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I 

 
 

GELEITWORT 

Die neuen Web-2.0-Technologien ermöglichen eine breitere 

Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs und an der Gestaltung 

öffentlicher Dienstleistungen.   

Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, den 

offenen und kooperativen Umgang zwischen Verwaltung und 

Bürgerinnen und Bürgern, der Wissenschaft, Wirtschaft sowie 

gesellschaftlichen Gruppen auszubauen. Entsprechend vieler 

internationaler Vorbilder haben wir deshalb im Rahmen des 

Regierungsprogramms »Vernetzte und transparente Verwal-

tung« das Vorhaben Open Government gestartet. Mehr Trans-

parenz, mehr Teilhabe und eine intensivere Zusammenarbeit 

sind die Ziele. Wir arbeiten dabei mit den Ländern und Kom-

munen Hand in Hand: Open Government kann nur gemeinsam 

gelingen. 

Offene Daten sind ein ökonomischer Schatz. Wenn diese Fachinformationen öffentlich bereitste-

hen und nutzbar sind, können neue Anwendungen, Dienstleistungen mit Mehrwert und neue Ge-

schäftsmodelle entstehen. Offene Daten sind somit die Basis für Innovationen. Die EU-

Kommission schätzt das wirtschaftliche Potenzial von Verwaltungsdaten in der Europäischen Uni-

on auf 40 Milliarden Euro jährlich. Offene Daten und Informationen sind zudem Grundstein für 

offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln. Sie bilden die Grundlage für Meinungsbildung und 

damit für Mitsprache und Mitbestimmung in unserer repräsentativen Demokratie. Nur ein infor-

mierter Bürger kann sich aktiv an Entscheidungsprozessen von Staat und Verwaltung beteiligen.  

Die vorliegende – vom Bundesministerium des Innern – in Auftrag gegebene Studie klärt organi-

satorische, rechtliche und technische Fragen einer ebenenübergreifenden Bereitstellung von offe-

nen Daten aus der Verwaltung. Sie ist somit eine wichtige Grundlage für die weiteren Schritte auf 

dem gemeinsamen Weg. Ich lade alle Interessenten in Bund, Ländern und Kommunen ein, Open 

Data und Open Government in Deutschland weiter voranzubringen – im föderalen Verbund und 

zum Nutzen aller. 

 

 

 

Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB 

Bundesminister des Innern 
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GESAMTZUSAMMENFASSUNG 

Die bestehenden Informations- und Datenportale von Bund, Ländern und Kommunen sind eine 

gute Ausgangsbasis, um das Ziel eines offeneren Regierungs- und Verwaltungshandelns im Sinne 

von »Open Government« in Deutschland zu erreichen. Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wis-

senschaft haben mit der »Dresdner Vereinbarung zum 5. Nationalen IT-Gipfel«1 im Dezember 

2010 als einen nächsten Schritt bis 2013 den Aufbau einer zentral zugänglichen, den Interessen 

der Nutzer an einem einheitlichen, leichten und benutzerfreundlichen Zugriff gerecht werdenden 

Open-Government-Plattform mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung offener Verwaltungs-

daten vereinbart. Sie soll bestehende Datenplattformen von Bund, Ländern und Kommunen ver-

netzen, weitere Datenplattformen unterstützen und den Anforderungen von Bund, Ländern und 

Kommunen sowie den fachlichen Qualitätserwartungen der Nutzer gerecht werden. Damit soll der 

Zugang zu Daten und Informationen der Verwaltung verbessert werden und der weitere Ausbau 

eines medienbruchfreien und prozessorientierten E-Governments unterstützt werden. 

Im Rahmen der Studie werden die wesentlichen Grundlagen von Open Government Data, sowie 

für die Konzeptionierung, die Realisierung und den Betrieb eines Prototyps einer ebe-

                      -          -                                                        

Zielgruppenanalyse, ein Katalog relevanter Verwaltungsdaten, die Definition von technischen 

Standards, Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und Nutzungsbestimmungen, die Unter-

                                                                                      -

Government-Plattform und ein Governancemodell für die ebenenübergreifende Zusammenarbeit 

im Bereich Open Government Data in Deutschland. Die Untersuchung hat daher dem Auftrag 

folgend vier inhaltliche Schwerpunkte: die Grundlagen sowie die rechtlichen, organisatorischen 

und technischen Aspekte von Open Government Data. Die Studie ist den Schwerpunkten entspre-

chend in vier inhaltliche Kapitel strukturiert. 

DIE GRUNDLAGEN VON OPEN GOVERNMENT DATA 

Open Government Data oder offene Verwaltungsdaten sind der wesentliche Betrachtungs-

gegenstand dieser vorliegenden Untersuchung. Mit der Herstellung größerer Transparenz fügen 

sich offene Verwaltungsdaten als ein wichtiger Baustein in das Leitbild Open Government ein. Mit 

dieser Leitvorstellung wird eine größere Öffnung von Regierung und Verwaltung über mehr 

Transparenz, Beteiligung und Zusammenarbeit beschrieben. 

Der Aspekt der Offenheit bildet einen Ansatz zur Strukturierung von Prozessen und zur Ausrich-

tung strategischer Entscheidungen. Angesichts der stetigen Zunahme von Anzahl und Komplexität 

aktueller Herausforderungen für Regierung und Verwaltung sind Konzepte zur Bewahrung und 

Steigerung der Handlungsfähigkeit öffentlicher Stellen notwendig. Diese Konzepte werden bislang 

überwiegend in der (internen) Optimierung von Prozessen im Sinne der Verbesserung der Ablau-

forganisation und weniger in der nachhaltigen Ausweitung auf Dritte außerhalb der eigenen Or-

ganisation gesucht. Dabei kann gerade die strategische Öffnung von Kommunikation, Organisati-

on und Prozessen durch die Einbeziehung weiterer Mitarbeiter, Vertreter anderer öffentlicher 

Stellen und verwaltungsexterner Akteure zur Schaffung von Mehrwert führen.  

                                                
 

1  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010), S. 7. 
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Transparenz ermöglicht eine informierte Entscheidungsfindung, die wiederum die Grundlage für 

eine erweiterte Öffnung und Einbeziehung von Bürgern in den Dimensionen Partizipation und 

Kooperation bildet. Ein Engagement der Bürger setzt voraus, dass sie sich angemessen informieren 

        S       z                                      I                          I           

als Bedingung für die Verwirklichung von Freiheit angesehen. Informationsfreiheit selbst gilt als 

Element moderner Staatlichkeit und als ein in Zukunft zunehmend unverzichtbarer Bestandteil 

eines partizipativen demokratischen Rechtsstaats. Ferner ist zu beachten, dass die Komplexität 

bei der Umsetzung von partizipativen und kooperativen Prozessen im Vergleich zu Vorhaben zur 

Erhöhung von Transparenz zunimmt. Gerade auch vor dem Hintergrund begrenzter Handlungs-

ressourcen und notwendiger kultureller Anpassungen öffentlicher Stellen gilt es, ein schrittweises 

Vorgehen zu wählen und mit der Verbesserung der Bereitstellung von Informationen und Daten 

die Grundlagen für weitere Schritte zu legen. Im Rahmen des Leitbilds Open Government wird die 

Dimension Transparenz über die bestehenden Informationsmöglichkeiten der Bürger hinaus ge-

dacht. Transparenz im neuen Verständnis ist nicht mehr nur die Möglichkeit der Bürger, sich aus 

allgemein zugänglichen Quellen oder auf Antrag bei der Verwaltung zu informieren, sondern eine 

aktive Offenlegung von Informationen, Meinungsbildungs-, Abwägungs- und Entscheidungspro-

zessen und die Verfügbarkeit von Daten der öffentlichen Hand für Dritte innerhalb und außerhalb 

öffentlicher Stellen. 

Bei der Bereitstellung von Open Government Data geht es um Daten der öffentlichen Verwaltung, 

die Dritten zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden. Ob die bereitgestellten Daten 

als offen bezeichnet werden können, ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Zugäng-

lichkeit, den Formaten und den rechtlichen Bedingungen unter denen die Daten genutzt werden 

dürfen. Obwohl bislang verschiedene Definitionen des Begriffs existieren, besteht weitgehend 

Einigkeit über die Grundsätze, die Einfluss auf den Grad der Offenheit haben. Hierzu werden die 

Prinzipien von Open Data auf Daten des öffentlichen Sektors angewendet.  

In der praktischen Anwendung erweisen sich diese Kriterien als teilweise schwer bestimm- und 

messbar. Verwaltungsdaten, die als offene Daten bereitgestellt werden, sollen von Dritten mög-

lichst einfach weiterverwendet werden können. Alle genannten Kriterien haben hierauf Einfluss, 

einige jedoch stärker als andere. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die 

drei Kriterien der Maschineninterpretierbarkeit, der Lizenzierung und der Nutzungskosten. Ein 

Datensatz sollte vorrangig diese drei Merkmale bis zu einem gewissen Grad erfüllen, um als offen 

eingestuft zu werden. Erst ein gewisser Grad an Maschineninterpretierbarkeit erlaubt die automa-

tisierte Verarbeitung mit vergleichsweise geringem Aufwand. Sind die Nutzungsbestimmungen 

nicht so formuliert, dass sie eine Weiterverwendung einfach verständlich erlauben, sind im Einzel-

fall aufwendige Verhandlungen zwischen Datenbereitsteller und -nutzer mit unklarem Ausgang 

notwendig. Ist die Weiterverwendung eines Datensatzes geldleistungspflichtig, so schränkt dies 

den Kreis der potenziellen Nutzer entsprechend ein, gesamtwirtschaftliche Effekte werden in ge-

ringerem Maße realisiert. 

Generell gilt, dass es sich bei der Offenheit von »offenen Daten« bzw. »offenen Verwaltungsda-

ten« weniger um einen fest definierbaren einheitlichen Zustand handelt als vielmehr um einen 

Prozess hin zu größerer Offenheit einzelner Organisationen durch die Erleichterung der Weiter-

verwendung ihrer Datensätze. Konsequenz daraus ist, dass offene Daten unterschiedlich weit 

geöffnet sein können. Es handelt sich um ein Spektrum von Offenheit – von der Erfüllung einiger 

weniger der beschriebenen Kriterien offener Daten bis hin zur Erfüllung vieler bis aller Kriterien. 

Gleichzeitig verfügen Datensätze oder Informationen, die noch nicht als offen bezeichnet werden 

können, über das Potenzial, durch geeignete Veränderungen als offene Daten bereitgestellt zu 

werden. Die notwendigen Änderungen können unterschiedlich viel Aufwand verursachen. 

Neben der Klärung der Frage, was unter offenen Daten zu verstehen ist, liegt im Rahmen des 

ersten Teils der Untersuchung der Schwerpunkt auf der Frage, welche Chancen und Risiken bzw. 
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Potenziale und Herausforderungen sich durch die Existenz offener Verwaltungsdaten für die 

Zielgruppen Bildung, Bürger, Medien, öffentliche Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft ergeben können. Eine Auswahl ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Studie zeigt 

auf, dass offene Daten für unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedliche Chancen bieten 

und die Zielgruppen vor unterschiedliche Herausforderungen stellen.  

Mit der Open-Government-Plattform für Deutschland bietet sich das Potenzial, die Datenangebote 

öffentlicher Stellen wesentlich systematischer auf die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen 

einer modernen Wissensgesellschaft hin fortzuentwickeln und strategisch sinnvoll einzusetzen. Mit 

der einheitlichen Bereitstellung offener Daten ergeben sich z     diverse Anknüpfungspunkte für 

aktuelle Strategien, Projekte und Trends der Verwaltungstransformation und gesellschaftlicher 

wie technologischer Entwicklungen. 

Vorteile einer föderalen Open-Government-Plattform für Deutschland mit dem Schwerpunkt auf 

der Bereitstellung offener Verwaltungsdaten lassen sich für Datenbereitsteller und -nutzer fest-

                                       V       : 

 Aufbau eines deutschlandweit einheitlichen Zugangs zu offenen Verwaltungsdaten 

 umfangreichere Weiterverwendung offener Verwaltungsdaten durch Dritte 

 Förderung von Innovation, Transparenz und Beteiligung durch einheitlichen Datenzugang 

 verbesserte Außendarstellung teilnehmender Stellen durch erhöhte Sichtbarkeit 

 Unterstützung der Vereinheitlichung von Standards, Prozessen und Richtlinien zur Bereit-

stellung (offener) Verwaltungsdaten; Verbesserung von verwaltungsinternen Abläufen 

 

Mit der zukünftigen Bereitstellung immer größerer Mengen an einfach weiterverwendbaren Ver-

waltungsdaten gilt es, diese langfristig gesehen zu einer nachhaltigen nationalen Dateninfrastruk-

tur zu verdichten, bei der Anforderungen des föderalen Systems berücksichtigt werden. Das Auf-

finden geeigneter Datensätze und die Verarbeitung durch Akteure aus Zivilgesellschaft, 

Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung auf höchstem Niveau gilt es so effizient wie möglich zu 

gestalten. Dazu ist das Datenangebot fortwährend auszubauen, und Datenbereitstellern und  

-nutzern sind entsprechende Werkzeuge an die Hand zu geben.  

Tabelle 1: Auswahl von Chancen und Risiken/Herausforderungen über die Zielgruppen hinweg 

Chancen (aus 50) Risiken/Herausforderungen (aus 33) 

Image- und Akzeptanzgewinn (ÖV) Veränderung der Rolle von Organisationen  
(Wir, Wis, Med, Ziv) 

ökonomischer Mehrwert durch Weiterverarbei-
tung (Wir) 

existierende Qualifikationen unzureichend  
(Bü, ÖV, Ziv, Med) 

Unterstützung von Organisationen in der Verfol-
gung ihrer Ziele (Ziv) 

Überforderung infolge von begrenzter Motivation 
und Zeit, Desinteresse und Informationsverdros-
senheit (Bü) 

Zugang zu relevanten Informationen als Grundla-
gen zur Mitwirkung an politischen Entscheidungen 
und Prozessen (Bü) 

Deanonymisierung von Daten (ÖV) 

Ergänzung und Verbesserung wissenschaftlicher 
Ergebnisse (Wis) 

Qualität offener Daten (Wir) 

Bi – Bildung | Bü – Bürger | Med – Medien | ÖV – öffentliche Verwaltung | Pol – Politik | 
Wir – Wirtschaft | Wis – Wissenschaft | Ziv – Zivilgesellschaft 
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DIE RECHTLICHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

Die Analyse der rechtlichen Grundlagen zeigt, dass sich die Veröffentlichung staatlicher Daten und 

die Gestattung ihrer Weiterverwendung als Verwaltungsaufgabe begreifen lässt und sich als sol-

che durchaus in den Kanon überkommener (Daseinsvorsorge-) Aufgaben einfügt. Die europa-

rechtliche Prägung in einigen Teilbereichen steht nicht entgegen. Es entspricht den verfassungs-

rechtlichen Grundlagen, denen zwar keine unmittelbaren subjektiven Transparenzansprüche 

entnommen werden können, ein hinreichendes Niveau an Transparenz und Offenheit als Basis 

demokratischer Legitimation aufrechtzuerhalten. Dieser grundgesetzliche Auftrag richtet sich an 

Gesetzgebung und Verwaltung gleichermaßen. 

Ein Verständnis als öffentliche Aufgabe zeigt auch, dass die Verwaltung befugt ist, im Rahmen der 

ihr zugewiesenen Eigenverantwortlichkeit diese neue Aufgabe anzunehmen – am deutlichsten 

kommt dies im »Aufgabenfindungsrecht« der Kommunen zum Ausdruck –, wo der Gesetzgeber 

nicht selbst bereits die Veröffentlichung als pflichtige Aufgabe ausgestaltet hat, Grenzen definiert 

(z  B. in Form datenschutzrechtlicher Regelungen) oder die Modalitäten näher umschrieben hat 

(z  B. in Form von Vorgaben für die Weiterverwendung, wenn diese einmalig gestattet wurde). In 

weiten Teilen handelt es sich derzeit um freiwillige Aufgaben, die der gesetzesfreien Verwaltung 

zugeordnet werden können.  

Wie bei jeder staatlichen Aufgabe sind auch bei der Veröffentlichung staatlicher Daten zur Wei-

terverwendung der Rechtscharakter der Aufgabe, der immer öffentlich-rechtlicher Natur ist, und 

die zu ihrer Erfüllung gewählten Handlungsinstrumente zu differenzieren. Die öffentliche Verwal-

tung kann sowohl auf öffentlich-rechtliches Handeln zurückgreifen als sich auch den Rechtsfor-

men des Privatrechts bedienen. Dies gilt – auch im Rahmen der Veröffentlichung staatlicher Da-

ten – sowohl für die zu diesem Zweck gewählte Organisationsform, z     ein gemeinsames 

ebenenübergreifendes Datenportal, als auch die Handlungsform. Die Veröffentlichung und vor 

allem die Gestattung der Weiterverwendung in Form der Einräumung von Nutzungsrechten zu 

bestimmten Nutzungsbedingungen (zusammengefasst in sog. Nutzungsbestimmungen) kann also 

einem öffentlich-rechtlichen Modell folgen oder als typengemischter Nutzungsvertrag ausgestaltet 

werden. Die existierenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schränken die Wahlfreiheit der da-

tenbereitstellenden Behörde insofern kaum ein. 

Dies gilt auch im Rahmen des staatlichen Urheberrechts. Unabhängig davon, in welchem Rechts-

regime sich die Behörde bewegt, muss sie einerseits diejenigen Werke, die von § 5 UrhG erfasst 

werden und gemeinfrei sind, auf dieser Grundlage bereitstellen und kann andererseits für alle 

staatlichen Werke im Rahmen des Urheberrechtsgesetz eine Weiterverwendung gestatten, indem 

sie Nutzungsrechte »einräumt«. Außerhalb des Anwendungsbereichs des Urheberrechtsgesetzes 

(weil kein Werk i. S. d. § 2 UrhG vorliegt) können zwar keine absolut wirkenden Rechte formuliert 

werden, dennoch obliegt es dem Verfügungsberechtigten, die Weiterverwendung z     von Daten 

durch relativ wirkende Vereinbarungen (Privatrecht) oder öffentlich-rechtliche Nutzungsbestim-

mungen zu reglementieren. 

Angesichts der Einordnung der Veröffentlichung staatlicher Daten und der Gestattung der Weiter-

verwendung als öffentliche Aufgabe erscheint die weitgehende Orientierung an einem öffentlich-

rechtlichen Gedankenmodell vorzugswürdig. In diesem Verständnis ist ein Open-Data-Portal als 

eine öffentliche Einrichtung, die einzelnen Datensätze als öffentliche Sachen, Nutzungsbedingun-

gen als Umschreibung des konkreten Widmungszweckes (z     auch unter Ausschluss der kom-

merziellen Nutzung) und die ggf. zu entrichtende Geldleistung als eine Benutzungsgebühr zu klas-

sifizieren. Die Widmung obliegt der verfügungsberechtigten, in der Regel der datenhaltenden 
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Stelle und ist im gesetzlichen Rahmen nicht an besondere Handlungsformen gebunden, kann sich 

also auch konkludent durch die Bereitstellung und die Definition von Nutzungsbestimmungen 

vollziehen. Im Falle der Nutzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis zwischen 

Bereitsteller und Datennutzer, welches durch die Nutzungsbestimmungen und die tatsächliche 

Inanspruchnahme begründet wird. 

Bei der Ausgestaltung dieser Aufgabe muss die Behörde den geltenden gesetzlichen Rahmen 

beachten. Dieser enthält – allerdings nur vereinzelt – Regelungen und Vorgaben zu  

 den Grenzen einer proaktiven Veröffentlichung,  

 zu den Modalitäten der Bereitstellung,  

 zu den zulässigen Inhalten von Nutzungsbestimmungen sowie  

 zur zulässigen Bepreisung der Weiterverwendung.  

Im Übrigen sind aber sowohl die Grundentscheidung über die Veröffentlichung sowie die Wahl 

der Rechtsform, die Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodellen in das 

Ermessen der zuständigen Behörde gestellt. Im Rahmen dieser Ermessensentscheidung können 

auch die Open-Data-Kriterien Berücksichtigung finden. Die zum Teil als Maximalforderung formu-

lierten Kriterien finden keine Grundlage im geltenden Recht (Ausnahme in Teilen: Diskriminie-

rungsfreiheit in Form des Gleichheitssatzes und dem Gebot der Barrierefreiheit), eine Orientierung 

an diesen ist aber umgekehrt gesetzlich nicht verwehrt.  

Nutzungsbestimmungen können in rechtlich zulässiger Weise in Anlehnung an existierende  

»Lizenzen« formuliert werden. Die Gestaltungsfreiheit des Datenbereitstellers wird vom gesetzli-

ch   R          z   T          z      z         H                    – dies unabhängig davon, 

ob im Rahmen des Privatrechts das AGB-Recht Grenzen setzt oder eine Amtshaftung im Raum 

steht. Eine völlige Freizeichnung ist nicht möglich – angesichts der allgemeinen Sorgfaltspflichten 

des Staates bei seiner Aufgabenerfüllung aber auch nicht beabsichtigt. 

Nutzungsbestimmungen sind das rechtspraktische Ergebnis der Einräumung von Nutzungsrechten 

und der Auferlegung von Nutzungsbedingungen. Sie regeln die Weiterverwendung von Daten, 

nicht den Zugang zu diesen. Die Festlegung von Nutzungsbestimmungen obliegt jeweils der da-

tenbereitstellenden Behörde. Diese festgelegten Rechte und Bedingungen für die Weiterverwen-

dung der Daten der bereitstellenden Behörde behalten auch dann ihre Gültigkeit, wenn von ei-

nem anderen Portal auf den Datensatz verlinkt wird. 

Die Festlegung von klaren Nutzungsbestimmungen empfiehlt sich aus Gründen der Rechtssicher-

heit für den Datenbereitsteller und die Datennutzer. Zudem lässt sich die Festlegung mit der 

Rückbeziehbarkeit der Daten und den hiermit einhergehenden Fragen der Haftung und Qualitäts-

sicherung begründen. Nutzungsbestimmungen können sowohl privatrechtlich als auch öffentlich-

rechtlich ausgestaltet werden, beide Varianten bieten ausreichend Ausgestaltungsspielraum.  

Grundsätzlich bestehen für ein nationales Open-Government-Data-Portal in Deutschland die Mög-

lichkeiten der Übernahme einer marktüblichen Lizenz, der Anpassung einer ausländischen Eigen-

entwicklung und die Entwicklung eigener Nutzungsbestimmungen. Die Analyse bestehender 

marktüblicher Lizenzen und spezifischer Eigenentwicklungen ausländischer Open-Government-

Data-Portale hat gezeigt, dass beide Möglichkeiten für ein deutsches Portal Nachteile aufweisen 

und hinter den Vorteilen einer Eigenentwicklung in Deutschland zurückstehen. Es empfiehlt sich 

daher die Entwicklung eigener Nutzungsbestimmungen in Deutschland (unter Berücksichtigung 

gemeinsamer europäischen Aktivitäten). 
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Aus der deutschen Rechtsordnung ergeben sich keine direkten Vorgaben für die Ausgestaltung 

spezifisch entwickelter Nutzungsbestimmungen. Neben grundsätzlichen rechtlichen Aspekten 

(z         N    -Diskriminierung) bieten eine Reihe von Kriterien aus der Open-Data-Diskussion 

eine Orientierung. Der Nutzen, welcher sich aus der Weiterverarbeitung offener Verwaltungsdaten 

ergeben kann, hängt auch von der Einräumung bestimmter Nutzungsrechte wie der freien Wei-

terverwendung, der freien Weitergabe und der freien Veränderung ab. Diese stellen eine Unter-

grenze dar. Mit der Einräumung dieser Nutzungsrechte geht eine Einschränkung der möglichen 

Nutzungsbedingungen einher, wenn auch ein totaler Verzicht auf Bedingungen weder in der 

Open-Data-Diskussion angedacht ist noch sinnvoll erscheint. Eine Trennung nicht-kommerzieller 

und kommerzieller Nutzungszwecke und eine Bepreisung kommerzieller Nutzungszwecke ist 

grundsätzlich denkbar und möglich. 

Die Ausgestaltung eigens entwickelter Nutzungsbestimmungen für das OGD-Portal in Deutschland 

umfasst zwei Kategorien von Inhalten. Dies sind einerseits notwendige Kriterien wie die Abde-

ckung von Nutzungsrechten und -bedingungen, die Konkretisierung von Schutzgegenstand und 

Reichweite der Nutzungsbestimmungen (bspw. räumliche und zeitliche Beschränkungen). Ande-

rerseits ergibt sich eine Reihe optionaler Kriterien wie Praktikabilität und Laienverständlichkeit 

oder, wenn so vorgesehen, die Trennung von kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung.  

Im Interesse einer einheitlichen Dateninfrastruktur in Deutschland erscheint es sachgerecht, die 

rechtlichen Grundlagen der Daten- und Informationsbereitstellung, die derzeit einerseits noch 

zwischen Zugangsansprüchen, Weiterverwendung und proaktiv ausgestalteten Angeboten, ande-

rerseits zwischen unterschiedlichen Datenkategorien und Verwaltungsbereichen differenzieren, in 

ein kohärentes Gesamtsystem zu bringen und ggf. anhand einheitlicher Definitionen in einem 

allgemeinen Informationsgesetzbuch zusammenzufassen.  

 

 

Abbildung 1: Nächste Schritte bei Wahl eines öffentlich-rechtlichen Modells 
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Zum anderen bedarf es einer Abstimmung über die verschiedenen Verwaltungsebenen hinweg. 

Der geltende Rechtsrahmen stellt taugliche Mechanismen der Zusammenarbeit und der Verstän-

digung über bestimmte Modalitäten (Metadaten, Nutzungsbestimmungen, Geldleistungen) zur 

Verfügung. Ein einheitliches Zugangsportal stellt sich aufgrund der konkreten Aufgabenstellung 

nicht als unzulässige Mischverwaltung dar und lässt sich auf Grundlage einer Verwaltungsverein-

barung realisieren. Eine erhöhte Verbindlichkeit lässt sich über Beschlüsse des IT-Planungsrates 

(z     hinsichtlich der Metadatenstandards) oder über gesetzliche Mechanismen erreichen. 

DIE ORGANISATORISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

Open Government Data bilden die Grundlage und den Ausgangspunkt für einen langfristigen, 

ebenenübergreifenden Prozess der Veränderung in Richtung eines elektronisch gestützten Open 

Governments. Ebenenübergreifende Open Government Data implizieren vor allem eine Zusam-

menarbeit und Koordination vielfältiger Akteure innerhalb- und zunehmend auch außerhalb der 

öffentlichen Verwaltung. Vor diesem Hintergrund sind Open Government Data auch als eine or-

ganisatorische Herausforderung zu betrachten. Um den Open-Government-Prozess im föderalen 

Deutschland erfolgreich zu gestalten, bedarf es einer nachhaltigen Organisation, die Regeln und 

Grundsätze für die Zusammenarbeit definiert. 

Im Rahmen der Studie galt es daher, drei Bereiche zur Organisation von Open Government Data 

schwerpunktmäßig zu untersuchen: 

 Geldleistungsmodelle für Open Government Data 

 Governance für Open Government in Deutschland 

 Betreibermodell für die Open-Government-Plattform 

Das Ziel im Untersuchungsbereich »Geldleistungsmodelle« bestand darin, geeignete Geld-

leistungsmodelle für Open Government Data unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen 

und Implikationen im föderalen Deutschland zu bestimmen. Geldleistungen stellen einen Überbe-

griff für sowohl privatrechtliche Entgelte als auch öffentlich-rechtliche Gebühren für die Bereitstel-

lung von Daten zur Nutzung dar. Die Nutzung der Daten kann entweder geldleistungspflichtig 

oder geldleistungsfrei erfolgen. Ein Geldleistungsmodell ist folglich ein Schema bzw. eine Syste-

matik für die Bepreisung der Nutzung staatlicher Daten von geldleistungspflichtig bis geldleis-

tungsfrei. 

Das Vorgehen bei der Untersuchung der Geldleistungsmodelle erfolgte zunächst durch Analyse 

der rechtlichen Anforderungen und daraus resultierender Ansätze für Geldleistungen. Ebenso 

wurden Anwendungsbeispiele von Geldleistungsmodellen in verschiedenen Datensektoren und  

-portalen untersucht. Die Analyse zeigte, dass eine Vielfalt von rechtlichen Anforderungen für 

Geldleistungen besteht, die mitunter konkurrieren. Die Rechtsetzungskompetenz für Geldleistun-

gen ist auf verschiedene Ebenen verteilt. Die Rahmenbedingungen schlagen sich in einer zum Teil 

hohen Komplexität, der fachlichen Prägung und einer ausgeprägten Heterogenität der Geldleis-

tungsmodelle nieder. Die hohe Komplexität und Heterogenität haben inkompatible Geldleistungs-

strukturen zwischen den Ebenen zur Folge, was die Etablierung eines homogenen staatlichen 

Datenangebots in Deutschland erschwert. Sowohl aufseiten der Datennutzer als auch bei den 

Daten bereitstellenden Verwaltungen entstehen hohe Aufwendungen für die Administration der 

häufig individuellen Nutzungsverträge. Weiterhin wird die Datennutzung durch die komplexen 

Geldleistungsstrukturen, die insbesondere potenzielle Nutzer in kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU), Start-ups und auch in der öffentlichen Verwaltung von der Nutzung abhalten, gehemmt. 
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Gleichwohl befinden sich die europäischen und nationalen Rahmenbedingungen für Geldleistungen 

im Wandel. So stehen gegenwärtig einige in ihrem Geltungsbereich weitreichende Rechtsnormen 

vor der Novellierung (z     PSI-Richtlinie/IWG, GeoZG des Bundes). Für die Novellierungen, die 

insbesondere von EU-Richtlinien ausgehen, ist charakteristisch, dass die Möglichkeiten zur Erhe-

bung von Geldleistungen limitiert werden. Ebenso wird z     mit dem IMAGI-Modellvorhaben zu 

Lizenz- und Kostenfragen bei Geodaten das Ziel verfolgt, eine zentrale Bereitstellung staatlicher 

Geoinformationen unter Anwendung eines einheitlichen Geldleistungs- und Lizenzmodells in 

Deutschland zu erproben. 

Trotz der Heterogenität der Geldleistungsmodelle lassen sich aus den (inter-)nationalen Reform-

bestrebungen übergreifende, beispielhafte Trends für die Bepreisung staatlicher Daten ableiten: 

 Geldleistungsfreiheit: Die geldleistungsfreie Datennutzung findet im Zuge der Open-

Government-Data-Bewegung zunehmend Verbreitung. 

 Strategische Geldleistungsreduktion: Zur Förderung der Datennutzung haben etliche 

datenhaltende Behörden die Höhe der Geldleistungen gesenkt und einfache, standar-

disierte Geldleistungsmodelle etabliert. 

 Beschränkung auf Zusatzkosten: Im Zuge der Novellierung einiger Rechtsnormen wird 

die Möglichkeit zur Erhebung von Geldleistungen auf die Höhe der Zusatzkosten für 

die Datenbereitstellung begrenzt. 

 Geldleistungspflicht für kommerzielle Datennutzung: Die Erhebung von Geldleistungen 

wird vielfach nach dem Nutzungszweck differenziert und nur auf die kommerzielle Da-

tennutzung angewendet. 

 Freemium: Der aus der Internet- bzw. Medienwirtschaft stammende Freemium-

Gedanke findet auch unter datenhaltenden Stellen Verbreitung: Basisleistungen wer-

den geldleistungsfrei abgegeben und Leistungen mit Mehrwertcharakter geldleis-

tungspflichtig. 

 Preisobergrenze: Einige Behörden haben sich an privatwirtschaftlichen Flatrateangebo-

ten orientiert und testen sukzessive Geldleistungsmodelle mit Preisobergrenze. 

Haupttriebkraft für die Vereinfachung von Geldleistungsmodellen und ihren Rahmenbedingungen 

sind die angenommenen ökonomischen Potenziale der Datennutzung. So können staatliche Daten 

sowohl als »Rohstoff« für Start-up-Unternehmen und neue Geschäftsmodelle als auch als essen-

ziell zur Optimierung von Geschäftsprozessen in diversen Branchen betrachtet werden. Der pri-

vatwirtschaftliche Bedarf an staatlichen Daten wird im Zuge der weiteren technologischen Vernet-

zung perspektivisch zunehmen. Zur Stimulierung des ökonomischen Potenzials staatlicher Daten 

haben viele Behörden in Europa ihre Datenbestände geöffnet, Geldleistungen reduziert und Geld-

leistungsmodelle vereinfacht. Fallstudien zeigen die Korrelation zwischen der Höhe der Geldleis-

tung und der Nutzung von Verwaltungsdaten durch Wirtschaftsakteure, die zur Stimulierung der 

Volkswirtschaft beiträgt. 

Daneben ist der verwaltungsseitige Nutzen hervorzuheben, der aus der Vereinfachung der Geld-

leistungsmodelle resultiert. Aufseiten der öffentlichen Verwaltung birgt die Öffnung der Verwal-

tungsdaten ebenfalls erhebliche Nutzenpotenziale: Die Bereitstellung von frei zugänglichen Ver-

waltungsdaten fördert die Vernetzung sowie das Wissens- und Informationsmanagement 

innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Einfache Geldleistungsmodelle oder Geldleistungsfreiheit 

senken überdies den administrativen Aufwand, z     für Abrechnung, Zahlungsverfolgung etc. Die 

Bereitstellung offener Verwaltungsdaten ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer vernetzten, 

transparenten und effizienten Verwaltung. Trotz der erheblichen volkswirtschaftlichen Potenziale 

der Datennutzung bestehen Hemmnisse für eine flächendeckende, geldleistungsfreie bzw.  

-minimale Datennutzung. Neben der dezentralen Kompetenzverteilung und rechtlichen Anforde-

rungen zur Erhebung von Geldleistungen ist es vor allem das haushaltsbedingte Erfordernis einiger 
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Behörden, ihre Investitionen und Infrastrukturen durch die Datenbereitstellung zu refinanzieren. 

Die Abhängigkeit von der Refinanzierung ist behördenindividuell zu bewerten. Mithin könnten 

jedoch alternative Finanzierungsformen und eine Erhöhung der Datennutzung bei gleichzeitiger 

Geldleistungsreduktion in Erwägung gezogen werden. Ebenso ist der administrative Aufwand für 

die Datenbereitstellung den Einnahmen bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit gegenüberzu-

stellen. 

Vor dem Hintergrund der komplexen Rahmenbedingungen wird ein umsetzbarer, d. h. realisti-

scher Geldleistungsansatz für Open Government Data empfohlen. So sollten auf der Open-

Government-Plattform zunächst alle Geldleistungsmodelle mitsamt dezentraler Abrechnung zuge-

lassen sein. Denn die Schaffung eines größtmöglichen Datenangebots und die Vernetzung der 

Datenangebote durch die Plattform genießen Priorität. Gleichzeitig wird jedoch empfohlen, die 

Geldleistungsmodelle mittel- bis langfristig ebenenübergreifend anzugleichen, um ein kompatibles 

Datenangebot zu realisieren. Dazu wird vorgeschlagen, dass sich Bund, Länder und Kommunen 

mittelfristig auf gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung verständigen. Ab-

schließend werden Eckpunkte für gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung 

formuliert. 

Das Ziel im Untersuchungsbereich »Governance« bestand darin, eine Organisationsstruktur 

(»Governancemodell«) zu beschreiben, die als langfristige Basis für die ebenenübergreifende 

Zusammenarbeit im Bereich Open Government dient, wobei der Schwerpunkt der Zusammenar-

beit zunächst auf Open Government Data liegt. Der Begriff Governance bezeichnet im Kontext 

dieser Studie die ebenenübergreifende Koordinierung der an der Weiterentwicklung von Open 

Government in Deutschland arbeitenden Akteure. In Bezug auf die Governance wird bewusst von 

Zusammenarbeit im Bereich Open Government gesprochen, um der Eigenschaft von Open 

Government Data als Grundlage für Open Government sowie dem damit verbundenen Entwick-

lungsprozess und -potenzial gerecht zu werden. Ebenso sollte im Rahmen des Untersuchungsbe-

reichs ein Finanzierungsmodell für die ebenenübergreifende Kooperation zu Open Government in 

Deutschland, vor allem zu einer Open-Government-Plattform, beschrieben werden.  

Bei der Untersuchung der Governance wurden Kernfunktionen definiert, die eine Governance im 

Kontext von Open Government erfüllen muss. Die Funktionen resultieren zum einen aus den for-

mulierten Zielen, Absichten und Eckpunkten von Bund und Ländern in Bezug auf die Weiterent-

wicklung von Open Government in Deutschland. Zum anderen wurden die Funktionen aus den in 

der Studie identifizierten Handlungsbedarfen in Bezug auf strategische, organisatorische, rechtli-

che und technische Rahmenbedingungen für Open Government Data abgeleitet. Es wurden vier 

Funktionen der Governance zur Weiterentwicklung von Open Government definiert: 

 Bereitstellung einer Basis für die übergreifende, freiwillige Zusammenarbeit an Open 

Government 

 Herbeiführung von Entscheidungen und Ergebnissen, wie z     gemeinsamen Grunds-

ätzen zur Bepreisung der Datennutzung, einheitlichen Nutzungsbestimmungen und 

(Meta-)Daten-Standards für Open Government Data 

 Koordination von Angebot und Nachfrage,      , Bedarfe der Ziel- und Nutzergruppen 

und die von der Verwaltung angebotenen Daten, Informationen und Beteiligungsfor-

mate werden abgestimmt 

 Sicherstellung der Finanzierung und der Ressourcen, d. h. Bereitstellung der finanziel-

len und sonstigen Ressourcen durch die Partner für die Zusammenarbeit mit Fokus auf 

der Open-Government-Plattform 
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Weiterhin wurden Anforderungen an eine Governance im Sinne kritischer Erfolgsfaktoren formuliert: 

 Politische Unterstützung: Für den nachhaltigen Erfolg von Open Government bedarf es 

einer politischen Unterstützung auf allen föderalen Ebenen (»Commitment«) und eines 

Powersponsors auf hoher politischer Ebene. 

 Schaffung von Akzeptanz: Zur Schaffung von Akzeptanz für die Ergebnisse der Gover-

nance ist es erforderlich, sowohl Ziel- und Nutzergruppen als auch potenzielle Datenbe-

reitsteller frühzeitig in die Entwicklung, d. h. zunächst in den Aufbau der Open-

Government-Plattform, einzubeziehen. 

 Handlungsfähige Strukturen: Die Umsetzung der Governance sollte nachhaltig und effi-

zient erfolgen, indem auf bestehenden, funktionierenden Entscheidungsstrukturen aufge-

baut wird. 

 Wirkungsvolle Eskalationsmechanismen: Die Governance muss vor dem Hintergrund einer 

dynamischen Themenentwicklung entscheidungsfähig bleiben, d. h., es sind wirkungsvol-

le Eskalationsmechanismen (mehrere Eskalationsebenen, Zugang zur Leitungsspitze etc.) 

vorzusehen. 

Beim Aufbau der Governance können vorhandene Erfahrungen und existierende Organisations-

strukturen genutzt werden. So wurden zum einen im Rahmen der Projektarbeiten ein hoher Grad 

der Mobilisierung relevanter Akteure und zum Teil ausbaufähige Strukturen geschaffen. Zum an-

deren können die Erfahrungen und Strukturen der föderalen IT-Kooperation für Open Govern-

ment nutzbar gemacht werden. Im Rahmen der Studie wird eine Governancestruktur vorgeschla-

gen, die einen schrittweisen Ausbau im Zuge des Open-Government-Entwicklungsprozesses 

vorsieht. Dabei wird ein kurzfristig umsetzbares Minimalmodell empfohlen, das sich auf die Zu-

sammenarbeit im Bereich Open Government Data und Betrieb einer Open-Government-Plattform 

fokussiert. Dieses Modell kann mittel- bis langfristig schrittweise zu einem Maximalmodell einer 

Governance ausgebaut werden, das eine Zusammenarbeit auf weiteren Feldern von Open 

Government sowie eine institutionalisierte gesellschaftliche Beteiligung vorsieht. Als Grundlage für 

die föderale Zusammenarbeit an Open Government werden eine Verwaltungsvereinbarung sowie 

eine paritätische Finanzierung der Open-Government-Plattform durch Bund und Länder empfoh-

len. 

Das Ziel im Untersuchungsbereich »Betreibermodell« bestand darin, ein geeignetes Betrei-

bermodell für die Open-Government-Plattform zu erarbeiten. Dazu sollten mehrere Optionen be-

schrieben und ein priorisiertes Modell vorgeschlagen werden. Vor dem Hintergrund der von Bund 

und Ländern formulierten Ziele und Eckpunkte wurde ein »föderales Betreibermodell« als über-

greifendes Zielbild angenommen. Föderal bedeutet in diesem Zusammenhang zum einen, dass 

der künftige Betreiber von allen Ebenen getragen wird, zum anderen impliziert föderal im Sinne 

der IT-Steuerung, dass der Betrieb der Plattform durch den IT-Planungsrat gesteuert wird. 

Zur Erarbeitung des Betreibermodells für die Open-Government-Plattform wurden bestehende, für 

Open Government relevante Betreibermodelle identifiziert und analysiert. Im Fokus der Analyse 

standen neben Open-Government-Data-Betreibermodellen im In- und Ausland auch Erfahrungen 

mit vergleichbaren Vorhaben im Bereich der föderalen IT-Kooperation und in Fachdaten-

Netzwerken in Deutschland. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und strategischen 

Ziele für Open Government wurde auf Basis der Analyse ein Anforderungsprofil im Sinne eines 

Soll-konzepts für die künftige Betreiberorganisation beschrieben. Für das Anforderungsprofil wie-

derum wurden verschiedene institutionelle Umsetzungsoptionen für das Betreibermodell entwi-

ckelt und bewertet. 
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Die Anforderungen an die Betreiberorganisation wurden aus folgenden Quellen abgeleitet: 

 

 strategische Ziele und politische Vorgaben von Bund und Ländern zu Open Government 

(Data) 

 Anforderungen der Ziel- und Nutzergruppen an eine Open-Government-Plattform 

 Umsetzungsstand dezentraler Open-Data-Plattformen in Deutschland (vor allem Länder-

betreiber) 

 Best Practices von Betreiberorganisationen, d. h. das Aufgaben- und Leistungsspektrum 

der im Ausland auf nationaler Ebene etablierten Open-Government-Data-

Betreiberorganisationen 

 technologische Anforderungen, d. h. Anforderungen an das Aufgaben- und Leistungsprofil 

des Betreibers, die aus der Open-Data-Technologie resultieren 

Auf Grundlage der abgeleiteten Anforderungen wurde das Betreiberprofil hinsichtlich folgender 

Aspekte beschrieben: 

 Funktion und Rolle: Der Betreiber sollte als Koordinator und »operativer Treiber« für ebe-

nenübergreifendes Open Government Data fungieren, der die Beschlüsse der Governance 

umsetzt. 

 Aufgabenbereiche und Leistungen: Die Kernaufgaben des Betreibers sollten in den Berei-

chen »Strategie und Grundsatz«, »Betrieb, Entwicklung und Unterstützung« sowie 

»Kommunikation und Marketing« liegen. 

 Perspektivische Entwicklungen: Die Leistungen des Betreibers können im Zuge des Open- 

Government-Entwicklungsprozesses ergänzt werden (z     durch weitere Informationsan-

gebote, elektronische Beteiligungsverfahren etc.). 

 Qualifikationen, Profile und Ressourcen: Der Betreiber sollte die Profile Leitung, Platt-

formbetreuung, Datenmanagement/Unterstützung sowie Kommunikation/Marketing um-

fassen. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit Open Government Data im Ausland und der Erfahrun-

gen in deutschen Fachdaten-Netzwerken empfiehlt die Studie, eine handlungsfähige Betreiberor-

ganisation zu schaffen, die mit hinreichend Ressourcen ausgestattet ist. Die personelle Ausstat-

tung ist als erfolgskritisch zu betrachten, um Open Government Data professionell zu betreiben 

und weiterzuentwickeln. Eine Bündelung von Ressourcen ist im Sinne der Wirtschaftlichkeit anzu-

streben. 

Für die Betreiberorganisation wurden drei Umsetzungsoptionen beschrieben und verglichen: 

 Koordinierungsstelle: Einrichtung einer föderalen Koordinierungsstelle für Open Govern-

ment in Deutschland an zentraler Stelle in Anlehnung an die Best Practices aus dem Aus-

land 

 Kooperationsmodell: Öffentlich-öffentliche Kooperation durch Betrieb der Open-

Government-Plattform durch einen Betreiber einer dezentralen Open-Data-Plattform oder 

einen Betreiber eines Fachdatenportals 

 Partnermodell: Beauftragung eines privaten Dienstleistungspartners als Betreiber der 

Open-Government-Plattform 

Auf Grundlage der Diskussion der Umsetzungsoptionen wird die Koordinierungsstelle als Betrei-

bermodell für die Open-Government-Plattform priorisiert und zur Umsetzung empfohlen. Für er-

folgreiches, ebenenübergreifendes Open Government in Deutschland bedarf es einer gemeinsa-

men, von Bund und Ländern getragenen Organisation, die durch Koordination der Akteure 

effektiv zur Bereitstellung und Vernetzung der Datenbestände sowie zur Schaffung eines zentra-

len Zugangs zum föderalen Datenangebot beiträgt. Zum Aufbau der Open-Government-Plattform 

bedarf es eines spezialisierten, operativen Treibers, der von allen Partnern mandatiert ist. Das 

Modell der Koordinierungsstelle erfüllt diese Anforderungen am besten. 
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DIE TECHNISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

Zur Realisierung der Bereitstellung von Verwaltungsdaten in Deutschland sind Fragestellungen 

aus unterschiedlichen Perspektiven zu beantworten. Neben rechtlichen und organisatorischen 

Fragen spielt die technische Umsetzung der Bereitstellung eine wichtige Rolle. Eine Open-

Government-Plattform mit dem Schwerpunkt auf offenen Verwaltungsdaten entsteht in einer 

Landschaft unterschiedlicher Standards und Plattformen. Es gilt die existierenden relevanten 

Plattformen zur Datenbereitstellung und zu IT-Standards im ebenenübergreifenden System der 

deutschen Verwaltung einzubeziehen und, soweit sinnvoll, auf diesen aufzubauen. Gleichzeitig 

werden im Open-Data-Ansatz verschiedene Anforderungen an Datensätze postuliert. Aus techni-

scher Sicht gilt es diese Anforderungen mit geltenden Übereinkünften im bundesdeutschen 

E-Government-System abzugleichen, damit eine einfache Umsetzung des Ansatzes durch Bund, 

Länder und Kommunen erfolgen kann. 

Einer der wichtigsten Bausteine für den Erfolg einer Open-Government-Plattform ist ein attrakti-

ves Datenangebot. Öffentliche Stellen verfügen über Informations- und Datenbestände in variie-

rendem Umfang und variierender Qualität. Aufgrund der Vielzahl öffentlicher Einrichtungen und 

Gebietskörperschaften ist eine vollständige Übersicht existierender Datenangebote im Rahmen 

dieser Untersuchung nicht realisierbar. Durch eine manuelle und teilautomatisierte Bestandserfas-

sung wurde mit qualitativen und quantitativen Methoden jedoch eine Auswahl geeigneter Datens-

ätze und potenzieller Datenbereitsteller identifiziert. 

Die manuelle Bestandserfassung baut auf einem Datensteckbrief auf, der an knapp 200 Adressa-

ten bei Bund, Ländern und Kommunen verteilt wurde. Ziel dieser Erfassung war die Analyse und 

Auswahl existierender Datenbestände zum Aufbau eines Datenkatalogs. Hierzu wurden Datensät-

ze erfasst, qualitativ beschrieben und infolgedessen auf Eignung zur Aufnahme in einen späteren 

Datenkatalog geprüft. Die Rücklaufquote ausgefüllter Datensteckbriefe und als Alternativlösung 

gemeldeter URLs liegt mit ca. 10 % im Bereich des Üblichen einer schriftlichen Befragung.  

Mit der manuellen Bestandserfassung konnten Grundlagen für einen Datenkatalog gelegt werden. 

Von 4539 gemeldeten Datensätzen wurden 1759 als offene Datensätze eingestuft. Hauptgründe 

für die Einordnung der verbleibenden Datensätze als noch nicht offen sind eine zu geringe Ma-

schineninterpretierbarkeit, eine Erlaubnis lediglich zur Privatnutzung oder geldleistungspflichtige 

Datensätze. 

Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Weiterverarbeitbarkeit in der Gruppe als offen einge-

stufter Datensätze s    z  B. die klarere Kommunikation von Nutzungsbestimmungen oder die 

Umwandlung in noch einfacher nutzbare Formate. Aus der Analyse innerhalb der Gruppe von 

Datensätzen, die als nicht-offen eingeordnet wurden, ergeben sich Ansätze zur Verbesserung: 

Strukturierte Inhalte erfordern die Bereitstellung in einfacher verarbeitbaren Formaten, aber zu-

mindest die Erlaubnis zur nicht-kommerziellen Weiterverwendung der Datensätze.  

Die manuelle ist von der teilautomatisierten Bestandserfassung insofern abzugrenzen, als dass 

erstere quantitativ weniger Datensätze betrachtet, diese allerdings einer detaillierteren Betrach-

tung unterziehen kann. Der Vorzug der teilautomatisierten Bestandserfassung hingegen liegt in 

der Erstellung genereller Aussagen über eine große Menge von Datensätzen. 

Bei der teilautomatisierten Bestandserfassung wurden 719 Webauftritte von verschiedenen Insti-

tutionen und Gebietskörperschaften auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene in Bezug auf öffent-

lich z  ä        D     ä z      D         (      R   ourcen) untersucht. Die gewonnenen 

Stichproben ergaben Indikatoren für die Potenziale von Open Government Data in Deutschland. 
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Absolut wurden in der teilautomatisierten Bestandserfassung über alle Ebenen hinweg 67.634 

Dokumente und Datensätze gefunden. 

90 % der untersuchten Ressourcen in der teilautomatisierten Bestandserfassung aller föderalen 

Ebenen sind im Format PDF vorhanden. In einer stichprobenhaften manuellen Untersuchung der 

gefundenen PDF-Ressourcen wurde festgestellt, dass in einem teilweise erheblichen Anteil dieser 

Ressourcen strukturierte Informationen vorliegen (abhängig von der untersuchten Institution bis 

zu 56 %). In diesen Fällen könnte die Verarbeitbarkeit der Ressourcen relativ einfach über Bereit-

stellung der Daten in anderen Formaten (z     XLS, CSV) erhöht werden. 

Die hier identifizierten Einrichtungen und Gebietskörperschaften mit vergleichsweise großen Men-

gen an Datensätzen bieten sich an, als Akteure in den kontinuierlichen Ausbau einer föderalen 

Open-Data-Plattform einbezogenen zu werden. 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse machen deutlich, dass öffentliche Stellen selbstverständlich 

in der Lage sind, Datensätze als offene Daten bereitzustellen. Damit ist teilweise nicht einmal ein 

außergewöhnlich großer Aufwand verbunden. Gerade Institutionen, die bereits seit langem mit 

der Bereitstellung von Geo- oder Umweltdaten oder statistischen Daten befasst sind, verfügen 

über enorme Erfahrungen in der Datenbereitstellung. Diese Akteure bieten wertvolle Kompeten-

zen, die in der Umsetzung offener Verwaltungsdaten hilfreich sein können. 

Gleichzeitig wurde im Rahmen der Bestandsanalyse aber auch festgestellt, wie viel Potenzial für 

Verbesserung besteht. Die untersuchten Datensätze werden heute überwiegend im Format-PDF 

zur Verfügung gestellt. Vielfach können hier ergänzende bzw. alternative und einfacher weiter-

verarbeitbare Formate zum Einsatz kommen. Auch sind die Bedingungen, unter denen Datensätze 

genutzt werden können häufig unklar, so dass die Festlegung von Nutzungsbedingungen in 

leichtverständlichen Lizenzbestimmungen ein wichtiger Schritt in Richtung offene Daten ist.  

Ziel der technischen Analyse war es, die für Open Government Plattform Deutschland (OGPD) 

relevanten Technologien und Standards zu identifizieren, diese hinsichtlich ihrer Eignung zu be-

werten und entsprechende Empfehlungen auszusprechen, und zwar für die Bereiche Metadaten, 

Daten, Sicherheit und Plattformen. 

Für die Untersuchung und Bewertung wurden zwei Verfahren kombiniert: Zum einen die Best-

Practice-Analyse und zum anderen die Auswertung von SAGA. Die ausgewählten Best-Practice-

Portale repräsentieren sowohl unterschiedliche Datenbereitsteller als auch verschiedene Einsatz-

gebiete für offene Daten. SAGA ist für die Bundesverwaltung bei der Auswahl ihrer Informations-

technologien verbindlich. SAGA stellt ein Klassifikationssystem für technische Spezifikationen be-

reit, das ebenfalls auf die ausgewählten Spezifikationen für offene Verwaltungsdaten angewendet 

wurde. Die Spezifikationen für offene Verwaltungsdaten wurden hinsichtlich ihres Typs in Tabel-

len, Daten, Dokumente, Bilder, Geoinformationen, Geodienste, Linked Open Data und Metadaten 

unterteilt. Sofern ein Standard bereits in SAGA klassifiziert wurde, wurde die Klassifikation über-

nommen. Weitere Spezifikationen, die nicht in SAGA gelistet sind, wurden mit einer OGPD-

Klassifikation versehen, die unter anderem auf der Auswertung der Best-Practice-Beispiele beruht.  

Hinsichtlich Metadatenstandards ist festzuhalten, dass sowohl ISO/CSW als auch DCAT/CKAN 

nahtlos unterstützt werden müssen. Angesichts der gewünschten Flexibilität und der EU-weiten 

und Domänen-übergreifenden Verbreitung wird DCAT/CKAN als interner Standard empfohlen. 

Auf Datenebene wird empfohlen, verschiedenste Formate zuzulassen. Einzelne Formate sind auf-

grund ihrer technischen Offenheit jedoch besser geeignet als andere, insbesondere bieten Tabel-

len im XLSX- oder CSV-Format klare Vorteile gegenüber Daten, die nur innerhalb eines PDF-Berichts 
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veröffentlicht werden. Empfehlungen für Formate und Vorgehensweisen, die eine Vereinheitli-

chung fördern, sollten ausgearbeitet werden. 

Die Open Government Plattform Deutschland muss durch ein Informationssicherheitsmanagement 

geschützt werden. Im Rahmen dieser Studie wurden die relevanten Sicherheitsaspekte betrach-

tet, indem eine Grobeinschätzung der Wertigkeit von Informationen und Aufgaben der OGPD 

vorgenommen wurde, um den Schutzbedarf zu ermitteln. Für die Grundwerte Vertraulichkeit, 

Integrität und Verfügbarkeit wurde jeweils ein »normaler« Schutzbedarf ermittelt. Der Zugang zu 

der OGPD muss für Nutzer kostenfrei und ohne Authentisierung möglich sein. Datenbereitsteller 

können jedoch bei Bedarf eine Authentisierung der Nutzer für ihr Datenangebot anfordern, wobei 

sich der Nutzer bei jedem Datenbereitsteller separat authentisieren muss. Da das Einstellen und 

Ändern von Metadatensätzen auf der OGPD nur für Berechtigte möglich sein darf, ist eine Authen-

tisierung der Metadatenbereitsteller am Portal erforderlich. Rollen und Berechtigungen werden 

Metadatenbereitstellern und Mitarbeitern des Portalbetreibers basierend auf der Authentisierung 

durch die Nutzerverwaltung zugeordnet.  

Hinsichtlich der Plattformtechnologie kommen hauptsächlich Drupal oder Java-basierte Frame-

works infrage. Um die für große Portale besser geeignete Java-Technologie nutzen zu können 

und gleichzeitig Kompatibilität mit dem Government Site Builder herzustellen, wird das verbreitete 

Java-Portalsystem Liferay vorgeschlagen. Des Weiteren wird empfohlen CKAN als Datenkatalog 

einzusetzen, das im Open-Data-Bereich schon sehr verbreitet ist und zudem eine etablierte CSW-

Schnittstelle besitzt, mit der große Teile der bestehenden Geo- und Umweltdaten automatisiert 

angebunden werden können. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

 ZUSAMMENFASSUNG 1
Die bestehenden Informations- und Datenportale von Bund, Ländern und Kommunen sind eine 

gute Ausgangsbasis, um das Ziel eines offeneren Regierungs- und Verwaltungshandelns im Sinne 

von »Open Government« in Deutschland zu erreichen. Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-

schaft haben mit der »Dresdner Vereinbarung zum 5. Nationalen IT-Gipfel«2 im Dezember 2010 als 

einen nächsten Schritt bis 2013 den Aufbau einer zentral zugänglichen, den Interessen der Nutzer 

an einem einheitlichen, leichten und benutzerfreundlichen Zugriff gerecht werdenden Open-

Government-Plattform mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung offener Verwaltungsdaten ver-

einbart. Sie soll bestehende Datenplattformen von Bund, Ländern und Kommunen vernetzen, wei-

tere Datenplattformen unterstützen und den Anforderungen von Bund, Ländern und Kommunen 

sowie den fachlichen Qualitätserwartungen der Nutzer gerecht werden. Damit soll der Zugang zu 

Daten und Informationen der Verwaltung verbessert werden und der weitere Ausbau eines medi-

enbruchfreien und prozessorientierten E-Governments unterstützt werden. 

Im Rahmen der Studie werden die wesentlichen Grundlagen für die Konzeptionierung, die Realisie-

rung und den Betrieb eines Prototyps einer                          -Government-Plattform 

ge                                          e Zielgruppenanalyse, ein Katalog relevanter Verwal-

tungsdaten, die Definition von technischen Standards, Lizenz-, Geldleistungsmodelle auf Grundlage 

einer Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen                          die Open-Government-

Plattform und ein Governance-Modell für die ebenenübergreifende Zusammenarbeit an Open 

Government Data in Deutschland. Die Untersuchung hat daher dem Auftrag folgend vier inhaltliche 

Schwerpunkte: die Grundlagen sowie die rechtlichen, organisatorischen und technischen Aspekte 

von Open Government Data. Die Studie ist den Schwerpunkten entsprechend in vier inhaltliche 

Kapitel strukturiert. 

Open Government Data oder offene Verwaltungsdaten sind der wesentliche Betrachtungsgegen-

stand dieser vorliegenden Untersuchung. Mit der Herstellung größerer Transparenz fügen sich of-

fene Verwaltungsdaten als ein wichtiger Baustein in das Leitbild Open Government ein. Mit dieser 

Leitvorstellung wird eine größere Öffnung von Regierung und Verwaltung über mehr Transparenz, 

Beteiligung und Zusammenarbeit beschrieben. 

Der Aspekt der Offenheit bildet einen Ansatz zur Strukturierung von Prozessen und zur Ausrichtung 

strategischer Entscheidungen. Angesichts der stetigen Zunahme von Anzahl und Komplexität aktu-

eller Herausforderungen für Regierung und Verwaltung sind Konzepte zur Bewahrung und Steige-

rung der Handlungsfähigkeit öffentlicher Stellen notwendig. Diese Konzepte werden bislang über-

wiegend in der (internen) Optimierung von Prozessen im Sinne der Verbesserung der 

Ablauforganisation und weniger in der nachhaltigen Ausweitung auf Dritte außerhalb der eigenen 

Organisation gesucht. Dabei kann gerade die strategische Öffnung von Kommunikation, Organisa-

tion und Prozessen durch die Einbeziehung weiterer Mitarbeiter, Vertreter anderer öffentlicher Stel-

len und verwaltungsexterner Akteure zur Schaffung von Mehrwert führen.  

Transparenz ermöglicht eine informierte Entscheidungsfindung, die wiederum die Grundlage für 

eine erweiterte Öffnung und Einbeziehung von Bürgern in den Dimensionen Partizipation und 

                                                
 

2  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010), S. 7. 
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Kooperation bildet. Ein Engagement der Bürger setzt voraus, dass sie sich angemessen informieren 

können. S       z        bestehenden antragsgebundenen Informationsfreiheitsrecht Information 

als Bedingung für die Verwirklichung von Freiheit angesehen. Informationsfreiheit selbst gilt als 

Element moderner Staatlichkeit und als ein in Zukunft zunehmend unverzichtbarer Bestandteil ei-

nes partizipativen demokratischen Rechtsstaats.3 Ferner ist zu beachten, dass die Komplexität bei 

der Umsetzung von partizipativen und kooperativen Prozessen im Vergleich zu Vorhaben zur Erhö-

hung von Transparenz zunimmt. Gerade auch vor dem Hintergrund begrenzter Handlungsressour-

cen und notwendiger kultureller Anpassungen öffentlicher Stellen gilt es, ein schrittweises Vorge-

hen zu wählen und mit der Verbesserung der Bereitstellung von Informationen und Daten die 

Grundlagen für weitere Schritte zu legen.4 Im Rahmen des Leitbilds Open Government wird die 

Dimension Transparenz über die bestehenden Informationsmöglichkeiten der Bürger hinaus ge-

dacht. Transparenz im neuen Verständnis ist nicht mehr nur die Möglichkeit der Bürger, sich aus 

allgemein zugänglichen Quellen oder auf Antrag bei der Verwaltung zu informieren, sondern eine 

aktive Offenlegung von Informationen, Meinungsbildungs-, Abwägungs- und Entscheidungsprozes-

sen und die Verfügbarkeit von Daten der öffentlichen Hand für Dritte innerhalb und außerhalb öf-

fentlicher Stellen. 

Bei der Bereitstellung von Open Government Data geht es um Daten der öffentlichen Verwaltung, 

die Dritten zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden. Ob die bereitgestellten Daten als 

offen bezeichnet werden können, ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Zugänglichkeit, 

den Formaten und den rechtlichen Bedingungen unter denen die Daten genutzt werden dürfen. 

Obwohl bislang keine einheitliche Definition des Begriffs existiert, besteht weitgehend Einigkeit 

über die Grundsätze, die Einfluss auf den Grad der Offenheit haben. Hierzu werden die Prinzipien 

von Open Data auf Daten des öffentlichen Sektors angewendet.  

In einer deutschsprachigen Studie zu Open Government Data wird dieser Begriff mit »offene Ver-

waltungsdaten« übersetzt und wie folgt definiert: »Offene Verwaltungsdaten sind jene Datenbe-

stände des öffentlichen Sektors, die von Staat und Verwaltung im Interesse der Allgemeinheit ohne 

jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwen-

dung frei zugänglich gemacht werden.«5 

In der praktischen Anwendung erweisen sich diese genannten Kriterien als teilweise schwer be-

stimm- und messbar. Verwaltungsdaten, die als offene Daten bereitgestellt werden, sollen von 

Dritten möglichst einfach weiterverwendet werden können. Alle genannten Kriterien haben hierauf 

Einfluss, einige jedoch stärker als andere. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammen-

hang die drei Kriterien der Maschineninterpretierbarkeit, der Lizenzierung und der Nutzungskosten. 

Ein Datensatz sollte vorrangig diese drei Merkmale bis zu einem gewissen Grad erfüllen, um als 

offen eingestuft zu werden. Erst ein gewisser Grad an Maschineninterpretierbarkeit6 erlaubt die 

automatisierte Verarbeitung mit vergleichsweise geringem Aufwand. Sind die Nutzungsbestimmun-

gen nicht so formuliert, dass sie eine Weiterverwendung einfach verständlich erlauben, sind im 

                                                
 

3  K         2005  S  851; Schaar 2011, S  2. 
4  Krabina und Prorok 2011, S. 16f.; Lee und Kwak 2011, S. 10ff. 
5  Von Lucke und Geiger 2010, S. 6; eine alternative Definition befindet sich aktuell (Stand: Juni 2012) im Rahmen der 

Onlinekonsultation zum »Eckpunktepapier für Offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln (Open Government)« des 
IT-Planungsrates in der öffentlichen Diskussion (vgl. Fußnote 43). Im Entwurf lautet die Definition dort: »Als Open 
(Government) Data wird die öffentlich verfügbare Bereitstellung von Datenbeständen der öffentlichen Hand, in der Re-
gel in Form von Rohdaten zur Nutzung, insbesondere durch Weiterverwendung und Weiterverbreitung, bezeichnet. 
Ausgenommen hiervon sind personenbezogene Daten sowie Daten, die anderweitig schutzwürdig sind (z. B. sicher-

heitsrelevante Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse).«, Offene Bund-Länder-Arbeitsgruppe des IT-Planungsrats 

(2011). 
6  Zur Bewertung verschiedener Formate hinsichtlich ihrer Maschineninterpretierbarkeit vgl. Abschnitt IV-4.5. 
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Einzelfall aufwendige Verhandlungen zwischen Datenbereitsteller und -nutzer mit unklarem Ausgang 

notwendig. Ist die Weiterverwendung eines Datensatzes geldleistungspflichtig, so schränkt dies 

den Kreis der potenziellen Nutzer entsprechend ein, gesamtwirtschaftliche Effekte werden in gerin-

gerem Maße realisiert. 

Generell gilt, dass es sich bei der Offenheit von »offenen Daten« bzw. »offenen Verwaltungsda-

ten« weniger um einen fest definierbaren einheitlichen Zustand handelt als vielmehr um einen 

Prozess hin zu größerer Offenheit einzelner Organisationen durch die Erleichterung der Weiterver-

wendung ihrer Datensätze. Konsequenz daraus ist, dass offene Daten unterschiedlich weit geöffnet 

sein können. Es handelt sich um ein Spektrum von Offenheit – von der Erfüllung einiger weniger 

der beschriebenen Kriterien offener Daten bis hin zur Erfüllung vieler bis aller Kriterien. Gleichzeitig 

verfügen Datensätze oder Informationen, die noch nicht als offen bezeichnet werden können, über 

das Potenzial, durch geeignete Veränderungen als offene Daten bereitgestellt zu werden. Die not-

wendigen Änderungen können unterschiedlich viel Aufwand verursachen. 

Neben der Klärung der Frage, was unter offenen Daten zu verstehen ist, liegt im Rahmen des ers-

ten Teils der Untersuchung der Schwerpunkt auf der Frage, welche Chancen und Risiken bzw. Po-

tenziale und Herausforderungen sich durch die Existenz offener Verwaltungsdaten für die Zielgrup-

pen Bildung, Bürger, Medien, öffentliche Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft ergeben können. Eine Auswahl ist in Tabelle I-1 dargestellt. Die Studie zeigt auf, 

dass offene Daten für unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedliche Chancen bieten und die 

Zielgruppen vor unterschiedliche Herausforderungen stellen.  

Mit der Open-Government-Plattform für Deutschland bietet sich das Potenzial, die Datenangebote 

öffentlicher Stellen wesentlich systematischer auf die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen einer 

modernen Wissensgesellschaft hin fortzuentwickeln und strategisch sinnvoll einzusetzen. Mit der 

einheitli                            D                  z             A                          l-

le Strategien, Projekte und Trends der Verwaltungstransformation und gesellschaftlicher wie tech-

nologischer Entwicklungen.  
 

Tabelle I-1: Auswahl von Chancen und Risiken/Herausforderungen über die Zielgruppen hinweg 

Chancen (aus 50) Risiken/Herausforderungen (aus 33) 

Image- und Akzeptanzgewinn (ÖV) 
 

Veränderung der Rolle von Organisationen  
(Wir, Wis, Med, Ziv) 

ökonomischer Mehrwert durch Weiterverarbeitung 
(Wir) 

existierende Qualifikationen unzureichend  
(Bü, ÖV, Ziv, Med) 

Unterstützung von Organisationen in der  
Verfolgung ihrer Ziele (Ziv) 
 

Überforderung infolge von begrenzter Motivation 
und Zeit, Desinteresse und Informationsverdros-
senheit (Bü) 

Zugang zu relevanten Informationen als Grundlagen 
zur Mitwirkung an politischen Entscheidungen und 
Prozessen (Bü) 

Deanonymisierung von Daten (ÖV) 
 
 

Ergänzung und Verbesserung wissenschaftlicher 
Ergebnisse (Wis) 

Qualität offener Daten (Wir) 
 

Bi – Bildung | Bü – Bürger | Med – Medien | ÖV – öffentliche Verwaltung | Pol – Politik | 
Wir – Wirtschaft | Wis – Wissenschaft | Ziv – Zivilgesellschaft 
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Vorteile einer föderalen Open-Government-Plattform für Deutschland mit dem Schwerpunkt auf der 

Bereitstellung offener Verwaltungsdaten lassen sich für Datenbereitsteller und -nutzer festmachen. 

Es ergeben sich u. a. folgende Vorteile: 

 Aufbau eines deutschlandweit einheitlichen Zugangs zu offenen Verwaltungsdaten 

 umfangreichere Weiterverwendung offener Verwaltungsdaten durch Dritte 

 Förderung von Innovation, Transparenz und Beteiligung durch einheitlichen Datenzugang 

 verbesserte Außendarstellung teilnehmender Stellen durch erhöhte Sichtbarkeit 

 Unterstützung der Vereinheitlichung von Standards, Prozessen und Richtlinien zur Bereit-

stellung (offener) Verwaltungsdaten; Verbesserung von verwaltungsinternen Abläufen 

 

Mit der zukünftigen Bereitstellung immer größerer Mengen an einfach weiterverwendbaren Verwal-

tungsdaten gilt es, diese langfristig gesehen zu einer nachhaltigen nationalen Dateninfrastruktur zu 

verdichten, bei der Anforderungen des föderalen Systems berücksichtigt werden. Das Auffinden 

geeigneter Datensätze und die Verarbeitung durch Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, 

Wirtschaft und Verwaltung auf höchstem Niveau gilt es so effizient wie möglich zu gestalten. Dazu 

ist das Datenangebot fortwährend auszubauen, und Datenbereitstellern und -nutzern sind entspre-

chende Werkzeuge an die Hand zu geben. 
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 EINLEITUNG 2

2.1 AUSGANGSSITUATION UND ZIELSETZUNG DER UNTERSUCHUNG  

Themen wie Transparenz, Partizipation und Kooperation7 finden zunehmend Berücksichtigung in 

der öffentlichen Diskussion. Die klassische Beziehung der Regierungen und Verwaltungen zu den 

Bürgern8 erneuert sich kontinuierlich im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen. Vor dem Hinter-

grund neuer Kommunikations- und Kooperationschancen, wie sie       Web-2.0-Technologien bie-

ten, beanspruchen Bürger z     zunehmend eine größere Teilhabe an der politischen Willensbildung 

und der Gestaltung von öffentlichen Dienstleistungen. Ein besserer Zugang zu Daten und Informa-

tionen und mehr Offenheit und Transparenz der öffentlichen Stellen ist hierfür eine wesentliche 

Voraussetzung. D                z                                       I                 D     

                 V          haben zudem das Potenzial, wesentlich zu dem Ziel beizutragen, die 

Qua   ä          z   z     V          z                                                     p-

    z    ä       

Diese Themen aufgreifend und anerkennend, wird im Regierungsprogramm »Vernetzte und trans-

parente Verwaltung« vom August 2010 konstatiert, dass »dort, wo es rechtlich möglich und 

zweckmäßig ist, ein freier Zugang zu Informationen der Verwaltung geschaffen werden [soll], um 

einerseits die Aufgabenerledigung der Verwaltung zu unterstützen und gleichzeitig die Wettbe-

werbsfähigkeit der Unternehmen und damit den Innovationsstandort Deutschland zu stärken«.9 

Damit wurde ein wichtiges programmatisches Fundament für die Entwicklung von Open Govern-

ment in Deutschland gelegt. Mit der »Nationalen E-Government-Strategie«10 des IT-Planungsrates 

wurden im September 2010 wegweisende Ziele und Perspektiven für Open Government in 

Deutsch          z                T         z     V                                          n-

den Informationsportale von Bund, Ländern und Kommunen bereits eine gute Ausgangsbasis bil-

den, und die Förderung der Mitwirkung von Bürgern und Unternehmen. Diese Aktivitäten stehen 

im Einklang mit Entwicklungen auf europäischer Ebene. So sieht auch der »Europäische eGovern-

ment-Aktionsplan 2011–2015«11 eine Stärkung der Bürger und Unternehmen durch einen verstärk-

ten Zugang zu öffentlichen Informationen, eine gesteigerte Transparenz und durch wirksame Mittel 

zur aktiven Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen vor. 

Den Gedanken einer starken Zusammenarbeit berücksichtigend, haben Politik, Verwaltung, Wirt-

schaft und Wissenschaft mit der »Dresdner Vereinbarung zum 5. Nationalen IT-Gipfel«12 im De-

zember 2010 vereinbart, gemeinsame Open-Government-Ziele für Deutschland festzulegen.  

Konkret wurde »der Aufbau einer zentral zugänglichen, den Interessen der Nutzer an einem ein-

heitlichen, leichten und benutzerfreundlichen Zugriff gerecht werdenden Open-Data-Plattform« 

                                                
 

7  Im Rahmen dieser Studie wird der Begriff »Kooperation« zur Bezeichnung der Zusammenarbeit bzw. des Zusammen-
wirkens verwendet. Der insbesondere in der internationalen Literatur verwendete Begriff »Kollaboration« (englisch:  
collaboration) wird hier synonym verstanden. 

8  Soweit in dieser Arbeit im Folgenden bei der Bezeichnung von Personen(gruppen) die männliche Form verwendet wird, 
schließt diese Frauen in der jeweiligen Funktion ausdrücklich mit ein. 

9  Bundesministerium des Innern (2010), S. 57. 
10  IT-Planungsrat (2010). 
11  Europäische Kommission (2010b). 
12  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010). 
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vereinbart, die in enger Abstimmung mit allen Beteiligten bis 2013 etabliert werden soll. In der 

Vereinbarung wird die Prämisse der Vernetzung und Zusammenarbeit von Bund, Ländern und 

Kommunen betont.  

Der IT-Planungsrat hat in seinem »Schwerpunktprogramm zur Umsetzung der Nationalen  

E-Government-Strategie«13 im Oktober 2011 die »Förderung des Open Governments« als Schwer-

punktprojekt beschlossen, die Notwendigkeit einer ebenenübergreifenden Vorgehensweise von 

Bund, Ländern und Kommunen betont und den Schwerpunkt zunächst auf frei zugängliche Verwal-

                                          (z      -Partizipation) vernachlässigen zu wollen.  

Mit diesen programmatischen Grundlagen wurden die wesentlichen Zielsetzungen und Perspektiven 

zur Weiterentwicklung von Open Government in Deutschland aufgezeigt. Den bestehenden Rechts-

                D                 nationale Normen zur Regelung des Zugangs zu I             

                 S       sowie deren Weiterverwendung, wie das Informationsfreiheitsgesetz oder 

das Informationsweiterverwendungsgesetz. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium des Innern eine Studie zu Open Government 

mit dem Schwerpunkt Open Government Data bzw. offene Verwaltungsdaten beauftragt. Diese 

Studie stellt den Gestaltungsrahmen einer späteren Umsetzung und eines Betriebs einer Open-

Government-              Deutschland dar. Das Fraunhofer-I                   K            s-

systeme (FOKUS) hat die Studie zusammen mit dem Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswis-

senschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dem Beratungsunternehmen ÖPP 

Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland) erarbeitet. 

Das Ziel der Studie ist es, Grundlagen für die Konzeptionierung, die Realisierung und den Betrieb 

eines Prototyps einer                          -Government-Plattform zu schaffen. Zu diese  

                      e Zielgruppenanalyse, ein Katalog relevanter Verwaltungsdaten, die Defini-

tion von technischen Standards, Lizenz- und Geldleistungsmodelle auf Grundlage einer Analyse der 

rechtlichen Rahmenbedingungen                          die Open-Government-Plattform und ein 

Governance-Modell für die ebenenübergreifende Zusammenarbeit an Open Government Data in 

Deutschland. 

2.2 STRUKTUR DER GESAMTUNTERSUCHUNG  

Die Studie hat dem Auftrag folgend vier inhaltliche Schwerpunkte: die Grundlagen sowie die recht-

lichen, organisatorischen und technischen Aspekte von Open Government Data. Die Studie ist den 

Schwerpunkten entsprechend in vier inhaltliche Kapitel strukturiert. Die Abbildung I-1 gibt einen 

Überblick über die Kapitel und ihre Inhalte. 

In Kapitel I (Die Grundlagen von Open Government Data) der Studie erfolgt eine Vorstellung der 

theoretischen Grundlagen zur Entwicklung ei                  V    ä                            

        D                               S ä         S   ä            z                   e-

stimmte Terminologie zur Verwendung im Rahmen der Studie entwickelt. 

                                                
 

13  IT-Planungsrat (2011e), S. 9f. 
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Abbildung I-1: Struktur der Gesamtuntersuchung 

 

Bei der Erarbeitung von Kapitel II (Die rechtliche Dimension von Open Government Data) wurde 

zur Ermittlung und Analyse der rechtlichen Fragestellungen sowie zur A                    -     

     z           ä                   R                                z  z                  

vorgegangen: Die relevanten Rechtsbereiche wurden durch den Auftragnehmer aus Nutzer- und 

Verwaltungsperspektive identifiziert. Innerhalb dieser Rechtsbereiche werden in der Studie spezifi-

sche rechtliche Fragestellungen im Hinblick auf Anforderungen an Open Government und Open 

Government Data beschrieben, die innerhalb des geltenden Rechts bestehenden Handlungsspiel-

räume ausgeleuchtet un       z                               erforderliche Anpassungen des 

Rechtsrahmens gegeben. 

Zur Analyse von Open-Data-Lizenzmodellen wurden neben einer Analyse der relevanten rechtlichen 

Vorgaben die verschiedenen Nutzergruppen unter Berücksichtigung der Zielgruppen der Be-

standsanalyse sowie Nutzungsrechte und -bedingungen         z                                e-

rer Anforderungen wurde ein Kriterienkatalog für infrage kommende Lizenzmodelle entwickelt. Die-

ser Katalog bildet das Rahmenwerk zur Analyse existierender Lizenzen und zur Entwicklung von 

Handlungsoptionen und eines Vorschlags für ein eigenes Lizenzmodell. 

In Kapitel III (Die organisatorische Dimension von Open Government Data) werden relevante An-

sätze für Geldleistungsmodelle, die für Open Government Data geeignet sind, im In- und Ausland 

identifiziert und beschrieben. Im Anschluss erfolgt eine Diskussion und Bewertung der Geldleis-

tungsmodelle. Auf Basis der Bewertung werden Empfehlungen zum Einsatz von Geldleistungsmo-

dellen im Rahmen von Open Government Data formuliert. 

        langfristige Zusammenarbeit und Koordinierung der an Open Government Data beteiligten 

Akteure wird eine Organisationsstruktur (Governance-Modell) entworfen.  
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Zur Ermittlung eines geeigneten Betreibermodells der Open-Government-Plattform werden beson-

ders Betreiber- und Vertragsmodelle existierender föderaler IT-Anwendungen, Open-Data-

Betreibermodelle im In- und Ausland sowie Betreibermodelle in »Fachdaten-Netzwerken« unter-

sucht. Die Bewertung der Modelle erfolgt auf Basis eines Pro-Kontra-Vergleichs. 

In Kapitel IV (Die technische Dimension von Open Government Data) wird im Rahmen der Be-

standsanalyse eine akteurszentrierte Identifikation von relevanten Datenquellen und deren Be-

schreibungen (Datenkatalog) durchgeführt. Bei der Bearbeitung                           z   

              D     ä z               e technologische Ansätze zur Identifikation bereits veröf-

fentlichter D     ä z          z   D           z       D     ä z   erden anhand eines Kriterienka-

talogs beschrieben sowie auf ihre Eignung zur Verwendung in der geplanten Open-Government-

Plattform hin analysiert,                      D                                             a-

tionen beschrieben. 

An die Bestandsanalyse schließt sich die Untersuchung der technischen Merkmale vor dem Hinter-

grund der in SAGA dargelegten Standards an. 

Hierzu wurden existierende Vorhaben und Initiativen zur Bereitstellung (offener) Verwaltungsdaten 

auf den föderalen Verwaltungsebenen in Deutschland sowie auf europäischer Ebene und internati-

onal untersucht. Hierbei wurde eine begrenzte Anzahl entsprechender Projekte auf verschiedenen 

Ebenen identifiziert, ausgewählt und analysiert. 

Anschließend erfolgt eine Zusammenführung der erhobenen technischen Merkmale der Be-

standsanalyse mit den Untersuchungsergebnissen für die ausgewählten föderalen und internatio-

nalen Entwicklungen zur Beurteilung des Istzustands der im Datenkatalog aufgenommenen Daten-

 ä z                    V                   D               z                           

Standards für offene Daten. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchungen rechtlicher, organisatorischer und technischer 

Fragestellungen werden in Kapitel V (Handlungsempfehlungen) Empfehlungen zur Umsetzung von 

Open Government Data formuliert.  
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 VERSTÄNDNIS, RAHMENBEDINGUNGEN UND 3
ZIELGRUPPEN OFFENER VERWALTUNGSDATEN 

Open Government Data oder offene Verwaltungsdaten sind der wesentliche Betrachtungsgegen-

stand dieser vorliegenden Untersuchung. Mit der Herstellung größerer Transparenz fügen sich of-

fene Verwaltungsdaten als ein wichtiger Baustein in das Leitbild Open Government ein. Mit dieser 

Leitvorstellung wird eine größere Öffnung von Regierung und Verwaltung über mehr Transparenz, 

Beteiligung und Zusammenarbeit beschrieben. In Abschnitt I-3.1 werden das Leitbild und seine 

Nutzenaspekte vorgestellt. Das dieser Studie zugrundeliegende Verständnis offener Verwaltungsda-

ten wird im anschließenden Abschnitt beleuchtet: Was wird unter offenen Daten verstanden und 

welche Stärken und Schwächen ergeben sich aus diesem Ansatz speziell für öffentliche Stellen? Als 

fachübergreifendes Thema bietet die Öffnung von Datenbeständen der Verwaltung Anknüpfungs-

punkte zu vielen verschiedenen Aufgaben und Vorhaben öffentlicher Stellen. Wo sich Synergieeffekte 

zwischen offenen Daten und Fach- und Modernisierungsvorhaben ergeben, wird in Abschnitt I-3.4 

aufgezeigt. Technologische Entwicklungen der letzten Jahre machen offene Daten sowie ihre einfa-

che Bereitstellung und Weiterverwendung, wie wir sie heute verstehen, überhaupt erst möglich. 

Gesellschaftliche Trends, teilweise eng mit technologischem Fortschritt verknüpft, können zur Er-

klärung der aktuellen Open-Government- und Open-Government-Data-Entwicklungen herangezo-

gen werden. In Abschnitt I-3.5 wird dargelegt, welche Potenziale und Risiken bzw. Herausforde-

rungen sich für einzelne Zielgruppen aus der Öffnung von Verwaltungsdaten ergeben können.  

3.1 OPEN GOVERNMENT 

Im Laufe der Reformbemühungen des öffentlichen Sektors wurden immer wieder Anstrengungen 

zu einer stärkeren Beteiligung der Mitarbeiter und Bürger sowie für mehr Transparenz des Verwal-

tungshandelns unternommen. So wurde z                    1970  -Jahren eine Debatte um die 

stärkere Beteiligung von Bürgern an administrativen Entscheidungsprozessen speziell in der öffent-

lichen Stadtplanung geführt. Damals geschah dies mit der Vorstellung, durch die Einbeziehung des 

Wissens der Betroffenen vor Ort bessere Entscheidungen treffen zu können. Erneut wurde beson-

ders in den 1990er-Jahren über die Potenziale partizipativer Ansätze diskutiert. Hierbei stand nicht 

nur eine höhere Legitimität der den Entscheidungen zugrundeliegenden Informationen im Mittel-

punkt (Input-Legitimität), sondern auch die Verbesserung der Ergebnisse des Verwaltungshandelns 

(Output-Legitimität).14 

Als neues Leitbild für staatliches Handeln etabliert sich seit wenigen Jahren das Konzept eines of-

fenen Staatshandelns unter dem Stichwort »Open Government«. Wesentlicher Ausgangspunkt der 

aktuellen Entwicklung war ein Memorandum Barack Obamas, in dem er, im Rahmen seiner Amts-

einführung als 44. Präsident der USA, die verwaltungsstrategischen Grundpfeiler einer transparen-

ten, partizipativen und kooperativen Verwaltung verkündete. Hintergrund ist ein weltweit steigen-

der Druck zur Weiterentwicklung von Staat und Verwaltung, der sowohl aus den Reihen der Bürger 

als auch aus der Verwaltung selbst heraus wahrgenommen und diskutiert wird. Forderungen 

nach größerer Transparenz sowie größerer Effektivität und Effizienz des Handelns von Staat und 

                                                
 

14  Holtkamp 2006, S.  185f. 
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Verwaltung soll durch transparente Prozesse und Entscheidungen, das Bereitstellen von Informati-

onen und Daten und eine hierauf aufbauende verstärkte Interaktion und Kooperation mit Bürgern 

nachgekommen werden. Dies erfordert auch eine neue, intelligentere Umgangsweise mit Ideen, 

Wünschen und Rückmeldungen der Bürger und Mitarbeiter.15 Die Orientierung am Leitbild Open 

Government bietet hierfür eine übergreifende Lösung an. Die neuen Ideen bauen durchaus auf 

vorangegangenen Entwicklungen, z     im Bereich der Bürgerorientierung und Informationsfreiheit, 

auf und führen diese mithilfe moderner Methoden der IKT konsequent und konsistent weiter. Der 

Fokus der neu angestoßenen Diskussion liegt auf Möglichkeiten, die Ziele von Open Government – 

die Legitimität staatlichen Handelns zu erhöhen und die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu 

erhalten – durch eine stärkere Transparenz gegenüber Dritten und die Einbindung der Bürger aus-

zuschöpfen.16 

Open Government beschreibt die Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der Gesellschaft, 

aber auch nach innen und kann nach von Lucke »zu mehr Transparenz, zu mehr Teilhabe, zu einer 

intensiveren Zusammenarbeit, zu mehr Innovation und zu einer Stärkung gemeinschaftlicher Be-

lange beitragen«, sofern Impulse von außerhalb sowie ein Diskurs und ein Zusammenwirken mit 

den verschiedenen Kräften der Gesellschaft als befruchtend, konstruktiv und erwünscht angesehen 

werden.17 Das Leitbild setzt auf offene, transparente, partizipative und kooperative Prozesse sowie 

einen kontinuierlichen Dialog, um gesellschaftliche Bedürfnisse und Anforderungen schneller zu 

erkennen und bei staatlichem Handeln zu berücksichtigen.  

Der Begriff Open Government an sich ist bereits älter und wurde bisher für politische Systeme ver-

wendet, in denen grundsätzlich ein Zugang der Bürger zu Informationen von Politik und Verwal-

tung gegeben ist, unabhängig von einer spezifischen Ausgestaltungsform.18 Die Entwicklung des 

Web 2.0 und die Ausbreitung sozialer Medien in viele Lebensbereiche hinein haben die Debatte um 

Open Government wiederbelebt und rücken die Bedeutung neuer technischer Möglichkeiten für 

eine erweiterte Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der Gesellschaft stärker in den  

Fokus.  

Die Dimensionen von Open Government 

Das Leitbild Open Government umfasst eine Reihe von Konzepten und Visionen, die sich den drei 

Dimensionen Transparenz, Kooperation und Partizipation zuordnen lassen.  

Der Dimension der Transparenz sind Vorstellungen und Initiativen zuzuordnen, die anstreben, 

Handeln von Regierung und Verwaltung transparenter und von außen nachvollziehbarer zu gestal-

ten. Die Gesellschaft soll Informationen über aktuelle Prozesse und Entscheidungen ihrer Regie-

rung und Verwaltung erhalten und auf Basis dieser Informationen grundsätzlich in die Lage ver-

setzt werden, sich vergleichbar informiert und aktiv in demokratische Prozesse einzubringen. 

Darüber hinaus sollen mit der Schaffung dauerhaft transparenterer Strukturen direkte Einfluss-

nahme und eine stärkere Zusammenarbeit der Behörden untereinander sowie mit weiteren Akteu-

ren der Gesellschaft bewirkt werden. Beispiele im Bereich der Dimension Transparenz sind die Be-

reitstellung von Inhalten von Regierungen und Verwaltungen über entsprechende Internetportale 

als sogenannte Open Government Data (vgl. Abschnitt 3.3), die transparente Darlegung getätigter 

und geplanter Haushaltsausgaben sowie die Leistungskennzahlen zur nachvollziehbaren Vergleich-

barkeit staatlic                  z                - und Betreuungsbereich. 

                                                
 

15  V          2010  S  139  
16  J     2012  S  12–13. 
17  Von Lucke 2010, S. 2; vgl. ähnlich Bundesministerium des Innern (2010), S. 24–25. 
18  Wraith 1977, S  24. 
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Abbildung I-2: Dimensionen des Open Governments mit Beispielprojekten 

 

Partizipation hingegen zielt auf eine Mitwirkung der Bürger, aber auch der Mitarbeiter öffentlicher 

Stellen, an staatlichen Entscheidungsprozessen. Die Form der Mitwirkung kann dabei unterschied-

lich stark ausgeprägt sein, von einer Befragung der Bürger zu einem Themenbereich über eine  

(E-)Konsultation zu einem Gesetzgebungsvorhaben sowie zu einer Mitgestaltung der Haushaltsauf-

stellung im Rahmen sogenannter Bürgerhaushalte bis hin zur Übernahme der Entscheidungsver-

                        z        R          Q                       . Klassische Beispiele für 

die Stärkung partizipativer Ansätze in der deutschen Verwaltung sind Elemente der direkten Demo-

kratie, wie die Möglichkeit in den meisten Bundesländern, auf kommunaler Ebene Bürgerbegehren 

und -entscheide durchzuführen.19 

Konzepte und Visionen in der Dimension Kooperation zielen auf ein stärkeres Zusammenwirken bei 

der Erledigung von Aufgaben öffentlicher Stellen untereinander sowie mit Bürgern, Wirtschaft und 

Wissenschaft. Aktuelle Beispiele hierfür sind elektronische Anliegenmanagementsysteme, die ge-

meinsame Erbringung von Dienstleistungen wie im Fall der Beurteilung von Patentanträgen im 

Pilotvorhaben »Peer to Patent«20                                z     W      z     z   W    r-

schreibung von Dienst- und Geschäftsordnungen oder zur gemeinsamen Entwicklung interner 

Richtlinien (bspw. Richtlinien zum Einsatz sozialer Medien21).  

Die Dimensionen von Open Government lassen sich in einzelnen Umsetzungsprojekten gegenei-

nander allerdings nicht immer scharf abgrenzen bzw. sind in unterschiedlicher Ausprägung mit 

umfasst. Ein Projekt zur Einbindung von Bürgerwissen, das die Ergebnisse noch während oder 

zumindest nach der Entscheidungsfindung dauerhaft veröffentlicht, umfasst sowohl Aspekte der 

Kooperation als auch Aspekte der Transparenz. 

Auch abhängig von der jeweiligen Verwaltungsfachdomäne sind Aspekte des Leitbilds Open 

Government bereits unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Bereich der Stadtentwicklung ist die 

                                                
 

19  Holtkamp 2006. 
20  Klessmann 2010. 
21  Vgl. Schulz 2011, S  16. 
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Einbeziehung der Bürger über formelle Beteiligungsverfahren etablierte Praxis. Im Vergleich dazu 

existieren in anderen Fachdomänen informelle Verfahren zur Einbindung von Laien oder Experten. 

Open Government in Deutschland 

Nicht zuletzt mit den Ereignissen um das Projekt Stuttgart 21 und den hiermit einhergehenden 

Forderungen nach einer Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Bürgern hat die Diskussion 

um eine stärkere Öffnung von Regierung und Verwaltung in letzter Zeit auch in Deutschland ein 

breites Publikum erreicht und manifestiert sich in verschiedensten Veranstaltungen und Projekten. 

So ist das Leitbild Open Government       Bestandteil der Nationalen E-Government-Strategie22 und 

des Regierungsprogramms »Vernetzte und transparente Verwaltung«.23 Auf Länderebene werden 

Open Government und Open Government Data und ihre Umsetzung in Koalitionsverträgen und 

Regierungsprogrammen in Berlin, Bremen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Nordrhein-

Westfalen explizit benannt.24 Städte wie Berlin25 und München26 haben mit Open-Government- und 

Open-Data-Veranstaltungen das Thema auf kommunaler Ebene aufgegriffen. In Baden-Württem-

berg, Bayern, Berlin und Bremen sind bereits erste Schritte mit der Umsetzung von Open-Data-

Portalen (teilweise im Pilotstadium) erfolgt. Die Weiterentwicklung dieser Portale vollzieht sich auch 

unter Einbeziehung von Ansätzen des Leitbilds Open Government wie der Einbindung von Bürger- 

und Nutzerfeedback in die Fortentwicklung der Angebote. 

Festzustellen ist grundsätzlich, dass der Fokus bei aktuellen Open-Government-Projekten bislang 

eher auf dem Bereich der Transparenz liegt, während die Dimensionen Kooperation und Partizipa-

tion vielfach weniger Beachtung finden. Größere Transparenz ist zwar nur eine Dimension der Trias 

von Transparenz, Partizipation und Kooperation, hat im Vergleich zu den beiden anderen Dimen-

sionen jedoch einen grundlegenderen Stellenwert im Konzept Open Government.  

Transparenz als Grundlage für Partizipation und Kooperation 

Der Grund hi                         dass Transparenz im Sinne der Möglichkeit einer informierten 

Entscheidungsfindung als Grundlage für eine erweiterte Öffnung gegenüber den Bürgern und ihre 

Einbeziehung in den Dimensionen Partizipation und Kooperation gilt. Ein Engagement der Bürger 

setzt voraus, dass sie sich angemessen informieren können. S       z        bestehenden antrags-

gebundenen Informationsfreiheitsrecht Information als Bedingung für die Verwirklichung von Frei-

heit angesehen. Informationsfreiheit selbst gilt als Element moderner Staatlichkeit und als ein in 

Zukunft zunehmend unverzichtbarer Bestandteil eines partizipativen demokratischen Rechts-

staats.27 Dieser Aspekt wird umso wichtiger, als eben eine erweiterte Einbindung der Bürger, ideal-

typisch auch »in das Verwaltungshandeln hinein«, im Sinne der Dimensionen Partizipation und 

Kooperation angedacht wird.  

Die bestehenden Möglichkeiten bürgerlicher (Selbst-)Information fußten lange Zeit auf dem Zu-

gang zu allgemein zugänglichen Quellen bzw., soweit diese nicht allgemein zugänglich waren, auf 

der Möglichkeit, den Zugang zu beantragen, und damit auf pflichtgemäßem Ermessen der zustän-

digen Stelle, vorbehaltlich des Nachweises eines berechtigten Interesses. Ein allgemeiner und vo-

raussetzungsloser Anspruch der Bürger auf Information war nicht gegeben.28 Die Schaffung des 

                                                
 

22  IT-Planungsrat (2010)  S  12. 
23  Bundesministerium des Innern (2010). 
24  Bündnis 90/Die Grünen, SPD Baden-Württemberg (2011); NRW-SPD, Bündnis 90/Die Grünen NRW (2010); Sozialdemo-

kratische Partei Deutschlands (SPD), Landesverband Bremen, Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Bremen (2011); 
SPD Berlin, CDU Berlin (2011); SPD-Landesverband Saar (2012). 

25  Mit dem Berlin Open Data Day (BODDy). 
26  Mit dem Munich Open Government Day (MOGDy). 
27  K         2005  S  851; Schaar 2011, S  2. 
28  Düwel 1965, S  114. 
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Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG Bund) galt daher bereits als Paradigmenwechsel im 

Recht des bürgerlichen Zugangs zu Verwaltungsinformationen.29 

Ferner ist zu beachten, dass die Komplexität bei der Umsetzung von partizipativen und kooperati-

ven Prozessen im Vergleich zu Vorhaben zur Erhöhung von Transparenz zunimmt (Abbildung I-3). 

Vergleichbar mit den steigenden Herausforderungen im E-Government beim Wandel von der reinen 

Bereitstellung von Informationen über Kommunikationsangebote hin zu Transaktionsangeboten 

nehmen auch die Herausforderungen bei der Umsetzung des Leitbilds Open Government zu. Gera-

de auch vor dem Hintergrund begrenzter Handlungsressourcen und notwendiger kultureller Anpas-

sungen öffentlicher Stellen gilt es, ein schrittweises Vorgehen zu wählen und mit der Verbesserung 

der Bereitstellung von Informationen und Daten die Grundlagen für weitere Schritte zu legen.30 Im 

Rahmen des Leitbilds Open Government wird die Dimension Transparenz über die bestehenden 

Informationsmöglichkeiten der Bürger hinaus gedacht. Transparenz im neuen Verständnis ist nicht 

mehr nur die Möglichkeit der Bürger, sich aus allgemein zugänglichen Quellen oder auf Antrag bei 

der Verwaltung zu informieren, sondern eine aktive Offenlegung von Informationen, Meinungsbil-

dungs-, Abwägungs- und Entscheidungsprozessen und die Verfügbarkeit von Daten der öffentli-

chen Hand für Dritte innerhalb und außerhalb öffentlicher Stellen. 

Ein eindeutiger rechtlicher Zwang, Transparenz – wie auch Partizipation oder Kooperation – über 

den heutigen Stand hinaus weiterzuentwickeln oder in spezifischer Art und Weise auszugestalten, 

besteht, mit Ausnahme von Vorgaben in einigen Fachdomänen und Gebietskörperschaften, bislang 

nicht flächendeckend. Eine Öffnung setzt bei den Beteiligten daher immer die freiwillige Bereit-

schaft sowie das gemeinsame Verständnis dafür voraus, dass eine offene, für Dritte verständliche 

Organisation einen Mehrwert bietet. Grundsätzlich stehen einer Weiterentwicklung in Richtung 

Open Government allerdings auch keine rechtlichen Gründe entgegen, sofern die Umsetzung im 

bestehenden oder ggf. angepassten Rechtsrahmen erfolgt.31 Die Sinnhaftigkeit einer Weiterent-

wicklung in Richtung Open Government ergibt sich aus dem zusätzlichen Nutzen, der bei der Aus-

gestaltung von Prozessen im Sinne des Open-Government-Konzepts entstehen kann. 

 

 

Abbildung I-3: Implementationsmodell Open Government32  

                                                
 

29  Gurlit 2011, S  76; zur grundsätzlichen Entwicklung siehe auch Janda 2011 VM, S  229f. 
30  Krabina und Prorok 2011, S. 16f.; Lee und Kwak 2011, S. 10ff. 
31  Vgl. Gusy 2008  S  234, 237. 
32  Nach Lee und Kwak 2011, in :Krabina und Prorok 2011, S. 17. 
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Ein beispielhafter Bereich, in dem eine Umsetzung von Open Government als sinnvoll und für Nut-

zen bringend erachtet wird, ist die Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. Open Govern-

ment fördert durch die Einbeziehung des Wissens Dritter Innovationen in der Verwaltung (I-3.4).  

Die Einholung von Feedback und die Einbeziehung der Bürger in Entscheidungs- und Erstellungs-

prozesse können die Verwaltung entlasten und Prozesse beschleunigen. Größere Transparenz und 

die freie Verfügbarkeit von Daten und Informationen fördern nicht nur die Akzeptanz von Verwal-

tungsentscheidungen bei Bürgern, sondern bieten diesen und der Verwaltung eine bessere Grund-

lage für Entscheidungen. Transparenz bzw. Offenheit kann also vielfältig eingesetzt werden, um 

Regierung und Verwaltung intern und im Zusammenspiel mit weiteren gesellschaftlichen Akteuren 

zu transformieren. 

Handlungsempfehlung 1 

Open Government ganzheitlich denken – Open-Data-, Partizipations- und Kooperationsangebote  

systematisch verknüpfen 

Inhaltliche Dimension: Strategie Zeithorizont: mittel- bis langfristig 

Das Leitbild eines Open Governments umfasst die Dimensionen Transparenz, Partizipation und Kooperation. 

Die Schaffung von Transparenz über die Bereitstellung von Open Government Data kann dabei eine we-

sentliche Grundlage für eine informierte Beteiligung und Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen 

und Bürgern darstellen. Damit diese Potenziale realisiert werden können, müssen alle drei Dimensionen 

von Open Government verknüpft werden. Im Rahmen von Bürgerbeteiligungsverfahren bei politischen 

Entscheidungen bedeutet dies z. B., dass die für die Entscheidung relevanten Basisdaten frühzeitig und im 

Zusammenhang veröffentlicht werden bzw. ein Hinweis auf ihr Vorliegen erfolgt. So sollten etwa bei ei-

nem Bürgerhaushalt u. a. Haushaltsdaten als offene Verwaltungsdaten vorliegen, um so lokalen Initiativen 

eigene Auswertungen zur Information der Bürger zu erleichtern.  

3.2 OFFENHEIT ALS IMMANENTE KOMPONENTE IM POLITISCH-ADMINISTRATIVEN 

PROZESS  

Der Aspekt der Offenheit bildet einen Ansatz zur Strukturierung von Prozessen und zur Ausrichtung 

strategischer Entscheidungen. Angesichts der stetigen Zunahme von Anzahl und Komplexität aktu-

eller Herausforderungen für Regierung und Verwaltung sind Konzepte zur Bewahrung und Steige-

rung der Handlungsfähigkeit öffentlicher Stellen notwendig. Diese werden bislang überwiegend in 

der (internen) Optimierung von Prozessen im Sinne der Verbesserung der Ablauforganisation und 

weniger in der nachhaltigen Ausweitung auf Dritte außerhalb der eigenen Organisation gesucht. 

Dabei kann gerade die strategische Öffnung von Kommunikation, Organisation und Prozessen 

durch die Einbeziehung weiterer Mitarbeiter, Vertreter anderer öffentlicher Stellen und verwal-

tungsexterner Akteure zur Schaffung von Mehrwert führen.  

Müller konstatiert, dass singuläre Konzepte wie E-Government und Public Management die Heraus-

forderungen an Staat und Verwaltung nicht lösen könnten, da sie auf eine partielle Neujustierung 

ausgerichtet seien, die Art und Weise des Regierens und Verwaltens insgesamt aber nicht auf den 

Prüfstand stellten. Open Government hingegen könnte die bisherigen Ansätze um eine ganzheitlich 

neue Organisationslogik ergänzen und so zu einer offenen Staatskunst führen, in der Transparenz 

und Offenheit strategisch sowohl zur Außeninteraktion als auch zur Führung und Organisation ein-

gesetzt werden.33  

                                                
 

33  Müller 2010b, S. 12ff. 
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Abbildung I-4: Policy Cycle nach Jann/Wegrich34 

 

Offenheit und Transparenz können in allen Phasen des Policy Cycles strategisch als Instrument 

eingesetzt werden.  

Im Rahmen der Problemdefinition und des Agenda Settings geht es darum, Probleme wahrzuneh-

men und festzulegen, welche sozialen Phänomene als »Probleme« vom politischen System bear-

beitet werden sollen.35 Offenheit bedeutet hier, die Gesellschaft über einen offenen, kontinuierli-

chen Diskurs einzubinden. Exemplarisch hierfür ist der Service E-Petition des Deutschen 

Bundestages, über den Bürger persönliche Bitten, Anliegen oder Beschwerden an das Parlament 

richten können.36 Ebenso kann »Frankfurt Gestalten« als Beispiel angeführt werden, da es Bürgern 

ermöglicht, eigene lokalpolitische Initiativen einzureichen und diese so auf die politische Agenda zu 

bringen.37  

In der Phase der Politikformulierung und Entscheidung geht es darum, politische Ziele zu formulie-

ren, alternative Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und festzulegen, welche konkreten Konzep-

te als verbindlich gewählt werden.38 Im Ergebnis entstehen Gesetze, Budgets, Verordnungen, Plä-

ne etc. Offenheit bedeutet hier, die Weisheit der Masse für diesen Prozess zu gewinnen und den 

Sachverstand aller Beteiligten frühzeitig einzubinden.39 Als exemplarisch hierfür kann die Beteili-

gung der Bürger an der Formulierung des Handbuchs Bürgerbeteiligung des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung angeführt werden, das eine bessere Beteiligung bei Groß-

projekten und in Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahren ermöglichen soll.40 Ebenso können 

                                                
 

34  Jann und Wegrich 2003, S. 82. 
35  Jann und Wegrich 2003, S. 83ff. 
36  https://epetitionen.bundestag.de/. 
37  http://www.frankfurt-gestalten.de/. 
38  Ebd., S. 85ff. 
39  Müller 2010b, S. 19. 
40  Vgl. Pressemitteilung des BMVBS (Lfd.-Nr. 51/2012) vom 28. 03. 2012, URL: 

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2012/051-handbuch-buergerbeteiligung.html. 

https://epetitionen.bundestag.de/
http://www.frankfurt-gestalten.de/
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2012/051-handbuch-buergerbeteiligung.html
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Beteiligungshaushalte zur öffentlichen Konsultation (Open Budget 41 ), die Online-Beteiligungs-

plattform der Enquete-Kommission »Internet und digitale Gesellschaft«42, über die Bürger Texte 

der Kommissions-Projektgruppen kommentieren und erweitern können, sowie die Online-

Konsultation 43  zum »Eckpunktepapier für Offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln (Open 

Government) « des IT-Planungsrates im Juni 2012 als Beispiele genannt werden.  

In der Phase der Implementation von Politik geht es um die Politikdurchführung und Umsetzung, 

     z         A                  z        V              R                  A           n 

Verträgen. In der Regel erfolgt die Umsetzung klassisch mithilfe des politisch-administrativen Sys-

tems.44 Open-Government-I                          z                          -administrativen 

Apparat zu entlasten, indem die Arbeitskraft und das Know-how externer Experten in die Umset-

zung einbezogen werden.45 Der Dienst »Maerker« ist hierfür exemplarisch, da Bürger diesen nut-

zen können, um ihrer Kommune in Brandenburg und Berlin bei der Aufgabenerfüllung zu helfen.46 

Auch das amerikanische Projekt »Peer to Patent« kann als Beispiel angeführt werden, da Bürger 

hier bei der Bearbeitung von Patentanträgen durch ihre Recherchekraft mithelfen.47 Auch Projekte, 

in denen Softwareentwickler ihre Arbeitskraft öffentlichen Stellen zur Verfügung stellen, um ge-

meinsam Anwendungen für spezifische Herausforderungen der jeweiligen Einrichtung zu entwi-

ckeln, sind exemplarisch für eine gemeinsame Implementation von Politik.48 

Die Überprüfung, ob eine staatliche bzw. öffentliche Aktivität die intendierte direkte Wirkung  

(»impact«)       z          V         ä                S              I                         i-

      A          (»       «)       z                                  z                            

der Evaluation eruiert und darauf basierend entschieden, ob eine Politik fortgeführt oder eingestellt 

werden soll.49 Wenn Informationen über die Ergebnisse öffentlicher Handlungen frei und offen 

zugänglich sind, können Dritte den Prozess der Evaluation wesentlich leichter unterstützen und den 

Erfolg bewerten. Trendanalysen gleichartiger Informationen von verschiedenen Institutionen auf 

Basis von offenen Verwaltungsdatenbeständen können den Prozess der Evaluation unterstützen. 

Exemplarisch ist denkbar, die Nutzungszahlen von Webseiten wie Open-Data-Portalen oder Beteili-

gungsplattformen zu veröffentlichen, sodass sich jeder selbst ein Bild von der Nutzungsintensität 

machen kann. Zudem können empirische Untersuchungen und Policy-Analysen als Instrumente 

herangezogen werden, um Erkenntnisse über tatsächliche Wirkungen und Auswirkungen von Open 

Data zu erhalten. 

Von singulären Konzepten zu einem Ökosystem der Offenheit  

Die Ziele von Open Government (Transparenz, Partizipation, Kooperation) sind nicht losgelöst von 

existierenden Strategien, Projekten und Trends der Verwaltungsmodernisierung zu betrachten. 

Vielmehr müssen die Wechselwirkungen zwischen der neuen Organisationslogik und dem beste-

henden System beachtet werden.  

                                                
 

41  Von Lucke et al. 2011. 
42  https://enquetebeteiligung.de/. 
43  http://www.e-konsultation.de/opengov/.  
44  Jann und Wegrich 2003, S. 89ff. 
45  Vgl. Müller 2010b, S. 20; von Lucke 2010, S. 4.  
46  http://maerker.brandenburg.de/lis/list.php?page=maerker.  
47  http://www.peertopatent.org/. 
48  Code for America (http://codeforamerica.org/) oder in der EU das Projekt Commons for Europe 

(http://commonsforeurope.net/). 
49  Jann und Wegrich 2003, S. 92ff. 

https://enquetebeteiligung.de/
http://www.e-konsultation.de/opengov/
http://maerker.brandenburg.de/lis/list.php?page=maerker
http://www.peertopatent.org/
http://codeforamerica.org/
http://commonsforeurope.net/


I  DIE GRUNDLAGEN VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

33 
 

3 VERSTÄNDNIS, RAHMENBEDINGUNGEN UND ZIELGRUPPEN 

OFFENER VERWALTUNGSDATEN 

Aktuelle strategische Ansätze, Trends und Projekte – auch der Vergangenheit – legen in vielerlei 

Hinsicht wesentliche Grundlagen, auf denen Open Government in Deutschland aufbauen und an 

die es anschließen kann. Bspw. ist ein Trend zur Orientierung an den Bedürfnissen der Bürger im 

Grunde bereits seit Mitte der 1970er und in den 1980ern zu verzeichnen; er verstärkte sich Anfang 

der 1990er durch das Aufkommen des New Public Managements. Das Verhältnis zwischen Bürger 

und Staat begann bereits damals, zunehmend in den Vordergrund zu treten, und wurde unter Be-

griffen wie Adressaten-, Kunden- und Bürgerorientierung diskutiert.50 Die derzeit zu verzeichnende 

Entwicklung der behutsamen Öffnung des Staates gegenüber der Gesellschaft setzt diese Entwick-

lung vom Obrigkeitsstaat hin zu einem Regieren und Verwalten auf Augenhöhe in einer neuen 

Qualität fort.  

Open Government wird wesentlich durch die Möglichkeiten der modernen IKT bzw. der digitalen 

Medien befördert. Digitalisierung ist damit eine wesentliche Grundlage, damit die Ziele von Open 

Government effektiv umgesetzt werden können. E-Government hat diesbezüglich wesentliche 

Grundlagen gelegt. Zahlreiche Initiativen und Projekte trugen und tragen dazu bei, dass die pro-

zessorientierte, digitale Aufgabenwahrnehmung Einzug in den Behördenalltag hält und zahlreiche 

Arbeitsprozesse der öffentlichen V             D                                      z           

Daten in digitalen Registern geführt und Dokumente in Dokumentenmanagementsystemen verwal-

tet werden. E-Government-Projekte wie z     XÖV (XML in der öffentlichen Verwaltung) haben dazu 

beigetragen, die Interoperabilität im Datenaustausch zu verbessern, Prozesse zu vereinheitlichen 

und moderne Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Eine Vielzahl von Daten wird daher heute  

elektronisch verarbeitet und verwaltet. Zumindest theoretisch wird die Veröffentlichung von Open 

Government Data für öffentliche Stellen dadurch erleichtert. 

Auch organisationstheoretische Ansätze wie die Trennung von Front- und Backoffice, die Bünde-

lungen von Leistungen in One Stop Shops und die Entterritorialisierung von Verwaltungsaufgaben51 

liefern zu berücksichtigende Erkenntnisse und Überlegungen, wenn offene Verwaltungsdaten 

ubiquitär über einen einheitlichen Zugang bereitgestellt werden sollen.  

In gleicher Weise, wie der Open-Government-Ansatz von bisherigen Grundlagen profitieren kann, 

besteht die Chance, dass auch bestehende strategische Ansätze, Projekte und Trends die Offenheit 

als strategisches Instrument von Open Government nutzen, um einen Mehrwert zu generieren.  

Bspw. ist eine zusätzliche Qualitätssicherung durch Dritte denkbar, wenn Katalogdaten wie die des 

Leistungskatalogs (LeiKa) oder Daten des Wissensmanagements wie die im Rahmen der einheitli-

chen Behördennummer 115 dezentral bereitgestellten, standardisierten Datenbestände frei zu-

gänglich und für Dritte nutzbar gemacht werden. Darüber hinaus könnte dies den Vernetzungs- 

und Verbreitungseffekt dieser Projekte erheblich befördern, da Anwendungen von Drittanbietern 

z     auf einheitlichen Katalog- und Verzeichnisdaten oder auch Prozessbeschreibungen aufsetzen 

könnten. Und letztlich sei exemplarisch die Verbesserung der interadministrativen Zusammenarbeit 

genannt, die bereits in zahlreichen Verwaltungsmodernisierungsprojekten erklärtes Ziel ist: Eine 

prinzipielle Veröffentlichung von Daten steigert die Effizienz und vereinfacht insbesondere Koopera-

tions-     A           z         z          A                        D     z                 r-

den entfallen, wenn diese in aktueller Form, elektronisch und offen zugänglich für jeden  

verfügbar sind.  

                                                
 

50  Vgl. von Lucke 2010, S. 5; Müller 2010a, S. 5f. 
51  Vgl. Schuppan 2011.  
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Abbildung I-5: Ökosystem der Offenheit 

 

Das Zusammenwirken existierender Ansätze mit den Zielen von Open Government hat das Poten-

zial, ein »Ökosystem der Offenheit« zu ermöglichen, indem sich die Ansätze aufgrund ihrer Wech-

selwirkung gegenseitig befruchten. In Abschnitt I-3.4 wird dieser Mehrwert exemplarisch für offene 

Verwaltungsdaten gezeigt. 

3.3 BEGRIFFSVERSTÄNDNIS OPEN GOVERNMENT DATA 

Daten und Informationen spielen in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen eine wichtige Rolle.52 

Wissensbasierte Gesellschaften sind angewiesen auf Daten, die als der wesentliche Rohstoff im 

Informationszeitalter gesehen werden können. Über Faktoren wie Verfügbarkeit, Korrektheit, Aktu-

alität und Preis der Daten haben Akteure wie Bereitsteller, Wiederverwender oder Endnutzer von 

Daten zwar häufig differierende Ansichten, grundsätzlich haben alle jedoch ein hohes Interesse an 

Daten. 

Werden Daten als eine Art Triebkräfte moderner Gesellschaften aufgefasst, so kann die Bereitstel-

lung oder das Fehlen von Daten bedeutende Auswirkungen auf Prozesse und Beschlüsse einer 

Gesellschaft und die Kapazitäten von Wirtschaft und öffentlichen Stellen haben.  

                                                
 

52  Zur inhaltlichen Differenzierung sowie zur Problematik der bereichsspezifisch unterschiedlichen Definitionen und Be-
griffsbestimmungen der Begriffe »Daten« und »Informationen« siehe Abschnitt II-2.2 sowie Handlungsempfehlung 11. 
Grundsätzlich kann die Beziehung zwischen Daten, Informationen und Wissen als Prozess verstanden werden, der durch 
Kenntnisse des Empfängers beeinflusst ist: Daten werden durch das Verstehen ihrer Semantik durch den Empfänger zu 
Informationen. Diese wiederum werden durch ihre Verknüpfung mit anderen Informationen und deren Interpretation 
durch den Empfänger zu Wissen. Wissen entsteht somit, indem Informationen von einem Empfänger aufgenommen 
werden und diesem zu einer neuen Erkenntnis verhelfen (z. B. durch Verknüpfung mit Erfahrungswissen); vgl. North 
2011, S. 34ff. Aufgrund des Empfängerbezugs sowie des Prozesscharakters kann auch hier keine eindeutige und grund-
sätzlich geltende Einordnung der Begriffe abgeleitet werden. 

ermöglichen 

unterstützen 
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Viele öffentliche Stellen sind in ihrem Tagesgeschäft Erzeuger und Verarbeiter großer Mengen von 

Daten und Informationen. Teile dieser Datenmengen stellen sie Dritten auf verschiedene Art und 

Weise bereit. Beispiele sind Dokumente wie Bescheide, Verordnungen, Gesetze oder Strategiepa-

piere. Viele der in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind bereits aggregiert, die zu-

grunde liegenden Daten sind, wenn überhaupt, nur innerhalb der jeweiligen Organisation  

verfügbar. 

Dies hat verschiedene Gründe, wie etwa, dass es Wesenskern vieler Einrichtungen des öffentlichen 

Sektors ist, Informationen in entsprechend aufbereiteter Form zu erstellen und nach außen zu 

kommunizieren. In historischer Perspektive war es bis vor Kurzem gar nicht oder nur mit hohem 

technischem und organisatorischem Aufwand möglich, einer Vielzahl von Personen die zugrunde 

liegenden Daten von Verwaltungs- und Regierungsentscheidungen zur Verfügung zu stellen. Nicht 

zuletzt sind aktuelle Informationen und deren Besitz die Grundlage für Herrschaftswissen, mit dem 

die Steuerung einer Gesellschaft vermeintlich leichter möglich wird. 

Technologische und ethisch-kulturelle Entwicklungen moderner Gesellschaften bewirken jedoch, 

wie aktuell in verschiedenen Kontexten zu beobachten ist, eine Entwicklung hin zu einem Verlan-

gen nach mehr Mitbestimmung und nach Transparenz staatlicher Prozesse und Entscheidungen. 

Die Bereitstellung von Verwaltungsdaten zur Nutzung durch Gruppen außerhalb des öffentlichen 

Sektors kann hier ein wesentlicher Baustein sein. Semantische Technologien bieten die Möglichkeit, 

diese Daten erstmalig in größerem Umfang und teilweise automatisiert weiterzuverarbeiten. Dies 

erlaubt es vergleichsweise kleinen Organisationen wie NROs oder mittelständischen Unternehmen, 

leichter mit großen Datenmengen umzugehen und sie für ihre eigenen Ziele einzusetzen.  

Auch die Repräsentanten öffentlicher Einrichtungen versprechen sich vom Open-Data-Ansatz zu-

nehmend positive Effekte für ihre Organisationen. Zum einen dürfte eine leichtere Verfügbarkeit 

der eigenen Daten die Effizienz der eigenen Abläufe erhöhen. Zum anderen, so die Hoffnung, wird 

die Input- und Output-Legitimität des politisch-administrativen Systems verbessert. Transparenz 

und Mitbestimmung sollen besseren Input für politische Prozesse bewirken, was wiederum zu ei-

nem verbesserten Output in Form politischer Entscheidungen führt. 

Laut der Definition der Open Knowledge Foundation ist freies Wissen als ein Gegenstand oder 

Werk53 zu verstehen, mit dem Inhalte, Daten oder Informationen transferiert werden und das ver-

          K                  D   W                       z   z  ä                                e-

rungsfreien Lizenz unterliegen, die eine Weiterverteilung und Wiederverwendung erlaubt, ohne 

dabei abhängig von technologischen Restriktionen zu sein. Die Verpflichtung, bei der Wiederver-

wendung die Urheber zu nennen und ein verändertes Werk als solches zu kennzeichnen, kann 

Bestandteil dieser Lizenz sein. Weiter muss die Lizenz des Werkes mit diesem weiter verteilt wer-

den, dabei Gültigkeit behalten und gleichzeitig nicht die Weiterverteilung anderer Werke behin-

dern.54 Im Open-Data-Ansatz werden diese Punkte für Wissensbestände aus allen Bereichen auf-

gegriffen. Open Government Data ist einer dieser Bereiche, mit teilweise besonderen Anforderungen. 

Bei der Bereitstellung von Open Government Data geht es um Daten der öffentlichen Verwaltung, 

die Dritten zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden. Ob die bereitgestellten Daten als 

offen bezeichnet werden können, ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Zugänglichkeit, 

                                                
 

53  Im Kontext der Definition der Open Knowledge Foundation wird der Ausdruck »Werk« mit Bezug auf eine übertragbare 
Wissenseinheit verwendet. 

54  Open Knowledge Foundation (2012a). 
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den Formaten und den rechtlichen Bedingungen, unter denen die Daten genutzt werden dürfen.55 

Obwohl bislang keine einheitliche Definition des Begriffs existiert, besteht weitgehend Einigkeit 

über die Grundsätze, die Einfluss auf den Grad der Offenheit haben. Hierzu werden die Prinzipien 

von Open Data auf Daten des öffentlichen Sektors angewendet.  

In einer deutschsprachigen Studie wird der Begriff Open Government Data mit »offene Verwal-

tungsdaten« übersetzt und wie folgt definiert: »Offene Verwaltungsdaten sind jene Datenbestände 

des öffentlichen Sektors, die von Staat und Verwaltung im Interesse der Allgemeinheit ohne jed-

wede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung 

frei zugänglich gemacht werden.«56 

Ob Daten, speziell Verwaltungsdaten, tatsächlich offen sind, lässt sich an der Erfüllung verschiede-

ner Kriterien festmachen.57 Die üblicherweise verwendeten Kriterien sind: 

Vollständigkeit: Datensätze öffentlicher Einrichtungen sollten so vollständig wie möglich veröffent-

licht werden, soweit dies die Regelungen zum Datenschutz zulassen. Die Daten sollen dabei in 

einem möglichst ursprünglichen Format inklusive beschreibender Metadaten veröffentlicht werden. 

Primärquellen: Daten, die als offene Verwaltungsdaten bereitgestellt werden, sollten direkt aus den 

ursprünglichen Quellen veröffentlicht und mit Informationen zum Ablauf der Sammlung und zur 

Erstellung der Daten angereichert werden. Dies erlaubt es Dritten, die Datenerstellung nachzuvoll-

ziehen. Primärdaten umfassen Rohdaten und Basisdaten. Primärdaten liegen vor, solange die er-

hobenen Daten nicht akkumuliert und noch nicht bewertet wurden (Rohdaten). Im Einzelfall kön-

nen die Daten bereits bearbeitet sein, um sie handhabbar zu machen oder um rechtliche Vorgaben 

(z     Datenschutz, Statistikgeheimnis) zu erfüllen (Basisdaten).58 

Zeitliche Nähe: Die Veröffentlichung der Daten soll möglichst zeitnah zur Entstehung oder Aktuali-

sierung des Datensatzes erfolgen. Werden Daten externen Personen erst mit großer zeitlicher Ver-

z        z   N  z                                                       ä    V                  

Welcher Zeitraum als zeitnah zu verstehen ist, ist dabei vom Einzelfall abhängig. Statistische Daten 

sind bspw. anders einzuordnen als Daten zur Auslastung von Verkehrssystemen.  

Leichter Zugang: Der Aufwand, um Zugang zu einem oder mehreren Datensätzen zu erhalten, soll 

möglichst gering sein. Hindernisse hierbei reichen von technischen Problemen, wie unterschiedli-

                                                                        (z                    e-

rung) bis zu rechtlichen Vorgaben. 

Maschineninterpretierbarkeit: Erst durch die Möglichkeit zur automatisierten Verarbeitung lassen 

sich viele Potenziale offener Daten ausschöpfen. Maschineninterpretierbarkeit eines Datensatzes 

erlaubt die einfache Einbindung in Softwareanwendungen. Große Mengen von Daten lassen sich 

                                                
 

55  Von Lucke und Geiger 2010, S. 6. 
56  Von Lucke und Geiger 2010, S. 6; eine alternative Definition befindet sich aktuell (Stand: Juni 2012) im Rahmen der 

Onlinekonsultation zum »Eckpunktepapier für Offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln (Open Government)« des 
IT-Planungsrates in der öffentlichen Diskussion (vgl. Fußnote 43). Im Entwurf lautet die Definition dort: »Als Open 
(Government) Data wird die öffentlich verfügbare Bereitstellung von Datenbeständen der öffentlichen Hand, in der Re-
gel in Form von Rohdaten, zur Nutzung, insbesondere durch Weiterverwendung und Weiterverbreitung, bezeichnet. 
Ausgenommen hiervon sind personenbezogene Daten sowie Daten, die anderweitig schutzwürdig sind (z. B. sicher-

heitsrelevante Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse).«, Offene Bund-Länder-Arbeitsgruppe des IT-Planungsrats 

(2011). 
57  Sebastopol Group (2007); Sunlight Foundation (2010); zur rechtlichen Bewertung der Realisierung der Open-Data-

Kriterien vgl. Abschnitt II-3.4.6. 
58  In Anlehnung an die Offene Bund-Länder-Arbeitsgruppe des IT-Planungsrats (2011). 
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dementsprechend in neuen Applikationen nutzbar machen. Dies s  z                    A  z         

mit Metadaten sowie die Verwendung einheitlicher Formate und Terminologien voraus. »Grund-

sätzlich sind alle von Software interpretierbaren Daten maschinenlesbar. Im Zusammenhang mit 

Open Data werden darunter vor allem solche Datenformate verstanden, die eine Weiterverarbei-

tung ermöglichen. Die zugrunde liegende Datenstruktur und entsprechende Standards müssen 

öffentlich zugänglich sein und sollten vollständig publiziert und kostenfrei erhältlich sein.«59 

Diskriminierungsfreiheit: Der Zugriff auf Daten muss bspw. ohne Ansehen der Person, zeitliche 

Restriktionen, die Anforderung, die eigene Identität nachzuweisen, oder eine Begründung für den 

Zugriff möglich sein. Beispiele für eine Diskriminierung beim Zugriff auf Daten wären eine notwen-

dige Registrierung, Mitgliedschaft oder Beschränkung auf ausgewählte Softwareanwendungen. 

Verwendung offener Standards: Mit dem Einsatz offener Standards ist die Verwendung von Forma-

ten gemeint, die nicht nur von ausgewählten Programmen gelesen und verarbeitet werden können. 

Offene Standards gewährleisten die Freiheit, mit verschiedenen Programmen auf die Daten zugrei-

fen zu können, ohne dass dafür Lizenzkosten an einzelne Hersteller abgeführt werden müssen. 

Lizenzierung: Eine restriktive Lizenzierung stellt ein Hindernis für die Nutzung und Weiterverwen-

dung von Daten dar. Offene Verwaltungsdaten sollten eindeutig sichtbar mit einer Lizenz bzw. 

Nutzungsbedingungen60 versehen und durch Dritte nutzbar sein. Nutzungsbedingungen sind unab-

hängig von etwaigen Entgeltregelungen. 

Dauerhaftigkeit: Daten, die im Internet veröffentlicht werden, können flexibel vom Bereitsteller 

verändert werden, ohne dass dies für Dritte transparent wird. Offene Verwaltungsdaten sollten 

permanent verfügbar sein, Änderungen, Aktualisierungen und Löschungen mit Versionskontrollen 

und Archivierung nachvollziehbar gestaltet werden. 

Nutzungskosten: Die kostenpflichtige Bereitstellung von Verwaltungsdaten behindert die Weiter-

verwendung dieser Daten. Die Erhebung von Geldleistungen beschränkt generell die Gruppe der 

Nutzer sowie den Einsatz der Daten zu wirtschaftlichen Zwecken. Anstelle des Kostenbegriffs, der 

eine betriebswirtschaftliche Größe darstellt, wird im Rahmen der deutschen Open-Government-

Diskussion sowie dieser Studie der Überbegriff Geldleistungspflichten verwendet, der die Entrich-

tung sowohl von privatrechtlichen Entgelten als auch von öffentlich-rechtlichen Gebühren für die 

Datennutzung umfasst.61  

In der praktischen Anwendung erweisen sich diese genannten Kriterien als teilweise schwer be-

stimm- und anwendbar. Verwaltungsdaten, die als offene Daten bereitgestellt werden, sollen von 

Dritten möglichst einfach weiterverwendet werden können. Alle genannten Kriterien haben hie-

rauf Einfluss, einige jedoch stärker als andere. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zu-

sammenhang die drei Kriterien der Maschineninterpretierbarkeit, der Lizenzierung und der Nut-

zungskosten. Diese drei Merkmale sollten vorrangig von einem Datensatz zu einem gewissen 

Grad erfüllt werden, damit dieser als offen eingestuft werden kann. Erst ein gewisser Grad an 

                                                
 

59  Offene Bund-Länder-Arbeitsgruppe des IT-Planungsrats 2011. 
60  Welcher von den Begriffen Lizenz und Nutzungsbedingungen, Verwendung finden soll richtet sich nach dem zugrunde 

liegenden Rechtsregime: Im privatrechtlichen Kontext sollte der Begriff »Lizenz« angewandt werden, im öffentlich-
rechtlichen Kontext sollte der Begriff »Nutzungsbedingungen« verwendet werden; vgl. Abschnitt II-3.6.1 und Hand-
lungsempfehlung 26. 

61  Vgl. dazu die ausführliche Darstellung unter III-3 sowie Offene Bund-Länder-Arbeitsgruppe des IT-Planungsrats 2011. 
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Maschineninterpretierbarkeit62 erlaubt die automatisierte Verarbeitung mit vergleichsweise gerin-

gem Aufwand. Sind die Nutzungsbestimmungen nicht so formuliert, dass sie eine Weiterverwen-

dung einfach verständlich erlauben, sind im Einzelfall aufwendige Verhandlungen zwischen Daten-

bereitsteller und -nutzer mit unklarem Ausgang notwendig. Ist die Weiterverwendung eines 

Datensatzes geldleistungspflichtig, so schränkt dies den Kreis der potenziellen Nutzer entsprechend 

ein, gesamtwirtschaftliche Effekte werden in geringerem Maße realisiert. 

Generell gilt, dass es sich bei offenen Daten bzw. offenen Verwaltungsdaten weniger um einen fest 

definierbaren, einheitlichen Zustand handelt als vielmehr um einen Prozess hin zu größerer Offen-

heit einzelner Organisationen durch die Erleichterung der Weiterverwendbarkeit ihrer Datensätze. 

Eine Konsequenz daraus ist, dass offene Daten unterschiedlich weit geöffnet sein können. Es han-

delt sich um ein Spektrum von Offenheit (Abbildung I-6). Von der Erfüllung einiger weniger der 

beschriebenen Kriterien für offene Daten bis hin zur Erfüllung vieler bis aller Kriterien. Gleichzeitig 

verfügen Datensätze oder Informationen, die noch nicht als offen bezeichnet werden können, über 

das Potenzial, durch geeignete Veränderungen als offene Daten bereitgestellt zu werden. Die not-

wendigen Änderungen können unterschiedlich viel Aufwand verursachen. 

Unabhängig von der mehr oder weniger genauen Einordnung einzelner Datensätze als offen oder 

noch nicht offen besteht die grundsätzliche Botschaft des Ansatzes offener Daten jedoch darin, 

dass er eine Änderung der Haltung der öffentlichen Stellen voraussetzt. Von der Bereitstellung im 

Einzelfall und auf Nachfragen Dritter hin zur proaktiven Zurverfügungstellung von möglichst einfach 

weiterverwendbaren Daten als Normalfall und der Zurückhaltung einzelner Datensätze nur in be-

gründeten Ausnahmen – immer vorausgesetzt, dass keine Datenschutzbestimmungen oder andere 

Einschränkungen vorliegen. 

Wie jedes Konzept zur organisatorischen Veränderung verfügt auch der Ansatz offener Daten über 

spezifische Stärken und Schwächen. Für die Zielgruppenanalyse wurde eine SWOT-Untersuchung 

(SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; deutsch: Stärken, Schwächen, Chancen, 

Risiken) durchgeführt, anhand deren die Stärken und Schwächen offener Verwaltungsdaten be-

trachtet wurden. Die Stärken und Schwächen wurden unabhängig von einzelnen Zielgruppen be-

trachtet; sie werden in der Tabelle I-2 zusammengefasst und anschließend genauer beschrieben. 

Im Abschnitt der Zielgruppenanalyse (I-3.5) werden sie in Relation zu den einzelnen Zielgruppen 

gesetzt und zielgruppenspezifische Chancen und Risiken im Sinne von Vor- und Nachteilen erarbeitet. 

 

 

Abbildung I-6: Offene Daten als Spektrum 

                                                
 

62  Zur Bewertung verschiedener Formate hinsichtlich ihrer Maschineninterpretierbarkeit vgl. Tabelle IV-2: Maschineninter-
pretierbarkeit. 
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Tabelle I-2: Stärken und Schwächen offener Verwaltungsdaten 

Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses) 

Vergrößerung staatlicher Transparenz Intransparenz durch Transparenz 

Vereinfachung des Zugangs zu  
Verwaltungsinformationen 

Aufwand und Unsicherheiten in Bereitstellung und 
Verwendung 

Verbesserung einer wichtigen Grundlage von  
Partizipation 

Komplexität offener Verwaltungsdaten 

bessere Nachvollziehbarkeit von Informationen unsichere Datenqualität 

verifizierte (vertrauenswürdige) Quelle Verfügbarkeit der Daten 

Erleichterung der Aufgaben einzelner Zielgruppen mangelnde Vergleichbarkeit 

Weiterverbreitung und -verwendung von  
Verwaltungsdaten 

 

 

Stärken offener Verwaltungsdaten 

Größere Transparenz 

Transparenz wird meist verstanden als die Möglichkeit für Dritte, außerhalb von Einrichtungen Ein-

sicht in Prozesse und Entscheidungen zu nehmen, um sich so selbst eine Meinung dazu bilden zu 

können.63 Diese recht breit angelegte Definition von Transparenz lässt sich auch auf das Verständ-

nis von Transparenz im öffentlichen Sektor übertragen.  

Mit der Bereitstellung von Daten und Informationen durch öffentliche Einrichtungen erhalten Au-

ßenstehende die Möglichkeit, ein genaueres Bild über bestimmte Vorgänge in Behörden zu be-

kommen. Werden diese Daten so zur Verfügung gestellt, dass sie einfach weiterverarbeitet werden 

können, vereinfacht dies die Aufbereitung der Daten für unterschiedliche Fragestellungen, die Or-

ganisationen oder interessierte Bürger haben.  

Verschiedene Untersuchungen deuten auf einen gewissen positiven Zusammenhang zwischen der 

Transparenz der Handlungen und Ergebnisse öffentlicher Organisationen und der allgemeinen Qua-

lität politisch-administrativer Steuerung hin.64 Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die 

proaktive Veröffentlichung staatlicher Daten auch einen positiven Einfluss auf die Handlungen der 

Akteure in Politik und Verwaltung haben dürfte.  

Das Leitbild Open Government erfordert größere Verwaltungstransparenz und das gemeinsame 

Verständnis, dass nur das Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte der Gesellschaft den ange-

strebten Mehrwert für den deutschen Staat bringt. Politik und Verwaltung fördern diesen Prozess, 

indem Informationen zu Leistungen und Zielen sowie erhobene Daten veröffentlicht werden.65 

                                                
 

63  Florini 2007, S. 5; Piotrowski und Van Ryzin 2007, S. 308. 
64  Relly und Sabharwal 2009, S. 149. 
65  Bundesministerium des Innern (2010), S. 24–25.  
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Erleichterte Bürgerbeteiligung 

Ebenso kann die größere Informiertheit zivilgesellschaftlicher Akteure dazu beitragen, dass diese 

sich stärker in politisch-administrative Vorgänge einbringen, ein aus demokratietheoretischer Sicht 

sicher erwünschter Effekt.66 Allerdings ist durch die bloße Bereitstellung von Daten nicht automa-

tisch eine allgemeine Steigerung der Bürgerpartizipation zu erwarten. Dies lässt sich eindeutig aus 

diversen Untersuchungen zu teilweise aufwendig organisierten partizipativen Angeboten in der 

öffentlichen Verwaltung ableiten.67 Unter  Datenbereitstellung als solcher ist auch noch keine Bür-

gerbeteiligung zu verstehen; offene Verwaltungsdaten können jedoch die Grundlage für eine aktive 

Teilhabe am politischen Geschehen bilden.  

Weiterverbreitung und -verwendung 

Eine übliche Methode zur Unterstützung von Wirtschaftsunternehmen ist die Bereitstellung finanzi-

eller Mittel in Form von Subventionen. Neben anderen Bedenken gegenüber diesen Werkzeugen 

bedeutet die direkte finanzielle Unterstützung in Zeiten knapper Mittel eine enorme Belastung der 

öffentlichen Haushalte. Als eine ergänzende Möglichkeit zur Beförderung des Wirtschaftswachs-

tums kann die Bereitstellung von Verwaltungsdaten als Realförderung verstanden werden.  

Mithilfe offener Daten der Verwaltung können Unternehmen bestehende Geschäftsmodelle verfei-

nern oder neue entwickeln. Für eine Firma im Bereich der Immobilienvermittlung etwa können 

präzise und aktuelle Daten zur sozialen Infrastruktur von Interesse sein, da diese Informationen 

eine weitere Verfeinerung der Einschätzung des Werts einer Immobilie erlauben.  

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Bereitstellung offener Verwaltungsdaten zu Grenzkos-

tenpreisen für eine Volkswirtschaft insgesamt vorteilhaft ist.68 Im Falle einer digitalen Bereitstellung 

der Daten tendieren die Grenzkosten gegen null. Als Argumente für eine beinahe kostenlose oder 

sogar kostenfreie Bereitstellung von Verwaltungsdaten wird       angeführt: Um die Durchschnitts-

kosten der Datenerstellung tatsächlich zu decken, wäre ein deutlicher Preisaufschlag notwendig, 

der zu einer geringeren Verwendung der Daten und damit einer niedrigeren Wirkung auf die Ge-

samtwirtschaft führen würde. 69  Zumindest sollten Basisdaten nicht preismaximierend, sondern 

höchstens kostendeckend angeboten werden.70  

Am Beispiel des Bereichs der Geodaten lässt sich bereits heute ablesen, welchen Effekt eine Bereit-

stellung von Daten zu Grenzkostenpreisen haben kann. Das österreichische Bundesamt für Eich- 

und Vermessungswesen (BEV) hat im Jahr 2006 von einer Durchschnittskostenbepreisung auf die 

Bereitstellung zu Grenzkostenpreisen umgestellt. Dadurch sanken die Preise für ausgewählte Da-

tentypen um bis zu 97 %. Gleichzeitig wuchs der Absatz dieser Daten um teilweise bis zu 7.000 %. 

Im Ergebnis konnte das BEV so die Weiterverwendung seiner Daten bei gleichbleibendem Umsatz 

steigern. Wesentlichen Anteil an der gestiegenen Nachfrage hatten KMUs (kleine und mittlere Un-

ternehmen).71  Siehe hierzu auch Abschnitt III-3.4 (Ökonomische Potenziale als Triebkräfte der 

Veränderung). 

Größere Produktivität in der Verwaltung 

Wesentliche Teile der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung lassen sich als wissensintensive 

Dienstleistungen beschreiben. Die Erarbeitung strategischer Dokumente zur wirtschaftlichen 

                                                
 

66  Schmidt 2008, S. 236. 
67  Holtkamp 2006, S. 201; Kubicek 2007, S. 4f. 
68  Newbery et al. 2008, S. 2. 
69  Newbery et al. 2008, S. 123f. 
70  Office of Fair Trading (2006), S. 134. 
71  Fornefeld et     2009  S  30. 



I  DIE GRUNDLAGEN VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

41 
 

3 VERSTÄNDNIS, RAHMENBEDINGUNGEN UND ZIELGRUPPEN 

OFFENER VERWALTUNGSDATEN 

Entwicklung einer Metropolregion oder die Forschungsförderung eines Bundeslandes, aber auch 

die Konzentration verschiedener Aktivitäten auf sogenannte Sozialräume erfordern die Zusammen-

führung, Aufbereitung und Interpretation von Daten und Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen. Wie generell bei großen Organisationen gilt auch hier, dass die einzelnen Einheiten der 

Organisation meist nicht ausreichend informiert sind, welche Daten bereits von anderen Abteilun-

gen erhoben wurden und somit der Organisation prinzipiell zur Verfügung stehen.  

Bereits eine Übersicht über die in einer Organisation und ihren Teilen verfügbaren Daten und In-

formationen kann insofern helfen, die Arbeit der Mitarbeiter der Einrichtung zu erleichtern, und zu 

besseren Arbeitsergebnissen führen.72  Ein Portal mit offenen Verwaltungsdaten kann somit ein 

Baustein eines organisationsweiten Informationsmanagements sein. Eine Auszeichnung der in 

einem Datenportal verzeichneten oder bereitgehaltenen Daten mit Metainformationen unterstützt 

das zielgerichtete Auffinden und Verwenden der eigentlichen Daten. Bei Rückfragen können die 

Datenbereitsteller einfach identifiziert und kontaktiert werden.73  

Verifizierte Quelle 

Mit den richtigen Mechanismen bietet sich auch die Möglichkeit, über ein Datenportal die Qualität 

der Informationen zu verbessern. Eingebaute Feedbackmöglichkeiten erlauben den Datennutzern, 

Rückmeldungen zu Problemen mit einzelnen Datensätzen zu geben, selbst die Fehler in den bereit-

gestellten Informationen zu beheben oder die Daten zu ergänzen. Für Datennutzer bietet sich mit 

offenen Verwaltungsdaten eine vergleichsweise vertrauenswürdige und fachlich versierte Daten-

quelle. Die Bereitstellung von Daten durch die Verwaltung erfolgt in vielen Fällen durch Fachein-

richtungen, die sich tagtäglich mit Fragestellungen ihrer jeweiligen Fachdomäne auseinanderset-

zen. 

Schwächen offener Verwaltungsdaten 

Intransparenz durch Transparenz 

Die heutige Wissensgesellschaft bietet unzählige Informationsquellen, offenbart aber gleichzeitig 

auch eine Paradoxie: Man findet nicht, wonach man sucht, fühlt sich aber zur gleichen Zeit überla-

den von den Massen der bereitstehenden Information (Intransparenz durch Transparenz). Es droht 

die Gefahr des Informationsmangels inmitten der Informationsflut.74 Diese Paradoxie umschreibt 

der Begriff der Informationsflut und sie kann ein Grund dafür sein, dass Nutzer sich überfordert 

fühlen. Eine Bereitstellung von immer mehr Informationen der Verwaltung in Form möglichst un-

aufbereiteter Daten trägt zum Problem der Informationsflut bei. 

Lösungsansätze zum Umgang mit dieser Herausforderung liegen in technischen und organisatori-

schen Maßnahmen analog zur Handhabung der Komplexität offener Verwaltungsdaten. Darüber 

hinaus ist in diesem Punkt die Einfachheit der Auffindbarkeit der Daten von Bedeutung. Ein zentra-

ler Zugangspunkt zu verteilt liegenden Datensätzen, verbunden mit wirkungsvollen Mechanismen 

zum Suchen und Stöbern, wie ein Open-Data-Portal sie bieten kann, ist eine wichtige Maßnahme, 

um den Nutzern offener Verwaltungsdaten Werkzeuge zum Umgang mit großen Mengen an Infor-

mationen und Daten an die Hand zu geben. 

                                                
 

72  Glock            2008  S  274. 
73  Auf dem Datenportals Berlins (http://daten.berlin.de) ist z. B. zu jedem Datensatz in den Metadaten der E-Mail-Kontakt 

angegeben. 
74  V    z     Lessig 2009. 
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Aufwand und Unsicherheiten in Bereitstellung und Verwendung 

Sowohl für Datenbereitsteller als auch für Datennutzer können bei offenen Verwaltungsdaten Auf-

wand und Unsicherheiten entstehen. Öffentlichen Stellen, die offene Daten bereitstellen, entsteht 

      erheblicher Aufwand für die Transformation existierender Datensätze, die Auszeichnung der 

Datensätze mit Metadaten oder die regelmäßige Aktualisierung der Einträge in einer Open-

Government-Data-Plattform. Die Höhe dieser Aufwendungen ist abhängig von den individuellen 

Vorbedingungen einzelner öffentlicher Stellen und den Regelungen in Zusammenhang mit der Nut-

zung der Plattform. 

Für Datennutzer können Unsicherheiten bei der Weiterverwendung offener Verwaltungsdaten ent-

stehen. Hierbei geht es vor allem um rechtliche, aber auch um organisatorische und technische 

Fragestellungen, die sich bei der geplanten Weiterverwendung ergeben können. Die systematische 

Bereitstellung offener Verwaltungsdaten über eine Open-Data-Plattform zielt darauf ab, solche 

Unsicherheiten zu reduzieren. So finden Datennutzer üblicherweise einfach verständliche Angaben 

zu den Nutzungsbestimmungen für einzelne Datensätze, es werden Ansprechpartner zu jedem 

Datensatz benannt, und soweit vorhanden werden über eine Open-Data-Plattform auch weiterge-

hende Informationen z     zu technischen Nutzungsaspekten mitverzeichnet. 

Komplexität offener Verwaltungsdaten 

Nicht oder nur geringfügig aufbereitete Fachdaten sind für Dritte       nur schwer verständlich. 

Gerade Laien, an die sich offene Verwaltungsdaten       auch richten, dürften bei der Weiterver-

wendung gering aufbereiteter Verwaltungsdaten vor größere Schwierigkeiten gestellt werden. Die 

Komplexität der Daten stellt sich darüber hinaus für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ver-

schieden stark als Problem dar. Für ohnehin benachteiligte Gruppen mit geringerer Bildung 

und/oder geringerem Zugang zu der notwendigen technischen Ausstattung stellt sich der Umgang 

mit offenen Verwaltungsdaten als ungleich größere Herausforderung dar als die Nutzung aufberei-

teter Verwaltungsinformationen in Form von Berichten und Grafiken. 

Die Ausstattung von Datensätzen mit aussagekräftigen Metainformationen und Erläuterungen zur 

Verwendung ist ein wichtiger Baustein zur Erleichterung der Nutzung durch Dritte. Gleichzeitig 

werden öffentliche Stellen auch zukünftig Datensätze für Dritte verständlich aufbereiten müssen, 

parallel zum Angebot als offene Verwaltungsdaten. Mittel- bis langfristig sind Ausbildungs-

maßnahmen an die Herausforderungen einer zunehmend an Daten und ihrer Weiterverwendung 

orientierten Gesellschaft anzupassen und Vorkehrungen zur Verringerung der allgemeinen digitalen 

Spaltung weiter auszubauen. 

Unsichere Datenqualität  

Die Frage der Qualität der Daten in Open-Data-Plattformen ist ein wichtiger Aspekt, um die nach-

haltige Nutzung dieser Angebote sicherzustellen. Neben den diskutierten Kriterien zur Offenheit 

von Daten werden grundsätzlich in der informationswissenschaftlichen Literatur vier Dimensionen 

der Datenqualität benannt: Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität.75 Nur mit einer 

hinreichenden Qualität wird das Datenangebot dauerhaft auf Nachfrage stoßen. Mit der Bereitstel-

lung offener Daten und der Verwendung dieser durch Dritte erhöhen sich die Ansprüche, Daten zu 

erhalten, die in den verschiedenen Dimensionen ihren Beschreibungsgegenstand möglichst genau 

wiedergeben. Bei Daten, die gegen Geldleistungspflichten bereitgestellt werden, erfolgen bestimmte 

                                                
 

75  Batini et     2009  S  6. 
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Vereinbarungen zur Qualität der Daten. Vergleichbare Übereinkünfte bei der Bereitstellung geldleis-

tungsfreier Daten werden üblicherweise nicht angewendet. Dies führt zu Unklarheiten bei Daten-

nutzern, was die Qualität der jeweiligen Datensätze angeht. Solange keine äußeren Vorgaben vor-

liegen, wie gesetzliche und untergesetzliche Regelungen in einzelnen Fachdomänen, mit denen die 

Datenbereitstellung unter bestimmten Rahmenbedingungen geregelt ist, dürfte die Datenqualität 

von den aktuellen verwaltungsinternen Anforderungen an den jeweiligen Datensatz abhängen. 

Verfügbarkeit der Daten 

Mit der Bereitstellung leicht zugänglicher und unter einfachen Nutzungsbestimmungen stehender 

D     ä z                    S                               W                    D     ä z  

durch Dritte verbunden. Für Datennutzer ist vielfach nicht ersichtlich, wie zuverlässig ein bestimm-

tes Datenangebot ist. Dies bezieht sich auf den organisatorischen Akt der Bereitstellung selbst, 

aber auch auf die Verfügbarkeit der darunterliegenden technischen Infrastruktur. In Fachdomänen 

wie der Umwelt oder Statistik ist die Bereitstellung bestimmter Datensätze gesetzlich geregelt, es 

kann also von einer gewissen Dauerhaftigkeit der Bereitstellung ausgegangen werden. In den Fäl-

len, in denen die Bereitstellung offener Daten auf dem freiwilligen Engagement öffentlicher Stellen 

beruht, ist die Dauer der Verfügbarkeit eines Datensatzes jedoch in viel stärkerem Maße von der 

Bereitschaft einzelner Institutionen abhängig, die Daten kontinuierlich zur Verfügung zu stellen. 

Mit der Schaffung gewisser Verbindlichkeiten bspw. im Rahmen des Aufbaus eines Open-Data-

Portals kann hier für Datennutzer größere Sicherheit geschaffen werden, insbesondere wenn die 

Verfügbarkeit bestimmter Daten eine Grundlage ihrer Geschäftsmodelle bildet. Je nach Ausgestal-

tung der Regelungen kann der Aufwand bei der Bereitstellung eingegrenzt werden. 

Mangelnde Vergleichbarkeit 

Bei der Öffnung von Verwaltungsdaten über verschiedene Verwaltungseinheiten und -ebenen hin-

weg wird wesentlich stärker als bislang deutlich, wie oft gleiche Sachverhalte in unterschiedlichen 

Datenstrukturen beschrieben bzw. festgehalten werden. Insofern wird mit der Bereitstellung offe-

ner Daten offensichtlich, wie wenig vergleichbar scheinbar gleiche Datensätze sind. Zur Herstellung 

einer besseren Vergleichbarkeit werden mittel- bis langfristig die Mechanismen zum Abgleich un-

terschiedlicher Datenbeschreibungen oder die Erreichung möglichst einheitlicher Beschreibungen in 

einzelnen Fachdomänen weiter vorangetrieben werden. 

Zum Umgang mit den Schwächen offener Verwaltungsdaten können Lösungen gefunden werden. 

Ansätze dazu wurden jeweils aufgezeigt. Stärken wie die aus demokratietheoretischen Gesichts-

punkten zu begrüßende Förderung von Transparenz durch die Bereitstellung offener Daten durch 

öffentliche Stellen oder das in der Fachliteratur aufgezeigte volkswirtschaftliche Potenzial der Wei-

terverwendung76 dieser Daten dürften die genannten Nachteile überwiegen. 

Die größte Herausforderung dürfte die bereits angesprochene Änderung der Haltung der öffentli-

chen Stellen (sogenannter Paradigmenwechsel innerhalb der öffentlichen Verwaltung) sein, der mit 

                                                
 

76  Vickery hat im Rahmen einer Metastudie ein wirtschaftliches Potenzial von bis zu 40 Mrd. Euro für die EU-27 extrapoliert 
(2011, S. 3). Darauf aufsetzend geht auch die Europäische Kommission davon aus, dass die Umsetzung der Strategie 
für offene Daten in Europa der EU-Wirtschaft einen 40-Mrd.-Euro-Wachstumsschub pro Jahr bescheren wird; vgl. Euro-
päische Kommission (2011a, 2011b). Die Untersuchung von Vickery ist die einzige, den Autoren bekannte Studie zum 
wirtschaftlichen Potenzial offener Daten auf EU-Ebene. Es fehlen bislang weitere Analysen, die die Aussage stützen, so 
dass der Wert vorerst als Näherungswert betrachtet wird. Weitere ökonomische Untersuchungen würden hier in Zukunft 
zur Verifikation beitragen. 
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dem Ansatz offener Daten verbunden ist.77 Der Wandel von einer grundsätzlichen Geheimhaltung 

von Datensätzen und der Herausgabe als Ausnahme zu einer Offenheit als Grundsatz und der 

Nichtveröffentlichung als Ausnahme ist ein langfristiges Unterfangen für den öffentlichen Sektor.78 

Die Formulierung von gruppenspezifischen Botschaften und deren Kommunikation über geeignete 

Kommunikationsformate und Medien kann diesen Prozess ebenso unterstützen wie die Identifikati-

on von Multiplikatoren, die Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit leisten, den kontinuierlichen Dia-

log pflegen und den Nutzen adressatenspezifisch kommunizieren (vgl. Handlungsempfehlung 8). 

Dass die Öffnung von Datenbeständen durch Fachbehörden und Gebietskörperschaften strategisch 

sinnvoll ist, wird in den folgenden Abschnitten aufgezeigt. Die Bereitstellung von einfach weiter-

verwendbaren Daten ist vor dem Hintergrund verschiedener Strategien, Projekte und Trends in-

nerhalb des öffentlichen Sektors sinnvoll und förderlich. Über öffentliche Stellen hinaus lassen sich 

verschiedene technologische und gesellschaftliche Trends festmachen, die zum einen den gegen-

wärtigen Zeitpunkt für die Entstehung des Ansatzes offener Verwaltungsdaten erklären helfen, zum 

anderen den Ansatz positiv verstärken. Andersherum kann der Ansatz genutzt werden, um mit 

gesellschaftlichen Herausforderungen konstruktiv umzugehen. 

3.4 ANKNÜPFUNGSPUNKTE UND RAHMENBEDINGUNGEN  

3.4.1 Anknüpfungspunkte im öffentlichen Sektor 

In Abschnitt I-3.2, S. 32, wurde die Idee des »Ökosystems der Offenheit« vorgestellt, in dem sich 

verschiedene Ansätze zur Öffnung aufgrund ihrer Wechselwirkung gegenseitig bestärken. Vor die-

sem Hintergrund können auch Open Government Data in Relation gesetzt werden.  

 

 

 

Abbildung I-7: Open Data in einem Ökosystem der Offenheit  
 

                                                
 

77  Zu den Chancen und Risiken offener Daten für die Verwaltung selbst siehe Abschnitt I-3.5.2.4. 
78  Internet & Gesellschaft Co:llaborato y  2010  S  54f. 
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Im Folgenden wird die Wechselwirkung zwischen Open Government Data und ausgewählten Stra-

tegien, Projekten und Trends exemplarisch aufgezeigt. 

Strategie: Digitale Agenda der EU und Open Data 

Eine der sieben Säulen der Digitalen Agenda der Europäischen Kommission79 ist die Schaffung der 

notwendigen Voraussetzungen für einen pulsierenden digitalen Binnenmarkt, der den Anforderun-

gen des Internetzeitalters gerecht wird.80 Die Digitale Agenda sieht hierfür die Behörden aller Ebe-

nen in der Verantwortung, ihren Teil dazu beizutragen und die Märkte für Onlineinhalte fördern, 

»indem sie Informationen des öffentlichen Sektors unter transparenten, effektiven und nichtdiskri-

minierenden Bedingungen bereitstellen«.81 Die Europäische Kommission konstatiert ferner, dass 

diese offenen Verwaltungsdaten »eine wichtige potenzielle Wachstumsquelle für innovative Online-

dienste« sind, und postuliert daher, dass »öffentliche Stellen […] verpflichtet werden [müssen], 

ihre Datenbestände auch für grenzübergreifende Anwendungen und Dienste zu öffnen«.82 Die For-

derung der Europäischen Kommission befördert daher die Open-Data-Entwicklung in Deutschland. 

Eine Strategie der offenen Verwaltungsdaten in Deutschland kann andersherum dazu beitragen, 

Deutschlands Beitrag zur Förderung des digitalen Binnenmarktes zu leisten.  

Strategie: die Nationale E-Government-Strategie Deutschlands und Open Data 

Mit der Nationalen E-Government-Strategie (NEGS) strebt Deutschland als Leitbild für das Jahr 

2015 einen europäischen Spitzenplatz im E-Government an. Als relevant dafür sieht die NEGS       

die Transparenz über »Daten und Verwaltungshandeln« (Zielbereich C) und die »gesellschaftliche 

Teilhabe der Bürger und Unternehmen« (Zielbereich D) an.83 Damit befördert die NEGS die Ent-

wicklung von Open Data in Deutschland durch die Schaffung entsprechender Zielbilder. Im Ziel 11 

wird hinsichtlich Transparenz postuliert, dass »geeignete Informationen aus Politik und Verwal-

tung« aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden sollen, sofern diese »für Bürger, Unterneh-

men und die Verwaltung wichtig oder wirtschaftlich nutzbar sind«.84 Open Data können dieses 

postulierte Ziel um die Komponente der Offenheit erweitern. Open Data streben als neues Para-

digma an, dass alle Daten grundsätzlich proaktiv und kostenfrei veröffentlicht werden sollten, so-

fern sie nicht als geheim gekennzeichnet sind oder Datenschutz- oder anderen Beschränkungen 

unterliegen.85 Eine Ergänzung der NEGS um den Open-Data-Ansatz könnte vor dem Hintergrund 

der derzeitigen Entwicklung in Europa und der in der Digitalen Agenda postulierten Öffnung dazu 

beitragen, dass das Ziel, Deutschland auf einem Spitzenplatz in Europa zu positionieren, zumindest 

im Bereich der Transparenz besser erreicht wird. Mit dem Ziel 12 des Zielbereichs D sieht die NEGS 

zudem vor, die Mitwirkung von Bürgern und Unternehmen zu fördern. Dabei werden die IKT als 

wesentliches Instrument betrachtet, um die »Teilnahme von Bürgern und Unternehmen an der 

politischen Meinungsbildung und bei der Gestaltung von Planungs- und Entscheidungsprozessen 

und […] an politischen Entscheidungen sowie der Ausgestaltung und Durchführung öffentlicher 

Aufgaben« zu ermöglichen. Dazu sollen Bund, Länder und Kommunen abgestimmte technische 

Möglichkeiten anbieten.86 Damit postuliert die NEGS die technischen Voraussetzungen für Partizipa-

tion und Kooperation. Der Open-Data-Ansatz kann diese technische Perspektive um eine inhaltliche 

ergänzen, indem Open Government Data die notwendigen Grundlagen liefern, die Bürger benötigen, 

                                                
 

79  ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/. 
80  Europäische Kommission (2010a), S. 8. 
81  Ebd., S. 10. 
82  Ebd., S. 10. 
83  IT-Planungsrat (2010), S. 7. 
84  Ebd., S. 12. 
85  Vgl. Dietrich 2010, S. 54f. 
86  IT-Planungsrat (2010), S. 13. 
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um sich eine fundierte Meinung zu bilden und auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen.87  

Open Data bilden damit die inhaltliche Voraussetzung für die Meinungsbildung und damit die aktive 

Beteiligung an politischen Prozessen und ergänzen dieses Ziel der NEGS entsprechend. Dass die 

Ziele der NEGS eng mit dem Ansatz der Offenheit verbunden sind, zeigt der Beschluss des IT-

Planungsrates, die Förderung von Open Government als relevantes Steuerungsprojekt für die Ziel-

bereiche C und D in das Schwerpunktprogramm zur Umsetzung der NEGS aufzunehmen.88  

Projekte: Behördennummer 115, LeiKa, weitere Verzeichnisse und Open Data 

In Deutschland gibt es im öffentlichen Sektor verschiedene Projekte, bei denen die Aggregation 

von Daten und Wissen sowie deren Nutzung zentrale Bestandteile sind. Die einheitliche Behörden-

nummer 115 bspw. verfolgt das Ziel, Auskünfte über Leistungen der öffentlichen Verwaltung zu 

erteilen – unabhängig von lokalen und verwaltungsinternen Zuständigkeiten. Hilfsmittel dazu ist 

das 115-Wissensmanagement, das Leistungsbeschreibungen aller teilnehmenden Verwaltungen in 

einem standardisierten dezentralen Wissenspool vorhält und über eine Wissenssuche recherchier-

bar macht.89 Sofern ein Anliegen nicht direkt beantwortet werden kann, können die 115-Mitarbeiter 

ein Ticket an die zuständige Stelle senden. Damit das funktioniert, integriert die Behördennummer 

115 weitere Verzeichnisse als Wissen            S         z        ß  T                           

(LeiKa) übernommen. Der LeiKa ist ein Katalog von semantisch-standardisierten Bezeichnungen 

und bildet als fachlicher Infrastrukturdienst zukünftig ein einheitliches, vollständiges und umfas-

sendes Verzeichnis der Verwaltungsleistungen90 über alle Verwaltungsebenen und Zugangskanäle 

hinweg.91 D   D             K       z        h im Behördenfinder Deutschland (BFD)92 genutzt. 

Diese technische, inhaltliche und organisatorische Verzahnung der Verzeichnisse, Wissensma-

nagementkomponenten und Vorhaben verhindert, dass in Deutschland aufgrund unterschiedlicher 

Bezeichnungen ein »Begriffs-Babylon« entsteht, und ermöglicht das digitale Navigieren durch die 

Verwaltungs- und Leistungslandschaft. Es ist offensichtlich, dass damit große Datenmengen in der 

Verwaltung vorliegen, an denen auch Dritte im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten ein Nutzungs- 

und Weiterverwendungsinteresse haben können. Diese Datenmengen könnten Open Data in 

Deutschland erheblich befördern, und durch ihre Offenlegung könnte die Weiterverwendung der 

Informationen für alle Gesellschaftsgruppen ermöglicht werden. Für die Verwaltung läge in der 

(Teil-)Öffnung der Verzeichnisse und Inhalte der Wissensmanagementsysteme die Chance, neue 

Zugangskanäle zu eröffnen, sich ändernden Nutzungsanforderungen besser gerecht zu werden und 

dadurch die Mitwirkung und Beteiligung zu fördern.93 Für eine Öffnung entsprechender Datenbe-

stände wären positive Effekte gegenüber eventuellen Nachteilen z. B. in Bezug auf getätigte Inves-

titionen im 115-Verbund abzuwägen. Open Data könnten die Verzahnung der einzelnen Projekte 

unterstützen und um Verbreitungs-     V     z            z              A                  

Wirtschaft ergänzen.  

In den USA ist diese Öffnung beim amerikanischen Vorbild, der Servicenummer 311, bereits gesche-

hen: Dort wurde die sogenannte »Open-311«-Schnittstelle94 entwickelt. Diese offene, internetbasierte 

                                                
 

87  Vgl. Dietrich 2010, S. 57. 
88  IT-Planungsrat (2011e), S. 1, 9f. 
89  www.115.de. 
90  Der LeiKa in der im Juni 2012 verfügbaren Version 2.0 liefert eine Klassifikation von über 4.200 Verwaltungsleistungen 

einschließlich Detaillierungen. 
91  www.it-planungsrat.de/DE/Projekte/Anwendungen/LeiKaPlus/leiKaPlus_node.html; ergänzender Input: Referat O5, 

Bundesministerium des Innern am 15. 6. 2012. 
92  www.behoerdenfinder.de/. 
93  Government 2.0 Netzwerk Deutschland (2011), S. 1. 
94  http://open311.org/; Open311 ist ein standardisiertes Protokoll für standortbasiertes, kooperatives Nachverfolgen von 

Anliegen (»standardized protocol for location-based collaborative issue-tracking«). 

http://www.115.de/
file:///C:/Users/lsm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J00C0FIG/www.it-planungsrat.de/DE/Projekte/Anwendungen/LeiKaPlus/leiKaPlus_node.html
file:///C:/Users/lsm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J00C0FIG/www.behoerdenfinder.de/
http://open311.org/
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Schnittstelle ermöglicht den Zugang zu den Wissensbeständen einiger amerikanischer Städte. 

Graudenz hebt diesbezüglich besonders hervor, dass die Innovation in der Datenschnittstelle liegt. 

Diese ermöglicht es interessierten Bürgern, Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen ei-

gene (Web-)Anwendungen für diese Schnittstelle zu programmieren und zur Verfügung zu stellen.95 

Analog bedeutet dies für die in Deutschland befindlichen Projekte, dass sie die Wissensinfrastruktur 

liefern, auf denen neue Open-Data-Ansätze aufsetzen können. Die Öffnung der Wissensbestände 

im Rahmen des Open-Data-Ansatzes kann die Projekte selbst befördern. Für die Behördennummer 

115             z         C            y            -zu-eins-Kommunikation in den 115-Callcentern 

um eine asynchrone Viele-zu-viele-Kommunikation zu erweitern und damit Möglichkeiten zu schaf-

fen, die Zivilgesellschaft insbesondere in kommunale Belange besser einzubinden.96  

Handlungsempfehlung 2 

Neue Zugangskanäle eröffnen und die Mitwirkung fördern – Bereitstellung von Programmierschnittstellen 

(sogenannter APIs) zu Datenbeständen zentraler Verzeichnisse 

Strategie/Technik kurzfristig 

In Deutschland gibt es im öffentlichen Sektor verschiedene Projekte, bei denen die Aggregation von Daten 

und Wissen sowie deren Nutzung zentrale Bestandteile sind. Die einheitliche Behördennummer 115 und 

der Leistungskatalog (LeiKa) sind nur zwei Beispiele. Es ist offensichtlich, dass damit große Datenmengen 

in der Verwaltung vorliegen, an denen auch Dritte ein Nutzungs- und Weiterverwendungsinteresse haben. 

Für die Verwaltung liegt in der Öffnung der Verzeichnisse und Inhalte der Wissensmanagementsysteme 

einerseits die Chance, neue Zugangskanäle zu eröffnen und dadurch die Mitwirkung und Beteiligung zu 

fördern, andererseits durch die offene Strategie die Verzahnung der einzelnen Projekte zu fördern und 

damit größere Verbreitungs- und Vernetzungseffekte zu erzielen.  

Die Datenbestände zentraler Verzeichnisse wie 115 und LeiKa sollten über die Bereitstellung von Pro-

grammierschnittstellen zugänglich gemacht werden. Ähnlich wie in den USA über die »Open-311«-

Schnittstelle muss es interessierten Bürgern, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen über den 

Zugang zu den Datenbeständen ermöglicht werden, eigene (Web-)Anwendungen für diese Schnittstellen 

zu programmieren und zur Verfügung zu stellen.  

 

Trends: A    91 d GG, Wirkungssteuerung und Benchmarking und Open Data  

Art. 91 d GG sieht vor, dass Bund und Länder zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähig-

keit ihrer Verwaltungen Vergleichsstudien durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen können. 

Bis heute gibt es in den deutschen Verwaltungen aller Ebenen allerdings keine besonders ausge-

prägte Vergleichskultur und deutlich ausbaufähige Ansätze für Vergleichsstrategien, sodass Ver-

gleichbarkeit von Verwaltungsleistungen nur in wenigen Fällen vorliegt. Offene Daten könnten hier 

dazu beitragen, die Bezugswerte für eine kontinuierliche Vergleichbarkeit verschiedenster Leistun-

gen des öffentlichen Sektors zu liefern und über eine Kontinuität ihrer Verfügbarkeit sogar über 

den zeitlich befristeten Ansatz von Vergleichsstudien hinausgehen. Die fortdauernde Veröffentli-

chung von Daten kann den Ausgangspunkt liefern, um Steuerungswissen zu generieren, zukünfti-

ges Steuerungshandeln begründbarer und zielgerichteter zu gestalten und eine öffentliche Diskus-

sion zu ermöglichen. Die bessere Vergleichbarkeit insbesondere über längere Zeitperioden sowie 

der freie Zugang zu relevanten Kontextdaten können auch das strategische Ziel der Leistungs- und 

Wirkungsorientierung des New Public Managements unterstützen. In der wirkungsorientierten Ver-

                                                
 

95  Graudenz 2011, S. 40. 
96  Vgl. Graudenz 2011, S. 40, und http://open311.org/learn/. 

http://open311.org/learn/
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waltung bilden nicht mehr die zur Verfügung stehenden Produktionsmittel (Ressourcen), sondern die 

angestrebten Wirkungen in der Gesellschaft und die hierfür erforderlichen Leistungen den Maßstab 

des Verwaltungshandelns.97 Um die Wirkung zu evaluieren, können offene Daten als Ausgangs-

punkt für interadministrative Bezugswerte herangezogen werden.  

Andersh                   I               z         A    91 d GG das Ziel der Transparenz be-

fördern, wenn Ergebnisse veröffentlicht werden. Ebenso kann dadurch die Anzahl der zur Verfü-

gung stehenden offenen Daten erhöht werden, sodass wiederum neue Benchmarks möglich wer-

den.  

Handlungsempfehlung 3 

Strategische Dimension offener Verwaltungsdaten durch Kooperationen und Partnerschaften realisieren 

Strategie mittel- bis langfristig 

Informationen und strukturierte Daten spielen in Prozessen und Entscheidungen öffentlicher Stellen eine 

zentrale Rolle. Die systematische Bereitstellung von Daten ist ein zentraler Aspekt vieler Vorhaben zur 

Verwaltungsreform. Der Aspekt der Öffnung staatlicher Daten kann neue Impulse für informationsbasierte 

Reformprojekte und -strategien bringen. Offene Verwaltungsdaten können in diese Projekte einbezogen 

werden. Umgekehrt können Daten, die in Prozessen dieser Vorhaben eine Rolle spielen, teilweise als offe-

ne Daten bereitgestellt werden (vgl. auch Handlungsempfehlung 2). 

Die Vernetzung sollte durch Kooperationen und Partnerschaften mit weiteren Vorhaben auf den unter-

schiedlichen föderalen Ebenen erfolgen. Um dieses Nutzenpotenzial in Angriff nehmen zu können, bedarf 

es einer systematischen Vernetzung der vielfältigen Angebote u.  a. über die Open-Government-Plattform 

für Deutschland.  

 

3.4.2 Technische Rahmenbedingungen 

Open Government und damit offene Verwaltungsdaten haben in den letzten Jahren an Bedeutung 

gewonnen. Dies geschah vor dem Hintergrund verschiedener gesellschaftlicher und technologi-

scher Entwicklungen und hatte mit Bedeutung für die Aspekte Offenheit und Transparenz sowie 

Teilhabe und Kooperation in Regierung und Verwaltung. 

Eine grundsätzliche technische Entwicklung mit Relevanz für offene Verwaltungsdaten ist in den 

letzten Jahren der immer häufigere Einsatz webbasierter Programmierschnittstellen. Diese auch 

Application Programming Interface (API) genannten Schnittstellen ermöglichen es Softwarekompo-

nenten, miteinander zu kommunizieren. In immer mehr Plattformen werden Schnittstellen einge-

setzt, die auf etablierten Webstandards basieren. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass Daten und 

Dienste bei Bedarf einfacher integriert und so neue Webanwendungen mit vergleichsweise gerin-

gem Aufwand erstellt werden können. 

Einer der wichtigen technischen Trends ist die fortschreitende Entwicklung des semantischen Webs 

und hier in letzter Zeit insbesondere der Linked-Data-Ansatz. Dieser beschreibt eine Methode und 

zugehörige Technologien zur Veröffentlichung und Verknüpfung von strukturierten Daten über das 

Internet.98 Er ermöglicht es Maschinen, also Weba                 z                  S         -

Apps, das Web wie eine strukturierte Datenbank zu nutzen und darin gezielt zu browsen oder spe-

zifische Anfragen zu stellen.  

                                                
 

97  Zur Leistungs- und Wirkungsorientierung im New Public Management vgl. z     Schedler und Proeller 2006, S. 71–76. 
98  www.linkeddata.org. 

http://www.linkeddata.org/


I  DIE GRUNDLAGEN VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

49 
 

3 VERSTÄNDNIS, RAHMENBEDINGUNGEN UND ZIELGRUPPEN 

OFFENER VERWALTUNGSDATEN 

Historisch gesehen kann der Linked-Data-Ansatz als pragmatische Umsetzung der Semantic Web 

Vision angesehen werden. Sein maßgebender Schöpfer Berners-Lee beschrieb bereits 2001 in sei-

nem viel zitierten Artikel im Scientific American99 eine Erweiterung des bestehenden Internets. 

Neben Dokumenten zur Darstellung von Webseiten solle das Internet ebenfalls für den Austausch 

von Informationen genutzt werden, die von Anwendungen intelligent verarbeitet werden können. 

Der Linked-Data-Ansatz fokussiert dabei pragmatisch auf diejenigen Konzepte und Standards des 

Semantic Webs, die heute mit wenig Aufwand praxistauglich einsetzbar sind.100 

Das Konzept des Cloud Computings beruht auf »der Trennung von Nutzung und Betrieb sowohl in 

Bezug auf Hardware als auch Software. Der Zugriff auf die Ressourcen erfolgt dabei über ein 

Netzwerk, wobei Ressourcenzuordnungen bedarfsgerecht automatisiert skaliert werden.«101 Poten-

ziale des Ansatzes liegen in der geteilten Nutzung von Ressourcen, die einzelne Akteure nur selten 

benötigen. Gleichzeitig ergeben sich Möglichkeiten der effizienteren Verwendung von Personal, da 

der Aufwand zum Management der notwendigen Technologien deutlich geringer ausfällt. Mit Cloud 

Computing werden die Bereitstellung moderner Dienste und Plattformen für die Verwaltung sowie 

die Bearbeitung und Analyse großer Mengen von (offenen) Daten über viele verschiedene große 

und kleine Organisationen, wie z     öffentliche Stellen, hinweg, effizient möglich. Angebote wie 

Dienstemarktplätze unterstützen die Kooperation von privaten und öffentlichen Organisationen in 

übergreifenden Prozessketten.102 Die Adaption des Ansatzes erfolgt im öffentlichen Sektor, u. a. 

aufgrund von Datenschutzbedenken, bislang eher zögerlich. Im Rahmen der Bereitstellung offener 

Verwaltungsdaten dürfte sich somit ein geeignetes Anwendungsfeld für Cloud Computing ergeben, 

da hier gerade keine Daten, die dem Datenschutz unterliegen, bereitgestellt werden sollen. 

Mit der Vision des Internets der Dinge wird eine sich abzeichnende Entwicklung beschrieben, bei 

der zunehmend Gegenstände des Alltags so ausgestattet werden, dass sie neben ihren bisherigen 

Funktionen mittels Kommunikationstechnologie über das Internet z     adressiert, identifiziert oder 

lokalisiert werden können oder Informationen, die über Sensoren oder Benutzerschnittstellen auf-

genommen werden, ausgelesen werden können. Dienste des Internets werden quasi auf physische 

Gegenstände ausgeweitet. Dabei können unterschiedliche Technologien wie GSM (Global System 

for Mobile Communications), WLAN (Wireless Local Area Network), RFID (Radio-Frequency Identi-

fication) oder NFC (Near Field Communication) zum Einsatz kommen. 

Auf Basis dieser Datenströme ergeben sich neue Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns und der Ge-

schäftsentwicklung, die teilweise heute schon in verschiedenen Fachbranchen Anwendung finden. In 

der Logistikbranche ist es von Bedeutung, möglichst genau über die Warenströme informiert zu sein; 

entsprechend werden Lieferungen mit Chips ausgestattet, die eine Lokalisierung beim Passieren be-

stimmter Orte ermöglichen. Im Verkehrsbereich wird von der Kommunikation von Fahrzeugen unter-

einander und mit ihrer Umwelt (Fahrzeug-zu-X-Kommunikation) ausgegangen.103 

Durch diese neuen, »intelligenten« Objekte und ihre Sensoren entstehen neue Daten in zuvor nicht 

bekannten Ausmaßen. Diese Objekte können dabei in allen Bereichen heutiger Gesellschaften an-

gesiedelt sein. Staatlich betriebene Sensornetzwerke oder privat produzierte Konsumgüter, die 

ihren Standort und ihren Zustand an die Eigentümer automatisch melden, können zukünftig bereits 

bei der Erstellung auf die Bereitstellung der entstehenden Daten für Dritte mittels entsprechender 

Schnittstellen ausgerichtet werden. 

                                                
 

99  Berners-Lee, Hendler und Lassila 2001. 
100  Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Linked Data in Abschnitt IV-4.5.6. 
101  Deussen et al. 2010  S  1. 
102  Ein Beispiel hierfür sind Projekte wie der Marktplatz für vertrauenswürdige Dienste aus Verwaltung und Wirtschaft  

»goBerlin« im Rahmen der Trusted-Cloud-Initiative des BMWi: http://www.trusted-cloud.de/de/782.php.  
103  Mattern und Flörkemeier 2010. 

http://www.trusted-cloud.de/de/782.php
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Mit dem Begriff »Big Data« werden Datensätze beschrieben, die solch einen Umfang erreichen, 

dass sie nicht mehr einfach mit herkömmlichen Technologien des Datenmanagements gehandhabt 

werden können. Allgemeiner bezeichnet der Begriff den Trend, anhand von Daten immer genauere 

Abbildungen der Wirklichkeit erstellen zu können, sowie die damit verbundenen Chancen und Her-

ausforderungen.104 Unter anderem aufgrund bisheriger Entwicklungen wie der zunehmenden Digi-

talisierung wird erwartet, dass die Menge solcher Datensätze in Zukunft stark zunehmen wird,105 

da immer mehr Datenquellen wie Sensornetzwerke, soziale Onlinenetzwerke und Indexe von In-

ternetsuchmaschinen zur Verfügung stehen. Solche Datensätze können z     auch in Bereichen wie 

Genomforschung, Umweltwissenschaften oder physikalischen Simulationen entstehen.106 Öffentli-

che Stellen haben auch in der Vergangenheit bereits mit großen Datenmengen gearbeitet. Neue 

Herausforderungen ergeben sich dadurch, dass die Datenmenge aufgrund der maschinellen Erzeu-

gung der Daten über elektronische Verfahren exponentiell zunimmt und dadurch neue Anforderun-

gen bezüglich der erkenntnisorientierten Datenverarbeitung entstehen. 

Mit Big Data wird die Erwartung verknüpft, in verschiedenen Forschungsdisziplinen ein neues For-

schungsparadigma einläuten zu können. Es soll so auf Basis einer datenintensiven Exploration eine 

alternative Herangehensweise an Forschungsfragen im Vergleich zu theoretischen Herleitungen 

möglich werden.  

Übergroßen Datensätzen wird auch im Bereich öffentlicher Verwaltungen eine wichtige Bedeutung 

zugeschrieben, z     aufgrund wirtschaftlicher Potenziale107 oder besserer Erkenntnisse und Ent-

scheidungen auf Grundlage von Datenanalysen108. Öffentliche Stellen treten dabei als Bereitsteller 

und Nutzer solcher Datensätze auf. Zur Unterstützung von Transparenz, Entscheidungen und der 

zielgruppenspezifischen Anpassung von Maßnahmen im politisch-administrativen System können 

diese Datensätze herangezogen werden. Gleichzeitig kann die Entwicklung innovativer Geschäfts-

modelle und Produkte mit Big Data befördert werden.109 Können übergroße Datensätze auch als 

offene Daten verfügbar gemacht werden, ergeben sich Chancen und Risiken entlang der identifi-

zierten Zielgruppen (I-3.5). 

3.4.3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Digitale Gesellschaft 

Teilweise eng verbunden mit den technischen Entwicklungen sind gesellschaftliche Trends. Die 

mittlerweile in alle Lebensbereiche vordringende Digitalisierung bewirkt veränderte Erwartungshal-

tungen vieler Personengruppen. Die Benutzung kooperativer IKT in Freizeit und Beruf wird seit 

einigen Jahren immer selbstverständlicher, gleichzeitig sind die langfristigen Konsequenzen dieser 

Entwicklung noch lange nicht abschließend absehbar.110  

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Informations- und Kommunikationssysteme gewinnen 

auch deren Potenziale und Lösungsansätze an Gewicht für die öffentliche Verwaltung. Hierbei muss 

allerdings beachtet werden, dass der technische Zugang zum Internet allein nicht ausreicht, um 

Potenziale zu realisieren. Eine im Auftrag des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im 

                                                
 

104  Wrobel 2012, S. 5. 
105  Vgl. u. a. Gantz und Reinsel 2011; McKinsey & Company (2011); The Economist (2010); UN Global Pulse (2012), S. 8. 
106  McKinsey & Company (2011), S. 1f. 
107  Ebd. 
108  Vgl. Lindenmeyer 2012, S. 5. 
109  McKinsey & Company (2011), S. 56ff. 
110  Schulzki-Haddouti und Lorenz-Meyer 2008, S. 14. 
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Internet (DIVSI) durchgeführte repräsentative Studie zeigt, dass fast 40 % der deutschen Bevölke-

rung sogenannte Digital Outsiders sind, d. h. keinen Internetzugang haben oder diesen zumindest 

kaum nutzen. 41 % hingegen werden als Digital Natives identifiziert, d. h. als Teile der Bevölke-

rung, die das Internet fest in ihr Leben integriert haben. Dazwischen findet sich mit circa 20 % die 

Gruppe der Digital Immigrants, die sich zwar interessiert, aber zurückhaltend im Internet bewegen.111  

Die Verwendung kooperativer Werkzeuge wie sozialer Netzwerke, Weblogs oder Wikis gehört für 

die jüngere Altersgruppe und damit der nachwachsenden Bevölkerungsgruppe unserer Gesellschaft 

häufig bereits zum Alltag. So nutzen entsprechend einer repräsentativen Umfrage des Branchen-

verbandes BITKOM bereits knapp drei Viertel aller Befragten soziale Netzwerke zumindest ab und 

zu aktiv. Bei der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen sind 96 % in mindestens einem sozialen Netzwerk 

angemeldet und 94 % nutzen ein soziales Netzwerk zumindest ab und zu aktiv.112 Davon verbrin-

gen circa zwei Drittel weniger als eine Stunde am Tag in sozialen Netzwerken, ein Viertel ist täglich 

zwischen einer und zwei Stunden aktiv und 11 % sind mehr als zwei Stunden pro Tag aktiv.113  

Über die Zunahme der Verbreitung tragbarer Computer mit Internetzugang (Notebooks und vor 

allem Smartphones) steigt der Vernetzungsgrad noch weiter an. Internetdienste sind damit immer 

verfügbar und werden überall genutzt, häufig über verschiedene Geräte hinweg. Mit dieser Allge-

genwärtigkeit von IKT verändern sich auch die Erfahrungen der Nutzer. So finden seit der Verbrei-

tung des Internets Diskussionen zur Bedeutung des Internets für die Gesellschaft immer breiteren 

Raum in der politischen Debatte. Fragestellungen zum Einfluss der Digitalisierung       auf die Le-

benswirklichkeit einzelner Bevölkerungsgruppen, das Verständnis von Privatsphäre, die Organisati-

on von Arbeit, notwendige Qualifikationen, die Struktur technischer IKT-Systeme, die Produktion, 

Verteilung und Nutzung kreativer Inhalte oder Formen von Teilhabe spielen eine immer größere 

Rolle in diesen Auseinandersetzungen. Dies zeigen nicht zuletzt auch Entwicklungen wie die Einset-

zung einer Enquetekommission des Bundestags zu Internet und digitaler Gesellschaft im Jahr 

2010114 oder das Entstehen neuer Parteien oder einer neuen außerparlamentarischen Opposition. 

Konsequenz der veränderten Erfahrungen sind auch sich ändernde Ansprüche von Bürgern, zivilge-

sellschaftlichen Organisationen und Wirtschaftsunternehmen an Politik und Verwaltung, wie z     

 öffentliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, wie dies bei E-Business-

Plattformen der Fall ist, unabhängig von Zeit und Ort in einem einheitlichen Prozess,  

 Informationen kontextbezogen zu erhalten, z     abhängig vom Aufenthaltsort und unab-

hängig vom verwendeten digitalen Endgerät, 

 unmittelbaren Einblick, in Prozesse und Entscheidungen und Teilhabe daran zu erhalten. 

Trotz der raumgreifenden generellen Entwicklung zur digitalen Gesellschaft sind unterschiedliche 

Geschwindigkeiten innerhalb des Prozesses feststellbar. Es existieren gesellschaftliche Gruppen, für 

die der Umgang mit IKT vollkommen selbstverständlich und die Organisation ihres beruflichen wie 

privaten Lebens ohne diese Werkzeuge gar nicht mehr vorstellbar ist. Für andere Gruppen der 

Gesellschaft liegt nichts ferner als der dauerhafte Einsatz entsprechender Technologien zur Bewäl-

tigung ihres Lebensalltags. Kennzeichnend für die derzeitige Situation und auch die der nächsten 

Jahre ist die parallele Existenz dieser unterschiedlichen Gruppen. Für Informations- und Dienstleis-

tungsangebote öffentlicher Stellen gilt es einerseits, auf die sich ändernden Anforderungen einer 

digitalen Gesellschaft zu reagieren, wie dies auch in diversen E-Government-Projekten angestrebt 

                                                
 

111  DIVSI 2012. 
112  BITKOM 2011, S. 4. 
113  Ebd., S. 3. 
114  Deutscher Bundestag (2010), S. 1. 
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wird, gleichzeitig müssen die beschriebenen unterschiedlichen Entwicklungsstadien der IKT-

Affinität der Gruppen in der Ausgestaltung von Angeboten berücksichtigt werden. 

Krise staatlicher Haushalte 

Der öffentliche Sektor muss seit langer Zeit bei seiner Leistungserbringung mit sinkenden Budgets 

auskommen. Dem gegenüber stehen aber steigende Ansprüche von Bürgern und Wirtschaft wie 

die Erwartung, möglichst unabhängig von Zeit und Ort über verschiedene Kanäle mit öffentlichen 

Stellen in Interaktion treten und Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Für die schwie-

rige finanzielle Lage gibt es eine Vielzahl von Gründen, die vom demografischen Wandel bis hin zu 

außerordentlichen und unerwarteten Finanzbedarfen reichen. Der demografische Wandel führt 

dabei einerseits in vielen Bereichen zu sinkenden Fallzahlen und damit einer geringeren Auslastung 

bestehender Ressourcen und bringt andererseits Steuerrückgänge mit sich. Außerordentliche Fi-

nanzbedarfe, wie für die Bankenrettung während der Finanzkrise, binden dabei signifikante finanzi-

elle Mittel, die anderweitig fehlen. Dies führt in vielen Ländern und Kommunen zu einer deutlich 

spürbaren Belastung der zumeist schon angespannten Haushalte. 

Bei finanziellen Engpässen der Verwaltung wird häufig auf das Mittel der Budgetreduktion quer 

über alle Verwaltungsbereiche zurückgegriffen. Kurzfristige Einsparungen sind dabei häufig nur 

durch eine Beschneidung der Ersatz- und Zukunftsinvestitionen möglich. Die Kürzung oder Strei-

chung der Investitionsbudgets zieht wiederum weitere Probleme nach sich. So sorgen unterlassene, 

jedoch an sich erforderliche Investitionen für sinkende Qualität bzw. eine geringere Effizienz bei 

der Leistungserbringung. Unterlassene Investitionen, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 

werden müssen, führen lediglich zu einem Wiederkehren der Probleme.115 Auch scheint sich der 

Spielraum für pauschalen Personalabbau im öffentlichen Dienst seinen Grenzen zu nähern.116  

Eine Alternative zur Konsolidierung der Haushalte ist die Reduktion öffentlicher Leistungen. In der 

Folge steigen die Bearbeitungszeiten signifikant an oder die Leistungen fallen sogar ganz weg. 

Hierbei kommen jedoch nur Leistungen infrage, die freiwillig erbracht werden und nicht vom 

Gesetzgeber vorgegeben sind. Hierunter fallen bspw. Schwimmbäder, Theater oder Kitas, die ge-

schlossen werden, Grünflächen, die nicht mehr regelmäßig gepflegt werden, oder der öffentliche 

Nahverkehr, dessen Strecken oder Frequenzen ausgedünnt werden. 

Bausteine zum Umgang mit der fortwährenden Krise staatlicher Haushalte liegen auch in der weite-

ren Steigerung der Effizienz innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Die Potenziale von IKT werden 

im Rahmen des E-Governments zusehends ausgeschöpft. Der strukturierte Umgang mit ihren 

Daten bietet öffentlichen Stellen die Chance, flexibler auf neue Anforderungen zu reagieren und 

Daten in unterschiedlichen Kontexten einfacher bereitzustellen. 

Wissensgesellschaft 

In auf Wissen basierenden Gesellschaften steht das Wissen als wesentliche Grundlage neben Kapi-

tal, natürlichen Ressourcen und Arbeitskraft im Mittelpunkt. Moderne Gesellschaften gelten als 

immer stärker wissensbasiert. Im Wandel zu Wissensgesellschaften sind entsprechende Verschie-

bungen von der einfachen Produktion industrieller Güter zu immer komplexeren Produkten und 

Dienstleistungen kennzeichnend.117 Eine wichtige Basis dieser wissensbasierten Angebote bilden 

Daten, die in entsprechenden Prozessen zu Informationen und Wissen aufbereitet werden.  

                                                
 

115  Vgl. Lorenz, Kayser-Bril und McGhee 2011; Narayanan und Shmatikov 2010; Schäfe 2009. 
116  Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2011).  
117  OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (1996)  S  7ff. 
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Die Einbindung des Wissens der vielen in die Erstellung wissensbasierter Produkte findet aufgrund 

zunehmenden Wettbewerbsdrucks in einer globalisierten Wirtschaft immer größere Berücksichti-

gung. Mit dem Ansatz »Open Innovation« wird dabei beschrieben, dass Organisationen über die 

internen Kapazitäten hinaus externe Ideen in ihre Innovationsprozesse einbinden sollten, um so 

Innovationsprozesse zu optimieren und sich einen Innovationsvorteil zu verschaffen. Mit modernen 

IKTs ist die Einbeziehung vieler verschiedener Wissensträger in die organisationseigenen Prozesse 

mittlerweile mit vertretbarem Aufwand lösbar. Als externe Akteure können andere Organisationen, 

mit denen z     Kunden- oder Lieferantenbeziehungen bestehen, aber auch unbekannte Dritte ein-

bezogen werden. Herausforderungen liegen weniger in der technischen Umsetzung als vielmehr in 

der Transformation der jeweiligen Organisationskultur hin zu mehr Offenheit gegenüber externem 

Wissen und der organisatorischen Umgestaltung bislang »geschlossener« Innovationsprozesse.118 

Der generelle Ansatz von Open Innovation, die Vermehrung von Wissen durch Öffnung, lässt sich 

in immer mehr Bereichen heutiger Gesellschaften feststellen. In der Softwareentwicklung erfolgt 

teilweise seit Jahrzenten die verteilte Arbeit an Anwendungen, deren Quellcode unter Open-

Source-Lizenzen zur Fortentwicklung, Weiterverbreitung, Abänderung und uneingeschränkten Nut-

zung durch jeden bereitgestellt werden.119 Akteure des Wissenschaftsbetriebs realisieren die freie 

Bereitstellung von Forschungsergebnissen unter dem Stichwort »Open Access«. Über das Internet 

ist es mittlerweile problemlos möglich geworden, Forschungsergebnisse direkt nach Fertigstellung 

für ein weltweites Publikum zu veröffentlichen. Bei von öffentlichen Mitteln finanzierter Forschung 

wird es zunehmend als fragwürdig angesehen, dass diese Forschungsergebnisse in Form von Fach-

zeitschriften wieder mit öffentlichen Mitteln erworben werden müssen.120 Als Vorteile des Ansatzes 

werden eine erhöhte Sichtbarkeit, die bessere Auffindbarkeit über Suchmaschinen, Förderung und 

Beschleunigung der internationalen Zusammenarbeit und Diskussion von Forschungsergebnissen 

gesehen.121 Insgesamt soll durch die leichtere Verfügbarkeit der Forschungsergebnisse, also der 

auf Daten beruhenden Informationen und des darauf basierenden Wissens, ein gesamtgesell-

schaftlich gesehen größerer Nutzen entwickelt wird. Auch im Bildungssektor entwickeln diverse 

Einrichtungen freie Lern- und Lehrmaterialien (sogenannte Open Educational Resources122) als 

Angebote zur freien und kostenlosen Nutzung. Institutionen wie die Open University oder auch das 

Massachusetts Institute of Technology erstellen Kursunterlagen zur Fernausbildung, die frei ver-

wendet werden können. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Aus den vorgestellten verschiedenen technischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen wird deutlich, wieso zum einen Forderungen nach der Öffnung 

von Daten der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt enorm an Bedeutung gewinnen und zum ande-

ren offene Verwaltungsdaten eine wichtige Rolle in einem generellen Trend zu mehr Öffnung spielen. 

Die geschilderten technischen Entwicklungen vereinfachen die Bereitstellung und intelligente Wei-

terverwendung von Daten. Gleichzeitig werden über die technischen Fortschritte Daten in bisher 

nicht gekannten Ausmaßen produziert. Mit den beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen 

wie dem Wandel zur Wissensgesellschaft und Modellen zur Wissensgenerierung und -teilung über 

organisatorische Grenzen hinweg, verbunden mit der Krise staatlicher Haushalte, ist ein Rahmen 

entstanden, innerhalb dessen der Ansatz offener Verwaltungsdaten auf fruchtbaren Boden fällt. 

Offene Daten bieten die Möglichkeit, eine größere Öffnung von Fachbehörden und Gebietskörper-

schaften gegenüber Bürgern und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu erreichen, Anstrengungen 

                                                
 

118  Gassmann und Enkel 2006  S  136f. 
119  Androutsellis-Theotokis et     2010  S  189  
120  Hirschfelder 2009, S. 1. 
121  Arbeitsgruppe Open Access in der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2009), S. 3. 
122  Vgl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2007). 
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zu einer größeren Effizienz innerhalb des öffentlichen Sektors zu unterstützen wie auch die Ent-

wicklung wissensbasierter Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen mit einfach verar-

beitbaren Verwaltungsdaten zu befördern. 

Diese und weitere Potenziale und Risiken offener Verwaltungsdaten für einzelne Zielgruppen wer-

den im folgenden Abschnitt I-3.5 detaillierter vorgestellt. Die durchgeführte Analyse setzt dabei auf 

den oben beschriebenen generellen Stärken und Schwächen des Ansatzes offener Verwaltungsda-

ten auf. 

3.5 ZIELGRUPPEN OFFENER VERWALTUNGSDATEN 

3.5.1 Methodisches Vorgehen 

Im ersten Schritt stand die Identifikation potenzieller Zielgruppen im Vordergrund, die im Rahmen 

der Bereitstellung, Verarbeitung, Verbreitung und Verwendung offener Verwaltungsdaten relevant 

sind.  

Als Orientierungsraster dafür dienten die Open-Government-Ziele: Verwaltungstransparenz, Partizi-

pation an staatlichen Entscheidungsprozessen und Zusammenarbeit zwischen Staat und Gesell-

schaft. Entlang des Lebenszyklus von Informationen des öffentlichen Sektors wurden sodann ver-

schiedene Datenbereitsteller, Datenverwerter und Datenkonsumenten identifiziert, die in 

Anlehnung an die klassischen Bereiche der Gesellschaft zu Zielgruppen zusammengefasst wurden.  

Im zweiten Schritt stand die Frage, welche Chancen und Risiken bzw. Potenziale und Herausforde-

rungen sich durch die Existenz offener Verwaltungsdaten für die identifizierten Zielgruppen erge-

ben können, im Zentrum der Betrachtungen. 

Als Grundlage dienten die unabhängig von den Zielgruppen identifizierten Stärken und Schwächen 

offener Verwaltungsdaten (I-3.3). Nach dem Schema der SWOT-Analyse wurden mittels Desktop-

recherche mögliche Chancen und Risiken pro Zielgruppe analysiert. Es wurden dabei auch Kom-

mentare und Beiträge in Diskussionsforen und Blogs auf existierenden Open-Data-Portalen mitein-

bezogen, sofern sie Aufschluss über die Bedürfnisse und den Hintergrund des Autors lieferten. Im 

Rahmen zweier Workshops mit Vertretern der Verwaltung sowie der Zivilgesellschaft wurden die 

Ergebnisse auf ihre Praxisrelevanz hin überprüft und verfestigt.  

Im Folgenden werden die Zielgruppen sowie die ihnen durch offene Verwaltungsdaten entstehen-

den spezifischen Chancen und Risiken beschrieben.  

3.5.2 Zielgruppenbeschreibung 

Die Zielgruppen wurden in Anlehnung an die klassischen Bereiche der Gesellschaft ausgewählt. 

Hierbei unterscheidet man den wirtschaftlichen Bereich, in dem wirtschaftliche Akteure im Markt 

agieren, den staatlichen Bereich, der im Wesentlichen von öffentlichen Stellen der Exekutive, Judi-

kative und Legislative besetzt wird, und den privaten Bereich, in de, Bürger in Privatheit und Familie 

agieren. Neben diesen drei Bereichen ist als vierter der sogenannte öffentliche Bereich, auch Zivil-

gesellschaft genannt, anerkannt.123 Bürger konferieren dort herrschaftsfrei und handeln gemein-

sam politisch in organisierter Form des zivilgesellschaftlichen Engagements. Diesem Bereich sind 

auch NROs und soziale Bewegungen zuzuordnen.  

                                                
 

123  Vgl. z     Klie 2011; Zimmer 2007, S. 180. 
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Die Akteure dieser Bereiche stehen interdependent in Beziehungen zueinander; sie alle nehmen 

bestimmte Funktionen in der Gesellschaft wahr und können in ihrem Agieren potenziell von offenen 

Verwaltungsdaten profitieren.  

Für die Untersuchung wurde vor diesem Hintergrund zwischen den folgenden Zielgruppen unter-

schieden:  

 Bürger als Akteure in Privatheit und Familie 

 Wirtschaft als Akteure des Marktes 

 Politik und Verwaltung als Akteure öffentlicher Stellen des Staates  

 Zivilgesellschaft als Akteure des öffentlichen Bereichs 

Als Querschnittsgruppen wurden die folgenden Akteure identifiziert:  

 Medien als Garanten des öffentlichen Raums sowie als Kontrolleure des staatlichen und 

wirtschaftlichen Bereichs  

 Wissenschaft als Triebfeder gesellschaftlichen Fortschritts durch Wissensproduktion und 

Hochschulausbildung 

 Akteure des Bildungssystems als Versorger der Mitglieder einer Gesellschaft mit Bildung 

 

 

 

 

Abbildung I-8: Gesellschaftliche Bereiche (eigene Darstellung) 
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3.5.2.1 Bürger  

Abgrenzung der Zielgruppe 

Bürger stehen im Rahmen der folgenden Untersuchung als Privatpersonen im Zentrum der Be-

trachtungen. Für Privatpersonen sind ihr Umfeld und lokale Ereignisse, die sie persönlich betreffen, 

relevant. Ferner werden die Rollen als Volkssouverän und als Akteure demokratischer Prozesse 

betrachtet, als Konsumenten von Wirtschaftsgütern und Informationen aus Medien und Zivilgesell-

schaft sowie als interessierte und engagierte individuelle Teilnehmer an der Gesellschaft an sich. 

Vor diesem Hintergrund haben Bürger in vielerlei Hinsicht ein Bedürfnis nach Informationen, häufig 

sogar einen Anspruch. Offene Verwaltungsdaten können für Bürger in unterschiedlicher Weise 

Nutzen stiften.  

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Offene Verwaltungsdaten ermöglichen Bürgern eine neue Form der Transparenz, die zu Interesse 

an Politik und Verwaltungshandeln anregen kann. Bürger können in ihren verschiedenen Rollen 

informierter agieren, z     indem sie sich als politisch engagierte Akteure ein differenzierteres Bild 

von politischen Entscheidungen oder Verwaltungshandeln machen können, weil sie ihr Meinungs-

bild auf nachvollziehbare Quellen stützen können. Offene Daten haben daher das Potenzial, Bür-

gern den Zugang zu relevanten Informationen zu ermöglichen und damit als Grundlage für die 

Mitwirkung an politischen Entscheidungen und Prozessen zu fungieren. Decken offene Daten ein 

breites Themenspektrum ab und stehen sie feingranular zur Verfügung, ist die Wahrscheinlichkeit 

der Relevanz sowie des persönlichen Nutzens durch dieses Angebot höher einzuschätzen, da das 

persönliche Interesse stark mit der persönlichen Betroffenheit des Bürgers korreliert. 

Nachvollziehbare Informationen als Grundlage für Entscheidungen können auch dazu beitragen, 

dass politische und administrative Prozesse für Bürger transparenter und nachvollziehbarer werden 

und so ein Klima eines Informationsaustausches auf Augenhöhe mit Politik und Verwaltung ent-

steht. Dieses Klima der Gleichberechtigung und Transparenz trägt dazu bei, das Vertrauen der 

Bürger in politische und administrative Prozesse zu stärken.  

Bürger profitieren von offenen Daten, sofern diese im Sinne einer Bringschuld leicht und übersicht-

lich bereitgestellt werden, da ihnen dies den direkten Zugang zu benötigten Informationen ermög-

licht, ohne dass sie auf restriktive Öffnungs- und Kontaktzeiten der Behörden achten müssen. Als 

Nebeneffekt kann dadurch die Anfragelast bei der Verwaltung reduziert werden.  

Zum anderen können die Vorteile für Bürger durch die Aufbereitung und Visualisierung Dritter (z     

durch Medien, Zivilgesellschaft, Wirtschaft oder die Verwaltung selbst) indirekt erschlossen werden, 

indem der Bürger als Konsument von Wirtschaftsgütern wie z     Apps und als Konsument von 

Informationen aus Medien und Zivilgesellschaft indirekt auf offene Daten zugreift. Dadurch kann 

das Risiko eines ungleichen Zugangs124 z     aufgrund ungleicher IT-Ausstattung oder Medienkom-

petenz der Nutzer reduziert werden, da Daten so über verschiedenste Medien und Kanäle wie z     

klassische Print- oder TV-Formate verbreitet werden können. Durch die Kombination von mehreren 

Datensätzen (sogenannte Mashups) kann wiederum neues Wissen hervorgebracht werden. Bürger 

können durch offene Verwaltungsdaten somit Profiteure eines sozialen Mehrwerts durch die Wei-

terverarbeitbarkeit dieser Daten werden. 

Große Datenmengen bergen allerdings immer auch die Gefahr, unübersichtlich zu sein. Da die 

öffentliche Verwaltung traditionell durch eine hohe Fachlichkeit geprägt ist, spiegelt sich dieser 

                                                
 

124  Zum ungleichen Zugang vgl. Fioretti 2011, S  19  
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hohe Spezialisierungsgrad häufig auch in den von ihr produzierten Datensätzen wider. Dies kann 

aus Sicht des Bürgers zu einer hohen Komplexität führen und dadurch für das Verständnis – gera-

de bei Primärdaten – voraussetzen, dass der Nutzer ein gewisses fachliches Know-how des Kon-

texts mitbringt. Liegt dieses nicht vor, besteht die Gefahr der Fehlinterpretation.  

Liegen Daten nicht in aktueller, sondern veralteter Form vor, sind sie unübersichtlich und unstruk-

turiert aufbereitet oder lückenhaft und zu fachspezifisch beschrieben, steigt das Risiko, dass Bürger 

das Angebot nicht nutzen, etwa aufgrund einer möglichen Überforderung sowie mangelnder Zeit 

und Motivation. Dies kann zu einem Desinteresse führen und in Informationsverdrossenheit gipfeln.  

In einer Zeit, die von der kostenlosen Verfügbarkeit von Informationen und Services per Knopf-

druck im Internet geprägt ist, ist zu vermuten, dass eine Zahlungsbereitschaft des Bürgers für rei-

ne Informationen eher gering wäre und die Motivation zur Nutzung der Daten durch Kosten gerin-

ger ausfiele.  

Der Herausforderung der Informationsflut kann z     durch adäquate intelligente Suchfunktionen 

begegnet werden. Einer Überforderung der Bürger kann durch die gezielte Förderung der Medien-

kompetenz in Deutschland entgegengewirkt werden. Es besteht das Risiko, dass Daten aufgrund 

begrenzten Fachwissens fehlinterpretiert werden. Der Auszeichnung mit aussagekräftigen Metain-

formationen kommt daher eine bedeutende Rolle zu, da sie dazu beitragen, dass Verwaltungsdaten 

einfacher verstanden werden. Die Gefahr der Fehlinterpretation ist auch insofern zu relativieren, da 

die Veröffentlichung von Daten nicht dazu führt, dass Daten per se ohne fachliche Interpretation 

veröffentlicht werden. Vielmehr ist die Veröffentlichung von Primärdaten als eine Ergänzung der 

bisherigen Veröffentlichung zu verstehen. Die öffentliche Verwaltung gibt ihre Interpretationsfunk-

tion und -leistung für den Bürger dadurch nicht auf, sondern eröffnet Dritten die Möglichkeit, diese 

Rolle ebenso wahrzunehmen. Es ist zu vermuten, dass eher weniger Bürger offene Verwaltungsda-

ten direkt nutzen, sondern Bürger eher auf Mehrwertdienste von Drittanbietern wie App-Entwicklern 

oder Medien zugreifen werden und so über einen Intermediär profitieren – in den meisten Fällen 

werden Bürger vermutlich gar nicht wahrnehmen, dass sie offene Verwaltungsdaten nutzen. Aus 

Bürgersicht kann eine Bündelung von Mehrwertdiensten entsprechend relevanten Lebenslagen, 

unabhängig davon, ob von öffentlichen, privaten oder Non-Profit-Anbietern, vorteilhafter sein.  

Tabelle I-3: Potenziale und Risiken offener Verwaltungsdaten für Bürger 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

Unterstützung für engagierte Bürger 

 

Überforderung, begrenzte Motivation und Zeit, 

Desinteresse und Informationsverdrossenheit 

Zugang zu relevanten Informationen als Grundlage 
für die Mitwirkung an politischen Entscheidungen 
und Prozessen  

Fehlinterpretation aufgrund begrenzten  
Fachwissens 

 

Reduktion der Holschuld und der Orts- und  
Zeitabhängigkeit von Informationen  

ungleiche Zugangsmöglichkeiten 

 

Transparentere, nachvollziehbare Prozesse, Bürger 
auf Augenhöhe mit Politik und Verwaltung 

 

Relevanz/hohes Interesse bei persönlicher  
Betroffenheit  

 

indirekter Nutzen über Dritte 
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Handlungsempfehlung 4 

Datenangebot nicht nur auf offene Verwaltungsdaten beschränken – Zugang für Daten Dritter, wie z. B. 

von Freiwilligen gesammelte Daten, Wissenschafts- oder Wirtschaftsdaten, öffnen 

Strategie/Technik kurz- bis mittelfristig 

Aus Bürgersicht kann eine Bündelung offener Daten und darauf aufbauender Angebote entsprechend 

relevanten Lebenslagen respektive Alltagssituationen von Vorteil sein. Aus Nutzerperspektive sollte es dabei 

idealerweise keine Rolle spielen, ob es sich um Daten von öffentlichen, privaten oder Non-Profit-Anbietern 

handelt. Daher sollte prinzipiell die Möglichkeit geschaffen werden, neben reinen Verwaltungsdaten auch 

Daten Dritter, wie z. B. von Freiwilligen gesammelte Daten, Wissenschafts- oder Wirtschaftsdaten, klar 

gekennzeichnet zu integrieren, sodass ein für die Zielgruppen möglichst relevantes Datenangebot bereit-

gehalten werden kann. So würde es für die Zielgruppe Bürger leichter werden, auf Daten, die für ihre je-

weilige Lebenslage relevant sind, unabhängig von der organisatorischen Herkunft der Daten zuzugreifen. 

Bei der zielgruppenspezifischen Bündelung sollten die Zielgruppen mitwirken können und eingebunden 

werden. Mit einer Open-Government-Plattform für Deutschland sollte es mittelfristig auch Dritten möglich 

werden, ihre Daten entsprechend gemachten Vorgaben einzupflegen. 

 

3.5.2.2 Zivilgesellschaft  

Abgrenzung der Zielgruppe 

Zwischen den traditionellen Gesellschaftsgruppen von Staat, Wirtschaft und Familie besteht ein 

öffentlicher Bereich, Zivilgesellschaft genannt. Dieser Bereich ist gekennzeichnet durch einen großen 

Grad an Selbstorganisation. Soziale und politische Handlungen werden in diesem Bereich beein-

flusst von Bündnissen oder Bewegungen, die unterschiedlich stark organisiert sind.125 Ehrenamtli-

ches Engagement spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen, 

eine Professionalisierung solcher Strukturen wird jedoch vielfach angestrebt. Entsprechende Orga-

nisationsformen reichen von sozialen Bewegungen als häufig sehr lockeren und breiten Assoziatio-

nen individueller Akteure bis zu Nichtregierungsorganisationen (NROs) als stärker ausgeprägtem 

Gefüge. Die genaue Abgrenzung von Zivilgesellschaft gestaltet sich oft schwierig. Je nach Ver-

ständnis zählen unterschiedliche kollektive Akteure dazu; so werden z     kirchliche Einrichtungen 

in Deutschland aufgrund staatlicher Unterstützung teilweise nicht dazugezählt.126 

Ein wesentlicher Antrieb für das Entstehen zivilgesellschaftlicher Organisationen ist Unzufriedenheit 

mit Aspekten des bestehenden politischen Systems: NROs greifen von etablierten politischen Insti-

tutionen vernachlässigte Themen auf und schaffen für diese ein öffentliches Forum. 

Vor dem Hintergrund der Finanzierungsprobleme öffentlicher Haushalte, der Verschiebungen von 

multilateraler Steuerung durch Regierungen zu netzwerkartiger Governance und der Zunahme der 

Bedeutung internationaler Konzernstrukturen nimmt auch die Entwicklung zivilgesellschaftlicher 

Strukturen immer weiter zu. 

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Zivilgesellschaftlichen Organisationen bietet sich mit offenen Verwaltungsdaten die Chance, ihre 

eigenen Ziele auf Basis offizieller Daten zu verfolgen. NROs, deren Ziele sich abstrakt der Aufklärung 

                                                
 

125  Gosewinkel 2010. 
126  Zum Beispiel Adloff 2005  S  119. 
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über spezifische Sachverhalte zuordnen lassen, können offene Verwaltungsdaten dazu einsetzen, 

mehr Transparenz und Bewusstsein zu für sie relevanten Angelegenheiten zu bewirken. Die Öffnung 

von Verwaltungsdatenbeständen birgt für NROs das Potenzial, ihren Informationsunterschied zu 

der öffentlichen Verwaltung zu reduzieren. In der Folge können sie auf viele Informationen direkt 

zugreifen, die vorher individuell angefragt oder auf umständliche Art und Weise zusammengetra-

gen werden mussten. Im Idealfall haben sie sogar die Möglichkeit, Daten über eine Datenschnitt-

stelle zu erhalten. 

Offene Verwaltungsdaten können dazu beitragen, Fachexperten und Nutzer verschiedener gesell-

schaftlicher Gruppen zum Dialog und Austausch zu animieren. Bei der Verwendung offener Daten 

besteht für die Datenverwender die Möglichkeit, mit Fachexperten der bereitstellenden öffentlichen 

Einrichtungen zu kommunizieren. Bestehende Open-Data-Portale bieten die Möglichkeit zum Dia-

           z     z     z      D     ä z   K                                                i-

nierten Kommunikationsbereichen127 zu allgemeineren Themen diskutiert und informiert werden 

kann. Dies kann NROs dienlich sein, indem sie ihre Anforderungen und Wünsche als Nutzer den 

Datenbereitstellern bekannt machen können. Im Gegenzug können sie ihre fachliche Expertise 

allerdings über diesen Austausch auch einsetzen, um die Datenbereitsteller in der Qualitätssiche-

rung offener Verwaltungsdaten zu unterstützen, z     indem sie auf Fehler oder Lücken hinweisen 

können.  

Neben den zivilgesellschaftlichen Organisationen haben auch alle anderen gesellschaftlichen Grup-

pen Zugang zu einmal geöffneten Verwaltungsdaten. Die Rolle als Gatekeeper, der Zugang zu de-

taillierten Informationen besitzt und ggf. kontrolliert, wird damit tendenziell unbedeutender. Für 

NROs bedeutet dies eventuell eine Anpassung der eigenen Ausrichtung und der eigenen Fähigkei-

ten, da sich ihr Informationsvorsprung gegenüber ihren Mitgliedern bzw. ihren Adressaten sowie 

ihre Relevanz als exklusive Informationsquelle reduziert. Dabei ist allerdings auch zu beachten, 

dass die Information und Kommunikation von NROs meist der Vertretung zielgruppenspezifischer 

Interessen dient. Offene Verwaltungsdaten hingegen werden im Allgemeinen ohne eine spezifische 

Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen veröffentlicht. Für NROs kann sich daher auch die Chance 

bieten, Daten entsprechend den Bedürfnissen ihrer spezifischen Zielgruppen weiterzubearbeiten 

und aufzubereiten und so einen zielgruppenspezifischen Mehrwert zu genieren. Dadurch können 

sie ihre Funktion als Intermediäre ausbauen und ihre Existenzberechtigung trotz für alle zugängli-

cher Datenbestände sichern. 

Im Umgang mit offenen Verwaltungsdaten benötigen zivilgesellschaftliche Organisationen mitunter 

     Q                N      x                        ä              K       z   z     z   A a-

lyse von Textdokumenten und aufbereiteten statistischen Daten sind zukünftig möglicherweise 

stärker Fertigkeiten der automatisierten Analyse und Aufbereitung großer Datenmengen notwendig.  

In der Bereitstellung von offenen Daten durch öffentliche Stellen liegt für zivilgesellschaftliche Or-

ganisationen auch ein Risiko der Abgrenzung. Ziehen sich öffentliche Einrichtungen mit Etablierung 

des Open-Data-Ansatzes auf die bloße Datenbereitstellung zurück, fällt die Au                    e-

ressierten NROs zu. Diese verfügen vielfach über eine schlechte Ausstattung mit relevanten Res-

sourcen und sind häufig auf die Arbeitskraft engagierter Einzelpersonen angewiesen. Insofern sind 

in diesem Zusammenhang staatliche Aufgabenwahrnehmung und das Verhältnis von Staat und 

Zivilgesellschaft berührt. 

                                                
 

127  Zum Beispiel der Bereich »Interaktion« im Datenportal des Landes Berlin: http://daten.berlin.de/interaktion. 

http://daten.berlin.de/interaktion
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Tabelle I-4: Potenziale und Risiken offener Regierungs- und Verwaltungsdaten für die Zivilgesellschaft 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

Unterstützung der Organisation in der Verfolgung 
ihrer Ziele 

Veränderung der Rolle als Intermedär/  
Informationsquelle/Gatekeeper 

Nutzung offener Verwaltungsdaten zur Aufklärung 
über spezifische Sachverhalte 

existierende Qualifikationen unzureichend 

 

Einsatz fachlicher Expertise in der  
Qualitätssicherung offener Verwaltungsdaten 

Übernahme originär staatlicher Aufgaben 

 

Förderung von Kommunikation zwischen  
Datenbereitstellern und -nutzern 

 

Schaffung zielgruppenspezifischen Mehrwerts 

 
 

Reduktion des Informationsunterschieds zwischen 
öffentlicher Verwaltung und NROs 
(ähnliche Augenhöhe) 

 

 

3.5.2.3 Politik (politische Mandatsträger, Parteien) 

Abgrenzung der Zielgruppe 

Politische Parteien, Regierungen und Parlamente aller Ebenen des Föderalismus prägen die politi-

schen Prozesse in Deutschland. Sie wirken maßgeblich daran mit, dass in einem politischen Mei-

nungsbildungsprozess Interessen, Positionen und Argumente mit dem Ziel ausgetauscht werden, 

ein gesellschaftliches Problem möglichst ideal und langfristig zu lösen. Im Ergebnis entstehen Ge-

setze, Verordnungen, Regelungen und Maßnahmen.  

Politische Parteien betreiben politische Meinungsbildung bspw. durch Wahlwerbung und durch die 

Begründung und Kritik von Entscheidungen; in Parlamenten artikulieren Politiker ihre Interessen 

und Positionen, tragen Konflikte aus und versuchen, über den Diskurs einen Konsens über Inhalte 

herbeizuführen. Die Regierung übernimmt in diesem Prozess die politische Führung im Staat, trifft 

Entscheidungen und verantwortet diese in der Öffentlichkeit. 

Mit der Verbreitung des Internets sehen sich Akteure der Politik einerseits einer steigenden Erwar-

tungshaltung hinsichtlich Transparenz, Informationszugang und -geschwindigkeit gegenüber; an-

derseits ste                                                         Wä               z          t-

scheidungen oder kollektive Prozesse, einzubinden.  

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Politiker müssen häufig über sehr komplexe Sachverhalte entscheiden. Hochwertige Informations-

grundlagen sind dabei essenziell für fundierte Entscheidungen sowie deren nachvollziehbare Erklä-

rung – dies gilt besonders für in der Bürgerschaft umstrittene Projekte, wie den Bau eines Groß-

flughafens. Flugrouten, Emissionswerte, Bebauungspläne, Umweltschutzgebiete etc. stellen 

wichtige Kontextinformationen dar. Diese werden oft von verschiedenen Fachverwaltungen aufbe-

reitet. Häufig erzeugt erst das Verknüpfen der Einzeldaten ein realistisches Lagebild. Sofern die 

entsprechenden Daten frei zugänglich sind, kann die Arbeit der Entscheider durch Entscheidungs-

grundlagen von höherer Qualität erleichtert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn auch die 
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Daten verfügbar sind, die frühere Entscheidungen im Prozess dokumentieren und Entscheidungen 

so für alle am Prozess Beteiligten nachvollziehbar machen. Verbesserte Informationsgrundlagen 

ermöglichen es Politikern vor allem auch, ihre Entscheidungen und Beweggründe nach außen 

nachvollziehbar zu kommunizieren und zu legitimieren und so eine größere Akzeptanz zu erzielen.  

Offene Verwaltungsdaten bieten der Politik zudem die Chance, für ihre Wähler eine größere Trans-

parenz des politischen Handeln zu erzeugen und die Grundlage für weitergehende Partizipations- 

und Kooperationsformen zu legen. Nach von Lucke bildet bspw. die Öffnung der Haushaltsdaten 

die Chance, den gesamten Haushaltskreislauf von der Haushaltplanung über das Haushaltsjahr bis 

zum Haushaltsabschluss transparenter und partizipatorischer zu gestalten. So könnten Haushalts-

daten die Grundlage dafür bilden, dass z     im Rahmen einer öffentlichen Haushaltsdebatte Impul-

se aus der Bürgerschaft aufgenommen werden können und Zuschläge, Verträge und Subventions-

zahlungen für sie einsehbar und nachvollziehbar sind.128  

Die Bereitstellung offener Verwaltungsdaten kann auch dazu führen, dass Demokratie- und Beteili-

gungsprozesse an sich verbessert werden. Zunehmend streben Politiker den Austausch mit ihren 

Wählern an,       um Probleme und Bedürfnisse frühzeitig erkennen und in Angriff nehmen sowie 

wertvolle Impulse und Ideen aufnehmen zu können. Eine stärkere Problem- und Bedarfsorientie-

rung sowie eine größere Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen ist das Ziel. Beteiligungspro-

zesse erfordern einerseits Kenntnisse in den Beteiligungsmöglichkeiten und andererseits ein Ver-

ständnis des Sachverhalts. Offene Verwaltungsdaten haben das Potenzial, beide Aspekte zu 

stärken: Beteiligungsprozesse werden von zahlreichen Akteuren auf verschiedenen föderalen Ebe-

nen über verschiedene Online- und Offlinekanäle durchgeführt. Für die Bürger besteht keine Über-

sicht hinsichtlich potenzieller Betroffenheit sowie darüber wann, wo und wie eine Beteiligung mög-

lich ist. Dabei halten nach einer repräsentativen Umfrage 88 % der Befragten Informationen 

darüber, wie man sich an politischen Entscheidungen beteiligen kann, für sehr wichtig oder eher 

wichtig.129 Über das Instrument der offenen Verwaltungsdaten ermöglichen Politiker und Parteien 

es anderen gesellschaftlichen Gruppen, unterschiedlichste Informationen zu Beteiligungsverfahren 

zusammenzuführen und durchsuchbar zu machen und mit Hintergrundinformationen zum Sachver-

halt anzureichern. Offene Verwaltungsdaten bieten damit als Instrument für die Politik die Chance, 

die Sichtbarkeit des öffentlichen Handelns zu erhöhen und dadurch auch die Diskursbereitschaft 

und -wahrscheinlichkeit zu vergrößern.130 Dritte haben idealerweise über APIs die Möglichkeit, ma-

schineninterpretierbare Formate in Dienste einzubinden, die z     die Einbindung in den persönli-

chen Kalender oder Erinnerungsfunktionen (»Morgen ist die Bürgerabstimmung zum Bau des neu-

en Bahnhofs«) zu ermöglichen. Dem Bürger würde eine Beteiligung erheblich erleichtert und 

Politiker profitierten von einer potenziell höheren und qualitätvolleren Beteiligung.  

Betrachtet man Open Data als Policy,       als Politikinhalt, so werden damit die Aufgabe und das 

Ziel einer größeren Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Prozessen öffentlicher Stellen ver-

folgt. Hadden geht davon aus, dass eine langfristige Folge der Entscheidung zur transparenten 

Offenlegung von Informationen und Daten       die Senkung sozialer Kosten sein könnte, die z     

durch Korruption etc. entstehen.131 Das aktuelle Regierungsprogramm konstatiert, dass durch Open 

Data das Pflichtbewusstsein bei den Akteuren öffentlicher Stellen gestärkt wird, indem Leistungen 

von außen nachvollziehbarer werden.132 Open Data bergen durch den Transparenzgewinn für den 

                                                
 

128  Von Lucke et al. 2011. 
129  Arbeitskreis Open Government Partnership Deutschland (2012a), S. 8; ähnliche Erkenntnisse erzielte SAS Deutschland 

(2010), S. 5. 
130  Vgl. Kaltenböck und Thurner 2011, S. 134. 
131  Hadden 2012, S. 1. 
132  Bundesministerium des Innern (2010), S. 24–25.  
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öffentlichen Sektor theoretisch das Potenzial, das Verhalten der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

positiv im Sinne einer strategischen Steuerung zu beeinflussen; empirische Belege für die Wirkung 

von Open Data auf das Verhalten der Verwaltungsmitarbeiter werden zukünftige Policy-Analysen 

zeigen müssen.  

Darüber hinaus können potenziell auch die parlamentarischen und parteilichen Kontrollfunktionen 

gestärkt werden, z     indem Argumente und Begründungen besser kontrolliert werden und postu-

lierte Wirkungen von Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen besser überprüft werden können. 

Gleichzeitig stellt die aktive Nutzung von Daten als Grundlage im politischen Prozess auch eine 

Herausforderung dar: Die Arbeit mit Primärdaten kann im positiven Fall zu einer Versachlichung 

von Politik führen, indem die Diskussionen auf das Wesentliche gelenkt werden. Im negativen Fall 

kann sie aber auch dazu führen, dass Datenwerte als absolute Aussagen verwendet werden, ohne 

diese in einen Kontext zu setzen. Dadurch könnten offene Daten zu einer Polarisierung der Politik 

beitragen.  

Transparenz führt dazu, dass Fehler sichtbar werden. Neben allen positiven Aspekten ist auch zu 

beachten, dass in einem wenig fehlertoleranten und stark von Machtkämpfen geprägten Umfeld 

wie dem des politischen Prozesses ggf. auch das Risiko einer Zurückhaltung gegenüber der Offen-

legung von Informationen bestehen kann, weil persönliche Verfehlungen oder Fehler durch die 

Offenlegung von Daten sichtbar werden können. Dieses Risiko kann aber durch eine aktive Arbeit 

an einem kulturellen Wandel im politischen Prozess begegnet werden, der dazu führt, dass Trans-

parenz als politisch erstrebenswert verankert und Fehlererkennung sowie die Korrekturen von Feh-

lern als Zugewinn anstatt als Unvollkommenheit anerkannt wird. 

Ein ähnliches Denken ist hinsichtlich bestimmter Daten notwendig, um zu vermeiden, dass diese  

– obwohl nicht sicherheitsrelevant oder personenbezogen – aus politischen Gründen unter Ver-

schluss gehalten werden, z     um eine Bloßstellung Einzelner zu vermeiden. Transparente Daten 

können Defizite und Missstände sichtbar machen und so eine direkte Vergleichbarkeit von Instituti-

onen ermöglichen und diese damit einem stärkeren Wettbewerb aussetzen. In diesem Kontext wird 

häufig die Offenlegung von Lebensmittel- und Hygienekontrollen oder den Performanzdaten von 

Schulen, Krankenhäusern etc. benannt. Auch hier kann ein Kulturwandel dabei unterstützen, derlei 

Erkenntnisse als für die Öffentlichkeit bedeutsam zu akzeptieren und die Offenlegung von Miss-

ständen und Vergleichskriterien nicht als Bloßstellung oder Degradierung aufzufassen, sondern als 

Anreiz und Chance, Missständen mit lösungsorientierten Maßnahmen zu begegnen.  

Tabelle I-5: Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten für die Politik 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

größere Legitimation und Akzeptanz von  
Entscheidungen 

eingeschränkte Transparenz aus politischen  
Gründen  

Verbesserung der Demokratie- und  
Beteiligungsprozesse 

zurückhaltendes Interesse an Transparenz 

 

verbesserte Informations- und  
Entscheidungsgrundlagen 

Polarisierung von Politik  

 

Stärkung des Pflichtbewusstseins   

Unterstützung der Kontrollfunktion der Legislative 
gegenüber der Exekutive 

 

Chance, die Grundlage für Partizipation und Koope-
ration zu legen 
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3.5.2.4 Verwaltung 

Abgrenzung der Zielgruppe 

Administratives und politisches Handeln sind in der Praxis eng miteinander verwoben – allein aus 

Informationsverarbeitungsgründen ist man im politischen Prozess immer darauf angewiesen, dass 

Verwaltungen Informationen sammeln, Probleme identifizieren, Handlungsalternativen entwickeln 

und Entscheidungen initiieren.133  

Die öffentliche Verwaltung nimmt in Deutschland eine zentrale Rolle im Gesamtsystem ein, da sie 

wesentliche Funktionen wahrnimmt, u. a. das Beobachten und Erkennen von gesellschaftlichen Her-

ausforderungen, deren Lösung notwendig für das Funktionieren gesellschaftlicher Teilbereiche ist.134 

Die Verwaltung nimmt im Rahmen ihrer Leistungserbringung verschiedene Aufgaben – teilweise 

parallel – wahr, die grob unterschiedenen werden können in135  

 den Vollzug von Gesetzen und Vorschriften (Ordnungsverwaltung), 

 die Erbringung technischer, personeller und finanzieller Dienstleistungen (Dienstleistungs-

verwaltung), 

 die Wahrnehmung und Bearbeitung politisch relevanter Probleme (politische Verwaltung) 

 und die Selbstgestaltung der Organisation (Organisationsverwaltung). 

Der Wirkungsraum der Verwaltung ist sehr groß. Es gibt kaum Bereiche, die nicht durch Verwal-

tungshandeln gestaltet, mitgestaltet oder zumindest betroffen sind. Die Aufgaben reichen von A 

wie Abfall über F wie Finanzen und Ö wie öffentliche Sicherheit bis Z wie Zoll und sind entspre-

chend vielfältig. In diesem Rahmen sammelt, erhebt und aggregiert die öffentliche Verwaltung eine 

Vielzahl von Daten, da sie diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt bzw. teilweise aufgrund 

von Vorgaben dazu verpflichtet ist. Vertikal und horizontal verteilt, liegen in den zuständigen Ver-

waltungseinheiten folglich große Mengen an wertvollen Daten.  

Dieser Umstand macht die öffentliche Verwaltung einerseits zum größten Produzenten öffentlicher 

Daten, gleichzeitig allerdings auch zum potenziellen Nutzer öffentlicher Daten im Rahmen der Aus-

führung ihrer Aufgaben und Funktionen. 

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Die aktive Öffnung bietet der öffentlichen Verwaltung die Chance, sich als moderner Organisations-

apparat zu positionieren und in der Außenwahrnehmung als solcher wahrgenommen zu werden, 

indem er bürger- und wirtschaftsorientiert mit gesellschaftlichen Gruppen in den Dialog tritt. 

Transparente Arbeitsprozesse und -ergebnisse erleichtern der Verwaltung, ihren Adressaten Infor-

mationen darüber zu liefern, was öffentliche Stellen de facto leisten. Dies fördert das Verständnis 

der Bürger für politische und exekutive Entscheidungen, indem die zugrunde liegenden Informatio-

nen offen zugänglich und von außen nachvollziehbar sind und den öffentlichen Diskurs fördern.136 

Open Government und Open Data bieten daher die Chance des Image- und Akzeptanzgewinns.  

                                                
 

133  Vgl. Bogumil und Jann 2005, S. 33. 
134  Vgl. Grimmer 2004, S. 13f.; Lenk 2004, S. 52ff. 
135  Vgl. ebd., S. 11f.; Bogumil und Jann 2005, S. 69. 
136  Vgl. Kaltenböck und Thurner 2011, S. 134. 
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Informationen bilden die wesentliche Grundlage des Verwaltungshandelns – deswegen besitzt auch 

der Informationszugang und der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Organisationsein-

heiten einen hohen Stellenwert für die Verwaltung. Je besser Qualität sowie Zugang zu relevantem 

und belastbarem Datenmaterial sind, desto besser ist die Grundlage, auf die öffentliche Stellen ihre 

Entscheidungen stützen und diese legitimieren können. Für die Verwaltung besteht daher die 

Chance, interne Arbeitsabläufe zu optimieren: Durch die Angleichung von Datenstrukturen und die 

konsequente Verwendung von Metadaten im Open-Data-Prozess wird die Einheitlichkeit der Struk-

turen gefördert.137 Da der Open-Data-Prozess erfordert, dass Daten in entsprechender Qualität und 

in entsprechenden Formaten vorliegen, wird die Qualität des Datenbestandes sukzessive verbes-

sert. Es wird leichter, Daten z     in automatisierte Prozesse einzubinden, redundante Datenhaltung 

zu vermeiden, den Austausch von Daten mit anderen Behörden durch offenere Informationszugän-

ge zu vereinfachen und eine bessere Grundlage für die interadministrative Zusammenarbeit zu 

schaffen. Dies wiederum kann zur Reduktion von Vorgängen wie der Anfrage nach bestimmten 

Daten und zum Abbau von Redundanzen durch mehrfache Datenhaltung führen und so mittelfristig 

auch die Kosten dafür senken.  

Ebenso relevant wie Informationen ist die klare Nachvollziehbarkeit der Grundlagen von Verwal-

tungsaktivitäten und -entscheidungen. Dies wird im deutschen Bürokratiesystem       dadurch 

unterstützt, dass Gesetze, Vorschriften etc. das Fundament des Handlungsrahmens bilden. Die 

Arbeit mit Rechtsdaten gehört daher in der öffentlichen Verwaltung zum Grundhandwerk. Offene 

und frei zugängliche Rechtsdaten und -informationssysteme würden es ermöglichen, dass neue 

Anwendungen zur Erschließung von Gesetzestexten entstehen und Änderungen in Gesetzen und 

Vorschriften sowie zusätzliche Kommentare und Erläuterungen schneller verfügbar und ersichtlich 

sind. Darüber hinaus könnte die Arbeit der Verwaltungsmitarbeiter erleichtert werden, indem offizi-

elle Gesetzestexte und ähnliche Dokumente, die bisher per Textmarker und Notizzettel für den 

persönlichen Gebrauch individualisiert wurden, zukünftig über flexible Anwendungen verwaltet 

werden. 

Offene Verwaltungsdaten bieten der öffentlichen Verwaltung die Chance zur Entlastung von ihren 

Aufgaben. Indem Daten und Informationen frei zugänglic        z                  -Data-Portal, 

kann eine Reduktion der individuellen Anfragen seitens Medien, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 

Bürgern, aber auch anderen Verwaltungseinheiten reduziert werden. Mittel- bis langfristig könnte 

sich diese Reduktion zumindest theoretisch auch in monetären Einsparungen niederschlagen,       

da die Notwendigkeit für zahlreiche individuelle Anfragen gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz 

entfiele.138 Offene Verwaltungsdaten können grundsätzlich von jedem Dritten verlinkt, weiterverar-

beitet und aufgewertet werden. Für öffentliche Stellen bietet dies die Chance, ihre Leistungen einer 

größeren Zielgruppe und einem größeren Nutzerkreis zugänglich zu machen. Dritte fungieren dabei 

als Multiplikatoren und »Mehrwerterzeuger«.  

Darüber hinaus hat die Bereitstellung von Daten das Potenzial, die »Intelligenz und Arbeitskraft 

einer Masse unentgeltlich tätiger Freizeitaktivisten«139 nutzbar zu machen, die sich – ohne Kosten 

und Aufwendungen für die Verwaltung –       um die Lösung von Aufgaben und Problemen sowie 

die Erstellung von Inhalten oder Innovationen kümmern (»Kollaboration 2.0«)140 und so zu einem 

             I                                                       z                  

öffentlichen Stellen mithilfe des Bürgers, wo Schäden sind, die behoben werden müssen. Ein 

                                                
 

137  Vgl. Gil-Garcia, Janssen und Soon Ae Chun (2009), S  110. 
138  Vgl. Eaves 2012, S. 1.  
139  Von Lucke 2010, S. 4. 
140  Von Lucke 2010. 
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Informationsgewinn kann auch über die Verknüpfung von Datensätzen erreicht werden, indem 

Informationen um Kontextdaten angereichert und/oder über einen längeren Zeitraum im Verlauf 

betrachtet werden können. Für die Planung und Steuerung im Bildungsbereich können entspre-

chende Kontextdaten z     die Einwohnerzusammensetzung, Einkommen, Arbeitslosigkeit, Sozial-

transferquote, Migrationshintergrund oder die Familienform sein.141 Diese Verknüpfung erlaubt eine 

Betrachtung der Informationen in einem größeren Kontext und daher höherwertige und genauere 

Prognosen.  

Offene Daten schaffen Transparenz und eine Basis zur Überprüfung von Sachverhalten. Dieser 

Umstand kann im positiven Fall dazu führen, dass das Pflichtbewusstsein des administrativen Per-

sonals gestärkt und nachlässiges oder auch unrechtmäßiges Handeln unterbunden wird.142   

Überträgt man den Grundsatz des »     ’           zes« von Eric S. Raymond aus der Software-

entwicklung, »given enough eyeballs, all bugs are shallow«,143 auf den Kontext offener Regie-

rungs- und Verwaltungsdaten, führt die Offenlegung der Datenbestände und deren »Nutzung« 

durch Dritte zu dem positiven Nebeneffekt der Qualitätssicherung und -steigerung – potenziell 

sogar durch fachliche Experten.144 Durch verbesserte Aufsichtsmöglichkeiten und entsprechende 

Feedbackmechanismen können z     Informationslücken, Fehler und Widersprüche schneller identi-

fiziert und behoben werden.  

Open-Government-Initiativen und Open-Data-Strategien führen dazu, dass mehr Daten öffentlich 

über das Internet zugänglich sind.145 Für öffentliche Stellen entsteht dadurch zusätzlicher Aufwand, 

den das bestehende Personal übernehmen muss. Möglicherweise kann dieser Aufwand durch die 

aktive Bereitstellung von Informationen an anderer Stelle eingespart werden, z. B. wenn der Bear-

beitungsaufwand individueller Anfragen seitens Medien, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Bürgern 

auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes oder der Anfragen anderer Verwaltungseinheiten redu-

ziert werden kann. Das Risiko der »Deanonymisierung von Daten« 146  (auch Reidentifizierung),  

z     durch Rekonstruktion des Personenbezugs bei der Kombination verschiedener Datensätze aus 

ggf. unterschiedlichen Quellen, erfordert bei der Veröffentlichung von Regierungs- und Verwal-

tungsdaten insbesondere bei anonymisierten Daten höchste Sorgfalt, um sicherzustellen, dass per-

sonenbezogene Informationen geschützt bleiben. Teilweise verwenden öffentliche Stellen Daten 

von Dritten für ihre Arbeit. Dies erfordert bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung       die Beach-

tung von Lizenz- und Urheberrechten. Bei einer Veröffentlichung von Daten erhöht sich entspre-

chend die Sorgfaltspflicht. Dies kann zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führen, wenn existierende 

Qualifikationen ggf. unzureichend sind und neue Kompetenzen z             D                      

-bereitstellung und die Anonymisierung von Datensätzen notwendig werden.147 Einige Organisati-

onseinheiten, wie z     die statistischen Ämter, sind allerdings bereits hochprofessionalisiert, sodass 

ein frühzeitiger Wissenstransfer den Open-Data-Prozess positiv begleiten kann.  

Mit dem Open-Government-Ansatz und der Veröffentlichung von Regierungs- und Verwaltungsda-

ten wird das bisherige Aufgabenfeld der Veröffentlichung erweitert; der Rahmen dieser Erweiterung 

sowie neue Geschäftsprozesse sind zu Beginn möglicherweise noch nicht bis ins Detail gesetzlich 

                                                
 

141  Dr. Birgit Glorius, Stadt Leipzig, Download der Thesen: 
 http://www.kommune2-0.de/images/downloads/Bildung/Thesen/Kommune_2.0_Bildung_Thesen_Glorius.pdf. 
142  Vgl. dazu auch Abschnitt I-3.5.2.4. 
143  Raymond 1999. 
144  Vgl. Eaves 2010.  
145  Auch das Informationsfreiheitsgesetz führt dazu, dass Personen einen Anspruch auf Daten und Informationen öffentli-

cher Stellen haben und diese per Antrag einfordern können. 
146  Vgl. Narayanan und Shmatikov 2010. 
147  Vgl. Fioretti 2011, S. 22. 

http://www.kommune2-0.de/images/downloads/Bildung/Thesen/Kommune_2.0_Bildung_Thesen_Glorius.pdf
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oder durch Verwaltungsvorschriften festgelegt. Dies birgt das Risiko einer Zurückhaltung der Mitar-

beiter, da das Fehlen klarer Vorschriften und Handlungsrahmen ggf. zu Unsicherheiten bezüglich 

möglicher Haftung und weiterer Folgen führen kann. Im Hinblick auf die Transparenz der eigenen 

Arbeitsergebnisse besteht auch hier das Risiko, dass Mitarbeiter zurückhaltend reagieren, da ihre 

Arbeitsergebnisse durch die Veröffentlichung für eine breitere Öffentlichkeit transparent werden 

und somit einer stärkeren Kontrolle durch Außenstehende unterliegen. Verbunden damit kann auch 

ein Qualitätsverlust der Arbeitsergebnisse sein, da bei absehbarer Veröffentlichung entscheidungs-

erhebliche Umstände durch die Mitarbeiter eventuell nicht mehr explizit festgehalten werden. 

Mit dem Prozess der Veröffentlichung von Datenmaterial werden in öffentlichen Stellen häufig ein 

Verlust der alleinigen Deutungshoheit und damit ein Kontrollverlust bezüglich der Weiterverarbei-

tung und Interpretation der Daten durch Dritte verbunden. Offen zugängliche Daten, insbesondere 

Primärdaten, erlauben es grundsätzlich jedem, diese zu verwenden und zu interpretieren und Aus-

sagen über die Inhalte zu treffen, d. h., mit der Entscheidung, Daten offenzulegen, ist immer auch 

die Entscheidung verbunden, die Deutungshoheit aufzugeben und sich bereit zu erklären, das In-

terpretationsrecht mit Dritten zu teilen. Daraus folgt aufseiten der öffentlichen Datenbereitsteller 

häufig die Sorge, dass sie für Fehlinterpretationen Dritter möglicherweise in die Verantwortung 

gezogen werden oder durch falsche Rückschlüsse aus dem Datenmaterial eine negative Reputation 

für die öffentliche Stelle folgen könnte. Zu beachten ist allerdings, dass sich das Deutungs- und 

Interpretationsrecht der öffentlichen Stellen nicht an sich verringert, sondern vielmehr eine Auswei-

tung auf weitere Gruppen der Gesellschaft erfolgt, indem neben öffentlichen Stellen auch Dritte 

eine ggf. alternative Interpretation anbieten können – immer unter der Prämisse, dass grundsätz-

lich jeder diese Interpretation auf Grundlage der offenen Daten nachprüfen kann. Über geeignete 

rechtliche Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass nur Auswertungen oder andere Bearbei-

tung der Daten einen amtlichen Charakter erhalten, die auch von der Verwaltung stammen  

(II-3.3.1). Auch die Veröffentlichung der Dokumentation zu Methoden der Datenerhebung und die 

Auszeichnung mit aussagekräftigen Metainformationen können das Risiko einer Fehlinterpretation 

verringern, ebenso die Förderung von Daten- und Medienkompetenz im Rahmen der Bildung in 

Deutschland (I-3.5.2.8).  

Die Entscheidung einer Gebietskörperschaft, ihre Daten zu veröffentlichen, impliziert ein verbindli-

ches Engagement und die Anerkennung gewisser Kriterien.148 Bei suboptimaler Umsetzung besteht 

das Risiko eines Imageschadens. Sind bereitgestellte Daten bspw. nicht aktuell, fehlerhaft, veraltet 

oder nur teilweise verfügbar oder werden Transparenzversprechen nicht erfüllt, kann sich bei Nut-

zern schnell eine Unzufriedenheit einstellen und das Engagement der Gebietskörperschaft als nega-

tiv wahrgenommen werden. Gleichermaßen besteht allerdings auch das Risiko, dass das gemachte 

Angebot auf Desinteresse trifft und nicht genutzt wird. Durch den derzeitigen Aufbau von Open-

Data-Portalen im In- und Ausland entsteht allerdings ein realistisches Bild der Nutzerzahlen, sodass 

in naher Zukunft Erkenntnisse zur Einschätzung zum Nutzerinteresse vorliegen werden. Diese kann 

unterstützt werden, indem Open-Data-Portale ihrerseits offen gestaltet werden und Nutzerzahlen 

auch einzelner Datensätze angeben sowie offen für Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Kritik 

der Nutzer sind. Zudem können empirische Untersuchungen und repräsentative Umfragen als In-

strumente herangezogen werden, um Erkenntnisse über tatsächliche Nutzerinteressen und die 

Angebotswahrnehmung seitens der Nutzer in Deutschland zu erhalten. Nach Kenntnis der Autoren 

existieren solche Untersuchungen derzeit noch nicht. Mit der Entwicklung der OGPD würde es sich 

in Zukunft anbieten, Evaluierungen in Bezug auf die Nutzung durchzuführen. 

                                                
 

148  Abschnitt I-3.3 gibt einen Überblick über Kriterien, die erfüllt sein sollen, damit Daten, speziell Verwaltungsdaten, tat-
sächlich als offen erachtet werden.  
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Tabelle I-6: Potenziale und Risiken offener Regierungs- und Verwaltungsdaten für die Verwaltung 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

Image- und Akzeptanzgewinn Deanonymisierung von Daten 

verbesserte Entscheidungsgrundlagen  Arbeitsaufwand bei der Bereitstellung 

Erreichung einer größeren Zielgruppe 
 

Verlust von Deutungshoheit und Kontrollverlust 
bezüglich Weiterverarbeitung und Interpretation  

vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen  
Organisationseinheiten  

Risiko der Zurückhaltung 
 

befördert die Integration von Daten, Objekten und 
Prozessen 

existierende Qualifikationen unzureichend 
  

Informationsgewinn aufgrund von  
Weiterverarbeitung 

Imageschaden bei suboptimaler Umsetzung 
 

Qualitätssicherung und -steigerung durch Experten 
  

Nachteile aufgrund von »Fehlinterpretationen« 
Dritter 

Stärkung des Pflichtbewusstseins 
 

Desinteresse der Nutzer am Angebot offener  
Verwaltungsleistungen 

Entlastung von Aufgaben 
 

 

Reduktion von Aufwendungen,  
Reduzierung von Redundanzen 

 

 

3.5.2.5 Wirtschaft 

Abgrenzung der Zielgruppe 

In dieser Zielgruppe wird die Gesamtheit rechtlich selbstständiger Wirtschaftseinheiten betrachtet, 

die Güter oder Dienstleistungen produzieren bzw. anbieten und veräußern. 

Die fortwährende Entwicklung zur Wissensgesellschaft, deren wesentlicher Baustein die elektroni-

sche Verfügbarkeit von Daten und Informationen darstellt, bewirkt immer noch einen grundlegen-

den Wandel der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen durch private Unternehmen. Aktuelle 

und präzise Daten bilden die Grundlage vieler neuer oder fortentwickelter Geschäftsansätze. 

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Für Unternehmen ergeben sich mit der Bereitstellung offener Verwaltungsdaten Potenziale, einen 

ökonomischen Mehrwert durch die Weiterverarbeitung dieser Daten zu erzielen. Eine vergleichende 

Metauntersuchung der existierenden ökonomischen Analysen zu den Effekten der Öffnung von 

Verwaltungsdaten belegt allein für den Wirtschaftsraum der 27 EU-Mitgliedstaaten ein Potenzial 

von bis zu 40 Mrd. Euro pro Jahr durch die direkte Nutzung und Weiterverwendung.149 Werden die 

direkten und indirekten Wirkungen zusammengezählt, werden in der genannten Untersuchung 

sogar wirtschaftliche Effekte bis zu 140 Mrd. Euro pro Jahr innerhalb der EU-27 ermittelt.150  

                                                
 

149  V     y 2011  S  3; vgl. Fußnote 76.  
150  V     y 2011  S  3  
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Wissensbasierte Unternehmen erfahren durch einfach weiterverarbeitbare Verwaltungsdaten eine 

Unterstützung in der Fortentwicklung ihres Geschäfts. So sieht bspw. das Land Berlin die Möglich-

keit, gerade kleine und mittlere Unternehmen über offene Verwaltungsdaten in ihren Tätigkeiten zu 

fördern – nicht umsonst wurde die Öffnung der Datenbestände von der dortigen Senatsverwaltung 

für Wirtschaft, Technologie und Forschung initiiert.151 Das Open-Data-Konzept strebt       die Sen-

kung von Nutzungsentgelten und die Vereinfachung von Nutzungsbestimmungen an. Für Unter-

nehmen bietet dies die Chance, dass sich die Hürden zur Erstellung wissens- bzw. datenbasierter 

Produkte und Dienstleistungen reduzieren. 

Verschiedene neue Unternehmungen entstehen bereits in Verbindung mit offenen Verwaltungsdaten. 

Im Bereich journalistischer Dienstleistungen entwickeln sich etwa erste Angebote zur gezielten 

Weiterverwendung von Verwaltungsdaten. Diese Unternehmen bereiten offene Daten im Auftrag 

verschiedener Medien auf. Im europäischen Ausland entwickeln sich auf die Zusammenstellung, 

kundenspezifische Aufbereitung, Werkzeugunterstützung und Kombination offener Verwaltungsda-

ten mit nichtoffenen Daten spezialisierte Unternehmen.152 Darüber hinaus zeichnen sich über das 

Programmieren von wissens- und datenbasierten Apps interessante Entwicklungs- und Marktein-

trittsmöglichkeiten ab – gerade auch für Einzel- und Jungunternehmer und Startups. Die Nachfrage 

von Entwicklern und Unternehmen nach offenen Daten scheint vorhanden zu sein, wie       die 

rege Teilnahme an vergangenen App-Wettbewerben auf Bundes- und Landesebene nahelegt.  

Aufseiten der Unternehmen als Datennutzer besteht auch das Potenzial von Kosteneinsparungen 

aufgrund reduzierten Aufwands bei der Datenbeschaffung. Aktuelle und präzise Daten, bereitge-

stellt durch öffentliche Stellen, können Unternehmen dabei unterstützen, eigene Anstrengungen 

zur Datenerhebung und -sammlung zu minimieren. Heute müssen Daten häufig noch aufwendig 

selbst erhoben oder auf Webseiten zusammengesucht werden. Insbesondere das Bereitstellen von 

offenen Verwaltungsdaten über sogenannte Programmierschnittstellen, wie es bspw. die Weltbank 

anbietet,153 erleichtert es der Wirtschaft – vom Hobby-App-Entwickler über Startups und KMUs bis 

hin zu Großunternehmen –, Daten Mehrwert bringend in ihre eigenen Produkte und Dienstleistun-

gen zu integrieren.  

Mit der Öffnung von Verwaltung und Regierung durch die Bereitstellung von Daten verändern sich 

auch die Rollen einiger Unternehmen. Für Organisationen, die z     über exklusive Zugänge zu aus-

gewählten Verwaltungsdaten verfügen, entsteht mit der Öffnung des Zugangs für andere Akteure 

ein verändertes Umfeld. Damit verbunden sein kann die Bedrohung existierender Geschäftsmodelle 

durch die größere Zugänglichkeit der Daten öffentlicher Stellen. Für einige Unternehmen kann die 

Öffnung ausgewählter Datenbestände von Fachbehörden und Gebietskörperschaften auch den 

Verlust der Exklusivität des Zugangs zu diesen Verwaltungsdaten bedeuten. Beispiele für Bereiche, 

in denen derzeit Unternehmen über privilegierte Zugänge verfügen, sind die allgemeinen Bekannt-

machungen der Bundesbehörden oder juristische Informationen. Sofern sich in diesen Bereichen 

für die Bereitstellung der betroffenen Datenbestände als offene Daten entschieden würde, bestünde 

für die jeweiligen involvierten Unternehmen die Herausforderung, ihre existierenden Geschäftsmo-

delle anzupassen. Für solch einen Schritt wären das allgemeine Interesse an den zugrundeliegen-

den staatlichen Datenbeständen und die möglichen volkswirtschaftlichen Effekte gegenüber den 

berechtigten wirtschaftlichen Einzelinteressen abzuwägen. 

                                                
 

151           S              2012  S  26  
152  Beispiele sind: Data Market (http://datamarket.com) oder Data Publica (http://www.data-publica.com). 
153  http://data.worldbank.org/developers. 

http://datamarket.com/
http://www.data-publica.com/
http://data.worldbank.org/developers
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Zur Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftsmodells auf Basis der Daten Dritter ist eine kontinu-

ierliche Verfügbarkeit, verbunden mit einer hinreichenden Qualität der Daten, notwendig. Mit dem 

Ansatz offener Verwaltungsdaten wird auf eine möglichst kosten- und barrierefreie Bereitstellung 

abgezielt. Die Übernahme von Garantien z     in Form bestimmter Dienstgütevereinbarungen zur 

Verfügbarkeit und Qualität dieser Daten steht dabei bislang weniger im Fokus. Ziel ist vielmehr, 

Daten überhaupt über das Internet verfügbar, leichter auffindbar und weiterverwendbar zu ma-

chen. Insofern besteht für Unternehmen ein Risiko darin, eigene Aktivitäten auf offenen Daten 

aufzubauen. 

Lösungsansätze zum Umgang mit möglicherweise mangelnder Zuverlässigkeit und Qualität offener 

Verwaltungsdaten liegen sowohl bei den Datenbereitstellern als auch den Datennutzern. Zum einen 

sind öffentliche Stellen in vielen Bereichen zur Datenbereitstellung verpflichtet. Das gewährleistet 

eine Kontinuität. Zum anderen ergeben sich aus dem Risiko auch Chancen für die Geschäftsent-

wicklung. Die Qualität von Verwaltungsdaten zu verbessern, zielgruppenspezifische Aufbereitungen 

vorzunehmen und deren dauerhafte Verfügbarkeit sicherzustellen, stellen durchaus Potenziale für 

Unternehmen dar.  

 

Tabelle I-7: Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten für die Wirtschaft 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

ökonomischer Mehrwert durch Weiterverarbeitung 
 

Veränderung der Rolle einiger Unternehmen  
z. B. aufgrund des Verlustes der Exklusivität  

Wirtschaftsförderung durch Daten Bedrohung existierender Geschäftsmodelle  

Entwicklung neuartiger Geschäftsmodelle/ 
-möglichkeiten 

Zuverlässigkeit der Datenbereitstellung 
 

Kosteneinsparungen  Qualität offener Daten 

niedrigere Markteintrittshürden zu  
wissensbasierten Produkten/Dienstleistungen  

 

 

Handlungsempfehlung 5 

Offene Verwaltungsdaten als Instrument der Wirtschaftsförderung einsetzen 

Strategie kurz- bis mittelfristig 

Für wissensbasierte Unternehmen können einfach weiterverarbeitbare Verwaltungsdaten eine Unterstüt-

zung in der Fortentwicklung ihres Geschäfts darstellen. Über offene Verwaltungsdaten können Unterneh-

men in ihren Tätigkeiten gefördert werden, u. a. da die Hürden zur Erstellung wissens- bzw. datenbasierter 

Produkte und Dienstleistungen reduziert werden. Daten können sodann in innovativer und eventuell ur-

sprünglich nicht vorgesehener Weise zu neuen Mehrwertdiensten kombiniert werden. Deshalb sollten 

offene Daten als Instrument der Wirtschaftsförderung aller föderalen Ebenen eingesetzt und bei der Ent-

wicklung entsprechender Strategien berücksichtigt werden.  

 

3.5.2.6 Medien  

Abgrenzung der Zielgruppe 

Die Zielgruppe der Medien wird aufgrund ihrer relevanten Funktion in der Gesellschaft gesondert 

betrachtet. Wesentliche Funktionen der Medien sind einerseits die Herstellung von Öffentlichkeit 

           S                z                                R               D                  , 
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andererseits die Kontrolle z     staatlicher Stellen. Letzteres rechtfertigt, dass sie als »vierte Macht« 

im Staat bezeichnet werden und ihnen in zahlreichen Pressegesetzen besondere Rechte zugespro-

chen werden, wie z     das Recht, ungehindert Nachrichten und Informationen einzuholen, zu be-

richten und Kritik zu üben.154  

Der Betrachtungsrahmen der Zielgruppe Medien wird hier bewusst weiter gefasst und schließt so-

wohl den professionellen Journalismus der klassischen Medien als auch die Aktivitäten von Blog-

gern und Bürgerjournalisten als Teil der sogenannten Netzöffentlichkeit mit ein. Zu Letztgenann-

tem zählen Akteure »in den Prozessen der öffentlichen Meinungsbildung, -äußerung und  

-                 […] über reine Rezeption der Inhalte anderer und über kleinste Beiträge wie 

Kommentierung/Linking/Weiterleitung hinaus einen gewissen Aufwand betreiben, um eigene Inhal-

te in den Meinungsbildungsprozess einzubringen«.155  

Das Bedürfnis der Medien nach Datenbeständen des öffentlichen Sektors liegt u. a. darin begrün-

det, dass sie Zugang zu möglichst vielen Informationen und originären Quellen benötigen, um ihre 

Kontrollfunktion im Staat effektiv ausüben zu können. Für die Nachvollziehbarkeit und Glaubwür-

digkeit ihrer Arbeit ist das Verlinken oder Zitieren der originären Quelle ein effektives Mittel.156  

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Akteure in den Medien arbeiten daran, Transparenz und Öffentlichkeit zu bestimmten Themen 

herzustellen, indem sie Daten aufbereiten und aufwerten. Beispielhaft ist die grafische Visualisie-

rung komplexer Zusammenhänge oder deren Darstellung in interaktiven Anwendungen, insbeson-

dere wenn eine Darstellung in tabellarischer oder Textform unüberschaubar wäre. Sie ermöglichen 

damit anderen Gruppen, sich ein eigenes Bild über einen Zusammenhang zu machen, und nehmen 

die Rolle eines Intermediärs oder Vermittlers zwischen dem »Primärdaten-Bereitsteller« und z     

Bürgern ein. Offene Daten können dazu beitragen, dass Medien diese Funktion besser ausüben 

und ihre Ziele besser verfolgen können. Diese Form des Journalismus, der sogenannte Datenjour-

nalismus, gewinnt seit 2009 stark an Relevanz – mittlerweile gibt es eine Vielzahl von sogenannten 

Data-Blogs nach dem Vorbild des »Datablogs« der britischen Tageszeitung Guardian157 – und ver-

bindet die Bereiche des visuellen Journalismus, des interaktiven Storytellings und des investigati-

ven Journalismus.158 

Bislang müssen sich Medien die Daten für ihre Arbeit allerdings häufig aufwendig aus Webseiten 

extrahieren (sogenanntes Scrapen; englisch:           =     z    (  )       ), um maschinenin-

terpretierbare Formate für ihre Arbeit zu erhalten. Bereits vorliegende Anwendungen bezeugen den 

Transparenzgewinn durch die mediale Arbeit – exemplarisch seien der Zugmonitor der Süddeut-

schen Zeitung159 und Parteispenden-Watch 2009 der tageszeitung160 genannt. Offene Verwaltungs-

daten bieten Medien aufgrund eines besseren Informationszugangs und einer besseren Daten-

grundlage einerseits die Chance, Informationen für andere Zielgruppen der Gesellschaft besser 

aufzubereiten, z     indem sie Informationen leichter und in mannigfaltiger Form zugänglich ma-

chen können; andererseits besteht die Chance, dass sowohl klassische Medien als auch Blogger 

und Bürgerjournalisten dadurch die Qualität der eigenen Arbeitsergebnisse verbessern und die 

ihnen zugeschriebene Kontroll- und Aufklärungsfunktion leichter und tiefgreifender wahrnehmen. 

Die Open-Data-Bewegung bietet Medien die Chance, mehr Informationen für ihre Arbeit zu finden 

                                                
 

154  Eine Übersicht über die Pressegesetze findet sich       bei www.presserecht.de > Gesetzestexte > Presse (LPG/LMG). 
155  Internet & Gesellschaft Co:llaboratory (2011), S. 33. 
156  Vgl. Internet & Gesellschaft Co:llaboratory (2011), S. 34. 
157  www.guardian.co.uk/data. 
158  Bundeszentrale für politische Bildung (2011); Gray, Chambers und Bounegru 2012; McGhee o. J. 
159  http://zugmonitor.sueddeutsche.de. 
160  http://www.taz.de/1/politik/parteispenden-watch/. 

http://www.presserecht.de/
file:///C:/Users/gdo/Desktop/www.guardian.co.uk/data
http://zugmonitor.sueddeutsche.de/
http://www.taz.de/1/politik/parteispenden-watch/
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und schneller zu erschließen, die ohne offene Daten unzugänglich und schwer nachvollziehbar 

wären.161 

Lorenz, Kayser-Bril & McGhee konstatieren, dass offene Daten den klassischen Medien neue Ge-

schäftsmodelle eröffnen oder alte fortentwickeln, da sie sich zu vertrauenswürdigen Dienstleistern 

im Sinne verlässlicher »data-hubs« entwickeln und ihren Lesern passgenaue, ortsbezogene und auf 

individuelle Bedürfnisse und Fragestellungen zugeschnittene Informationen liefern können.162 Hier-

für sei es notwendig, dass Medien wie Zeitungen und Nachrichtenportale entsprechende Infrastruk-

turen aufbauen, die es ihnen ermöglichen, auch sehr große und komplexe Datenmengen zu analy-

sieren und ihre Erkenntnisse entsprechend journalistisch aufzubereiten.163 Offene Verwaltungsdaten, 

z     auch in Form von Echtzeitdaten, können als Grundlage für derartige neue Geschäftsmodelle zu 

dienen. Der leichte Zugang zu einmal veröffentlichten Verwaltungsdaten führt in Kombination mit 

den Kommunikationsmöglichkeiten des Internets dazu, dass grundsätzlich jeder diese Daten auf-

nehmen, aus- und bewerten und die so gewonnenen Informationen publizieren kann. Der klassi-

sche Journalismus und die klassischen Medienformate stehen daher zunehmend in Konkurrenz zu 

Bloggern und Bürgerjournalisten, aber auch zu neuen Formen, wie dem Datenjournalismus. Klassi-

schen Medien droht der Bedeutungsverlust ihrer Rolle als Hauptinformationsquelle und Gatekeeper, 

da sich der Informationsvorsprung bzw. der Informationsunterschied zwischen Medien und ihren 

Kunden verringert. Für Medien bedeutet dies möglicherweise eine Anpassung der eigenen Ausrich-

tung und der eigenen Fähigkeiten, ggf. auch ihrer Geschäftsmodelle, sofern diese sich auf Informa-

tionsmonopole oder Exklusivzugänge zu Informationen stützen.164 

Wenn Medien die für ihre Berichterstattung notwendigen Daten nicht selbst erheben und recher-

chieren, besteht aufgrund einer weniger intensiveren Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial 

das Risiko der Fehlinterpretation. Denn das Wissen über das über das Zustandekommen des Da-

tenmaterials kann eine wesentliche Voraussetzung für die korrekte Interpretation der Daten sein. 

Über die Veröffentlichung der Dokumentation der Erhebung und der entsprechenden Metadaten 

kann dieses Risiko minimiert werden. Darüber hinaus unterstützt auch die Weiterentwicklung der 

Fähigkeiten im journalistischen Handwerk, dass Fehlinterpretationen vermieden werden.  

Die Arbeit mit großen Datenmengen birgt das Risiko, dass heute in der Medienbranche existierende 

Qualifikationen unzureichend sind. Informationen, die zuvor hinter verschlossenen Türen versteckt 

waren, können nun auch in einer Informationsflut verborgen liegen und fordern von Journalisten 

daher neue Kompetenzen       in der Nutzung und Anwendung von Methoden und Werkzeugen, 

um diese Informationen zu finden und zu erschließen.165 Die Arbeit mit diesen Daten erfordert       

Kenntnisse in der elektronischen Recherche, im Umgang mit großen Datenbanken, in der Erstel-

lung, Überprüfung und Auswertung von Datensätzen sowie teilweise Mathematik-, Statistik- und 

Programmierkenntnisse für deren Aufbereitung. Matzat weist insbesondere für den datenintensiven 

Bereich des Datenjournalismus darauf hin, dass einerseits neue Berufsbilder entstehen, wie die des 

Datenjournalisten und des Datenredakteurs, andererseits bekannte Berufsbilder wie Programmierer 

und Designer für die Arbeit in den Medien an Relevanz gewinnen.166 Durch die frühzeitige Wahr-

nehmung des Bedarfs an neuen Qualifikationen kann das Risiko mittel- und langfristig allerdings 

relativiert werden, wenn Akteure des Bildungssystems auf diesen Bedarf durch die Schaffung ent-

sprechender Ausbildungsangebote reagieren. 

                                                
 

161  Langer, von Streit und Weichert 2012. 
162  Lorenz, Kayser-Bril und McGhee 2011. 
163  Ebd.  
164  Davies 2010  S  36. 
165  Langer, von Streit und Weichert 2012. 
166 Bundeszentrale für politische Bildung (2011). 
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Tabelle I-8: Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten für die Medien 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

bessere Informationsaufbereitung u. a. für den 
Bürger 

Veränderung der Rolle als alleinige Intermediäre  
 

bessere Wahrnehmung der Kontrollfunktion Konkurrenz für klassischen Journalismus  

Qualitätsverbesserung der eigenen  
Arbeit(sergebnisse)  

existierende Qualifikationen unzureichend  
 

Fort- oder Neuentwicklung von Geschäftsmodellen 
der Medienbranche  

Fehlinterpretation durch die Nutzung fremder Daten  
 

 

3.5.2.7 Wissenschaft 

Abgrenzung der Zielgruppe 

Als Wissenschaft wird hier die Summe von Institutionen verstanden, die nach Erkenntnisgewinn 

streben und dabei wissenschaftliche Methoden einsetzen. Diese Einrichtungen können unabhängig 

agieren oder auch von öffentlichen Stellen oder privaten Organisationen beeinflusst sein. Die wis-

senschaftlichen Einrichtungen in Deutschland betreiben sowohl Grundlagenforschung als auch an-

                                                                                        ä    

(Forschung), die Fraunhofer-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft, länderfinanzierte Forschungseinrichtungen und von der Industrie betriebene For-

        z            A        - und der Pharmabranche. 

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Offene Verwaltungsdaten können von wissenschaftlichen Einrichtungen als eine weitere wichtige 

Datenquelle zur Beantwortung relevanter Fragestellungen aus Wissenschaft und Gesellschaft ein-

gesetzt werden. Der vereinfachte Zugang und klare Nutzungsbestimmungen erhöhen die Chancen, 

dass Verwaltungsdaten zu wissenschaftlichen Zwecken eingesetzt werden. Gerade der Zugang zu 

Daten, verstanden als Auffindbarkeit und Zugriff, ist eine Grundvoraussetzung für die stetige Fort-

entwicklung wissenschaftlicher Arbeiten und Ergebnisse. 

Die Bereitstellung immer größerer Mengen an Daten ermöglicht der Wissenschaft zukünftig völlig 

neue Forschungsansätze. Neben Beobachtung, Theorie und Simulation wird es als »viertes Para-

digma« zunehmend möglich, Forschung explorativ zu betreiben, indem neue Einsichten aus großen 

Mengen von Datensätzen mit automatisierten Verfahren gewonnen werden können. Die Experten-

gruppe zu wissenschaftlichen Daten der EU-Kommission beschreibt, dass damit erstmals komplexe 

und umfassende Lösungen für die großen Herausforderungen (»grand challenges«) heutiger Ge-

sellschaften, wie nachhaltige Energieversorgung, globale Erwärmung oder Gesundheitsversorgung, 

möglich werden.167        V                           D     z                     V   ä         l-

len dabei eine bedeutende Quelle für entsprechende Forschungsarbeiten dar.168 

Der Austausch und die gegenseitige Kontrolle von Arbeitsergebnissen (»peer review«) sind wesent-

liche Elemente wissenschaftlicher Qualitätskontrolle. Bauen wissenschaftliche Untersuchungen auf 

frei verfügbaren Daten auf, können Dritte die Untersuchungsergebnisse und ihre Grundlagen leich-

ter überprüfen. Insofern bieten offene Verwaltungsdaten die Chance, die Qualität von Forschungs-

ergebnissen zu vergrößern. 

                                                
 

167       ä            (2010)  S  8  
168  OECD Expert Group on Data and Research Infrastructure for the Social Sciences (2012)  S  9ff. 
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Die Bereitstellung in möglichst einfach automatisiert verarbeitbaren Formaten und Schnittstellen 

unterstützt die Arbeit von Wissenschaftlern. Gerade große Datenmengen können so mit geringe-

rem Aufwand erfasst, importiert, analysiert und aufbereitet werden. Darüber hinaus steht wissen-

schaftlichen Einrichtungen mit dem Angebot offener Verwaltungsdaten eine vertrauenswürdige und 

hochwertige Quelle an Echtdaten zur Verfügung. 

In der modernen Wissensgesellschaft kommt der fachlichen und methodischen Qualifikation des 

wissenschaftlichen Nachwuchses entscheidende Bedeutung zu. Offene Verwaltungsdaten können 

potenzielle Nachwuchswissenschaftler bereits im Studium durch bessere Informationszugänge da-

bei unterstützen, sich die Qualifikationen der Datenarbeit anzueignen und diese im Rahmen ihres 

fachlichen Studiums methodisch anzuwenden.  

Mit der Zurverfügungstellung großer Mengen von Verwaltungsdaten über entsprechende Online-

portale ergeben sich auch neue Möglichkeiten, z             z                                  i-

chen Sektor zu informieren. Die Funktion wissenschaftlicher Akteure als Vermittler kann hierdurch 

eine Stärkung erfahren. Gleichzeitig bergen Rollenveränderungen, die durch offene Verwaltungsda-

ten beeinflu            R        D               A                                               

Rollenverständnis bedroht. Hiermit verbunden ist die Reduktion des Informationsvorteils der Wis-

                z     z          x      z  ä    z        ä      I           n entfallen. 

D       z       D                             V  ä                           z                e-

meinsame Schaffung spezieller Angebote für wissenschaftliche Einrichtungen, wie Angebotsbünde-

lung, Communityentwicklung, Supportangebote, rund um offene Verwaltungsdaten.  

Das Wissen über das Zustandekommen von Datensätzen kann eine wesentliche Voraussetzung für 

die korrekte Interpretation der Daten sein. Insofern birgt die Weiterverwendung von Daten, die 

von Dritten erhoben und bereitgestellt werden, ein Risiko, dass Datensätze falsch aufgefasst und 

entsprechend interpretiert werden. Der Auszeichnung mit aussagekräftigen Metainformationen 

kommt daher eine bedeutende Rolle zu. Wenn Dritte Verwaltungsdaten einfach verstehen und 

damit arbeiten können, wird die Gefahr der falschen Anwendung reduziert. 

Zur Aufbereitung und Analyse großer Datensätze sind bestimmte Qualifikationen notwendig. Diese 

liegen längst nicht bei allen Wissenschaftlern vor. Für die systematische Handhabung ist auch die 

notwendige Ausstattung nicht immer vorhanden.169 Entsprechend bilden sich für wissenschaftliche 

Mitarbeiter neue Anforderungsprofile in der wissenschaftlichen Ausbildung. Die Entwicklung 

moderner Infrastrukturen zur Arbeit mit Daten an wissenschaftlichen Einrichtungen erfordert eine 

     q                 D             z        R                 R        D    I               

Initiative170 oder über den Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten mit der Akkreditierung von For-

schungsdatenzentren171. 

Über das Internet ist es mittlerweile problemlos möglich geworden, Forschungsergebnisse direkt 

nach Fertigstellung für ein weltweites Publikum zu veröffentlichen. Ein Open-Data-Trend kann Ak-

teure der Wissenschaft auch beeinflussen, indem besonders bei über öffentliche Mittel finanzierter 

Forschung zunehmend analog in Frage gestellt wird, ob diese Forschungsergebnisse in Form von 

Fachzeitschriften erneut mit öffentlichen Mitteln erworben werden müssen,172 statt dass die freie 

Bereitstellung von Forschungsergebnissen unter dem Stichwort »Open Access« realisiert wird.173 

Dadurch kann der gesellschaftliche Druck auf Akteure der Wissenschaft steigen, wissenschaftliche 

Ergebnisse kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

                                                
 

169  Huschka et     2011  S  36  
170  GRDI2020 Consortium (2010). 
171  Aufgaben des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten: www.ratswd.de/rat/aufgaben.php. 
172  Hirschfelder 2009  S  1. 
173  Die Vorteile des Ansatzes von Open Access sind auf im Abschnitt I-3.4 auf S. 53 dargelegt.  

file:///C:/Users/gdo/Desktop/www.ratswd.de/rat/aufgaben.php
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Tabelle I-9: Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten für die Wissenschaft 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

Ergänzung und Verbesserung wissenschaftlicher 
Ergebnisse  

Veränderung der Rolle als Intermediär/  
Informationsquelle/Gatekeeper  

Verbesserung der Nachprüfbarkeit  
wissenschaftlicher Ergebnisse 

Nutzung extern erhobener statt selbst erhobener 
Daten 

Erleichterung der Arbeit  
 
 

Reduktion des Informationsvorteils der  
Wissenschaft, weil der Exklusivzugang zu Informati-
onen reduziert wird 

Nutzung einer verifizierten (vertrauenswürdigen) 
Datenquelle 

existierende Qualifikationen und vorhandene Infra-
struktur nicht ausreichend für systematisches Da-
tenmanagement 

Aufklärung  Fehlinterpretation  

Nachwuchschancen für die Forschung durch all-
gemeinere Informationszugänge erhöht 
 

steigende Erwartungshaltung hinsichtlich der  
Offenlegung wissenschaftlicher Ergebnisse (Open 
Access) 

 

3.5.2.8 Bildung  

Abgrenzung der Zielgruppe 

Mit der Entwicklung zur Wissensgesellschaft in Deutschland wird Wissen zur zentralen Ressource. 

Die Fähigkeiten, sich neues Wissen anzueignen und neue Kompetenzen und Qualifikationen zu 

dessen Nutzung zu entwickeln, werden unabdingbare Voraussetzung für die gesellschaftliche Parti-

zipationsfähigkeit. Die Vermittlung dieser Kompetenzen unter Beachtung gesellschaftlicher Entwick-

lungen ist Aufgabe des Bildungssystems. 174 Zu den Akteuren des Bildungssystems zählen Einrich-

tungen, die den Erwerb von Bildung für die Gesellschaft in einem Staat ermöglichen. In 

Deutschl                           S    - und Hochschulbereich (Lehre) sowie den Bereich der 

Berufsausbildung und Weiterbildung, außerschulische Jugendbildung, Erwachsenen- sowie Senio-

renbildung. Die Zuständigkeiten verteilen sich zwischen einerseits staatlichen Akteuren wie den 

Kommunen und Ländern und andererseits unterschiedlichsten öffentlichen und privaten Trägern. 

Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten  

Da offene Verwaltungsdaten grundsätzlich eine große Themenbreite abdecken, weil sie zu ver-

schiedenen fachlichen Bereichen wie Umwelt, Geografie und Biologie erhoben werden, eignen sie 

sich prinzipiell auch als Grundlage für die Wissensvermittlung in Deutschland. Informationen, die 

bisher statisch über den Blick in Lehrbücher oder den Atlas vermittelt wurden (z     die Verteilung 

von Bodenschätzen, Wanderungsbewegungen von Immigranten und Emigranten etc.), können 

aufgrund des digitalen Formats durch Akteure des Bildungssektors einerseits interaktiver und aktu-

eller in Unterricht oder Seminare eingebunden werden, andererseits erhöht sich die Möglichkeit, 

einen stärkeren lokalen Bezug in der Wissensvermittlung herzustellen und offene Verwaltungsdaten 

als Quelle in die Bildungsgestaltung mit einzubeziehen, u. a. als Grundlage für die Bereitstellung 

                                                
 

174  Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007), S. 16. 
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freier Lehr- und Lernmaterialien (»Open Educational Resources«175). Gerade in der Vermittlung 

historischer Entwicklungen kann offen zugängliches historisches Bild-, Karten- und Dokumentati-

onsmaterial dazu beitragen, dass Entwicklungen anschaulicher aufbereitet, bzw. eigenständig erar-

beitet werden. Offene Verwaltungsdaten aus dem Kulturbereich der Stadt können z     genutzt 

werden um deren Verbindung mit dem Lehrplan in Schulen effektiver auszunutzen. 

Das Volumen an Daten in der Welt ist mit der Erfolgsgeschichte des Internets gigantisch gestiegen. 

Es überrascht nicht, dass der Arbeit mit zunehmend größeren Datenmengen (»Big Data«) ein 

enormes ökonomisches Potenzial für alle Bereiche der Weltwirtschaft prognostiziert wird; es wird 

geschätzt, dass allein der öffentliche Sektor in Europa bis zu 100 Mrd. Euro aus Effizienzgewinnen 

im operativen Geschäft einsparen könnte, würde er die Möglichkeiten der Arbeit mit Big Data nut-

zen.176  Dieses Potenzial zu realisieren, erfordert allerdings neue und mehr Qualifikationen und 

Kompetenzen, sodass insbesondere in den Bereichen der Datenanalyse und des Datenmanage-

ments bereits heute ein großer Ausbildungsbedarf sowie ein Fachkräftemangel absehbar sind.177 

Die Akteure des Bildungssystems sind in ihrer zentralen Rolle gefordert, entsprechende Qualifika-

tionen zu schaffen  auch für das eigene Lehrpersonal. Dies stellt sie vor die Aufgabe und die 

Chance, diesen Bedarf durch die Erweiterung ihres Portfolios um neue Aus- und Weiterbildungsan-

gebote zu decken. Mit offenen Verwaltungsdaten bietet sich die Chance, über den Zugang zu ver-

trauenswürdigen Datenbeständen vor allem Methoden quantitativer Forschung anhand realer178 

Daten zu vermitteln. Darüber hinaus können offene Daten als kostengünstige Quelle für die Erar-

beitung entsprechender Schulungsmaterialien für den Erwerb neuer Qualifikationen dienen. Durch 

die Arbeit mit Datenbeständen im Bildungsbereich wird die Medienkompetenz hinsichtlich der Da-

tenverarbeitung und -interpretation gestärkt. 

Handlungsempfehlung 6 

Datenkompetenz systematisch fördern – Fachkräftemangel und digitale Spaltung reduzieren 

Strategie mittel- bis langfristig 

Verschiedene gesellschaftliche Gruppen stehen der Herausforderung gegenüber, dass sie zunehmend 

neue Qualifikationen für den Umgang mit großen Datenmengen im Allgemeinen und offenen Verwal-

tungsdaten im Speziellen benötigen. Fehlen diese Qualifikationen oder sind sie unzureichend, kann dies zu 

einem höheren Arbeitsaufwand oder gar einer Behinderung der Arbeit führen. Gleichzeitig wird der Arbeit 

mit zunehmend großen Datenmengen großes wirtschaftliches Potenzial prognostiziert.  

Der absehbar steigende Bedarf an Datenkompetenz u. a. in den Bereichen der Datenanalyse und des Da-

tenmanagements sollte – ggf. im Rahmen des weiteren Feldes der Förderung der Medienkompetenz – in 

die Bildungs-, Ausbildungs- und Fortbildungspläne integriert werden. Hierbei sollte insbesondere in Fort-

bildungsangebote für Zielgruppen investiert werden, die absehbar vermehrt mit Daten arbeiten werden 

(wie z. B. Datenbereitsteller in öffentlichen Stellen) oder die als Multiplikatoren relevanter Qualifikationen 

fungieren (wie z. B. Lehrkräfte in Jugend- und Erwachsenenbildung).  

Um gerade ressourcenarmen Zielgruppen die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen u. a. auf Grundlage 

offener Daten zu erleichtern, kommt Bildungsangeboten für mehr Datenkompetenz eine besondere Rolle 

im Umgang mit Chancenunterschieden beim Zugang zu Informations- und Kommunikationstechniken 

(»digitale Spaltung«) zu. Der Umgang mit offenen Daten erfordert auch ein Verständnis für ihre Bedeutung 

im Rahmen von Beteiligungs- und Kooperationsprozessen im Open Government. 

 

                                                
 

175  Vgl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2007). 
176  McKinsey & Company (2011), S. 2f.; vgl. auch Fußnote 76 sowie die Ausführungen zu Big Data (I-3.4.2, S. 50) 
177  Ebd., S. 3. 
178  Im Gegensatz zu »fiktiven« Daten. 
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Neben der direkten Nutzung von allgemeinen offenen Daten in der Bildungsarbeit können auch 

offene Daten über den Bildungsbereich für diesen von großem Nutzen sein. So lassen sich bspw. 

spezifische Angebote unterschiedlicher Bildungseinrichtungen wie Fremdsprachenangebote, Son-

derfortbildungen, physische, musische und darstellerische Angebote etc. einerseits unter den Bil-

dungseinrichtungen besser abstimmen (Vernetzung) und diesbezügliche Kooperationen erleichtern 

– gerade vor dem Hintergrund knapper Kassen. Andererseits kann auch für die Nutzer des Bil-

dungssystems durch offene Bildungsdaten eine größere Transparenz z     bezüglich Angebot und 

Leistung erzielt werden. Hierbei ist nicht zu vernachlässigen, dass die Qualität der Bildungseinrich-

tungen häufig ein wesentlicher Standortfaktor für Stadtteile, Orte und Regionen ist. Offene Daten 

können z     im Rahmen eines Bildungsmonitorings eingesetzt und mit entsprechenden Kontextda-

ten wie zu Bevölkerungszusammensetzung, Einkommen etc. angereichert werden. Der so erlangte 

Informationsgewinn erleichtert es den Akteuren, ihre Angebote sach- und problemorientiert anzu-

passen und weiterzuentwickeln. Der Blick auf ein objektives Lagebild wird ermöglicht, Zusammen-

hänge werden aufgedeckt und damit ein sachlicheres Problembewusstsein erzeugt. Auf dieser 

Grundlage können langfristige Managementstrategien erarbeitet werden.  

Insbesondere die Arbeit mit digital vorliegenden Daten und deren sinnvolle Verwendung und Ein-

bindung in die Bildungsarbeit erfordern entsprechende Fähigkeiten beim Lehrpersonal und die 

notwendige IT-Ausstattung. Gleiches gilt für die Vermittlung entsprechender Qualifikationen z     

im Bereich der Datenanalyse und des Datenmanagements. Fähigkeiten und IT-Ausstattung sind 

ggf. heute noch nicht oder nur unzureichend vorhanden. Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen 

besteht daher das Risiko, dass die Einbindung von Daten in die Bildungsarbeit sowie die Vermitt-

lung diesbezüglicher Qualifikationen vom Bildungssektor nicht geleistet werden können und die 

Erschließung des Nutzens ausbleibt. Allerdings gibt es bereits heute zahlreiche IT-Lösungen, die 

unter Open-Source-Lizenzen stehen oder zumindest in Bildungseinrichtungen kostenlos für die 

Arbeit mit Daten verwendet werden können.179 

Tabelle I-10: Chancen/Potenziale und Risiken/Herausforderungen offener Verwaltungsdaten für die Bildung. 

                                                
 

179               Grafstat (www.grafstat.de), ein Statistikprogramm speziell für den Bildungsbereich, gefördert von der 
Bundeszentrale für Politische Bildung; für einen Überblick siehe       http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Statistik-
Software und Brombach 2010. 

Chancen (Potenziale) Risiken (Herausforderungen) 

vertrauensvolle und kostengünstige Grundlage für 
neue Aus- und Weiterbildungsangebote  

unzureichende Qualifikation bei Lehrenden 
 

Verwendung von Daten aus einer vertrauenswür-
digen und aktuellen Quelle in der Bildungsarbeit 

unzureichende IT-Ausstattung zur Erschließung des 
Nutzens 

Förderung der Medienkompetenz hinsichtlich der 
Datenverarbeitung und -interpretation 

 

Verbesserung der eigenen Arbeit und eigener 
Angebote  

 

bessere Vernetzung der Bildungsarbeit   

Vergleichbarkeit von Angebot und Einrichtungen   

besserer Zugang zu Informationen  

http://www.grafstat.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Statistik-Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Statistik-Software
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Handlungsempfehlung 7 

Aktiv Angebot offener Daten schaffen und Nachfrage berücksichtigen  

Strategie kurz- bis mittelfristig 

Ein wesentliches Element des Ansatzes offener Daten ist die Vorstellung, dass verschiedene Zielgruppen 

Daten der Verwaltung zu unterschiedlichen Zwecken einsetzen und durch die Öffnung von Datenbestän-

den für Dritte bislang nicht realisierte Nutzungen der Daten entwickelt werden. Daher ist eine proaktive 

Veröffentlichung von Daten durch öffentliche Stellen notwendige Voraussetzung, um ein attraktives Ange-

bot für potenzielle Datennutzer zu schaffen und kreative Nutzungen zu fördern (siehe auch Handlungs-

empfehlung 19, Handlungsempfehlung 20 und Handlungsempfehlung 32). Gleichzeitig bedarf es einer 

zeitnahen Überprüfung der Nutzung bereitgestellter Daten, um die Angebotsorientierung um eine Nach-

frageorientierung zu ergänzen und so die Bereitstellung zu optimieren. Zur Ermittlung der Nachfrage nach 

Daten können über eine Open-Government-Plattform für Deutschland Mechanismen für Anfragen zu 

Datensätzen und die Einreichung von Vorschlägen für Anwendungen auf Basis offener Verwaltungsdaten 

realisiert werden. Die Nutzungsstatistiken der Plattform liefern Anhaltspunkte für das Interesse an einzel-

nen Datensätzen. 

 

Handlungsempfehlung 8 

Zielgruppenorientierte Ausgestaltung von Open-Government-Data-Angeboten  

Strategie/Organisation kurz- bis mittelfristig 

Eine wesentliche Komponente des Leitbilds Open Government ist die Fortsetzung des Trends der Orientie-

rung an den Bedürfnissen der Kunden, d. h. der Adressaten von öffentlichen Angeboten. Im Kontext des 

Angebots der Offenlegung von Daten haben verschiedene Zielgruppen unterschiedliche Interessen, res-

pektive kann die Gewichtung der Interessen variieren. So interessieren sich Bürger möglicherweise stärker 

für Daten mit einem lokalen Bezug sowie für Themen der Transparenz und Teilhabe, während Unterneh-

men ggf. stärker an Daten einer bestimmten Qualität z. B. hinsichtlich der Granularität oder der Lizenzbe-

stimmungen interessiert sind. Die unterschiedlichen Interessen sollten bei der Ausgestaltung von Open-

Government-Data-Angeboten berücksichtigt werden.  

Dies kann im Rahmen einer Open-Government-Data-Plattform für Deutschland bspw. über die zielgrup-

penspezifische Gruppierung von Daten, Anwendungen und Werkzeugen sowie über flexible Mechanismen 

zur Suche und Auswahl von Daten auf der Plattform erfolgen (vgl. auch Handlungsempfehlung 54). 

Um die notwendigen Informationen über die Bedürfnisse der Zielgruppen zu erhalten und kontinuierlich 

anzupassen, sollten Mechanismen angestrebt werden, die eine Kooperation und einen Austausch zwi-

schen Datenbereitstellern und zentralen Akteuren der unterschiedlichen Zielgruppen ermöglichen.  

 

Handlungsempfehlung 9 

Open Government Data zielgruppenspezifisch kommunizieren – Datenbereitsteller motivieren, Verwal-

tungsnutzen aufzeigen 

Strategie/Organisation kurz- bis mittelfristig 

Open Government Data haben zahlreiche Zielgruppen. Sie haben unterschiedliche Anforderungen, Inte-

ressen und Rollen in Bezug auf Open Government Data. Bei der Kommunikation sollte aus den Erfahrun-

gen zahlreicher E-Government-Angebote, die an geringer Nutzung leiden, gelernt und in eine systemati-

sche Kommunikation investiert werden. Um die Zielgruppen zu erreichen und zur Beteiligung zu 

aktivieren, sollte eine zielgruppenspezifische Kommunikation zur Einführung erfolgen. Dabei sollten so-

wohl gruppenspezifische Botschaften formuliert als auch Kommunikationsformate und Medien definiert 

werden. Neben dem Einsatz geeigneter Kommunikationsmedien (wie z. B. einfach verständlicher, leicht 
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verbreitbarer Animationen) wird empfohlen, Multiplikatoren zu identifizieren, die Aufklärungs- und Über-

zeugungsarbeit leisten, den kontinuierlichen Dialog pflegen und ein Bindeglied zwischen den Zielgruppen 

bilden. 

In der gegenwärtigen Diskussion um Open Government Data wird vor allem der Nutzen für Wirtschaft und 

Bürger betont, obwohl Open Government Data ebenso große Nutzenpotenziale für die Verwaltung ber-

gen. Damit die Bereitschaft zur Datenbereitstellung und Investition in Open Government Data seitens der 

Verwaltung gesteigert wird, gilt es, den übergreifenden Nutzen als Kernbotschaft im Rahmen der Einfüh-

rung zu kommunizieren. Der Umgang mit offenen Daten erfordert darüber hinaus ein Verständnis für ihre 

Bedeutung im Rahmen von Beteiligungs- und Kooperationsprozessen im Open Government. Die Kommu-

nikation ist entscheidend, um einen Veränderungsprozess im verwaltungsinternen Umgang mit Daten und 

Informationen anzustoßen. 
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 EINE OPEN-GOVERNMENT-PLATTFORM FÜR 4
DEUTSCHLAND 

Die bestehenden Informations- und Datenportale von Bund, Ländern und Kommunen sind eine 

gute Ausgangsbasis, um das Ziel eines offeneren Regierungs- und Verwaltungshandelns im Sinne 

von »Open Government« in Deutschland zu erreichen. Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-

schaft haben mit der »Dresdner Vereinbarung zum 5. Nationalen IT-Gipfel«180 im Dezember 2010 

als einen nächsten Schritt bis 2013 den Aufbau einer zentral zugänglichen, den Interessen der 

Nutzer an einem einheitlichen, leichten und benutzerfreundlichen Zugriff gerecht werdenden Open-

Government-Plattform mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung offener Verwaltungsdaten ver-

einbart. Sie soll bestehende Datenplattformen von Bund, Ländern und Kommunen vernetzen, wei-

tere Datenplattformen unterstützen und den Anforderungen von Bund, Ländern und Kommunen 

sowie den fachlichen Qualitätserwartungen der Nutzer gerecht werden. Damit soll der Zugang zu 

Daten und Informationen der Verwaltung verbessert und der weitere Ausbau eines medienbruch-

freien und prozessorientierten E-Governments unterstützt werden. 

(Handlungs-)Bedarf für eine zentrale Open-Government-Plattform  

Nutzer von Datensätzen öffentlicher Stellen stehen vielfach vor der Herausforderung, für ihre Zwe-

cke geeignete Datensätze auf effiziente Art und Weise zu identifizieren und weiterzuverwenden. 

Organisatorisch bieten sich ihnen viele verschiedene Anlaufstellen für die Recherche nach Daten-

sätzen, es existieren Angebote einzelner Fachbehörden und Gebietskörperschaften auf allen föde-

ralen Ebenen. Rechtlich stellt sich die Frage, inwieweit die jeweiligen Nutzungsbedingungen einfach 

verständlich sind und eine geeignete Weiterverwendung der Daten zulassen. Aus technischer Sicht 

stehen die Nutzer vor einer Vielzahl möglicher Datenformate, die unterschiedlich gut für die auto-

matisierte Weiterverarbeitung geeignet sind. 

Eine gemeinsame Plattform für offene Verwaltungsdaten von Bund, Ländern und Kommunen bietet 

einen einheitlichen, zentralen Zugang zu Metadaten dezentral liegender Datensätze. Öffentliche 

Stellen als Datenbereitsteller veröffentlichen ihre Datensätze wie gewohnt über ihre lokalen Inter-

netangebote. Die zugehörigen Metadaten eines lokal veröffentlichten Datensatzes werden – mög-

lichst automatisiert – zentral registriert und auf der Open-Government-Plattform für Deutschland 

publiziert. Datennutzer aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung können über diesen einheitli-

chen Zugang komfortabel nach Datensätzen recherchieren und Informationen bezüglich Nutzungs-

bestimmungen und technischer Formate der Datensätze erhalten (Abbildung I-9). 

Mit der Open-Government-Plattform für Deutschland erhalten die Datenbereitsteller Unterstützung 

dabei, ihre jeweiligen Zielgruppen mit ihrem Datenangebot deutschlandweit und international leich-

ter zu erreichen. Der Ansatz, einen nationalen Zugang zu den föderalen Datenangeboten aufzu-

bauen, berührt gleichzeitig nicht die existierenden Kompetenzen der Datenbereitsteller, selbststän-

dig zu entscheiden, welche Datensätze sie unter welchen Bedingungen, zu welchen Preisen und in 

welchen Formaten veröffentlichen. 

                                                
 

180  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010), S. 7. 
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Abbildung I-9: Open-Government-Plattform für Deutschland aus der Vogelperspektive 

 

Die Open-Government-Plattform für Deutschland reicht jedoch über diesen technischen Kern hin-

aus. In der organisatorischen und inhaltlichen Kooperation der verschiedenen Verwaltungsebenen 

entsteht ein deutschlandweites, föderales Datenangebot. Dieses hat das Potenzial, zukünftig als 

wichtiger Baustein der Informations- und Wissensgesellschaft zu fungieren. 

In der Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union stellt sich eine nationale Plattform eben-

falls als wichtige Komponente dar. Die Entwicklung eines europaweiten Datenportals zeichnet sich 

heute bereits ab. Die Bereitstellung offener Verwaltungsdaten in Richtung EU kann dann sinnvol-

lerweise über die jeweiligen Portale der Mitgliedstaaten zentral abgewickelt werden. 

Vorteile/Nutzen einer föderalen Plattform  

Vorteile einer solchen föderalen Open-Government-Plattform für Deutschland mit dem Schwer-

punkt auf der Bereitstellung offener Verwaltungsdaten lassen sich für Datenbereitsteller und  

-nutzer festmachen. Die verschiedenen Vorteile werden in Tabelle I-11 übersichtsartig dargestellt 

und im folgenden Text kurz erläutert. 

Mit dem Aufbau eines deutschlandweit einheitlichen Zugangs zu offenen Daten der Verwaltung 

erhalten Datennutzer einen einfachen, systematischen und umfassenden Einstieg. Diese starke 

Nutzerorientierung im Sinne eines »One Stop Shops«, d. h. eines einheitlichen Zugangs, der Ange-

bote bündelt, wird von Datennutzern wie den Bürgern, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft oder 

auch der Wissenschaft erwartet. Vergleichbare Erlebnisse bei der Nutzung (      Einheitlichkeit des 

Zugangs) sind hinlänglich von existierenden großen E-Commerce-Angeboten bekannt und bilden 

hier eine wichtige Vergleichsgröße. 

Durch die Schaffung eines einheitlichen Zugangs und einheitlicher Nutzungsmittel profitieren die 

Datenbereitsteller von einer potenziell stärkeren Wahrnehmung eigener Angebote über die bun-

desweite Plattform. Die von ihnen bereitgestellten offenen Verwaltungsdaten dürften über den 

nationalen Zugang somit von insgesamt mehr Akteuren,                    S             , weiter-

verwendet werden, als dies allein durch die Bereitstellung über ein lokales oder ein Fachportal 
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der Fall ist. Zudem ist eine Integration der deutschen Datenangebote auf europäischer Ebene ge-

plant, sodass die Angebote der Datenbereitsteller auch international sichtbarer werden und so die 

Attraktivität deutscher Regionen stärken können. 

Ein vereinheitlichter Datenzugang und die vereinheitlichte Nutzbarkeit der Daten (und Metadaten) 

erleichtert Wirtschaftsunternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen den Zugang und vor 

allem die Weiterverwendung großer Mengen an Verwaltungsdaten über administrative Grenzen 

hinweg. Da somit Datensätze aus mehreren Gebietskörperschaften einfacher weiterverwendet 

werden können, erreichen Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen mit ihren Anwendun-

gen leichter einen größeren, tendenziell nationalen und internationalen Markt. Es entsteht also ein 

größerer Anreiz, innovative Anwendungen auf Basis der bereitgestellten Daten zu entwickeln. Der 

Aufwand, der in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen regionalen und fachbezogenen Por-

talen liegt, reduziert sich. 

Die Bereitstellung offener Verwaltungsdaten über einen zentralen Zugang fördert die Transparenz 

und Vergleichbarkeit öffentlicher Stellen und ihrer Prozesse. Öffentliche Stellen erfüllen im deut-

schen Föderalismus häufig gleiche Aufgaben in unterschiedlichen Regionen. Dabei werden auch 

vergleichbare Datensätze generiert, eingesetzt und veröffentlicht. Durch die Verfügbarmachung 

über einen zentralen Zugang werden solche gleichen Daten leichter auffindbar. 

Über die technische und organisatorische Vernetzung der Datenbereitsteller auf der Ebene von 

Bund, Ländern und Kommunen wird der Erfahrungsaustausch rund um (offene) Verwaltungsdaten 

systematisch gestärkt. Für öffentliche Stellen, in denen die Auseinandersetzung mit dem Open-

Data-Ansatz am Anfang steht, wird es mit einer föderalen Plattform einfacher, Information über 

erfolgreiche Initiativen in anderen Einrichtungen und Gebietskörperschaften zu erlangen. 

Mit der gemeinsamen Plattform erlangen zudem die teilnehmenden Stellen selbst eine verbesserte 

Außendarstellung. Im Zuge von Kommunikationsmaßnahmen zur Plattform werden die involvierten 

Einrichtungen als Unterstützer an die Datennutzer kommuniziert. Des Weiteren erfahren die teil-

nehmenden Stellen durch die erhöhte nationale und internationale Sichtbarkeit ihrer Datenangebo-

te und darauf aufbauender Anwendungen eine gesteigerte, positive Außendarstellung. 

Tabelle I-11: Vorteile einer Open-Government-Plattform für Deutschland 

deutschlandweit einheitlicher Zugang zu offenen Daten der Verwaltung im Sinne eines »One Stop Shops« 

(Nutzerorientierung) 

umfangreichere Weiterverwendung offener Verwaltungsdaten durch Dritte 

Innovationsförderung durch vereinheitlichten Datenzugang 

Förderung von Transparenz und Vergleichbarkeit öffentlicher Stellen durch deutschlandweite Plattform 

Unterstützung der Vereinheitlichung von Standards, Prozessen und Richtlinien zur Bereitstellung offener 

Verwaltungsdaten 

Förderung des Open-Data-Ansatzes durch Kenntnis erfolgreicher Initiativen in anderen Bundesländern und 

Kommunen 

verbesserte Außendarstellung teilnehmender Stellen durch erhöhte nationale und internationale Sichtbar-

keit regionaler Datenangebote und Anwendungen 

Unterstützung einer föderalen Initiative für mehr Transparenz als Grundlage für mehr Partizipation und 

Kooperation 
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Mit der Unterstützung einer föderalen Initiative für die Bereitstellung offener Verwaltungsdaten 

erarbeiten die teilnehmenden öffentlichen Stellen eine wichtige Grundlage für mehr Partizipation 

und Kooperation zwischen Verwaltungseinrichtungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Bür-

gern und anderen Einrichtungen der Verwaltung. 

Mit der Etablierung einer föderalen Open-Government-Plattform erfährt auch die Vereinheitlichung 

von Standards, Prozessen und Richtlinien zur Bereitstellung offener Verwaltungsdaten Unterstüt-

zung. Ob es um die Registrierung eines Datensatzes durch den Eintrag der jeweiligen Metadaten-

sätze oder die Aufbereitung von Datensätzen für die Bereitstellung als offene Daten in manuellen 

und automatisierten (Fach-)Prozessen geht, Angleichungen sind zu erwarten. 

Mit der Bereitstellung von Daten wird auch die Prozessorientierung in der öffentlichen Verwaltung 

unterstützt. Mit einheitlich zugänglichen Datensätzen wird die Beantwortung vieler wiederkehren-

der organisationsinterner und -externer Fragestellungen vereinfacht. In der Durchführung informa-

tionsintensiver Prozesse kann auf eine größere Menge von Datensätzen zurückgegriffen werden. 

Langfristig können die involvierten Datenbereitsteller der öffentlichen Verwaltung, bei entspre-

chendem Willen, die weiteren potenziellen Effizienzgewinne einer solchen Zusammenarbeit realisie-

ren, indem Redundanzen in der Datenbereitstellung reduziert oder sogar ganz abgebaut werden. 

Entwicklungspotenziale einer zentralen Plattform in Richtung einer föderalen Dateninfrastruktur 

Mit der Open-Government-Plattform für Deutschland bietet sich das Potenzial, die Datenangebote 

öffentlicher Stellen wesentlich systematischer auf die Bedürfnisse der modernen Wissensgesell-

schaft hin fortzuentwickeln und strategisch sinnvoll einzusetzen. Mit der einheitlichen Bereitstellung 

offener Daten ergeben sich z   B. diverse Anknüpfungspunkte an aktuelle Strategien, Projekte und 

Trends der Verwaltungstransformation und gesellschaftlicher wie technologischer Entwicklungen 

(I-3.4). 

Auf Basis der Plattform können solche Synergieeffekte mittel- bis langfristig unter Einbeziehung 

von Zielgruppen weiter ausgebaut werden. So bietet der Ansatz, Bündelungen von spezifischen 

Datensätzen für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln, die Möglichkeit, spezialisierte (Fach-) 

Gemeinschaften, wie z     für den Bildungs-, Gesundheits- oder Energiebereich, zu fördern.181 Diese 

Gemeinschaften erhalten mit der Plattform im Idealfall einen Kristallisationspunkt, an dem sich 

Vertreter der jeweiligen Fachgemeinschaft einbringen und mit den Datenbereitstellern in Inter-

aktion treten können. 

Mit der zukünftigen Bereitstellung immer größerer Mengen an einfach weiterverwendbaren Verwal-

tungsdaten gilt es, diese zu einer nachhaltigen nationalen Dateninfrastruktur zu verdichten, bei der 

Anforderungen des föderalen Systems berücksichtigt werden. Das Auffinden geeigneter Datensätze 

und die Verarbeitung durch Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung 

auf höchstem Niveau gilt es so effizient wie möglich zu gestalten. Dazu ist das Datenangebot fort-

während auszubauen und sind Datenbereitstellern und -nutzern entsprechende Werkzeuge an die 

Hand zu geben. 

  

                                                
 

181  Vgl. ähnlich in den USA: http://www.data.gov/communities/. 

http://www.data.gov/communities/
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Handlungsempfehlung 10 

In der Datenbereitstellung ist Zusammenarbeit wichtiger als Alleingang. Föderale Open-Government-

Plattform aufbauen. 

Strategie kurzfristig 

Ein föderales Portal mit dem Schwerpunkt auf dem Zugang zu offenen Verwaltungsdaten von Bund, Län-

dern und Kommunen zu realisieren, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung von Open 

Government in Deutschland. Es bildet in der Informations- und Wissensgesellschaft zukünftig einen wich-

tigen Baustein. Es bietet u. a. folgende Vorteile für Datenbereitsteller und -nutzer:  

Nutzerorientierung und Innovationsförderung durch deutschlandweit einheitlichen Zugang zu offenen 

Verwaltungsdaten (»One Stop Shop«), umfangreichere Weiterverwendung von Verwaltungsdaten, Unter-

stützung der Vereinheitlichung von Standards, Prozessen und Richtlinien zur Bereitstellung offener Ver-

waltungsdaten sowie eine verbesserte Außendarstellung teilnehmender Stellen durch erhöhte nationale 

und internationale Sichtbarkeit regionaler Datenangebote und Anwendungen. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

 ZUSAMMENFASSUNG 1
Die Analyse der rechtlichen Grundlagen zeigt, dass sich die Veröffentlichung staatlicher Daten und 

die Gestattung ihrer Weiterverwendung als Verwaltungsaufgabe begreifen lässt und sich als solche 

durchaus in den Kanon überkommener (Daseinsvorsorge-) Aufgaben einfügt. Die europarechtliche 

Prägung in einigen Teilbereichen steht nicht entgegen. Es entspricht den verfassungsrechtlichen 

Grundlagen, denen zwar keine unmittelbaren subjektiven Transparenzansprüche entnommen wer-

den können, ein hinreichendes Niveau an Transparenz und Offenheit als Basis demokratischer Le-

gitimation aufrechtzuerhalten. Dieser grundgesetzliche Auftrag richtet sich an Gesetzgebung und 

Verwaltung gleichermaßen. 

Ein Verständnis als öffentliche Aufgabe zeigt auch, dass die Verwaltung befugt ist, im Rahmen der 

ihr zugewiesenen Eigenverantwortlichkeit diese neue Aufgabe anzunehmen – am deutlichsten 

kommt dies im »Aufgabenfindungsrecht« der Kommunen zum Ausdruck –, wo der Gesetzgeber 

nicht selbst bereits die Veröffentlichung als pflichtige Aufgabe ausgestaltet hat, Grenzen definiert 

(z     in Form datenschutzrechtlicher Regelungen) oder die Modalitäten näher umschrieben hat 

(z     in Form von Vorgaben für die Weiterverwendung, wenn diese einmalig gestattet wurde). In 

weiten Teilen handelt es sich derzeit um freiwillige Aufgaben, die der gesetzesfreien Verwaltung 

zugeordnet werden können.  

Wie bei jeder staatlichen Aufgabe sind auch bei der Veröffentlichung staatlicher Daten zur Weiter-

verwendung der Rechtscharakter der Aufgabe, der immer öffentlich-rechtlicher Natur ist, und die 

zu ihrer Erfüllung gewählten Handlungsinstrumente zu differenzieren. Die öffentliche Verwaltung 

kann sowohl auf öffentlich-rechtliches Handeln zurückgreifen als sich auch den Rechtsformen des 

Privatrechts bedienen. Dies gilt – auch im Rahmen der Veröffentlichung staatlicher Daten – sowohl 

für die zu diesem Zweck gewählte Organisationsform, z     ein gemeinsames ebenenübergreifendes 

Datenportal, als auch die Handlungsform. Die Veröffentlichung und vor allem die Gestattung der 

Weiterverwendung in Form der Einräumung von Nutzungsrechten zu bestimmten Nutzungsbedin-

gungen (zusammengefasst in sog. Nutzungsbestimmungen) kann also einem öffentlich-rechtlichen 

Modell folgen oder als typengemischter Nutzungsvertrag ausgestaltet werden. Die existierenden 

gesetzlichen Rahmenbedingungen schränken die Wahlfreiheit der datenbereitstellenden Behörde 

insofern kaum ein. 

Dies gilt auch im Rahmen des staatlichen Urheberrechts. Unabhängig davon, in welchem Rechtsre-

gime sich die Behörde bewegt, muss sie einerseits diejenigen Werke, die von § 5 UrhG erfasst 

werden und gemeinfrei sind, auf dieser Grundlage bereitstellen und kann andererseits für alle 

staatlichen Werke im Rahmen des Urheberrechtsgesetz eine Weiterverwendung gestatten, indem 

sie Nutzungsrechte »einräumt«. Außerhalb des Anwendungsbereichs des Urheberrechtsgesetzes 

(weil kein Werk i. S. d. § 2 UrhG vorliegt) können zwar keine absolut wirkenden Rechte formuliert 

werden, dennoch obliegt es dem Verfügungsberechtigten, die Weiterverwendung z     von Daten 

durch relativ wirkende Vereinbarungen (Privatrecht) oder öffentlich-rechtliche Nutzungsbestim-

mungen zu reglementieren. 

Angesichts der Einordnung der Veröffentlichung staatlicher Daten und der Gestattung der Weiter-

verwendung als öffentliche Aufgabe erscheint die weitgehende Orientierung an einem öffentlich-

rechtlichen Gedankenmodell vorzugswürdig. In diesem Verständnis ist ein Open-Data-Portal als 

eine öffentliche Einrichtung, die einzelnen Datensätze als öffentliche Sachen, Nutzungsbedingungen 

als Umschreibung des konkreten Widmungszweckes (z     auch unter Ausschluss der kommerziellen 

Nutzung) und die ggf. zu entrichtende Geldleistung als eine Benutzungsgebühr zu klassifizieren. 
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Die Widmung obliegt der verfügungsberechtigten, in der Regel der datenhaltenden Stelle und ist 

im gesetzlichen Rahmen nicht an besondere Handlungsformen gebunden, kann sich also auch 

konkludent durch die Bereitstellung und die Definition von Nutzungsbestimmungen vollziehen. Im 

Falle der Nutzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis zwischen Bereitsteller 

und Datennutzer, welches durch die Nutzungsbestimmungen und die tatsächliche Inanspruchnah-

me begründet wird. 

Bei der Ausgestaltung dieser Aufgabe muss die Behörde den geltenden gesetzlichen Rahmen be-

achten. Dieser enthält – allerdings nur vereinzelt – Regelungen und Vorgaben zu  

 den Grenzen einer proaktiven Veröffentlichung,  

 zu den Modalitäten der Bereitstellung,  

 zu den zulässigen Inhalten von Nutzungsbestimmungen sowie  

 zur zulässigen Bepreisung der Weiterverwendung.  

Im Übrigen sind aber sowohl die Grundentscheidung über die Veröffentlichung sowie die Wahl der 

Rechtsform, die Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodellen in das Er-

messen der zuständigen Behörde gestellt. Im Rahmen dieser Ermessensentscheidung können auch 

die Open-Data-Kriterien Berücksichtigung finden. Die zum Teil als Maximalforderung formulierten 

Kriterien finden keine Grundlage im geltenden Recht (Ausnahme in Teilen: Diskriminierungsfreiheit 

in Form des Gleichheitssatzes und dem Gebot der Barrierefreiheit), eine Orientierung an diesen ist 

aber umgekehrt gesetzlich nicht verwehrt.  

Nutzungsbestimmungen können in rechtlich zulässiger Weise in Anlehnung an existierende »Lizen-

zen« formuliert werden. Die Gestaltungsfreiheit des Datenbereitstellers wird vom gesetzlichen 

Rahmen nur zum Teil begrenzt, so z     bei Haftungsausschlüssen – dies unabhängig davon, ob im 

Rahmen des Privatrechts das AGB-Recht Grenzen setzt oder eine Amtshaftung im Raum steht. Eine 

völlige Freizeichnung ist nicht möglich – angesichts der allgemeinen Sorgfaltspflichten des Staates 

bei seiner Aufgabenerfüllung aber auch nicht beabsichtigt. 

Nutzungsbestimmungen sind das rechtspraktische Ergebnis der Einräumung von Nutzungsrechten 

und der Auferlegung von Nutzungsbedingungen. Sie regeln die Weiterverwendung von Daten, 

nicht den Zugang zu diesen. Die Festlegung von Nutzungsbestimmungen obliegt jeweils der daten-

bereitstellenden Behörde. Diese festgelegten Rechte und Bedingungen für die Weiterverwendung 

der Daten der bereitstellenden Behörde behalten auch dann ihre Gültigkeit, wenn von einem ande-

ren Portal auf den Datensatz verlinkt wird. 

Die Festlegung von klaren Nutzungsbestimmungen empfiehlt sich aus Gründen der Rechtssicher-

heit für den Datenbereitsteller und die Datennutzer. Zudem lässt sich die Festlegung mit der Rück-

beziehbarkeit der Daten und den hiermit einhergehenden Fragen der Haftung und Qualitätssiche-

rung begründen. Nutzungsbestimmungen können sowohl privatrechtlich als auch öffentlich-

rechtlich ausgestaltet werden, beide Varianten bieten ausreichend Ausgestaltungsspielraum.  

Grundsätzlich bestehen für ein nationales Open-Government-Data-Portal in Deutschland die Mög-

lichkeiten der Übernahme einer marktüblichen Lizenz, der Anpassung einer ausländischen Eigen-

entwicklung und die Entwicklung eigener Nutzungsbestimmungen. Die Analyse bestehender markt-

üblicher Lizenzen und spezifischer Eigenentwicklungen ausländischer Open-Government-Data-

Portale hat gezeigt, dass beide Möglichkeiten für ein deutsches Portal Nachteile aufweisen und 

hinter den Vorteilen einer Eigenentwicklung in Deutschland zurückstehen. Es empfiehlt sich daher 

die Entwicklung eigener Nutzungsbestimmungen in Deutschland (unter Berücksichtigung gemein-

samer europäischen Aktivitäten). 
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Aus der deutschen Rechtsordnung ergeben sich keine direkten Vorgaben für die Ausgestaltung 

spezifisch entwickelter Nutzungsbestimmungen. Neben grundsätzlichen rechtlichen Aspekten  

(z     der Nicht-Diskriminierung) bieten eine Reihe von Kriterien aus der Open-Data-Diskussion eine 

Orientierung. Der Nutzen, welcher sich aus der Weiterverarbeitung offener Verwaltungsdaten er-

geben kann, hängt auch von der Einräumung bestimmter Nutzungsrechte wie der freien Weiter-

verwendung, der freien Weitergabe und der freien Veränderung ab. Diese stellen eine Untergrenze 

dar. Mit der Einräumung dieser Nutzungsrechte geht eine Einschränkung der möglichen Nutzungs-

bedingungen einher, wenn auch ein totaler Verzicht auf Bedingungen weder in der Open-Data-

Diskussion angedacht ist noch sinnvoll erscheint. Eine Trennung nicht-kommerzieller und kommer-

zieller Nutzungszwecke und eine Bepreisung kommerzieller Nutzungszwecke ist grundsätzlich 

denkbar und möglich. 

Die Ausgestaltung eigens entwickelter Nutzungsbestimmungen für das OGD-Portal in Deutschland 

umfasst zwei Kategorien von Inhalten. Dies sind einerseits notwendige Kriterien wie die Abdeckung 

von Nutzungsrechten und -bedingungen, die Konkretisierung von Schutzgegenstand und Reichwei-

te der Nutzungsbestimmungen (bspw. räumliche und zeitliche Beschränkungen). Andererseits 

ergibt sich eine Reihe optionaler Kriterien wie Praktikabilität und Laienverständlichkeit oder, wenn 

so vorgesehen, die Trennung von kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung.  

Im Interesse einer einheitlichen Dateninfrastruktur in Deutschland erscheint es sachgerecht, die 

rechtlichen Grundlagen der Daten- und Informationsbereitstellung, die derzeit einerseits noch zwi-

schen Zugangsansprüchen, Weiterverwendung und proaktiv ausgestalteten Angeboten, anderer-

seits zwischen unterschiedlichen Datenkategorien und Verwaltungsbereichen differenzieren, in ein 

kohärentes Gesamtsystem zu bringen und ggf. anhand einheitlicher Definitionen in einem allge-

meinen Informationsgesetzbuch zusammenzufassen.  

 

 

Abbildung II-1: Nächste Schritte bei Wahl eines öffentlich-rechtlichen Modells 
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Zum Anderen bedarf es einer Abstimmung über die verschiedenen Verwaltungsebenen hinweg. Der 

geltende Rechtsrahmen stellt taugliche Mechanismen der Zusammenarbeit und der Verständigung 

über bestimmte Modalitäten (Metadaten, Nutzungsbestimmungen, Geldleistungen) zur Verfügung. 

Ein einheitliches Zugangsportal stellt sich aufgrund der konkreten Aufgabenstellung nicht als unzu-

lässige Mischverwaltung dar und lässt sich auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung realisie-

ren. Eine erhöhte Verbindlichkeit lässt sich über Beschlüsse des IT-Planungsrates (z     hinsichtlich 

der Metadatenstandards) oder über gesetzliche Mechanismen erreichen. 
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 AUSGANGSSITUATION 2
Für die Bewertung, unter welchen Rahmenbedingungen zukünftig staatliche Daten weitergehend 

als bisher veröffentlicht werden sollen, bedarf es einer Analyse der rechtlichen Grundlagen. Zielset-

zung der nachfolgenden Darstellung soll es sein, primär den derzeit geltenden Rechtsrahmen zu 

umschreiben und Handlungsempfehlungen zu geben, wie auf dessen Grundlage eine proaktive 

Veröffentlichung rechtlich zulässig und für die Verwaltungspraxis handhabbar gelingen kann. Ange-

sichts der vielfältigen Rechtsbereiche, die im Kontext des Umgangs mit (staatlichen) Daten Rele-

vanz besitzen, muss auf Detailanalysen zum Teil verzichtet werden. 

Staatliche Informationstätigkeit existiert schon seit Bestehen der Staatlichkeit als solcher. Alle 

Handlungen und Aktivitäten des Staates, auch die der Rezeption und Produktion des Rechts, sind 

solche der Informationsverarbeitung.182 Allerdings stehen die in der Vergangenheit überwiegend 

verfolgten Ziele staatlicher Informationstätigkeit den Forderungen von Open Government Data und 

Open Government diametral gegenüber. Der traditionelle Grundsatz des Amtsgeheimnisses war 

lange Zeit auch für das deutsche Verwaltungsrecht prägend und damit für die öffentliche Verwal-

tung in Deutschland.183 Das Prinzip der sog. Arkantradition184 zielt auf eine Abschottung vor einer 

kontrollierenden Einsicht durch die Bürger (Transparenz) und ermöglicht den Einsatz von Informa-

tionen als Herrschaftsmittel. Weite Teile der öffentlichen Verwaltung sind – jedenfalls was den 

Aufbau, die Struktur sowie organisations- und verfahrensrechtliche Aspekte betrifft – über viele 

Jahre, bis hinein in die heutige Zeit, unverändert geblieben.185 Dies gilt z     für den hierarchischen 

Aufbau der Landes- und Bundesministerien, die Garantie kommunaler Selbstverwaltung, aber vor 

allem auch für interne Verfahrensabläufe sowie den Umgang mit den Anliegen und Informations-

begehren der Bürger als Verwaltungsadressaten im Sinne einer Arkantradition.186  Folge ist ein 

Rechtsrahmen, der Informationsbegehren und allgemeinen Transparenzbestrebungen, insbesonde-

re hinsichtlich der Verwaltung, restriktiv gegenüber steht. Die Gesetzesbindung der deutschen 

Verwaltung (Art. 20 A    3 GG) bewirkt überdies, dass ein Abweichen im Interesse weitergehender 

Transparenz nicht ohne weiteres möglich ist. 

Dennoch sind in den vergangenen Jahren Entwicklungen – auch im Recht – feststellbar, dieses strikte 

Arkandenken zu überwinden. Impulse, insbesondere aus dem europäischen Recht, betrafen aber oft 

nur bestimmte Rechtsbereiche, sodass keine kohärente Fortentwicklung eingesetzt hat, vielmehr 

außerhalb dieser fachspezifischen Abweichungen weiterhin auf den Arkanansatz rekurriert wird. Bei 

Informationsbegehren eines Betroffenen in einem konkreten Verwaltungsverfahren stand die Ent-

scheidung über Akteneinsicht lange Zeit im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörde.187 

Gesetzlich normiert waren vielfach nur Einsichtsrechte in öffentliche Register wie z     das Vereins- 

oder Handelsregister188, die ausschließlich der Sicherheit und Leichtigkeit des Rechtsverkehrs dienen 

                                                
 

182  Vesting 2008, § 20 Rn. 2. 
183  Rossi 2006, Einl. Rn. 1. 
184  Jestaedt 2001, S. 204ff.; Masing 2004, S. 383ff.; Scherzberg 2003, S. 193ff.; Trantas 1998, S. 257ff.; Wegener 2006, S. 

317ff.  
185  Graudenz 2010, S. 8. 
186  Das Prinzip des Amtsgeheimnisses diente dem Schutz der Entscheidungsprozesse und der Beteiligten, schloss allerdings 

eine öffentliche Kontrolle der Verwaltungstätigkeit weithin aus. Diese restriktive Verwaltungspraxis wird – abwertend – 
als Arkanprinzip (von lat. arcanum = Geheimnis) bezeichnet, also als Ansammlung geheimer Praktiken, durch die religi-
öse oder weltliche Autoritäten ihre Herrschaft über das unmündige Volk absichern. Siehe Habermas 1990, S. 117 und 
299f.  

187  Haueisen 1967, S. 2291ff. 
188  Rossi 2006, Einl. Rn. 2. 
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(und Daten beinhalten, die kein großes Wertschöpfungspotenzial aufweisen und aufgrund des Per-

sonenbezugs ohnehin aus der Open-Data-Debatte ausgeblendet werden). Seit Mitte des 

20. Jahrhunderts sind erste Veränderungen hin zu mehr Offenheit erkennbar, die durch unter-

schiedliche Einflüsse entstanden sind. Zunächst wurde im Bereich der verfahrensbezogenen  

Ansprüche durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes ein subjektives Recht auf 

Akteneinsicht unter der Voraussetzung eines eigenen gewichtigen Interesses anerkannt. 189  

Mit Inkrafttreten des Verwaltungsverfahrensgesetzes              §§ 29  30 VwVfG der Grundsatz 

der beschränkten Aktenöffentlichkeit festgeschrieben, der dem allgemeinen Rechtsschutz dient.190 

Erst in jüngster Zeit folgte ein Trend zum Erlass von Informationsfreiheitsgesetzen in Bund und 

Ländern, die neben dem rechtsstaatlichen Hintergrund auch den demokratischen Mehrwert von 

Transparenz und in Teilen auch die wirtschaftliche Bedeutung staatlicher Daten berücksichtigen. 

Nichtsdestotrotz sind Zugangsansprüche zu und Bereitstellungsverpflichtungen von staatlichen In-

formationen in unterschiedlichen bereichsspezifischen Gesetzen verstreut und deren Entwicklungen 

jeweils unterschiedlich. Der Grundsatz der beschränkten Aktenöffentlichkeit wurde damit zwar 

gelockert191, aber bisher – was die rechtlichen Grundlagen angeht – nicht flächendeckend durch-

brochen.192 

Die Zielsetzung, durch die weitergehende Öffnung staatlicher Datenbestände die Transparenz 

staatlichen Handelns zu erhöhen, bildet ein Teilelement des sog. Open Government. Transparenz 

ist dabei einerseits Grundlage der anderen Aspekte – nämlich von Partizipation und Kooperation –, 

andererseits ist sie dem geltenden Recht nicht völlig fremd. Veröffentlichungspflichten sowie die 

Einbindung von Betroffenen und sachverständigen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und  

Zivilgesellschaft sind seit jeher geübte Praxis. Dennoch sind weder das Open Government bzw. die 

damit verbundenen Entwicklungen und Erscheinungsformen umfassend rechtlich erfasst (II-2.1), 

noch kann auf ein in sich kohärentes (datenbezogenes) Informationsverwaltungsrecht193 zurückge-

griffen werden (II-2.2). Impulse für den einfachgesetzlichen rechtlichen Rahmen, in dem sich  

Open-Government-Aktivitäten deutscher Behörden, einschließlich der Öffnung staatlicher Datenbe-

stände, zu bewegen haben (II-2.5), kommen vor allem aus dem europäischen Recht (II-2.3) und  

– berücksichtigt man die demokratische Zielrichtung – insbesondere auch aus dem Verfassungs-

recht (II-2.4). Letzteres nimmt eine ambivalente Rolle ein, da es zugleich auch Grenzen der Veröf-

fentlichung, bspw. abgeleitet aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, setzen kann. 

2.1 FEHLENDE RECHTLICHE ERFASSUNG DES OPEN GOVERNMENTS 

Open Government beschreibt verschiedene miteinander verbundene Teilaspekte. Daher existiert 

keine kohärente einheitliche rechtliche Erfassung – ob es eine solche angesichts der Reichweite der 

Thematik überhaupt geben kann und sollte, erscheint zudem zweifelhaft. 

Analysen aus rechtlicher Perspektive, die sich den verschiedenen Facetten von Open Government 

widmen, finden sich derzeit nur vereinzelt. 194  Angesichts der Debatten um das Großprojekt  

                                                
 

189  BVerwGE 30, 154 (160). 
190  Rossi 2006, Einl. Rn. 5. 
191  Sydow 2008, S. 481ff. 
192  Gusy 2008, § 23 Rn. 3, der von einem »neuen Paradigma« spricht, wonach »Informationsbeziehungen als Regelfall, 

deren Unterbleiben – sei es aus tatsächlichen, sei es aus rechtlichen Gründen – als Grenzfall zu begreifen ist«. 
193  Zum Begriff ausführlich Gröschner 2004, S. 360; Gurlit 2003, S. 1119ff.; Masing 2004, S. 432f.; Pitschas 2000, S. 

111ff.; Vesting 2008, § 20 Rn. 47ff.; Voßkuhle 2000, S. 355ff.  
194  Vgl. exemplarisch Hill 2011, S. 57ff.; ders. 2010, S. 285ff.; Rossen-Stadtfeld 2010, S. 225ff.; ders. 2009, S. 231ff.; 

Seckelmann und Bauer 2012, S. 325ff.; die Verengung von »Open Government« auf die Aspekte E-Democracy und E-
Participation durch Ernst 2011, Teil 28.1 Rn. 67f., wird der Thematik nicht gerecht. 
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Stuttgart 21 wird vorrangig der Aspekt einer vermehrten Partizipation und die Einpassung der da-

mit verbundenen Entwicklungen in das repräsentativ-demokratische System der Bundesrepublik 

Deutschland behandelt (II-2.1.1). Demgegenüber bleiben die Analysen zum Teilaspekt der Trans-

parenz weitgehend der Bewertung überkommener Handlungsinstrumente und Regelungsregime, 

wie den Informationsfreiheitsgesetzen, und deren Weiterentwicklung verhaftet, ohne die gesell-

schaftliche Forderungen nach Open Government und Open Data explizit aufzunehmen (II-2.1.2). 

Umso wichtiger ist es daher, eine Anschlussfähigkeit von Open-Data-Begrifflichkeiten an die vor-

handenen Ansätze zu staatlicher Transparenz zu gewährleisten. Die Potenziale einer weitergehen-

den Kooperation zwischen Bürger und Staat sind nicht nur allgemein in der Open-Government-

Debatte bisher am wenigsten thematisiert worden; dies gilt auch für die Rechtsfragen derartiger 

Entwicklungen (II-2.1.3). 

2.1.1 Partizipation – Renaissance der Bürgerbeteiligung, frühzeitige Einbindung 

und Web 2.0 

Im Kontext der Dimension Partizipation rücken vermehrt wieder formelle, bereits seit Jahren etab-

lierte Formen der Bürgerbeteiligung in den Mittelpunkt des Interesses. Problematisch ist insofern 

vor allem das Verhältnis dieser Formen sachunmittelbarer Demokratie zum Grundsatz der reprä-

sentativen Demokratie und der Funktion von Verwaltungsentscheidungen, insbesondere auf kom-

munaler Ebene, einen möglichst breiten Interessenausgleich im Sinne des Gemeinwohls zu erzie-

len. Diesen steht die Befürchtung gegenüber, über andere Beteiligungsformen könnten 

Individualinteressen leichter durchgesetzt werden. Ein Rechtsrahmen, der über die formalisierten 

Beteiligungsformen hinausgeht, ist derzeit nicht existent – zukünftig wird es also einerseits darum 

gehen, diesen gezielt um neue Formen, insbesondere auch unter Nutzung des Web 2.0, zu erwei-

tern (z     in Form von Bürgerhaushalten195), zugleich aber auch die daraus resultierenden Gefah-

ren (bspw. leichtere Manipulierbarkeit, Mitwirkung nicht betroffener Personen) zu minimieren. An-

dererseits ist der Umgang mit freiwillig initiierten und gesetzlich nicht geregelten Formen der 

Partizipation kritisch zu hinterfragen. Dies wird umso mehr gelten, wenn Teilaspekte einer frühen 

Bürgerbeteiligung ebenfalls gesetzliche Absicherung und Ausgestaltung erfahren haben196. Eine 

faktische Bindungswirkung, eine Entleerung der Entscheidungskompetenz von Selbstverwaltungs-

gremien oder der formalisierten Verfahren, ist zu vermeiden. Dennoch ist eine frühzeitige(re) Betei-

ligung im Sinne der Forderungen des Open Government erforderlich und setzt ihrerseits vor allem 

informierte Bürger voraus; Partizipation baut daher auf einer vermehrten Transparenz auf. Umge-

kehrt müssen auch die Ergebnisse partizipatorischer Entscheidungen und vor allem der Weg des 

Zustandekommens ebenfalls transparent gemacht werden, um Einflussnahmen und Hintergründe 

erkennen und bewerten zu können. 

2.1.2 Transparenz – Open Government Data als Informationsfreiheit in neuem 

Gewand 

Zum Teil wird der Eindruck erweckt, die Open-Data-Diskussion sei lediglich eine konsequente Fort-

führung der hinter den Informationsfreiheitsgesetzen stehenden Intention. Diese Perspektive ver-

nachlässigt einerseits jedoch, dass die Zugangsansprüche primär aufgrund ihrer demokratischen 

                                                
 

195  Vgl. dazu Tischer 2012, S. 69ff. 
196  Wie z. B. durch die Änderungen, die vom Entwurf eines «Gesetzes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und 

Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG)» beabsichtigt sind; dazu Kämper 2012, § 72 VwVfG 
Rn. 31a und § 73 VwVfG Rn. 1a.1; Ziem 2012; Durner 2011, S. 356; s. auch BR-Drs. 171/12. 
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Funktion, nicht jedoch zur Erzielung wirtschaftlicher Mehrwerte gewährt werden. Damit kommt es 

gerade auch unter rechtlicher Perspektive zu einer verkürzten Behandlung der Thematik, zumal 

insbesondere die Fragen der Weiterverwendung – z     in ihrer urheberrechtlichen Dimension – 

ausgeblendet bleiben197 und die Besonderheiten proaktiver Veröffentlichungen nicht in den Blick 

genommen werden. Letztlich ist also vor allem das Informationsweiterverwendungsgesetz die 

Zentralvorschrift, da dieses bisher der einzige Anhaltspunkt rechtlicher Art für Nutzungsbestim-

mungen und Geldleistungsmodelle ist. Des Weiteren werden oftmals datenschutzrechtliche Fragen 

in den Vordergrund gestellt – vergegenwärtigt man sich aber den Gegenstand von Open Data und 

den Umstand, dass derartige Daten bereits definitorisch ausgeschieden werden, wird deutlich, dass 

diese nicht im Mittelpunkt stehen. Sie sind vor allem im Rahmen von Datensätzen der Verwaltung 

relevant, die Personenbezug aufweisen, aber dennoch – unter gewissen Grenzen – veröffentlicht 

werden sollen. Diese Debatte, insbesondere im Rahmen feingranularer Geodaten, bleibt nachfol-

gend weitgehend ausgeblendet198. 

2.1.3 Kooperation – der Bürger als Koproduzent von Verwaltungsleistungen 

Die Zusammenarbeit der Verwaltung mit externen Akteuren sowie untereinander – die dritte Di-

mension von Open Government (Kooperation) – setzt ebenfalls zunächst Transparenz voraus. Sie 

ist aus rechtswissenschaftlicher Perspektive – mit Ausnahme der öffentlich-privaten Partnerschaf-

ten – kaum beleuchtet; ein allgemeiner Rechtsrahmen findet sich nicht. Offensichtlich werden die 

rechtlichen Herausforderungen nicht ohne Weiteres zu klären sein. Dies zeigt sich schon allein 

daran, dass durch die Einbindung verschiedener Akteure in den Prozess der Erstellung und Be-

mehrwertung staatlicher Daten Konstellationen entstehen, die einer einfachen Realisierung von 

Open Government Data entgegenstehen können (II-3.3.2). Insofern ist sogar ein Spannungsver-

hältnis der vermehrten Einbindung zu einer nachfolgenden Offenheit erkennbar. Open Innovation, 

Crowd Sourcing und ähnliche Entwicklungen müssen dabei – mangels expliziter Erfassung – in den 

bestehenden Rechtsrahmen eingepasst werden. Wie auch die Anlehnung der Open-Data-Debatte 

an das Recht öffentlicher Sachen und Einrichtungen – also überkommenen und anerkannten 

Rechtsinstituten (II-3.1) – zeigt, ist das öffentliche Recht auch für neue gesellschaftliche Entwick-

lungen anschlussfähig, sodass im Kontext der Einbindung von Bürgern ebenfalls auf etablierte Me-

chanismen (bspw. zur Einbindung von Sachverständigen) zurückgegriffen werden kann. Die Koope-

ration mit gesellschaftlichen Akteuren gewinnt lediglich durch neue Technologien und 

Möglichkeiten eine andere Qualität und Quantität. 

2.2 DATENBEZOGENES RECHT/INFORMATIONSVERWALTUNGSRECHT 

Das sog. Informationsverwaltungsrecht hat sich zum Ziel gesetzt, die Kategorien der Daten, der 

Information und des Wissens sowie die darauf bezogenen Tätigkeiten der Verwaltung auch als 

Gegenstand des Verwaltungsrechts zu begreifen. 199  Den überkommenen Grundkategorien der 

Handlungen und Handlungsformen, von Organisation und Verfahren sowie der Verwaltungsent-

scheidungen kommt daneben weiterhin eine zentrale Rolle zur empirischen und normativen Erfas-

sung der Aktivitäten der Verwaltung zu.200 Regelungen, Figuren und Rechtsinstitute, die Information, 

                                                
 

197  So in der rechtlichen Bewertung des Berliner Open-Data-Portals; vgl. Both und Schieferdecker 2012, S. 85ff. 
198  Weil diese begrifflich bereits nicht als Open Government Data angesehen werden können; vgl. dazu Karg 2008, S. 7 ff.; 

Forgó und Krügel 2010, S. 17 ff.; Polenz 2010, S. 485 ff. 
199  Zur Ordnungsaufgabe des Informationsverwaltungsrechts Pitschas 1993, S. 219ff.; Schmidt-Aßmann 2004, S. 278ff.; 

Vesting 2008, § 20 Rn. 47ff.; Vesting 2004, S. 282ff. 
200  Albers 2008a, S. 51f. 
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Wissen und Kommunikation in der Verwaltung adressieren, sollen ausgearbeitet und untereinander 

systematisiert, aber auch mit den überkommenen verwaltungsrechtlichen Elementen koordiniert 

werden. Ggf. sind diese – wegen der hinzutretenden Informations- und Wissensperspektive – neu 

zu gestalten.201 Zutreffend erscheint dabei die Einordnung des Informationsverwaltungsrechts als 

Querschnittsmaterie, die notwendig fragmentarisch die informations- und wissensbezogenen As-

pekte der jeweiligen sachlichen Kontexte erfasst.202 

Auf den Umstand, dass staatliche Aktivitäten mit Daten- und Informationsbezug – trotz des Infor-

mationsverwaltungsrechts – nicht im Sinne eines einheitlichen Rechtsrahmens vorgeformt203, son-

dern bereichsspezifisch gewachsen sind, lassen sich auch die unterschiedlichen Definitionen und 

Begriffsbestimmungen zurückführen, die die Umschreibung des geltenden Rechtsrahmens nachhal-

tig erschweren. Exemplarisch sind folgende Normen anzuführen204: 

 § 2 N   1 IFG (des Bundes): amtliche Information im Sinne dieses Gesetzes ist »jede amtli-

chen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung«, 

 § 3 A    1 GeoZG (des Bundes): »Geodaten sind alle Daten mit direktem oder indirektem 

Bezug zu einem bestimmten Standort oder geografischen Gebiet«, 

 § 3 A    2 GeoZG (des Bundes): »Metadaten sind Informationen, die Geodaten oder Geoda-

tendienste beschreiben und es ermöglichen, Geodaten und Geodatendienste zu ermitteln, in 

Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen«, 

 § 2 A    3 UIG: »Umweltinformationen sind unabhängig von der Art ihrer Speicherung alle 

D          …«, 

 § 2 N   2 IWG: Information ist »jede Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speiche-

rung«, 

 § 3 A    1 BDSG: »Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder 

sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffe-

ner)«, 

 § 4 A    1 DWD-Gesetz: »Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes sind … die Erbringung 

meteorologischer Dienstleistungen für die Allgemeinheit oder einzelne Kunden und Nutzer, 

…  die Bereithaltung, Archivierung und Dokumentierung meteorologischer Daten und Pro-

dukte«, 

 § 6 A    6 DWD-Gesetz »I  S         A    z   2      …                 D             t-

telbare Ergebnis der unterschiedlichen Meß-                  y     ; …                 

Produkte bearbeitete meteorologische Daten; … Dienstleistungen Daten, Produkte und Spe-

zialdienstleistungen, die der Deutsche Wetterdienst an Dritte abgibt«. 

Diese begrifflichen Unterschiede sind zudem Ursache von Widersprüchen und Abgrenzungsschwie-

rigkeiten zwischen den Rechtsregimen205, die ggf. nur durch ein allgemeines Informationsgesetz 

überwunden werden können.206 Ziel sollte es sein, kurz- und mittelfristig die erforderliche rechtli-

che Erfassung der Open-Data-Aktivitäten an einheitlichen rechtlichen Begriffen und einem einheit-

lichen Grundverständnis auszurichten. Gleiches gilt für die bereichsspezifische datenrelevante 

                                                
 

201  Ebd., S. 53. 
202  Vgl. ebd., S. 68. 
203  Augsberg 2007, S. 735. 
204  Die fehlende Kohärenz der gesetzlichen Regelungen und ihrer Begriffe verdeutlicht auch § 1 Abs. 1 VIG, der »Daten« 

über bestimmte Aspekte (z. B. »die Ausgangsstoffe und die bei der Gewinnung der Ausgangsstoffe angewendeten Ver-
fahren«) als »Informationen« im Sinne des Gesetzes legaldefiniert. 

205  Die in nahezu der gesamten Literatur zum Informationsfreiheitsrecht beklagt wird; vgl. statt Vieler Fetzer 2007, § 2 IFG 
Rn. 10. 

206  Zu dieser Forderung Schulz 2011; am Beispiel des nordrhein-westfälischen Rechts Beckmann, Sensburg und Warg 2012, 
S. 111ff., die in ihrem Entwurf aber Weiterverwendung, Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodelle vollständig 
vernachlässigen. 
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Gesetzgebung. Es erscheint auch perspektivisch ausgeschlossen, alle informationsbezogenen Re-

gelwerke zusammenzuführen. Der Teilbereich des Zugangs zu staatlichen Daten bzw. zukünftig der 

proaktiven Veröffentlichung staatlicher Daten erscheint aber für eine Vereinheitlichung hinsichtlich 

von Rechtsregime, Grenzen und Modalitäten geeignet. 

Handlungsempfehlung 11 

Verständigung auf einheitliche Begriffe und ebenen- und fachübergreifende Verwendung in gesetzlichen 
Grundlagen des Informationsverwaltungsrechts 

Recht mittelfristig  

Der derzeit geltende Rechtsrahmen für die Veröffentlichung staatlicher Daten und Gestattung der Weiter-

verwendung lässt sich nicht nur aufgrund der Aufsplitterung in verschiedene gesetzliche Grundlagen 

schwer erfassen. Hinzu kommt, dass die Rechtsgrundlagen unterschiedlichen Begriffsverständnissen  

– insbesondere von Daten und Informationen – folgen. Eine fach- und ebenenübergreifende Verständi-

gung auf Begriffe würde die zukünftige Handhabung durch datenbereitstellende Behörden und Datennut-

zer wesentlich erleichtern. Perspektivisch ließen sich die Vorgaben zu Zugangsansprüchen, Grenzen des 

Zugangs (die sowohl für Gewährung von Zugang auf Ersuchen als auch die proaktive Veröffentlichung 

gelten) und Modalitäten des Zugangs zusammenfassen. 

 

Die genannten Beispiele zeigen, dass sich eine Definition von »Daten« bzw. des »Datums« in der 

Regel nicht findet, diese vielmehr vorausgesetzt wird. Offensichtlich ging der Gesetzgeber – mit 

einer europarechtlich motivierten Ausnahme im Bereich der Geodaten – bisher davon aus, dass 

sich das Interesse der Verwaltungsadressaten (Bürger, Unternehmen und zivilgesellschaftliche 

Akteure) primär auf bereits aggregierte, aufbereitete Daten, also staatliche Informationen, be-

zieht.207 Angesichts der primär demokratischen Ausrichtung der Informationsfreiheitsgesetze, dem 

                                                            I             z            (   z     

nach dem UIG und VIG) und den vor wenigen Jahren nicht absehbaren technischen Möglichkeiten, 

auch Daten durch einfache Mittel auswertbar und nutzbar zu machen, erscheint dies konsequent. 

Erst mit der Open-Data-Debatte und aufgrund des wirtschaftlichen Potenzials von Geodaten verän-

                 S           I                 § 12 A     1 und 2 des Entwurfes für ein E-Govern-

ment-Gesetz des Bundes folgerichtig: 

(1) Stellen Behörden über öffentlich zugängliche Netze Daten zur Verfü-

gung, an denen ein Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiterverwen-

dungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes, zu 

erwarten ist, sind maschinenlesbare Formate zu verwenden. Die Daten 

sollen einfach zugänglich sein. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates Bestimmungen für die Nutzung der Daten 

gemäß Absatz 1 festzulegen. … 

 

Da zunehmend also die Ebene der Daten adressiert wird, sollte diese auch zum Ausgangspunkt von 

rechtlichen Vorgaben gemacht werden, die sich mit der Veröffentlichung staatlicher Daten und 

            I                                                              § 6 DWD-Gesetzes, die 

insoweit inhaltlich die auch in der außerrechtlichen Diskussion üblichen Begrifflichkeiten der »Roh-

     « (    § 6 A    6 N   1 DWD-     z     »D    «   z       )     »             « (    § 6 

A    6 N   2 DWD-Gesetz als »Produkt« bezeichnet) aufnimmt. 

                                                
 

207  Vgl. zur Frage, welcher Bearbeitungsstand Ausgangspunkt von Open Data ist, auch Abschnitt II-3.3.1. 
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Daten sind beobachtbare Unterschiede208, die in codierter Form festgehalten werden können.209 

Der Begriff der Information, verstanden als systemspezifisch aufbereitete Daten und Zwischenpro-

dukt des Wissens, baut auf demjenigen der Daten auf, die quasi als Informations- und Wissensroh-

stoff dienen. Durch Einbindung von Daten in einen spezifischen Kontext entstehen Informationen, 

was zugleich verdeutlicht, dass durch die Weitergabe von Daten an andere Akteure und damit die 

Einbindung in andere Kontexte neue Informationen entstehen können. Insoweit lassen sich Daten 

auch mit dem Faktenwissen und als Informationsgrundlage210, Informationen mit dem Fachwissen 

identifizieren.211  

Festhalten lässt sich, dass jede Information auch ein Datum beinhaltet und daher unter Regelun-

gen subsumiert werden kann, die als Gegenstand »Daten« adressieren. Derartige Normen sind 

geeignet, sowohl die Roh- oder Basisdaten als auch alle folgenden Aggregationsstufen zu erfassen, 

da diese jeweils neue, andere oder aber die Ausgangsdaten beinhalten. Umgekehrt beinhaltet nicht 

jedes Datum auch eine Information, sodass z     durch Auslegung der existierenden Regelungen, 

die die Herausgabe von Informationen betreffen, zu ermitteln ist, ob auf deren Grundlage auch ein 

Anspruch auf staatliche Daten existiert.212 Sollte dies nicht der Fall sein, entfällt aber lediglich ein 

subjektives Zugangsrecht – die proaktive Veröffentlichung vorhergehender Aggregationsstufen 

bleibt dennoch rechtlich zulässig (II-3.3.1).  

2.3 EUROPARECHT 

Weitere Impulse hat die staatliche Informationstätigkeit in den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union durch das Europarecht erhalten. Diese Impulse haben jeweils bereichsspezifisch das Infor-

mationsverwaltungsrecht geprägt. In diesem Kontext ist zum einen die Umweltinformationsrichtli-

nie213 von 1990 zu nennen, die mit den Umweltinformationsgesetzen des Bundes und der Länder in 

nationales Recht umgesetzt worden ist. Bereits diese erste Umweltinformationsrichtlinie war vor 

dem Hintergrund erlassen worden, nicht nur durch das Wissen um die grundsätzliche Öffentlichkeit 

aller umweltbezogenen Vorgänge staatliche Stellen zu einem besonders sorgfältigen Handeln zu 

veranlassen. Dadurch sollte auch erleichtert werden, rechtswidriges Handeln, insbesondere durch 

fehlende oder mangelhafte Umsetzung oder Anwendung europäischen Rechts, aufzudecken. 2003 

wurde die erste Umweltinformationsrichtlinie durch die neue Richtlinie 2003/4/EG abgelöst.214 Die-

se erweiterte zum einen das Jedermann-Recht auf Zugang zu Umweltinformationen auf Antrag, 

insbesondere durch die Erweiterung des Kreises der verpflichteten Stellen und der herauszugeben-

den Informationen, der Verkürzung der behördlichen Bearbeitungsfristen und der Beschränkung 

der Ausnahmetatbestände. Zum anderen verpflichtet die zweite Umweltinformationsrichtlinie die 

Mitgliedstaaten nun ausdrücklich zu einer aktiven Informationspolitik unter Vorgabe bestimmter 

                                                
 

208  Willke 2004, S. 28f. 
209  Albers 2008b, § 22 Rn. 11; Vesting 2008, § 20 Rn. 11ff. 
210  Albers 2008b, § 22 Rn. 11. 
211  Ähnlich die Begründung zum Entwurf eines E-Government-Gesetzes des Bundes: »Zentraler Begriff der Regelung ist das 

Wort Daten. Darunter ist jede Angabe zu Sachverhalten, Verhältnissen oder Vorgängen zu verstehen. Anders als in den 
Informationsfreiheitsgesetzen wird hier nicht der Begriff Informationen verwendet, sondern der Terminus Daten. Dieser 
rückt die technische Ausrichtung der Vorschrift in den Vordergrund, während der Begriff Information stärker auf den 
Inhalt abstellt. In der Alltags- und Rechtssprache werden die beiden Begriffe weitgehend synonym gebraucht«. 

212  Die Diskussion um die Frage, ob auf Grundlage des IFG auch die XML-Daten des Bundeshaushaltes, die vom Bundesmi-
nisterium der Finanzen hausintern zur Generierung von PDF- und HTML-Versionen genutzt werden, begehrt werden 
können (https://fragdenstaat.de/anfrage/bundeshaushalt-im-xml-format/) zeigt diese Diskrepanz deutlich. Die »Infor-
mation« (= aufbereiteter Haushaltsplan) wird veröffentlicht, die »Daten«, also eine vorherige Aggregationsstufe bzw. 
die Rohdaten, hingegen nicht. Naheliegender wäre es gewesen, auf § 3 Abs. 3 Satz 1 IWG abzustellen. 

213  Richtlinie 90/313/EWG, ABl. EG, Nr. L 158, S. 56. 
214  Richtlinie 2003/4/EG, ABl. EU, Nr. L 41, S. 26. 

https://fragdenstaat.de/anfrage/bundeshaushalt-im-xml-format/
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Kategorien von Informationen, die, vor allem mittels IKT, zu veröffentlichen und zu verbreiten 

sind.215 Umweltinformationsgesetz (UIG)-Novellen auf Bundes- und Länderebene wurden erforder-

lich, das neue UIG des Bundes trat 2005 in Kraft. 

Erhebliche Bedeutung hat außerdem die sog. PSI-Richtlinie216 von 2003, welche Regelungen zur 

Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors trifft. Diese zielt auf die Förderung 

gemeinschaftsweiter Dienstleistungen innerhalb des gemeinsamen Informationsbinnenmarktes.217 

Die (Fort-)Entwicklung der sog. Informationsgesellschaft ist eines der wichtigsten Politikziele der 

Europäischen Union. Dabei kommt der verbesserten Nutzung des Potenzials von Informationen des 

öffentlichen Sektors ein besonderer Stellenwert zu. Die EU-Kommission sieht in jenen Informatio-

    (              z         V          -, Rechts- und Finanzdaten) eine Schlüsselressource für 

die Binnenmarktentwicklung und die Entfaltung des freien Waren-, Dienstleistungs- und Personen-

verkehrs. Informationen der öffentlichen Stellen sind wesentliches Ausgangsmaterial für Produkte 

und Dienste mit digitalen Inhalten und werden angesichts der Entwicklung mobiler Informations-

dienste immer wichtiger. Die durch die Richtlinie angestrebte Mindestharmonisierung bei der Wei-

terverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen soll Unternehmen europaweit in die Lage ver-

setzen, das ökonomische Potenzial der Weiterverwendung dieser Daten zu nutzen. Die Richtlinie 

enthält allerdings weder eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Informationszugang zu eröffnen, 

noch verpflichtet sie die Mitgliedstaaten, eine kommerzielle Nutzung von Daten generell zu gestat-

ten. Vielmehr gewährt sie einen erheblichen Ermessensspielraum bei der Entscheidung über das 

»Ob« der Gestattung einer Weiterverwendung und das »Wie«. Die Erwägungsgründe enthalten 

lediglich unverbindliche Empfehlungen zur möglichst weitreichenden Gestattung der Weiterver-

wendung zu maximal kostendeckenden Preisen.218 In Deutschland dient das Informationsweiter-

verwendungsgesetz (IWG) der Umsetzung der PSI-Richtlinie. 

In der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen »Eine digitale Agenda für Europa« 

    19  05  2010219, wird der Aspekt der Öffnung des Zugangs zu Inhalten erneut aufgegriffen. 

D       ß          : »Die Regierungen können bspw. die Märkte für Inhalte fördern, indem sie In-

formationen des öffentlichen Sektors unter transparenten, effektiven und nichtdiskriminierenden 

Bedingungen bereitstellen. Diese Informationen sind eine wichtige potenzielle Wachstumsquelle für 

innovative Online-Dienste. Die Weiterverwendung dieser Informationsressourcen ist zwar bereits 

teilweise harmonisiert worden, aber öffentliche Stellen müssen außerdem dazu verpflichtet werden, 

ihre Datenbestände auch für grenzübergreifende Anwendungen und Dienste zu öffnen.« An Maß-

                                         SI-Richtlinie, insbesondere mit Blick auf ihren Anwen-

dungsbereich und ihre Grundsätze für Zugangs- und Nutzungsentgelte, sowie eine Überprüfung 

der Umweltinformationsrichtlinie vorgeschlagen. 

Die PSI-Richtlinie befindet sich daher in Überarbeitung. Einen Entwurf für die neue Version gibt es 

seit dem 12. 12. 2011220. Die Überprüfung durch die Kommission ergab, dass trotz der bereits er-

zielten Fortschritte durch die PSI-Richtlinie 2003 noch Hindernisse bestehen, deren Beseitigung 

bzw. Minimierung durch die Novellierung vorangetrieben werden soll. Die Harmonisierung in den 

Mitgliedstaaten bezüglich der Weiterverwendungsmöglichkeiten soll weiter voranschreiten.  

                                                
 

215  Butt 2003, S. 1075. 
216  Richtlinie 2003/98/EG , ABl. EG Nr. L 345, S. 90. PSI = Public Sector Information. 
217  Vgl. hierzu den Erwägungsgrund 5 der Richtlinie 2003/98/EG; siehe zum Folgenden die Gesetzesbegründung zum IWG 

(BT-Drs. 16/2453, insbesondere S. 7ff.) sowie Püschel 2007, Einf. IWG; Schoch 2006, S. 872ff. 
218  Püschel 2007, Einf. IWG Rn. 56. 
219  Europäische Kommission (2010a). 
220  KOM(2011) 877 endg. 
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Eine weitere Neuerung ist die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf Bibliotheken 

(einschließlich Universitätsbibliotheken), Museen und Archive (Erwägungsgrund 10). Zudem soll 

eine auf Zusatzkosten basierende Gebührenregelung geschaffen werden, deren Einhaltung fortan 

umgekehrt von der öffentlichen Stelle nachgewiesen werden muss (Erwägungsgrund 12, dazu 

Art. 6 Abs. 5). Die Dokumente sollen in maschinenlesbarer Form aufbereitet werden (Erwägungs-

grund 11, dazu Art. 5 Abs. 1). Zudem sollen die Mitgliedstaaten der Kommission einen jährlichen 

Bericht übermitteln (Art. 13 Abs. 1). 

Große Relevanz für den Bereich der Geodaten besitzt die INSPIRE-Richtlinie von 2007.221 Um eine 

Integration der nationalen Infrastrukturen zu erreichen, sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, über 

ein von der Kommission verwaltetes Geoportal und über selbst errichtete Zugangspunkte einen 

Informationszugang zu Geodaten zu ermöglichen. Die Umsetzung erfolgte in Gestalt der Geodaten-

zugangsgesetze von Bund und Ländern und den Aufbau der entsprechenden Infrastruktur. Sowohl 

rechtliche Grundlagen als auch tatsächliche Umsetzung können unter Umständen auch allgemeinen 

Open-Data-Ansätzen als Muster dienen.  

2.4 VERFASSUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Open Government im Allgemeinen sowie Open Government Data, verstanden als Forderung staat-

licher Transparenz, im Speziellen werden regelmäßig auch in die Nähe verfassungsrechtlicher 

Vorgaben gerückt. Zum Teil wird der Eindruck vermittelt, es bestehe z     ein verfassungsrechtli-

cher, demokratischer Transparenzanspruch, der in den Informationsfreiheitsgesetzen lediglich 

eine einfachgesetzliche Kodifikation gefunden habe. Die Ableitung derartiger Rechte (der Verwal-

tungsadressaten) und Pflichten (der öffentlichen Verwaltung) ist jedoch einerseits nicht zwingend, 

andererseits kommt dem Verfassungsrecht durchaus eine ambivalente Rolle zu, weil es der Veröf-

fentlichung staatlicher Daten auch Grenzen setzen kann. 

2.4.1 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung staatlicher Transparenzbestrebungen 

Kristallisationspunkt der Ansicht, das Grundgesetz verbürge bereits Ansprüche auf Informationszu-

gang, ist der verfassungsrechtlich fundierte Grundsatz der Öffentlichkeit.222 Dabei handelt es sich 

aber eher um eine sozialtheoretische Grundfrage, ein Charakteristikum der vom Grundgesetz 

vorausgesetzten und ausgestalteten Verfassungswirklichkeit, als um konkrete Verfassungsaufträge. 

Es existieren zahlreiche Einzelelemente im Grundgesetz, die Öffentlichkeit voraussetzen bzw. för-

dern (vgl. z     A    42 A    1   : »Der Bundestag verhandelt öffentlich.«), ohne aber einerseits 

eine bestimmte Ausgestaltung vorzugeben, andererseits einen allgemeinen darüber hinaus gehen-

den Rechtsgrundsatz zu enthalten. Nach h. M. ist aus der Verfassung kein allgemeines und be-

gründungsfreies Recht auf Informationszugang – und erst recht nicht auf Informationsweiterver-

wendung – abzuleiten.223 Allein eine Mindestzugänglichkeit staatlicher Informationen ist von den 

Kommunikationsgrundrechten des A    5 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaats- und Demokratie-

prinzip vorgegeben.224 Umgekehrt steht aber das Grundgesetz einer Erweiterung der Öffentlichkeit 

nicht entgegen, auch wenn keine subjektiven Publikationsansprüche begründbar sind. Der Staat ist 

gehalten, ein hinreichendes Niveau an Transparenz und Offenheit als Basis demokratischer Legiti-

mation aufrechtzuerhalten. 

                                                
 

221  Richtlinie 2007/2/EG, ABl. L 108 vom 25.04.2007, S.1. 
222  Ausführlich Scherzberg 2000, S. 336ff. 
223  Püschel 2007, Einf. IWG Rn. 59 m. w. N. 
224  Ebd. 
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Dem demokratischen Prinzip des Grundgesetzes entsprechend müssen die Einrichtung und Aus-

übung aller Staatsgewalt legitimatorisch auf das Volk zurückzuführen sein. Unter dem Gesichts-

punkt der Effektivierung demokratischer Willensbildung findet die Forderung nach einer Veröffentli-

chung des Verwaltungshandelns im Demokratieprinzip ihre verfassungsrechtliche Grundlage.225 Die 

Herstellung von Öffentlichkeit ermöglicht Kontrolle der Verwaltung und generiert deren Legitimati-

on, indem durch sie eine Willensbildung, ausgehend vom Volk zu den Staatsorganen gewährleistet 

wird.226 Die Herstellung von Öffentlichkeit in Verwaltungsverfahren ist zudem unter rechtsstaatli-

chen Gesichtspunkten zur Gewährleistung eines effektiven Grundrechtsschutzes durch Organisation 

und Verfahren erforderlich.227 Insoweit ist nicht nur unter diesem Aspekt eine Verantwortlichkeit 

des Gesetzgebers anzuerkennen, auf die informationelle Öffnung der Verwaltung hinzuwirken. In 

Verbindung mit dem Demokratieprinzip besteht auch das Erfordernis eines adäquat informierten 

Souveräns, auf den die Ausübung von Staatsgewalt zurückzuführen sein soll. Untermauert wird 

d                                A    5 A    1    (            - und Informationsfreiheit) entwi-

ckelte Grundrecht auf Gewährleistung freier, umfassender und chancengleicher Meinungsbildung, 

für dessen tatsächliche normative Sicherstellung der Gesetzgeber ebenfalls Sorge zu tragen hat.228 

Betrachtet man die Bereitstellung öffentlicher Daten als Bestandteil der Leistungsverwaltung und 

darüber hinaus als Element der Daseinsvorsorge229, ist zudem eine Handlungspflicht des Staates 

auch unter sozialstaatlichen Gesichtspunkten denkbar. Mehr als ein subjektives Recht auf Teilhabe 

an bei staatlichen Stellen vorhandenen Informationen wird sich aus den genannten Prinzipien je-

doch nicht herleiten lassen.230 Im Gegensatz zum Grundgesetz normieren allerdings einige Landes-

verfassungen direkte Ansprüche auf Informationszugang231 (II-3.5.1). Fraglich erscheint dagegen, 

                                      A    5 A    1                   z                    W    r-

verwendung der erlangten Daten begründen kann.232 

Insofern bleibt zu konstatieren, dass Umfang, Art und Weise der Veröffentlichung staatlicher Daten 

weitgehend nicht verfassungsrechtlich vorgeprägt sind. Es besteht ein weitgehendes Ermessen des 

einfachen Gesetzgebers und innerhalb der von diesem gesetzten Grenzen und Freiräumen der 

Exekutive. Selbst wo verfassungsrechtliche Aufgaben existieren, verbleibt die Erfüllung der Aufgabe 

im Ermessen von Gesetzgebung und Verwaltung.  

Die Fokussierung auf den verfassungsrechtlichen, demokratischen Mehrwert staatlicher Transpa-

renz führt dazu, dass der zweite wesentliche Faktor, der für eine weitgehende Öffnung staatlicher 

Datenbestände spricht – nämlich das wirtschaftliche Potenzial –, in den Hintergrund gerät. Und 

dies, obwohl auch die Wirtschaftsförderung (im weitesten Sinne) grundgesetzlich zwar nicht gefor-

dert wird, in jedem Fall aber legitimierbar ist.233 Beide Zielsetzungen sollten daher als gleichwertige 

verfassungskonforme Begründungsansätze von Open-Data-Aktivitäten verstanden werden. Sie sind 

Abwägungstopoi bei der Entscheidung über »Ob« und »Wie« der Veröffentlichung; sollten sie in 

Konflikt miteinander geraten, ist im Sinne praktischer Konkordanz ein Ausgleich zu suchen. 

                                                
 

225  Rossen-Stadtfeld 2008, § 29 Rn. 79. 
226  Kühling 2008, S. 1099. 
227  Rossen-Stadtfeld 2008, § 29 Rn. 81. 
228  Ebd. 
229  Dazu sogleich. 
230  Vgl. Beckmann, Sensburg und Warg 2012, S. 115. 
231  Ein Plädoyer für die ausdrückliche Aufnahme eines Rechts auf Informationszugang ins Grundgesetz findet sich bei 

Sofiotis 2010, S. 401. 
232  In diese Richtung aber offenbar Schoch 2006, S. 874. 
233  Während die regionale Wirtschaftsförderung gem. Art. 91a Abs. 1 Nr. 1 GG ausdrücklich Gemeinschaftsaufgabe von 

Bund und Ländern ist, wird für die sog. sektorale Wirtschaftsförderung (die Förderung eines bestimmten Wirtschafts-
zweiges gleichmäßig im Bundesgebiet) eine ungeschriebene Bundeskompetenz anerkannt, siehe Maunz 2011, Art. 91a 
Rn. 19. 
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Exkurs: Bereitstellung staatlicher Daten als Element der Daseinsvorsorge 

Der Umstand, dass im Kontext der Veröffentlichung staatlicher Daten kaum konkrete verfassungs-

rechtliche Ansprüche existieren und vielmehr ein weiter Ermessensspielraum von Gesetzgebung 

und Verwaltung feststellbar ist, innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen zu agieren, führt zur 

Zuordnung weiter Teile der Realisierung von Open Data zur sog. Leistungsverwaltung. Diese er-

schöpft sich zwar nicht in der Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen und Einzelleistungen im 

Sinne einer Daseinsvorsorge, jedoch stellen Aufgaben der Daseinsvorsorge eine wichtige Grund-

funktion des modernen234 (Leistungs-)Staates dar. 

Die Staats- und Verwaltungsaufgabe235 Daseinsvorsorge lässt sich ihrerseits nicht in allen Einzelhei-

ten verfassungsrechtlich begründen, sie ist aber verfassungsrechtlich legitimiert und begründbar. 

Somit bleibt auch im Bereich der Daseinsvorsorge der gesellschaftliche Wandel nicht ohne Folgen. 

Es besteht nämlich Einigkeit, dass das Rechtsinstitut der Daseinsvorsorge ein wandelbares und die 

von der Grundversorgung umfasste Infrastruktur regelmäßig den aktuellen wirtschaftlichen, sozia-

len und technischen Anforderungen anzupassen ist. Die Wandelbarkeit ist jeder Analyse der Real-

bedingungen immanent, die bewerten will, welche Güter und Leistungen für ein sinnvolles mensch-

liches Dasein notwendig sind. Die Rückführung auf das soziale Staatsziel und die grundrechtlichen 

Schutzpflichten236  zwingen ebenfalls dazu, Veränderungen anzuerkennen. Aufgrund der Verbin-

dung des Grundversorgungsauftrages des Staates mit den Freiheitsrechten des Einzelnen kann 

daher eine Fortentwicklung der grundrechtlichen Basis (aufgrund des technischen Wandels) nicht 

ohne Auswirkungen auf den Inhalt der Daseinsvorsorge bleiben, mit der der Staat seine grund-

rechtlichen Schutzpflichten erfüllt und die objektiv-rechtlichen Gehalte der Grundrechte zu sichern 

sucht. Wenn die gesellschaftliche Realität nicht alleiniger Maßstab bleibt, sondern ein gesellschaftli-

cher Wandel nur bei Übereinstimmung mit übergeordneten Rechtsprinzipien, lang andauernder 

Akzeptanz in der Bevölkerung und Eingang der gesellschaftlichen Realitäten in das Rechtsbewusst-

sein einer staatlichen Ordnung zu einer Fortentwicklung der Grundrechte237 und damit schließlich 

auch des überkommenen (Rechts-)Begriffs der Daseinsvorsorge führt, ist diese Entwicklungsoffen-

heit nicht dem Vorwurf der Konturlosigkeit ausgesetzt. Die Wandelbarkeit zu verneinen, hieße 

vielmehr, die Wandlungsfähigkeit menschlicher Persönlichkeit, der postindustriellen Gesellschaft 

und mithin auch einen Teil der Verfassungswirklichkeit zu verleugnen. 

Auch das Bundesverfassungsgericht erkennt – zwar bezogen auf den Gewährleistungsgehalt des 

Grundrechts auf Gewährung und Achtung des menschenwürdigen Existenzminimums – ausgehend 

von den tatsächlichen Umständen, den Realbedingungen des Rechts, eine derartige Wandelbarkeit 

an: Der Gewährleistungsgehalt »hängt von den gesellschaftlichen Anschauungen über das für ein 

                 D                     …           j                               technischen 

Gegebenheiten ab und ist danach vom Gesetzgeber konkret zu bestimmen. Das Sozialstaatsgebot 

des A    20 A    1 GG hält den Gesetzgeber an, die soziale Wirklichkeit zeit-           ä          … 

zu erfassen«.238 Der Anspruch des Einzelnen bedarf »der stetigen Aktualisierung durch den Gesetz-

geber, der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens 

                                                
 

234  Die Erkenntnis, dass unter den Daseinsbedingungen des modernen technischen Zeitalters jeder Mensch auf bestimmte 
Verwaltungsleistungen, sei es individuell oder in Form der Daseinsvorsorge, angewiesen ist, durch die der Staat ihm das 
Dasein ermöglicht, lässt sich bereits auf Lorenz von Stein zurückführen vgl. Menger 1982, S. 79f.; zum Verständnis des 
sozialen Staates bei Lorenz von Stein auch Böckenförde 1963, S. 248ff; Huber 1972, S. 139ff. 

235  Zum Begriff der »Verwaltungsaufgabe« Baer 2006, § 11. 
236  Ausführlich Luch und Schulz 2009a, S. 19ff.; siehe auch dies. 2009b, S. 305ff.;  
237  Schulz 2008a, S. 76. 
238  BVerfGE 125, 175 (232). 
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und den bestehenden Lebensbedingungen auszurichten hat«.239 »Das dergestalt gefundene Ergeb-

        […]      ä      z                        z                                               

eines Menschen grundsätzlich nur in dem Augenblick befriedigt werden kann, in dem er be-

steht«.240 

Die Wandelbarkeit und die Wechselbeziehung zwischen Recht und Realbedingungen zwingen auch 

(und gerade) zur Berücksichtigung der zunehmenden Verbreitung der IKT vor allem der Internet-

nutzung sowohl im Privaten als auch in der öffentlichen Verwaltung. Einhergehend mit diesen Ent-

wicklungen steigt auch die Bedeutung von Daten allgemein und staatlich gehaltenen Datenbestän-

den – die nämlich vor einigen Jahren nur schwer und mit enormen Aufwand verwertbar waren, 

mittlerweile aber mit Hilfe einfacher technologischer Werkzeuge jedermann zugänglich gemacht 

werden können. Die rasante Verbreitung der sog. Location Based Services macht vor allem Geoda-

ten zu einer Ressource der Wissens- und Informationsgesellschaft. 

Insofern kann festgehalten werden, dass sich staatliche Daten und der freie Zugang zu diesen 

zwar nicht als lebensnotwendig und auch nicht als derart bedeutsam für weite Teile der Bevölke-

rung erweisen, dass eine Zuordnung zum sozio-kulturellen Minimum gerechtfertigt ist. Dennoch ist 

der Staat frei, Güter, Dienstleistungen und Infrastrukturen als derart wichtig einzustufen, dass er 

diese im Sinne einer Grundversorgung absichert – sei es in Form eigener Leistungserbringung oder 

einer gewährleistenden Rolle.241 Umso leichter fällt dies im Kontext staatlicher Daten, da der Er-

stellungsaufwand entfällt, zumal die Daten in weiten Teilen ohnehin zur Aufgabenerfüllung gene-

riert werden; die mit einer Veröffentlichung intendierten gesellschaftlichen Impulse und Wirkungen 

(Stimulation staatlicher und gesellschaftlicher Innovationen, Erhöhung demokratischer Transpa-

renz242) sind somit allein durch die zusätzlichen Bereitstellungskosten erzielbar. Dabei muss auch 

im Kontext der E-Daseinsvorsorge (als solche soll die Fortentwicklung der Daseinsvorsorge im Kon-

text der zunehmenden Verbreitung von IKT bezeichnet werden) zudem Beachtung finden, dass 

bestimmte Grundversorgungseinrichtungen gerade für wirtschaftliche Aktivitäten besondere Bedeu-

tung erlangen – eine Komponente, die auch bei klassischen Daseinsvorsorgeeinrichtungen als 

Rechtfertigung dient243, zugleich aber auch Gegenstand einer Differenzierung sein kann.244  

Die Parallelen zur klassischen Daseinsvorsorge geben zudem Anhaltspunkte für die Organisations- 

und Handlungsformen, in denen diese und damit auch die Bereitstellung staatlicher Daten erbracht 

wird bzw. erbracht werden kann. Diese sind zwar in keinster Weise determiniert – dennoch kann 

der historischen Entwicklung entnommen werden, dass öffentlich-rechtliche Organisations- (z     

öffentliche Einrichtungen und Anstalten) und Handlungsformen (z     Benutzungs- und Gebühren-

satzungen) ein sachgerechtes Instrumentarium bereitstellen, das auch im Zusammenhang mit der 

Veröffentlichung staatlicher Daten zur Verfügung steht. Die öffentlich-rechtlichen Instrumente wur-

den vornehmlich in der Phase der Entwicklung neuer daseinsvorsorgerischer Aufgaben gewählt; die 

weitere Entwicklung mag auch bei staatlichen Daten zeigen, ob der Übergang zu anderen Organi-

sations- und Handlungsformen geeignet ist, weitergehende Potenziale zu erschließen. 

                                                
 

239  BVerfGE 125, 175 (222). 
240  BVerfGE 125, 175 (225). 
241  Die Zuordnung einer Aufgabe zur Daseinsvorsorge determiniert nämlich die Art der Erfüllung nicht; dazu ausführlich 

Luch und Schulz 2009b, S. 319ff. 
242  Siehe auch Schulz 2010a, S. 275ff. 
243  Auch die »Breitband-Debatte« der letzten Jahre zeigt, dass es gerade für Unternehmen im ländlichen Raum von enor-

mer Bedeutung sein kann, leistungsfähige Internetanbindungen zu besitzen; dazu Gebauer und Breuninger 2010, 
S. 105ff. 

244  So z.B. im Bereich der Autobahnmaut, die dazu dient, einen Teil der Gewinne, die der Lastverkehr auf Grundlage staat-
lich finanzierter Infrastrukturen realisiert, »abzuschöpfen«; zur Autobahnmaut Tallich 2010, S. 383ff. 
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2.4.2 Verfassungsrecht als Grenze der Veröffentlichung staatlicher Daten  

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen prägen den Umgang mit staatlichen Daten und damit ihre 

Veröffentlichung aber auch aus entgegengesetzter Richtung. Sie bilden, durch die Verfassung vor-

gezeichnet, somit eine Grenze für die Veröffentlichung staatlicher Daten. Dies gilt nicht nur für das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung, den Schutz personenbezogener Daten (Art. 2 A    1 

i. V. m. 1 A    1   245) und des geistigen Eigentums (Art. 14 A    1 GG246), die Wahrung von Be-

triebs-, Geschäfts- und Berufsgeheimnissen (Art. 12 A    1 und A    14 A    1 S  1   247) sowie den 

Schutz des Kernbereichs der exekutiven Eigenverantwortung 248 , sondern allgemein Willensbil-

dungsprozesse administrativer und gubernativer A    Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben müs-

sen bei der Veröffentlichung von staatlichen Daten zwingend berücksichtigt werden. Ein Gestal-

tungsspielraum für den Staat besteht somit nur hinsichtlich der Art und Weise der Umsetzung 

dieser Vorgaben.249 Der Staat ist durch die Verfassung legitimiert, die Informationszugangsfreiheit 

zu beschränken, zugleich aber auch den von ihr betroffenen Dritten Beschränkungen aufzuerlegen. 

Die widerstrebenden Interessen von Informationszugangsfreiheit und Informationsbeschränkung 

müssen staatlicherseits austariert werden.250 

Schließlich kommt das Verfassungsrecht auch bei der Realisierung gemeinsamer ebenenübergrei-

fender Ansätze zum Tragen; staatsorganisationsrechtliche Prinzipien wie das Verbot der Mischver-

waltung, die kommunale Selbstverwaltungsgarantie oder das Ressortprinzip müssen hinreichend 

Berücksichtigung bei der konkreten Ausgestaltung finden. Das Prinzip der Bundesstaatlichkeit hat 

hingegen lediglich Auswirkungen auf die kompetenzrechtlichen Gegebenheiten des Informations-

zugangsrechts 251  und zeigt sich in den bereits erlassenen Landesinformationsfreiheitsgesetzen; 

zudem determiniert es auch die Abgrenzung administrativer Zuständigkeiten. 

2.5 EINFACHGESETZLICHER RAHMEN 

Der einfachgesetzliche Rahmen des Informationsverwaltungsrechts wird vor allem umschrieben 

von den Informationsfreiheitsgesetzen von Bund und Ländern, darüber hinaus aber auch von zahl-

reichen fachgesetzlichen Normen, Datenschutzgesetzen, dem Verwaltungsverfahrensrecht (schließ-

lich bilden Daten und Informationen die operative Basis der Verwaltung252) und aufgrund der elekt-

ronischen Realisierung auch der Entwurf eines E-Government-Gesetz des Bundes. 

Tabelle II-1: Open-Data-relevante Gesetze 

Informationsfreiheitsgesetz(e)   E-Government-Gesetz(e) 

Informationsweiterverwendungsgesetz   Archivgesetz(e) 

Geodatenzugangsgesetz(e)   Statistikgesetz(e) 

Umweltinformationsgesetz   Verwaltungsverfahrensgesetz(e) 

Verbraucherinformationsgesetz    

                                                
 

245  Siehe hierzu Schoch 2009, § 5 Rn. 8ff. 
246  Siehe hierzu ebd., § 6 Rn. 7. 
247  Siehe hierzu ebd., § 6 Rn. 8f. 
248  Ebd., Vorb. §§ 3 bis 6 Rn. 2. 
249  Ebd., Vorb. §§ 3 bis 6 Rn. 2. 
250 Ebd., Vorb. §§ 3 bis 6 Rn. 3. 
251  Gurlit 2003, S. 1126. 
252  Albers 2002, S. 61; Vesting 2008, § 20 Rn. 2. 
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Tabelle II-2: Rechtsbereiche mit Open-Data-Bezug 

Vertragsrecht   Organisationsrecht 

Telemedienrecht   Wettbewerbs- und Kartellrecht 

Gebührenrecht   Amtshaftungsrecht 

Urheberrecht   Datenschutzrecht 

 

Zu Recht wird konstatiert, dass alle Handlungen und Aktivitäten der Verwaltung, auch die der Rezeption 

und Produktion des Rechts, ausschließlich solche der Informationsverarbeitung sind.253 Zwar sind alle 

staatlichen Funktionen und Gewalten in mannigfaltiger Art und Weise an der Sammlung, Verarbeitung 

und Weitergabe von Daten und Informationen beteiligt, dies gilt jedoch umso mehr für die Verwaltung 

– lassen sich Verwaltungsverfahren und -organisation doch sachgerecht als Prozesse der Informations-

gewinnung und -verarbeitung klassifizieren.254 Staatliche Aktivitäten mit Informationsbezug sind jedoch 

– trotz des Informationsverwaltungsrechts – in der Regel nicht rechtlich vorgeformt255, zumindest sind 

die Rechtskategorien des Wissens, der Information und des (nicht-personenbezogenen) Datums noch 

nicht voll erschlossen. Bezieht man auch die gemeinsame Bereitstellung von Daten in einem ebenen-

übergreifenden Portal und die dazu erforderlichen Abstimmungs- und Governance-Aspekte ein, muss 

schließlich auch das (interföderale) Organisationsrecht betrachtet werden. Insofern handelt es sich beim 

Informationsverwaltungsrecht um eine Querschnittsmaterie. Sollte von gesetzgeberischer Seite der 

Impuls gegeben werden, die Open-Data-Prinzipien normativ zu manifestieren, bedarf es der Klärung, in 

welchem Rahmen dies vollzogen werden soll. Es erscheint sinnvoll, einen allgemeingültigen Rechtsrah-

men zu schaffen, der umfassend die mit Open Government Data tangierten Grundsätze über Nutzungs-

konditionen, Kosten, grundsätzliche Zugangsbedingungen, Datenschutz und Lizenzen zusammenführt. 

Eine derartige rechtliche Basis ermöglicht sowohl der Verwaltung als auch den Nutzern einen mühelose-

ren Zugang und schafft zudem die nötige Rechtssicherheit für den radikalen Paradigmenwechsel zu den 

grundsätzlich frei verfügbaren staatlichen Daten. 

Angesichts dieses Umstandes kann die nachfolgende Untersuchung nur die wichtigsten einfachgesetzli-

chen Regelungskomplexe einbeziehen, sodass die Ergebnisse immer unter dem Vorbehalt vorrangiger 

fachspezifischer Regelungen stehen und jeweils auch keine Detailanalyse liefern. Der einfachgesetzliche 

Rahmen ist zudem nicht umfassend; zahlreiche Rechtsfragen bleiben ungeregelt und müssen unter 

Rückgriff auf allgemeine Rechtsgrundsätze beantwortet werden. Die existenten Regelungen haben eher 

fragmentarischen Charakter und befassen sich mit Einzelaspekten.  

2.5.1 Informationsfreiheitsgesetze 

So betreffen die Informationsfreiheitsgesetze lediglich einen Anspruch auf Informationszugang, nicht 

hingegen das Recht oder die Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung.256 Neben dem Bund haben elf 

weitere Bundesländer Informationsfreiheitsgesetze erlassen. In fünf Bundesländern gibt es bisher kein 

Informationsfreiheitsgesetz.257 Diese Gesetze regeln nach ihrer grundsätzlichen Konzeption ein antrags-

basiertes Verfahren des Zugangs. Terminologisch unterscheiden sich die Informationsfreiheitsgesetze 

teilweise auch beim Anspruchsgegenstand. Bspw. b    z   § 3 A    2 I              § 3 S  z 1 AI  

Bbg den Begriff »Akten«, wohingegen das IFG des Bundes von »amtlichen Informationen« spricht. 

Folgende Informationsfreiheitsgesetze existieren in Deutschland: 

                                                
 

253  Ebd. 
254  Schmidt-Aßmann 2004, S. 247. 
255  Augsberg 2007, S. 735. 
256  Ausnahmen: § 11 Abs. 4 IFG Bremen sowie partiell auch § 11 IFG Bund und § 10 UIG. 
257  Neben dem fehlenden politischen Willen, die allgemeine Informationszugangsfreiheit im öffentlichen Sektor zu verwirkli-

chen, wird auch die unterschiedliche Verfassungsrechtslage in den Ländern als Beispiel angeführt, vgl. Schoch 2009, 
Einl. Rn 99. 
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Tabelle II-3: Informationsfreiheitsgesetze in Bund und Ländern 
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258 Das erst im Juni 2012 während der Finalisierung der Studie verabschiedete Transparanzgesetz wird nicht eingegangen. 
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Auf kommunaler Ebene lassen sich ebenfalls normative Ausformungen der Informationsfreiheit 

erkennen. Gemeindliche Informationsfreiheitssatzungen bzw. die Bestrebungen zu solchen259 existie-

ren insbesondere in den Bundesländern, in denen keine Landes-Informationsfreiheitsgesetze erlassen 

worden sind. Dass dies jedoch keineswegs zwingend ist, zeigt das Beispiel der Stadt Leipzig, die 

trotz Landes-IFG eine solche Informationsfreiheitssatzung auf den Weg gebracht hat.260 

Tabelle II-4: Informationsfreiheitssatzungen auf kommunaler Ebene (Auswahl). 

 Gesetz Fundstelle Besonderheiten 

Ingolstadt  
vom 22. 02. 2011 (AM, S. 485); in Kraft 
seit 01. 03. 2011 

 

München  

vom 22. 08. 1998 (GVBl, S. 796); zul. 
geänd. durch G. vom 27. 07. 2009 
(GVBl, S. 400); Neufassung vom 
17. 01. 2011; in Kraft seit 01.0 4. 2011 

 

Passau  
vom 17. 09. 2010 (ABl. Nr. 20, S. 121); 
in Kraft seit 14. 10. 2010 

 

Würzburg 

 

 

 

vom 22. 08. 1998 (GVBl, S. 796); zul. 
geänd. durch G. vom 27. 07. 2009 
(GVBl, S. 400); in Kraft seit 01. 01. 2011 

§ 11: Trennungsprinzip 
von schützenswerten 
und zugänglich zu ma-
chenden Informationen  

 

Durch die Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Ländern sollen das Ziel einer erhöhten Kon-

trolle der Verwaltung durch die Öffentlichkeit verwirklicht werden, da die verstärkte Einbeziehung 

des Bürgers in das Handeln der Verwaltung die Bereitschaft zur Teilnahme an staatlichen Interakti-

onen erhöht. 261  Darüber hinaus können die Informationsfreiheitsgesetze i. V. m. A    41 A    2, 

A    42 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union als Ausgestaltung des Rechts auf eine 

gute Verwaltung262 angesehen werden.263 

2.5.2 Informationsweiterverwendungsgesetz 

Das Gesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen264 (IWG) dient der 

Umsetzung der Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-

Richtlinie265), wobei eine Eins-zu-eins-Umsetzung angestrebt und durchgesetzt wurde.266 Ziel des 

Gesetzes ist es, durch mehr Transparenz und fairen Wettbewerb die Weiterverwendung von  

                                                
 

259  Siehe den Entwurf einer Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Göttingen:  
http://www.gruene-goettingen.de/userspace/NS/kv_goettingen/Dateien/Ratsfraktion/PDF/Anlage3-
Informationsfreiheitssatzung-Entwurf-3.pdf.  

260  http://www.l-iz.de/Politik/Leipzig/2012/05/Beseitigung-der-eingebauten-Huerden-fuer-Informationsfreiheitssatzung-
41930.html.  

261  Beckmann, Sensburg und Warg (2012), S. 112.  
262  Vgl. hierzu Bauer 2002, S. 32f.  
263  Beckmann, Sensburg und Warg 2012, S. 112f. 
264  BGBl I 2006 S. 2193. 
265  ABl EU Nr. L 345, 90. 
266  Püschel 2007, Einf. IWG Rn. 70; Sydow 2008, S. 483. 

http://www.gruene-goettingen.de/userspace/NS/kv_goettingen/Dateien/Ratsfraktion/PDF/Anlage3-Informationsfreiheitssatzung-Entwurf-3.pdf
http://www.gruene-goettingen.de/userspace/NS/kv_goettingen/Dateien/Ratsfraktion/PDF/Anlage3-Informationsfreiheitssatzung-Entwurf-3.pdf
http://www.l-iz.de/Politik/Leipzig/2012/05/Beseitigung-der-eingebauten-Huerden-fuer-Informationsfreiheitssatzung-41930.html
http://www.l-iz.de/Politik/Leipzig/2012/05/Beseitigung-der-eingebauten-Huerden-fuer-Informationsfreiheitssatzung-41930.html
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Informationen öffentlicher Stellen zu erleichtern.267 Es geht mithin um die Berechtigung zur kom-

merziellen Nutzung von Informationen. 268  Die Gesetzgebungskompetenz leitet sich aus A    74 

A    1 N   11 in Verbindung mit A    72 A    2 GG ab. Eine bundeseinheitliche Regelung ist vor dem 

Hintergrund der diskriminierungsfreien wirtschaftlichen Nutzung von staatlichen Informationen 

sowohl für bundesweit agierende als auch nur lokal vertretene Unternehmen gerechtfertigt.269 

Ein Anspruch auf Zugang zu Informationen wird nicht gewährt, § 3 A    1 Satz 2 IWG, da die Euro-

päische Union keine Kompetenz zur Regelung des Allgemeinen Verwaltungs(-verfahrens)rechts 

besitzt.270 Dem IWG liegt die Prämisse zugrunde, dass die bestehenden Informationszugangsrechte 

das Recht zur kommerziellen Weiterverwendung der zugänglich gewordenen Informationen nicht 

(mit-)umfassen. Auch besteht keine Verpflichtung zur Aufbereitung der Informationen zur Weiter-

verwendung. Wird die Weiterverwendung hingegen gestattet oder werden die Informationen be-

reits faktisch (durch öffentliche Stellen außerhalb ihrer öffentlichen Aufgabe oder durch Dritte) 

weiterverwendet, so muss dies auch in nicht diskriminierender Weise für alle anderen Dritten gel-

ten (§ 3 A    1 IWG). Dieses Recht gilt nicht lediglich im Sinne des A    3 A    1 GG als Teilhaber-

echt, sondern normiert ein subjektives öffentliches Recht auf Weiterverwendung.271 

Zentraler Begriff des IWG ist die Weiterverwendung. Nach der Definition gem. A    2 N   4 der PSI-

Richtlinie ist dies »die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, durch na-

türliche und juristische Personen für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke, die sich vom 

ursprünglichen Zweck im Rahmen des öffentlichen Auftrags, für den die Dokumente erstellt wur-

den, unterscheiden«. Klarstellend wird unter Weiterverwendung eine Nutzung der Dokumente aus 

anderen Gründen als der Erhebung, Erstellung, Reproduktion oder Verbreitung der Dokumente 

durch die öffentlichen Stellen verstanden.272 Demgegenüber definiert § 2 N   3 IWG: »Weiterver-

wendung [ist] jede Nutzung von Informationen, die über die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 

hinausgeht und in der Regel auf die Erzielung von Entgelt gerichtet ist«.273 Das IWG kann vor dem 

Hintergrund der Open-Data-Prinzipien als Grundlage der Vernetzung angesehen werden, geht es in 

diesem Gesetz eben nicht um den Zugangsanspruch zu Informationen, sondern darum, die gespei-

cherten und damit grundsätzlich verfügbaren Daten zu weiterem Nutzen bringen zu können.  

2.5.3 Fachspezifische Zugangsrechte und Regelungen zum Umgang mit 

staatlichen Daten 

Neben den allgemeinen Regelungen zum Zugang und zur Weiterverwendung staatlicher Daten 

enthalten zahlreiche Recht                           z                                z          s-

rechte sowie weitere Vorgaben zum Umgang mit staatlicherseits erhobenen und verarbeiteten 

Daten. 

 

                                                
 

267  BT-Drs. 16/2453 S. 1. 
268  Sydow 2008, S. 483. 
269  Püschel 2007, Einf. IWG Rn. 25. 
270  Schoch 2006, S. 873. 
271  Püschel 2007, Einf. IWG Rn. 74. 
272  Erwägungsgrund 8 der RL 2003/98/EG – ABl. EU 2003 Nr. L 345, 90. 
273  Hervorhebung nur hier. Zur zulässigen Differenzierung zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Weiterverwen-

dung, die vom IWG nicht erfasst wird, vgl. Abschnitt II-3.9.7. 
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Tabelle II-5: Fachspezifische Informationszugangsgesetze (Auswahl) 

Gesetz Fundstelle Besonderheiten 

Umweltinformationsgesetz (UIG)  vom 22. 12. 2004 
(BGBl I S. 3704) 

§ 7: Erleichterung des Zugangs zu den 
begehrten Informationen durch Unter-
stützung seitens der pflichtigen Stelle 

§ 10: aktive Unterrichtung der Öffent-
lichkeit über Umweltinformationen  

Gesetz zur Verbesserung der  
gesundheitsbezogenen Verbraucherin-
formationen 

(Verbraucherinformationsgesetz = VIG) 

vom 05. 11. 2007, 
(BGBl I S. 2558); zul. 
geänd. durch G. vom 
15. 03. 2012 (BGBl I 
S. 476); Änderungen 
treten am 
01. 09. 2012 in Kraft 

Durch letzte Änderung: Anpassung an 
andere Informationszugangsgesetze mit 
dem Ziel der Steigerung der Bürgernähe 
und Kohärenz des Informationszugangs-
rechts 

Ziel: Bekämpfung von Lebensmittels-
kandalen274 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 proaktive Veröffentli-
chung auf freiwilliger Basis vorgesehen 

ab 01. 09. 2012 neuer § 1: Erweiterung 
des Anwendungsbereichs auf Verbrau-
cherprodukte im Sinne des § 2 Nr. 26 
ProdSG 

Gesetz über den Zugang zu digitalen 
Geodaten (Geodatenzuganggesetz = 
GeoZG) 

Gesetz vom 
10. 02. 2009 (BGBl I 
S. 278) 

§ 11: Geoportal als elektronisches Netz-
werk ermöglicht den Zugang zu Geoda-
ten 

 

Tabelle II-6: Fachspezifisches Informationsverwaltungsrecht (Auswahl) 

Vorschrift Fundstelle 

Gesetz über den Deutschen  
Wetterdienst  

vom 10. 09. 1998 (BGBl I S. 2871); zul. geänd. durch G. vom 
29. 07. 2009 (BGBl I S. 2424) 

Statistikgesetz(e), z. B. BStatG vom 22. 01. 1987 (BGBl I S. 462, 565); zul. geänd. durch G. vom 
07. 09. 2007 (BGBl I S. 2246) 

Archivgesetz(e), z. B. BArchG  vom 01. 06. 1988 (BGBl I S. 62); zul. geänd. durch G. vom 05. 09. 2005 
(BGBl I S. 2722) 

 

                                                
 

274  BT-Drs. 16/5404, 1; Böhm, Lingenfelder und Voit 2011, S. 199. 
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 LEBENSZYKLUS STAATLICHER DATEN 3
Um Behörden, die staatliche Daten veröffentlichen wollen, und anderen Beteiligten wie bspw. Be-

treibern von gemeinsamen Datenportalen oder den Nutzern staatlicher Daten die Differenzierung 

der relevanten Rechtsfragen und der ggf. erforderlichen rechtlichen Prüfungen zu vereinfachen, 

wird ein Vorgehen gewählt, welches eine Zuordnung zu den unterschiedlichen Stadien des Um-

gangs mit staatlichen Daten vornimmt.275 Dieser Lebenszyklus lässt sich grob wie folgt unterteilen: 

 

 

Abbildung II-2: Lebenszyklus staatlicher Daten 

 

Innerhalb der einzelnen Stadien soll zunächst eine auf die optimale Realisierung von übergreifenden, 

deutschlandweiten Open-Data-Ansätzen gerichtete Zielvorstellung formuliert werden, um diese 

dann anhand der relevantesten handlungsleitenden rechtlichen Fragestellungen zu konkretisieren. 

Der Fokus der Analyse wird dabei auf den Daten der Exekutive (im Sinne der Administration276, 

einschließlich rechtlich verselbstständigter Einheiten277) liegen; weitere staatliche Daten und die 

aus deren Einbeziehung in Open-Data-Aktivitäten resultierenden besonderen Rechtsfragen werden 

nur kursorisch einbezogen. In der Regel lassen sich die für Verwaltungsdaten entwickelten Grunds-

ätze – bspw. zu den Grenzen der Veröffentlichung – aber übertragen. 

                                                
 

275  Die von Hornung 2009, S. 75ff., vorgenommene Differenzierung von drei Regulierungsebenen (Zugang, Weiterverwen-
dung, konkrete Nutzung) fokussiert hingegen das wirtschaftliche Potenzial der Veröffentlichung staatlicher Daten. 

276  Und weniger der Gubernative im Sinne von Regierungshandeln. 
277  Wobei hier angesichts deren besonderer Rolle vor allem auf die Kommunen eingegangen wird; die funktionale Selbst-

verwaltung (Kammern, Sozialversicherungsträger etc.) bleibt weitgehend ausgeblendet. Auf die besondere Problematik 
von öffentlichen oder gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen in Privatrechtsform wird insbesondere auf den Ebenen 
der Datenerstellung und Datenaggregation eingegangen. 
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Zielsetzung sollte es sein, staatliche Daten möglichst umfassend zum Gegenstand von Open Data 

zu machen, soweit keine rechtlichen Gründe entgegenstehen. Dies gilt für Datenbestände der Le-

gislative (also bspw. die schon heute weitgehend, wenn auch zum Teil nicht maschinenlesbar, 

veröffentlichte Parlamentsdokumentation), der Judikative (also bspw. Gerichtsentscheidungen)  

sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit (gubernativem) Regierungshandeln stehen (also 

bspw. Kabinettsbeschlüsse, -vorlagen und anderes). 

Bevor nachfolgend auf die einzelnen Stadien bzw. Verarbeitungsschritte und die damit jeweils ver-

bundenen Rechtsfragen eingegangen wird (II-3.2 bis II-3.9), stellt sich zunächst aber die – für 

zahlreiche Aspekte gleichermaßen wichtige – Frage, welchem Rechtsregime die Veröffentlichung 

staatlicher Daten grundsätzlich unterfällt, also, ob ein öffentlich-rechtliches oder zivilrechtliches 

Gedankenmodell zugrunde liegt (II-3.1). 

Handlungsempfehlung 12 

Einbeziehung aller relevanten staatlichen Bereiche in die Open-Data-Aktivitäten 

Strategie  mittelfristig 

Angesichts der Bedeutung der Datensätze auch anderer staatlicher Stellen als der Administration und 

Regierung im engeren Sinne erscheint es zielführend, die Open-Data-Aktivitäten so auszugestalten, dass 

auch weitere Einheiten an diesen partizipieren können, bspw. Daten in ein gemeinsames Portal einpfle-

gen. Dies gilt neben gesetzgebenden Körperschaften und Gerichten vor allem auch für die kommunale und 

funktionale Selbstverwaltung sowie öffentliche und gemischt-wirtschaftliche Unternehmen. Unter rechtli-

cher Perspektive sind zwar ggf. Besonderheiten zu berücksichtigen, grundlegende Bedenken gegenüber 

einer Erweiterung bestehen aber nicht.  

3.1 WELCHEM RECHTSREGIME UNTERLIEGT DIE VERÖFFENTLICHUNG STAATLICHER 

DATEN IN DEUTSCHLAND (ÖFFENTLICHES RECHT VS. ZIVILRECHT)? 

Ziel sollte es sein, möglichst viele in Deutschland seitens der Verwaltung veröffentlichte Daten ei-

nem einheitlichen Rechtsregime zu unterwerfen. Dabei bietet sich die Orientierung an einer Wid-

mung der Daten zur Weiterverwendung an, die zugleich aber das bestehende Urheberrecht an 

(staatlichen) Werken nicht in Frage stellt und bereits realisierte Lösungen, die sich ebenfalls eher 

am Urheberrecht anlehnen, integrieren kann. 

Wie schon die Differenzierung zwischen Gebühren und Entgelten als denkbare Formen der Geld-

leistungsmodelle zeigt, existieren aus rechtlicher Perspektive im Wesentlichen zwei Sichtweisen auf 

die Veröffentlichung staatlicher Daten. In Betracht kommen: 

 eine zivilrechtliche Perspektive, die sich am (staatlichen) Urheberrecht orientiert 278 und 

einen Nutzungsvertrag zwischen Bereitsteller und Nutzer erfordert, sowie 

 eine primär öffentlich-rechtliche Einordnung des Veröffentlichungsvorgangs und der nach-

folgenden Nutzung durch Dritte, wobei diese ihrerseits wieder in Form eines öffentlich-

rechtlichen Vertrages als auch in Form einseitiger Nutzungsbedingungen realisiert werden 

kann. 

                                                
 

278  Diese Perspektive wird von Schoch 2006, S. 874, zutreffend als »eigentumsrechtlich klingende Ansicht« beschrieben. 
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A        R            § 4 A    2 S  z 2 IWG zeigt mit seiner Formulierung (»kann auch ein Ver-

tragsangebot unterbreiten«), dass der Gesetzgeber die Möglichkeit privatrechtlicher Weiterverwen-

dungsvereinbarungen ermöglichen wollte; das IWG aber ansonsten keine Entscheidung über die 

Handlungsform trifft.279 S                          »N  z                «     § 2 N   4 IW  

ebenfalls sowohl privatrechtliche Weiterverwendungsvereinbarungen als auch öffentlich-rechtliche 

Handlungsformen280; die Kostengrundsätze des § 4 A    3 S  z 1 enthalten keine Festlegung auf ein 

öffentlich-rechtliches Handeln.281 

Betrachtet man die Ausgangssituation und die bereits realisierte Praxis der Veröffentlichung staatli-

cher Daten, lässt sich feststellen, dass eine Einordnung in diese beiden Grundmodelle selten expli-

zit erfolgt ist282 und sich Erscheinungsformen finden lassen, die deutlich in die eine oder andere 

Richtung tendieren: 

 So deuten die Realisierung in Form eines Webshops und der Umgang mit »Lizenzen« im  

Bereich der Geodaten283 auf eine am Urheberrecht orientierte Sichtweise.284  

 Demgegenüber ist der Hinweis im Impressum zahlreicher behördlicher Homepages, der die 

kommerzielle Nutzung untersagt285, eher als eine einseitige hoheitliche Restriktion für die Wei-

terverwendung der staatlich offenbarten Daten zu verstehen (vgl. auch Abschnitt II-3.9.3). 

Angesichts dieser Ausgangslage sollte Zielsetzung sein, perspektivisch ein System zu etablieren, 

welches sich einheitlich an einem der Grundmodelle orientiert, zugleich aber die bestehende Vor-

gehensweise nicht in Frage stellt, sondern ggf. auch integrieren kann. Diese »Offenheit« ist schon 

deshalb zwingend, da weiterhin Bereiche bestehen werden, die zwingend dem Urheberrecht unter-

fallen (weil der Gegenstand der Veröffentlichung die Voraussetzungen des § 2 UrhG erfüllt286), wel-

ches nicht ohne weiteres abbedungen werden kann. 

 

 

                                                
 

279  Püschel 2007, § 4 IWG Rn. 43. 
280  Ebd., § 2 IWG Rn. 77 mit dem Beispiel der Nebenbestimmungen zu einem Verwaltungsakt. 
281  Ebd., § 4 IWG Rn. 55. 
282  Die pauschale Zuordnung von »Open Data« zum »informalen Verwaltungshandeln« durch Ernst 2011, Teil 28.1 Rn. 

46ff., erscheint nicht passend; zwar handelt es sich um die sog. »Leistungsverwaltung«, dennoch können auch klassi-
sche, »formale« Handlungsinstrumente zum Einsatz kommen. 

283  So z. B. das Modellvorhaben des interministeriellen Ausschusses für Geoinformationswesen; vgl.  
http://www.imagi.de/themen/navl_modellvorhabenimagi.html. 

284  Während der Neufassung des GeoZG auf Bundesebene eher ein »Widmungsmodell« zugrunde liegen dürfte, zumal die 
Geldleistungsfreiheit im Gesetz und Nutzungsbedingungen und Ähnliches in einer Verordnung (einseitig und abstrakt-
generell) festgeschrieben werden sollen. § 11 Abs. 1 und 2 des Entwurfes lauten: 

»(1) Geodaten und Geodatendienste, einschließlich zugehöriger Metadaten, sind vorbehaltlich der Vorschrift des § 12 
Absatz 1 und 2 öffentlich zur Verfügung zu stellen.  

(2) Geodaten und Metadaten sind über Geodatendienste für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung geld-
leistungsfrei zur Verfügung zu stellen, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist oder 
                       z      R      D                                 …« 

285  Vgl. z. B. den Hinweis im Impressum des Landesportals Schleswig-Holsteins: »Die Seiten dürfen nur zum privaten 
Gebrauch vervielfältigt werden. Jede andere Verwendung des Angebots oder einzelner Teile daraus ist nur mit schriftli-
cher Zustimmung der Landesregierung zulässig. Davon ausgenommen sind nur die Pressemitteilungen der Landesregie-
rung Schleswig-Holstein sowie die im Internet veröffentlichten Reden. Ihr Inhalt kann ohne besondere Genehmigung 
verwendet werden«, Landesregierung Schleswig-Holstein (2011). 

286  Seit jeher Gegenstand kontroverser Diskussionen hinsichtlich der Veröffentlichungen von staatlichen Vermessungsäm-
tern, also bspw. Karten (vgl. dazu statt Vieler BGH, GRUR 1988, 33ff.; GRUR 1998, 916; GRUR 2005, 854). Ob dies 
auch für die Geodaten, also in einer weitgehend unbearbeiteten Fassung, die erst Grundlage von Karten u.ä. werden, 
gilt, erscheint hingegen fraglich. 
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Exkurs: Welche staatlichen Daten unterliegen dem urheberechtlichen Schutz? 

Um anhand des UrhG differenzieren zu können, welche Daten den Schutz dieses Gesetzes genie-

ßen, muss zunächst geklärt werden, ob es sich bei den in Frage stehenden Daten und Informatio-

nen um eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 A    2 UrhG handelt. Hierdurch 

kommt ein einheitlicher Werkbegriff zum Ausdruck.287 Als persönlich Geschaffenes gilt, was nicht 

durch reine mechanische Tätigkeit oder auf dem Zufall basierend entstanden ist.288 Bezüglich der 

Form ist zu beachten, dass es keiner dauerhaften Verkörperung bedarf, um als Schöpfung klassifi-

ziert werden zu können, vielmehr genügt die Wahrnehmung durch den menschlichen Sinn Ande-

rer289 (z     Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme, Werke der bildenden 

Künste, Lichtbildwerke, Filmwerke, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie 

Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen).  

Können staatliche Daten nicht als persönliche geistige Schöpfung identifiziert werden, handelt es 

sich bei ihnen folglich schon nicht um ein Werk im Sinne des § 2 A    2 UrhG. Ein urheberrechtli-

cher Schutz ist demnach nicht gegeben, gleichwohl aber die Möglichkeit, von staatlicher Seite Ein-

schränkungen zu normieren. Das UrhG ist lediglich in seinem Anwendungsbereich abschließend, 

außerhalb des Gesetzes können daher Restriktionen begründet werden, soweit keine anderweiti-

gen Ansprüche auf freien Zugang und freie Weiterverwendung existieren. 

Handelt es sich hingegen um ein urheberrechtlich relevantes Werk im Sinne des § 2 A    2 UrhG, so 

bedarf es nachfolgend der Prüfung des § 5 A    1 und 2, ob ein amtliches Werk vorliegt. Die Vor-

schrift ist als verfassungsgemäße Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne des 

A    14 A    1 S  2 GG ausgestaltet und verfolgt den Zweck, die in den amtlichen Werken enthalte-

nen Informationen aufgrund eines öffentlichen Interesses an deren Verbreitung einer möglichst 

breiten Masse komplikationslos zur Verfügung zu stellen.290 Als Ausnahmevorschrift ist sie grund-

sätzlich eng auszulegen. Können staatliche Daten als amtliche Werke definiert werden, so folgt 

hieraus, dass – unabhängig von der Frage, ob schon ein Urheberrecht erst gar nicht entsteht oder 

ein solches aber ausgeschlossen wird – keine Möglichkeiten bestehen, bezüglich dieser Daten Ein-

schränkungen zu normieren. Sie sind vom Urheberschutz ausgenommen. Eine allgemeine Definiti-

on eines amtlichen Werkes existiert nicht. Im Rahmen des § 5 A    1 UrhG ist die normierte Aufzäh-

lung maßgeblich und umfasst Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen 

sowie Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen. Werke dieser Art genie-

ßen keinen urheberrechtlichen Schutz. § 5 A    2 UrhG erstreckt die Ausnahme vom Urheberrechts-

schutz auch auf amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröf-

fentlicht sind. Das Interesse muss »nach Art und Bedeutung der Information gerade darauf 

gerichtet sein, dass der Nachdruck oder die sonstige Verwertung des die Information vermittelnden 

Werkes jedermann freigegeben wird«.291 Voraussetzung für die Veröffentlichung ist demnach ein 

bestimmtes Verbreitungsinteresse der Behörde.292 Bei Informationen im Sinne von § 5 A    2 UrhG 

ist das Ä                   § 62 A    1     3 UrhG sowie die Pflicht zur Quellenangabe gem. § 63 

A    1 und 2 UrhG zu beachten. 

Im Kontext des staatlichen Urheberrechts ist zudem das Verhältnis von Urheberrecht und IFG so-

wie IWG zu beachten.  

                                                
 

287  Schulze 2008, § 2 Rn. 6. 
288  Wiebe 2011, § 2 UrhG Rn. 4. 
289  Kaiser 2010, § 2 UrhG Rn. 5. 
290  Kaiser 2010, § 5 UrhG Rn. 1. 
291  So bereits BGH, GRUR 1984, 117 (119) sowie GRUR 2007, 137 (138). 
292  BGH, GRUR 2007, 137 (138). 
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 Hinsichtlich des IWG bedeutet dies, dass zwar Urheberrechte Dritter an amtlichen Informa-

tionen im Sinne des Gesetzes einer Anwendung des Gleichbehandlungsgebots des § 3 

Abs. 1 IWG entgegenstehen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 IWG), nicht aber das staatliche Urheber-

recht.293 Da öffentliche Stellen nicht verpflichtet werden, ihre Informationsbestände einer 

Weiterverwendung zur Verfügung zu stellen, wird in bestehende immaterielle Rechte öf-

fentlicher Stellen nicht ohne ihre Zustimmung eingegriffen. Weder Existenz noch Besitz der 

Rechte am geistigen Eigentum öffentlicher Stellen werden durch das IWG aufgehoben. Die 

vom Urheberrecht gewährleistete freie Verfügungsberechtigung auch öffentlicher Stellen 

über ihr geistiges Eigentum erfährt durch den von § 3 Abs. 1 IWG etablierten Kon-

trahierungszwang eine Beschränkung.294  

 Für Werke, die von § 5 UrhG erfasst werden, folgt die eingeschränkte Möglichkeit, die Wei-

terverwendung zu reglementieren, unmittelbar aus dem Urheberrechtsgesetz; für andere 

Werke sind hingegen die Vorgaben des IWG zu berücksichtigen.  

 Schließlich kann in der Erfüllung eines Informationsanspruchs nach dem IFG keine »Veröf-

fentlichung zur allgemeinen Kenntnisnahme« im Sinne von § 5 Abs. 2 UrhG gesehen wer-

den, in der proaktiven Veröffentlichung hingegen schon. 

 

 

Abbildung II-3: Staatliches Urheberrecht295 

                                                
 

293  Püschel 2007, § 1 Rn. 42; anders Hopf 2007, S. 56. 
294  Püschel 2007, § 1 Rn. 42. 
295  Diese Differenzierung zwischen Daten, an denen ein Urheberrecht besteht (1.), die nach § 5 UrhG im Grundsatz frei 

genutzt werden können (2.) und solchen, deren Veröffentlichung und Weiterverwendung vollständig außerhalb des 
Urheberrechtsgesetzes liegt (3.), wird im Folgenden, insbesondere bei den Rechtsfragen der Weiterverwendung staatli-
cher Daten, zugrunde gelegt. 
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Außerhalb des Geltungsbereichs des Urheberrechtsgesetzes muss analysiert werden, wie sich be-

gründen lässt, dass der »Eigentümer« staatlicher Daten, verstanden im Sinne einer rechtlich defi-

nierten Verfügungsberechtigung296, im Falle der Veröffentlichung überhaupt Grenzen und Vorgaben 

der Weiterverwendung definieren kann. Im direkten Anwendungsbereich des Urheberrechts ergibt 

sich dies aus der gesetzlichen Zuweisung einer andere Nutzer ausschließenden Verfügungsberech-

tigung297 (absolutes Recht298). 

Aufgrund der Vergleichbarkeit staatlicher Daten mit Werken im Sinne des Urheberrechts wäre eine 

weitergehende Analogie zwar denkbar, problematisch erscheint aber die Planwidrigkeit der Rege-

lungslücke, zumal das UrhG abschließend definiert hat, ab welcher Schöpfungshöhe und welche 

Gegenstände einen besonderen Schutz genießen sollen. Insofern bleibt in der zivilrechtlich orien-

tierten Perspektive nur eine vertragliche (relative) Vereinbarung zwischen dem »Eigentümer« der 

Daten und einem Dritten, die angesichts der Vertragsautonomie grundsätzlich jeden Vermögens-

gegenstand – also auch nicht urheberrechtlich geschützte Daten – erfassen kann (typengemischter 

Nutzungsvertrag). Eine analoge Anwendung des Urheberrechts scheidet für Daten aus. 

Aber auch im öffentlich-rechtlichen Modell lässt sich eine Zuweisung der Verfügungsberechtigung 

realisieren – sie basiert nämlich letztlich (in beiden Varianten) auf der Überlegung, dass derjenige, 

der über einen Datensatz verfügen kann, diesen überhaupt erst durch die Veröffentlichung einer 

(potenziellen) Weiterverwendung durch Dritte öffnet und diesen Vorgang insofern auch sachlich 

und personell begrenzen kann. Die Verfügungsberechtigung staatlicher Stellen zeigt sich auch an 

der Existenz von Zugangsansprüchen (aus den IFGs), deren explizite Anerkennung und Normie-

rung entbehrlich wäre, wenn dem Staat – außerhalb des Urheberrechts – schon gar keine entspre-

chende Verfügungsberechtigung zukäme. Die Verwaltung kann ebenfalls grundsätzlich über alle 

Vermögensgegenstände und deren Nutzung Verträge schließen, hinzu kommt aber die Option, 

auch andere Handlungsinstrumentarien einzusetzen, um die Veröffentlichung und Weiterverwen-

dung der Daten zu reglementieren.299 Letztgenannter Begründungsansatz zeigt damit erhebliche 

Parallelen zum anerkannten öffentlich-rechtlichen Rechtsinstitut der öffentlichen Sache 300 , was 

insofern eine Orientierung an diesem nahelegt (ohne gesetzlich zwingend zu sein).  

Der besondere rechtliche Status eines Gegenstandes301 als öffentliche Sache erklärt sich also zu-

nächst aufgrund seiner Indienststellung zur unmittelbaren Erfüllung eines öffentlichen Zwecks. 

                                                
 

296  Zur Frage, wer dies in concreto ist, siehe Abschnitt II-3.2.1. 
297  Einschränkend ist zu berücksichtigen, dass bei urheberrechtlich geschützten Werken des Staates das Urheberrechtsge-

setz (UrhG) abschließend ist und einer Modifikation insbesondere durch die Landesverwaltungen im Rahmen einer Da-
tenveröffentlichung nicht offen steht. Dies gilt sowohl für Fälle des Bestehens eines Urheberrechts als auch den Aus-
schluss nach § 5 Abs. 1 und 2 UrhG, der eine »freie Nutzung« gestattet (Dreier 2008, § 5 Rn. 1) und weitergehenden 
Restriktionen entgegensteht. Bei bestehendem Urheberecht muss die zulässige Einräumung und Begrenzung von (Nut-
zungs- und Verwertungs-)Rechten – auch wenn sie in öffentlich-rechtlicher Form erfolgt – als zulässige Ausübung des 
gesetzlich eingeräumten Urheberrechts erscheinen. 

298  Statt vieler Kroitzsch 2000, § 15 Rn. 20. 
299  Das erweiterte Handlungsinstrumentarium stellt den wesentlichen Unterschied zu privaten Akteuren dar, die Dritten 

Nutzungsrechte an »ihren« Daten einräumen wollen. Soweit kein urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt, bleibt de-
ren Handlungsinstrumentarium auf relativ wirkende vertragliche Vereinbarungen begrenzt. Bei der öffentlichen Verwal-
tung variieren in Abhängigkeit von der Ebene, der die Kompetenz zur bzw. Aufgabe der Veröffentlichung staatlicher Da-
ten zukommt, die denkbaren Handlungsformen. Möglich sind gesetzliche Regelungen bzw. solche durch 
Rechtsverordnung; eine Widmung kann aber auch durch Satzung, Verwaltungsakt und Allgemeinverfügung erfolgen; 
dazu Papier 2010, § 40 Rn. 2ff. 

300  Grundlegend Papier 2010, §§ 38-42; Pappermann, Löhr und Andriske 1987, S. 1ff.; Schmidt-Jortzig 1987, S. 1025ff. 
301  Nach h. M. wird bspw. auch der Luftraum erfasst, sodass eine Beschränkung auf Sachen im Sinne von § 90 BGB schon 

rechtstatsächlich nicht vorgenommen wird; vgl. dazu Papier 2010, § 39 Rn. 3. Dass die Einordnung auch »nicht-
gegenständlicher« Angebote als öffentliche Einrichtung in Betracht kommt, veranschaulicht auch der Umstand, dass die 
auf einer gemeindlichen Homepage vorgehaltene »Linkliste« als öffentliche Einrichtung im Sinne des Kommunalverfas-
sungsrechts definiert wird; dazu Boehme-Neßler 2001, S. 379; Duckstein und Gramlich 2004, S. 121ff.; Frevert und 
Wagner 2011, S. 79; Ott und Ramming 2003, S. 454ff. 
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Hiermit verbunden ist auch die Notwendigkeit, die Nutzung der spezifischen Gemeinwohlfunktion 

durch die Öffentlichkeit umfassend gewährleisten zu können. Das Regime des öffentlichen Sachen-

rechts wird daher namentlich von der Zielsetzung bestimmt, Möglichkeiten einer zweckwidrigen 

Nutzung dieser in Formen des öffentlichen Rechts erbrachten Verwaltungsleistung auszuschließen 

und den öffentlichen Nutzungszweck einer Sache gegenüber dem Rechtsverkehr dadurch abzusi-

chern, dass sie einem verwaltungsrechtlichen Sonderstatus unterstellt wird.302 Der Vorgang, mit 

dem eine staatliche Stelle einen Gegenstand bzw. eine Sache der Öffentlichkeit zugänglich macht, 

lässt sich zutreffend als Widmung umschreiben.303 Diese ist in der Regel mit Einschränkungen ver-

bunden – so ist ein städtischer Festplatz gerade nur zu diesem Zweck und nicht auch für andere 

Zwecke freigegeben. Das städtische Schwimmbad zum »Schwimmen« und bspw. nicht als Ort für 

kommerzielle Partyveranstaltungen. Dieses Recht, die (potenziellen) Nutzungen einzuschränken, 

folgt aus dem Umstand, dass die Entscheidung über die Widmung bzw. Entwidmung304 freiwillig 

erfolgt und nicht von gesetzlichen Ansprüchen auf Aufrechterhaltung bestimmter Einrichtungen 

determiniert wird. Insofern lässt sich die (freiwillige) Veröffentlichung staatlicher Daten auch als 

Teilelement der Daseinsvorsorge in einer »technisierten Informationsgesellschaft«305 ansehen.306  

 

Exkurs: Das Recht öffentlicher Sachen 

Das Recht der öffentlichen Sachen gehört zum allgemeinen Verwaltungsrecht. Zur Sicherung der 

öffentlichen Funktion von Sachen, die dem Allgemeinwohl dienen, bezweckt das Recht der öffentli-

chen Sachen eine teilweise »Herausnahme« der Sachen aus dem, auf Privatnützigkeit ausgerichte-

ten bürgerlichen Sachenrecht. Der öffentliche Sachbegriff umfasst nach überwiegender Meinung 

aber nicht nur körperliche Gegenstände (Sachen im Sinne des § 90 BGB) sondern auch nichtkör-

perliche »Gegenstände« wie zum Beispiel Luft, Elektrizität oder das offene Meer. Die öffentlichen 

Sachen lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen:  

 Öffentliche Sachen im Gemeingebrauch können von der Öffentlichkeit grundsätzlich ohne 

vorherige Zulassung benutzt werden. Ein Beispiel hierfür sind die öffentlichen Straßen. Eine 

Ausnahme besteht insofern für die Sondernutzung öffentlicher Sachen im Gemeinge-

brauch, also eine Nutzung, die über den bestimmungsgemäßen Gemeingebrauch hinaus-

geht: Hier ist in der Regel eine vorherige Genehmigung erforderlich. Dies trifft etwa für das 

Aufstellen von Tischen und Sitzmöglichkeiten vor in der Fußgängerzone gelegenen Cafés zu. 

 Öffentliche Sachen im Sondergebrauch können erst nach Genehmigung und nur im ge-

nehmigten Umfang genutzt werden. Dies trifft für die wasserwirtschaftliche Nutzung öf-

fentlicher Gewässer zu. 

 Öffentliche Sachen im Anstaltsgebrauch sind etwa öffentliche Einrichtungen; der Begriff 

der »Anstalt« ist dabei aber nicht auf Anstalten des öffentlichen Rechts beschränkt. 

 Öffentliche Sachen im internen Verwaltungsgebrauch sind solche, die lediglich der öffentli-

chen Verwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen, also vom Kugel-

schreiber im Büro über den Dienstwagen bis zum Dienstgebäude. 

Eine öffentliche Sache entsteht durch Widmung. Durch diese wird das nur durch die Rechte Dritter 

beschränkte Privateigentum (§ 903 BGB) auch der öffentlichen Verwaltung dergestalt zugunsten 

                                                
 

302  Danwitz 2008, 7. Kap. Rn. 16. 
303  Papier 2010, § 40 Rn. 2ff. 
304  Dazu Abschnitt II-3.7; ausführlich Papier 2010, § 40 Rn. 28f. 
305  BVerfGE 125, 175 (224). 
306  Zur sog. »E-Daseinsvorsorge« ausführlich Luch und Schulz 2009a, 19ff; dies. 2009b, S. 305ff. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_Verwaltungsrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Sachenrecht_(Deutschland)
http://bundesrecht.juris.de/bgb/__90.html
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Sondernutzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeingebrauch
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Einrichtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Anstalt_des_%C3%B6ffentlichen_Rechts
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Verwaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Verwaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Widmung_(Recht)
http://bundesrecht.juris.de/bgb/__903.html
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des gemeinen Wohls beschränkt, dass derjenige, welcher die Sache gewidmet hat (öffentlicher 

Sachherr) oder Dritte die Sache in einzelnen Beziehungen benutzen dürfen oder der Eigentümer 

gewisse Handlungen zu unterlassen hat (öffentliche Zweckbindung). Zielsetzung der Widmung ist 

weniger, die Nutzung von Gegenständen, deren Nutzung aufgrund äußerer Umstände »verknappt« 

ist, in geordneten Bahnen zu ermöglichen (so wandelt sich der Zulassungsanspruch zu öffentlichen 

Einrichtungen erst bei begrenzten Kapazitäten in einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Ent-

scheidung, zuvor besteht der Zugangsanspruch uneingeschränkt), sondern ist vielmehr darin zu 

sehen, Gegenstände, die für jedermann oder eine bestimmte Nutzergruppe wesentliche Bedeutung 

haben, losgelöst vom grundsätzlich weiterhin bestehenden Eigentumsrecht des Staates zum allge-

meinen Nutzen zur Verfügung zu stellen. Die Einbeziehung nicht-körperlicher Gegenstände zeigt, 

dass Bezugspunkt auch nicht lediglich das Sacheigentum sein kann, sondern jede Verfügungsbe-

rechtigung des Staates erfasst ist, die im Grundsatz geeignet ist, Nutzungen durch Dritte auszu-

schließen. 

  

 

Abbildung II-4: Denkbare Rechtsregime der Veröffentlichung staatlicher Daten 

 

In diesem Erklärungsmodell wären also: 

 ein Open-Data-Portal eine öffentliche Einrichtung, 

 die einzelnen Datensätze öffentliche Sachen307, 

 Nutzungsbedingungen die Umschreibung des konkreten Widmungszweckes (bspw. auch un-

ter Ausschluss der kommerziellen Nutzung)308 und 

 die ggf. zu entrichtende Geldleistung eine Benutzungsgebühr. 

                                                
 

307  Am ehesten wohl eine »öffentliche Sache im Anstaltsgebrauch«; vgl. zur Unzulänglichkeit dieser Definition Papier 2010, 
§ 39 Rn. 27ff. 

308  In Betracht käme auch ein Erklärungsmodell von kostenlosem nicht-kommerziellen Gebrauch (»ordentliche Benutzung«) 
und gebührenpflichtiger kommerzieller »Sonderbenutzung« der Daten (ausführlich zu derartigen Differenzierungsmög-
lichkeiten Papier 2010, § 39 Rn. 38ff.); da dies jedoch jeweils eine individuelle Entscheidung über die Sondernutzung – 
im Sinne einer »Erlaubnis« – erfordert, sollte auf dieses Erklärungsmuster nicht zurückgegriffen werden. Es handelt sich 
um ein ausdifferenziertes allgemeines Nutzungsverhältnis (Beispiel aus der »analogen« Welt: Flohmarktsatzung, die 
gewerbliche Händler untersagt oder mit anderen Gebühren belegt). Erst wenn eine Nutzung beabsichtigt ist, die von in 
den allgemeinen Nutzungsbedingungen gar nicht angelegt ist, ließe sich von »Sondernutzung« sprechen, die entweder 
einseitig durch die Behörde gewährt wird oder im Rahmen eines – öffentlich-rechtlichen – Vertrages.  
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Bei einer solchen Sichtweise ließen sich die Nutzungsbedingungen einseitig vom Datenbereitsteller 

definieren, was die Rechtssicherheit für alle Beteiligten erhöhen kann. Die Aushandlung individuel-

ler Lösungen im Sinne von Verträgen wäre zwar auch weiterhin zulässig, aber nicht zwingend not-

wendig.309 Findet eine Widmung statt, bewirkt dies auch eine Bindung des Bereitstellers an das 

Gebot der Gleichbehandlung – jeder, der sich im Rahmen der Widmung hält, hat einen Anspruch 

auf Einräumung der widmungsgemäßen Nutzung.310 

Die Unterwerfung der Veröffentlichung staatlicher Daten unter ein öffentlich-rechtlich geprägtes 

Rechtsregime erscheint zwar vorzugswürdig – insbesondere, weil das Entstehen einer Vielzahl von 

Nutzungsverträgen mit einem nahezu unüberschaubaren Kreis von Vertragspartnern vermieden 

würde311 –, dennoch bestehen keine expliziten rechtlichen Vorgaben, die einer anderen Ausgestal-

tung – vor allem im Bereich der freiwilligen Veröffentlichung – entgegenstehen. 

 

Handlungsempfehlung 13 

Wahlfreiheit hinsichtlich der Aufgabenerfüllung nutzen – verbindliche Festlegung eines öffentlich-

rechtlichen Veröffentlichungsregimes von Daten  

Recht kurzfristig 

Aufgrund der im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestehenden Wahlfreiheit sollte jede Organisationsein-

heit eine Entscheidung treffen, ob sie die Veröffentlichung und Gestattung der Weiterverwendung als 

Zurverfügungstellung öffentlicher Sachen in Form einer Widmung begreift (öffentlich-rechtliche Lösung) 

oder im Rahmen eines zivilrechtlichen Vertragsverhältnisses realisieren will. Für alle zukünftig neu veröf-

fentlichten Daten sollte diese Grundentscheidung beibehalten und nach außen erkennbar dokumentiert 

(siehe Handlungsempfehlung 26) werden; »Altdaten« könnten – soweit möglich – auf das favorisierte 

Modell überführt werden. Es sollte eine ebenenübergreifende Abstimmung über das zugrundliegende 

Rechtsregime erfolgen; eine verbindliche Vorfestlegung auf ein Modell ist nicht möglich und nicht zielfüh-

rend. Aufgrund der Einordnung der Veröffentlichung staatlicher Daten als öffentliche Aufgabe liegt ein 

öffentlich-rechtliches Modell nahe. 

 

Bei der rechtlichen Einordnung der Veröffentlichung staatlicher Daten zum Zwecke der Weiterver-

wendung müssen folgende Aspekte Berücksichtigung finden: 

 Dass Bereiche denkbar sind, die vom Urheberrecht unmittelbar erfasst werden (z     Dar-

stellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen 

oder Tabellen)                              W                         (     § 5     )     

somit nicht in Frage gestellt werden darf. 

 Dass zum Teil gesetzgeberische Vorentscheidungen existieren. Ist eine Veröffentlichung be-

stimmter Daten gesetzlich explizit legitimiert oder verpflichtend, kann der Gesetzgeber 

                                                
 

309  Anders in einem urheberechtlichen Modell, bei dem jeweils ein individueller Vertragsschluss anzunehmen wäre – u. a. 
auch mit der Folge, dass die in der Regel ebenfalls einseitig gestellten Nutzungsbedingungen ggf. auch als allgemeine 
Geschäftsbedingungen zu klassifizieren wären. 

310  Auch wenn dieser nicht gesetzlich fundiert ist, wie bspw. im Kommunalrecht hinsichtlich der öffentlichen Einrichtungen 
(exemplarisch § 18 GemO SH) oder im Straßen- und Wegerecht hinsichtlich des Gemeingebrauchs (§ 20 Abs. 1 Satz 1 
StrWG SH), lässt sich dieser Anspruch aus dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung ableiten; siehe auch Papier 
2010, § 39 Rn. 39; zu Portalen der öffentlichen Verwaltung explizit Frevert und Wagner 2011, S. 79: »Bei Portalen von 
Landes- oder Bundesbehörden kommt als Anspruchsgrundlage unmittelbar das jeweils betroffene Grundrecht in Be-
tracht«. 

311  Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass ein Passus in den Creative-Commons-Lizenzen (CC BY 3.0 DE) dazu führt, 
dass auch mit Drittnutzern vertragliche Beziehungen begründet werden; dazu Abschnitt II-3.9.10. 
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das Recht, sich für das eine oder andere Modell zu entscheiden, bereits ausgeübt haben312 

(so dürfte die Vorgabe von Nutzungsbedingungen in Form einer Verordnung ein Indiz für 

ein öffentlich-rechtliches Modell sein). Fehlt eine Regelung, bleibt es grundsätzlich dem Er-

messen der veröffentlichenden Behörde überlassen, wie sie diesen Vorgang ausgestalten 

will. 

 Dass allein aus der Pflicht, bestimmte Daten zu veröffentlichen, – bspw. auch ableitbar aus 

allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen – nicht zugleich eine bestimmte Art und 

Weise der Realisierung folgt. Öffentliche Aufgabe und ihre Erfüllung sind strikt zu tren-

nen313; auch die Aufgabe »Bereitstellung staatlicher Daten« kann in Formen des Privat-

rechts erfolgen. Gleiches gilt erst recht für den Bereich der freiwilligen staatlichen Aufga-

ben. 

 Dass möglicherweise die Entscheidung über ein Betreibermodell für ein Open-Data-Portal 

die Wahlfreiheit einschränkt – so kann das Benutzungsverhältnis eines städtischen in öffent-

lich-rechtlicher Rechtsform organisierten Schwimmbades sowohl öffentlich-rechtlich als 

auch privatrechtlich ausgestaltet werden, im Falle einer Privatrechtsform (bspw. GmbH) 

steht auch nur die privatrechtliche Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses zur Verfü-

gung.314 Hierzu bedarf es aber einer näheren Bewertung der Funktionen und Aufgaben des 

Portalbetreibers und ggf. einer Beantwortung der Frage, ob ein privatrechtlich organisierter 

Betreiber auch öffentlich-rechtlich ausgestaltete Leistungen vermitteln kann (II-3.6.2). 

 Dass eine Differenzierung, nach der die kostenfreie Abgabe als Gemeingebrauch und damit 

öffentlich-rechtlich, die Abgabe gegen Entgelt als Ausübung eines urheberrechtsähnlichen 

Modells zu bewerten ist, nicht zwingend ist. Vielmehr können beide Modelle grundsätzlich 

auch das gesamte Spektrum denkbarer Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodelle 

abbilden. 

 Dass die Erhebung eines Entgelts oder einer Gebühr nicht zwingend ein individualisierbares 

Rechtsverhältnis zwischen Bereitsteller und Nutzer (in Form eines Verwaltungsaktes oder 

eines Vertrages) erfordert. Vielmehr kann auch eine Benutzungsordnung derartige Gebüh-

ren auferlegen.315 

 Dass sich sowohl in der zivilrechtlichen als auch öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung insbe-

sondere die Weitergabe der Daten im Rahmen einer erlaubten freien Weiterverbreitung an 

Dritte und die nachfolgende Missachtung von Nutzungsbeschränkungen als problematisch 

erweisen kann. Lediglich für Fälle, die unmittelbar dem Urheberrecht unterfallen, hält das 

geltende Recht eine Lösung bereit.316 

Will man das gedankliche Modell der Widmung staatlicher Datenbestände weiter verfolgen, stellen 

sich zudem folgende spezifische Rechtsfragen, die in Abhängigkeit der konkreten Ausgestaltung 

einer näheren Betrachtung bedürfen: 

 Nach welchem Verfahren und in welcher Rechtsform (gesetzlich, durch Einzelakt, konklu-

dent) erfolgt eine Widmung der Daten für die Weiterverwendung? 

 Setzt insofern der Vorbehalt des Gesetzes zwingend die Existenz einer gesetzlichen Grund-

lage voraus?317 

                                                
 

312  Exemplarisch § 5 Abs. 1 Satz 1 DWD-Gesetz: »Der Deutsche Wetterdienst erbringt seine Dienstleistungen in privatrecht-
lichen Handlungsformen, soweit dem andere Gesetze nicht entgegenstehen«. 

313  Allgemeiner Grundsatz; vgl. statt Vieler Ipsen 2011, Rn. 17. 
314  Ausnahme: Beleihung; vgl. Papier 2010, § 39 Rn. 32. 
315  Durch Rechtssatz (z. B. Satzung) und tatsächliche Inanspruchnahme entsteht ein Verwaltungsrechtsverhältnis; dazu 

allgemein Hill 1986, S. 2602ff.; Ipsen 2011, Rn. 180 m. w. N. 
316  Dazu ausführlich Abschnitt II-3.9.10. 
317  Siehe auch Abschnitt II-3.4.2. 
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 Können gemeinsame öffentliche Einrichtungen von Bund, Ländern und ggf. Kommunen 

existieren und wie entstehen diese?318 

 Inwieweit ist die Errichtung gemeinsamer Einrichtungen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

in öffentlich-rechtlicher Form dem Vorwurf einer unzulässigen Mischverwaltung ausgesetzt? 

 Unterliegt eine Entwidmung der Daten Grenzen (ggf. welchen)?319 

 Lässt sich das Verhältnis der einem öffentlich-rechtlichen Regime unterliegenden Daten zu 

denjenigen, die vom Urheberrecht erfasst werden, sachgerecht ausgestalten? 

3.2 ERSTELLUNG STAATLICHER DATEN 

Ziel sollte es sein, bereits im Prozess der Erstellung staatlicher Daten sicherzustellen, dass eine 

zukünftige Veröffentlichung rechtlich zulässig ist, dass die für eine Veröffentlichung ggf. geltenden 

formalen Anforderungen an die Daten Beachtung finden und dass frühestmöglich eine Kennzeich-

nung der Daten unter den Gesichtspunkten etwaiger Veröffentlichungsgrenzen und -pflichten, Ein-

schränkungen der Nutzungsrechte oder zwingender Vorgaben für das datensatzbezogene Geldleis-

tungsmodell erfolgt. 

3.2.1 Wer ist »Eigentümer« staatlicher Daten? 

Mit der juristisch nicht korrekten Bezeichnung einer »Eigentümerstellung« an staatlichen Daten soll 

der erste relevante Aspekt bei der Erstellung staatlicher Daten adressiert werden – nämlich die 

Bestimmung des Verfügungsberechtigten. 

Rechtsfolgen der Verfügungsberechtigung 

Die Verfügungsberechtigung ist für die Veröffentlichung staatlicher Daten unter mehreren Ge-

sichtspunkten von Bedeutung. So entscheidet der Verfügungsberechtigte in der Regel 320  unter 

anderem darüber, 

 ob überhaupt eine Veröffentlichung in Betracht kommt, 

 welcher Bearbeitungsstand veröffentlicht werden soll (II-3.3.1), 

 ob rechtliche Vorgaben nur eine eingeschränkte Veröffentlichung erlauben, 

 welche Nutzungsbedingungen zum Einsatz kommen sollen und 

 ob die Nutzung des Datensatzes kostenfrei oder gegen Entgelt ermöglicht werden soll. 

Geht man im Grundsatz von einem Modell aus, das auf einigen wenigen zentralen Elementen – 

gebündelt auf Portalebene bzw. bei dessen Betreiber – und einer dezentralen Datenhaltung und  

-bereitstellung basiert (II-3.6.3), ist die Zuweisung der Verfügungsberechtigung auch zur Ermitt-

lung von (geteilten) Verantwortlichkeiten, bspw. im Haftungsfall, von Bedeutung (II-3.8.4). 

Die Festlegung einer Verfügungsberechtigung über den jeweiligen Datensatz muss grundsätzlich in 

beiden denkbaren Erklärungsmustern für die Veröffentlichung staatlicher Daten erfolgen. Im Fall 

des zivilrechtlich geprägten urheberrechtlichen Modells erscheint die Bezeichnung des Verfügungs-

berechtigten passend – er entscheidet privatautonom, ob und welche Nutzungsrechte er zu wel-

chen Bedingungen übertragen will. Demgegenüber kann bei einem öffentlich-rechtlichen Modell 

eher von einer Zuständigkeit zur – einseitigen – Festlegung von Nutzungsbedingungen gesprochen 

                                                
 

318  Vgl. insbesondere zu den Grenzen Abschnitt II-3.6. 
319  Abschnitt II-3.7. 
320  Soweit keine gesetzlichen Vorgaben sein Ermessen bspw. hinsichtlich des Geldleistungsmodells determinieren; vgl. dazu 

Abschnitt II-3.8.8. 
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werden. Mit dieser Zuständigkeit geht die Befugnis einher, eine Widmung der Daten vorzunehmen. 

Im Interesse einer Vereinheitlichung kann – insbesondere zur Bezeichnung des Metadatensatzes – 

allgemein von »zuständiger Stelle« gesprochen werden. 

Datenerhebende Stelle als Verfügungsberechtigter 

Trotz des Ziels einer größtmöglichen Zusammenarbeit und Einheitlichkeit auch über Ebenengren-

zen hinweg verbleiben sowohl die Datenhaltung als auch die Verfügungsberechtigung bei der origi-

när zuständigen Stelle. Schon die Existenz von Informationsfreiheitsansprüchen, die sich jeweils 

gegen die verfügungsberechtigte Stelle richten321, verdeutlicht das allgemein anerkannte Verfü-

gungsrecht an staatlichen Daten. Derartige Ansprüche wären entbehrlich, wenn ein eigenständiges 

staatliches Recht über – nicht urheberrechtlich geschützte – Daten und Informationen zu verfügen, 

nicht anerkannt wäre. Das Argument, die Daten seien mit Steuermitteln finanziert, ist ein rechtspo-

litisches Argument für die Veröffentlichung und Gestattung der Weiterverwendung (II-3.3.1), steht 

der Anerkennung einer Verfügungsberechtigung aber nicht per se entgegen. Zuständige Stelle in 

diesem Sinne ist in der Regel die Behörde, die die Daten zur Erfüllung der ihr zugewiesenen staatli-

chen Aufgaben, als Grundlage ihrer Aufgaben oder aus anderen Gründen erhebt und/oder aufbe-

reitet. Die unkomplizierteste Variante ist dabei die Erhebung und Aufbereitung unmittelbar durch 

die Behörde selbst. In diesem Fall lässt sich die Urheberschaft, bzw. allgemeiner: Verfügungsbe-

rechtigung, unproblematisch ermitteln. Die allgemeine Zuständigkeitsordnung bleibt auch durch 

Open-Data-Bestrebungen und ein gemeinsames – vermittelndes – Datenportal unberührt. 

Einbindung weiterer Akteure in Erhebung und Aufbereitung  

Diffiziler wird die Bewertung in Konstellationen, in denen andere Akteure in den Erhebungsprozess 

eingebunden werden. Dies gilt bspw. für: 

 die gemeinsame Datenproduktion durch mehrere Behörden (z     in Form von verfahrens-

rechtlich abgesicherten Mitwirkungsrechten in Planungsprozessen oder auch den Zusam-

menschluss zur Datenerhebung wie Vermessungen etc. aus Kostengesichtspunkten), 

 die Erhebung von Daten durch bzw. im Zusammenwirken mit verselbstständigten Rechts-

trägern (Stadtwerke, Verkehrsbetriebe etc.), 

 die Beauftragung privater Unternehmen mit einzelnen Erhebungs- oder Aggregationsschrit-

ten sowie 

 den Bürger als Koproduzenten von staatlichen Daten. 

Da eine solche Einbindung typischerweise auch weitere Verarbeitungsschritte erfasst, werden die 

rechtlichen Aspekte dort näher erläutert (II-3.3.2). 

Verfügungsberechtigung bei mehrfach gehaltenen Daten 

Die Verfügungsberechtigung der (zuständigen) Behörde wird auch nicht dadurch aufgehoben, dass 

eine andere staatliche Stelle gleiche oder gleichartige Datensätze erhebt und diese ihrerseits nicht 

veröffentlichen möchte. In der Praxis kann dies relevant werden, wenn beispielsweise statistische 

Daten parallel durch Statistikämter der Bundesländer und das Statistische Bundesamt erhoben 

werden, oder wenn unterschiedliche nachgeordnete Behörden in einem Bundesland gleiche oder 

gleichartige Daten zu einem spezifischen Politikfeld erheben. Soweit keine rechtlichen Grenzen der 

Veröffentlichung bestehen, bleibt die Berechtigung aller datenhaltenden Stellen, die Daten eigen-

verantwortlich zu veröffentlichen, von anderweitigen Zuständigkeiten unberührt. 

                                                
 

321  So geht § 7 Abs. 1 IFG Bund explizit davon aus, dass über die Gewährung des Zugangs die Behörde entscheidet, «die 

zur Verfügung über die begehrten Informationen berechtigt» ist. 
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Bestimmung des Verfügungsberechtigten in hierarchischen Strukturen 

Im hierarchisch gegliederten Behördenaufbau der deutschen Verwaltung stellt sich zudem die Fra-

ge, ob die Verfügungsberechtigung lediglich organisationsbezogen (also bezogen auf eine Körper-

schaft, Anstalt o. Ä.) bestimmt wird oder ob innerhalb einer Organisation weitergehend (feingra-

nular) differenziert werden kann. Diesbezüglich erscheint eine Orientierung an den örtlichen und 

sachlichen Zuständigkeiten sinnvoll, sodass im Prinzip jede Kommune, jedes Land, der Bund und 

andere selbstständige Rechtsträger eigenverantwortlich entscheiden. 

Innerhalb dieser Organisationseinheiten bleibt es der Leitungsebene überlassen, ob für andere 

Ebenen eine Veröffentlichungspflicht vorgesehen werden soll, soweit nicht Teileinheiten eigene 

Rechte zukommen (wie bspw. im Rahmen des Ressortprinzips). Innerhalb der hierarchischen 

Struktur lässt sich eine Veröffentlichung durch interne Vorschriften, bspw. einen Erlass o. Ä., 

durchsetzen, während die Verpflichtung von selbstständigen Rechtsträgern in der Regel ein Gesetz 

erfordert. 

Angesichts der fachlichen Belange, die von der Datenveröffentlichung berührt werden, erscheint es 

sachgerecht, die Veröffentlichungsentscheidung weitestgehend nach unten zu delegieren. Insofern 

erscheint eine Anpassung an bestehende Rollenkonzepte in den Behörden und eine Integration in 

den existenten datenbezogenen Workflow zielführend. 

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in kooperativer oder privatrechtlicher Form 

Die gleiche Beurteilung ist auch bei Daten zugrunde zu legen, die bei der Wahrnehmung öffentli-

cher Aufgaben in Formen des Privatrechts (Stadtwerke, Verkehrsbetriebe etc.) oder kooperativen 

Strukturen (Zweckverbänden etc.) anfallen. Aufgrund der eigenständigen Rechtspersönlichkeit 

(bspw. von GmbH, AG) liegt die Verfügungsberechtigung grundsätzlich bei der (privaten) Gesell-

schaft. In diesem Fall ist zudem zu berücksichtigen, dass sowohl bei erwerbswirtschaftlicher Betä-

tigung in privaten Rechtsformen als auch beim Verwaltungsprivatrecht das zur Verfügung stehende 

Handlungsinstrumentarium – auch für die Veröffentlichung staatlicher Daten – auf privatrechtliche 

Handlungsformen begrenzt ist. Die Veröffentlichung vollzieht sich also immer, auch außerhalb des 

Urheberrechts, auf Grundlage eines typengemischten Nutzungsvertrages. 

Etwas anderes kann nur gelten, wenn sich der beteiligte Träger der öffentlichen Verwaltung im 

Gründungsakt bestimmte Einflussrechte vorbehalten hat, die eine solche Veröffentlichung durch-

setzbar machen. In jedem Fall müssen derartige Einflussrechte mit den Grundsätzen des jeweils 

geltenden zivilrechtlichen (Gesellschafts-)Rechtsregime in Einklang stehen. Soweit Private beteiligt 

sind, kommt eine einseitige Durchsetzbarkeit der Veröffentlichung in der Regel nicht in Betracht.322 

Demgegenüber dürfte es bei einer 100-prozentigen Trägerschaft der öffentlichen Verwaltung in der 

Regel möglich sein, eine Veröffentlichung im Sinne von Open Data mithilfe der gesellschaftsrechtli-

chen Instrumente (z     durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bzw. Aufsichtsrat und 

entsprechende Einwirkung auf Geschäftsführung bzw. Vorstand) durchzusetzen. 

 

                                                
 

322  Schon deshalb, weil gemischt-wirtschaftliche Unternehmen ihrerseits Grundrechtsträger sind und nicht ohne Weiteres 
zur Veröffentlichung gezwungen werden können; zur Grundrechtsfähigkeit von gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen 
allgemein Vollmöller 2007, § 5 Rn. 15ff.; das BVerfG verneint dies, zumindest bei einer »Beherrschung« durch die öf-
fentliche Hand; vgl. BVerfG, NJW 1990, 1783 (1783); BVerfG, NVwZ 2006, 1041ff. 
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Handlungsempfehlung 14 

Sicherung der »Verwertungsrechte« und entsprechender Einflussrechte bei der Wahrnehmung öffentli-

cher Aufgaben in kooperativer oder privatrechtlicher Form 

Recht mittelfristig  

Um einen möglichst großen Bestand an Daten zur Verfügung zu haben, der auch zur Weiterverwendung 

veröffentlicht werden kann, empfiehlt sich die Einbeziehung aller staatlicher Bereiche 

(Handlungsempfehlung 12). Dies betrifft gerade auch die Wahrnehmung von Veraltungsaufgaben in ko-

operativen Strukturen oder in Privatrechtsform. Aufgrund des dann geltenden Rechtsrahmens ist es not-

wendig, sich als öffentliche Verwaltung Einflussrechte vertraglich oder gesellschaftsrechtlich zusichern zu 

lassen, die z. B. die Veröffentlichung von Verkehrsdaten der Verkehrsbetriebe, Daten von kommunalen 

Energieversorgern etc. ebenfalls ermöglichen. Aufgrund der eigenständigen Rechtspersönlichkeit liegt die 

Entscheidung ansonsten eigenverantwortlich bei diesen verselbstständigten Organisationseinheiten. 

 

3.2.2 Existieren rechtliche Vorgaben zur (formalen) Aufbereitung für die  

Veröffentlichung, die bereits bei der Erstellung Berücksichtigung finden 

sollten? 

Sollten gesetzliche Regelungen bestehen, die (formale) Vorgaben für die spätere Veröffentlichung 

der Daten enthalten, bspw. indem bestimmte Formate vorgegeben oder ausgeschlossen werden, 

sollte aus Effizienzgesichtspunkten sichergestellt werden, dass diese bereits bei der Erstellung der 

Datensätze berücksichtigt werden. Dies macht Umformatierungen zu einem späteren Zeitpunkt 

entbehrlich. 

Derartige Verpflichtungen können auf unterschiedlichen Rechtsgründen basieren. Im Kontext des 

hier analysierten Open-Data-Ansatzes sind vor allem denkbar: 

 gesetzliche Vorgaben des jeweils zur Gesetzgebung berufenen (Landes-)Gesetzgebers, 

 Beschlüsse des IT-Planungsrates bzw. anderer ebenenübergreifender Gremien, die entwe-

der unmittelbare Verbindlichkeit für die Vertragspartner besitzen oder in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich umzusetzen sind323, oder 

 die aus einer Mitwirkung an einem gemeinsamen Portal ableitbaren Verpflichtungen, bspw. 

aus einem Verwaltungsabkommen oder einer Beitrittserklärung.324 

Soweit ersichtlich findet sich mit dem Referentenentwurf eines E-Government-Gesetzes des Bundes 

erstmals eine solche rechtliche Erfassung der technischen Dimension von Open Government Data. 

§ 12 A    1 enthält eine entsprechende Vorgabe. Der Entwurf lautet:325 

(1) Stellen Behörden über öffentlich zugängliche Netze Daten zur Verfü-
gung, an denen ein Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiterverwen-
dungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes, zu 
erwarten ist, sind maschinenlesbare Formate zu verwenden. Die Daten 
sollen einfach zugänglich sein. 

                                                
 

323  Zur Rechtsnatur Schulz und Tallich 2010, S. 1338ff. 
324  So das im Kontext der einheitlichen Behördennummer 115 gewählte Modell; ausführlich zur Rechtsnatur Schulz und 

Warnecke 2010, S. 264ff. 
325  Problematisch ist am derzeitigen Entwurf, dass der Begriff der »Maschinenlesbarkeit« weder im Gesetz selbst noch in 

der Begründung weitergehend konkretisiert wird. 
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(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Bestimmungen für die Nutzung der Daten 
gemäß Absatz 1 festzulegen. Die Nutzungsbestimmungen sollen einfach 
sein und die kommerzielle und nichtkommerzielle Nutzung abdecken. Sie 
sollen insbesondere Nutzungsrechte, Gewährleistung und Haftung regeln. 

(3) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über technische Formate, 
in denen Daten verfügbar zu machen sind, gehen vor, soweit sie Maschi-
nenlesbarkeit gewährleisten. 

 

Demgegenüber ist die Verordnungsermächtigung aus § 12 A    2 lediglich auf Nutzungsbedingun-

gen bezogen und kann formale Vorgaben an die Daten nicht definieren. Die weiteren denkbaren 

Anforderungen an zu veröffentlichende Datensätze sind abhängig von der konkreten Ausgestaltung 

und sind daher im Einzelnen nicht absehbar. In jedem Fall sollte der gesamte datenbezogene 

Workflow innerhalb einer Behörde den Aspekt der späteren Veröffentlichung in einem bestimmten 

Format o. Ä. in jedem Stadium berücksichtigen. 

3.2.3 Welche (inhaltlichen) Restriktionen und Vorgaben für eine zukünftige 

Veröffentlichung erfordern bereits Maßnahmen bei der Datenerstellung? 

Neben formalen Anforderungen an die zu veröffentlichenden Daten sollten auch aus inhaltlichen 

Gründen ggf. bestehende Restriktionen einer späteren Veröffentlichung bereits zu einem frühest-

möglichen Zeitpunkt Berücksichtigung finden und durch entsprechende technisch-organisatorische 

Maßnahmen abgesichert werden. 

Ziel sollte es sein, die grundsätzlich einer Veröffentlichung im Sinne von Open Government Data 

offen stehenden Daten von anderweitigen Datensätzen zu separieren. Dieses Trennungsgebot lässt 

sich für den Hauptanwendungsfall der personenbezogenen Daten bereits dem geltenden Recht 

entnehmen. Hiermit soll auf technischer Ebene zugesichert werden, dass Daten zweckbestimmt 

verarbeitet werden.326 Satz 2 N   8 der Anlage zu § 9 BDSG regelt in Anlehnung zu § 4 A    4 N   4 

TDDSG: 

»Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder ge-
nutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu 
gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes 
gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je 
nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Daten-
kategorien geeignet sind, […] z     ä                z              i-
chen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.« 

 

Dieses Trennungsgebot bezieht sich ausgehend von der gesetzlichen Intention zunächst auf die 

Trennung von personenbezogenen Daten, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Diese dürfen auf 

technischer Ebene nicht miteinander vermischt werden. Nicht zwingend erforderlich ist jedoch eine 

räumliche Trennung in gesonderten Systemen oder Datenträgern. Maßnahmen sind der software-

seitige Ausschluss (Mandantentrennung), die Dateiseparierung beim Datenbankprinzip, die Tren-

nung über Zugriffsregelungen sowie eine Trennung von Test- und Routineprogrammen.327 Den-

noch lässt sich der Systematik und vor allem einer sachgerechten Realisierung der übrigen 

                                                
 

326  Gola und Schomerus 2010, § 9 Rn. 29. 
327  Ebd. 
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technischen und organisatorischen Maßnahmen nach der Anlage zu § 9 BDSG entnehmen, dass 

zunächst auch eine Trennung von personenbezogenen und nicht-personenbezogenen Daten, wenn 

zwar nicht rechtlich verpflichtend, so aber zielführend ist. Die besonderen Vorgaben der Anlage zu 

§ 9 BDSG gelten nämlich ausschließlich für personenbezogene Daten und sind mit einigem Auf-

wand verbunden. Um den Ressourceneinsatz für technische und organisatorische Maßnahmen zu 

begrenzen, werden diese vielfach auf den Umgang mit personenbezogenen Daten beschränkt blei-

ben, sodass eine getrennte Haltung die logische Konsequenz ist. 

Das Trennungsgebot gilt im Wesentlichen aber für alle Gründe, die einer Veröffentlichung staatli-

cher Daten entgegenstehen (II-3.4.4), also insbesondere auch 

 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 

 Amtsgeheimnisse und 

 Vorkehrungen zum Schutz der administrativen oder gubernativen Willensbildung. 

Darüber hinaus erweist es sich als zielführend für andere rechtlich zwingende oder aus anderen 

Gründen gewählte Einschränkungen oder Bedingungen für eine spätere Veröffentlichung, also vor 

allem die Aspekte 

 der Nutzungsbedingungen und 

 der Geldleistungsmodelle sowie 

 etwaiger Veröffentlichungspflichten. 

Die frühzeitige Kennzeichnung ist insbesondere dann von besonderer Bedeutung, wenn die Erstel-

lung und ggf. Verarbeitung von Daten sowie die Veröffentlichung organisationsintern unterschiedli-

chen Einheiten zugewiesen sind. Der von einer Volksinitiative vorgelegte Entwurf eines Transpa-

renzgesetzes für die Freie und Hansestadt Hamburg hat diesen Gedanken aufgenommen und zu 

           z       V                                    (§ 8              )328: 

»Die Behörden sollen geeignete organisatorische Vorkehrungen treffen, 

damit Informationen, die dem Anwendungsbereich der §§ 4 bis 7 unter-

fallen, ohne unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können.« 

 

Handlungsempfehlung 15 

Trennungsgebot technisch und organisatorisch absichern, ggf. ergänzende rechtliche Maßnahmen ergreifen 

Recht/Technik mittelfristig 

Auch wenn nur in Teilbereichen ein Trennungsgebot – also die Verpflichtung, personenbezogene Daten 

und andere von Beginn an separiert zu handhaben – normativ verankert ist, besteht dennoch eine rechtli-

che Verpflichtung, die ohnehin geltenden rechtlichen Restriktionen durch geeignete technisch-

organisatorische Maßnahmen abzusichern. Dies gilt nicht nur für personenbezogene Daten, sondern lässt 

sich als allgemeiner Grundsatz auf alle geheimhaltungsbedürftigen oder -würdigen Daten ausdehnen. Diese 

Trennung von Beginn an erleichtert den beteiligten Behörden den späteren Vorgang der Veröffentlichung 

nachhaltig und dient zugleich dazu, die von den Geheimhaltungsvorschriften betroffenen Rechtsgüter 

effektiv zu schützen. 

                                                
 

328  Er findet sich bspw. auch in der Informationsfreiheitssatzung der Stadt Würzburg. 
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3.3 DATENAGGREGATION UND BEMEHRWERTUNG VON STAATLICHEN DATEN 

Ziel muss es sein, bereits im Rahmen einer Veredelung, Aufbereitung oder Aggregation (Bemehr-

wertung) von (Roh-)Daten durch die öffentliche Hand die spätere Veröffentlichung der Gesamtheit 

staatlicher Daten im Blick zu behalten. Dies gilt sowohl in Fällen, in denen die Aufbereitung gesetz-

lich vorgegeben ist (bspw. amtliche Statistik) oder – zur Vorbereitung anderer behördlicher Ent-

scheidungen (bspw. von Planungsprozessen, für den Katastrophenschutz oder als Grundlage der 

Beschlussfassung von Kollegialorganen) oder aus haushalterischen Gründen (bspw. im Bereich der 

Geodaten) – freiwillig initiiert wird.  

3.3.1 Welcher Bearbeitungsstand staatlicher Daten ist Ausgangspunkt einer Ver-

öffentlichung? 

Der staatliche Umgang mit Daten hat keinen statischen Charakter, der bspw. mit der Ersterhebung 

abgeschlossen ist, sondern ist vielmehr ein Prozess der Datenverarbeitung bzw. der Gewinnung 

von Informationen aus Daten.329 Die staatlichen Daten werden dabei in zahlreichen unterschiedli-

chen Bearbeitungsständen vorliegen. 

Begriffliche Unterscheidung als rechtlicher Maßstab ungeeignet 

Die verwendeten Begrifflichkeiten wie »Rohdaten«, »Basisdaten« und »Mehrwertdaten« haben 

zwar ihre Berechtigung, um deskriptiv den Bearbeitungsstand staatlicher Daten zu beschreiben. Als 

Anknüpfungspunkt normativer Wertungen eignen sie sich hingegen nicht. Insofern besteht zwar 

die Forderung aus den Open-Data-Kriterien, möglichst Rohdaten bzw. die Primärquelle zum Aus-

gangspunkt einer Veröffentlichung zu machen, allerdings findet diese im geltenden Recht keine 

Entsprechung. 

Berücksichtigung des Open-Data-Kriteriums »Primärquelle « 

Zumal nur vereinzelt proaktive Veröffentlichungspflichten bestehen, die explizit einen bestimmten 

Gegenstand adressieren (müssen330), und sich die Veröffentlichung ansonsten unreglementiert im 

Rahmen freiwilliger Aktivitäten vollzieht, lässt sich keine generelle Aussage treffen, welcher Bear-

beitungsstand (und: aus welchen Gründen) veröffentlicht wird. Insofern ist es derzeit – und auch 

zukünftig – der Entscheidung des Verfügungsberechtigten (II-3.2.1) überlassen, welchen Bearbei-

tungsstand er veröffentlichen will. Trotz Restriktionen, die aus rechtlichen Veröffentlichungshinder-

nissen, behördlichen Sorgfaltspflichten und aus der konkreten staatlichen Aufgabe resultieren, wird 

dennoch ein weiter Ermessensspielraum der Behörden bestehen bleiben. Diesen gesetzlich (oder 

anderweitig) im Sinne der Zielsetzung einer Veröffentlichung von Rohdaten abstrakt-generell zu 

determinieren, erscheint wenig zielführend; angesichts der Vielgestaltigkeit der Daten zudem 

schwer realisierbar. Im Rahmen einer behördlichen Ermessensentscheidung pro oder contra einer 

Veröffentlichung sollte das Open-Data-Kriterium »Primärquelle« jedoch berücksichtigt werden, 

                                                
 

329  Zum Verständnis von Daten, Informationen und Wissen als aufeinander aufbauende »Aggregationsstufen« statt Vieler 
Albers 2005, S. 87ff.; ders 2008b, § 22 Rn. 7. 

330  Das Erfordernis einer Konkretisierung ist dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz geschuldet, da sowohl die einer 
Veröffentlichungspflicht unterliegende Behörde als auch der Begünstigte erkennen müssen, worauf sich ein etwaiger 
Anspruch bezieht. Im geltenden Recht wird dies durch die Verwendung verschiedener Begrifflichkeiten (Informationen, 
Daten) erschwert; dazu Abschnitt II-2.2. 
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soweit keine rechtlichen Grenzen der Veröffentlichung eines frühen Bearbeitungsstandes (im Sinne 

von Rohdaten) entgegenstehen331. 

Verlust der Interpretationshoheit durch die Veröffentlichung früher Bearbeitungsstände 

Um den (berechtigten) Bedenken der Verwaltung gegenüber einer Veröffentlichung von Rohdaten 

bzw. eines frühen Bearbeitungsstandes, diese werde Missinterpretationen Vorschub leisten und die 

Interpretationshoheit der Verwaltung über »ihre« Daten gefährden, entgegenzuwirken, ist darauf 

hinzuweisen, dass die Veröffentlichung früher Bearbeitungsstände einer weitergehenden Ag-

gregation, Aufbereitung und Bewertung der Daten durch die jeweilige öffentliche Verwaltung nicht 

entgegensteht (zum Teil kann sie sogar im Rahmen der Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich 

sein). Insofern kann über geeignete rechtliche (Nutzungsbestimmung mit Pflicht zur Namens-

nennung bzw. Kennzeichnung von Aufbereitungen durch Externe mit dem Hinweis »basierend auf 

D         … [Behörde XY]«) oder technisch-organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, 

dass nur Auswertungen o. Ä. der Daten einen amtlichen Charakter erhalten, die auch von der Ver-

waltung stammen. 

Handlungsempfehlung 16 

Soweit rechtlich zulässig, sollten frühe Bearbeitungsstände veröffentlicht werden 

Recht/Strategie mittelfristig 

Angesichts der Zielsetzungen von Open Data sollte die öffentliche Verwaltung dazu übergehen, möglichst 

frühe Bearbeitungsstände (im Sinne von Roh- oder Basisdaten bzw. der Primärquelle) zu veröffentlichen, 

soweit gesetzliche Vorgaben nicht entgegenstehen. Zum Teil ist eine bestimmte Aufbereitung zwingend 

(zur Qualitätssicherung oder zur Beseitigung des Personenbezugs), zum Teil sachgerecht, um Haftungs-

quellen zu minimieren. Wo derartige Restriktionen nicht bestehen, kann auch die Gefahr des Verlust der 

Deutungshoheit nicht eingewendet werden; es ist den betroffenen Verwaltungen klar zu kommunizieren, 

dass »ihre« Interpretations- und Aufbereitungsbefugnis nicht eingeschränkt, sondern lediglich weitere 

Akteure hinzutreten.  

 

Behördliche Sorgfaltspflichten im Vorfeld der Veröffentlichung 

Dennoch scheidet in bestimmten Fallkonstellationen eine Veröffentlichung früher und unbearbeite-

ter Daten, der Primärquelle, aus. In der Regel sind erste Verarbeitungsschritte der Verwaltung 

nämlich aus verschiedenen Gründen erforderlich. Entweder, um Rechtsverstöße zu vermeiden, 

oder im Interesse einer Minimierung der mit der Veröffentlichung ggf. verbundenen Haftungsrisi-

ken (II-3.8.4). So bedarf es bspw. 

 einer Qualitätssicherung der Datensätze, 

 der Überführung in ein maschinenlesbares Format und 

 der Beseitigung des Personenbezugs von Daten oder von Betriebs-, Geschäfts- und Amts-

geheimnissen sowie anderweitig geheimhaltungsbedürftiger oder -würdiger Teile. 

Werden diese Vorgaben aber berücksichtigt, können auch möglichst frühe Bearbeitungsstände, 

wenn nicht gar Rohdaten bzw. die Primärquelle, zum Ausgangspunkt von Open Government Data 

gemacht werden. 

                                                
 

331  Auch im Statistikrecht existiert kein grundsätzliches Verbot, Rohdaten zu veröffentlichen. Diese haben in der Regel aber 
einen Personenbezug, der erst aufgehoben werden muss; denkbar sind aber auch Statistiken, denen ein solcher Bezug 
– auf allen Aggregationsstufen – fehlt. 
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Auswirkungen der staatlichen Aufgabe auf die Veröffentlichung  

Eine enge Verbindung besteht zwischen dem zu veröffentlichenden Bearbeitungsstand und der 

Reichweite der konkreten öffentlichen Aufgabe. Dabei sollten hinsichtlich des Umgangs mit staatli-

chen Daten folgende Fallgruppen differenziert werden, wobei die Abgrenzung kaum trennscharf zu 

leisten sein wird: 

 Konstellationen, in denen die Erhebung und bestimmte Bemehrwertungsschritte Teil der öf-

fentlichen Aufgabe sind, bspw. weil der gesetzliche Auftrag einer Behörde dies definiert332, 

 Fälle, in denen die Erhebung der Daten oder eine bestimmte Aufbereitung Grundlage ande-

rer staatlicher Aufgaben und zu deren sachgerechten Erledigung erforderlich ist333, sowie  

 die aus sonstigen Gründen erfolgende – freiwillige – Erhebung und Aufbereitung von Da-

ten.334 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass nicht jeder staatliche Umgang mit Daten einer gesetzlichen Er-

mächtigung bedarf.335 Dies gilt auch für den Erhebungsvorgang. Soweit keine Grundrechte oder 

anderweitig geschützte Rechtspositionen berührt werden, steht es im Ermessen der jeweiligen 

Behörde, welche Datenbasis bzw. Auswertungen vorhandener Daten sie als zur Aufgabenerfüllung 

erforderlich einstuft. Fehlen gesetzliche Vorgaben, ist die Aufgabenzuweisung primär relevantes 

Kriterium; aber auch darüber hinausgehende Aktivitäten sind nicht per se unzulässig.336 

Der Bezug von Datensatz bzw. Information zur staatlichen Aufgabe besitzt rechtliche Relevanz vor 

allem im Kontext des IWG. Dieses definiert zulässige Bedingungen für die Weiterverwendung staat-

licher Informationen – dies allerdings nur für Informationen, die auch im Zusammenhang mit der 

            A               W                          ä               IW       § 1 A    2 

N   3 IW        z   A          I                A                      z                        t-

liche Stelle in diesem Fall als gleichrangiger Akteur im Wettbewerb agieren kann (ob sie dies darf, 

ist hingegen eine Frage des öffentlichen Wirtschafts- und Wettbewerbsrechts), ohne dass für sie 

Nachteile gegenüber privaten Wettbewerbern bestehen.337 Voraussetzung dieser Freistellung von 

den Pflichten, die das IWG für staatliche Stellen normiert, ist allerdings, dass für die Betätigung 

öffentlicher Stellen außerhalb ihrer öffentlichen Aufgabe keinerlei öffentliche Mittel verwendet wer-

den. Formen der (unzulässigen) Quersubventionierung müssen vollständig unterbunden sein.338 

                                                
 

332  Ein Beispiel sind die gesetzlich definierten Aufgaben der Statistikämter, denen in der Regel nicht die Erhebung von 
Daten, sondern lediglich die Erstellung der Statistiken aufgrund von anderen Stellen gelieferten Datensätzen obliegt. 
Exemplarisch: § 3 BStatG, Art. 5 BayStatG. 

333  Dies findet sich vor allem in Planungsprozessen und im Verwaltungsverfahren, bei dem der Amtsermittlungsgrundsatz 
gilt (§ 24 Abs. 1 VwVfG). Exemplarisch: Anhörungsverfahren nach § 73 VwVfG, Anhörung von Sachverständigen und 
Zeugen nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG. 

334  Hinzuweisen ist in diesem Kontext darauf, dass nicht alle Aufbereitungen von Daten durch die Verwaltung unter die 
ersten beiden Gruppen subsumiert werden können. Hinsichtlich der letztgenannten Fallgruppe ist damit auch der Aspekt 
der Aufgabenkritik, speziell der sachgerechten Arbeitsteilung von Gesellschaft und Staat angesprochen. Dies gilt nicht 
nur für die freiwillige Bemehrwertung »neben« der eigentlichen Aufgabe, sondern zum Teil auch für gesetzliche Aufga-
ben. So erscheint nicht auf den ersten Blick einleuchtend, warum die Bereitstellung von Wetterdaten für »einzelne Kun-
den und Nutzer, insbesondere auf den Gebieten des Verkehrs, der gewerblichen Wirtschaft, der Land- und Forstwirt-
schaft, des Bauwesens, des Gesundheitswesens, der Wasserwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes und der 
Wissenschaft« eine staatliche Aufgabe ist (so aber § 4 Abs. 1 Nr. 1 DWD-Gesetz). In Teilen dürften auch in der zweiten 
Fallgruppe Konstellationen existieren, bei denen die staatliche Vornahme bestimmter Datenerhebungen bzw.  
-aufbereitungen zumindest fraglich ist, zumal es nicht ohne Weiteres einsichtig ist, warum die öffentliche Verwaltung 
bei Daten, die schon bei Privaten vorgehalten werden, nicht auf dieser Grundlage entscheiden und handeln darf. Eigent-
lich rechtfertigt nur der Bedarf an spezifischen, nicht am Markt oder anderweitig erhältlichen Daten staatliche Aktivitä-
ten.  

335  Ein Grundsatz »keine Datenerhebung auf Vorrat« existiert lediglich für personenbezogene Daten; im Übrigen lässt sich 
ausgehend von einer weiten Definition der Aufgabe in der Regel ein rechtfertigender Grund finden. 

336  Hier greift allenfalls, soweit es sich um erwerbswirtschaftliche Betätigung handelt, das öffentliche Wettbewerbsrecht als 
Schranke; zur wirtschaftlichen Tätigkeit der öffentlichen Hand ausführlich Schliesky 1997, S. 112ff. 

337  Püschel 2007, § 1 IWG Rn. 36; Beispiel: individuelle Dienstleistungen des Deutschen Wetterdienstes; vgl. ebd., Rn. 38. 
338  Ebd., § 1 IWG Rn. 37. 
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Damit werden auch Informationen, die lediglich mittelbaren Bezug zur öffentlichen Aufgabe auf-

weisen – weil sie als deren Grundlage dienen (zweite Fallgruppe) – vom IWG erfasst. Verwendet 

die öffentliche Stelle für außerhalb der öffentlichen Aufgabe liegende Aktivitäten (Roh-)Daten, die 

zuvor im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung erstellt wurden, haben Dritte auf deren Wei-

                    A             § 3 A    1 IW  339 Sie sollen in die Lage versetzt werden, auf 

der Grundlage dieser (Roh-)Informationen Konkurrenzdienstleistungen auf dem Informationsmarkt 

anzubieten.340 

Lediglich in Ausnahmefällen werden auch bestimmte Mehrwertdienste oder Aufbereitungen der 

Daten explizit gesetzlich als Aufgabe beschrieben. Wo dies der Fall ist – bspw. im Statistikrecht –, 

beinhaltet diese gesetzliche Aufgabenzuweisung aber nicht zugleich im Umkehrschluss ein Gebot, 

dass ausschließlich dieser Bearbeitungsstand veröffentlicht werden darf. Er muss veröffentlicht 

werden; hinsichtlich vorhergehender und nachfolgender Arbeitsschritte besteht wiederum ein be-

hördliches Ermessen. 

Die Differenzierung zwischen Fällen, in denen Erhebung und Aufbereitung bereits staatliche Aufga-

be sind, und anderen Konstellationen ist nicht geeignet, einen Anhaltspunkt für die Bedingungen 

einer späteren Veröffentlichung zu liefern. Es lässt sich kein allgemeiner Grundsatz kreieren, nach 

dem Daten, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich und daher primär aus Steuermitteln zu finanzie-

ren sind, einer weiteren Verwertung in Form von Gebühren oder Entgelten von vornherein entzo-

gen sind. Eine solche Argumentation kann jedoch ermessensleitend für die konkret gewählten 

Geldleistungsmodelle und sonstigen Nutzungsbedingungen sein. 

 

 

 

Abbildung II-5: Zusammenhang von staatlicher Aufgabenerfüllung und veröffentlichtem Bearbeitungsstand 

 

                                                
 

339  Ebd., § 1 IWG Rn. 39. 
340  BT-Drs. 16/2453, S. 13. 
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In allen drei Fallgruppen beschreibt die Aufgabenstellung lediglich den Punkt, bis zu dem eine 

Bemehrwertung zu erfolgen hat. Wie mit den Ergebnissen der Zwischenschritte umgegangen wird, 

ist hingegen nicht Regelungsgegenstand, sodass es im Prinzip bei einer Ermessensentscheidung 

des Verfügungsberechtigten bleibt. Im Sinne von Open Data sollten alle geeigneten und rechtlich 

zulässigen Zwischenstadien veröffentlicht werden. Dies vor allem auch, weil durchaus Interesse an 

unterschiedlich weit aggregierten und aufbereiteten Daten bestehen dürfte. Rohdaten sind für eine 

bestimmte Nutzergruppe relevant; die »breite Bevölkerung« wird hingegen kaum darauf zugreifen. 

Kriterien der Ermessensentscheidung über eine Veröffentlichung  

Neben dem Open-Data-Kriterium »Primärquelle« und der Tatsache, dass primär zur Aufgabenerfül-

lung im Gemeinwohlinteresse erhobene und aus Steuermitteln finanzierte Daten weitergehend ver-

fügbar gemacht werden sollten, lassen sich verschiedene Erwägungen heranziehen, die ausgehend 

vom konkreten Datensatz die Ermessensentscheidung über die Veröffentlichung und darüber, unter 

welchen Bedingungen eine Weiternutzung gestattet wird, leiten sollten. Dies könnten sein: 

 Bezug der Daten zu demokratischen Willensbildungsprozessen, 

 Öffentlichkeitsinteresse an der Verwaltungsaufgabe, 

 wirtschaftliche Weiterverwertungsmöglichkeiten, 

 Innovationspotenzial, 

 besondere Qualität der Daten im Vergleich zu Marktangeboten, 

 »Einmaligkeit« der Datensätze, z     aufgrund der Amtlichkeit oder ausgehend von Quali-

tätsgesichtspunkten, 

 Lenkung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Daten,  

 Anstoß zur Weiterverarbeitung der Daten sowie  

 Vermeidung eines Mehraufwandes durch eine Mehrfacherhebung durch Private. 

Auch der Entwurf eines E-Government-Gesetzes des Bundes stellt nicht formalisiert auf einen be-

stimmten Bearbeitungsstand – also bspw. die Rohdaten – ab, sondern wählt das »Nutzungsinte-

resse, insbesondere ein Weiterverwendungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwen-

dungsgesetzes« als Ausgangspunkt.341 Der Bezug auf das IWG lässt sich nicht als Begrenzung auf 

Informationen –    § 2 N   2 IW                      »jede Aufzeichnung, unabhängig von der Art 

ihrer Speicherung« – verstehen; vielmehr kann sich ein solches Weiterverwendungsinteresse auf 

alle Bearbeitungsstände, also auch Daten, beziehen. So sind Rohdaten in maschinenlesbaren For-

maten lediglich für einen kleinen Spezialistenkreis verwertbar, während für viele Bürger bereits 

aufbereitete (bspw. in Form von PDFs) und von der Verwaltung ihrerseits interpretierte Daten inte-

ressant sind. 

Aufgrund der Schwierigkeiten, ein Nutzungsinteresse aus Sicht des Bereitstellers zu bestimmen – 

der dazu die Kundensicht342 einnehmen müsste –           V              § 12      -E keineswegs 

im Sinne einer ermessenseinschränkenden Vorgabe ausgelegt werden. Das Nutzungsinteresse ist 

keine »conditio sine qua non« der Veröffentlichung, sondern ein Kriterium unter anderen. 

                                                
 

341  Unter »Weiterverwendung« ist nach Art. 2 Abs. 4 der PSI-Richtlinie die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentli-
cher Stellen sind, für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu verstehen, die sich vom ursprünglichen Zweck im 
Rahmen des öffentlichen Auftrags, für den die Dokumente erstellt wurden, unterscheiden; vgl. zu Einzelheiten Püschel 
2007, § 2 Rn. 52ff. 

342  Ausführlich zur Kundenorientierung der öffentlichen Verwaltung Schulz 2010b, S. 149ff.; ders. 2010c, S. 135ff. 
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Handlungsempfehlung 17 

Argumentationshilfen für Ermessensentscheidung formulieren  

Strategie kurzfristig 

Da die Veröffentlichung staatlicher Daten zur Weiterverwendung derzeit kaum gesetzlich eingegrenzt oder 

vorbestimmt wird, handelt es sich um eine Ermessensentscheidung der eigenverantwortlich handelnden 

Behörden. Gleiches gilt für die Festlegung von Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodellen. Um 

eine weitergehende Veröffentlichungspraxis zu stimulieren, erscheint es zielführend, die für eine Veröf-

fentlichung und Gestattung der Weiterverwendung streitenden Argumente klar zu benennen und qualita-

tiv und quantitativ zu untermauern, z. B. indem erwartbare Entlastungseffekte oder zusätzliche Steuerein-

nahmen beziffert werden. Dies kann die Bereitschaft zur Veröffentlichung angesichts angespannter 

Haushaltslagen nachhaltig verbessern.  

 

3.3.2 Welche Konsequenzen hat ein Outsourcing datenbezogener Tätigkeiten auf 

die spätere Veröffentlichung staatlicher Daten? 

Aufgrund fachlicher und wirtschaftlicher Erwägungen nimmt die öffentliche Verwaltung nicht alle 

datenbezogenen Tätigkeiten – unabhängig davon, ob staatliche Aufgabe oder freiwillig – selbst vor. 

Vielmehr ist die Einbindung Externer auf allen Stufen des Umgangs mit staatlichen Daten denkbar. 

So lässt sich die Erhebung, bspw. in Form einer Vermessung, ebenso an ein Privatunternehmen 

vergeben wie die Aufbereitung der Rohdaten und Zusammenführung mit anderen Daten, bspw. in 

Form der Erstellung einer Karte oder eines digitalen Geländemodells. Die Beteiligung Dritter (priva-

ter Unternehmen, verselbstständigter Rechtsträger, anderer Behörden, Bürger) kann sich auf die 

Verfügungsberechtigung auswirken.343 

Konkrete Bestimmung des Gegenstands der Veröffentlichung 

Daher muss immer zunächst der konkret betroffene Gegenstand der Veröffentlichung bestimmt 

werden, da jeweils unterschiedliche Akteure beteiligt sein können. So erscheint es bspw. denkbar, 

dass 

 eine Behörde die Rohdaten selbst erhebt und anschließend die Aufbereitung unter Einschal-

tung eines Dritten vornimmt oder  

 umgekehrt die von einem Dritten erhobenen Datensätze von der Behörde selbst aufbereitet 

werden.344 

Während in der ersten Fallkonstellation die Veröffentlichung der Rohdaten durch die Verwaltung in 

ihrem – uneingeschränkten – Ermessen steht, ist dies für die aufbereiteten Daten nicht gegeben. 

Gleiches gilt in der zweiten Variante – und zwar sowohl für die von Dritten erhobenen Daten als 

auch die von der Behörde unter Rückgriff auf diese Daten aufbereiteten Daten. 

                                                
 

343  Hinsichtlich dieses Aspektes kommt der Zuordnung zu einem Rechtsregime (öffentlich-rechtlich, privatrechtlich) keine 
besondere Bedeutung zu, da diese Differenzierung erst die Ebene der Veröffentlichung betrifft, die Einbindung Dritter in 
Erhebungs- und Verarbeitungsprozesse aber vorgelagert und immer privatrechtlich ausgestaltet ist. Etwas anderes kann 
nur im Verhältnis zu Beliehenen gelten. 

344  Die Einbindung Externer ist dabei letztlich für alle Verarbeitungsschritte denkbar. Auch die Veröffentlichung wird zum 
Teil von Externen (im Auftrag der jeweiligen Behörde) übernommen. Dies gilt bspw. für die Bereitstellung von (konsoli-
dierten) Gesetzestexten an jedermann, die zum Teil von der juris GmbH im Auftrag vorgenommen und entsprechend 
vergütet wird. Der Übergang zu einer freien Veröffentlichung durch die Behörde würde auch hier das Geschäftsmodell 
in Frage stellen und ist daher nicht ohne Weiteres realisierbar. Maßgeblich sind aber die jeweils geltenden Vertragsbe-
stimmungen, die nach Ende der Laufzeit auch geändert werden können. Zudem sind »Wechselwirkungen« zu berück-
sichtigen – so würde die maschinenlesbare freie Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes auch anderen die Erstellung 
konsolidierter Fassungen ohne größeren Aufwand ermöglichen und Konkurrenzangebote schaffen. 
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Gestaltungsbefugnis der Vertragsparteien 

Ausgangspunkt jeder Beurteilung, ob die Mitwirkung Dritter an datenbezogenen Aktivitäten der 

Verwaltung der Veröffentlichung entgegensteht, muss das Vertragsverhältnis sein. Soweit das Ur-

heberrecht unmittelbar einschlägig ist, kann das Nutzungsrecht vollständig bzw. verbunden mit 

bestimmten Auflagen übertragen werden. 345  Inhaltliche Restriktionen für zulässige Regelungen 

ergeben sich nur aus dem Urheberecht selbst. Aber auch außerhalb dieses Bereichs lassen sich 

Verfügungsbeschränkungen für den nachfolgenden Umgang mit den Ergebnissen der Beauftragung 

vereinbaren (z     ließe sich die Veröffentlichung unter einen Zustimmungsvorbehalt stellen). Im 

        z z                                                    N                               V r-

tragsparteien – mit der Folge, dass der Dritte bei Verstößen zwar gegen die (vertragschließende) 

Behörde, aber nicht auch gegen Dritte vorgehen könnte. Dabei ist es durchaus auch vorstellbar, 

dass ein derartiges Vertragswerk nicht nur die unveränderte Veröffentlichung betrifft, sondern auch 

spätere Aufbereitungsprozesse auf Grundlage der Daten und deren Ergebnisse. 

Grundsatz: Gemeinsame Verfügungsberechtigung 

Fraglich ist, wie Konstellationen zu bewerten sind, in denen derartige Absprachen fehlen oder aber 

lückenhaft sind. Auch hier ist wiederum zwischen Fällen, die unmittelbar vom Urheberrecht erfasst 

werden, und anderen Ergebnissen der Datenerhebung oder -aufbereitung zu differenzieren. Im 

Urheberrecht entsteht bei der Beteiligung verschiedener Schöpfer an einem Werk im Sinne des 

Urheberrechtsgesetzes g    § 8                                                             

nur gemeinschaftlich ausgeübt werden kann. 346  Eine einseitige Veröffentlichungsentscheidung 

durch die beteiligte Behörde scheidet daher hinsichtlich urheberrechtlich geschützter Werke aus. 

Aber auch außerhalb des Urheberrechts muss davon ausgegangen werden, dass eine ergänzende 

Vertragsauslegung ergibt, dass ein alleiniges Verfügungsrecht eines Beteiligten nicht interessenge-

recht ist. Erkennt man nämlich den Wert einer Weiterverwendung auch bei urheberrechtlich nicht 

geschützten Werken an, ist dieses Verwertungsinteresse allen an der Erstellung bzw. Aufbereitung 

Beteiligten gleichermaßen zugewiesen. 

Auswirkungen fremder Urheberrechte auf die Weiterverwendung  

Das bestehende Urheberrecht eines Dritten führt ggf. nicht nur zu Restriktionen der Veröffentli-

chung, sondern ist auch im Rahmen der Bedingungen einer Weiterverwendung zu berücksichtigen. 

So gelten die Vorgaben des IWG für die Weiterverwendung staatlicher Informationen in diesen 

Fällen gem  § 1 A    2 N   4 IW         A            S    z        z             D            a-

von auszugehen, dass auch Fallgestaltungen eines gemeinsamen Urheberechts von Privaten und 

öffentlicher Stellen von diesem Ausschlusstatbestand erfasst werden. Insofern wäre der Urheber, 

ggf. im Einvernehmen mit der ebenfalls als Urheber geltenden Behörde, nicht gehindert, entgegen 

§ 3 A    4 S  z 1 IWG ein Ausschließlichkeitsrecht zu vereinbaren.347 Demgegenüber ist das alleini-

ge staatliche Urheberrecht im Rahmen des IWG unbeachtlich.348 

Umgang mit Altverträgen 

Hinsichtlich des Umgangs mit Altverträgen muss differenziert werden – stehen die dort getroffenen 

Regelungen einer Veröffentlichung nicht entgegen, kann diese einseitig von der jeweiligen Behörde 

                                                
 

345  Allgemein zu den Möglichkeiten, Verwertungsrechte nach dem UrhG zu übertragen, Paul 2011, Teil 7.4 Rn. 8ff. 
346  Ausführlich zu den Rechten und Pflichten der »Miturheber« Schulze 2008, § 8 Rn. 12ff. 
347  Püschel 2007, § 1 IWG Rn. 41. 
348  Ebd., Rn. 42. 
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initiiert werden. Fehlen Regelungen und ist daher im Grundsatz von einer eingeschränkten bzw. 

gemeinsamen Verfügungsberechtigung auszugehen, steht diese zunächst entgegen. Denkbar sind 

aber Verhandlungen mit den Vertragspartnern mit dem Ziel, die Zustimmung zu einer Veröffentli-

chung zu erreichen.349 Gleiches gilt, wenn die getroffenen Absprachen explizit entgegenstehen. 

Nachverhandlungen sind zwar denkbar, aber nicht unbedingt zielführend und Erfolg versprechend, 

da – erkennt man einen Wert der Daten und ihrer Veröffentlichung an – eine Zustimmung in der 

Regel wohl nur gegen ein entsprechendes Entgelt zu erzielen sein wird. Stammen die weiteren 

Beteiligten ebenfalls aus dem öffentlichen Sektor, dürfte hingegen die gemeinsame Veröffentli-

chung eher realisierbar sein; unterliegen die Beteiligten gemeinsamen Aufsichtsstrukturen, kann 

eine Einigung im Interesse der Veröffentlichung auch erzwungen werden. 

Handlungsempfehlungen für zukünftige Vertragsgestaltungen 

Umso bedeutsamer erscheint daher der Umgang mit zukünftigen Vertragsgestaltungen. Insofern 

sollte die Zielsetzung einer weitgehenden Veröffentlichung Berücksichtigung finden. Da die Beauf-

tragung Externer im Kontext datenbezogener Tätigkeiten immer im Rahmen eines privatrechtlichen 

Vertrages erfolgt, besteht Gestaltungsspielraum, den die öffentliche Verwaltung im Sinne von Open 

Government Data nutzen kann. Dies gilt auch bei der Übertragung von öffentlichen Aufgaben auf 

verselbstständigte Rechtsträger wie Stadtwerke, Verkehrsbetriebe etc. Fraglich ist, ob sich eine 

solche Vertragsgestaltung auch verbindlich ausgestalten lässt. Der von einer Volksinitiative vorge-

legte Entwurf eines »Transparenzgesetzes« für die Freie und Hansestadt Hamburg hat einen sol-

     V                             V                                          (§ 11 A    3 

Satz 3350): 

»Nutzungsrechte sind bei der Beschaffung von Informationen abzubedin-

gen, soweit sie einer freien Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung 

entgegenstehen können.« 

 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass zumindest den Landesgesetzgebern eine entsprechen-

de Gesetzgebungskompetenz nicht zukommt, da in die Privatautonomie und damit in das »bürger-

      R    «    S         A    74 A    1 N   1               n würde. Auch eine Annexkompetenz 

abgeleitet aus der Kompetenz, Verfahren und Organisation der Verwaltung auszugestalten, trägt 

solche Einschränkungen nicht. Denkbar ist aber eine Verpflichtung der Behörden, auf der Aufnah-

me bestimmter vertraglicher Regelungen zu bestehen. Dazu bedarf es aber keiner gesetzlichen 

Regelung, der jeweiligen Leitungsebene einer Behörde steht es frei, entsprechende Handlungsan-

weisungen verbindlich in Kraft zu setzen.351 

                                                
 

349  Eine gesetzliche Regelung zu Altverträgen dürfte – ebenso wie für zukünftige Verträge – aufgrund des Widerspruchs zu 
den existierenden zivilrechtlichen Vorgaben nicht zulässig sein. Demgegenüber beabsichtigt der Entwurf eines Transpa-
renzgesetzes für die Freie und Hansestadt Hamburg dies. § 18 Abs. 1 und 2 sollen regeln:  

»(1) Soweit in Verträgen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen worden sind (Altverträge), ihre Ver-
öffentlichung ausgeschlossen worden ist, unterliegen sie nicht der Veröffentlichungspflicht. (2) Wird ein Antrag auf In-
formation hinsichtlich eines Altvertrages gestellt und stehen der Gewährung von Informationen Bestimmungen des 
Vertrages entgegen, so hat die vertragschließende Behörde den Vertragspartner zu Nachverhandlungen mit dem Ziel 
aufzufordern, die Informationen freizugeben. Kann innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten keine Einigung er-
zielt werden, so werden die Informationen gewährt, wenn das Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteresse 
erheblich überwiegt.« 

350  Abrufbar unter www.transparenzgesetz.de.  
351  Die Konsequenzen, die eine solche Handhabung hätte, sind derzeit nicht absehbar – es besteht die Gefahr, dass sich 

der Vertragspartner die eingeschränkten Verwertungsrechte mit einem höheren Entgelt vergüten lässt. 

http://www.transparenzgesetz.de/


II  DIE RECHTLICHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

135 
 

3 LEBENSZYKLUS STAATLICHER DATEN 

Handlungsempfehlung 18 

Zukünftige Verträge mit externen Datenerstellern oder -aufbereitern so ausgestalten, dass eine Veröffent-
lichung zulässig ist 

Recht kurzfristig 

Wie auch bei der Erstellung oder Aufbereitung von Daten durch die öffentliche Verwaltung in Formen des 

Privatrechts oder in kooperativen Organisationen (Handlungsempfehlung 14), sollte die Verwaltung auch 

reguläre Auftragsverhältnisse so ausgestalten, dass die Daten, die von Externen erhoben oder aufbereitet 

wurden, auch ohne Einschränkungen veröffentlicht werden können. Hierzu müssen entsprechende Ver-

tragsklauseln entwickelt und zukünftig standardmäßig in Dienstleistungsaufträge aufgenommen werden. 

Bürger als Datenproduzenten 

Eine andersgelagerte Fallgestaltung liegt vor, wenn die Zulieferung von Daten nicht auf vertragli-

cher Grundlage erfolgt. Dies kann bspw. relevant werden, wenn Bürger als Datenproduzenten in 

Erscheinung treten. Denkbar ist dies im Rahmen einer Antragstellung, wobei die nachfolgende 

Veröffentlichung angesichts des regelmäßig gegebenen Personenbezugs aber nicht der Regelfall 

sein dürfte, oder im Rahmen von Beteiligungsprozessen. Hinzu kommt die Tendenz, im Rahmen 

von Open-Government-Aktivitäten den Bürger als Koproduzenten in Verwaltungsleistungen einzu-

beziehen (Kooperation), sodass es zunehmend Datenbestände geben wird, die sich aus originären 

Verwaltungsdaten und aus Zulieferungen der Bürger zusammensetzen.352 

Dem Open-Data-Ansatz dürfte es entsprechen, die Eingaben im Rahmen von Planungsprozessen, 

Anhörungen von Sachverständigen und Protokolle von Anhörungsterminen ebenfalls zu veröffentli-

chen. Insofern bestehen Parallelen zum parlamentarischen Verfahren und der in einigen Bundes-

ländern gängigen Praxis, Äußerungen von Verbänden, wissenschaftliche Expertisen und anderes 

öffentlich zugänglich zu machen353. Um dieses Vorgehen rechtlich abzusichern, sollte an geeigneter 

Stelle auf die spätere Veröffentlichung hingewiesen werden354, selbst wenn sich diese schon aus 

gesetzlichen Vorgaben – deren Kenntnis nicht bei jedem Einreicher unterstellt werden kann – 

ergibt. Damit diese (ggf. konkludente) Zustimmung zur Veröffentlichung etwaige Weiterverwen-

dungen durch Dritte abdeckt, müssen auch diese konkret, sei es durch einen Hinweis oder durch 

das die Veröffentlichung anordnende Gesetz, beschrieben sein. Für den Fall, dass eine Eingabe, 

Stellungnahme o. Ä. dem Urheberrecht (des Einsenders355) unterliegt, müssen Hinweise auf die 

Veröffentlichung und (konkludente) Zustimmung zudem den Anforderungen an eine Einräumung 

weitergehender Nutzungsrechte nach dem UrhG gerecht werden. 

                                                
 

352  Beispiel: Welche Rechte erwirbt die Verwaltung an Fotografien und Beschreibungen, die im Rahmen von Beschwerde-
systemen wie »Maerker Brandenburg« (www.maerker.brandenburg.de) an die Verwaltung übermittelt werden? Die 
Nutzungsbedingungen behandeln diese Frage nicht. 

353  So z. B. in Form von »Umdrucken« durch den Schleswig-Holsteinischen Landtag. Soweit ersichtlich, wird auf Bundes-
ebene sowohl auf Regierungs- als auch Ebene der gesetzgebenden Körperschaften auf eine umfassende Veröffentli-
chung verzichtet. So finden sich im Kontext der Regelungen zur Verbändeanhörung in der GGO keine Vorgaben zur 
Veröffentlichung. 

354  Der oft aufgenommene Hinweis: »Ich weise darauf hin, dass die Sitzungen der Landtagsausschüsse und die Parla-
mentsmaterialien gemäß Artikel 17 der Landesverfassung und § 17 der Geschäftsordnung öffentlich sind und damit 
auch Ihre gegenüber dem Ausschuss abgegebene Stellungnahme für die Öffentlichkeit zugänglich ist« (Beispiel einem 
Anhörungsschreiben des Schleswig-Holsteinischen Landtags entnommen), zeigt zudem, dass eine (verfassungs-) ge-
setzliche oder durch Geschäftsordnung vorgenommene Anordnung der Veröffentlichung auch von »Drittdokumenten« 
möglich ist. Allerdings ergibt sich die Veröffentlichung der Stellungnahmen etc. nicht unmittelbar aus diesen Vorschrif-
ten, da sie nur unmittelbar die Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen im Allgemeinen begründen. 

355  Ausgeblendet bleibt die Konstellation, in denen die Eingabe selbst urheberrechtlich geschütztes Material beinhaltet. Die 
daraus folgenden praktischen Konsequenzen zeigen sich am Beispiel »Offene Daten Köln« (vgl. zum Sachverhalt Stein-
bach 2012). Festzuhalten bleibt, dass eine Abgrenzung der (urheberrechtlichen) Verantwortlichkeiten zwischen »Daten-
produzent Bürger« und Verwaltung möglich ist. Hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung und 
zu welchen Bedingungen beabsichtigt ist, muss der Einreicher seinerseits sicherstellen, dass er keine fremden Urheber-
rechte verletzt. Geht der Bürger hingegen von einer rein internen Verwendung aus, fehlt es also an einem urheberrecht-
lich relevanten Vorgang und veröffentlicht die Verwaltung dennoch, verantwortet sie auch die urheberechtlichen Konse-
quenzen. 

http://www.maerker.brandenburg.de/


II  DIE RECHTLICHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

 

136  
 

3 LEBENSZYKLUS STAATLICHER DATEN 

3.3.3 Hat die staatliche oder staatlich initiierte Bemehrwertung von Daten 

Auswirkungen auf Nutzungsbedingungen und für Geldleistungsmodelle? 

Eine staatliche Bemehrwertung kann aus verschiedenen Gründen erfolgen (II-3.3.1 und Abbildung 

II-5), zum Teil ist sie gesetzlich verpflichtend. Wo keine expliziten Vorgaben für Nutzungsrechte 

und Geldleistungen derartig bemehrwerteter Daten existieren, können allein aus der Differenzie-

rung der Gründe, die zu einer Bemehrwertung führen, keine Anhaltspunkte für die konkret aufzu-

stellenden Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodelle abgeleitet werden. Die zum Teil vertre-

tene Ansicht, soweit die Bemehrwertung ihrerseits schon staatliche Aufgabe und daher aus 

Steuermitteln zu finanzieren ist, scheide eine zusätzliche Belastung der Datennutzer in Form von 

Gebühren oder Entgelten aus, findet keine Grundlage im geltenden Recht.356 

3.3.4 Kann ein Datenportal Mehrwertdienstleistungen erbringen und welcher 

Rechtsrahmen gilt für derartige Erweiterungen der Portalfunktionalitäten? 

Sollte ein gemeinsames Datenportal von Bund, Ländern und Kommunen bzw. dessen Betreiber 

seinerseits Mehrwertdienstleistungen in Form einer Aggregation und Aufbereitung von Daten be-

reitstellen, die über den bloßen Vorgang der Veröffentlichung sowie die damit verbundenen Funkti-

     (z     Q     ä             R          A         )                                         r-

tals in die datenbezogenen Aktivitäten der Verwaltung in gleicher Weise zu beurteilen wie bei 

anderen Dritten. Ggf. entstehen durch den Bemehrwertungsvorgang ebenfalls Datensätze bzw. 

Informationen, über die eine gemeinsame Verfügungsberechtigung von Datenbereitsteller und 

Datenportal besteht (II-3.3.2). In einem kurzfristigen Ausbauschritt sind derartige Supportdienst-

leistungen seitens des Portals jedoch nicht vorgesehen. 357  Weiterhin müssen folgende Aspekte 

Berücksichtigung finden: 

 dass es von der konkreten Ausgestaltung abhängig ist, ob die Beauftragung des Datenpor-

tals bzw. von dessen Betreiber mit weiteren Mehrwertdienstleistungen dem Vergaberecht 

unterfällt (II-3.8.1), und 

 dass die Zuweisung von weiteren datenbezogenen Tätigkeiten an das Portal bzw. an dessen 

Betreiber zu geteilten Verantwortlichkeiten führen kann, die im Rahmen von Haftungsfragen 

und der Beurteilung der Zulässigkeit einer ebenenübergreifenden Zusammenarbeit relevant 

werden können. 

3.4 PROAKTIVE VERÖFFENTLICHUNG STAATLICHER DATEN 

Ziel muss es sein, die bereits existierenden Publikationspflichten vollständig zu erfüllen und dabei 

die Open-Data-Kriterien weitestmöglich zu verwirklichen sowie perspektivisch in allen Verwaltungs- 

und Rechtsbereichen, in denen eine proaktive Veröffentlichung nicht explizit untersagt ist, ebenfalls 

eine Veröffentlichung unter Beachtung der Open-Data-Kriterien anzustreben. 

                                                
 

356  In diese Richtung Bargmann, Pfeifer und Piwinger 2004, S. 261. Es ist aber denkbar und zulässig, diese Überlegung als 
ermessensleitendes Kriterium bei der Bestimmung der konkreten Geldleistungspflicht innerhalb des gesetzlichen Rah-
mens (vgl. Abschnitt II-3.8.8) heranzuziehen. 

357  Zur Abgrenzung der Funktionen und Aufgaben zwischen Datenbereitsteller und Datenportal bzw. dessen Betreiber vgl. 
Abschnitt II-3.6.3. 
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3.4.1 Welche proaktiven Veröffentlichungspflichten existieren im geltenden 

Recht? (»Was muss veröffentlicht werden?«) 

Um den Gegenstand deutscher Open-Data-Aktivitäten näher eingrenzen zu können, müssen die 

bestehenden Publikationspflichten betrachtet werden. Diesbezüglich besteht kein Ermessen der 

datenhaltenden und -verarbeitenden Stellen (hinsichtlich der ersten Stufe der Veröffentlichung, 

während die zweite Stufe der Weiterverwendung in der Regel nicht erfasst wird). Diese Datensätze 

müssen veröffentlicht werden. Eine Analyse dieser Rechtsbereiche ist aber auch für weitergehende 

Überlegungen zu Open Data zielführend, da die ggf. im Rahmen pflichtiger Veröffentlichungen zu 

beachtenden Anforderungen (formaler oder inhaltlicher Art) auch auf die weitergehende Öffnung 

staatlicher Datenbestände im Rahmen freiwilliger Aktivitäten übertragbar sind. Betrachtet werden 

nachfolgend zunächst ausschließlich aktive Veröffentlichungspflichten, die unabhängig von einem 

Ersuchen sind und nicht an einer irgendwie gearteten Betroffenheit anknüpfen. Insbesondere bei 

den gesetzlichen und untergesetzlichen Veröffentlichungspflichten ist zu beachten, dass lediglich 

der Status quo beschrieben werden kann – so wie die derzeitige Offenbarung auf einer freiwilligen 

Entscheidung (des Gesetz- oder Verordnungsgebers) beruht, wäre auch der zukünftige Verzicht auf 

eine (pflichtige) Veröffentlichung denkbar (es sei denn, die Veröffentlichungspflicht basiert auf 

verfassungsrechtlichen oder europarechtlichen Vorgaben).358 

Veröffentlichungspflichten aufgrund europäischen Rechts 

Die bestehenden Rechtsregime des Informationszugangsrechts gehen zwar in Teilen auf Gemein-

schaftsrecht zurück. Die Determination des Informationszugangs und der Informationsweiterver-

wendung ist in der Vergangenheit allerdings überwiegend auf Richtlinienebene erfolgt, sodass stets 

nationalrechtlicher Umsetzungsbedarf bestand. So gehen das Umweltinformationsgesetz des Bun-

des und die entsprechenden Gesetze auf Landesebene auf die zweite Umweltinformationsrichtlinie 

und das Informationsweiterverwendungsgesetz auf die PSI-Richtlinie zurück (II-2.3).  

Proaktive Veröffentlichungspflichten finden sich in den Richtlinien nur eingeschränkt und auf einige 

wenige Informationen bezogen (umgesetzt z     in § 10 UIG, der eine aktive Unterrichtung der 

Öffentlichkeit über Umweltinformationen verlangt). Gleichwohl wurde das Recht auf Informations-

zugang vielfach gestärkt. Richtlinien können allerdings aufgrund der Notwendigkeit eines nationa-

len Umsetzungsakts ohnehin nur über den Anwendungsgrundsatz richtlinienkonformer Auslegung 

und soweit es nach Fristablauf an Umsetzungsakten mangelt (mittelbare) Geltung entfalten. Die 

Prüfung möglicher Veröffentlichungspflichten hat also anhand nationaler Regelungen zu erfolgen. 

Lediglich der Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

und in Grenzen auch zu Dokumenten des Gerichtshofs der Europäischen Union, der Europäischen 

Zentralbank und der Europäischen Investitionsbank ist auf Verordnungsebene in Gestalt der sog. 

Transparenzverordnung359 geregelt und entfaltet somit unmittelbare Wirkung. 

Grundgesetzliche Veröffentlichungspflichten und aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen 

Grundlegend für die Verwaltungstätigkeit ist das in A    20 A    3 und A    28 A    1 Satz 1 GG ma-

nifestierte Bekenntnis zum Rechtsstaat. Das Handeln der Verwaltung ist damit nicht willkürlich, 

sondern unterliegt dem Prinzip gesetzmäßigen staatlichen Handelns und der Grundrechtsbindung 

der Verwaltung. Aus dem Rechtsstaatsprinzip lässt sich die Voraussetzung ableiten, dass das 

                                                
 

358  Ob diese Entscheidung dann auch der freiwilligen Offenbarung durch die Verwaltung entgegensteht, wäre separat zu 
bewerten; es dürfte wohl eine ähnliche Argumentation angezeigt sein wie allgemein für das Erfordernis einer gesetzli-
chen Legitimierung proaktiver Veröffentlichungsvorgänge. 

359  Verordnung Nr. 1049/2001/EG, ABl. L Nr. 145, S. 43. 
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Recht, also die den Bürger betreffenden und möglicherweise in seinen Rechten verletzenden Nor-

men, bekannt sein muss. Dieses rechtsstaatliche Publikationsgebot wird grundgesetzlich bspw. 

durch die Verkündung von Gesetzen durch den Bundesprä            äß A    82 A    1 S  z 1 GG 

normiert. Die Kenntnis des Rechts wird zur Notwendigkeit im Rahmen der Beteiligung an Gerichts-

verfahren sowie der Verteidigung eigener Rechtspositionen.360 Aus den Durchsetzungs- und Vertei-

digungsrechten der Bürger entsteht auf Seiten des Staates eine Pflicht zur Information über Beste-

hen und Inhalt eben dieser Gesetze sowie aller abstrakt-generell geltenden Normen, wie auch bei 

konkret-individuellen Verhaltenspflichten die Bekanntgabe (Publizität) als Wirksamkeitsvorausset-

zung dient. Hinzu kommen rechtsstaatlich motivierte Akteneinsichtsrechte. 

Auch das Demokratieprinzip     A    20 A    1 Satz 1 GG kann Einfluss auf den Informationsfluss 

zwischen Staat und Bürger nehmen. So soll durch den ungeschriebenen Wahlrechtsgrundsatz der 

Öffentlichkeit der Wahl361 die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Wahl sichergestellt wer-

den. Die Legitimation der öffentlichen Gewalt durch das Volk endet hierbei nicht durch den Vorgang 

der Wahl, sondern ist fortwährend auf einen Prozess des Austausches angelegt.362 Die stärkere 

Einbindung der Bürger in das Verwaltungsgeschehen kann das Legitimationsniveau erhöhen. So-

weit dem Bürger eine Entscheidung abverlangt wird, müssen ihm Informationsrechte zugestanden 

werden, damit eine solche Entscheidung überhaupt getroffen werden kann. Veröffentlichungs-

pflichten lassen sich, gestützt auf das Demokratieprinzip, dagegen eher selten finden. 

Der Wortlaut vom »sozial   R          «    A    20 A    1     A    28 A    1 Satz 1 GG macht keine 

lediglich programmatische Aussage, sondern kann als echte Staatszielbestimmung aufgefasst wer-

den. Der konkrete Inhalt kann hingegen nicht eindeutig festgelegt werden, da sich die Anforderun-

gen, die an einen Sozialstaat gestellt werden, in Abhängigkeit wirtschaftlicher, politischer und ge-

sellschaftlicher Prozesse stetig verändern. Für die Verwaltung können aus dem Sozialstaatsprinzip 

Beratungs- und Unterstützungspflichten abgeleitet werden, was wiederum nicht bedeutet, dass 

diesen Informationsansprüche der Bürger gegenüberstehen. 363  Unmittelbare Veröffentlichungs-

pflichten ergeben sich nicht. 

Lassen sich den Staatsstrukturprinzipien unmittelbare Veröffentlichungspflichten nur schwerlich 

entnehmen364, sprechen sie auf der anderen Seite keineswegs gegen die Open-Data-Grundsätze. 

Vielmehr untermauern sie die Zielsetzungen der Veröffentlichung staatlicher Daten normativ. 

Rechtsstaats- und Demokratieprinzip sind in besonderem Maße geeignet, die Vorteile erhöhter 

Transparenz, Partizipation und Kooperation im Sinne von Open-Data herauszustellen. Insofern 

können die allgemeinen Rechtsgrundsätze unterstützend zur Realisierung der Open-Data-Kriterien 

herangezogen werden. 

Einfachgesetzliche Veröffentlichungspflichten 

Vorschriften in einfachen Gesetzen, die explizit eine proaktive Veröffentlichungspflicht enthalten, 

sind außerhalb der Informationsfreiheitsgesetze gewöhnlich nicht anzutreffen. Vor Inkrafttreten 

bspw. des IFG war selbst der Zugang zu amtlichen Behördeninformationen nicht geregelt. Nach 

Abkehr von der klassischen Arkantradition365 und dem aus ihr abgeleiteten Aktengeheimnis wurden 

                                                
 

360  Gusy 2008, § 23 Rn. 18. 
361  BVerfGE 123, 39 (69). 
362  Gusy 2008, § 23 Rn. 20. 
363  Ebd., Rn. 23. 
364  Püschel 2007, Einf. IWG Rn. 59ff. 
365  Das Prinzip des Amtsgeheimnisses diente dem Schutz der Entscheidungsprozesse und der Beteiligten, schloss allerdings 

eine öffentliche Kontrolle der Verwaltungstätigkeit weithin aus. Diese restriktive Verwaltungspraxis wird – abwertend – 
als Arkanprinzip (von lat. arcanum = Geheimnis) bezeichnet, also als Ansammlung geheimer Praktiken, durch die religi-
öse oder weltliche Autoritäten ihre Herrschaft über das unmündige Volk absichern. Siehe Habermas 1990, S. 117 und 
299f.  
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begrenzte Auskunfts- und Einsichtsrechte auf das Prinzip der beschränkten Aktenöffentlichkeit366 

gestützt, welches aufgrund der teilweisen Normierung bestimmter Informationszugangsrechte und 

z  T        R                                        §§ 29  30 V V                             i-

che Niederlegung erfahren hat. Zu derartigen Regelungen, die schon vor dem Inkrafttreten der 

verschiedenen Informationsfreiheitsgesetze existierten, gehören bspw. Einsichtsrechte in öffentli-

che Register (wie in Vereins-, Güterrechts-, Handelsregister etc.), Auskunftsrechte in Bezug auf 

Melderegister und Einsichtsrechte aufgrund eigener Betroffenheit. 367  Um proaktive Veröffentli-

chungspflichten handelt es sich hierbei jedoch nicht. 

Proaktive Veröffentlichungspflichten aus den Informationsfreiheitsgesetzen 

Neben antragsbasierten Rechten auf Informationszugang enthalten die Informationsfreiheitsgeset-

ze teilweise verpflichtende Elemente proaktiver Bereitstellung – allerdings in unterschiedlichem 

Umfang. Sehr weitgehende Vorgaben bestehen nach dem UIG für informationspflichtige Stellen.368 

§ 10  I                            I           z      369 Die informationspflichtige Stelle informiert 

und unterrichtet die Öffentlichkeit in regelmäßigen Abständen über den Zustand der Umwelt. Ziel 

des aktiven Informationszugangs ist die umfassende Information über den eher engen Kreis der 

Antragsteller hinausgehender Teile der Bevölkerung. Damit soll die Notwendigkeit des Einforderns 

eines Informationszugangs schrittweise abgebaut und so die Anzahl der Anträge reduziert werden. 

I  § 10 A    2  I            ndestumfang der zu verbreitenden Umweltinformationen festgelegt. Es 

ist der Stelle unbenommen, weitere Informationen zu verbreiten. Die Informationsinhalte unterlie-

            z       §§ 8  9  I   D                                    ä             ä        die 

bei der informationspflichtigen Stelle vorhandenen bzw. für sie bei einer anderen Stelle aufbewahr-

ten Umweltinformationen. Damit geht die Unterrichtungspflicht nicht weiter als der passive Infor-

                     § 3 A    1  I   I                    keine Pflicht der informationspflichti-

gen Stelle, sich bestimmte Umweltinformationen zu verschaffen. Kommt die Stelle ihrer 

Informationspflicht nicht nach, kann zwar die zuständige Aufsichtsbehörde eine entsprechende 

Weisung erteilen. Der Bürger hat hingegen keine Möglichkeit, die informationspflichtige Stelle im 

Wege einer Klage zur Einhaltung der Unterrichtungspflicht zu zwingen, da aufgrund des objektiv-

rechtlichen Charakters der Vorschrift kein Rechtsanspruch auf ihre Erfüllung besteht.  

Auch im Verbraucherinformationsge   z (VI )         § 5 A    1 S  z 2 VIG proaktive Veröffentli-

chungen vorgesehen. Diese sind aber keinesfalls pflichtig vorgegeben. So heißt es in der Vorschrift 

lediglich: »Die informationspflichtige Stelle kann Informationen, zu denen Zugang zu gewähren ist, 

          ä               A           § 3 A    1          I                                     

zugänglicher Weise zugänglich machen«. Dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, für 

deren eigenständige gesetzliche Normierung kein Grund ersichtlich ist.370 

D   I                          § 11 A    3 I   z                      A  ä z   1     2     V r-

schrift genannten Pläne und Verzeichnisse (Informationsverzeichnisse sowie Organisations- und 

Aktenpläne ohne personenbezogene Daten) sowie weitere geeignete Informationen in elektroni-

scher Form allgemein zugänglich gemacht werden sollen. § 11 A    3 IFG fehlt allerdings der Im-

puls der Verpflichtung. Der Bundesgesetzgeber hat sich hier für eine Soll-Vorschrift entschieden. 

Der Rechtsrahmen der Informationsfreiheitsgesetze soll vom rechtspolitischen Anspruch her eine 

                                                
 

366  Näher Schoch 2009, Einl. Rn. 12ff. 
367  Rossi 2006, Einl. Rn. 2f. 
368  Schomerus und Tolkmitt, S. 992. 
369  Siehe zum Folgenden Reidt und Schiller 2011, § 10 UIG. 
370  So zutreffend Sydow 2008, S. 483. 
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proaktive Bereitstellung von Informationen durch die Behörde grundsätzlich fördern. Es besteht 

jedoch eine erhebliche Diskrepanz zwischen diesem rechtspolitischen Anspruch und der Wirklich-

keit.371 Die derzeitige Ausgestaltung konserviert mit Ausnahme des § 11 BremIFG372, der eine Ver-

öffentlichungspflicht insbesondere für Gesetze, Rechtsverordnungen und veröffentlichte Verwal-

tungsvorschriften statuiert, die »Passivität« der Behörden im antragsbasierten Zugang auf 

Informationen und fördert eine proaktive Bereitstellung nicht. 

Handlungsempfehlung 19 

Verstärkte gesetzliche Normierung von proaktiven Veröffentlichungspflichten  

Recht mittelfristig 

Im Zuge der Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen (siehe auch Handlungsempfehlung 23 und 

Handlungsempfehlung 24) sollten nach dem Vorbild fachspezifischer Vorgaben (z. B. § 10 UIG) oder lan-

desrechtlicher Gesetze (IFG Bremen) verstärkt proaktive Veröffentlichungspflichten seitens des Gesetzge-

bers normiert werden. Dies wäre auch zielführend, um etwaigen Bedenken, ob die Veröffentlichung ei-

genverantwortlich seitens der Verwaltung als Aufgabe definiert werden kann, entgegenzutreten. Zudem 

ließen sich Umfang und Modalitäten sachgerecht definieren sowie Grundlagen für Gebührenerhebungen 

und Haftungsausschlüsse normieren (siehe auch Handlungsempfehlung 30). 

 

3.4.2 Bedarf es einer expliziten Ermächtigung zur proaktiven Veröffentlichung 

staatlicher Daten? (»Was darf veröffentlicht werden?«) 

Neben der vollständigen Realisierung der bestehenden Veröffentlichungspflichten wird gerade den 

freiwilligen Open-Data-Aktivitäten von Behörden auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene maß-

gebliche Bedeutung zukommen. Insofern muss vorrangig bewertet werden, ob es jeweils einer 

expliziten Legitimierung derartiger Aktivitäten durch den Gesetzgeber bedarf oder ob auch außer-

halb proaktiver Veröffentlichungspflichten und -rechte eine eigenständig initiierte Veröffentlichung 

durch die Behörden in Betracht kommt. 

Ausgangspunkt: Aufgabenbestand der Behörde 

Zunächst lässt sich aufgrund der gegenständlichen Beschränkung auf Daten, die keinen Personen-

bezug (mehr) aufweisen, ableiten, dass ein grundrechtlicher Gesetzesvorbehalt nicht eingreift.373 

Dieser betrifft zudem nicht die »Aufgabenfindungsebene«, sondern bestimmt die Aufgabenerfül-

lung und die zulässigen Handlungsinstrumente. Ausgangspunkt ist daher die konkrete Aufgaben-

stellung der jeweiligen Behörde, die gesetzlich bestimmt sein kann – aber nicht in allen Einzelhei-

ten sein muss. Angesichts der bisherigen Zurückhaltung bei der Veröffentlichung staatlicher 

Datenbestände handelt es sich in der Regel um eine »neue« Aufgabe. Diese Auffassung war auch 

Hintergrund der Debatte um das erste Verbraucherinformationsgesetz374, dessen Ausfertigung der 

damalige Bundespräsident aufgrund der unzulässigen Übertragung von Aufgaben an die kommuna-

le Ebene verweigerte. Dieses Beispiel zeigt, dass die Information der Öffentlichkeit – aufgrund 

eines Anspruchs oder auch proaktiv – nicht immer Bestandteil der zuvor bereits wahrgenommenen 

                                                
 

371  Schoch 2009, § 11 Rn. 48. 
372  Hierzu grundlegend Kubicek und Hanken 2011, S. 30ff. 
373  Statt Vieler zu den grundrechtlichen Gesetzesvorbehalten Herzog und Grzeszick 2011, Art. 20 Rn. 92; zu weiteren Ge-

setzesvorbehalten (insbesondere zum organisationsrechtlichen) ebd. Rn. 93ff. 
374  Hintergrund war ein Verstoß gegen die negative Kompetenzvorschrift des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG; vgl. dazu Sydow 

2008, S. 482. 
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Aufgabe ist, in deren Zusammenhang die Datenbestände erstellt wurden. Etwas anderes gilt 

selbstverständlich, wenn die proaktive Veröffentlichung ausdrücklich gesetzlich als Aufgabe formu-

liert wurde (z     §§ 11 Abs. 3 IFG Bund, § 10 UIG Bund), aber jeweils beschränkt auf die explizit 

erfassten Daten- und Informationskategorien. Ob sich eine Behörde einer neuen Aufgabe von sich 

aus annehmen darf, muss daher ausgehend vom jeweiligen Rechtsrahmen bestimmt werden. Da-

bei gelten folgende Prämissen: 

 Aufgrund der andersartigen Zielsetzung ist die Veröffentlichung im Regelfall nicht integraler 

Bestandteil der bisherigen Aufgabe, zu deren Erfüllung oder als deren Grundlage die Daten 

erhoben oder verarbeitet werden. 

 Ebenfalls wird die proaktive Veröffentlichung von Datensätzen nicht von der gesetzlichen 

Aufgabe der Erfüllung von Informationsanfragen nach den Informationsfreiheitsgesetzen 

abgedeckt. Einerseits handelt es sich nicht nur um eine Abwandlung der Modalitäten der 

Aufgabenerfüllung, andererseits ist der Anwendungsbereich durch die »amtlichen Informa-

      «    S     § 2 N   1 I         z   

 Es handelt es sich auch nicht um eine Annexkompetenz zur eigentlichen Sachaufgabe, wie 

sich dies bspw. für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und andere Informationstätigkeiten 

begründen lässt.375 

 Und schließlich lässt sich die Veröffentlichung – zumal der behördliche im Regelfall Innenbe-

reich verlassen wird – auch nicht der Organisationshoheit zuordnen.376 

Dies bedeutet aber nicht, dass eine Veröffentlichung in jedem Fall unzulässig ist. Die Entscheidung 

liegt bei der jeweiligen – inhaltlichen – Leitungsebene, allerdings nur soweit diese frei ist, »neue« 

Aufgaben eigenverantwortlich zu definieren, also z     bei der Behördenleitung, dem Minister oder 

der Anstaltsleitung377 (siehe auch Abschnitt II-3.4.3).  

 

Handlungsempfehlung 20 

Veröffentlichung staatlicher Daten und Gestattung der Weiterverwendung als staatliche Aufgabe begreifen 

Strategie kurzfristig 

Es erscheint für zahlreiche rechtliche Aspekte erforderlich, deutlich herauszustellen, dass die Veröffentli-

chung staatlicher Daten zum Zwecke der Weiterverwendung als staatliche Aufgabe verstanden wird. Hin-

tergrund ist die Daseinsvorsorge-Funktion des Staates, die Verpflichtung, demokratische Offenheit zu 

gewährleisten, in Teilen auch die Wirtschaftsförderung. Einhergehend mit einer »neuen« Aufgabe müssen 

nachfolgend die rechtlichen Grundlagen weiterentwickelt werden (siehe Handlungsempfehlung 23 und 

Handlungsempfehlung 24). Die Charakterisierung als öffentliche Aufgabe hilft auch, etwaigen Bedenken 

gegenüber einer Kompetenz der Verwaltung, Daten eigenverantwortlich zu veröffentlichen, entgegenzu-

wirken und die Akzeptanz für etwaige mit der neuen Aufgabe einhergehende Kosten zu erhöhen. 

 

                                                
 

375  Z. B. im Kontext der Behördennummer 115; vgl. White & Case 2009, S. 24 [unveröffentlicht]: »Die Erteilung der Infor-
mationen über die Top 25-Bundesleistungen stellt sich insoweit als Annextätigkeit zu dem Vollzug des jeweiligen mate-
riellen Bundesgesetzes bzw. zu Tätigkeiten des Bundes im Bereich gesetzesfreier Verwaltung dar«. 

376  Etwas anderes könnte gelten, wenn offene Verwaltungsdaten ausschließlich zum Zwecke interner Kollaboration einge-
setzt werden. 

377  Anders ggf. auf kommunaler Ebene, wo diese inhaltlichen Leitungsbefugnisse den Vertretungskörperschaften als Kol-
lektivorganen der Exekutive zukommen. 
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Aufgabenbezogener Gesetzesvorbehalt – gesetzesfreie Verwaltung 

Nicht jede Aufgabenwahrnehmung bedarf einer gesetzlichen Legitimation378; so wie seit jeher frei-

willige Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen existieren, sind diese auch auf Bundes- und 

Landesebene grundsätzlich denkbar. Sie gehören – soweit der Gesetzgeber keinen Zugriff genom-

men hat – zum Bereich der gesetzesfreien Verwaltung.379 Auch der Zuweisung einzelner Veröffent-

lichungsaufgaben durch den Gesetzgeber kann nicht im Umkehrschluss entnommen werden, dass 

eine solche außerhalb dieser Normen unzulässig sei. Vielmehr wollte der Gesetzgeber nur gegen-

ständliche Bereiche normieren, in denen eine Veröffentlichung erfolgen muss. Wo kein aufgaben-

bezogener Gesetzesvorbehalt existiert und die rechtlichen Grenzen beachtet werden, verbleibt ein 

exekutives Ermessen. Treten in Ausübung dieses Ermessens ungewünschte Entwicklungen ein, ist 

der Gesetzgeber seinerseits weitgehend frei, das Handeln der Verwaltung entsprechend zu deter-

minieren.380 

Verwaltungskompetenz kraft Sachzusammenhang 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass eine proaktive Veröffentlichung also zulässig ist, wo kein 

gesetzliches Verbot existiert und eine Kompetenz zugewiesen ist, neue Verwaltungsaufgaben ei-

genverantwortlich zu definieren. Hinzu kommt eine Analyse der konkreten Aufgabenstellung, die 

unter Umständen bereits die Veröffentlichung erfasst, sodass gar keine Kompetenzerweiterung 

vorliegt. Dies bedeutet für die unterschiedlichen administrativen Ebenen Folgendes: 

 Soweit Daten betroffen sind, die im Rahmen von Selbstverwaltungsaufgaben entstehen, 

wird auch für deren Veröffentlichung die Zuordnung zu den Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft im Sinne des A    28 A    2 GG (also den kommunalen Selbstverwaltungsauf-

gaben) nicht in Frage gestellt werden können.381  

 Ob die Veröffentlichung von Datensätzen, die staatliche Weisungsaufgaben betreffen, sei-

tens der Kommune initiiert werden kann, ist hingegen fraglich. Zudem wäre in umgekehrter 

Zielrichtung zu bewerten, ob eine pflichtige Veröffentlichung als neue Aufgabe im Sinne des 

Konnexitätsprinzips anzusehen wäre.382 

 Für die Bundes- und Landesebene muss bewertet werden, ob die Veröffentlichung von Da-

ten der jeweiligen inhaltlichen Leitungsbefugnis des Ministers im Sinne des Ressortprinzips 

zugeordnet werden kann.383 Zur selbstständigen Ressortleitung gehört nämlich nicht nur die 

innere personelle Organisation und Besetzung des Ministeriums innerhalb haushaltsrechtli-

cher Vorgaben, sondern auch die sachliche Ressortleitungskompetenz. Die Leitungsbefugnis 

umfasst das Recht und die Pflicht der Minister zur politischen Führung ihrer Ressorts. Sie 

müssen – soweit vorhanden – Richtlinien der Regierungspolitik in praktisch-konkrete politi-

sche Vorgaben umsetzen und können eigene ressortbezogene politische Richtlinien erlas-

sen.384 Ergänzend kann als Rechtfertigung einer Erweiterung der Verwaltungskompetenz die 

                                                
 

378  Es sei denn, es existieren spezielle Gesetzesvorbehalte wie bspw. in Art. 83 Abs. 1 Satz 1 LVerf Sachsen: »Aufbau, 
räumliche Gliederung und Zuständigkeiten der Landesverwaltung werden durch Gesetz geregelt«; ausführlich zur 
Reichweite derartiger landesverfassungsrechtlicher Regelungen Kirchhof 2011, Art. 83 Rn. 34. 

379  Umfassend zur »gesetzesfreien Verwaltung« ebd., Rn. 20. 
380  Seit jeher ist umstritten, ob aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung ableitbar ist, dass der Verwaltung ihrerseits ein 

Kernbereich verbleiben muss, der auch gesetzgeberischen Einflüssen entzogen bleiben muss; befürwortend Zippelius 
und Würtenberger 2008, § 12 Rn. 16 sowie § 46 Rn. 4; st. Rspr. seit BVerfGE 9, 268 (280). 

381  Dieser Einordnung als Selbstverwaltungsaufgabe steht auch nicht entgegen, dass Auswirkungen eintreten, die über die 
Kommune hinausreichen; (neuerdings) strittig; wie hier Maunz 2011, Art. 28 Rn. 60ff. 

382  Zum Aufgabenbegriff im Rahmen des KonnexitätsprinzipsVerfGH NW, NVwZ-RR 2011, 41ff.; Ritgen 2011, S. 483. 
383  Die Relevanz und Nutzbarkeit staatlicher Daten für wirtschaftliche Zwecke (ausführlich Püschel 2006) wird nicht be-

gründen können, dass die Entscheidung über eine Veröffentlichung der Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums über-
antwortet ist. 

384  Wuttke 1995, Art. 29 Rn. 11 m. w. N. 
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Rechtsfigur der Kompetenz kraft Sachzusammenhangs dienen385, bei der eine Ausdehnung 

der eigentlich zugewiesenen Aufgabe »in die Breite« in Rede steht.386  

 Nachgeordnete Behörden leiten »ihre« Aufgaben abseits einer gesetzlichen Zuweisung le-

diglich vom jeweils zuständigen Fachministerium ab. Insofern sind die im Rahmen der Or-

ganisationshoheit eingeräumten Entscheidungsspielräume maßgebend. 

Für die Gubernative obliegt die Entscheidung über eine vermehrte Transparenz der Selbstorganisa-

tion von Ministerium und Regierung. Gleiches gilt für die Legislative. Beide Teilbereiche dürften 

zudem einem regelnden Zugriff des Gesetzgebers weitgehend entzogen sein.387 

3.4.3 Wer ist innerhalb einer Organisation und unter Berücksichtigung welcher 

formellen und materiellen Vorgaben zur Entscheidung über die 

Veröffentlichung staatlicher Daten befugt? 

Ausgehend von der Frage, ob die Entscheidung über die Veröffentlichung staatlicher Daten in die 

Kompetenz einer Behörde fällt, muss auch beantwortet werden, 

 in welchem Verfahren und durch wen die Entscheidung über die Veröffentlichung getroffen 

wird (formelle Vorgaben) sowie  

 welche materiellen Vorgaben der Übernahme neuer freiwilliger Verwaltungsaufgaben ent-

gegenstehen könnten. 

Maßgeblich ist insoweit das jeweils geltende Recht, insbesondere sind ggf. auch landesspezifische 

Besonderheiten zu berücksichtigen, sodass eine vollständige Darstellung an dieser Stelle nicht er-

folgen kann. So sind gerade die kommunalen Gebietskörperschaften zwar im Grundsatz berechtigt, 

im Rahmen ihrer Selbstverwaltung neue Aufgaben zu übernehmen, oft wird dieses Recht aber an 

die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune geknüpft.388 Bei Einbeziehung etwaiger Gebühren- 

bzw. Entgelterlöse und der Möglichkeit der Refinanzierbarkeit durch (neue Gewerbe-)Steuerein-

nahmen dürfte dennoch ein erheblicher Ermessensspielraum verbleiben.  

In formeller Hinsicht bleibt zu beachten, dass bspw. im kommunalen Bereich die Entscheidung, 

neue Aufgaben zu übernehmen, den Selbstverwaltungsgremien zugewiesen ist389 und daher nicht 

von der Verwaltung getroffen werden kann. Denkbar ist aber ein Grundsatzbeschluss, der die Kon-

kretisierung der zu veröffentlichenden Daten der Verwaltung überlässt. Gleiches Vorgehen er-

scheint auf ministerialer Ebene denkbar – eine Grundsatzentscheidung der Leitungsebene verbun-

den mit einer Delegation der konkreten Veröffentlichungsentscheidung auf die jeweils mit einer 

Fachaufgabe betrauten Abteilungen. Wie bereits dargestellt, kommt die Verfügungsberechtigung 

im Grundsatz nämlich organisationsbezogen der Gebietskörperschaft bzw. einem anderen selbst-

ständigen Träger öffentlicher Verwaltung zu, was aber einer internen Ausdifferenzierung nicht ent-

gegensteht (II-3.2.1). 

                                                
 

385  In Abgrenzung zu sog. Annexkompetenzen, bei denen es um die Ausweitung bestehender Komptenzen »in die Tiefe« 
geht. 

386  Zur Annexkompetenz und zur Kompetenz kraft Sachzusammenhang sowie zur Abgrenzung statt Vieler Kirchhof 2011, 
Art. 83 Rn. 50. 

387  Hinsichtlich der Regierung ist klärungsbedürftig, ob die Entscheidung über mehr »Regierungstransparenz« (nicht »Ver-
waltungstransparenz«) dem »Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung« zugeordnet werden kann. In diesem 
sind gesetzliche Regelungen nicht statthaft; vgl. Schenke 2003, Art. 65 Rn. 149. Auch für die Legislative handelt es sich 
um Materien, die typischerweise durch Geschäftsordnung geregelt werden, sodass diese – und nicht ein Gesetz – die 
richtige Handlungsform ist; vgl. Schliesky und Schulz 2012a. 

388  Exemplarisch: § 2 Abs. 1 Satz 1 GemO SH. 
389  Exemplarisch: § 28 Satz 1 Nr. 3 GemO SH. 
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Handlungsempfehlung 21 

Festlegen von Regeln zur Entscheidung über die Veröffentlichung in jeder Organisation bzw. Behörde 

Recht kurzfristig 

Wo Behörden eigenverantwortlich über die Veröffentlichung und die Weiterverwendung entscheiden 

können, empfiehlt es sich, wo gesetzliche Regeln nicht existieren, die proaktive Veröffentlichung behör-

den- bzw. organisationsintern verbindlich, z. B. in Form von Dienstanweisungen oder Verwaltungsvor-

schriften zu regeln. So erscheint es denkbar, festzulegen, wer in welchem Verfahren über die Veröffentli-

chung entscheidet und welche Nutzungsbestimmungen standardmäßig verwendet werden sollen, soweit 

noch keine ebenen- oder fachübergreifende Verständigung auf Standards erfolgt ist. 

 

3.4.4 Welche rechtlichen Vorgaben untersagen eine Veröffentlichung staatlicher 

Daten? (»Was darf nicht veröffentlicht werden?«) 

Die Zielsetzung von Open Data kollidiert aufgrund der begrifflichen Ausklammerung von Daten, die 

aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes oder anderen Erwägungen nicht veröffentlicht werden 

sollen, in der Regel nicht mit einer Berücksichtigung der im geltenden Recht feststellbaren Re-

striktionen. Soweit die rechtlichen Vorgaben, die eine Veröffentlichung untersagen, einen Entschei-

dungsspielraum belassen, dürfte der Open-Data-Gedanke für eine restriktive Auslegung etwaiger 

Ausnahmetatbestände sprechen. Neben Rechtsbereichen, auf die der Open-Data-Ansatz grundsätz-

lich nicht übertragbar ist, muss in der Regel vor allem ausgehend vom einzelnen Datensatz bewer-

tet werden, ob rechtliche Gründe eine Veröffentlichung untersagen. 

Rechtsbereichsbezogene Ausschlüsse 

Das IFG des Bundes verzichtet auf eine Festlegung des Anwendungsbereichs, dieser kann folglich 

nur anhand des Adressatenkreises der durch das IFG Verpflichteten und das Konkurrenzverhältnis 

zu anderen Vorschriften, die Geltungsvorrang vor dem IFG genießen, konkretisiert werden.390 Die 

einzelnen Länder391 haben hingegen größtenteils explizit im Gesetz den Anwendungsbereich fest-

gelegt.392 Die Bestimmung des Anwendungsbereichs in den Informationsfreiheits- und -zugangs-

gesetzen enthält jedoch kaum bereichsspezifische Ausnahmen. Vielmehr ist der Anwendungsbe-

reich explizit oder indirekt durch die Anspruchsvoraussetzungen vom Adressatenkreis des 

Verpflichteten her bestimmt. 

Gleiches gilt für fachspezifische Zugangsansprüche. Das UIG bestimmt den Anwendungsbereich in 

§ 1 A    2 UIG ebenfalls mit der Benennung des Verpflichteten. Dies sind in diesem Fall alle infor-

mationspflichtigen Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts. Das VIG definiert seinen Anwendungsbereich im Gesetz nicht explizit, jedoch 

werden auch hier in § 1 A    1 Satz 1 VIG die informationspflichtigen Stellen definiert. 

Dennoch ist anzuerkennen, dass Rechtsgebiete existieren, bei denen typischerweise datensatzbe-

zogene Ausschlüsse vermehrt auftreten als in anderen Bereichen. Aufgrund der Sensibilität der 

verarbeiteten Daten dürfte die vor allem im Bereich von Verfassungsschutz, Polizei- und vor allem 

Sozialbehörden gelten. 

                                                
 

390  Siehe hierzu Schoch 2009, Einl. Rn. 135. 
391  So etwa Berlin (§ 2 BlnIFG), Brandenburg (§ 2 BbgAIG), Mecklenburg-Vorpommern (§ 3 IFG MV), Nordrhein-Westfalen 

(§ 2 IFG NW), Schleswig-Holstein (§ 3 IFG SH), Thüringen (§ 1 ThürIFG), Saarland (§ 1 SIFG), Rheinland-Pfalz (§ 2 
LIFG), Hamburg (§ 3 HmbIFG). 

392  Siehe hierzu Schoch 2009, Einl. Rn. 135. 
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Datensatzbezogene Veröffentlichungshindernisse 

Der Zugang zu Informationen wird in den Informationsfreiheitsgesetzen durch Ausnahmetatbe-

stände zur Informationszugangsfreiheit beschränkt. Diese Ausnahmetatbestände regeln besondere 

Fälle, in denen ein Antrag auf Zugang zu Informationen abgelehnt werden muss, da schutzwürdige 

Belange dem entgegenstehen. Insbesondere ist dies unter anderem zum Schutz von besonderen 

öffentlichen Belangen, dem behördlichen Entscheidungsprozess, personenbezogenen Daten sowie 

dem geistigen Eigentum und Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen der Fall. 

Diese Ausschlüsse gelten auch für proaktive Veröffentlichungsbestrebungen. Auch wenn die Nor-

men sich nicht unmittelbar darauf beziehen – was angesichts des Erfordernisses einer Einzelfallab-

wägung auch nicht zielführend wäre – lassen sich die Ausnahmen vom Informationszugang auch 

auf proaktive Veröffentlichungen übertragen, zumal die dahinter stehenden Rechte Dritter (oder 

des Staates) in gleicher Weise berührt werden können. Angesichts der Ausklammerung von ge-

heimhaltungsbedürftigen und -würdigen Daten aus der Open-Data-Debatte werden die Daten, die 

Gegenstand der Ausnahmen sind, in der Regel gar nicht erfasst. Wo es um den Zugang zu derarti-

     z               z       D                          I                         z             

Open Data-Aktivitäten ein originärer Anwendungsbereich (vgl. auch Abbildung II-6). 

Tabelle II-7: Übersicht über die wichtigsten rechtlichen Grenzen der Veröffentlichung staatlicher Daten 

Ausnahmetatbestände       

Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) 

§ 3 IFG Schutz von besonderen öffentlichen Belangen 

§ 4 IFG Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses 

§ 5 IFG Schutz personenbezogener Daten 

§ 6 IFG Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnissen 

Informationsfreiheitsgesetz des Landes Schleswig-Holstein (IFG SH) (exemplarisch) 

§ 9 IFG SH Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung 

Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses 

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

Schutz personenbezogener Daten 

§ 10 IFG SH 

§ 11 IFG SH 

§ 12 IFG SH 

Umweltinformationsgesetz (UIG) 

§ 8 UIG Ablehnungsgrund: Schutz öffentlicher Belange 

§ 9 UIG Ablehnungsgrund: Schutz sonstiger Belange 

Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG) 

§ 2 Nr. 1 VIG Ausschluss- und Beschränkungsgründe bei entgegenstehenden 
öffentlichen Belangen 

§ 2 Nr. 2 VIG Ausschluss- und Beschränkungsgründe bei entgegenstehenden 
privaten Belangen 

Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (GeoZG) 

§ 12 GeoZG Schutz öffentlicher und sonstiger Belange 
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3.4.5 Welche rechtlichen Vorkehrungen sind erforderlich, um den proaktiven 

Veröffentlichungsprozess in den behördlichen Workflow einzupassen? 

Wie bereits im Kontext der Erstellung von Daten angedeutet, lässt sich die Veröffentlichung staatli-

cher Daten in der Verwaltungspraxis leicht handhabbar und effizient organisieren, wenn die späte-

re Veröffentlichung von Beginn an im behördlichen, datenbezogenen Workflow Berücksichtigung 

findet (II-3.2.2 und II-3.2.3). Da dieser in der Regel nicht gesetzlich, durch Rechtsvorschrift regle-

                                               H                    (z                 V    l-

tungsvorschriften oder Erlassen), liegt die ggf. erforderliche Anpassung auch in der Organisations-

hoheit der veröffentlichenden Behörde. Der Open-Data-Ansatz lässt sich dabei insbesondere in den 

Regelwerken und Vorgaben zur behördlichen Aktenführung verankern; soweit diese bereits elekt-

ronisch abgebildet ist, kann auch die erforderliche Separierung von Daten, die open-data-geeignet 

erscheinen und anderen Daten393, integriert und softwareunterstützt realisiert werden. Diesbezüg-

lich ist auf eine größtmögliche Kohärenz zu bestehenden Wissensmanagementsystemen zu ach-

ten394, die ihrerseits nur einen Teilaspekt der zu veröffentlichenden Daten abdecken. Die Überfüh-

rung von Verwaltungsprozessen auf den elektronischen Kanal und eine damit einhergehenden 

Prozessanalyse und -optimierung395 müssen bereits die spätere Veröffentlichung der Daten sowie 

die in diesem Kontext stehenden technisch-organisatorischen Vorkehrungen berücksichtigen. 

3.4.6 Stehen rechtliche Grenzen einer Realisierung der Open-Data-Kriterien bei 

der Veröffentlichung entgegen? 

Die Open-Data-Kriterien sind als Maximalanspruch an die »Offenheit« des Staates hinsichtlich sei-

ner Datenbestände formuliert396. Eine rechtliche Verpflichtung, sie vollumfänglich zu realisieren, 

besteht nicht. Sie können bei der Ermessensentscheidung über die Veröffentlichung und die Fest-

legung etwaiger Begrenzungen in Form von Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodellen 

jedoch Berücksichtigung finden, soweit keine rechtlichen Grenzen entgegenstehen.397 

Handlungsempfehlung 22 

Weitgehende Berücksichtigung der Open-Data-Kriterien im Rahmen der behördlichen  
Ermessensentscheidung  

Recht kurzfristig 

Mangels umfassender gesetzlicher Regelungen sind sowohl die Grundentscheidung über die Veröffentli-

chung staatlicher Daten als auch die Wahl der Rechtsform, die Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen 

und Geldleistungsmodellen in das Ermessen der zuständigen Behörde gestellt. Im Rahmen dieser Ermes-

sensentscheidung können auch die Open-Data-Kriterien Berücksichtigung finden. Die zum Teil als Maxi-

malforderung formulierten Kriterien finden zwar keine Grundlage im geltenden Recht (Ausnahme in Tei-

len: Diskriminierungsfreiheit in Form des Gleichheitssatzes und dem Gebot der Barrierefreiheit), eine 

Orientierung an diesen ist aber umgekehrt gesetzlich nicht verwehrt und sollte als Ausgangspunkt von 

Open-Data-Aktivitäten dienen. 

                                                
 

393  Zum »Trennungsgebot« Abschnitt II-3.2.3. 
394  Zum staatlichen Wissensmanagement ausführlich Schliesky und Schulz 2012b, S. 113ff. 
395  In § 9 Abs. 1 des Entwurfes eines E-Government-Gesetzes des Bundes soll diese Pflicht für Bundesbehörden gesetzlich 

normiert werden (»Verwaltungsabläufe, die erstmals zu wesentlichen Teilen elektronisch unterstützt werden, sollen vor 
Einführung der informationstechnischen Systeme unter Nutzung gängiger Methoden dokumentiert, analysiert und opti-
miert werden«); vergleichbar die Regelung in § 5 des E-Government-Gesetzes Schleswig-Holstein; dazu Schulz 2008b, 
S. 272ff. 

396  Nachfolgend wird überwiegend das Verständnis der Kriterien zugrunde gelegt, wie es sich aus dem Entwurf eines Eck-
punktepapiers »Offenes Verwaltungs- und Regierungshandeln (Open Government)« ergibt. 

397  Auf die Open-Data-Kriterien »Nutzungsbedingungen« und »Geldleistungsmodelle« wird gesondert eingegangen; siehe 
Abschnitte II-3.8.8 und II-3.9.3 bis II-3.9.8. 
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Vollständigkeit 

Die Vollständigkeit der zu veröffentlichenden Datensätze lässt sich unterschiedlich interpretieren. 

Denkbar sind 

 eine organisationsorientierte Sichtweise, die darauf abstellt, dass eine Behörde alle Daten, 

die grundsätzlich open-data-geeignet sind, auch veröffentlicht, sowie  

 eine datensatzbezogene Perspektive, nach der verlangt wird, dass der Datensatz den ge-

samten Umfang dessen abbildet, was zu einem bestimmten Thema dokumentiert ist. Dabei 

wird den Metadaten maßgebliche Bedeutung zukommen – entscheidend ist, dass der Da-

tensatz all diejenigen Informationen enthält, die im Metadatensatz als Inhalt angegeben 

sind. 

Hinsichtlich des letztgenannten Aspektes ist davon auszugehen, dass eine solche Übereinstimmung 

der Beschreibung in den Metadaten und den tatsächlich enthaltenen Daten schon aus haftungs-

rechtlichen Gründen seitens der Behörde sichergestellt werden muss.398 Es besteht insofern ein 

Gleichlauf zwischen Open-Data-Kriterium und geltendem Rechtsrahmen. 

Eine Verpflichtung der Behörden, alle geeigneten Datensätze zu veröffentlichen, ist im geltenden 

Recht hingegen nicht ersichtlich und auch nicht vorgesehen. Der Entwurf eines E-Government-

Gesetzes des Bundes formuliert dementsprechen     § 12      -E ebenfalls nur eine Vorgabe für 

den Fall der freiwilligen Veröffentlichung. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: 

Die Regelung schafft keine Veröffentlichungspflicht. Sie stellt bestimmte 

Anforderungen an das Bereitstellen von Daten, an denen ein Nutzungsin-

teresse zu erwarten ist. Sie baut insoweit auf den bestehenden gesetzli-

     R               z     § 11 Informationsfreiheitsgesetz (I  )  § 10 

Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie auf der Praxis der Behörden, Da-

ten unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen zugänglich zu machen, 

auf. 

 

Dennoch ist es der jeweils zur Entscheidung über eine Veröffentlichung berufenen Stelle nicht ver-

sagt, den gesamten open-data-geeigneten Datenbestand zu veröffentlichen und ihre Ermessens-

entscheidung an dieser Zielvorstellung auszurichten, soweit sie die geltenden rechtlichen Restrikti-

onen – z         D         z                – beachtet. 

Primärquelle 

Rohdaten liegen vor, solange die erhobenen Daten nicht akkumuliert und nicht bewertet wurden, 

also wenn ein sehr früher Bearbeitungsstand (im Sinne der Primärquelle) veröffentlicht werden soll. 

Im Einzelfall kann eine Bearbeitung aber notwendig sein, um die Daten handhabbar zu machen, 

ihre Qualität zu verbessern oder um rechtliche Vorgaben zu erfüllen (»Basisdaten«). Im Rahmen 

einer behördlichen Ermessensentscheidung pro oder contra einer Veröffentlichung kann das Open-

Data-Kriterium »Primärquelle « jedoch berücksichtigt werden, soweit keine rechtlichen Grenzen der 

Veröffentlichung eines frühen Bearbeitungsstandes entgegenstehen (II-3.3.1). 

                                                
 

398  Zum Haftungsregime Abschnitt II-3.8.3. 
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Zeitnahe Bereitstellung/Echtzeit 

Veröffentlichte Datensätze sollten der Öffentlichkeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums zur 

Verfügung gestellt werden. Wenn machbar, sollten sie veröffentlicht werden, sobald sie erhoben 

und zusammengestellt sind. Vorrang beim Veröffentlichungsvorgang genießen solche Daten, deren 

Nützlichkeit zeitabhängig ist. Echtzeit-Updates würden den Nutzen weitergehend maximieren. Auch 

dieses Kriterium lässt sich im Rahmen einer behördlichen Veröffentlichungsentscheidung berück-

sichtigen – allerdings ergibt sich eine zeitliche Verzögerung aus den ggf. erforderlichen Qualitätssi-

cherungsmaßnahmen (um Haftungsfälle zu minimieren) oder der Beachtung von Veröffentlichungs-

restriktionen (um einen Rechtsverstoß auszuschließen). Bei einer optimalen Integration des Open-

Data-Ansatzes in den behördlichen datenbezogenen Workflow lässt sich die Zeitspanne zwischen 

Erstellung der Daten, ggf. notwendiger Aufbereitung und der Veröffentlichung aber kurz halten. 

Einfachheit des Zugangs 

Staatliche Daten sollen so einfach zugänglich sein wie möglich.399 Um einen raum- und zeitunab-

hängigen Zugriff der Nutzer zu ermöglichen, kommt der elektronischen Bereitstellung maßgebliche 

Bedeutung zu.400 Nur elektronische Datensätze eignen sich für eine Integration in ein gemeinsames 

Datenportal. Zusätzlich können die Datensätze auch physisch (»analog«) zugänglich gemacht 

werden.401 

Auch die Anforderung, bestimmte Abläufe zu erfüllen (wie das Ausfüllen von Formularen oder das 

Einreichen von Informationsfreiheits-Anfragen), steht dem Kriterium entgegen. Das Open-Data-

Portal beabsichtigt ohnehin einen Übergang zur proaktiven Veröffentlichung, sodass ein Ersuchen 

regelmäßig entfällt. Soweit bestimmte Nutzungsbeschränkungen normiert werden sollen, bietet das 

öffentlich-rechtliche Modell mit abstrakt-generellen Nutzungsbedingungen zudem die Möglichkeit, 

auf eine grundsätzlich zu dokumentierende Zustimmung des Nutzers (II-3.8.2) zu verzichten und 

den Abrufprozess weitergehend zu vereinfachen (zum Registrierungs- bzw. Identifizierungserfor-

dernis sogleich). Ob auch ein Interface für Benutzer, welches das Herunterladen sämtlicher gespei-

cherter Daten auf einmal (auch bekannt als »Bulk Access«) ermöglicht, und Angebote, bestimmte 

Daten über eine Programmierschnittstelle (API) abzurufen, zum Einsatz kommen können, hängt 

von der konkreten Ausgestaltung ab – rechtliche Grenzen sind nicht ersichtlich. 

Ein weiterer Aspekt der Einfachheit des Zugangs ist die leichte Auffindbarkeit, also die Möglichkeit, 

einfach Inhalte zu finden und herunterzuladen. Dieser Zielsetzung dient die Realisierung eines ein-

heitlichen ebenen- und fachübergreifenden Einstiegsportals.402 Dieses verwirklicht den Single-Point-

of-Contact-Ansatz (One-Stop-Government403) optimal, wenn das Portal nicht nur die Auffind- und 

Erreichbarkeit der dezentral gehaltenen Daten ermöglicht, sondern überdies einheitliche Nutzungs-

bedingungen und Geldleistungsmodelle zum Einsatz kommen. Aus Kundensicht ist es vorzugswür-

dig, wenn der »Einkaufsvorgang«, einschließlich einer ggf. erforderlichen Zustimmung zu Nut-

zungsbedingungen, einer ggf. notwendigen Identifizierung und Abrechnung der Kosten zentral 

vorgenommen werden kann. Die Ausweitung der zentralen Funktionen ist zwar im Kontext einer 

                                                
 

399  Ohne nähere Konkretisierung findet sich diese Forderung auch in § 12 Abs. 1 Satz 2 EGovG-E. 
400  Zu den Folgen der mit der IT verbundenen Entgrenzung und Enträumlichung Schliesky 2010c, S. 49ff.; siehe auch 

Boehme-Neßler 2009, S. 112ff. 
401  Inwieweit ausgehend von der Diskussion um eine »Digital Divide« eine rechtliche Verpflichtung zur Vorhaltung alterna-

tiver Zugänge besteht, soll angesichts des Fokus der Studie hier nicht beantwortet werden. 
402  Allgemein und umfassend zum Portalansatz von Lucke 2008. 
403  Verstanden als »die von örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten unabhängige Möglichkeit der Erledigung aller in einer 

bestimmten Situation anfallenden Verwaltungsangelegenheiten bei einer einzigen Anlaufstelle«; vgl. Schulz 2006, S. 9 
m. w. N. 
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unzulässigen Mischverwaltung und Haftungsfragen zu berücksichtigen – absolute Grenzen existie-

ren aber nicht. 

Schließlich ist die Barrierefreiheit des Open-Data-Portals und der veröffentlichten Daten404 ein Ge-

sichtspunkt der Einfachheit des Zugangs. Diese verpflichtet Träger öffentlicher Gewalt grundsätz-

lich dazu, ihre Internetauftritte und -angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafi-

schen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, 

schrittweise technisch so zu gestalten, dass sie von behinderten Menschen grundsätzlich uneinge-

schränkt genutzt werden können, sieht aber in der Regel auch im Falle des unverhältnismäßigen 

Aufwandes Abweichungsmöglichkeiten bzw. Übergangsfristen vor. Insofern muss das Ziel der wei-

testgehenden Realisierung dieser Vorgaben bereits bei der technischen Konzeption des Portals 

berücksichtigt werden. 

Diskriminierungsfreiheit 

Die Open-Data-Kriterien definieren den Aspekt der Diskriminierungsfreiheit zum Teil als Forderung, 

dass jede Person zu jeder Zeit auf die Daten zugreifen können muss, ohne sich identifizieren oder 

eine Rechtfertigung für ihr Handeln abgeben zu müssen.405 Vorzugswürdig ist es, unter dieses 

Merkmal lediglich zu subsumieren, dass für jeden Nutzer die gleichen Bedingungen für den Zugang 

und die Nutzung der Daten gelten. Eine Forderung, die sich auch im deutschen Recht finden lässt. 

S     A    3 A    1 GG steht einer Diskriminierung entgegen – unabhängig, ob die Nutzung zivil- 

oder öffentlich-rechtlich ausgestaltet wird.406 Beim Vorliegen sachlicher Gründe lässt sich unter 

Umständen aber auch eine Ungleichbehandlung rechtfertigen.407 Ausgangspunkt der Diskriminie-

rungsfreiheit ist der jeweils beabsichtigte Nutzungszweck, sodass sich die Differenzierung zwischen 

kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung schon gar nicht als Ungleichbehandlung darstellt, 

da es an der Vergleichbarkeit der (Norm-)Adressaten fehlt. Ansonsten ließe sich aber das Gewinn-

erzielungsinteresse bei kommerzieller Nutzung als sachlich rechtfertigender Grund der Ungleichbe-

handlung anfü      A                                   § 3 A    1 IW            D         e-

                 ; j                                          § 2 N   3 IW           z     

Weiterverwendungen erfasst, die »in der Regel gegen Entgelt« erfolgen, sodass auch diese Vorga-

be eine Differenzierung zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung nicht verbietet 

(II-3.9.6). 

Die Forderung, keine einschränkenden Tatbestandsmerkmale zu normieren, entspringt bereits dem 

Grundansatz von Open Data. So sind auch die Zugangsansprüche (z     aus dem IFG) in der Regel 

ohne einschränkende Merkmale ausgestaltet; eine Integration in Open-Data-Initiativen ist denkbar 

– mit der Folge, dass der Anspruch des Einzelnen auch mit Verweis auf die allgemein zugänglichen 

Daten erfüllt werden kann. Zum Teil wird es sich aber um Datenbestände handeln, die einen Per-

sonenbezug aufweisen oder aus anderen Gründen geheimhaltungsbedürftig sind, sodass das Ab-

stellen auf einen rechtfertigenden Zugangsgrund aus Gründen des Datenschutzes (im Sinne eines 

Abwägungstopos) notwendig ist. 

                                                
 

404  Für Bundesbehörden geregelt in § 11 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) v. 27.04.2002 (BGBl I 2002 S. 
1467) und der aufgrund § 11 Abs. 1 Satz 2 BGG erlassenen »Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV)« v. 
17.07.2002 (BGBl I 2002 S. 2654); für Schleswig-Holstein bspw. in § 12 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter 
Menschen (LBGG v. 16.12.2002; GVOBl 2002, S.264); Dokumentation des Gesetzgebungs- und Verordnungsstandes der 
Bundesländer unter www.einfach-fuer-alle.de; speziell zum »barrierefreien E-Government« vgl. Roggenkamp 2006, S. 
1239ff. 

405  Vgl. Punkt 6 der Kriterien der Sunlight Foundation. 
406  Zur Geltung des Art. 3 Abs. 1 GG bei der Wahl privatrechtlicher Handlungsformen statt Vieler Ipsen 2011, Rn. 195 und 199. 
407  Zu den Anforderungen im Einzelnen Püschel 2007, § 3 Rn 21ff.; angesichts des Gegenstandes einer Ungleichbehand-

lung (»Veröffentlichung und Weiterverwendung staatlicher Daten« als Teil der Leistungsverwaltung) dürfte wohl nur ei-
ne Willkürkontrolle einschlägiger Maßstab sein; vgl. Dürig und Scholz 2011, Art. 3 Rn. 419. 

http://www.einfach-fuer-alle.de/
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Der vollständige Verzicht auf Identifizierungserfordernisse bzw. die Ermöglichung einer anonymen 

Nutzung des Datenportals408 lässt sich nur vollumfänglich realisieren, wenn auf eine Differenzie-

rung hinsichtlich von Nutzungszwecken und Geldleistungsmodellen verzichtet wird. Insofern ist 

diese Forderung aus Sicht der Open-Data-Kriterien konsequent, aber unter den gegebenen Bedin-

gungen, die zumindest in Teilen eine Differenzierung erfordern, nicht allein maßgeblich. 

Soll eine Differenzierung erfolgen, muss sich die Daten bereitstellende Behörde zumindest eine 

theoretische Kontroll- und Überprüfungsmöglichkeit vorbehalten409, um sicherzustellen, dass ein 

Datensatz nur unter Beachtung der für den jeweiligen Nutzer geltenden Bedingungen genutzt wird. 

Es muss dokumentiert werden, ob ein Nutzer beim Download den Nutzungsbedingungen zuge-

stimmt hat (im zivilrechtlichen Modell aufgrund der Tatsache, dass diese Vertragsbestandteil wer-

den, zwingend; II-3.8.2) und ob er eine kommerzielle oder nicht-kommerzielle Nutzung als Zweck 

angegeben hat. Dies zugrunde gelegt, muss wie folgt verfahren werden: 

 Eine Freigabe aller Nutzungsarten unabhängig vom Zweck durch einheitliche Nutzungsbe-

dingungen macht keine Identifizierung notwendig, da für alle Nutzer die gleichen Bedingun-

            V     ß  (z                        z   N            )                      

Identifizierung feststellbar. 

 Erfolgt eine Freigabe lediglich für nicht-kommerzielle Nutzungsarten410, ist ebenfalls keine 

Identifizierung erforderlich, da die kommerzielle Nutzung in jedem Fall untersagt ist und als 

solche feststellbar und sanktionierbar ist. 

 Bei einer Freigabe der nicht-kommerziellen Nutzung und Zulassung der kommerziellen Nut-

zung gegen eine Geldleistung (oder unter anderen einschränkenden Nutzungsbedingungen) 

bedarf es einer Identifizierung, da einem kommerziellen Angebot, welches auf einem sol-

chen Datensatz beruht, nicht angesehen werden kann, ob diesem Angebot eine »kommer-

zielle Lizenz« zugrunde liegt. Schon im Interesse der Rechtssicherheit des kommerziellen 

Nutzers wird dieser ein eigenes Interesse haben, den Abrufprozess (der kommerziellen Li-

zenz) zu dokumentieren, was eine Identifizierung einschließt. 

Das mit einer Differenzierung einhergehende Identifizierungserfordernis und der damit ggf. ver-

bundene Aufwand können letztlich auch als Argumente angeführt werden, auf eine Differenzierung 

zu verzichten. 

Dauerhafte Verfügbarkeit 

Die Forderung, dass einmal veröffentlichte Daten zuverlässig und dauerhaft zur Verfügung gestellt 

werden sollen, lässt sich zwar im Grundsatz realisieren, ist rechtlich – soweit die Veröffentlichung 

als solche zulässig ist – auch nicht zu beanstanden, dürfte aber mit erheblichen Folgekosten ver-

bunden sein. Insofern kann ein berechtigtes Interesse der datenbereitstellenden Behörde beste-

hen, auch eine Depublikation vorzunehmen. Ob und ggf. welchen Grenzen eine solche – im öffent-

lich-rechtlichen Verständnis im Sinne einer Entwidmung – unterliegt, wird an anderer Stelle erörtert 

(vgl. Abschnitt II-3.7). 

                                                
 

408  Zum aus § 13 Abs. 6 TMG ableitbaren Gebot, eine anonyme Nutzung von Telemediendiensten zuzulassen, Spindler und 
Nink 2011, § 13 TMG Rn. 10ff. 

409  Aus Gründen der Einfachheit sollten dabei elektronische Identifizierungssysteme zum Einsatz kommen, bspw. der elekt-
ronische Identitätsnachweis nach § 18 PAuswG. 

410  Wie dies bspw. derzeit bei fast allen Homepage-Angeboten der öffentlichen Hand erfolgt, sodass etwaige Verstöße 
gegen diese Nutzungsbedingungen durch kommerzielle Nutzung nachvollziehbar sind. Vgl. exemplarisch das Impressum 
des Landesportals Schleswig-Holsteins: »Die Seiten dürfen nur zum privaten Gebrauch vervielfältigt werden. Jede ande-
re Verwendung des Angebots oder einzelner Teile daraus ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Landesregierung zu-
lässig«; Landesregierung Schleswig-Holstein (2011) . 
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Maschinenlesbarkeit 

Daten sind maschinenlesbar, wenn sie von Software interpretierbar und weiterverarbeitbar sind. 

Streng genommen ist dabei allein die elektronische Form maßgeblich, allerdings sind Abstufungen 

denkbar, sodass die öffentliche Verwaltung nicht gehindert ist, Formate zu wählen, die die Maschi-

nenlesbarkeit in diesem Sinne »besser« gewährleisten. Dies bedeutet z    , dass CSV-Dateien an-

stelle von PDF-Dateien Verwendung finden sollten. Rechtliche Vorgaben, die auf eine Maschinen-

lesbarkeit im Falle der freiwilligen Veröffentlichung verpflichten,  x            z           § 12 A    1 

Satz 1 des Entwurfs eines E-Government-Gesetzes des Bundes normiert hingegen: 

(1) Stellen Behörden über öffentlich zugängliche Netze Daten zur Verfü-

gung, an denen ein Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiterverwen-

dungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes, zu 

erwarten ist, sind maschinenlesbare Formate zu verwenden. 

 

Eine vergleichbare Zielsetzung, nämlich aus Sicht des Datennutzers das für die Weiterverarbeitung 

am besten geeignete Format (in der Regel ein elektronisches) erlangen zu können, verfolgt auch 

die Vorgabe des § 3 A    3 Satz 1 IWG. Zwar wird der Terminus der »Maschinenlesbarkeit« nicht 

verwendet, dennoch werden auch maschinenlesbare Formate erfasst. Die Regelung lautet: 

Dürfen die Informationen weiterverwendet werden, sind sie in allen an-

gefragten Formaten und Sprachen, in denen sie bei der öffentlichen Stel-

le vorliegen, zur Verfügung zu stellen; soweit möglich sind sie elektro-

nisch zu übermitteln. 

 

Diese Vorschrift setzt, wie alle Vorgaben des IWG, voraus, dass eine Weiterverwendung gestattet 

ist – selbst wenn sich diese aber auf ein anderes Format bezieht, besteht ein subjektiver Rechtsan-

spruch auf Zurverfügungstellung weiterer vorhandener Formate.411 Die Überführung auf nicht be-

reits vorhandene Formate kann hingegen nicht verlangt werden. 

Offene Standards/offene Formate 

Auch die Forderung, bei der Veröffentlichung von Daten auf offene Formate bzw. Standards zu-

rückzugreifen, die von niemandem exklusiv kontrolliert werden, ist eher rechtspolitischer Natur und 

findet keine Grundlage im geltenden Recht. Dies steht der Wahl nicht-offener (proprietärer) Forma-

te nicht per se entgegen.412 Hinzukommt, dass der Open-Data-Ansatz weitaus besser verfolgt wer-

den kann, wenn auch nicht-offene Formate veröffentlicht werden, da der Umformatierungsaufwand 

ansonsten als praktisches Hindernis der Veröffentlichung als solcher angeführt werden könnte.  

                                                
 

411  Einschränkend Püschel 2007, § 3 Rn. 43, der lediglich zwischen elektronischen und nicht-elektronischen Formaten 
differenziert. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Vorschrift auch auf verschiedene elektronische Formate er-
streckt. 

412  Inwieweit die ausschließliche Bereitstellung in proprietären Formaten wettbewerbsrechtlich kritisch zu bewerten ist, wird 
hier nicht näher betrachtet. 
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3.5 ZUGANG ZU STAATLICHEN DATEN 

Ziel ist es, die bestehenden Zugangsrechte nach den Informationsfreiheitsgesetzen, insbesondere 

diejenigen ohne konkrete Betroffenheit, aber nur auf Antrag, in ein kohärentes System mit der 

proaktiven Veröffentlichung zu bringen und sicherzustellen, dass die aus einem rechtlichen Zu-

gangsanspruch ggf. ableitbaren Vorgaben für Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodelle 

berücksichtigt werden. 

Handlungsempfehlung 23 

Schaffung eines kohärenten Systems von Zugangsansprüchen und proaktiver Veröffentlichung 

Recht kurzfristig 

Angesichts der gleichlaufenden Grenzen der Veröffentlichung bei der Erfüllung von Informationsersuchen 

und der proaktiven Veröffentlichung erscheint es zielführend, beide Konstellationen in ein kohärentes 

rechtliches System zu bringen, bspw. indem beide Aspekte einheitlich in einem allgemeinen Informations-

gesetzbuch erfasst werden. Aber auch ohne eine derartige Zusammenführung ist es im geltenden rechtli-

chen Rahmen möglich, Widersprüche zwischen der Erfüllung von Ansprüchen und der proaktiven Veröf-

fentlichung zu vermeiden. So ist die umfassende und vollständige Veröffentlichung geeignet, die Anzahl 

der Ersuchen zu reduzieren und muss ohnehin die in den Zugangsgesetzen normierten Einschränkungen 

(z. B. aus Datenschutzgesichtspunkten) berücksichtigen. 

 

3.5.1 Wo existieren im geltenden Recht Ansprüche auf Zugang zu staatlichen 

Daten? 

Auch wenn der hinter den Informationsfreiheitsgesetzen stehende Grundgedanke nicht mit dem 

Open-Data-Ansatz identisch ist, bestehen doch Überschneidungen, da die Zielsetzung jeweils ein 

voraussetzungsloser Zugang zu staatlichen Datenbeständen ist. Wesentlicher Unterschied ist der 

Umstand, dass die Informationsfreiheitsgesetze regelmäßig einen Antrag voraussetzen, sich zudem 

in der Regel nicht weitergehend mit dem Aspekt der Weiterverwendung der staatlichen Daten aus-

einandersetzen und darauf abzielen, einen subjektiven Anspruch zu formulieren. Auf eine nähere 

Analyse der allgemeinen Informationsfreiheitsgesetze und spezifischer Informationszugangsrechte 

wird an dieser Stelle verzichtet.413 Für die Realisierung weitergehender Open-Data-Ansätze besit-

zen nur die zum Teil existierenden proaktiven Veröffentlichungspflichten Relevanz. Aus der konkre-

ten Ausgestaltung der Zugangsansprüche können zudem ggf. Vorgaben für die proaktive Veröf-

fentlichung von Datensätzen abgeleitet werden, auf deren Zurverfügungstellung der Einzelne auch 

einen IFG-gestützten Anspruch hätte. 

Allgemeine Informationsfreiheitsgesetze 

Einen allgemeinen von einer subjektiven Betroffenheit unabhängigen Anspruch414 auf Zugang zu 

Informationen schaffen die Informationsfreiheitsgesetze des Bundes und der Länder sowie verein-

zelt Informationsfreiheitssatzungen auf kommunaler Ebene. Regelungsadressat und Begünstigter 

ist jedermann, in erster Linie greifen Bürger, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen auf 

dieses Instrument zurück. Folgende Informationszugangsansprüche lassen sich im geltenden Recht 

auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene finden:  

                                                
 

413  So wird bspw. auf Inkonsistenzen im geltenden Recht und die daraus resultierenden Schwierigkeiten, die Anwendungs-
bereiche und Ansprüche voneinander abzugrenzen, nicht detailliert eingegangen; vgl. dazu statt Vieler Schoch 2012,  

S. 203; Schmidt und Jastrow 2005, S. 989. 
414  Kühling 2011, S. 542. 
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Tabelle II-8: Zugangsansprüche aus den Informationsfreiheitsgesetzen 
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Tabelle II-9: Zugangsansprüche aus Informationsfreiheitssatzungen (Auswahl)  

Kommune Norm Wortlaut 

München 

 

 

§ 1 Abs. 1 IFS  »Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Landeshaupt-
stadt München hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei 
der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe vor-
handenen amtlichen Informationen nach Maßgabe dieser 
Satzung.« 

Ingolstadt § 3 IFS  »Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt In-
golstadt im Sinn des Art. 15 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaats Bayern hat Anspruch auf Zugang zu den 
von dieser Satzung erfassten Informationen.« 

Würzburg § 3 IFS  »Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Würz-
burg im Sinn des Art. 15 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern hat Anspruch auf Zugang zu den von 
dieser Satzung erfassten Informationen.« 

Passau § 3 IFS  »Jede natürliche und juristische Person hat Anspruch auf 
Zugang zu den von dieser Satzung erfassten Informatio-
nen.« 

 

Fachspezifische Informationszugangsrechte 

In der Verwaltungspraxis führt das bestehende reaktiv funktionierende Rechtsregime jedoch nicht 

zu einem Impuls der proaktiven Bereitstellung. Dieses kann zwar in bereichsspezifischen Gesetzen 

stärker ausgeprägt sein415, in der Regel enthalten die fachspezifischen Informationsgesetze aber 

einen auf Antrag zu gewährenden Informationszugangsanspruch. 

Tabelle II-10: Fachspezifische Informationszugangsrechte  

Gesetz Norm Wortlaut 

UIG § 3 Abs. 1 UIG »Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien 
Zugang zu Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige 
Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 verfügt, ohne ein rechtliches Interesse 
darlegen zu müssen. Daneben bleiben andere Ansprüche auf Zugang zu 
Informationen unberührt.« 

GeoZG § 11 Satz 1 GeoZG »Geodaten und Geodatendienste sind vorbehaltlich der Vorschrift des 
§ 12 Absatz 1 und 2 öffentlich verfügbar bereitzustellen.« Gemäß § 12 
Abs. 1 GeoZG sind Beschränkungen möglich bei nachteiligen Auswir-
kungen auf internationale Beziehungen, bedeutsame Schutzgüter der 
öffentlichen Sicherheit oder die Verteidigung. Die Zugangsbeschränkun-
gen der § 8 Abs. 1 und § 9 gelten gemäß § 12 Abs. 2 GeoZG entspre-
chend. 

VIG § 1 Abs. 1 VIG Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu 
allen Daten über die in den Nummern 1–5 aufgeführten Rechtsberei-
che, unter anderem über Verstöße gegen das Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuch und zugehörige Rechtsverordnungen, über Ge-
sundheitsgefahren, die von Lebens- oder Futtermitteln ausgehen, über 
die Kennzeichnung, Herkunft und die Beschaffenheit von Erzeugnissen 
und ihre Ausgangsstoffe und Herstellungsverfahren sowie über behörd-
liche Überwachungsmaßnahmen. 

                                                
 

415  Bspw. kann dieses für das Umweltinformationsrecht gelten; vgl. hierzu Kümper und Wittmann 2011, S. 840ff. 
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Verfassungsrechtliche Transparenzansprüche 

Trotz des verfassungsrechtlichen Gebots der Öffentlichkeit besteht ein unmittelbar aus dem Grund-

gesetz ableitbarer Informationsanspruch nicht. In den Landesverfassungen finden sich hingegen 

Informationsansprüche, welche größtenteils auf das Recht auf Auskunft über Umweltdaten einge-

hen oder auch ein Akteneinsichtsrecht als Recht auf politische Mitgestaltung (vgl. A    21 A    4 

Verf. Brb) gewähren. So kann bspw. nach A    33 Thür.Verf. jeder Auskünfte über Umweltdaten 

einholen, soweit gesetzliche Regelungen oder Rechte Dritter nicht entgegenstehen. Das Beispiel 

zeigt, dass die landesverfassungsrechtlichen Auskunftsansprüche sehr generell gefasst sind. Aus 

diesem Grund sind die Auskunftsrechte darüber hinaus auch jeweils einfachgesetzlich konkretisiert 

und die Grenzen des Zugangsrechtes bilden hier entgegenstehende Rechte Dritter sowie überwie-

gende Belange der Allgemeinheit.416  

Tabelle II-11: Landesverfassungsrechtliche Informationszugangsansprüche 

Landesverfassungsrechtliche Vorschrift Inhalt des Anspruchs 

Art. 6 Abs. 2 Verf. ST Auskunftsrecht über Umweltdaten 

Art. 6 Abs. 3 Verf. MV Auskunftsrecht über Umweltdaten 

Art. 33 Thür. Verf. Auskunftsrecht über Umweltdaten 

Art. 39 Abs. 7 S. 3 Verf. Brb. Auskunftsrecht über Umweltdaten 

Art. 34 Sächs. Verf.  Auskunftsrecht über Umweltdaten 

Art. 21 Abs. 4 Verf. Brb Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen 

Art. 6 Abs. 2 Verf. MV Auskunftsrecht über die den Betreffenden vorliegenden 
Daten 

 

3.5.2 Welche Zugangsansprüche sind an eine persönliche Betroffenheit oder 

andere einschränkende Faktoren gekoppelt? 

Daneben existieren zahlreiche weitere Zugangsansprüche, die allerdings nur über einen einge-

schränkten Bezug zum Open-Data-Ansatz verfügen. Sie müssen grundsätzlich differenziert betrach-

tet werden. In der Regel handelt es sich um Daten, die wegen des Personenbezugs nicht schran-

kenlos veröffentlicht werden können. Daher ist es ausgeschlossen, ein Zugangsbegehren 

             § 9 A    3 I             H                                     D       z            

und ggf. welche Weiterverwendungsrechte an derartigen Datensätzen bestehen, ist jeweils fach-

spezifisch zu beurteilen. Soweit personenbezogene Daten betroffen sind oder ein rechtfertigender 

Grund angeführt werden muss, resultiert schon daraus eine Begrenzung der zulässigen Weiterver-

wendungszwecke. 

Staatliche Register 

Staatliche Register wie das Grundbuchregister (§ 12 GBO), das Handels- und Unternehmensregister 

(§ 9 HGB) oder das Melderegister (§ 21 MRRG) dienen der Sicherheit und Leichtigkeit des rechtsge-

schäftlichen Verkehrs. Teilweise bestehen keine besonderen Voraussetzungen für eine Einsicht in 

ein staatliches Register, so bspw. beim Handels- und Unternehmensregister (§ 9 HGB) und einer 

einfachen Melderegisterauskunft (§ 21 A    1 MRRG), es kann jedoch auch zum Schutz bestimmter 

schutzwürdiger Daten gesetzlich ein berechtigtes Interesse des Einsehenden verlangt sein. Dies ist 

                                                
 

416  Schoch 2009, Einl. Rn. 101. 
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bspw. bei einer erweiterten Melderegisterauskunft (§ 21 A    2 MRRG), die über Namen, Titel und 

Anschrift hinausgeht, und beim Grundbuchregister (§ 12 GBO) aufgrund der Offenlegung von Ver-

mögenswerten der Fall. Darüber hinaus kann auch ein öffentliches Interesse erforderlich sein, wie 

bspw. bei einer Gruppenauskunft nach § 21 A    3 MRRG. Des Weiteren kann im Melderecht eine 

Auskunftssperre nach § 21 A    5 MRRG bestehen. 

Archivrecht  

Das Archivrecht bildet einen eigenen Rechtsrahmen für den Zugang zu Archivgut. Archivrechtliche 

Zugangsansprüche verfolgen immer noch das Leitbild der »diskretionsbedürftigen Verwaltung«, 

während das Informationsfreiheitsrecht eine ständige Rückkoppelung von Verwaltung und Bürger 

beabsichtigt. Ein Problem stellen die im Archivrecht geregelten Schutzfristen dar. Diese Problematik 

besteht ab dem Zeitpunkt, von dem an Akten in Archivgut umgewidmet worden sind. Von diesem 

Zeitpunkt an ist ein Zugang zum Archivgut nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Schutzfristverkür-

zung möglich. Gem. § 4 A    2 BArchG ist Betroffenen auf Antrag Auskunft über die im Archivgut zu 

ihrer Person enthaltenen Daten zu erteilen, soweit das Archivgut durch Namen der Person er-

schlossen ist. Erst nach 30 Jahren kann Archivgut des Bundes auf Antrag von jedermann eingese-

hen werden, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes geregelt ist. Archivgut des Bundes, das 

sich auf natürliche Personen bezieht, darf hingegen grundsätzlich erst 30 Jahre nach dem Tod der 

betroffenen Person durch Dritte eingesehen werden. Diese und die weiteren Schutzfristen des § 19 

BArchG gelten jedoch nach § 5 A    4 BArchG nicht, wenn sie bereits bei ihrer Entstehung zur Ver-

öffentlichung bestimmt waren oder das Archivgut schon einem Informationszugang nach dem In-

formationsfreiheitsgesetz offen gestanden hat. Sie können außerdem bei Vorliegen der Vorausset-

zungen von § 19 A    5 BArchG verkürzt sein.  

Datenschutzrechtliche Informationsansprüche  

Die datenschutzrechtlichen Informationsansprüche im BDSG sind in den §§ 19, 34 BDSG geregelt. 

Nach § 19 und § 34 BDSG ist grundsätzlich lediglich die Betroffenheit des Einsichtnehmenden maß-

geblich. Eine Auskunftserteilung nach § 19 BDSG kann jedoch aus verschiedenen Gründen unter-

sagt werden (§ 19 A    4 BDSG), bspw. aus öffentlichen Gründen wie einer Gefährdung der ord-

nungsgemäßen Erfüllung der in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben (§ 19 

A    4 N   1 BDSG) oder einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung (§ 19 A    4 

N   2 BDSG). 

Verfahrensrechtliche Einsichtsrechte 

Das verwaltungsverfahrensrechtliche Recht auf Akteneinsicht ist in § 29 VwVfG normiert. Gem. § 29 

A    1 S  1 VwVfG besteht der Anspruch auf Akteneinsicht nur, soweit die Kenntnis der Inhalte zur 

Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen Interessen des Einsichtnehmenden erforderlich 

ist. Die Akteneinsicht kann jedoch verwehrt werden, wenn und soweit dadurch die ordnungsgemä-

ße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt wird, das Bekanntwerden des Inhalts der 

Akten dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder soweit Vorgänge 

nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der 

Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden müssen. 

Amtshilfe 

Eine besondere Konstellation stellen die »Zugangsansprüche« anderer Behörden dar, die ebenfalls 

einen rechtfertigenden Grund (insbesondere in § 5 VwVfG normiert) erfordern und einen typischen 
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Anwendungsfall der Amtshilfe im Sinne einer Informationshilfe darstellen. Im Rahmen der Informa-

tionsfreiheitsgesetze ist anerkannt, dass diese Informationsbegehren von öffentlichen Stellen an 

andere Behörden nicht erfassen.417 Nur so ließe sich ein Unterlaufen der Amtshilfevorschriften ver-

hindern.418 Demgegenüber besteht bei proaktiv veröffentlichten Daten keine Gefahr der Aushöh-

lung der Grenzen der Amtshilfe. Einerseits wird man den Zugriff auf Daten anderer Behörden, die 

diese freiwillig und allgemein veröffentlichen, nicht als Amtshilfe einstufen können, zumal die Nut-

zung öffentlich zugänglicher Quellen in Rede steht. Andererseits sind nur Daten ohne Grundrechts-

relevanz betroffen. Ob und inwieweit die von der datenbereitstellenden Behörde definierten Nut-

zungsbestimmungen auch für andere öffentliche Stellen gelten, bedarf einer Klärung im Einzelfall – 

in jedem Fall ist die Nutzung im Rahmen der öffentlichen Aufgabe als »nicht-kommerziell« zu be-

werten.419 

3.5.3 Wie ist das Verhältnis von Zugangsrechten zur proaktiven Veröffentlichung 

ausgestaltet? 

Klärungsbedürftig erscheint das Verhältnis von Zugangsansprüchen zur proaktiven Veröffentlichung 

von Daten, auf die ein solcher Anspruch (potenziell) gerichtet ist. Dabei muss zunächst Berücksich-

tigung finden, dass es sich lediglich um eine Schnittmenge handelt, da Gegenstand von Open Data 

einerseits auch Daten sind, auf die kein subjektiver Anspruch gerichtet ist, andererseits Datensätze 

denkbar sind, die auf Grund eines subjektiven Zugangsanspruchs erlangt werden können, sich aber 

                   z                      A  ä                  (z          § 5 A    1 I  )       

für eine Integration in ein Open-Data-Portal eignen. 

 

 

Abbildung II-6: Verhältnis von Zugangsansprüchen zu proaktiver Veröffentlichung 

                                                
 

417  Schmitz und Jastrow 2005, S. 987; Fn. 41; Rossi 2006, § 1 Rn. 15; kritisch zu dieser Auffassung Schoch 2009, § 1 Rn. 
62ff. 

418  Kloepfer und Lewinski 2005, S. 1280. 
419  Anders ggf. im Bereich der erwerbswirtschaftlichen, fiskalischen Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung. 
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Zugangsansprüche stehen proaktiver Veröffentlichung nicht entgegen  

Wie bereits dargestellt, bedarf es in der Regel keiner expliziten gesetzlichen Ermächtigung zur – 

freiwilligen – proaktiven Veröffentlichung von Daten. Den gegenständlich begrenzten Informations-

zugangsrechten kann keine Beschränkung der Aufgaben der erfassten Behörde auf eine reaktive 

Erfüllung von Anfragen entnommen werden. Diese wurde lediglich als pflichtige Aufgabe ausgestal-

tet. Die Entscheidung, ob Daten veröffentlicht werden sollen, die einem allgemeinen oder fachspe-

zifischen Zugangsanspruch unterfallen, bleibt hingegen eine freiwillige, da nur bei der Gewährung 

des Zugangs auf Ersuchen das behördliche Ermessen reduziert ist. 

Zugangsanspruch kann unter Verweis auf proaktiv veröffentliche Daten abgelehnt werden 

Umgekehrt bleiben die Zugangsansprüche der Verwaltungsadressaten grundsätzlich von einer pro-

aktiven Veröffentlichung unberührt – es sei denn, es existieren abweichende gesetzliche Regelun-

                  ä         z        § 9 A    3 I         :420 

Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über 

die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise 

aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann. 

 

Die proaktiv veröffentlichten Daten sind in der Regel als allgemein zugängliche Quelle in diesem 

Sinne aufzufassen421, da diese sowohl anderweitig veröffentlichte Informationen als auch entspre-

chende behördliche Publikationen erfassen.422 D                 ä                § 9 A    3 I   

wird auch nicht durch einschränkende Nutzungsbestimmungen (da der Zugangsanspruch ohnehin 

nur auf Zugang, nicht Weiterverwendung gerichtet ist423) oder Geldleistungen begrenzt.424 Gege-

benenfalls ist im Einzelfall zu prüfen, ob die fehlende Zumutbarkeit der Behörde den Verweis auf 

die allgemein zugänglichen Quellen verbietet und daher das Zugangsersuchen erfüllen muss.425 

3.5.4 Lassen sich aus den Zugangsrechten Vorgaben für die Ausgestaltung von 

Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodellen ableiten? 

Die gesetzlichen Vorgaben, die Zugangsrechte zu bestimmten staatlichen Daten einräumen, enthal-

ten in der Regel keine Vorgaben zur Weiterverwendung der Daten, zu Nutzungsbedingungen und 

zu Geldleistungsmodellen. Sicherzustellen ist in jedem Fall, dass die vom Zugangsanspruch umfass-

ten Rechte der Verwaltungsadressaten nicht eingeschränkt werden. 

Abgrenzung von Weiterverwendung und Zugang 

Eine konkrete Bestimmung des einschlägigen Rechtsregimes setzt dabei allerdings eine trennschar-

fe Abgrenzung zwischen Zugang und Weiterverwendung voraus. Durch die gesetzlich gewollte, 

                                                
 

420  Parallelnormen in § 3 Abs. 2 Satz 4 UIG und § 3 Abs. 5 Satz 1 VIG.  
421  Dieses Tatbestandsmerkmal kann unter Rückgriff auf Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG ausgelegt werden; vgl. Schoch 2009, § 9 

Rn. 43. 
422  Ebd., Rn. 45. 
423  Dazu ausführlich Abschnitt II-3.9. 
424  Schoch 2009, § 9 Rn. 45 m. w. N. 
425  Ebd. 
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zum Teil als »künstlich« bezeichnete426, »Aufsplittung« in Informationszugang und Informations-

weiterverwendung entstehen zahlreiche Abgrenzungsprobleme.427 Allerdings hilft eine Orientierung 

       D              W                 D              A    2 N   4  SI-Richtlinie verstanden als 

die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, 

durch natürliche oder juristische Personen für kommerzielle oder nicht-

kommerzielle Zwecke, die sich von dem ursprünglichen Zweck im Rah-

men des öffentlichen Auftrags, für den die Dokumente erstellt wurden, 

unterscheiden. 

 

Insofern ist die »Nutzung« maßgeblich, während der Zugang alle vorgelagerten Schritte, insbeson-

dere die Kenntnisnahme, unabhängig davon, wie diese gewährt wird – elektronisch, durch Einsicht 

oder durch Übersendung von Dokumenten, erfasst. Dies bringt das IWG zutreffend zum Ausdruck, 

indem es die »intellektuelle Wahrnehmung einer Information« deklaratorisch nicht der Weiterver-

wendung zuweist und eine Form der Nutzung (»die Verwertung des dadurch erlangten Wissens«) 

konstitutiv aus dem Anwendungsbereich des IWG ausnimmt.  

 

Handlungsempfehlung 24 

Definition von Zugang und Weiterverwendung, klare Strukturierung der gesetzlichen Grundlagen  

Recht kurzfristig 

Um den Umgang mit staatlichen Daten rechtssicher zu ermöglichen, bedarf es einer Abgrenzung von Zu-

gang und Weiterverwendung, die in den bisherigen gesetzlichen Regelungen nicht trennscharf vollzogen 

ist. Insbesondere ist nicht sicher geklärt, ob Zugangsansprüche auch Weiterverwendungsrechte mit um-

fassen und wenn dies so ist, welche Nutzungsarten und -zwecke konkret abgedeckt sind. Eine Begriffsklä-

rung – fach- und ebenenübergreifend – wäre zielführend (siehe auch Handlungsempfehlung 11), insbe-

sondere ist der Gesetzgeber frei, bestimmte Handlungsformen gezielt zuzuordnen.  

 

 

Als besonders problematisch erweist sich die Zuordnung der privaten Weiterverwendung (z     

Vervielfältigung zu privaten Zwecken428), die vom IWG nicht erfasst wird429, was sich vor allem 

dann als konsequent erweist, wenn man diese ausgehend von der Intention der Informationsfrei-

heitsgesetze als vom Zugangsanspruch mit umfasst ansieht. Da eine Bepreisung der privaten Wei-

terverwendung (und erst recht des privaten Zugangs) in der Regel ohnehin unterbleiben soll und 

alle (derzeit und zukünftig) verwendeten Nutzungsbestimmungen zumindest den privaten Zugang 

abdecken, besitzt diese Abgrenzung aber eher theoretische Bedeutung. Weitaus relevanter ist die 

Abgrenzung zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung. 

                                                
 

426  Püschel 2007, Einf. IWG Rn. 86. 
427  Ausführlich ebd., Rn. 86ff. 
428  Die auch von vielen Nutzungsbedingungen von Homepages explizit erlaubt werden; vgl. exemplarisch das Impressum 

des Landesportals Schleswig-Holsteins: »Die Seiten dürfen nur zum privaten Gebrauch vervielfältigt werden. Jede ande-
re Verwendung des Angebots oder einzelner Teile daraus ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Landesregierung zu-
lässig«; Landesregierung Schleswig-Holstein (2011). 

429  Strittig; vgl. ausführlich Abschnitt II-3.9 m. w. N. 
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Abbildung II-7: Vorgaben aus IFG und IWG zu Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodellen 

 

Dass sich die Regelungen des IFG lediglich auf Fälle beziehen, in denen auf Ersuchen Zugang ge-

währt wurde, und nicht auch auf die proaktiv veröffentlichten Daten (selbst wenn diese auch Inhalt 

eines Zugangsanspruch              )  z          z                     W                       

z        z                   § 13 A    7 I                    »durch Akteneinsichten oder Akten-

auskünfte erhaltene Informationen« erfasst. Auch die Vorgaben zur Informationsrichtigke   (z     

§ 7 A    3 I  )                                                 I                         

         K    x      V                              § 11 I   ( z       V                         

           I                  § 9 A    3 I  )  

Zur Analyse, ob das geltende Recht Vorgaben für Geldleistungsmodelle oder Nutzungsbestimmun-

gen beinhaltet, müssen daher folgende Konstellationen differenziert werden: 

 Handelt es sich um Datensätze, hinsichtlich derer kein allgemeiner oder fachspezifischer 

Zugangsanspruch besteht, scheidet ein Konflikt zwischen IFG und IWG von vornherein aus. 

Lediglich für die kommerzielle Weiterverwendung enthält das IWG eine Vorgabe. 
 

 Gleiches gilt für Daten, die zwar vom Zugangsanspruch nach dem IFG erfasst werden, aber 

– aus welchen Gründen auch immer – nicht zum Gegenstand einer proaktiven Veröffentli-

chung gemacht wurden.  
 

 Sind Daten ins Portal integriert, auf die ein subjektiver Anspruch auf Zugang gerichtet sein 

kann, dürfen die IFG-Vorgaben hinsichtlich des Zugangs nicht in Frage gestellt werden. Da 

die Informationsfreiheitsgesetze in der Regel die Weiterverwendung aber nicht regeln, 

scheidet ein Konflikt zwischen Nutzungsbedingungen und Zugangsanspruch meist aus. Die 

aus dem Zugangsanspruch folgenden Rechte müssen von den Nutzungsbedingungen »mit 

gewährt« werden, auch wenn diese vorrangig auf die Weiterverwendung zielen, die den 

vorgelagerten Zugang mitumfasst. Auch Geldleistungen werden primär auf die Weiterver-

wendung und nicht die bloße Kenntnisnahme der Daten (= Zugang) gerichtet sein, sodass 

die entsprechenden IWG-Vorgaben zu berücksichtigen sind. Gebühren sind aber selbst für 

                                               (A       :          A              § 10 

A    1 S  z 2 IFG). 
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 Zudem ist bei Daten, auf die ein subjektiver Anspruch auf Zugang gerichtet sein kann, zu 

klären, ob durch einen Verweis auf das Portal das Ersuchen abgelehnt werden kann. Etwai-

ge Geldleistungen (die selbst wenn sie eigentlich die Weiterverwendung bepreisen, in der 

Regel auch den Zugang begrenzen430) sind im Rahmen der Zumutbarkeit zu berücksichti-

gen. Der individuelle Zugangsanspruch bleibt ggf. unberührt. Demjenigen, der lediglich Zu-

gang erhalten will, kann dieser individuell unter gleichzeitiger Untersagung jeglicher Weiter-

verwendung gewährt werden, ohne das Geldleistungsmodell für die Weiterverwendung in 

Frage zu stellen. 
 

 Wird ein Zugangsanspruch seitens der Behörde erfüllt, der sich auf Daten bezieht, die auch 

                         (                    A              § 9 A    3 I                  

hätte), ist die Behörde in Gestaltung von Gebühren (im Rahmen des IFG) und von Nut-

zungsbestimmungen nur frei, wenn keine verbindlich anzuwendende Gebührenordnung 

existiert. Um ein kohärentes Gesamtsystem zu gewährleisten, sollten aber die für die proak-

tiv veröffentlichten Datensätze geltenden Bedingungen übernommen werden. 

Vorgaben aus den Informationsfreiheitsgesetzen für den Zugang 

Aus den Informationsfreiheitsgesetzen besitzen vor allem also die Normen Relevanz, die auch 

Auswirkungen auf die Weiterverwendung oder die proaktive Veröffentlichung haben: 

     §§ 3     6 I             V                    z        z                        I   r-

mationserteilung aufgrund eines Ersuchens erfassen, aber aufgrund der dahinterstehenden 

Zielsetzungen auch für die proaktive Veröffentlichung gelten.  
 

     §§ 7     9 IFG zum Verfahren betreffen lediglich die Informationserteilung aufgrund ei-

nes Ersuchens und haben keine Auswirkungen auf die proaktive Veröffentlichung. 
 

 Die Regelungen zu Gebühren betreffen die proaktive Veröffentlichung ebenfalls nicht unmit-

telbar; jedoch müssen Gebühren für die bloße Kenntnisnahme (»Zugang«) die dort enthal-

tenen Grenzen einhalten, zumal es sich oft auch um die Erteilung einfacher Auskünfte han-

deln dürfte. 
 

 § 11 I       ä                  V                                    V         z             

Bedingungen einer Weiterverwendung. 

Vorgaben aus den Informationsfreiheitsgesetzen für die Weiterverwendung 

Da die Weiterverwendung in der Regel nicht Regelungsgegenstand der Informationsfreiheitsgeset-

ze ist, ergeben sich keine weiteren Vorgaben für eine im Rahmen der proaktiven Veröffentlichung 

gebilligte Weiterverwendung. Wenn überhaupt wird nur die Weiterverwendung derjenigen Daten 

adressiert, die aufgrund eines                          (z     § 13 A    7 I         )  S        n-

schränkende Nutzungsbestimmungen und oder Geldleistungen, die auch die Kenntnisnahme ver-

hindern, sind zwar nicht zielführend, stehen jedoch nicht im Widerspruch zum IFG, da der individu-

elle Zugangsanspruch unter Umständen wieder auflebt. 

Vorgaben aus dem IWG für die Weiterverwendung 

Insofern bleibt das Informationsweiterverwendungsgesetz vorrangiger Maßstab für die Weiterver-

wendung staatlicher Daten (II-3.9.1) – unabhängig davon, ob diese in Erfüllung eines gesetzlichen 

Anspru                                            § 1 A    2 N   1 IW        ä                     

interpretiert werden, dass ein subjektives, gesetzliches Zugangsrecht bestehen muss431, vielmehr 

sind auch die freiwillig offenbarten Daten solche, an denen »ein Zugangsrecht« besteht. 

                                                
 

430  Zum Beispiel wenn ein Download des Datensatzes erst nach erfolgter Zahlung aktiviert werden kann. 
431  Püschel 2011, § 1 IWG Rn. 33; anders Hopf 2007, S. 56. 
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3.5.5 Gelten für den Zugang bestimmter Gruppen zu staatlichen Daten 

Besonderheiten, die im Rahmen von Nutzungsbedingungen und 

Geldleistungsmodellen zu berücksichtigen sind? 

Um zu bewerten, ob hinsichtlich bestimmter Gruppen Besonderheiten für den Zugang und die Wei-

terverwendung staatlicher Daten bestehen, muss der jeweils ggf. abweichende verfassungsrechtli-

che Hintergrund Beachtung finden. 

Bürger/Zivilgesellschaft 

Für die Zielgruppe Bürger lassen sich, wie auch aus den allgemeinen verfassungsrechtlichen Hin-

tergründen (z     Demokratieprinzip), auch aus der Informationsfreiheit des A    5 A    1 Satz 1 GG 

keine weitergehenden Zugangsansprüche ableiten. Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmo-

delle werden ebenfalls nicht determiniert. Das Recht, »sich aus allgemein zugänglichen Quellen 

ungehindert zu unterrichten«, stellt nämlich lediglich ein Abwehrrecht dar432, aus dem kein Recht 

auf Eröffnung einer Informationsquelle ableitbar ist.433 Soweit der Staat allerdings proaktiv Daten 

veröffentlicht, sind diese ebenfalls als allgemein zugängliche Quelle anzusehen – ohne dass diese 

Einordnung von einschränkenden Regelungen zur Weiterverwendung und Geldleistungsmodellen 

berührt wird.434 Bei der Einräumung von Nutzungsrechten und der Ausgestaltung von Geldleis-

tungsmodellen kommt aber dem Gleichheitsgrundsatz des A    3 A    1 GG Bedeutung zu. Ange-

sichts der Zuordnung der Bereitstellung staatlicher Daten zur sog. Leistungsverwaltung ist der Prü-

fungsmaßstab aber auf ein Willkürverbot und das Vorliegen eines sachlichen Grundes zur 

Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen zwischen den Verwaltungsadressaten begrenzt.435 

Wissenschaft 

Nutzer aus der Zielgruppe Wissenschaft können sich auf die Wissenschaftsfreiheit aus A    5 A    3 

Satz 1 GG berufen.436 Es existiert zwar kein grundsätzlicher, verfassungsunmittelbarer Leistungsan-

spruch auf Informationen gegenüber dem Staat.437 Neben der aus der abwehrrechtlichen Dimensi-

on folgenden Pflicht des Staates, Eingriffe in die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit zu verhin-

dern, ist er aber auch zur Aktivität aufgerufen438, wozu bspw. die Bereitstellung von Daten gehören 

kann, um Forschung auf Grundlage staatlicher Daten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.439 So 

gewährt z     § 16 A    6 BStatG ein Recht der Hochschulen und anderer wissenschaftlicher Einrich-

tungen, von den Statistikbehörden Einzelangaben übermittelt zu bekommen. Ein allgemeiner Zu-

gangsanspruch lässt sich aber nicht begründen – sofern »Sonderrechte« zugunsten der Wissen-

schaft geschaffen werden, sind diese vorrangig unter Gleichheitsgesichtspunkten zu bewerten. Die 

andersartige Zielsetzung wissenschaf                                   eine Ungleichbehandlung 

forschender Wirtschaftsunternehmen zu rechtfertigen; wobei die Zuordnung wissenschaftlicher 

Aktivitäten zur nicht-kommerziellen Nutzung abgewogen auszugestalten ist.440 

                                                
 

432  BVerfGE 27, 88 (98 f.); 103, 44 (60). 
433  BVerfGE 103, 44 (59 f.). 
434  Dies zeigt schon der Vergleich mit von Privaten betriebenen »allgemein zugänglichen Quellen«; dazu ausführlich Jarass 

2011, Art. 5 GG Rn. 16. 
435  Zur Geltung des Art. 3 Abs. 1 GG im Rahmen der Leistungsverwaltung Dürig und Scholz 2011, Art. 3 GG Rn. 461ff. 
436  Greb 2011, S. 568. 
437  BVerwG, NJW 1986, 1277 (1277). 
438  BVerfG, NJW 1973, 1176 (1176). 
439  Greb 2011, S. 568. 
440  Fraglich ist z. B., ob jegliche (objektiv) nicht-kommerzielle Forschung, unabhängig davon, wer diese durchführt, gleich 

zu behandeln ist oder ob es auch denkbar erscheint, zwischen staatlichen und staatlich geförderten Einrichtungen und 
anderen zu differenzieren. Ebenfalls wird zu analysieren sein, ob auch eine Zuordnung von (objektiv) kommerziellen Tä-
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Presse und andere Medien 

Für die Zielgruppe Medien können die Rechte aus A    5 A    1 Satz 2 GG (Presse- und Rundfunk-

freiheit) angeführt werden. Auch einfachgesetzlich besteht grundsätzlich eine Auskunftspflicht von 

Behörden gegenüber der Presse441; vgl. exemplarisch § 4 LPresseG SH. Ob und inwieweit mit den 

Auskünften und Informationen, die auf dieser Grundlage erlangt wurden, weiterverfahren werden 

darf, ist nicht Regelungsgegenstand des Gesetzes. Die Weiterverwendung muss allerdings – auch 

zu kommerziellen Zwecken – zugelassen werden, zumal dies Teil der »öffentlichen Aufgabe« der 

Presse ist. Diese Aufgabe ist zugleich unter Gleichheitsaspekten der rechtfertigende Grund für Son-

derregelungen, z     eine pauschale Zuordnung der Presse zur nicht-kommerziellen Nutzungsart. 

Wirtschaftsunternehmen 

Auch Wirtschaftsunternehmen können in Form von A    12 A    1 GG, einer allgemeinen Wettbe-

werbsfreiheit und dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb grundrechtliche 

Schutzpositionen für sich beanspruchen.442 Sie können sich ebenfalls auf die grundgesetzliche In-

formationsfreiheit des Art. 5 GG und einfachgesetzliche Informationsfreiheitsgesetze berufen. Al-

lerdings lassen sich keine unmittelbaren Ansprüche begründen; soweit im Rahmen der Veröffentli-

chung staatlicher Daten die kommerzielle Nutzung anders behandelt werden soll als andere 

Nutzungsarten, muss dies vor dem Hintergrund des A    3 A    1 GG gerechtfertigt werden. Die 

andersartige Zielsetzung kommt im Rahmen der Leistungsverwaltung als sachlicher Grund in Be-

tracht. 

Behörden 

Behörden kommen ebenfalls als Nutzer eines Open-Data-Portals in Betracht. Der Zugriff auf die 

Datenbestände anderer Behörden ist dabei nicht als Amtshilfe anzusehen, die nur unter einschrän-

kenden Bedingungen zugelassen wird. Wenn die Daten zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, 

liegt eine nicht-kommerzielle Nutzung vor; andere kommerzielle Datennutzer können sich daher 

                           W                                 § 3 A    1 IW                  d-

                 D                                   D          § 3 A    2 IW      »Ausgangsma-

terial für eigene Geschäftstätigkeiten weiterverwendet«. Soweit für Behörden andere Datensätze, 

die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, zur Verfügung gestellt werden oder abweichende Nut-

zungsbestimmungen formuliert werden, greift hingegen das Amtshilferegime. 

Verzicht auf zielgruppenspezifische Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodelle 

Um Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodelle nicht weitergehend ausdifferenzieren zu müs-

sen, um den spezifischen Anforderungen für bestimmte Ziel- und Nutzergruppen gerecht zu wer-

den, empfiehlt es sich, anstatt eigenständige »Wissenschafts-« oder »Pressenutzungsbestimmun-

gen« zu etablieren, von vornherein bestimmte Nutzungsarten abstrakt-generell der kommerziellen 

oder nicht-kommerziellen Nutzung zuzuordnen. Der Verfügungsberechtigte ist in der Lage, die 

Nutzungsbestimmungen entsprechend zu fassen und eine abstrakt-generelle »Legaldefinition« für 

den erfassten Datensatz zu normieren. Rechtliche Grenzen folgen dabei vorrangig aus  

A    3 A    1 GG. 

                                                                                                                                              
 

tigkeiten, bspw. der Auftragsforschung, zur nicht-kommerziellen Nutzung in Betracht kommt, nur weil diese durch staat-
liche oder staatlich geförderte Einrichtungen erfolgt. 

441  BVerfGE 20, 162 (176). 
442  Überblick über die wirtschaftsrelevanten Grundrechte bei Schliesky 2008d, S. 86ff. 
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Handlungsempfehlung 25 

Abgrenzung zwischen zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Nutzungszwecken transparent 

und rechtssicher gestalten 

Recht kurzfristig 

Will die datenbereitstellende Behörde hinsichtlich der Nutzungsbedingungen und/oder bei Geldleistungs-

modellen zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung differenzieren, erscheint es zielfüh-

rend, im Vorfeld zu definieren, welche Nutzungszwecke beiden Varianten konkret zugeordnet werden 

sollen. Auch außerhalb einer gesetzlichen Definition erscheint es denkbar, im Rahmen der Ermessensent-

scheidung in die Nutzungsbestimmungen »Legaldefinitionen« aufzunehmen und so den Datennutzern die 

erforderliche Rechtssicherheit zu geben. 

 

3.6 BEREITSTELLUNG STAATLICHER DATEN IN EINEM EBENENÜBERGREIFENDEN 

PORTAL
443 

Ziel ist ein – rechtlich zulässiges – Organisationskonzept, welches weitgehende Einheitlichkeit hin-

sichtlich von (Meta-)Datenstandards, Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodellen sichert, 

die Rechte aller Beteiligten (Ressorts, Länder und Kommunen) wahrt und zugleich eine sachge-

rechte Einbindung vorhandener (nicht-einheitlicher) Lösungen abbilden kann. Darüber hinaus sollte 

eine Nutzbarkeit von Portal und Organisationsstrukturen auch für weitere Open-Government-

Aspekte ermöglicht werden. 

 

 

Abbildung II-8: Kurz-, mittel- und langfristige Organisationsperspektive 

                                                
 

443  Weitere mit dem Aufbau eines Online-Portals verbundene Rechtsfragen (Sorgfaltsanforderungen bei Verlinkungen, 
Zulässigkeit und Grenzen von Werbung und Sponsoring, öffentliches Wettbewerbsrecht, Anforderungen des TMG an die 
Erhebung von Nutzerdaten usw.) bleiben ausgeblendet, da sich diese bei Portalen der öffentlichen Hand grundsätzlich 
stellen, aus dem ebenenübergreifenden Ansatz und dem Portalinhalt »offene Daten« aber keine Besonderheiten resul-
tieren. 
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Hinsichtlich der sachgerechten Organisationsstruktur wird dabei zwischen einer kurz-, mittel- und 

                          z          z            S               z         R                           

verbindlichen Anordnung bestimmter Aspekte und der Etablierung einer eigenständigen Rechtsper-

sönlichkeit einhergehen, erst in einer späteren Ausbaustufe. 

3.6.1 Können aus den rechtlichen Grundlagen einer Veröffentlichung staatlicher 

Daten Rückschlüsse auf die Organisationsform gezogen werden? 

Will man ein rechtlich zulässiges und realisierbares Organisationskonzept für eine gemeinsame, 

ebenenübergreifende Plattform, dessen Betreiber und dessen Betrieb umschreiben, müssen auch 

die mit einer solchen verbundenen, rechtlich relevanten Handlungen und deren dogmatische Ein-

ordnung Beachtung finden. Zunächst ist zu analysieren, ob die Rechtsgrundlagen einer Veröffentli-

chung staatlicher Daten – soweit diese explizit normiert sind – oder der gewählte Rechtsrahmen 

eine bestimmte Organisationsform bedingen. Die existierenden Regelungen und allgemeinen 

Rechtsgrundsätze befassen sich vorrangig aber mit der Ebene der Veröffentlichung staatlicher Da-

ten und deren Weiternutzung, die grundsätzlich von den zur Erbringung dieser – freiwilligen oder 

pflichtigen – Aufgabe gewählten Strukturen abzugrenzen sind. 

 

 

 

Abbildung II-9: Verhältnis von Aufgabe und Aufgabenerfüllung 

 

Trennung von Aufgabe und Aufgabenerfüllung 

            S         § 1 A    4 VwVfG steht es insbesondere im gesetzlich nicht geregelten Be-

reich der Leistungsverwaltung grundsätzlich frei, über die öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche 

Ausgestaltung des betreffenden Leistungsverhältnisses zu entscheiden.444 Dies betrifft sowohl die 

Handlungsform als auch die Organisationsform. Nach einhelliger Auffassung kann sich der Staat 

neben dem Sonderrecht des öffentlichen Rechts auch des Jedermannrechts, nämlich des Zivil-

rechts, bedienen. Es ist ihm gestattet, in den Handlungsformen des Zivilrechts, vor allem durch 

                                                
 

444  White & Case 2009, S. 10 [unveröffentlicht]. 
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privatrechtlichen Vertrag, zu handeln. Erfüllt er in zivilrechtlichen Handlungsformen öffentliche 

Aufgaben, spricht man vom Verwaltungsprivatrecht, welches grundsätzlich den Rechtsbindungen 

des öffentlichen Rechts unterliegt, die es überlagern. 445  Auch privatrechtlich organisierte, vom 

Staat getragene Einheiten oder Organisationen zählen wegen der Rechtsträgerschaft des Staates 

ebenfalls zur Verwaltung im verfassungsrechtlichen Sinn. Er hat diese Trabanten lediglich privat-

rechtlich organisiert. An der grundsätzlichen Zulässigkeit derartiger privat organisierter Staatsein-

heiten besteht kein Zweifel.446 Verfassungsrechtlich muss die Wahl des Zivilrechts für die Organisa-

tion dieser Verwaltungseinheiten jeweils aber sachlich gerechtfertigt werden, weil der Staat nach 

A    20 und 83 ff.GG grundsätzlich in seinen eigenen öffentlich-rechtlichen Organisationsformen und 

mit eigenem Personal und eigenen Mitteln handelt.447 

Eine differenzierte Betrachtung der Rechtsform der Organisation und der Rechtsform der Nutzung 

muss auch im Kontext des Rechts öffentlicher Sachen – eine denkbare Realisierungsvariante für die 

Veröffentlichung staatlicher Daten – und der auf diese bezogenen Nutzungsverhältnisse erfolgen. 

Ist eine privatrechtliche Unternehmensrechtsform gewählt, so kann das Benutzungsverhältnis 

grundsätzlich ebenfalls nur privatrechtlicher Natur sein. Öffentlich-rechtliche Benutzungsverhältnis-

se können Trägergesellschaften des Privatrechts nur bei (rechtssatzmäßiger) Beleihung mit öffent-

licher Gewalt begründen.448 Bei öffentlich-rechtlichen Organisationsformen besteht für den Träger 

der Anstalt oder Einrichtung ein Wahlrecht zwischen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher 

Gestaltung der Nutzungsverhältnisse. Die privatrechtliche Nutzung kann fiskalisch-

erwerbswirtschaftlicher Natur sein oder dem Verwaltungsprivatrecht angehören, was insbesondere 

bei Anstalten und Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge der Fall ist. Öffentlich-rechtliche 

     z        ä                                                   V       (§§ 54    V V  )  

durch Verwaltungsakt (ausdrückliche oder stillschweigende Zulassung) oder unmittelbar durch 

R        z (z     S  z   )          ä         I                                449 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass das Handeln einer Open-Data-Plattform, soweit diese 

privatrechtlich organisiert ist oder sich die jeweiligen Datenbereitsteller den Handlungsformen des 

Privatrechts bedienen, dem sog. Verwaltungsprivatrecht zuzuordnen ist. Die Veröffentlichung staat-

licher Daten wird als öffentliche Aufgabe gewertet, sodass die diesbezüglichen Aktivitäten des 

Staates nicht dem fiskalischen Handeln zugehörig sind.450 

Verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Informationsansprüche und Publikationspflichten  

Das Wahlrecht zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handlungs- und Organisations-

formen betrifft nicht nur die Leistungsverwaltung, den Teilbereich der »gesetzesfreien Verwaltung« 

oder freiwillige Aktivitäten, sondern darüber hinaus auch pflichtige Aufgaben – selbst wenn diese 

verfassungsrechtlichen Ursprung haben – und gesetzlich vorgezeichnete Aufgabenbereiche der 

Verwaltung. Denkbar ist sogar ein Übergang zur Gewährleistungsverantwortung451 und einer damit 

einhergehenden materiellen Privatisierung staatlicher Aufgaben, die im Kontext der Veröffentli-

chung staatlicher Daten aber nicht in Rede steht. Angesichts der Wahlfreiheit besteht auch für den 

einfachen Gesetzgeber die Möglichkeit, eine bestimmte Handlungs- bzw. Organisationsform vorzu-

schreiben. Nur soweit keine das Handeln der Verwaltung einschränkenden Vorgaben existieren, ist 

diese in der Wahl frei. 

                                                
 

445  Kirchhof 2011, Art. 83 GG Rn. 103. 
446  Ebd., Art. 83 Rn. 93. 
447  Ebd., Art 83 Rn. 102. 
448  Papier 2010, S. 873f. 
449  Ebd., S. 874. 
450  Zur Abgrenzung zwischen fiskalischem Handeln und Verwaltungsprivatrecht statt Vieler Stelkens 2005, S. 30ff. 
451  Ausführlich zum Übergang vom Erfüllungs- zum Gewährleistungsstaat statt Vieler Cornils 2006, S. 378ff. 
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Wahlfreiheit des Datenbereitstellers, soweit keine gesetzliche Vorentscheidung existiert 

Damit lässt sich festhalten, dass die rechtlichen Grundlagen in der Regel keine Vorentscheidung 

darüber beinhalten, ob sich die Veröffentlichung im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Rechtsre-

gimes oder privatrechtlich ausgestaltet vollziehen muss. Lediglich wo das Gesetz ausdrücklich eine 

öffentlich-                z               (        : § 5 A    1 S  z 1 DWD-Gesetz452) Erfüllung der 

Aufgabe vorgibt453, ist das Ermessen der bereitstellenden Behörde determiniert. Gleiches gilt im 

Fall der Erbringung öffentlicher Aufgaben, aus denen die Daten resultieren, in privatrechtlicher 

     (z                S         -GmbH454) – auch die Veröffentlichung von Daten und die Be-

gründung von Rechtsverhältnissen mit den Datennutzern kann in dieser Konstellation ausschließlich 

auf privatrechtlicher Grundlage erfolgen (II-3.6.2). Weitergehend kann aus der freiwillig gewählten 

oder gesetzlich verpflichtend vorgegebenen Handlungsform kein Rückschluss auf die Organisati-

onsform für ein Bereitstellungsportal gezogen werden. 

Welchem Rechtsregime Datenbereitstellung und Portalbetrieb zugeordnet werden können – öffent-

liches Recht oder privatrechtlich – ist hinsichtlich der Organisationsform klar erkennbar. Dem-

gegenüber ist die Abgrenzung zwischen staatlichem Widmungsakt und dem Abschluss von Nut-

zungsverträgen (Handlungsform) nicht offensichtlich, zumal eine Widmung an keine bestimmte 

Rechtsform gebunden ist und auch konkludent erfolgen kann. Insofern stellen aber sowohl die 

öffentlich-rechtliche Organisation als auch der allgemeine Grundsatz, dass sich der Staat in der 

Regel bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben der Rechtsinstrumente des öffentlichen Rechts be-

dienen wird, ein Indiz für einen Widmungsakt dar. Ansonsten bedarf es einer Berücksichtigung der 

äußeren Umstände – daher empfiehlt es sich im Falle eines öffentlich-rechtlichen Handelns auf 

Begrifflichkeiten zu verzichten, die typischerweise mit dem privaten Vertragsrecht im Kontext von 

Daten (z     »Lizenzen«) in Verbindung gebracht werden. 

Handlungsempfehlung 26 

Widmungsakt erkennbar dokumentieren  

Recht kurzfristig 

Entscheidet sich die Behörde für ein öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Modell, ist einerseits 

sicherzustellen, dass dies zukünftig für alle in Betracht kommenden Daten dieser Organisation einheitlich 

gehandhabt und andererseits diese Entscheidung für den Datennutzer nach außen erkennbar dokumen-

tiert wird. Die derzeitige Situation ist demgegenüber unbefriedigend, da im Zweifel weder die behördliche 

Seite eine klare Vorstellung darüber hat, unter welchem Rechtsregime sich die Datenveröffentlichung und 

Weiterverwendung vollzieht und die Nutzer kaum über detaillierte Kenntnisse im Lizenz- und Urheber-

recht verfügen dürften. Insofern bietet es sich an, sich eindeutig in einer der beiden denkbaren Varianten 

zu bewegen und ausschließlich die jeweils üblichen Begrifflichkeiten zu verwenden; auch ergänzende Hin-

weise im Rahmen der Bereitstellung sind geeignet, die Wahl der Rechtsform verbindlich zu dokumentieren. 

                                                
 

452  Die Vorschrift lautet: »Der Deutsche Wetterdienst erbringt seine Dienstleistungen in privatrechtlichen Handlungsformen, 
soweit dem andere Gesetze nicht entgegenstehen«. 

453  Ein Beispiel für die Festlegung auf eine privatrechtliche Organisationsform durch den Gesetzgeber findet sich z. B. in § 1 
DVZG M.-V.: »Das Land betreibt ein Landesrechenzentrum. Es trägt die Bezeichnung Datenverarbeitungszentrum Meck-
lenburg-Vorpommern und wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt (DVZ M-V 
GmbH). Alleiniger Gesellschafter ist das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages. Das 
Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern erbringt die ihm nach diesem Gesetz im öffentlichen Interesse 
übertragenen Dienstleistungen für die Landesverwaltung.« Vgl. auch § 31b Abs. 1 LuftVG »Vorbehaltlich des Luftver-
kehrsrechts der Europäischen Gemeinschaft und der Regelung von § 31f wird mit der Wahrnehmung der in § 27c Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 genannten Aufgaben nur eine Flugsicherungsorganisation in Form einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung beauftragt, deren Anteile ausschließlich vom Bund gehalten werden«. 

454  Eine dem DWD vergleichbare Organisation ist das »Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)«, welches im 
Auftrag der Bundesregierung handelt, aber aufgrund der Wahl der privatrechtlichen Vereinsform auch bei seinen Hand-
lungen auf privatrechtliche Instrumente begrenzt bleibt. Daher ist die Bereitstellung bestimmter Daten unter einer Crea-
tive-Commons-Lizenz (Biermann 2012) insofern konsequent. Allerdings betrifft dies weitgehend Daten, die der klassi-
schen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet werden können; wissenschaftliche Ergebnisse werden nicht erfasst. 
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3.6.2 Determiniert das Organisationskonzept die Wahlentscheidung zwischen 

öffentlich-rechtlichem oder zivilrechtlichem Modell? 

Der Akt der Veröffentlichung staatlicher Daten, die Weiterverwendung durch Dritte bzw. die Be-

gründung eines entsprechenden Rechtsverhältnisses können sich also grundsätzlich öffentlich-

rechtlich als auch privatrechtlich vollziehen.455 Während die rechtlichen Grundlagen diese Entschei-

dung nicht präjudizieren (vgl. Abschnitt II-3.6.1), muss in umgekehrter Zielrichtung bewertet wer-

den, ob die Wahl eines bestimmten Organisationskonzepts das zur Verfügung stehende Handlungs-

instrumentarium begrenzt. 

Eingeschränkte Wahlmöglichkeit bei zivilrechtlicher Organisation 

Das öffentlich-rechtliche Modell im Sinne einer Widmung staatlicher Daten bei der Realisierung 

einer privatrechtlichen Organisationsform scheidet weitgehend aus. Diese bleibt zwangsläufig auf 

Handlungsformen des privaten Rechts beschränkt. Grundregel der formellen Privatisierung ist, dass 

mit der Privatisierung einer öffentlichen Stelle auch ihre Hoheitsbefugnisse verschwinden, denn 

Zivilrechtssubjekte können nur in Gleichordnung zu anderen, nicht aber mit hoheitlichem Zwangs-

recht handeln.456 Denkbar wäre lediglich eine Beleihung, die aber angesichts der Aufgabenstellung 

des Portals nicht zielführend erscheint. Ebenfalls nicht weiterverfolgt wird die Option, ein privat-

rechtlich organisiertes Portal als Verwaltungshelfer einzustufen, sodass dessen Handlungen auch 

schlicht hoheitlichen Charakter haben könnten.457 

 

 

Abbildung II-10: Auswirkungen der Wahl der Organisationsform auf die Handlungsinstrumentarien 

 

Vermittlerrolle des Datenportals 

Die Besonderheit eines gemeinsamen Datenportals liegt darin, dass dieses selbst nicht zum Daten-

bereitsteller wird, der Akt der Publikation sowie die Begründung eines Rechtsverhältnisses zwischen 

                                                
 

455  Ausführlich bereits Abschnitt II-3.1. 
456  Kirchhof 2011, Art. 83 GG Rn. 101. 
457  Diese Option wird für privatrechtlich organisierte Service Center im Rahmen des Behördennummer 115 diskutiert; vgl. 

dazu White & Case 2009, S. 62f. [unveröffentlicht]. 
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Datenbereitsteller und Datennutzer lediglich »vermittelt« werden (II-3.8.1). Dieser Umstand kann 

insofern eine abweichende Bewertung erforderlich machen. Über die dargestellten rechtlichen Ab-

hängigkeiten von Organisationsform und Handlungsform hinaus muss analysiert werden, 

 ob ein privatrechtlich organisiertes Portal auch öffentlich-rechtlich ausgestaltete Handlungen 

»vermitteln« kann, bzw. umgekehrt, 

 ob ein öffentlich-rechtlich ausgestaltetes Portal auch den zivilrechtlich konzipierten Bereit-

stellungsprozess vermitteln kann. 

 

Angesichts der Wahlfreiheit, die der öffentlichen Verwaltung in einem öffentlich-rechtlichen Modell 

zukommt, dürfte die zweitgenannte Variante unbedenklich sein, da die »Vermittlung« zivilrechtlich 

ausgestalteter Verwaltungsdienstleistungen gegenüber dem eigenen Angebot derartiger Dienst-

leistungen als Minus anzusehen ist. Die umgekehrte Variante erscheint hingegen auf den ersten 

Blick problematischer, da ein privatrechtlich organisierter Betreiber grundsätzlich auf privatrechtli-

che Handlungsformen begrenzt bleibt. Jedoch betrifft dies ausschließlich diejenigen Handlungen, 

die er in eigenem Namen und mit Außenwirksamkeit vornimmt.  In einem »Vermittlungsmodell« 

werden davon also der Vermittlungsvorgang selbst sowie alle anderen Funktionen des zentralen 

Portals erfasst. Die für das »vermittelte« Rechtsverhältnis zur Verfügung stehenden Handlungsfor-

men sind hingegen abhängig von der Rechtsform des Datenbereitstellers. Dass eine Vermittlung 

von Verwaltungsdienstleistungen (mit öffentlich-rechtlichem Charakter) durch zivilrechtlich kon-

zipierte Organisationsstrukturen denkbar ist, zeigen auch existierende Beispiele. So sind (formell) 

privatisierte Shared-Service-Center, denen die Aufgabe eines Front-Offices im Sinne einer Informa-

tion und Erstbetreuung zukommt , vorstellbar, auch wenn die eigentlichen Verwaltungsdienstleis-

tungen ihren hoheitlichen Charakter nicht verändern. 

 

 

 

Abbildung II-11: Abhängigkeit von Organisations- und Handlungsform bei Einschaltung eines Portals 
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3.6.3 Welche Aufgaben und Funktionen sind dem Portal bzw. dessen Betreiber 

zugewiesen?  

Die genaue Umschreibung der Funktionen und Aufgaben des gemeinsamen, ebenenübergreifenden 

Datenportals bzw. von dessen Betreiber ist rechtlich nicht vorgegeben; lediglich das »Verbot der 

Mischverwaltung« kann ggf. Grenzen setzen (II-3.6.7). Ansonsten verbleibt es im Ermessen der 

Beteiligten, eine sachgerechte Abgrenzung vorzunehmen. Zielführend und insbesondere in einer 

kurzfristigen Perspektive realisierbar ist die Kombination aus (wenigen) zentralen Funktionen und 

einer dezentralen Datenhaltung bei den Datenbereitstellern, denen auch die wesentlichen inhaltli-

chen Entscheidungen im Rahmen der Verwaltungsaufgabe »Veröffentlichung staatlicher Daten« 

verbleiben. Die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten besitzt aber für zahlreiche Rechtsfragen maß-

                    S  z     

 zur Ermittlung der relevanten Rechtsverhältnisse zwischen den Beteiligten (II-3.8.1) und 

 für Haftungsfragen (II-3.8.3 bis II-3.8.6). 

Die konkrete Definition von Funktionen, Aufgaben und Rollen bleibt einem Umsetzungskonzept 

vorbehalten. Für die rechtliche Bewertung sollen aber folgende zentrale Elemente als Aufgaben des 

Datenportals bzw. von dessen Betreiber betrachtet werden, ohne dass diese zwingend bereits in 

der Anfangsphase zu realisieren wären: 

 die Verwaltung eines Datenkatalogs und der zugehörigen Metadatensätze, 

 die Ermöglichung einer Suchfunktion auf dieser Grundlage, 

 die Qualitätssicherung der Metadaten in Form von Stichproben, 

 die Authentifizierung von datenbereitstellenden Behörden, wenn diese Metadaten einstellen,  

 die Gewährleistung der IT-Sicherheit des Portals und der dazu gehörigen Prozesse, 

 ein User-Helpdesk zur Unterstützung von Nutzern bei einem Abrufprozess,  

 eine Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Kommentare und Anregungen zu äußern, und die 

Moderation eines solchen Forums, 

 weitergehende redaktionelle Tätigkeiten, 

 die Steuerung des technischen Betriebs durch Beauftragung und Überwachung eines Be-

treibers,  

 die damit ggf. verbundenen Ausschreibungs- und Beschaffungsvorgänge, 

 Marketing- und Kommunikationsaufgaben, soweit diese das zentrale Portal betreffen, 

 die Aufbereitung und Anzeige der jeweils geltenden Nutzungsbestimmungen (für den jewei-

ligen Datensatz) in einfacher und verständlicher Form, 

 ggf. eine Dokumentation der Zustimmung zu diesen Nutzungsbestimmungen beim Herun-

terladen eines Datensatzes,  

 die Festlegung von Nutzungsbestimmungen für das Portal (in Abgrenzung zu den Bestim-

mungen, die für jeden einzelnen Datensatz gelten und vom Datenbereitsteller definiert 

werden), und, soweit erforderlich, 

 die ggf. erforderliche Identifizierung des Datennutzers und 

 ggf. die Abwicklung von Bezahlvorgängen. 

Demgegenüber verbleiben folgende Aufgaben dezentral beim Datenbereitsteller bzw. dem Verfü-

gungsberechtigten: 

 die IT-Sicherheit der Daten und der Prozesse des Abruf- bzw. Downloadvorgangs,  

 die Sicherung der Integrität und Qualität der Datensätze,  

 die technische Bereitstellung der Datensätze,  

 die Erstellung und Pflege der zugehörigen Metadatensätze und vor allem  

 die inhaltlichen Entscheidungen über die Modalitäten des Veröffentlichungsvorgangs   

(Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodell). 
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3.6.4 Bedarf es einer eigenständigen Rechtspersönlichkeit für das gemeinsame  

Portal?  

Angesichts der fehlenden rechtlich zwingenden Vorentscheidung für eine öffentlich-rechtliche oder 

zivilrechtliche Organisationsform stehen den Beteiligten von Bund und Ländern zahlreiche konkrete 

Realisierungsvarianten zur Verfügung. Eine entscheidende Frage, die gerade im Fall eines öffentli-

chen-rechtlichen Modells mit erheblichen Konsequenzen, weil mit erheblichem Aufwand, verbunden 

wäre, ist die nach dem Erfordernis einer eigenständigen Rechtspersönlichkeit als Betreiber des 

Portals. Die Gründung gemeinsamer Einrichtungen ist nicht nur ggf. einem erhöhten rechtlichen 

Rechtfertigungsdruck ausgesetzt (II-3.6.7), sondern bedingt auch einen erhöhten Abstimmungsbe-

darf. 

Denkbare Rechtsformen 

Als Rechtsformen des Zivilrechts, die auch der Beteiligung der verschiedenen staatlichen Ebenen 

offen stehen, kommen insbesondere in Betracht458: 

 eingetragener Verein (   V.)459, 

 Aktiengesellschaft (AG) und 

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

Bei der formellen Privatisierung sind vor allem die parlamentarische Steuerung und die demokrati-

sche Legitimationskette für das Staatshandeln in personeller und sachlicher Hinsicht je nach der 

rechtlichen Bedeutung der Aufgabe und der Einwirkung auf Grundrechte bei deren Wahrnehmung 

weiter zu garantieren. Es darf zwar zu einer Lockerung des Staatseinflusses kommen, wie sie bei 

zivilrechtlichen Gesellschaften typisch ist, in denen der Aktionärs- oder Gesellschafterversammlung 

eine Geschäftsführung, ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat gegenüberstehen. Von Verfassungs we-

gen ist als Minimum bei jeder formellen Privatisierung jedoch zu fordern, dass der Staat diese 

atypische Form seiner Verwaltung weiterhin beherrscht,       ihr die Aufgaben vorgeben, deren 

Erfüllung steuern und sie beaufsichtigen kann. Die Staatspraxis sieht bei einer Aktiengesellschaft 

den geminderten Einfluss des Staates von der Hauptversammlung über den Aufsichtsrat zum Vor-

stand noch als hinreichend an, obwohl ein zeitgerechtes Eingreifen nicht immer gesichert ist, falls 

die Verwaltung schnell handeln muss, direkte Weisungen unzulässig sind und der staatliche Ein-

fluss lediglich über die Auswahl des Leitungspersonals wirken kann. Leichter fallen zivilrechtlich die 

Einwirkungen auf eine GmbH, denn dort erlaubt § 45 A    1 GmbHG über den Gesellschaftsvertrag 

direkte und verbindliche Anweisungen der Gesellschafter an die Geschäftsführung.460 

Das öffentlich-rechtliche Rechtsregime ist, will man eigenständige Rechtspersönlichkeit verleihen, 

begrenzter. Denkbar wäre die Gründung:  

 einer Anstalt öffentlichen Rechts,  

 einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, bspw. in Form eines Zweckverbandes, oder  

 die Errichtung einer Stiftung. 

                                                
 

458  Personenhandelsgesellschaften eignen sich hingegen weniger; sie bleiben ebenso wie die Variante einer Genossenschaft 
sowie der Stiftungen des Privatrechts ausgeblendet. 

459  Für eine »Infrastrukturkomponente« bspw. realisiert im Verein »DOI-Netze e. V. (Vorläuferorganisation)«, bevor eine 
Überführung der Aufgaben zunächst auf das in § 1 Abs. 1 IT-NetzG vorgesehene Koordinierungsgremium, nach Ab-
schluss des IT-Staatsvertrages auf den IT-Planungsrat erfolgte. 

460  Kirchhof 2011, Art. 83 GG Rn. 102. 
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Erhöhter Aufwand bei Wahl einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform 

Die Wahl einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform hätte zunächst den Vorteil, dass diese zur 

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben konzipiert sind und daher eine aufgabenadäquate Organisati-

onsstruktur darstellen (damit dem rechtsstaatlichen Grundsatz einer funktionsgerechten Organ-

struktur gerecht werden461) und dass das für die Ausgestaltung der einzelnen Rechtsverhältnisse 

zur Verfügung stehende Instrumentarium vergrößert wird.462 Allerdings sollen sich die Aufgaben 

des Portals auf vermittelnde Funktionen beschränken, die auch privatrechtlich ausgestaltet werden 

können. Problematisch an öffentlich-rechtlichen Organisationsformen erweist sich – gerade wenn 

eine ebenenübergreifende Lösung realisiert werden soll – der organisationsrechtliche Gesetzesvor-

behalt463, der die Schaffung eigenständiger Rechtspersönlichkeiten nur durch Gesetz oder aufgrund 

eines Gesetzes ermöglicht.464 Dies bedeutet bei der Einbindung von Bund und Ländern den Ab-

schluss eines Staatsvertrages, der jeweils der Zustimmung des Bundestages und der Länderparla-

mente bedarf. Das Verwaltungskooperationsrecht wurde im Kontext der Föderalismusreform II nur 

für das Zusammenwirken im Bereich »informationstechnischer Systeme« um einen sog. Verwal-

tungsverband erweitert, nicht hingegen allgemein.465 

Argumente für die Wahl der privatrechtlichen Kooperationsform sind oft die schnellere Realisierbar-

keit und die Flexibilisierung der Handlungsstrukturen, insbesondere die Ermöglichung von Mehr-

heitsentscheidungen, die dann wiederum alle Beteiligten binden. Der Einwand der schnelleren Rea-

lisierbarkeit ist bereits vom Tatsächlichen nicht überzeugend; auch ein Verein bedarf einer Satzung 

sowie in den hier fraglichen Anwendungsfällen umfangreicher vertraglicher Vereinbarungen der 

Beteiligten untereinander oder zwischen diesen und dem dann – relativ schnell zu gründenden – 

Verein. Die Frage der schnellen Realisierbarkeit knüpft nicht an die Wahl der Rechtsform an, son-

dern vielmehr an die Anzahl und Art der Beteiligten sowie den sachlich-gegenständlichen Bereich. 

Immer wenn erhebliche Investitionen in Rede stehen, ggf. bei einzelnen Akteuren schon realisiert 

wurden, oder wenn die Einbringung erheblicher Sachwerte in eine gemeinsame Einrichtung in Rede 

steht, steigt der Abstimmungsbedarf. Auch das Argument, innerhalb privatrechtlicher Kooperations-

formen seien »flachere Entscheidungsstrukturen«, vor allem Mehrheitsentscheidungen, ungleich 

leichter zu realisieren, als bei öffentlich-rechtlichen Institutionen, vermag nicht zu überzeugen.466 

Vor allem auch, weil die grundgesetzlichen Vorgaben zur Zulässigkeit einer »Mischverwaltung« in 

gleicher Weise gelten.467 

Erfordernis einer eigenständigen Rechtspersönlichkeit abhängig von den Portalaufgaben 

Angesichts der Komplexität der Schaffung eigenständiger Rechtspersönlichkeiten auf der koopera-

tiven Portalebene stellt sich daher die Frage, ob rechtliche Gründe eine solche erforderlich machen 

und darüber hinaus, in welcher Ausbaustufe diese Notwendigkeit entsteht. Betrachtet man die 

Aufgaben des Portals und dessen Grundausrichtung – nämlich eine ebenenübergreifende Bünde-

lungs-, Einstiegs- und Vermittlerfunktion wahrzunehmen – zeigt sich, dass eine eigenständige 

                                                
 

461  Dazu statt Vieler v. Danwitz 1996, S. 329ff.; Hesse 1995, Rn. 488ff. Zuvor bereits Küster 1949, S. 402 und 404ff. 
462  Es stehen sowohl öffentlich-rechtliche als auch zivilrechtliche Handlungsformen zur Verfügung; vgl. Papier 2010, S. 874. 
463  Ausführlich Burmeister 1991. 
464  Am Beispiel landesverfassungsrechtlicher Regelungen Riedinger 2006, Art. 45 SHVerf. Rn. 19; Tettinger 2002, Art. 77 

NRW Verf. Rn. 9. 
465  Dazu auch Schliesky 2012, Art. 91c GG Rn. 21. 
466  Darstellung anhand verschiedener Infrastrukturprojekte (BDBOS, DOI e. V., TESTA-D) im Vergleich bei Schliesky, Schulz 

und Tallich 2010, S. 56ff. 
467  Dazu Abschnitt II-3.6.7. 
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Rechtspersönlichkeit nicht zwingend ist, da »das Portal« kaum außenwirksam agiert und die maß-

geblichen Entscheidungen bei den beteiligten Behörden verbleiben, die auch das Verwaltungs-

rechtsverhältnis zum Datennutzer begründen. Auch vergleichbare Anwendungsfälle zeigen, dass 

ein zielführendes Agieren – selbst in weitergehenden Ausbaustufen, in jedem Fall aber in einer 

Pilotphase – auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung möglich ist. Exemplarisch zu nennen 

sind468 (vgl. zu Einzelheiten Abschnitte III-5.2.1 und III-5.2.3): 

 GDI-DE (Geodateninfrastruktur Deutschland) 

 PortalU 

 Behördennummer 115 

Ein rechtliches Erfordernis, eine eigenständige Rechtspersönlichkeit als Handlungssubjekt zu schaf-

fen, resultiert auch nicht aus der Notwendigkeit, Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse 

durchzuführen. Selbst eine Projektstruktur könnte solche Leistungen aus vergaberechtlicher Sicht 

für die am Verbund beteiligten Stellen als zentrale Beschaffungsstelle ausschreiben. Die Beschaf-

fung von Leistungen durch zentrale Beschaffungsstellen ist vergaberechtlich grundsätzlich zulässig. 

Das Vergaberecht sieht keine Einschränkung dahingehend vor, dass öffentliche Auftraggeber nur 

die für ihren gesetzlich definierten Kompetenzbereich erforderlichen Sach- und Dienstleistungen 

beschaffen dürfen.469 

Will man allerdings in einer späteren Ausbaustufe – ggf. auf Teilelemente bezogen – private Part-

ner im Sinne einer »Öffentlich Privaten Partnerschaft (ÖPP)« einbeziehen, stellt sich die Frage, 

welche Organisationseinheit als Partner auf Seiten der öffentlichen Verwaltung agiert. Inwiefern 

dies eine eigenständige Rechtsform bedingt, ist abhängig von der konkreten Ausgestaltung der 

Kooperation und der Aufgabenprofile und kann daher an dieser Stelle nicht abschließend bewertet 

werden. 

Verwaltungsvereinbarung als vertragliche Grundlage der Zusammenarbeit 

Eine Verwaltungsvereinbarung kann also die vertragliche Grundlage der Zusammenarbeit darstel-

len. Für innerstaatliche (intra- bzw. interföderale) Verwaltungsabkommen fehlt es an einer allge-

meinen ausdrücklichen normativen Grundlage470, wobei nach überzeugender Ansicht als Rechts-

grundlage auf die allgemeine, originäre Organisations- und Verwaltungshoheit der beteiligten 

Länder abzustellen ist.471 Ein Verwaltungsabkommen kann definiert werden als »eine Vereinbarung 

öffentlich-rechtlichen Inhalts, die ein Land mit einem anderen Land, mit anderen Ländern, mit dem 

Bund oder mit einem auswärtigen Staat auf der Ebene der Gleichordnung trifft und die sich aus-

schließlich auf den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung (primär im Sinne von Administration) 

beschränkt«.472 Somit lässt sich festhalten, dass entgegen der irreführenden Begrifflichkeiten und 

der damit zusammenhängenden Staatspraxis der zu regelnde Inhalt entscheidendes Kriterium der 

Abgrenzung sein muss. Dabei haben sich verschiedene Fallgruppen herausgebildet473, in denen 

                                                
 

468  Ausgeblendet bleiben Kooperationsformen, die gesetzlich begründet wurden, bspw. das Unternehmensregister, in das 
auch Länderbehörden eingebunden sind. Dieses basiert auf § 8b HGB, der auch Zulieferverpflichtungen der Landes-
justizbehörden normiert, die gem. § 9a HGB durch Rechtsverordnung festgelegt werden. § 9a Abs. 1 HGB sieht per-
spektivisch auch die Übertragung der Aufgaben auf eine juristische Person des Privatrechts vor; zum Unternehmensre-
gister Liebscher und Scharff 2006, S. 3745ff. 

469  White & Case 2009, S. 141 [unveröffentlicht]. 
470  Kölble 1960, S. 655. 
471  Schneider 1961, S. 10; Warmke 1991, S. 458. 
472  Schladebach 2007, S. 243; ähnlich Grawert 1967, S. 52; Vedder 1996, S. 157. 
473  Dazu und zum Folgenden: Schladebach 2007, S. 244ff.; Vedder 1996, S. 158ff. 



II  DIE RECHTLICHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

175 
 

3 LEBENSZYKLUS STAATLICHER DATEN 

aufgrund des Inhalts eine parlamentarische Zustimmung und daher der Abschluss eines Staatsver-

trages notwendig ist, 

 soweit Gegenstände der Gesetzgebung betroffen sind,  

 bei finanziellen Verpflichtungen  

 sowie ggf. auch bei »hochpolitischen Verträgen«. 

Diese Voraussetzungen sind – soweit keine eigenständige Rechtspersönlichkeit (des öffentlichen 

Rechts) der kooperativen Ebene beabsichtigt ist und damit der organisationsrechtliche Gesetzes-

vorbehalt greift – gewahrt.474  

Handlungsempfehlung 27 

Formulierung einer Verwaltungsvereinbarung für ein OGD-Portal 

Recht kurzfristig 

Angesichts der Möglichkeit, auf bestehende Fachdatenportale und andere Kooperationen zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen zurückzugreifen, erscheint eine kurzfristige Formulierung einer Verwaltungsver-

einbarung denkbar und zielführend. Diese ist weitaus besser geeignet, allen beteiligten Ebenen Rechtssi-

cherheit zu vermitteln, als eine »Projektstruktur« – dies insbesondere deshalb, weil die im Rahmen des 

Projekts getroffenen Entscheidungen (z. B. zu Metadatenstandards, Nutzungsbestimmungen, Geldleis-

tungsmodellen) nachfolgend kaum mehr infrage gestellt werden dürften, die Akzeptanz bei Akteuren, die 

nicht mitgewirkt haben, dadurch aber erheblich eingeschränkt sein dürfte. Eine offene Formulierung der 

Verwaltungsvereinbarung, die einen Beitritt weiterer Stellen ermöglicht, lässt sich rechtssicher ausgestal-

ten (Beispiel: D115). 

 

3.6.5 Wie lässt sich der erforderliche Grad an Verbindlichkeit hinsichtlich von  

(Meta-)Datenstandards, Nutzungsbestimmungen und Geldleistungs-

modellen sicherstellen? 

Zielsetzung eines Open-Data-Portals sollte eine größtmögliche Einheitlichkeit hinsichtlich einiger 

grundlegender Bedingungen sein, um eine leichte Nutzbarkeit zu gewährleisten. Die Erfahrungen in 

der Vergangenheit haben gezeigt, dass vor allem die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen – 

Geldleistungsmodelle und Nutzungsbestimmungen – als Hindernis empfunden wurden. Dies gilt 

insbesondere für den Bereich der Geodaten und eine wirtschaftliche Weiterverwendung staatlicher 

Daten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine verbindliche Festlegung bestimmter Teil-

nahmemodalitäten in Konflikt mit den Rechten der teilnehmenden Gebietskörperschaften geraten 

kann. Insofern ist ein Ausgleich zwischen wenigen – zur Funktionsfähigkeit erforderlichen – einheit-

lichen (zentralen) Elementen bei im Grundsatz eigenverantwortlicher Entscheidung der Teilnehmer 

anzustreben. Hinzu kommt, dass zahlreiche Mechanismen zur Verfügung stehen, Einheitlichkeit zu 

gewährleisten. Welche konkret realisiert werden sollen, ist dabei weniger rechtlich determiniert  

                                                
 

474  Streng genommen wird man allerdings davon ausgehen müssen, dass dennoch auch bei einer öffentlich-rechtlich be-
gründeten (Verwaltungsvereinbarung) Zusammenarbeit eine eigenständige Rechtspersönlichkeit – in Form der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts – realisiert wird. So kann der Wille der Beteiligten, der Dachorganisation (noch) keine 
Rechtspersönlichkeit zuzubilligen, nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Struktur alle Elemente einer Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts beinhaltet. Wesentliches Indiz ist der Inhalt derartiger Verwaltungsvereinbarungen. Die Beteiligten ver-
folgen einen gemeinsamen, explizit nach außen kommunizierten Zweck und der Rechtsbindungswille ist ebenfalls er-
kennbar, da nur so – auf Grundlage der Freiwilligkeit der Teilnahme – auch gewisse Standards gesetzt werden können. 
Aufgrund des expliziten Auftretens als »Open-Data-Portal« (bzw. PortalU, Behördennummer 115, GDI-DE-Portal) nach 
außen, sprechen gute Gründe für die Einordnung als Außengesellschaft, verbunden mit eigener Rechtspersönlichkeit 
und einem eigenen Haftungsregime; allgemein zur Gesellschaft als organisatorische Grundform (auch) des öffentlichen 
Gesellschaftsrechts Winkler 2009, S. 194ff. 
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– da die Rechte der Beteiligten in allen Varianten gesichert werden können – als eine (rechts-) 

politische Entscheidung. Um Akzeptanz zu erreichen, ist zudem die Offenheit für bereits existieren-

de regionale und fachspezifische Datenportale zu gewährleisten. 

Freiwilligkeit vs. Verpflichtung 

Das Spannungsverhältnis zwischen Freiwilligkeit und Verbindlichkeit ist nicht ausschließlich rechts-

politisch aufzulösen; unter dem Aspekt einer unzulässigen Mischverwaltung geraten gerade ver-

bindliche Elemente und Einflussmöglichkeiten (nicht legitimierter) Dritter unter besonderen Recht-

fertigungsdruck. Des Weiteren zeigen Erfahrungen der Vergangenheit, dass es zielführend 

erscheint, in einer Pilot- und ersten Produktivphase nach dem Prinzip der Freiwilligkeit vorzugehen 

und zu einem späteren Zeitpunkt ggf. verpflichtende Elemente aufzunehmen. Dabei kann dann, 

was die verbindlich zu vereinheitlichenden Inhalte betrifft, im Wesentlichen darauf zurückgegriffen 

werden, was die (freiwilligen) Teilnehmer einer Pilotphase konsensual festgelegt haben. Während 

die Legitimation der Beschlüsse in der Pilotphase aus der eigenverantwortlichen Zustimmung zu 

diesen Standards o. Ä. folgt, können in weitergehenden Ausbaustufen zusätzliche Legitimations-

bausteine hinzutreten.475 

Zu vereinheitlichende Teilnahmemodalitäten 

Bevor man sich den Mechanismen und Instrumenten zuwendet, die eine Verbindlichkeit für die 

teilnehmenden Gebietskörperschaften gewährleisten können, stellt sich die Frage auf welche As-

pekte sich dieser Vorgang überhaupt beziehen sollte. Auch diese Frage ist nicht rechtlich determi-

niert – sie ist jedoch im Vorfeld zu klären, da durchaus unterschiedliche Mechanismen zur Verfü-

gung stehen. Im Folgenden wird daher zwischen folgenden Gegenständen einer Standardisierung 

differenziert: 

 Um die Funktionsfähigkeit eines ebenenübergreifenden Portals zu gewährleisten, erscheint 

eine Verständigung hinsichtlich der Datenstandards und vor allem auf ein gemeinsames 

Verständnis der Metadaten erforderlich. Dabei ist für die rechtliche Bewertung von besonde-

rer Bedeutung, dass es sich im Wesentlichen um technische Standards handeln wird, die die 

»Sachentscheidung« der teilnehmenden Behörden, deren eigenverantwortliche Gestaltung 

der Veröffentlichung »ihrer« Daten, relativ wenig determinieren.476 

 Angesichts des Umstandes, dass eine ebenenübergreifende Nutzung und Weiterverwen-

dung von staatlichen Daten – selbst wenn diese bereitgestellt werden – durch den Einsatz 

unterschiedlicher Lizenzen nachhaltig erschwert wird, erscheint die Einigung auf bestimmte 

Nutzungsbestimmungen zielführend. Dabei sollten einerseits möglichst verschiedene Nut-

zungsarten und damit Differenzierungsmöglichkeiten abgedeckt werden, andererseits muss 

eine zu große Flexibilität vermieden werden.477 

 Und schließlich wäre eine einheitliche Kostenstruktur geeignet, eine verstärkte Nutzung 

staatlicher Datenbestände zu befördern, zumal nicht nur die zum Teil prohibitive Höhe der 

Gebühren oder Entgelte, sondern auch die Vielfalt existierender Geldleistungsmodelle er-

schwerend wirkt.478 

                                                
 

475  Exemplarisch: Übergang von einer Projektstruktur zu einer Verwaltungsvereinbarung für den Regelbetrieb bei der Be-
hördennummer 115, Übergang von einem privatrechtlich organisierten Verein »DOI e. V.« auf eine durch Gesetz (IT-
NetzG) etablierte Organisationsstruktur unter Einbindung des IT-Planungsrates. 

476  Auch wenn der Steuerungseffekt von Workflow-Systemen und der softwaremäßigen Modellierung von Arbeitsabläufen 
(Britz 2007, S. 996) nicht bestritten werden kann. 

477  Zumal eine weitergehende Ausdifferenzierung durch Individualabsprache immer denkbar und zulässig bleibt. Im Übri-
gen auch eine Forderung, die von der PSI-Richtlinie aufgestellt wird; vgl. Art. 8 Abs. 2. 

478  An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Frage, ob und ggf. in welcher Höhe Entgelte erhoben 
werden sollten, kaum rechtlich determiniert ist; vgl. dazu Abschnitt II-3.8.8. 
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Hinsichtlich der Geldleistungsmodelle ist – da es sich aufgrund der haushalterischen Auswirkungen 

um eine sensible Materie handelt – zu berücksichtigen, dass eine verbindliche Verständigung nur 

schwer realisierbar erscheint. Denkbar ist es aber, dass in einem Lenkungsgremium gemeinsam 

Grundsätze festgelegt werden479, an denen sich die beteiligten Behörden orientieren (ohne dazu 

verpflichtet zu sein).480 Die Realisierung dieser Grundsätze erfolgt dann eigenverantwortlich im 

eigenen Kompetenzbereich mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten.481 

Es erscheint ebenfalls nicht zielführend, die Nutzungsbestimmungen für einzelne Datensätze zent-

ral zu definieren. Vielmehr verbleibt diese Entscheidung als eigenverantwortliche Entscheidung bei 

der datenbereitstellenden Behörde. Es sollten aber einige »Standardbestimmungen« (Lizenzen) 

beschrieben werden482, auf die bei dieser Ermessensentscheidung der Behörde zurückgegriffen 

werden kann.483 Ob die Beteiligten nachgeordnete Stellen auf die Beachtung dieser Grundsätze 

(z                R               )                                       K       z     j       

zuständigen Stellen. 

Instrumente zur Vereinheitlichung 

Als Instrumente einer Vereinheitlichung kommen zunächst eine gesetzliche Regelung bzw. in abge-

leiteter Form durch Rechtsverordnung in Betracht. Allerdings erfordert dieses Instrument einerseits 

ein Handeln des Gesetzgebers, andererseits bleibt die Begrenzung auf den eigenen Kompetenzbe-

reich erhalten. Selbst der Entwurf eines E-Government-Gesetzes des        (§ 12      -E), der 

mit der Erstreckung auf alle Fälle des Vollzugs von Bundesrecht durch die Länder einen sehr weit-

reichenden Ansatz verfolgt, würde zahlreiche Datenbestände nicht erfassen. Wollte man sich über 

Ländergrenzen hinweg auf Standards verständigen, die dann nachfolgend jeweils durch (Landes-) 

Gesetz oder Verordnung verwirklicht werden, bedürfte es eines Staatsvertrages484. 

Als Alternative steht der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zur Verfügung, die auch als 

ausreichend angesehen werden kann, zumal die Umsetzung in der Regel keiner gesetzlichen Abbil-

dung in den Ländern bedarf. Insofern würden sich die beteiligten Länder (und ggf. weitere Akteu-

re485) gegenüber den anderen Vertragspartnern verpflichten, das ihnen zustehende Ermessen bei 

der Ausgestaltung von Open Data hinsichtlich Metadatenstandards, Geldleistungsmodellen und 

Nutzungsbestimmungen im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechend der gemeinsamen Vorgaben 

auszuüben.486 Die Wirkung der Verwaltungsvereinbarung bleibt aber auch hier auf die sich beteili-

genden Körperschaften (bzw. Behörden) beschränkt. 

                                                
 

479  Die sich bspw. zunächst an der Differenzierung von kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung orientieren könnten 
und perspektivisch ein Ziel der Kostenfreiheit formulieren könnten. 

480  Ein ähnliches Vorgehen findet sich im Bereich der Geodaten unter Rückgriff auf die »Richtlinie über Gebühren für die 
Bereitstellung und Nutzung von Geobasisdaten der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land (AdV-Gebührenrichtlinie)«. 

481  So z. B. für die Geodaten des Bundes zukünftig durch Gesetz und Verordnung, die die Kostenfreiheit festlegen sollen; 
§ 11 Abs. 2 des Entwurfes lautet: »(2) Geodaten und Metadaten sind über Geodatendienste für die kommerzielle und 
nicht kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfügung zu stellen, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts 
                                                 z      R      D                                 …«  

482  Denkbar ist eine zweigeteilte Nutzungsbestimmung, die eine Differenzierung zwischen kommerzieller und nicht-
kommerzieller Nutzung ermöglicht; eine weitergehende Ausdifferenzierung durch Individualabsprache bleibt zusätzlich 
möglich. 

483  Insbesondere kann es auch in der Entscheidungskompetenz der datenbereitstellenden Behörde verbleiben, ob die 
Nutzungsbestimmungen über ein (zivilrechtliches) Lizenzmodell oder allgemeingültige, öffentlich-rechtliche Nutzungsbe-
dingungen zur Anwendung gebracht werden. 

484  Unterhalb der staatsvertraglichen Lösung wäre eine Verständigung auf eine Simultangesetzgebung denkbar; diese 
findet sich aber in wenigen Rechtsbereichen und der Aufwand, eine solche auch für den Bereich Open Data zu etablie-
ren, dürfte mit der staatsvertraglichen Lösung vergleichbar sein. 

485  Dazu sogleich. 
486  Eine Verpflichtung der Kommunen durch die Landesministerien scheitert bereits daran, dass Eingriffe nur durch Gesetz 

möglich sind und es derzeit an einer gesetzlichen Grundlage fehlt. Insofern ist die Situation mit den IT Planungsratsbe-
schlüssen vergleichbar. 



II  DIE RECHTLICHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

 

178  
 

3 LEBENSZYKLUS STAATLICHER DATEN 

Des Weiteren kommt ein Beschluss des IT-Planungsrates in Betracht. Allerdings sind hierbei zu-

nächst inhaltliche Restriktionen zu beachten. Beschlüsse des IT-Planungsrates betreffen gem. § 3 

A    1 IT-Staatsvertrag »gemeinsame Standards für die auszutauschenden Datenobjekte, Daten-

formate und Standards für Verfahren«. Daher ließen sich zwar Vorgaben zu Metadatenstandards 

   ä  auf dieser Grundlage ebenenübergreifend fixieren, nicht jedoch Nutzungsbestimmungen und 

Geldleistungsmodelle 487 . Hinzu kommt, dass die unmittelbare Bindungswirkung von IT-

Planungsratsbeschlüssen für nachgelagerte Behörden, insbesondere die Kommunen, zumindest 

umstritten ist488, es also ggf. weiterer Umsetzungsschritte der Länder und des Bundes bedürfte. Es 

ließe sich eine zentrale Ontologie definieren (z     unter Rückgriff auf die Expertise von KoSIT489), 

die für domänenspezifische Besonderheiten (insbesondere rechtlich verpflichtende Vorgaben des 

europäischen Rechts490) anschlussfähig bleibt und das Bedürfnis, mehrere Metadatensätze zu pfle-

gen, entbehrlich macht. Ein Vorgehen über einen Beschluss des IT-Planungsrates hätte den Vorteil, 

dass die festgelegten Standards übergreifend und nicht nur für die Bereitstellung in einem gemein-

samen Portal Geltung beanspruchen, sodass eine größtmögliche Einheitlichkeit – auch bei weiterhin 

bestehenden dezentralen Angeboten, die nicht eingebunden werden – gesichert werden kann. 

In einer Pilotphase bedarf es nicht zwingend einer explizit ausformulierten Verwaltungsvereinba-

rung. Die Verständigung auf Projektstrukturen und -abstimmungsmechanismen ist ihrerseits als 

konkludenter Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zu werten491 und kann daher die gleichen 

Inhalte haben.  

Handlungsempfehlung 28 

Nutzung vorhandener oder Schaffung neuer Instrumente zur Sicherstellung der Einheitlichkeit von Meta-

datenstandards, Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodellen 

Recht langfristig 

Die bestehende Uneinheitlichkeit hinsichtlich von Metadatenstandards, Nutzungsbestimmungen und 

Geldleistungsmodellen ist der Rechtssicherheit abträglich. Insofern ist eine kooperative Zusammenarbeit 

und Verständigung zwischen den Ebenen über die gemeinsame Plattform zwar zunächst zielführend, per-

spektivisch sollten aber rechtsverbindlichere Mechanismen genutzt werden, um eine einheitliche Handha-

bung sicherzustellen. Je nach »Vereinheitlichungsgegenstand« sind unterschiedliche Instrumente denkbar 

(IT-Planungsratsbeschluss, gesetzliche Regelung), wobei die dann festgeschriebenen Grundsätze sich an 

den auf informeller oder vertraglicher Grundlage verabredeten orientieren können. 

 

Ausdifferenzierung der Beteiligten 

Das Instrument der Verwaltungsvereinbarung erscheint geeignet, da es eine große Flexibilität hin-

sichtlich der Beteiligten aufweist. So muss im Rahmen der Pilotphase eine Entscheidung getroffen 

werden, ob die Open-Government-Plattform lediglich vom Bund und den Ländern als Gebietskör-

perschaft getragen wird (die dann ggf. eine Beachtung der Vorgaben in ihren jeweiligen Verwal-

tungsräumen sicherstellen müssen492) oder auch anderen Beteiligten eine unmittelbare Mitwirkung 

ermöglicht werden soll. Ausgehend von dem Umstand, dass es im Bereich der freiwilligen Aufgaben 

                                                
 

487  Auch Empfehlungen des IT-Planungsrates müssen sich grundsätzlich im Rahmen seiner Kompetenz halten. Dies steht 
aber einer Verständigung der im IT-Planungsrat vertretenen Länder auf derartige Empfehlungen nicht entgegen; aller-
dings sind diese dann nicht dem besonderen Organ IT-Planungsrat zuzuordnen.  

488  Dagegen Schulz und Tallich 2010, S. 1338ff. 
489  IT-Planungsrat (2011f). 
490  Dies gilt vor allem für die von der INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG vom 14.03.2007) vorgeschriebenen Metada-

ten. 
491  Zumal anerkannt ist, dass Verwaltungsabkommen auch mündlich oder fernmündlich geschlossen werden können; siehe 

dazu Herzog und Grzeszick 2011, Art. 20 GG Rn. 154. 
492  So die Formulierung in § 3 Abs. 2 Satz 2 IT-Staatsvertrag. 
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denjenigen Stellen überlassen bleibt, ob und zu welchen Bedingungen Daten veröffentlicht werden, 

die eigenverantwortlich über »neue« Aufgaben befinden können (II-3.5.3), erscheint ein Anknüp-

fen an dieser Kompetenz auch für die Beteiligung an einer Verwaltungsvereinbarung konsequent. 

In Betracht käme auch ein gestuftes Modell, in der sich z     die Kommunen an einem Landesportal 

beteiligen und ihre Mitwirkungsrechte am bundesweiten Portal dann vom Land wahrgenommen 

werden. Die entsprechenden Landeslösungen und vertraglichen Grundlagen wären entsprechend 

auszugestalten – auch um die Rechte der Beteiligten zu wahren493. 

Die Einbindung auch einzelner Behörden, z     der Kommunen, entspräche dem Modell der Behör-

dennummer 115 und muss nicht zwingend zu einer erhöhten Komplexität von Organisationsstruk-

tur und Governance führen. Demgegenüber haben die Verwaltungsvereinbarung zu »GDI-DE« und 

»PortalU« nur die jeweils zuständigen Ministerien gezeichnet – es handelt sich aber nicht um ein 

grundsätzlich anderes Modell, da in diesen Fällen aus der thematischen Begrenzung die denkbaren 

Behörden bzw. Ministerien ableitbar sind. Demgegenüber erfasst ein Open-Data-Portal perspekti-

visch alle Behörden. Schon allein die Tatsache, dass mit den Kommunen zahlreiche Akteure existie-

ren, die (insbesondere im Bereich von Selbstverwaltungsaufgaben) nur schwer verpflichtet werden 

können und nicht verpflichtet werden sollen, spricht für die Realisierung eines »Teilnehmermo-

dells«.494 Die Beitrittserklärung495 ist wie schon die »Projektcharta«, die in der Projektphase von den 

teilnehmenden Behörden unterzeichnet wurde496, als Verwaltungsvereinbarung zu werten. Es wird 

lediglich durch die Nutzung vorformulierter Bedingungen ein vereinfachter Weg der Unterzeichnung 

gewählt. 

Vereinbarkeit mit den Rechten der Beteiligten 

Diese Sichtweise wird – soweit eine gesetzliche Verpflichtung zur Veröffentlichung staatlicher Da-

ten zu bestimmten Bedingungen ausgeblendet bleibt – auch gestützt durch das Erfordernis, die 

Rechte der Beteiligten zu wahren. Dies bedeutet nämlich zunächst auf Landes- und Bundesebene, 

dass die Veröffentlichung staatlicher Daten und die Festlegung von Bedingungen – soweit sie sich 

freiwillig vollzieht – der sachlichen Ressortleitungskompetenz der Minister zugeordnet werden 

kann.497 Insofern wäre selbst eine Festlegung durch das Kabinett und oder die Bundeskanzlerin (im 

Rahmen der Richtlinienkompetenz) nicht ohne weiteres möglich. Vergleichbar ist die Situation in 

den Bundesländern. 

Nachgeordnete Behörden kommen nur als Beteiligte der Verwaltungsvereinbarung in Betracht, 

soweit sie über die Veröffentlichung staatlicher Daten eigenverantwortlich entscheiden können. 

Das jeweils übergeordnete Ministerium kann entsprechend einschränkende Vorgaben machen; ist 

dazu aber nicht gezwungen. So wird dies auch bei der Behördennummer 115 zum Teil der Ent-

scheidung der einzelnen Behörde überlassen. Ob und inwieweit die Eigenverantwortlichkeit im 

Bereich Open Data seitens der obersten Landesbehörden beschränkt wird, bleibt im gesetzlichen 

Rahmen eine politische Ermessensentscheidung498. 

                                                
 

493  Dazu sogleich. 
494  Gleiches gilt für andere Körperschaften, denen ein – wenn auch nur einfachgesetzlich eingeräumtes – Recht zur Selbst-

verwaltung zukommt; sog. funktionale Selbstverwaltung, z. B. Kammern und Sozialversicherungsträger. 
495  Abrufbar als Anlage 2 zur »Verwaltungsvereinbarung für den Behördennummer 115-Regelbetrieb« unter www.d115.de. 
496  Dazu Schulz und Warnecke 2010, S.262ff. Die rechtliche Bewertung hat sich durch den Übergang in den Regelbetrieb 

nicht geändert; vielmehr treten Verbundcharakter und Rechtsbindungswille noch deutlicher hervor. 
497  Davon zu trennen ist die Frage, welche Ressorts die »Ausgangsvereinbarung« zeichnen, durch die die grundsätzlichen 

Strukturen und Abstimmungsmechanismen begründet werden. Dies dürfte den Ministerien obliegen, denen das Thema 
»Open Government« zugewiesen ist. Damit werden die eigenen Ressortkompetenzen auch nicht überschritten, da keine 
Teilnahmepflichten oder anderweitige Verpflichtungen begründet werden, sondern diese Entscheidung eigenverantwort-
lich getroffen wird. 

498  So sind die Bundesbehörden aufgrund eines Kabinettsbeschlusses zur Teilnahme an 115 verpflichtet worden. 
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Die Rechte der Kommunen müssen ebenfalls gewahrt werden – insofern kommt eine Verpflichtung 

auf bestimmte Standards hinsichtlich der Daten, die im Kontext von Selbstverwaltungsaufgaben 

stehen, ohnehin nur auf zwei Wegen in Betracht: Entweder im Rahmen der freiwilligen Mitwirkung 

an einer Verwaltungsvereinbarung oder über eine gesetzliche Vorgabe. Da eine solche nicht beab-

sichtigt ist, sollte die Verwaltungsvereinbarung auch für andere Körperschaften als Bund und Län-

der geöffnet werden. 

Die freiwillige Entscheidung, eine Verwaltungsvereinbarung zu zeichnen, bzw. den Beitritt zu einer 

existierenden Kooperation zu erklären, wahrt die Rechte der Beteiligten hinreichend – selbst wenn 

die Möglichkeiten, an den gemeinsamen Festlegungen mitzuwirken und maßgeblichen Einfluss zu 

nehmen, eingeschränkt sind. Dabei handelt es sich um ein Charakteristikum jeder kooperativen 

Struktur. Die Zuweisung von Funktionen an ein Leitungsgremium beeinträchtigt die Rechte der 

Beteiligten nicht über Gebühr, soweit diese dort zumindest »mittelbar« vertreten sind. Allerdings ist 

auch anzuerkennen, dass trotz der einvernehmlichen Ausgestaltung499, rechtliche Kooperations-

grenzen bestehen (II-3.6.7).500 Zudem bleibt zu berücksichtigen, dass aufgrund der vertraglichen 

Ausgestaltung eine Kündigung jederzeit möglich ist und bleiben muss. 

3.6.6 Welche Governance-Struktur ist erforderlich, um die Rechte der beteiligten 

Akteure (Ressorts, Länder, Kommunen) zu wahren? 

In einem engen Kontext zum Grad der Verbindlichkeit und der zu dessen Sicherstellung gewählten 

Mechanismen steht die Frage, welche Governance-Struktur zu etablieren ist (III-4), die die Rechte 

der Beteiligten wahrt. Im Kontext der Mischverwaltung wird zutreffend darauf hingewiesen, dass 

deren Zulässigkeit nicht nur auf der fehlenden (bzw. marginalen) Auswirkung gemeinsamer Stan-

dards auf die eigenverantwortliche Sachentscheidung basiert, sondern zugleich auch eine Mitwir-

kung am Erarbeitungsprozess bedingt (dazu sogleich II-3.6.7). Diese muss daher für alle Teilneh-

mer sichergestellt werden. 

Gleiche Grundstrukturen unabhängig von der Organisationsform  

Betrachtet man die existierenden ebenenübergreifenden Portalstrukturen (GDI-DE, PortalU) und 

vergleichbare Einrichtungen (DOI Netze e. V., BDBOS (Bundesanstalt für den Digitalfunk der Be-

hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Behördennummer 115, Einheitlicher An-

sprechpartner Schleswig-Holstein, IT-NetzG) ist erkennbar, dass die zur Sicherung der Einflussrech-

te der Beteiligten einerseits, zur inhaltlichen Gestaltung der Aufgabe andererseits eingerichteten 

Gremien, unabhängig von der gewählten Organisationsform, weitgehend identisch sind. In der 

Regel lassen sich finden: 

 ein Lenkungs- bzw. Steuerungsgremium501 sowie  

 eine Geschäfts- oder Koordinierungsstelle. 

                                                
 

499  Unzulässig sind grundsätzlich sowohl die Erfindung weiterer Verwaltungstypen als auch die Schaffung von Kombina-
tionsformen, die in Art. 83ff. GG nicht vorgesehen sind, durch den Gesetzgeber oder durch einvernehmliches Zusam-
menwirken der Beteiligten; vgl. White & Case 2009, S. 19 [unveröffentlicht]. 

500  Die jedoch weniger das Ziel verfolgen, die Rechte der Beteiligten zu wahren, sondern dem Schutz der betroffenen 
Verwaltungsadressaten dienen. 

501  Bei der Behördennummer 115 ist diese Ebene zweigeteilt zwischen dem »D115-Lenkungsausschuss« und dem IT-
Planungsrat.  
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Ergänzt wird dies in der Regel durch die Möglichkeit, für bestimmte Themen sachgebietsbezogene 

Unterarbeitsgruppen des Lenkungsgremiums einzurichten. Das Lenkungsgremium setzt sich nach 

einem in der vertraglichen Grundlage beschriebenen Schlüssel aus Vertretern der Vertragspartner 

(Bund, Länder und Kommunen) zusammen, sodass deren Einflussmöglichkeit gewahrt ist. 

 

 

Abbildung II-12: Grundlegende Strukturelemente ebenenübergreifender Zusammenarbeit 

 

Teilnehmerkonferenz 

Um den Vorgaben einer – rechtlich abgesicherten – Mitwirkung aller Beteiligten gerecht zu werden, 

ist in einem Modell, welches nicht nur Bund und Länder als Vertragspartner einbezieht, sondern 

auch andere eigenverantwortlich handelnde öffentliche Stellen, deren Einfluss auf die Besetzung 

des Leitungsgremiums und damit auch dessen Entscheidungen absichert. Insofern empfiehlt sich 

die Schaffung einer Teilnehmerkonferenz.502 

 

 

Abbildung II-13: Ermöglichung der Mitwirkung anderer Behörden durch Teilnehmerkonferenz 

                                                
 

502  Deren Ausgestaltung steht aber im Ermessen der Beteiligten und ist abhängig von der »Gesamtgovernance«. So er-
scheint es bspw. denkbar, durch die Ausgangsvereinbarung bestimmte Mitglieder des Lenkungsgremiums festzulegen, 
während weitere Vertreter (einzelner Teilnehmergruppen, z. B. der Kommunen) erst nachfolgend durch die Teilnehmer-
konferenz bestimmt werden. 
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Zuweisung von Kompetenzen an externe Gremien 

Um die Organisationsstruktur und Governance nicht zu überfrachten, ist auch eine Zuweisung von 

Kompetenzen an bereits existierende Gremien in Betracht zu ziehen. Denkbar ist bspw. die voll-

ständige oder partielle Übernahme von Steuerungsfunktionen durch den IT-Planungsrat, der alle 

beteiligten Ebenen integriert, soweit dessen Kompetenzen reichen. Auch dieses Vorgehen findet 

sich im geltenden Recht bzw. bei existierenden Einrichtungen:  

 So errichtete das IT-N  z     § 1 A    2 zunächst ein eigenes Koordinierungsgremium, des-

sen Aufgaben nach Inkrafttreten des IT-Staatsvertrages auf den IT-Planungsrat überführt 

wurden.503 

 N    § 1 A    1                    115-Verwaltungsvereinbarung ist der IT-Planungsrat 

»Steuerungsgremium für die Durchführung von Behördennummer 115 und entscheidet 

über den Finanzierungsplan von Behördennummer 115, den Finanzierungsschlüssel von Be-

hördennummer 115 und die strategische Weiterentwicklung«. 

Rechtliche Grenzen für ein solches Vorgehen existieren nicht, soweit die Gesamtstruktur weiterhin 

geeignet bleibt, die Rechte aller Teilnehmer zu wahren. Unkritisch ist die Zuweisung von Funktionen, 

wenn es sich ohnehin um Projekte des IT-Planungsrates handelt (Behördennummer 115) oder 

inhaltlich die ohnehin schon vom IT-Staatsvertrag begründete Entscheidungskompetenz für IT-

Standards betroffen ist (IT-NetzG).504 Den Vertragspartnern der existierenden Vereinbarungen und 

Portale ist es überdies unbenommen, weitergehend auf die im Rahmen einer Open-Government-

Plattform etablierten Strukturen zurückzugreifen. Perspektivisch ließe sich so eine Konsolidierung 

zunächst der Rechtsgrundlagen, ggf. aber auch anderer parallel existierender Gremien und Infra-

strukturen erreichen (III-5.7). 

Handlungsempfehlung 29 

Zusammenführung bestehender ebenenübergreifender Datenportale auf einer einheitlichen rechtlichen 

Grundlage 

Recht langfristig 

Zielsetzung sollte es perspektivisch sein, die Vielfalt und das Nebeneinander von unterschiedlichen Struk-

turen der Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen im Bereich offener Daten, ggf. auch dar-

über hinaus, zu überwinden und einheitliche Strukturen zu schaffen bzw. vorhandene zu nutzen. Denkbar 

ist einerseits die Zusammenführung der auf der Grundlage verschiedener Verwaltungsvereinbarungen 

(GDI-DE, PortalU, ggf. OGD-Portal) geschaffenen Lenkungsgremien und Geschäftsstellen, andererseits ist 

die Zuweisung einzelner Funktionen an bestehende Gremien (z. B. den IT-Planungsrat) geeignet, Doppel-

strukturen abzubauen. 

 

                                                
 

503  § 1 Abs. 2 und 3 IT-NetzG lauten: »(2) Die Zusammenarbeit erfolgt im Koordinierungsgremium für das Verbindungsnetz 
(Koordinierungsgremium). Dem Koordinierungsgremium gehören als stimmberechtigte Mitglieder an […]. (3) Besteht 
aufgrund einer für den Bund und alle Länder wirksamen Vereinbarung nach Artikel 91c Absatz 2 des Grundgesetzes 
über die Zusammenarbeit ein Gremium, das entsprechend den Vorgaben des Absatzes 2 Satz 2 besetzt ist (IT-
Planungsrat), übernimmt dieses Gremium auch die Aufgaben des Koordinierungsgremiums nach Maßgabe dieses Geset-
zes. […]« 

504  Fraglich ist, ob auch darüber hinausgehende Kompetenzzuweisungen denkbar sind: In Konflikt mit dem IT-
Staatsvertrag stehen diese nicht, da dieser nicht kompetenzbegründend wirken soll. Insofern ist die kompetenzzuwei-
sende Vereinbarung auf ihre rechtliche Zulässigkeit, vor allem unter dem Aspekt der Mischverwaltung, zu analysieren. 
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Einbindung beratender Gremien 

Schließlich kommt neben einer Teilnehmerkonferenz und den weiteren aus dem Kreis der Teilneh-

mer gebildeten Gremien – ganz im Sinne von Open Government – die Beteiligung externer Akteure 

in Betracht. Denkbar sind vor allem (vgl. zu Einzelheiten Abschnitt III-4.5.3) 

 ein wissenschaftlicher Beirat und  

 ein »Forum«, welches vor allem auch die Einbindung zivilgesellschaftlicher Gruppen (der 

»Netzgemeinde«) gewährleisten kann. 

Rechtliche Grenzen bestehen lediglich in Form der Zuweisung letztverbindlicher Entscheidungen. 

Diese müssen bei den demokratisch legitimierten Beteiligten verbleiben. Anderenfalls besteht der 

Einwand, dass man, sobald Entscheidungszuständigkeiten gesetzlich übertragen werden, bei legis-

latorischen Befugnissen gegen den rechtsstaatlich-demokratischen Grundsatz der Legitimation 

durch gleiche Wahl und bei administrativer Zuständigkeit gegen den rechtsstaatlich-demo-

kratischen Grundsatz der verfassungsrechtlich vorgegebenen parlamentarischen Legitimation ver-

stößt.505 Aber auch unverbindlichen bloßen Empfehlungen eines beratenden Gremiums kann ein 

»faktischer Bindungswert« zukommen, bspw. wenn sich die Verwaltung die Empfehlungen derart 

zu eigen macht, dass eine eigene Befassung mit dem Sachverhalt regelmäßig nicht mehr stattfin-

det und sich so faktisch jeglichen Gestaltungsspielraums in den betreffenden Angelegenheiten 

entledigt wird. Wenn sich die beratende Mitwirkung also im Sinne einer Entscheidungshilfe zur 

Mitentscheidung verdichtet, wird legitimationsbedürftige Staatsgewalt ausgeübt506, ohne dass die 

demokratische Legitimation tatsächlich gegeben und ohne dass das Gremium zur Ausübung der-

selben gesetzlich berufen ist. Es darf durch die Etablierung beratender Gremien jedenfalls nicht zu 

einer Zuständigkeitsdelegation und damit zu einer »Selbstentmachtung« der ursprünglich vorgese-

henen demokratisch legitimierten Entscheidungsträger kommen. 

3.6.7 Existieren rechtliche Grenzen für die Zusammenarbeit von Bund, Ländern 

und Kommunen im Rahmen eines gemeinsamen Datenportals? 

Versteht man die Veröffentlichung staatlicher Daten als eine (neue) Aufgabe der unterschiedlichen 

Verwaltungseinheiten im föderal gegliederten Verwaltungssystem Deutschlands, stellt sich die Fra-

ge, ob eine gemeinsame Realisierung dieser Aufgabe überhaupt in rechtlich zulässiger Weise denk-

bar ist. Angesprochen ist damit vor allem das sog. »Verbot der Mischverwaltung«, wie es zuletzt 

vom Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zu den Arbeitsgemeinschaften nach § 44b 

SGB II a. F. betont wurde.507 Zu analysieren ist, ob die aus dem Rechtsstaats- und Demokratieprin-

zip abgeleiteten Vorgaben in Kooperationsmodellen wie einem gemeinsamen ebenenübergreifen-

den Portal verwirklicht werden können oder ob die organisations- oder verfahrensrechtliche Ver-

flechtung mehrerer Beteiligter dem Vorwurf der unzulässigen Mischverwaltung ausgesetzt ist. Der 

rechtlichen Bewertung ist eine Differenzierung zwischen einer organisations- und einer verfahrens-

rechtlichen »Vermischung« von Entscheidungskompetenzen zugrunde zu legen – ohne dass ein 

Zusammenhang zwischen Organisation und Verfahren negiert werden soll.508 Dabei soll im Folgen-

den  

 als organisatorische Verflechtung der Umstand analysiert werden, dass durch Abschluss ei-

ner Verwaltungsvereinbarung o. Ä. eine gemeinsame Dach- und Verbundstruktur etabliert 

wird, die ihrerseits bestimmte Standards verbindlich für alle vorgibt, also den Beteiligten 

                                                
 

505  Losch und Gottmann 2000, S. 376. 
506  Hill 1993, S. 977. 
507  BVerfGE 119, 331ff. 
508  Zur Notwendigkeit einer Relativierung dieses strikten Trennungsdenkens Schliesky 2009e, S. 11ff. 
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einen Teil der eigenverantwortlichen Entscheidung über Nutzungsbestimmungen, Metada-

tenstandards       (   S                    Sachentscheidung bei der Aufgabe »Veröffentli-

chung staatlicher Daten«) nimmt.509 

 Unter einer verfahrensrechtlichen Verflechtung soll verstanden werden, dass in die Erbrin-

gung der Verwaltungsdienstleistung »Veröffentlichung staatlicher Daten« und deren Ab-

wicklung in Form eines Abrufs ein anderer Akteur, das gemeinsame Portal, eingebunden 

wird. 

Dabei wird keine ausführliche Auseinandersetzung mit allen Aussagen der ARGE-Entscheidung 

erfolgen, zumal bereits an anderer Stelle510 – und gerade unter dem Aspekt der Mischverwaltung511 

– überzeugende Analysen vorgenommen wurden. Vielmehr beschränken sich die Ausführungen auf 

einige Grundaussagen zu den Grenzen der Verwaltungskooperation. Angesichts der Tatsache, dass 

dem Open-Data-Portal dabei eine Front-Office-Funktion zugewiesen ist, kann auf vorliegende Er-

kenntnisse zu ähnlichen Strukturen zurückgegriffen werden.512 Dies gilt insbesondere für die recht-

liche Bewertung der Zusammenarbeit bei der Behördennummer 115513 sowie die Kooperation zur 

Etablierung »Einheitlicher Ansprechpartner« nach A    6 der EU-DLR514  in kooperativen Struktu-

ren.515 Im hier beschriebenen Konzept eines gemeinsamen Portals kommt es ebenfalls nicht zu 

einer Zusammenarbeit bei der eigentlichen Verwaltungsleistung und deren Erbringung – Veröffent-

lichung staatlicher Daten zur Weiterverwendung –, die beim Datenbereitsteller verbleibt, sondern 

lediglich – und insofern mit der Behördennummer 115 vergleichbar – beim entscheidungsvorgela-

gerten Handeln der Verwaltung (hier: Vermittlung der Verwaltungsleistung). Dies wird in gemein-

samer Struktur erbracht, während die Zusammenarbeit bei der Behördennummer 115 weiter 

reicht: einerseits Nutzung gemeinsamer Strukturen für das entscheidungsvorgelagerte Handeln der 

Verwaltung (Information), andererseits »Dopplung« der Wahrnehmungskompetenz für dieses ent-

scheidungsvorgelagerte Handeln (bei zuständiger Behörde und handelndem Service-Center 115). 

Dabei lassen sich auch in beiden Vergleichskonstellationen – Behördennummer 115 und Einheitli-

cher Ansprechpartner – die unterschiedlichen kooperativen Elemente (verfahrensrechtliche und 

organisationsrechtliche Vermischung) feststellen, die unter dem Aspekt einer Mischverwaltung zu 

analysieren sind.516 Zutreffend werden beide Aspekte bei White & Case beschrieben: 

                                                
 

509  Wobei zum Teil zu berücksichtigen ist, dass die Verbindlichkeit und damit die Einwirkungsmöglichkeiten eines »nicht 
legitimierten« Beteiligten auf die Sachentscheidung nicht aus der Verbundstruktur selbst (so wie bei der Behördennum-
mer 115) resultieren, sondern bereits durch andere Instrumente begründet werden (z. B. eine Verordnung nach § 12 
des Entwurfes eines E-Government-Gesetzes des Bundes oder einen Beschluss des IT-Planungsrates), die ihrerseits 
kompetenziell abgesichert sein müssen. 

510  Exemplarisch Korioth 2008, S. 812ff.; Meyer 2008, S. 275ff. 
511  Vgl. Cornils 2008, S. 184ff.; Ritgen 2008, S. 185ff.; Schnapp 2008, S. 241ff.; Trapp 2008, S. 277ff.; Waldhoff 2008, S. 

57ff.; siehe auch Burgi 2008a, S. 281ff. 
512  Angesichts der Beschränkung der Verbundstruktur auf interne Aufgaben sind die Parallelen zum Projekt »Deutschland 

Online Infrastruktur e. V.« weniger ersichtlich; dazu ausführlich unter dem Aspekt der Mischverwaltung Burgi 2008b 
[unveröffentlicht]; zur Vergleichbarkeit der Strukturen von DOI und 115 auch Schulz und Warnecke 2010, S. 264ff. 

513  Dazu White & Case 2009 [unveröffentlicht]; allgemein zu D115 aus rechtlicher Perspektive Luch und Schulz 2008b, S. 
92ff.; eine empirische Analyse des Status quo von Servicecentern und der Bewertung durch Bürger und Wirtschaft fin-
det sich bei Goldau, Weber und Mayer 2009. 

514  Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl EU 2006 L 376 v. 27.12.2006, 36ff.; 
grundlegend dazu Schlachter und Ohler 2008; Schliesky 2008e; ders. 2009f; ders. 2010b. 

515  Umfassender Überblick zur Umsetzung in Verfahren und Organisation bei Schliesky, Schulz und Neidert 2010, S. 249ff.; 
speziell zum schleswig-holsteinischen kooperativen Ansatz und zum Vorwurf unzulässiger Mischverwaltung Luch und 
Schulz 2008a, S. 118ff.; Schulz 2008c, S. 1028ff. 

516  Während sich bei der Behördennummer 115 die verfahrensrechtliche Einbindung Externer in »fremde« Verwaltungs-
dienstleistungen auf andere Gebietskörperschaften bzw. deren Service-Center bezieht, ist hinsichtlich eines gemeinsa-
men Open-Data-Portals die Einbindung des Verbunds in die Erbringung der Verwaltungsleistungen rechtlich zu würdi-
gen. 
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»Eine Beteiligung der Länder respektive der Kommunen an der Verwaltungsaufgabe, sei es 

in Gestalt einer parallelen Wahrnehmung der Aufgabe durch die kommunalen Servicecenter 

[verfahrensrechtlich], sei es in Gestalt gemeinsamer Standardsetzung durch Bund, Länder 

und Kommunen für die Bereitstellung der Informationen durch den Bund [organisatorisch], 

sieht das Grundgesetz nicht vor. Die Beteiligung der kommunalen Servicecenter an der In-

formationserteilung stellt eine Doppelung der an sich bei dem Bund liegenden Wahrneh-

mungskompetenz dar [verfahrensrechtlich]517, die gemeinsame Standardsetzung begrün-

det Einflussnahmemöglichkeiten der Länder und der Kommunen auf die Ausübung der 

Sachkompetenz des Bundes [organisatorisch].«518 

 

Kernaussagen der »ARGE-Entscheidung« für die elektronische und vernetzte Verwaltung 

Das »Verbot der Mischverwaltung« wird vom Bundesverfassungsgericht in A    83     GG verortet, 

allerdings ohne auf die Klarstellung zu verzichten, dass es sich bei der grundgesetzlichen Verteilung 

der Verwaltungskompetenzen um eine Konkretisierung grundlegender Staatsstrukturprinzipien – 

nämlich des Bundes- und des Rechtsstaats- sowie des Demokratieprinzips – handelt.519 Diese Er-

kenntnis ist für die Bewertung gesetzlich vorgezeichneter oder bloß tatsächlich (aufgrund informel-

ler oder vertraglicher Absprachen) existenter Kooperationen zwischen Bund, Ländern und Kommu-

nen520 von maßgeblicher Bedeutung.  

Das Bundesverfassungsgericht hebt hervor, dass die Verwaltung des Bundes und die Verwaltungen 

der Länder, ungeachtet der ausdrücklich legitimierten Formen der Mischverwaltung, »organisato-

risch und funktionell im Sinne in sich geschlossener Einheiten prinzipiell voneinander getrennt« 

seien.521 Über die im Grundgesetz festgelegten Kompetenzen – sei es im Bereich der Gesetzgebung 

oder der Verwaltung – dürfe nicht, auch nicht einvernehmlich verfügt werden. »Vertikale Kompe-

tenzverschiebungen zwischen Bund und Ländern, die den Verwaltungstypen der A    83     GG nicht 

entsprechen, sind selbst mit Zustimmung der Beteiligten – im Wege eines Staatsvertrags, durch 

Verwaltungsabkommen oder informell – nicht zulässig. Unzulässig sind grundsätzlich sowohl die 

Erfindung weiterer Verwaltungstypen als auch die Schaffung von Kombinationsformen, die in 

A    83     GG nicht vorgesehen sind, durch den Gesetzgeber oder durch einvernehmliches Zusam-

menwirken der Beteiligten.«522 

Gerade im Zusammenhang mit einem elektronisch realisierten Portalansatz sei darauf hingewiesen, 

dass diese Grundaussagen – trotz der zum Teil propagierten Auflösung zeitlicher und räumlicher 

Grenzen523 – auch im Zusammenhang mit neuartigen Verwaltungskonzepten wie E-Government 

und One-Stop-Government Geltung beanspruchen. Die allgemeine Verteilung der Verwaltungs-

kompetenzen nach dem Grundgesetz steht nicht im Belieben der Beteiligten; es handelt sich dabei 

                                                
 

517  Zu einer »Dopplung« der Wahrnehmungskompetenz kommt es bei einem gemeinsamen Open-Data-Portal nicht; viel-
mehr wird die Erbringung der Verwaltungsleistung durch das Portal »unterstützt«. Insofern ist die Konstellation eher mit 
der Abwicklung von Verfahren über einen Einheitlichen Ansprechpartner vergleichbar. 

518  White & Case 2009, S. 24f. [unveröffentlicht]. 
519  Siehe auch Burgi 2008a, S. 292ff.; Hummel 2008, S. 87; Schliesky 2008a, S. 320. 
520  Ausgeblendet bleibt im Folgenden die Frage, ob für die Kooperation zwischen Bund und Ländern, der Länder und Kom-

munen untereinander bzw. Bund und Ländern mit den Kommunen unterschiedliche rechtliche Maßstäbe gelten; dazu 
ausführlich White & Case 2009, S. 14ff. [unveröffentlicht]. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Grundlagen des Verbots 
der Mischverwaltung, die für die gesamte bundesdeutsche Verwaltung Geltung beanspruchen, dürfte allerdings keine 
abweichende rechtliche Beurteilung gerechtfertigt sein; ähnlich Burgi 2008a, S. 291. 

521  BVerfGE 119, 331 (364). 
522  White & Case 2009, S. 19 [unveröffentlicht]. 
523  Zu den Folgen der mit der IT verbundenen »Enträumlichung« Schliesky 2009b, S. 49ff.; siehe auch Boehme-Neßler 

2008, S. 112ff. 
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um eine zwingende Ordnung, die gerade nicht durch informelle Vereinbarungen, einfachgesetzli-

che, von der Grundstruktur des Grundgesetzes abweichende Regelungen oder vertragliche Abspra-

chen abbedungen werden kann. Die verfassungsrechtlich unzulässige Preisgabe von Entschei-

dungskompetenzen beginnt dort, wo den beteiligten Verwaltungsträgern eine spontane Änderung 

des Verwaltungsverfahrens oder der Verwaltungsorganisation und damit eigenverantwortliche Auf-

gabenwahrnehmung unmöglich gemacht wird. 524  Eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung 

setzt nach dem Bundesverfassungsgericht voraus, »dass der jeweils zuständige Verwaltungsträger 

auf den Aufgabenvollzug hinreichend nach seinen eigenen Vorstellungen einwirken kann«. Daran 

fehle es in der Regel, »wenn Entscheidungen über Organisation, Personal und Aufgabenerfüllung 

nur in Abstimmung mit einem anderen Träger getroffen werden können«.525 

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden elektronischen und vernetzten526 Erbringung von Ver-

waltungsdienstleistungen ist dabei zu berücksichtigen, dass die Vorgabe von Standards infrastruk-

tureller Art und konkreter Softwareanwendungen das zulässige Maß an Selbstbindung überschreiten 

kann, da der Steuerungseffekt von Workflow-Systemen und der softwaremäßigen Modellierung der 

Arbeitsabläufe527 nicht bestritten werden kann. Derjenigen Verwaltungsebene, die diese Standards 

setzt, wird ein Zugriffsrecht ohne verfassungsrechtliche Grundlage (und ggf. sogar ohne sachlich 

rechtfertigenden Grund) auf in- und externe Arbeitsabläufe gegeben. Auch das Bundesverfas-

sungsgericht ist sich der Auswirkungen auf die Organisationshoheit bewusst, wenn es urteilt, dass 

»die an den Arbeitsgemeinschaften beteiligten Landkreise durch die softwarebedingten Vorgaben 

Entscheidungsspielräume verlieren, die ihnen im Rahmen eigenverantwortlicher Aufgabenerfüllung 

zustünden«.528 Die kompetenzrechtlichen Auswirkungen der Vorgabe von Standards (insbesondere 

im Bereich der elektronischen Verwaltung) sind daher nicht ohne Grund Bestandteil der Föderalis-

musreform II                 A    91                                                          

(dazu sogleich529). Im Rahmen eines gemeinsamen ebenenübergreifenden Portals soll jedoch eine 

weitestmögliche Einheitlichkeit realisiert werden, sodass sich die (verbindliche) Standardsetzung 

ggf. nicht auf technische Standards beschränken kann, sondern auch inhaltliche Vorgaben für die 

Aufgabe »Veröffentlichung staatlicher Daten« definieren sollte.530 

Verfassungsrechtliche Hintergründe des (vermeintlichen) Verbots der Mischverwaltung 

Hintergrund der grundgesetzlichen Beschränkung der Reichweite staatlichen Handelns auf den 

einfach- und verfassungsrechtlich definierten Kompetenzbereich sind das Rechtsstaats- und das 

Demokratieprinzip.531 Die Zuständigkeitsordnung soll Transparenz, Kompetenz und Zurechenbarkeit 

gewährleisten. 

                                                
 

524  Vgl. Schliesky 2005, S. 93. 
525  BVerfGE 119, 331 (375). 
526  Zur Verrechtlichung des Netzwerkgedankens Boehme-Neßler 2007, S. 650ff.; Schliesky 2008b, S. 228ff.; ders. 2008c, S. 

71f.; vgl. auch Möllers 2005, S. 296; Schuppert 2012, S. 1122ff. Allgemein zum Netzwerkgedanken unter verschiedenen 
juristischen Perspektiven die Beiträge in: Boysen, Arnst und Kötter 2007; Jansen 2006; eine rechts- und verwaltungs-
wissenschaftliche Weiterentwicklung des Netzwerkgedankens am Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie findet sich bei 
Schliesky 2009a, S. 91ff.; aus historischer und grundlegender Perspektive ders. 2009c; ders. 2009d, S. 641ff. 

527  Vgl. Britz 2007, S. 996. 
528  BVerfGE 119, 331 (374); siehe auch Waldhoff 2008, S. 70. 
529  BGBl I 2009, 2248; speziell zu Art. 91c GG siehe Heckmann 2009, S. 1 ff.; Henneke 2009, S. 223ff.; Schallbruch und 

Städler 2009, S. 619ff.; Sichel 2009, S. 1014ff.; Siegel 2009a, S. 181ff.; ders. 2009b, S. 1128ff.; ders. 2009c, S. 337ff.; 
ders. 2010,S. 299ff. 

530  Unter dem Aspekt der Mischverwaltung ist diese Setzung inhaltlicher Standards aber ggf. deswegen unproblematisch, 
da dies nicht durch die gemeinsame Portalstruktur oder vertragliche Absprachen erfolgt, sondern bspw. durch eine 
Rechtsverordnung nach § 12 des Entwurfes eines E-Government-Gesetzes oder einen Beschluss des IT-Planungsrates. 

531  Siehe dazu u. a. Schliesky 2004, S. 251, 299f.; im Zusammenhang mit den Einheitlichen Ansprechpartnern nach der 
Dienstleistungsrichtlinie ders. 2008c, S. 43ff. 
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Das Verfassungsprinzip der Rechtsstaatlichkeit verlangt dabei insbesondere Verantwortungsklar-

heit. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Vernetzung und Verzahnung der Tätigkeit unter-

schiedlicher Hoheitsträger muss gewährleistet bleiben, dass dem Bürger erkennbar ist, welcher 

Rechtsträger ihm gegenüber (hoheitlich) handelt und zur Rechenschaft zu ziehen ist. Der Grund-

satz der Verantwortungszurechenbarkeit findet seinen Ursprung zwar in der Gewaltenteilung, kann 

jedoch auch als verfassungsrechtlich fundierter allgemeiner Grundsatz des Verwaltungsrechts um-

schrieben werden, der auch bei der Verteilung von Kompetenzen innerhalb der Exekutive zu be-

rücksichtigen ist.532 

Das Demokratieprinzip verlangt die Legitimation staatlichen Handelns. Die demokratieessentiale 

Rückführbarkeit wird durch eine Legitimationskette533 zwischen dem Volk als Träger der staatlichen 

Gewalt und der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben durch die zuständigen Stellen sichergestellt. 

Neben die institutionelle und funktionelle demokratische Legitimation treten in unterschiedlichem 

Umfang vor allem personelle und sachlich-inhaltliche Bestandteile. Gerade das Handeln der Exeku-

tive – und als solches ist das Tätigwerden der Verwaltungen im Rahmen der Veröffentlichung 

staatlicher Daten zu qualifizieren – muss daher das grundgesetzlich vorgegebene Legitimationsni-

veau wahren. Inhaltlich wird das exekutivische Handeln nur zum Teil durch die Gesetzesbindung, 

im Übrigen durch die parlamentarische Verantwortung der Regierung gegenüber dem Parlament 

und die Weisungsunterworfenheit legitimiert.534 

Eingeschränkte Geltung für freiwillige Aufgaben? 

Die Verwaltungskompetenzverteilung im Bereich der gesetzesfreien Verwaltung, die nicht auf kon-

kreten gesetzgeberischen Programmen beruht und durch sie gesteuert wird,                 A    30 

GG, der außerhalb der speziellen Kom     zz                    A    83 ff. GG anwendbar 

bleibt.535 A    A    30 GG            z                  A    83     GG die Trennung der Verwal-

tungsräume von Bund, Ländern und den diesen staatsrechtlich zugehörigen Kommunen536 an.537 

Unter welchen Voraussetzungen von diesem Trennungsgebot abweichende Kooperationsformen 

zwischen Bund und Ländern ausnahmsweise zulässig sind, ist umstritten.538  Überwiegend wird 

vertreten, dass im Bereich der gesetzesfreien V               A    30 GG geringere Anforderungen 

an die Zulässigkeit von Mischverwaltungsformen zu stellen seien539, wobei unklar bleibt, welche 

Anforderungen konkret gelten sollen.540 

Ein eingeschränkter Prüfungsmaßstab überzeugt jedoch nicht – vielmehr ist grundsätzlich von den 

gleichen Anforderungen aus Rechtsstaats- und Demokratieprinzip auszugehen. Die eingeschränkte 

Option zur Mischverwaltung dient nämlich vorrangig der Kompetenzerhaltung. Diese ist der Frage, 

ob eine Aufgabe freiwillig oder nicht freiwillig wahrgenommen wird, allerdings vorgelagert, weil das 

Recht, freiwillige Aufgaben zu übernehmen bzw. »zu erfinden«541, ebenfalls auf den eigenen Kom-

petenzbereich, zum Teil auch gegenständlich, begrenzt ist.  

                                                
 

532  Vgl. Sommermann 2005, Art. 20 GG Rn. 207. 
533  BVerfGE 47, 253 (275); 77, 1 (40); 83, 60 (72f.); 93, 37 (67). 
534  Vgl. Sachs 2007, Art. 20 GG Rn. 41. 
535  Dittmann 2007, Art. 83 GG Rn. 21; nach anderer Auffassung finden Art. 83ff. GG sowohl im Bereich gesetzesakzessori-

scher als auch im Bereich gesetzesfreier Verwaltung Anwendung; für die Anwendung von Art. 30 GG sei im Bereich der 
Bundesverwaltung kein Raum; vgl. Henneke 2008, Vorb. v. Art. 83 GG Rn.1. 

536  Zuletzt BVerfGE 119, 331 (364). 
537  Eifert 2006, S. 402. 
538  White & Case 2009, S. 22 [unveröffentlicht]. 
539  So Burgi 2008b, S. 29ff. [unveröffentlicht]. 
540  White & Case 2009, S. 22 [unveröffentlicht]. 
541  So die zutreffende Bezeichnung für das Recht der Kommunen, im Kontext der »Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft« neue, bisher nicht besetzte Aufgaben für sich zu beanspruchen; statt Vieler Burgi 2010, § 6 Rn. 27. 
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Gleiche Grenzen für öffentlich-rechtliche Zusammenarbeit und Kooperation in Privatrechtsform 

Zu beachten ist schließlich, dass auch eine Wahl einer privatrechtlichen Kooperationsform nicht von 

den verfassungsrechtlichen Vorgaben entbinden kann. »D             […]            W        

Privatrechtsformen für bestimmte Erscheinungsformen der vertikalen Kooperation bildet keinen 

Ausweg, sondern stellt eine unstatthafte Umgehungsstrategie dar, da die verfassungsrechtlichen 

Maßstäbe der A    30, 83 ff. GG auch bei einer Wahl des privatrechtlichen Organisationsrechts-

Regimes gelten.«542 Die staatliche Gewalt kann sich auch im Organisationsrecht nicht durch eine 

»Flucht ins Privatrecht« ihren einfachrechtlichen und verfassungsgesetzlichen Bindungen entziehen. 

Auswirkungen auf die Sachentscheidung maßgeblich 

Trotz der konsentierten Rückführung auf verfassungsrechtliche Grundsätze wird der Topos der 

Mischverwaltung dennoch höchst unterschiedlich interpretiert. Zum Teil werden lediglich Verwal-

tungstätigkeiten unter den Begriff subsumiert, bei denen die sachliche Entscheidung in einem ir-

gendwie gearteten Zusammenwirken von Bundes- und Landesbehörden getroffen wird. Das Bun-

desverfassungsgericht ist demgegenüber einem weiten Verständnis des Begriffs verhaftet. Erfasst 

sei jede funktionelle oder organisatorische Verflechtung von Bund und Ländern.543 Anders formu-

liert, ließe sich dem Normgefüge der A    83 ff. GG entnehmen, dass Mitplanungs-, Mitverwaltungs- 

und Mitentscheidungsbefugnisse gleich welcher Art im Aufgabenbereich der Länder ausgeschlossen 

seien, wenn die Verfassung dem Bund eine entsprechende Sachkompetenz nicht übertragen habe. 

Das Bundesverfassungsgericht betont jedoch zugleich, dass trotz der klassifizierenden Kennzeich-

nung einer bestimmten Art von Verwaltung nicht auf deren rechtliche Beurteilung geschlossen 

werden dürfe. Allein entscheidend sei vielmehr, ob zwingende Kompetenz- und Organisationsnormen 

des Verfassungsrechts entgegenstünden.544 Trotz der strikten – und daher insoweit missverständli-

chen – Formulierung des Bundesverfassungsgerichts muss also daran festgehalten werden, dass 

eine »Mischverwaltung« auch weiterhin zulässig bleibt, soweit sich eine Zusammenarbeit, Verflech-

tung bzw. Verzahnung im vorrangig vom Rechtsstaats- und Demokratieprinzip umschriebenen 

Rahmen hält.545 Maßgeblich ist daher die Beachtung des Kompetenzerhaltungsgebots, des Umge-

hungsverbots, des Grundsatzes eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung und der Ver-

antwortungsklarheit.546 

Als »Mischverwaltung« sind also lediglich Verwaltungstätigkeiten zu kennzeichnen, bei denen die 

sachlichen Entscheidungen in einem irgendwie gearteten Zusammenwirken getroffen werden. Nur 

wenn Sachentscheidungen nicht mehr einem (im demokratischen und rechtsstaatlichen Sinne) 

verantwortlichen Träger hoheitlicher Gewalt zugeordnet werden können, bestehen nämlich Gefah-

ren für die Rechtsverwirklichung des Bürgers, bspw. bei Fragen des Rechtsschutzes oder der Haf-

tung. Nur die nicht legitimierte Sachentscheidung gerät in Konflikt mit dem Demokratieprinzip des 

Grundgesetzes. Soweit sich also nur die zuständigen Behörden einer gemeinsamen Struktur zur 

Erfüllung – und im Zusammenhang mit der Veröffentlichung staatlicher Daten lediglich eines Teils 

– des verwaltungstechnischen Vollzuges (hier: Außenauftritt durch Portale, Vermittlerfunktion und 

ggf. Vereinheitlichung der Prozesse zwischen Portal und datenbereitstellender Behörde aufgrund 

gemeinsamer IT-Standards und/oder -Infrastrukturen) bedienen, können derartige Konflikte nicht 

           A    83 ff. GG beziehen sich in erster Linie auf die Erledigung von Sachaufgaben. 547  

                                                
 

542  Burgi 2008a, S. 295; in der Tat ist die von Schneider 2008, S. 350 geäußerte Ansicht, es empfehle sich die »Gründung 
einer IT-GmbH«, weil öffentlich-rechtliche Kooperationsformen ggf. sogar nicht im Wege einer Verfassungsänderung 
(Art. 79 Abs. 3 GG) zu legitimieren seien, nicht nachvollziehbar. 

543  BVerfGE 63, 1 (38). 
544  Ebd. 
545  Vgl. ebd. 
546  Vgl. Trute 2001, Art. 83 GG Rn. 33. 
547  Von Mutius 2008, S. 203. 
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In Behörden müssen aber auch sonstige Funktionen erfüllt werden, wie etwa die erste Beratung 

und Betreuung im Front-Office, die Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung sowie zahlrei-

che Servicefunktionen. Die Wahrnehmung dieser Funktionen – einschließlich des Aufbaus und Be-

triebs von IT-Infrastrukturen548 – wirkt sich nicht auf den Inhalt des Verwaltungsvollzugs aus, so-

dass in diesem Kontext eine echte Kooperation verfassungsrechtlich zulässig und mit dem Ziel der 

Nutzung von Synergieeffekten angezeigt ist.549  

Ausgehend von der Ausgestaltung des gemeinsamen Portals allenfalls als »Verfahrensmittler« kann 

daher nicht von einer Form der »Mischverwaltung« gesprochen werden. Für die Realisierung eines 

Open-Data-Portals ist es idealtypisch, dass diesem keinerlei materielle Durchgriffsbefugnisse einge-

räumt werden. Erforderlich ist aber eine klare Abgrenzung der Aufgaben des gemeinsamen ebe-

nenübergreifenden Portals als Front-Office und der zuständigen Behörde als Back-Office sowie eine 

rechtlich verbindliche Strukturierung und Ausgestaltung der Kooperations- und Abstimmungspro-

zesse zwischen den beteiligten Hoheitsträgern. Es ist also erforderlich, die Modalitäten der Koope-

ration und Koordination so bestimmt zu regeln, dass die jeweilige Verantwortung für die verschie-

denen Arbeitsbereiche eindeutig klar ist und von Drittbetroffenen nachvollzogen werden kann.550 

Diese Vorgaben lassen sich von einem ebenenübergreifenden Open-Data-Portal verwirklichen. 

Allein die Freiwilligkeit der Teilnahme und damit der Unterwerfung unter bestimmte Standards ist 

aber nicht maßgeblich, da über die grundgesetzlichen Kompetenzen auch nicht einvernehmlich dis-

poniert werden kann. Um eine größtmögliche Einbeziehung datenbereitstellender Behörden zu errei-

chen, werden inhaltliche Standards – soweit sie allein aus der Verbundstruktur und der Beteiligung 

an dieser resultieren – in der Regel als »Sollvorgabe« und Zielvorstellung beschrieben sein (II-3.6.5). 

Eine eigenverantwortliche Orientierung an diesen ist rechtlich unbedenklich; die grundgesetzliche 

Kompetenzverteilung steht nur der Verlagerung der bzw. der Einwirkung auf die Letztentscheidung 

entgegen. Die gemeinsame Festlegung technischer Standards ist hingegen gerechtfertigt: »Zum 

einen betreffen die gemeinsamen Standards im Wesentlichen formale und technische Parameter 

der Informationsbereitstellung, ohne die eigenverantwortliche Festlegung der Inhalte der Informa-

tionen […] zu determinieren. Zum anderen ist der Bund an der Erarbeitung der Standards in den 

dezentralen Arbeitsgemeinschaften beteiligt und hat der Verwendung der Standards ausdrücklich 

zugestimmt.«551 Soweit inhaltliche oder technische Standards aus anderen rechtlichen Gründen 

verbindlich ausgestaltet sind, bestehen ebenfalls keine Bedenken unter dem Blickwinkel einer un-

zulässigen Mischverwaltung, da diese ihrerseits auf einen Kompetenztitel aus dem Grundgesetz 

rückführbar sein müssen. 

Legitimation der Zusammenarbeit durch A    91c GG 

Gestützt wird diese Auffassung durch die ausdrückliche Zusammenarbeit bei informationstechni-

      Sy                                            z         S               A    91      

A         H               A    91                         K operation bei operativen Unterstüt-

zungsleistungen552 ist (zu deren Legitimation eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Legitimierung 

aufgrund der Einhaltung der genannten Maßstäbe ohnehin nicht zwingend notwendig gewesen 

 ä  )       z  A    91             eine rechtfertigende Funktion für das Zusammenwirken bei au-

ßenbezogenen Aktivitäten – nämlich solchen, die zwangsläufig mit der Etablierung einer Einrichtung 

                                                
 

548  Burgi 2008a, S. 292. 
549  Von Mutius 2008, S. 203. 
550  Ebd. 
551  White & Case 2009, S. 28 [unveröffentlicht]. 
552  Zum Begriff Schliesky, Schulz und Tallich 2010, S. 57. 
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zur gemeinsamen Erbringung von unterstützenden Funktionen verbunden sind. Auch die aus der 

ARGE-Entscheidung abgeleiteten Fallgruppen, in denen eine Kooperation auch ohne ausdrückliche 

verfassungsrechtliche Grundlage zulässig sein soll – sachlich rechtfertigender Grund und eng-

umgrenzte Verwaltungsmaterie – dürften einschlägig sein. Ein ebenenübergreifendes Datenportal 

lässt sich zwangsläufig nur gemeinsam realisieren; zudem erfassen die Standardsetzungen nur 

einen minimalen Teilbereich der Verwaltungsaufgabe »Veröffentlichung staatlicher Daten«. 

Verfahrensrechtliche Verflechtung 

Neben der – negativ zu beantwortenden – Frage, ob eine organisationsrechtliche Verflechtung bei 

der Errichtung eines gemeinsamen Portals verfassungsrechtlich bedenklich ist, könnten derartige 

Bedenken auch aus der verfahrensrechtlichen Verflechtung des Portals und der datenbereitstellen-

den – zuständigen – Behörde resultieren. Sobald Verwaltungsdienstleistungen von Bundes oder 

Landesbehörden über das gemeinsame Portal abgewickelt werden, liegt eine – streng genommen 

missbilligte – verfahrensrechtliche Verflechtung vor, die im Grundgesetz nicht angelegt ist. Noch 

deutlicher hervortreten würde die Verwaltungsverflechtung, wenn man in diese Überlegungen – je 

nach Ausgestaltung des Portals – weitergehende Portalfunktionen einstellt. »Die Besonderheit die-

ser Kooperation besteht darin, dass sie nicht den Bereich amtlichen Handelns mit Entscheidungs-

charakter betrifft, sondern der Entscheidungsphase zeitlich vorgelagert ist (vorbereitende Verwal-

tungstätigkeit).«553 Der Anwendungsbereich der A    83 ff. GG ist im Lichte des Schutzzwecks der 

Normen zu bestimmen: durch die grundsätzliche Trennung der Verwaltungsräume von Bund und 

Ländern soll eine klare Verantwortlichkeit der mit dem Vollzug von Verwaltungsaufgaben betrauten 

Verwaltungsträger gewährleistet werden.554 Daher ist »zwischen der kooperativen Verwaltungs-

tätigkeit mit Entscheidungscharakter und Kooperationsformen im entscheidungsvorgelagerten 

Sektor zu unterscheiden. Die Notwendigkeit, eine klare Verantwortlichkeit des verfassungsrechtlich 

zuständigen Verwaltungsträgers sicherzustellen, besteht in erster Linie für den Bereich staatlichen 

Handelns mit Entscheidungscharakter, in dem sich die Ausübung von Staatsgewalt vornehmlich 

manifestiert. Dem entspricht es, dass auch das verfassungsrechtliche Prinzip demokratischer Legi-

timation ausschließlich die Rückführbarkeit staatlicher Entscheidungen auf den Willen des Volkes 

verlangt, während es für bloße Vorbereitungshandlungen nicht auf Verwirklichung drängt.«555  

Insofern ist maßgeblich, dass das Portal im Rahmen seiner »vermittelnden« Funktion »keine eigen-

ständigen Befugnisse mit selbstständigen Regelungsspielräumen«556 besitzt. »Da sich die (Bundes-) 

Verwaltung, ohne gegen Verwaltungskompetenzvorschriften des Grundgesetzes zu verstoßen, zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben auch privater Personen bedienen dürfte, die im Auftrag und nach Weisung 

der Verwaltung handelten (funktionale Privatisierung ohne Einräumung von Regelungsspielräu-

men), muss ihnen auch die Heranziehung entsprechender [öffentlich-rechtlicher] Stellen gestattet 

sein, die wie eingeschaltete private Personen über keine eigenen Regelungsspielräume verfügen, 

            W   z     […]        .« Die Beteiligung des Portals an den Verwaltungsaufgaben 

von Bund, Ländern und Kommunen erschöpft sich praktisch in einer »automatenhaften« Unterstüt-

zung der Aufgabe der Veröffentlichung staatlicher Daten557 und ist daher unbedenklich. 

                                                
 

553  White & Case 2009, S. 26 [unveröffentlicht]. 
554  Ebd. 
555  Ebd., S. 27. 
556  Ebd. 
557  In Anlehnung an White & Case 2009, S. 27 [unveröffentlicht]. Bei der Behördennummer 115 liegt tatsächlich ein »au-

tomatenhafter Vollzug« der Aufgabe Informationserteilung vor, während im Kontext eines Open-Data-Portals der Voll-
zug bei der eigentlich zuständigen Stelle verbleibt, die Funktionen des Portals diese lediglich unterstützen. 
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Geringe Reichweite zentraler Funktionen 

Damit lässt sich festhalten, dass der Ausgestaltung der zentralen Portalfunktionen im Verhältnis zu 

den datenbereitstellenden Stellen maßgebliche Bedeutung zukommt. Die Setzung verbindlicher 

Standards – auch in kooperativen Gremien unter Mitwirkung aller Beteiligten – muss auf das erfor-

derliche Mindestmaß, in der Regel auf technische Standards, beschränkt bleiben (organisations-

rechtliche Verflechtung). Zudem muss sich der »Vermittlungsprozess« quasi als verlängerter Arm 

der Datenbereitsteller darstellen; eigene Entscheidungsspielräume, die auf die vermittelten Verwal-

tungsdienstleistungen zurückwirken, sind zu vermeiden (verfahrensrechtliche Verflechtung). Eine 

konkrete Beschreibung der Aufgaben, Rollen und Funktionen in den rechtlichen Grundlagen der 

Kooperation hilft, eine Verantwortungsteilung zu ermöglichen und nach außen zu dokumentieren. 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe für verbindliche inhaltliche Standards 

Sollte die Verbindlichkeit bestimmter Vorgaben nicht aus einer Verwaltungsvereinbarung und der 

durch diese begründeten Verbundstruktur ableitbar sein (sondern ihren Geltungsgrund z     in ei-

nem Gesetz oder einem Beschluss des IT-Planungsrates haben), führt dies ggf. zu einer erhöhten 

Legitimation des Gesamtkonstruktes. Ob derartige verbindliche Standards ihrerseits mit dem 

Grundgesetz vereinbar sind, ist nicht primär ausgehend vom allgemeinen Grundsatz des Verbots 

einer Mischverwaltung zu bewerten, sondern aufgrund der jeweils einschlägigen Kompetenzvor-

           D             z      

 dass sich die Verpflichtung der Bundes-                          § 12                    

E-Government-Gesetzes des Bundes und der aufgrund dessen erlassenen Rechtsver-

ordnung auf einheitliche Nutzungsbestimmungen an der Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes messen lassen muss und  

 dass die verbindliche Setzung von Datenstandards durch den IT-Planungsrat dann gerecht-

                                R          A    91     (                      z       K n-

kretisierung durch den IT-Staatsvertrag) hält. 

3.6.8 Bestehen Grenzen einer gemeinsamen Finanzierung eines 

ebenenübergreifenden Portals? 

Eine vergleichbare Grenze für die Etablierung eines gemeinsamen Open-Data-Portals ließe sich aus 

A    104a A    1 GG ableiten. Nach dieser Vorschrift tragen Bund und Länder (sowie Kommunen) – 

vorbehaltlich anderweitiger grundgesetzlicher Bestimmung – gesondert die Ausgaben, die sich aus 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben (Konnexitätsgrundsatz). Die Ausgabentragung ist eine 

Kompetenz. Kompetenz bedeutet dabei Finanzierungsbefugnis wie auch Finanzierungspflicht.558 In 

ihrer zuständigkeitsabgrenzenden Funktion schützt die Regelung die Gebietskörperschaften davor, 

Kostenlasten jenseits ihrer Aufgaben aufgebürdet zu erhalten. Zugleich wird auch die Mischfinan-

zierung und insbesondere die freiwillige Fremdfinanzierung (»goldener Zügel«) im Verhältnis zwi-

schen Bund und Ländern untersagt.559 So ist es dem Bund untersagt, freiwillig Länderaufgaben zu 

finanzieren.560 

Insofern ist aber vor allem die konkrete Ausgestaltung einer Finanzierungsregel für die Open-

Government-Plattform maßgeblich. Es ist sicherzustellen, dass jeder Beteiligte seinen Anteil der 

                                                
 

558  Kube 2012, Art. 104a GG Rn. 5. 
559  Ebd. 
560  BVerwG, NVwZ 2000, 673 (675). 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NVwZ&b=2000&s=673
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NVwZ&b=2000&s=675
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Kosten an dem Gesamtfinanzbedarf eines Portals trägt. Die Bereitstellung in einem zentralen Portal 

ist der jeweiligen Verwaltungsdienstleistung »Veröffentlichung staatlicher Daten« zugeordnet, so-

dass jede Einheit nicht nur die Kosten aus der Bereitstellung der Daten (auf der eigenen Behör-

denhomepage und ggf. einem Länderportal), sondern auch des weitergehenden Services einer 

einheitlichen Verfügbarkeit über ein Portal zu tragen hat. Diese Annahme steht einer pauschalisie-

renden Betrachtung – z     im Sinne des Königsteiner Schlüssels – nicht entgegen (siehe auch  

Abschnitt III-4.6.2). 

3.6.9 Unterliegen die Errichtung eines gemeinsamen Open-Data-Portals sowie 

dessen Beauftragung mit bestimmten Dienstleistungen dem Vergaberecht? 

Sollte ein gemeinsames Datenportal von Bund, Ländern und Kommunen bzw. dessen Betreiber 

seinerseits Mehrwertdienstleistungen in Form einer Aggregation und Aufbereitung von Daten be-

reitstellen, die über den bloßen Vorgang der Veröffentlichung sowie die damit verbundenen Funkti-

on   (z     Q     ä             R          A         )                                         r-

tals in die datenbezogenen Aktivitäten der Verwaltung in gleicher Weise zu beurteilen wie bei 

anderen Dritten. Dies gilt vor allem für das Vergaberecht. Als ausschreibungspflichtige Vorgänge 

sind denkbar:  

 die Errichtung einer gemeinsamen Verbundstruktur sowie  

 die Beauftragung dieser (oder eines anderen Teilnehmers) mit Mehrwertdienstleistungen. 

An dieser Stelle kann keine vollumfängliche Betrachtung der vergaberechtlichen Aspekte erfol-

gen.561 Folgendes lässt sich aber festhalten, ohne dass damit einerseits gesagt ist, dass das Verga-

berecht nicht schon aus anderen Gründen (Entgeltlichkeit, öffentlicher Auftrag und Auftraggeber, 

Zuordnung zur Daseinsvorsorge) ausscheidet, andererseits je nach Ausbau in Zukunft auch eine 

andere vergaberechtliche Beurteilung geboten sein kann.  

Die bloße Errichtung einer Dachorganisation, selbst wenn diese mit eigener Rechtspersönlichkeit 

ausgestattet ist – etwa in Form des Abschlusses von Gesellschaftsverträgen – unterfällt nicht dem 

Begriff des öffentlichen Auftrags und somit nicht dem GWB-Vergaberecht, da es sich hierbei um 

einen reinen Organisationsakt ohne Beschaffungscharakter handelt.562 

Anders kann die Gründung der Dachorganisation zu beurteilen sein, wenn diese nach ihren Grün-

dungsstatuten bestimmte Verwaltungsleistungen für ihre Mitgliedskörperschaften erbringen soll, 

die von den Mitgliedskörperschaften finanziert werden. In diesem Fall kann in dem vergaberecht-

lich neutralen Vorgang der Gründung der Dachorganisation ein Beschaffungsvorgang der Mitglieds-

körperschaften »eingekapselt« sein, der als öffe         A          S         § 99 A    1 GWB zu 

qualifizieren wäre.563  

Die Errichtung und die Beauftragung der Dachorganisation mit Dienstleistungen stellt aber dann 

keinen ausschreibungspflichtigen öffentlichen A          S         § 99 A    1 GWB dar, wenn es 

sich hierbei um ein vergabefreies Inhouse-Geschäft handelt.564 Dessen Voraussetzungen (insbeson-

dere die Beherrschung wie eine eigene Dienststelle, auch durch mehrere Akteure der öffentlichen 

                                                
 

561  Insofern kann auf existierende Gutachten zu Behördennummer 115 und DOI verwiesen werden. 
562  White & Case 2009, S. 130 [unveröffentlicht]. 
563  Ebd. 
564  Ebd., S. 131. 
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Hand gemeinschaftlich; die Tätigkeit im Wesentlichen für die institutionell Beteiligten, also Be-

schränkung des Drittgeschäfts) liegen bei der beabsichtigten Ausgestaltung vor – auch aus diesem 

Grund ist es aber erforderlich (II-3.6.6), dass ein Mitwirkungsrecht aller Beteiligten durch die ge-

wählte Organisations- und Governance-Struktur abgesichert wird. 

3.6.10 Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, um die Nutzbarkeit von 

Organisationsstruktur und Portal auch für weitere Open-Data- und Open-

Government-Aktivitäten sicherzustellen? 

Soll die ebenenübergreifende Plattform in einer späteren Ausbaustufe auch für weitergehende 

Aspekte von Open Government geöffnet werden, ist zu berücksichtigen, dass damit zum Teil die 

Ebene der Verständigung auf technische Standards verlassen wird und die inhaltliche Komponente 

der Verwaltungsleistungen betroffen sein könnten. Insofern ist die Kompetenz des IT-

Planungsrates zur Standardsetzung – wie auch im Kontext von Open Data für Nutzungsbestim-

mungen und Geldleistungsmodelle – nicht ausreichend und auch unter dem Aspekt einer Misch-

verwaltung entstehen erhöhte Rechtfertigungsanforderungen. Die Organisationsstruktur ist durch-

aus für weitere Kooperationsgegenstände offen – zumal der Vergleich mit anderen 

Kooperationsprojekten zeigt, dass sich zahlreiche Parallelgestaltungen finden lassen. Wichtig ist die 

         A              S    z                   »         z«          z        - und Kooperations-

anwendungen geschaffen werden, die dann eigenverantwortlich von den beteiligten Gebietskör-

perschaften eingesetzt werden, dürften kaum Bedenken bestehen. Sicherzustellen ist, dass kein 

Einfluss der Open-Government-Plattform auf die inhaltliche Ausgestaltung genommen wird; eine 

vermittelnde Rolle ist ebenso denkbar wie im Rahmen der Veröffentlichung staatlicher Daten. 

3.7 DEPUBLIKATION STAATLICHER DATEN 

Ziel sollte es sein, rechtlich sicherzustellen, dass eine nachhaltige Datenbereitstellung realisiert 

wird, um Datennutzern die notwendige Rechtssicherheit zu geben, die es ermöglicht, Geschäfts-

modelle auf Grundlage staatlicher Daten aufzubauen. Daher bedarf es ggf. einer Aktualisierung, 

Versionierung und ggf. Archivierung staatlicher Datensätze, die veröffentlicht wurden. 

Eine Verpflichtung der öffentlichen Verwaltung, einmal veröffentlichte Daten dauerhaft zum Abruf 

vorzuhalten oder weitergehend, diese auch permanent zu aktualisieren, kann dem geltenden Recht 

nicht entnommen werden. Da es sich um eine freiwillige Aufgabe handelt (II-3.5.3), kann auf diese 

auch wieder verzichtet werden. Etwas anderes gilt auch nicht, wenn kommerzielle Geschäftsmodel-

le auf Grundlage der staatlichen Daten realisiert werden. Dem Nutzer ist klar, dass er den Daten-

satz (in der Regel im Download) in seiner jetzigen Form zur Verfügung gestellt bekommt; will er 

weitergehende Aktualisierungsservices oder Serviceversprechen erhalten, steht es ihm frei, diese 

individualvertraglich – dann in der Regel gegen Entgelt – auszuhandeln und abzusichern. Es emp-

fiehlt sich, in die Nutzungsbestimmungen einen entsprechenden Hinweis auf die mögliche Depubli-

kation aufzunehmen. Umgekehrt kann eine Depublikation auch aus Rechtsgründen zwingend sein; 

so z     wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass Grenzen der Veröffentlichung nicht eingehalten 

wurden. 

Hinsichtlich etwaiger Grenzen ist wiederum das gewählte Rechtsregime maßgeblich. In beiden 

Varianten ist zu beachten, dass mit dem abgeschlossenen Abrufprozess (lässt man Echtzeitdaten-

          Ä  außer Betracht) der Datensatz zur Nutzung übergegangen ist, eine weitergehende 
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Bereitstellung für den Nutzer nicht erforderlich ist. Im zivilrechtlichen Modell ist in diesem Zeitpunkt 

auch ein Vertragsverhältnis begründet worden – zu den jeweils aktuellen Nutzungsbestimmungen. 

Diese lassen sich einseitig vom Datenbereitsteller nicht ändern; auch wenn die zum Teil eingesetz-

ten marktüblichen Lizenzen den Eindruck erwecken, aufgrund der Kompatibilität sei es möglich, auf 

Nachfolgeversionen »umzusteigen«. Dies setzt jedoch eine erneute Vereinbarung über den jeweili-

gen Datensatz voraus. Demgegenüber ist es unproblematisch, neue Datensätze bzw. andere Versi-

onen des Datensatzes mit abweichenden Nutzungsbestimmungen zu distribuieren. 

Zunächst könnte der Eindruck entstehen, dass die Handlungsfreiheit des Datenbereitstellers im 

öffentlich-rechtlichen Modell weitergehend ist, zumal die Nutzungsbestimmungen einseitig definiert 

werden können (II-3.9.3). Insofern findet für den Datensatz immer die aktuell geltende Fassung 

dieser Nutzungsbestimmungen Anwendung – der Datennutzer hat sich entsprechend zu informie-

ren. Aufgrund von Vertrauensschutzgesichtspunkten wird es aber ausgeschlossen sein, einmal 

gewährte Rechte nachfolgend zu begrenzen, ohne den Nutzer hiervon in Kenntnis zu setzen. 

Denkbar ist bei einem öffentlich-rechtlichen System aber ein Übergang zu neuen Versionen der 

Nutzungsbedingungen, soweit diese zumindest die gleichen Rechte gewähren und die gleichen 

Bedingungen definieren. Auf diese Weise kann ein Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungsbe-

stimmungen vermieden werden. Die Depublikation staatlicher Daten ist ebenfalls möglich; eine 

Gewährleistung für eine dauerhafte Abrufbarkeit der Datensätze wird nicht gegeben (aufgrund der 

Möglichkeit zum Download ist diese aber auch nicht erforderlich). Umgekehrt wird allein durch die 

Depublikation eines Datensatzes dessen Weiterverwendung durch diejenigen Nutzer, die diese 

heruntergeladen haben, nicht infrage gestellt. Die Depublikation im Sinne einer Entwidmung erfolgt 

als actus contrarius, also in der Regel durch eine faktische Außerdienststellung der öffentlichen 

Sache bzw. Einrichtung.565 

3.8 ABRUF STAATLICHER DATEN AUS EINEM PORTAL 

Ziel muss es sein, den Abruf staatlicher Daten für alle Nutzergruppen rechtssicher, transparent und 

so einfach wie möglich zu gestalten. Der »Erwerbsprozess« sollte möglichst vollständig über das 

Open-Data-Portal abgewickelt werden können. 

3.8.1 Zwischen welchen beteiligten Akteuren (Datenbereitsteller, Portal und 

Nutzer) entstehen relevante Rechtsverhältnisse? 

    z                          (z     H                       R           )                    

zwischen welchen Beteiligten relevante Rechtsverhältnisse existieren bzw. vor allem durch den 

Abruf eines Datensatzes entstehen. Dabei werden zur Vereinfachung566 folgende Rollen betrachtet: 

 Datenbereitsteller (und Verfügungsberechtigter), 

 Datenportal bzw. dessen Betreiber, 

 Datennutzer. 

                                                
 

565  Ausführlich Papier 2010, S. 888f. 
566  Zum Beispiel bleiben die an der Erstellung beteiligten Dritten (dazu II-3.2.1) sowie zunächst auch die »Drittnutzer« 

(siehe dazu Abschnitt II-3.9.10) ausgeblendet. 
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Abbildung II-14: Relevante Rollen und Funktionen im Fall des Datenabrufs  

 

Datenbereitsteller – Datennutzer (1) 

Das Rechtsverhältnis, welches zwischen Datenbereitsteller, dem Verfügungsberechtigten, und dem 

Datennutzer entsteht, bestimmt sich im Wesentlichen – unabhängig von der Einschaltung des  

Open-Data-Portals (II-3.6.2) – nach der gewählten Handlungs- bzw. Organisationsform. Denkbar 

sind: 

 ein öffentlich-            V                   R        S                          § 57 VwVfG 

scheitern dürfte und daher kein geeignetes Handlungsinstrument darstellt, 

 ein zivilrechtlicher (typengemischter) Nutzungsvertrag. Ein solcher kann selbst dann ange-

nommen werden, wenn die Abgabe der Daten ohne Entgelt erfolgt und eine weitgehend 

freie Weiterverwendung (im Sinne einer Creative-Commons-Lizenz »CC0«) gestattet wird. 

In jedem Fall werden, wenn auch in eingeschränktem Umfang, gegenseitige Rechte und 

Pflichten begründet; ein bloßes Gefälligkeitsverhältnis kann hingegen nicht angenommen 

werden.567 

 Soweit tatsächlich ein staatliches Urheberrecht besteht und der Anwendungsbereich des § 5 

UrhG nicht eröffnet ist, ein urheberrechtlicher Lizenzvertrag. 

 Schließlich ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis, welches durch allgemein gelten-

de Nutzungsbestimmungen, die in unterschiedlichen Rechtsformen in Kraft gesetzt werden 

können, und die tatsächliche Inanspruchnahme begründet wird. 

                                                
 

567  Am Beispiel der Informationserteilung im Rahmen der Behördennummer 115 ausführlich erörtert bei White & Case 
2009, S. 71ff. [unveröffentlicht]. 
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Datenportal – Datennutzer (2) 

Auch hinsichtlich des Rechtsverhältnisses zwischen Datenportal und Datennutzer, der einen Daten-

satz nicht unmittelbar beim Datenbereitsteller bezieht, sondern sich für den Abrufprozess des Por-

tals bedient, ist zunächst die Organisationsform des Portals entscheidend. Ist dieses privatrechtlich 

ausgestaltet, beurteilt sich die »Vermittlungsdienstleistung« ebenfalls ausschließlich nach zivilrecht-

lichen Vorgaben. In Betracht kommen hier: 

 ein Auftrag nach §§ 662     BGB bzw. 

 (bei Entgeltlichkeit) eine Geschäftsbesorgung im Sinne des § 675     568 

Demgegenüber besteht zwar bei einer öffentlich-rechtlichen Organisation grundsätzlich wiederum 

ein Wahlrecht der Ausgestaltung. Die in Literatur und Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungs-

theorien zur rechtlichen Qualifizierung staatlichen Handels liefern allerdings dann keine befriedi-

genden Ergebnisse, wenn es um Realakte, bspw. in Form einer bloßen Auskunftserteilung oder der 

»Vermittlung« von Verwaltungsdienstleistungen, geht. Denn derartige Auskünfte können sowohl 

öffentlich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Natur sein und dem Realakt ist – für sich betrach-

tet – nicht zu entnehmen, welche Rechtsnatur er aufweist.569 In der Praxis werden deshalb ergän-

zende Prüfungskriterien herangezogen, wie 

 die Rechtsform des Handelnden, 

 der Funktionszusammenhang, in dem die Äußerung abgegeben wird, sowie 

 der Charakter der Aufgaben, mit deren Erfüllung die Äußerung im Zusammenhang steht. 

Ein wichtiges Kennzeichen für die Abgrenzung ist also die gewählte Rechtsform, in der die Aufgabe 

erbracht wird.570 Die Aufgabenerfüllung durch öffentlich-rechtlich organisierte Hoheitsträger spricht 

grundsätzlich für ein (schlicht) hoheitliches Handeln (   S         § 839 A    1 BGB i. V.    A    34 

GG). Insofern entsteht ein öffentlich-rechtliches Verwaltungsrechtsverhältnis zwischen Datenportal 

und Datennutzer; die durch dieses begründeten Rechte und Pflichten dürften aber denjenigen ei-

ner zivilrechtlichen Ausgestaltung entsprechen, zusätzlich geprägt durch allgemeine verfahrens-

                 ä z  (z     §§ 10  25 V V  )   

Datenbereitsteller – Datenportal (3) 

Das Rechtsverhältnis, welches zwischen Datenbereitsteller und Datenportal entsteht, richtet sich 

zunächst nach der Organisationsform des Datenbereitstellers und des Portals. Sind Datenbereitstel-

ler und Datenportal Privatrechtssubjekte, bleibt nur ein zivilrechtlich ausgestalteter Dienstleistungs-

auftrag. Sobald Datenbereitsteller oder Datenportal jedoch öffentlich-rechtlichen Charakter haben, 

tritt die Option des öffentlich-            V              §§ 54    VwVfG hinzu. Allerdings ist diese 

Klassifizierung für die relevante Fragestellung im Zusammenhang mit diesem Rechtsverhältnis, 

nämlich ob und inwieweit eine Ausschreibung der Portaldienstleistungen erfolgen muss, bevor 

diese beim Open-Data-Portal beschafft werden können, von untergeordneter Bedeutung (II-3.6.9).

  

 

                                                
 

568  Ebd., S. 69. 
569  Ebd., S. 54f. 
570  Vgl. BGH, NJW 1992, 1258 (1259); 2002, 3172; vgl. Ossenbühl 1998, S. 12; Sprau 2009, § 839 BGB Rn. 18. 
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Abbildung II-15: Relevante Rechtsbeziehungen im Fall des Datenabrufs 

 

3.8.2 Muss eine Zustimmung zu Nutzungsbestimmungen eingefordert und ggf. 

dokumentiert werden? 

Hinsichtlich des Erfordernisses, eine Zustimmung zu den Nutzungsbestimmungen zu dokumentie-

ren – eine Aufgabe, die dem Portal zufiele – ist zwischen einer zivilrechtlichen und einer öffentlich-

rechtlichen Ausgestaltung zu differenzieren. Im zivilrechtlichen Modell kommt es zwangsläufig zu 

einem Vertragsschluss zwischen Datenbereitsteller und Datennutzer, mag der Abruf- und Vertrags-

schlussprozess auch auf einen minimalen Kontakt reduziert sein. Da besondere Formerfordernisse, 

auch für Verträge, die sich auf urheberrechtliche Werke beziehen571, nicht existieren, kommt auch 

ein elektronischer oder konkludenter Vertragsschluss in Betracht. Allerdings erscheint es aus Grün-

den der Beweissicherung und Dokumentierbarkeit sachgerecht, die Zustimmung zu dokumentieren, 

damit ersichtlich ist, wer zu welchen Bedingungen einen bestimmten Datensatz heruntergeladen 

hat. Wenn jedoch der Downloadvorgang ohnehin anonymisiert zugelassen wird, erscheint der zu-

sätzliche Gewinn an Rechtssicherheit durch die Dokumentation gering. Wichtiger erscheint es dem-

gegenüber, sich bei der Veröffentlichung über die Nutzungsbedingungen zu vergewissern, damit 

diese nicht zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden müssen – erst dann besitzt es Relevanz 

festzustellen, für welchen Vertragspartner welche Lizenzbedingungen gelten. Sind diese ohnehin 

für alle Datennutzer gleich, ist ein hinreichendes Maß an Rechtssicherheit gewährleistet.  

Vergleichbar auch die Situation im öffentlich-rechtlichen Modell. Da es an einem Vertragsschluss 

fehlt und das Benutzungsverhältnis durch die Widmung (unter bestimmten Nutzungsbedingungen) 

                                                
 

571  Für die Einräumung von Nutzungsrechten ist nur hinsichtlich unbekannter Nutzungsarten die Schriftform vorgeschrieben 
(§ 31a Abs. 1 Satz 1 UrhG). Ansonsten können Nutzungsrechte also auch mündlich oder stillschweigend eingeräumt 
werden; vgl. Schulze 2008, § 31 UrhG Rn. 22. 
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und die tatsächliche Inanspruchnahme (hier: Download) begründet wird, muss die Zustimmung 

nicht dokumentiert werden. Die jeweils geltenden Nutzungsbestimmungen müssen im Kontext des 

Abrufprozesses verfügbar sein, ein expliziter Hinweis sollte aus Servicegründen erfolgen. Auch hier 

entstehen Beweisschwierigkeiten, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Nutzungsbedingungen 

geändert werden. Da Vertrauensschutzgesichtspunkte der Entwidmung mit Wirkung für bereits 

abgeschlossene Vorgänge Grenzen setzen, soweit die neuen Nutzungsbedingungen nicht zumin-

dest auch die Rechte gewähren, die ursprünglich gewährt wurden, müsste auch im öffentlich-

rechtlichen Modell ermittelt werden, welche Bedingungen zum Zeitpunkt des Downloads Geltung 

beanspruchten. 

3.8.3 Welchem Haftungsregime unterliegt das Rechtsverhältnis zwischen 

Datennutzer und Datenportal? 

Bei der Vermittlung von Informationen über ein Datenportal können haftungsrechtliche Fragen 

entstehen. Welchem Haftungsregime diese Transaktion unterworfen wird, bestimmt sich anhand 

der Qualifikation der Vermittlungsleistung als Ausübung einer öffentlichen Tätigkeit, sodass sich 

staatshaftungsrechtliche Ansprüche ergeben können. Eine andere Möglichkeit ergibt sich, wenn 

man sie als privatrechtliche Handlung ausgestaltet und insofern vertragliche oder vertragsähnliche 

Ansprüche entstehen können.  

Öffentlich-rechtliches Haftungsregime 

Sollte die Ausgestaltung des Datenportals öffentlich-rechtlich erfolgen, kommt ein Staatshaftungs-

            äß § 839 A    1 S  z 1 BGB i. V.    A    34 S  z 1 GG572 in Betracht. Bereits im Rah-

men der Voraussetzung, dass jemand in Ausübung eines öffentlichen Amtes handeln muss, kann 

es zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen, da das Bereitstellen der Daten auf einem entspre-

chenden Portal als Realakt qualifiziert werden kann. Die Abgrenzung zum zivilrechtlichen Handeln 

gestaltet sich im Einzelfall als schwierig. Die in Literatur und Rechtsprechung entwickelten Abgren-

zungstheorien zur rechtlichen Qualifizierung staatlichen Handels liefern dann keine befriedigenden 

Ergebnisse, wenn es – wie hier – um Realakte geht. Diese können sowohl öffentlich-rechtlicher als 

auch privatrechtlicher Natur sein und der Auskunft ist – für sich betrachtet – nicht zu entnehmen, 

welche Rechtsnatur sie aufweist. Des Weiteren müsste eine drittbezogene Amtspflicht verletzt 

worden sein, welche schuldhaft durch den Amtsträger verursacht wurde. Hieraus muss ein kausa-

ler Schaden entstanden sein. Zuletzt dürften sich keine Haftungsausschlüsse oder sonstige Haf-

tungsbeschränkungen573 auffinden lassen.  

Die Datenbereitstellung kann damit grundsätzlich als hoheitliches Handeln qualifiziert und dem 

öffentlich-rechtlichen Haftungsregime unterworfen werden. Sollte das Portal durch eine private 

Dachorganisation (bspw. eine private Gesellschaft oder in Form einer ÖPP) geführt werden, kann 

sich aufgrund der privatrechtlichen Organisationsform die Beurteilung auch eines privatrechtlichen 

Handelns indizieren. Diese lassen sich jedoch aufgrund ihrer geringen Entscheidungsmacht ggf. als 

Verwaltungshelfer einstufen, sodass die hoheitliche Ebene nicht verlassen wird.574 

                                                
 

572  Vertiefend zum Staatshaftungsanspruch und dessen Voraussetzungen siehe Ossenbühl 1998, S. 12ff.; Papier 2009, 
§ 839 BGB Rn. 129ff.; ders. 2011, Art. 34 GG Rn. 101ff. sowie im Generellen die Kommentierungen zu § 839 BGB und 
Art. 34 GG. 

573  Zu möglichen Haftungsausschlüssen siehe Abschnitt II-3.8.6.  
574  So auch White & Case 2009, S. 68 [unveröffentlicht]. 
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Zivilrechtliches Haftungsregime 

Im Gegensatz zu einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung ist es durchaus auch möglich, sich bei 

der Bereitstellung von Daten auf einem Portal einer privatrechtlichen Handlungsform zu bedienen. 

Dementsprechend scheiden staatshaftungsrechtliche Ansprüche aus und es kommen lediglich zivil-

rechtliche Ansprüche gegen die datenbereitstellende Stelle in Betracht. Denkbare Ansprüche kön-

nen sich aus den Rechtsbeziehungen der Vertragsbasis, des Gefälligkeitsverhältnisses oder aus 

deliktischer Haftung ergeben.  

Die schlichte Datenbereitstellung seitens einer Stelle wird wohl weder für das Zustandekommen 

eines Vermittlungsvertrages als typengemischtem Vertrag nach § 311 A    1 BGB noch für einen 

Auftrag gemäß § 662 BGB ausreichen, da es an einem ausreichenden Rechtsbindungswillen man-

gelt. Der Zweck von Open Data besteht darin, die in der Verwaltung vorhandenen Daten- und In-

formationspotenziale einem möglichst breiten Publikum zugänglich und nutzbar zu machen, nicht 

jedoch zusätzliche vertragliche Bindungen der bereitstellenden Stelle einzugehen. Eine vertragliche 

Haftung scheidet somit bereits aus. 

In Betracht kommt darüber hinaus eine Haftung als vertragsähnlicher Anspruch aus einem Gefäl-

ligkeitsverhältnis, welches sekundärrechtliche Haftungsansprüche auslösen kann, sofern eine ent-

sprechende Vertrauensbasis bzw. eine Gefährdung der Rechtsgüter des Nutzers geschaffen wurde 

(Gefälligkeit mit rechtsgeschäftlichem Einschlag), §§ 241 A    2, 311 A    2 N   3, 280 A    1 BGB. 

Eine solche Gefährdung hängt entscheidend davon ab, in welchem Rahmen das die Daten bereit-

stellende Portal für die Qualität und damit die inhaltliche Richtigkeit der Informationen verantwort-

lich ist.575 

Letztlich bleibt die Frage, ob deliktische Ansprüche gemäß §§ 823 ff. BGB gegen die Betreiber des 

Portals durchgesetzt werden können. Im Rahmen eines Anspruchs aus unerlaubter Handlung ist 

von entscheidender Bedeutung, ob dem Portal jedwede Pflichtverletzung zum Vorwurf gemacht 

werden kann. Sofern eine für die zu veröffentlichenden Datensätze passgenaue Lizenz existiert, die 

maßgebliche Nutzungsbestimmungen über den Schutzgegenstand enthält, und das bereitstellende 

Portal bei der Vermittlung die Einhaltung der allgemeinen Sorgfaltspflicht beachtet, kann ihm der 

Vorwurf eines schuldhaften Verhaltens in der Regel nicht gemacht werden. 

3.8.4 Welchem Haftungsregime unterliegt das Rechtsverhältnis zwischen 

Datennutzer und Datenbereitsteller? 

Die gleiche differenzierte Sichtweise liegt der Beurteilung des Rechtsverhältnisses zwischen Daten-

nutzer und Datenbereitsteller zugrunde. Wird ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis be-

gründet (durch Widmung, Bereitstellung und tatsächliche Inanspruchnahme), wird die öffentliche 

Aufgabe der Veröffentlichung staatlicher Daten und der Gestattung der Weiterverwendung auch 

mit Mitteln des öffentlichen Rechts erfüllt – einschlägig ist das Staatshaftungsrecht. Wird ein zivil-

rechtlicher typengemischter Nutzungsvertrag geschlossen, richtet sich die Haftung nach den allge-

meinen zivilrechtlichen Vorgaben. 

                                                
 

575  Siehe hierzu Abschnitt II-3.8.5. 
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3.8.5 Besteht eine Haftung (des Datenbereitstellers) für die Richtigkeit der 

veröffentlichten Informationen? 

Die im Rahmen des Open-Data-Konzepts zu veröffentlichenden Daten können aufgrund ihrer Aus-

gestaltung oder ihres Inhalts rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Eine Falschinformation 

kann vergleichbare Folgen für den Betroffenen haben wie eine imperative Entscheidung bspw. in 

Form eines Verwaltungsaktes. Daher ist seit jeher anerkannt, dass Auskünfte richtig, klar, unmiss-

verständlich, eindeutig und vollständig zu erteilen sind und auf dem aktuellen Erkenntnisstand 

beruhen müssen.576 Dies gilt auch dann, wenn keine Pflicht zu der Erteilung der Auskunft besteht 

oder die jeweilige Stelle nicht zur Erteilung der Auskunft befugt ist.577 Die gleiche Beurteilung wird 

auch bei der Bereitstellung von Daten zum Zwecke der Weiterverwendung gelten. Die Fehlinforma-

tion seitens eines Trägers hoheitlicher Gewalt ist geeignet, einen Anspruch aus Staatshaftung aus-

zulösen.578 Neben inhaltlichen Fehlern sind als haftungsauslösende Pflichtverletzungen z     auch 

die mangelnde (also abweichend von der angegebenen) Aktualität sowie Verletzungen von Persön-

lichkeitsrechten denkbar, wenn entgegen gesetzlicher Bestimmungen dennoch personenbezogene 

Daten veröffentlicht werden. 

Dennoch wird im IWG keine verbindliche Aussage darüber getroffen, ob und in welchem Umfang 

die die Information ausgebende Stelle im Falle einer unrichtigen Information haftet. Dies resultiert 

aus der Tatsache, dass die öffentliche Stelle die Qualität der staatlichen Daten im Hinblick auf ihre 

Richtigkeit schon beim Informationszugang (also der Veröffentlichung und nicht der Gestattung der 

Weiterverwendung) ausgehend von den für den Zugang geltenden Rechtsregimen (ggf. verpflich-

tend) überprüfen muss579 und sich etwaige Sorgfaltspflichten auf diesen Vorgang beziehen. Aller-

dings sind die existierenden Regelungen lückenhaft, da sie sich allenfalls auf die Erfüllung von Zu-

gangsersuchen, nicht hingegen auf die proaktive Veröffentlichung, beziehen. 

Für den allgemeinen Informationszugang auf Bundesebene wird von § 7 A    3 Satz 2 IFG eine 

Überprüfungspflicht ausdrücklich ausgeschlossen (»Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltliche 

Richtigkeit der Information zu prüfen.«). Für Umweltinformationen wird hingegen von § 7 A    3 

UIG eine eingeschränkte »Gewährleistungspflicht« der bereitstellenden Behörde normiert (»Soweit 

möglich, gewährleisten die informationspflichtigen Stellen, dass alle Umweltinformationen, die von 

ihnen oder für sie zusammengestellt werden, auf dem gegenwärtigen Stand, exakt und vergleich-

bar sind.«).580 

Besteht demnach schon beim Informationszugang keine Pflicht zur Informationsrichtigkeit, so muss 

für die Weiterverwendung der betreffenden Daten nach dem IWG Selbiges gelten, zumal die Wei-

terverwendung nach dem IFG auf dem Zugang nach dem IFG aufbaut. Hierdurch wird das Haf-

tungsrisiko für die Verwaltung auch aus dem Grund möglichst gering gehalten, dass eine inhaltliche 

Überprüfung zu einer nur zögerlichen Gestattung zur Weitergabe beitragen würde.581 Sollte die 

zuständige Stelle eine zivilrechtliche Ausgestaltung als Lizenzvertrag über die Weiterverwendung 

wählen, wären grundsätzlich auch die allgemeinen Gewährleistungsrechte anwendbar, wodurch  

 

                                                
 

576  Baldus, Grzeszick und Wienhues 2005, Rn. 91. 
577  Franckenstein 2003, S. 808. 
578  Vgl. nur Kluth 2000, S. 542f.; Ossenbühl 1998, S. 47f.; Papier 2004, § 839 BGB Rn. 218. 
579  Püschel 2011, Einf. IWG Rn. 79. 
580  Die Anforderungen gemäß dem UIG beschreiben lediglich die allgemeine Amtspflicht, Auskünfte richtig, klar, unmissver-

ständlich und vollständig zu erteilen, vgl. nur BGH, NVwZ 2002, 373. 
581  Püschel 2011, Einf. IWG Rn. 80. 
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von der zumindest konkludenten Vereinbarung einer bestimmten Qualität der erwünschten Infor-

mation auszugehen ist. Allerdings können nach den §§ 305 ff. BGB durch Allgemeine Geschäftsbe-

dingungen Haftungsausschlüsse formuliert werden.582 

Kann eine Gewährleistung über die Richtigkeit der Informationen nicht gegeben werden, ist die die 

Informationen verwaltende Stelle doch zur Einhaltung einer allgemeinen Sorgfalt verpflichtet, wenn 

sie die Information selbst bereitstellt. Eine erschöpfende Datenrichtigkeit ist angesichts der be-

grenzten personellen Kapazitäten illusorisch und würde zu einem Informationsstau innerhalb der 

Verwaltung führen.583 Diese allgemeine Sorgfaltspflicht gilt auch im Rahmen der proaktiven Veröf-

fentlichung, weitergehende Garantien oder Gewährleistungen werden seitens der Verwaltung nicht 

gegeben. Es besteht eine Haftung für die Einhaltung einer allgemeinen Sorgfaltspflicht, nicht aber 

für eine umfassende Informationsrichtigkeit (im Sinne einer »Garantie« bzw. »Gewährleistung«). 

Maßstab der Haftung für die Informationsrichtigkeit aufgrund der Verletzung allgemeiner Sorgfalts-

pflichten sind Vorsatz und Fahrlässigkeit (sowohl privatrechtlich als auch im Rahmen der Amtshaf-

tung), zusätzlich bedarf es insbesondere auch der Feststellung eines konkreten kausalen Schadens. 

Angesichts der hohen Qualitätsstandards zum Umgang mit staatlichen Daten in Deutschland ist das 

Haftungsrisiko letztlich als gering einzustufen; wie auch bei jeder anderen Aufgabe kann es aber 

nicht gänzlich minimiert werden. Es wäre auch mit dem dem Staat entgegen gebrachten erhöhten 

Vertrauen unvereinbar, im Rahmen öffentlicher Aufgaben selbst allgemeine Sorgfaltspflichten nicht 

erfüllen zu wollen bzw. diesbezüglich eine Freizeichnung vorzunehmen. 

 

 

 

Abbildung II-16: Haftung für die Informations- bzw. Datenrichtigkeit 

 

                                                
 

582  Siehe zur genauen Ausgestaltung dieser zivilrechtlich denkbaren Haftungsausschlüsse und deren Eingrenzungen  
Abschnitt II-3.8.6. 

583  Britz, Eifert und Groß 2007, S. 718. 
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3.8.6 Für welche Pflichtverletzungen haftet das Datenportal? 

Während die Verpflichtung auf die Beachtung der allgemeinen Sorgfaltsanforderungen, die sich auf 

die inhaltliche Qualität der Daten beziehen, naturgemäß nur den Datenbereitsteller treffen kann, 

haftet das Datenportal ausschließlich für Pflichtverletzungen, die im Rahmen der ihm obliegenden 

Aufgaben und Funktionen auftreten können. Übernimmt das Portal z     auch eine Information 

über die geltenden Nutzungsbestimmungen, haftet es für etwaige Fehlinformationen diesbezüglich. 

Werden die Metadaten durch das Portal qualitätsgesichert und resultiert ein kausaler Schaden auf 

derartigen Fehlern, käme eine Haftung des Portals in Betracht. Der Maßstab – allgemeine Sorg-

faltsanforderungen, also Haftung für Vorsatz und Fahrlässigkeit – ist wie auch beim Datenbereit-

steller zu bestimmen. Es muss gerade aus einer Pflichtverletzung im Rahmen der Vermittlerfunkti-

on ein kausaler Schaden entstanden sein. 

3.8.7 Können Haftungsausschlüsse normiert bzw. vereinbart werden? 

Um sich von drohenden Schadensersatzansprüchen, die aus der Verletzung dieser allgemeinen 

Sorgfaltspflichten resultieren, freizuzeichnen, könnten Haftungsausschlüsse normiert oder verein-

bart werden. Dabei ist zwischen der öffentlich-rechtlichen als auch der zivilrechtlichen Ebene zu 

differenzieren. Haftungsfreizeichnungen können sich sowohl auf die Informationsrichtigkeit (und 

damit die Haftung des Datenbereitstellers) als auch die vermittelnde Funktion (und damit die Haf-

tung des Datenportals) beziehen.  

Haftungsausschlüsse bei privatrechtlicher Ausgestaltung 

Im Bereich des privatrechtlichen Handelns der Verwaltung, welches sich durch fiskalische Hilfsge-

schäfte oder das Verwaltungsprivatrecht584 zeigt, sind über das BGB sowohl vertragliche wie auch 

gesetzliche Haftungsausschlüsse zu finden. Zunächst ergibt sich über die Vertragsfreiheit stets die 

Möglichkeit, die Haftung auszuschließen. Einschränkungen erfährt dieser Grundsatz an einigen 

Stellen innerhalb des BGB. Es bleibt aber dabei, dass auch eine privatrechtlich handelnde Verwal-

tung stets der Grundrechtsbindung unterliegt. Zudem muss beachtet werden, dass mit einer zivil-

rechtlichen Ausgestaltung keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften umgangen werden, sodass sich 

die Verwaltung ihrer öffentlichen Aufgabe entziehen würde. 

Dennoch kann das Rechtsverhältnis zwischen Datenbereitsteller und Nutzer auf zivilrechtlicher 

Ebene weitgehend frei gestaltet werden. Im Rahmen einer vertraglichen Haftung für die Richtigkeit 

von Informationen etc. dürfte eine Haftungsbegrenzung, aber kein vollständiger Ausschluss in Be-

tracht kommen. 

Fraglich ist, ob diese Haftungsbegrenzung im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

möglich ist, zumal sich allgemeine Nutzungsbestimmungen (Lizenzen) bzw. die Nutzungsbedigungen 

des Datenportals als solche darstellen. Es handelt sich um vorformulierte Bedingungen, auf die sich 

eine Vielzahl von Rechtsverhältnissen bezieht und die nähere Rechte und Pflichten regeln sollen. 

Bezüglich der Wirksamkeit von Haftungsfreizeichnungen im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen sind die besonderen Klauselverbote mit und ohne Wertungsmöglichkeit sowie die all-

gemeine Inhaltskontrolle gemäß der §§ 307 ff. BGB zu beachten. Nach dem absoluten Verbot ge-

mäß § 309 N   7 BGB können solche Haftungsausschlüsse nicht formuliert werden, die sich 

einerseits auf die Verletzung der körperlichen Integrität beziehen – wo jeglicher Ausschluss, auch 

                                                
 

584  Siehe hierzu Schmitz 2008, § 1 VwVfG Rn. 112ff. Beim Verwaltungsprivatrecht besteht für die Leistungsverwaltung ein 
Wahlrecht zwischen öffentlich-rechtlicher und zivilrechtlicher Aufgabenerledigung. 
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der für nur leichte Fahrlässigkeit, nicht möglich ist. Andererseits ist ein Ausschluss der Haftung für 

grobes Verschulden bei sonstigen Schäden nicht möglich. Diese Haftungsausschlüsse sollen nicht 

gelten, weil sonst die primäre Leistung weniger sorgfältig erbracht werden könne und damit an 

Wert einbüße.585  Relative Klauselverbote, bezogen auf Haftungsausschlüsse gemäß § 308 BGB, 

finden sich nicht, sodass lediglich noch auf die Generalklausel der Inhaltskontrolle nach 

§ 307 BGB 586  einzugehen ist, wonach ein Haftungsausschluss im Rahmen der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen nicht möglich sein wird, wenn der Vertragspartner des Verwenders unange-

messen benachteiligt wird. Wann dies der Fall ist, ist im Rahmen einer Abwägung zu bestimmen.587 

Bei dieser Prüfung wird man zu dem Ergebnis kommen müssen, dass ein Haftungsausschluss dar-

über möglich ist, dass keine Garantie für die inhaltliche Richtigkeit übernommen werden kann. Die 

Einhaltung einer allgemeinen Sorgfaltspflicht wird nicht ausgeschlossen werden können.588 Aus-

schließen lässt sich also nur die Haftung für leichte Fahrlässigkeit für alle Schäden, die nicht die 

Verletzung der körperlichen Integrität betreffen. 

Haftungsausschlüsse im öffentlich-rechtlichen Vertrag 

Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts könnte das Verhältnis zwischen Bereitsteller und Nutzer 

gemäß §§ 54 ff. VwVfG als öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis per Vertrag geregelt werden. Der 

öffentlich-rechtliche Vertrag beschreibt eine im modernen Verwaltungswesen eingesetzte Alternati-

ve zum rein hoheitlichen Verwaltungsakt nach § 35 VwVfG und kann als Instrument kooperativen 

Verwaltungshandelns beschrieben werden. Der Verweis auf das BGB gemäß § 62 S  2 VwVfG gilt 

nur subsidiär, sodass die zivilrechtlichen Haftungsausschlüsse nur nachrangig herangezogen wer-

den. Vorrangig sind die §§ 54–61 VwVfG sowie die übrigen Vorschriften des VwVfG zu beachten. 

Gemäß § 59 A    1 VwVfG ist ein Vertrag bei entsprechender Nichtigkeit nach dem BGB ebenfalls 

als nichtig anzusehen. Auch wenn das genaue Verhältnis von § 59 A    1 VwVfG zu bspw. § 134 

BGB (Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot) nicht eindeutig geklärt ist, können unzulässige privat-

rechtliche Haftungsausschlüsse auch im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Nichtig-

keit führen. Die Prüfung des öffentlich-rechtlichen Vertrags erfolgt vor dem Hintergrund, dass ein 

Machtmissbrauch seitens der Verwaltung nicht eintreten soll. 589  Eine vollständige Haftungsfrei-

zeichnung legt einen solchen Missbrauch nahe, bei teilweisem Ausschluss ist dezidiert zu prüfen. 

Das Rechtsverhältnis zwischen Datenbereitsteller und Nutzer wäre damit öffentlich-rechtlicher Na-

tur, wobei über den Ver        äß § 62 S  z 2 auch das Zivilrecht beachtlich bleibt. Ausschließen 

lässt sich also ebenfalls lediglich die Haftung für leichte Fahrlässigkeit für alle Schäden, die nicht 

die Verletzung der körperlichen Integrität betreffen. 

Haftungsausschlüsse im öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnis 

Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich, wenn das Open-Data-Portal als öffentliche Einrichtung aus-

gestaltet wird. In diesem Fall wären Haftungsausschlüsse oder -beschränkungen in eine Benutzer-

ordnung als staatlichen Widmungsakt integriert. Allerdings können Ausschlüsse und -beschränkungen 

hinsichtlich staatshaftungsrechtlicher Ansprüche primär durch ein förmliches Gesetz oder auf seiner 

Grundlage durch Rechtsverordnung bestimmt werden. Inwieweit dies satzungsrechtlich zulässig ist, 

ist umstritten. Der BGH und Teile der Literatur gehen hierbei davon aus, dass ein Haftungsausschluss 

per Satzung nicht möglich ist, sondern nur durch ein förmliches Gesetz oder auf der Grundlage 

                                                
 

585  Wurmnest 2012, § 309 Nr. 7 BGB Rn. 2. 
586  Ebd., § 307 BGB Rn. 21. 
587  Ebd., § 307 BGB Rn. 33. 
588  Siehe hierzu bereits Abschnitt II-3.8.5. 
589  Bull und Mehde 2009, S. 360. 
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einer Rechtsverordnung erfolgen kann.590 Nach anderer Ansicht ist ein solcher satzungsrechtlicher 

Haftungsausschluss bei einer schuldrechtlichen Haftung im Rahmen öffentlich-rechtlicher Benut-

zungsverhältnisse möglich.591 Andere wollen wiederum nach der Art des Benutzungsverhältnisses 

differenzieren: Soweit dieses auf freiwilliger Basis beruht, sollen Haftungsausschlüsse auch durch 

Satzung möglich sein, liegt hingegen ein Benutzungszwang vor, so kann eine Freizeichnung im 

Rahmen einer Satzung nicht erfolgen.592 Dass staatshaftungsrechtliche Ansprüche durch Satzung 

ausgeschlossen werden können, widerspricht allerdings der Satzungsgewalt der Gemeinden. Das 

gesamte Beamten- und Staatshaftungsrecht ist nicht mehr vom Bereich der kommunalen Sat-

zungsgewalt umfasst, sodass sich die Gemeinde nicht der sie treffenden Haftung gemäß A    34 

S  1 GG entziehen kann. 593  Eine satzungsrechtliche Haftungsfreizeichnung ist dementsprechend 

nicht möglich. 

Wenn schon eine Begrenzung der Haftung durch Satzung nicht zugelassen werden soll, muss dies 

ebenfalls für alle anderen denkbaren Formen einer Widmung, nämlich bspw. durch Verwaltungs-

akt, konkludent oder in anderer Weise gelten. Auch ein Hinweis auf die Unverbindlichkeit der Aus-

künfte ist keine Möglichkeit, die Haftung zu beschränken594, da er sich letztlich ebenfalls als Haf-

tungsausschluss darstellt. Und auch der Vergleich mit bereits existierenden Portalen, die in der 

R        I                    D                                R              §§ 7    T   

aufbauen, ist nicht geeignet, eine abweichende Ansicht zu begründen. Dieser verfolgt einerseits 

das Ziel, zu verhindern, dass fremde Informationen des Online-Angebots als »zu eigen gemacht« 

gelten können (also eine Haftung für fremde Inhalte ausschließen), andererseits bauen die 

§§ 7    T              § 7 A    1 T            V  antwortlichkeit für eigene Inhalte regelt, auf an-

deren haftungsbegründenden Vorschriften auf. Dieses können gerade auch Amtshaftungsansprü-

che sein595 – ob und inwieweit hier ein Haftungsausschluss zulässig ist, ist nicht Gegenstand der 

Regelungen des TMG. Ziel des TMG ist es hingegen, die unterschiedlichen Verantwortungssphären 

bei zusammengesetzten Angeboten abzugrenzen.596  

Dieser Umstand führt dazu, dass in einem öffentlich-rechtlichen Widmungsmodell die Möglichkeiten 

der Freizeichnung von einer Haftung für die Richtigkeit und Integrität der Datensätze jedenfalls 

untergesetzlich gegenüber der privatrechtlichen Ausgestaltung wesentlich erschwert sind. Aller-

dings wird zu beachten sein, dass dieser Unterschied nur auf den ersten Blick zu unterschiedlichen 

Konsequenzen in der Praxis führt. Aufgrund der auch im Zivilrecht geltenden Einschränkungen bei 

der Verwendung von Allgemeinen Geschäfts- (= Nutzungs-)bedingungen ist eine Haftungsfrei-

zeichnung ohnehin eingeschränkt. Zudem nimmt der Staat eine erhöhte Richtigkeitsgewähr für sich 

in Anspruch597, die zumindest auf die Einhaltung dieser Grenzen verpflichtet, wenn nicht sogar 

                                                
 

590  BGHZ 61, 7 (14); Papier 2009, § 839 BGB Rn. 339; ders. 2011, Art. 34 GG Rn. 242. Nach BGH, NJW 1984, 615 (617) 
kommt ein Haftungsausschluss für ein öffentlich-rechtliches Schuldverhältnis im Rahmen einer Satzung nur unter be-
stimmten Voraussetzungen, grundsätzlich jedoch nicht in Betracht. Eine genauere Beschreibung der Voraussetzungen, 
wann ein Haftungsausschluss möglich sein soll, erfolgt hingegen nicht. 

591  VGH München, DVBl 1985, 903 (904). 
592  Reiter 1990, S. 713; Windthorst 1995, S. 993. 
593  BGH, NJW 1973, 1741 (1743). 
594  Anders wohl White & Case 2009, S. 67 [unveröffentlicht]: »Die Entstehung eines solchen Vertrauenstatbestandes (und 

damit eines kausal durch die Auskunft verursachten Schadens) kann vermieden werden, indem in geeigneter Weise auf 
die Unverbindlichkeit der erteilten Auskunft hingewiesen wird«. 

595  Vgl. Frevert und Wagner 2011, S. 77: »Die öffentliche Stelle ist als Diensteanbieter gem. § 7 Abs. 1 TMG für eigene 
Informationen, die sie auf der Internetseite veröffentlicht, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Somit haftet 
sie für den Inhalt ihrer Homepage bspw. nach Urheberrecht oder den Regeln über die Amtshaftung«. 

596  Insofern können sie eher für die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten des Datenportals und der Datenbereitsteller 
herangezogen werden; dazu allgemein Abschnitt II-3.6.3. 

597  Vgl. White & Case 2009, S. 72f. [unveröffentlicht]: »Zu diesem Staat hat der Bürger in der Regel ein besonderes Ver-
trauensverhältnis. Zumindest schreibt er ihm besondere Kompetenzen sowie einen gewissen Grad an Verlässlichkeit zu. 
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einer Haftungsbeschränkung weitergehend Grenzen setzt. Der Unterschied liegt also allenfalls hin-

sichtlich der Option vor, für (einfach) fahrlässiges Handeln die Haftung zu begrenzen. Hinzu 

kommt, dass auch die im Einsatz befindlichen Creative-Commons-Lizenzen keinen vollständigen 

Haftungsausschluss vorsehen. 

3.8.8 Welche Vorgaben für Geldleistungsmodelle können dem geltenden Recht 

entnommen werden? 

Will eine staatliche Stelle für die bereitgestellten Daten und deren zugelassene Weiterverwendung 

eine Geldleistung verlangen, muss sich diese im Rahmen des geltenden Rechts halten. Zunächst ist 

darauf hinzuweisen, dass zwischen Entgelt- und Gebührentatbeständen für den Zugang zu staatli-

chen Daten einerseits und denjenigen für eine Verwendung zu differenzieren ist. Da die Informati-

onsfreiheitsgesetze und die dort normierten Zugangsansprüche in der Regel nicht auch die Weiter-

verwendung beinhalten, beziehen sich die dortigen Regelungen lediglich auf den Zugang. Eine 

entsprechende Gebührenregelung findet sich bspw. in § 10 IFG: 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Aus-
lagen erhoben. Dies gilt nicht für die Erteilung einfacher Auskünfte.  

(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsauf-
wandes so zu bemessen, dass der Informationszugang nach § 1 wirksam 
in Anspruch genommen werden kann.  

(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, für Amtshand-
lungen nach diesem Gesetz die Gebührentatbestände und Gebührensätze 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu bestim-
men. § 15 A    2 des Verwaltungskostengesetzes findet keine Anwen-
dung. 

 

Auf diese wird nachfolgend nicht näher eingegangen. Da eine Weiterverwendung nicht im Zu-

gangsanspruch enthalten ist (II-3.9.1), steht der Bepreisung der Weiterverwendung auch nicht der 

Grundsatz entgegen, dass der gleiche Tatbestand nicht doppelt zum Ausgangspunkt einer staatli-

chen Gebühr gemacht werden kann. Zudem ist Fokus der Studie die proaktive Veröffentlichung von 

Daten, die im Rahmen der Informationsfreiheitsgesetze lediglich dazu führt, dass einem Anspruch 

unter Hinweis auf diese Veröffentlichungen genügt werden kann und daher auch keine gebühren-

rechtlichen Konsequenzen hat. 

Der Rechtsrahmen für Geldleistungsmodelle kann den Ermessensspielraum der bereitstellenden 

Behörde unter verschiedenen Gesichtspunkten reglementieren. Denkbar sind Regelungen, 

 die eine Bepreisung durch die Behörden grundsätzlich untersagen (z     § 11 A    2  

GeoZG-E), 

 die eine Gebühren- oder Entgelterhebung verpflichtend für bestimmte Datensätze verlangen 

(§ 6 A    2 S  z 1 DWD-Gesetz) oder  

 den bestehenden Ermessensspielraum hinsichtlich der Höhe bzw. der einkalkulierbaren  

Kostenpositionen begrenzen (§ 4 A    3 IWG, § 6 A    2 S  z 2 DWD-Gesetz). 

                                                                                                                                              
 

Daher wird der Anrufer dem Service unter der Einheitlichen Behördenrufnummer ein höheres Gewicht beimessen als ei-
nem Service von privaten Dienstleistern«. 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=IFG&p=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VwKostG&p=15
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VwKostG&p=15&x=2
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Haushaltsrecht 

Zunächst ist aber zu klären, ob nicht das jeweilige Haushaltsrecht einem Verzicht auf Gebühren 

oder Entgelte rechtliche Grenzen setzt.598 § 63 A    3  H          : 

Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert wer-
den. Ausnahmen können im Haushaltsplan zugelassen werden. Ist der 
Wert gering oder besteht ein dringendes Bundesinteresse, so kann das 
Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen.  

 

Aufgrund des wirtschaftlichen Wertes staatlicher Daten, der gerade auch Grund der Veröffentli-

chung und Gestattung der Weiterverwendung ist, da mit ihnen gesellschaftlicher und wirtschaftli-

cher Mehrwert generiert werden kann, wird man staatliche Daten auch unter den bewusst weit 

gefassten Begriff des »Vermögensgegenstandes« subsumieren können. Hinzu tritt der allgemeine – 

in § 7 BHO für die Bundesverwaltung normierte – Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 

des Verwaltungshandelns. Diese Regelungen gelten jedoch nicht absolut, sondern können auch in 

Konflikt mit über- oder gleichgeordneten, aber entgegenstehenden, Maßstäben geraten. Insofern 

ist eine Abwägung im Sinne einer praktischen Konkordanz vorzunehmen, als deren Ergebnis auch 

der Verzicht auf Geldleistungen stehen kann. Der gesellschaftliche Nutzen der freien Weiterver-

wendung staatlicher Daten und dessen verfassungsrechtliche Verankerung wird daher beachtlich 

sein; Gleiches gilt für die europarechtliche – zwar nur unverbindliche, aber deutlich erkennbare – 

Intention, die Erhebung von Gebühren und Entgelten auf ein Minimum zu begrenzen.599 

Regelungen zur Kostenfreiheit 

Weiterhin ist zu beachten, dass in einigen Konstellationen explizit oder implizit gesetzlich eine Kos-

tenfreiheit gefordert wird. Insofern ist vor allem immer das jeweils einschlägige Fachrecht zu ana-

lysieren. Eine gesetzliche Vorgabe, die der Erhebung von Geldleistungen zukünftig entgegenstehen 

                          § 11 A    2                     :  

Geodaten und Metadaten sind über Geodatendienste für die kommerzielle 
und nicht kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfügung zu stel-
len, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist 
oder vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht entgegenste-
hen. […] 

 

Weiterhin ist die Abgabe staatlicher Daten an andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe aufgrund 

    § 8 V V                 z                    ä             (             )                 

Behörden als Datennutzer, handelt es sich nämlich gerade nicht mehr um allgemein zugängliche 

Quellen (und damit keine Amtshilfe), sondern um einen besonderen Service, der nur anderen Be-

                               R                §§ 4     VwVfG zur Anwendung kommt (II-3.5.5). 

Pflicht zur Erhebung von Entgelten (bzw. Gebühren) 

Umgekehrt sieht das geltende Recht die Erhebung von Gebühren oder Entgelten ausdrücklich vor. 

In diesen Fällen ist den Behörden ein eigenmächtiger Verzicht auf Geldleistungen als Ergebnis ei-

ner Ermessensentscheidung verwehrt. Wenn auch die Grundsätze, nach denen die Geldleistungen 

                                                
 

598  Siehe auch Püschel 2011, § 4 IWG Rn. 56. 
599  Ebd., § 4 IWG Rn. 53. 
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zu ermitteln sind, gesetzlich determiniert sind, verbleibt kaum noch Spielraum für die Behörde. § 6 

A    2 DWD-Gesetz normiert entsprechend:  

Der Deutsche Wetterdienst verlangt für die Erbringung seiner Dienstleis-
tungen eine Vergütung. Die Höhe der Vergütung wird vom Vorstand auf 
Basis betriebswirtschaftlicher Kalkulationsverfahren, ggf. erhöht auf 
Grund des wirtschaftlichen Wertes oder ermäßigt auf Grund eines beson-
deren öffentlichen Interesses, oder auf Grund internationaler Vereinba-
rungen in einer Preisliste festgesetzt. Sie enthält die Preise für Daten, 
Produkte und Spezialdienstleistungen. 

 

Daneben sind Regelungen denkbar, die die Erhebung von Geldleistungen explizit in das Ermessen 

der Behörden stellen. So normiert § 13 A    1 GeoZG des Bundes derzeit noch: 

Geodatenhaltende Stellen, die Geodaten nach § 4 Absatz 1 Nummer 4 
oder Geodatendienste nach § 6 Absatz 1 anbieten, können für deren Nut-
zung Lizenzen erteilen und Geldleistungen fordern, soweit durch beson-
dere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

 

Dies ist vor allem erforderlich, wenn eine öffentlich-rechtliche Ausgestaltung in Form einer Gebühr 

realisiert werden soll, die nämlich das Vorliegen einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage 

verlangt (dazu sogleich). 

Regelungen zur Kostenhöhe 

Vorgaben zur zulässigen Bepreisung finden sich in einigen speziellen Gesetzen, vor allem aber in 

allgemeiner Form im Informationsweiterverwendungsgesetz. Die Vorgabe des § 4 A    3 IWG nor-

miert: 

(3) Werden in einer Vereinbarung Entgelte für die Weiterverwendung 
verlangt, dürfen die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Infor-
mationen und der Gestattung ihrer Weiterverwendung die Kosten ihrer 
Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer an-
gemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Entgelte sollen für den 
entsprechenden Abrechnungszeitraum kostenorientiert sein und unter 
Beachtung der für die betreffenden öffentlichen Stellen geltenden Buch-
führungsgrundsätze berechnet werden. 

 

Sie gilt lediglich für privatrechtlich ausgestaltete Entgelte, da der Gesetzgeber zutreffend davon 

ausging, dass den Vorgaben der PSI-Richtlinie für Art und Höhe der Geldleistungen bei einer Aus-

gestaltung als Gebühr schon über die Grundsätze des deutschen Gebührenrechts hinreichend 

Rechnung getragen werden könne. § 4 A    3 Satz 1 IWG setzt die Weiterverwendung in Beziehung 

zu den Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung.600 Darunter sind auch die 

Kosten des Zusammenstellens zum Zwecke der Verbreitung und der Anwenderunterstützung zu 

verstehen.601 Nicht gewollt ist, dass sämtliche Kosten der öffentlichen Aufgabenerfüllung, zu deren 

                                                
 

600  Ebd., § 4 IWG Rn. 59. 
601  Ebd., § 4 IWG Rn. 60. 
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Zweck die Informationen ursprünglich gesammelt wurden, in die Entgeltberechnung einfließen.602 

Problematisch erweist sich unter dem Aspekt von Open Data vor allem die Berücksichtigung einer 

»angemessenen Gewinnspanne«.603 Eine allgemeingültige Bemessungsgrundlage für das Vorliegen 

einer angemessenen Gewinnspanne findet sich im IWG nicht; allein überhöhte Preise sollen ausge-

schlossen sein. 604  Die Erzielung von Gewinnen ist unter ordnungs- und innovationspolitischen 

Gründen kritisch zu beleuchten. Die Informationssammlung durch die Verwaltung ist nämlich, 

wenn nicht schon originäre staatliche Aufgabenerfüllung, dann zumindest Nebenfolge einer solchen 

und insoweit aus den Haushaltsmitteln des Staates und nicht vollständig oder teilweise durch den 

Antragsteller zu finanzieren. Hinzu kommt, dass die kostenlose oder kostengünstige Überlassung in 

Rohform die Netzwerkeffekte verstärkt und Entwicklungs- und Innovationsanreize setzt, deren 

gesamtgesellschaftliche positive Wirkungen die des Finanzaufkommens übersteigen, auf das der 

Staat verzichtet. Die Unterscheidung zwischen Rohdaten und der Veredelung durch Mehrwert- und 

Zusatzdienste bietet zudem eine angemessene Lösung für eine leistungsgerechte Gewinnallokation 

– da sich der reine Weiterverkauf nicht mehr rechnet, werden nur die Gewinne privatisiert, die aus 

einer spezifischen Aufbereitung, Neukombination mit anderen Informationen oder einer Anbindung 

in andere Dienste resultieren.605 

Gebührenrecht 

Da insbesondere die Vorgabe des § 4 A    3 Satz 1 IWG ausschließlich für privatrechtliche Entgelte 

zur Anwendung kommt606 – Gleiches gilt für § 6 A    2 DWD-Gesetz –, besitzt des Weiteren das 

allgemeine Gebührenrecht besondere Relevanz. Für den Fall der öffentlich-rechtlichen Ausgestal-

tung kommen das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip zur Anwendung. Die Anwendung dieser 

Grundsätze kann zu einer europarechtskonformen Gebührenregelung unter Beachtung der Vorga-

ben der PSI-Richtlinie führen. Erhebt die öffentliche Verwaltung öffentlich-rechtliche Gebühren, 

scheidet die Gewinnerzielung grundsätzlich aus. Dies bedeutet aber nicht, dass der wirtschaftliche 

Wert der Informationen per se keine Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation finden darf. Das 

Äquivalenzprinzip ermöglicht im Sinne der Leistungsproportionalität auch die Berücksichtigung des 

konkreten wirtschaftlichen Werts der Verwaltungsleistung für den Leistungsempfänger.607 Für den 

Fall, dass sich der – jeweils zuständige – Gesetzgeber entscheidet, zukünftig ausschließlich auf das 

Kostendeckungsprinzip abzustellen, wird die europarechtlich zugelassene Möglichkeit, eine ange-

messene Gewinnspanne zu berücksichtigen, beschränkt. Ein Verstoß gegen europäisches Recht ist 

darin aber nicht zu erblicken. 

Gebührenrechtlicher Gesetzesvorbehalt 

Weitergehende Bedeutung besitzt schließlich die Frage, ob die Erhebung öffentlich-rechtlicher Ge-

bühren immer eine gesetzliche Grundlage erfordert und ob eine solche für die Bereiche der freiwil-

ligen Öffnung staatlicher Datenbestände existent ist. 

Zunächst ist für die Ausgestaltung einer Gebühr – soweit die Erhebung als solche zugelassen ist – 

zu berücksichtigen, dass das Äquivalenzprinzip als Ausprägung des verfassungsrechtlich veran-

kerten Übermaßverbots keiner ausdrücklichen Normierung bedarf; es ist dem Begriff »Gebühr« 

                                                
 

602  Ebd., § 4 IWG Rn. 61. 
603  Hornung 2009, S. 90ff. Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass sich ein Verzicht auf diese Abwälzung als Subventio-

nierung darstellen kann, die vor allem dann problematisch ist, wenn sich der Verzicht nicht nach transparenten Kriterien 
bestimmt. 

604  Püschel 2011, § 4 IWG Rn. 65. 
605  Hornung 2009, S. 91. 
606  Püschel 2011, § 4 IWG Rn. 57f. 
607  BVerwGE 26, 305 (309). 
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immanent. Demgegenüber erfordert die Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips eine aus-

drückliche gesetzliche Grundlage. Indem § 4 A    3 Satz 1 IWG lediglich allgemeine Kostengrunds-

ätze mit Geltung für privatrechtliche Entgelte festlegt, fehlt es zudem an der für die Gebührener-

hebung erforderlichen Ermächtigungsgrundlage. Ebenso wie die Formulierung einer 

Gebührenordnung, bleibt auch die Normierung einer erforderlichen Ermächtigungsgrundlage zur 

Gebührenerhebung Bund, Ländern und Kommunen durch gesonderte (legislative) Maßnahmen 

vorbehalten.608 

Insofern muss ausgehend von der einschlägigen Verwaltungsmaterie das Fachrecht eine entspre-

chende Gebührenerhebung legitimieren bzw. es muss eine allgemeine Ermächtigung feststellbar 

sein, wie dies insbesondere im Recht der öffentlichen Einrichtungen und für Benutzungsgebühren 

der Fall ist. Für die kommunale Ebene – der die Möglichkeit zur Schaffung entsprechender Rechts-

grundlagen fehlt – ist daher vorrangig auf die Regelungen der Kommunalabgabengesetze der Län-

der abzustellen. Diese ermächtigen in der Regel zur Erhebung von Benutzungsgebühren und bin-

den Höhe und Art an bestimmte Kostengrundsätze ( x          : § 6 KA  SH). Wo eine 

Ermächtigung zur Bepreisung in Form von Gebühren fehlt, kommt ein Rückgriff auf privatrechtliche 

Entgelte nicht ohne Weiteres infrage. Die Wahl der privatrechtlichen Organisations- und Hand-

lungsform kann nicht zur Umgehung fallspezifischer gesetzlicher Bindungen genutzt werden.609 

Handlungsempfehlung 30 

Der Rechtsrahmen für Bund, Länder und Kommunen ist im Hinblick auf eine rechtssichere Veröffentli-

chung und Datennutzung weiterzuentwickeln. 

Recht mittel- bis langfristig 

Insbesondere um die Bereitstellung in öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung zu ermöglichen, ist ggf. der 

Rechtsrahmen für Bund, Länder und Kommunen anzupassen. Wo erforderlich, bedarf es z. B. einer Er-

mächtigung zur Veröffentlichung, der Schaffung von Rechtsgrundlagen für eine Gebührenerhebung, für 

Haftungsausschlüsse und zur einseitigen Definition von Nutzungsbestimmungen. Es ist darauf zu achten, 

dass der kommunalen Ebene – wo dies bisher nicht der Fall ist (bspw. bei Haftungsausschlüssen) – ein 

hinreichend flexibler Rechtsrahmen zur Verfügung gestellt wird. 

3.9 WEITERVERWENDUNG STAATLICHER DATEN 

Ziel sollte es sein, die nicht-kommerzielle Weiterverwendung – wo rechtlich zulässig – weitgehend 

kostenfrei und ohne Restriktionen zu ermöglichen. Gleiches gilt im Prinzip für die kommerzielle 

Nutzung. In jedem Fall müssen Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodelle möglichst trans-

parent und ebenenübergreifend einheitlich ausgestaltet sein. Die Integration nicht-einheitlicher 

Lösungen ist ebenfalls sicherzustellen. Darüber hinaus sollte ein Portal eine stimulierende Umge-

bung für die Schaffung von Mehrwerten auf der Grundlage staatlicher Daten (bspw. durch soge-

nannte Apps) herstellen. 

Die Weiterverwendung staatlicher Informationen wird v   § 2 N   3 IW                     »jede 

Nutzung von Informationen, die über die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe hinausgeht und in 

der Regel auf die Erzielung von Entgelt gerichtet ist«. Negativ wird die »intellektuelle Wahrneh-

mung einer Information und die Verwertung des dadurch erlangten Wissens« ausgegrenzt. Diese 

Definition sollte auch im Open-Data-Kontext ganz allgemein, also losgelöst von Informationen und 

                                                
 

608  Püschel 2011, § 4 IWG Rn. 58. 
609  Pappermann, Löhr und Andriske 1987, S. 168. 
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dem Anwendungsbereich des IWG, Verwendung finden. Die nachfolgende Darstellung der Rechts-

fragen einer Weiterverwendung staatlicher Daten begreift daher als derartige Nutzungen (Nut-

zungsarten) vor allem das 

 Verwenden 

 Vervielfältigen, 

 Verbreiten, 

 öffentlich Zugänglichmachen oder Darstellen, 

 Verändern und Bearbeiten sowie  

 Einbinden in Produkte, Apps oder Netzwerke. 

Zusätzlich lässt sich der Nutzungszweck differenzieren, nämlich in eine kommerzielle und nicht-

kommerzielle Nutzung. Der nachfolgenden Betrachtung muss – wie eingangs dargestellt (II-3.1) –

eine weitere Unterscheidung zugrunde gelegt werden, nämlich ausgehend von dem Umstand, ob 

                     W                                   S    z      ß         § 5       ä    

       ß              R                                                   errechtlicher Schutz 

zukommt. 

3.9.1 Wie ist das Verhältnis von Zugangsansprüchen und Weiterverwendung 

ausgestaltet? 

Ausgangspunkt der Betrachtung des Rechtsrahmens einer Weiterverwendung staatlicher Daten 

durch Dritte muss vor allem das Informationsweiterverwendungsgesetz sein, welches einige grund-

legende Aussagen trifft. Allerdings ist zunächst festzustellen, ob das IWG überhaupt zur Anwen-

            D                  § 1 A    2 IW                   I                : 

 an denen kein Zugangsrecht besteht (II-3.5.3), 

 die nur bei Nachweis eines rechtlichen oder berechtigten Interesses zugänglich sind, 

 deren Erstellung nicht unter die öffentlichen Aufgaben der betreffenden öffentlichen Stelle 

fällt und 

 die von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten Dritter oder von gewerblichen 

Schutzrechten erfasst werden. 

Demgegenüber steht ein staatliches Urheberrecht einer Anwendung des IWG grundsätzlich nicht 

entgegen.610 I       A                     IW                                  V       : 

                            § 3 A    1 IW   

 Verpflichtung, alle vorhandenen Formate zur Verfügung zu stellen, gem  § 3 A    3 Satz 1 IWG, 

 Verbot von Ausschließlichkeitsrechten nach § 3 A    4 IW    

                      V             § 4 A    1     2 IW    

 die Pflicht, Nutzungsbestimmungen verhältnismäßig und so auszugestalten, dass sie nicht 

zu einer Wettbewerbsverzerrung führen und die Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht 

unnöt          ä     (§ 4 A    2 S  z 2 IW )  

 V        z                            § 4 A    3 IW         

 ein Publizitätsgebot für Nutzungsbestimmungen und Entgelte für die Weiterverwendung, die 

allgemein Anwendung finden sollen       § 4 A    1 S  z 1 IWG. 

                                                
 

610  Püschel 2011, § 1 IWG Rn. 42. Siehe darüber hinaus Erwägungsgrund 22 der PSI-Richtlinie: »Die Richtlinie berührt 
nicht das Bestehen von Rechten öffentlicher Stellen an geistigem Eigentum oder deren Inhaberschaft daran und 
schränkt auch nicht die Wahrnehmung dieser Rechte über die in dieser Richtlinie gesetzten Grenzen hinaus ein.« 
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Regelungen des IWG setzen Zugang und Gestattung der Weiterverwendung voraus 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das IWG grundsätzlich keinen Anspruch auf Zugang zu 

staatlichen Informationen definiert, sondern vielmehr auf den bestehenden Zugangsrechten auf-

baut. Auf diese Einschränkung wird in Literatur und Rechtsprechung in der Regel hingewiesen611, 

allerdings ist ergänzend zu beachten, dass insbesondere das Gleichbehan                § 3 

A    1 IW                                                                                    W i-

terverwendung im Sinne des Gesetzes, sei es ausdrücklich, konkludent oder faktisch geduldet, 

erfordert. Ist eine solche – für einen Verwaltungsadressaten (bzw. auch die öffentliche Verwaltung, 

                     K    x               A             ;      § 1 A    2 N   3     § 3 A    2 IW ) – 

feststellbar, können sich alle weiteren potenziellen Nutzer darauf berufen. Insofern sind zwei we-

sentliche Vorfragen zu beantworten: 

 Ob die Informationsfreiheitsgesetze lediglich einen Anspruch auf Zugang begründen oder 

auch weitergehend die Weiterverwendung gestatten (II-3.5.3) und 

 ob das IWG nur für die kommerzielle Weiterverwendung gilt und daher immer auf einer zu-

lässigen kommerziellen Weiterverwendung aufbaut oder ob das Gesetz – wie von der PSI-

Richtlinie intendiert – auch eine Gleichbehandlung von kommerzieller und nicht-

kommerzieller Nutzung bezweckt. 

Zugangsansprüche begründen kein Recht zur Weiterverwendung 

Hinsichtlich einem von den allgemeinen und fachspezifischen Informationsfreiheitsgesetzen des 

Bundes und der Länder unmittelbar vermittelten Recht auf Weiterverwendung ist zu differenzieren: 

Die Weiterverwendung kann explizit zugelassen, explizit ausgeschlossen oder nicht geregelt sein. 

Soweit sich dem Gesetz keine Vorgabe entnehmen lässt, muss davon ausgegangen werden, dass 

die Entscheidung über eine etwaige Weiterverwendung durch den Anspruchsinhaber im Ermessen 

der jeweils informationsverpflichteten Behörde verbleibt. Dafür spricht der Umstand, dass sich 

»Zugang« und »Weiterverwendung« begrifflich differenzieren lassen (II-3.5.3) und dass auch au-

ßerhalb subjektiver Zugangsansprüche die Behörde im Rahmen ihres Ermessens entscheidet, ob 

und zu welchen Zwecken sie bestimmte Daten und Informationen veröffentlicht. Hinzu kommt, 

dass für Zugangsgewährung und Weiterverwendung durchaus unterschiedliche Rechtsregime 

denkbar sind. Während sich die Zugangsgewährung in der Regel als schlicht hoheitliches Handeln 

darstellt612 (die Versagung des Zugangs ist hingegen als Verwaltungsakt zu qualifizieren613), kann 

das Recht zur Weiterverwendung auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage einge-

räumt werden. Finden sich in einem Informationsfreiheitsgesetz hingegen Regelungen zur Weiter-

verw                  A                   A         z             S       z         R           

§ 13 A    7 I                          z      W                (z  »gewerblichen Zwecken«) 

ausschließt 614 , im Umkehrschluss entnommen werden, dass eine nicht-kommerzielle Nutzung 

grundsätzlich – bereits unmittelbar durch das Gesetz und nicht erst durch behördliche Entscheidung – 

                                                
 

611  Statt Vieler VGH München, DVBl 2009, 323 (324); Sydow 2008, S. 484. Vgl. auch BR-Drs. 358/06, S. 18; BT-Drs. 
16/2453 S. 11. 

612  Direkte Erfüllung des Informationsbegehrens durch Übermittlung der begehrten Information; vgl. Fluck 2011, § 7 IFG 
Rn. 72. 

613  Als »Ablehnung« im Sinne von § 9 IFG; vgl. Ziekow und Debus 2011, § 9 IFG Rn. 13. 
614  Die Norm verstößt auch nicht gegen europarechtliche Vorgaben der PSI-Richtlinie. Zutreffend ging der IWG-Gesetz-

geber davon aus, dass die Regelungskompetenz der EU auf grenzüberschreitende und vor allem wirtschaftlich relevante 
Sachverhalte, also im Kontext kommerzieller Angebote, beschränkt bleibt. Eine Gleichbehandlung wird nur verlangt, 
wenn die kommerzielle Weiterverwendung gestattet ist. 
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gestattet wird.615 Verallgemeinerungsfähig und auf alle Zugangsansprüche übertragbar ist diese 

Aussage hingegen nicht. 

IWG verlangt keine Gleichbehandlung von nicht-kommerzieller und kommerzieller Nutzung 

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob das IWG (in Umsetzung der PSI-Richtlinie) auch eine Gleich-

behandlung zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung erfordert. Diese Sichtweise 

würde dazu führen, dass sobald eine Verwaltung die nicht-kommerzielle Weiterverwendung gestat-

tet – sei es auf Grundlage eines Zugangsanspruchs oder im Rahmen sonstiger Aktivitäten –, damit 

zugleich auch die kommerzielle Nutzung ermöglicht wird. Unter Rückgriff auf die PSI-Richtlinie wird 

dies vielfach angenommen616, sodass die differenzierende Vorgabe des § 13 A    7 IFG Berlin euro-

parechtswidrig wäre und nicht in Einklang mit den Vorgaben des IWG stünde.617 Allerdings ist da-

von auszugehen, dass die vom Bundesgesetzgeber in § 2 N   3 IWG vorgenommene Einschränkung 

des Anwendungsbereichs des IWG – in Form einer Beschränkung auf die kommerzielle Weiterver-

wendung (»in der Regel gegen Entgelt«) – europarechtskonform ist und somit im geltenden deut-

schen Recht lediglich ein Anspruch auf Gleichbehandlung aller kommerziellen Weiterverwendungen 

besteht. Dass die kommerzielle und nicht-kommerzielle Weiterverwendung unterschiedlich behan-

delt werden dürfen, zeigt sich daran, dass auch nach der Intention der PSI-Richtlinie für beide 

Nutzungszwecke unterschiedliche Gebühren festgelegt werden können.618 Abweichend vom IWG 

definiert die PSI-Richtlinie in A    2 N   4 als Weiterverwendung »die Nutzung von Dokumenten, die 

im Besitz öffentlicher Stellen sind, durch natürliche oder juristische Personen für kommerzielle oder 

nichtkommerzielle Zwecke, die sich von dem ursprünglichen Zweck im Rahmen des öffentlichen 

Auftrags, für den die Dokumente erstellt wurden, unterscheiden«. Die europarechtliche Regelungs-

kompetenz zum Erlass der PSI-Richtlinie ist jedoch auf binnenmarktrelevante und damit wirt-

schaftsbezogene Tätigkeiten begrenzt. So betonen auch die Erwägungsgründe, dass Informationen 

des öffentlichen Sektors zu Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen 

sollen.619 

Auch aus A    3 A    1 GG ist kein weitergehender Gleichbehandlungsanspruch ableitbar (II-3.5.5 

und II-3.9.6), da das Anknüpfen an die unterschiedlichen Nutzungsintentionen eine Differenzierung 

rechtfertigt. Im Rahmen der Leistungsverwaltung – und als solche ist die Bereitstellung von Daten 

anzusehen – ist lediglich eine Willkürprüfung angezeigt; ein Verstoß ist nicht feststellbar. 

3.9.2 Welche Einschränkungen für die Weiterverwendung gelten ohne die 

explizite Formulierung von Nutzungsbestimmungen? 

Fraglich ist, ob und ggf. welche Einschränkungen für die Weiterverwendung staatlicher Daten gel-

ten, wenn der Datenbereitsteller keine expliziten Nutzungsbestimmungen formuliert. 

                                                
 

615  Allerdings bezieht sich dies nur auf Informationen, die in Erfüllung eines Zugangsanspruchs seitens der Behörde »her-
ausgegeben« werden; ob auch diejenigen Informationen der Berliner Verwaltung, auf die zwar ein Anspruch gerichtet 
sein kann, die aber proaktiv veröffentlicht wurden, erfasst werden, kann hingegen angesichts der Formulierung des § 
13 Abs. 7 IFG Berlin (»durch Akteneinsichten oder Aktenauskünfte erhaltenen Informationen«) nicht angenommen wer-
den. 

616  Püschel 2011, Einf. IWG Rn. 96; Schoch 2011, S. 394. 
617  Both und Schieferdecker 2012, S. 94; Schoch 2006, S. 875. 
618  Erwägungsgrund 19 der PSI-Richtline. 
619  Erwägungsgrund 5 der PSI-Richtlinie. 
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Amtliche Werke im Sinne des § 5 UrhG 

I                A                     § 5 A    2               D       z               s-

drücklichen Hinweis die dort genannten Beschränkungen beachten: 

 die Bestimmungen über das Änderungsverbot (§ 62 A    1 bis 3 UrhG) sowie 

 zur Quellenangabe (§ 63 A    1 und 2 UrhG). 

Ä             W              § 62 A    1                               ä       W          z  

sichern.620 §§ 62 A    2     3          z          Ä                                   

 Übersetzungen, Auszüge oder die Übertragung in eine andere Tonart oder Stimmlage wenn 

für den Benutzungszweck erforderlich (§ 62 A    2 UrhG) oder  

 Änderungen, die dem angewendeten Vervielfältigungsverfahren immanent sind (für Werke 

der bildenden Künste oder Lichtbildwerke, § 62 A    3 UrhG)  

    z     R           § 62 A    1      z  ä              D          ä            Ä          r-

bots wirken sich grundsätzlich ebenfalls positiv auf die allgemeine Kenntnisnahme aus. Zudem ist 

    V           Q                äß § 63 A    1     2      z     chten. Soweit die Quelle dem 

Nutzer bekannt und eine Quellenangabe möglich ist, ist bei der Vervielfältigung oder öffentlichen 

Wiedergabe von Werken die Quelle deutlich anzugeben, bei der Vervielfältigung von Sprach- oder 

musikalischen Werken müssen zudem auch vorgenommene Änderungen kenntlich gemacht wer-

den. Die Beschränkungen des Änderungsverbots und der Quellenanagabe sichern einen persön-

lichkeitsrechtlichen Rest des Schutzes621             z z   R           § 5 A    1  rhG, welcher 

die dort aufgelisteten Werke gemeinfrei stellt und somit jeglicher urheberrechtlicher Schutz entfällt. 

Staatliches Urheberrecht 

Eine Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke (auch des Staates), die die Voraussetzungen 

    § 5                                                   R                   D                

ist ein Abwehrrecht, welches nicht nur bestimmten Nutzungsarten entgegensteht, sondern alle 

Verwertungsformen dem Urheber zuschreibt. Im Urheberrechtsgesetz ist von Verwertungsrechten 

(§§ 15 ff. UrhG) und Nutzungsrechten (§§ 31 ff. UrhG) die Rede. Sprachlich werden die verschiede-

nen Begriffe mitunter für denselben Vorgang verwendet, nämlich dass ein Werk vervielfältigt, ver-

breitet, aufgeführt oder anderweitig verwertet oder dass es auf diese Weise genutzt wird.622 Dog-

matisch bestehen Unterschiede im Hinblick auf die Person, welche verwertet oder welche nutzt. 

Sämtliche Verwertungsrechte entstehen durch die Erschaffung des Werkes bei seinem Urheber. Er 

kann das Werk verwerten, indem er es selber vervielfältigt, verbreitet, aufführt etc. oder indem er 

anderen Personen Nutzungsrechte einräumt, sodass nun diese Personen das Werk vervielfältigen, 

verbreiten, aufführen oder anderweitig nutzen dürfen. Als Folge der Unübertragbarkeit der Verwer-

tungsrechte können diese Personen nur Inhaber von Nutzungsrechten, nicht jedoch Inhaber von 

Verwertungsrechten sein. Sollten z     durch neue Technologien neue Verwertungsrechte zu dem in 

§ 15 A    1 und 2 UrhG nur beispielhaft aufgezählten Katalog hinzukommen, dann können diese 

Verwertungsrechte wiederum nur beim Urheber – oder bei seinem Rechtsnachfolger – entstehen. 

Ihm bleibt die Entscheidung überlassen, ob er anderen Personen auch insoweit entsprechende 

Nutzungsrechte einräumen will.623  

                                                
 

620  Vgl. Wiebe 2011, § 5 UrhG Rn. 9. 
621  Vgl. Götting 2010, § 31 Rn. 13. 
622  Schulze 2008, § 31 UrhG Rn. 3. 
623  Ebd. 
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Dies führt dazu, dass jede Art der Nutzung, sei sie auch nur minimal, das Einverständnis des 

Rechteinhabers voraussetzt. Auf der anderen Seite muss der Datenbereitsteller, selbst wenn er die 

vollständig freie Nutzung ermöglichen möchte (im Sinne einer Creative-Commons-Lizenz »CC0«624), 

ebenfalls Nutzungsbestimmungen formulieren. 

Veröffentlichung staatlicher Daten außerhalb des Urheberrechts 

Für andere Datensätze wären zwei Maximalpositionen denkbar – einerseits das Recht einer unein-

geschränkten Weiterverwendung, andererseits die Annahme, jede Weiterverwendung müsse expli-

zit legitimiert werden. Angesichts der Verfügungsberechtigung des Datenbereitstellers ist – soweit 

keine expliziten Aussagen existieren – der potenzielle Wille zu ermitteln, da sowohl im öffentlich-

rechtlichen Modell eine konkludente Widmung als auch bei einer zivilrechtlich geprägten Sichtweise 

ein konkludenter Vertragsschluss denkbar ist. Insofern liegt es nahe, wie folgt zu differenzieren: 

 Will die öffentliche Verwaltung einen Anspruch auf Zugang zu bestimmten Daten erfüllen, 

ist die »Herausgabe« der Daten auf diesen Zweck begrenzt, sodass die aufgrund eines In-

formationsfreiheitsgesetzes erlangten Daten in der Regel nicht frei weiterverwendbar sind. 

 Veröffentlicht die Verwaltung hingegen proaktiv, ohne einschränkende Nutzungsbedingun-

gen zu formulieren, dürfte dies das Recht zur (kommerziellen und nicht-kommerziellen) 

W                       R              ß  ;                        V             § 5 A    2 

UrhG, der bei derartigen Vorgängen (Veröffentlichung »im amtlichen Interesse zur allge-

meinen Kenntnisnahme«) ebenfalls eine freie Nutzung – für die aufgrund des Urheberrechts 

»stärker« geschützten Rechtspositionen – ermöglichen will.625 

Geltung des allgemeinen Rechtsrahmens 

Weitergehend sind alle dem allgemeinen Rechtsrahmen zu entnehmenden Restriktionen zu beach-

ten, die in der Regel keinen Bezug zu staatlichen Daten haben. Dass staatliche Daten nicht zu 

strafbewehrten oder anderweitig rechtswidrigen Zwecken verwendet werden dürfen, erklärt sich im 

Grunde von selbst; insofern ist ein Hinweis auf derartige Vorgaben in den Nutzungsbestimmungen 

auch entbehrlich. Ob im Rahmen der Widmung auch die Nutzung zu nicht per se verbotenen, aber 

vom Datenbereitsteller unerwünschten Zwecken ausgeschlossen werden kann, ist jeweils geson-

dert zu beurteilen (zur Differenzierung zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung 

vgl. Abschnitt II-3.9.6 und II-3.9.7; zu anderweitigen Zielsetzungen vgl. Abschnitt II-3.9.4). 

Trennungsgebot und Verbot der Reidentifizierung 

In der Debatte um die Bereitstellung staatlicher Daten wird zum Teil der Eindruck erweckt, durch 

die Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, ließen sich unter Umstän-

den bestehende rechtliche Grenzen – exemplarisch: Verbot der Reidentifizierung oder das Gebot 

der Trennung z     von Polizei-, Verfassungsschutz- und anderen Behörden – »aushebeln«.626  

Dabei ist jedoch zunächst zu berücksichtigen, dass Gegenstand der Open-Data-Debatte ausschließ-

lich solche Datensätze sind, die keinen Personenbezug aufweisen. Ein solcher ist bereits gegeben, 

                                                
 

624  »CC0« (»CC zero«) ist ein Protokoll zum Veröffentlichen von gemeinfreien Werken. Der Rechteinhaber soll prüfen, ob 
ein Werk gemeinfrei ist und ob er in der Lage ist, eigene Werke in die Gemeinfreiheit zu überführen. Wenn dieses recht-
lich nicht möglich ist, bietet »CC0« eine Creative-Commons-Lizenz ohne die bei den anderen Creative-Commons-
Lizenzen üblichen Lizenzbedingungen (z. B. BY, SA, ND, NC). 

625  Auch in diesem Kontext ist es aber erforderlich, dass das Interesse der Behörde nach Art und Bedeutung der Informa-
tion gerade darauf gerichtet sein muss, dass der Nachdruck oder die sonstige Verwertung des die Information vermit-
telnden Werkes jedermann freigegeben wird; vgl. Dreier 2008, § 5 UrhG Rn. 9. 

626  Zur Befürchtung des Verlusts der Interpretationshoheit über die Daten bereits Abschnitt II-3.3.1. 
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wenn der Datensatz Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthält, die einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (§ 3 A    1 BDSG) zugeordnet werden können. 

Bei der Ermittlung der Bestimmbarkeit des Personenbezugs müssen alle zur Verfügung stehenden 

Quellen, also auch anderweitig veröffentlichte Daten, einbezogen werden. Für die Bestimmbarkeit 

kommt es auf die Kenntnisse, Mittel und Möglichkeiten der speichernden Stelle an. Sie muss den 

Bezug mit den ihr normalerweise zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und ohne unverhältnismä-

ßigen Aufwand herstellen können. Der Begriff des Personenbezugs ist daher relativ,        dieselben 

Daten können für den einen anonym und für den anderen der betroffenen Person zuzuordnen 

sein.627 Insofern ist auf den (potenziellen) Datennutzer abzustellen. Werden anonyme Daten an 

eine Stelle übermittelt, die in der Lage ist, den Personenbezug herzustellen, bzw. veröffentlicht, so 

ist der datenschutzrechtlich relevante und reglementierte Tatbestand der Übermittlung erfüllt. Wird 

jedoch ein großer nicht personenbezogener oder ein eine Personengruppe betreffender Datenbe-

stand übermittelt, bei dem der Empfänger ggf. nur einige wenige Betroffene aufgrund eines im 

Einzelfall eventuell vorhandenen Zusatzwissens möglicherweise identifizieren kann, kann die über-

mittelnde Stelle noch von hinreichender Anonymisierung ausgehen.628  

Kann eine solche Rückbeziehbarkeit der Daten auf natürliche Personen in diesem Sinne nicht aus-

geschlossen werden, scheidet eine Veröffentlichung ohnehin aus. Dieser Umstand zeigt sich vor 

allem auch daran, dass sich das Problem oftmals bei Geodaten stellen wird, in deren Kontext sich 

auc                          z           R                        ( x           § 11 A    3 

GDIG SH629). Gegenstand ist dort aber – entgegen der Open-Data-Prinzipien – die Veröffentlichung 

von personenbezogenen Daten aufgrund einer Abwägung der entgegenstehenden Interessen im 

Einzelfall. 

Für den Bereich der Statistikdaten finden sich entsprechende Verbots- und darauf bezogene Sank-

tionsvorschriften (exemplarisch: §§ 21,22 BStatG630), zumal diese aufgrund der Granularität eine 

besondere Sensibilität besitzen. Die Veröffentlichung statistischer Daten im Rahmen von Open Data 

ist aber unproblematisch, da die Datennutzer, um eine Reidentifizierung zu leisten, auf weitere 

Datenquellen zugreifen können müssten, die aufgrund des Personenbezugs aber nicht öffentlich 

sind bzw. nicht im Rahmen von Open Data veröffentlicht werden können. 

Hinsichtlich der zum Teil verfassungsrechtlich fundierten Trennungsgebote stellt sich die Situation 

ähnlich dar. Die Befürchtung, die Datennutzer würden Daten zusammenführen, deren Zusammen-

führung selbst staatlichen Stellen untersagt wäre, ist eher fernliegend. Trennungsgebote, bspw. 

zwischen Polizeibehörden und dem Verfassungsschutz, dienen dem Schutz der Grundrechte der 

Betroffenen. Da aber keine personenbezogenen Daten veröffentlicht werden, ist dieser hier nicht 

einschlägig. Die Information aus öffentlich zugänglichen Quellen ist keiner Behörde untersagt; sie 

stellt sich nicht einmal als Amtshilfe dar (II-3.5.5). 

                                                
 

627  Gola und Schomerus 2010, § 3 BDSG Rn. 10. 
628  Ebd. 
629  »(3) Die für eine Offenbarung von personenbezogenen Daten notwendige einzelfallbezogene Abwägung des öffentli-

chen Interesses gemäß § 10 Satz 1 IZG-SH an der Bekanntgabe von Geodaten gegen den Schutz privater Belange kann 
durch eine daten- und nutzungsspezifische Kategorisierung von Geodaten ersetzt werden, wenn schutzwürdige private 
Belange nur geringfügig beeinträchtigt werden. Die Kategorisierung ist von der jeweiligen geodatenhaltenden Stelle im 
Einvernehmen mit dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz durchzuführen und von der Koordinierungsstelle 
nach § 9 öffentlich verfügbar bereitzustellen.« 

630  »Eine Zusammenführung von Einzelangaben aus Bundesstatistiken oder solcher Einzelangaben mit anderen Angaben 
zum Zwecke der Herstellung eines Personen-, Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenbezugs außerhalb der Auf-
gabenstellung dieses Gesetzes oder der eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift ist untersagt.« 
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3.9.3 Können Nutzungsbestimmungen einseitig vom staatlichen Bereitsteller 

definiert werden? 

Inwieweit der Datenbereitsteller einseitig Nutzungsbestimmungen aufstellen kann, wird einerseits 

maßgeblich vom Gegenstand der Veröffentlichung (besteht ein staatliches Urheberrecht?), anderer-

seits von der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Ausgestaltung determiniert. 

Liegen die Voraussetzungen des § 5 UrhG vor, ist es dem Datenbereitsteller verwehrt – sei es ein-

seitig oder durch vertragliche Absprache – das dort gewährte Recht, über die in § 5 A    2 UrhG 

ausdrücklich benannten Beschränkungen hinaus, einzuschränken. 

Ist § 5 A    2 UrhG hingegen nicht einschlägig, bewirkt dies eine Bindung an die Vorgaben des 

Urheberrechtsgesetzes, was allerdings auch nicht zwingend einen Rückgriff auf privatrechtliche 

Handlungsformen bedingt. Dies zeigt bereits der Umstand, dass das IWG auch für Gegenstände 

gilt, an denen ein staatliches Urheberrecht besteht631, und dass das IWG keine Entscheidung dar-

über trifft, in welcher Handlungsform die Weiterverwendung gestattet wird. 632  Ausgangspunkt 

müssen also     §§ 31     UrhG sein, die lediglich von einer »Einräumung« von Nutzungsrechten an 

urheberrechtlich geschützten Werken sprechen. In welcher Form sich diese »Einräumung« voll-

zieht, bestimmt sich nach den für den Urheber geltenden Maßstäben – ist dieser wie jedermann 

auf privatrechtliche Handlungsformen, also den Vertragsschluss, beschränkt, steht auch nur dieser 

als Instrument einer Rechteeinräumung zur Verfügung. Existieren allerdings – wie beim Staat – 

weitergehende Handlungsinstrumentarien, können diese ebenfalls zur »Einräumung« von Nut-

zungsrechten verwendet werden. Die Ausgestaltung über eine Widmung als öffentliche Sache er-

scheint also auch bei urheberrechtlich geschützten Werken denkbar. Wird dieser Weg gewählt, 

lassen sich Nutzungsbestimmungen vom Datenbereitsteller einseitig formulieren. 

Gleiches gilt außerhalb des Urheberrechtsgesetzes. Wählt der Datenbereitsteller eine öffentlich-

rechtliche Ausgestaltung, kann er Benutzungsbedingungen einseitig festlegen. Anders als bei der 

Frage der Gebühren (II-3.8.8) bedarf es keiner expliziten gesetzlichen Ermächtigung – soweit der 

Datenbereitsteller frei ist, neue Aufgaben zu definieren, kann er diese auch durch Widmung reali-

sieren. Zwar folgt aus der Aufgabe in der Regel nicht, dass auch zugleich Handlungsinstrumente im 

Sinne von Eingriffsrechten geschaffen werden (grundrechtlicher Gesetzesvorbehalt). Ob dies auch 

im Bereich der Leistungsverwaltung uneingeschränkt gilt, ist umstritten. Selbst wenn man dies 

aufgrund des gleichheitsrechtlichen Hintergrundes bejahen würde, ist die Situation bei Daten je-

doch eine an      A    3 A    1               T                                  Verteilung be-

schränkter Ressourcen eine Rolle, da die Zuweisung an einen eine Benachteiligung eines anderen 

darstellt. Daten können aber allen Nutzern in gleicher Weise zur Verfügung gestellt und beliebig 

vervielfältigt werden. Zur Definition von Nutzungsbestimmungen bedarf es keines förmlichen Wid-

mungsaktes; es genügt schlüssiges Verhalten des öffentlichen Sachherrn.633 Die Widmung kann 

also bereits (konkludent) im Bereitstellen der Daten zum Abruf liegen; denkbar sind aber auch 

Widmungen durch Rechtssatz (Gesetz, Verordnung oder Satzung) bzw. durch Verwaltungsakt.634 

Demgegenüber besteht im privatrechtlichen Modell keine Option, Nutzungsbestimmungen einseitig 

zu definieren. Es kommt immer zu einem Vertragsschluss, der seinerseits an die Zustimmung beider 

                                                
 

631  Püschel 2011, § 1 IWG Rn. 42. 
632  Ebd., § 4 IWG Rn. 43. 
633  Nach h. M. liegt darin dennoch ein Verwaltungsakt; kritisch Papier 2010, S. 884. 
634  Ausführlich ebd., § 40 Rn. 881ff. 
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Parteien gebunden ist. Dies gilt auch, wenn sich der konkrete Abrufprozess kaum vom öffentlich-

rechtlichen Benutzungsmodell unterscheidet, bspw. weil ein Angebot ad incertas personas vorliegt, 

die Nutzungsbestimmungen in Form allgemeiner Nutzungsbedingungen vordefiniert wurden und 

daher keine individuelle Aushandlung erfolgt. 

3.9.4 Existieren rechtliche Vorgaben, die einer Begrenzung der 

Weiterverwendung staatlicher Daten durch restriktive 

Nutzungsbestimmungen entgegenstehen? 

Auch hinsichtlich der rechtlichen Vorgaben, die bestimmten Nutzungsbedingungen entgegenstehen 

könnten, muss ausgehend vom Bestehen eines staatlichen Urheberrechts differenziert werden.  

Gesetzliche Vorgaben 

Soweit ein solches existiert und die Voraussetzungen des § 5 UrhG nicht einschlägig sind, ergeben 

sich Restriktionen für den zulässigen Inhalt der Einräumung von Nutzungsrechten und entspre-

chender Nutzungsbestimmungen sowohl aus dem Urheberrechtsgesetz als auch dem IWG. 

Wenn hingegen Werke erfasst werden, die unter § 5 UrhG fallen, ergibt sich schon aus dem Urhe-

berrechtsgesetz selbst ein Recht auf freie Weiterverwendung, das durch entgegenstehende Nut-

zungsbestimmungen nicht eingeschränkt werden darf. Damit wird zugleich auch den Vorgaben des 

IWG genüge getan, welches Ausschließlichkeitsrechte grundsätzlich nicht zulässt (§ 3 A    4 S  z 1 

IWG). Aufgrund des Umstandes, dass das Recht auf freie Weiterverwendung     § 5      jeder-

mann zusteht, existiert in diesen Fällen ein Gleichbehandlungsgrundsatz für die kommerzielle wie 

auch nicht-kommerzielle Nutzung. Anders als im Anwendungsbereich des IWG ist eine solche Diffe-

renzierung somit nicht zulässig. Insofern können Nutzungsbestimmungen             § 5 A    2 

UrhG lediglich verlangen, dass die Vorgaben zum Änderungsverbot und zur Quellenangabe Beach-

tung finden. Ob auf diese – unmittelbar aus dem Gesetz ableitbaren – Verpflichtungen des Daten-

nutzers explizit hingewiesen wird, bleibt dem jeweiligen Datenbereitsteller überlassen (»Service-

funktion«). Es empfiehlt sich aber ggf., diese Daten entsprechend zu kennzeichnen und diesen 

gerade keine separaten Nutzungsbestimmungen hinzuzufügen. 

Außerhalb des Urheberrechts gelten – wie auch für zulässige Geldleistungsmodelle – vorrangig die 

Vorgaben des IWG, wobei dies ausschließlich die Nutzungsbestimmungen für die kommerzielle 

Nutzung determiniert. Für die nicht-kommerzielle Weiterverwendung sollten die Vorgaben aber erst 

recht beachtet werden. Dies bedeutet vor allem, dass gem. § 3 A    4 S  z 1 IWG keine Ausschließ-

lichkeitsrechte begründet werden dürfen. Des Weiteren müssen die Nutzungsbestimmungen ver-

hältnismäßig sein, dürfen nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führen und die Möglichkeiten der 

Weiterverwendung nicht unnötig einschränken. Diese Regelung hat vorrangig klarstellende Funk-

tion, da das Handeln öffentlicher Stellen schon nach allgemeinen Grundsätzen dem Gebot der 

Verhältnismäßigkeit unterliegt – unabhängig davon, ob sie öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich 

handeln.635 

Kriterien einer Ermessensentscheidung  

Hinzu kommt, dass die in Nutzungsbestimmungen formulierten Bedingungen die Möglichkeit der 

W                                     ä             D     V                           A    8 A    1 

                                                
 

635  Püschel 2011, § 4 IWG Rn. 44. 



II  DIE RECHTLICHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

 

218  
 

3 LEBENSZYKLUS STAATLICHER DATEN 

der PSI-Richtlinie. Das Verbot einer unnötigen Einschränkung steht allerdings im Ermessensspiel-

raum öffentlicher Stellen bei der Entscheidung über das »Ob« der Weiterverwendung. Hieraus folgt 

grundsätzlich auch ein Ermessensspielraum bei der Ausgestaltung der Umstände einer Weiterver-

wendung (wie auch hinsichtlich von Geldleistungsmodellen). Soweit daher Einschränkungen der 

Weiterverwendung unter Gleichheitsgesichtspunkten zulässig und verhältnismäßig sind und den 

Kostengrundsätzen entsprochen wird, kann nicht von einer unnötigen Einschränkung ausgegangen 

werden.636 Insofern handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, die ähnlichen Kriterien folgen 

dürfte wie die Entscheidung über eine Veröffentlichung und Gestattung der Weiterverwendung als 

solcher (II- 3.3.1). 

Grenzen einer Ermessensentscheidung  

Fraglich ist darüber hinaus, ob dem Ermessen der Behörde bei der Festlegung differenzierender 

Nutzungsbestimmungen weitergehende Grenzen gesetzt sind. Insbesondere aus gleichheitsrechtli-

cher Perspektive stellt sich der Ausschluss bestimmter Nutzungszwecke als problematisch dar. Dies 

gilt nicht nur für den Hauptanwendungsfall von kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung, 

der sich sachlich rechtfertigen lässt (II-3.9.6), sondern auch für anderweitige Aspekte. Diese lassen 

sich auch in existierenden Lizenzregelungen finden; bspw. wird die Verwendung staatlicher Daten 

für sexistische, beleidigende oder rassistische Inhalte untersagt.637 Diesbezüglich ist zu unterschei-

den, ob sich dieses »Verbot« nicht bereits dem allgemeinen Rechtsregime entnehmen lässt, sodass 

ein zusätzlicher Hinweis in den Nutzungsbestimmungen eigentlich redundant und entbehrlich wäre, 

oder ob die Nutzungsbestimmungen konstitutiven Charakter haben sollen. Ein solcher konstitutiver 

Charakter ist grundsätzlich anzuerkennen – wenn keine gesetzlichen Ansprüche auf Bereitstellung 

bestimmter öffentlicher Sachen bestehen, lässt sich dieser auch ausgehend vom Widmungszweck 

begrenzen. So ist ein städtischer Festplatz gerade nur zu diesem Zweck und nicht auch für andere 

Zwecke »freigegeben«. Zu beachten sind aber übergeordnete Rechtsgrundsätze, sodass es bspw. 

nicht möglich sein wird, die Verwendung von Daten zwar grundsätzlich für politische Parteien zu 

öffnen, aber bestimmte Gruppierungen aufgrund einer (angenommenen) Verfassungsfeindlichkeit 

auszuschließen. 638  Ähnliche Maßstäbe dürften im Bereich der religiösen und weltanschaulichen 

Nutzung der Daten gelten. 

3.9.5 Sind existierende Lizenzmodelle als Vorbild für Nutzungsbestimmungen 

geeignet? 

Will der Datenbereitsteller Nutzungsbestimmungen definieren, liegt ein Rückgriff auf bestehende frei 

verfügbare Lizenzen nahe. Insbesondere dort, wo die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter 

Werke oder eine zivilvertragliche Rechteeinräumung in Rede steht, enthalten diese passende Rege-

lungen. Eine Nutzung dieser Lizenzen findet sich in der Praxis jedoch auch hinsichtlich von Werken, 

die nicht dem Urheberrecht unterliegen, sodass einige Formulierungen dieser Lizenzen bereits 

                                                
 

636  Ebd., § 4 IWG Rn. 45. 
637  In den Open Data Portalen von Linz und Wien werden die Nutzungszwecke in »Ergänzungen«, welche die verwendeten 

Lizenzregelungen erweitern, explizit eingeschränkt: »Die Daten von Open Government Data Wien data.wien.gv.at dür-
fen nicht für Anwendungen oder Veröffentlichungen verwendet werden, die kriminelle, illegale, rassistische, diskriminie-
rende, verleumderische, pornographische, sexistische oder homophobe Aktivitäten unterstützen oder zu solchen Aktivi-
täten anstiften.« Linz verwendet eine nahezu wortgleiche Passage (vgl. http://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen/; 
http://data.linz.gv.at/nutzungsbedingungen/). Das Berliner Open Data Portal beschränkt sich in den Nutzungsbestim-
mungen lediglich auf den Hinweis, die Daten dürften für alle Zwecke verwendet werden, sofern nicht gegen geltendes 
Recht verstoßen wird (vgl. http://daten.berlin.de/nutzungsbedingungen). 

638  Statt Vieler zur Parallelproblematik bei der Zulassung zu Veranstaltungsorten im Sinne öffentlicher Einrichtungen Köster 
2007, S. 244ff.m. w. N. 

http://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen/
http://data.linz.gv.at/nutzungsbedingungen/
http://daten.berlin.de/nutzungsbedingungen
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begrifflich nicht passend erscheinen.639 Die Verwendung dieser Lizenzen indiziert, dass die Bereit-

stellung der Daten in einem zivilrechtlichen Modell (»Lizenzvertrag«) erfolgt, mit der Folge, dass 

eine Vielzahl von Verträgen entsteht, die ggf. nicht oder nur erschwert geändert werden können. 

Allerdings sind die in den Lizenzen beschriebenen Nutzungsbedingungen inhaltlich so gefasst, dass 

sie auch Gegenstand öffentlich-rechtlicher Handlungsinstrumentarien sein könnten. Die Bezeich-

nung als Lizenz ist nicht zwingend; sie lassen sich mit einigen Änderungen auch als »Benutzungs-

ordnung« auslegen. Insofern ist von Bedeutung, ob die in den gebräuchlichen Lizenzen enthalte-

nen Bedingungen mit dem geltenden Recht vereinbar sind 640 ; auf sie ließe sich dann 

unproblematisch zurückgreifen, andererseits wäre eine größtmögliche Anschlussfähigkeit existie-

render Angebote gewährleistet. Nachfolgend finden sich wichtige Anmerkungen aus rechtlicher 

Perspektive am Beispiel einer Creative-Commons-Lizenz (CC BY 3.0 DE641): 

 

Tabelle II-12: Vereinbarkeit der CC-BY-3.0-DE-Lizenz mit geltendem Recht 

Lizenz- bzw. Nutzungsbedingungen Anmerkungen 

Der Gegenstand dieser Lizenz (wie unter »Schutz-
gegenstand« definiert) wird unter den Bedingungen 
dieser Creative Commons Public License (»CCPL«, 
»Lizenz« oder »Lizenzvertrag«) zur Verfügung ge-
stellt. Der Schutzgegenstand ist durch das Urheber-
recht und/oder andere Gesetze geschützt. Jede 
Form der Nutzung des Schutzgegenstandes, die 
nicht aufgrund dieser Lizenz oder durch Gesetze 
gestattet ist, ist unzulässig. 

 es sollte keine Beschränkung auf »Schutz-
gegenstände« vorgenommen werden, da 
nur urheberrechtlich oder anderweitig (ab-
solut) geschützte Werke erfasst werden 

 alle Begriffe, die auf ein zivilrechtliches Mo-
dell hinweisen (»Vertrag«, »Lizenz« u. ä.), 
sollten vermieden werden 

 Hinweis auf außerhalb der Bedingungen 
stehende Verwendungsrechte sollte erhal-
ten bleiben 

Durch die Ausübung eines durch diese Lizenz ge-
währten Rechts an dem Schutzgegenstand erklären 
sie sich mit den Lizenzbedingungen rechtsverbind-
lich einverstanden. Soweit diese Lizenz als Lizenz-
vertrag anzusehen ist, gewährt Ihnen der Lizenzge-
ber die in der Lizenz genannten Rechte 
unentgeltlich und im Austausch dafür, dass Sie das 
Gebundensein an die Lizenzbedingungen akzeptie-
ren. 

= konkludenter Vertragsschluss (im öffentlich-
rechtlichen Modell nicht erforderlich) 

                                                
 

639  Die gilt vor allem für das Anknüpfen an einem »Schutzgegenstand«, was nahelegt, dass dieser Gegenstand einen be-
sonderen rechtlichen Schutz – durch das UrhG oder andere Gesetze zum Immaterialgüterschutz – genießt. 

640  Dass die Creative-Commons-Lizenzen mittlerweile auch in ihrer rechtlichen Wirksamkeit von Zivilgerichten gebilligt 
wurden (vgl. LG Berlin, AZ 16 O 458/10; dazu Mantz 2011, S. 763f.; zu internationalen Entscheidungen vgl. Mantz 
2008, S. 20ff.), trifft keine Aussage über die Verwendbarkeit im öffentlichen Sektor und hinsichtlich staatlicher Daten. 
Zugrunde lagen Rechtsverhältnisse zwischen Privaten, die sich auf urheberrechtlich geschützte Werke bezogen. 

641  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode. 
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1. Definitionen  

a. …  statt der Aufzählung von Nutzungsarten 
sollte allgemein auf den Begriff der Weiter-
verwendung aus § 2 Nr. 3 IWG zurückgegrif-
fen werden (allerdings ohne eine Beschrän-
kung auf kommerzielle Nutzungszwecke 
und Informationen als »Lizenzgegenstand«) 

 Denkbare Formulierung: »jede Nutzung des 
Gegenstandes 642  dieser Nutzungsbestim-
mung« 

b. … 

c. … 

d. Unter »Lizenzelementen« werden im Sin-
ne dieser Lizenz die folgenden übergeord-
neten Lizenzcharakteristika verstanden, 
die vom Lizenzgeber ausgewählt wurden 
und in der Bezeichnung der Lizenz zum 
Ausdruck kommen: »Namensnennung«, 
»Weitergabe unter gleichen Bedingun-
gen«. 

= Nutzungsbedingungen 

e. Der »Lizenzgeber« im Sinne dieser Lizenz 
ist diejenige natürliche oder juristische 
Person oder Gruppe, die den Schutzgegen-
stand unter den Bedingungen dieser Lizenz 
anbietet und insoweit als Rechteinhaberin 
auftritt. 

= Datenbereitsteller (Verfügungsberechtigter) 

f. …  

g. Der Begriff »Schutzgegenstand« bezeich-
net in dieser Lizenz den literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen In-
halt, der unter den Bedingungen dieser Li-
zenz angeboten wird. Das kann insbeson-
dere eine persönliche geistige Schöpfung 
jeglicher Art, ein Werk der kleinen Münze, 
ein nachgelassenes Werk oder auch ein 
Lichtbild oder anderes Objekt eines ver-
wandten Schutzrechts sein, unabhängig 
von der Art seiner Fixierung und unabhän-
gig davon, auf welche Weise jeweils eine 
Wahrnehmung erfolgen kann, gleichviel ob 
in analoger oder digitaler Form. Soweit Da-
tenbanken oder Zusammenstellungen von 
Daten einen immaterialgüterrechtlichen 
Schutz eigener Art genießen, unterfallen 
auch sie dem Begriff »Schutzgegenstand« 
im Sinne dieser Lizenz. 

 Bezug zu Immaterialgüterrechten sollte 
vermieden werden, da auch Gegenstände 
erfasst werden (z. B. Daten), die keinem ur-
heberrechtlichen oder vergleichbaren 
Schutz unterliegen 

 Denkbare Formulierung: »Gegenstand die-
ser Nutzungsbestimmung« (ggf. verbunden 
mit einer Aufzählung) 

                                                
 

642  Nicht »Schutzgegenstand«. 
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h. Mit »Sie« bzw. »Ihnen« ist die natürliche 
oder juristische Person gemeint, die in die-
ser Lizenz im Abschnitt 3 genannte Nut-
zungen des Schutzgegenstandes vornimmt 
und zuvor in Hinblick auf den Schutzgegen-
stand nicht gegen Bedingungen dieser Li-
zenz verstoßen oder aber die ausdrückli-
che Erlaubnis des Lizenzgebers erhalten 
hat, die durch diese Lizenz gewährten Nut-
zungsrechte trotz eines vorherigen Versto-
ßes auszuüben. 

= Datennutzer 

2. Schranken des Immaterialgüterrechts  

Diese Lizenz ist in keiner Weise darauf gerichtet, 
Befugnisse zur Nutzung des Schutzgegenstandes zu 
vermindern, zu beschränken oder zu vereiteln, die 
Ihnen aufgrund der Schranken des Urheberrechts 
oder anderer Rechtsnormen bereits ohne Weiteres 
zustehen […] 

oder sich aus dem Fehlen eines immaterialgüter-
rechtlichen Schutzes ergeben. 

 Verweis auf anderweitig bestehende Nut-
zungsrechte zutreffend (diese werden auch 
im öffentlich-rechtlichen Modell nicht ein-
geschränkt) 

 Diese Formulierung erweckt den Anschein, 
dass Gegenstände, die keinen immaterial-
güterrechtlichen Schutz genießen, grund-
sätzlich frei verwendet werden können.643 

3. Einräumung von Nutzungsrechten  

  Exemplarische Aufzählung der Nutzungsar-
ten denkbar, aber nicht zwingend (»Regel-
beispiele«) 

[…] Das vorgenannte Nutzungsrecht wird für alle 
bekannten sowie für alle noch nicht bekannten 
Nutzungsarten eingeräumt. […] 

 zielführende Klarstellung neben einer nicht 
abschließenden Aufzählung 

4. Bedingungen  

Die Einräumung des Nutzungsrechts gemäß Ab-
schnitt 3 dieser Lizenz erfolgt ausdrücklich nur un-
ter den folgenden Bedingungen: 

 

                                                
 

643  Dies ist nicht der Fall; sie genießen lediglich keinen absoluten Schutz. Das Urheberrechtsgesetz ist nur in seinem An-
wendungsbereich eine abschließende Regelung. 
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a. Sie dürfen den Schutzgegenstand aus-
schließlich unter den Bedingungen dieser 
Lizenz verbreiten oder öffentlich zeigen. 
Sie müssen dabei stets eine Kopie dieser 
Lizenz oder deren vollständige Internet-
adresse in Form des Uniform-Resource-
Identifier (URI) beifügen. Sie dürfen keine 
Vertrags- oder Nutzungsbedingungen an-
bieten oder fordern, die die Bedingungen 
dieser Lizenz oder die durch diese Lizenz 
gewährten Rechte beschränken. Sie dürfen 
den Schutzgegenstand nicht unterlizenzie-
ren. Bei jeder Kopie des Schutzgegenstan-
des, die Sie verbreiten oder öffentlich zei-
gen, müssen Sie alle Hinweise unverändert 
lassen, die auf diese Lizenz und den Haf-
tungsausschluss hinweisen. Wenn Sie den 
Schutzgegenstand verbreiten oder öffent-
lich zeigen, dürfen Sie (in Bezug auf den 
Schutzgegenstand) keine technischen 
Maßnahmen ergreifen, die den Nutzer des 
Schutzgegenstandes in der Ausübung der 
ihm durch diese Lizenz gewährten Rechte 
behindern können. Dieser Abschnitt 4.a) 
gilt auch für den Fall, dass der Schutzge-
genstand einen Bestandteil eines Sam-
melwerkes bildet, was jedoch nicht bedeu-
tet, dass das Sammelwerk insgesamt 
dieser Lizenz unterstellt werden muss. So-
fern Sie ein Sammelwerk erstellen, müssen 
Sie auf die Mitteilung eines Lizenzgebers 
hin aus dem Sammelwerk die in Abschnitt 
4.c) aufgezählten Hinweise entfernen. 
Wenn Sie eine Abwandlung vornehmen, 
müssen Sie auf die Mitteilung eines Lizenz-
gebers hin von der Abwandlung die in Ab-
schnitt 4.c) aufgezählten Hinweise entfer-
nen. 

 Die Aufnahme der Verpflichtung zur Wei-
tergabe der Bedingungen ist nur im zivil-
rechtlichen Modell erforderlich (vgl. Ab-
schnitt II-3.9.10). 

b. […] Sie sind verpflichtet, die Rechteinha-
berschaft in einer der Nutzung entspre-
chenden, angemessenen Form anzuerken-
nen, indem Sie – soweit bekannt – 
Folgendes angeben: 

 Pflicht zur Namensnennung sollte aus Haf-
tungsgesichtspunkten aufgenommen wer-
den 
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i. Den Namen (oder das Pseudo-
nym, falls ein solches verwendet 
wird) des Rechteinhabers 
und/oder, falls der Lizenzgeber im 
Rechtevermerk, in den Nutzungs-
bedingungen oder auf andere an-
gemessene Weise eine Zuschrei-
bung an Dritte vorgenommen hat 
(z. B. an eine Stiftung, ein Ver-
lagshaus oder eine Zeitung) (»Zu-
schreibungsempfänger«), Namen 
bzw. Bezeichnung dieses oder 
dieser Dritten; 

 

ii. den Titel des Inhaltes;  

iii. in einer praktikablen Form den 
Uniform-Resource-Identifier (URI, 
z. B. Internetadresse), den der Li-
zenzgeber zum Schutzgegenstand 
angegeben hat, es sei denn, die-
ser URI verweist nicht auf den 
Rechtevermerk oder die Lizenzin-
formationen zum Schutzgegen-
stand; 

 

iv. und im Falle einer Abwandlung 
des Schutzgegenstandes in Über-
einstimmung mit Abschnitt 3.b) 
einen Hinweis darauf, dass es sich 
um eine Abwandlung handelt. 

 z. B. in Form des Hinweises »basiert auf Da-
ten der … [Behörde XY]« 

Die nach diesem Abschnitt 4.c) erforderlichen An-
gaben können in jeder angemessenen Form ge-
macht werden; im Falle einer Abwandlung des 
Schutzgegenstandes oder eines Sammelwerkes 
müssen diese Angaben das Minimum darstellen 
und bei gemeinsamer Nennung mehrerer Recht-
einhaber dergestalt erfolgen, dass sie zumindest 
ebenso hervorgehoben sind wie die Hinweise auf 
die übrigen Rechteinhaber. Die Angaben nach die-
sem Abschnitt dürfen Sie ausschließlich zur Angabe 
der Rechteinhaberschaft in der oben bezeichneten 
Weise verwenden. Durch die Ausübung Ihrer Rech-
te aus dieser Lizenz dürfen Sie ohne eine vorherige, 
separat und schriftlich vorliegende Zustimmung des 
Lizenzgebers und/oder des Zuschreibungsempfän-
gers weder explizit noch implizit irgendeine Verbin-
dung zum Lizenzgeber oder Zuschreibungsempfän-
ger und ebenso wenig eine Unterstützung oder 
Billigung durch ihn andeuten. 

 

 

 

 

 

 

 Aus Haftungsgesichtspunkten – zur Vermei-
dung des amtlichen Anscheins – erforder-
lich 
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5. Gewährleistung  

Sofern keine anders lautende, schriftliche Vereinba-
rung zwischen dem Lizenzgeber und Ihnen ge-
schlossen wurde und soweit Mängel nicht arglistig 
verschwiegen wurden, bietet der Lizenzgeber den 
Schutzgegenstand und die Einräumung von Rechten 
unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung an und 
übernimmt weder ausdrücklich noch konkludent 
Garantien irgendeiner Art. Dies umfasst insbeson-
dere das Freisein von Sach- und Rechtsmängeln, 
unabhängig von deren Erkennbarkeit für den Li-
zenzgeber, die Verkehrsfähigkeit des Schutzgegen-
standes, seine Verwendbarkeit für einen bestimm-
ten Zweck sowie die Korrektheit von 
Beschreibungen. Diese Gewährleistungsbeschrän-
kung gilt nicht, soweit Mängel zu Schäden der in 
Abschnitt 6 bezeichneten Art führen und auf Seiten 
des Lizenzgebers das jeweils genannte Verschulden 
bzw. Vertreten müssen ebenfalls vorliegt. 

 

6. Haftungsbeschränkung  

Der Lizenzgeber haftet Ihnen gegenüber in Bezug 
auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit nur, sofern ihm we-
nigstens Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, für sonstige 
Schäden nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, 
und übernimmt darüber hinaus keinerlei freiwillige 
Haftung. 

 Zur Zulässigkeit von Haftungsausschlüssen 
vgl. Abschnitt II-3.8.3 – II-3.8.6 

7. Erlöschen  

a. …  

b. Vorbehaltlich der oben genannten Bedin-
gungen gilt diese Lizenz unbefristet bis der 
rechtliche Schutz für den Schutzgegen-
stand ausläuft. Davon abgesehen behält 
der Lizenzgeber das Recht, den Schutzge-
genstand unter anderen Lizenzbedingun-
gen anzubieten oder die eigene Weiterga-
be des Schutzgegenstandes jederzeit 
einzustellen, solange die Ausübung dieses 
Rechts nicht einer Kündigung oder einem 
Widerruf dieser Lizenz (oder irgendeiner 
Weiterlizenzierung, die auf Grundlage die-
ser Lizenz bereits erfolgt ist bzw. zukünftig 
noch erfolgen muss) dient und diese Lizenz 
unter Berücksichtigung der oben zum Erlö-
schen genannten Bedingungen vollum-
fänglich wirksam bleibt. 

 Differenzierung zwischen urheberrechtlich 
geschützten Werken (Begrenzung auf die 
Schutzfrist) und anderen Werken erforder-
lich644 

                                                
 

644  Diese muss auch in einem öffentlich-rechtlichen Modell erfolgen, zumal Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten 
Werken ebenfalls durch einen öffentlich-rechtlichen Widmungsakt im Sinne des § 31 UrhG »eingeräumt« werden kön-
nen; vgl. Abschnitt II-3.9.3. 
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8. Sonstige Bestimmungen  

a. Jedes Mal wenn Sie den Schutzgegenstand 
für sich genommen oder als Teil eines 
Sammelwerkes verbreiten oder öffentlich 
zeigen, bietet der Lizenzgeber dem Emp-
fänger eine Lizenz zu den gleichen Bedin-
gungen und im gleichen Umfang an, wie 
Ihnen in Form dieser Lizenz. 

 Konstruktion eines unmittelbaren Vertrags-
schlusses zwischen Datenbereitsteller und 
Drittnutzer (vgl. Abschnitt  II-3.9.10) 

 im öffentlich-rechtlichen Modell nicht er-
forderlich  

b. …  

c. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz un-
wirksam sein, so bleibt davon die Wirk-
samkeit der Lizenz im Übrigen unberührt. 

 salvatorische Klausel im öffentlichen Recht 
nicht erforderlich; Wirksamkeit beurteilt 
sich ausgehend von der gewählten Rechts-
form nach den jeweils einschlägigen Nor-
men (z. B. auch bei der Rechtswidrigkeit 
einzelner Bestimmungen; vgl. exemplarisch 
§ 44 Abs. 4 VwVfG) 

 zivilrechtlich in Anlehnung an § 306 Abs. 1 
BGB 

d. Diese Lizenz (zusammen mit in ihr aus-
drücklich vorgesehenen Erlaubnissen, Mit-
teilungen und Zustimmungen, soweit diese 
tatsächlich vorliegen) stellt die vollständige 
Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber 
und Ihnen in Bezug auf den Schutzgegen-
stand dar. Es bestehen keine Abreden, 
Vereinbarungen oder Erklärungen in Bezug 
auf den Schutzgegenstand, die in dieser Li-
zenz nicht genannt sind. Rechtsgeschäftli-
che Änderungen des Verhältnisses zwi-
schen dem Lizenzgeber und Ihnen sind nur 
über Modifikationen dieser Lizenz möglich. 
Der Lizenzgeber ist an etwaige zusätzliche, 
einseitig durch Sie übermittelte Bestim-
mungen nicht gebunden. Diese Lizenz kann 
nur durch schriftliche Vereinbarung zwi-
schen Ihnen und dem Lizenzgeber modifi-
ziert werden. Derlei Modifikationen wirken 
ausschließlich zwischen dem Lizenzgeber 
und Ihnen und wirken sich nicht auf die 
Dritten gemäß Ziffern 8.a) und b) angebo-
tenen Lizenzen aus. 

 Abweichende Vereinbarungen bleiben so-
wohl im öffentlich-rechtlichen als auch im 
zivilrechtlichen Modell möglich 

e. Sofern zwischen Ihnen und dem Lizenzge-
ber keine anderweitige Vereinbarung ge-
troffen wurde und soweit Wahlfreiheit be-
steht, findet auf diesen Lizenzvertrag das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 

 Im öffentlich-rechtlichen Modell nicht er-
forderlich; im zivilrechtlichen Modell grund-
sätzlich möglich645 

                                                
 

645  Gründe, weshalb die grundsätzlich freie Rechtswahl bei vertraglichen Schuldverhältnissen i. S. v. Art. 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-
dende Recht (Rom I-Verordnung) nicht auch für die öffentliche Verwaltung, soweit sie privatrechtlich handelt, anwend-
bar sein soll (zumindest bei Wahl zugunsten des Rechts der Bundesrepublik Deutschland), sind nicht ersichtlich. 
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3.9.6 Ist eine Differenzierung zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller 

Nutzung rechtlich zulässig? 

Will der Datenbereitsteller im Rahmen der von ihm definierten Nutzungsbestimmungen zwischen 

kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung differenzieren, stellt sich die Frage, ob eine solche 

Differenzierung überhaupt mit dem geltenden Recht vereinbar ist. Anhaltspunkte für eine Unzuläs-

sigkeit könnten, soweit keine fachspezifischen Vorgaben eine Gleichbehandlung verlangen, in all-

         W                       IW                             z     A    3 A    1            

S                                             z    W                     V        z          § 5 

UrhG erfüllt sind, folgt die Unzulässigkeit der Differenzierung von Nutzungszwecken unmittelbar 

aus dem Urheberrechtsgesetz, da dieses eine »freie Nutzung«646 unter Einschluss aller Nutzungsar-

ten und -zwecke gestattet. 

Für das IWG ist          z                                z         § 2 N   3 IW         m-

mene Einschränkung des Anwendungsbereichs – in Form einer Beschränkung auf die kommerzielle 

Weiterverwendung (»in der Regel gegen Entgelt«) – europarechtskonform ist und somit im gelten-

den deutschen Recht lediglich ein Anspruch auf Gleichbehandlung aller kommerziellen Weiterver-

wendungen besteht (vgl. Abschnitt II-3.9.1). 

A    A    3 A    1                D       z                         N  z    z                d-

sätzlich entgegen, zumal sich für eine abweichende Behandlung der kommerziellen, auf Gewinn-

erzielung gerichteten Weiterverwendung sachlich rechtfertigende Gründe finden lassen und im 

Rahmen der Leistungsverwaltung ohnehin ein eingeschränkter Prüfungsmaßstab besteht647 (vgl. 

Abschnitt II-3.5.5). 

3.9.7 Lässt sich rechtssicher zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller 

bzw. »privater« und anderer Nutzung differenzieren? 

Fraglich ist jedoch, ob sich eine solche Differenzierung rechtssicher realisieren lässt oder die tat-

sächliche Umsetzung durch die zahlreichen Abgrenzungsschwierigkeiten mit erheblicher Rechtsun-

sicherheit belastet wäre. Festzuhalten ist zunächst, dass sich das Erfordernis einer trennscharfen 

Abgrenzung von erfassten und nicht erfassten Sachverhalten in der Regel schwierig gestaltet, dem 

Recht immanent ist und nicht grundsätzlich gegen eine Differenzierung eingewendet werden kann. 

       A     z    z                                    A    3 A    1       K        z               

auch in gewissem Maße eine typisierende Betrachtung von Sachverhalten zulässig.648 

Auch in der derzeitigen Praxis des Umgangs mit staatlichen Informationen und Daten findet sich 

diese Differenzierung – umfangreiche Rechtsstreitigkeiten in diesem Zusammenhang sind nicht 

ersichtlich. So formulieren zahlreiche Impressen von behördlichen Homepages: 

 »Die Seiten dürfen nur zum privaten Gebrauch vervielfältigt werden. Jede andere Verwen-

dung des Angebots oder einzelner Teile daraus ist nur mit schriftlicher Zustimmung der 

Landesregierung zulässig.« (Landesportal Schleswig-Holstein)649 

                                                
 

646  Dreier 2008, § 5 UrhG Rn. 1. 
647  Dazu Kischel 2012, Art. 3 GG Rn. 58. 
648  Zu den Zulässigkeitskriterien einer Typisierung zur Verwaltungsvereinfachung s. Kischel 2012, Art. 3 GG Rn. 114ff. 
649  Landesregierung Schleswig-Holstein (2011). 
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 »Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken, die einzelnen Beiträge sowie die 

Sammlung der Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen nur zum privaten 

Gebrauch vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke ohne 

Genehmigung nicht verbreitet werden.« (Portal der Freien und Hansestadt Hamburg)650 

 »Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie Beiträge und Bilder sind ur-

heberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen ausschließlich zum privaten Gebrauch vervielfäl-

tigt, Änderungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke ohne Genehmigung nicht 

verbreitet werden.« (Landesportal Baden-Württemberg)651 

 »Der gesamte Inhalt und die Abbildungen dieser Homepage sowie die Gestaltung unterlie-

gen dem Urheberrecht des Landkreis Diepholz. Das Kopieren von Texten und Bildern zum 

kommerziellen Gebrauch ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung vom Land-

kreis Diepholz gestattet.« (Seite des Landkreises Diepholz)652 

Anhaltspunkte für die Abgrenzung bietet vor allem das europäische Recht, in dessen Umsetzung 

auch das IWG formuliert wurd                 § 2 N   3 IW       W                              

im Zusammenhang mit Tätigkeiten steht, die »in der Regel gegen Entgelt« erfolgen. Hintergrund 

ist die begrenzte Kompetenz der Europäischen Union, die grundsätzlich nur wirtschaftsrelevante 

Sachverhalte regeln kann (s. auch Abschnitt II-3.9.1). Insofern lassen sich Dienstleistungen, die 

                          A    56     AEUV erfasst werden, definieren als »Leistungen, die in der 

Regel gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- 

und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der Personen unterliegen«.653 Als Dienstleistungen 

gelten dabei insbesondere:  

 gewerbliche Tätigkeiten, 

 kaufmännische Tätigkeiten, 

 handwerkliche Tätigkeiten, 

 freiberufliche Tätigkeiten. 

Der Vertrag verzichtet aus gutem Grund auf eine eigenständige Definition der Dienstleistung. Der 

Begriff der Dienstleistung entzieht sich einer solchen Definition. Er gewinnt erst Konturen in Ab-

grenzung zu den anderen Freiheiten. Dienstleistungen sind alle sonstigen entgeltlichen Leistungen, 

die nicht den anderen Freiheiten unterfallen.654 

Und auch das deutsche Recht bietet zahlreiche Anhaltspunkte für eine Differenzierung von kom-

merziellen und anderen Tätigkeiten. Abzustellen ist zunächst auf den Gewerbebegriff, der jedoch 

insbesondere die freien Berufe ausklammert. Danach ist unter Gewerbe eine selbständige, erlaubte 

(nicht sozial unwertige und generell nicht verbotene), auf Gewinnerzielung gerichtete und auf ge-

wisse Dauer angelegte Tätigkeit zu verstehen, ausgenommen die Urproduktion, die sog. freien 

Berufe (bestimmte Betätigungen und Dienste »höherer Art« auf künstlerischem, wissenschaftli-

chem und schriftstellerischem Gebiet), die bloße Nutzung und Verwaltung eigenen Vermögens 

sowie gewisse Betätigungsarten, die nach ihrem Zuschnitt dem herkömmlichen Bild eines Gewer-

bes nicht entsprechen.655 

                                                
 

650  Freie und Hansestadt Hamburg (2012). 
651  Staatsministerium Baden-Würtemberg (2012).  
652  Landkreis Diepholz (2012).  
653  Randelzhofer und Forsthoff 2011, Art. 57 AEUV Rn. 33. 
654  Ebd., Art. 57 AEUV Rn. 34. 
655  Kahl 2011, § 1 GewO Rn. 3. 
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          ß                   V                        D                         A    12 A    1    

ein Abgrenzungskriterium zwischen wirtschaftlich motivierter, kommerzieller Tätigkeit und anderwei-

tigen Aktivitäten bereit. Rechtsprechung und Literatur verstehen unter dem Gegenstand des 

Schutzbereichs der Berufsfreiheit jede auf Dauer angelegte Tätigkeit zur Schaffung und Erhaltung 

einer Lebensgrundlage.656 

Insofern ist eine Differenzierung rechtlich zulässig; praktische Abgrenzungsschwierigkeiten lassen 

sich indes nicht vermeiden. Hinzu kommt aber, dass dem Datenbereitsteller im Rahmen seiner 

Entscheidung über eine Veröffentlichung staatlicher Daten ein Ermessen zukommt, bestimmte Tä-

tigkeiten definitorisch der kommerziellen oder nicht-kommerziellen Tätigkeit zuzuweisen. Denkbar 

ist dies insbesondere bei wissenschaftlichen Tätigkeiten oder dem Handeln von Presseunterneh-

men, die aus verfassungsrechtlichen Gründen anders behandelt werden können, ggf. sogar müs-

sen (s. auch Abschnitt II-3.5.5). Dadurch wird die Abgrenzung nachhaltig vereinfacht. 

3.9.8 Wie lässt sich eine möglichst einheitliche Handhabung von Nutzungs-

bestimmungen durch die Datenbereitsteller sicherstellen? 

Ziel sollte eine möglichst einheitliche Handhabung von Nutzungsbestimmungen durch die Datenbe-

reitsteller sein. Sachgerecht dürfte es sein, den Datenbereitstellern eine beschränkte Auswahl an 

»Standardbestimmungen« zur Verfügung zu stellen, die alle erforderlichen Differenzierungen abde-

cken, dennoch aber einfach handhabbar bleiben. Denkbar ist ein Modell mit zwei unterschiedlichen 

Nutzungsbestimmungen: 

 Die erste Nutzungsbestimmung würde alle Nutzungsarten und Nutzungszwecke, inklusive 

der kommerziellen Weiterverwendung, abdecken, aber auf die Einhaltung gewisser Vorga-

ben (z     Namensnennung, Abgabe zu gleichen Bedingungen im zivilrechtlichen Modell) 

verpflichten. 

 Eine weitere könnte die kommerzielle Weiterverwendung ausschließen, während für die 

sonstigen Nutzungszwecke die gleichen Vorgaben wie in der ersten Nutzungsbestimmung 

gelten. 

Um den Handlungsspielraum der Behörden bei ihrer Ermessensentscheidung weitergehend auf-

rechtzuerhalten, ließe sich zusätzlich eine der CC-zero-Lizenz nachgebildete Nutzungsbestimmung 

formulieren, die die unter diesen Bedingungen veröffentlichten Daten an die Gemeinfreiheit des § 5 

Abs. 1 UrhG annähern würde. 

Die Mechanismen, mit denen eine einheitliche Handhabung sichergestellt werden kann, wurden 

bereits dargestellt (II-3.6.5). Es erscheint nicht zielführend, die Nutzungsbestimmungen für einzel-

ne Datensätze zentral zu definieren. Vielmehr verbleibt diese Festlegung als eigenverantwortliche 

Entscheidung (wie auch diejenige über die Veröffentlichung als solche und das gewählte Geld-

leistungsmodell) bei der datenbereitstellenden Behörde. Es sollten aber die genannten »Standard-

bestimmungen« beschrieben werden, auf die bei dieser Ermessensentscheidung der Behörde zu-

rückgegriffen werden kann. Ob die Beteiligten nachgeordnete Stellen auf die Beachtung dieser 

      ä z  (z                R               )                                    K       z     

jeweils zuständigen Behörden überlassen. 

                                                
 

656  Siehe nur Ruffert 2012, Art. 12 GG Rn. 40 m. w. N. 
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Dieses Vorgehen sichert auch die Anschlussfähigkeit für Open-Data-Ansätze, die sich am öffent-

lich-rechtlichen Modell orientieren (können657), und für urheberrechtlich geschützte Werke. Die 

Empfehlung, die Veröffentlichung von staatlichen Daten nur zu den gemeinsam erarbeiteten 

Nutzungsbestimmungen vorzunehmen, lässt selbst die Entscheidung zwischen einem öffentlich-

rechtlichen oder zivilrechtlichen Modell unberührt. Vielmehr sollten die Nutzungsbestimmungen so 

definiert werden, dass sie zugleich Inhalt eines öffentlich-rechtlichen Widmungsaktes (unabhängig 

von der gewählten Rechtsform) als auch eines zivilrechtlichen Nutzungsvertrages sein können. 

3.9.9 Haftung bei Bemehrwertung durch Dritte 

Realisieren Dritte auf Grundlage staatlicher Daten Mehrwertdienste, stellt sich die Frage, welcher 

Akteur für etwaige Pflichtverletzungen und daraus entstandene Schäden einzustehen hat. Insofern 

kann auf allgemeine Grundsätze zurückgegriffen werden, nach denen eine Abgrenzung der Ver-

antwortungssphären zu erfolgen hat. Dabei dürften folgende Grundannahmen gelten: 

 Der Datenbereitsteller haftet für Fehler des Datensatzes nach den oben genannten Maßstä-

ben (II-3.8.3 bis 3.8.6). Diese Haftung besteht zunächst nur gegenüber dem Datennutzer, 

der einen Mehrwertdienst erstellt hat, und nicht auch unmittelbar gegenüber dem Nutzer 

des Mehrwertdienstes. Wird der Ersteller eines Mehrwertdienstes seinerseits in Anspruch 

genommen, kann er ggf. Regressansprüche gegen die öffentliche Hand richten. 

 Für Schäden, die nicht auf dem ursprünglichen Datensatz basieren, kommt lediglich eine 

Haftung des Erstellers des Mehrwertdienstes in Betracht. Er richtet sich nach allgemeinen 

zivilrechtlichen Grundsätzen und wird ggf. durch die Vertragsbestandteil gewordenen Ge-

schäftsbedingungen eingeschränkt. 

Um diese Abgrenzung auch tatsächlich leisten zu können und aus Sicht der öffentlichen Verwaltung 

Haftungsrisiken zu vermeiden, erscheint es sinnvoll, in die Nutzungsbestimmungen einen Passus 

aufzunehmen, der den Datennutzer verpflichtet, im Fall der Weiterverwendung nicht nur anzuge-

               D      »    D         … [        XY]«                              V           

Datensatzes Verwendung gefunden hat. Zudem sollte die öffentliche Verwaltung technisch-

organisatorisch sicherstellen, dass nachvollziehbar ist, welcher Datensatz zu welchem Zeitpunkt 

zum Download bereitstand. 

3.9.10 Wie können Verstöße gegen die Nutzungsbestimmungen verhindert 

werden? 

Sowohl bei einer einseitigen Formulierung von Nutzungsbestimmungen (öffentliches Recht) als 

auch bei der Nutzung von Lizenzvereinbarungen (Privatrecht) stellt sich die Frage, wie sicherge-

stellt werden kann, dass die Datennutzer die formulierten Nutzungsbedingungen auch tatsächlich 

einhalten. Insofern ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Schwierigkeit, derartige Verstöße, 

z     die unterbliebene Namensnennung, zu erkennen und zu verfolgen, nicht grundsätzlich dage-

gen spricht, solche Einschränkungen aufzunehmen. Einerseits lassen sich Verstöße trotz weitge-

hender Anonymität im Internet dennoch feststellen (dies zeigt auch das Beispiel der Urheber-

rechtsverstöße), andererseits ist zunächst – wie auch in zahlreichen anderen Rechtsbereichen – im 

Grundsatz vom rechtskonformen Verhalten der Datennutzer auszugehen. Kontroll- und Vollzugsde-

fizite wirken nicht auf den eigentlichen Regelungsgehalt zurück. Umgekehrt bleibt es aber der Be-

hörde im Rahmen ihres Ermessens unbenommen, die Daten umfassend zur Weiterverwendung 

freizugeben (im Sinne einer CC-zero-Lizenz), um den ggf. mit einer Kontrolle und Verfolgung 

                                                
 

657  So ist z. B. bei der Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben in Privatrechtsform diese Möglichkeit nicht gegeben. 
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einhergehenden Aufwand von vornherein zu ersparen. Wird ein Verstoß festgestellt, ist die Behör-

de in der Lage, auf die Einhaltung der privatrechtlichen Vereinbarung (ggf. verbunden mit einer 

Schadensersatzforderung) bzw. der Verpflichtungen aus einem öffentlich-rechtlichen Benutzungs-

verhältnis zu drängen. Letzteres lässt sich im Wege der Verwaltungsvollstreckung realisieren – die 

Situation ist vergleichbar mit der unzulässigen Weiterverwendung durch Drittnutzer (II-3.9.11). 

3.9.11 Wie lässt sich die unzulässige Weiterverwendung durch dritte Akteure 

(Drittnutzer) ausschließen? 

Im Kontext der Weiterverwendung der Daten durch die Datennutzer stellt sich auch die Frage, wie 

sich etwaige Verstöße gegen die Nutzungsbestimmungen erkennen, abstellen und ggf. sanktionie-

ren lassen. Wie bereits zum Erfordernis einer Identifizierung des Datennutzers ausgeführt (II-3.4.6), 

lassen sich folgende Konstellationen unterscheiden: 

 Bei einer Freigabe aller Nutzungsarten, unabhängig vom Zweck, durch einheitliche Nut-

zungsbestimmungen ist eine Identifizierung nicht notwendig, da für alle Nutzer die gleichen 

                    V     ß  (z                        z   N            )            

feststellbar und können zum Anlass genommen werden, mit staatlichem Instrumentarium 

auf Einhaltung zu drängen und so die unzulässige Verwendung zu unterbinden. 

 Erfolgt eine Freigabe lediglich der nicht-kommerziellen Nutzung, ist ebenfalls keine Identifi-

zierung erforderlich, da die kommerzielle Nutzung in jedem Fall untersagt ist und als solche 

feststellbar ist und unterbunden werden kann. 

 Bei einer Freigabe der nicht-kommerziellen Nutzung und Zulassung der kommerziellen Nut-

zung gegen eine Geldleistung (oder unter anderen einschränkenden Nutzungsbestimmun-

gen) bedarf es einer Identifizierung, da einem kommerziellen Angebot, welches auf einem 

solchen Datensatz beruht, nicht angesehen werden kann, ob auch eine »kommerzielle Li-

zenz« zugrunde liegt. 

Erlauben die Nutzungsbestimmungen eine freie Weiterverbreitung und die nicht-kommerzielle Nut-

zung, kann es dennoch dazu kommen, dass ein Dritter – an den die Daten in erlaubter Weise wei-

terverbreitet wurden – diese zu kommerziellen Zwecken nutzt. 

 

 

Abbildung II-17: Unzulässige Weiterverwendung durch Drittnutzer 
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Faktisch ausschließen lässt sich ein solcher »Missbrauch« nicht; fraglich ist aber, welche rechtli-

chen Handlungsoptionen zur Verfügung stehen. Derjenige, der die Daten weitergegeben hat, han-

delt im Rahmen der eingeräumten Rechte und scheidet daher als Adressat etwaiger Maßnahmen 

aus. Diese müssen sich gegen den Drittnutzer richten. Ausgehend von der Ausgestaltung des 

Rechtsverhältnisses zwischen Datenbereitsteller und Datennutzer und dem einschlägigen Rechtsre-

gime ist zu differenzieren: 

H                  D                                                    (                  § 5 

UrhG vorliegt), ist ein Vorgehen unmittelbar gegen den Dritten möglich, da es sich beim Urheber-

recht um ein absolutes Recht handelt, welches gegenüber jedermann wirkt.658 

Außerhalb des Urheberrechts wirkt ein zivilrechtlicher Nutzungsvertrag hinsichtlich der Daten ledig-

                    z  ä     z        D                      D       z                 V        

gegen den Dritten scheidet also aus – es blieben lediglich Ansprüche aus Deliktsrecht, die aller-

dings kaum durchdringen, da, soweit das Urheberrecht nicht einschlägig ist, ein »sonstiges Recht« 

   S         § 823 A    1            D                     (      ) D       z   darauf zu ver-

pflichten, die Daten nur unter den gleichen Bedingungen weiterzuverbreiten, die auch für ihn gel-

ten (im Sinne der Creative-Commons-Bedingung »share alike«) . Dies führt dazu, dass, 

 wenn er dies nicht einhält und es durch einen Drittnutzer zu einer unzulässigen Weiterver-

wendung kommt, der (erste) Datennutzer dafür einzustehen hat oder 

 im Fall der »Weitergabe« der Bedingungen ein unmittelbares Vorgehen gegen den Dritten 

über die Rechtsfigur des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (des Datenbereit-

stellers) ermöglicht wird. 

Des Weiteren führen die Regelungen der Creative-Commons-Lizenzen aber dazu, dass auch ein 

Vertragsverhältnis zwischen Datenbereitsteller und Drittnutzer konstruiert wird. Maßgeblich ist die 

folgende Regelung aus der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA 3.0 DE): 

»Jedes Mal, wenn Sie den Schutzgegenstand für sich genommen oder als 
Teil eines Sammelwerkes verbreiten oder öffentlich zeigen, bietet der Li-
zenzgeber dem Empfänger eine Lizenz zu den gleichen Bedingungen und 
im gleichen Umfang an, wie Ihnen in Form dieser Lizenz.« 

 

Im zivilrechtlichen Modell ist es denkbar, neben einem Unterlassungsanspruch auch Schadenser-

satzansprüche gegenüber demjenigen, der gegen die Nutzungsbestimmungen verstößt (Datennut-

zer oder Drittnutzer), geltend zu machen. 

Auch im öffentlich-rechtlichen Widmungsmodell ist ein direktes Vorgehen gegen den Dritten mög-

lich, da die Beschränkung des Widmungszwecks unmittelbar mit dem Datensatz verknüpft ist. Al-

lerdings ist dies nur auf Unterlassung gerichtet (die im Wege der Verwaltungsvollstreckung reali-

siert werden kann). Eine gesonderte Kenntnis des Dritten von diesen Nutzungsbestimmungen ist 

nicht erforderlich; es reicht die Möglichkeit, sich informieren zu können (Publizitätsgebot).659 Die 

Parallelität mit anderen öffentlichen Einrichtungen und Sachen, die für eine allgemeine Nutzbarkeit 

                                                
 

658  Statt vieler Kroitzsch 2000, § 15 UrhG Rn. 20. 
659  Niedergelegt auch in § 4 Abs. 4 Satz 1 IWG: »Nutzungsbestimmungen und Entgelte für die Weiterverwendung, die 

allgemein Anwendung finden sollen, sind im Voraus festzulegen und, soweit dies technisch möglich und sinnvoll ist, 
elektronisch zu veröffentlichen; die elektronische Veröffentlichungspflicht gilt auch für Gebühren«; siehe auch Abschnitt 
II-3.9.3. 
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gewidmet wurden, ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, da es dort typischerweise nicht zu einer 

»Weitergabe« kommen kann. So wird ein der Öffentlichkeit zugängliches Gebäude allgemein ge-

widmet und die Beschränkungen, bspw. durch eine Hausordnung, gelten unmittelbar. Vergegen-

wärtigt man sich aber, dass durch die tatsächliche Nutzung des Datensatzes ein eigenständiges 

Verwaltungsrechtsverhältnis (zwischen Drittnutzer und Datenbereitsteller) begründet wird, fehlt es 

bereits an einer »Weitergabe« und es wird deutlich, dass der Datenbereitsteller unmittelbar auch 

auf den Dritten zugreifen kann, wenn dieser gegen die Nutzungsbestimmungen verstößt. Scha-

densersatzansprüche bestehen hingegen nicht; eine weitergehende Sanktionierung in Form von 

Bußgeldern ist nur zulässig, wenn ein entsprechender Ordnungswidrigkeitentatbestand geschaffen 

wird. Dies ist im Rahmen kommunaler Satzungen nur eingeschränkt möglich. 
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 NUTZUNGSRECHTE UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN 4
Die Festlegung von Nutzungsrechten und Nutzungsbedingungen 660  für die Weiterverwendung 

staatlicher Daten obliegt grundsätzlich und ausschließlich den in Bezug auf den individuellen Da-

tensatz verfügungsberechtigten Stellen. Wie in den vorangegangenen Abschnitten aufgezeigt wur-

de, sind diese hierbei, abgesehen von Anforderungen aus gleichheitsrechtlicher Perspektive, weit-

gehend frei in Auswahl und Einräumung spezifischer Nutzungsrechte. Ziel der folgenden 

Ausführungen ist es, geeignete und für Open Government Data ggf. notwendige Nutzungsrechte 

und Nutzungsbedingungen zu identifizieren und Handlungsempfehlungen für deren Einräumung zu 

geben. 

Hierfür werden zunächst grundlegende Aspekte und Fragen der Lizenzierung von staatlichen Daten 

und Informationen aufgezeigt und näher beleuchtet. Danach wird in einem nächsten Schritt analy-

siert, welche Nutzungsrechte sich aus der seit mehreren Jahren geführten Open-(Government-) 

Data-Diskussion sowie aus den bereits national und international umgesetzten Open-Government-

Data-Projekten ableiten lassen und welcher open-government-spezifische Nutzen diesen Rechten 

zugedacht wird. Die so identifizierten Nutzungsrechte werden danach dahingehend geprüft, ob 

einer Einräumung dieser Rechte aus Sicht der deutschen Verwaltung rechtliche und ggf. auch fakti-

sche Hürden oder rahmengebende Faktoren gegenüberstehen.661 

In einem letzten Schritt wird dann geprüft, inwiefern und auf welche Art bestehende Modelle jene 

Nutzungsbestimmungen abbilden, die im Rahmen einer deutschen Open-Government-Data-

Umsetzung sinnvoll sind. Hierbei werden marktübliche Modelle auf ihre Eignung für eine Verwen-

dung in deutschen Open-Government-Data-Portalen untersucht. Parallel werden die Entwicklung 

einer spezifischen deutschen Open-Government-Data-Lizenz diskutiert und Anforderungen an eine 

solche identifiziert. Die Analyse internationaler Beispiele spezifisch entwickelter Lizenzen dient hier-

bei, wenn auch nicht abschließend, als Orientierungs- und Umsetzungsmaßstab. 

4.1 GRUNDFRAGEN DER BENENNUNG VON NUTZUNGSBESTIMMUNGEN 

Nutzungsbestimmungen sind das rechtspraktische Ergebnis der Einräumung von Nutzungsrechten 

und der Auferlegung von Nutzungsbedingungen. Im Rahmen der weiter oben diskutierten Tren-

nung des Zugangs zu Daten von der Weiterverwendung der selbigen beziehen sich Nutzungsbe-

stimmungen ausschließlich auf die Weiterverwendung.  

Der Datenbereitsteller regelt mit den Nutzungsbestimmungen jene Rechte und Bedingungen für die 

Nutzung von Datenbeständen, Informationen oder Werken, welche dem Datennutzer eingeräumt 

(Rechte) bzw. auferlegt (Bedingungen) werden sollen. Alle Rechte und Bedingungen müssen aus 

Gründen der Rechtssicherheit für den Datenbereitsteller und Datennutzer innerhalb des Nutzungs-

bestimmungstexts benannt werden, da dieser Rechte und Bedingungen abschließend regelt.  

Die Einräumung von Rechten muss hierbei explizit erfolgen, die reine Annahme des Lizenznehmers, 

ihm seien Rechte eingeräumt worden, reicht nicht aus. 

                                                
 

660  Die Kombination von Nutzungsrechten und aller damit einhergehenden Nutzungsbedingungen (»Pflichten« des Daten-
nutzers bei Verwendung der Daten, bspw. Namensnennung o. ä.) wird im Folgenden als »Nutzungsbestimmungen« be-
zeichnet. 

661  Im Sinne von Faktoren, die zwar nicht gegen eine Umsetzung von Open Data in der deutschen Verwaltung sprechen, 
diese Umsetzung aber an eine bestimmte Ausgestaltung binden würden.  
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Die Einräumung von Rechten kann auch ex ante für jedermann erfolgen662, wobei hierfür die Not-

wendigkeit der Nutzung eines öffentlich leicht einsehbaren Lizenzmodells gegeben sein dürfte, da 

in dieser Konstellation der Vorteil in der Regel in der fehlenden Notwendigkeit einer Verhandlung 

zwischen Datenbereitsteller und Datennutzer zu sehen ist. Eine rechtssichere Ausgestaltung für 

beide Seiten macht dann aber eine Einräumung der Nutzungsrechte im Voraus und in für den Nut-

zer transparenter Weise notwendig. Die Einräumung von Nutzungsbedingungen ex ante ist explizit 

auch für die Weiterverwendung von staatlichen Daten und Informationen möglich.663 Auch hierbei 

müssen die Bedingungen im Voraus geklärt worden sein. Eine Vorab-Festlegung von Nutzungsbe-

stimmungen reduziert zudem für beide Seiten die Transaktionskosten für die Beschaffung von Infor-

mationen, Kontaktaufnahme und ggf. Verhandlungen über einzuräumende Rechte und Pflichten.664 

Grundlegende Eigenschaften bestehender Lizenzmodelle 

Ausgangspunkt einer Lizenz ist der Schutzgegenstand. Unter den Begriff können in einem Lizenz-

vertrag eine Reihe von Dingen gefasst werden, wie klassischerweise literarische, künstlerische oder 

wissenschaftliche Inhalte. Der Schutzgegenstand selbst besteht in der Regel deshalb, weil ihn je-

mand geschaffen hat. Dieser »Urheber« hält aufgrund des Schöpfungsaktes gewisse Rechte am 

Schutzgegenstand (auch »Werk« oder »Inhalt« genannt), die er allerdings mit Hilfe einer Lizenz 

auf andere, die den Schutzgegenstand nutzen wollen, übertragen kann. Ein Schriftsteller kann auf 

diese Weise bspw. einem Verlag das Recht einräumen, sein Buch zu vervielfältigen und zu einem 

bestimmten Preis zu verkaufen. Eine Lizenz regelt demnach das Verhältnis zwischen Rechteinhaber 

und Rechtenehmer über den jeweiligen Schutzgegenstand und dokumentiert gleichzeitig die Rech-

te und die Bedingungen, die mit der Nutzung des Schutzgegenstandes einhergehen sollen.  

Lizenzen beantworten zunächst durch eine nähere Begriffsbestimmung folgende Fragen: Was ist 

der Schutzgegenstand? Wer ist der Rechteinhaber, wer ist der Rechtenehmer? Diese drei Bestand-

teile von Lizenzen können zunächst als Unterscheidungsmerkmale dienen, um Lizenzen voneinan-

der abzugrenzen. Anhand des Aspekts des Schutzgegenstands fallen bspw. Lizenzmodelle, welche 

Daten nicht als Schutzbegriff erfassen können, weil sie bspw. nur Text oder Musik erfassen, für 

eine Verwendung bei Open-Data-Vorhaben aus. 

Zusätzlich kann nach eingeräumten Nutzungsrechten und Nutzungsbedingungen differenziert wer-

den, wobei hier zumeist eine Abhängigkeit vom Schutzgegenstand selbst besteht. Es können bspw. 

für die Nutzung eines Musikstückes andere Rechte eingeräumt werden, als dies für eine Software 

möglich ist. Dies ergibt sich aus der Andersartigkeit des Schutzgegenstandes. Allerdings lassen sich 

auch Nutzungsrechte und Nutzungsbedingungen finden, die sich gleichermaßen auf unterschiedli-

che Schutzgegenstände beziehen lassen. 

Mögliche einzuräumende Nutzungsrechte in Bezug auf einen Schutzgegenstand sind       die Ver-

vielfältigung, die Verbreitung und das öffentliche Zeigen, das Abwandeln und Bearbeiten und/oder 

die kommerzielle Nutzung. Denkbare Nutzungsbedingungen oder Auflagen können die Namens-

nennung des Rechteinhabers auf eine von ihm festgelegte Weise, die Weitergabe von Abwandlun-

gen des Originals unter den gleichen Bedingungen des ursprünglichen Schutzgegenstandes, keine 

Veränderungen, Abwandlungen und Bearbeitung des geschützten »Werkes«, keine kommerzielle 

Nutzung und/oder keine Bearbeitung, Abwandlung oder Veränderung der Inhalte sein. Grundsätz-

lich ist auch vorstellbar, dass dem Nutzer alle Rechte eingeräumt werden und gleichzeitig keine 

Bedingungen daran geknüpft sind. Es könnte selbst auf eine Namensnennung des Rechteinhabers 

verzichtet werden. 

                                                
 

662  Sogenannte invitatio ad incertas personas, vgl. Kreutzer 2011, S. 21. 
663  Vgl. § 4 Abs. 2 IWG. 
664  Linde und Ebber 2007, S. 50. 
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Unterschiedliche Handhabung von Daten und Datenbanken nicht notwendig 

Datenbanken665 besitzen ein Schutzrecht eigener Art666 (sui generis), welches auf der Richtlinie 

über den rechtlichen Schutz von Datenbanken667 und der Entsprechung in §§ 87a−e UrhG für das 

deutsche Recht begründet ist. Ziel ist der Schutz von elektronischen und nichtelektronischen Da-

tenbanken und von Daten sowie sonstigen Inhalten ohne Werkcharakter als Elemente der Daten-

banken. Dies führt dazu, dass eine Sammlung von Inhalten, die selbst keinen urheberrechtlichen 

Schutz genießen, in Form ihrer Zusammenstellung doch dem Schutz einer urheberrechtlichen Re-

gelung unterliegen können. Relevant ist hierbei nicht die »Schöpfungshöhe« der Zusammenstel-

lung, sondern es wird auf die zur Erstellung der Datenbank wesentliche Investition abgestellt, wo-

bei in der Praxis der Umfang und nicht die Art der Investition entscheidend ist. Bezüglich des 

Umfangs herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, ob es sich um eine Investition von substanziellem 

Gewicht668 oder lediglich um eine überhaupt erkennbare Investition669 handeln muss. 

Eine Trennung der Handhabung von urheberrechtlich geschützten Datenbanken und Inhalten wird 

nur dann erheblich, wenn eine explizite Ungleichbehandlung seitens der Rechteinhaber gewünscht 

ist, bspw. um für die Verwendung der Datenbank andere Nutzungsbestimmungen anzulegen. Dies 

kann z     der Fall sein, wenn die Lizenz, welche für die Inhalte verwendet werden soll, »Daten-

banken« nicht als Lizenzgegenstand abbilden kann. Umfassen die Nutzungsbestimmungen die 

Datenbank und ihre Inhalte, so werden beide in Bezug auf Rechte und Pflichten der Datennutzer 

gleich behandelt, wodurch die ursprünglich nicht urheberrechtlich geschützten Daten die gleiche 

Schutzhöhe erreichen wie die urheberrechtlich geschützte Datenbank.  

Wer gestaltet Nutzungsbestimmungen? 

Das Recht zur Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen für die Weiterverwendung staatlicher 

Daten liegt – wie auch bei der Regelung des Zugangs zu solchen Informationen670 – regelmäßig bei 

der verfügungsberechtigten Stelle671, welche in der Regel auch die Stelle ist, welche die Daten 

originär erhoben hat. Im Einzelfall kann es notwendig werden, die Verfügungsberechtigung der 

Stelle zu prüfen, bevor Daten öffentlich angeboten werden  z         ä                 D     r-

hebung zwischen Behörden oder in Kooperation mit privatwirtschaftlichen Akteuren und/oder Bür-

gern.672  

Für die im Rahmen dieser Studie angedachte Ausgestaltung des Portals muss sich diese Prüfung 

bereits auf der Ebene jener Portale vollziehen, auf die Open-Government-Plattform verlinkt, da die 

Daten bereits mit ihrer Einstellung in ein Portal eines Landes oder einer Behörde die Schwelle des 

öffentlichen Angebots erreicht haben und somit bereits auf dieser Ebene Nutzungsbestimmungen 

festgelegt werden sollten. 

                                                
 

665  Datenbankwerke sind nach § 4 Abs. 2 UrhG Sammelwerke, deren Elemente systematisch oder methodisch angeordnet 
und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Ein zur Schaffung des Datenbankwer-
kes oder zur Ermöglichung des Zugangs zu dessen Elementen verwendetes Computerprogramm (§ 69a UrhG) ist nicht 
Bestandteil des Datenbankwerkes. 

666  Dreier 2008, § 87a UrhG Rn. 1; Koch 2010, § 77 Rn. 1; Wiebe 2011: § 87a UrhG Rn. 1. 
667  RL 96/9/EG vom 11. 03.1996. 
668  Fromm, Nordemann und Hertin 2008, § 87a UrhG Rn. 10. 
669  Bensinger 1999, S. 164; Hornung 1998, S. 112. 
670  Der Wortlaut differiert hierbei zwischen unterschiedlichen Zugangsgesetzen (bspw. »verfügungsberechtigte Stelle«, 

»aktenführende Behörde«, »auskunftspflichtige Stelle«). Sinngemäß ist jedoch immer jene Stelle gemeint, bei welcher 
die Daten vorhanden sind und damit Zugang gewährt werden kann. 

671  Je nachdem, ob das Modell zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist, lässt sich hier begrifflich zwischen 
»verfügungsberechtigt« (zivilrechtlich) und »zuständig« (öffentlich-rechtlich) trennen. Im Folgenden wird der Begriff 
»verfügungsberechtigt« aus Gründen der Verständlichkeit zunächst für beide Fälle verwendet, ohne sich dabei nur auf 
eine zivilrechtliche Ausgestaltung zu beziehen. 

672  Vgl. Abschnitt II-3.2.1 zu weiteren Aspekten der Frage der »Verfügungsberechtigung«. 
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Die Einräumung der Nutzungsrechte und -bedingungen vollzieht sich hierbei über die Entscheidung 

der datenbereitstellenden Behörde, welche Rechte und Bedingungen verwendet werden sollen und 

die Herstellung eines konkreten Bezugs zu diesen Nutzungsbestimmungen, im vorliegenden Fall 

durch die dauerhafte Festschreibung eines Verweises in den Metadaten des Datensatzes.673 Letzt-

lich wird es somit weiterhin der datenbereitstellenden Behörde obliegen, ob und wie sie Nutzungs-

bestimmungen für ihre Daten ausgestaltet.  

Warum ist die Festlegung von Nutzungsbestimmungen überhaupt notwendig? 

Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, auf die Festlegung von Nutzungsbestimmungen für die 

Weiterverwendung von staatlichen Daten zu verzichten, da selbst das IWG als einschlägige Norm 

keine Aussagen zu bestimmten, verpflichtend einzuräumenden Rechten für die Weiterverwendung 

staatlicher Informationen macht. Lediglich Gleichheitsaspekte müssen beachtet werden, wodurch 

sich im Regelfall ein Verbot der Einräumung ausschließ       N  z                  (§ 3 A    4 

IWG). Dieses kann nur bei der Bereitstellung von Diensten im öffentlichen Interesse unbeachtlich 

bleiben, die Notwendigkeit hierfür unterliegt allerdings regelmäßiger Überprüfung. Dennoch macht 

die Einräumung von klaren Nutzungsbestimmungen aus mehreren Gründen Sinn:  

Rechtssicherheit  

Eine vorab getroffene allgemeingültige Festlegung eingeräumter Nutzungsrechte, vor allem 

über öffentlich leicht zugängliche Lizenzbedingungen, erzeugt ein großes Maß an Rechtssi-

cherheit sowohl für potenzielle Nutzer als auch für den jeweiligen Bereitsteller der Daten. 

Die Rechtssicherheit ergibt sich aus der Klarstellung der Rechte und Bedingungen, unter 

denen der Schutzgegenstand genutzt werden darf, und den Grenzen der eingeräumten 

Rechte. Die im Rahmen der Nutzungsbestimmungen eingeräumten Rechte und Bedingun-

gen für die Weiterverwendung sind abschließend, sodass individuelle Absprachen über 

grundlegende Rechte und Bedingungen zunächst entfallen können. Absprachen über hin-

ausgehende Rechte und Bedingungen bleiben hiervon unberührt und somit möglich.  

Die abschließende Ausgestaltung der Nutzungsbestimmungen und Aufzählung der Nut-

zungsrechte ermöglicht die Identifikation anderer Rechte, welche ggf. zusätzlich durch Ein-

zelabsprachen zwischen Datenbereitsteller und Datennutzer vereinbart werden können. 

Handhabung unterschiedlicher Nutzungsrechte für unterschiedliche Daten  

Aus rein praktischer Perspektive ermöglicht eine Vorab-Festlegung von Nutzungsbedingun-

gen die Differenzierungen von ggf. unterschiedlichen Bedingungen für verschiedene 

Schutzgegenstände oder Verwendungsarten. Soll bspw. für bestimmte Inhalte ein Verände-

rungsverbot gelten, für andere hingegen nicht, ist es sinnvoll, hierbei unterschiedliche Li-

zenzen zu verwenden, weil hierdurch für potenzielle Nutzer sofort ersichtlich ist, dass an-

dere Bedingungen gelten und folglich ein müheloser Umgang mit differierenden Daten 

möglich gemacht werden kann. 

Festlegung auf Einräumung bestimmter Rechte (Commitment) 

Die Verwaltung kann durch eine klare ex ante Festlegung von Nutzungsrechten und Nut-

zungsbedingungen zeigen, dass sie für die nachhaltige Einräumung dieser Rechte einsteht 

und ein Zeichen für tatsächliche und potenzielle Nutzer setzen, dass sie de facto die Wei-

terverwendung ihrer Daten unterstützen und fördern will. Klare Nutzungsbedingungen 

können somit als ein »Commitment« der Verwaltung in Richtung einer weitergehenden 

Öffnung dienen. 

                                                
 

673  Bei Informationen oder Werken ggf. auf andere Art und Weise. 
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Grundlage für Anforderungen an die Ausgestaltung des Verhältnisses von 

Datenbereitsteller und Datennutzer  

Sowohl auf Seite der Datenbereitsteller als auch auf Seite der Datennutzer können sich aus 

dem bestehenden Verhältnis beider Parteien spezifische primäre und sekundäre Rechte 

und Pflichten ergeben. Dies ist zunächst unabhängig davon, ob das Verhältnis privatrechtlich 

oder öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist. Eine spezifische Wahl der Ausgestaltung kann sich 

allerdings auf das anzulegende Rechtsregime auswirken – beim Verzicht auf eine spezifische 

Benennung von Nutzungsbestimmungen gilt bspw. die Vermutung eines öffentlich-

rechtlichen Verhältnisses mit den entsprechenden Folgen in Bezug auf den Rechtsweg, 

Aspekte der Vollstreckung bei Verstößen gegen Nutzungsbestimmungen und solche der 

Haftung. 

Alternative: Verzicht auf die Festlegung von Nutzungsbestimmungen 

Für den Fall, dass die Verwaltung sich dennoch für einen Verzicht auf die Benennung von Nut-

zungsbestimmungen entscheidet, bieten sich grundsätzlich zwei Alternativen. Eine Alternative ist 

der völlige Verzicht auf die Angabe von Nutzungsbestimmungen.  

Wird vollständig auf die Benennung von Nutzungsrechten und -bedingungen verzichtet, z     auch 

auf die Bedingung »Namensnennung«, welche in der Praxis regelmäßig das Mindestmaß an Bedin-

gungen darstellt674, kann für die Verwaltung der Vorteil entstehen, dass ein Rückbezug zur Behör-

de, welche die Daten bereitgestellt hat, im Nachhinein anhand des Datensatzes ggf. nur schwer 

oder gar nicht mehr herzustellen ist, vor allem dann, wenn Datensätze vielfältig weitergegeben 

wurden und die Ursprungsquelle nicht mehr nachvollziehbar ist. Beim Auftauchen von verzerrten 

oder fehlerdurchsetzten Derivaten könnten diese nicht mehr negativ mit der Verwaltung in Zu-

sammenhang gebracht werden. Darüber hinaus lässt sich argumentieren, dass beim Verzicht auf 

sämtliche Bedingungen und der damit einhergehenden Einräumung aller Rechte für alle angebote-

nen Daten und Inhalte eine Gleichheit in Bezug auf die Verwendung hergestellt wird, da so gleiche 

Rechte sowohl für alle Daten und Inhalte, die verwendet werden sollen, als auch alle Nutzer gel-

ten. 

Dennoch überwiegen aus einer Reihe von Gründen die Nachteile eines Verzichts auf die explizite 

Nennung von Rechten und Bedingungen. Zunächst bedingt ein solcher Verzicht eine Unsicherheit 

potenzieller Nutzer auf die tatsächlich eingeräumten Rechte. Angesichts der Verfügungsberechti-

gung des Datenbereitstellers ist – soweit keine expliziten Aussagen existieren – der potenzielle 

Wille zu ermitteln, da sowohl im öffentlich-rechtlichen Modell eine konkludente Widmung als auch 

bei einer zivilrechtlich geprägten Sichtweise ein konkludenter Vertragsschluss denkbar ist. Für die 

Nutzer, vor allem für solche, die im Umgang mit Daten und Informationen des Staates und den 

hierbei bestehenden Rechten und Bedingungen keine oder nur geringe Erfahrung besitzen, stellt 

sich grundsätzlich und bei jeder neuen Verwendungsart – so bspw. beim Weitergeben oder Verän-

dern von Daten – die Frage, ob dies vom Rahmen der eingeräumten Rechte abgedeckt ist. Es ist 

nicht anzunehmen, dass jeder Nutzer beim Fehlen jeglicher Benennung von Rechten und  

Bedingungen davon ausgeht, dass alle Nutzungsarten bedingungslos vom Datenbereitsteller einge-

räumt worden sind, vor allem vor dem Hintergrund der derzeit anhaltenden öffentlichen Diskussion 

um verschiedene Aspekte des Urheberrechts und den hierbei dargestellten Rechtsverstößen. Vor 

diesem Hintergrund ist eine Sensibilisierung der Nutzer für Rechte und Bedingungen in Bezug auf 

die Weiterverwendung von Daten sinnvoll.  

                                                
 

674  So enthalten bspw. alle Lizenzen der Creative Commons die Bedingung der Namensnennung, vgl. Kreutzer 2011, S. 40; 
zudem ist bei allen eigens für Open-Data-Vorhaben entwickelten Lizenzen eine Namensnennung vorgesehen, im Regel-
fall wird bei der Verwendung von marktüblichen Lizenzen für Open-Data-Portale eine Attribution-Lizenz verwendet  
(CC BY und ODC BY). 
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Über Aspekte der Rechtssicherheit hinaus kann eine Rückbeziehbarkeit der Daten durch klare Be-

dingungen zur Namensnennung und Quellenangabe verwaltungsseitig gewünscht sein, da sich 

hierdurch Möglichkei        Q     ä              z     durch Rückmeldungen der Nutzer bei fehler-

haften Datensätzen, ergeben, die beim Fehlen einer klaren Quellenangabe675 schlicht nicht möglich 

wären. Darüber hinaus kann der Ursprung von Daten als solchen der Verwaltung per se für die 

Datennutzer auch ein Qualitätskriterium darstellen, da die Erhebung von Daten als Leistung der 

Verwaltung im Regelfall anderen Qualitätsansprüchen genügen muss als etwaige Datenerhebungen 

in privater Initiative oder durch Unternehmen (zu den gesteigerten Sorgfaltsanforderungen staatli-

cher Datenbereitsteller vgl. Abschnitt II-3.8.5). Für bestimmte Zielgruppen wie die Wirtschaft, Wis-

senschaft oder Medien ist die Möglichkeit der Angabe einer Quelle zudem essentiell für die Erstel-

lung qualitativer Mehrwerte, da bei fehlender Quellenangabe mit einer deutlich reduzierten 

»Beweiskraft« der Daten zu rechnen ist.  

Des Weiteren stellen sich unter bestimmten Aspekten Fragen staatlicher Haftung. Solche Fragen 

der Haftung oder der Lösung von auftretenden Problemen mit fehlerhaften Datensätzen, problema-

tischer Datenqualität oder Fragen der Aktualisierung von Daten lassen sich bei fehlender Rückbe-

ziehbarkeit       nicht lösen, da Datensätze ggf. nicht mehr eindeutig über ihre ursprüngliche Quel-

le identifiziert werden können. Dies kann sich sowohl für den Datenbereitsteller als auch für den 

Datennutzer negativ auswirken, bspw. in Bezug auf Fragen der verteilten Verantwortlichkeiten (im 

Rahmen einer privatrechtlichen Ausgestaltung) oder Fragen der Schutzwirkung zugunsten Dritter 

(auch bei öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung). 

Will die Verwaltung dennoch aus Gründen des geringeren Aufwands oder auch aus der Motivation 

heraus, sich besonders offen und transparent zu zeigen, auf eindeutige Art und Weise auf die Ein-

grenzung von Rechten und die Benennung von Bedingungen verzichten, bieten Lizenzen wie die 

Creative-Commons-Zero-Lizenz 676  oder ähnlich ausgestaltete Regelungen eine Lösung. Hierbei 

werden Lizenzen oder Nutzungsbestimmungen in klassischer Art genutzt, um klarzustellen, dass 

keine Bedingungen für die Nutzung gestellt werden. Der Vorteil gegenüber einem einfachen Ver-

zicht auf die Benennung von Bedingungen liegt darin, dass der Verzicht explizit und für den Nutzer 

dauerhaft nachvollziehbar getätigt wird. Somit wird nach außen eindeutig gezeigt, dass der Ver-

zicht auf Bedingungen nicht aus Unachtsamkeit geschehen ist, oder ggf. der Teil der Plattform, 

welcher die Nutzungsbestimmungen zeigt, gerade nicht verfügbar ist. 

Welches Rechtsregime greift für die Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen? 

Wie im Abschnitt Rechtsfragen aufgezeigt wurde, stellen sich grundsätzlich die Möglichkeiten einer 

am Urheberrecht orientierten zivilrechtlichen oder einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung von 

Nutzungsbestimmungen. Die Entscheidung für eine dieser beiden Alternativen wirkt sich auf die 

Nutzungsbestimmungen aus, welche dann entweder zivilrechtlich als Nutzungsvertrag ausgestaltet 

werden können, oder aber öffentlich-rechtlich, entweder als öffentlich-rechtlicher Vertrag oder als 

Widmung mit einseitig festgelegten Nutzungsbestimmungen. Die jeweilige Ausgestaltung beste-

hender Angebote lässt sich tendenziell dann dem zivilrechtlichen (Lizenzen, Allgemeine Geschäfts-

bedingungen) oder öffentlich-rechtlichen Regime (bspw. restriktive Hinweise zur Nutzung im Im-

pressum) zuordnen.677 

                                                
 

675  Eine Rückbeziehbarkeit ergibt sich in der Regel aus den Metadaten, allerdings ist bei der Breite der Zielgruppen nicht 
davon auszugehen, dass jeder Nutzer dies weiß oder versteht, warum für eine »klare Quellenangabe« weitergehende 
Schritte bei der Namensnennung, z. B. beim Dateinamen o. ä. notwendig sind.  

676  Vgl. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode, der Volltext der Lizenz ist derzeit nur auf Englisch 
verfügbar, vgl. Abschnitt II-4.5.2.1. 

677  Siehe Abschnitt II-3.1. 

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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Eine am Urheberrecht orientierte zivilrechtliche Ausgestaltung kann im Rahmen der bestehenden 

Vertragsautonomie jeden Vermögensgegenstand vertraglich erfassen, somit ergeben sich auch nur 

wenige Einschränkungen der Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen.  

In einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung ergibt sich eine Berechtigung für die Ausgestaltung 

von Nutzungsbestimmungen aus der Überlegung, dass die Zugänglichmachung eines Datensatzes 

nur durch jene Stelle, die über den Datensatz »verfügt«, erfolgen kann und somit auch sachliche 

oder personelle Begrenzungen der »Herausgabe« dieser Stelle obliegen. Auch im öffentlich-

rechtlichen Bereich bestehen Möglichkeiten des Abschlusses von Verträgen über Vermögensgegen-

stände, zusätzlich jedoch auch weitere Handlungsoptionen.678  

In beiden Ausgestaltungsvarianten existieren innerhalb eines Rahmens, der durch bestehende Ge-

setze und sich hieraus ergebenden Rechte679 der Nutzer beschrieben wird, recht weite Gestal-

tungsspielräume. 

Für die Ausgestaltung der Nutzungsbestimmungen in deutschen Open-Data-Vorhaben stellen sich 

prinzipiell zunächst drei Alternativen:  

 die Übernahme einer marktüblichen Lizenz (ggf. für Daten und Datenbanken getrennt), 

 die Anpassung einer der existierenden, open-data-spezifischen Lizenzen aus dem Ausland 

an den deutschen Rechtsrahmen  

oder 

 die Entwicklung einer eigenen deutschen open-data-spezifischen Lizenz. 

4.2 NUTZUNGSRECHTE BEI EINEM GEMEINSAMEN OPEN-DATA-PORTAL 

Im Folgenden werden grundlegende Fragen der Einräumung von Nutzungsrechten an staatlichen 

Datenbeständen näher beleuchtet. Zunächst stellt sich jedoch die Frage, ob und inwiefern in der im 

Rahmen dieser Studie untersuchten Ausgestaltung der Plattform eine Diskussion über Nutzungsbe-

stimmungen notwendig oder sinnvoll ist. 

Wie bereits dargestellt wurde, obliegt die Einräumung von Nutzungsbestimmungen grundsätzlich 

der verfügungsberechtigten Stelle. Wird nun in einem nationalen Datenportal auf Datensätze ver-

wiesen, die in Datenportalen der Länder und Kommunen angeboten werden und auch dort gespei-

chert sind, verbleibt das Recht zur Einräumung von Nutzungsbestimmungen bei der verfügungsbe-

rechtigten Stelle, in diesem Fall gelten also weiterhin die Nutzungsbestimmungen, welche durch die 

entsprechende Stelle bereits bei der Einstellung in das Landesportal festgelegt worden waren. Die 

Einräumung von abweichenden Nutzungsbestimmungen an diesen Daten durch das Open-Data-

Portal bzw. dessen Betreiber ist nicht möglich. Ebenso verbleibt das Recht der Festlegung von Nut-

zungsbestimmungen bei der verfügungsberechtigten Stelle, wenn diese ihre Daten direkt über die 

föderale Plattform anbieten möchte, auch dann, wenn die Daten »physisch« im nationalen Daten-

portal gespeichert werden. 

                                                
 

678  Vgl. die weiteren Ausführungen hierzu unter Abschnitt II-3.1. 
679  Hierbei kommen grundrechtliche Bezüge ebenso in Betracht wie Rechte aus Zugangsgesetzen und dem Urheberrecht 

sowie Persönlichkeitsrechte (bspw. Recht am eigenen Bild). Diese Rechte bestehen unabhängig von den Regelungen in 
den Nutzungsbestimmungen fort. 
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Abbildung II-18: Festlegung Nutzungsbestimmungen bei Verlinkung 

 

Einzige Ausnahme von diesem         z                    z     Daten über die Nutzung des Bun-

desportals über selbiges bereitgestellt werden. Hierbei würden dann Nutzungsbestimmungen gel-

ten, welche durch die entsprechend verfügungsberechtigte Stelle, in diesem Fall der Betreiber des 

Portals680, festgelegt werden. 

Ganz grundsätzlich ließe sich somit argumentieren, dass eine Diskussion über Nutzungsbestim-

mungen im vorliegenden Fall nicht notwendig ist, wenn die verfügungsberechtigten Stellen dies 

bereits vor der Verlinkung ihrer Datensätze im nationalen Datenportal abschließend geklärt haben 

müssen. Die Diskussion über geeignete Nutzungsbestimmungen macht unabhängig von diesem 

Argument aus verschiedenen Gründen aber dennoch Sinn: 

 Zunächst bietet eine Diskussion über grundlegend notwendige Aspekte der Nutzungsbe-

stimmungen die Möglichkeit, als Orientierung für datenhaltende Stellen zu dienen, die noch 

kein Open Data betreiben, dies aber für die Zukunft vorsehen. Ggf. wäre auch eine verbind-

liche Festlegung bestimmter »Standardbestimmungen« denkbar (II-3.6.5). 

 Eine frühzeitige Diskussion über Nutzungsbestimmungen kann zu einer zukünftig größeren 

Einheitlichkeit bei deren Ausgestaltung beitragen. Dies verhindert ggf. einen »Wildwuchs« 

an Nutzungsbestimmungen und erhöht die Rechtssicherheit für Nutzer, die gleichzeitig mit 

Datensätzen aus unterschiedlichen Portalen arbeiten wollen. 

 Im Speziellen wird eine Diskussion über Nutzungsbestimmungen notwendig, wenn über das 

nationale Datenportal selbst Daten oder Informationen angeboten werden sollen, seien es 

Daten zur Nutzung des Portals oder Daten, die von anderen Stellen über das Portal bereit-

gestellt werden, um eine ggf. notwendige Schaffung eigener Infrastrukturen zu umgehen. 

 

 

Abbildung II-19: Festlegung Nutzungsbedingungen Direktangebot 

                                                
 

680  Sofern dieser die Daten selbst erhebt. 
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4.3 NUTZUNGSRECHTE UND NUTZUNGSZWECKE IM RAHMEN DER NUTZUNG 

OFFENER VERWALTUNGSDATEN 

Im Rahmen der mittlerweile seit einigen Jahren in vielen Ländern geführten Diskussion um die 

Offenlegung von Verwaltungsdaten haben sich eine Reihe von Kriterien etabliert, welche aus defi-

nitorischer Sicht zum einen dazu beitragen, bereits »offene« Datenbestände zu identifizieren, zum 

anderen darüber hinaus als Leitlinie für eine zukünftige Bereitstellung »offener« Daten durch die 

Verwaltung dienen können. 

Für den Bereich der Lizenzen und Nutzungsbedingungen ist eine zweite Reihe von Kriterien be-

deutsam, welche in der »Open Definition« der Open Knowledge Foundation zusammengefasst 

sind681 und sich mit Anforderungen an Möglichkeiten der Nutzung und deren Regelung in Lizenzen 

auseinandersetzen. Die Open Definition hat zum Ziel, den Begriff der »Offenheit«, auf den mittler-

weile in vielen Bereichen Bezug genommen wird682, definitorisch greifbar zu machen. In einer wei-

ten Auslegung fasst die Definition Inhalte (bspw. Musik, Filme, Bücher), Daten sowie Regierungs- 

und Verwaltungsinformationen als »offenes Wissen« zusammen. Werke – hier definiert als »über-

tragbare Wissenseinheit« und damit weiter gefasst als bspw. im deutschen Urheberrecht – sind 

gemäß der Definition dann offen, wenn elf spezifische Bedingungen erfüllt sind. Für den Bereich 

der Nutzungsbestimmungen für Open Government Data sind primär die folgenden Punkte von 

Bedeutung: 

Weiterverbreitung: im Rahmen der Lizenz dürfen keine Lizenzzahlungen und keine 

Gebühren für Verkauf oder Weiterverbreitung gefordert sein, ebenso darf die Lizenz 

keine Regelungen enthalten, welche das Verschenken oder Verkaufen des Werkes (ei-

genständig oder als Teil einer Sammlung) verhindern. 

Nachnutzung: die Lizenz darf keine Regelungen enthalten, welche Modifikationen 

oder Derivate untersagen. Ebenso muss die Weiterverbreitung unter den Lizenzbedin-

gungen des ursprünglichen Werkes möglich sein. 

Namensnennung: die Lizenz kann Regelungen enthalten, die bei einer Weiterver-

breitung und Nachnutzung zur Benennung der Urheber und Mitwirkenden verpflichten, 

wobei dies nicht einschränkend wirken darf (ggf. kann das Anfügen einer Liste der Ur-

heber/Mitwirkenden an das Werk gegeben sein). 

Integrität: die Lizenz kann Regelungen enthalten, welche die Verbreitung unter einer 

anderen Versionsnummer oder anderem Namen verlangen. 

Keine Diskriminierung von Personen oder Gruppen: die Lizenz darf keinen Aus-

schluss bestimmter Personen oder Gruppen enthalten oder ermöglichen. 

Keine Einschränkung der Einsatzzwecke: spezifische Verwendungen wie kom-

merzielle Nutzung oder Nutzung für spezifische Forschungsvorhaben (bspw. Genfor-

schung) dürfen nicht ausgeschlossen sein. 

Lizenzvergabe: die rechtlichen Bedingungen, denen das Werk unterliegt, müssen bei 

der Weiterverbreitung an alle Empfänger übergehen, ohne dass sich hieraus eine Ver-

pflichtung zur Akzeptanz zusätzlicher Anforderungen ergibt. 

                                                
 

681  Vgl. Open Knowledge Foundation (2012a). 
682  Open Source, Open Access, Open Content oder Open Education, um nur einige zu nennen. 
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In Bezug auf Nutzungs- und Lizenzbestimmungen wird bei den Open-Data-Kriterien683 eine Bereit-

stellung ohne Nutzungseinschränkungen verlangt. Die genannten Bestandteile der Open Definition, 

welche die Möglichkeit eröffnen, die Nutzung in bestimmten Aspekten (bspw. Namensnennung, 

Übergang von Rechten) an Voraussetzungen zu knüpfen, stehen dem nicht entgegen, sondern 

differenzieren den Aspekt »keine Nutzungseinschränkungen« positiv aus, indem sie notwendige 

Nutzungsrechte identifizieren. 

Die für den Begriff der Offenheit anzulegenden Kriterien sind zunächst idealtypische Bedingungen, 

die in individuellen Projekten unter Umständen nicht in ihrer Gesamtheit oder inhaltlich deckungs-

gleich umgesetzt werden können. Die Kriterien sind allerdings nicht völlig ohne Bezug zur Praxis, 

da der Eintritt verschiedener Nutzenaspekte, die für Open Government und Open Government Data 

gesehen werden, an die Umsetzung dieser Bedingungen geknüpft ist, weshalb eine möglichst star-

ke Orientierung an diesen Kriterien sinnvoll ist. Entsprechend zeigt auch der Blick auf die Umset-

zung verschiedener Open-Data-Portale, dass man sich an den genannten Aspekten orientiert hat.  

Der Großteil der bestehenden nationalen und internationalen Open-Data-Portale stützt sich in Be-

zug auf Nutzungsbestimmungen entweder auf bestehende Lizenzen, welche dem Gedanken der 

Offenheit entsprechen (zumeist Creative-Commons-Lizenzen »Namensnennung«), oder auf eigens 

entwickelte Lizenzmodelle, welche allerdings die gleichen Nutzungsrechte und Nutzungsbedingun-

gen abbilden und zu bestehenden Modellen zumeist kompatibel sind.  

4.3.1 Welche Nutzungsrechte sollten für offene Verwaltungsdaten in 

Deutschland eingeräumt werden? 

Grundsätzlich wird eine Reihe von Nutzungsrechten in Bezug auf offene Verwaltungsdaten als not-

wendigerweise einzuräumend angesehen.684 Diese Rechte ergeben sich aus der Philosophie der 

Offenheit, welche, ursprünglich entstanden im Bereich Open-Source-Software und Open Content, 

mittlerweile auch die Grundlage für Open Data bildet.685 

Die einzuräumenden Nutzungsrechte686 sind die folgenden:  

 freie Weiterverwendung: der Gegenstand darf von allen Nutzern, auf alle Nutzungsarten, 

für alle Einsatzzwecke genutzt werden. 

 freie Weiterverbreitung: der Gegenstand oder Abwandlungen dürfen von Nutzern an Dritt-

nutzer weitergegeben oder in Verkehr gebracht werden, im Original oder vervielfältigt. 

 freie Veränderung: der Gegenstand darf verändert und angepasst werden. 

Jedes dieser Rechte spielt in Bezug auf den Nutzen, der einer offenen Bereitstellung von Daten 

zugedacht wird, eine bestimmte Rolle. So ist für den Aspekt besserer Information der Bürger die 

Möglichkeit, Daten unbeschränkt verwenden und somit individuelle Arten der Wissensgenerierung 

abbilden zu können ohne jeweils neu um Rechte hierfür verhandeln zu müssen, notwendig. Die 

Möglichkeit, nach einem »Trial-and-error-Prinzip« neue Verwendungsarten für Daten einfach 

                                                
 

683  Sunlight Foundation (2010). 
684  U. a. Hoffmann und Klessmann 2012, S. 41; IG Collaboratory 2010, S. 51; von Lucke und Geiger 2010, S. 6. 
685  Vgl. Open Knowledge Foundation (2012b).  
686  Teilweise werden in der Literatur unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet (»Zugang, Weiterverarbeitung, Weiter-

verbreitung« oder »Nutzung, Weiterverbreitung und Weiterverwendung«). Weiterverwendung bezieht sich hier auf die 
Nutzung über den eigentlichen Zweck – in diesem Fall die verwaltungsinterne Verwendung – hinaus, weshalb grund-
sätzlich davon auszugehen ist, dass die Nutzung offener Verwaltungsdaten eine Weiterverwendung darstellt (vgl. auch 
§ 2 Abs. 3 IWG). Abzugrenzen von der »reinen« Weiterverwendung des Originaldatensatzes ist die Veränderung, bei 
welcher Abwandlungen des Originals entstehen. 
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ausprobieren zu können, ist eine Grundlage für eine stetige Verbesserung der Schöpfung von In-

formationspotenzialen und für Innovationen – auch und gerade weil dem Datenersteller nicht im-

mer alle möglichen Verwendungen bereits heute bekannt sind. Hierbei kann auch die Möglichkeit, 

Datensätze anzupassen und Fehler auszugleichen, eine Rolle spielen. Eine gemeinsame Erstellung 

von Leistungen anhand von Datensätzen der Verwaltung ist auch davon abhängig, dass einzelne 

Teile oder der gesamte Datensatz unter den hiermit arbeitenden Nutzern uneingeschränkt weiter-

gereicht werden kann, was dem Aspekt des Crowdsourcings zugutekommt, welches im Rahmen 

von Open Government eine bedeutende Rolle spielen kann.  

Durch eine möglichst weitgehende Einräumung von Nutzungsrechten werden auch jene Nutzen-

aspekte offener Verwaltungsdaten greifbar, die sich auf die Rolle der Bürger im demokratischen 

System beziehen. So ermöglichen unbeschränkte Arten der Weiterverwendung, Weitergabe und 

Veränderung von Daten einen Wettbewerb um Auswertungen, Apps und Visualisierungen, welcher 

dem Bürger wiederum ermöglicht, zwischen verschiedenen Angeboten auszuwählen, und damit 

den Meinungsbildungsprozess der Bürger und die Meinungsfreiheit stärkt.  

Beispiele für den direkten Nutzen, der sich aus den einzelnen Nutzungsrechten ergibt, sind in der 

folgenden Tabelle aufgelistet. Der Nutzen ergibt sich meist eher in Abgrenzung zu möglichen Be-

schränkungen und deren negativen Auswirkungen. So ist es sehr nachteilig, wenn Bürger einen 

Datensatz zwar einsehen und herunterladen, aber bspw. nicht online bereitstellen dürfen, da so die 

Reichweite und damit das Informationspotenzial der Daten reduziert wird.  

Tabelle II-13: Beispiele für Nutzenaspekte aus Nutzungsrechten 

Nutzungsrecht Inhalt Nutzen 

freie Weiterver-
wendung  

(re-use) 

Ermöglicht eine un-
beschränkte Ver-
wendung für alle 
Nutzungszwecke, 
auch solche, die noch 
nicht bekannt sind  

 Nutzung durch alle Zielgruppen wird 
möglich 

 Innovationen durch neue Verwen-
dungsarten werden möglich 

 Inhalte können parallel auf verschiede-
ne Arten genutzt werden (bspw. Online-
publikation und Printversion) 

 verschiedene Arten der Nutzung kön-
nen ggf. einen höheren Informations-
wert generieren 

 gemeinsame Aufbereitung von Datens-
ätzen kann höheren Informationswert 
generieren 

freie Weitergabe  

(re-distribution) 

Ermöglicht eine un-
beschränkte Weiter-
gabe von Inhalten an 
alle Nutzer oder 
Interessenten, auf 
allen Wegen, in ver-
schiedenen Formaten  

 breite Streuung von Informationen wird 
möglich 

 einfacher Austausch unter Nutzern be-
stärkt ggf. Innovation 

freie Veränderung 

(derivatives) 

Ermöglicht Anpas-
sungen, Änderungen, 
Aufbereitungen, 
Bemehrwertung von 
Inhalten 

 neue Arten der Aufbereitung können 
höheren Informationswert generieren 

 Qualitätssteigerungen durch Korrektur 
von Fehlern werden möglich  

 Kombination mehrerer Datensätze zu 
einem neuen Datensatz kann höheren 
Informationswert generieren 
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Da viele der bestehenden, marktüblichen Lizenzmodelle vor dem Hintergrund der Idee der Offen-

heit entwickelt worden sind, werden die genannten Nutzungsrechte hier in nahezu allen Lizenzmo-

dellen abgedeckt. Aufgrund der angedachten Nutzenaspekte der einzelnen Nutzungsrechte finden 

sich diese auch in sämtlichen spezifisch entwickelten Open-Data-Lizenzen. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Einräumung der Nutzungsrechte auf freie Weiterverwendung, freie 

Weitergabe und freie Veränderung auch in Bezug auf Nutzungsbestimmungen für offene Verwal-

tungsdaten in Deutschland sinnvoll. Da die genannten Nutzungsrechte für alle Zielgruppen offener 

Verwaltungsdaten einen Nutzen entfalten, ist eine Beschränkung der Nutzungsrechte für einzelne 

Gruppen oder die Einräumung gruppenspezifisch angepasster Rechte weder notwendig noch sinnvoll.  

4.3.2 Nutzungszwecke: nicht-kommerzielle und kommerzielle Nutzung 

Die eingeräumten Nutzungsrechte können anhand ihres Nutzungszwecks unterschieden werden. 

Nutzungszwecke beziehen sich hierbei auf die Unterscheidung von nicht-kommerzieller und kom-

merzieller Nutzung, wobei letztere anhand des Aspekts der Ausrichtung auf Erzielung von Entgelten 

abgegrenzt wird. Ganz grundlegend kann jedes der genannten Nutzungsrechte auch für kommerzi-

elle Zwecke in Anspruch genommen werden, zudem ist keine der Zielgruppen von Open Data per 

se nur der kommerziellen oder nicht-kommerziellen Nutzerseite zuzuordnen. Auch den Bürgern 

steht eine Verwendung offener Verwaltungsdaten zur Entwicklung von Apps o. ä. offen. Für die 

Presse kann die Möglichkeit kommerzieller Nutzung für die Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe 

sogar notwendiges Kriterium sein. 

Die Open-Data-Philosophie geht deshalb idealtypisch von einer Einräumung der Nutzungsrechte 

explizit für alle Nutzungsarten und -zwecke aus, da ein besonderer Nutzen offener Verwaltungsda-

ten in der Möglichkeit der kostenlosen Nutzung auch zu kommerziellen Zwecken gesehen wird. 

Dies basiert auf der Annahme, dass vor allem neue Geschäftsmodelle und Innovationen häufig auf 

der Möglichkeit eines »kostengünstigen Scheiterns« basieren.  

Auf der anderen Seite existieren auch Argumente für eine getrennte Handhabung kommerzieller 

und nicht-kommerzieller Nutzung, primär in Bezug auf die Frage, ob der Aspekt der »kostenlosen 

Bereitstellung«, welcher auch Bestandteil der Open-Government-Data-Kriterien ist, für kommerziel-

le Nutzungsarten vor dem Aspekt der Möglichkeit von Gewinngenerierung der Nutzer bei entste-

henden Kosten für die Verwaltung haltbar ist. Zudem kann eine Trennung der Handhabung kom-

merzieller und nicht-kommerzieller Nutzung die Möglichkeit der Abbildung unterschiedlicher 

Haftungsansprüche oder Qualitätskriterien für kommerzielle Nutzer eröffnen. 

Das Kriterium einer kostenlosen Bereitstellung offener Verwaltungsdaten erscheint von allen Open-

Data-Kriterien als das vor dem deutschen Verwaltungshintergrund wohl diskussionsbedürftigste. 

Die Idee einer kostenlosen Bereitstellung basiert auf dem Gedanken, dass eine Bereitstellung ge-

gen Gebühren oder Entgelte eine Zugriffsbarriere für manchen Nutzer darstellen und bestimmte 

auf offenen Daten basierende Geschäftsmodelle unrentabel machen könnte. Zudem seien die Da-

ten sowieso bereits bei der Verwaltung vorhanden und könnten problem- und kostenlos bereitge-

stellt werden. Entgegen dieser Annahme ergibt sich für die Verwaltung       ein erheblicher Auf-

wand. Dieser ergibt sich daraus, dass Daten der Verwaltung zunächst für die verwaltungsinterne 

Aufgabenerfüllung erhoben und gespeichert werden, ein Zugang für Dritte ist hierbei nicht grund-

sätzlich und auch nicht in bestimmten Formaten vorgesehen (zur Einpassung in den behördlichen 

Workflow vgl. Abschnitt II-3.2.2). Entsprechend greift auch das Argument nicht, die Daten seien 

bereits mit Steuergeldern bezahlt und dürften damit nicht kostenpflichtig bereitgestellt werden, da 

die Kostendeckung durch Steuergelder sich zunächst allenfalls auf die ursprüngliche Verwaltungs-

aufgabe, nicht aber auf die Bereitstellung für Dritte bezieht, wenn diese nicht Bestandteil der origi-

nären Aufgabe ist (II-3.3.1). 
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Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage bei Bund, Ländern und Kommunen ist ein Ver-

zicht auf bestehende oder zukünftig mögliche Einnahmequellen schwierig zu vermitteln, auch vor 

dem Hintergrund, dass eine Kostenerhebung für die kommerzielle Weiterverwendung von Daten 

rechtlich                          (§ 4 A    3 IWG) und die Möglichkeit von Einnahmen unter Um-

ständen die Bereitschaft zur Bereitstellung von Daten durch die Behörden erhöhen könnte. Selbst 

die Idee der »Offenheit« sieht die Möglichkeit der Deckung von Kosten durch Gebühren-/ Entgel-

terhebung vor. Der Aspekt der Deckung von Reproduktions- und Investitionskosten ist Bestandteil 

einer Reihe von Umsetzungsstudien, in der Praxis böte sich hierdurch die Möglichkeit, die Investiti-

onskosten zumindest teilweise rezufinanzieren.  

De facto lässt sich die Frage der bei einer Umsetzung entstehenden Kosten und ihrer Deckung 

momentan nicht argumentativ lösen. Entsprechend kann eine Lösung in der Bepreisung von offe-

nen Verwaltungsdaten liegen. Für eine Bepreisung offener Verwaltungsdaten kommen abstrakt 

zwei rechtfertigende Ansätze in Betracht: die Bepreisung aufgrund des mit der ursprünglichen Er-

hebung der Daten verbundenen Aufwands oder die Bepreisung aufgrund des Bereitstellungsauf-

wands bereits erhobener Daten. Beide Varianten beziehen sich zunächst auf eine grundsätzliche 

Bepreisung von Daten, ohne dabei zwischen unterschiedlichen Zielgruppen oder Nutzungszwecken 

zu unterscheiden.  

Wie bereits aufgezeigt wurde, lassen sich der Zugang zu Daten der Verwaltung und deren Weiter-

verwendung sachlich voneinander trennen. In Bezug auf die Weiterverwendung von Daten ließe 

sich zwischen privater (   S  nicht-kommerzieller) und kommerzieller Weiterverwendung unterschei-

den, wobei die rechtlichen Vorgaben des IWG im Grundsatz auf eine Normierung der kommerziel-

len Nutzung gerichtet sind und sich Gleichheitsaspekte nur auf die Gleichbehandlung aller kommer-

ziellen Nutzungsarten, nicht jedoch auf eine Gleichbehandlung kommerzieller und nicht-

kommerzieller Nutzungsarten bezieht (ausführlich in Abschnitt II-3.9.1). Eine Ausgestaltung unter-

schiedlicher Nutzungsbestimmungen für verschiedene Arten der Weiterverwendung offener Verwal-

tungsdaten ließe sich anhand der Trennlinie kommerzielle/nicht-kommerzielle Nutzung durchaus 

begründen. Hintergrund der Idee einer Ausgestaltung verschiedener Nutzungsbestimmungen ist 

die Frage, ob für das Recht kommerzieller Nutzung – da diese in der Regel auf Entgelterzielung 

gerichtet ist – die Möglichkeit einer Bepreisung zur Deckung von Investitionskosten der Verwaltung 

sinnvoll ist. Der Fokus auf einer möglichen Bepreisung kommerzieller Nutzung ergibt sich aus dem 

spezifischen Nutzen, der einer kostenlosen privaten Nutzung zugedacht wird. Vor dem Hintergrund 

der Open-Data-Philosophie wird die freie private Nutzung von Verwaltungsdaten primär in Bezug 

auf die Möglichkeiten einer verbesserten bürgerlichen Information zur besseren Wahrnehmung 

demokratischer Rechte gesehen, entsprechend würde eine Bepreisung privater Nutzung unnötige 

Nutzungsschwellen erzeugen und den Eintritt der gewünschten Effekte weitgehend verhindern.  

Der Idee einer Bepreisung kommerzieller Nutzungsrechte wird entgegengehalten, dass kommerzi-

elle Nutzung teilweise nicht strikt von Mischformen abgrenzbar ist. Zudem entstünden besonders 

dort neue Geschäftsmodelle und Märkte, wo Daten kostenlos zur Verfügung stünden. Aus neuen 

Geschäftsmodellen ließen sich zudem bei ausreichend hohem Wachstum Steuereinnahmen gene-

rieren, welche die Einnahmen aus der Bepreisung der Daten überstiegen können. Betrachtet man 

das Angebot offener Verwaltungsdaten auch als Aspekt der Wirtschaftsförderung, besonders für 

kleine und mittlere Unternehmen, so ist diese Argumentation durchaus vertretbar. Aus organisato-

rischer Sicht stellt eine Bepreisung die Verwaltung vor die Notwendigkeit, Abrechnungssysteme 

und -strukturen zu schaffen, was wiederum Kosten erzeugt und somit mit der Deckung von Inves-

titionskosten für die Bereitstellung offener Verwaltungsdaten konfligieren kann.  

Allerdings können auch Gegenargumente vorgebracht werden. Neben besseren Möglichkeiten 

der Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen anhand der Bedürfnisse kommerzieller Nutzer 
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(Qualitäts-/Haftungsansprüche) würde eine Beeinflussung von Geschäftsmodellen von der Höhe 

der Entgelte/Gebühren abhängen. Zudem ließe sich in den Nutzungsbestimmungen oder in Ergän-

zungen zu diesen regeln, welche Nutzungszwecke ggf. von der Definition kommerzieller Nutzung 

ausgenommen sind. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die kommerzielle Nutzung nur in einer 

Anfangsphase oder nur in Bezug auf spezifische Datensätze mit erhöhtem Bereitstellungsaufwand 

zu bepreisen.  

Die Frage einer Bepreisung kommerzieller Nutzung wird letztlich eine Frage der individuellen Aus-

gestaltung durch die verfügungsberechtigten Stellen sein. Vor dem Hintergrund der derzeitigen 

Ressourcenknappheit auf allen Verwaltungsebenen lässt sich für einen grundsätzlichen Verzicht auf 

eine Bepreisung schwierig argumentieren, da sich die Bereitschaft zur Bereitstellung von Daten 

voraussichtlich besonders auf der kommunalen Ebene durch die Möglichkeit einer Kostendeckung 

erhöhen könnte.  

Dennoch wiegen auch die Argumente gegen eine Bepreisung schwer – es entstehen zusätzlicher 

Verwaltungsaufwand und Kosten, der angedachte Nutzen offener Verwaltungsdaten in Bezug auf 

neue Geschäftsmodelle kann durch die Schaffung künstlicher Markteintrittshürden für kommerzielle 

Nutzer negativ beeinträchtigt werden. Verschärft werden diese Punkte durch das Problem, dass 

sich kommerzielle Zwecke auch über den Aspekt einer Ausrichtung auf Entgelterzielung derzeit 

nicht trennscharf abgrenzen lassen und somit unter Umständen Mischformen der Nutzung fälschli-

cherweise und mit negativen Folgen unter kommerzielle Nutzung gefasst werden. Wenn möglich 

sollte aus diesen Gründen gänzlich auf die Bepreisung der Nutzung offener Verwaltungsdaten, 

auch zu kommerziellen Zwecken, verzichtet werden.  

4.4 BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR BESTEHENDE LIZENZMODELLE 

Für die Identifikation der für eine Umsetzung von Open Data in Deutschland geeigneten Lizenzmo-

delle lassen sich eine Reihe von Kriterien ableiten, von denen ein Teil als notwendige Kriterien zu 

betrachten sind, während andere Kriterien vor allem in Bezug auf die Praktikabilität sinnvoll, nicht 

aber zwingend notwendig sind. Für eine Verwendung vorzuziehen sind in diesem Zusammenhang 

allerdings jene Modelle, die beide Kategorien abbilden können.  

Notwendigerweise müssen Lizenzmodelle, sollen sie für eine Verwendung bei Open-Data-Projekten 

in Deutschland geeignet sein, die folgenden Merkmale aufweisen: 

Zunächst muss das Lizenzmodell jene Nutzungsrechte und Bedingungen abbilden können, die im 

Rahmen der Umsetzung angedacht sind. Als Mindestmaß ist hier die Bedingung der Namens-

nennung erforderlich.  

Zur Verhinderung von sog. Datensilos – Mengen an Datensätzen, welche unter einer nicht kompatib-

len Lizenz stehen – muss eine Kompatibilität zu bestehenden Lizenzmodellen, primär im Bereich 

Open Data, gegeben sein, da sonst die Nutzung von Datensätzen verschiedener Portale mit unter-

schiedlichen Bedingungen stark eingeschränkt sein kann. Entsprechend darf die Lizenz keine Ein-

schränkungen enthalten, die den angedachten Rechten und Bedingungen widersprechen, bspw. 

durch anderweitig durchaus übliche Bedingungen wie ein Verän              (z     »              « 

bei Creative-Commons-Lizenzen) oder ein Verbot kommerzieller Nutzung (z     »non commercial« 

bei Creative-Commons-Lizenzen). 
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Tabelle II-14: Bewertungskriterien für bestehende Lizenzmodelle 

Notwendige Kriterien Optionale Kriterien 

Abbildung von Nutzungsrechten und -bedingungen Praktikabilität & Laienverständlichkeit 

Kompatibilität zu anderen Lizenzmodellen Möglichkeit der Weiterentwicklung 

Eignung für und Konkretisierung von unterschiedli-

chen Inhalten, Bereitstellern und Nutzern 

Trennung zwischen kommerzieller und nicht-

kommerzieller Nutzung 

Keine grundsätzlichen Lizenzkosten 
 

Einräumung einfacher Nutzungsrechte möglich 
 

Keine grundsätzliche räumliche der zeitliche Be-

schränkung 

 

 

Im Rahmen der Bandbreite an Inhalten, die unter den Bereich offener Verwaltungsdaten fallen 

können, sowie den potenziell unterschiedlichen Bereitstellern
687

 und Nutzergruppen
688

 muss das 

Lizenzmodell zunächst abstrakt geeignet sein, diese Bandbreiten abzubilden und zu konkretisie-

ren.
689

 

Des Weiteren darf das Lizenzmodell weder grundsätzlich Lizenzkosten verlangen noch nur für die 

Einräumung lediglich ausschließlicher oder räumlich oder zeitlich beschränkter Rechte geeignet 

sein. 

Neben den notwendigen Kriterien gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die in Bezug auf Lizenzen 

und auch in Bezug auf Nutzungsbestimmungen für offene Verwaltungsdaten in Deutschland sinn-

voll sind. Diese Eigenschaften beziehen sich bspw. auf die Praktikabilität und Laienverständlichkeit 

von Nutzungsbestimmungen sowie die Möglichkeit von Anpassungen der Nutzungsbestimmungen 

im bestehenden Rahmen ohne die Notwendigkeit der Schaffung neuer Lizenzen.  

Die Fähigkeit eines Lizenzmodells, zwischen kommerzieller und nichtkommerzieller Nutzung zu 

trennen, ist eine weitere Eigenschaft, die ggf. sinnvoll sein kann.  

4.5 BESTANDSANALYSE LIZENZMODELLE 

Auf den ersten Blick scheint es eine Vielzahl an Lizenzen für den Bereich Open (Government) Data 

zu geben. Dieser Eindruck relativiert sich jedoch, sobald man klare Kriterien dafür anlegt, was zu 

lizensieren ist, welche Rechte eingeräumt werden und welchen Bedingungen hierfür auferlegt wer-

den sollen. Neben spezifisch entwickelten Lizenzen bestehen eine Reihe marktüblicher Modelle, die 

für Open Data grundsätzlich geeignet erscheinen, allerdings in Bezug auf jedes individuelle Vorhaben 

                                                
 

687  Verschiedene Behörden, verschiedene Verwaltungsebenen, ggf. unterschiedliche Rechtsformen. 
688  Natürliche Personen, Gruppen von natürlichen Personen, juristische Personen. 
689  D. h. ein Lizenzmodell, welches nicht für Daten geeignet ist, scheidet aus, ebenso Modelle, die u. U. keine Rechte an 

juristische Personen einräumen können. 
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noch einmal anhand eines Abgleiches von einzuräumenden Rechten und Bedingungen und auf ihre 

projektspezifische Eignung geprüft werden sollten. Wenn es um »Open Content« und »Open Data« 

geht, dann zählen die Creative-Commons-Lizenzen, die GNU-Lizenzen und die Open-Data-

Commons-Lizenzen zu den am weitesten verbreiteten Lizenzmodellen. Da die GNU-Lizenzen nicht 

für eine Lizenzierung von Daten vorgesehen sind, sondern ihren Fokus eher auf Open Content 

(Software, Dokumente) haben, werden sie hier nicht näher betrachtet. Im Hinblick auf staatliche 

Open-Data-Portale existieren zudem noch einige nationale Lizenzlösungen, die, wie z             -

Government-Licence in Großbritannien, als Vorbild für die Entwicklung von Lizenzen in anderen 

Staaten dienten.  

Die Auswahl der im Folgenden untersuchten Lizenzen ergab sich zunächst aus der näheren Be-

trachtung des Schutzgegenstandes. Die Zusammenstellung umfasst jene Lizenzmodelle, die sich 

ausschließlich oder neben anderen geschützten Inhalten auf Daten beziehen lassen. Des Weiteren 

ist der Grad der Beschränkung der Nutzung des Schutzgegenstandes über die Nutzungsbestim-

mungen von entscheidender Bedeutung. Je weitgehender die Rechte und je geringer die auferleg-

ten Bedingungen durch den Datenbereitsteller, desto höher die Übereinstimmungen mit den Anfor-

derungen, die aus der Open-Data-Philosophie abgeleitet werden. Nutzungsbestimmungen, die 

einem weitgehenden Rechteverzicht gleichkommen und keinerlei Bedingungen auferlegen, wider-

sprechen wiederum       den Ansprüchen der Verwaltung. Die in dieser Studie getroffene Auswahl 

der Lizenzen wird den genannten Erfordernissen weitgehend gerecht und begründet daher eine 

nähere Untersuchung.  

 

In der Analyse bestehender Lizenzmodelle wurden marktübliche und spezifisch entwickelte interna-

tionale Open-Data-Lizenzen daraufhin untersucht, welche der identifizierten Kriterien abgebildet 

werden und in welcher Form Nutzungsrechte und -bedingungen eingeräumt bzw. auferlegt wer-

den. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile einzelner Lizenzmodelle und Regelungsvarian-

ten aufgezeigt. Hieraus lassen sich für die marktüblichen Modelle grundsätzliche Empfehlungen 

bezüglich einer Eignung als Nutzungsbestimmungen für eine Umsetzung von Open-Data-Vorhaben 

in Deutschland ableiten. Die internationalen Beispiele der Umsetzung von Nutzungsbestimmungen 

können darüber hinaus als Orientierungsmaßstab für die Entwicklung eigener deutscher Nutzungs-

bestimmungen dienen. 

4.5.1 Verwaltungsspezifische Modelle 

4.5.1.1 GeoLizenz 

Die GeoLizenz in acht Varianten ist ein bundesweit einheitliches Standardlizenzmodell für Geoin-

formationen der öffentlichen Hand. Schutzgegenstand sind allgemein Geodaten oder Geodienste. 

Unter Geodaten werden alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten 

Standort oder geografischen Gebiet gezählt. Geodienste sind vernetzte Anwendungen, die Geo- 

und Metadaten in strukturierter Form zugänglich machen. Der Lizenzgeber ist der Anbieter der 

Geodaten/Geodienste. Dem Lizenznehmer werden die Nutzungsrechte an den Geodaten/Geo-

diensten eingeräumt. Eine Besonderheit des Lizenzvertrages ist bei einer auf Dauer angelegten 

Nutzung des Schutzgegenstandes, dass die Laufzeit der Vereinbarung zunächst ein Jahr andauert.690  

Die GeoLizenz besteht im Wesentlichen aus drei Bausteinen bezüglich der Nutzungsarten: kom-

merzielle Nutzung, Weiterverarbeitung und Nutzung im öffentlichen Netzwerk. Die Varianten der 

                                                
 

690  Vgl. den Abschnitt »10. Laufzeit des Vertrages und dessen Beendigung« der GeoLizenzen unter www.geolizenz.org. 
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GeoLizenz unterscheiden sich durch die jeweils unterschiedliche Einräumung der Nutzungsarten. 

Daneben kann zwischen fünf Nutzergruppen691 unterschieden werden. Die folgenden Nutzungsbe-

dingungen finden sich in jeder Variante der GeoLizenz wieder. Neben dem Quellenvermerk und der 

Verlinkung zur Lizenz dürfen die Geodaten/Geodienste nicht in einer Form genutzt werden, in der 

ein amtlicher Status angedeutet wird. Außerdem darf die Nutzung Dritte nicht in die Irre führen. Es 

müssen geltende Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik eingehalten 

werden. Geodaten und Geodatendienste dürfen nur über die vom Lizenzgeber vorgesehene 

Schnittstelle erlangt werden. Des Weiteren darf der Schutzgegenstand des Lizenzvertrages nur 

dann an Dritte weitergegeben werden, wenn die Nutzungsbedingungen der Lizenz in gleicher Wei-

se weitergegeben werden. Individuelle Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben wer-

den. Und schließlich darf die Nutzung nur in Übereinstimmung der einschlägigen Rechtsvorschriften 

erfolgen. Dieser Katalog an Nutzungsbedingungen ist unabhängig von den eingeräumten Rechten 

für alle Lizenznehmer bindend. 

Im Folgenden ist die GeoLizenz V1.1-Ia Gegenstand der Untersuchung, da diese von allen GeoLi-

zenzen den Open-Government-Data-Kriterien am ehesten entspricht. 

4.5.1.2 Nutzungsbestimmungen PortalU 

Das PortalU ist zentraler Einstiegspunkt für Umweltinformationen für Deutschland und bietet den 

Zugang zu Messwerten, Publikationen, Veranstaltungshinweisen, Metadaten von Umweltkatalogen 

und Fachdatenbanken sowie Kartenmaterial von Bund, Ländern und Kommunen. Betreiber des 

Portals ist die Koordinierungsstelle im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-

maschutz.  

Das Portal verlinkt größtenteils zu den einzelnen Angeboten. Auf den Webseiten der Bereitsteller 

stehen dann die Nutzungsbestimmungen, die mit den jeweiligen Angeboten verbunden sind. Die 

grundsätzlichen Regelungen zum Umgang mit den bereitgestellten Angeboten sind dann in den 

Impressen nachzulesen. Die konkrete Ausgestaltung der Nutzungsbestimmungen verbleibt somit 

wie bei den Geolizenzen bei den Bereitstellern.  

4.5.2 »Marktübliche« Modelle 

4.5.2.1 Creative-Commons-Lizenz-System 

Die Creative-Commons-Lizenzen692 sind vorgefertigte Lizenzverträge, die anfänglich Künstlern bei 

der rechtssicheren Veröffentlichung ihrer Werke wie Texten, Musikstücken, Bildern und Videos 

behilflich sein sollten. Creative Commons selbst ist eine Organisation, die sich als gemeinnützig 

beschreibt und sich für den freien Austausch von Inhalten im Internet einsetzt. Die Lizenzen 

wurden zunächst im angelsächsischen Raum genutzt, bis sie auch ins Deutsche übersetzt und dem 

hiesigen Rechtssystem angepasst wurden. Es sind derzeitig sechs Lizenzen im Gebrauch, die 

stetig weiterentwickelt werden. Die bestehenden Lizenzen werden derzeit in der Version 3.0 ange-

boten. Eine Veränderung zur vorherigen Version ist der Hinweis, dass unter dem Begriff Schutz-

gegenstand auch Datenbanken oder Zusammenstellungen von Daten fallen, soweit diese einen 

immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener Art genießen. Eine Version 4.0 ist zurzeit in Arbeit und 

soll Ende 2012 veröffentlicht werden.693  

                                                
 

691  Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Interessengemeinschaft und Privat. 
692  Näheres zu den Creative-Commons-Lizenzen vgl. http://de.creativecommons.org sowie http://creativecommons.org, 

Stand: 02.04.2012. 
693  Vgl. Heise (2012).  
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Die einzelne Creative-Commons-Lizenz besteht aus drei »Schichten«: dem rechtsverbindlichen 

Lizenzvertrag (»Legal Code«), einer laienverständlichen Lizenzurkunde (»Commons Deed«) mit 

einem kleinen begleitenden Lizenzhinweis (»Icon«) sowie einer maschinenlesbaren Version der 

Lizenz (»Digital Code«) für eine bessere Auffindbarkeit der lizenzierten Inhalte durch Software-

systeme, Suchmaschinen und andere Programme. 

Die Creative-Commons-Lizenzen bestehen aus vier sog. Lizenzattributen, welche kombiniert zu 

sechs unterschiedlichen Lizenzmodellen führen. Die vier Attribute sind jeweils als Nutzungsauflagen 

zu verstehen: Namensnennung (BY), keine kommerzielle Verwendung (non-commercial NC), keine 

Veränderungen (no derivatives ND) und Weitergabe zu gleichen Bedingungen (share alike SA). 

Entsprechend werden die Bedingungen durch Kombination mehrerer Attribute restriktiver. Durch 

die einzelnen Attribute und die Kombinationsmöglichkeiten sollen unterschiedliche Interessen der 

Rechteinhaber Berücksichtigung finden können und somit eine möglichst zielgenaue Benennung 

von Rechten und Bedingungen möglich sein.694 

Die Lizenzen bieten den Vorteil, dass sie bereits weit verbreitet sind und dadurch über einen ge-

wissen Bekanntheitsgrad verfügen. Eine Nutzung wird dadurch erleichtert. Vorteilhaft ist zudem, 

dass nicht alle Nutzungen freigegeben werden,        das Urheberpersönlichkeitsrecht bleibt wei-

terhin bestehen. Sollte es in bestimmten Fällen zu einer rufschädigenden Nutzung kommen, könnte 

dies ggf. untersagt werden. Des Weiteren sorgt die stetige Weiterentwicklung der Lizenzen in Be-

zug auf neue rechtliche Herausforderungen für ein hohes Maß an Flexibilität. Im Einzelfall bieten 

die Lizenzen eine relativ hohe Rechtssicherheit, weil sie in der Praxis bereits erprobt sind und die 

Notwendigkeit entfällt, in Einzelverhandlungen treten zu müssen. Wenn jedoch ein Schutzgegen-

stand bereits unter eine Creative-Commons-Lizenz gestellt wurde, besteht ein Vorbehalt von Ein-

zelabsprachen. Wenn bspw. die kommerzielle Nutzung durch eine Lizenz untersagt sein sollte, 

könnte dies im Einzelfall nachverhandelt werden.  

Natürlich existiert auch eine Reihe von Nachteilen, die es bei den Creative-Commons-Lizenzen zu 

berücksichtigen gilt. Trotz Fortentwicklung der Lizenzen handelt es sich hierbei nicht um spezielle 

und ausschließliche »Datenlizenzen«. Unsicherheiten bestehen bezüglich kommerzieller Nutzung 

und eines Haftungsausschlusses. Der Begriff der kommerziellen Nutzung ist nicht trennscharf defi-

niert. Die Trennschärfe des Begriffs ist insbesondere bei der Erhebung von Nutzungsgebühren bzw. 

Nutzungsentgelten von Bedeutung. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf den Haftungsaus-

schluss. Zur Haftungsbeschränkung heißt es in den Lizenzen, dass der Lizenzgeber nur in Bezug 

auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet, sofern ihm 

wenigstens Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, für sonstige Schäden wird nur bei grober Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz gehaftet, darüber hinaus wird keinerlei freiwillige Haftung übernommen. Die Haftung 

des Lizenzgebers ist somit weitestgehend ausgeschlossen. Sollten jedoch Rechte Dritter am 

Schutzgegenstand bestehen, könnte der Nutzer auf Schadensersatz verklagt werden. In dem Fall 

kann er sich den zu leistenden Schadensersatz nicht vom Lizenzgeber erstatten lassen. 

Die folgenden Creative-Commons-Lizenzen entsprechen weitestgehend den Anforderungen, die 

sich aus dem Begriff der Offenheit ableiten lassen: 

Lizenz mit Namensnennung (CC BY 3.0)695 

Der Schutzgegenstand umfasst bei den Creative-Commons-Lizenzen sowohl literarische, künstleri-

sche oder wissenschaftliche Inhalte als auch Datenbanken oder Zusammenstellungen von Daten, 

                                                
 

694  Vgl. Kreutzer 2011, S. 34. 
695  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. 
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soweit diese einen immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener Art genießen. Bei den CC-Lizenzen 

wird zwischen Lizenzgeber und Rechteinhaber des Schutzgegenstandes differenziert,        es be-

steht ein Unterschied zwischen »Anbieter« und »Urheber« des Schutzgegenstandes. Der Lizenz-

nehmer ist grundsätzlich eine natürliche oder juristische Person, die die eingeräumten Nutzungs-

rechte in Anspruch nimmt und nicht gegen die Bedingungen verstößt.  

Die zentrale Bedingung der CC-BY-3.0-Lizenz ist die Nennung des Namens oder des Pseudonyms 

des Rechteinhabers und/oder ggf. des Lizenzgebers. Darüber hinaus werden die Titelnennung des 

Inhalts, ein Hinweis auf die ursprüngliche Ressource und bei einer Abwandlung des Schutzgegen-

standes eine entsprechende Kenntlichmachung verlangt. Ansonsten sind die eingeräumten Rechte 

am Schutzgegenstand weitgehend,      , der Schutzgegenstand darf vervielfältigt, verbreitet und 

öffentlich zugänglich gemacht werden. Abwandlungen und Bearbeitungen des Schutzgegenstandes 

sind bei Kenntlichmachung erlaubt. Eine kommerzielle Nutzung wird ebenfalls eingeräumt. 

Lizenz mit Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC BY-SA)696 

Der Schutzgegenstand, der Lizenzgeber, der Rechteinhaber und der Lizenznehmer sind der oben 

beschriebenen Lizenz gleich. Die Bedingungen bezüglich der Namensnennung gelten für diese Cre-

ative-Commons-Lizenz ebenso. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Lizenzen besteht 

darin, dass hier das Ergebnis einer Abwandlung oder Bearbeitung des Schutzgegenstandes nur 

unter identischen oder vergleichbaren Bedingungen weitergegeben werden darf, wie sie sich aus 

diesem Lizenzvertrag ergeben. Der neu entstandene Schutzgegenstand darf demzufolge nicht un-

ter weitergehende Lizenzbedingungen (bspw. ein Verbot der Vervielfältigung oder der kommerziel-

len Nutzung) gestellt werden.  

Creative-Commons-Zero-Lizenz697 

Ein Inhalt, der unter eine Creative-Commons-Zero-Lizenz gestellt wurde, wird »in die Gemeinfrei-

heit entlassen«. Soweit es möglich ist, wird auf alle urheberrechtlichen und sonstigen Schutzrechte 

verzichtet. Die Nutzungsbedingung der Namensnennung entfällt. Die Vervielfältigung, Abwandlung 

und kommerzielle Nutzung ist ohne weitere Bedingungen möglich. 

4.5.2.2 Open Data Commons 

Die Open-Data-Commons-Lizenzen beziehen sich auf Datenbanken, zunächst nicht explizit auch auf 

deren Inhalte. Es wird zwar eine Möglichkeit der Verwendung für Daten angedeutet698, außer für 

die ODC PDDL ist dies in den vollständigen Lizenztexten so nicht angegeben. Zu den Lizenzen ge-

hören die Attribution License (ODC BY), die Open Database License (ODC ODbL) und die Public 

Domain Dedication and License (ODC PDDL). Für die einzelnen ODC-Lizenzen gibt es Entsprechun-

gen bei den Creative-Commons-Lizenzen. Projektträger der ODC-Lizenzen ist die Open Knowledge 

Foundation.  

                                                
 

696  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/. 
697  http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de/. 
698  Auf der Homepage http://opendatacommons.org/licenses/ wird jeweils von einer Eignung für Daten/Datenbanken 

(»data/databases«) gesprochen, die ausführlichen Lizenztexte der ODC BY und der ODbL sprechen jeweils aber nur von 
Datenbanken (»databases«), lediglich die ODC PDDL spricht explizit auch von Daten. 

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de/
http://opendatacommons.org/licenses/
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Attribution License (ODC BY)699  

Die ODC-BY-Lizenz entspricht weitestgehend der Creative-Commons-BY-3.0-Lizenz. Unter der Be-

dingung der Namensnennung dürfen die Daten vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich 

gemacht werden. Abwandlungen und Bearbeitungen sind erlaubt. Das Recht zur kommerziellen 

Nutzung wird ebenfalls eingeräumt. 

Open Database License (ODC ODbL)700 

Die ODC-ODbL folgt in der Ausgestaltung der Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-BY-

SA-3.0-Lizenz. Als Bedingungen werden Namensnennung und die Weitergabe unter gleichen Be-

dingungen angelegt.  

Public Domain Dedication and License (ODC PDDL)701 

Die ODC PDDL ist analog zur Creative-Commons-Zero-  z  z         Vervielfältigungen, Abwandlun-

gen und kommerzielle Nutzungen von Daten sind ohne die Verpflichtung einer Namensnennung 

möglich. 

4.5.3 Eigenentwürfe für Open Data Vorhaben 

Neben marktüblichen Lizenzen finden sich Beispiele für eigens entwickelte Nutzungsbestimmungen 

im Bereich Open Government Data, die zum Teil recht unterschiedlich ausgestaltet sind. Das ältes-

te nationale Open-Government-Data-Portal (data.gov) in den USA bildet hierbei zunächst einen 

Sonderfall. Das Portal bietet nach eigener Aussage ausschließlich Daten von Behörden an, die kei-

nen Beschränkungen für einen Zugang der Öffentlichkeit unterliegen702. Es ist unklar, ob Datensät-

ze in den USA als Werke im urheberrechtlichen Sinne gelten, falls dem so ist, würden sie im Rah-

men der Regelung des Code of Laws of the United States of America in der Public Domain 

liegen.703 

Auf dem amerikanischen Portal sind keine expliziten Rechte und Bedingungen für die Nutzung aus-

gewiesen, die Datensätze enthalten in den Metadaten keine Hinweise auf Nutzungsbestimmungen 

und auch die Beschreibungen der Datensätze enthalten lediglich einen Verweis auf den Datenbe-

reitsteller und die Möglichkeit der Angabe eines Links zur Originalquelle704.  

Auf der anderen Seite besteht auch keine klare Zuordnung zur Public Domain, wie dies z     bei der 

Verwendung von Bildern amerikanischer Behörden auf Wikipedia üblich ist705. Die Aussage »Data 

accessed through Data.gov do not, and should not, include controls over its end use« in der »data 

policy«706 lässt auf einen weitgehenden Verzicht auf Bedingungen schließen. Aus einem neutralen 

Blickwinkel wird allerdings zunächst nicht klar, welche Rechte und Bedingungen eingeräumt wer-

den, abgesehen von Aussagen zur Namensnennung und zur Bedingung, dass die Nutzer einen 

vorgegebenen Passus zum Haftungsausschluss des Portals bei der Verwendung von Daten angeben. 

                                                
 

699  http://opendatacommons.org/licenses/by/. 
700  http://opendatacommons.org/licenses/odbl/. 
701  http://opendatacommons.org/licenses/pddl/.  
702  »Public data«, vgl. http://www.data.gov/about. 
703  Titel 17, Kap. 1, §105 USC: Subject matter of copyright: United States Government works: »Copyright protection under 

this title is not available for any work of the United States Government, but the United States Government is not pre-
cluded from receiving and holding copyrights transferred to it by assignment, bequest, or otherwise.«; vgl. 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title17/pdf/USCODE-2011-title17-chap1-sec105.pdf 

704  Vgl. bspw. https://explore.data.gov/Income-Expenditures-Poverty-and-Wealth/Consumer-Expenditure-Survey/3chw-d2fd 
705  Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hague_Clinton_May_14_2010_Crop.jpeg 
706  Vgl. unter http://www.data.gov/datapolicy den Abschnitt »secondary use« 

http://opendatacommons.org/licenses/by/
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/
http://www.data.gov/about
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Auf der Ebene der Europäischen Union besteht mit der European Union Public License (EUPL) eine 

offene Lizenz, die allerdings aufgrund ihrer Fokussierung auf den Schutzgegenstand Software für 

Open-Data-Vorhaben ungeeignet erscheint. Somit bildet für den Bereich der EU die Richtlinie 

2003/98/EG (sog. PSI-Richtlinie) die Grundlage für die Weiterverwendung von Informationen des 

öffentlichen Sektors in der EU und aufgrund mitgliedstaatlicher Umsetzungspflichten damit mittel-

bar auch die Grundlage für Entwicklungen im Bereich Open Government Data in Deutschland.  

Zur Thematik der Lizenzen trifft die PSI-Richtlinie lediglich die Aussage, dass Bedingungen in Lizen-

zen geregelt werden können (Art. 8 Abs. 1), und dass die Mitgliedstaaten, wenn sie Lizenzen zur 

Regelung von Bedingungen nutzen, die Verwendung von Standardlizenzen sicherstellen (Artikel 8 

Abs. 2). Der Begriff Standardlizenz wird nicht weitergehend definiert oder erläutert, die Auslegung 

des Wortlauts lässt vermuten, dass dieser Passus sich lediglich auf die Einheitlichkeit der verwen-

deten Lizenzen in den Mitgliedstaaten bezieht, und nicht auf einen Standard zwischen den Mit-

gliedstaaten. Mögliche notwendige Regelungsinhalte einer solchen Standardlizenz werden nicht 

benannt, es finden sich allerdings Anhaltspunkte, die einen bestimmten Rahmen vorzeichnen. Zu-

nächst betrifft dies die Regelungen zur kommerziellen und nicht-kommerziellen Nutzung (Art. 3), 

zur Nichtdiskriminierung (Art. 10) und zum Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen (Art. 11), 

welches zwingend zu einer Einräumung von einfachen Nutzungsrechten führt. In der Begründung 

der Richtlinie finden sich noch Anmerkungen zur Regelung der Verfügbarkeit von Inhalten (Ab-

schnitt 12) und zum Vorbehalt der Rechte Dritter (Abschnitt 22). Weitere Aussagen zu den Inhal-

ten einer Lizenz finden sich nicht. 

Der Entwurf zur Novellierung der PSI-Richtlinie enthält bezüglich möglicher Regelungsinhalte keine 

wesentlichen Erweiterungen707. Eine klare Benennung von Regelungsinhalten findet auch hier nicht 

statt, selbst die aufgezeigte Option einer rechtlichen Anpassung der derzeitigen Richtlinie sieht 

keine Änderungen oder Erweiterungen in diesem Bereich vor und birgt deshalb die Gefahr von 

Abweichungen und einer Vielzahl unterschiedlicher Lösungen in den einzelnen Mitgliedstaaten708. 

Die Aussagen der Richtlinie zu Standardlizenzen sind unverändert zur gültigen Version der Richtli-

nie aus dem Jahr 2003. Allerdings gibt es mittlerweile Bestrebungen zur Schaffung einer einheitli-

chen europaweiten Open-Government-Data-Lizenz709. Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsord-

nungen in den Mitgliedstaaten und unterschiedlicher nationaler Regelungen und Traditionen in 

Bezug auf den Zugang zu öffentlichen Informationen erscheint die tatsächliche Umsetzung einer 

europaweit einheitlichen Lizenz zumindest fragwürdig und als Ergebnis eines langwierigen Abstim-

mungsprozesses mit unklarem Ausgang.710 

Für die Umsetzung von Open Government Data in Deutschland bieten das Beispiel USA und die 

aktuelle Diskussion um die Novellierung der PSI-Richtlinie zunächst kaum Orientierung. Im Folgen-

den werden eigens entwickelte Open-Government-Data-Nutzungsbestimmungen vorgestellt, wel-

che einen Orientierungsrahmen für eine Umsetzung in Deutschland bilden können. 

 

                                                
 

707  Statt von der Regelung »wesentlicher Fragen« (Art. 8) zu sprechen, verwendet die Richtlinie nun das Beispiel der Na-
mensnennung als beispielhafter relevanter Regelungsinhalt, und es wird die Verwendung offener Lizenzmodelle zwar 
empfohlen, aber nicht verbindlich geregelt. In Zukunft »soll« die Kommission zudem die Mitgliedstaaten durch die Vor-
gabe »empfohlener Lizenzbedingungen« unterstützen, wobei sich bereits sprachlich die Begriffe »Vorgabe« und »emp-
fohlen« widersprechen – der Wortlaut der Novellierung der Richtlinie wirkt in diesem Punkt bewusst abgeschwächt, was 
die Wahrscheinlichkeit klarer Vorgaben für Regelungsinhalte reduziert.  

708  vgl. Novellierung der PSI-Richtlinie , S. 11 sowie Dietrich 2012. 
709  Vgl. Dietrich 2012 
710  Der Fokus der derzeitigen Auseinandersetzung seitens der EU liegt scheinbar auch stärker auf der Erarbeitung von 

Guidelines und Best Practices, vgl. http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/single-data-licence/ 
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4.5.3.1 Großbritannien: UK Open Government Licence System (OGL) 

Alle Datensätze, die auf der britischen Open-Government-Data-Plattform (www.data.gov.uk) veröf-

fentlicht wurden, sind, soweit nicht anderweitig gekennzeichnet, unter der eigenen Open Govern-

ment Licence (OGL)711 lizensiert. Der Schutzgegenstand der Lizenz umfasst »Informationen«, die 

durch Urheber- oder Datenbankrechte geschützt sind (z. B. literarische und kreative Arbeiten, In-

halte, Daten und Quellcode) und die unter den Lizenzbestimmungen des Lizenzvertrages angebo-

ten werden. Der Lizenzgeber ist jeder Informationsanbieter, der die Befugnis hat, die Informatio-

nen unter den Bestimmungen der Lizenz anzubieten. Der Lizenznehmer ist eine natürliche oder 

juristische Person oder Gruppe von Personen, die Rechte unter den Bestimmungen der Lizenz er-

worben hat.  

Die Lizenz räumt dem Nutzer die Rechte ein, durch welche die Informationen vervielfältigt, verbrei-

tet und öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. Darüber hinaus dürfen die Informationen 

abgewandelt und bearbeitet werden. Eine kommerzielle Nutzung wird ebenfalls erlaubt. In der 

Nutzungsbedingung wird die Nennung der Informationsquelle, in der Form wie es vom Anbieter 

gewünscht wird, gefordert. Nach Möglichkeit soll auch auf die Lizenz verlinkt werden. Die Quellen-

nennung ist jedoch nicht zwingend. Es wird eingeräumt, dass es unter Umständen nicht praktikabel 

ist, weil der Nutzer in seinem Produkt oder in seiner Applikation die Informationen verschiedener 

Anbieter einbezogen hat. Es soll jedoch sichergestellt werden, dass die Nutzung der Informationen 

bzw. das Nutzungsprodukt nicht den Eindruck eines offiziellen Status erweckt. Ein Missdeuten oder 

eine Fehldarstellung der Informationen oder der Quellen soll durch den Nutzer ebenfalls sicherge-

stellt werden.  

Es werden zudem verschiedene Gesetzestexte genannt, mit denen die Nutzung nicht konfligieren 

sollte. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, endet der Lizenzvertrag automatisch.  

Zusätzlich zur OGL existiert eine »Non-commercial-Version«712, die Non-Commercial-Government 

Licence. Sie ist mit der OGL inhaltlich identisch, abgesehen vom Verbot kommerzieller Nutzung.713  

4.5.3.2 Norwegen: Norsk Lisens for offentlige Daten (NLOD) 

Das norwegische Portal (www.data.norge.no) bietet seine Daten unter der eigenen »Lisens for 

offentlige data« an. Die Lizenz wird offiziell nur auf Norwegisch angeboten. Der Lizenzvertrag 

selbst besteht aus elf Abschnitten. Nach jedem Abschnitt folgt eine Kommentierung des rechtsver-

bindlichen Teils.  

Schutzgegenstand sind »Informationen«, die, geschützt unter den Bestimmungen des Lizenzver-

trages, verfügbar gemacht werden. Der Lizenzgeber ist eine natürliche oder juristische Person, die 

gesetzliche Verfügungsgewalt besitzt, um eine Information unter die Lizenz zu stellen. Der Lizenz-

nehmer ist eine natürliche oder juristische Person, die die Information unter der Lizenz nutzt. Die 

Lizenz geht des Weiteren näher auf Informationsmissbrauch, Haftungsausschluss sowie auf die 

Kompatibilität mit anderen Lizenzen ein (UK OGL, CC BY und ODC BY). 

Die Lizenz erlaubt die Vervielfältigungen und Änderungen des Schutzgegenstandes. Der Verkauf, 

das Verleihen und die Vermietung (kommerzielle Nutzung) sind ebenfalls zulässig. Die Nutzungs-

rechte werden unter der Bedingung der Namensnennung eingeräumt. Die Quellenangabe erfolgt 

                                                
 

711  http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/. 
712  http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/non-commercial-government-licence/. 
713  »You are not permitted to: exercise any of the rights granted to you by this licence in any manner that is primarily 

intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.« Entsprechend fehlt im Ver-
gleich zur OGL bei den Nutzungsrechten die Erlaubnis, die Daten in einem eigenen Produkt oder einer eigenen Applika-
tion zu verwenden. 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/non-commercial-government-licence/
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auf die vom Lizenzgeber festgelegte Weise. Eine Verlinkung auf die Lizenz hat ebenso zu erfolgen. 

Die Versionsnummer der Lizenz ist anzugeben, zudem sollen Veränderungen seitens des Lizenz-

nehmers kenntlich gemacht werden.  

4.5.3.3 Kanada: Government of Canada Open Data Licence Agreement 

Das kanadische Open Data Pilot Project (www.data.gc.ca) verwendet für sein Portal ein eigenes 

Open Data Licence Agreement . Die Lizenzvereinbarung steht, wie auch das gesamte Portal, in 

englischer und französischer Sprache zur Verfügung. 

Schutzgegenstand der kanadischen Lizenz sind Daten, Metadaten und zugehörige Dokumente. 

Lizenzgeber ist immer der Minister oder Leiter der jeweils bereitstellenden Behörde714, Lizenzneh-

mer sind natürliche Personen oder natürliche Personen als autorisierte Vertreter einer juristischen 

Person. Die Lizenzvereinbarung gilt ab der ersten Nutzung der Daten715 bis zu einem nutzerseitigen 

Verstoß gegen Bedingungen der Vereinbarung. Jegliche Nutzung der Daten bedingt eine Anerken-

nung der Bedingungen der Lizenzvereinbarung. Bestimmte Bestandteile wie Auflagen zur Namens-

nennung oder der Ausschluss jeglicher Gewährleistung bleiben auch nach Beendigung der Verein-

barung bestehen. 

Durch die Lizenzvereinbarung erhält der Nutzer einfache Rechte zur Weiterverwendung, Verände-

rung und Weitergabe der Daten, auch für kommerzielle Zwecke, und das Recht der Sublizenzierung 

der Daten unter Bedingungen, die mit denen der ursprünglichen Lizenz übereinstimmen. Auflagen 

bestehen zur Namensnennung, welche sowohl für die Weiterverwendung an sich als auch für die 

Verwendung der Daten in Produkten in spezifischer Form vorgegeben ist.  

Sowohl jegliche Gewährleistung als auch jegliche Haftung für mögliche Schäden werden dauerhaft 

ausgeschlossen. Modifikationen der Lizenzvereinbarung bleiben jederzeit vorbehalten und werden 

durch Veröffentlichung der modifizierten Nutzungsbedingungen gültig.  

4.5.3.4 Frankreich: Licence Ouverte 

Die zur Verfügung gestellten Datensätze des französischen Portals (www.data.gouv.fr) stehen unter 

der Licence Ouverte. Die Lizenz wird offiziell in französischer und englischer Sprache angeboten. 

Der Schutzgegenstand dieser Lizenz wird wie bei der britischen Lizenz als »Information« bezeich-

net. Der Begriff meint Daten und angebotene Informationen, die für die Weiterverwendung den 

Rechten und Bedingungen der Lizenz unterworfen sind. Der Lizenzgeber wird als »Produzent« 

bezeichnet und ist der Träger, der die Information erzeugt und diese für die Weiterverwendung 

öffnet. Der Lizenzgeber wird »Nutzer« genannt und ist eine natürliche oder juristische Person, die 

die Information nach den Bestimmungen des Lizenzvertrages weiterverwendet.  

In der Lizenz wird darauf hingewiesen, dass Fehler und Unregelmäßigkeiten bei den einzelnen 

Informationen nicht ausgeschlossen werden können und für mögliche Schäden keine Haftung 

übernommen werden kann. Es wird jedoch garantiert, dass an den Informationen keine geistigen 

Eigentumsrechte seitens Dritter bestehen. In der französischen Lizenz selbst werden im Ver-

tragstext weitere Lizenzen genannt, mit denen sie kompatibel ist (OGL UK, CC BY 2.0, ODC BY).  

                                                
 

714  W       : »[…] H     j   y     Q        R        C                       y                                           
the Crown corporation providing the Data«. 

715  Nicht näher ausgeführt, in einer älteren Version: »By browsing through, downloading, accessing or otherwise using this 
    …«  

http://www.data.gc.ca/
http://www.data.gouv.fr/
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Die Licence Ouverte räumt im Wesentlichen die Vervielfältigung, Veröffentlichung und das Zugäng-

lichmachen, die Verbreitung und die Verteilung, die Weiterverwendung sowie die kommerzielle 

Nutzung der Informationen ein. Im Gegenzug wird verlangt, dass die Informationsquelle durch 

Namensnennung des Anbieters bestätigt wird und das Datum der letzten Aktualisierung der Infor-

mationen genannt wird. Ein Hyperlink soll zudem den Bezug zur ursprünglichen Informationsquelle 

herstellen. Die Namensnennung darf jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass das Produkt der 

Informationsweiterverwendung unter einem offiziellen Status angeboten wird.  

4.5.3.5 Spanien: Aviso Legal datos.gob.es 

Die Nutzungsbestimmungen für das Angebot des spanischen Portals (www.datos.gob.es) finden 

sich nicht in einer Lizenz, sondern allgemein im Impressum (Aviso legal) des Portals und speziell in 

den Impressen der einzelnen Datenbereitsteller. Die Nutzungsbestimmungen werden nur in spani-

scher Sprache angeboten. Der Schutzgegenstand wird als »Dokument« bezeichnet und umfasst 

nach eigener Begriffsbestimmung alle Informationen in grafischer, akustischer und bildlicher Form 

sowie Daten unterschiedlicher Niveaus (Basisdaten, Rohdaten). Bereitsteller des Schutzgegenstan-

des sind Organe der allgemeinen Staatsverwaltung und darüber hinaus alle übrigen Organe und 

Träger des öffentlichen Sektors, die mit Verweis auf verschiedene Gesetze näher bestimmt sind. 

Der Nutzer wird als jede natürliche und juristische Person, die die Informationen des öffentlichen 

Sektors weiterverwendet, definiert. Neben einem Haftungsausschluss wird auch auf das Recht des 

Bereitstellers hingewiesen, dass dieser sich zu jedem Zeitpunkt, ohne vorherige Ankündigung eine 

Änderung, Erweiterung oder zeitliche Suspendierung der Präsentation, Konfiguration und Spezifi-

zierung der Technik und des Services der Webseite vorbehält.  

Als Nutzungsrechte werden Aktivitäten wie Vervielfältigung, Verbreitung, Veränderung, Anpassung, 

Extraktion, Neuordnung und die Kombination von Informationen genannt. Es ist zudem sowohl 

eine Nutzung kommerzieller als auch nicht kommerzieller Art möglich. Es wird in den allgemeinen 

Nutzungsbedingungen betont, dass eine Sinnentstellung der Informationen verboten ist. Die Do-

kumentenquelle muss auf eine festgelegte Weise genannt werden. Ebenso ist das Datum der letz-

ten Aktualisierung des originalen Dokuments anzugeben. Es darf zudem nicht unterstellt werden, 

dass der Bereitsteller die Weiterverwendung unmittelbar unterstützt oder fördert.  

4.6 ERGEBNISSE DER BESTANDSANALYSE 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt. Bei den untersuchten Bei-

spielen eigener Entwürfe von Nutzungsbestimmungen für Open-Data-Vorhaben ist lediglich das 

spanische Beispiel eher einer einseitig hoheitlichen Regelung zuzuordnen. Die anderen Beispiele 

sind tendenziell eher Regelungen auf einer vertraglichen Basis. Die Zuordnung zu einer der beiden 

Ausgestaltungsalternativen ist unter Umständen nicht immer trennscharf möglich, da eine Unter-

scheidung privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Ausgestaltungsformen im Ausland nicht im-

mer stattfindet. Auf die Regelungsinhalte der einzelnen Bestimmungen hat diese mögliche Unter-

scheidung zunächst keinen Einfluss, die Inhalte gleichen sich in beiden Ausgestaltungsvarianten.  

4.6.1 Abdeckung notwendiger Kriterien 

 Abbildung von Nutzungsrechten  

Die als notwendig identifizierten Nutzungsrechte werden in allen marktüblichen Lizenzen 

sowie in allen spezifisch entwickelten Lizenzen in dem Umfang abgebildet, wie sie für eine 

Verwendung in einem Open-Data-Projekt notwendig sind, sowohl für kommerzielle als auch 

http://www.datos.gob.es/
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für nicht-kommerzielle Nutzungszwecke. Weder bei den marktüblichen noch bei den spezi-

fisch entwickelten Modellen bestehen große Unterschiede in Bezug auf das grundsätzliche 

Verständnis des Umfangs der eingeräumten Rechte, allerdings finden sich in einigen Li-

zenzmodellen abschließende Aufzählungen, was bspw. unter kommerzieller Nutzung ver-

standen wird (bspw. norwegische Lizenz, kanadische Lizenz), während andere Lizenzen 

hierzu keine näheren Aussagen treffen. Ebenso variiert der Umfang der Aufzählung jener 

Aspekte, die unter »Nutzung« im Sinne der jeweiligen Lizenz verstanden werden.  

 Bedingung der Namensnennung (Attribution) 

Die Bedingung der Namensnennung, welche nach der Open Definition lediglich optional ist, 

findet sich in allen untersuchten Lizenzen mit Ausnahme der Creative-Commons-Zero und 

ihrer Entsprechung in der Open Data Commons Public Domain Dedication and License, da 

diese beiden Lizenzen explizit für den Verzicht auf die Einräumung von Rechten und Bedin-

gungen entwickelt wurden.  

Während in den marktüblichen Lizenzen aufgrund ihrer Entwicklung für eine große Band-

breite an Benutzern keine spezifische Art und Weise für die Attribution festgelegt ist716, fin-

den sich in den spezifisch entwickelten Lizenzwerken teilweise genaue (Norwegen, Kanada 

und Spanien) Vorgaben, in welcher Form die Namensnennung zu erfolgen hat.  

 Kompatibilität zu anderen Lizenzen im Bereich Open Data 

Einige Lizenzmodelle treffen explizite Aussagen zur Kompatibilität mit anderen Modellen 

(ODC ODbL, Großbritannien, Frankreich). Eine grundlegende praktische Kompatibilität ent-

steht jedoch bei allen untersuchten Lizenzen durch die Einräumung der gleichen Nutzungs-

rechte. Aus Nutzersicht bestehen somit an allen Datensätzen, die unter den genannten Nut-

zungsbestimmungen aus einem Portal bezogen wurden, die gleichen Nutzungsrechte. Die 

Problematik von Datensilos der Verwaltung entsteht mit den genannten Lizenzen also nicht; 

werden allerdings weitere Lizenzen hinzugenommen oder einzelne Datensätze unter abwei-

chende Bedingungen gefasst, kann sich das Problem dennoch ergeben. 

 Konkretisierung von Schutzgegenstand, Lizenzgebern und Lizenznehmern 

Alle untersuchten Lizenzen treffen Aussagen dazu, wer im Rahmen der Lizenzvereinbarung  

Lizenzgeber oder Lizenznehmer ist und welchen Gegenstand die Lizenzvereinbarung ab-

deckt. Dies geschieht bei den marktüblichen Lizenzen wiederum bedingt dadurch, dass sie 

für eine allgemeine Verwendung angelegt sind, über Definitionen der Begriffe Lizenzgeber, 

Lizenznehmer (»Sie«) und Aussagen zum Lizenzgegenstand. In den eigens entwickelten Li-

zenzen wird diese Systematik grundsätzlich aufgegriffen und teilweise weiter ausdifferen-

ziert, vor allem, wenn mehrere Lizenzgegenstände abgedeckt werden.  

Von allen untersuchten Lizenzen findet sich nur in der kanadischen Lizenz eine Einschrän-

kung bezüglich des Lizenznehmers, welcher hier als natürliche Person oder autorisierter 

Vertreter einer juristischen Person definiert ist.717  

                                                
 

716  Sondern nur z. B. ein Hinweis, die Namensnennung habe in der vom Urheber oder Rechteinhaber festgelegten Weise zu 
erfolgen, so etwa in den Creative-Commons-Lizenzen, vgl. hierzu auch Kreutzer 2011: S. 39-40; in den Open-Data-
Portalen Wien (http://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen/) und Linz (http://data.linz.gv.at/nutzungsbedingungen/) 
werden darüber hinaus in »Ergänzungen« auf der jeweiligen Homepage spezifische Vorgaben zur Namensnennung ge-
macht. 

717  Es ist unklar, ob hier tatsächlich das Zustandekommen einer Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und dem Vertre-
ter einer juristischen Person angedacht ist oder ob die Vereinbarung tatsächlich zwischen Lizenzgeber und juristischer 
Person gilt und die Formulierung unklar gewählt wurde. 
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 Keine grundsätzlichen Lizenzkosten 

In keiner der untersuchten Lizenzen sind Kosten für die Verwendung von Daten vorgese-

hen. Die Open-Data-Commons-Namensnennung-Lizenz trennt hierbei jedoch zwischen einer 

Verwendung in Rechtssystemen, in denen Lizenzgebühren abdingbar oder freiwillig sind 

(Verzicht auf Gebühren), und einer Verwendung in Rechtssystemen, in denen solche Ge-

bühren nicht abdingbar sind und damit auch erhoben werden müssen718: 

»3.2 Zwangslizenzsysteme. Zur Vermeidung jedweder Zweifel: 

a. Unabdingbare Zwangslizenzsysteme. In den Rechtsordnungen, 
in denen das Recht, auf Grundlage eines Gesetzes oder eines 
Zwangslizenzsystems Lizenzgebühren zu verlangen, unverzichtbar 
ist, behält der Lizenzgeber das ausschließliche Recht, solche Li-
zenzgebühren für jede Rechteausübung durch Sie, die durch diese 
Lizenz erlaubt wurde, zu verlangen. 

b. Abdingbare Zwangslizenzsysteme. In den Rechtsordnungen, in 
denen das Recht, auf Grundlage eines Gesetzes oder eines 
Zwangslizenzsystems Lizenzgebühren zu verlangen, verzichtbar ist, 
verzichtet der Lizenzgeber auf das ausschließliche Recht, diese Li-
zenzgebühren für jede Rechteausübung durch Sie, die durch diese 
Lizenz erlaubt wurde, zu verlangen; und 

c. Freiwillige Lizenzsysteme. Der Lizenzgeber verzichtet auf das 
Recht, Lizenzgebühren zu verlangen, gleichgültig ob eigenhändig 
oder im Falle der Mitgliedschaft in einer Verwertungsgesellschaft, 
die freiwillige Lizenzsysteme verwaltet, durch diese Verwertungs-
gesellschaft. Dies gilt für jede Rechteausübung durch Sie, die 
durch diese Lizenz erlaubt wurde.« 

 

 

Tabelle II-15: Nutzungsrechte in den einzelnen Lizenzen 

Lizenz 
Weiter-

verwendung 

Weiter-

verbreitung 
Veränderung 

Kommerzielle  

Nutzung 
Nicht-exklusiv 

CC BY + + + + + 

CC BY-SA + + + + + 

CC Zero + + + + + 

Geolizenz I.a + + + + + 

ODbL + + + + + 

ODC BY + + + + + 

Kanada + + + + + 

Großbritannien + + + + + 

Norwegen  + + + + + 

Frankreich + + + + + 

Spanien + + + + + 

 

                                                
 

718  Open-Data-Commons-Attributions-Lizenz, Passus 3.2 a, vgl. http://okfn.de/lizenzen/odc-by. 

http://okfn.de/lizenzen/odc-by
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 Einräumung einfacher Rechte 

Alle untersuchten Lizenzen gewähren die eingeräumten Rechte grundsätzlich als einfache 

(nicht-exklusive) Rechte. Die kanadische Lizenz gewährt darüber hinaus explizit das Recht, alle 

oder einzelne der eingeräumten Nutzungsrechte unter gleichen Bedingungen in einer Unterli-

zenz weiterzugeben, was in anderen Lizenzen ausdrücklich untersagt ist.719 

 Keine räumlichen oder zeitlichen Beschränkungen 

Keine der untersuchten Lizenzen enthält räumliche Einschränkungen der Gültigkeit. Die in den 

einzelnen Lizenzen eingeräumten Rechte und Bedingungen sind somit weltweit gültig, was ihre 

Praktikabilität erhöht und zusätzlich zur Kompatibilität beiträgt.  

In den untersuchten Lizenzen sind keine zeitlichen Beschränkungen vorgesehen. Ausnahme ist 

das System der GeoLizenzen, bei dem die Lizenzvereinbarung auf Laufzeiten von jeweils einem 

Jahr beschränkt ist, mit der Möglichkeit von Verlängerungen um jeweils wieder ein Jahr.720 Die 

Laufzeitenregelung bezieht sich auf die Bereitstellung der Daten und Datensätze unter den 

Nutzungsbestimmungen des Lizenzvertrages. Hintergrund dieser Regelung ist Planungssicher-

heit für Unternehmen und Personen, die auf Basis dieser Daten und Datensätze in Verbindung 

mit den Nutzungsbestimmungen Geschäftsmodelle entwickelt haben. Der Verzicht auf eine sol-

che Gewährleistung seitens des Lizenzgebers ist für die beschriebenen Unternehmen und Per-

sonen mit einem erheblichen geschäftlichen Risiko verbunden, da unvorhersehbare Änderun-

gen der angebotenen Daten und Datensätze unter den jeweiligen Nutzungsbestimmungen 

dazu führen können, dass die entwickelten Geschäftsmodelle ihrer Grundlage beraubt werden.  

Tabelle II-16: Nutzungsbedingungen in den einzelnen Lizenzen 

Lizenz Keine Lizenzkosten Kompatibilität 
Keine zeitliche Be-

schränkung 

Keine räuml.  

Beschränkung 

CC BY + CC + + 

CC BY-SA + CC + + 

CC Zero + CC + + 

Geolizenz I.a + CC 
jeweils einjährige 

Verlängerung 
+ 

ODbL + beliebig + + 

ODC by + ? + + 

Kanada + CC + ? 

Großbritannien + 
CC (Daten) 

ODC by (Datenbank) 
+ + 

Norwegen  + 
CC (Daten) 

ODC by (Datenbank) 
+ + 

Frankreich + 
CC by 

ODC by 
+ + 

Spanien + ? 
Max. period  

permitted by law 
+ 

                                                
 

719  Vgl. bspw. CC BY 3.0, Nr. 4 a: »Sie dürfen den Schutzgegenstand ausschließlich unter den Bedingungen dieser Lizenz 
                           z       […] S              S    z                        z  z      « Die Unterlizenzierung 
ist nach der kanadischen Lizenz nur unter Bedingungen erlaubt, die mit denen der ursprünglichen Lizenz in Einklang 
stehen, was dem »share-alike« Modul anderer Creative-Commons-Lizenzen nahezu entspricht. Es ist fraglich, ob die 
Möglichkeit der Unterlizenzierung für Open Government Data in der Praxis eine tatsächliche Rolle spielt.  

720  Kündigen weder Lizenzgeber noch Lizenznehmer die bestehende Vereinbarung, verlängert diese sich automatisch um 
ein Jahr. 
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4.6.2 Abdeckung Optionaler Kriterien 

Praktikabilität und Laienverständlichkeit 

Die Praktikabilität und Laienverständlichkeit variiert zwischen den einzelnen Lizenzen. Positiv auf 

die Praktikabilität wirken sich Systeme mit Kurz- und Langfassungen721 sowie die Verwendung von 

eindeutigen »Icons«722 aus, wie es bspw. in den Creative-Commons-Lizenzen, bei den GeoLizenzen 

oder in etwas abgewandelter Form bei der UK-Open-Government-Licence der Fall ist. Ebenso wirkt 

sich ein klarer Aufbau der Lizenzen und eine nicht verklausulierte Sprache723 positiv auf die Prakti-

kabilität und Laienverständlichkeit aus.  

Negativ auf die Praktikabilität und Verständlichkeit wirken sich entsprechend eine stark verklausu-

lierte Ausdrucksweise, eine unklare Struktur und ein großer Umfang der Nutzungsbestimmungen 

aus.724 

Ein weiteres Problem für den Nutzer kann die Sprache der Lizenzen darstellen. Grundsätzlich sind 

die eigens entwickelten Lizenzen in der Landessprache verfasst, einzige Ausnahme hierbei bildet 

die französische Licence ouverte, welche offiziell auch in Englisch erhältlich ist.725 Für die ODC-BY-

Lizenz ist jeweils nur die englischsprachige Version maßgeblich726, was unter Umständen zu einer 

Beeinträchtigung der Rechtssicherheit für den Nutzer führen kann. 

Alle untersuchten Lizenzen sind online verfügbar, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Allerdings 

sind nur die die französische sowie die GeoLizenzen auch parallel als Textdokument verfügbar.727 

Dies kann aus der Perspektive der Rechtssicherheit relevant sein für die Frage, welche Nutzungs-

bestimmungen zum Zeitpunkt des Herunterladens in Anwendung waren, da z     in der kanadi-

schen Lizenz jeweils die Nutzungsbestimmungen zum Zeitpunkt des Herunterladens weiter gültig 

sind, wenn Bestandteile geändert werden, und ein etwaiger Nachweis der »älteren« Bestimmungen 

im Streitfall bei reiner »Online-Verfügbarkeit« schwierig sein kann. 

Weiterentwicklung der Nutzungsbedingungen 

Der Aspekt der Weiterentwicklung bezieht sich auf den Vorbehalt von Modifikationen und Weiter-

entwicklungen in den einzelnen Lizenzen. Sowohl die Creative-Commons- als auch die Open-Data-

Commons-Lizenzen enthalten einen Vorbehalt, der dem Lizenzgeber ermöglicht, den Lizenzgegen-

stand unter anderen Nutzungsbestimmungen anzubieten, wobei die Nutzungsbestimmungen, die 

                                                
 

721  Hier gibt es zwei grundsätzliche Alternativen: eine tatsächliche Trennung von Kurz- und Langfassung in zwei Dokumen-
te oder eine Kurzfassung der eingeräumten Rechte und Bedingungen am Anfang des Dokuments, bevor der ausführli-
che Lizenztext beginnt. 

722  Verwendung von Symbolen, die erkennen lassen, welche Nutzungsarten erlaubt sind und unter welchen Bedingungen. 
Vorreiter sind hier sicherlich die Creative-Commons-Lizenzen, die dieses System gut ausgebaut haben. 

723  Da es sich bei der Lizenz um eine rechtliche Vereinbarung handelt, wird dieses Kriterium voraussichtlich nicht immer 
uneingeschränkt zu erfüllen sein. Eine Lösung könnte hier wiederum die Trennung in eine allgemein verständliche Kurz-
fassung und eine ggf. fachsprachliche Langfassung sein. 

724  Dies wird bspw. an der ODC-BY-Lizenz oder der GNU-Public-Licence deutlich. Für die ODC BY existiert zwar eine Zu-
sammenfassung (http://opendatacommons.org/licenses/by/summary/), die allerdings nur die wichtigsten Informationen 
zu Nutzungsrechten und Bedingungen enthält und für weitere Informationen auf den Volltext verweist. Im Vergleich zu 
den Kurzfassungen der Creative-Commons-Lizenzen wirkt dies zu verkürzt für eine sinnvolle Information der Nutzer. 

725  Auch die kanadische Lizenz ist in Englisch und Französisch verfügbar, was allerdings daran liegt, dass beide Sprachen 
offizielle Amtssprachen sind (auf Bundesebene). 

726  Dieses Problem stellt sich auch bei anderen Lizenzen im Bereich Open Content, bspw. der GNU-Public-Licence. Eine 
Portierung der Lizenz in die jeweilige Rechtsordnung und eine entsprechende rechtssichere Übersetzung in die Landes-
sprache sind hier vorzuziehen. 

727 Die GeoLizenzen werden im PDF-Format, die französische Lizenz wahlweise im PDF- oder RTF-Format angeboten. 

http://opendatacommons.org/licenses/by/summary/
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dem Datennutzer ursprünglich eingeräumt wurden, bis zur endgültigen Beendigung der Lizenzver-

einbarung (im Regelfall durch einen nutzerseitigen Verstoß gegen Bedingungen) vollumfänglich 

bestehen bleiben. 

Bei den eigens entwickelten Lizenzen variieren die Vorbehalte zu Modifikationen oder Weiterent-

wicklungen der Nutzungsbestimmungen. In den spanischen Nutzungsbestimmungen findet sich 

keine Aussage hierzu, die norwegische Lizenz nennt einen Vorbehalt der Verwendung angepasster 

Nutzungsbedingungen, welche durch offizielle Veröffentlichung in Kraft treten.728 Die britische und 

die französische Lizenz sehen ebenso einen Vorbehalt von Änderungen vor, hierbei liegt die Ent-

scheidung, ob die alten Bestimmungen weiter genutzt werden sollen, beim Datennutzer. Die kana-

dische Lizenz enthält auch einen Vorbehalt zur Anpassung der Nutzungsbestimmungen, allerdings 

bleiben hier jene Nutzungsbestimmungen gültig, die beim ersten Zugriff auf die Daten Gültigkeit 

besaßen.729  

Trennung kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzung  

Die untersuchten Lizenzen sehen keine Trennung zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller 

Nutzung vor, da dies vor dem Hintergrund der Open-Data-Philosophie in dieser Form nicht vorge-

sehen und in den bisherigen Portalen nicht umgesetzt wurde. Von den marktüblichen Lizenzen 

sieht nur das Creative-Commons-System hierfür ein spezielles Lizenzmodul vor, für das sich der 

Rechteinhaber bei der Wahl der Nutzungsbestimmungen explizit entscheiden muss (Creative Com-

mons NC). Die Verwendung der Bedingung »non commercial« bereitet in der Praxis unter Umstän-

den Probleme, wenn Inhalte, die unter einer solchen Bedingung lizenziert sind, mit Inhalten unter 

geringeren Bedingungen kombiniert werden sollen, auch wenn dies innerhalb des gleichen Lizenz-

systems geschehen soll (CC BY ist mit CC BY-NC nicht kombinierbar). Für den Nutzer ließe sich bei 

kombinierten Anwendungen nicht unterscheiden, welcher Teil nicht kommerziell genutzt werden 

darf, ggf. ist eine Unterscheidung, wie z     in einer App, gar nicht möglich. Um solchen Problemen 

zu entgehen, wird die Verwendung des Moduls »share alike« (Weitergabe zu gleichen Bedingun-

gen) empfohlen, da hierbei Abwandlungen wieder frei lizenziert werden müssen, wodurch eine 

(ausschließliche) kommerzielle Ausbeutung schwierig wird.730 Für den angedachten Zweck der De-

ckung von Investitionskosten der Verwaltung ist diese Variante allerdings nicht geeignet.  

Ist eine Unterscheidung der beiden Nutzungszwecke dennoch gewünscht, muss auf eine spezielle 

NC-Lizenz zurückgegriffen werden. Wie benannt, besteht diese Möglichkeit bei den marktüblichen 

Lizenzen mit dem Creative-Commons-Modul »non commercial«. Will man sich abgesehen vom 

Ausschluss kommerzieller Nutzung weitgehend an der Open-Data-Philosophie orientieren, so emp-

fiehlt sich die Verwendung der CC BY-NC-Lizenz, da diese den Anforderungen am ehesten ent-

spricht. 

In Bezug auf eigens entwickelte Lizenzmodelle können die britische Non-Commercial-Government-

Licence und die nicht kommerziellen Varianten der GeoLizenz als Orientierung dienen.  

  

                                                
 

728  Der Lizenz ist nicht zu entnehmen, ob die »alten« Nutzungsbestimmungen von den »neuen« Bestimmungen ersetzt 
werden oder weiterbestehen. 

729  Dies kann auch implizieren, dass dem Nutzer ein Wechsel auf neue, für ihn unter Umständen günstigere Nutzungsbe-
stimmungen verwehrt bleibt. 

730  Vgl. die Ausführungen von Möller 2006, S. 271ff. 
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4.6.3 Weitere praxisrelevante Regelungsinhalte 

Über die notwendigen und optionalen Kriterien hinaus sind die folgenden Eigenschaften der unter-

suchten Lizenzen für ihren praktischen Einsatz beachtlich: 

Vorbehalt von Rechten 

Nutzungsbestimmungen für offene Verwaltungsdaten stehen innerhalb der bestehenden Rechts-

ordnung unter Umständen neben Rechten, die sich für den Datennutzer aus anderen Rechtsquel-

len, wie z     Normen zur Informationsfreiheit, ergeben können.  

Die untersuchten Lizenzen enthalten entsprechende Klauseln zum Umgang mit Rechten aus ande-

ren Normen, die von den Regelungen der Lizenz unberührt bleiben. Bei den Creative-Commons-

Lizenzmodellen sind dies die Gemeinfreiheit von Werken sowie Rechte aus dem Urheberrecht oder 

anderen gesetzlichen Erlaubnissen. Dies beinhaltet auch das Urheber- sowie andere Persönlich-

keitsrechte.731 Bei den Open Data Commons bezieht sich der Vorbehalt auf andere Rechte, die 

unabhängig aus jedem anwendbaren Gesetz732 und jedweder rechtlich anerkannten Einschränkung 

von Urheberrechten oder ähnlichen Rechten bestehen. Für das Urheberpersönlichkeitsrecht gilt ein 

grundsätzlicher Verzicht oder, wenn dies nicht möglich ist, eine Erklärung des Lizenzgebers auf 

Nicht-Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Recht. 

Bei den eigens entwickelten Lizenzen variiert die Ausgestaltung bezüglich der Vorbehalte anderwei-

tig bestehender Rechte wiederum. Die spanische und die französische Lizenz treffen hierzu keine 

dezidierten Aussagen. Die britische Lizenz sieht einen Vorbehalt von Rechten aus »fair use« und 

von Rechten aus jeder Ausnahme oder Begrenzung bestehender Urheber- oder Datenbankrechte, 

ähnlich gilt in der norwegischen Lizenz ein Vorbehalt von Rechten aus Informationsfreiheitsgeset-

zen und dem Urheberrecht. Die kanadische Lizenz enthält einen Vorbehalt in Bezug auf bestehende 

Immaterialgüterrechte des Lizenzgebers oder von Dritten.  

Umgang mit den Rechten Dritter 

Der Umgang mit Rechten, die Dritte an oder in Bezug auf die lizenzierten Inhalte haben, ist eben-

falls Gegenstand der Nutzungsbestimmungen.  

Bei der GeoLizenz finden sich hierzu keine Aussagen, jedoch lässt die Ausgestaltung der Präambel 

vermuten, dass die Lizenz nur für Geodaten zum Einsatz kommt, bei welchen der Lizenzgeber der 

alleinige Rechteinhaber ist (s. auch Abschnitt II-3.2.1). 

Bei den marktüblichen Lizenzen bleiben die Rechte Dritter von den Regelungen der Lizenzen unbe-

rührt, bei der britischen und norwegischen Lizenz ist dies der Fall, wenn der Lizenzgeber keine 

Berechtigung besitzt, etwaige Rechte Dritter als Unterlizenz weiterzugeben. Die kanadische Lizenz 

beschränkt ihren Vorbehalt auf Immaterialgüterrechte. 

                                                
 

731  Bspw. das Recht am eigenen Bild aus (in Deutschland § 22 KUG), welches in den USA bereits Gegenstand gerichtlicher 
Auseinandersetzungen in Bezug auf Creative-Commons-Lizenzen war, vgl. Mantz 2008, S. 23f. und Offene Netze und 
Recht (2010). 

732  ODC  Y      D    j       A         6 1  : »…        y               …«. 
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Die französische Lizenz enthält eine Garantie, dass unter der Lizenz angebotene Inhalte keinen 

Immaterialgüterrechten Dritter unterliegen. In Bezug auf andere mögliche Rechte finden sich wie 

auch in der spanischen Lizenz keine Aussagen. 

Handhabung von Haftungsausschlüssen  

Die Handhabung von Fragen möglicher Haftung des Lizenzgebers ist ein weiterer Punkt, der eine 

praktische Bedeutung für Nutzungsbestimmungen besitzt.  

Die Regelungen hierzu umfassen bei den GeoLizenzen einen Ausschluss der Haftung mit Ausnahme 

vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung des Lizenzgebers. Für Schäden aus der Ver-

letzung des Lebens bzw. Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verletzung wesentlicher Ver-

tragspflichten gilt beschränkte Haftung auch bei einfacher Fahrlässigkeit.733 

Die Creative-Commons-Lizenzen sehen eine Haftungsbeschränkung auf Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vor, wenn dem Lizenzgeber wenigstens Fahr-

lässigkeit vorzuwerfen ist. Für sonstige Schäden haftet der Lizenzgeber nur bei grober Fahrlässig-

keit oder Vorsatz, eine weitergehende freiwillige Haftung wird ausgeschlossen.734 Die Open-Data-

Commons-Lizenzen schließen eine Haftung für Schäden jeglicher Art und in Bezug auf jedermann 

aus, unabhängig von Fehlern des Lizenzgebers, soweit dies im jeweiligen rechtlichen Rahmen mög-

lich ist. 

Die eigens entwickelten Lizenzmodelle schließen eine Haftung für Schäden oder Verluste aus der 

Nutzung der Daten grundsätzlich insgesamt aus. Bei der französischen Lizenz gilt die Besonderheit, 

dass eine Haftung explizit nur gegenüber Dritten ausgeschlossen wird. 

Handhabung von Fragen der Gewährleistung  

Letzter praxisrelevanter Punkt ist die Handhabung von Gewährleistungsfragen in den einzelnen 

Lizenzen. 

Alle untersuchten Lizenzen schließen eine Gewährleistung, auch für die Fehlerfreiheit der Datensät-

ze und die Kontinuität ihrer Bereitstellung, vollständig aus, soweit dies im jeweils bestehenden 

rechtlichen Rahmen möglich ist. Lediglich die GeoLizenzen sehen eine Regelung vor, dass bei we-

sentlichen Änderungen bezüglich der Bereitstellung einzelner Datensätze eine Ankündigung mit 

einer Frist von zwölf Monaten zu erfolgen hat.735 

Synopse 

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Originalformulierungen zu den vorgenannten Aspekten in 

den einzelnen Lizenzen. 

  

                                                
 

733  Vgl. Abschnitt »Gewährleistung und Schadensersatz« in den GeoLizenzen (www.geolizenz.org). 
734  Vgl. den Abschnitt »Haftungsbeschränkung« in den jeweiligen Lizenztexten (www.creativecommons.org/licencses).  
735  Vgl. den Abschnitt »Verfügbarkeit, Qualität und Verfahren bei Änderungen« in den GeoLizenzen (www.geolizenz.org). 

http://www.geolizenz.org/
http://www.creativecommons.org/licencses
http://www.geolizenz.org/
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Tabelle II-17: Regelung praxisrelevanter Punkte in den Lizenzen 

Lizenz Vorbehalt von 
Rechten 

Haftung  

GeoLizenz  »Der Lizenzgeber 
behält sich vor, 
diese Lizenzbedin-
gungen zu ändern, 
wenn dies aus 
Rechtsgründen im 
Einzelfall geboten 
ist« 

 

»Für Schäden, die durch die Nutzung 
der Geodaten, Geodatendienste oder 
Metadaten entstehen, haftet der Li-
zenzgeber nur bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Pflichtverletzung des 
Lizenzgebers oder einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Lizenzge-
bers. Für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit sowie für Schäden aus der 
Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht haftet der Lizenzgeber 
aber auch bei einfacher Fahrlässigkeit; 
im letzten Fall ist die Haftung auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens be-
grenzt. Der Lizenznehmer haftet dem 
Lizenzgeber bei Verstößen gegen diese 
Nutzungsbedingungen, insbesondere 
bei vereinbarungswidriger Nutzung 
oder Weitergabe von Geodaten oder 
Zugangskennungen für Geodaten-
dienste durch den Lizenznehmer oder 
seine Beschäftigten für den dadurch 
entstandenen Schaden.« 

 

Creative 
Commons 

»Alle sonstigen 
Rechte, die über 
diesen Abschnitt 
[Einräumung von 
Nutzungsrechten] 
hinaus nicht aus-
drücklich durch den 
Lizenzgeber einge-
räumt werden, 
bleiben diesem 
allein vorbehalten.« 

»Der Lizenzgeber haftet [...] in Bezug 
auf Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit nur, sofern ihm wenigstens Fahr-
lässigkeit vorzuwerfen ist, für sonstige 
Schäden nur bei grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz, und übernimmt darüber 
hinaus keinerlei freiwillige Haftung.« 
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Lizenz Vorbehalt von 
Rechten 

Haftung  

Open Data 
Commons 

»Das Recht, die 
Datenbank unter 
andere Lizenzbe-
dingungen zu stel-
len oder die Ver-
breitung oder die 
Zugänglichmachung 
zu stoppen, bleibt 
vorbehalten.«; »Die 
nach Artikel 3 ein-
geräumten Rechte 
stehen ausdrücklich 
unter dem Vorbe-
halt Ihres Einver-
ständnisses mit 
folgenden Bedin-
gungen […]« 

 

»Der Lizenzgeber schließt die gesetzli-
che Gewährleistung aus und lehnt jede 
Form der Haftung ab für die Eigen-
tumsverhältnisse, Nichtverletzung, 
Fehlerfreiheit oder Vollständigkeit, das 
Vorliegen oder Nichtvorliegen von 
Fehlern, die Eignung für einen be-
stimmten Zweck, die Marktfähigkeit 
oder andere Umstände. Einige Rechts-
ordnungen erlauben keinen vollständi-
gen Ausschluss der Haftung bzw. der 
gesetzlichen Gewährleistung oder 
stillschweigender Garantien, sodass 
dieser Ausschluss möglicherweise auf 
Sie nicht anwendbar ist.«; »Vorbehalt-
lich einer gesetzlich nicht ausschließ-
baren oder beschränkbaren Haftung, 
wird jegliche Haftung für den Verlust 
oder den Schaden, den jemand einem 
anderen durch die Verwendung dieser 
Lizenz verursacht, ausgeschlossen – 
unabhängig ob diese durch Sie oder 
einen Dritten verursacht wurden und 
ob der Lizenzgeber schuldhaft gehan-
delt hat oder nicht. Dieser Haftungs-
ausschluss beinhaltet, aber ist nicht 
beschränkt auf, jeglichen konkreten, 
beiläufig entstandenen, mittelbaren 
oder strafenden Schadensersatz sowie 
Entschädigungen, wie den Verlust von 
Umsatz, Daten, voraussichtlicher Ge-
winne und entgangener Geschäfte. 
Dieser Haftungsausschluss gilt auch 
dann, wenn der Lizenzgeber auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewie-
sen worden ist.« 

 

Groß-
britannien 

»This does not 
affect your free-
dom under fair 
dealing or fair or 
any other copyright 
or dataright excep-
tions and limita-
tions” 
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Lizenz Vorbehalt von 
Rechten 

Haftung  

Kanada »Intellectual Prop-
erty Rights that the 
Licensor may have 
in the Data shall 
remain the proper-
ty of the licensor.«  

 »You shall have no re-
course […] for any loss, 
liability or damage you 
may suffer«; »no obliga-
tion or liability whatsoever 
for the provision of up-
dates to the data.« 

Frankreich k. A.  »for any loss, injury or 
damage of any kind 
caused to third parties 
resulting from its re-use.« 

Spanien k. A. »bajo su propia cuenta y riesgo« 

(dt. in etwa: auf eigene Rechnung und 
Risiko bzw. selbstverantwortlich) 

»no serán responsables 
del uso que de su informa-
ción hagan los agentes 
reutilizadores ni tampoco 
de los daños sufridos o 
pérdidas económicas que, 
de forma directa o indi-
recta, produzcan o puedan 
producir perjuicios 
económicos, materiales o 
sobre datos, provocados 
por el uso de la informa-
ción reutilizada.« 

 

(dt. in etwa: Der Lizenzge-
ber sieht sich für jegliche 
Weiterverwendung durch 
die Nutzer nicht verant-
wortlich. Er ist auch nicht 
verantwortlich für direkte 
oder indirekte Schäden 
oder ökonomischen Ver-
luste, die zu materiellen 
wirtschaftlichen Beein-
trächtigungen führen 
können, oder für Daten-
verluste, die durch die 
Nutzung der weiterver-
wendeten Information 
hervorgerufen werden 
können.) 
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Tabelle II-18: Regelungen zu Gewährleistung und Rechten Dritter in den Lizenzen 

Lizenz Gewährleistung Umgang mit Rechten Dritter  

GeoLizenz  »Der Lizenzgeber übernimmt jedoch 
keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Geodaten sowie die 
dauerhafte Verfügbarkeit der Geoda-
tendienste.« 

k. A. (siehe Erläuterung im Text) 

Creative 
Commons 

Ausschluss jeglicher Gewährleistung; 
»weder ausdrückliche noch konklu-
dent[e] Garantien irgendeiner Art« 

 

»Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei 
Einfluss auf die folgenden Rechte:  

Die Rechte, die jedermann wegen der Schran-
ken des Urheberrechts oder aufgrund gesetzli-
cher Erlaubnisse zustehen (in einigen Ländern 
als grundsätzliche Doktrin des fair use etab-
liert);  

das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechtein-
habers;  

Rechte anderer Personen, entweder am Lizenz-
gegenstand selber oder bezüglich seiner Ver-
wendung, z. B. für Werbung oder Privatsphä-
renschutz.«  

Open Data 
Commons 

»Der Lizenzgeber schließt die gesetzliche 
Gewährleistung aus und lehnt jede Form 
der Haftung ab, für die Eigentumsver-
hältnisse, Nichtverletzung, Fehlerfreiheit 
oder Vollständigkeit, das Vorliegen oder 
Nichtvorliegen von Fehlern, die Eignung 
für einen bestimmten Zweck, die Markt-
fähigkeit oder andere Umstände.« 

»Diese Lizenz lässt alle Rechte unberührt, die 
Sie oder ein Dritter nach der jeweils anwendba-
ren Rechtsordnung unabhängig von dieser 
Lizenz haben könnten, diese Datenbank zu 
nutzen.« 

 

Groß-
britannien 

»does not guarantee the continued 
supply of the Information«  

»third party rights the Information Provider is 
not authorised to license« 

Kanada »no representation and [...] no warranty 
whatsoever with respect to the Data and 
expressly disclaims any implied warranty 
of merchantability or fitness for a par-
ticular purpose of the Data« 

»Intellectual Property Rights that third parties 
may have in the Data shall remain their proper-
ty.« 

Frankreich »any error or irregularity«; »the contin-
ued supply of the Information« 

»the Information is not subject to any 'Intellec-
tual property rights' belonging the third par-
ties« 

Spanien »no garantizan la continuidad en la 
puesta a disposición de los documentos 
reutilizables, ni en contenido ni en for-
ma, ni asume responsabilidades por 
cualquier error u omisión contenido en 
ellos.« 

(dt. in etwa: Der Lizenzgeber garantiert 
keinen Fortbestand des Angebots der 
weiterzuverwendenden Dokumente. Es 
wird weder der Fortbestand der Doku-
mente in ihrem Inhalt noch in ihrer Form 
garantiert. Ebenso wenig wird Verant-
wortung für jedweden Fehler oder in-
haltliche Auslassung als solche über-
nommen.)  

 

http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Do_Creative_Commons_licenses_affect_fair_use.2C_fair_dealing_or_other_exceptions_to_copyright.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#I_don.E2.80.99t_like_the_way_a_person_has_used_my_work_in_a_derivative_work_or_included_it_in_a_collective_work.3B_what_can_I_do.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_are_publicity_rights_relevant.3F
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4.6.4 Bewertung von marktüblichen Modellen und Eigenentwicklungen  

Sowohl bei bestehenden marktüblichen als auch bei spezifisch entwickelten Lizenzmodellen lassen 

sich Vor- und Nachteile identifizieren. 

Vor- und Nachteile marktüblicher Modelle 

Die marktüblichen Modelle weisen zunächst einige grundsätzliche Vorteile auf. Die Lizenzen besit-

zen einen gewissen Bekanntheitsgrad und sind in spezifischen Kontexten bereits etabliert.736 Die 

Nutzung solcher bestehender Lizenzmodelle erzeugt für den Lizenzgeber keine Entwicklungskosten, 

auch die Weiterentwicklung und Anpassung der Lizenzen vollzieht sich sozusagen »von alleine«, 

ohne dass der Lizenzgeber hier aktiv werden muss.  

Für den Nutzer sind die marktüblichen Lizenzmodelle aufgrund ihrer Ausgestaltung mit Kurz- und 

Langfassungen und Icons leicht verständlich und daher leicht zu nutzen, wobei anzumerken ist, 

dass die Kurzfassung der Open Data Commons besonders im Vergleich zur Langfassung nur rudi-

mentäre Informationen bietet und der Nutzer daher im Zweifelsfall (z     Vorbehalt anderer Rechte) 

eher auf die Langfassung angewiesen ist, als dies bspw. bei den Lizenzen der Creative Commons 

der Fall ist. Die abschließende Regelung aller notwendigen Sachverhalte bereits im Vorfeld – Li-

zenzgeber und Lizenznehmer müssen über grundlegende Aspekte nicht mehr verhandeln – erzeugt 

ein hohes Maß an Rechtssicherheit für beide Seiten. Darüber hinaus sind die Lizenzen der Creative 

Commons mittlerweile, zumindest im privatrechtlichen Bereich, auch gerichtlich bestätigt wor-

den.737 

Von Vorteil ist auch eine gegebene Kompatibilität der Lizenzen untereinander, sowohl im System 

als auch zwischen bspw. den Creative-Commons- und den Open-Data-Commons-Lizenzen. Diese 

Kompatibilität nimmt aber mit steigender Restriktivität der gewählten Lizenzbestandteile ab.738  

Neben den beschriebenen grundlegenden Vorteilen weisen die marktüblichen Lizenzen vor allem in 

der praktischen Verwendung Nachteile auf. 

Zunächst basieren sowohl die Lizenzen der Creative Commons als auch die Lizenzen der Open Data 

C                                 ä                     z  z                           z  ä     

im Rahmen des Urheberrechts Vereinbarungen bezüglich der freien Verwendung von Inhalten zu 

treffen.739 Für Inhalte, die keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, ist eine Anwendbarkeit der 

Lizenzen fraglich, da der Schutzgegenstand sowohl bei den Creative Commons als auch bei den 

Open Data Commons eindeutig als urheberrechtlich geschützt definiert ist.740 

Ein weiterer Nachteil ist, dass die Namensnennung bei Attribution-Lizenzen grundsätzlich in der 

vom Rechteinhaber festgelegten Weise erfolgen muss, die Lizenzvereinbarung selbst hierfür aber 

                                                
 

736  Aufgrund ihrer breiteren Anwendbarkeit für unterschiedliche Schutzgegenstände sind die Creative-Commons-Lizenzen 
wesentlich häufiger in Gebrauch als z     die Open-Data-Commons-Lizenzen. Beispiele, wer heute bereits Creative-
Commons-Lizenzen einsetzt oder in Zukunft nutzen will: Deutsche Nationalbibliothek 
(http://de.creativecommons.org/2012/01/27/normdaten-deutsche-nationalbibliothek-kundigt-umstellung-auf-cc0-an/), 
die DLR (http://de.creativecommons.org/2012/03/01/sterne-raumschiffe-und-mehr-auf-dlr-bildern-jetzt-unter-cc-
lizenzen/), ablehnend die GEMA (http://de.creativecommons.org/2012/01/31/gema-gibt-neue-stellungnahme-zu-cc-
lizenzen-ab-2/). 

737  Vgl. Kreutzer 2011, S. 21 m. w. N. 
738  Vgl. Kreutzer 2011, S. 55 f. 
739  Vgl. Kreutzer 2011, S. 14 und 18. 
740  CC-BY: »Der Schutzgegenstand ist durch das Urheberrecht und/oder andere Gesetze geschützt«, ODC BY: »A licence of 

applicable copyright or neighbouring rights«. 

http://de.creativecommons.org/2012/01/27/normdaten-deutsche-nationalbibliothek-kundigt-umstellung-auf-cc0-an/
http://de.creativecommons.org/2012/03/01/sterne-raumschiffe-und-mehr-auf-dlr-bildern-jetzt-unter-cc-lizenzen/
http://de.creativecommons.org/2012/03/01/sterne-raumschiffe-und-mehr-auf-dlr-bildern-jetzt-unter-cc-lizenzen/
http://de.creativecommons.org/2012/01/31/gema-gibt-neue-stellungnahme-zu-cc-lizenzen-ab-2/
http://de.creativecommons.org/2012/01/31/gema-gibt-neue-stellungnahme-zu-cc-lizenzen-ab-2/
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keine Grundlage bietet und deshalb Ergänzungen zur Lizenz notwendig werden. Problematisch wird 

dies ggf. bei der Kombination einer Reihe von Datensätzen unterschiedlicher Rechteinhaber, die 

alle benannt werden müssen.741 

Ergänzungen zu Creative-Commons-Lizenzen finden sich bspw. bei den Portalen von Wien und 

Linz, beim Berliner Open Data Portal sind »Hinweise« zur Nutzung der Inhalte auf der Homepage 

angegeben. Bei einer Verwendung von Creative-Commons-Lizenzen und weiteren Ergänzungen 

bzw. Hinweisen stellt sich die Frage, inwiefern die weiteren Ergänzungen oder Hinweise als ver-

bindlich gelten, da die Lizenzvereinbarung explizit »abgeschlossen« ist und weitere Absprachen nur 

individuell zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer schriftlich geregelt werden dürfen, nicht jedoch 

einseitig und für jedermann gültig seitens des Lizenzgebers.742 

Hält ein Dritter Rechte am Gegenstand der Lizenzvereinbarung, sind diese zwar laut Lizenzverein-

barung vorbehalten, dies macht jedoch wiederum zusätzliche Absprachen notwendig, was mit dem 

großen Vorteil konfligiert, eben keine Absprachen treffen zu müssen. Gerade die Verwendung von 

vielen Datensätzen unterschiedlicher Rechteinhaber kann aufwändig sein.743 

Ein weiterer möglicher Nachteil besteht darin, dass die verwendete Definition 744  kommerzieller 

Nutzung nicht trennscharf genug ist, da bspw. Blog-Autoren oder Datenjournalisten ebenso unter 

kommerzielle Nutzung subsumiert werden würden wie große Unternehmen, was im Einzelfall zu 

erheblichen Nachteilen führen kann. Wird ein Gegenstand unter einer solchen NC-Lizenz angebo-

ten, entsteht ggf. wiederum ein erhöhter Aufwand für die Absprache von Sondergenehmigungen 

zur kommerziellen Nutzung. Letztlich gibt es bis dato noch keine gerichtliche Bestätigung marktüb-

licher Lizenzen im öffentlich-rechtlichen Bereich. 

Vor- und Nachteile von Eigenentwicklungen 

Die grundsätzlichen Vorteile spezifischer Nutzungsbestimmungen liegen besonders im Vergleich zu 

den Nachteilen allgemeiner marktüblicher Lizenzmodelle auf der Hand. Eigens für offene Verwal-

tungsdaten entwickelte Nutzungsbestimmungen bieten die Möglichkeit passgenauer Regelungen 

und damit die Möglichkeit eines Ausgleichs idealtypischer Anforderungen an offene Verwaltungsda-

ten und verwaltungsspezifische Ansprüche, die sich ohne spezifische Regelung eventuell nur 

schwer vereinbaren lassen. Wird bspw. eine Trennung von Bedingungen für kommerzielle und 

nicht-kommerzielle Nutzung angedacht, so können bei spezifisch entwickelten Nutzungsbedingun-

gen von vornherein Regelungen getroffen werden, ob bestimmte Nutzungen grundsätzlich oder 

grundsätzlich nicht unter kommerzielle Nutzung fallen sollen (siehe auch Abschnitt II-3.9.7). 

Zusätzlich bietet sich bei der Entwicklung spezifischer Nutzungsbestimmungen die Möglichkeit der 

Schaffung von Regelungen, die im Vergleich zu den entsprechenden Abschnitten in marktüblichen 

                                                
 

741  Sog. »attribution stacking«; bei der Verwendung vieler Datensätze von unterschiedlichen Rechteinhabern entsteht eine 
Liste von notwendigen Namensnennungen, die ab einem bestimmten Punkt nur noch schwer handhabbar ist. 

742  Vgl. den Abschnitt »8. Sonstige Bestimmungen«, hier Teil »e.« der Creative-Commons-Lizenzen unter 
www.creativecommons.org/licencses. 

743  Eine praktikabel erscheinende Lösung bestünde hier in Anlehnung an den entsprechenden Passus der französischen 
Lizenz darin, dass die datenbereitstellende Behörde bereits im Vorfeld geprüft hat, ob Rechte Dritter vorliegen. Veröf-
fentlicht eine verfügungsberechtigte Stelle ihre eigenen Daten, sollte dies in der Praxis kein großes Problem darstellen.  

744  Ähnlich der Definition in § 2 Abs. 3 IWG, »vorrangig auf einen geschäftlichen Vorteil oder eine geldwerte Vergütung 
gerichtet«, vgl. den Teil »4. Bedingungen«, hier Teil »b.« (Abgrenzung nicht kommerzieller Nutzung), der Creative-
Commons-NC-Lizenzen unter http://creativecommons.org/licenses/. 

http://www.creativecommons.org/licencses
http://creativecommons.org/licenses/
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Modellen erweitert sind, sei es nur in Bezug auf Gewährleistung und Haftung, oder weitergehend 

auch bezüglich kommerzieller Nutzung.  

In Bezug auf den Schutzgegenstand können eigens entwickelte Nutzungsbestimmungen breitere 

Bereiche abdecken, ebenso können diese direkt kompatibel zu bestehenden Lizenzmodellen gestal-

tet werden, sofern dies gewünscht ist. Insgesamt bietet sich im Vergleich zu bestehenden markt-

üblichen Modellen eine – zumindest beim Grundentwurf – wesentlich größere Gestaltungsfreiheit.  

»Erkauft« wird diese Gestaltungsfreiheit allerdings mit den »Kosten«, die für den Entwurf der Nut-

zungsbestimmungen entstehen. Dies ist der große Nachteil gegenüber den marktüblichen Lizenzen. 

Weitergehend kann sich beim Entwurf neuer spezifischer Nutzungsbestimmungen die Frage nach 

dem Umgang mit »Alt-Bestimmungen« ergeben, vor allem dann, wenn vorher Bestimmungen ver-

wendet wurden, die mit den neuen Bestimmungen gar nicht oder nur teilweise vereinbar waren. 

Bewertung der Alternative »Übernahme einer marktüblichen Lizenz« 

Die Übernahme eines marktüblichen Lizenzmodells erscheint grundsätzlich möglich, dies jedoch 

unter Inkaufnahme der beschriebenen Nachteile. Letztlich wird die Abwägung, ob diese Nachteile 

durch die bestehenden Vorteile aufgewogen werden, bei der jeweiligen datenbereitstellenden Stel-

le zu treffen sein. Alle bestehenden Portale für offene Verwaltungsdaten in Deutschland haben sich 

für die Verwendung von Creative-Commons-Namensnennung-Lizenzen entschieden, auch auf in-

ternationaler Ebene wird vermehrt hierauf zurückgegriffen, wobei anzumerken ist, dass sich be-

stimmte der beschriebenen Nachteile in anderen Rechtsordnungen nicht oder nicht in dem Umfang 

auswirken, wie dies im deutschen Rechtsrahmen der Fall sein kann. Im Bereich der Geodaten hat 

man sich in Deutschland aufgrund der beschriebenen Nachteile explizit zum Entwurf einer eigenen 

Lizenz entschieden. 

Bei der Verwendung der Open-Data-Commons-Lizenzen ist zu beachten, dass diese zunächst nur 

Rechte an Datenbanken regeln können. Ausnahme ist die Open Data Commons Public Domain 

Dedication Licence, deren Verwendung jedoch äquivalent zur Creative-Commons-Zero-Lizenz ein 

Überstellen des Lizenzgegenstands in die Gemeinfreiheit darstellt, was einem vollständigen Verzicht 

auf Rechte und Bedingungen entspricht. 

Für die Inhalte, also den individuellen Datensatz, bietet sich, wenn die Verwendung eines marktüb-

lichen Lizenzmodells gewünscht ist, entsprechend der Einsatz einer Creative-Commons-Lizenz an. 

Vorzuziehen ist hier die Creative-Commons-Namensnennung-Lizenz (CC BY) in der aktuellen Fas-

sung 3.0, da diese die geringsten Bedingungen mit der umfassendsten Rechteeinräumung bietet 

und im Vergleich zur gleichen Lizenz mit der zusätzlichen Bedingung der »Weitergabe zu gleichen 

Bedingungen« (share alike, CC BY-SA) eine größere Kompatibilität bietet.  

Da die Anpassung einer internationalen oder Entwicklung einer eigenen Lizenz Zeit in Anspruch 

nehmen kann und tendenziell aufwändig ist, kann die (temporäre) Übernahme einer marktüblichen 

Lizenz für ein anstehendes Projekt im Bereich offener Verwaltungsdaten eine Alternative darstellen. 

Hierbei ist zu beachten, dass eine Lizenz gewählt wird, die später nicht mit den neuen Nutzungsbe-

stimmungen in Konflikt gerät. 

Bewertung der Alternative »Anpassung eines open-data-spezifischen Modells aus dem Ausland« 

Grundsätzlich ist auch die Übernahme der Regelungen einer ausländischen Open-Data-Lizenz mit 

einer ggf. notwendigen Anpassung an die deutsche Rechtsordnung denkbar. Vor allem die britische 
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Open-Government-Licence hat vielen anderen Eigenentwicklungen explizit oder implizit Pate ge-

standen. Problem hierbei ist, dass ausländische Lizenzen nicht für eine Verwendung im deutschen 

Rechtsrahmen entwickelt worden sind und sich somit vielfältige Notwendigkeiten einer Anpassung, 

z     bei Fragen des Haftungsausschlusses oder des Vorbehalts bestehender anderer Rechte stel-

len. Letztlich sind hierbei unter Umständen so viele Anpassungen notwendig, dass der Aufwand nur 

unwesentlich geringer ist als bei einer vollständigen, auf den deutschen Rechtsrahmen angepass-

ten Neuentwicklung.  

Bewertung der Alternative »Entwicklung einer eigenen open-data-spezifischen Lizenz« 

Die letzte der drei benannten Alternativen, die Entwicklung einer eigenen open-data-spezifischen 

Lizenz, erscheint vor dem Hintergrund der durchgeführten Analyse bestehender Modelle und ihrer 

Vor- und Nachteile sowie aufgrund einer zeitnah nicht zu erwartenden einheitlichen EU-Regelung 

derzeit als beste Alternative. Aus einer Praxisperspektive bietet eine spezifisch entwickelte Lizenz 

die größte Sicherheit, dass eingeräumte Rechte und Bedingungen den Wünschen des Lizenzgebers 

auch tatsächlich entsprechen und nicht Praxisprobleme auftauchen, die zwar unerwünscht, aber 

einem bestehenden Modell immanent und damit nicht zu ändern sind. 

Handlungsempfehlung 31 

Standardnutzungsbestimmungen formulieren 

Recht kurzfristig 

Um den Umgang mit staatlichen Daten und die Gestattung der Weiterverwendung auf eine rechtssichere 

Basis zu stellen, sollten Standardnutzungsbestimmungen formuliert werden.  

Es sind Nutzungsbestimmungen anzustreben, die eine Gestattung der Weiterverwendung staatlicher Da-

ten sowohl in einem öffentlich-rechtlichen Regime als auch auf zivilvertraglicher Grundlage ermöglichen. 

Die Erarbeitung sollte kooperativ erfolgen und sich an den marktüblichen Lizenzen und existierenden Lö-

sungen für Open Data orientieren. 

Die zeitnahe Formulierung von Standardnutzungsbestimmungen ist Basis einer einheitlichen Rechtsan-

wendung über die verschiedenen Ebenen hinweg – ob und in welchem Verfahren diese ggf. verbindlich 

gemacht werden, muss in einer längerfristigen Perspektive entschieden werden. Kurzfristig sind die Stan-

dardnutzungsbestimmungen als Angebot für die teilnehmenden Verwaltungen zu verstehen. 

 

4.6.5 Anforderungen an eine deutsche Eigenentwicklung und 

Formulierungsbeispiele 

Im Folgenden werden Anforderungen an die Ausgestaltung spezifischer Nutzungsbestimmungen 

näher beleuchtet und Formulierungsvorschläge gegeben. Die Berechtigung zur Normierung von 

Nutzungsbestimmungen liegt, wie oben festgestellt wurde, bei der verfügungsberechtigten Stelle, 

im Regelfall damit bei der datenerhebenden Behörde. Die Nutzungsbestimmungen können im 

Rahmen der bestehenden Auswahlmöglichkeit sowohl privatrechtlich auf Vertragsbasis als Allge-

meine Geschäftsbedingungen als auch öffentlich-rechtlich, hier dann entweder auf Basis eines öf-

fentlich-rechtlichen Vertrages oder als öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis ausgestaltet 

werden. Aufgrund des Schriftformerfordernisses bei öffentlich-rechtlichen Verträgen erscheint diese 

Variante für die besonderen Bedingungen der Bereitstellung von offenen Verwaltungsdaten als 

schwer umsetzbar, weshalb von einer derartigen Ausgestaltung abgeraten wird. 
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Bei der Ausgestaltung als öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis ist eine einseitig-hoheitliche 

Festlegung der Nutzungsbestimmungen auch ohne Zustimmung der Nutzer möglich. Auch auf 

privatrechtlicher vertraglicher Basis besteht die Möglichkeit, Nutzungsbestimmungen vorab festzu-

legen und die Zustimmung der Nutzer an der Ausübung eines Nutzungsrechts gemäß der Nut-

zungsbestimmungen festzumachen.  

Im Folgenden werden Anforderungen an die Ausgestaltung spezifischer, praxisrelevanter Punkte 

der Nutzungsbestimmungen für offene Verwaltungsdaten in Deutschland und Formulierungsbei-

spiele für solche Regelungen aufgezeigt.  

Aufbau und Präambel 

Aus Gründen der Verständlichkeit und Praktikabilität ist ein klarer Aufbau und die Trennung in eine 

Kurzfassung, welche die wichtigsten Regelungen zu Nutzungsrechten und Bedingungen zu Beginn 

der Nutzungsbestimmungen kurz beschreibt, und einer vollständigen Langfassung sinnvoll. Des 

Weiteren empfiehlt sich eine Präambel, welche den Sinn und Umfang der Nutzungsbestimmungen 

aufzeigt. 

 

Formulierungsvorschlag Kurzfassung: 

Nutzungsbestimmungen Open Government Portal Deutschland / Open Government 

Lizenz Deutschland 

Die unter diesen Bestimmungen angebotenen Inhalte dürfen von Ihnen bspw. ver-

breitet, verändert, vervielfältigt und öffentlich zugänglich gemacht sowie auf jede 

bekannte oder zukünftige Nutzungsart verwendet werden, auch zu kommerziellen 

Zwecken [ggf.: nur zu nicht-kommerziellen Zwecken]. 

Der Rechtinhaber räumt Ihnen diese Rechte zu den folgenden Bedingungen ein: 

Namensnennung: bei der Verwendung der Inhalte muss die Quelle / der Name des 

Rechteinhabers deutlich kenntlich gemacht werden.  

Bei Veränderungen des Inhalts muss dies mit einem Hinweis ebenfalls deutlich 

kenntlich gemacht werden. 

Bestehende Rechte, auch Dritter, bleiben von den Regelungen dieser Nutzungsbe-

stimmungen unberührt.745 

Alle vorstehenden Bedingungen können mit Einverständnis des Rechtsinhabers auf-

gehoben werden. Nähere Informationen zu Rechten und Bedingungen entnehmen 

Sie bitte der folgenden ausführlichen Fassung der Nutzungsbestimmungen. 

Verweise auf einzelne Inhalte und/oder das Gesamtangebot sind ausdrücklich zuge-

lassen und erwünscht.  

 

                                                
 

745  Aufgrund der Vielgestaltigkeit möglicherweise gegebener Rechte Dritter ist eine abschließende Benennung nicht mög-
lich, ohne die Gefahr von Regelungslücken oder fehlerhafter Benennung nicht gegebener Rechte Dritter zu erzeugen.  
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Formulierungsvorschlag Präambel Langfassung: 

Der *Träger einsetzen* betreibt das Datenportal der Open Government Plattform 

Deutschland / des Landes XYZ / der Behörde f. ABC zur Veröffentlichung von Daten, 

Metadaten und Informationen und zur Bereitstellung von Verweisen auf entspre-

chende Datenportale anderer Länder, Kommunen und einzelner Behörden.  

Die im Rahmen dieses Portals angebotenen Inhalte, wie in § X beschrieben, unterlie-

gen den folgenden Bestimmungen. Inhalte anderer Datenportale, auf welche über 

dieses Portal verwiesen wird, unterliegen, soweit nicht anderweitig gekennzeichnet, 

den Nutzungsbestimmungen des jeweiligen Portals, auf dem sie angeboten werden. 

Bei zivilrechtlicher Ausgestaltung der Nutzungsbestimmungen empfiehlt sich zusätz-

lich ein Passus zur Anerkennung der Nutzungsbestimmungen (konkludenter Ver-

tragsschluss):  

Üben Sie eines der Ihnen durch diese Nutzungsbestimmungen gewährten Rechte an 

einem der Inhalte, der unter diesen Bestimmungen angeboten wird, aus, so erklären 

Sie sich mit diesen Nutzungsbestimmungen einverstanden.  

 

Begriffsbestimmungen 

Wie weiter oben beschrieben wurde, empfiehlt sich eine Konkretisierung bestimmter Aspekte der 

Nutzungsbestimmungen. Hierfür bietet sich aus Gründen der Übersichtlichkeit die Verwendung 

eines Abschnitts »Begriffsbestimmungen« oder »Definitionen« an.  

Begriffsbestimmungen 

Inhalte: Gegenstand dieser Nutzungsbestimmungen sind Daten, Metadaten, Infor-

mationen, Dokumente, Dienste öffentlicher Stellen / der Verwaltung / der Behörde 

ABC.  

Datennutzer: Datennutzer (»Sie«, »Ihnen«) bezieht sich auf jede natürliche Person, 

Gruppen von natürlichen Personen oder juristische Person, welche Inhalte auf eine 

der in § X beschriebenen Nutzungsarten nutzt.  

Datenbereitsteller: ist diejenige juristische Person oder öffentliche Stelle, welche die 

Inhalte, welche unter diesen Nutzungsbestimmungen angeboten werden, bereit-

stellt. 

Dritte: bedeutet jede natürliche Person, Gruppen von natürlichen Personen oder ju-

ristische Person, an die Inhalte unter diesen Nutzungsbestimmungen weitergegeben 

werden oder die Rechte an den Inhalten haben. 

Verbreiten: bedeutet das Inverkehrbringen oder öffentliche Anbieten von Inhalten 

oder Abwandlungen von Inhalten, die diesen Nutzungsbestimmungen unterliegen.  

Veränderung: bedeutet jede Abwandlung des ursprünglichen Inhalts, bspw. Überset-

zungen oder die Kombination von unterschiedlichen Datensätzen. 

kommerzielle Zwecke: bedeutet jede Nutzung der unter den Bedingungen dieser 

Nutzungsbestimmungen angebotenen Inhalte, zum primären Zweck der Erzielung 

von Erlösen oder wirtschaftlichen Vorteilen.  
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Sollen bestimmte Nutzungen aufgrund der nicht immer möglichen trennscharfen Abgrenzung 

kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung explizit ausgegliedert werden, empfiehlt sich ein 

Zusatz wie bspw.: 

Die folgenden Nutzungen werden unabhängig einer möglichen Ausrichtung auf die 

Erzielung von Erlösen ausdrücklich nicht als kommerzielle Nutzung    S  dieser Nut-

zungsbestimmungen verstanden: 

Nutzung der Inhalte oder Dienste durch Bürger zur Verwendung in Blogs, 

Nutzung der Inhalte oder Dienste für journalistische Zwecke, 

Nutzung der Inhalte oder Dienste für wissenschaftliche Zwecke. 

 

Ist eine Trennung der Nutzungsbestimmungen für kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzung 

vorgesehen, empfiehlt sich neben einer Kenntlichmachung in der Kurzfassung ein Zusatz wie 

bspw.: 

Kommerzielle Nutzung    S     § X dieser Nutzungsbestimmungen stellt eine nicht vom 

Verwendungszweck der Inhalte gedeckte Sondernutzung dar und ist damit von den 

eingeräumten Rechten nicht umfasst. Für die kommerzielle Nutzung der angebote-

nen Inhalte gelten entsprechend die folgenden Sonderbedingungen... 

 

Einräumung von Nutzungsrechten 

Wie weiter oben dargelegt wurde, empfiehlt sich für offene Verwaltungsdaten die Einräumung 

bestimmter Nutzungsrechte und Nutzungsbedingungen. 

Einräumung von Nutzungsrechten 

Unter den unter § X dieser Nutzungsbestimmungen aufgeführten abschließenden 

Bedingungen gewährt Ihnen der Rechteinhaber das unentgeltliche, räumlich und 

zeitlich nicht beschränkte einfache Recht, die unter diesen Nutzungsbestimmungen 

angebotenen Inhalte auf die folgenden Arten zu nutzen.  

Die eingeräumten Rechte gelten für alle bekannten und zukünftigen Nutzungsarten 

und umfassen Änderungen an den Inhalten, welche für die zulässige Ausübung ei-

nes nach diesen Nutzungsbestimmungen eingeräumten Nutzungsrechts technisch 

notwendig sind oder in Zukunft notwendig sein können. 

1. Sie dürfen die Inhalte unbeachtlich der Form und Menge vervielfältigen, in Samm-

lungen integrieren und die Inhalte als Teil dieser Sammlungen vervielfältigen; 

2. Abwandlungen der Inhalte anfertigen, vorbehaltlich der Kenntlichmachung dieser 

Abwandlungen,  

3. die Inhalte und/oder Abwandlungen hiervon einzeln oder als Teil einer Sammlung 

öffentlich zugänglich machen und öffentlich verbreiten. 

Alle sonstigen Rechte, die hier nicht ausdrücklich aufgeführt sind, bleiben dem 

Rechteinhaber ausschließlich vorbehalten. 
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Nutzungsbedingungen 

Wie im Abschnitt zum Verzicht auf die Festlegung von Nutzungsbestimmungen näher erläutert 

wurde, ist ein vollständiger Verzicht auf die Benennung von Bedingungen für die Ausübung der 

eingeräumten Rechte nicht zu empfehlen, dies umfasst auch den Verzicht auf die Bedingung der 

Namensnennung. Da die Namensnennung in der Praxis, vor allem ohne Vorgaben des Rechteinha-

bers, unter Umständen zu Problemen führen und eine fehlerhafte oder unzureichende Namens-

nennung als Verstoß gegen die Nutzungsbestimmung ggf. zum Erlöschen der Nutzungsrechte füh-

ren kann746, empfehlen sich Vorgaben für die Namensnennung. 

Nutzungsbedingungen 

Die vorgenannten Rechte werden Ihnen vom Rechteinhaber unter der Auflage ein-

geräumt, dass die folgenden Bedingungen bei der Nutzung der Inhalte eingehalten 

werden:  

Namensnennung 

Die Namensnennung muss in der vom Rechteinhaber vorgegebenen Weise mit ei-

nem Hinweis auf diese Nutzungsbestimmungen erfolgen. An den Inhalten vorhande-

ne Rechtsvermerke und Quellenangaben dürfen nicht verändert und müssen von 

Ihnen bei jeder Nutzung benannt werden. Hat der Rechteinhaber keine spezifische 

Art der Namensnennung vorgegeben, können Sie sich am folgenden Beispiel orien-

tieren: 

Enthält den / basiert auf dem Datensatz XYZ des Landes ABC / der Behörde für YXZ 

Enthält Daten/Inhalte, die mit Genehmigung des Landes ABC / der Behörde für YXZ 

verwendet wurden 

Enthält Daten/Inhalte, welche unter den Nutzungsbestimmungen des Portals ABC / 

unter der Open-Government-Lizenz Deutschland bereitgestellt wurden  

 

Zudem empfiehlt sich die Bedingung, die Inhalte nur in der Art zu verwenden, dass nicht der An-

schein eines offiziellen Status durch die Art der Verwendung erweckt wird: 

Die Inhalte dürfen nicht in einer Art und Weise genutzt werden, welche den An-

schein erweckt, dass Sie in einem amtlichen Auftrag, aufgrund amtlicher Empfehlung 

oder mit einem amtlichen Status tätig sind.  

 

Letztlich empfiehlt sich ein Passus zum Übergang der Nutzungsbedingungen auf Dritte bei Weiter-

gabe von Inhalten: 

Bei der Weitergabe von Inhalten unter diesen Nutzungsbestimmungen an Dritte ha-

ben Sie dafür Sorge zu tragen, dass alle der vorgenannten Nutzungsbestimmungen 

ebenfalls vollständig an den Dritten übergehen. 

                                                
 

746  Vgl. den entsprechenden Passus aus der britischen Lizenz: »These are important conditions of this licence and if you fail 
to comply with them the rights granted to you under this licence, or any similar licence granted by the licensor, will end 
automatically«. 
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Haftung und Gewährleistung 

Grundsätzlich kann sich die Verwaltung auch beim Angebot offener Verwaltungsdaten nicht von 

der allgemeinen Sorgfaltspflicht freisprechen.747 Darüber hinaus muss der Rechtinhaber prüfen und 

entscheiden, ob und inwiefern Haftungsausschlüsse möglich und gewollt sind. In Bezug auf die 

Gewährleistung empfiehlt sich eine Orientierung an den bestehenden Lizenzen im Bereich offener 

Verwaltungsdaten, welche insgesamt einen Ausschluss der Gewährleistung für Qualität, dauerhafte 

Bereitstellung und inhaltliche Richtigkeit vorsehen. In Anlehnung an Nr. 5 und 6 der Creative-

Commons-Lizenz »CC-BY 3.0 DE« ließe sich formulieren:  

Eine über gesetzliche Schadensersatzansprüche hinausgehende Haftung ist ausge-

schlossen. Insbesondere wird keine Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit, ei-

ne bestimmte Datenqualität oder die dauerhafte Bereitstellung des Datensatzes zum 

Abruf übernommen. Allgemeine Sorgfaltspflichten sowie weitergehende gesetzliche 

Ansprüche bleiben unberührt.  

Schadensersatzansprüche aufgrund der Verletzung allgemeiner Sorgfaltspflichten 

sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Davon ausge-

nommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des 

Körpers und der Gesundheit. Ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, 

die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung […] beruhen. 
 

                                                
 

747  Vgl. ausführlich Abschnitte II-3 8 3 bis  II-3.8.6. 
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 ZUSAMMENFASSUNG 1
Open Government Data bilden die Grundlage und den Ausgangspunkt für einen langfristigen,  

ebenenübergreifenden Prozess der Veränderung in Richtung eines elektronisch gestützten Open 

Governments. Ebenenübergreifende Open Government Data implizieren vor allem eine Zusammen-

arbeit und Koordination vielfältiger Akteure innerhalb- und zunehmend auch außerhalb der öffentli-

chen Verwaltung. Vor diesem Hintergrund sind Open Government Data auch als eine organisatori-

sche Herausforderung zu betrachten. Um den Open-Government-Prozess im föderalen Deutschland 

erfolgreich zu gestalten, bedarf es einer nachhaltigen Organisation, die Regeln und Grundsätze für 

die Zusammenarbeit definiert. 

Im Rahmen der Studie galt es daher, drei Bereiche zur Organisation von Open Government Data 

schwerpunktmäßig zu untersuchen: 

 Geldleistungsmodelle für Open Government Data 

 Governance für Open Government in Deutschland 

 Betreibermodell für die Open-Government-Plattform 

Das Ziel im Untersuchungsbereich »Geldleistungsmodelle« bestand darin, geeignete Geld-

leistungsmodelle für Open Government Data unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und 

Implikationen im föderalen Deutschland zu bestimmen. Geldleistungen stellen einen Überbegriff für 

sowohl privatrechtliche Entgelte als auch öffentlich-rechtliche Gebühren für die Bereitstellung von 

Daten zur Nutzung dar. Die Nutzung der Daten kann entweder geldleistungspflichtig oder geldleis-

tungsfrei erfolgen. Ein Geldleistungsmodell ist folglich ein Schema bzw. eine Systematik für die 

Bepreisung der Nutzung staatlicher Daten von geldleistungspflichtig bis geldleistungsfrei. 

Das Vorgehen bei der Untersuchung der Geldleistungsmodelle erfolgte zunächst durch Analyse der 

rechtlichen Anforderungen und daraus resultierender Ansätze für Geldleistungen. Ebenso wurden 

Anwendungsbeispiele von Geldleistungsmodellen in verschiedenen Datensektoren und -portalen 

untersucht. Die Analyse zeigte, dass eine Vielfalt von rechtlichen Anforderungen für Geldleistungen 

besteht, die mitunter konkurrieren. Die Rechtsetzungskompetenz für Geldleistungen ist auf ver-

schiedene Ebenen verteilt. Die Rahmenbedingungen schlagen sich in einer zum Teil hohen Kom-

plexität, der fachlichen Prägung und einer ausgeprägten Heterogenität der Geldleistungsmodelle 

nieder. Die hohe Komplexität und Heterogenität haben inkompatible Geldleistungsstrukturen zwi-

schen den Ebenen zur Folge, was die Etablierung eines homogenen staatlichen Datenangebots in 

Deutschland erschwert. Sowohl aufseiten der Datennutzer als auch bei den Daten bereitstellenden 

Verwaltungen entstehen hohe Aufwendungen für die Administration der häufig individuellen Nut-

zungsverträge. Weiterhin wird die Datennutzung durch die komplexen Geldleistungsstrukturen, die 

insbesondere potenzielle Nutzer in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Start-ups und auch 

in der öffentlichen Verwaltung von der Nutzung abhalten, gehemmt. 

Gleichwohl befinden sich die europäischen und nationalen Rahmenbedingungen für Geldleistungen 

im Wandel. So stehen gegenwärtig einige in ihrem Geltungsbereich weitreichende Rechtsnormen 

vor der Novellierung (z     PSI-Richtlinie/IWG, GeoZG des Bundes). Für die Novellierungen, die 

insbesondere von EU-Richtlinien ausgehen, ist charakteristisch, dass die Möglichkeiten zur Erhe-

bung von Geldleistungen limitiert werden. Ebenso wird z     mit dem IMAGI-Modellvorhaben zu 

Lizenz- und Kostenfragen bei Geodaten das Ziel verfolgt, eine zentrale Bereitstellung staatlicher 
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Geoinformationen unter Anwendung eines einheitlichen Geldleistungs- und Lizenzmodells in 

Deutschland zu erproben. 

Trotz der Heterogenität der Geldleistungsmodelle lassen sich aus den (inter-)nationalen Reformbe-

strebungen übergreifende, beispielhafte Trends für die Bepreisung staatlicher Daten ableiten: 

 Geldleistungsfreiheit: Die geldleistungsfreie Datennutzung findet im Zuge der Open-

Government-Data-Bewegung zunehmend Verbreitung. 

 Strategische Geldleistungsreduktion: Zur Förderung der Datennutzung haben etliche daten-

haltende Behörden die Höhe der Geldleistungen gesenkt und einfache, standardisierte Geld-

leistungsmodelle etabliert. 

 Beschränkung auf Zusatzkosten: Im Zuge der Novellierung einiger Rechtsnormen wird die 

Möglichkeit zur Erhebung von Geldleistungen auf die Höhe der Zusatzkosten für die Daten-

bereitstellung begrenzt. 

 Geldleistungspflicht für kommerzielle Datennutzung: Die Erhebung von Geldleistungen wird 

vielfach nach dem Nutzungszweck differenziert und nur auf die kommerzielle Datennutzung 

angewendet. 

 Freemium: Der aus der Internet- bzw. Medienwirtschaft stammende Freemium-Gedanke 

findet auch unter datenhaltenden Stellen Verbreitung: Basisleistungen werden geldleis-

tungsfrei abgegeben und Leistungen mit Mehrwertcharakter geldleistungspflichtig. 

 Preisobergrenze: Einige Behörden haben sich an privatwirtschaftlichen Flatrateangeboten 

orientiert und testen sukzessive Geldleistungsmodelle mit Preisobergrenze. 

Haupttriebkraft für die Vereinfachung von Geldleistungsmodellen und ihren Rahmenbedingungen 

sind die angenommenen ökonomischen Potenziale der Datennutzung. So können staatliche Daten 

sowohl als »Rohstoff« für Start-up-Unternehmen und neue Geschäftsmodelle als auch als essenzi-

ell zur Optimierung von Geschäftsprozessen in diversen Branchen betrachtet werden. Der privat-

wirtschaftliche Bedarf an staatlichen Daten wird im Zuge der weiteren technologischen Vernetzung 

perspektivisch zunehmen. Zur Stimulierung des ökonomischen Potenzials staatlicher Daten haben 

viele Behörden in Europa ihre Datenbestände geöffnet, Geldleistungen reduziert und Geldleis-

tungsmodelle vereinfacht. Fallstudien zeigen die Korrelation zwischen der Höhe der Geldleistung 

und der Nutzung von Verwaltungsdaten durch Wirtschaftsakteure, die zur Stimulierung der Volks-

wirtschaft beiträgt. 

Daneben ist der verwaltungsseitige Nutzen hervorzuheben, der aus der Vereinfachung der Geldleis-

tungsmodelle resultiert. Aufseiten der öffentlichen Verwaltung birgt die Öffnung der Verwaltungs-

daten ebenfalls erhebliche Nutzenpotenziale: Die Bereitstellung von frei zugänglichen Verwaltungs-

daten fördert die Vernetzung sowie das Wissens- und Informationsmanagement innerhalb der 

öffentlichen Verwaltung. Einfache Geldleistungsmodelle oder Geldleistungsfreiheit senken überdies 

den administrativen Aufwand, z     für Abrechnung, Zahlungsverfolgung etc. Die Bereitstellung 

offener Verwaltungsdaten ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer vernetzten, transparenten 

und effizienten Verwaltung. Trotz der erheblichen volkswirtschaftlichen Potenziale der Datennut-

zung bestehen Hemmnisse für eine flächendeckende, geldleistungsfreie bzw. -minimale Datennut-

zung. Neben der dezentralen Kompetenzverteilung und rechtlichen Anforderungen zur Erhebung 

von Geldleistungen ist es vor allem das haushaltsbedingte Erfordernis einiger Behörden, ihre Inves-

titionen und Infrastrukturen durch die Datenbereitstellung zu refinanzieren. Die Abhängigkeit von 

der Refinanzierung ist behördenindividuell zu bewerten. Mithin könnten jedoch alternative Finanzie-

rungsformen und eine Erhöhung der Datennutzung bei gleichzeitiger Geldleistungsreduktion in 

Erwägung gezogen werden. Ebenso ist der administrative Aufwand für die Datenbereitstellung den 

Einnahmen bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit gegenüberzustellen. 
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Vor dem Hintergrund der komplexen Rahmenbedingungen wird ein umsetzbarer, d. h. realistischer 

Geldleistungsansatz für Open Government Data empfohlen. So sollten auf der Open-Government-

Plattform zunächst alle Geldleistungsmodelle mitsamt dezentraler Abrechnung zugelassen sein. 

Denn die Schaffung eines größtmöglichen Datenangebots und die Vernetzung der Datenangebote 

durch die Plattform genießen Priorität. Gleichzeitig wird jedoch empfohlen, die Geldleistungsmodel-

le mittel- bis langfristig ebenenübergreifend anzugleichen, um ein kompatibles Datenangebot zu 

realisieren. Dazu wird vorgeschlagen, dass sich Bund, Länder und Kommunen mittelfristig auf ge-

meinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung verständigen. Abschließend werden Eck-

punkte für gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung formuliert. 

Das Ziel im Untersuchungsbereich »Governance« bestand darin, eine Organisationsstruktur 

(»Governancemodell«) zu beschreiben, die als langfristige Basis für die ebenenübergreifende Zu-

sammenarbeit im Bereich Open Government dient, wobei der Schwerpunkt der Zusammenarbeit 

zunächst auf Open Government Data liegt. Der Begriff Governance bezeichnet im Kontext dieser 

Studie die ebenenübergreifende Koordinierung der an der Weiterentwicklung von Open Govern-

ment in Deutschland arbeitenden Akteure. In Bezug auf die Governance wird bewusst von Zusam-

menarbeit im Bereich Open Government gesprochen, um der Eigenschaft von Open Government 

Data als Grundlage für Open Government sowie dem damit verbundenen Entwicklungsprozess und 

-potenzial gerecht zu werden. Ebenso sollte im Rahmen des Untersuchungsbereichs ein Finanzie-

rungsmodell für die ebenenübergreifende Kooperation zu Open Government in Deutschland, vor 

allem zu einer Open-Government-Plattform, beschrieben werden.  

Bei der Untersuchung der Governance wurden Kernfunktionen definiert, die eine Governance im 

Kontext von Open Government erfüllen muss. Die Funktionen resultieren zum einen aus den for-

mulierten Zielen, Absichten und Eckpunkten von Bund und Ländern in Bezug auf die Weiterent-

wicklung von Open Government in Deutschland. Zum anderen wurden die Funktionen aus den in 

der Studie identifizierten Handlungsbedarfen in Bezug auf strategische, organisatorische, rechtliche 

und technische Rahmenbedingungen für Open Government Data abgeleitet. Es wurden vier Funk-

tionen der Governance zur Weiterentwicklung von Open Government definiert: 

 Bereitstellung einer Basis für die übergreifende, freiwillige Zusammenarbeit an Open 

Government 

 Herbeiführung von Entscheidungen und Ergebnissen, wie z     gemeinsamen Grundsätzen 

zur Bepreisung der Datennutzung, einheitlichen Nutzungsbestimmungen und (Meta-)Daten-

Standards für Open Government Data 

 Koordination von Angebot und Nachfrage,      , Bedarfe der Ziel- und Nutzergruppen und 

die von der Verwaltung angebotenen Daten, Informationen und Beteiligungsformate wer-

den abgestimmt 

 Sicherstellung der Finanzierung und der Ressourcen, d. h. Bereitstellung der finanziellen 

und sonstigen Ressourcen durch die Partner für die Zusammenarbeit mit Fokus auf der Open-

Government-Plattform 

Weiterhin wurden Anforderungen an eine Governance im Sinne kritischer Erfolgsfaktoren formuliert: 

 Politische Unterstützung: Für den nachhaltigen Erfolg von Open Government bedarf es ei-

ner politischen Unterstützung auf allen föderalen Ebenen (»Commitment«) und eines Po-

wersponsors auf hoher politischer Ebene. 

 Schaffung von Akzeptanz: Zur Schaffung von Akzeptanz für die Ergebnisse der Governance 

ist es erforderlich, sowohl Ziel- und Nutzergruppen als auch potenzielle Datenbereitsteller 

frühzeitig in die Entwicklung, d. h. zunächst in den Aufbau der Open-Government-Plattform, 

einzubeziehen. 
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 Handlungsfähige Strukturen: Die Umsetzung der Governance sollte nachhaltig und effizient 

erfolgen, indem auf bestehenden, funktionierenden Entscheidungsstrukturen aufgebaut 

wird. 

 Wirkungsvolle Eskalationsmechanismen: Die Governance muss vor dem Hintergrund einer 

dynamischen Themenentwicklung entscheidungsfähig bleiben, d. h., es sind wirkungsvolle 

Eskalationsmechanismen (mehrere Eskalationsebenen, Zugang zur Leitungsspitze etc.) vor-

zusehen. 

Beim Aufbau der Governance können vorhandene Erfahrungen und existierende Organisations-

strukturen genutzt werden. So wurden zum einen im Rahmen der Projektarbeiten ein hoher Grad 

der Mobilisierung relevanter Akteure und zum Teil ausbaufähige Strukturen geschaffen. Zum ande-

ren können die Erfahrungen und Strukturen der föderalen IT-Kooperation für Open Government 

nutzbar gemacht werden. Im Rahmen der Studie wird eine Governancestruktur vorgeschlagen, die 

einen schrittweisen Ausbau im Zuge des Open-Government-Entwicklungsprozesses vorsieht. Dabei 

wird ein kurzfristig umsetzbares Minimalmodell empfohlen, das sich auf die Zusammenarbeit im 

Bereich Open Government Data und Betrieb einer Open-Government-Plattform fokussiert. Dieses 

Modell kann mittel- bis langfristig schrittweise zu einem Maximalmodell einer Governance ausge-

baut werden, das eine Zusammenarbeit auf weiteren Feldern von Open Government sowie eine 

institutionalisierte gesellschaftliche Beteiligung vorsieht. Als Grundlage für die föderale Zusammen-

arbeit an Open Government werden eine Verwaltungsvereinbarung sowie eine paritätische Finan-

zierung der Open-Government-Plattform durch Bund und Länder empfohlen. 

Das Ziel im Untersuchungsbereich »Betreibermodell« bestand darin, ein geeignetes Betrei-

bermodell für die Open-Government-Plattform zu erarbeiten. Dazu sollten mehrere Optionen be-

schrieben und ein priorisiertes Modell vorgeschlagen werden. Vor dem Hintergrund der von Bund 

und Ländern formulierten Ziele und Eckpunkte wurde ein »föderales Betreibermodell« als übergrei-

fendes Zielbild angenommen. Föderal bedeutet in diesem Zusammenhang zum einen, dass der 

künftige Betreiber von allen Ebenen getragen wird, zum anderen impliziert föderal im Sinne der IT-

Steuerung, dass der Betrieb der Plattform durch den IT-Planungsrat gesteuert wird. 

Zur Erarbeitung des Betreibermodells für die Open-Government-Plattform wurden bestehende, für 

Open Government relevante Betreibermodelle identifiziert und analysiert. Im Fokus der Analyse 

standen neben Open-Government-Data-Betreibermodellen im In- und Ausland auch Erfahrungen 

mit vergleichbaren Vorhaben im Bereich der föderalen IT-Kooperation und in Fachdaten-

Netzwerken in Deutschland. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und strategischen 

Ziele für Open Government wurde auf Basis der Analyse ein Anforderungsprofil im Sinne eines Soll-

konzepts für die künftige Betreiberorganisation beschrieben. Für das Anforderungsprofil wiederum 

wurden verschiedene institutionelle Umsetzungsoptionen für das Betreibermodell entwickelt und 

bewertet. 

Die Anforderungen an die Betreiberorganisation wurden aus folgenden Quellen abgeleitet: 

 strategische Ziele und politische Vorgaben von Bund und Ländern zu Open Government 

(Data) 

 Anforderungen der Ziel- und Nutzergruppen an eine Open-Government-Plattform 

 Umsetzungsstand dezentraler Open-Data-Plattformen in Deutschland (vor allem Länderbe-

treiber) 

 Best Practices von Betreiberorganisationen, d. h. das Aufgaben- und Leistungsspektrum der 

im Ausland auf nationaler Ebene etablierten Open-Government-Data-Betreiberorgani-

sationen 

 technologische Anforderungen, d. h. Anforderungen an das Aufgaben- und Leistungsprofil 

des Betreibers, die aus der Open-Data-Technologie resultieren 
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Auf Grundlage der abgeleiteten Anforderungen wurde das Betreiberprofil hinsichtlich folgender 

Aspekte beschrieben: 

 Funktion und Rolle: Der Betreiber sollte als Koordinator und »operativer Treiber« für ebe-

nenübergreifendes Open Government Data fungieren, der die Beschlüsse der Governance 

umsetzt. 

 Aufgabenbereiche und Leistungen: Die Kernaufgaben des Betreibers sollten in den Berei-

chen »Strategie und Grundsatz«, »Betrieb, Entwicklung und Unterstützung« sowie »Kom-

munikation und Marketing« liegen. 

 Perspektivische Entwicklungen: Die Leistungen des Betreibers können im Zuge des Open- 

Government-Entwicklungsprozesses ergänzt werden (z     durch weitere Informationsange-

bote, elektronische Beteiligungsverfahren etc.). 

 Qualifikationen, Profile und Ressourcen: Der Betreiber sollte die Profile Leitung, Plattform-

betreuung, Datenmanagement/Unterstützung sowie Kommunikation/Marketing umfassen. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit Open Government Data im Ausland und der Erfahrungen 

in deutschen Fachdaten-Netzwerken empfiehlt die Studie, eine handlungsfähige Betreiberorganisa-

tion zu schaffen, die mit hinreichend Ressourcen ausgestattet ist. Die personelle Ausstattung ist als 

erfolgskritisch zu betrachten, um Open Government Data professionell zu betreiben und weiterzu-

entwickeln. Eine Bündelung von Ressourcen ist im Sinne der Wirtschaftlichkeit anzustreben. 

Für die Betreiberorganisation wurden drei Umsetzungsoptionen beschrieben und verglichen: 

 Koordinierungsstelle: Einrichtung einer föderalen Koordinierungsstelle für Open Government 

in Deutschland an zentraler Stelle in Anlehnung an die Best Practices aus dem Ausland 

 Kooperationsmodell: Öffentlich-öffentliche Kooperation durch Betrieb der Open-

Government-Plattform durch einen Betreiber einer dezentralen Open-Data-Plattform oder 

einen Betreiber eines Fachdatenportals 

 Partnermodell: Beauftragung eines privaten Dienstleistungspartners als Betreiber der Open-

Government-Plattform 

Auf Grundlage der Diskussion der Umsetzungsoptionen wird die Koordinierungsstelle als Betrei-

bermodell für die Open-Government-Plattform priorisiert und zur Umsetzung empfohlen. Für er-

folgreiches, ebenenübergreifendes Open Government in Deutschland bedarf es einer gemeinsa-

men, von Bund und Ländern getragenen Organisation, die durch Koordination der Akteure effektiv 

zur Bereitstellung und Vernetzung der Datenbestände sowie zur Schaffung eines zentralen Zugangs 

zum föderalen Datenangebot beiträgt. Zum Aufbau der Open-Government-Plattform bedarf es 

eines spezialisierten, operativen Treibers, der von allen Partnern mandatiert ist. Das Modell der 

Koordinierungsstelle erfüllt diese Anforderungen am besten. 
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HERAUSFORDERUNG  

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Open-Government-Plattform in einem Föderalstaat 

wie der Bundesrepublik Deutschland erfordert weitaus mehr als die technische Implementierung 

einer IT-Anwendung in der öffentlichen Verwaltung. Die Open-Government-Plattform bildet die 

Grundlage und ermöglicht den Einstieg in einen langfristigen, elektronisch gestützten Prozess des 

Open Governments in Deutschland. 

Open Government mitsamt seinem Teilbereich Open Government Data ist ein langfristiger Prozess 

der Veränderung und Öffnung der Arbeit der öffentlichen Verwaltung. Ebenenübergreifendes Open 

Government bedeutet vor allem Zusammenarbeit und Koordination vielfältiger Verwaltungsakteure 

auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Open Government erweitert überdies die Kommunika-

tions- und Interaktionsbeziehungen der öffentlichen Verwaltung. So sollen in den Open-

Government-Prozess und seine Gestaltung verschiedene Ziel- und Nutzergruppen außerhalb der 

öffentlichen Verwaltung aktiv einbezogen werden. 

Open Government Data sind vor diesem Hintergrund auch als eine organisatorische und eine ver-

waltungspolitische Herausforderung zu betrachten. Um den Open-Government-Prozess im födera-

len Deutschland erfolgreich zu gestalten, bedarf es daher einer nachhaltigen Organisation, die Re-

geln und Grundsätze für die Zusammenarbeit definiert. Der Auftrag der Studie bestand darin, einen 

Entwurf der Organisation für ebenenübergreifendes Open Government zu erarbeiten. 

Die Untersuchung der Organisation umfasste drei Untersuchungsbereiche: 

 Geldleistungsmodelle für Open Government Data 

 Governance für Open Government in Deutschland 

 Betreibermodell für die Open-Government-Plattform 

 

 

Abbildung III-1: Untersuchungsbereiche der Organisation von Open Government Data 
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2.1 ZIELSETZUNG UND KERNFRAGEN 

Die Ziele der Studie in Bezug auf die Organisation von Open Government Data wurden für die ein-

zelnen Untersuchungsbereiche jeweils wie folgt definiert: 

 Geldleistungsmodelle – Ziel: Das Ziel bestand darin, geeignete Geldleistungsmodelle für 

Open Government Data unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und Implikationen 

in Deutschland zu bestimmen. 

 Governance – Ziel: Das Ziel bestand darin, eine Organisationsstruktur (»Governance-

modell«) für die föderale Zusammenarbeit an Open Government und ein Finanzierungsmo-

dell für Open Government Data in Deutschland zu beschreiben. 

 Betreibermodell – Ziel: Das Ziel bestand darin, ein geeignetes Betreibermodell für die 

Open-Government-Plattform zu erarbeiten. 

Die Ziele für jeden Untersuchungsbereich werden in der folgenden Abbildung veranschaulicht: 

 

 

Abbildung III-2: Ziele der Studie in Bezug auf die Organisation von Open Government Data 

 

Zur Erfüllung der formulierten Ziele galt es, u. a. die folgenden Kernfragen zu beantworten: 

Geldleistungsmodelle – Kernfragen 

 Welche Geldleistungsmodelle sind bei Open-Government-Data-Portalen sowie im Umfeld 

weiterer öffentlicher und privater Datenportale verbreitet? 

 Welche ökonomischen und qualitativen Implikationen ergeben sich aus den identifizierten 

Geldleistungsmodellen? 

 Welche Geldleistungsmodelle sind unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und 

Projektziele für Open Government Data in Deutschland zu empfehlen? 
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Governance – Kernfragen 

 Wie kann Open Government in Deutschland mittel- bis langfristig organisatorisch und finan-

ziell gestaltet werden? 

 Wie sollte eine Organisationsstruktur (Governance) z                               n-

arbeit der an Open Government beteiligten Akteure aussehen? Welche Resultate muss die 

Governance erzeugen? 

 Können bestehende Organisationsstrukturen für Open Government nutzbar gemacht wer-

den? 

 

Betreibermodell – Kernfragen 

 Was sind verbreitete Betreibermodelle im Umfeld von (inter-)nationalen Open-Data- und 

Datenportalen sowie bei föderalen IT-Kooperationen? 

 Welche Kernaufgaben muss der künftige Betreiber der Open-Government-Plattform wahr-

nehmen? 

 Welches Organisationsmodell ist zur Umsetzung des Betreibers der Open-Government-

Plattform zu empfehlen? 

2.2 VORGEHENSWEISE UND METHODIK 

Das Vorgehen erfolgte übergreifend für die Untersuchungsbereiche in drei Schritten: 

 Analyse: Im Rahmen der Analyse wurden zunächst bestehende, mit Open Government Da-

ta vergleichbare Ansätze im In- und Ausland für jeden Untersuchungsbereich identifiziert 

und beschrieben. Ebenso wurden die Rahmenbedingungen und Anforderungen für die Or-

ganisation von Open Government Data in Deutschland erhoben und dokumentiert.  

 Bewertung: Die beschriebenen Ansätze wurden für jeden Untersuchungsbereich diskutiert 

und einer qualitativen Bewertung hinsichtlich ihrer Eignung für Open Government Data in 

Deutschland unterzogen. 

 Empfehlungen: Auf Basis der Bewertung wurden anschließend Empfehlungen für die Un-

tersuchungsbereiche mitsamt einer groben Planung zur Umsetzung im Rahmen von Open 

Government Data in Deutschland ausgearbeitet. 

Methodisch basiert das Vorgehen maßgeblich auf qualitativen Techniken, vor allem auf 

 Exploration zur Erhebung relevanter Informationen und Ansätze im In- und Ausland, 

 Dokumentenanalyse zu den Vorarbeiten im Bereich Open Government in Deutschland, 

vergleichbaren föderalen Vorhaben in den Bereichen Daten- und Informationsportale sowie 

gemeinsamen Anwendungen von Bund und Ländern, 

 Interviews und Gesprächen mit Experten und Projektbeteiligten aus öffentlichen Verwal-

tungen, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zur Aufnahme von deren Anforderungen, 

Erfahrungen und zur Reflexion von Erkenntnissen, 

 Workshops und Arbeitsgruppen von Bund und Ländern (AG und UAG Open Govern-

ment, Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI)) sowie Ziel- und 

Nutzergruppen von Open Government (Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung) zur 

Diskussion von (Zwischen-)Ergebnissen und zur Einholung von Feedback. 

 

Das übergreifende, zur Untersuchung der organisatorischen Fragen von Open Government Data 

angewandte Vorgehen wird durch Abbildung III-3 illustriert. 
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Abbildung III-3: Vorgehensweise zur Untersuchung der organisatorischen Fragen von Open Government Data 

 

Im Rahmen der Untersuchung der organisatorischen Fragen von Open Government Data fand ein 

intensiver Austausch mit Experten und Projektbeteiligten statt. Tabelle III-1 gibt einen Überblick 

über die im Zuge der Studie geführten Gespräche. 

Das Kapitel zur organisatorischen Dimension von Open Government Data ist in drei inhaltliche Ab-

schnitte untergliedert, die die drei Untersuchungsbereiche widerspiegeln. Im ersten Abschnitt wer-

den Geldleistungsmodelle für Open Government Data diskutiert und bewertet und Empfehlungen 

zum Einsatz von Geldleistungsmodellen abgegeben. Im zweiten Abschnitt wird eine Governance-

struktur für die Zusammenarbeit an Open Government in Deutschland entworfen. Im dritten Ab-

schnitt wird ein übergreifendes Anforderungsprofil für den Betreiber der Open-Government-

Plattform erarbeitet, darauf aufbauend werden verschiedene Umsetzungsoptionen beschrieben und 

nach deren Bewertung wird eine Umsetzungsempfehlung formuliert. 
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Tabelle III-1: Interviews und Gesprächspartner zur Organisation von Open Government Data 

Nr. Institution Funktion 

1. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
(BKG) 

Betreiber eines Webshops und Anbieter von staatli-
chen Geodaten 

2. Bundeskanzleramt Experten für Bürokratieabbau (Sekretariat Nationaler 
Normenkontrollrat, Geschäftsstelle Bürokratieabbau) 

3. Cabinet Office, Transparency Team 
(Vereinigtes Königreich) 

Betreiber des Open-Government-Data-Portals im 
Vereinigten Königreich 

4. Statistisches Bundesamt (Destatis) Experte und Betreiber des staatlichen Statistikda-
tenportals 

5. Deutscher Wetterdienst (DWD) Experte und Betreiber des staatliche Wetterdaten-
portals 

6. Etalab (Frankreich) Betreiber des Open-Government-Data-Portals in 
Frankreich 

7. EpayBL (Staatsbetrieb Sächsische Informatik 
Dienste, SID) 

Staatlicher Anbieter eines elektronischen Abrech-
nungssystems 

8. Koordinierungsstelle GDI-DE Vorhaben zum Aufbau einer ebenenübergreifenden 
staatlichen Geodateninfrastruktur 

9. Gesamtverband der Deutschen  
Versicherungswirtschaft (GDV) 

privatwirtschaftlicher Nutzer staatlicher Daten 

10. Geoland (Österreich) Betreiber eines Webshops und Anbieter von staatli-
chen Geodaten 

11. Geodaten (Schweiz) Betreiber eines Webshops und Anbieter von staatli-
chen Geodaten 

12. GisInfoService privatwirtschaftlicher Nutzer und Bemehrwerter 
staatlicher Daten 

13. GIW-Kommission Expertenkommission zur Aktivierung des Marktpo-
tenzials staatlicher Geodaten  

14. IMAGI-Arbeitsgruppe (IMAGI-Modellvorhaben 
Lizenz- und Kostenfragen bei Geodaten) 

Vorhaben zur Angleichung von Lizenz-/ 
Preismodellen im staatlichen Geodatensektor 

15. Innenministerium Baden-Württemberg  
(Open Data BW) 

Betreiber des Prototyps für ein Open-
Government-Data-Portal in Baden-Württemberg 

16. Open-Government-Vereine und  
-Aktivisten 

Förderer und Befürworter von Open Government 
Data 

17. Koordinierungsstelle PortalU Betreiber eines Umweltinformationsportals 

18. Plattform Digitales Österreich (Bundeskanz-
leramt Österreich) 

Betreiber des Open-Government-Data-Portals in 
Österreich 

19. Senatorin für Finanzen Bremen  
(Open Data Bremen) 

Betreiber des Open-Government-Data-Portals Data  
Bremen 

20. Softwareunternehmen  mehrere Anbieter von Software zur Datenanalyse 

21. Staatsministerium der Finanzen Bayern  
(Open Data Bayern) 

Betreiber des Open-Government-Data-Portals in 
Bayern 

22. EU-Kommission, Ressort Digitale Agenda Experte zur Innovations- und IKT-Standardisierungs-
politik 
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3.1 AUSGANGSLAGE: GELDLEISTUNGEN ALS ÜBERBEGRIFF FÜR GEBÜHREN UND 

ENTGELTE 

Für die Nutzung staatlicher Daten besteht heute eine Bandbreite und Vielfalt von Angeboten sei-

tens öffentlicher Stellen, die von monetären Gegenleistungen bis hin zu kostenfreien Angeboten für 

die Datennutzung reichen. Vor dem Hintergrund des geplanten Aufbaus der Open-Government-

Plattform, die einen zentralen Zugang zu den Daten aller föderalen Ebenen und verschiedener 

Datensektoren ermöglichen soll, galt es, bestehende Gebührenverordnungen, Kostenmodelle und 

Entgeltregelungen zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Eignung für das Vorhaben zu bewerten. 

Aufgrund der Vielfalt der Begrifflichkeiten und Definitionen wird im Folgenden der Begriff der 

Geldleistung eingeführt. Im Rahmen der Studie wird der Begriff der Geldleistung für eine Verein-

nahmung sowohl von privatrechtlichen Entgelten als auch von öffentlich-rechtlichen Gebühren für 

die Bereitstellung von Daten zur Nutzung verwendet.748 Der Terminus Geldleistung stammt aus 

dem Geodatensektor und bezeichnet dort die Zahlung von Gebühren und Entgelten, die für die 

Nutzung von Geodaten oder Geodiensten von einer geodatenhaltenden Stelle vereinnahmt wird.749  

Eine Geldleistungspflicht ist damit ein Überbegriff für die Pflicht zur Entrichtung von Gebühren 

und Entgelten, die für die Datennutzung infolge geltender Nutzungsbedingungen fällig werden 

können. Geldleistungsfreiheit benennt im Gegensatz dazu die gebühren- und entgeltfreie Nut-

zung der Daten. 

Ein Geldleistungsmodell ist ein Schema bzw. eine Systematik für die Bepreisung der Nutzung 

            D                                                                         (            

Entgelte oder Gebühren), sondern auch die geldleistungsfreie Nutzung von Daten. Geldleistungs-

modelle stellen damit eine Bandbreite möglicher Preisschemata für die Nutzung staatlicher Daten 

dar. Die Anwendung von Geldleistungsmodellen impliziert damit keineswegs zwangsläufig die Fäl-

ligkeit einer Gebühr bzw. eines Entgelts, sondern explizit auch eine geldleistungsfreie Datennut-

zung. Nutzungsbedingungen bzw. Lizenzen sind von Geldleistungsmodellen zu differenzieren und 

daher nicht Gegenstand dieses Abschnitts. 

Abbildung III-4 stellt die zentralen Begriffe im Abschnitt Geldleistungsmodelle zusammen. 

                                                
 

748  Der Begriff der Geldleistung wird auch benutzt, da infolge der geplanten Reform des Verwaltungskostengesetzes 
(VwKostG) der Kostenbegriff nicht mehr verwendet wird. 

749  Das GeoZG des Bundes befindet sich gerade in einer Gesetzesnovellierung. Die Überarbeitung des Gesetzes sieht zum 
jetzigen Stand einen Wegfall des § 13 Geldleistung und Lizenzen vor. Dadurch entfällt auch möglicherweise die gesetzli-
che Basis, um Geldleistungen zu fordern, und Geodaten des Bundes würden geldleistungsfrei zugänglich werden. 
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Abbildung III-4: Zentrale Begriffe des Abschnitts Geldleistungsmodelle 

 

Der Auftrag der Studie in Bezug auf Geldleistungsmodelle bestand darin, geeignete Modelle für die 

Open-Government-Plattform unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und Implikationen in 

Deutschland zu bestimmen. 

Im Fokus des Abschnitts steht zunächst die Betrachtung der Rahmenbedingungen für Geldleistun-

gen für staatliche Daten sowie eine Analyse von verschiedenen Geldleistungsmodellen im Umfeld 

von Open Data, weiteren staatlichen Daten und privaten Datenportalen. Die im Rahmen der Analy-

se identifizierten Modelle werden im Anschluss diskutiert und einer Bewertung hinsichtlich ihrer 

Eignung für die Open-Government-Plattform unterzogen. Bei der Diskussion wird insbesondere auf 

die ökonomischen und qualitativ-strategischen Implikationen einer Bepreisung der Datennutzung 

eingegangen. Die Formulierung von Empfehlungen zum Einsatz von Geldleistungsmodellen für die 

Open-Government-Plattform und eine daraus folgende Priorisierung der diskutierten Geldleis-

tungsmodelle schließen den Abschnitt ab. 

3.2 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR GELDLEISTUNGEN IM WANDEL 

3.2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Geldleistungen für die Nutzung staatlicher Daten werden durch zahlreiche rechtliche Rahmenbe-

dingungen aus unterschiedlichen Fachgebieten determiniert. Gegenwärtig befinden sich einige für 

die übergreifende Datennutzung relevante Rechtsnormen in der Überarbeitung. Ziel dieser Novel-

lierungen ist mehrheitlich der Abbau von Barrieren zur Nutzung staatlicher Daten und Informatio-

nen. Im Folgenden werden Anforderungen, Bedingungen und Ansätze für Geldleistungen in aus-

gewählten Rechtsnormen erläutert, die für die Ausgestaltung von Geldleistungsmodellen für die 

Open-Government-Plattform relevant sind. Dabei wird der Fokus auf solche Rechtsnormen gelegt, 

deren Geltungs- und Anwendungsbereich sich über eine große Anzahl staatlicher Daten erstreckt. 

Auf europäischer Ebene sind insbesondere die INSPIRE- und die PSI-Richtlinie von Relevanz für 

die Ausgestaltung von Geldleistungsmodellen: 
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Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE- 

Richtlinie) 

Die INSPIRE-Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) be-

zweckt eine stufenweise digitale Bereitstellung von bereits vorliegenden, interoperablen Geobasis-

daten und Geofachdaten der europäischen Mitgliedstaaten. Das Ziel der INSPIRE-Richtlinie ist es, 

für Bürger, Wissenschaft und Wirtschaft eine europaweit einheitliche Geodateninfrastruktur zu 

schaffen, um die Nutzung der Geodaten durch Akteure der Umweltpolitik zu vereinfachen. Die Vor-

gaben beziehen sich auf bestimmte Themenblöcke, in denen Geodaten erhoben werden. Die Richt-

line beinhaltet die Anlagen I, II und III, in denen die für INSPIRE relevanten Datensektoren aufge-

            N    A    17 A    3     R                                       ä               Q     ä  

und des Angebots der Geodaten auf ein Minimum zu beschränken. Geodaten, die in den Bereich 

der Berichtspflichten zum gemeinschaftlichen Umweltrecht fallen, sind gebührenfrei bereitzustellen. 

Eine Gebührenerhebung ist gemäß der INSPIRE-Richtline möglich, wenn die Daten oder Daten-

dienste nicht dem gemeinschaftlichen Umweltrecht zugeordnet werden können und eine Gebühr 

die Wartung der Daten bzw. der Datendienste sichert. Die INSPIRE-Richtlinie führt bspw. eine häu-

fige Aktualisierung als Bedingung für eine mögliche Gebührenerhebung an. Die INSPIRE-Richtline 

gibt somit eine geldleistungsfreie Datenbereitstellung respektive minimale Geldleistungen vor, die 

auf zusätzlichen Kosten der öffentlichen Verwaltung für die Haltung und Bereitstellung der Daten 

basieren.  

 

Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie) 

Ziel der PSI-Richtlinie (Public Sector Information) ist der Abbau von Barrieren zu staatlichen Daten 

und Informationen, denen Akteure im europäischen Wirtschaftsraum bei der Entwicklung von In-

formationsprodukten und -diensten gegenüberstehen. Ähnlich wie die INSPIRE-Richtlinie enthält 

die PSI-Richtline Vorgaben zur Bepreisung von Daten und Informationen öffentlicher Stellen. Ge-

 äß A    6      SI-Richtlinie dürfen Gebühren erhoben werden. Die Gebühren sind kostenorientiert 

auf Basis von Zusatzkosten, die aus der Datenbereitstellung resultieren, zuzüglich einer angemes-

senen Gewinnspanne zu erheben. Die PSI-Richtline eröffnet ähnlich wie die INSPIRE-Richtline die 

Möglichkeit, die für die Datenbereitstellung anfallenden Kosten aufseiten der Verwaltung in Form 

einer Geldleistungspflicht bei der Datennutzung abzugelten.  

Die PSI-Richtlinie wird gegenwärtig novelliert, worauf im Folgenden noch näher eingegangen wird. 

Umweltinformationsrichtlinie 

Die derzeit geltende Umweltinformationsrichtlinie der Europäischen Union ist im Jahr 2003 in Kraft 

getreten. Das in der Richtlinie enthaltene Jedermann-Recht fordert von öffentlichen Stellen die 

kostenfreie Herausgabe bestimmter Umweltinformationen. Darüber hinaus verpflichten sich die 

Mitgliedstaaten ausdrücklich zu einer aktiven Informationspolitik mittels Informations- und Kom-

munikationstechnologien (siehe Abschnitt II-2.3). Auf Bundes- und Länderebene wurde die Richtli-

nie im Jahr 2005 umgesetzt. 

Auf nationaler Ebene sind insbesondere die nachfolgend dargestellten Rechtsnormen von hoher 

Relevanz, wobei hier eine Fokussierung auf die rechtlichen Vorgaben auf Bundesebene erfolgt. Die 

jeweiligen Ländergesetze können abweichende und ergänzende Regelungen enthalten.  

Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) des Bundes 

Das Geodatenzugangsgesetz erlaubt geodatenhaltenden öffentlichen Stellen grundsätzlich die Er-

hebung von Geldleistungen für die Bereitstellung von Geodaten. Dieses Recht wird beschränkt, 

wenn weitere Rechtsvorschriften zwingend vorschreiben, bestimmte Geodaten und Geoinformatio-

nen geldleistungsfrei       z         (z           INS IR    I )  D   A                 H          
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                              § 13                    äß § 13              S   - und Darstel-

lungsdienste für die Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollen 

die von öffentlichen Stellen geforderten Geldleistungen, wie von der INSPIRE-Richtlinie gefordert, 

die Abgeltung der durch die Bereitstellung entstehenden Kosten zuzüglich einer angemessenen 

R                         (§ 13 A    5      )  

Das GeoZG des Bundes befindet sich gegenwärtig in der Überarbeitung, worauf im Folgenden noch 

näher eingegangen wird. 

Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) 

Das Informationsweiterverwendungsgesetz ist die gesetzliche Grundlage, die den öffentlichen Sek-

tor zur Weitergabe von öffentlichen Daten und Informationen verpflichtet. Die entsprechenden 

Vorgaben der Europäischen Union, die in der PSI-Richtline festgehalten sind, werden dabei weitge-

hend unverändert auf nationaler Ebene in Deutschland umgesetzt. Infolge der Novellierung der 

PSI-Richtlinie ist auch mit einer Anpassung des IWG durch den Gesetzgeber zu rechnen. 

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) des Bundes 

Das Informationsfreiheitsgesetz erteilt jeder Person einen voraussetzungslosen Rechtsanspruch, 

amtliche Informationen von Bundesbehörden einzusehen. Die Ermöglichung dieses Zugangs kann 

jedoch u.U. mit Gebühren oder Auslagen für den Antragsteller verbunden sein, die dieser zu tragen 

    (§ 10 I  )  

Die Gebührenordnung des IFG sieht eine gebührenfreie Anfrage bei einfachen Auskünften bis hin 

zu einer maximalen Gebühr von 500 Euro plus Auslagen für die Herausgabe von Abschriften vor. 

Die Regelungen der Länder-IFG enthalten zum Teil andere Regelungen als das Bundes-IFG und die 

zugehörige Gebührenordnung. 

Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG)  

Das VIG ist ein fachspezifisches Informationsgesetz und regelt den Umgang staatlicher Stellen mit 

gesundheitsbezogenen Verbraucherinformationen. Nach zahlreichen Lebensmittelskandalen wurde 

das Gesetz bis Anfang 2012 überarbeitet. Das neue VIG wird zum 1. September 2012 in Kraft tre-

ten. Es zielt auf mehr Bürgernähe und aktives Handeln öffentlicher Stellen ab, um zukünftige Le-

bensmittelskandale zu vermeiden oder ggf. zu bekämpfen. Darüber hinaus werden Verbraucheran-

fragen bis zu einem Verwaltungsaufwand von 250 Euro und bei einem Rechtsverstoß eines 

Unternehmens bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 Euro kostenfrei sein (siehe auch  

II-2.5.3).  

Umweltinformationsgesetz (UIG)  

Das UIG verpflichtet öffentliche Stellen zur proaktiven Veröffentlichung bestimmter Informationen 

zum Umweltschutz und zur Erleichterung des Informationszugangs (§§ 7, 10 UIG). Mit dem Verab-

schieden des UIG setzte die Bundesrepublik Deutschland die Vorgaben der europäischen UIG- und 

INSPIRE-Richtlinien um (siehe auch II-2.5.3).  

Haushaltsrecht des Bundes 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es, anders als beispielsweise im Vereinigten Königreich750, 

keine spezifischen Normen im Haushaltsrecht zur Bepreisung von Daten (siehe auch III-3.3.1).  

                                                
 

750  Im Vereinigten Königreich regelt die Richtlinie Managing Public Money des Schatzamtes (Treasury) die Gebührenerhe-
bung für staatliche Informationen. Darin wird die Absicht der Regierung formuliert, dass Daten geldleistungsfrei oder 
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Daraus ergibt sich die Anwendung der allgemeinen Regelungen des Haushaltsrechts zur Ausgestal-

tung und Erhebung von Geldleistungen. Beispielhaft sollen hier die Regelungen der Bundeshaus-

haltsordnung (BHO) angeführt werden. Im Rahmen der Datenbereitstellung ist die Erhebung von 

Gebühren oder Entgelten durch die öffentliche Verwaltung unter Verwendung der BHO zu prüfen. 

Relevante Rechtsvorschriften für die Ausgestaltung von Geldleistungen finden sich in der BHO in 

§ 63 Abs. 3 (Regelungen zur unentgeltlichen Abgabe von Vermögensgegenständen), in § 40 (An-

dere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung) und in § 7 (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirt-

schaftlichkeit des Verwaltungshandelns). Diese Rechtsnormen fordern ein wirtschaftlich ausgerich-

tetes Verwaltungshandeln: 

 § 7 verpflichtet die Verwaltung, eine mögliche Ausgliederung oder Entstaatlichung von 

Verwaltungsaufgaben zu prüfen, um Kosten einzusparen.  

 Eine Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen fordert § 40, falls Entgelte für Ver-

waltungsleistungen zu einer Einnahmenminderung oder zu zusätzlichen Ausgaben für die 

Verwaltung führen können. 

 Die Abgabe von Vermögensgegenständen (hier Daten) der Verwaltung zu ihrem vollen 

Wert wird in § 63 Abs. 3 festgehalten.  

Im Sinne der geforderten Wirtschaftlichkeit, die aus der BHO resultiert, ist der Gesamtprozess der 

Datenbereitstellung effizient und kostenminimal zu gestalten. Jedoch konkurriert die BHO mit an-

deren nationalen Rechtsnormen und europäischen Richtlinien zur Bereitstellung von Daten zur 

Nutzung.751 Insbesondere stellt das Haushaltsrecht selbst keine Ermächtigungsgrundlage für die 

Erhebung von Gebühren dar. (siehe auch II-3.8.6). 

Gebührenrechtliche Vorgaben 

Geldleistungen der öffentlichen Verwaltung bspw. für die Bereitstellung von Daten können als Ent-

gelte oder Gebühren erhoben werden. Bei der Erhebung von Geldleistungen als Gebühr gilt es, 

gebührenrechtliche Vorgaben zu beachten. Bevor jedoch eine Gebühr erhoben werden darf, muss 

eine gesetzliche Ermächtigung der Bundesregierung oder eines Ministeriums vorliegen. Eine Behör-

de, die zur Gebührenerhebung ermächtigt ist, kann eine Gebührenordnung im Rahmen des Verwal-

tungskostengesetztes (VwKostG) erlassen. Bei der Ausgestaltung der Gebührenordnung kommt 

insbesondere § 3 VwKostG zur Anwendung. § 3 besagt, dass entsprechend dem Kostendeckungs- 

und Äquivalenzprinzip die Höhe der Gebühr nach dem Verwaltungsaufwand, u.U. zuzüglich des 

wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens, zu bemessen ist. Das Kostendeckungsprinzip, 

das zukünftig Leitprinzip des Gebührenrechts werden soll, bemisst die Höhe der Gebühr nur nach 

dem Verwaltungsaufwand, ohne Aufschlag für sonstige zu erwartende monetäre Vorteile (siehe 

auch II-3.8.6).  

 

Richtlinie über Entgelte für die Bereitstellung und Nutzung von Geobasisdaten der Arbeitsgemein-

schaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV-

Entgeltrichtlinie)752 

Bei der Bepreisung der Nutzung von Geodaten werden von den Bundesländern unterschiedliche 

Entgeltregelungen und Gebührenordnungen angewendet. Eine Ausnahme ist die AdV-

                                                                                                                                              
 

gegen eine geringe Gebühr abgegeben werden sollen. Es ist nicht vorgesehen, dass alle Daten geldleistungsfrei bereit-
gestellt werden. 

751  Zum Beispiel der geforderte kostenfreie Zugang zu Daten durch UIG, INSPIRE etc.  
752  Bei der AdV-Richtlinie handelt es sich streng genommen nicht um eine Rechtsnorm; sie wird aber aus Gründen der 

Vollständigkeit hier angeführt. 
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Entgeltrichtlinie der deutschen Vermessungsverwaltungen zur Bereitstellung von Geobasisdaten. 

Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Abgaben, die bei einer Nutzung von länderübergreifenden amtlichen 

Geobasisdaten anfallen, zu standardisieren. Die AdV-Entgeltrichtlinie umfasst Empfehlungen zur 

Bepreisung der Datennutzung.  

Die aufgeführten Normen spiegeln die Vielfalt von Anforderungen wider, die bei der Entwicklung 

von Geldleistungsmodellen für offene Verwaltungsdaten beachtet werden müssen und somit deren 

Rahmen determinieren. Bei der Ausgestaltung von Geldleistungsmodellen für offene Verwaltungs-

daten gilt es, diese und die teils dezentrale Kompetenzverteilung als wesentliche Rahmenbedin-

gungen zu berücksichtigen. 

Rechtsnormen vor der Novellierung 

Gegenwärtig befinden sich einige der angeführten rechtlichen Grundlagen in der Überarbeitung. 

Die vorab veröffentlichten Entwürfe zur Novellierung spiegeln jüngere Entwicklungen bei der öf-

fentlichen und privatwirtschaftlichen Weitergabe und Nutzung von Daten wider. Von der EU-

Kommission, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft werden einfache Geldleistungsmodelle 

gefordert, welche die komplexen und heterogenen Regelungsstrukturen abbauen und ersetzen.  

Der Trend zur geldleistungsminimalen respektive geldleistungsfreien Bereitstellung von Daten öf-

fentlicher Stellen schlägt sich auch in aktuellen Novellierungsvorhaben für nationale Rechtsvor-

schriften nieder. Zurzeit wird bspw. das GeoZG des Bundes geändert. Ein Ziel der Gesetzesände-

rung ist die geldleistungsfreie Abgabe von Geodaten des Bundes, 753  weshalb der bisherige 

§ 13 GeoZG voraussichtlich entfallen wird.754 

Auf europäischer Ebene wird diesen Anforderungen der Datennutzer durch eine Änderung der PSI-

Richtlinie Rechnung getragen. Wird der aktuell vorliegende Entwurf der PSI-Richtline angenom-

men, wird auf europäischer Ebene die Abgabe von staatlichen Daten und Informationen nur noch 

gegen eine minimale Geldleistung in Höhe der Zusatzkosten erfolgen dürfen, die den datenhalten-

den Stellen durch die Datenbereitstellung entstehen. 

Die Bemessung einer Geldleistung auf Basis der Zusatzkosten, die bei der Datenbereitstellung an-

fallen, wird zunehmend in den Rechtsnormen festgeschrieben. Damit soll den öffentlichen Stellen 

die Möglichkeit gegeben werden, über Einnahmen einen Teil des Aufwands, der bei der Aufberei-

tung, Redaktion und Weitergabe der Daten anfällt, sowie die Kosten der technischen Infrastruktur 

zu kompensieren. Gleichzeitig wird durch diese Regelung die Forderung vonseiten der Ziel- und 

Nutzergruppen erfüllt, einfachere und kostenminimale Geldleistungsmodelle zur Verfügung zu stellen. 

Die dargestellten Rechtsnormen und deren Anforderungen an die Ausgestaltung von Geldleis-

tungsmodellen werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

 

 

 

                                                
 

753  Das GeoZG gilt für geodatenhaltende Stellen des Bundes und die bundesunmittelbaren Anstalten und Körperschaften. 
754  Vgl. GeoZG (2012). 
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Tabelle III-2: Relevante Rechtsnormen für die Ausgestaltung von Geldleistungsmodellen 

Rechtsursprung Rechtsakt Geldleistung 

möglich 

Grundlagen der Bepreisung Novel-
lierung 

Europäische Union INSPIRE ja, minimal Selbstkosten der öffentlichen Verwal-

tung; Geodaten aus dem Bereich der 

Berichtspflichten zum gemeinschaftli-

chen Umweltrecht sind gebührenfrei 

nein 

PSI ja, minimal Angemessene Gewinnspanne mög-

lich 

ja 

UIG nein Bestimmte Umweltinformationen/-

daten sind kostenfrei zu veröffentli-

chen 

nein 

Deutschland GeoZG 

(folgt aus 

INSPIRE) 

ja, minimal Angemessene Rendite möglich; Such- 

und Darstellungsdienste kostenfrei 

ja 

IWG 

(folgt aus 

PSI) 

ja, minimal Angemessene Gewinnspanne mög-

lich 

ja 

IFG ja, minimal Max. Gebühr für Zugang: 500,00 Euro 

zzgl. Auslagen 

nein 

VIG  ja, als Kompen-

sation für Ver-

waltungsauf-

wand 

Keine Bepreisung, nur Ausgleich für 

Verwaltungsaufwand ab einer Höhe 

von 250 (bei Rechtsverstoß 1.000) 

Euro 

ja 

UIG (folgt 

aus UIG EU) 

nein Bestimmte Umweltinformationen/-

daten sind kostenfrei zu veröffentli-

chen 

nein 

BHO ja, Geldleis-

tungspflicht  

BHO fordert wirtschaftliches Verwal-

tungshandeln 

nein 

VwKostG ja, bei Gebüh-

renerhebung 

Bemessung der Gebühr nach Äquiva-

lenz- oder Kostendeckungsprinzip  

ja 

AdV755 ja Standardisierung der Abgaben nein 

                                                
 

755  Bei der AdV-Richtlinie handelt es sich streng genommen nicht um eine Rechtsnorm; wird aber aus Gründen der Voll-
ständigkeit hier angeführt.  
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3.2.2 Ansätze für Geldleistungsmodelle 

Die Möglichkeiten zur Erhebung von Geldleistungen für die Nutzung staatlicher Daten werden durch 

die zuvor dargestellten Rechtsnormen zunehmend begrenzt. Die Änderungen der Rechtsnormen 

gehen mit einer sinkenden Akzeptanz für die Erbringung von Geldleistungen zur Datennutzung 

aufseiten einiger gesellschaftlicher Akteure einher. So wurden Forderungen der »Netzgemeinde« 

formuliert, Barrieren für die Nutzung staatlicher Daten abzubauen, die mit öffentlichen Geldern 

finanziert wurden. Dieser Entwicklung wird bereits durch einige öffentliche Institutionen und Initia-

tiven Rechnung getragen. So haben in den letzten Jahren etliche Behörden die Bepreisung ihrer 

Daten zugunsten einer geldleistungsfreien Nutzung respektive minimaler Geldleistungen drastisch 

gesenkt. Dennoch sind viele Behörden auf die Refinanzierung der Dateninfrastruktur durch Haus-

haltseinnahmen aus der Datennutzung angewiesen. Auf diese Entwicklungen und Restriktionen 

wird später noch detailliert eingegangen (III-3.4.3). 

Die Ansätze zur Ausgestaltung von Geldleistungsmodellen in der Praxis öffentlicher Stellen werden 

im Folgenden überblicksartig dargestellt: 

Individuelle Nutzungsverträge 

Der Abschluss von individuellen Verträgen zwischen der Daten bereitstellenden öffentlichen Stelle 

und dem jeweiligen Datennutzer zur entgeltbasierten Datennutzung ist weit verbreitet. Interviews, 

die im Rahmen der Studie geführt wurden, haben verdeutlicht, dass Privatunternehmen, Industrie-

verbände und andere Organisationen, die mit staatlichen Daten arbeiten, die Rechte an den Daten 

häufig durch individuell ausgehandelte Lizenzverträge erhalten. Derartige Verträge mit den öffentli-

chen Stellen müssen in regelmäßigen Abständen (circa alle ein bis drei Jahre) erneuert werden. Die 

Behörden nutzen durch die zeitliche Beschränkung ihren individuellen Gestaltungsspielraum für 

Preis- und Lizenzanpassungen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen haben jedoch häufig 

nicht ausreichend Ressourcen für die Anbahnung und Verhandlung der Verträge, die von den Pri-

vatunternehmen oft als zeit- und kostenintensiv empfunden wird. Mitunter wird von der öffentli-

chen Verwaltung als Begründung für individuelle Lizenzverträge die wenig praktikable Anwendung 

der AdV-Richtlinie angegeben. 

Anwendung der AdV-Entgeltrichtlinie 

Einige geodatenhaltende Behörden ermitteln die Höhe des zu entrichtenden Entgelts durch An-

wendung der AdV-Entgeltrichtlinie.756 Mit dem umfassenden Regelwerk lässt sich die Höhe der 

Entgelte für Geobasisdaten und Geodienste der Vermessungs- und Katasterverwaltung ermitteln. 

Die Berechnung der Entgelte erfolgt auf Grundlage eines Faktorenmodells. Dabei werden für ver-

schiedene Entgeltkomponenten verschiedene Ausprägungen definiert. Die Komponenten sind unter 

anderem Qualität der Daten, Datenmenge (z     Anzahl abgerufener Pixel), Anzahl der Arbeitsplät-

ze, an denen die Daten genutzt werden, und Art der Nutzung (z     intern, Wiederverkauf, Verede-

lung). Für die unterschiedlichen Ausprägungen sind Faktoren hinterlegt, die mit einem Basiswert 

multipliziert werden, woraus sich Gesamtentgelt ergibt. Die AdV-Gebührenrichtline findet vorrangig 

bei der Abgabe von länderübergreifenden Geobasisdaten und Geodiensten der Vermessungs- und 

Katasterverwaltung Anwendung. Die Länder haben eigene Gebühren- oder Entgeltregelungen. 

Die Regelungen der AdV-Richtline sind sehr komplex und werden, wie Interviews im Rahmen der 

Studie ergeben haben, nur von einem begrenzten Anwenderkreis verwendet. Die eingeschränkte 

Anwendung ist laut Aussagen der Interviewpartner auf die hohe Komplexität der Entgeltermittlung 

zurückzuführen. 

                                                
 

756  Vgl. AdV (2010). 
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Zusatzkostenorientierung 

Die Bepreisung auf Basis der Zusatzkosten, die durch die Bereitstellung öffentlicher Daten an Dritte 

entstehen, ist ein weiterer Ansatzpunkt zur Geldleistungserhebung. Die Orientierung an den Zu-

satzkosten folgt den Empfehlungen der INSPIRE-Richtlinie sowie der PSI-Richtlinie bzw. dem na-

tionalen IWG. Die Forderung zur Anwendung dieses Ansatzes wird im gegenwärtigen Entwurf zur 

Novellierung der PSI-Richtlinie verstärkt.757 

Die Bepreisung anhand von Zusatzkosten ist allerdings nicht ohne Weiteres in der Praxis umsetz-

bar. Eine transparente und für den Einzelnen nachvollziehbare Ermittlung der Gebühren in Höhe 

der durchschnittlichen Zusatzkosten ist mitunter eine komplexe Aufgabe und nicht Kernkompetenz 

der Daten bereitstellenden Stellen. Um die Zusatzkosten als Berechnungsgrundlage verwenden zu 

können, müssen sie vorab ermittelt werden. Die Ermittlung wird jedoch dadurch eingeschränkt, 

dass nicht jede Behörde eine auf Voll- bzw. Echtkosten basierende Kosten- und Leistungs-

rechnung einsetzt.  

Eine zusätzliche Herausforderung für die öffentliche Verwaltung besteht in der nicht eindeutigen 

Definition des Zusatzkostenbegriffs. Der Begriff stammt aus der betrieblichen Kosten- und Leis-

tungsrechnung und wird eigentlich für Kosten verwendet, denen keine Aufwendungen der Finanz-

buchhaltung gegenüberstehen.758 Der Begriff Zusatzkosten wird vereinzelt auch synonym mit »Be-

reitstellungskosten« verwendet. In der englischen Version der PSI-Richtlinie werden Zusatzkosten 

als »marginal costs« (Grenzkosten) bezeichnet. Grenzkosten sind in der Volkswirtschaftslehre jene 

Kosten, die für die Herstellung einer weiteren Einheit entstehen. Zur Förderung einer Bepreisung 

auf Zusatzkostenbasis wird empfohlen, diesen Begriff eindeutig, in einer anwendbaren Form für die 

deutsche Verwaltung zu definieren.  

Der zunehmende Einsatz von IT in der öffentlichen Verwaltung und die bereits finanzierte IT-

Infrastruktur tragen darüber hinaus dazu bei, dass mögliche Zusatzkosten für die Datenbereitstel-

lung gering sind. Dies führt dazu, dass der Zusatzkostenansatz als Grundlage der Gebühren- bzw. 

Entgelterhebung sinkende Kosten oder gar eine kostenfreie Abgabe der Daten zur Folge hat. 

Geldleistungsfreie Bereitstellung von offenen Verwaltungsdaten 

Die geldleistungsfreie Nutzung von Daten öffentlicher Stellen gewinnt international an Popularität 

und Verbreitung. Der Ansatz, offene Daten geldleistungsfrei bereitzustellen, folgt den Forderungen, 

die aus dem Umfeld der Open-Data-Gemeinde kommen. Der Ansatz ist im Wesentlichen durch 

Einhaltung der Open-Data-Kriterien gekennzeichnet. Die für Geldleistungsmodelle relevanten Open-

Data-Kriterien sind die folgenden:759 

 Diskriminierungsfreiheit: Der Datenzugriff erfolgt ohne Identifikation und Rechtfertigung. 

 Nutzungskosten: Kosten sind eine große Hürde für den Datenzugriff und die Datennutzung, 

auch wenn sie minimal sind, und sollten deshalb vermieden werden.  

Die beiden angeführten Open-Data-Kriterien sind vollumfänglich nur mit einer geldleistungsfreien 

Datennutzung ohne Registrierungsverpflichtung zu erfüllen.  

Im Umfeld von Open Government Data hat sich dieser Ansatz bereits etabliert und stellt somit eine 

wesentliche Rahmenbedingung bei der Ausgestaltung von Geldleistungsmodellen für die Open-

Government-Plattform dar, die es zu berücksichtigen gilt.  

                                                
 

757  Vgl. Bundesrat, Drucksache 820/11 (2011)  S  16  19  20  
758  Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon (2012). 
759  Vgl. Sunlight Foundation (2010). 
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Die skizzierten Ansatzpunkte zur Bepreisung staatlicher Daten zeigen, dass eine Vielzahl von Geld-

leistungsmodellen möglich ist. Im Folgenden werden darauf aufbauend Beispiele für die Ausgestal-

tung von Geldleistungsmodellen in der Praxis von Open-Government-Portalen, anderen öffentli-

chen Stellen und privaten Unternehmen dargestellt. 

3.3 GELDLEISTUNGSMODELLE: PRAXIS UND ANWENDUNGSBEISPIELE 

Im Folgenden werden verschiedene Praxis- und Anwendungsbeispiele für Geldleistungsmodelle 

öffentlicher Stellen und der Wirtschaft dargestellt. Auf Basis der untersuchten empirischen Beispiele 

werden idealtypische Geldleistungsmodelle für die Nutzung staatlicher Daten abgeleitet. Im An-

schluss erfolgt eine Diskussion der Modelle hinsichtlich ihrer Eignung für die Open-Government-

Plattform. 

3.3.1 Geldleistungsmodelle im Umfeld von Open Government Data 

In Bezug auf die Geldleistungsmodelle wurden Open-Government-Portale und -Initiativen im In- 

und Ausland untersucht. Im Ausland wurden folgende nationale Plattformen betrachtet: 

 data.gov.uk im Vereinigten Königreich 

 data.gv.at in Österreich 

 data.gouv.fr in Frankreich 

Außerdem wurden die Städteportale Wien (data.wien.gv.at) und London (data.london.gov.uk) ein-

bezogen. 

In Deutschland standen Plattformen auf Länder- und Kommunalebene im Fokus der Untersuchung. 

Open-Government-Data-Initiativen wurden in den Städten Leipzig (www.apileipzig.de) und Mün-

chen760 gegründet. Länderplattformen findet man in folgenden Ländern: 

 Berlin (daten.berlin.de)  

 Bremen (daten.bremen.de)  

 Bayern (opendata.bayern.de)  

 Baden-Württemberg (opendata.service-bw.de/Seiten/offenedaten.aspx) 

Die Untersuchung der Geldleistungsmodelle der Plattformen hat gezeigt, dass die Daten fast aus-

nahmslos geldleistungsfrei bereitgestellt werden. Der Umgang mit kostenpflichtigen Daten wird auf 

den Portalen unterschiedlich gehandhabt: data.gov.uk stellt einige geldleistungspflichtige Daten-

sätze zur Verfügung, die eindeutig gekennzeichnet sind. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit 

Geodaten. Ein Teil der Geodaten ist geldleistungsfrei abrufbar und nutzbar. Andere Geodaten hin-

gegen sind geldleistungspflichtig, diese sind jedoch nicht direkt über data.gov.uk zugänglich, son-

dern über einen Link auf die jeweilige datenhaltende Behörde erreichbar. Eine diesbezügliche 

Anfrage bei data.gov.uk hat ergeben, dass derzeit keine Entscheidungshilfe für potenzielle Daten-

bereitsteller vorliegt, welche Daten bzw. Datenqualität geldleistungsfrei bereitgestellt werden soll. 

Jedoch wird die Gebührenerhebung für Informationen und Daten im britischen Pendant zu den 

deutschen Haushaltsordnungen, der Richtlinie »Managing Public Money« 761  des Schatzamtes 

(Treasury), geregelt. Managing Public Money sieht nicht vor, dass alle Daten geldleistungsfrei 

                                                
 

760  Landeshauptstadt München (2012). 
761  Vgl. HM Treasury (2012), S. 165ff. 
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bereitgestellt werden. Es werden jedoch der Grundsatz und die Absicht der Regierung formuliert, 

dass viele Daten geldleistungsfrei oder gegen eine geringe Gebühr abgegeben werden sollen. Eine 

eindeutige Abgrenzung, welche Daten für welche Nutzergruppe oder welchen Verwendungszweck 

geldleistungsfrei sind, findet man hier jedoch nicht. Für die Bestimmung möglicher Geldleistungen 

wird insbesondere auf die Form und den Aufwand der Bereitstellung bzw. Reproduktion sowie den 

Zustand der Daten (Rohdaten versus Mehrwertdaten) verwiesen. Bei Rohdaten wird eine Orientie-

rung an den Grenzkosten für die Bereitstellung bzw. Reproduktion zugrunde gelegt. 

Die nationalen Open-Data-Plattformen in Österreich und Frankreich bieten ausschließlich geldleis-

tungsfreie Geodaten und -dienste an. Bei den deutschen Länderportalen hat das Open-Data-Portal 

der Freien Hansestadt Bremen einen eigentlich kostenpflichtigen Geodatensatz im Zuge der Portal-

einführung als Marketingmaßnahme geldleistungsfrei angeboten. Die weiteren betrachteten Portale 

beschränken sich auf die Bereitstellung geldleistungsfreier Datensätze.  

Die Bereitstellung von Daten auf Open-Government-Data-Portalen erfolgt vorwiegend in Anlehnung 

an die Open-Data-Kriterien der Sunlight Foundation, die Kostenfreiheit, Diskriminierungsfreiheit 

und einen einfachen Zugang vorsehen.762 Die Orientierung an den Open-Data-Kriterien beruht u.a. 

auf internationalen Vorreiterplattformen. Die Pioniere in diesem Bereich waren das US-

amerikanische Open-Government-Portal des Bundes data.gov sowie das britische Portal  

data.gov.uk. Die angloamerikanischen Vorbilder ermöglichen einen größtenteils kostenfreien Zu-

gang für jegliche Art der Nutzung, auch für die kommerzielle Nutzung der Verwaltungsdaten. 

3.3.2 Geldleistungsmodelle im Umfeld weiterer staatlicher Daten 

Neben der geldleistungsfreien Abgabe öffentlicher Daten als Open Data werden bspw. Geodaten, 

insbesondere qualitativ hochwertige Geodaten (großer Maßstab, hohe Auflösung), ausschließlich 

gegen eine Geldleistung abgegeben. Die Beispiele der Bepreisung der GENESIS-Datenbank des 

Statistischen Bundesamts (Destatis) sowie des Onlineshops des Bundesamts für Kartographie und 

Geodäsie (BKG) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen weitere Ausprägungen von Geld-

leistungsmodellen öffentlicher Stellen auf. 

Die Veräußerung staatlicher Geodaten ist bereits seit Langem etabliert. Die Marktentwicklung im 

Bereich IKT und Medien hat eine stark ansteigende Nachfrage nach Geobasis- und Geofachdaten 

bewirkt, insbesondere durch den Boom im Bereich mobiler Endgeräte (Smartphones) und Applika-

tionen. Geodaten bilden hierbei die Grundlage zur Herstellung eines Raumbezugs, womit sie uner-

lässlich für die Entwicklung mobiler Anwendungen sind. 

Die Geodaten sind in Deutschland allerdings nicht vollständig zentral zugänglich. So sind spezielle 

Geofachdaten nur über Kommunalbehörden und Landesvermessungsverwaltungen zu beziehen. 

Der Großteil der Geobasisdaten sowie etliche Geodatendienste und Geofachdaten von Bund und 

Ländern können im Onlineshop des BKG erworben werden. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt 

hierbei auf Basis der AdV-Entgeltrichtlinie.763 

Das Statistische Bundesamt hat die Bereitstellung statistischer Daten in Anlehnung an die Regelung 

der PSI-Richtlinie angepasst. Seit 2006 werden die Statistikdaten geldleistungsfrei zur Verfügung 

gestellt. Zugleich bietet Destatis auf seiner Datenbank Genesis einen geldleistungspflichtigen Kun-

den- und Premiumaccount an. Entscheidet sich der Datennutzer für einen Kundenaccount, kann er 

für ein Entgelt von 50 Euro pro Jahr zusätzliche Leistungen wie spezielle Darstellungsformen oder 

                                                
 

762  Vgl. Sunlight Foundation (2010). 
763  Vgl. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2012b). 
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die Nutzung des Webservice in Anspruch nehmen. Bei Wahl des Premiumaccounts für 500 Euro pro 

Jahr erhält der Kunde weitere zehn Zugangskennungen und spezielle Exportformate der Daten.764 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits 2003 seine Preisstrategie im Sinne der PSI-Richtlinie 

geändert. Ziel der strategischen Neuausrichtung war eine Förderung der Nutzung und Verwertung 

der staatlichen Wetterdaten. Dazu hat sich der DWD von der Datenbepreisung abgewandt, die der 

Refinanzierung diente. Seit der Anpassung der Preisstrategie ist ein Großteil der Wetterdaten des 

DWD frei verfügbar. Individuell aufbereitete Daten, Datendienste und spezielle Services sind nach 

wie vor geldleistungspflichtig und tragen dadurch zur Finanzierung des Haushalts des DWD bei. 

Laut Angaben des DWD wird circa 1 % des Haushalts über die entgeltpflichtige Abgabe von Daten 

refinanziert.765 

Ein weiteres Beispiel für eine ebenenübergreifende Bereitstellung staatlicher Daten und Informa-

tionen ist PortalU, das behördliche Umweltportal Deutschlands. PortalU ist eine Kooperation der 

Umweltverwaltungen des Bundes und aller 16 Länder. Das Portal gewährleistet einen vollkommen 

geldleistungsfreien Zugriff auf über 3,6 Mio. Webseiten und über 500.000 Datenbankeinträge von 

über 450 öffentlichen Institutionen und Organisationen auf Grundlage des Umweltinformationsge-

setzes (UIG). Zusä z                    I                  z            z                    

historischen Umweltereignissen etc. angeboten. PortalU erfüllt die Forderung der EU-Richtlinie 

2003/4/EG, die einen kostenfreien Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen festlegt. 

Die im Rahmen der Studie untersuchten Beispiele zeigen, dass sich anscheinend in Deutschland 

der Trend zu einfachen Preisstrukturen und einer kostenfreien Abgabe von Daten langsam durch-

setzt. Die Anpassungen sind jedoch sektoral limitiert und erfolgen nicht immer freiwillig. Zum Teil 

werden sie durch EU-Richtlinien oder oberste Aufsichtsbehörden angestoßen. Das Ziel dieser Neue-

rungen liegt vor allem in der gezielten Förderung der Datennutzung und -verwertung durch Wirt-

schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Durch die neuen Preisstrukturen bei Geldleistungsmodel-

len öffentlicher Stellen erfolgt ein sukzessiver Rückzug der Verwaltung aus der wirtschaftlichen 

Tätigkeit. Mit dieser strategischen Richtungsänderung überlässt die Verwaltung die Bemehrwertung 

der Daten zunehmend den privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. 

Die folgende Tabelle fasst die Geldleistungsmodelle im Umfeld weiterer staatlicher Daten zusammen: 
 

Tabelle III-3: Untersuchte Geldleistungsmodelle im Umfeld staatlicher Daten 

Anbieter Geldleistungspflicht Geldleistungsmodell 

Destatis nein Statistikdaten geldleistungsfrei; Kundenaccount und Pre-
miumaccount mit zusätzlichen Leistungen entgeltpflichtig 

DWD ja, teilweise Ein Großteil der Wetterdaten frei verfügbar; individuell 
aufbereitete Daten, Datendienste und Services geldleis-
tungspflichtig 

PortalU nein Geldleistungsfreiheit 

BKG ja, teilweise Auf Basis der AdV-Entgeltrichtlinie 

                                                
 

764  Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland (2012). 
765  Vgl. European Commission (2011  )  S  41  
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3.3.3 Geldleistungsmodelle im Umfeld privater Datenportale 

Auch in der Privatwirtschaft findet man Geschäftsmodelle, die auf einer zentralen Datenbereitstel-

lung basieren. Statista, beck-online, juris und GisInfoService sind Beispiele für private Portale, de-

ren Geschäftsmodelle neben privaten Daten auch auf Daten öffentlicher Stellen beruhen. Die Leis-

tungen der privaten Portale umfassen die Sammlung, Aufbereitung und Weitergabe der Daten 

sowie ergänzende Dienstleistungen. 

Das Statistikportal Statista greift auf ca. 10.000 Quellen zurück, worunter viele öffentliche Institu-

                 z     D                                            S                            u-

gang zu den statistischen Daten durch Privatpersonen auf 20 % des Inhalts beschränkt, jedoch die 

Nutzung dieser 20 % kostenfrei ist. 80 % des Inhalts sind nur für gewerbliche Nutzer und Nutzer 

aus der Wissenschaft gegen Entgelt zugänglich. Für beide Sektoren gibt es unterschiedliche Lizen-

zen und Preismodelle je nach Größe des Nutzerkreises, Dauer der Nutzung, Datenformat sowie 

Umfang der abrufbaren Daten, Berichte und Statistiken.766  

Ein spezialisiertes Informationsportal ist beck-online des Beck-Verlags. beck-online bietet digitale 

Rechts- und Steuerinformationen an. Nur ein geringer Umfang der Informationen ist kostenfrei 

zugänglich, während die Nutzung des Großteils der Informationen entgeltpflichtig ist. Die Preismo-

delle sind sehr differenziert und beziehen sich auf fachliche Module, Produkte sowie auf die Anzahl 

und Dauer der Nutzung. Ein zentraler Preiskatalog ist nur für standardisierte Produkte zugänglich. 

Eine Flatrate für die unbegrenzte Nutzung aller Inhalte gibt es nicht. 

Im gleichen Marktsegment ist das öffentlich-private Rechtsportal juris (Juristisches Informations-

system für die Bundesrepublik Deutschland) aktiv, das elektronische Rechtsinformationen anbietet. 

Der Schwerpunkt liegt auch hier auf kostenpflichtigen Inhalten. Die Angebote sind ausdifferenziert 

nach Zielgruppen und auch Rechtsgebieten. Kunden der Datenbank können eine Flatrate und Ken-

nenlernangebote nutzen. Zusätzlich zum kostenpflichtigen Angebot bietet juris in Kooperation mit 

dem Bundesministerium der Justiz alle aktuellen Rechtsnormen des Bundes kostenfrei im Internet 

an.767 

GisInfoService ist eine private Geodatenplattform der Rohstoffverbände, die mehrheitlich auf Daten 

öffentlicher Stellen basiert. Die Wertschöpfung von GisInfoService umfasst die Zusammenführung 

und Verdichtung von Daten öffentlicher Stellen mit denen privater Unternehmen sowie die Bereit-

stellung der angereicherten Daten in einer zentralen Datenbank für Rohstoffunternehmen. Das 

Geldleistungsmodell von GisInfoService folgt einem Grundprinzip, das sich auch bei weiteren Por-

talen wiederfindet. Daten und Datendienste des »Basispaketes« sind entgeltfrei für alle Verbands-

mitglieder nutzbar. Die Daten und Datendienste des Basispaketes sind auf Kooperationen mit den 

Landesvermessungsverwaltungen zurückzuführen und versorgen die Unternehmen mit aktuellen 

Luftbildern mit Geodateninformationen. Die kostenpflichtigen Dienstleistungen des »Pluspaketes« 

bzw. »Serverpaketes« gestatten den Unternehmen, eigene Daten in die Geodatendienste einzu-

pflegen oder individuelle Web-Map-Service-Dienste (WMS-Dienste) erstellen zu lassen. Laut GisIn-

foService erfolgt eine fast vollständige Refinanzierung der kostenfreien Daten und Datendienste 

durch die Einnahmen aus den geldleistungspflichtigen Dienstleistungen.768 

Die Geldleistungsmodelle der vorgestellten Beispiele privatwirtschaftlicher Datenplattformen zeigen, 

dass ein Großteil der privaten Plattformen bestimmte Daten entgeltfrei bereitstellt und zusätzlich 

                                                
 

766  Vgl. Statista (2012). Stand der Lizenzen und Preismodelle vom 17. 04. 2012. 
767  Vgl. Juris BMJ – aktuelle Texte (2012). 
768  Vgl. Steine und Erden Service Gesellschaft SES GmbH (2012). 
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entgeltpflichtige Daten, Datendienste und Services anbietet. Das Geschäftsmodell wird als »Free-

mium« bezeichnet und hat sich in den letzten Jahren insbesondere bei netzbasierten Geschäftsmo-

dellen durchgesetzt. Der Grundgedanke besteht darin, mit kostenlosen Basisdiensten Kunden an-

zuwerben und mit zusätzlichen, kostenpflichtigen Leistungen die refinanzierenden Erlöse zu 

erzielen. 

Die nachfolgende Tabelle fasst die Geldleistungsmodelle im Umfeld privater Datenportale zusammen: 

Tabelle III-4: Untersuchte Geldleistungsmodelle im Umfeld privater Datenportale  

Anbieter Geldleistungspflicht Geldleistungsmodell Verwendung staat-

licher Daten 

Statista ja, teilweise 20 % der Inhalte sind kostenfrei; 80 % der 

Inhalte für gewerbliche und wissenschaft-

liche Nutzer gegen Entgelt zugänglich 

ja, plus privat- 

wirtschaftliche Da-

tenquellen 

beck-online ja Ein Großteil der Informationen entgelt-

pflichtig 

ja, plus selbsterstell-

te Inhalte und aus 

weiteren Kooperati-

onen 

Juris – das 

Rechtsportal 

ja Ein Großteil der Informationen entgelt-

pflichtig, aktuelle Rechtsnormen des Bun-

des kostenfrei 

ja, plus selbst er-

stellte Inhalte und 

Inhalte aus weiteren 

Kooperationen 

GisInfoService ja, teilweise Basispaket entgeltfrei; kostenpflichtiges 

Plus- und Serverpaket 

ja, plus privat- 

wirtschaftliche Da-

tenquellen 

 

3.3.4 IMAGI-Modellvorhaben Lizenz- und Kostenfragen bei Geodaten 

Das IMAGI-Modellvorhaben zu Lizenz- und Kostenfragen bei Geodaten ist ein Projekt zur Moderni-

sierung und Vereinfachung der Lizenz- und Geldleistungsmodelle für die Bereitstellung staatlicher 

Geoinformationen. 

Der IMAGI ist der Interministerielle Ausschuss für Geoinformationswesen des Bundes. Mit der Be-

auftragung des Modellvorhabens zu Lizenz- und Kostenfragen wurde das Ziel gesetzt, eine Bereit-

stellung staatlicher Geoinformationen unter der Anwendung eines einheitlichen Geldleistungs- und 

Lizenzmodells zu erproben. Auf Basis der Ergebnisse sollen Handlungsempfehlungen für ein bun-

desweit einheitliches Lizenz- und Kostenmodell erarbeitet werden. 

Neben den Aspekten Kosten und Lizenzen, die getrennt voneinander behandelt werden, ist auch 

die Erprobung einer Abrechnungskomponente Teil des Modellvorhabens. Die Berücksichtigung der 

ausgeprägten dezentralen Kompetenzverteilung im Geodatensektor sowie die komplexen Struktu-

ren bei bestehenden Geldleistungsmodellen weisen große Parallelen zu den Rahmenbedingungen 

von Open Government Data auf. Daher werden die ersten Ergebnisse zu den Preismodellen und 

der Abrechnungskomponente des Modellvorhabens auch in der Diskussion zu Geldleistungsmodel-

len für die zentrale Open-Government-Plattform berücksichtigt. 
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Das Projekt des IMAGI wird vom BMVBS geleitet, den Kovorsitz hat das BMWi. In der Arbeitsgrup-

pe arbeiten darüber hinaus folgende öffentliche Institutionen aktiv mit: 

 Bundesministerium des Innern (BMI) 

 Bundesministerium der Justiz (BMJ) 

 Bundesministerium für Umweltschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) 

 Deutscher Wetterdienst (DWD) 

 Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KKR) 

 Geschäftsstelle IMAGI  

 Kommission für Geoinformationswirtschaft (GIW)  

 Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT)  

 Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik 

Deutschland (AdV), vertreten durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung des Landes 

Berlin  

Das Konzept eines einheitlichen und einfachen Preismodells für die Nutzung von Geodaten und 

Geodatendiensten wurde bereits in der ersten Umsetzungsphase des Modellvorhabens veröffent-

licht. Ein einfaches Kostenmodell769 wurde erarbeitet und ist bereits in die Lizenzierungsanwendung 

www.geolizenz.org integriert worden.  

Das IMAGI-Modellvorhaben befindet sich zurzeit in der zweiten Umsetzungsphase, in der auf einer 

Internetplattform die Nutzung von Geodaten und Geodatendiensten im Zuge eines Pilotbetriebs mit 

einem beschränkten Nutzer- und Anbieterkreis 770getestet wird. Vertreter der Privatwirtschaft und 

der Wissenschaft werden dabei aktiv als Datennutzer einbezogen.  

Das Kostenmodell des IMAGI-Modellvorhabens gestaltet sich im Test wie folgt: 

 Geldleistungen werden ausschließlich für die kommerzielle Nutzung erhoben. 

 Im Modellvorhaben werden minimale und einheitliche Preise pro Dienst veranschlagt: Der 

Preis pro Dienst beträgt 0,10 Euro in nichtöffentlichen Netzwerken bzw. 50 Euro bei Nut-

zung in öffentlichen Netzwerken. 

 Die Nutzungsdauer für einen Dienst beträgt ein Jahr. 

 Die Differenzierung erfolgt nach Nutzung in öffentlichen und nichtöffentlichen Netzwerken 

sowie hinsichtlich der Betroffenheit durch INSPIRE. 

Die Eckpunkte des Kostenmodells befinden sich in der Erprobung und werden mit den Partnern aus 

dem Anbieter- und Nutzerkreis diskutiert und weiterentwickelt. Trotzdem schafft das Kostenmodell 

des IMAGI-Modellvorhabens eine gute Ausgangsbasis für die Modernisierung von Geldleistungsmo-

dellen im Zuge von Open Government Data. Wesentliche Anforderungen der Ziel- und Nutzergrup-

pen an ein Geldleistungsmodell werden ebenso berücksichtigt wie die Anforderungen und Restrikti-

onen der öffentlichen Verwaltung. 

                                                
 

769  Laut Angaben aus der IMAGI-Arbeitsgruppe erfolgte die Ausarbeitung des Preismodells in Anlehnung an die Strategie 
zur Vereinfachung der Geodatenstruktur in Österreich, initiiert durch das österreichische Bundesamt für Eich- und Ver-
messungswesen (BEV). Die strategische Bepreisung des BEV zielt auf eine Nutzungsförderung durch Wirtschaft und 
Bürger ab. 

770  Die Institutionen des Nutzer- und Anbieterkreises beteiligen sich auch aktiv durch regelmäßige Workshops am IMAGI-
Modellvorhaben Lizenz- und Kostenfragen. Eine vollständige Liste der beteiligten Institutionen findet man unter 
http://www.geolizenz.org/index/modellvorhaben.php.  

http://www.geolizenz.org/index/modellvorhaben.php
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Zudem ist im Modellvorhaben bereits ein Lösungsvorschlag für einen Bezahl- und Abrechnungs-

dienst einer ebenenübergreifenden Datenplattform integriert. Die Anwendung ePayBL wird getes-

tet, und im Rahmen der Evaluierung werden drei Wege zur Bezahlung und Abrechnung diskutiert, 

die den Anforderungen der beteiligten Akteure gerecht werden sollen:  

 Die Anwendung ePayBL denjenigen Behörden zur Verfügung stellen, die auf eine Standard-

komponente zur Abrechnung zugreifen wollen. 

 Über eine Schnittstelle zwischen der künftigen Plattform und dem Datenbereitsteller kann 

eine Abrechnung über den Webshop des Datenbereitstellers erfolgen. 

 Zudem besteht die Möglichkeit, dass Bezahlplattformen Dritter von den Datenbereitstellern 

genutzt werden können. 

Mit der Ausgestaltung des Kostenmodells und der Abrechnungskomponenten trägt das IMAGI-

Modellvorhaben den föderalstaatlichen Rahmenbedingungen Rechnung. Das Modellvorhaben kann 

somit als Ausgangsbasis für vergleichbare ebenenübergreifende Projekte betrachtet werden.  

 

3.3.5 Übergreifende Trends trotz heterogener Geldleistungsmodelle 

Die vorgestellten Geldleistungsmodelle zeigen, dass eine große Heterogenität der Modelle besteht. 

Aus den betrachteten Modellen lassen sich jedoch übergreifende Trends zur Datenbepreisung ab-

leiten. Die Trends können wie folgt beschrieben werden:  

Geldleistungsfreiheit 

Im Umfeld von Open-Government-Data-Plattformen hat sich eine geldleistungsfreie Bereitstellung 

von Daten und Datendiensten weitestgehend durchgesetzt. Die Etablierung eines entgeltfreien 

Zugangs zu offenen Verwaltungsdaten wird insbesondere von der Netzgemeinde seit Längerem 

gefordert, um die Nutzung von Open Data zu erhöhen. Infolge dieser zunächst internationalen und 

– seit dem Launch nationaler Open-Government-Portale – auch nationalen Entwicklung kann die 

Geldleistungsfreiheit für Open Data als ungeschriebenes Gesetz bezeichnet werden.  

Strategische Geldleistungsreduktion 

Viele öffentliche Datenbereitsteller werden kurz- bis mittelfristig, vor allem aufgrund haushaltsbe-

dingter Restriktionen, keine vollkommen geldleistungsfreie Nutzung ihrer Daten realisieren können. 

In diesen Fällen geht der Trend bei der Bepreisung öffentlicher Daten in Richtung einer Vereinfa-

chung und Standardisierung der Geldleistungsregelungen und einer strategischen Reduktion der 

Geldleistungshöhe. Das Ziel einer strategischen Geldleistungsreduktion ist in der Regel ähnlich wie 

bei der geldleistungsfreien Datenbereitstellung die Nutzungsförderung und eine kundenfreundliche-

re, da einfache und standardisierte Bepreisung. 

Geldleistungspflicht für kommerzielle Datennutzung 

Anders als die geldleistungsfreie nichtkommerzielle Nutzung ist die kommerzielle Datennutzung, 

    z          I A I-Modellvorhaben, häufig geldleistungspflichtig. Diese Geldleistungspflicht be-

gründet sich zum einen in einer Abgeltung der Kosten der Datenerhebung, wenn diese kommerziell 

genutzt werden und auf ihrer Basis eine private Wertschöpfung stattfindet. Zum anderen begrün-

det sie sich in höheren Anforderungen, die Unternehmen an die Datenanbieter stellen. Zu diesen 

A             zä     z              ässliche Bereitstellung, eine bestimmte Datenqualität oder ein 

bestimmtes Datenformat.  
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Flatrate/Preisobergrenze 

Privatwirtschaftliche Datenportale bieten in der Regel eine Flatrate an. Dies bedeutet, dass für ein 

bestimmtes Entgelt alle Daten über einen definierten Zeitraum hinweg in unbegrenztem Umfang 

genutzt werden können. Der Einsatz von Flatrateregelungen ist bei Mobilfunk-, Festnetztelefon- 

und Internettarifen weit verbreitet. Bei öffentlichen Stellen ist dieser Ansatz nicht verbreitet. Im 

IMAGI-Modellvorhaben ist allerdings eine Preisobergrenze für den Datennutzer vorgesehen, jedoch 

vorerst nicht bei einem möglichen anschließenden Regelbetrieb der GDI-Funktionalitäten. 

»Freemium« als gängiges Geldleistungsmodell im Internet 

Basisleistungen werden kostenfrei abgegeben und individuelle oder spezialisierte Leistungen aus-

schließlich kostenpflichtig. Dies ist der Grundsatz von »Freemium«, das von vielen Unternehmen 

verwendet wird, die im Internet geschäftstätig sind (Social-Media-Netzwerke, Onlinezeitungen). In 

leicht abgewandelter Form wird der Freemium-Ansatz sowohl von privaten als auch von wenigen 

öffentlichen Datenplattformen verwendet. Bspw. werden bei Statista, GisInfoService oder dem 

Deutschen Wetterdienst Basisdaten geldleistungsfrei abgegeben. Für besondere Datenformate,

-dienste oder -auflösungen ist jedoch ein Entgelt bzw. eine Gebühr zu entrichten.  

Basierend auf den aufgeführten Aspekten, werden beispielhaft sechs potenzielle Geldleistungsmo-

delle für die Open-Government-Plattform entwickelt und zur Diskussion gestellt:  

 Geldleistungsfreiheit 

 Datenflatratemodell 

 »Ein Dienst – ein Preis« 

 Katalogmodell 

 Kombimodell 

 Modell Wirtschaftsförderung 
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Tabelle III-5: Diskussion der im Rahmen der Studie entwickelten Geldleistungsmodelle für die Open-
Government-Plattform 

Modell Beschreibung Beurteilung der Eignung für Open-

Government-Plattform 

Geldleistungsfrei-
heit 

 Daten, Dienste und weitere auto-
matisierte Services stehen komplett 
kostenfrei zur Verfügung  

 

 Modell nach Vorbild nationaler und 
internationaler Open-Data-
Plattformen 

 Transparenz, Vereinfachung und Stan-
dardisierung 

 Konform mit Open-Government-
Data-Plattformen anderer Länder und 
Forderung nach Wirtschaftsförderung 
durch kostenfreie Daten 

 Aufgrund haushaltsbedingter Zwänge 
einiger Behörden zur Selbstfinanzierung 
und aufgrund der Rahmenbedingungen 
im Bereich staatlicher Geodaten nicht 
zeitnah flächendeckend umsetzbar 

Datenflatratemo-
dell 

 Beliebige, unbegrenzte Nutzung 
aller Daten für einmaligen Festpreis 
pro Monat/Jahr (vgl. Flatratemodel-
le von Internet- und Mobilfunkan-
bietern) 

 Transparenz, Vereinfachung und Einheit-
lichkeit 

 Datennutzung durch Privatwirtschaft 
wird gefördert (insbesondere 
Power-User771) 

 Mögliche Forderung der Verwaltung 
nach Refinanzierung der Datenbereit-
stellung wird erfüllt 

 Verrechnung und Zuordnung der Ein-
nahmen ist schwer möglich 

 Benachteiligung von gelegentlichen 
Nutzern aufgrund fehlender Differenzie-
rungsmöglichkeiten 

»Ein Dienst – ein 
Preis«  

 Fixe, minimale Geldleistung je 
Dienst, Datensatz, Dateneinheit (vgl. 
IMAGI-Modellvorhaben) 

 

 Strategische Bepreisung gemäß 
zusätzlichen, minimalen Zusatzkos-
ten der Bereitstellung 

 Transparenz, Vereinfachung und Einheit-
lichkeit 

 Wirtschaftsfreundlich durch geringe, 
einfache Preise 

 Verrechnung der Entgelte ist einfacher 
zu gewährleisten als bei Datenflat-
ratemodell 

 Kostenminimierung impliziert (fälschli-
cherweise) geringere Einnahmen und 
behindert Beteiligung 

                                                
 

771 Power-User ist eine Bezeichnung für IT-Endanwender, die wesentlich höhere ITK-Ressourcen (z     Transfervolumen, 
Verbindungsdauer, Speicherplatz, Rechenzeit) in Anspruch nehmen als der durchschnittliche Nutzer. 
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Katalogmodell  Umfassende Differenzierung der 
Datennutzung und -bearbeitung 
(z. B. nach Datenmenge, Nutzerzahl, 
Downloadqualität)  

 

 Ähnlich der AdV-Entgeltrichtlinie  

 Differenzierung und Einzelfallgerechtig-
keit ist leichter zu gewährleisten 

 Forderung der Verwaltung nach Refinan-
zierung der Datenbereitstellung wird er-
füllt 

 Geringe Transparenz und wirkt der ge-
forderten Vereinfachung entgegen 

 Hohe Komplexität, die sich durch ver-
schiedene dezentrale öffentliche Daten-
anbieter auf zentraler Datenplattform 
noch erhöhen würde 

 Komplexe Abrechnung der Leistung 
notwendig 

Kombimodell (z. B. 
Freemium) 

 Kombination aus Geldleistungs-
freiheit und einem weiteren Modell 
mit Geldleistungspflichten 

 Anlehnung an privatwirtschaftliches 
Freemium-Modell: insbesondere 
Basisdaten kostenfrei für alle Nutzer 
und spezielle Daten gegen Bezah-
lung  

 Eignung für OGD-Plattform gegeben, 
wenn geldleistungsfreie Datennutzung 
überwiegt und Geldleistungspflicht für 
»Premiumdaten« einfach gestaltet ist 

 Mögliche Forderung der Verwaltung 
nach Refinanzierung sowie Forderung 
der Netzgemeinde nach kostenfreien Da-
ten werden erfüllt 

 Je nach Ausgestaltung des Kombimodells 
kann es den Forderungen nach Transpa-
renz, Vereinfachung und Einheitlichkeit 
entsprechen oder aber diese behindern  

 Abrechnung kann sich je nach Ausgestal-
tung unterschiedlich komplex gestalten 

Modell mit Fokus 
Wirtschafts-
förderung 

 Bepreisung der kommerziellen Nut-
zung nach Wirtschaftskraft des Nut-
zers (Bemessungsgrundlage z. B. Er-
folg des Unternehmens [ex post]) 

 

 Keine Geldleistungspflicht für nicht-
kommerzielle Nutzung  

 Forderung der Verwaltung nach Refinan-
zierung der Datenbereitstellung wird er-
füllt 

 Wirtschaftsfreundlichkeit ist gegeben 

 Schwer praktizierbar, da Geldleistung im 
Nachhinein eingefordert oder ein Fore-
cast772 durchgeführt werden muss, bei-
des ist kosten- und ressourcenintensiv 

 Modell mit vielen zu treffenden Annah-
men 

 Aufwendige Nachweispflichten für Un-
ternehmen, Nachweis manipulierbar 

 Komplexe Preisberechnungs- und Ab-
rechnungssysteme notwendig 

                                                
 

772  Da zum Zeitpunkt der Datennutzung normalerweise noch keine Erfolgsgrößen angegeben werden können, muss die 
Entrichtung der Geldleistung für die Nutzung staatlicher Daten expost oder aber im Voraus auf Basis geschätzter Werte 
(Forecast) erfolgen. 



III  DIE ORGANISATORISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

  

310  
 

3 GELDLEISTUNGSMODELLE 

3.4 ÖKONOMISCHE POTENZIALE ALS TRIEBKRÄFTE DER VERÄNDERUNG 

Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Wandels zur Wissens- und Informationsgesellschaft 

gewinnen Daten, Informationen und Wissen als Ressourcen eine immer höhere Relevanz. Daher 

plädieren zivilgesellschaftliche Open-Data-Aktivisten und auch Vertreter der Wirtschaft für einen 

Kulturwandel im Umgang mit den Daten öffentlicher Stellen hin zu proaktiver Datenbereitstellung 

und einem freien, einfachen Zugang. Ein weiterer, zentraler Förderer einer wirtschaftsfreundlichen 

Datenöffnung ist zudem die EU-Kommission. So beziffert die EU-Kommission im Entwurf der neuen 

PSI-Richtlinie das ökonomische Potenzial der Daten und Informationen öffentlicher Stellen auf jähr-

lich 40 Mrd. Euro für die EU-27.773 Das vermutete ökonomische Potenzial wird somit zur Triebkraft 

für die Öffnung von Verwaltungsdaten.  

Im Rahmen der Untersuchung von Geldleistungsmodellen wurden daher sowohl die ökonomischen 

Potenziale als auch der Nutzen offener Verwaltungsdaten für die Verwaltung thematisiert. Gemein-

sam mit den definierten Rahmenbedingungen und den identifizierten Geldleistungsmodellen dienen 

sie als Grundlage zur Formulierung von Empfehlungen für den Einsatz von Geldleistungsmodellen 

für die Open-Government-Plattform und auch darüber hinaus.  

3.4.1 Privatwirtschaftliches Potenzial von Daten öffentlicher Stellen  

Zunächst soll das wirtschaftliche Potenzial von offenen Verwaltungsdaten anhand etlicher Beispiele 

aus dem In- und Ausland aufgezeigt werden. Daten können in erster Linie als »Rohstoff« für Start-

up-Unternehmen und neue Geschäftsmodelle betrachtet werden. Die Entwicklung von Applikatio-

        j        A                     ä    (z     S                   N             ä  )      

Analysesoftware (z     Big-Data-Analyse und Business Analytics) sind nur ein Beispiel für potenzielle 

Geschäftsideen, die durch offene Verwaltungsdaten stimuliert werden können.  

Neben neuen Geschäftsmodellen, die auf offenen Verwaltungsdaten basieren, werden Daten öf-

fentlicher Stellen bereits heute vielfach zur Optimierung von Geschäftsprozessen in Unternehmen 

eingesetzt. So nutzen Unternehmen aus unterschiedlich            (z     V                  r-

gieversorger, Netzbetreiber, IKT, Medien, Infrastruktur, Bergbau- und Rohstoffwirtschaft, Aus-

kunfts- und Informationsdienste) vielfach Daten öffentlicher Stellen oder beschaffen sich die Daten 

bei privaten Anbietern, die mit den öffentlichen Datenbereitstellern konkurrieren. Aufgrund des 

technologischen Trends zur Vernetzung wird dieser Bedarf perspektivisch weiter wachsen.  

Ein Beispiel ist der bereits erwähnte GisInfoService, die Geodatenplattform der Rohstoffverbände, 

die mehrheitlich mit Daten öffentlicher Stellen arbeitet. GisInfoService verdichtet seit 2005 die Da-

ten öffentlicher Stellen mit den individuellen Daten der Unternehmen. Ein innovatives und praxis-

nahes Grundstücksverwaltungstool ist eines der Produkte, die so entwickelt wurden und den Un-

ternehmen der Verbände zur Verfügung stehen. 

Das junge, 2007 gegründete Statistikportal Statista basiert ebenfalls auf Daten öffentlicher und 

privatwirtschaftlicher Anbieter. Die Statistik- und Rechercheplattform richtet sich insbesondere an 

Privat- und Medienunternehmen, Institute und Universitäten, die mit hochwertigen und detaillier-

ten Statistiken arbeiten. 

                                                
 

773  Vgl. Bundesrat, Drucksache 820/11 (2011), S  4. 
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Ein Beispiel für den Einsatz von Daten öffentlicher Stellen zur Optimierung von Geschäftsprozessen 

ist die Versicherungswirtschaft. Versicherungsunternehmen setzen Daten öffentlicher Stellen u. a. 

im Risikomanagement, bei der Policierung, für Prognosen und zur proaktiven Schadensverhinde-

rung ein. Die Versicherer beziehen die Daten heute vielfach mit hohem Such- und Verhandlungs-

aufwand auf Basis individuell verhandelter Einzelverträge mit Datenbereitstellern auf unterschiedli-

chen Verwaltungsebenen. 

Der Zugang, die Verfügbarkeit und die Qualität von Daten öffentlicher Stellen sind ein bedeutender 

Standortfaktor. Unternehmen können auf Basis oder mithilfe offener Verwaltungsdaten zum einen 

neue Geschäftsmodelle realisieren und zum anderen effizienter operieren. Dies führt zu Innovatio-

nen und Investitionen, die Wachstum und Beschäftigung ankurbeln. Für den Staat wiederum be-

deutet dies, dass die Wirtschaft wächst, die Beschäftigung steigt und die Steuereinnahmen infolge 

des Erfolgs der Unternehmen steigen. 

Aufgrund vielfältiger interdependenter Größen, komplexer Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und 

auch wegen des großen Kreativitätspotenzials, das die Datennutzung birgt, ist es kaum möglich, 

den makroökonomischen Nutzen der Öffnung staatlicher Daten zu quantifizieren. Jedoch liegen 

einige, zumeist sektoral orientierte Schätzungen für das Marktpotenzial des Datensektors im In- 

und Ausland vor. In einer Studie aus dem Jahr 2003 wird allein das wirtschaftliche Potenzial für 

den deutschen Geoinformationsmarkt auf 8 Mrd. Euro geschätzt.774 Im Rahmen einer anderen 

Studie wurden die volkswirtschaftlichen Effekte einer strategischen Preissenkung bei staatlichen 

meteorologischen Daten untersucht: Der niederländische Wetterdienst (KNMI) hat im Jahr 1999 die 

Nutzungsgebühren seiner Wetterdaten durch Dritte auf Zusatzkostenniveau gesenkt. Da sich Dritte 

beim Erwerb der Nutzungsrechte registrieren müssen, konnten die ökonomischen Auswirkungen im 

Markt für Wetterdaten untersucht werden. Diese Untersuchung ergab einen Anstieg der Datenver-

werter um 1.000 %, eine Umsatzsteigerung bei den Unternehmen um insgesamt 400 % und einen 

Zuwachs von Arbeitsplätzen im meteorologischen Sektor um 300 %. Ähnliche Effekte wurden auch 

bei der Senkung der Preise auf vollkommene Geldleistungsfreiheit beim staatlichen norwegischen 

Wetterdienst (met.no) beobachtet. In Norwegen erfolgte die drastische Änderung der Preisstrate-

gie bei meteorologischen Daten im Jahr 2007. Die geldleistungsfreie Datenbereitstellung führte zu 

einer Erhöhung der Anzahl von Datennutzern von 100 auf 3.000 (davon 40 % internationale Daten-

verwerter).775  

Ähnliche Wirkungen hatte eine starke Preisreduzierung für die staatlichen Geodaten in Dänemark 

auf Zusatzkostenniveau. Die Danish Enterprise and Construction Authority (DECA) erwirkte durch 

die Preisanpassung eine um 10.000 % höhere Nutzung innerhalb von acht Jahren. Während dieser 

Zeit stieg der Umsatz des dänischen Geodatenmarkts um 1.000 %.776 

Dabei müssen die zusätzlichen Steuereinnahmen aus einer gesteigerten kommerziellen Verwertung 

der Daten öffentlicher Stellen berücksichtigt werden. Eine Studie im Auftrag der Europäischen 

Kommission777 hat demonstriert, dass eine Kostensenkung zu einer überproportionalen Nutzenstei-

gerung führen kann. Die folgende Tabelle III-6 zeigt eine Übersicht über die untersuchten europäi-

schen Behörden, welche die Preise für die kommerzielle Nutzung ihrer Daten signifikant gesenkt 

haben. 

                                                
 

774  Vgl. Formfeld, Oefinger und Rausch (2003), S  164. 
775  Vgl. European Commission (2011a), S  66     
776  V             C          (2011 )  S  2  
777  V             C          (2011 )  S  24  
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Tabelle III-6: Auswirkung einer strategischen Bepreisung auf die Nutzung staatlicher Daten.778 

Fallstudie Anpassung des Geldleistungs-

modells gemäß PSI-Richtlinie 
Folgewirkung der PSI-
Anpassung 

Nutzungssteigerung durch 
PSI-Anpassung 

BEV 
 
Bundesamt 
für Eich- 
und Ver-
messungs-
wesen (Ös-
terreich) 

2006  
 Von einer Bepreisung gemäß 

voller Kostendeckung zu ei-
nem einfachen, strategischen 
Preismodell auf Minimalkos-
tenbasis 

 Senkung der Geldleistungen 
zum Teil um 97 %  

 Regelmäßige Überarbeitung 
des Geldleistungsmodells 
(2008, 2010) 

 Einführung eines Webportals 

Bis 2009/2010  
 Signifikante Steigerung der 

Verkaufszahlen von Daten-
sätzen, Datenprodukten 
und Datendiensten zwi-
schen 200 % und 7.000 % 

 7.000 % Steigerung beim 
Verkauf digitaler Luftbilder  

 Einnahmen durch strategi-
sche Preisanpassung um 
46 % gesteigert, trotz des 
großen Preisschnittes  

Steigerung der Verkaufs-
zahlen und somit der Ver-
wertung und Nutzung der 
staatlichen Geodaten von 
bis zu 7.000 % 

DECA 
 
Handels- 
und Bau-
behörde 
(Dänemark) 

2002  
 Aufbau einer zentralen Da-

tenbank über alle dänischen 
Adressen 

 Etablierung eines offenen 
Verteilernetzwerks 

 Abgabe der Adressdaten zu 
minimalen Kosten 

 Keine Wiederverwendungs- 
und Nutzungsbeschränkung  

Bis 2010 
 Arbeitsplätze bei Daten-

nachfragern nahmen um 
bis zu 1.000 % zu  

 Einnahmen aus zusätzlichen 
Unternehmenssteuern 
überstiegen die Investitio-
nen in Datenbank um 400 %  

Zunahme der Datennutzer 
und -verwerter um 
10.000 %, Steigerung des 
Umsatzes bei den Daten-
nutzern um 1.000 % 

 

Destatis 
 
Statisti-
sches Bun-
desamt 
(Deutsch-
land) 

2004–2006  
 Neuausrichtung der Distribu-

tionsstrategie auf das Medi-
um Internet 

 Änderung des Geldleistungs-
modells in Geldleistung 
gleich null 

 Drastische Reduktion der 
Druckschriften 

 Personalisierte Services ge-
gen geringes Entgelt 

Bis 2010  
 Downloads um 840 % er-

höht (130.271 im Jahr 2004 
auf 1.092.938 im Jahr 2010)  

 Ca. 25 % der Nutzer stam-
men aus dem privaten Sek-
tor 

 

 
Zunahme der individuellen 
Datennutzer um 1.800 % 
und der Downloads um 
800 % 

                                                
 

778 Tabelle erstellt in Anlehnung an European Commission (2011 )  S  26-59. 

 



III  DIE ORGANISATORISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

313 
 

3 GELDLEISTUNGSMODELLE 

Fallstudie Anpassung des Geldleistungs-

modells gemäß PSI-Richtlinie 
Folgewirkung der PSI-
Anpassung 

Nutzungssteigerung durch 
PSI-Anpassung 

KNMI 
 
Wetter-
institut 
(Niederlan-
de) 

1999  
 Von einer Bepreisung gemäß 

voller Kostendeckung zu ei-
nem einfachen Preismodell 
auf Minimalkostenbasis  

 Senkung der Geldleistungen 
zum Teil um 80 %  

 Aufgabe der eigenen kom-
merziellen Aktivitäten 

 

Bis 2010  
 Umsatzzunahme bei den 

privatwirtschaftlichen Da-
tennutzern um 400 %  

 Steigerung der Arbeitsplätze 
bei Datennutzern um bis zu 
300 % 

 Einnahmen von zusätzlich 
35 Mio. Euro durch Unter-
nehmenssteuern 

 
Zunahme der Datennutzer 
und -verwerter um 
1.000 %, Steigerung des 
Umsatzes bei den Daten-
nutzern um 400 % 
 

 

met.no 
 
Wetter-
institut 
(Norwegen) 

2007  
 Zur Realisierung ökonomi-

scher Potenziale öffnete 
met.no seine kompletten Da-
ten geldleistungsfrei dem 
Privatsektor 

 »Use-und-Re-Use-Politik«  

Bis 2011 
 Nutzer stiegen von 100 auf 

bis zu 3.000 pro Woche 
 40 % der Nutzer kommen 

aus dem Ausland 
 Zusätzliche Einnahmen aus 

Unternehmenssteuern de-
cken die zusätzlichen Kos-
ten (laut met.no) 

 
Zunahme der Datennutzer 
und -verwerter um 
3.000 %, Steigerung des 
Umsatzes bei den Daten-
nutzern um mehr als 
200 % 

Officina del 
catastro 
 
Kataster-
verwaltung 
(Spanien) 

Bis April 2011  
 Bis April 2011 geldleistungs-

pflichtige und geldleistungs-
freie Möglichkeiten der Nut-
zung staatlicher Daten 

 Niedrige Einnahmen, ca. 
343.000 Euro 2008 

 Einführung eines neuen 
Geldleistungsmodells am 
05.04.2011: Geldleistungs-
freiheit für Datennutzung 
jeglicher Art 

Seit April 2011  
 Registrierung von 1.152 

Nutzern in den ersten Wo-
chen 

 Anzahl der Downloads von 
digitalen Karten erhöhte 
sich um 800 %.  

 Anstieg der Downloads um 
nahezu 1.000 %  

Anstieg der Datensatz-
downloads von 800 % bis 
1.900 % 

Ordnance 
Survey 
 
Amtliche 
Landes-
vermessung 
(Groß-
britannien) 

April 2010  
 Einführung eines abge-

stuften »freemium models« 
mit drei Qualitätsstufen 

 Unterste Stufe ist geldleis-
tungsfrei nutzbar 

 Beispieldaten aller Preis-
stufen sind für privatwirt-
schaftliche Datennutzer frei 
zugänglich 

Bis 2011  
 Gegenwärtig Auswertung 

der Wirkung des Freemium-
Modells 

 Positive Rückmeldungen 
zum Modell und technische 
Unterstützung bei Daten-
aufbereitung von Datennut-
zern (Bürger und Unter-
nehmen) 

 
Noch keine Auswertung 
des Nutzerverhaltens vor-
liegend 
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Die Ergebnisse der Fallstudien zeigen die Korrelation zwischen der Höhe der Geldleistung und der 

Nutzung von Verwaltungsdaten durch Wirtschaftsakteure, die zur Stimulierung der Volkswirtschaft 

beiträgt. Zum Zweck der Wirtschaftsförderung und Hebung der ökonomischen Potenziale können 

auf Basis der dargestellten Beispiele Anforderungen für die wirtschaftsfreundliche Bereitstellung 

von staatlichen Daten formuliert werden: 

Geringe Geldleistungen respektive Geldleistungsfreiheit 

Primär gilt es, Barrieren durch zu hohe Geldleistungspflichten abzubauen oder gar nicht entstehen 

zu lassen. Insbesondere Start-up-Unternehmen und KMU sind auf kostenfreie Daten oder minimale 

Geldleistungen angewiesen, um Verwaltungsdaten nutzen zu können. 

Einfache und transparente Preisstrukturen 

Im Zuge der Diskussion um die Ausgestaltung von Geldleistungsmodellen wird immer wieder auf 

komplexe und intransparente Gebühren- und Entgeltverordnungen im öffentlichen Sektor verwie-

sen. Darüber hinaus gelten bei Bund, Ländern und Kommunen zum Teil abweichende Gebühren- 

bzw. Entgeltordnungen, was zusätzliche Komplexität erzeugt. Im Sinne der Wirtschaftsförderung 

sollten Geldleistungsmodelle für Verwaltungsdaten, falls Geldleistungspflichten nicht gänzlich ver-

zichtbar sind, einfache und transparente Preisstrukturen aufweisen. 

Zugänglichkeit 

Analysen im Rahmen der Studie haben ergeben, dass nicht nur eine geldleistungspflichtige Daten-

nutzung Barrieren für Unternehmen aufbaut, sondern auch die dezentrale Verteilung von Verwal-

tungsdaten. Signifikant ist dies im Geodatenbereich, da bestimmte Geodaten nicht zentral, sondern 

zum Teil nur über die verschiedenen Landesvermessungsverwaltungen oder Kommunalverwaltun-

gen zugänglich sind. Die Interviewpartner haben geschildert, dass der Beschaffungsprozess für die 

Daten je nach Datenbereitsteller und Nutzungszweck langwierig und kostenaufwendig sein kann. 

Viele Unternehmen haben weder die Erfahrung noch die Ressourcen, um in den komplexen Struk-

turen der deutschen Verwaltung diejenige Behörde ausfindig zu machen, welche die notwendigen 

Daten bereithält. Damit solche Marktbarrieren abgebaut werden, sollte eine möglichst umfassende 

Vernetzung von Verwaltungsdaten auf der Open-Government-Plattform angestrebt werden. 

Dauerhaftigkeit 

Von ebenso großer Bedeutung für eine wirtschaftsfreundliche Datenbereitstellung ist ein zuverläs-

siger und dauerhafter Zugang zu offenen Verwaltungsdaten. Gespräche mit Nutzern von Verwal-

tungsdaten haben gezeigt, dass sie zum Teil bereit sind, Geldleistungen zu entrichten, wenn sie 

dafür im Gegenzug eine Gewährleistung für die Datenbereitstellung erhalten. Dies gilt insbesonde-

re, wenn ihr Kerngeschäft auf Daten der öffentlichen Hand basiert und sie vertragliche Verpflich-

tungen eingehen. 

3.4.2 Nutzen der Datenöffnung für die öffentliche Verwaltung 

Der Nutzen für die öffentliche Verwaltung kommt in der gegenwärtigen Diskussion zur Öffnung von 

Verwaltungsdaten oft zu kurz. Jedoch sind offene Verwaltungsdaten, die auf einer zentralen Open-

Government-Plattform bereitgestellt werden, ein wesentlicher Schritt zur Modernisierung, Optimie-

rung und Vernetzung der Verwaltung. Die positiven Nutzeneffekte einer zentralen Datenbereitstel-

lung für die Verwaltungen werden im Folgenden dargestellt. 
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Öffentliche Stellen vernetzen sich durch die Teilnahme und die Bereitstellung ihrer Daten auf der 

Open-Government-Plattform miteinander und schaffen eine gemeinsame Daten- und Informa-

tionsinfrastruktur. Durch diese Bündelung von Daten und Informationen kann auch die Verwaltung 

auf umfangreichere Informationsressourcen zurückgreifen und diese zur Optimierung ihrer eigenen 

Prozesse einsetzen. 

Ein möglicher Anwendungsfall von Open Data kann die Bearbeitung von Anträgen nach dem In-

formationsfreiheitsgesetz (IFG) sein. Das IFG gewährt jeder Person einen Zugang zu Informationen 

des Bundes.779 Von dieser Rechtsnorm wird in Deutschland laut dem 3. Tätigkeitsbericht des Bun-

desbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit zunehmend Gebrauch gemacht. Im 

Vergleich zum Berichtszeitjahr 2010 mit 1.557 gestellten Anträgen stieg die Zahl der Anträge um 

110 Prozent auf 3.280 im Jahr 2011.780 Die IFG-Anträge werden manuell bearbeitet. Der Gesamt-

prozess vom Antragseingang über die Bearbeitung bis hin zur finalen Stellungnahme kann Personal 

mehrerer Behörden binden und ist daher zeit- und kostenintensiv. Laut IFG-Gebührenordnung 

beläuft sich die vom Antragsteller zu entrichtende Gebühr auf maximal 500 Euro plus Auslagen.781 

In Kanada wurden beispielsweise die Kosten pro manueller Bearbeitung eines derartigen Antrags 

auf 1.332 CAD (circa 1.018 Euro) beziffert.782 Geht man auch für Deutschland von Durchschnitts-

kosten in Höhe von 1.000 Euro aus, muss die Verwaltung mindestens die Hälfte der Kosten tragen. 

So besteht die Möglichkeit, dass durch die proaktive Veröffentlichung von Daten öffentlicher Stellen 

auf der Open-Government-Plattform die Anzahl der IFG-Anträge perspektivisch reduziert werden 

kann. Mithin besteht der Trend, die Domänen Open Data und Informationsfreiheit ganzheitlich im 

Sinne der Transparenz des Verwaltungshandelns zu betrachten. So werden Open Data z     in Lon-

don, aber auch in Bremen als proaktives Instrument der Informationsfreiheit (Freedom of Informa-

tion) eingesetzt. 

Durch die ebenenübergreifende Vernetzung der Daten wird auch die Transparenz zwischen den 

öffentlichen Stellen erhöht, sodass Datenredundanzen abgebaut werden können. Die zentrale Da-

tenbereitstellung ebnet den Weg für zukünftige E-Government-Prozesse und -anwendungen, bei 

denen Daten als Ressource der öffentlichen Verwaltung eine immer wichtigere Rolle einnehmen 

werden.  

Die Schaffung einer gemeinsamen Daten- und Wissensbasis durch Vernetzung von offenen Verwal-

tungsdaten mit Daten aus dem Umfeld der Behördennummer 115 wird von einer aktuellen Studie, 

die die Erfahrung der New Yorker Behördenrufnummer 311 auf Deutschland überträgt, vorgeschla-

gen.783 Laut der Studie kann die Verknüpfung der Daten und Informationen das Wissensmanage-

ment innerhalb der öffentlichen Verwaltung verbessern. In Deutschland existieren bereits etliche 

Beispiele für eine gelungene Vernetzung öffentlicher Daten- und Informationsangebote. In Baden-

Württemberg speisen sich bspw. die Leistungsberichte der an 115 angeschlossenen Kommunen für 

das 115-Wissensmanagement zu einem signifikanten Teil aus den Verfahrensbeschreibungen im 

Portal service-bw. In anderen Bundesländern sind ähnliche Modelle umgesetzt. Mehr als die Hälfte 

der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg hat die Inhalte von service-bw in ihre eigenen 

Internetseiten integriert. Die Informationsangebote vieler Länder und Kommunen sind über die 

bundesweit einheitliche URL www.behoerdenfinder.de erschlossen. In Baden-Württemberg ist der 

                                                
 

779  11 der 16 Bundesländer haben bis heute Informationsfreiheitsgesetze für Informationen der Länder verabschiedet und 
sind verpflichtet, Informationsanfragen zu bearbeiten. 

780  Vgl. Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (2012). 
781  Gemäß § 1 A    2 IFGGebV werden auch Auslagen berechnet, wenn keine Gebühr erhoben wird. 
782  Vgl. Information Commissioner of Canada (2011).  
783  V    I          S                     2012  S  48-55. 
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Prototyp des Open-Data-Portals ganz bewusst unter dem Dach von service-bw integriert. Die Bei-

spiele zeigen, wie wichtig die Vernetzung für ein modernes Wissens- und Informationsmanagement 

und als Basis für zahlreiche E-Government-Angebote ist. 

Neben dem Ausbau der Dateninfrastruktur und der Förderung der Datentransparenz zwischen den 

öffentlichen Stellen sollten auch verwaltungsinterne »Datendienstleistungen« abgebaut werden. 

Heute müssen Verwaltungen für die Nutzung der Daten anderer Verwaltungen teilweise ein Entgelt 

bzw. eine Gebühr entrichten. Dies führt unter Umständen dazu, dass Verwaltungen sich Daten 

anderer Verwaltungen – mitunter sogar auf der gleichen Ebene – aufgrund haushaltsmäßiger Rest-

riktionen nicht »leisten« und sie damit nicht nutzen können. Da es sich sowohl bei den Ausgaben 

als auch bei den Einnahmen um Haushaltsmittel handelt, stellt sich die Frage, inwieweit auf diese 

Form der internen Verrechnung zugunsten einer unbürokratischen, geldleistungsfreien Datenbe-

reitstellung verzichtet werden sollte. 

Eine Reduzierung von Geldleistungen durch eine geldleistungsfreie Bereitstellung von offenen Ver-

waltungsdaten führt darüber hinaus zum Abbau von Kosten für die Aufrechterhaltung von Geldleis-

tungspflichten und die Gebühren-/Entgeltvereinnahmung. Gegenwärtig entstehen in Entgelt und 

Gebühren vereinnahmenden öffentlichen Stellen hohe Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der 

Geldleistungsmodelle und die daraus folgende Abrechnung der Einnahmen. Weitere Kosten entste-

hen öffentlichen Verwaltungen durch die Pflege der Lizenzverträge. Wenngleich auch Einnahmen 

durch die Datennutzung generiert werden, legten die im Rahmen der Studie geführten Expertenin-

terviews nahe, dass die Vereinnahmung von Geldern aufgrund aufwendiger Abrechnungsprozesse 

          z  ä       I          z z                                       und elektronische Verrech-

nungs- und Abrechnungsprozesse die Regel sind, werden in der Verwaltung viele Abrechnungspro-

zesse manuell, nicht standardisiert und folglich mit hohem Personalaufwand durchgeführt. Eine 

geldleistungsfreie Bereitstellung von Verwaltungsdaten hätte daher eine Aufwandsreduktion bei 

nachgelagerten Unterstützungsaufgaben in der Verwaltung, wie z     Abrechnung, Zahlungsverfol-

gung, Verbuchung etc., zur Folge. 

Die Analysen zu den verwaltungsinternen Abrechnungskosten im Rahmen der Studie zeigten, dass 

für die verwaltungsinterne Abrechnung keine verlässlichen Daten und Untersuchungen zu den Pro-

zesskosten vorliegen. Es sei daher darauf verwiesen, dass bei den Abrechnungskosten der öffentli-

chen Verwaltung weiterer Untersuchungsbedarf besteht. 

Erfahrungen bestehender Open-Government-Portale haben zudem gezeigt, dass durch eine Bereit-

stellung offener Verwaltungsdaten und die Interaktion mit den Datennutzern die öffentlichen Da-

tenbestände optimiert werden können. Zum Teil            D       z   A            z     Q   i-

tätssicherung oder Redaktion der Daten wahr und geben den öffentlichen Datenbereitstellern 

entsprechend Rückmeldung. Über Blog- oder Kommentarfunktionen erhalten die Behörden oft 

wertvolle Interpretationshinw     z      D     ä z    z     z  K                               n-

zialen, Ansätze für Prozessoptimierung, weiterführende, nützliche Informationen etc. 

Die aufgeführten, beispielhaften Potenziale für die Verwaltung zeigen, dass die ebenenübergrei-

fende Bereitstellung offener Verwaltungsdaten ein wichtiger Schritt in Richtung vernetzte und 

transparente, aber auch effiziente Verwaltung ist. Dieses Entwicklungspotenzial darf nicht durch zu 

hohe oder zu komplexe Geldleistungspflichten behindert werden.  
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3.4.3 Hemmnisse für die geldleistungsfreie Abgabe von Daten öffentlicher Stellen 

Es ist vor allem im Geodatensektor Praxis, staatliche Geodaten gegen eine Geldleistung abzugeben. 

Die Einnahmen werden im Haushalt der öffentlichen Stellen eingeplant. Der Vereinnahmung von 

Gebühren und Entgelten für die Datennutzung steht jedoch ein um ein Vielfaches größerer (volks-) 

wirtschaftlicher Nutzen durch die ebenenübergreifende Datenöffnung für Wirtschaft, Zivilgesell-

schaft und Verwaltung entgegen. Zudem stehen die heutigen Geldleistungsmodelle im Spannungs-

verhältnis zu Open-Data-Kriterien wie Zugänglichkeit oder minimale bzw. keine Nutzungskosten.784 

Im Folgenden wird daher versucht, die Hemmnisse innerhalb der Verwaltung für eine zentrale Be-

reitstellung öffentlicher Verwaltungsdaten aufzuzeigen. Daran anschließend werden Lösungsvor-

schläge für den Abbau der Hindernisse skizziert.  

Die »Pricing of Public Sector Information Study« (POPSIS-Studie), beauftragt von der Europäischen 

Kommission, hat die Refinanzierung öffentlicher Stellen über Einnahmen aus einer Datennutzung 

untersucht.785 Dabei wurden die Verwertungsmodelle von 21 datenhaltenden öffentlichen Stellen in 

Europa untersucht, darunter u. a. Vermessungsbehörden, Wetterdienste und Handelsregister. Die 

Untersuchung hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der für die Studie ausgewählten öffentlichen 

Stellen weniger als 1 % ihres Haushalts über die Einnahmen aus der Datennutzung refinanzie-

ren.786 In Bezug auf die Fallauswahl der Studie ist jedoch vorab kritisch anzumerken, dass die 

Auswahl der für Geobasisdaten verantwortlichen Behörden aus Deutschland nicht repräsentativ ist. 

So wurden mit Ausnahme der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung keine für Geobasis-

daten verantwortlichen Behörden auf Landes- und Kommunalebene in der POPSIS-Studie betrach-

tet. Es fehlt insbesondere eine für Geobasisdaten verantwortliche Behörde eines Flächenlandes. 

Aus diesem Grund wurden im Rahmen dieser Studie die Ergebnisse der POPSIS-Studie um pro-

duktbereichsbezogene Refinanzierungsquoten des Landesamts für Geoinformation und Landent-

wicklung Baden-Württemberg (LGL) ergänzt, die durch das Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz (MLR) bereitgestellt wurden. 

Weiterhin muss bei der Interpretation der in der POPSIS-Studie dargestellten Refinanzierungsquo-

ten berücksichtigt werden, dass sich der Quotient auf den Gesamthaushalt der Behörden bezieht. 

Bei großen Behörden können bereits geringe Prozentsätze der Refinanzierung mitunter hohe Ein-

nahmen bedeuten. 

Die Ergebnisse der Studie sind in Tabelle III-7 zusammengefasst. 

Die Recherchen und Interviews im Rahmen der Studie haben gezeigt, dass die Abhängigkeit von 

der Refinanzierung in Deutschland von der Verwaltungs- bzw. föderalen Ebene sowie dem Daten-

sektor abhängig ist. Im Geodatensektor verstärkt sich diese Tendenz, da z. B. die kostenintensive 

Erhebung von Vermessungs- und Katasterdaten und spezifischen Geofachdaten im Verantwor-

tungsbereich der Bundesländer und Kommunen liegt. So werden die Aufgaben der Datenerhebung 

und -produktion mittels Geldleistungen teilweise durch die verantwortlichen Behörden refinanziert.  

                                                
 

784  Vgl. Sunlight Foundation (2010). 
785  European Commission (2011a). 
786  Vgl. European Commission (2011a). S  5  
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Tabelle III-7: Refinanzierungsgrad der öffentlichen Stellen durch Einnahmen aus Datennutzung787 

Land Institution  Datensektor Refinanzierungsgrad 

(Einnahmen aus 
Datennutzung/ 
Gesamthaushalt) 

IT Infocamere  Unternehmensregister 31,31 % 

NL Niederländische Handelskammer (KVK) Unternehmensregister 19,50 % 

UK Companies House  Unternehmensregister 20,73 % 

AT Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen (BEV) 

geografische Informationen < 26,50 % 

DE  Bundesamt für Kartographie und Geo-
däsie (BKG)  

geografische Informationen 0,24 % 

DE  Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung Berlin (SenStadt) 

geografische Informationen 10,38 % 

DK  Danish Enterprise and Construction 
Authority (DECA) 

geografische Informationen 0,8 % 

ES  Instituto Geográfico Nacional  
(IGN-CNIG) 

geografische Informationen 4,12 % 

ES  Spanisches Katasteramt geografische Informationen 0,00 % 

FR  Französisches Katasteramt geografische Informationen 0,55 % 

IT  Italienisches Katasteramt geografische Informationen 0,50 % 

NL  Niederländisches Katasteramt  geografische Informationen 6,57 % 

UK  Ordnance Survey  geografische Informationen 16,54 % 

DE  Deutscher Wetterdienst (DWD) meteorologische Informationen 0,93 % 

NL  Königlich-Niederländisches Meteorolo-
gisches Institut (KNMI) 

meteorologische Informationen 0,45 % 

NO  Norwegisches Meteorologisches Insti-
tut (Met.no) 

meteorologische Informationen  0,00 % 

SI  Slowenischer Lawinenwarndienst (AR-
SO) 

meteorologische Informationen 6,00 % 

ES  Spanish General Council of the Judiciary 
(CENDOJ) 

juristische Informationen 16,67 % 

FR  Direction de l’information légale et 
administrative (DILA) 

juristische Informationen 0,67 % 

FR  SIRCOM  Brennstoffpreisinformationen  15,91 % 

DE  Statistisches Bundesamt (Destatis) statistische Informationen 0,11 % 

Anmerkung: Deutsche Datenportale sind mit blauer Schriftfarbe markiert. 

                                                
 

787  Tabelle erstellt in A                     C          (2011 )  S  24  
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Die Höhe der Erlöse, die z. B. in Baden-Württemberg vom Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung (LGL), von den unteren Vermessungsbehörden bei den Landkreisen und von 

städtischen Vermessungsdienststellen jährlich erzielt werden, liegt nach Auskunft des zuständigen 

Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) in zweistelliger Millionen-Euro-

Höhe. Die Erlöse dienen hier u. a. dazu, Investitionen in die IT-Ausstattung vorzunehmen, um Ge-

obasisdaten landesweit flächendeckend und aktuell an jeden über standardisierte Schnittstellen 

bereitstellen zu können. Für den Produktbereich Geoinformation des LGL (nicht den Gesamthaus-

halt) liegt die Refinanzierungs- bzw. Kostendeckungsquote für körperschaftssteuerpflichtige Pro-

dukte und Dienstleistungen bei 40 % und für körperschaftssteuerfreie Produkte (u. a. Geobasisda-

ten des Liegenschaftskatasters) bei 37 %. Diese detaillierte Betrachtung zeigt ein differenzierteres 

Bild von der Refinanzierung durch Geldleistungen auf, als die POPSIS-Studie, die den Gesamthaus-

halt betrachtet. 

Bei etlichen öffentlichen Stellen, die Daten geldleistungspflichtig abgeben, haben sich die Geldleis-

tungsstrukturen über Jahre hinweg entwickelt und sind sukzessive detailliert worden. Mit der Ein-

führung neuer Nutzungszwecke und Datenformate und der Vervielfältigung über verschiedene 

Netzwerke ist auch die Komplexität der Entgeltregelungen respektive Gebührenordnungen gestie-

gen. Bisweilen werden durch diese komplexen Strukturen und die Vielzahl unterschiedlicher Geld-

leistungs- und Abrechnungsmodelle die Verbreitung und Nutzung öffentlicher Daten (»Etablierung 

eines Datenmarktes«) in Deutschland eingeschränkt. 

Interviews im Zuge der Studie haben zudem bestätigt, dass in einigen Behörden Geldleistungen 

manuell bearbeitet werden. Folglich muss kritisch die Frage gestellt werden, ob an einigen Stellen 

aufgrund von datenbasierten Dienstleistungen »echte«,       N            (    ä   – Aufwand) 

für den Haushalt erzielt werden oder ob die Aufwendungen für Nutzerbetreuung, Verwaltung, Ab-

rechnung, Rechnungsverfolgung, Inkasso etc. die Einnahmen übersteigen. Diese Annahme könnte 

sich erhärten, wenn von den Erträgen die Einnahmen aus anderen öffentlichen Haushalten abge-

zogen werden. 

Trotz dieser bestehenden Abhängigkeit einiger Verwaltungen von den Einnahmen aus der Daten-

nutzung kann die Aussage getätigt werden, dass die Entwicklung von Preis- und Abrechnungs-

strukturen sowie Marketing und Verkauf von Daten keine Kernkompetenzen der öffentlichen Ver-

waltung darstellen. Aus diesem Grund sollte hinterfragt werden, ob es nicht den Einsparzielen und 

einer Aktivierung volkswirtschaftlicher Potenziale dient, die Veräußerung von Daten sukzessive zu 

vereinfachen, sie mit erfahrenen privaten Partnern zu professionalisieren oder mitunter gänzlich 

aufzugeben. Im Austausch können die Daten als Beitrag zu einer öffentlichen Dateninfrastruktur 

zur geldleistungsfreien Datennutzung angeboten werden. Allerdings sollte vermieden werden, dass 

einzelne öffentliche Stellen sich vollständig – aufgrund einer vollständigen Abschaffung von Refi-

nanzierungsmöglichkeiten – aus der Erhebung und Pflege von Verwaltungsdaten zurückziehen. 

Hierzu gilt es alternative Finanzierungsmodelle bzw. Optimierungsansätze zu entwickeln, um die-

sem Risiko entgegenzuwirken und die Einnahmeseite abzusichern und/oder die Ausgabeseite zu 

verbessern. Beispielhaft seien an dieser Stelle eine haushalterische Finanzierung, neue Koopera-

tionsformen (sowohl öffentlich-privat als auch öffentlich-öffentlich) und eine Verbesserung der 

Datenvermarktung (konstante Einnahmen trotz reduzierter Geldleistungen) genannt. 

Durch die Bereitstellung einfacher Geldleistungsmodelle und perspektivisch eines effizienten Ab-

rechnungssystems (III-3.5.3) können Anreize für die Verwaltungen gesetzt werden, ihre Daten 

bereitzustellen, um Kosten zu senken und die Modernisierung zu fördern. Dadurch werden neue 

Impulse gesetzt, um die heute heterogenen öffentlichen Datenangebote anzugleichen.  
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3.4.4 Strategische Bepreisung als Handlungsoption 

Die Nutzung staatlicher Daten und die Schaffung eines Datenmarkts werden in Deutschland durch 

die Komplexität vielfältiger Geldleistungsmodelle und die Höhe der Geldleistungen gehemmt. Vor 

diesem Hintergrund kann eine Orientierung an strategischen Preismodellen aus der Privatwirtschaft 

hilfreich sein. In der Privatwirtschaft werden einfache, minimale Preisstrukturen eingesetzt, um den 

Absatz eines Gutes im Sinne der Mengenausweitung zu steigern. Auch im Kontext der Entwicklung 

von Geldleistungsmodellen für die Daten öffentlicher Stellen zielt »strategisches Bepreisen« auf 

eine nutzungsfördernde Wirkung der Preisstrukturen. In einem strategischen Preismodell können 

sowohl die Anforderungen der Datennutzer als auch jene der Daten bereitstellenden Verwaltungen 

berücksichtigt werden. Bei der Erarbeitung eines strategischen Preismodells sollten folgende 

Grundsätze berücksichtigt werden: 

Minimale Geldleistungen 

Eine maximale Nutzung lässt sich am einfachsten durch Geldleistungsfreiheit erzielen. Dieser An-

satz entspricht dem Open-Data-Kriterium der minimalen Nutzungskosten bzw. der Kostenfreiheit.788 

Einige Datenbereitsteller werden jedoch dieser Forderung aufgrund von haushalterischen und Refi-

nanzierungszwängen nicht nachkommen können. Damit auch diese datenhaltenden Stellen ihre 

Daten bereitstellen und nicht die Produktion wichtiger, attraktiver Daten einstellen, sollte man sich 

gemeinsam auf minimale Geldleistungen einigen. So kann sich ein Ansatz zur minimalen Beprei-

sung auf eine Geldleistung in Höhe der jeweiligen Zusatzkosten belaufen, die auf den zu ermitteln-

den Echtkosten basiert. 

Einnahmen aufrechterhalten 

Wenn bestehende Entgeltregelungen und Gebührenordnungen für Daten öffentlicher Stellen ver-

einheitlicht und auf ein Niveau in Höhe der Zusatzkosten gesenkt werden, wird angenommen, dass 

die Datennutzung und -verwertung um ein Vielfaches steigt. Zwar werden zu Beginn der Umstel-

lung die Umsätze durch die Datennutzung aufgrund der geringeren Preise sinken, doch werden 

sich die Einnahmen mittelfristig infolge der durch die Preissenkung induzierten höheren Nutzung 

stabilisieren und das vorherige Niveau erreichen. 

Einfache und praktizierbare Preisstrukturen 

Einigt man sich auf minimale Geldleistungen, müssen diese auf einfachen und praxistauglichen 

Preisstrukturen basieren. Das zurzeit im Rahmen des IMAGI-Modellvorhabens Lizenz- und Kosten-

fragen bei Geodaten erprobte Geldleistungsmodell enthält dafür einige gute Ansatzpunkte und 

kann als Ausgangsbasis genutzt werden. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die folgen-

den Grundsätze hervorzuheben und bei der Weiterentwicklung der Geldleistungsstrukturen zu be-

rücksichtigen:  

 Zugrundelegung eines Einheitspreises pro Dienst/Datensatz 

 ausschließliche Geldleistungspflicht bei kommerzieller Nutzung von Darstellungs- und Down-

loaddiensten;789 die nichtkommerzielle Nutzung ist geldleistungsfrei 

 Preisobergrenze für die Datendienste 

 Geldleistungsfreiheit von Such- und Darstellungsdiensten 

 geringe Anzahl von Berechnungsparametern 

                                                
 

788  Vgl. Sunlight Foundation (2010). 
789  Darstellungsdienste, die INSPIRE-Themen betreffen, werden auch für die kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei ange-

boten.  
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Im IMAGI-Modellvorhaben wird heute nach Nutzung in öffentlichen und nichtöffentlichen Netzwer-

ken unterschieden. Dieser Parameter erscheint jedoch aus Nutzersicht wenig praktikabel, und es 

                                             z                      

Wirtschaftsfördernde Geldleistungsmodelle 

Eines der Hauptziele von Open Government Data ist die Wirtschaftsförderung. Dieses Ziel wird 

durch Geldleistungsfreiheit bzw. minimale Geldleistungen unterstützt, da finanzielle Hürden für 

weniger finanzstarke Start-up-Unternehmen und KMU als eine der Zielgruppen abgebaut werden. 

Minimale Geldleistungen fördern Innovationen und »Entrepreneurship« in der IKT- und Medien-

branche. Dadurch kann sich eine volkswirtschaftliche Hebelwirkung der Nutzungssteigerung entfal-

ten. 

Eine strategische Bepreisung fördert die Datennutzung und die Datenverwertung. Eine derartige 

Geldleistungspolitik kann jedoch nicht von der ersten Stunde an umgesetzt werden. Die Projekte 

im Geoinformationssektor haben gezeigt, dass es Jahre bis zu einer Verständigung in Bezug auf die 

Preis- und Lizenzstrukturen dauern kann. Die Initiativen des IMAGI und von GDI-DE haben jedoch 

wertvolle Grundlagen für eine strategische Bepreisung gelegt, auf denen aufgebaut werden kann. 

Es gilt daher, mittelfristig eine gemeinsame Preisstrategie von Bund und Ländern zu entwickeln, die 

Grundsätze und Standards für Geldleistungsmodelle zur Nutzung staatlicher Daten umfasst, und 

diese Strategie sukzessive umzusetzen. Eine ebenenübergreifende Preisstrategie ist eine ord-

nungspolitische Grundsatzentscheidung zum Aufbau einer föderalen Dateninfrastruktur und zur 

Schaffung eines einheitlichen Datenangebots in Deutschland. Eine solche Entscheidung kann nur 

auf der politischen Ebene getroffen werden und bedarf eines hohen Grads politischer Unterstützung. 

3.5 UMSETZBARER GELDLEISTUNGSANSATZ FÜR OPEN GOVERNMENT DATA 

3.5.1 Größtmögliches Datenangebot hat Priorität 

Die Öffnung der Verwaltungsdaten im Zuge der Open-Government-Plattform ist als Veränderungs- 

und Entwicklungsprozess zu betrachten. Dieser Prozess befindet sich heute noch am Anfang. Der 

Aufbau der Open-Government-Plattform ist ein bedeutender Schritt, um die Verwaltungen und die 

öffentlichen Datenbestände ebenenübergreifend zu vernetzen. Unter Berücksichtigung der heuti-

gen Rahmenbedingungen, die durch heterogene Geldleistungsmodelle und finanzielle Restriktionen 

aufseiten einiger Verwaltungen gekennzeichnet sind, gilt es vor allem, einen umsetzbaren, schritt-

weisen Ansatz zu wählen. 

Die Open-Government-Plattform ist nur dann erfolgreich, wenn sie genutzt wird. Eine hohe Nut-

zung setzt eine hohe Beteiligung potenzieller Datenbereitsteller voraus. Vor diesem Hintergrund ist 

eine kurzfristige Standardisierung der Geldleistungsmodelle als unrealistisch zu betrachten. Eine 

solche Anforderung würde das Open-Government-Projekt überfordern und die Chancen auf eine 

hohe Beteiligung würden entsprechend gering sein. 

Die Eckpunkte eines umsetzbaren Ansatzes, der sowohl eine hohe Beteiligung zulässt als auch eine 

Angleichung der Geldleistungen vorsieht, können wie folgt zusammengefasst werden: 

Hohe Beteiligung hat Priorität, bestehende Initiativen sind zu berücksichtigen 

Um den Aufbau der ebenenübergreifenden Open-Government-Plattform zu einem Erfolg zu ma-

chen, ist die Integration der vielfältigen, bestehenden Datennetzwerke und -plattformen notwendig. 

Neben den dezentralen Open-Government-Portalen sind unbedingt die fachlich geprägten Daten- 

und Informationsportale mit der zentralen Open-Government-Plattform zu vernetzen. Aus diesem 
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Grund sollten zum Start der Open-Government-Plattform verschiedene Geldleistungsmodelle für 

offene Verwaltungsdaten möglich sein. 

Betonung von geldleistungsfreier Datenbereitstellung 

Die geldleistungsfreie Datenbereitstellung ist geldleistungspflichtigen Ansätzen vorzuziehen. Diese 

Nachricht gilt es deutlich auf der Open-Government-Plattform und im Projekt zu kommunizieren. 

Die geldleistungsfreie Datennutzung folgt dem Open-Data-Gedanken, erhöht die Datennutzung und 

fördert die volkswirtschaftliche Wertschöpfung. Die nichtkommerzielle Nutzung sollte grundsätzlich 

geldleistungsfrei sein. 

In der Verwaltung unterstützen offene Verwaltungsdaten die Vernetzung und Transparenz und 

tragen zum Bürokratieabbau und zur Prozessoptimierung bei. Darüber hinaus leistet der freie Zu-

gang zu den Daten der Verwaltung einen wichtigen Beitrag zur Verknüpfung verschiedener 

E-Government-Vorhaben. 

Vorerst zwei Ansätze für Geldleistungsmodelle 

Kostenpflichtige Daten sollten aufgrund ihrer hohen Attraktivität, ihrer ökonomischen Potenziale 

und der Möglichkeit zur Schaffung eines zentralen Zugangs zu dezentral gehaltenen Datenbestän-

den nicht von der Open-Government-Plattform ausgegrenzt werden. Die Open-Government-

Plattform soll einen vereinenden Charakter im Sinne einer »Homogenität in Heterogenität« haben. 

Die Plattform sollte daher kurz- bis mittelfristig zwei Ansätze für Geldleistungsmodelle verfolgen: 

zum einen das bereits erwähnte Modell der geldleistungsfreien Datennutzung und zum anderen in 

begründbaren Fällen Ansätze zur geldleistungspflichtigen Datennutzung. Die geldleistungspflichti-

gen Ansätze sollten mittelfristig gemeinsamen Grundsätzen der Bepreisung folgen, auf deren Aus-

gestaltung im Folgenden eingegangen wird (III-3.5.2). 

Mit der Empfehlung, zwei Ansätze für Geldleistungsmodelle zu verfolgen, kann eine hohe Anzahl 

von Daten durch die Open-Government-Plattform vernetzt werden. Insbesondere dürfen Geodaten, 

für die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bestehen, nicht ausgeschlossen werden. Die Geodaten 

sollten hinsichtlich ihrer Qualität und der Erhebungskosten differenziert betrachtet werden. Einfa-

che Geobasisdaten sind den Nutzern geldleistungsfrei für jegliche Art der Nutzung zur Verfügung 

zu stellen. 

Für Open Government Data wird die folgende Handlungsempfehlung zum Umgang mit Geldleis-

tungsmodellen auf der Open-Government-Plattform formuliert: 

Handlungsempfehlung 32 

Größtmögliches Datenangebot hat Priorität – verschiedene Geldleistungsmodelle auf der Open-

Government-Plattform zulassen 

Organisation kurzfristig 

Die Schaffung eines größtmöglichen Angebots an Daten und die Vernetzung der Datenbestände sind ein 

prioritäres Ziel in der Aufbauphase der Open-Government-Plattform. Um insbesondere staatliche Geoda-

ten, für die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bestehen, nicht auszuschließen und den vereinenden 

Charakter der Open-Government-Plattform zu betonen, sollten auch geldleistungspflichtige Daten über 

die Plattform angeboten werden dürfen. Der Schwerpunkt der angebotenen Daten sollte jedoch auf geld-

leistungsfreien Open Government Data liegen. Die Bepreisung der geldleistungspflichtigen Daten sollte 

sich mittelfristig an gemeinsamen Grundsätzen orientieren (siehe Handlungsempfehlung 33). Ein durch ein 

transparentes Datenangebot induzierter Wettbewerb kann mittel- bis langfristig zu einer Angleichung der 

Preise und einer Ausweitung des Angebots führen. Aus Gründen der Nutzerfreundlichkeit sollten geldleis-

tungsfreie und geldleistungspflichtige Verwaltungsdaten jeweils deutlich gekennzeichnet werden.  
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Angleichung der Geldleistungsmodelle als mittel- bis langfristiges Ziel 

In jenen Datensektoren, wo keine Geldleistungsfreiheit ermöglicht werden kann, sind die hetero-

genen Strukturen der Geldleistungsmodelle mittel- bis langfristig abzubauen. Eine solche Anglei-

chung der Geldleistungsmodelle ist als mittel- bis langfristiges Ziel von Bund und Ländern zu ver-

folgen. Dabei sollte man dem Gedanken der beschriebenen strategischen Bepreisung folgen und 

gemeinsame Grundsätze hierzu vereinbaren. 

3.5.2 Gemeinsame Grundsätze der Bepreisung vereinbaren 

Die Open-Government-Plattform soll im Sinne eines zentralen Zugangs und der Vernetzung ein 

größtmögliches Datenangebot bereitstellen. Um darauf aufbauend eine nutzerfreundliche, föderale 

Dateninfrastruktur schaffen zu können, sind kompatible Datenangebote und Geldleistungsmodelle 

erforderlich. Vor dem Hintergrund der föderalen Strukturen, der verschiedenen Datennetzwerke 

und der Anzahl relevanter Institutionen kann eine Kompatibilität nur durch Koordinierung und Ver-

einbarung gemeinsamer Grundsätze erreicht werden. 

Hierbei ist ein Konsens zur strategischen Ausrichtung und Bepreisung des staatlichen Datenange-

bots zu erzielen. An der Ausarbeitung der Grundsätze sollten neben den verschiedenen Open-

Government-Initiativen und Akteuren der Verwaltungsmodernisierung vor allem die fachlich ge-

prägten Datennetzwerke beteiligt sein, um einen hohen Grad der Akzeptanz und Anwendung der 

Grundsätze zu erzielen. Die Einigung auf gemeinsame Grundsätze für Geldleistungsmodelle ist 

wesentlich, da die Bedeutung von Daten als »Infrastruktur des 21. Jahrhunderts« im Zuge der 

zunehmenden Vernetzung der verschiedenen Akteure steigt. Ein kompatibles staatliches Datenan-

gebot ist eine wichtige Voraussetzung zur Vernetzung. 

Im Rahmen einer Handlungsempfehlung werden folgende Eckpunkte für die Entwicklung gemein-

samer Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung formuliert: 

Handlungsempfehlung 33 

Gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung vereinbaren  

Organisation mittelfristig 

Vor dem Hintergrund der Heterogenität bei den Geldleistungsmodellen und zur Förderung der ebenen-

übergreifenden Kompatibilität sollten gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung in 

Deutschland vereinbart werden. 

 

Folgende Eckpunkte sollen auf Basis der Studienergebnisse als Orientierungshilfe für die Entwick-

lung gemeinsamer Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung dienen:  

 Die Bepreisung der bereitgestellten Daten orientiert sich am Zweck der Nutzung. Es sollte 

zwischen kommerzieller und nichtkommerzieller Nutzung unterschieden werden. Die nicht-

kommerzielle Nutzung sollte grundsätzlich geldleistungsfrei sein. 

 Zur Förderung von KMU, Entrepreneurship und Innovation ist eine geldleistungsfreie kom-

merzielle Datennutzung anzustreben und der geldleistungspflichtigen vorzuziehen. 

 Die Erhebung von Geldleistungen für die Bereitstellung und Reproduktion von Daten für 

Dritte muss wirtschaftlich erfolgen und durch Zusatzaufwand gerechtfertigt sein, z. B. durch 

die regelmäßige Aktualisierung von großen Datenmengen. 
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 Geldleistungen sollten nur auf Dienste mit Mehrwertcharakter und Daten mit hohem Pflege-

aufwand erhoben werden. 

 Ein einheitlicher Kostenbegriff ist anzustreben. Der Begriff Zusatzkosten ist zu favorisieren. 

 Die Bemessungsgrundlage für die Kalkulation von Geldleistungen ist auf die ermittelten Zu-

satzkosten für die Bereitstellung und Reproduktion von Daten für Dritte zu beschränken 

(Kostendeckung). Die Höhe der in Rechnung zu stellenden Zusatzkosten ist nach betriebs-

wirtschaftlichen Methoden zur Preiskalkulation zu ermitteln. 

 Die Ermittlung von Geldleistungen sollte für die Verwaltung einfach und für den Nutzer 

nachvollziehbar sein. Die Anzahl der Parameter zur Ermittlung der Geldleistung sollte mini-

mal sein. Ein gemeinsames Kalkulationsschema für die Bepreisung von Daten sollte zur Ori-

entierung potenzieller Datenbereitsteller entwickelt werden. 

 Die Erhebung von Geldleistungen muss wirtschaftlich erfolgen. Sollte eine Erhebung von 

Geldleistungen durch administrativen Aufwand, wie Rechnungsstellung, Zahlungsverfol-

gung, Rechnungswesen etc., für die öffentliche Verwaltung unwirtschaftlich sein, ist von der 

Geldleistungspflicht Abstand zu nehmen. 

 Alternative (Re-)Finanzierungsformen sollten vor der Erhebung von Geldleistungen geprüft 

werden. Beispielhaft seien die haushalterische Finanzierung, neue Kooperationsformen (öf-

fentlich-privat, öffentlich-öffentlich) und eine Verbesserung der Datenvermarktung angeführt. 

 Für die unbegrenzte, unternehmensweite Datennutzung sind einfache Geldleistungsmodelle 

zu entwickeln. 

 Für Geobasisdaten sollten ebenenübergreifend einheitliche Datenqualitäten definiert wer-

den, die grundsätzlich im Sinne der Nutzungsförderung geldleistungsfrei abgegeben werden. 

Zur Ausarbeitung von Grundsätzen und Standards für Open Government Data wird im Rahmen der 

Studie eine gemeinsame Organisationsstruktur (»Governance«) als Basis der ebenenübergreifen-

den Zusammenarbeit vorgeschlagen. Diese wird im nächsten Abschnitt thematisiert (III-4.3). 

3.5.3 Gemeinsamer Abrechnungsdienst als mittelfristige Option 

Die Bereitstellung eines Abrechnungsdienstes (Warenkorb) sollte als mittelfristige (Erweite-

rungs-)Komponente für die Open-Government-Plattform betrachtet werden. Kurzfristig sollte die 

Abrechnung weiterhin dezentral erfolgen, um das Projekt nicht zu überfrachten und um die Ergeb-

nisse von parallelen Projekten (IMAGI, GDI-DE) integrieren zu können. Es sei darauf hingewiesen, 

dass Insellösungen im Bereich von Abrechnungsdiensten weder effizient im ökonomischen Sinne 

noch effektiv im Sinne des prozessorientierten E-Governments sind.  

Im Rahmen der Studie wurden bestehende Abrechnungsdienste und relevante Entwicklungsprojek-

te betrachtet, um die Optionen zur Umsetzung respektive Nutzung eines Abrechnungsdienstes im 

Rahmen der Open-Government-Plattform aufzuzeigen. Darauf aufbauend wurden Empfehlungen 

für eine potenzielle, spätere Umsetzung formuliert. 

Zur Identifikation eines geeigneten Abrechnungsdienstes sollten sowohl die aktuellen Entwicklun-

gen im öffentlichen Sektor als auch die bestehenden Lösungen der Privatwirtschaft berücksichtigt 

werden. 

Entwicklungsprojekte und bestehende Lösungen im öffentlichen Sektor 

Abrechnungskomponenten für die öffentliche Verwaltung werden zurzeit im Rahmen des IMAGI-

Modellvorhaben zu Lizenz- und Kostenfragen bei Geodaten auf ihre Praxistauglichkeit und Umsetz-

barkeit getestet. In diesem Modellvorhaben wird ePayBL eingesetzt, eine Software für Onlinezah-
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lungen im öffentlichen Sektor. Bevor noch ein weiteres Abrechnungsmodell für die Open-

Government-Plattform entwickelt wird, sollten die Ergebnisse des parallelen Entwicklungsprojekts 

abgewartet werden. 

Das IMAGI-Modellvorhaben geht mit positivem Beispiel bei der Vereinheitlichung der Abrechnungs-

prozesse voran. Es ist jedoch zu empfehlen, die hier bestehenden Standardisierungspotenziale 

weiter auszuschöpfen und sich nach Möglichkeit auf einen Abrechnungsdienst zu verständigen. 

Da Geldleistungen vor allem im staatlichen Geodatensektor erhoben werden, sollte insbesondere 

die Nutzung bzw. Mitnutzung der Lösung des IMAGI-Modellvorhabens Lizenz- und Kostenfragen bei 

Geodaten auf der Open-Government-Plattform geprüft werden. Mit dem Aufsetzen auf einer beste-

henden Lösung wird die Standardisierung vorangetrieben, Interoperabilität hergestellt und werden 

Entwicklungskosten gespart. 

Erfolgreiche Abrechnungssysteme aus der Privatwirtschaft 

Abrechnungssysteme für Webportale und Webshops sind in der Privatwirtschaft lange etabliert und 

verbreitet, der Wettbewerb unter den Anbietern ist daher groß. Die Lösung eines privaten Anbie-

ters könnte als Option in Betracht gezogen werden, wenn die in der öffentlichen Verwaltung vor-

handenen Abrechnungssysteme keine passenden Komponenten für die Open-Government-

Plattform anbieten oder die sich derzeit im Test befindende Lösung im IMAGI-Modellvorhaben nicht 

umgesetzt wird.  

Eine weitere Option könnte hier auch eine Partnerschaft mit einem privaten Partner für den gesam-

ten Abrechnungs- und Verrechnungsprozess inklusive Factoring, Inkasso etc. sein. Durch eine 

Partnerschaft wird die Verwaltung von der Aufgabe der Abrechnung und Verrechnung entbunden. 

Der private Partner kann sich dabei bspw. über ein prozentuales Entgelt pro Transaktion refinan-

zieren, sodass eine Entlastung des Haushalts erzielt wird.  

In gleichem Maß wie die Geldleistungsmodelle sollte auch das Abrechnungsmodell den Anforde-

rungen komplexer föderaler Strukturen Rechnung tragen. Jedoch besteht beim Abrechnungsmodell 

ein eindeutiges Standardisierungs- und Effizienzpotenzial für die Verwaltungen, da dieses von der 

Höhe des Preises unabhängig ist und manuelle Abrechnungen ersetzt. 

Es sollte daher ein Standardisierungsprozess bei den Abrechnungsmodellen für staatliche Daten 

angestoßen werden, um für die beteiligten Datenbereitsteller eine einfache und kostengünstige 

Abrechnungskomponente bereitzustellen. Ein ausgereiftes Abrechnungssystem könnte zudem 

nachhaltig ausgestaltet werden, sodass es auch auf weitere Abrechnungsprozesse der öffentlichen 

Verwaltung erweiterbar wäre. 

Bei der Entscheidung über den Einsatz eines einfachen Abrechnungsdienstes ist jedoch insbeson-

dere bei Open Government Data zu berücksichtigen, dass falsche Anreize zur Erhebung von Geld-

leistungen für öffentliche Stellen gesetzt werden könnten. Standardisierte, ausgelagerte Abrech-

nungs- und Verrechnungsprozesse senken den internen Aufwand für die Behörden. Dadurch 

könnten Anreize entstehen, für weitere Daten und Dienstleistungen der Verwaltung Geldleistungs-

pflichten einzuführen. 

In Bezug auf einen Abrechnungsdienst wird die folgende Handlungsempfehlung für die Open-

Government-Plattform formuliert. 
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Handlungsempfehlung 34 

Beim Abrechnungsdienst Kooperation und Standardisierung anstreben 

Organisation mittel- bis langfristig 

Die Bereitstellung eines Abrechnungsdienstes sollte als mittel- bis langfristige, optionale (Erweiterungs-) 

Komponente für die Open-Government-Plattform betrachtet werden. Aus Gründen der Praktikabilität und 

zur Förderung eines größtmöglichen Angebots sollte die Abrechnung mittelfristig dezentral durch den 

Datenbereitsteller erfolgen. Eine Insellösung im Bereich von Abrechnungsdiensten wäre weder effizient im 

ökonomischen Sinn noch effektiv im IT-strategischen Sinn. Bei der potenziellen Identifikation eines geeig-

neten einheitlichen Abrechnungsdienstes sollten sowohl die aktuellen Entwicklungen im Geodatensektor 

als auch bestehende Lösungen der Privatwirtschaft berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund, dass 

Geldleistungen vor allem im staatlichen Geodatensektor erhoben werden, sollte wenn möglich eine Ko-

operation mit den Akteuren aus dem GDI-DE-Umfeld Priorität haben und eine (Mit-)Nutzung der GDI-DE-

Abrechnungskomponente angestrebt werden.  

 

 

3.5.4 Ausblick: Transparenz und Wettbewerb als Triebkräfte für Open 

Government Data 

Vollkommene Geldleistungsfreiheit für die Datennutzung wird im Umfeld von Open Government 

Data häufig als einzig möglicher Lösungsansatz betrachtet. Die Realität in Deutschland ist jedoch 

durch Rahmenbedingungen und Triebkräfte gekennzeichnet, die dieser Maximalforderung teilweise 

entgegenstehen. 

So ist der Geodatensektor von einer starken dezentralen Kompetenzverteilung auf Bundes-, Län-

der- und Kommunalebene geprägt und weist eine Vielzahl unterschiedlicher Geldleistungsmodelle 

auf. Weitere Akteure in den unterschiedlichen Datensektoren, wie der DWD und Destatis, haben 

bereits vor Jahren ihre Geldleistungsmodelle in Richtung Nutzungsförderung durch minimale Geld-

leistungen und geldleistungsfreie Datenangebote grundlegend geändert. Gegenwärtig kommen die 

Open-Government-Portale von Ländern und Kommunen hinzu, die ein geldleistungsfreies Datenan-

gebot – gemäß dem Open-Data-Gedanken – vorsehen. 

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Stoßrichtungen gilt es, einen gangbaren, pragmatischen 

Weg zu wählen, um sowohl dem nichtkommerziellen als auch dem kommerziellen Datennutzer eine 

große Anzahl möglichst hochwertiger Daten bereitzustellen. Daher sollte eine möglichst hohe Betei-

ligung von öffentlichen Stellen an der zentralen Open-Government-Plattform angestrebt werden. Es 

empfiehlt sich das folgende Vorgehen:  

 Geldleistungspflichtige Daten sollten aufgrund ihrer Potenziale für die Privatwirtschaft und 

die öffentliche Verwaltung nicht ausgegrenzt werden. Die ebenenübergreifende Open-

Government-Plattform sollte einen vereinenden Charakter haben. 

 Der volkswirtschaftliche Ansatz zu Geldleistungsmodellen wird präferiert: Einfache Modelle 

und geldleistungsfreie Datennutzung sollten der Normalfall sein, damit sich ein föderaler 

Datenaustausch und Datenmarkt etabliert. 

 Die politische Ebene sollte sich auf gemeinsame Grundsätze der Bepreisung einigen (siehe 

auch »Governance« unter III-4.2). Die Preishöhe ist von diesen Ergebnissen nicht berührt. 

Eine »Allianz der Willigen« sollte mit gutem Beispiel                                      s-

tungen, vorangehen.  

Eine Angleichung der Höhe der Geldleistungen wird mittelfristig durch einen von Preistransparenz 

induzierten Wettbewerb unter den Datenangeboten erfolgen, die über die Open-Government-Platt-

form bereitgestellt werden. 
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 GOVERNANCE 4

4.1 AUSGANGSLAGE: GOVERNANCE ALS BASIS FÜR LANGFRISTIGE 

ZUSAMMENARBEIT AN OPEN GOVERNMENT 

Der Begriff Governance bezeichnet im Kontext dieser Studie die ebenenübergreifende Koordinie-

rung der an der Weiterentwicklung von Open Government in Deutschland arbeitenden Akteure.790 

Der Auftrag der Studie bestand darin, eine Organisationsstruktur zu beschreiben, die als langfristi-

ge Basis für die ebenenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Open Government dient, wobei 

der Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf Open Government Data liegt. In Bezug auf die Gover-

nance wird bewusst von Zusammenarbeit im Bereich Open Government gesprochen, um der Ei-

genschaft von Open Government Data als Grundlage für Open Government sowie dem damit ver-

bundenen Entwicklungsprozess und -potenzial (»von Open Government Data zu Open 

Government«) gerecht zu werden. Ebenso sollte im Rahmen der Governance die Finanzierung 

ebenenübergreifender Kooperationsvorhaben zu Open Government in Deutschland, vor allem einer 

Open-Government-Plattform, thematisiert werden. 

Als organisatorische Basis der Zusammenarbeit strukturiert die Governance den Entwicklungspro-

zess von Open Government durch Zuordnung von Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Aufga-

ben zu den beteiligten Akteuren. In die Governance sollten – den Grundsätzen von Open Govern-

ment folgend – übergreifend Akteure aus Gesellschaft, Politik und öffentlicher Verwaltung 

einbezogen werden. Als einzubeziehende Akteure wurden Ziel- und Nutzergruppen von Open 

Government, speziell Open Government Data (siehe dazu die Zielgruppenanalyse unter I-3.5), 

definiert: Betreiber von Open-Data-Portalen, gemeinsame Gremien von Bund, Ländern und Kom-

munen, verantwortliche Behörden und Datenbereitsteller sowie Datennutzer aus der Gesellschaft. 

Die Einrichtung einer übergreifenden Governance erfolgt in Zeiten eines sichtbar ansteigenden 

Bedarfs gesellschaftlicher Akteure nach mehr Transparenz, frühzeitigerer Einbeziehung in Pla-

nungs- und Entscheidungsprozesse und intensiverer Zusammenarbeit zwischen Staat und Gesell-

schaft.791 Dieser Bedarf wird nicht nur bei großen Infrastrukturvorhaben deutlich, deren Anzahl sich 

z                                                  sondern manifestiert sich auch zunehmend in 

der politischen Meinungslage und den Erfolgen neuer Parteien. In der Folge ist die Erwartung von 

Ziel- und Nutzergruppen an Open Government und die dazugehörige Governance naturgemäß 

entsprechend groß. 

Im Sinne des Erwartungsmanagements sollte daher an dieser Stelle vorweggenommen werden, 

dass Open Government – und damit auch die entsprechende Governance – als evolutionärer Prozess 

der Veränderung und Öffnung (»Kulturwandel«) zu verstehen ist. So kann insbesondere vor dem 

Hintergrund der historisch gewachsenen, von Hierarchie und Regeln geprägten Verwaltungstradition 

in Deutschland nicht mit einem kurzfristigen oder revolutionären Wandel im Verhältnis von Staat 

und Gesellschaft gerechnet werden. Das bedeutet, dass Open Government nur dann erfolgreich 

sein kann, wenn alle Akteure und insbesondere die daten- und informationshaltenden Verwaltungen, 

                                                
 

790  Von dieser Begriffsdefinition ist das Governance-Framework COBIT zu unterscheiden, das eine Best-Practice-Sammlung 
zur IT-Steuerung darstellt. Vgl. dazu IT Governance Institute (2007). 

791  Vgl. FORSA (2010). 
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die die Veränderungen umsetzen sollen, einbezogen und im Prozess der Veränderung mitgenom-

men werden. 

Ebenso erfolgt die Einrichtung einer übergreifenden Governance in Zeiten vielfältiger etablierter 

Ansätze zur Zusammenarbeit von Staat und Gesellschaft und zur Beteiligung gesellschaftlicher 

Akteure. In den deutschen Ländern und Kommunen bestehen seit etlichen Jahren Ansätze und 

Formate der Zusammenarbeit und Beteiligung. Konsultationen/Befragungen, Referenden, Bürger-

haushalte oder Bürgerbeiräte stellen auf Ebene etlicher Länder und Kommunen nicht erst seit der 

Volksabstimmung zu Stuttgart 21 bewährte Formen der Interaktion von Bürgern und öffentlichen 

Verwaltungen dar. 

Darüber hinaus gewinnt auf internationaler Ebene die Initiative der »Open Government Part-

nership«, die von den Staaten Transparenz, Bürgerbeteiligung, Korruptionsbekämpfung und Re-

chenschaftslegung im Rahmen einer Open-Government-Erklärung einfordert, an Zustimmung und 

Unterzeichnern unter den politischen Entscheidern. So haben bereits zahlreiche Industrie- und 

Schwellenländer ein Beitrittsgesuch für die Initiative eingereicht. Auch in Deutschland hat sich ein 

zivilgesellschaftlicher Arbeitskreis etabliert, der den Beitritt Deutschlands zur Open Government 

Partnership verfolgt.792 Die Beteiligung an der Open Government Partnership ist mit der Einführung 

innovativer Ansätze für mehr Transparenz und Beteiligung verbunden. So muss jeder beitrittswilli-

ge Staat einen nationalen Aktionsplan im Rahmen eines öffentlichen Konsultationsprozesses erar-

beiten. Zusätzlich muss der Staat sich bereit erklären, die Umsetzung des nationalen Aktionsplans 

von unabhängigen Experten überprüfen und bewerten zu lassen.793 

Bei der Entwicklung der Governance gilt es, sowohl die auf Landes- als auch die auf Kommunal-

ebene in Deutschland verbreiteten Ansätze sowie auch neue Ansätze zu berücksichtigen und auf 

diesen unter Berücksichtigung der nationalen Rahmenbedingungen und Gegebenheiten aufzubauen. 

Die Governance von Open Government ist nicht gleichzusetzen mit einer Kooperation im Rahmen 

eines Einzelprojekts bzw. konkreten Vorhabens. Die übergreifende Governance impliziert vor allem 

die Koordinierung und Vereinbarung von föderalen Grundsätzen und Standards für künftiges Open 

Government. Die Governance ist dabei auf jene Handlungsfelder von Open Government fokussiert, 

wo eine föderale Zusammenarbeit, wie bei Open Government Data, sinnvoll ist und von den betei-

ligten Akteuren angestrebt wird. 

4.2 FUNKTIONEN DER GOVERNANCE 

Die Governance dient der strategischen Steuerung des Open-Government-Prozesses in Deutsch-

land. Sie stellt die Basis für die übergreifende Kooperation und Koordinierung der an Open 

Government arbeitenden Akteure dar. Die Governance erfüllt hierbei vier Kernfunktionen zur Wei-

terentwicklung von Open Government: 

 Bereitstellung einer Basis für Zusammenarbeit 

 Herbeiführung von Entscheidungen und Ergebnissen 

 Koordination von Angebot und Nachfrage 

 Sicherstellung der Finanzierung und der Ressourcen 

                                                
 

792  Vgl. Arbeitskreis Open Government Partnership (2012b). 
793  Ebd.  S  3  



III  DIE ORGANISATORISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

329 
 

4 GOVERNANCE 

Bereitstellung einer Basis für Zusammenarbeit: Durch Einrichtung einer gemeinsamen Orga-

nisationsstruktur, in der Politik, Verwaltungen und gesellschaftliche Akteure interagieren, wird eine 

Basis für eine übergreifende Zusammenarbeit an Open Government bereitgestellt. Die Governance 

ist damit ein Angebot zur freiwilligen Zusammenarbeit der an der Förderung und der Weiterent-

wicklung von Open Government beteiligten Akteure. Die Zusammenarbeit sollte auf jene Felder 

und Aspekte von Open Government fokussiert werden, wo ebenenübergreifende Gemeinsamkeiten 

bestehen und eine freiwillige Zusammenarbeit erstrebenswert ist. Der Schwerpunkt liegt hierbei 

zunächst auf Open Government Data als Grundlage von Open Government mit seinen drei Säulen 

Transparenz, Partizipation und Kooperation. Die Zusammenarbeit kann, dem Interesse der beteilig-

ten Akteure folgend, schrittweise umgesetzt und intensiviert werden. Die Governance kann damit 

den Ausgangspunkt zur Initiierung ebenenübergreifender Vorhaben zur Förderung und Weiterent-

wicklung von Open Government in Deutschland bilden. 

Herbeiführung von Entscheidungen und Ergebnissen: Die ebenenübergreifende Zusammen-

arbeit an Open Government erfordert verbindliche Entscheidungen und die Erzeugung konkreter 

Ergebnisse. Eine der Kernfunktionen der Governance ist es daher, gemeinsame Grundsätze, Stan-

dards und Projekte zu entwickeln, zu vereinbaren und umzusetzen. Im Rahmen von Open 

Government Data als Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird es vordringliche Aufgabe der Gover-

nance sein, sich auf gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung (siehe III-3.5.2) 

und einheitliche Bestimmungen zur Nutzung von Verwaltungsdaten (siehe II-4.6.5) zu einigen. 

Ebenso ist eine Standardisierung der (Meta-)Datenstandards von Open Government Data zu ver-

folgen, die die übergreifende Nutzbarkeit von offenen Verwaltungsdaten in Deutschland und Euro-

pa fördert (siehe Abschnitt IV-4.4). 

Koordination von Angebot und Nachfrage: I                            N                    

Bedarfe, Ideen und Anforderungen der Ziel-     N  z                   A                       

der Verwaltung bereitgestellten Daten, Informationen und Beteiligungsformate, koordiniert. Der 

Schwerpunkt liegt auch hier auf Open Government Data und der Open-Government-Plattform. Die 

Ziel- und Nutzergruppen formulieren ihre Nachfrage und kommunizieren diese in konsolidierter 

Form über die Open-Government-Plattform oder über ausgewählte Vertreter an die Verwaltung. 

Dieser Input verschiedener gesellschaftlicher Akteure wie z. B. Zivilgesellschaft, Wirtschaft oder 

Wissenschaft wird gesammelt und im Rahmen der Governance verarbeitet, d. h. zunächst diskutiert 

und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit bewertet. Die Ausrichtung der Angebote der Verwaltungen 

orientiert sich somit an der Nachfrage der Ziel- und Nutzergruppen. 

Sicherstellung der Finanzierung und der Ressourcen: Die Förderung von Open Government 

ist ein kooperatives Projekt der Verwaltungsmodernisierung, das von allen föderalen Ebenen unter-

stützt wird. So haben Vertreter von Bund, Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden u. a. 

die Absicht formuliert, beim Betrieb einer zentral zugänglichen Open-Government-Plattform zu-

sammenzuarbeiten.794 Die potenziellen Partner können im Rahmen der Governance die Bereitstel-

lung der finanziellen und sonstigen Ressourcen für die Zusammenarbeit mit Fokus auf der Open-

Government-Plattform vereinbaren. Da Open Government ein junges, langfristig zu entwickelndes 

Thema ist, wird es auf eine nachhaltige Finanzierung und die Bereitstellung von Ressourcen für die 

notwendige Weiterentwicklung durch Innovationen ankommen. In Ergänzung einer Grundfinanzie-

rung für den Betrieb der Open-Government-Plattform sollten die Vereinbarungspartner in Abhän-

gigkeit von der künftigen Schwerpunktsetzung der Zusammenarbeit und der gesellschaftlichen 

Nachfrage über den Ressourceneinsatz für Innovationen auf der Open-Government-Plattform 

(»Innovationsbudget«) entscheiden. 

                                                
 

794  Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011), S. 4. 
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Die beschriebenen Funktionen der Governance sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst: 

 

Abbildung III-4: Funktionen der Governance im Rahmen von Open Government 

4.3 ANFORDERUNGEN AN DIE GOVERNANCE 

Bei der Ausgestaltung der Governance sind sowohl für Open Government spezifische als auch all-

gemeine Anforderungen – im Sinne kritischer Erfolgsfaktoren für öffentliche Governancestrukturen – 

zu berücksichtigen. 

Für den Erfolg des Gesamtvorhabens Open Government in Deutschland wird es vor allem auf eine 

breite und auf hoher politischer Ebene angesiedelte Unterstützung (»Commitment«) ankommen. 

Diese Erkenntnis wurde nicht nur im Rahmen der Untersuchung der Struktur verschiedener euro-

päischer Open-Data-Organisationen gewonnen,795 sondern auch im Kontext übergreifender, mit 

Konfliktpotenzial verbundener Reformthemen, wie des Bürokratieabbaus in Deutschland, als Er-

folgsfaktor formuliert.796 Auch die verschiedenen im Rahmen der Studie interviewten Experten aus 

Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft haben deutlich gemacht, dass es der Gewinnung eines 

hochrangigen »Powersponsors« für Open Government bedarf, der sich mit dem Thema und seiner 

Entwicklung identifiziert. Infolge des Umstands, dass Open Government ein ebenenübergreifendes 

Vorhaben darstellt, erfordert es eine entsprechend breite Unterstützung auf allen politischen Ebe-

nen. Es kann jedoch optimistisch angenommen werden, dass Open Government aufgrund der Po-

tenziale zur Verwaltungsmodernisierung und Steigerung der Legitimität des politischen-

administrativen Handelns sowie angesichts der gegenwärtigen politischen Meinungslage, der hohen 

Bürgerrelevanz und der vergleichsweise geringen Kosten ein attraktives, unterstützenswertes The-

ma für die politische Spitze – einen »Political Case« – darstellt. 

In Bezug auf die politische Unterstützung von Open Government wird die folgende Handlungsemp-

fehlung formuliert. 

                                                
 

795  Vgl. European Commission (2011a)  S  20  
796  V          J   z     V    2010  S  482  
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Handlungsempfehlung 35 

Politischen Powersponsor für Open Government gewinnen, politische Unterstützung auf allen Ebenen fördern  

Organisation kurzfristig 

Erfolgreiches Open Government bedarf einer breiten politischen Unterstützung auf allen politischen Ebe-

nen (»Commitment«) aufgrund seiner übergreifenden Bedeutung und des notwendigen Kulturwandels in 

Politik und Verwaltung. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen, einen Powersponsor und weitere 

Unterstützer auf hoher politischer Ebene für das Vorhaben zu gewinnen, die sich mit der Entwicklung von 

Open Government identifizieren. 

Die Ziel- und Nutzergruppen von Open Government – speziell Open Government Data – können die Ge-

winnung politischer Unterstützer »bottom-up« durch den Einsatz neuer Medien befördern. 

 

Die Schaffung von Akzeptanz unter den Ziel- und Nutzergruppen und potenziellen Datenbereitstel-

lern ist als erfolgskritischer Faktor für Open Government in Deutschland zu betrachten. In Bezug 

auf die Ziel- und Nutzergruppen ist es zwingend erforderlich, dass den politischen Programmen 

    A           ä       T                                      D                          j     

und wahrnehmbare Maßnahmen umgesetzt wird. Für Open Government Data als Teilbereich von 

Open Government kommt hinzu, dass es nutzerorientierter Angebote bedarf. Folgt man den Er-

gebnissen der im Rahmen der Studie geführten Interviews, resultiert für die Nutzer – ob aufseiten 

der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft oder der Verwaltung selbst – aus Open Government Data vor 

allem ein Mehrwert durch einen nutzerfreundlichen, zentralen Zugang, der einheitliche Nutzungs-

bedingungen vorsieht. Dabei ist es für den Nutzer nicht von Interesse, welche Organisation oder 

Gebietskörperschaft die Daten bereitstellt, sondern ihm geht es darum, wie schnell und einfach er 

auf diese Daten zugreifen kann. Um die Nutzeranforderungen hinreichend zu berücksichtigen, be-

darfsorientierte Angebote umzusetzen und Akzeptanz für die Ergebnisse der Governance zu schaf-

fen, ist eine frühzeitige und systematische Einbeziehung der Ziel- und Nutzergruppen sowie der 

potenziellen Datenbereitsteller in die Governance unerlässlich. Die Aufgaben der Ziel- und Nutzer-

gruppen sollten – zumindest mittel- bis langfristig – nicht auf die Formulierung von Bedarfen und 

Anforderungen beschränkt bleiben, sondern sie sollten sowohl eine Beratungs- als auch eine Moni-

toringfunktion bei der Gestaltung von Open Government haben. 

Im öffentlichen Sektor hat man es heute mit einer hohen Dichte von Organisationen, Gremien und 

Veranstaltungen im Umfeld von E-Government, Open Government und weiteren Vorhaben der 

Verwaltungsmodernisierung zu tun. Die Einrichtung der Governance sollte daher nachhaltig und 

effizient erfolgen, indem auf bestehenden und funktionierenden Entscheidungsstrukturen aufge-

baut wird. Die weiterzuentwickelnden Strukturen müssen effiziente Entscheidungsprozesse im fö-

deralen Deutschland ermöglichen, denn Open Government ist ein dynamisches Thema, das zeitna-

he Reaktionen und Anpassungen an veränderte Bedingungen und Anforderungen erfordert. Ebenso 

müssen die Strukturen im Zuge der Weiterentwicklung von Open Government flexibel und offen für 

Veränderungen sein. 

Die ebenenübergreifende Koordinierung von Open Government wird aufgrund der Akteurs- und 

Interessenvielfalt nicht frei von Konflikten erfolgen. Damit die Strukturen vor dem Hintergrund der 

dynamischen Themenentwicklung dennoch entscheidungsfähig bleiben, sollte im Fall von Entschei-

dungsblockaden eine Eskalation herbeigeführt werden können. Dies setzt voraus, dass die Gover-

nance politischen Rückhalt genießt und ein Zugang zu den Entscheidungsträgern besteht. Für die 

Strukturierung der Governance bedeutet dies, dass die Organisationsstruktur mit mehreren Eskala-

tionsebenen ausgestaltet sein sollte und Eskalationsregeln vorzusehen sind. Die Anforderung, dass 

es sowohl politischer Aufmerksamkeit als auch entsprechender Eskalationsmechanismen in ebe-

nenübergreifenden Vorhaben bedarf, ist weder neu noch für Open Government spezifisch. Diese 
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Anforderung resultiert zum einen aus der bloßen Komplexität von föderalen Koordinierungsprozes-

sen mit 17 und mehr Akteuren, zum anderen ergibt sie sich aus den Erfahrungen, die in den lang-

wierigen Einigungsprozessen in den mit Open Government Data vergleichbaren Fachdatennetzwer-

    (z               S        )                 

Für den Fall, dass keine Einigung zwischen den Partnern in der Governance erzielt werden kann, 

sollte im Sinne der Weiterentwicklung von Open Government in Deutschland auch die Option einer 

themenbezogenen »Allianz der Willigen« in Erwägung gezogen werden. Eine Allianz der Willigen 

umfasst die Mehrheit der Vereinbarungspartner, jedoch nicht alle Gebietskörperschaften. Denn 

erfolgreiches Open Government setzt einheitliche oder zumindest kompatible Regeln voraus. 

Die folgende Abbildung fasst die Anforderungen bzw. kritischen Erfolgsfaktoren für die Ausgestal-

tung der Governance zusammen: 

 

 

Abbildung III-5: Anforderungen an die Governance 

4.4 VORHANDENE ERFAHRUNGEN UND AUSBAUFÄHIGE STRUKTUREN FÜR DIE 

GOVERNANCE 

Die Governance kann auf vorhandenen Erfahrungen und existierenden Organisationsstrukturen 

aufbauen. Die offene Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government hat die Absicht formuliert, die 

Open-Government-Plattform als Anwendung des IT-Planungsrats zu betreiben. 797  Als zentrales 

Gremium für die föderale Zusammenarbeit in der IT bietet sich der IT-Planungsrat – zur Wahrung 

der Kontinuität und Einheitlichkeit – als Plattform für die IT-bezogene Kooperation zur Förderung 

von Open Government an. »Unter dem Dach« des IT-Planungsrats werden heute bereits einige 

gemeinsame Anwendungen von verschiedenen Betreibern von Bund und Ländern betrieben. 

                                                
 

797  Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011), S  4. 
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Ebenso findet beim IT-Planungsrat bereits eine konzeptionelle IT-Zusammenarbeit in den Koopera-

tionsgruppen und im Rahmen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) statt. Es sollte 

jedoch darauf hingewiesen werden, dass der IT-Planungsrat nur so weit als Plattform für die Zu-

sammenarbeit dienen kann, wie der Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf der IT-basierten Förde-

rung von Open Government liegt. Eine Ausweitung der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit 

setzt ein erweitertes Mandat, z. B. durch die Chefs des Bundeskanzleramts und der Staats- und 

Senatskanzleien (CdS), voraus. 

Die Betrachtung der Governancestrukturen für die bestehenden Anwendungen des IT-Planungsrats 

zeigt überdies, dass hier zahlreiche für Open Government nutzbare Erfahrungen vorliegen. So ver-

fügt die Mehrheit der gemeinsamen Anwendungen über einen Lenkungsausschuss, der als Ent-

scheidungsebene fungiert. Unterhalb des Lenkungsausschusses bestehen teilweise Arbeitsgruppen 

oder spezialisierte Unterarbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppen werden bei Bedarf und mitunter tem-

porär eingerichtet. Koordinierungs- bzw. Geschäftsstellen als Betreiber der Anwendungen setzen 

die Beschlüsse und Entscheidungen um und wirken beratend an der Arbeit der Arbeitsgruppen mit. 

Überdies bereiten die Koordinierungs- bzw. Geschäftsstellen die in regelmäßigen Abständen statt-

findenden Sitzungen der Gremien vor. Für die operative Tätigkeit der Koordinierungs- bzw. Ge-

schäftsstellen werden zudem in der Regel Kontaktstellen bei den Vereinbarungspartnern von Bund 

und Ländern genannt, die mit dem Betreiber der Anwendung zusammenarbeiten und Informatio-

nen zur Verfügung stellen. 

Mit der einheitlichen Behördennummer 115, wurde in den vergangenen Jahren ein innovatives 

Modell für ebenenübergreifende Zusammenarbeit etabliert, das sich durch einen hohen, wachsen-

den Anteil der Beteiligung auszeichnet. Im Rahmen von Behördennummer 115 wurde eine »Teil-

nehmerkonferenz« eingerichtet und eine Beitrittserklärung vorgesehen.798 In der Teilnehmerkonfe-

renz sind alle Behördennummer 115-Teilnehmer und Zeichner der Verwaltungsvereinbarung 

vertreten. Die Teilnahme am Behördennummer 115-Verbund erfolgt flexibel und zu jedem Zeit-

punkt durch eine Beitrittsklärung zur Verwaltungsvereinbarung. Behördennummer 115 zeigt, wie 

man einen hohen Grad der föderalen Mobilisierung und der Verbindlichkeit von Standards erzielen 

kann. Die hierbei entwickelten Instrumente stellen daher mögliche Ansatzpunkte für Open 

Government dar. 

Von Vorteil für die Einrichtung der Governance von Open Government ist die im Rahmen der Pro-

jektarbeiten erzielte Mobilisierung relevanter und interessierter Akteure aus Bund, Ländern und 

Kommunen, aber auch aus der Zivilgesellschaft. Für die »Förderung von Open Government« als 

Steuerungsprojekt des IT-Planungsrats wurde eine offene Arbeitsgruppe Open Government von 

Bund und Ländern unter Beteiligung der kommunalen Spitzenorganisationen eingerichtet. Ebenso 

wurden zivilgesellschaftliche Organisationen beratend in die Arbeiten der Arbeitsgruppen einbezo-

gen. Unterhalb der Arbeitsgruppe wurden zudem offene Unterarbeitsgruppen in den Bereichen 

Grundsatz, Recht und Technik eingerichtet. Aufgrund der großen Beteiligung an der Arbeitsgruppe 

und den Unterarbeitsgruppen wurden bereits Erfolge erzielt und Aufwand für die Initialisierung 

einer übergreifenden Zusammenarbeit erbracht. Elemente der heutigen Projektorganisation können 

daher als entwicklungsfähig in Richtung einer Governancestruktur für Open Government betrachtet 

werden. 

Gegenwärtig besteht auf föderaler Ebene eine Erfahrungslücke bei der systematischen und dauer-

haften Einbeziehung von Ziel- und Nutzergruppen in Governancestrukturen. Die bestehenden 

Strukturen sind heute mehrheitlich verwaltungszentriert. Hierbei können jedoch die auf Landes- und 

                                                
 

798  Vgl. D115 (2010a). 
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Kommunalebene vorliegenden Erfahrungen und Ansätze in der Zusammenarbeit für die Gover-

nance von Open Government nutzbar gemacht werden. Darüber hinaus können auch Open-

Government-Ansätze auf internationaler Ebene als Anregungen zur Ausgestaltung der Governance 

in Deutschland einbezogen werden. 

4.5 ENTWURF FÜR EINE GOVERNANCESTRUKTUR 

4.5.1 Überblick 

Für die Governance werden nachfolgend zwei Modelle vorgeschlagen. Zum einen handelt es sich 

dabei um eine kurzfristig und obligatorisch einzurichtende »Minimallösung«, die auf die übergrei-

fende Zusammenarbeit im Bereich von Open Government Data und den Betrieb der föderalen Open-

Government-Plattform zielt. Der Fokus des Minimalmodells liegt somit auf IT-Kooperation und För-

derung von Open Government durch IT. Zum anderen wird ein Maximalmodell für die Governance 

vorgestellt, das einer mittel- bis langfristigen Zusammenarbeit auf weiteren Feldern des Open 

Governments dient. Die beiden Modelle sind somit als Entwicklungsstufen der Governance zu be-

trachten. Die Umsetzung und der Ausbau können sukzessive erfolgen. Den Ausgangspunkt bildet 

hierbei das Minimalmodell mitsamt seinen für die Zusammenarbeit obligatorischen Institutionen. 

Im Zuge des Entwicklungsprozesses von Open Government können diese Strukturen sukzessive um 

die optionalen Institutionen in Richtung auf das Maximalmodell ausgebaut und geöffnet werden. 

Wie eingangs erläutert, bestehen bereits etliche Erfahrungen mit der Governance föderaler IT-

Kooperationen und auch ansatzweise in der Zusammenarbeit im Bereich Open Government. Große 

Teile der skizzierten Governancestruktur existieren bereits in Ansätzen, bzw. es bestehen Insti-

tutionen, auf denen aufgebaut werden kann. Die Vielzahl der vorgeschlagenen Institutionen soll 

nicht abschreckend auf den externen Betrachter wirken. Jedoch muss man sich bei der Konzeption 

einer föderalen Governance bewusst machen, dass bei der föderalen Struktur Deutschlands 

schlichtweg eine Vielzahl von Akteuren einzubeziehen ist, um Verbindlichkeit und Akzeptanz für 

Entscheidungen zu erzielen. Ebenso soll darauf verwiesen werden, dass eine schrittweise Umset-

zung anzustreben ist. Die vorgeschlagenen Institutionen müssen nicht zwingend alle physisch, 

sondern können teils auch »virtuell« eingerichtet werden. Die Institutionen sollen in einem zeitlich 

vertretbaren Maß zusammentreten. 

Das Minimalmodell für die Governance umfasst die folgenden Ebenen und Institutionen: 

 Steuerungsgremium als höchstes Entscheidungs- und Eskalationsgremium sowie Bereit-

steller von Ressourcen für Open Government 

 Lenkungsausschuss als Beschlussorgan für operative Entscheidungen 

 Arbeitsgruppen als optionale, bedarfsweise durch den Lenkungsausschuss einzusetzende 

Fachgremien 

 Betreiberorganisationen als zum einen der zu bestimmende Betreiber der föderalen Open-

Government-Plattform und zum anderen bestehende Betreiber dezentraler (Open-) 

Data-Portale 

 

Das Minimalmodell ist in der Abbildung III-6 dargestellt. 
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Abbildung III-6: Minimalmodell für die Governance 

 

Bestandteile des Maximalmodells für die Governance sind das Minimalmodell und zusätzlich die 

folgenden Ebenen und Institutionen: 

 politischer Schirmherr und »Kreis der Unterstützer« als politische Ebene und Treiber 

von Open Government 

 Open-Government-Forum als Teilnehmerkonferenz, Wahlgremium und Plattform zur 

Versammlung der an Open Government beteiligten Akteure 

 Open-Government-Beirat als beratendes Gremium der Ziel- und Nutzergruppen für die 

Teilnehmer 

Die Abbildung III-7 gibt einen Überblick über das Maximalmodell für die Governance. 

 

 

Abbildung III-7: Maximalmodell für die Governance 
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Im Folgenden werden die vorgeschlagenen Institutionen mitsamt ihren Funktionen und Aufgaben 

in der Governance detailliert beschrieben. 

4.5.2 Minimalmodell: grundlegende Ebenen und Institutionen der Governance 

Steuerungsgremium 

Das Steuerungsgremium ist die oberste Entscheidungs- und Eskalationsebene in der Governance 

und daher als obligatorisch zu betrachten. Das Steuerungsgremium stellt die Finanzierung des 

Vorhabens durch Bereitstellung der notwendigen Ressourcen sicher. Es entscheidet über die 

Finanzierung, den Finanzierungsschlüssel und den Finanzplan von Open Government (siehe dazu 

Abschnitt III-4.6.2). Das Gremium trifft strategische Entscheidungen über die Entwicklung und 

Förderung des übergreifenden Open Governments in Deutschland. 

Das Steuerungsgremium wird seiner Funktion als oberster Entscheidungs- und Eskalationsebene 

gerecht, indem es über solche Fragen entscheidet, die auf den untergeordneten Ebenen entweder 

aufgrund fehlender Kompetenz oder wegen Entscheidungsblockaden nicht gelöst werden können. 

Hierbei sollte der Grundsatz des »Management by Exception« gelten, um den Steuerungsaufwand 

in einem vertretbaren Maß zu halten. Das heißt, dass das Steuerungsgremium nur in Ausnahmefäl-

len oder bei schwerwiegenden Entscheidungsblockaden entscheiden muss. Solche Fälle werden 

vom Lenkungsausschuss an das Steuerungsgremium eskaliert bzw. an es herangetragen, indem sie 

auf die Agenda der nächsten Sitzung gesetzt werden. Das Steuerungsgremium sollte sich aus 

ranghohen Vertretern der beteiligten Partner, vorzugsweise auf Staatssekretärsebene, zusammen-

setzen, um die Entscheidungsfähigkeit der Governance sicherzustellen. 

Als Steuerungsgremium kommen aus heutiger Sicht der IT-Planungsrat, der z. B. bei Behörden-

nummer 115 vergleichbare Aufgaben wahrnimmt, die Chefs des Bundeskanzleramts und der 

Staats- und Senatskanzleien (CdS) oder auch ein eigens einzurichtendes Steuerungsgremium aus 

Staatssekretären der für Open Government verantwortlichen Ressorts bei Bund und Ländern infra-

ge. Um ein weitreichendes Mandat für eine Zusammenarbeit zu erhalten, die über eine IT-nahe 

Kooperation (d. h. Open Government Data, Betrieb der Open-Government-Plattform) hinausgehen 

kann (d. h. weitere Felder und Themen im Bereich des Open Governments), ist es auch denkbar, 

dass die Zusammenarbeit auf Basis eines Beschlusses der CdS begründet wird und die Aufgaben 

des Steuerungsgremiums mit dem IT-Planungsrat geteilt werden. Für das Minimalmodell der 

Governance, das auf IT-nahe Kooperation im Bereich von Open Government Data und der Open-

Government-Plattform fokussiert, erscheint der IT-Planungsrat jedoch als geeignetes Steuerungs-

gremium. 

Lenkungsausschuss 

Der Lenkungsausschuss trifft operative Entscheidungen und ist ebenfalls eine obligatorisch einzu-

richtende Institution in der Governance. Der Lenkungsausschuss entscheidet über alle Fragen mit 

Ausnahme derer, die explizit dem Steuerungsgremium obliegen. Er berichtet regelmäßig an das 

Steuerungsgremiu   D      z                                  z                         -

Länder-Arbeitsgruppe zu Open Government heraus entwickelt werden. Der Lenkungsausschuss 

sollte mindestens Vertreter von Bund und Ländern umfassen, die in Bezug auf Open Government 

kooperieren. Mitglieder des Lenkungsausschusses sollten die jeweiligen für Open Government Ver-

antwortlichen der federführenden Ressorts der beteiligten Partner sein. 

Optional kann der Lenkungsausschuss um Vertreter der kommunalen Ebene erweitert werden. 

Um den Zielen von Open Government und dem Charakter ebenenübergreifender Zusammenarbeit 

zu entsprechen, wird empfohlen, die kommunale Ebene in den Lenkungsausschuss einzubinden. 
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Die kommunale Ebene ist durch ihre Bürgernähe innovativ, erfahren und führend im Bereich Open 

Government in Deutschland. Die Einbindung der kommunalen Ebene ist somit nicht nur aus parti-

zipatorischen Erwägungen, sondern auch aus Gründen des kooperativen Lernens zu Open 

Government wünschens- und empfehlenswert. 

Zwar besteht zur Steigerung der Entscheidungseffizienz der Trend, die Mitgliederzahl von Gremien 

zu reduzieren, doch sollen insbesondere bei Open Government der Bund und die Länder plus die 

kommunale Ebene im Lenkungsausschuss vertreten sein. Eine weitere Option ist zudem, dass die 

Mitglieder des Lenkungsausschusses wie bei Behördennummer 115 nach einem Schlüssel pro Ebe-

             T                 D                      ä            A   W                    r-

bei insbesondere das nachfolgend beschriebene Open-Government-Forum als Teilnehmerkonferenz 

infrage (III-4.5.3). 

Die Verantwortlichkeiten des Lenkungsausschusses liegen in der Verabschiedung von gemeinsa-

men Grundsätzen und Standards zu Open Government respektive Open Government Data. Der 

Lenkungsausschuss führt den Finanzplan aus und entscheidet über den Einsatz der vom Steue-

rungsgremium bereitgestellten Finanzmittel zur Weiterentwicklung und Förderung der Open-

Government-Plattform (»Innovationsbudget«). Bei der Entscheidung über den Einsatz des Innova-

tionsbudgets sollte das Votum der Ziel- und Nutzergruppen berücksichtigt werden. Der Lenkungs-

sauschuss initiiert auf Basis der Investitionsentscheidung gemeinsame Projekte. Der Lenkungsaus-

schuss beauftragt den Betreiber der föderalen Open-Government-Plattform mit der Umsetzung der 

Projekte.  

Denkbar ist, dass die Mitglieder des Lenkungsausschusses die Rolle von »Open-Government-

Beauftragten« – analog zu den IT-Beauftragten – wahrnehmen. Als Open-Government-Beauftragte 

würden sie die Bereitstellung und Öffnung von Daten auf Ebene ihrer Gebietskörperschaften res-

pektive der Behörden, die sie repräsentieren, fördern und über den Fortschritt der Aktivitäten be-

richten. Zusätzlich zu den zentralen Open-Government-Beauftragten ist ebenso die Einsetzung 

eines Open-Government-Verantwortlichen je Ressort eine Option, die in Bezug auf die horizontale 

und vertikale Durchdringung von Open Government Erfolg versprechend erscheint. Die Open-

Government-Verantwortlichen würden in ihrem Ressortbereich das Thema Open Government vo-

rantreiben und dabei mit dem zentralen Open-Government-Beauftragten ihrer Gebietskörperschaft 

kooperieren. 

Arbeitsgruppen 

Arbeitsgruppen sind fachliche Gremien. Sie werden bedarfsweise vom Lenkungsausschuss einge-

setzt. Arbeitsgruppen können themenspezifisch sein und temporär eingerichtet werden. Die Ar-

beitsgruppen erarbeiten Konzepte und Vorschläge, die sie als Entscheidungsvorlagen in den Len-

kungsausschuss einbringen. 

Die Arbeitsgruppen müssen nicht mit Mitgliedern des Lenkungsausschusses besetzt sein, sondern 

sollten themenbezogen Experten der beteiligten Gebietskörperschaften einbeziehen. Zusätzlich 

sollten explizit Personen aus Ziel- und Nutzergruppen beratend in die Arbeitsgruppen eingebunden 

werden, die entweder über Fachkompetenz in den jeweiligen Themen verfügen oder als Nutzer bei 

der Formulierung von Anforderungen unterstützen können. 

Die im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government geschaffenen Unterarbeitsgrup-

pen können hinsichtlich ihres fachlichen Zuschnitts (Grundsatz, Recht, Technik) und ihrer Tätigkeit 

zur Orientierung dienen. 
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Betreiberorganisationen 

Die Betreiberorganisationen stellen die operative Ebene in der Governance dar. Die Betreiberorga-

nisationen umfassen zum einen den föderalen Betreiber der Open-Government-Plattform und zum 

anderen die dezentralen Betreiber von Open-Data- und weiteren Datenportalen. Der Betreiber des 

föderalen Portals kann eine koordinierende Rolle unter den verschiedenen Plattformbetreibern 

wahrnehmen, die offene Verwaltungsdaten anbieten. Er bereitet unter Abstimmung mit den Teil-

nehmern, Ziel- und Nutzergruppen und weiteren Betreiberorganisationen die Sitzungen des Len-

kungsausschusses vor und berichtet an diesen.  

Ebenso setzt der Betreiber die vom Lenkungsausschuss getroffenen Entscheidungen und erteilten 

Aufträge für die föderale Open-Government-Plattform um. Auch berichtet die Betreiberorganisation 

dem Lenkungsausschuss über den Stand der Umsetzung und über die Entwicklung der föderalen 

Plattformangebote. Der Betreiber wird im nachfolgenden Abschnitt detailliert beschrieben und es 

werden verschiedene Umsetzungsoptionen diskutiert (siehe Abschnitt III-5). 

4.5.3 Maximalmodell: erweiterte Ebenen und Institutionen der Governance 

Politischer Schirmherr und Kreis der Unterstützer 

Es wird empfohlen, für Open Government eine politische Schirmherrschaft einzurichten. Die Emp-

fehlung wird vor dem eingangs skizzierten Erfahrungshintergrund ausgesprochen, dass übergrei-

fende Projekte häufig zu wenig politischen Rückhalt und Unterstützung erfahren. Es muss daher 

gelingen, einen anerkannten politischen Powersponsor zu gewinnen, der als Schirmherr für dieses 

Vorhaben fungiert. Die Rolle des Schirmherrn darf nicht auf eine symbolische Unterschrift oder 

dergleichen beschränkt bleiben. Der Schirmherr muss auch im politischen Prozess als Treiber und 

Ideengeber agieren. 

Über die Rolle des Schirmherrn hinaus sollte ein »Kreis der Unterstützer« von Open Government 

formiert werden. Diesem Kreis sollten alle Politiker auf Bundes, Landes- und Kommunalebene bei-

treten können, die sich der Idee und den Idealen des Open Governments verpflichtet fühlen und 

diese im politischen Prozess vorantreiben wollen. In diesem Zusammenhang ist denkbar, dass der 

Status des politischen Unterstützers mit einem »Commitment« der unterstützenden Behördenleiter 

verbunden ist, dass sich die eigene Behörde an gewisse, zu vereinbarende Standards hält bzw. der 

Unterstützer die Einhaltung in der eigenen Behörde forciert. 

Bei der Aktivierung und Gewinnung der politischen Ebene als Unterstützer wird den Ziel- und Nut-

zergruppen und der Netzgemeinde eine wichtige Rolle zukommen. Denn bisher ist das Aktivitätsni-

veau der Spitzenpolitik in Bezug auf Open Government als vergleichsweise verhalten zu bezeich-

nen. 

Open-Government-Forum 

Das Open-Government-Forum sollte in drei Bereiche untergliedert werden, um drei Funktionen zu 

erfüllen: 

 Versammlung der Datenbereitsteller (»Teilnehmerkonferenz«) 

 Versammlung der Ziel- und Nutzergruppen 

 übergreifende Plattform zum Wissens- und Erfahrungsaustausch 

Erstens fungiert das Open-Government-Forum als Versammlung der Daten bereitstellenden öffent-

lichen Stellen im Sinne einer Teilnehmerkonferenz (siehe dazu die rechtliche Diskussion unter  

II-3.6.6). In diesem Zusammenhang ist durch Bund und Länder festzulegen, ob das Forum allen 

Daten bereitstellenden Behörden offenstehen und aus wem der Kreis der Teilnehmer bestehen soll. 

Bei dieser Entscheidung sind die Vorteile schlanker Entscheidungsstrukturen und partizipatorische 
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Erwägungen gegeneinander abzuwägen. In der Funktion einer Teilnehmerkonferenz kann das Fo-

rum als Wahlgremium für den Lenkungsausschuss – vergleichbar mit der Teilnehmerkonferenz bei 

Behördennummer 115 – dienen. In diesem Rahmen könnten sowohl die Wahl des Lenkungsaus-

schusses als auch die Besetzung der optional einzurichtenden Arbeitsgruppen jeweils auf föderaler 

Ebene erfolgen.  

Zweitens fungiert das Open-Government-Forum – analog zur Teilnehmerkonferenz der öffentlichen 

Stellen – als Versammlung der gesellschaftlichen Ziel-     N  z          (       x        V         

der öffentlichen Verwaltung). Die Versammlung der Ziel- und Nutzergruppen sollte grundsätzlich 

offen für interessierte Kreise sein. Die Versammlung dient der gemeinsamen Formulierung von 

Anforderungen, Bedarfen und Ideen für die Open-Government-Plattform. Die Versammlung kann 

überdies als Wahlgremium für den Open-Government-Beirat dienen, der nachfolgend beschrieben 

wird. Für die Ausgestaltung der Versammlung der Ziel- und Nutzergruppen bestehen mehrere Op-

tionen: Zum einen kann das Format rein virtuell auf der Open-Government-Plattform eingerichtet 

werden, zum anderen kann das Forum als physische Veranstaltung konzipiert werden, die in einem 

regelmäßigen Turnus in Zusammenarbeit der Beteiligten organisiert wird. 

Drittens stellt das Forum eine übergreifende Plattform zum offenen Erfahrungs- und Wissensaus-

tausch und zum »Netzwerken« der übergreifend an Open Government beteiligten Akteure dar. Als 

zu beteiligende Akteure sind dabei alle in der Governance wirkenden Akteure zu betrachten: Da-

tenbereitsteller, Ziel- und Nutzergruppen, Mitglieder des Lenkungsausschusses, politische Unter-

stützer und Betreiber der Open-Government- bzw. Daten-Plattformen. Das gemeinsame Veranstal-

tungsformat könnte als Impuls- und Ideengeber zur Weiterentwicklung von Open Government 

dienen. So sollten die hier von den verschiedenen Beteiligten diskutierten Themen im Lenkungs-

ausschuss und in den Arbeitsgruppen aufgegriffen und behandelt werden. 

Im Sinne einer effizienten Organisation sollte angestrebt werden, dass das Open-Government-

Forum an einem Tag zusammentritt. Ebenso sind Potenziale zur Zusammenlegung mit bestehen-

den Veranstaltungsformaten zu berücksichtigen. 

Open-Government-Beirat 

Der Open-Government-Beirat ist ein beratendes Gremium der Ziel- und Nutzergruppen. Der Beirat 

sollte grundsätzlich Mitglieder der Ziel- und Nutzergruppen Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirt-

schaft und Medien umfassen. Der Beirat sollte zur Teilnahme an den Sitzungen des Lenkungsaus-

schusses eingeladen werden. Die Mitglieder wirken zudem an den Sitzungen der Arbeitsgruppen 

mit. Denkbar ist, dass der Lenkungsausschuss den Beirat um Ausarbeitung von Expertisen und 

Stellungnahmen zu Entscheidungsvorlagen bittet. 

Der Beirat kann sich – wie zuvor geschildert – z     auf Basis einer Wahl durch die Ziel- und Nut-

zergruppenversammlung konstituieren. Eine Regelung zur Konstituierung und Besetzung des Bei-

rats sollte durch den Lenkungsausschuss im Rahmen einer offenen Abstimmung mit interessierten, 

relevanten Verbänden und Vereinen erarbeitet werden. 

Abhängig von der Bereitschaft der Beteiligten bzw. vom Entwicklungsgrad von Open Government 

in Deutschland können die Rolle und die Funktionen des Open-Government-Beirats erweitert wer-

den. Beispielhaft sei hier das britische »Public Sector Transparency Board« angeführt, dessen Vor-

sitz beim »Minister for the Cabinet Office« liegt und das sich aus unabhängigen Open-Data- und 

Transparenzexperten zusammensetzt. Die Experten sind führende Wissenschaftler und Experten 

von zivilgesellschaftlichen NROs. Die Mitglieder werden von der britischen Regierung ernannt. Das 

Board hat sowohl eine beratende als auch eine kontrollierende Funktion. Es ist zentraler Akteur in 

der Governance und stets in den Entwicklungsprozess eingebunden. Das Board »fordert« die 

Regierungsstellen »heraus«, mehr Transparenz zu wagen, so die Aussage eines Mitarbeiters des 

Transparency Teams im Cabinet Office auf eine Anfrage im Rahmen der Studie.  
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Die folgende Abbildung fasst die Funktionen der einzelnen Institutionen im Maximalmodell der 

Governance zusammen: 

 

Abbildung III-8: Funktionen der Institutionen im Maximalmodell der Governance 

4.6 GRUNDLAGEN FÜR DIE EBENENÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT 

4.6.1 Rechtliche Grundlage 

Die rechtliche Analyse im Rahmen der Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die ebenenübergrei-

fende Zusammenarbeit einer rechtlichen Grundlage bedarf (siehe dazu II-3.6.4). Dabei wird eine 

Verwaltungsvereinbarung – wie sie bei vergleichbaren föderalen Kooperationen eingesetzt wird – 

gegenüber anderen Rechtsmodellen präferiert. Verwaltungsvereinbarungen haben sich über die 

Zeit als erprobter De-facto-Standard für ebenenübergreifende (IT-)Kooperationen etabliert.  

Bei der Beteiligung an einer Verwaltungsvereinbarung zu Open Government sollte der Grundsatz 

der Freiwilligkeit gelten. Die Regelungen müssen grundsätzlich für Anpassungen und neue, ggf.. zu 

einem späteren Zeitpunkt erfolgende Beitritte weiterer Vereinbarungspartner ausgestaltet werden. 

Der Ansatz der flexiblen Beitrittserklärung, wie er bei Behördennummer 115 gewählt wurde, kann 

daher auch für Open Government eine Option darstellen. 

Während Verwaltungsvereinbarungen bei vergleichbaren ebenenübergreifenden Kooperationen 

mehrheitlich von Bund und Ländern gezeichnet werden, sollte bei Open Government aufgrund 

dessen spezifischen, partizipativen Charakters die Frage diskutiert werden, ob eine umfassendere 

Vereinbarung eingesetzt werden kann. Eine solche Vereinbarung könnte nicht nur Bund und Län-

der, sondern mit der kommunalen Ebene auch weitere Gebietskörperschaften wie im Fall der Be-

hördennummer 115 einbeziehen. Ebenso könnte die Vereinbarung auf Ebene einzelner Behörden, 

          D                        z    A                                                   115 

verwiesen werden: So hat man bei der Behördennummer 115, um übergreifende Verbindlichkeit 

herzustellen und die Rechte der individuellen Teilnehmer zu wahren (siehe dazu die detaillierte 

rechtliche Analyse unter II-3.6.6), den Beitritt aller Teilnehmer zu Behördennummer-115-Verbund 

bzw. zum Teilnehmerkreis vorgesehen, wozu neben kommunalen Gebietskörperschaften auch 
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einzelne Behörden auf Bundes- und Landesebene gehören. Jeder 115-Teilnehmer unterzeichnet 

folglich die Verwaltungsvereinbarung. 

Der Vorteil einer umfassenden Vereinbarung ist, dass man ein weitreichendes Bekenntnis zu ge-

meinsamen Grundsätzen und Standards erzielt. Dies kann insbesondere in einer föderal fragmen-

tierten Datenlandschaft mit unterschiedlichen Standards und Qualitäten förderlich sein. Der Nach-

teil einer umfassenden Vereinbarung ist der mit der hohen Anzahl von Vereinbarungspartnern 

verbundene Aufwand in der Administration und Koordination. Vieles spricht dafür, dass die Verwal-

tungsvereinbarung standardmäßig durch beitrittswillige Partner von Bund und Ländern unterzeich-

net wird und dass Kommunen sowie einzelne Behörden der Verwaltungsvereinbarung optional 

beitreten. So würde z     ein Land durch Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung seinen 

Kommunen die Möglichkeit eröffnen, sich an der nationalen Open-Government-Plattform zu beteili-

gen. Ebenso könnte sich eine Kommune durch Beitritt zur Verwaltungsvereinbarung an der Open-

Government-Plattform beteiligen, wenn ihr Bundesland nicht teilnimmt. Auf diese Weise würde ein 

flexibles und vom Aufwand beherrschbares Vereinbarungsmodell eingesetzt. 

In die Verwaltungsvereinbarung sind folgende Kernaspekte aufzunehmen und zwischen den Ver-

einbarungspartnern zu regeln:799 

 Zweck/Ziele der Zusammenarbeit der Vereinbarungspartner 

 Organisation und Koordinierung der Zusammenarbeit (»Governance«) 

 Institutionen der Governance, Funktionen, Aufgaben, Verfahren 

 Finanzierung, Umlage der Kosten (III-4.6.2) 

 Rechte der Vereinbarungspartner 

 Regelung des Beitritts, nachträglicher Beitritt 

 Änderung und Anpassung der Vereinbarung 

 Geltungsdauer und Inkrafttreten 

Weitere zu regelnde Aspekte sind ggf. nach einer Entscheidung über die Ausgestaltung der Zu-

sammenarbeit durch Bund, Länder und Kommunen zu ergänzen. 

Bei der Ausarbeitung der Verwaltungsvereinbarung ist zu berücksichtigen, dass Bund und Länder 

mit einem Beschluss des IT-Planungsrates von 2011 das Ziel formuliert haben, für alle gemeinsa-

men Anwendungen spätestens ab 2015 einheitliche Regelungen und Servicestrukturen einzuset-

zen.800 In Bezug auf die Open-Government-Plattform stellt sich somit die Frage, ob bis zum Regel-

betrieb ab circa Ende 2013 ein solcher übergreifender Standard für einheitliche Regelungen und 

Servicestrukturen verfügbar ist. Wenn dieser Standard verfügbar sein sollte, wird die Anwendung 

einer Standardregelung empfohlen. Sollte bis zum Regelbetrieb kein Standard vorliegen, wird emp-

fohlen, eine eigens gestaltete Verwaltungsvereinbarung zu unterzeichnen und diese ggf. durch eine 

neue Regelungsstruktur – sobald ein Standard vorliegt – abzulösen bzw. zu novellieren. 

4.6.2 Regelung der Finanzierung 

Open Government ist ein ebenenübergreifendes Kooperationsvorhaben, das dementsprechend von 

allen beteiligten Partnern getragen und finanziert werden sollte. Die Beteiligung an der Open-

Government-Plattform, die durch Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung erfolgt, sollte da-

her grundsätzlich mit einer Beteiligung an der Finanzierung verbunden sein. 

Gegenstand der gemeinsamen Finanzierung ist aus heutiger Sicht der Betrieb der ebenenübergrei-

fenden Open-Government-Plattform respektive die Unterhaltung einer für den Betrieb verantwortli-

                                                
 

799  Nicht abschließende Aufzählung. 
800  Vgl. IT-Planungsrat (2011 b)  S  3  
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chen Betreiberorganisation. Weiterhin sollte die Weiterentwicklung der gemeinsamen Plattform, 

z                   I                                                   z                  

Schätzung des für den Betrieb der Open-Government-Plattform zu erwartenden finanziellen Auf-

wands ist dem Abschnitt Betreibermodell zu entnehmen (siehe III-5.4.3). Von der gemeinsamen Fi-
nanzierung sollten insbesondere der Betrieb dezentraler Portale von Bund, Ländern und Kommu-

nen sowie die dezentrale Datenbereitstellung ausgenommen werden. Jede Gebietskörperschaft 

kann grundsätzlich eigene, aus eigenen Mitteln finanzierte Portale aufbauen und betreiben. 

Die Verantwortung für die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen, den Finanzplan und den Fi-

nanzierungsschlüssel sollte dem gemeinsamen Steuerungsgremium obliegen. Die Finanzmittel für 

den Betrieb der Open-Government-Plattform können z     über den Finanzplan des IT-Planungsrats 

bereitgestellt werden. Dieses Verfahren wird für den Regelbetrieb bestehender Anwendungen des 

IT-Planungsrats (Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis, Leistungskatalog, Behördenfinder 

Deutschland, Governikus, Einheitliche Behördennummer 115) eingesetzt (siehe dazu die Betrei-

bermodelle unter III-5.2.1).801 Bei der Behördennummer 115 fungiert z     der IT-Planungsrat als 

Steuerungsgremium und trägt die Verantwortung für den Finanzierungsplan und den Finanzie-

rungsschlüssel, während der Lenkungsausschuss über die Verwendung der bereitgestellten Mittel 

entscheidet. 802  Bei den ebenenübergreifenden Fachdaten-Netzwerken PortalU (Umweltportal 

Deutschland) und GDI-DE (Geodateninfrastruktur Deutschland), die keine Anwendungen des IT-

Planungsrats sind, obliegt hingegen die gemeinsame Finanzierung dem jeweiligen Lenkungsgremi-

um aus Bund- und Ländervertretern (siehe dazu die Betreibermodelle unter III-5.2.3).803 

Andere gegenwärtig vom IT-Planungsrat diskutierte Finanzierungsformen, wie z     die Vorfinanzie-

rung durch einen privaten Betreiber mit anschließender Refinanzierung durch Nutzungsentgelte, 

erscheinen für den Betrieb der Open-Government-Plattform weniger geeignet.804 Dies ist in Bezug 

auf die Finanzierung vor allem damit zu begründen, dass zunächst keine direkte Vereinnahmung 

von Finanzmitteln auf der föderalen Open-Government-Plattform vorgesehen ist (siehe dazu die 

ausführliche Diskussion eines Abrechnungsdienstes in Abschnitt III-3.5.3) und dass keine signifi-

      V       z       (z                         IT-Infrastrukturen, siehe dazu Abschnitt III-5.4.2) 

notwendig ist. 

Eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder erfordert die Festlegung eines Finanzie-

rungsschüssels zur Verteilung der Kosten unter den Vereinbarungspartnern bzw. Nutzern. Als Fi-

nanzierungsschlüssel für eine gemeinsame Länderfinanzierung wurde der Königsteiner Schlüssel 

vereinbart, der die Aufteilung des Länderanteils regelt.805 Zwar wurde der Königsteiner Schlüssel 

ursprünglich für die gemeinsame Forschungsfinanzierung vereinbart, doch hat er zunehmend Ver-

breitung und Anwendung in weiteren Feldern der Zusammenarbeit erfahren. Eines dieser Felder ist 

die föderale IT-Kooperation und die Finanzierung des Betriebs gemeinsamer Anwendungen über 

den Finanzplan des IT-Planungsrats.806 

Bei einer Beteiligung des Bundes wird bei vergleichbaren Projekten im IT-Umfeld eine paritätische 

Gesamtfinanzierung durch Bund und Länder zugrunde gelegt. Der Königsteiner Schlüssel ist dem-

entsprechend nur auf den fünfzigprozentigen Länderanteil für die ebenenübergreifende Plattform 

                                                
 

801  Vgl. IT-Planungsrat (2011 c), S. 21. 
802  Vgl. D115 (2010 a), S. 2. 
803  Vgl. Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN (2003); Verwaltungsvereinbarung GDI-DE (2008). 
804  Vgl. IT-Planungsrat (2011 c), S. 23. 
805  Vgl. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (2011). 
806  Vgl. IT-Planungsrat (2011 c), S. 21. 
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anzuwenden. Zugunsten der Einfachheit der Finanzierung sollte auf eine direkte finanzielle Beteili-

gung der Kommunen verzichtet werden. Die paritätische Finanzierung und die Anwendung des 

Königsteiner Schlüssels sind bewährte Standards zur gemeinsamen Finanzierung von ebenenüber-

greifenden Kooperationsvorhaben. Für Open Government bedarf es folglich keiner Neuentwicklung 

einer Finanzierungsregelung zwischen den Vereinbarungspartnern. 

Für die Gesamtfinanzierung bedarf es der Aufstellung eines Finanzplans, der mindestens eine zeitli-

che Aufschlüsselung (mittelfristiger Zeithorizont von mehreren Haushaltsjahren) der Finanzierungs-

anteile nach Vereinbarungspartnern sowie eine nach Ausgabeart und Verwendung strukturierte 

Aufstellung der geplanten Ausgaben umfasst (siehe dazu die Aufwandsschätzung für die Betreiber-

organisation unter III-5.5). Da die Beteiligung auf Freiwilligkeit beruht, ist die Finanzierung ent-

sprechend zu flexibilisieren, falls sich nicht alle potenziellen Vereinbarungspartner von Bund und 

Ländern von Beginn an an der Open-Government-Plattform beteiligen. So sollte bei der Aufstellung 

des Finanzplans zunächst ein Gesamtvolumen für die Finanzierung als Untergrenze definiert wer-

den, das den Betrieb der Open-Government-Plattform nachhaltig und in hinreichender Qualität 

absichert. Dieses Finanzvolumen bildet die Basis für die Kalkulation der paritätischen Bund-Länder-

Finanzierung und die Ermittlung der Länderanteile gemäß dem Königsteiner Schlüssel. 

Falls sich nicht alle potenziellen Partner von Bund und Ländern beteiligen, bedarf es einer Regelung 

zwischen den Vereinbarungspartnern zur Vermeidung einer Finanzierungslücke. Denkbar ist z    , 

dass eine mögliche Finanzierungslücke durch die Vereinbarungspartner kompensiert wird, wobei 

die fehlende Summe in gleichen Anteilen von allen Beteiligten zusätzlich zu ihrem kalkulierten Bei-

trag getragen wird. Falls eines oder mehrere Länder nicht beitreten sollten, kann die Kompensation 

des fehlenden Länderanteils ausschließlich durch die beteiligten Länder oder mit Unterstützung des 

Bundes erfolgen. Um einen Anreiz zu setzen, dass sich möglichst viele Partner an dem Vorhaben 

beteiligen bzw. von anderen überzeugt und gewonnen werden, sollte der individuelle Finanzie-

rungsanteil mit jedem zusätzlichen Partner sinken. 

Alternativ kann wie bei der Behördennummer 115 eine Minimal- und eine Maximalsumme aus fixen 

und flexiblen Finanzierungsanteilen im Finanzplan definiert werden.807 Der Finanzierungsschlüssel 

basiert hierbei auf dem Königsteiner Schlüssel und optionalen Beitritten von Ländern. Die fixen 

Anteile stellen das Minimum der für den Regelbetrieb notwendigen Finanzmittel dar, während die 

flexiblen Anteile ausschließlich für Unterstützungsmaßnahmen gedacht sind. Der Bund und die von 

Beginn an beteiligten Länder finanzieren paritätisch die Minimalsumme. Die flexiblen Anteile wer-

den erst dann kostenwirksam, wenn weitere Länder beitreten. Der Königsteiner Schlüssel ist bei 

der Behördennummer 115 auf die Maximalsumme bezogen, d. h. auf die fällige Summe, wenn alle 

Länder beteiligt sind. Für die Entscheidung über die Finanzierungsregelung der Open-Government-

Plattform durch Bund und Länder bestehen somit alternative Ansätze zur Auswahl. 

4.7 UMSETZUNG DER GOVERNANCE 

Bei der Umsetzung der Governance bedarf es einer Differenzierung hinsichtlich der vorgeschlage-

nen Modelle bzw. der damit verbundenen Entwicklungsstufen der Zusammenarbeit (siehe III-4.5). 

Es wird empfohlen, kurzfristig das Minimalmodell der Governance mit dem Fokus auf Open 

Government Data und den Betrieb der Open-Government-Plattform umzusetzen. Mittel- bis lang-

fristig ist ein Ausbau der Governance im Sinne des Maximalmodells anzustreben, auf dessen Basis 

                                                
 

807  Vgl. D115 (2010), S. 11ff. 
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eine Vertiefung der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit an Open Government erfolgen kann. 

Beim Ausbau der Governance ist besonderes Augenmerk auf eine Öffnung im Sinne einer gesell-

schaftlichen Beteiligung zu legen. 

Bei der Umsetzung ist zunächst eine Fokussierung auf das Minimalmodell der Governance anzu-

streben, da dessen Institutionen entscheidungs- und betriebsnotwendig für Open Government 

Data bzw. die Open-Government-Plattform sind. Im ersten Schritt sind dabei ein Steuerungsgremi-

um und ein Lenkungsausschuss zu bestimmen und einzurichten. Im zweiten Schritt ist eine Betrei-

berorganisation für die föderale Open-Government-Plattform zu bestimmen und einzusetzen (siehe 

dazu Einsetzung der Betreiberorganisation im Abschnitt III-5.6).  

In Bezug auf die Umsetzung der Governance wird folgende Handlungsempfehlung formuliert: 

Handlungsempfehlung 36 

Handlungsfähige Governancestrukturen aufbauen 

Organisation kurzfristig 

Open Government Data bedürfen einer effektiven, ebenenübergreifenden Koordinierung. Im Rahmen der 

föderalen Koordinierung in der Governance sollten gemeinsame Grundsätze und Standards für ebenen-

übergreifende Open Government Data erarbeitet und vereinbart werden. Gemeinsame Grundsätze und 

Standards sollten mindestens in Bezug auf Nutzungsbestimmungen, Metadaten und Geldleistungen ver-

einbart werden. Dies setzt eine entscheidungsfähige Governance mit hoher politisch-administrativer Un-

terstützung und effektiven Eskalationsmechanismen voraus. Zur zeitnahen Einrichtung der Governance 

durch Bund und Länder empfiehlt es sich, auf bewährten Strukturen aufzubauen. 

Für den Aufbau der Open-Government-Plattform ist zu empfehlen, sich zunächst auf eine »kompakte« 

Governancestruktur zu verständigen (im Sinne des Minimalmodells, siehe dazu III-4.5.2). Die Gover-

nancestruktur sollte abhängig von der künftigen Schwerpunktsetzung des Open-Government-Prozesses 

sukzessive weiterentwickelt und zugunsten einer Beteiligung der Gesellschaft geöffnet werden (im Sinne 

des Maximalmodells, siehe dazu III-4.5.3; siehe auch die Handlungsempfehlung »Governance für Beteili-

gung öffnen – gesellschaftliche Akteure als Ideengeber nutzen«). 

 

Die obligatorischen Institutionen der Governance bedürfen einer zeitnahen Einrichtung, um wichti-

ge Entscheidungen zur Weiterentwicklung von Open Government Data und zum Aufbau der föde-

ralen Open-Government-Plattform treffen zu können. Grundvoraussetzung für die Umsetzung ist, 

dass die Entscheidungsträger von Bund und Ländern über die Art, die Ausgestaltung und den Um-

fang der Zusammenarbeit entscheiden und somit ein Rahmen für die Konkretisierung der Gover-

nance vorliegt. Es muss zunächst vor allem die Bereitschaft der potenziellen Partner zur Beteiligung 

an der Kooperation und zum gemeinsamen Aufbau einer föderalen Open-Government-Plattform 

geklärt werden. Um den Aufbau der Governance, ihre rechtlichen Grundlagen sowie die Umsetzung 

und Finanzierung der Plattform zu realisieren, bedarf es der Benennung eines oder zweier feder-

führender Partner, die das Projektmanagement stellvertretend für alle beteiligten Partner von 

Bund, Ländern und Kommunen übernehmen. Dabei geht es vor allem darum, Ressourcen und 

Know-how in der Umsetzungsphase bereitzustellen und kommissarisch Aufgaben bis zur Einset-

zung des Betreibers der Open-Government-Plattform zu übernehmen (siehe Abschnitt III-5.6). 

Zusätzlich zur Ermittlung der kooperationswilligen Partner bedarf es einer Klärung der Rolle und 

der Beteiligung der Kommunen in der Governance. Dies erfordert den Dialog mit den kommunalen 

Spitzenverbänden oder Kommunen, die ihre Kooperationsbereitschaft signalisieren. Hierbei kom-

men vor allem jene Städte infrage, die sich heute bereits durch ein Open-Data-Portal engagieren 

bzw. ein Portal planen. 
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Auf Grundlage der Entscheidung von Bund und Ländern sollte die Einrichtung eines gemeinsamen, 

ggf. vorläufigen Lenkungsausschusses für Open Government durch die kooperationswilligen Ver-

einbarungspartner erfolgen. Dieser Lenkungsausschuss konkretisiert und erarbeitet entwurfsweise 

die Grundlagen der Zusammenarbeit (Verwaltungsvereinbarung, Finanzierung, Governancestruk-

tur). Die Ergebnisse können als Entscheidungsvorlage für Bund und Länder dienen. Hierbei ist es 

von Bedeutung, den Kreis der Vereinbarungspartner und der Teilnehmer zu bestimmen. 

Die Grundlagen für die Governance sollten vor dem Regelbetrieb der gemeinsamen Open-

Government-Plattform gelegt werden. Gemäß der gegenwärtigen Planung ist der Regelbetrieb der 

Plattform ab circa Ende 2013 vorgesehen. Dem Regelbetrieb geht eine Phase eines circa einjähri-

gen Probebetriebs eines zu entwickelnden Prototypes für die Open-Government-Plattform voraus. 

Die Entwicklung des Prototypes wird voraussichtlich ab circa Mitte 2012 beginnen und bis circa 

Ende 2012 andauern. Es empfiehlt sich, bereits im Probebetrieb eine Betreiberorganisation für die 

Plattform durch Bund und Länder zu bestimmen (siehe dazu Einsetzung der Betreiberorganisation 

unter III-5.6). Die Empfehlung wird vor dem Hintergrund ausgesprochen, dass die Betreiberorgani-

sation die (Weiter-)Entwicklung zum Echtsystem für den Regelbetrieb begleiten kann. Als Zeitraum 

zur Übergabe des Prototypes in die Verantwortung der Betreiberorganisation wird Mitte bis Ende 

2013 vorgeschlagen. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass es eines Vergabeverfahrens für 

die technische Realisierung des Echtsystems bedarf, das ebenfalls von der Betreiberorganisation 

begleitet bzw. durchgeführt werden sollte. Bei der Planung des Vergabeverfahrens ist zu berück-

sichtigen, dass die im Probebetrieb gewonnenen Erkenntnisse in die Ausschreibung für das Echt-

system einfließen können. Gleichzeitig sollte der zeitliche Abstand zwischen Probe- und Echtbetrieb 

so gering wie möglich gehalten werden, um die Einführung der Open-Government-Plattform nicht 

zu verzögern. Aufgrund des mehrmonatigen Zeitaufwands808, der für die Durchführung des Verga-

beverfahrens zu berücksichtigen ist, sollte das Verfahren bereits im Probebetrieb vorbereitet und 

eröffnet werden. Auch hier bietet sich – unter der Voraussetzung, dass der Probebetrieb planmäßig 

aufgenommen wird – der Zeitraum Mitte bis Ende 2013 an. 

Die Grundlagen für die Zusammenarbeit sollten somit frühzeitig verabschiedet werden, sodass ein 

Mindestzeitraum zur Einrichtung der Governance und zur Vorbereitung des Betreibers gegeben ist. 

Optionen für das Betreibermodell für die Open-Government-Plattform und dessen Einführung wer-

den in Abschnitt III-5.6 beschrieben. 

Die Ziel- und Nutzergruppen sind – dem Grundgedanken von Open Government folgend – zur Er-

zielung von Akzeptanz frühzeitig in die Governance einzubeziehen. Vor diesem Hintergrund wird 

die frühzeitige Einrichtung eines ggf. vorläufigen Open-Government-Beirats oder einer vergleichba-

ren beratenden Institution empfohlen. Es ist anzustreben, die Ziel- und Nutzergruppen intensiv in 

den Aufbau der Governance und in einen Feedbackprozess zum Probebetrieb der Open-

Government-Plattform einzubeziehen, um darauf aufbauend Ideen und Ansätze zur Verbesserung 

sammeln und umsetzen zu können. Ebenso sollte die dauerhafte, institutionalisierte Zusammenar-

beit in Form des Open-Government-Beirats offen mit interessierten Verbänden und Vereinen disku-

tiert werden. So können Verbände und Vereine vom Lenkungsausschuss zur Zusammensetzung 

und zur Besetzung des Beirats gezielt konsultiert werden. Kurzfristig kann auch ein Online-

Feedback zur Einbeziehung der Ziel- und Nutzergruppen in die Governance und zum Prototyp der 

Open-Government-Plattform durchgeführt werden. In Bezug auf die Beteiligung der Ziel- und Nut-

zergruppen wird die folgende Handlungsempfehlung formuliert: 

                                                
 

808  Die konkrete Dauer hängt von der Verfahrensart und dem Auftragsvolumen ab. 
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Handlungsempfehlung 37 

Governance für Beteiligung öffnen – gesellschaftliche Akteure als Ideengeber nutzen 

Organisation kurz- bis mittelfristig 

Open Government Data müssen »ihrem Namen gerecht werden« und eine konsequente, systematische 

und frühzeitige Einbeziehung der Ziel- und Nutzergruppen vorsehen. Das Format der Interaktion sollte in 

offener Abstimmung mit den Ziel- und Nutzergruppen erarbeitet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass moderne Partizipation elektronische Formate (»E-Partizipation«) umfasst, die mitunter eher den 

Neigungen der Ziel- und Nutzergruppen entsprechen (siehe III-4.5.3 und III-5.3.2.2). Es kommt folglich 

darauf an, nicht nur die Beteiligungswünsche angemessen aufzugreifen, sondern auch die richtigen Betei-

ligungsformate zu finden und diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Governance sollte die themati-

sche Weiterentwicklung in Richtung Open Government gestalten und vorantreiben. Um gesellschaftliche 

Impulse, Ideen, Feedbacks und Anforderungen in den Diskurs einzubringen, bedarf es eines Gremiums mit 

gesellschaftlichen Akteuren in der Governance (Open-Government-Beirat). Dieses Gremium sollte der 

Verwaltung bei der Weiterentwicklung von Open Government beratend zur Seite stehen. Gleichzeitig 

sollte dieses Gremium die beteiligten Verwaltungen »herausfordern«, Innovationen umzusetzen und neue 

Wege in der Zusammenarbeit zu gehen, sowie die Umsetzungsarbeiten der Verwaltungen kritisch verfol-

gen. Mit dem Open-Government-Beirat wird ein Vorschlag für ein solches Gremium im Rahmen der 

Governance unterbreitet. 

4.8 AUSBLICK: EVOLUTION DER GOVERNANCE IM ZUGE VON OPEN GOVERNMENT 

Die Anforderungen an die Governance werden sich im Entwicklungsprozess »von Open Govern-

ment Data zu Open Government« verändern. Open Government Data sind – auch vor dem Hinter-

grund der internationalen Erfahrungen – als Nukleus bzw. wesentliche Grundlage von Open 

Government zu betrachten. Open Government steht somit erst am Anfang der Entwicklung in 

Deutschland. Die Strukturen der Governance sollten sich daher perspektivisch an veränderte Rah-

menbedingungen, Anforderungen und Wünsche im Umfeld anpassen und sich sukzessive – vom 

Minimal- zum Maximalmodell – weiterentwickeln. In diesem Zusammenhang sollte auch gesagt 

werden, dass eine föderale Governance selbstverständlich nicht alle Facetten von Open Govern-

ment abdecken kann, sondern sich auf solche Aspekte und Themen von Open Government, wie 

z                     D        z                                                            

von den Partnern gewünscht wird. Die föderale Governance kann jedoch mittel- bis langfristig zum 

Anschub und zur Diskussion weiterer, zukünftiger Open-Government-Formate dienen, die gleich-

ermaßen für Bund, Länder und Kommunen von Relevanz sind. 

So ist zukünftig mit einem ansteigenden Anspruch der Ziel- und Nutzergruppen auf mehr Partizipa-

tion – sowohl in Bezug auf die Gestaltung der Plattform als auch darüber hinaus – zu rechnen. Die 

Öffnung der Governance zugunsten der Ziel- und Nutzergruppen mitsamt einer Einführung neuer 

Ansätze der Beteiligung ist ein Szenario, das vor dem Hintergrund angestiegener Bürgeransprüche 

auf Beteiligung mittelfristig als realistisch zu betrachten ist. Ebenso sind die wachsenden Möglich-

keiten der elektronischen Beteiligung zu berücksichtigen, für deren Herausforderungen im Bereich 

von Datenschutz und Datensicherheit mittel- bis langfristig Lösungen gefunden werden können. In 

diesem Zusammenhang kann die Governance eine Art von »Kreativlabor« für elektronische Beteili-

gung in Deutschland darstellen. 

Zur Weiterentwicklung der Open-Government-Plattform ist daher die Bereitstellung eines offenen 

Innovationsbudgets eine Option, bei der man die Nutzer- und Zielgruppen an der Verwendung der 

bereitgestellten Mittel beteiligen könnte. Die Liste von Vorschlägen dieser Art ließe sich endlos 
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verlängern. Derartige »kleine Ideen« zur Förderung der Partizipation können nur der Anfang eines 

dynamischen Entwicklungsprozesses in Richtung Open Government sein. Die Open-Government-

Plattform muss dabei zur Sammlung, Diskussion und Systematisierung solcher Ideen und Vorschlä-

ge der Ziel- und Nutzergruppen dienen. 
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 BETREIBERMODELL 5

5.1 AUSGANGSLAGE: FÖDERALES BETREIBERMODELL ALS ZIELBILD 

Die Grundlage für die ebenenübergreifende Zusammenarbeit an Open Government wurde durch 

den Beschluss des IT-Planungsrats in der 6. Sitzung im Oktober 2011 geschaffen.809 Die hohe Be-

deutung des Vorhabens wurde durch die Ernennung der »Förderung des Open Governments – 

offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln« zum Steuerungsprojekt des IT-Planungsrats unter-

strichen.810 Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit an Open Government wurde zunächst auf frei 

zugängliche Verwaltungsdaten (Open Government Data) gelegt811 und das Ziel verabredet, einen 

Zugang zu frei verfügbaren Verwaltungsdaten zu schaffen.812 Auf dieser Basis wurde von der offe-

nen Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government ein Entwurf für ein Open-Government-

Eckpunktepapier erarbeitet.813 Darin wird die Absicht formuliert, in enger Abstimmung mit allen 

Beteiligten eine zentral zugängliche Website (Open-Government-Plattform) einzurichten, die auf 

Dauer und als Anwendung des IT-Planungsrats betrieben wird.814 In diesem Zusammenhang kann 

ebenso die Dresdner Vereinbarung zum 5. Nationalen IT-Gipfel im Dezember 2010 angeführt wer-

den.815 In der Vereinbarung von Bundesregierung, einigen Ländern und der IKT-Wirtschaft wurde 

festgehalten, eine zentral zugängliche Open-Government-Plattform aufzubauen, die die verschie-

denen Plattformen von Bund, Ländern und Kommunen vernetzt.816 

Ein Auftrag der vorliegenden Studie bestand darin, ein geeignetes Betreibermodell für die Open-

Government-Plattform zu erarbeiten. Dazu sollten verschiedene Optionen für das Betreibermodell 

beschrieben und ein priorisiertes Modell vorgeschlagen werden. Vor dem Hintergrund der von Bund 

und Ländern formulierten Ziele, Absichten und Eckpunkte wurde im Rahmen der Studie ein »föde-

rales Betreibermodell« als Zielbild angenommen. Föderal bedeutet in diesem Zusammenhang zum 

einen, dass der künftige Betrieb bzw. der Betreiber von allen Ebenen getragen wird. Zum anderen 

impliziert föderal im Sinne der gemeinsamen IT-Steuerung, dass der Betrieb der Plattform durch 

den IT-Planungsrat gesteuert wird. 

Für die Erarbeitung von Umsetzungsoptionen für den Betreiber wurden bestehende, für Open 

Government relevante Betreibermodelle identifiziert und analysiert. Dabei wurde der Ansatz ver-

folgt, auf vorhandenen Erfahrungen und bewährten Ansätzen aufzubauen, diese weiterzuentwi-

ckeln und für Open Government in Deutschland nutzbar zu machen. Im Fokus der Analyse standen 

neben Open-Government-Betreibermodellen im In- und Ausland auch Erfahrungen mit vergleichba-

ren föderalen Vorhaben im IT- und Datenumfeld. Die betrachteten Betreibermodelle sind in der 

Abbildung III-9 zusammengefasst.  

                                                
 

809 Vgl. IT-Planungsrat (2011 a); IT-Planungsrat (2011 c), S. 6; IT-Planungsrat (2011 d), S. 9f. 
810  Vgl. IT-Planungsrat (2011 a). 
811  IT-Planungsrat (2011 d), S. 9. 
812  IT-Planungsrat (2011 a). 
813  Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011). 
814  Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011), S. 4.  
815  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010), S  7. 
816  Vgl. ebd. 
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Abbildung III-9: Betrachtete Betreibermodelle 

 

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und strategischen Ziele für Open Government 

wurde auf Basis der Analyseergebnisse ein Anforderungsprofil im Sinne eines Sollkonzepts für die 

künftige Betreiberorganisation beschrieben. Für das Anforderungsprofil wiederum wurden institu-

tionelle Umsetzungsoptionen entwickelt, beschrieben und bewertet. Das Ergebnis der Bewertung 

ist ein priorisiertes Umsetzungsmodell. Für dieses Modell wurde ein grober Umsetzungsplan ent-

worfen. Der Abschnitt endet mit einem Ausblick auf langfristige Entwicklungsmöglichkeiten für die 

Betreiberorganisation. 

5.2 BETREIBERMODELLE MIT RELEVANZ FÜR OPEN GOVERNMENT 

5.2.1 Föderale Betreibermodelle 

Erfahrungen mit föderalen Betreibermodellen bestehen in Deutschland bereits seit Längerem. Hier-

         z         A            K                                     ä                         

Datenverarbeitung (KoopA ADV) und die umgesetzten Vorhaben des Aktionsplans Deutschland-

Online (DOL) anzuführen. Durch die Übernahme und Fortführung dieser Aktivitäten durch den IT-

Planungsrat im Jahre 2010 wurden diese Erfahrungen gebündelt und ausgebaut. 

Unter dem Dach des IT-Planungsrates wird heute der Betrieb etlicher Anwendungen von Bund und 

Ländern – als Ergebnis gemeinsamer IT- respektive E-Government-Projekte – von verschiedenen 

Betreibern verantwortet. Bei den gemeinsamen Anwendungen handelt es sich ähnlich wie bei der 

Open-Government-Plattform um IT-Lösungen mit Querschnittsfunktion und übergreifenden Nut-

zungsmöglichkeiten. Als Anwendungen des IT-Planungsrats sind Behördenfinder, DVDV (Deutsches 

Verwaltungsdiensteverzeichnis), Governikus (virtuelle Poststelle), LeiKa/LeiKaPlus (Leistungskata-

log) und auch Behördennummer 115 (einheitliche Behördennummer) zu nennen. Die Anwendun-

gen dokumentieren nicht nur den Erfolg der föderalen IT-Kooperation, sondern weisen überdies 

ein bewährtes Vorgehensmuster für die Einrichtung von Betreiberorganisationen auf. 
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So geht nach Abschluss der gemeinsamen IT-Projekte die Verantwortung für die Anwendung auf 

eine Betreiberorganisation über. Die Betreiberorganisation ist entweder eine existierende Behörde 

bzw. Gesellschaft von Bund und Ländern oder eine eigens eingerichtete Organisation bei der feder-

führenden Instanz des Projekts.817 Bspw. hat die Freie und Hansestadt Bremen die fachliche Steue-

rung der Anwendung Governikus inne, während der Betrieb beim öffentlich-privaten IT-Dienstleiter 

bremen online services liegt.818 Die Koordination und der Betrieb des DVDV hingegen werden durch 

die Bundesstelle für Informationstechnik (BIT) im Bundesverwaltungsamt (BVA) wahrgenom-

men.819 

Für LeiKa, den Behördenfinder und für Behördennummer 115 wurden eigene Betreiberorganisatio-

nen in Form von Geschäfts- und Koordinierungsstellen eingerichtet (die Geschäfts- und Koordinie-

rungsstelle LeiKaPlus/BFD im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt820 respektive 

die Geschäfts- und Koordinierungsstelle Behördennummer 115 im Bundesministerium des In-

nern821). Die Grundlage für die Geschäfts- und Koordinierungsstellen wurde hier jeweils durch eine 

Verwaltungsvereinbarung der beteiligten Träger bzw. Gebietskörperschaften geschaffen.822  

Die ausgewählten Beispiele zeigen, dass wichtige für Open Government nutzbare Erfahrungen mit 

föderalen Betreibermodellen vorliegen. Die Einrichtung von Geschäfts- und Koordinierungsstellen 

verdeutlicht, dass die Aufgaben von Betreibern über den technischen Betrieb hinausgehen. Der 

Fokus des Aufgabenspektrums liegt hier auf Grundsatzfragen, Steuerungstätigkeiten und der Ver-

antwortlichkeit für den technischen Betrieb, der zumeist von IT-Dienstleistern als Auftragnehmern 

ausgeführt wird. 

Bei der Konzeption des Open-Government-Betreibermodells gilt es, die Absicht des IT-Planungsrats 

zur Vereinheitlichung der Regelungs- und Servicestrukturen für Anwendungen zu berücksichti-

gen.823 

5.2.2 Open-Government-Betreibermodelle im In- und Ausland 

Im In- und Ausland werden bereits zahlreiche staatliche Open-Government-Portale, wenn auch 

überwiegend im Probebetrieb bzw. Betastadium, betrieben. Die hierbei eingesetzten Betreibermo-

delle wurden im Rahmen der Studie durch Interviews mit Projektverantwortlichen untersucht. 

In Deutschland wurden die zum Zeitpunkt der Studie betriebenen »First-Mover-Portale« der Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Bremen in die Betrachtung einbezogen. Die Entstehungs-

historie der Länderplattformen ist von jener der föderalen Plattform zu unterscheiden. Der Entwick-

lung und dem Aufbau der Plattformen sind keine längerfristigen Planungsprozesse vorausgegan-

gen. Vielmehr sind die in relativ kurzer Zeit eingerichteten Plattformen das Resultat von intensivem 

Engagement der Mitglieder zivilgesellschaftlicher Organisationen (Bottom-up-Prozess) oder einer 

individuellen Unterstützungsleistung eines politischen Entscheidungsträgers (Top-down-Prozess). 

Die Verantwortung für den Betrieb liegt in drei Fällen bei den für E-Government und Open 

Government verantwortlichen Innen- bzw. Finanzressorts. In Berlin dagegen verantwortet das 

Wirtschaftsressort infolge seiner Kompetenz für Wirtschaftsförderung und Standortpolitik die 

Plattform. 

                                                
 

817  Vgl. IT-Planungsrat (2011 b); D115 (2010 a). 
818  IT-Planungsrat (2012g); BOS Bremen (2012). 
819  Bundesstelle für Informationstechnik (2012). 
820  Vgl. Geschäfts- und Koordinierungsstelle LeiKaPlus/BFD (2012).  
821  Vgl. D115 (2010 b). 
822  Vgl. D115 (2010 a); vgl. Geschäfts- und Koordinierungsstelle LeiKaPlus/BFD (2012). 
823  Vgl. IT-Planungsrat (2011 b), S  3. 
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Die Hauptaufgaben der für die Plattform verantwortlichen Organisationseinheiten bestehen in re-

daktionellen Tätigkeiten, der Qualitätssicherung, Anwenderunterstützung sowie der Interaktion mit 

Nutzern. Der Aufwand für die beschriebenen Aufgaben hält sich aufgrund der heute noch relativ 

geringen Anzahl bereitgestellter Datensätze und eines niedrigen Grades der Bekanntheit (mit Aus-

nahme der Open-Data-Netzgemeinde) der Portale in Grenzen. Der technische Betrieb wird jeweils 

getrennt von der fachlichen Steuerung durch verwaltungsinterne IT-Stellen oder externe IT-

Dienstleister als Auftragnehmer wahrgenommen. 

Die Plattformen der Länder werden heute von den Mitarbeitern der Ressorts mit großem Engage-

ment zusätzlich zu ihren »eigentlichen« Aufgaben betreut. In keinem der vier Länder wurden bis-

her eigene bzw. neue Personalressourcen für die Plattformen zur Verfügung gestellt. Dementspre-

chend gering sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Dies ist neben haushaltsbedingten 

Restriktionen auch auf das bewusste Warten der Länder auf die Entwicklungen auf föderaler Ebene 

zurückzuführen, um kompatibel und anschlussfähig an die bundesweite Entwicklung zu sein. Wie 

auf technischer Ebene bedarf es jedoch auch auf organisatorischer Ebene einer Kompatibilität des 

föderalen Betreibermodells mit den bestehenden Länderplattformen, um insgesamt zu einer effi-

zienten Gesamtlösung zu gelangen und überdies einen Kooperationsnutzen zu erzielen. 

Im europäischen Ausland wurden bereits einige nationale Open-Government-Portale in Betrieb 

genommen. Im Rahmen der Studie wurden insbesondere das französische Portal data.gouv.fr und 

das britische Portal data.gov.uk hinsichtlich des Betreibermodells betrachtet. Mit Österreich hat 

zudem ein Föderalstaat seine Bundesplattform Mitte April 2012 in Betrieb genommen. Mit dem 

verantwortlichen Projektleiter in Österreich wurde daher ebenso ein Interview im Rahmen der Stu-

die geführt. Die Verantwortung für die Plattformen liegt in den drei betrachteten Staaten auf hoher 

politisch-administrativer Ebene. Damit folgen diese drei Staaten einem Trend, der im Rahmen einer 

europaweiten Untersuchung zu Open-Data-Projekten konstatiert wurde. So wird der institutionellen 

Verortung der Open-Government-Portale auf hoher politischer Ebene eine große Bedeutung für 

den nachhaltigen Erfolg der Vorhaben beigemessen.824 Dazu wird die folgende Handlungsempfeh-

lung formuliert: 

Handlungsempfehlung 38 

Institutionelle Verortung als Erfolgsfaktor – Verantwortung für Open-Government-Plattform auf hoher 

politisch-administrativer Ebene ansiedeln 

Organisation kurzfristig 

Der institutionellen Verortung der Open-Government-Plattform kommt, den Erfahrungen im europäischen 

Ausland folgend, eine erfolgskritische Bedeutung zu. Die Verantwortung für die Koordination von über-

greifenden Open Government Data und den Betrieb der Open-Government-Plattformen liegt in allen be-

trachteten Staaten auf hoher politisch-administrativer Ebene. 

Vor diesem Erfahrungshintergrund wird auch für die deutsche Open-Government-Plattform eine Veror-

tung auf hoher politisch-administrativer Ebene empfohlen. 

 

In Österreich ist die Plattform Digitales Österreich (PDÖ) im Bundeskanzleramt für die Plattform 

verantwortlich. Die PDÖ ist das Koordinations- und Strategiegremium der Bundesregierung für 

E-Government. Zur ebenenübergreifenden Koordination in Bezug auf Open Data hat sich die 

Gruppe »Cooperation OGD Österreich« gebildet. In der Gruppe wirken neben dem Bund die 

                                                
 

824  Vgl. European Commission (2011  )  S  20  
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Großstädte825, die in Österreich im Bereich Open Government seit Längerem sehr aktiv sind, sowie 

die Interessengruppen und Nutzer mit. Während sowohl die inhaltlichen Aufgaben für die Plattform 

als auch die strategische Steuerung von Open Government insgesamt der PDÖ obliegen, fungiert 

das Bundesrechenzentrum (BRZ, der IT-Dienstleister der Bundesverwaltung) als technischer Be-

treiber der Plattform. Zur Etablierung de                      DÖ       A                         

Nutzerunterstützung und Kommunikation/Marketing, aber vor allem die interministerielle Koordina-

tion wahrnehmen. Im Zuge des Aufbaus der Plattform ist ferner die Einrichtung eines Cloud Service 

für kommunale und andere öffentliche Datenportale durch das BRZ geplant. Nach Auskunft der 

PDÖ sind fünf Personen im Bundeskanzleramt in Teilzeit sowie ein Kernteam von weiteren fünf 

Personen beim BRZ mit dem Projekt betraut. Da die Angaben zum Personalbedarf aus der Projekt- 

bzw. Pilotphase stammen, kann noch keine Aussage über den dauerhaften Personalbedarf bzw.  

-einsatz gemacht werden. 

In Frankreich wurde auf Basis eines Dekrets des Premierministers Fillon die »Mission Etalab«826 im 

Februar 2011 begründet. Die Mission hat zum Ziel, den Open-Data-Prozess auf gesamtstaatlicher 

Ebene voranzutreiben und die zentrale Plattform data.gouv.fr aufzubauen. Dazu wurde eine Orga-

nisationseinheit Etalab eingerichtet, die die Aktivitäten der Staatsverwaltungen im Bereich Open 

Data koordiniert und fördert. Etalab unterstützt die Verwaltungen dabei, eine möglichst breite Nut-

zung und Wiederverwendung der öffentlichen Daten und Informationen zu erzielen. Die Einheit 

wurde im Amt des Premierministers beim Regierungsgeneralsekretär, vergleichbar mit einem 

Staatsekretär in Deutschland, angesiedelt. Der Premierminister fungiert hier als politischer Schirm-

herr der Mission. Das Team von Etalab verfügt über eine Personalstärke von sieben Personen. Die 

Hauptaufgaben von Etalab umfassen die interdepartementale Koordination und Kommunikation 

sowie das Marketing zur Förderung von Open Data, die Pflege und Weiterentwicklung der Plattform 

und zugehöriger Anwendungen sowie die Unterstützung der Datenbereitsteller. Das Hosting der 

Plattform gehört nicht zu den Kernaufgaben von Etalab und wird von einer verwaltungsinternen IT-

Stelle wahrgenommen. Etalab hat sehr erfolgreiche Aufbauarbeit für data.gouv.fr geleistet. Inner-

halb von circa zehn Monaten Vorbereitungszeit, die zwischen der politischen Entscheidung zu Etal-

ab und dem Go-live der Plattform data.gouv.fr lagen, wurden 352.000 Datensätze bei den Verwal-

tungen »eingeworben« und konnten damit bereits zum Launch der Plattform im Dezember 2011 

bereitgestellt werden. 

Im Vereinigten Königreich wird das Portal data.gov.uk vom »Transparency Team« im Cabinet 

Office verantwortet. Die Arbeiten des Transparency Teams sind vor dem Hintergrund einer breiten 

Transparenzinitiative der Regierung zu betrachten. Das Transparency Team fungiert als Strategie-

einheit, interministerielle Koordinationseinheit und operativer Motor von Open Data, der die Öffnung 

und Bereitstellung von staatlichen Datenbeständen fördert. Das Transparency Team hat eine Per-

       ä        18                          A                            : S         (      K      a-

tionen, Verfassen von Sachstands- und Fortschrittsberichten, Weißbüchern, Leitlinien zu Open 

          )          (                 W           Plattform data.gov.uk, Interaktion mit Depart-

ments und Agencies in Bezug auf die Datenbereitstellung) sowie ein drittes Team, das den Leiter 

(Executive Director) unterstützt und das zentrale Programmmanagement für die Transparenzinitiative 

verantwortet. Das Cabinet Office hält sogar ein eigenes internes Entwicklerteam für data.gov.uk 

bereit. Das Transparency Team arbeitet mit etlichen Akteuren der Ziel- und Nutzergruppen zur 

thematischen Weiterentwicklung der Plattform zusammen. Dazu zählen individuelle technische 

Entwickler, zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen (KMU, Großunternehmen).  

                                                
 

825  Mitglieder der Cooperation OGD Österreich sind der Bund und die Städte Wien, Linz, Salzburg und Graz. 
826  Mission sous l'autorité du Premier Ministre chargée de l'ouverture des données publiques et du développement de la 

plateforme française Open Data. 
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einbezogen. data.gov.uk stellt fast 9.000 Datensätze bereit, wobei jede Woche rund 100 neue 

Datensätze hinzugefügt werden (Stand: April 2012). 

Die dargestellten Beispiele für Open-Data-Betreibermodelle aus dem In- und Ausland zeigen zwei 

Entwicklungsstadien der Betreiberorganisationen auf. Die deutschen Länderplattformen befinden 

sich am Anfang des Open-Data-Prozesses. Die Entwicklung der Länderplattformen und eine breite 

Öffnung der Datenbestände durch die Verwaltungen insgesamt sind jedoch durch die geringen 

Ressourcen eingeschränkt. Die Betreiberorganisationen der nationalen Open-Government-Portale 

im Ausland zeigen, dass die Rolle des Betreibers mehr ist als die eines bloßen technischen Platt-

formbetreibers. Die Interviews und die Untersuchung der Projekte aus dem Ausland zeigen, dass 

es eines professionellen, operativen Treibers für Open Data bedarf, wenn man staatliche Daten in 

hoher Anzahl öffnen und in hoher, einheitlicher Qualität bereitstellen möchte. Insbesondere zeigen 

die Betreiber in Frankreich und dem Vereinigten Königreich, dass es auf Open-Data-Einheiten an-

kommt, die den Open-Data-Prozess proaktiv durch Kommunikation und Marketing treiben sowie 

die beteiligten Akteure (Datenbereitsteller, Ziel- und Nutzergruppen) koordinieren und als Dienst-

leister unterstützen. Diese Erkenntnis sollte nicht auf Zentralstaaten limitiert werden, sondern ins-

besondere für Föderalstaaten gelten, in denen durch die größere Akteurszahl mit einem höheren 

Koordinationsbedarf zu rechnen ist. 

5.2.3 Betreibermodelle in Fachdaten-Netzwerken 

Lange vor dem Aufkommen einer breiten Open-Government-Data-Bewegung in Deutschland haben 

sich einige föderale »Fachdaten-Netzwerke« etabliert. Als Fachdaten-Netzwerke werden hier zu-

sammenfassend die auf Fachdomänen spezialisierten Kooperationen im Daten- und Informations-

wesen zwischen Bund, Ländern und Kommunen bezeichnet. Den Auslöser für die Etablierung die-

ser Netzwerke stellen zumeist europäische Richtlinien dar. Der Schwerpunkt der Datenangebote 

liegt hier, im Gegensatz zum übergreifenden Datenangebot von Open Data, auf Fachdaten 

und -informationen. Für die Betrachtung der in den Fachnetzwerken eingerichteten Betreibermo-

delle wurden die Beispiele PortalU (Umweltportal Deutschland) und GDI-DE (Geodateninfrastruktur 

Deutschland) für die Studie ausgewählt.  

PortalU ist ein Kooperationsprojekt der deutschen Umweltverwaltungen. Es wird gemeinsam von 

den Umweltbehörden des Bundes und der 16 Länder getragen. Ziel von PortalU ist es, einen 

schnellen und zuverlässigen Überblick über alle relevanten öffentlichen Umweltinformationen zu 

bieten, wobei der Fokus auf dem Nachweis von Umweltinformationen im Sinne der EU-Richtlinie 

über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen (Richtlinie 2003/4/EG) liegt.827 Grund-

lage für die Zusammenarbeit ist die 2003 geschlossene Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN, die 

den gemeinsamen Betrieb sowie die Entwicklung und Pflege des Metainformationssystems Umwelt-

Datenkatalog (UDK) und des Umweltinformationsnetzes Deutschland (German Environmental In-

formation Network, GEIN) regelt.828 Durch die Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung wird 

das Ziel verfolgt, umfassende Umweltinformationen verfügbar zu machen und das dezentrale An-

gebot der öffentlichen Verwaltungen an Umweltinformationen im Internet unter einem gemeinsa-

men Dach, dem Umweltportal Deutschland, anzubieten.829 

                                                
 

827  Koordinierungsstelle PortalU (2012a). 
828  Vgl. Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN (2003); Bund-Länder-Kooperation Umweltportal Deutschland (2012 a). 
829  Bund-Länder-Kooperation Umweltportal Deutschland (2012 a). 
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Die inhaltliche und technische Verantwortung für das PortalU liegt bei der Koordinierungsstelle 

PortalU im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt und Klimaschutz. Die Koordinierungsstelle 

PortalU (KSt PortalU) fungiert als Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kooperation. Die Koordinie-

rungsstelle nimmt die in der Verwaltungsvereinbarung definierten Aufgaben wahr. Dazu gehören 

die Wahrnehmung der Geschäfte des Lenkungsausschusses, in dem der Bund und alle Länder ver-

treten sind, sowie die fachliche und organisatorische Betreuung von Betrieb, Pflege und Weiter-

entwicklung der Anwendungen (PortalU, Metainformationssystem).830 Ein weiterer Schwerpunkt der 

Arbeit ist die fachliche Unterstützung der Umweltverwaltungen bei der Pflege der Datenbestände. 

Als Ansprechpartner der Koordinierungsstelle hat jeder Vereinbarungspartner eine »zentrale Stelle« 

benannt, die für die Organisation und Bereitstellung des Informationsangebots des Partners ver-

antwortlich ist. 

Die Finanzierung von PortalU erfolgt durch Bund und Länder. Dabei sind zum einen ein jährlicher 

Betrag für den Betrieb und die Pflege und zum anderen ein Betrag für die Weiterentwicklung vor-

gesehen. Zudem kann die Koordinierungsstelle projektbezogene Mittel bei den Partnern einwer-

ben.831 Auf Basis der Umlagefinanzierung können maximal fünf Stellen für PortalU im Niedersächsi-

schen Umweltministerium geschaffen werden. 832  Das Team von PortalU umfasst spezialisierte 

Mitarbeiter, vor allem mit naturwissenschaftlichem Studienhintergrund. 

Mit GDI-DE soll das Betreibermodell eines der Modernisierungsprojekte des Regierungsprogramms 

»Vernetzte und transparente Verwaltung« dargestellt werden. Am Projekt zum Aufbau der nationa-

len Geodateninfrastruktur sind Bund, Länder und Kommunen beteiligt. Ziel des Aufbaus der GDI-

DE ist die ebenenübergreifende Vernetzung von raumbezogenen Daten (Geodaten). GDI-DE ist der 

nationale Beitrag zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur 

in der Europäischen Gemeinschaft (Richtlinie 2007/2/EG). Wie beim PortalU wurde auch zum Auf-

bau und Betrieb der GDI-DE eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern geschlos-

sen.833 Die Verwaltungsvereinbarung GDI-DE schafft die organisatorischen Voraussetzungen für die 

föderale Zusammenarbeit zur Schaffung der GDI-DE und zu deren Einbindung in INSPIRE. 

Als Betreiberorganisation der GDI-DE wurde die Koordinierungstelle GDI-DE im Bundesamt für 

Kartographie und Geodäsie (BKG) eingerichtet. Die Koordinierungsstelle handelt im Auftrag des 

Lenkungsgremiums GDI-DE, das als gemeinsames Entscheidungs- und Steuerungsgremium von 

Bund, Ländern und Kommunen fungiert. Das Lenkungsgremium berichtet wiederum an den IT-

Planungsrat. Die Aufgaben der Koordinierungsstelle umfassen die Beratung und die Vorbereitung 

der Entschlüsse des Lenkungsgremiums, die Koordination der Umsetzung der Beschlüsse und Auf-

träge des Lenkungsgremiums sowie operative Aufgaben in Bezug auf den Aufbau und Betrieb von 

GDI-DE und die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie.834 Für die Zusammenarbeit benennen die Ver-

einbarungspartner jeweils eine »Kontaktstelle« – analog zu den zentralen Stellen beim PortalU – 

als zentralen Ansprechpartner der Koordinierungsstelle. Die Koordinierungsstelle arbeitet mit dem 

Netzwerk der Kontaktstellen von Bund und Ländern operativ zusammen. 

Die Finanzierung der Koordinierungsstelle wird gemeinsam von Bund und Ländern getragen,835 

jedoch befinden sich die Regelungen zur Finanzierung des bevorstehenden Regelbetriebs gegen-

                                                
 

830  Vgl. Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN (2003), S  6; Bund-Länder-Kooperation Umweltportal Deutschland (2012 b). 
831  Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN (2003), S  7. 
832  Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN (2003), S  6. 
833  Vgl. Verwaltungsvereinbarung GDI-DE (2008). 
834  Vgl. Verwaltungsvereinbarung GDI-DE (2008), S  5f., 10; vgl. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2012a). 
835  Vgl. Verwaltungsvereinbarung GDI-DE (2008), S  11f. 
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wärtig in der Abstimmung im Lenkungsgremium. Die Finanzierung ist relativ komplex ausgestaltet 

und nach den Aufgabenbereichen GDI-DE und INSPIRE-Umsetzung differenziert. Sie sieht neben 

der Einbringung von monetären Haushaltsmitteln auch Beiträge in Form von Personal- und Sach-

ressourcen vor. D      z                   ä                     z        z         A              

Personal oder Bereitstellung von Sachmitteln für die Koordinierungsstelle, angerechnet. 

Die Koordinierungsstelle hat gemäß Verwaltungsvereinbarung eine maximale Personalausstattung 

von zehn Vollzeitäquivalenten (gegenwärtig 9,3 Vollzeitäquivalente), wobei der Bund mit drei Voll-

zeitäquivalenten zur Ausstattung beiträgt.836 Wie auch bei PortalU haben die Mitarbeiter der Koor-

dinierungsstelle entsprechend ihrem Aufgabengebiet einen spezialisierten, naturwissenschaftlichen 

Hintergrund. 

Die Einrichtung der Betreiberorganisationen von PortalU und GDI-DE ist nach dem gleichen Vorge-

hensmuster wie bei den Anwendungen des IT-Planungsrats erfolgt. Der Abschluss von Verwal-

tungsvereinbarungen hat sich als De-facto-Standard etabliert. Die betrachteten Koordinierungsstel-

len haben ebenfalls ein Aufgabenspektrum, das deutlich über den technischen Betrieb hinausgeht 

und den Fokus auf Projektmanagement und die Koordination der ebenenübergreifenden Akteure legt. 

In der nachfolgenden Abbildung ist die jeweilige Umsetzungspraxis der betrachteten Betreibermo-

delle in Kürze zusammengefasst: 

 

 

Abbildung III-10: Umsetzungspraxis der betrachteten Betreibermodelle 

                                                
 

836  Verwaltungsvereinbarung GDI-DE (2008), S  9. 
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5.3 ANFORDERUNGEN AN DIE BETREIBERORGANISATION 

5.3.1 Ableitung der Anforderungen 

Im diesem Abschnitt werden Anforderungen für den Betreiber der Open-Government-Plattform 

abgeleitet. Die Anforderungen bilden den Rahmen für die Beschreibung eines Profils für die Betrei-

berorganisation. Auf Basis dieses allgemeinen Profils werden daran anschließend verschiedene 

                     z                                                                      e-

schrieben und bewertet. 

Die Anforderungen wurden durch Dokumentenanalyse, Experteninterviews, Workshops mit Ziel- 

und Nutzergruppen und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government sowie einer Best-

Practice-Analyse von bestehenden Betreiberorganisationen identifiziert. Die in der Analyse identifi-

zierten Anforderungen werden in den folgenden Kategorien zusammengefasst. 

Strategische Ziele und politische Vorgaben 

Die in den strategischen Leitdokumenten zu Open Government definierten Eckpunkte bilden den 

Rahmen zur Ausgestaltung einer Betreiberorganisation.837 Vordergründiges Ziel ist die Schaffung 

eines zentralen, leichten Zugangs zu Daten und Informationen der öffentlichen Verwaltung durch 

Entwicklung einer ebenenübergreifenden Open-Government-Plattform. Grundlage für die Plattform 

ist der Aufbau eines einheitlichen, ebenenübergreifenden und föderierten Datenkatalogs.  

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government hat die Absicht formuliert, die Plattform dauer-

haft und als Anwendung des IT-Planungsrats zu betreiben.838 Beim Aufbau und bei der Weiterent-

wicklung der Plattform sollen die Anforderungen und Qualitätserwartungen der Nutzer und Verwal-

tungen berücksichtigt werden. 839  Dabei wird ein »gleichartig strukturiertes Feedback« für die 

Nutzer angestrebt.840 Auf der Plattform sollen Dokumente und Informationen zu Open Government 

gesammelt und bereitgestellt werden.841 Längerfristig sollen zudem Möglichkeiten zum ebenen-

übergreifenden Austausch und zur Zusammenarbeit geschaffen werden.842 

Bei der Ausgestaltung des Betreibermodells sollten zudem Interdependenzen und potenzielle Sy-

nergien mit weiteren NEGS-Projekten, wie z     dem Aufbau eines föderativen Informations- und 

Wissensmanagements (FIM), berücksichtigt werden.843 

Anforderungen der Nutzer 

Die Attraktivität der Plattformangebote ist ein Erfolgsfaktor internetbasierter Geschäftsmodelle und 

entscheidend für die Akzeptanz und Inanspruchnahme durch die Ziel- und Nutzergruppen (Bürger, 

Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Forschung, Organisationen). Die Attraktivität der 

                                                
 

837  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010); vgl. IT-Planungsrat (2011 d); vgl. Bund-Länder-
Arbeitsgruppe Open Government (2011). 

838  Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011)  S  4. 
839                        W              T           (2010)  S  7  
840  IT-Planungsrat (2011  )  S  10  
841  Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011)  S  4. 
842  Ebd. 
843  Vgl. IT-Planungsrat (2011 d), S  8. 
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                 D                          N  z                      z         A       ä   Qualität, 

verlässlicher Bereitstellung und weiteren Eigenschaften der Daten ergibt. 

Der Betreiber muss proaktiv dazu beitragen, dass attraktive Angebote auf der föderalen Open-

Government-Plattform bereitgestellt werden. Diese Anforderung verlangt dem Betreiber einiges an 

Aufwand zur Einwerbung von Daten ab, da er zwar »Hüter des zentralen Datenkatalogs«, nicht 

jedoch Datenerzeuger, -halter und -bereitsteller sein wird. Ein zentraler Zugang über die föderale 

Plattform wird jedoch aufgrund der Übersichtlichkeit und Transparenz vonseiten der Ziel- und Nut-

zergruppen gefordert. 

Bei der Ausgestaltung der Angebote wird es darauf angekommen, dass die Anforderungen und 

Bedarfe der Ziel- und Nutzergruppen systematisch verarbeitet und durch entsprechende Angebote 

umgesetzt werden. Man sollte sich hierbei an den im Bereich zivilgesellschaftlicher Partizipations-

portale in Deutschland, aber auch bei den unter den ausländischen Plattformen etablierten Ange-

botsstandards orientieren und diese gemeinsam weiterentwickeln. 

Umsetzungsstand dezentraler Open-Data-Portale 

Bei der Ausgestaltung des föderalen Betreibermodells muss der Umsetzungsstand der Open-Data-

Portale bei Ländern und Kommunen berücksichtigt werden. Es ist eine Kompatibilität herzustellen 

und ein Modus der Interaktion mit den Betreibern der dezentralen Portale zu etablieren. Das be-

deutet, dass bestehende Ansätze und vorliegende Umsetzungserfahrungen betrachtet werden, um 

Doppelstrukturen zu vermeiden und die Erwartungen der dezentralen Portalbetreiber an die Leis-

tungen des föderalen Betreibers aufzunehmen. 

Best-Practice-Betreiberorganisationen 

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum der im Ausland auf nationaler Ebene etablierten Open-

Government-Data-Betreiberorganisationen gibt eine Orientierung, wie ein föderaler Betreiber in 

Deutschland ausgestaltet werden kann. Dabei haben sich als »Best Practice« leistungsfähige Orga-

nisationseinheiten etabliert, die das öffentliche Datenangebot systematisch fördern, indem sie ko-

ordinieren, kommunizieren, Open Government Data bewerben und so zu einem Kulturwandel bei 

der Bereitstellung öffentlicher Daten beitragen. Ebenso fungieren die Betreiber über die Plattfor-

men als Kommunikationsschnittstelle zu den Ziel- und Nutzergruppen und erfassen deren Bedarfe 

und Anforderungen.  

Technologische Anforderungen 

Anforderungen an das Aufgaben- und Leistungsprofil des Betreibers resultieren auch aus der Open-

Data-Technologie. Für den Betrieb von Open-Data-Plattformen haben sich gewisse technologische 

Standards etabliert, die es zu berücksichtigen gilt. Weiterhin ergeben sich Anforderungen an den 

Betreiber, die aus dessen Tätigkeitsfeld, dem öffentlichen Informations- und Datenmanagement, 

abgeleitet werden müssen. 

In der folgenden Abbildung werden die Anforderungen an die Betreiberorganisation zusammen-

gefasst. 
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Abbildung III-11: Anforderungen an die Betreiberorganisation 

 

5.3.2 Beschreibung eines Betreiberprofils auf Basis der Anforderungen 

Nachfolgend wird auf Basis der skizzierten Anforderungen ein Profil für die Betreiberorganisation 

beschrieben. Die Beschreibung des Profils erfolgt chronologisch hinsichtlich folgender Aspekte: 

 Funktion und Rolle 

 Welche Funktion soll der föderale Betreiber hinsichtlich der Etablierung und Entwicklung 

von Open Government Data in Deutschland einnehmen? 

 Welche Rolle soll der Betreiber in der Zusammenarbeit mit den dezentralen Portalbe-

treibern und Datenbereitstellern sowie den Ziel- und Nutzergruppen erfüllen? 

 Aufgabenbereiche und Leistungen 

 Welche Kernaufgaben muss der Betreiber im Regelbetrieb der Plattform wahrnehmen? 

 Welche Leistungen sollte der Betreiber anbieten, damit Open Government Data akzep-

tiert und nachhaltig etabliert werden? 

 Perspektivische Entwicklungen 

 Welche perspektivischen Entwicklungen im Bereich Open Government sind bei der Aus-

gestaltung der Betreiberorganisation zu berücksichtigen? 

 Welche potenziellen Aufgaben des Betreibers resultieren aus der Entwicklung im Be-

reich Open Government? 

 Qualifikationen und Profile 

 Welche Qualifikationen und Profile muss der Betreiber für die wahrzunehmenden Auf-

gaben und Leistungen bereithalten? 

 Welcher Ressourcenbedarf resultiert aus den wahrzunehmenden Aufgaben und Leis-
tungen? 
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Abbildung III-12: Aspekte des Betreiberprofils 

 

5.3.2.1 Funktion und Rolle 

Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Ziele von Bund und Ländern im Bereich Open Government 

sowie internationaler »Best-Practice-Betreibermodelle« wird im Folgenden ein Verständnis des 

Betreibers verwendet, das nicht auf den technischen Betrieb der Plattform, sondern auf die opera-

tive Koordination von Open Government Data fokussiert. Dieses Betreiberverständnis wird empfoh-

len, da die für Open Government Data erforderliche Gewinnung und Bereitstellung von offenen 

Verwaltungsdaten mehr als den Anwendungsbetrieb erfordert. Open Government Data sind – so 

zeigen die ersten Erfahrungen im In- und Ausland – nicht als »Selbstläufer« bzw. Automatismus 

der Datenbereitstellung zu betrachten. Open Government Data bedürfen einer operativen Koordi-

nierung und Unterstützung der vielfältigen beteiligten Akteure auf den föderalen Ebenen. Der Be-

treiber sollte die Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse in der ebenenübergreifenden Gover-

nance (siehe dazu Abschnitt III-4.2) unterstützen und begleiten. Die Rolle des Betreibers kann als 

die eines operativen Koordinators für ebenenübergreifende Open Government Data und die ver-

schiedenen Initiativen von Bund, Ländern und Kommunen beschrieben werden. Der föderale Be-

treiber sollte zur Vernetzung der verschiedenen (Open-)Data-Portale – auch über die nationalen 

Grenzen hinaus (EU, D-A-CH-Kooperation) – und zur Anbindung weiterer Datenbestände an die 

föderale Open-Government-Plattform beitragen. 

Um Open Government Data erfolgreich zu etablieren, weiterzuentwickeln und für weitere Themen 

des E-Governments nutzbar zu machen, sollte der Betreiber als »operativer Treiber« fungieren. So 

besteht die Möglichkeit, die Betreiberorganisation als Kontaktstelle für Fragen rund um Open Data 

einzurichten. Im Zuge des geplanten stufenweisen Auf- und Ausbaus von Open Government844 

kann das Aufgaben- und Leistungsspektrum der föderalen Plattform sukzessive um angrenzende, 

verwandte Angebote auf der Plattform weiterentwickelt werden. So wird der Betreiber im Entwick-

lungsprozess von Open Government Data kontinuierlich Wissen und Erfahrungen sammeln, die er 

Bund, Ländern und Kommunen zur Verfügung stellen kann. 

                                                
 

844  IT-Planungsrat (2011 c), S  10;  gl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011). 
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Der föderale Betreiber sollte als Dienstleister fungieren, der einen Nutzen bzw. Mehrwert für die 

verschiedenen, beteiligten Akteure erzeugt. Dies gilt insbesondere für jene Partner unter den Ge-

bietskörperschaften, die bereits eine eigene Plattform entwickelt und in den Pilotbetrieb genommen 

haben. Es gilt somit, den föderalen Betreiber zu einem Dienstleister zu entwickeln, dessen Leistun-

gen komplementär zu den Aufgaben dezentraler Open-Data-Portale sind.  

I  A              T              z          ä                z  ä z                   R          

für Open Government Data bereitgestellt wurden und man dort ein fokussiertes Aufgabenspektrum 

wahrnimmt (vor allem Redaktion und Qualitätssicherung, zum Teil Anwenderunterstützung), ver-

spricht die gemeinsame Einrichtung eines föderalen Betreibers einen wirtschaftlichen Kooperati-

onsnutzen. Dieser Nutzen ist zusätzlich zu den gesamtwirtschaftlichen Nutzeneffekten aus der fö-

deralen Vernetzung infolge der Einrichtung der ebenenübergreifenden Plattform in eine 

Gesamtnutzenbetrachtung einzubeziehen. 

Im Verhältnis zu den Ziel- und Nutzergruppen offener Verwaltungsdaten sollte die Betreiberorgani-

sation über die Plattform als »kommunikative Schnittstelle« fungieren. Sie sollte so zur Förderung 

des Austauschs zwischen den Ziel- und Nutzergruppen als Datennachfragern und der öffentlichen 

Verwaltung als Datenbereitsteller auf der Open-Government-Plattform beitragen. 

5.3.2.2 Kernaufgaben und -leistungen 

Es wird vorgeschlagen, die vom föderalen Betreiber wahrzunehmenden Aufgaben und Leistungen 

in drei Kernaufgabenbereichen zu konzentrieren: 

 Strategie und Grundsatz 

 Betrieb, Entwicklung und Unterstützung 

 Kommunikation und Marketing 

Die Aufgabenbereiche mitsamt ihren Einzelaufgaben werden im Folgenden detailliert und erläutert. 

Strategie und Grundsatz 

In den Aufgabenbereich »Strategie und Grundsatz« fällt die operative Koordinierung der ebenen-

übergreifenden Zusammenarbeit an Open Government Data. Der Betreiber sollte dazu Grundsatz-

fragen von Open Government Data im Auftrag der föderalen Governance betreuen. Er sollte dabei 

an der Entwicklung gemeinsamer Grundsätze und Standards von Bund, Ländern und Kommunen 

zu Open Government Data mitwirken (vor allem Nutzungsbestimmungen, Metadatenstandards; 

siehe dazu Abschnitt III-4.2). 

Der Betreiber sollte zur thematischen Weiterentwicklung von Open Government Data beitragen. 

Dabei sollte er mit den beteiligten Akteuren in der Governance sowie den Nutzer- und Zielgruppen 

neue Ansätze und Einsatzmöglichkeiten für Open Government Data entwickeln. Er sollte das ge-

sammelte Wissen und die erarbeiteten Vorschläge den Partnern bei Bund, Ländern und Kommunen 

zur Verfügung stellen. 

Ebenso gehört Innovationsmanagement im Auftrag der Governance in diesen Aufgabenbereich. Im 

Rahmen der Zusammenarbeit werden Neuerungen und neue Angebote auf der Open-Government-

Plattform entwickelt und eingeführt. Der Betreiber sollte hierbei eine koordinierende Rolle einneh-

men. Bei der Weiterentwicklung sind die Bedarfe und Anforderungen der Datenbereitsteller sowie 

der Ziel- und Nutzergruppen im Rahmen eines offen gestalteten Anforderungsmanagements zu 

berücksichtigen und in entsprechende Angebote auf der Plattform umzusetzen. 
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Damit die verschiedenen Open-Data-Portale sowie die föderalen Daten- und Informationsangebote 

vernetzt werden, bedarf es einer systematischen Planung der Vernetzung. Der föderale Betreiber 

sollte daher im Bereich des Kooperations- und Partnermanagements tätig sein. Hierzu muss der 

Betreiber Kontakte aufbauen und pflegen sowie sich einen Überblick über die ebenenübergreifen-

den Daten- und Informationsangebote verschaffen. Als Kooperationspartner für eine Vernetzung 

sind hierbei nicht nur ebenenübergreifende Open-Data-Portale (EU, Bund, Länder, Kommunen) zu 

betrachten. Für die Vernetzung sind genauso öffentliche Fachdaten-Netzwerke (Geodaten, Umwelt, 

Statistik etc.), weitere öffentliche Informationsangebote und Bürgerservices (    z            n-

nummer 115, Wissens- und Informationsmanagement), zivilgesellgesellschaftliche Partizipations-

portale und auch nutzungsfördernde Medien von hoher Relevanz. So ist bspw. die Vernetzung von 

Open Government Data mit den Behördennummer-115-Websites nach dem Vorbild der New Yorker 

Behördenhotline 311 eine vielversprechende Partneroption.845 Ebenso zeigen die Beispiele Behör-

denfinder und service-bw interessante Absatzpunkte für ebenen- und angebotsübergreifende Ver-

netzung auf (siehe auch die Diskussion zum Nutzen von Open Government Data für die öffentliche 

Verwaltung unter III-3.4.2). 

Der Betreiber ist mitverantwortlich für den Erfolg der Open-Government-                     N t-

zung der Plattform. Um den Erfolg der Plattform transparent machen zu können, bedarf es eines 

Performance Managements, wie es bei netzbasierten Geschäftsmodellen in der Privatwirtschaft 

üblich ist. Im Rahmen eines Performance Managements sollten Kennzahlen für das Berichtswesen 

(Key Performance Indicators, KPIs) entwickelt und kontinuierlich gemessen werden. Ein professio-

nelles Performance Management dient nicht nur der Messung der Nutzungszahlen, sondern trägt 

durch Analysen und Auswertungen im Rahmen des Reportings ebenso zur nachfrageorientierten 

Weiterentwicklung der Angebote bei. Zusätzlich kann der Betreiber gezielte Nutzerbefragungen auf 

der Plattform zur Optimierung des Angebots durchführen. Nur durch Messung der Nutzung und der 

Zufriedenheit kann nachverfolgt werden, ob eine »lebendige« und akzeptierte Open-Government-

Plattform verwirklicht wird. 

Der Betreiber sollte den Gremien der Governance Bericht erstatten in Bezug auf den Erfolg der 

Plattformangebote und den Stand von Projekten (siehe auch Governance unter III-4.5). Ebenso 

sollte der Betreiber Sitzungen der verantwortlichen Gremien im Rahmen der Governance vorberei-

ten. 

Weiterhin nimmt der Betreiber im Aufgabenbereich Strategie und Grundsatz Querschnittsaufgaben 

               z                                                  H        - und Finanzmitteln oder 

Beschaffungsvorgänge beziehen. 

Betrieb, Entwicklung und Unterstützung 

Im Aufgabenbereich »Betrieb, Entwicklung und Unterstützung« ist der Betreiber für die Administra-

tion, die Pflege und den weiteren Ausbau des zentralen Datenkatalogs verantwortlich. Eine der 

Kernaufgaben des Betreibers besteht hier in der Qualitätssicherung. Die Aufgabe der Qualitätssi-

cherung ist hinsichtlich Metadaten und Datensätzen zu differenzieren. Die dezentralen Datenbereit-

steller haben hierbei die Verantwortung für die Qualität der Datensätze inne und stellen die Meta-

daten auf der föderalen Plattform ein. Der föderale Betreiber prüft die Qualität der bereitgestellten 

Datensätze in Form von Stichproben. Eine vollständige Qualitätssicherung der Datensätze ist im 

Hinblick auf die dafür notwendigen, beim föderalen Betreiber bereitzustellenden Ressourcen als 

unrealistisch zu betrachten. 

                                                
 

845  Vgl. Idicheria, Schellong und Fiedler 2012. 
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Der föderale Betreiber sollte jedoch die Qualität der Metadaten gesamtheitlich sichern. Zunächst 

wird der Betreiber die Qualitätssicherung der Metadaten ggf. manuell erfüllen. Eine (Teil-

)Automatisierung der Metadaten-Qualitätssicherung ist daher anzustreben. Es würde sich hierbei 

z     anbieten, eine in einem vergleichbaren Umfeld erprobte und standardisierte Lösung einzuset-

z    S          N  z          T                  z         GDI-DE zur Qualitätssicherung der Metada-

ten verwendet wird, zu prüfen. Zur Förderung der Metadatenqualität sollte der Betreiber Richtlinien 

für eine qualitativ hochwertige, vergleichbare Beschreibung von Metadaten entwickeln und diese 

den Datenbereitstellern zur Verfügung stellen, um aufwendige und uneinheitliche Beschreibungen 

zu minimieren (siehe zu Metadaten Abschnitt IV-4.4). 

Der technische Betrieb der Plattform wird nicht als Kernkompetenz und -aufgabe des Betreibers 

betrachtet. Hosting, Application Management sowie die technische Entwicklung der Plattform inklu-

sive Implementierung neuer Funktionalitäten sollten im Rahmen eines effizienten IT-Sourcings 

durch einen IT-Dienstleister als Auftragnehmer wahrgenommen werden. Aufgabe des Betreibers 

sind somit die Steuerung des IT-Dienstleisters als Auftragnehmer, das Management der Dienstleis-

tungsverträge, die Definition der Anforderungen (im Rahmen des Anforderungsmanagements), das 

IT-Sicherheitsmanagement sowie die Änderungssteuerung. Bei der Beauftragung respektive Be-

schaffung der externen Betriebsleistungen gilt es, insbesondere die Anforderungen der Nutzer an 

die Performanz der Systeme zu berücksichtigen. Ebenso sollte der Betreiber die Nutzeranforderun-

gen in Bezug auf die Verfügbarkeit der Plattform in einem Service Level Agreement (SLA) mit dem 

IT-Dienstleister festschreiben. 

Eine weitere Kernaufgabe des Betreibers sollte die Einrichtung und Unterhaltung eines User Help 

Desks (UHD) sein. Der UHD sollte per Kontaktformular, E-Mail oder Telefon sowohl für Datenbe-

reitsteller der öffentlichen Verwaltung als auch für Nutzer außerhalb der Verwaltung in einer zu 

definierenden Service- und Reaktionszeit erreichbar sein. Das Serviceangebot des UHD sollte die 

Nutzerunterstützung zur Plattform (z                             D      z            )         i-

terte Leistungen abdecken. 

Die erweiterten Leistungen des UHD umfassen vor allem die Möglichkeit, neue Daten anzufragen 

(»Wunschzettel«) und (Rück-)Fragen zu bereitgestellten Datensätzen zu stellen. Dies hat einen 

zum Teil ebenenübergreifenden Anforderungs- und Klärungsprozess zur Folge. Hierbei kann dem 

föderalen Betreiber eine Schlüsselposition zukommen. Wie bereits angeführt, wird ein gleichartig 

strukturiertes Feedback durch Bund und Länder angestrebt. Die Feedbackfunktion kann zentral und 

einheitlich im Sinne eines zeitgemäßen Kundenmanagements (»one face to the customer«) durch 

den föderalen Betreiber als zentrale Kontaktstelle erfüllt werden. Dabei wird konsequent zwischen 

dem föderalen Betreiber als Frontoffice einerseits und den Datenbereitstellern als Backoffice unter-

schieden. Nutzer und Datenbereitsteller kommunizieren im Wesentlichen mit dem Betreiber, der als 

Schnittstelle fungiert. Hierbei ist zu diskutieren und zu entscheiden, ob der föderale Betreiber ent-

weder nur die zentralen Anfragen bearbeiten soll oder ob er im Sinne eines einheitlichen Feed-

backs und der Nutzung von Synergien auch als Dienstleister für weitere, dezentrale Open-Data-

Portale dienen soll. 

Die Wahrnehmung der Feedbackfunktion im Rahmen des UHD setzt Wissen und Kenntnisse des 

Betreibers über die ebenenübergreifende Datenhaltung voraus. Dies erfordert nicht nur die selbst-

ständige Nutzung von Informations- und Zuständigkeitsfindern durch den Betreiber, sondern legt 

auch die Benennung von festen (Daten-)Ansprechpartnern bei den beteiligten Behörden nahe. Der 

Fokus sollte hier zunächst auf solche Behörden gelegt werden, die über große Datenbestände ver-

fügen. 
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Wie ein solcher Anforderungs- und Klärungsprozess ausgestaltet werden kann, zeigen verschiede-

ne Praxisbeispiele. An dieser Stelle seien zum einen die Funktionalität auf data.gov.uk846 und zum 

anderen die Anfragemöglichkeit auf »Frag den Staat«847, einem Portal für Informationsfreiheitsan-

fragen, genannt. Kennzeichnend für eine benutzerfreundliche Ausgestaltung dieser Prozesse sind 

die Strukturierung und die Transparenz für den Nutzer über den Bearbeitungsstatus seiner Anfra-

ge. Die Anzeige des Bearbeitungsstatus ist bei IT-Ticket- und E-Commerce-Systemen bereits seit 

langem Standard. Im Unterschied zu diesen Systemen sollte der Anforderungs- und Klärungspro-

zess auf der Open-Government-Plattform jedoch für alle anderen Besucher sichtbar und offen zu-

gänglich sein, damit sie von den Anfragen anderer zu profitieren können, aber auch damit Doppel-

anfragen und -aufwand aufseiten des Betreiber und der Daten bereitstellenden Stellen vermieden 

werden. 

Als weiterer Service auf der Plattform ist – entsprechend heutigen Best Practices – ein »Showroom« 

einzurichten, in dem auf Basis öffentlicher Daten entwickelte Applikationen präsentiert werden 

können. Vom Showroom wird man via Link zu den Applikationen weitergeleitet. Entwickler können 

den Betreiber kontaktieren und via UHD bitten, eine Applikation in den Showroom aufzunehmen. 

Der Betreiber sollte den Showroom pflegen, aber auch die Konformität der präsentierten Applikati-

onen mit den Nutzungsbedingungen für die Daten und auch Verstöße gegen die Bedingungen des 

Showrooms prüfen. Hierzu ist eine entsprechende Richtlinie für die Nutzung (Nutzungsbedingun-

gen) des Showrooms zu erarbeiten. Eine Richtlinie zur Nutzung des Showrooms sollte folgende 

Eckpunkte umfassen: 

 in Richtung Entwickler von Applikationen: 

 Umgang mit den offenen Daten in der Applikation  

 Nutzung möglichst aktueller Versionen eines Datensatzes 

 Nennung der Quelle 

 Umgang mit Urheberrechten in der Applikation 

 Prüfung und Ablehnung einer Applikation durch den Betreiber des Showrooms vorbe-

halten 

 Nennung von Zweck und Zielen der Applikation 

 Nennung von Applikationen bzw. Inhalten, die nicht aufgenommen werden  

 Nennung von Ansprechpartnern zum Showroom und Verweis auf Datenbereitsteller bei 

Fragen zu Datensätzen 

 kurze Erläuterung des Bewilligungsprozesses 

 in Richtung der Nutzer von Applikationen: 

 Verweis auf die Haftung bzw. die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung 

einer Applikation  

 Nennung von Ansprechpartnern zum Showroom und Verweis auf Datenbereitsteller bei 

Fragen zu Datensätzen 

Es ist von hoher Bedeutung, dass die Nutzungsbedingungen möglichst kurz und einfach verständ-

lich formuliert wird, vergleichbar den Nutzungsbestimmungen für die Datensätze. 

Die Aufnahme einer Applikation in den Showroom erfolgt nach Freigabe durch den Betreiber. Im 

Sinne einer risikoorientierten Prüfung klärt der Betreiber im Verdachtsfall im Austausch mit den 

öffentlichen Datenbereitstellern und dem Entwickler die Konformität mit den Nutzungsbedingun-

gen. Ebenso können dem Betreiber von Nutzern und Datenbereitstellern Verstöße gemeldet wer-

den, die der Betreiber daraufhin aufklärt. 

                                                
 

846  HM Government (2012). 
847  Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. (2012). 
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Kommunikation und Marketing 

Die dritte Säule des Aufgabenspektrums des Betreibers umfasst Kommunikation und Marketing. 

Der Betreiber kann über gezielte Kommunikations- und Marketingmaßnahmen entscheidend zur 

Verbreitung, Nutzung und Akzeptanz von Open Government Data beitragen. Die Bedeutung von 

Kommunikation und Marketing für den Erfolg von Open Government Data soll an dieser Stelle her-

vorgehoben werden. Die Hervorhebung erfolgt vor dem Erfahrungshintergrund, dass 

E-Government-Projekte – trotz eines hohen Nutzenpotenzials – häufig an einer zu geringen Nut-

zung leiden. Die geringe Nutzung ist auf eine geringe Bekanntheit des Angebots infolge zu geringer 

oder nicht zielgerichteter Kommunikation – insbesondere in der Einführungsphase – zurückzuführen. 

Die Nutzung und Akzeptanz der Plattformangebote wird in hohem Maße davon abhängen, ob der 

Betreiber gegenüber den Ziel- und Nutzergruppen angemessene Mittel der Kommunikation ein-

setzt. Neben klassischen Kommunikationsformaten, die in der öffentlichen Verwaltung verbreitet 

sind, wird die Interaktion mit den Nutzern vornehmlich auf Basis von Social Media erfolgen. Der 

Betreiber muss daher über verschiedene Kanäle kommunizieren können und diese pflegen. 

Die Kommunikations- und Marketingaktivitäten des Betreibers zielen einerseits auf öffentliche Ver-

waltungen als potenzielle Datenbereitsteller und andererseits auf die Ziel- und Nutzergruppen ab. 

Inhaltlich werden dabei unterschiedliche Stoßrichtungen und Kernbotschaften verfolgt. 

Der Betreiber sollte aktiv den Open-Data-Gedanken in der öffentlichen Verwaltung verbreiten, um 

die Öffnung und Bereitstellung von Daten zu fördern. Dies erfordert eine Kommunikation in Bezug 

auf den Umgang mit veröffentlichungsfähigen Daten und ein Marketing zur Steigerung der Be-

kanntheit der Open-Government-Plattform. Im Vordergrund müssen dabei positive, überzeugende 

Nachrichten stehen, die den Nutzen von Open Government Data und die Einfachheit der Beteili-

     (      D                                    )                N                            

(Neuigkeiten auf dem Portal, Printmedien, Vorträge auf Kongressen etc.) kommen auch neuartige 

                     S          z                                  den mit einem hohen Potenzi-

al zur Datenbereitstellung direkt angesprochen oder Workshops mit potenziellen Datenbereitstel-

lern im Rahmen einer »Open-Government-Data-Roadshow« durchgeführt werden. 

Die Kommunikation und Interaktion mit den Nutzern von Open Government Data erfolgt über ver-

schiedene Formate respektive Angebote des Betreibers. Neben der regelmäßigen Veröffentlichung 

von Nachrichten zur Projektentwicklung und zu Open Government Data im Allgemeinen auf der 

Plattform (News) gehört die Pflege und Moderation des »Marktplatzes« zu den Aufgaben des Be-

treibers. Der Marktplatz basiert auf Social-Media-Elementen und umfasst verschiedene Interak-

tionsformate mit bzw. unter den Nutzern. Neben dem zuvor beschrieben »Wunschzettel« umfasst 

der Marktplatz ein I                    V      ä                        N  z     z     z   V r-

wendung von Daten für eine Applikation, geäußert, kommentiert und diskutiert werden können. So 

       z                          N  z                                D   A            Betrei-

bers können auch die Moderation von Foren, die Beteiligung an Open-Data-Gruppen in sozialen 

Netzwerken sowie die Kommunikation mit den Nutzern in Blogs bzw. Microblogs umfassen. 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government hat überdies die Absicht formuliert, auf der 

gemeinsamen Plattform eine »Open-Government-Landkarte« einzurichten, aus der die verschiedenen 

dezentralen Open-Government-Initiativen ersichtlich sind und via Links angesteuert werden kön-

nen.848 Ebenso sollen Studien, Leitfäden und Handlungsempfehlungen zu Open Government bereit-

gestellt und Links auf relevante Internetseiten angeboten werden.849 Für den Betreiber bedeutet dies, 

                                                
 

848  Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011), S  4. 
849  Ebd. 
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        I                     (z   B. durch Recherche, Kontakte, Meldungen), aufbereiten und 

aktualisieren muss. Die aufbereiteten Informationen stellt er im Rahmen eines Wissens- und In-

formationsangebots auf der Plattform öffentlich zur Verfügung. 

Eine weitere potenzielle Aufgabe des Betreibers ist die Beteiligung an Veranstaltungen oder auch 

deren Organisation. Dabei sollte es um die Förderung des Austauschs und Dialogs zwischen den 

Beteiligten aufseiten der öffentlichen Verwaltung und den Ziel- und Nutzergruppen gehen. So sollte 

der Betreiber auf Veranstaltungen präsent sein, dort neue Trends und Bedarfe aufnehmen und die 

Plattform bewerben. Mit dem »Open-Government-Forum« wird im Rahmen der Studie überdies ein 

Vorschlag für ein Gremium und ein mögliches Veranstaltungsformat unterbreitet (III-4.5.3). 

5.3.2.3 Perspektivische Entwicklungen 

Die Leistungen des föderalen Betreibers können vor dem Hintergrund der von Bund und Ländern 

formulierten Absicht, Open Government stufenweise umzusetzen,850 perspektivisch ergänzt wer-

den. Abhängig von der Schwerpunktsetzung des Entwicklungsprozesses zu Open Government kön-

nen weitere Angebote von ebenenübergreifender Bedeutung auf der gemeinsamen Open-

Government-Plattform realisiert werden. 

Die Erfahrungen in den Ländern und Kommunen (z     Bürgerbefragungen/Konsultationen, trans-

parente Planung, problembezogene Einzelprojekte) sowie im europäischen Ausland (z     Veröffent-

lichung von Verwaltungsausgaben, E-Voting) zeigen zum einen, in welche Richtung sich Open 

Government entwickeln kann. Zum anderen kann ein ansteigender Bedarf an Transparenz in Politik 

und Verwaltung sowie an neuen Formaten der Beteiligung konstatiert werden (wie z     bei der 

Planung neuer Verkehrs- und Energieinfrastrukturen). 

Auf der Plattform könnten perspektivisch z.  B. weitere Informationsangebote und Links zentral 

bereitgestellt werden. Als weitere, mittelfristig realisierbare Erweiterungen des Leistungsspektrums 

    z                      ä z      A               D                S                     t-

form ein Angebot für die organisatorische Betreuung elektronisch gestützter Beteiligungsverfahren 

eingerichtet werden. Dieses Angebot hat vor dem Hintergrund der heute auf Ebene einzelner Res-

sorts und Behörden verteilten und damit für die interessierten Kreise nur mit Aufwand auffindbaren 

Beteiligungsprozesse einen Mehrwert. Ebenso verspricht dieses Angebot – dem Gedanken des 

Dienstleistungszentrums (DLZ) folgend – eine höhere Wirtschaftlichkeit durch die Bündelung und 

eine Lernkurve beim Betreiber. 

Ebenso ist denkbar, dass der Betreiber im Zuge eines Wissenstransfers beratende Aufgaben über-

nimmt und ebenenübergreifend Behörden bei der Einführung von Open Government Data mit sei-

ner Erfahrung unterstützt. Weitere vorstellbare Dienstleistungen, die ein föderaler Betreiber per-

spektivisch im Auftrag für verschiedene Gebietskörperschaften erbringen könnte, wie z     die 

Datenbereitstellung, wurden im Rahmen der Studie nicht weiter untersucht. 

Es sollte auch in Erwägung gezogen und untersucht werden, ob der Betreiber ggf. weitere mit 

Open Government Data verwandte Aufgaben wahrnehmen könnte, um dadurch Synergien zu reali-

sieren. Infrage kommen z     Aufgaben im Umfeld des parallelen Projekts des IT-Planungsrats zum 

föderalen Informations- und Wissensmanagement (FIM).  

Die Betreiberorganisation sollte daher flexibel ausgestaltet werden, sodass sie für mittel- bis lang-

fristige Entwicklungen anpassungsfähig ist. 

                                                
 

850  Vgl. IT-Planungsrat (2011 d), S. 11. 
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Das beschriebene Aufgabenspektrum der Betreiberorganisation ist in der folgenden Abbildung  

– untergliedert nach Kernaufgaben und Optionen – zusammengefasst:  

 

 

Abbildung III-13: Aufgabenspektrum der Betreiberorganisation 

 

5.3.2.4 Qualifikationen und Profile 

Auf Basis der beschriebenen Betreiberaufgaben werden im Folgenden die notwendigen Qualifika-

tionen und Erfahrungen skizziert, über die das Personal der Betreiberorganisation verfügen sollte. 

Ebenso wird auf Basis der Aufgaben eine Schätzung der notwendigen Personalressourcen vorge-

nommen. 

Das Personal beim Betreiber sollte sich im Allgemeinen durch eine gute Vernetzung in der (Open-) 

Government-Data- und Verwaltungsmodernisierungsszene auszeichnen. Ebenso muss die Arbeit, 

vor allem im Bereich der Kommunikation und beim User Help Desk, service- und nutzerorientiert 

erfolgen. 

Das Personal des Betreibers sollte über Kompetenzen und Erfahrungen auf den folgenden Feldern 

verfügen: 

 Verständnis von Open Government Data 

 Grundverständnis internetbasierter Geschäftsmodelle 

 Erfahrung im Umfeld von E-Government und Verwaltungsmodernisierung  

 Betreuung und konzeptionelle Weiterentwicklung von (Web-)Portalen 

 Know-how im Bereich Daten- und Informationsmanagement 

 Steuerung von Auftragnehmern, Vertragsmanagement 

 Kenntnisse im Datenschutz und in IT-Sicherheit 

 Erfahrung im Umgang mit Social Media und Web 2.0 

 Kommunikations- und redaktionelle Erfahrungen 

 Marketingkenntnisse 

Ohne dass im Rahmen der Studie eine Personalbedarfsermittlung durchgeführt wurde, soll ein 

Ausblick auf den zu erwartenden Personalbedarf für den Betreiber gegeben werden. Der konkrete 
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Personalbedarf hängt von den Entscheidungen von Bund und Ländern über die Ausgestaltung des 

Aufgaben- und Leistungsspektrums des Betreibers ab. Eine fundierte Personalbedarfsermittlung ist 

folglich nach diesen Entscheidungen durchzuführen. 

Zur Einschätzung des Personalbedarfs liegen neben der Aufgabenbeschreibung Erfahrungswerte 

von Open-Data-Einheiten aus dem Ausland, aber auch von den Koordinierungsstellen Umweltportal 

Deutschland (PortalU) und GDI-DE vor. Etalab                       z     über sieben fest ange-

stellte Mitarbeiter. Das Team von Etalab besteht aus einem Direktor als Leiter, einem stellvertre-

tenden Direktor, einem technischen Leiter, einem Redaktions- und Kommunikationsverantwortli-

chen, einem Verantwortlichen für Innovation und Entwicklung, einem Verantwortlichen für 

übergreifende Aufgaben/Projekte sowie einem Produktmanager. 

Das Transparency Team im Cabinet Office des Vereinigten Königreichs hat eine umfassende Perso-

nalausstattung von 18 Mitarbeitern. Die Personalausstattung ist jedoch vor dem Hintergrund eines 

umfassenden Aufgabenbereichs zu betrachten, der aus einer groß angelegten Transparenz-

initiative der Regierung resultiert. Somit gehen die Aufgaben des Transparency Teams über das 

beschriebene Aufgabenprofil des Betreibers der deutschen Open-Government-Plattform hinaus. Als 

hilfreicher Orientierungspunkt erweist sich jedoch die Aufgabengliederung des Teams in drei Grup-

pen. Unterhalb des leitenden Direktors ist das Team in die drei Bereiche Strategie, Operations (Be-

trieb) und Programmmanagement/Unterstützung des Direktors strukturiert. 

Die Koordinierungsstelle GDI-DE verfügt über eine Personalstärke von gegenwärtig 9,3 Vollzeit-

äquivalenten, jedoch muss hier ergänzt werden, dass GDI-DE einen hohen Bedarf an Projektma-

nagementressourcen, technischem Know-how und fachlicher Expertise im Bereich Geoinformati-

onswesen hat, der bei der Open-Government-Plattform nicht notwendig ist. 

Die Koordinierungsstelle PortalU umfasst maximal fünf Stellen. PortalU befindet sich seit Längerem 

im Regelbetrieb. Die Koordinierungsstelle nimmt vergleichbare Aufgaben wie die beschriebene 

Betreiberorganisation für die Open-Government-Plattform wahr. PortalU kann daher als valider 

Vergleichsmaßstab für eine föderale Betreiberorganisation betrachtet werden. 

Für den Betreiber der Open-Government-Plattform lässt sich der Personalbedarf durch Profile nä-

herungsweise bestimmen. Die Betreiberorganisation benötigt zunächst einen Leiter, der den Auf-

gabenbereich Strategie und Grundsatz verantwortet. Das zweite Profil ist ein Plattformbetreuer, der 

den Aufgabenbereich Betrieb und Entwicklung sowie die damit verbundene Dienstleistersteuerung 

und das Anforderungsmanagement verantwortet. Das dritte Profil ist »Datenmanagement und 

Unterstützung«, was mit der Verantwortung für Datenbereitsteller-Anfragen, Qualitätsmanagement 

und -sicherung der Metadaten und Daten sowie der Erarbeitung von Qualitätsstandards einher-

geht. Das vierte Profil ist »Kommunikation/Marketing«. Unter Umständen können zwei der be-

schriebenen Profile durch einen Mitarbeiter ausgefüllt werden, was jedoch zu überprüfen ist. Für 

übergreifende Aufgaben kann optional ein Profil »Projektbüro und -unterstützung« vorgesehen 

werden. Auf Grundlage der skizzierten Profile wird – abhängig vom des wahrzunehmenden Aufga-

benumfang und von der Anzahl der Beteiligten – eine Personalstärke von vier bis fünf Stellen emp-

fohlen. Diese Schätzung gilt vorbehaltlich einer endgültigen Personalbedarfsermittlung. Im Ver-

gleich zu den betrachteten Open-Government-Data-Betreibern im Ausland wäre der föderale 

Betreiber in personeller Hinsicht schlank aufgestellt. Im Vergleich mit den Koordinierungsstellen 

von PortalU und GDI-DE wäre der föderale Betreiber vergleichbar bzw. schlank dimensioniert. 

In Bezug auf die Ausstattung der Betreiberorganisation mit Personal und Ressourcen wird die fol-

gende Handlungsempfehlung formuliert. 
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Handlungsempfehlung 39 

Betreiberorganisation mit Ressourcen für den Regelbetrieb ausstatten – Personal als erfolgsentscheidende 

Grundvoraussetzung für Open Government Data 

Organisation kurz- bis mittelfristig 

Die Betreiberorganisation der Open-Government-Plattform muss mit qualifiziertem Personal und hinrei-

chenden Ressourcen für den Regelbetrieb ausgestattet werden. Die Ausstattung mit Personal und Res-

sourcen ist erforderlich, wenn man Open Government Data professionell betreiben und zur Kernkompe-

tenz entwickeln möchte. 

Da Open Government Data einer ebenenübergreifenden Koordinierung und Förderung bedürfen, ist eine 

Bündelung der Ressourcen zugunsten des Erfolgs und der Wirtschaftlichkeit von Open Government Data in 

Deutschland zu favorisieren. 

Eine signifikante Unterschreitung der notwendigen Personalressourcen oder eine Limitierung der Betrei-

berrolle auf den technischen Betrieb hätte eine Open-Government-Plattform ohne nennenswerte Vernet-

zung und Nutzung zur Folge habe. Man sollte sich daher vor Realisierung einer Open-Government-

Plattform verdeutlichen, dass eine lebendige Plattform einen handlungsfähigen Betreiber erfordert, dessen 

Personal zur Schaffung attraktiver Angebote auf der Plattform beiträgt. Die personelle Ausstattung der Be-

treiberorganisation wird somit zur erfolgsentscheidenden Grundvoraussetzung für Open Government Data. 

 

 

Die folgende Abbildung fasst das beschriebene Profil des Betreibers der föderalen Open-

Government-Plattform zusammen: 

 

 

Abbildung III-14: Profil des föderalen Betreibers der Open-Government-Plattform 
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5.4 INSTITUTIONELLE UMSETZUNGSOPTIONEN FÜR DEN BETREIBER 

5.4.1 Überblick über die Umsetzungsoptionen 

Mit dem Begriff »institutionelle Umsetzungsoptionen« werden alternative Organisationsmodelle für 

den Betreiber der Open-Government-Plattform bezeichnet. Die dargestellten Umsetzungsoptionen 

beruhen auf verbreiteten Organisationsmodellen der Aufgabenerledigung im öffentlichen Sektor. 

Bei deren Ausgestaltung wurden die spezifischen Rahmenbedingungen von Open Government, die 

u. a. in der Existenz vergleichbarer Betreiberorganisationen begründet liegen, berücksichtigt. Die 

Umsetzungsoptionen wurden im Rahmen der für die Studie geführten Experteninterviews und 

Workshops diskutiert und detailliert. 

An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass bei der Diskussion der Umsetzungsoptionen nicht die 

Frage beantwortet wird, wer bzw. welche Organisation der spätere Betreiber sein soll. Die von der 

offenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government formulierte Absicht, die Plattform als An-

wendung des IT-Planungsrats zu betreiben,851 ist ebenso unabhängig von dieser Entscheidung zu 

betrachten. So werden die bestehenden Anwendungen des IT-Planungsrats von verschiedenen 

Organisationen bei Bund und Ländern betrieben. Die Entscheidung zur Verortung des Betreibers 

muss somit ein Ergebnis des politisch-administrativen Diskussions- und Entscheidungsprozesses 

                        der Studie sein. 

Für die Betreiberorganisation wurden die drei folgenden Umsetzungsoptionen betrachtet: 

 Koordinierungsstelle 

 Kooperationsmodell 

 Partnermodell 

Die zur Auswahl stehenden Optionen werden nachfolgend im Einzelnen beschrieben. 

Koordinierungsstelle 

Diese Umsetzungsoption sieht die Einrichtung einer föderalen Koordinierungsstelle für Open 

Government an zentraler Stelle vor. Die Koordinierungsstelle fungiert als gemeinsamer Betreiber 

der ebenenübergreifenden Open-Government-Plattform. Die Koordinierungsstelle würde sich auf 

die zuvor beschriebenen Aufgabenbereiche fokussieren und den technischen Betrieb der Plattform 

an einen IT-Dienstleister vergeben. Von der föderalen Koordinierungsstelle unberührt bleibt der 

Betrieb der dezentralen Open-Data-Plattformen, die weiter eigenständig betrieben werden. 

Das Modell der Koordinierungsstelle orientiert sich am Best Practice der im Ausland – sowohl in 

Zentral- als auch in Föderalstaaten – eingerichteten nationalen Open-Data-Einheiten. Die Einrich-

tung der Koordinierungsstelle folgt dem Vorgehensmuster, bei Themen von hoher politischer und 

ebenenübergreifender Bedeutung neue, gut sichtbare und das Thema befördernde Organisations-

einheiten zu schaffen. Die Koordinierungsstelle ist eine öffentlich-öffentliche Partnerschaft. Die 

Träger und Finanziers der föderalen Koordinierungsstelle sind die Vereinbarungspartner von Bund 

und Ländern. 

                                                
 

851  Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Government (2011), S  4. 
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Kooperationsmodell 

Die Option Kooperationsmodell ist ebenfalls eine öffentlich-öffentliche Kooperation und umfasst 

zwei grundsätzliche Varianten. Zum einen ist bei diesem Modell der Betrieb der Open-Government-

Plattform durch einen anderen Betreiber eines dezentralen Open-Data-        (z                 n-

desland) als eine Variante denkbar. Zum anderen ist der Betrieb der Open-Government-Plattform 

durch eine existierende Betreiberorganisation eines Fachdatenportals als andere Variante vorstell-

bar. 

Eine bestehende Betreiberorganisation würde somit mit dem Betrieb der Open-Government-

Plattform und den dazugehörigen Aufgaben von den Vereinbarungspartnern von Bund und Ländern 

beauftragt. Die Aufgaben entsprechen auch hier jenen der Koordinierungsstelle. Das Aufgaben-

spektrum der zu bestimmenden Betreiberorganisation würde folglich um die Verantwortlichkeit für 

die Open-Government-Plattform erweitert. 

Partnermodell 

Die Option Partnermodell umfasst die Beauftragung eines privaten Dienstleistungspartners als Be-

treiber der Open-Government-Plattform. Der Partner würde alle Aufgaben inklusive des techni-

schen Betriebs übernehmen. Als Partner kommen prinzipiell neben privaten Unternehmen auch 

Non-Profit-Organisationen als Auftragnehmer in Betracht. 

Die Zusammenarbeit mit dem Partner kann zum einen auf reiner Vertragsbasis erfolgen. Zum an-

                                                                                              a-

men Organisation bzw. Gesellschaft als öffentlich-private Partnerschaft, erfolgen. Die Bezahlung 

des Partners kann durch Bund und Länder in Form eines Entgelts oder durch eine Refinanzierung 

des Partners, z     durch Generierung von Erlösen aus Zusatzdienstleistungen neben dem »Kernge-

schäft« des Plattformbetriebs, erfolgen. 

Die drei betrachteten Umsetzungsoptionen für die Betreiberorganisation sind in der folgenden Ab-

bildung zusammengefasst: 

 

Abbildung III-15: Umsetzungsoptionen für das Betreibermodell 
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5.4.2 Diskussion und Bewertung der Umsetzungsoptionen 

Die Wahl der zu priorisierenden Umsetzungsoption ist vor allem eine politische Grundsatzentschei-

dung über den künftigen Stellenwert von Open Government in Deutschland. Wenn Open Govern-

ment einen hohen Stellenwert haben sollte – und diese Annahme liegt der Studie zugrunde – 

kommt man nicht daran vorbei, das spezifische Know-how für Open Data aufzubauen, zu bündeln 

und zu einer Kernkompetenz zu entwickeln. 

Für die drei Umsetzungsoptionen bestehen nahezu identische Rahmenbedingungen hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit und der Basis der ebenenübergreifenden Kooperation. Hinsichtlich der Wirtschaft-

lichkeit gilt übergreifend, dass die notwendigen Personalressourcen weitestgehend zusätzlich zur 

Verfügung gestellt respektive extern beschafft werden müssen. Diese Einschätzung ist damit zu 

begründen, dass die Betreuung der Open-Government-Plattform einen neuen und in seiner Kos-

tenstruktur durch Personalkosten dominierten Aufgabenbereich darstellt. Ebenso sei darauf verwie-

sen, dass insgesamt für den Betrieb mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand zu 

rechnen ist. 

So müsste eine Koordinierungsstelle qualifiziertes Personal gewinnen oder zunächst Personal durch 

die Vereinbarungspartner von Bund und Ländern beigestellt bekommen. Auf Ebene jener Länder, 

die eine eigene Plattform entwickelt haben, wurde bis jetzt ebenso wenig zusätzliches Personal 

bereitgestellt, das die föderale Plattform neben dem Landesportal betreuen könnte. Auch bei den 

                                              (z               DI-DE, auch Destatis) müsste Per-

sonal neu aufgebaut werden, da das Stammpersonal mit den Kernaufgaben und Projekten ausge-

lastet ist. 

Ebenso gilt beim Partnermodell, dass eine Vergütung für den Einsatz des vom Dienstleister einge-

setzten Personals fällig wird. Da auch die beiden öffentlich-öffentlichen Modelle die Wahrnehmung 

des technischen Betriebs durch einen IT-Dienstleister vorsehen, besteht im Bereich des techni-

schen Betriebs kein großer finanzieller Vorteil für eines der Modelle. Für eine groben Vergleich der 

Wirtschaftlichkeit bedeutet dies zum gegenwärtigen Stand, dass zwischen den Umsetzungsoptio-

nen keine signifikanten Unterschiede beim Finanzmittelbedarf zu erwarten sind. 

In Bezug auf die Basis der Zusammenarbeit können alle drei Umsetzungsoptionen mit vergleichba-

rem Aufwand geregelt werden. In allen drei Fällen wäre eine neue Verwaltungsvereinbarung als 

Grundlage der Zusammenarbeit notwendig. Der Unterschied besteht einzig darin, dass die Koordi-

nierungsstelle als gemeinsame Institution durch die Verwaltung begründet würde, während beim 

Kooperations- und beim Partnermodell eine Beauftragung eines Dritten als Betreiber erfolgen würde. 

Im Folgenden werden die Pros und Kontras als Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Umset-

zungsoptionen diskutiert und bewertet. Die anschließende Bewertung der Umsetzungsoptionen 

wird von der Frage geleitet, welches Modell am besten geeignet ist, ebenenübergreifendes Open 

Government Data erfolgreich in Deutschland umzusetzen. 

Koordinierungsstelle – Pro und Kontra 

Für die Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungstelle durch Bund und Länder spricht vor 

allem die politische und strategische Signalwirkung. Eine Koordinierungsstelle ist nicht nur ein Zei-

chen der politischen und administrativen Entscheidungsträger zur Unterstützung von Open 

Government, sondern auch ein deutliches Bekenntnis zur föderalen IT-Kooperation in einem Um-

feld, das einer Koordinierung der beteiligten Akteure bedarf. Ferner sollte man bei einer Koordinie-

rungsstelle mit einer hohen Akzeptanz seitens der Ziel- und Nutzergruppen rechnen können, deren 

Forderung nach mehr thematischer Sichtbarkeit und einer zentralen Kontaktstelle für Open Data in 

der Verwaltung mit diesem Modell realisiert wird. 
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Eine weiteres Argument für eine Koordinierungsstelle besteht darin, dass sie als gemeinsame Insti-

tution von Bund und Ländern sehr gut in die Governancestruktur für Open Government integriert 

werden kann. Mit einer Koordinierungsstelle würden klare, da abgegrenzte Verantwortlichkeiten 

geschaffen werden. Eine Koordinierungsstelle kann unmittelbar durch die Governance gesteuert 

werden und Entscheidungen der Gremien umsetzen. Ebenso hätten alle Vereinbarungspartner 

einen gleichberechtigten Zugang zur gemeinsamen Koordinierungsstelle, die als Plattform-

dienstleister für alle fungiert. 

Langfristig betrachtet, würden mit einer Koordinierungsstelle ausbaufähige Strukturen für weitere, 

optionale Angebote auf der Open-Government-Plattform geschaffen. Ebenso könnte man auf Basis 

der neuen Strukturen Open Data als übergreifende Ressource und Input für weitere Themen des 

E-Governments nutzbar machen. 

Da es sich in Teilen der Aufgaben des Betreibers um für die öffentliche Verwaltung neuartige und 

   z           Tä                  (z     C       y-Interaktion mit Social Media, Pflege des Meta-

datenkatalogs), erscheint es sinnvoll, die Ressourcen bei einer gemeinsamen Stelle von Bund und 

Ländern zu bündeln. Durch den gleichberechtigten Zugang können alle Vereinbarungspartner 

durch einen ebenenübergreifenden Wissens- und Erfahrungstransfer von der Koordinierungsstelle 

als Dienstleister profitieren. 

Nachteilig ist hingegen am Modell einer Koordinierungsstelle, dass eine neue Institution geschaffen 

werden muss, obwohl das Umfeld bereits von einer hohen Dichte an Organisationen gekennzeich-

net ist. Mit dem Aufbau einer neuen Institution geht ebenso möglicherweise ein zeitaufwendiger 

Aufbauprozess einher. Als herausfordernd könnte sich zudem die Gewinnung von geeignetem Per-

sonal erweisen, da die erforderlichen Fähigkeiten, wie beschrieben, heute nicht unbedingt in der 

Verwaltung vorhanden sind. Daher müsste ggf. eine Neueinstellung des Personals erfolgen. 

Als kritisch ist zudem zu betrachten, dass Synergien beim Betrieb von mehreren, technisch ver-

gleichbaren Open-Government-Portalen voraussichtlich nicht durch das Modell einer Koordinie-

rungsstelle realisiert werden können. Es wäre effizient, die Wahrnehmung einiger Aufgaben in ei-

ner Koordinierungsstelle zu bündeln. Aufgrund des Wunsches etlicher potenzieller 

Vereinbarungspartner nach eigenen Plattformen wird dies voraussichtlich nicht umgesetzt werden 

können. 

Kooperationsmodell – Pro und Kontra 

Für ein Kooperationsmodell spricht grundsätzlich die Nutzung bestehender Strukturen und vorhan-

dener Kompetenzen. Dies gilt in besonderem Maße für die Variante, mit etablierten Betreiberorga-

nisationen der Fachdatenportale zu kooperieren. Diese Betreiber verfügen bereits über Erfahrun-

gen im Aufbau und Betrieb von Plattformen sowie (Meta-)Datenkatalogen, aber auch in der 

ebenenübergreifenden Koordinierung. Aufgrund der vorhandenen Strukturen, aber vor allem der 

existierenden Erfahrung, kann mit einer geringeren Einrichtungsdauer gerechnet werden. Ebenso 

spricht die hohe Professionalität der Betreiberorganisationen im Daten- und Informationsmanage-

ment für dieses Modell. Ebenso ist am Kooperationsmodell mit einem Fachdatenbetreiber die po-

tenzielle Vernetzung der Datensphären als positiv zu betrachten, sodass die Chance hoch ist, dass 

eine Bereitstellung dieser Daten erfolgt. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Planungen im 

Rahmen von GDI-DE bzw. Geoportal.DE zu verweisen. So ist geplant, im Geoportal einen »Geo-

Open-Data-Bereich« einzurichten.852 

                                                
 

852  Behörden Spiegel, Newsletter geodata kompakt (2012), S  2. 
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Gegen die Variante der Kooperation mit einem fachlich geprägten Betreiber spricht dessen fachli-

che Prägung und Einbindung in eigene Netzwerke. Open Data hingegen sind ein Querschnittsthe-

ma der Verwaltungsmodernisierung und des E-Governments, das eine Anbindung an andere Netz-

werke erfordert. Überdies begibt man sich hierbei ggf. in fachliche Diskussionen und 

Auseinandersetzungen, die für die Förderung von Open Data eher hinderlich sind. Diese Aussage 

wird vor dem Erfahrungshintergrund gemacht, dass in den Fachdaten-Netzwerken langjährige, den 

Fortschritt verzögernde Entscheidungsprozesse zu beobachten sind. Ebenso muss die fehlende 

exklusive Steuerung durch die Governance kritisch gesehen werden. Ein weiterer Nachteil für die-

ser Kooperationsvariante ist, dass die personellen Synergien aufgrund unterschiedlicher Tätigkeits-

bereiche und unterschiedlichen Technikeinsatzes als gering eingeschätzt werden können. Als weite-

rer Aspekt sollte die geringe politische Signalwirkung für Open Government in die Bewertung dieser 

Variante der Kooperation einbezogen werden. 

Für die Variante der Kooperation mit anderen Betreibern von Open-Government-Portalen spricht 

hingegen die potenzielle Realisierung von Synergien sowohl bei den Kernaufgaben des Betreibers 

als auch im technischen Betrieb der Plattform. Dies gilt in besonderem Maße, falls keine hohe Be-

teiligung bei der Datenbereitstellung erreicht wird und mit einer geringen Auslastung des Betrei-

bers zu rechnen ist. Bei dieser Variante sollte es auch als positiv angesehen werden, dass durch die 

Kooperation potenzielle dezentrale Datenbereitsteller einbezogen und damit zur Bereitstellung mo-

tiviert werden. 

Die Kooperation mit einem anderen Betreiber eines Open-Government-Portals weist wie auch die 

Kooperationsvariante mit einem Fachdaten-Portalbetreiber den Nachteil auf, dass kein exklusiver 

steuernder Zugriff auf die Betreiberorganisation durch die Governance besteht. Ebenso ist als ne-

gativ zu betrachten, dass durch den Betrieb mehrerer Open-Government-Portale keine eindeutige 

Verantwortlichkeit für die zentrale Plattform besteht. Diese Form der Kooperation hat wie auch die 

Koordinierungsstelle den Nachteil, dass es eines Aufbaus eines Teams bzw. einer Einheit zur Be-

treuung der Plattform bedarf. Auch bei diesem Modell muss kritisch hinterfragt werden, ob es der 

verantwortlichen Stelle gelingt, zeitnah Personal mit den notwendigen Fähigkeiten zu gewinnen. 

Die politische Signalwirkung für Open Government sollte ähnlich wie bei der Kooperation mit einem 

Fachdaten-Netzwerk als mittelmäßig bezeichnet werden. 

Partnermodell – Pro und Kontra 

Für die Wahrnehmung der Betreiberaufgaben durch einen privaten Partner spricht vor allem die 

Kompetenz und Erfahrung von Unternehmen in den Bereichen Social-Media-Kommunikation und 

netzbasierte Geschäftsmodelle oder auch im Betrieb von Portalen. Ebenso haben privatwirtschaftli-

che Akteure Kompetenz in der Verwertung, Wertsteigerung und Vermarktung von Daten. Man soll-

te das hohe Kreativitäts- und Lösungspotenzial privater Akteure bei der Gestaltung neuartiger, 

netzbasierter Geschäftsmodelle berücksichtigen. Unternehmen agieren marktorientiert, setzen In-

novationen relativ schnell um und richten die Angebote ihrer Plattformen effektiver an den Anfor-

derungen und Wünschen der Ziel- und Nutzergruppen aus. Ein weiterer Vorteil des Partnermodells 

besteht schlichtweg in der Flexibilität der Leistungserbringung. Im Gegensatz zur Schaffung neuer 

öffentlicher Stellen, die in der Regel trotz eines in der Zukunft möglicherweise mangelnden Bedarfs 

selten abgewickelt werden, kann die Beauftragung eines privaten Auftragnehmers flexibel und 

bedarfsorientiert erfolgen. Als weiterer positiver Aspekt des Partnermodells sollte die Dauer der 

Einrichtung angeführt werden. Die Beauftragung eines privaten Auftragnehmers und die Aufnahme 

des Betriebs durch den Partner sollten schneller erfolgen als der Aufbau einer neuen öffentlichen 

Stelle, der mit verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen verbunden ist. 
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Im Vergleich zu den anderen, öffentlich-öffentlichen Modellen weist das Partnermodell voraussicht-

lich keine betriebswirtschaftlichen Vorteile auf. Zwar könnte eine Refinanzierung eines privaten 

Partners beim Betrieb der Plattform eine finanzielle Entlastung der Vereinbarungspartner von Bund 

und Ländern ermöglichen. Sowohl das Potenzial als auch die Akzeptanz für die Refinanzierung 

                z               A                            (A            und Auswertung von 

Daten etc.), sind jedoch als gering einzuschätzen. Was das Potenzial betrifft, so stellt die Open-

Government-Plattform nur einen zentralen Zugang via Metadaten zu den eigentlichen, dezentral 

vorgehaltenen Daten her. Ein privater Betreiber, der sich refinanzieren soll, ist somit in hohem 

Maße von der Datenbereitstellung dezentraler Stellen abhängig. Aus kommerziellen Erwägungen 

erscheint der Betrieb für einen privaten Partner wenig attraktiv. Realistischer erscheint hingegen 

die Gewinnung eines privaten Partners, der die Plattform aus Image- und Marketinggründen im 

Rahmen einer Art Sponsoring der Plattform betreiben würde. Hierbei kommt das Thema der Akzep-

tanz zum Tragen. 

Zwar ist Wirtschaftsförderung eines der Ziele von Open-Data-Initiativen, jedoch bezieht sich das 

Förderziel vor allem auf die der Datenbereitstellung nachgelagerten Wertschöpfungsstufen (Ver-

wertung, Wertsteigerung), die bewusst privaten Akteuren überlassen werden. Die eigentliche Rolle 

des Staates bei Open Data besteht in einer Bereitstellungsfunktion. Es bedarf somit einer Grund-

satzentscheidung, ob der Staat die Bereitstellung und Nutzungsförderung von Daten zu seiner 

künftigen Kernkompetenz machen möchte. So würde dem Betreiber auch die Aufgabe zukommen, 

die Datenbereitstellung im Auftrag der gemeinsamen Governance zu fördern. Die Wahrnehmung 

dieser »politischen« Aufgabe und die direkte Steuerungsmöglichkeit durch die Governance lässt 

einen öffentlichen Betreiber vorteilhaft erscheinen. 

Im Rahmen der staatlichen Bereitstellungsfunktion müsste der Betrieb der Plattform folglich direkt 

von den staatlichen Vereinbarungspartnern finanziert werden. 

Die Möglichkeit der Refinanzierung besteht vor allem dort, wo eine Vereinnahmung von Entgelten 

durch öf          S                    S      z                         R      z                     s-

fähigen privaten Partners im Rahmen der Einführung eines gemeinsamen (Mikro-)Bezahldienstes 

für staatliche Daten eine denkbare Option. 

Eine abschließende Bewertung des Partnermodells kann nur im Rahmen einer grundsätzlichen Er-

örterung der Rolle privater Akteure in Bezug auf staatliche Daten und das Verhältnis von Open 

Data zu anderen staatlichen Daten erfolgen. Der Betrieb der Open-Government-Plattform durch 

einen privaten Partner erscheint nicht als die zu priorisierende Umsetzungsoption. Private Akteure 

sind hier als Technologiepartner und Anbieter für den technischen Betrieb der Plattform zu be-

trachten. 

Doch müssen die Rolle und die Bedeutung von privaten Akteuren in Bezug auf die Schaffung von 

Mehrwerten auf Basis staatlicher Daten betont werden. So besteht in Deutschland bei der Einbe-

ziehung privater Akteure zur Nutzung, Wertsteigerung und Vermarktung staatlicher Daten im Ver-

gleich zum Ausland deutlicher Nachholbedarf. S       z                                 S             

systematisch Gebrauch von Partnerschaften im Datenumfeld gemacht oder ein einfaches Geoda-

tenangebot für Unternehmen geschaffen. Dies ist zum einen auf den geringen Grad der Bereitstel-

lung hochwertiger Daten seitens öffentlicher Stellen und zum anderen auf den föderalen, hinsicht-

lich Nutzungsbedingungen und Geldleistungsmodellen fragmentierten »Datenmarkt« in 

Deutschland zurückzuführen (siehe zu Nutzungsbedingungen Abschnitt II-4, zu Geldleistungsmo-

dellen Abschnitt III-3). 
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5.4.3 Koordinierungsstelle als priorisiertes Betreibermodell 

Auf der Grundlage der vorangegangenen Diskussion der Umsetzungsoptionen wird die Koordinie-

rungsstelle als Betreibermodell für die Open-Government-Plattform priorisiert und zur Umsetzung 

empfohlen. 

Für erfolgreiche, ebenenübergreifende Open Government Data in Deutschland bedarf es einer ge-

meinsamen, von Bund und Ländern getragenen Organisation, die durch Koordination der vielen 

Akteure effektiv zur Vernetzung der Datenbestände und zur Schaffung eines zentralen Zugangs 

zum föderalen Datenangebot beiträgt. Zum Aufbau der Open-Government-Plattform bedarf es 

eines spezialisierten, operativen Thementreibers, der von allen Vereinbarungspartnern mandatiert 

ist. Das Modell der Koordinierungsstelle erfüllt diese Anforderungen am besten. Gleichzeitig sendet 

das Modell ein starkes Signal zur Förderung von Open Government Data in Deutschland. 

Die folgende Abbildung fasst die Pros und Kontras der betrachteten Umsetzungsoptionen zusammen: 

 

 

Abbildung III-16: Pro- und Contra-Vergleich der Umsetzungsoptionen für die Betreiberorganisation 

 

Auf Basis der beschriebenen Aufgaben und Ressourcen wird im folgenden Abschnitt eine Schät-

zung des finanziellen Aufwands für die Betreiberorganisation am Beispiel einer Koordinierungsstelle 

unternommen. Ein vergleichbarer finanzieller Aufwand ist, wie zuvor dargelegt, auch für die ande-

ren Umsetzungsmodelle zu erwarten. 
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5.5 AUFWANDSSCHÄTZUNG FÜR DIE BETREIBERORGANISATON 

Gegenwärtig liegen in den deutschen Ländern keine Referenzwerte für die Betriebskosten einer 

Betreiberorganisation für ein Open-Government-Portal vor. Das Beispiel des ebenenübergreifenden 

Umweltinformationsportals PortalU stellt jedoch einen Orientierungspunkt für die zu erwartende 

Größenordnung dar. Bei PortalU werden laut Verwaltungsvereinbarung für Betrieb und Pflege 

450.000 Euro sowie für die Weiterentwicklung 300.000 Euro pro Jahr durch Bund und alle Länder 

bereitgestellt.853 Das Finanzierungsvolumen für die Koordinierungsstelle PortalU beträgt somit ins-

gesamt 750.000 Euro pro Jahr. Zusätzlich kann die Koordinierungsstelle PortalU von den Vereinba-

rungspartnern, aber auch Dritten, weitere projektbezogene Mittel einwerben.854  

Auf Basis der beschriebenen Aufgaben und Ressourcen der Betreiberorganisation wird eine unver-

bindliche Schätzung der jährlichen Betriebskosten unternommen. Die Schätzung steht unter dem 

Vorbehalt einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die mit konkreten Preisanfragen für die externen 

Leistungen unterlegt werden sollte. Es ist daher durchaus möglich, dass die Echtkosten, insbeson-

dere im Bereich des Betriebs, aber u. U. auch für Personal, unterhalb der hier vorgenommen, kon-

servativen Schätzung liegen. Es empfiehlt sich daher, die Kosten des Betriebs im Rahmen einer 

»Marktansprache« zu validieren. 

Von der Schätzung ausgenommen sind die einmaligen Entwicklungskosten für einen Prototyp der 

Open-Government-Plattform, die (Weiter-)Entwicklung der Plattform für den Wirkbetrieb, den Auf-

wand für die dezentrale Datenbereitstellung sowie den Personalaufwand für die Governance. Eben-

so wenig sind einmalig anfallende Planungs- und Umsetzungsaufwendungen für die Einrichtung der 

Betreiberorganisation und der Vorbereitungsaufwand der Plattform für den Wirkbetrieb in der Auf-

wandsschätzung inkludiert. 

Die angenommene Budgetstruktur für den Regelbetrieb der Betreiberorganisation setzt sich wie 

folgt zusammen: 

 Personal: Es werden vier Stellen entsprechend den in Punkt III-5.3.2.4 skizzierten Profilen 

vorgeschlagen. Kalkulatorisch werden dabei jeweils E13-Stellen auf Ministerialebene zu-

grunde gelegt.855 Auf Vollkostenbasis ergeben sich Personalkosten in Höhe von 293.312 Eu-

ro856 zuzüglich Sachkosten für die Arbeitsplätze in Höhe von 49.460 Euro.857 Zusätzlich sollte 

mit Kosten für Reisen, Schulungen etc. kalkuliert werden. Es werden hierfür pauschal 

20.000 Euro veranschlagt. 

 Technischer Betrieb: Für Hosting, Application Management und laufende Entwicklungs-

arbeiten durch einen externen IT-Dienstleister wird eine Pauschale in Höhe von bis zu 

200.000 Euro kalkuliert. Dabei handelt es sich um eine Expertenschätzung für den allge-

meinen Betrieb eines Portals. Dabei wird auf Grundlage der technischen Konzeption von 

Open Sourcesoftware ausgegangen, sodass nicht mit Lizenzkosten zu rechnen ist. 

 Innovationsbudget: Für die Weiterentwicklung der Open-Government-Plattform  z   . für 

die Implementierung neuer Funktionalitäten und die Durchführung von Projekten, wird mit 

einer geschätzten Pauschale von 200.000 Euro kalkuliert. 

 Kommunikation, Marketing: Für die Kommunikation und das Marketing der Plattform 

werden jährliche Kosten in Höhe von 50.000 Euro kalkuliert. 

                                                
 

853  Verwaltungsvereinbarung UDK/GEIN (2003), S  7. 
854  Ebd. 
855  Bundesministerium der Finanzen (2011). 
856  Entspricht 73.328 Euro je Stelle, umfasst Gehälter, Personalnebenkosten und -gemeinkosten. 
857  Entspricht einer Sachkostenpauschale von 12.365 Euro pro Arbeitsplatz. 
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Insgesamt werden in der Schätzung circa 813.000 Euro jährliche Betriebskosten angenommen. 

Die nachfolgende Abbildung fasst die Struktur des finanziellen Aufwands zusammen:  

 

 

Abbildung III-17: Schätzung des finanziellen Aufwands für den laufenden Betrieb 

 

Für das Budget des Betreibers sollte eine betriebsnotwendige Untergrenze, insbesondere beim 

Personal, festgelegt werden (siehe dazu auch Regelung der Finanzierung im Abschnitt Governance 

unter III-4.6.2). Sollte der Open-Government-Plattform kein qualifiziertes Personal zur Verfügung 

stehen, das die Bereitstellung und Nutzung vorantreibt, sollte man das Gesamtvorhaben durch 

Bund und Länder in Frage stellen. 

5.6 UMSETZUNG DER BETREIBERORGANISATION 

Die Betreiberorganisation der Open-Government-Plattform muss rechtzeitig zum Regelbetrieb der 

Plattform eingerichtet und handlungsfähig sein. Bei der Einrichtung der Betreiberorganisation sind 

– unabhängig von der Wahl der Umsetzungsoption – nach heutigem Kenntnisstand folgende Eck-

daten zur Umsetzungsplanung zu berücksichtigen: 

 Beauftragung der Entwicklung eines Prototyps für die Open-Government-Plattform: circa 

Mitte 2012 

 Entwicklung eines Prototyps für die Open-Government-Plattform: circa sechs Monate, bis 

Ende 2012 

 Pilotbetrieb der Open-Government-Plattform: circa zwölf Monate  

 Regelbetrieb der Open-Government-Plattform: frühestens ab Ende 2013 

Die Betreiberorganisation muss somit spätestens Ende 2013 ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen. Es 

ist zu empfehlen, dass sie mehrere Monate vor dem Regelbetrieb eingerichtet wird, sodass sie 

hinreichend Vorbereitungszeit für einen erfolgreichen Start der Plattform hat. 
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Die Aufgaben der Betreiberorganisation bedürfen voraussichtlich einer kommissarischen Wahrneh-

mung durch andere Organisationseinheiten der Vereinbarungspartner (siehe auch Umsetzung der 

Governance unter III-4.7). Für die Aufbauphase der Betreiberorganisation ist es denkbar, dass 

zunächst eine temporäre Zuweisung von geeignetem Personal der Vereinbarungspartner erfolgt, 

sodass die Betreiberorganisation handlungsfähig ist und den Regelbetrieb aufnehmen kann. In 

dieser Zeit kann ein sukzessiver Aufbau eines eigenen Personalkörpers der Betreiberorganistion 

erfolgen, der die Aufgaben von den gestellten Mitarbeitern schrittweise übernimmt. Bei der Gewin-

nung von Personal sollte der Fokus zunächst auf die Besetzung der Leitungsposition und der Posi-

tion des Plattformbetreuers gelegt werden (siehe dazu III-5.3.2.4). 

In der Aufbauphase ist es von Bedeutung, den Kontakt zu Ziel- und Nutzergruppen sowie potenzi-

ellen Datenbereitstellern aufzubauen und zu verstetigen. Zum einen sollten Feedback und Anforde-

rungen frühzeitig im Probebetrieb der Open-Government-Plattform eingeholt werden. Zum anderen 

muss es das Ziel sein, dass bereits vom dem Start der Plattform an ein größtmögliches, attraktives 

Angebot von Daten auf der Open-Government-Plattform bereitgestellt wird. Dazu müssen poten-

zielle Datenbereitsteller informiert und »gewonnen« werden. Ebenso bedarf es der Beauftragung 

eines IT-Dienstleisters für den technischen Betrieb im Anschluss an den Probebetrieb des Prototyps 

der Open-Government-Plattform. 

In Bezug auf die Umsetzung der Betreiberorganisation wird folgende Handlungsempfehlung 

formuliert: 

Handlungsempfehlung 40 

Kurzfristig Entscheidung über Kooperation treffen, Betreiberorganisation zeitnah einsetzen 

Organisation kurzfristig 

Bund und Länder sollten kurzfristig über eine Kooperation sowie die Rolle und die Einsetzung einer Betrei-

berorganisation für die Open-Government-Plattform entscheiden, sodass die Open-Government-Plattform 

bzw. der Prototyp in die Verantwortung eines qualifizierten Betreibers übergehen kann. Es ist von hoher 

Bedeutung, dass vor dem Regelbetrieb mit der Gewinnung von Datenbereitstellern und der konzeptionel-

len Entwicklung der Open-Government-Plattform begonnen wird, sodass vom Start des Regelbetriebs an 

attraktive Datenangebote bereitgestellt werden. 

Als operativ für die Plattform Verantwortlicher trägt der Betreiber maßgeblich zur Gestaltung der Open-

Government-Plattform bei und hat somit großen Einfluss auf den Erfolg der Plattform. 

 

5.7 AUSBLICK: DATENAGENTUR ALS VISION 

Daten und Informationen sind vor dem Hintergrund der Entwicklung zu Wissensgesellschaft als 

»Infrastruktur des 21. Jahrhunderts« zu betrachten. Lösungen für die großen Herausforderungen 

der Gegenwart – Klimawandel, Energiewende und Mobilität – basieren auf der Vernetzung vielfälti-

ger Daten- und Informationsquellen. Vernetzung erfordert eine zugängliche, aktuelle, zeitnahe und 

standardisierte Bereitstellung der Daten öffentlicher Stellen.  

Es sind nicht nur Unternehmen am Wirtschaftsstandort Deutschland, die zur Umsetzung innovati-

ver Lösungen auf diese Daten angewiesen sind. Es sind vor allem staatliche Einrichtungen, die auf 

Grundlage einer breiten Daten- und Informationsbasis auch in der künftigen Wissensgesellschaft 

eine steuernde Funktion einnehmen müssen. 
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Mit ihrer ordnungspolitischen Verantwortung darf die öffentliche Verwaltung nicht nur auf diese 

Entwicklung reagieren, sondern muss die Entwicklung vorantreiben und gestalten. Voraussetzung 

für die Vernetzung ist eine Zusammenführung der heute vielfältigen und zunehmend wachsenden 

Datensphären und -domänen. Dieser Prozess der Zusammenführung bedarf der Steuerung und 

Koordination. 

So wurde im Vereinigten Königreich in Fortsetzung der Open-Government-Debatte die Schaffung 

einer »Public Data Corporation« öffentlich im Rahmen einer Konsultation diskutiert.858 Die Formu-

lierung der Ziele für die Initiative durch die Regierung des Vereinigten Königreichs ist zwar vage, 

jedoch würde die Einrichtung einer Public Data Corporation einer Revolution im Umgang mit den 

Daten öffentlicher Einrichtungen gleichkommen:859 

 Bündelung von Datensätzen öffentlicher Verwaltungen und Einrichtungen in einer Stelle/ 

Organisation 

 Entwicklung einheitlicher Regeln zur Sammlung, Pflege, Produktion und Verrechnung von 

Daten 

 Erzielung nachhaltiger Wertschöpfung für die Steuerzahler 

 Vereinfachung des Zugangs zu Verwaltungsdaten 

 Erhöhung der Effizienz bei der Erbringung von Verwaltungsleistungen entlang der Bereit-

stellung und insbesondere der Nutzung von Verwaltungsdaten 

 Schaffung dauerhafter Möglichkeiten für Entwickler, Unternehmen und die Öffentlichkeit, 

mit Verwaltungsdaten soziales und wirtschaftliches Wachstum zu bewirken 

Auch für Deutschland ist eine Public Data Corporation – eine »Datenagentur« – zur Erreichung 

eines ebenenübergreifenden, einheitlichen Datenangebots eine auf die Zukunft ausgerichtete, lang-

fristige Handlungsoption. Aus ordnungs- und standortpolitischer Sicht besteht hier deutlicher Hand-

lungsbedarf, da das heute föderal fragmentierte Datenangebot nicht die Anforderungen vernetzter 

Technologien erfüllt. 

In Deutschland stellt sich bereits heute die Frage nach dem Verhältnis von Open Data und Geoda-

ten. So werden die Themen heute weitestgehend parallel bearbeitet. Mittel- bis langfristig sollte 

eine schrittweise Zusammenführung der verschiedenen fachlichen und offenen Datendomänen 

unter einer gemeinsamen Dachorganisation erfolgen. In einer solchen gemeinsamen Dachorganisa-

tion könnten gemeinsame Querschnittsfunktionen (Standards, Grundsatz, Administration, Sales, 

Marketing, Kommunikation, IT, Redaktion etc.) und versc                            (z     Fachab-

teilungen in den Bereichen Geo- und Umweltdaten) gebündelt werden. 

Vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklung kann eine föderale Zusammenarbeit zu 

Open Government Data nur der Anfang für die notwendige Kooperation und Vernetzung der 

öffentlichen Datenangebote sein. 

  

                                                
 

858  Vgl. HM Government (2011). 
859  Vgl. ebd.; Klessmann 2011. 
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 ZUSAMMENFASSUNG 1
Zur Realisierung der Bereitstellung von Verwaltungsdaten in Deutschland sind Fragestellungen aus 

unterschiedlichen Perspektiven zu beantworten. Neben rechtlichen und organisatorischen Fragen 

spielt die technische Umsetzung der Bereitstellung eine wichtige Rolle. Eine Open-Government-

Plattform mit dem Schwerpunkt auf offenen Verwaltungsdaten entsteht in einer Landschaft unter-

schiedlicher Standards und Plattformen. Es gilt die existierenden relevanten Plattformen zur Daten-

bereitstellung und zu IT-Standards im ebenenübergreifenden System der deutschen Verwaltung 

einzubeziehen und, soweit sinnvoll, auf diesen aufzubauen. Gleichzeitig werden im Open-Data-

Ansatz verschiedene Anforderungen an Datensätze postuliert. Aus technischer Sicht gilt es diese 

Anforderungen mit geltenden Übereinkünften im bundesdeutschen E-Government-System abzu-

gleichen, damit eine einfache Umsetzung des Ansatzes durch Bund, Länder und Kommunen erfol-

gen kann. 

Einer der wichtigsten Bausteine für den Erfolg einer Open-Government-Plattform ist ein attraktives 

Datenangebot. Öffentliche Stellen verfügen über Informations- und Datenbestände in variierendem 

Umfang und variierender Qualität. Aufgrund der Vielzahl öffentlicher Einrichtungen und Gebiets-

körperschaften ist eine vollständige Übersicht existierender Datenangebote im Rahmen dieser Un-

tersuchung nicht realisierbar. Durch eine manuelle und teilautomatisierte Bestandserfassung wurde 

mit qualitativen und quantitativen Methoden jedoch eine Auswahl geeigneter Datensätze und po-

tenzieller Datenbereitsteller identifiziert. 

Die manuelle Bestandserfassung baut auf einem Datensteckbrief auf, der an knapp 200 Adressaten 

bei Bund, Ländern und Kommunen verteilt wurde. Ziel dieser Erfassung war die Analyse und Aus-

wahl existierender Datenbestände zum Aufbau eines Datenkatalogs. Hierzu wurden Datensätze 

erfasst, qualitativ beschrieben und infolgedessen auf Eignung zur Aufnahme in einen späteren 

Datenkatalog geprüft. Die Rücklaufquote ausgefüllter Datensteckbriefe und als Alternativlösung 

gemeldeter URLs liegt mit ca. 10 % im Bereich des Üblichen einer schriftlichen Befragung.  

Mit der manuellen Bestandserfassung konnten Grundlagen für einen Datenkatalog gelegt werden. 

Von 4539 gemeldeten Datensätzen wurden 1759 als offene Datensätze eingestuft. Hauptgründe 

für die Einordnung der verbleibenden Datensätze als noch nicht offen sind eine zu geringe Maschi-

neninterpretierbarkeit, eine Erlaubnis lediglich zur Privatnutzung oder geldleistungspflichtige Da-

tensätze. 

Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Weiterverarbeitbarkeit in der Gruppe als offen einge-

        D     ä z       z  B. die klarere Kommunikation von Nutzungsbestimmungen oder die Um-

wandlung in noch einfacher nutzbare Formate. Aus der Analyse innerhalb der Gruppe von Datens-

ätzen, die als nicht-offen eingeordnet wurden, ergeben sich Ansätze zur Verbesserung: 

Strukturierte Inhalte erfordern die Bereitstellung in einfacher verarbeitbaren Formaten, aber zu-

mindest die Erlaubnis zur nicht-kommerziellen Weiterverwendung der Datensätze.  

Die manuelle ist von der teilautomatisierten Bestandserfassung insofern abzugrenzen, als dass 

erstere quantitativ weniger Datensätze betrachtet, diese allerdings einer detaillierteren Betrachtung 

unterziehen kann. Der Vorzug der teilautomatisierten Bestandserfassung hingegen liegt in der Er-

stellung genereller Aussagen über eine große Menge von Datensätzen. 

Bei der teilautomatisierten Bestandserfassung wurden 719 Webauftritte von verschiedenen Institu-

tionen und Gebietskörperschaften auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene in Bezug auf öffentlich 
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zugängliche Datensätze und D         (      R         )             D              S      o-

ben ergaben Indikatoren für die Potenziale von Open Government Data in Deutschland. Absolut 

wurden in der teilautomatisierten Bestandserfassung über alle Ebenen hinweg 67.634 Dokumente 

und Datensätze gefunden. 

90 % der untersuchten Ressourcen in der teilautomatisierten Bestandserfassung aller föderalen 

Ebenen sind im Format PDF vorhanden. In einer stichprobenhaften manuellen Untersuchung der 

gefundenen PDF-Ressourcen wurde festgestellt, dass in einem teilweise erheblichen Anteil dieser 

Ressourcen strukturierte Informationen vorliegen (abhängig von der untersuchten Institution bis zu 

56 %). In diesen Fällen könnte die Verarbeitbarkeit der Ressourcen relativ einfach über Bereitstel-

lung der Daten in anderen Formaten (z     XLS, CSV) erhöht werden. 

Die hier identifizierten Einrichtungen und Gebietskörperschaften mit vergleichsweise großen Men-

gen an Datensätzen bieten sich an, als Akteure in den kontinuierlichen Ausbau einer föderalen 

Open-Data-Plattform einbezogenen zu werden. 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse machen deutlich, dass öffentliche Stellen selbstverständlich in 

der Lage sind, Datensätze als offene Daten bereitzustellen. Damit ist teilweise nicht einmal ein 

außergewöhnlich großer Aufwand verbunden. Gerade Institutionen, die bereits seit langem mit der 

Bereitstellung von Geo- oder Umweltdaten oder statistischen Daten befasst sind, verfügen über 

enorme Erfahrungen in der Datenbereitstellung. Diese Akteure bieten wertvolle Kompetenzen, die 

in der Umsetzung offener Verwaltungsdaten hilfreich sein können. 

Gleichzeitig wurde im Rahmen der Bestandsanalyse aber auch festgestellt, wie viel Potenzial für 

Verbesserung besteht. Die untersuchten Datensätze werden heute überwiegend im Format-PDF 

zur Verfügung gestellt. Vielfach können hier ergänzende bzw. alternative und einfacher weiterver-

arbeitbare Formate zum Einsatz kommen. Auch sind die Bedingungen, unter denen Datensätze 

genutzt werden können häufig unklar, so dass die Festlegung von Nutzungsbedingungen in leicht-

verständlichen Lizenzbestimmungen ein wichtiger Schritt in Richtung offene Daten ist.  

Ziel der technischen Analyse war es, die für Open Government Plattform Deutschland (OGPD) rele-

vanten Technologien und Standards zu identifizieren, diese hinsichtlich ihrer Eignung zu bewerten 

und entsprechende Empfehlungen auszusprechen, und zwar für die Bereiche Metadaten, Daten, 

Sicherheit und Plattformen. 

Für die Untersuchung und Bewertung wurden zwei Verfahren kombiniert: Zum einen die Best-

Practice-Analyse und zum anderen die Auswertung von SAGA. Die ausgewählten Best-Practice-

Portale repräsentieren sowohl unterschiedliche Datenbereitsteller als auch verschiedene Einsatzge-

biete für offene Daten. SAGA ist für die Bundesverwaltung bei der Auswahl ihrer Informationstech-

nologien verbindlich. SAGA stellt ein Klassifikationssystem für technische Spezifikationen bereit, das 

ebenfalls auf die ausgewählten Spezifikationen für offene Verwaltungsdaten angewendet wurde. 

Die Spezifikationen für offene Verwaltungsdaten wurden hinsichtlich ihres Typs in Tabellen, Daten, 

Dokumente, Bilder, Geoinformationen, Geodienste, Linked Open Data und Metadaten unterteilt. 

Sofern ein Standard bereits in SAGA klassifiziert wurde, wurde die Klassifikation übernommen. 

Weitere Spezifikationen, die nicht in SAGA gelistet sind, wurden mit einer OGPD-Klassifikation ver-

sehen, die unter anderem auf der Auswertung der Best-Practice-Beispiele beruht.  

Hinsichtlich Metadatenstandards ist festzuhalten, dass sowohl ISO/CSW als auch DCAT/CKAN naht-

los unterstützt werden müssen. Angesichts der gewünschten Flexibilität und der EU-weiten und 

Domänen-übergreifenden Verbreitung wird DCAT/CKAN als interner Standard empfohlen. 
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Auf Datenebene wird empfohlen, verschiedenste Formate zuzulassen. Einzelne Formate sind auf-

grund ihrer technischen Offenheit jedoch besser geeignet als andere, insbesondere bieten Tabellen 

im XLSX- oder CSV-Format klare Vorteile gegenüber Daten, die nur innerhalb eines PDF-Berichts 

veröffentlicht werden. Empfehlungen für Formate und Vorgehensweisen, die eine Vereinheitlichung 

fördern, sollten ausgearbeitet werden. 

Die Open Government Plattform Deutschland muss durch ein Informationssicherheitsmanagement 

geschützt werden. Im Rahmen dieser Studie wurden die relevanten Sicherheitsaspekte betrachtet, 

indem eine Grobeinschätzung der Wertigkeit von Informationen und Aufgaben der OGPD vorge-

nommen wurde, um den Schutzbedarf zu ermitteln. Für die Grundwerte Vertraulichkeit, Integrität 

und Verfügbarkeit wurde jeweils ein »normaler« Schutzbedarf ermittelt. Der Zugang zu der OGPD 

muss für Nutzer kostenfrei und ohne Authentisierung möglich sein. Datenbereitsteller können je-

doch bei Bedarf eine Authentisierung der Nutzer für ihr Datenangebot anfordern, wobei sich der 

Nutzer bei jedem Datenbereitsteller separat authentisieren muss. Da das Einstellen und Ändern 

von Metadatensätzen auf der OGPD nur für Berechtigte möglich sein darf, ist eine Authentisierung 

der Metadatenbereitsteller am Portal erforderlich. Rollen und Berechtigungen werden Metadaten-

bereitstellern und Mitarbeitern des Portalbetreibers basierend auf der Authentisierung durch die 

Nutzerverwaltung zugeordnet.  

Hinsichtlich der Plattformtechnologie kommen hauptsächlich Drupal oder Java-basierte Frameworks 

infrage. Um die für große Portale besser geeignete Java-Technologie nutzen zu können und gleich-

zeitig Kompatibilität mit dem Government Site Builder herzustellen, wird das verbreitete Java-

Portalsystem Liferay vorgeschlagen. Des Weiteren wird empfohlen CKAN als Datenkatalog einzu-

setzen, das im Open-Data-Bereich schon sehr verbreitet ist und zudem eine etablierte CSW-

Schnittstelle besitzt, mit der große Teile der bestehenden Geo- und Umweltdaten automatisiert 

angebunden werden können. 
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 EINLEITUNG 2
Zur Realisierung der Bereitstellung von Verwaltungsdaten in der föderalen Bundesrepublik 

Deutschland sind Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beantworten. Neben 

rechtlichen und organisatorischen Fragen spielt die technische Umsetzung der Bereitstellung eine 

wichtige Rolle. Eine Open-Government-Plattform mit dem Schwerpunkt auf offenen Verwaltungsda-

ten entsteht in einer Landschaft unterschiedlicher Standards und Plattformen. Es gilt, die existie-

renden relevanten Plattformen zur Datenbereitstellung und IT-Standards im ebenenübergreifenden 

System der deutschen Verwaltung einzubeziehen und, soweit sinnvoll, auf diesen aufzubauen. 

Gleichzeitig werden im Ansatz offener Daten verschiedene Anforderungen an Datensätze postuliert. 

Diese Anforderungen aus technischer Sicht mit geltenden Übereinkünften im bundesdeutschen  

E-Government-System abzugleichen, ist eine wichtige Voraussetzung für die einfache Umsetzung 

des Ansatzes durch Bund, Länder und Kommunen. 

In der Bereitstellung eines Zugangs zu dezentral liegenden offenen Verwaltungsdaten über eine IT-

Plattform gilt es ebenfalls, die Sicherheit der Plattform zu gewährleisten. Sowohl die Plattform 

selbst als auch die enthaltenen Metadateneinträge, die Prozesse zur Einstellung dieser Einträge 

sowie eventuell verbundene weitere IT-Systeme sind in geeigneter Weise abzusichern. 

Für den Erfolg einer Open-Government-Plattform ist ein attraktives Datenangebot einer der wich-

tigsten Bausteine. Öffentliche Stellen verfügen über Informations- und Datenbestände in variieren-

dem Umfang und unterschiedlicher Qualität. Aufgrund der Vielzahl öffentlicher Einrichtungen und 

Gebietskörperschaften ist eine vollständige Übersicht über die existierenden Datenangebote im 

Rahmen dieser Untersuchung nicht realisierbar. Es kann jedoch mit geeigneten qualitativen und 

quantitativen Methoden eine Auswahl geeigneter Datensätze und potenzieller Datenbereitsteller 

identifiziert werden. 

Für die erfolgreiche Einführung einer Open-Government-Plattform sind also, neben rechtlichen und 

organisatorischen Voraussetzungen, ein breites Angebot an Daten in geeigneten Formaten und die 

Verwendung etablierter Standards zur Gewährleistung von Interoperabilität und Sicherheit notwen-

dig. In diesem Teil der Studie werden diese Aspekte untersucht. Um eine initiale Menge geeigneter 

Datensätze zu identifizieren, die schon heute als offene Verwaltungsdaten bereitgestellt werden 

können, wurde eine qualitative Bestandserfassung durchgeführt. Zur Abschätzung möglicher weite-

rer Bereitsteller größerer Mengen von Datensätzen wurde zusätzlich eine quantitative Analyse reali-

siert. Um relevante Standards und Technologien zu beleuchten, wurden verschiedene Best-

Practice-Beispiele und SAGA für die Bereiche Metadaten, Daten, Sicherheit und Plattform evaluiert. 
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 BESTANDSANALYSE EXISTIERENDER DATEN 3
ÖFFENTLICHER STELLEN IN DEUTSCHLAND 

Mit der Bestandsanalyse existierender Daten öffentlicher Stellen in Deutschland werden verschie-

dene Ziele verfolgt. Es sollen vor allem Datensätze auf ihre Eignung für die Aufnahme in einen 

Datenkatalog untersucht werden, der die Grundlage für die föderale Plattform offener Verwal-

tungsdaten darstellen soll. Insofern ist zu ermitteln, welche Daten als offene Daten eingestuft wer-

den können. Gleichzeitig gilt es auch, zu ermitteln, welche Potenziale für offene Daten existieren, 

und eine Einschätzung der Güte der gefundenen Datensätze im Hinblick auf den Ansatz offener 

Daten zu treffen. Zur Umsetzung dieser Ziele wurden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen pa-

rallel eingesetzt. Zum einen wurde eine manuelle Bestandserfassung auf Basis einer Umfrage (Da-

tensteckbrief) durchgeführt. Zum anderen wurde eine teilautomatisierte Erfassung realisiert. Im 

Folgenden werden beide Vorgehensweisen und ihre jeweiligen Ergebnisse vorgestellt. 

3.1 MANUELLE BESTANDSERFASSUNG 

Die manuelle Bestandserfassung baut auf einem Datensteckbrief auf, der an knapp 200 Adressaten 

verteilt wurde. Neben der Beschreibung der Ziele dieses ersten Teils der Bestandserfassung wer-

den nachfolgend die Methodik, die Vorgehensweise bei der Auswertung und Ergebnisse der manu-

ellen Untersuchung vorgestellt. 

3.1.1 Ziele der manuellen Bestandserfassung und methodische Vorgehensweise 

Die Zielsetzung der manuellen Bestandserfassung liegt in der Analyse und Auswahl existierender 

Datenbestände zum Aufbau eines Datenkatalogs. Hierzu werden Datensätze erfasst und qualitativ 

beschrieben. Sie werden infolgedessen auf Eignung zur Aufnahme in einen späteren Datenkatalog 

geprüft und folglich identifiziert. Die manuelle ist von der teilautomatisierten Bestandserfassung 

insofern abzugrenzen, als Erstere quantitativ weniger Datensätze betrachtet, diese allerdings einer 

detaillierteren Betrachtung unterziehen kann. Der Vorzug der teilautomatisierten Bestandserfas-

sung hingegen liegt in der Erstellung genereller Aussagen über eine große Menge von Datensätzen. 

Der im Rahmen der Untersuchung entwickelte Datensteckbrief baut auf den von Fraunhofer FOKUS 

gesammelten Erfahrungen innerhalb der im Jahr 2011 durchgeführten Bestandserfassung in der 

Berliner Open-Data-Studie860 sowie der Befragung der teilnehmenden Kommunen des EU-Projektes 

Open Cities861 auf. Die einleitenden Datenfelder des Datensteckbriefes sind mit dem Namen des 

D       z             z                                                      K          z     

Arbeitsmarkt oder Bildung etc., zu füllen. Anschließend sind der Anlass der Veröffentlichung, die 

veröffentlichende Stelle, die zugehörigen Daten sowie mögliche Ansprechpartner anzugeben. Rele-

                                          z                   ä   W       D                       

                  z  z       z         C       -Commons-Namensnennung-3.0-Lizenz und 

eventuell anfallende Nutzungskosten. Um den Datensatz einsehen zu können, wird die Angabe 

                                                
 

860 Both & Schieferdecker 2012. 
861 EU-Projekt Open Cities: http://opencities.net. 

http://opencities.net/
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der jeweiligen URL (Uniform Resource Locator)                                               

Sprache des zu betrachtenden Datensatzes von Interesse. Die Datenfelder des Datensteckbriefs 

sind eng angelehnt an die voraussichtlichen Metadatenfelder eines späteren Datenkatalogs. Eine 

detaillierte Beschreibung aller Datenfelder ist zum weiteren Verständnis im Anhang A.7 aufgeführt.  

Im Rahmen der manuellen Bestandserfassung wurde der Datensteckbrief an die Mitglieder der 

Ressortarbeitsgruppe »Open Government«, explizit Bundesministerien, Mitglieder der Bund-

Länder AG »Open Government«, vor allem Ländervertreter, sowie 150 Kommunen, die bezüglich 

einer ungefähren Gleichverteilung nach Raum- und Größenklassen ausgewählt wurden, adressiert.  

Für die manuelle Bestandserfassung kamen prinzipiell alle Daten öffentlicher Stellen in Frage, die 

nicht allgemeinen oder besonderen Vorgaben des Datenschutzes sowie anderweitigen Geheimhal-

tungsvorschriften unterliegen. Zu Beginn des Projektvorhabens wurde jedoch eine Liste priorisierter 

Datensektoren erarbeitet, auf denen der Schwerpunkt der Bestandserfassung liegen sollte. Zur 

Entwicklung der Datensektoren wurden zum einen Praxisbeispiele analysiert und zum anderen 

wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Die Ergebnisse wurden zu Tabelle IV-1 konsolidiert. 

D                A                           V           D                    22  02  2012     

Möglichkeit nutzen, die Datenfelder innerhalb eines Webformulars oder einer zurückzusendenden 

Excel-Tabelle inhaltlich zu füllen. Adressaten konnten alternativ auch lediglich URLs zu Datenange-

boten übermitteln.862 Zum besseren Verständnis erreichten sie zusätzlich ein Erläuterungsdokument 

und ein Begleitschreiben des Auftraggebers. Der Rücklauf wurde offiziell bis Ende März datiert. 

Darüber hinaus wurden auch weitere Datensteckbriefe entgegengenommen. 

Zur Analyse des Rücklaufs der Datensteckbriefe erfolgte die Entwicklung eines Kriterienkatalogs, 

um die Datensätze im Hinblick auf Open-Data-Kriterien bewerten zu können. Im Folgenden werden 

die für die Bewertung der Datensätze entwickelten neun Kriterien hinsichtlich ihrer Idee und der 

jeweils festgelegten Ausprägungen kurz skizziert. 

Vorangestellt ist das Kriterium des Zugangs zum betrachteten Datensatz zu bewerten. Inwieweit 

richtet sich die veröffentlichende Stelle nach »formalen Vorgaben«, veröffentlicht »freiwillig«, oder 

wird der Datensatz bislang »nicht veröffentlicht«? Ersteres ist im Hinblick auf den Ansatz offener 

Daten als zielführend zu bewerten. 

Tabelle IV-1: Liste priorisierter Datensektoren863 

Datensektor Beispiele 

Umweltdaten Umweltgütedaten, meteorologische Daten 

geographische Daten kartographische Daten, Landnutzungsinformationen, Höhenangaben, Bau-
flächenkataster, Bebauungspläne 

Verkehrsdaten Netzpläne, Verkehrslagedaten, Fahrplandaten, Infrastrukturdaten 

Daten aus Verwaltung und 
Politik 

Öffnungszeiten, Leistungsbeschreibungen, Wirtschaftsförderungsstrategien, 
Haushaltsdaten, Parlamentsvorlagen, Pressemitteilungen, Normen, Verträge 

statistische Daten Arbeitsmarktstatistiken, Benchmarks, Webportalstatistiken, Bevölkerung 

                                                
 

862  Abhängig von der jeweiligen gemeldeten URL und dort auffindbaren Metainformationen zu Datenangeboten konnten die 
auf diese Weise gemeldeten Datensätze häufig weniger detailliert betrachtet werden.  

863  Bei der Entwicklung der Datensektoren stand weniger die trennscharfe Abgrenzung im Mittelpunkt, als den Adressaten 
der manuellen Bestandserfassung besser zu vermitteln, welche Datensätze im Rahmen der Untersuchung von besonde-
rem Interesse sein könnten. 
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Ferner ist die »Aggregation« eines Datensatzes zu betrachten. Im Sinne von Open Data sollten 

Daten möglichst als Primärdaten vorliegen, als Daten, die weder akkumuliert noch bewertet wor-

den sind und keine personenbezogenen Daten enthalten. Der Datensatz lässt sich im Hinblick auf 

die Aggregation infolgedessen in »Primärdaten«, »Sekundärdaten« sowie »Berichte« einteilen. 

Um Zugangsbarrieren zu vermeiden, sollten Daten vorzugsweise leicht auffindbar und demzufolge 

möglichst mit standardisierten Metadaten ausgezeichnet sein. Im Rahmen des Kriteriums »Auffind-

       «                     z        D     ä z        »           z       «       z          

keine übergeordnete Webseite vorhanden ist, die »nicht standardisiert« ausgezeichnet sind (auf-

grund einer nicht erkennbaren Standardisierung der Metadaten) sowie Datensätzen mit einer 

»standardisierten Auszeichnung«, wenn bspw. ersichtlich ist, dass innerhalb eines Portals eine 

gleiche Strukturierung der Metadaten vorhanden ist. 

Im Sinne der idealtypischen Open-Data-Kriterien sollten Daten möglichst ohne Nutzungsbeschrän-

kungen zur Verfügung gestellt werden. Das Kriterium »Nutzungsbedingungen« gliedert sich in die 

Ausprägungen »Privatnutzung durch Dritte zugelassen«, »nichtkommerzielle Weiterverwendung« 

sowie »kommerzielle Weiterverwendung« und trifft somit eine Aussage darüber unter welchen 

Voraussetzungen die Nutzung zulässig ist. 

In diesem Kontext ist das Kriterium der »Nutzungskosten« zu nennen, das hinsichtlich eventuell 

auftretender Geldleistungspflichten für die Nutzung von Daten zu bewerten ist. Diese Geldleis-

tungspflichten können in Form von Gebühren (öffentlich-rechtlich) oder Entgelten (privatrechtlich) 

in Erscheinung treten. Zu den denkbaren Ausprägungen zählen hier die »Nutzung nur gegen Geld-

leistung«, die »nichtkommerzielle Nutzung geldleistungsfrei« sowie die »kommerzielle Nutzung«. 

Angestrebt wird Letzteres, um eventuelle Zugangsbarrieren möglichst zu eliminieren. 

Informationen bzw. Daten, die veröffentlicht sind, sollten möglichst zuverlässig und dauerhaft auf-

findbar sein. Dieser Zusammenhang wird im Rahmen des Kriteriums Verfügbarkeit betrachtet. Falls 

es ersichtlich ist, dass der Datensatz aktualisiert wird, allerdings keine weitere Aussage getroffen 

werden kann, ist der Datensatz mit der Ausprägung »undefiniert« zu bewerten. Falls Aussagen zur 

Verfügbarkeit ausdrücklich Erwähnung finden, ist zwischen »definiert, aber begrenzt« sowie »defi-

niert und unbegrenzt« zu unterscheiden. 

Eng verknüpft mit dem vorangegangenen Kriterium ist die Aktualisierungsrate. Diese unterschei-

det, ob aktualisiert wird oder nicht, und wird dann folglich mit den Ausprägungen »Ja« und »Nein« 

bewertet. 

Vor dem Hintergrund offener Daten ist es sinnvoll, Datensätze in maschineninterpretierbaren For-

maten zur Verfügung zu stellen. Das Kriterium »Maschineninterpretierbarkeit« trifft im Rahmen der 

Bewertung eine Aussage darüber, inwieweit der Datensatz von Software interpretierbar und wei-

terverarbeitbar ist. In folgender Tabelle sind Ausprägungen verschiedener Dateiformate exempla-

risch dargestellt. Die Zuordnungen der Dateiformate wurden auf Basis existierender864 und eigener 

Untersuchungen (IV-4.5) vorgenommen.  

 

                                                
 

864  Von Lucke & Geiger 2010, S. 9. 
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Tabelle IV-2: Maschineninterpretierbarkeit 

Maschineninterpretierbarkeit  

gar nicht bis gering PDF, DOC, DOCX, GIF, JPG, JPEG, PNG, TIFF, GeoTIFF, ODT 

überwiegend TXT, RTF, ODS, XLS, CSV, HTML, XLSX 

vollständig XML, RDF, RSS, KMZ, DXF, GPX, GML 

 

Das Kriterium »Offene Standards« beschreibt den Gedanken, dass Daten in Formaten zur Verfü-

gung gestellt werden, die von niemand exklusiv kontrolliert werden. Das Format des Datensatzes 

soll möglichst offen und frei nutzbar sein. In folgender Tabelle sind die etwaigen Ausprägungen 

von »proprietäre Formate« über »standardisierte, aber nicht offene Formate« bis hin zu »standar-

disierte und offene Formate« für die jeweiligen Datentypen aufgeführt. Die Zuordnungen der Da-

teiformate wurden auf Basis existierender865 und eigener Untersuchungen (IV-4.5) vorgenommen. 

Tabelle IV-3: Offene Standards 

Offene Standards  

proprietäre Formate XLS, DOC, PPT, 

standardisierte, aber nicht offene Formate RTF, GIF, JPG/JPEG, TIFF, GeoTIFF, DXF, GPX 

standardisierte, offene Formate TXT, CSV, HTML, XML, RDF, ODT, ODS, RSS, XLSX, PDF, PNG, 
DOCX, KMZ, GML 

 

Im Rahmen der manuellen Bestandserfassung wurden initial die in Tabelle IV-4 aufgeführten Insti-

tutionen, Gebietskörperschaften und Datenportale betrachtet. Dies sind Datenbereitsteller, die auf 

die Versendung des Datensteckbriefs mit der Meldung von Datensätzen via Steckbrief oder URL 

geantwortet haben. Zusätzlich wurden einige Datenportale proaktiv durch den Auftragnehmer initi-

al betrachtet. 

Die in Tabelle IV-4 aufgeführten Datenbereitsteller wurden einer ersten Untersuchung unter dem 

Aspekt unterzogen, inwieweit auf Basis der vorliegenden Informationen geeignete Aussagen für die 

Bestandserfassung getroffen werden konnten. Dabei wurden Angebote identifiziert, die nicht bzw. 

mit einer separaten Herangehensweise untersucht wurden (kursive Tabelleneinträge). Hierbei han-

delt es sich um Geoportal.DE866, PortalU867, Angaben des Landes Hessen868 und offenedaten.de869. 

Falls keine Aussage zu dem jeweiligen Kriterium getroffen werden kann, wurde die Ausprägung 

»nicht bekannt« gewählt. 

Solange keine anderen Angaben gemacht werden, beziehen sich die im folgenden Abschnitt vorge-

stellten Ergebnisse auf die nichtkursiv gesetzten verbleibenden Einrichtungen, Gebietskörperschaf-

ten und Datenportale aus Tabelle IV-4. 

                                                
 

865  von Lucke & Geiger 2010, S. 9 
866  Das Angebot von Geoportal.DE ist zu umfangreich für eine manuelle Bestandserfassung. Darum wurde der Kontakt mit 

der entsprechenden Koordinierungsstelle gesucht. Die bereitgestellten Informationen werden auf S. 400 vorgestellt. 
867  Das Angebot von PortalU ist zu umfangreich für eine manuelle Bestandserfassung. Darum wurde der Kontakt mit der 

entsprechenden Koordinierungsstelle gesucht. Die bereitgestellten Informationen werden auf S. 400 vorgestellt. 
868  Das Land Hessen hat mehrere URLs wie www.hessen.de oder www.hessenfinder.de im Rahmen der manuellen Be-

standserfassung bereitgestellt. Diese URLs stellten sich als zu weitreichend dar, um im Rahmen einer manuellen Be-
trachtung einbezogen werden zu können. 

869  Die bei offenedaten.de vorgehaltenen Einträge wurden zu den Datenbereitstellern zurückverfolgt und als Beitrag dieser 
Bereitsteller für die Bestandserfassung behandelt, da festgestellt wurde, dass die Metadaten auf offenedaten.de teilwei-
se veraltet sind. Nicht betrachtet wurde die auf offenedaten.de aufgeführte Gruppe der Sonderfreigaben. Hierbei han-
delt es sich um Datensätze, die im Rahmen von Anwendungswettbewerben freigegeben wurden und teilweise nur dafür 
weiterverwendet werden durften. 

http://www.hessen.de/
http://www.hessenfinder.de/
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Tabelle IV-4: Im Rahmen der manuellen Bestandserfassung betrachtete Institutionen 

Institution URL Steckbriefe 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie / 
Lenkungsgremium GDI-DE: Geoportal.DE 

X - 

Bundesfinanzhof - X 

Bundesministerium der Justiz - X 

Bundesministerium für Bildung und Forschung X – 

Bundespatentgericht – X 

Bundesverwaltungsgericht – X 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – X 

Koordinierungsstelle PortalU X – 

Land Baden–Württemberg – X 

Land Bremen X X 

Land Hessen X – 

Landkreis Diepholz – X 

Niedersächsische Staatskanzlei – X 

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport – X 

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur – X 

Open Knowledge Foundation Deutschland e. V.: offenedaten.de X – 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung: Open Data 
Berlin 

– X 

Stadt Dortmund X – 

Stadt Eichstätt – X 

Stadt Münster X – 

Stadt Ulm – X 

Statistikamt Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein X – 

Statistisches Amt München X – 

Statistisches Bundesamt Destatis X – 

Anmerkung: In der Tabelle sind alle Institutionen und Gebietskörperschaften aufgeführt, die im Rahmen der manuellen 

Bestandserfassung per Datensteckbrief oder URL von den Adressaten gemeldet wurden. Weiter sind noch Institutionen 

aufgeführt, die vom Auftragnehmer proaktiv in die Betrachtung einbezogen wurden. Die kursiv gesetzten Einträge wur-

den separat behandelt. 
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3.1.2 Ergebnisse 

Mit der Erhebung multivariater Daten wird ein Ausschnitt der Realität beschrieben. Die durch den 

Rücklauf entgegengenommenen Datensätze wurden im weiteren Verlauf der Untersuchung unter 

Zuhilfenahme des oben beschriebenen Bewertungsschemas beurteilt. Die Datensätze sollten be-

züglich ihrer Güte klassifiziert werden, um zu identifizieren, ob sie sich für die Aufnahme in einen 

Datenkatalog bzw. in ein zukünftiges Open-Government-Data-Portal eignen. Simultan sollte das 

Potenzial weiterer Datensätze aufgezeigt werden. In Anlehnung an die Open-Data-Kriterien (I-3.3) 

wurden neun qualitative Merkmale betrachtet: Zugang, Maschineninterpretierbarkeit, Auffindbar-

keit, Nutzungsbedingungen, Nutzungskosten, Aggregation, Verfügbarkeit, offene Standards sowie 

Aktualisierungsrate.  

Ein dreistufiges Punktesystem wurde als Bewertungsschema zugrunde gelegt. In Abhängigkeit 

davon, ob die Ausprägung des Datensatzes das jeweilige Kriterium vollständig, größtenteils oder 

gar nicht erfüllt, wurden zwei, eins oder null Punkte dem Kriterium zugeordnet. Eine Ausnahme 

bildete dabei die Kategorie Aktualisierungsrate. Die betrachteten Datensätze konnten hier nur da-

nach bewertet werden, ob sie aktualisiert werden oder nicht, und weisen daher nur die beiden 

Ausprägungen »Ja« (ein Punkt) oder »Nein« (null Punkte) auf. Falls die Beurteilung eines Kriteri-

    z                        I                                           K                     k-

ten bewertet. Nach Aufsummierung aller Kriterien kann ein Datensatz folglich einen Wert zwischen 

null und siebzehn Punkten erreichen (acht Kategorien mit maximal zwei Punkten und eine Katego-

rie mit maximal einem Punkt). Die daraus resultierende Verteilung der Datensätze über ihre er-

reichte Punktzahl ist in Abbildung IV-1 dargestellt. 

 

 

Abbildung IV-1: Verteilung der im Rahmen der manuellen Bestandserfassung untersuchten Datensätze nach 
vergebenen Punkten 
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Abbildung IV-2: Aufteilung der im Rahmen der manuellen Bestandserfassung untersuchten Datensätze nach 
Institutionen/Gebietskörperschaften 

 

Der Umfang der Stichprobe umfasst 4539 bewertete Datensätze, die aus zugesandten Datensteck-

briefen und URLs zu eigenen Portalen der Datenbereitsteller stammen. Von den 4539 Datensätzen 

konnten zehn die maximale Punktzahl erreichen und demzufolge die höchste Bewertung in allen 

Kriterien erzielen. Weitere 1151 Datensätze wurden mit der zweithöchsten Punktzahl bewertet. 

Dieser Ausschlag ist vor allem mit den 1129 Datensätzen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 

zu begründen. Ein weiterer Ausschlag bei der Punktzahl zehn ist insbesondere auf Datensätze des 

Bundeslandes Bremen (insgesamt 2183 Datensätze) zurückzuführen.  

Ein erster Überblick bezüglich der Güte der zugesandten Datensätze in allen Bereichen des Kriteri-

enspektrums z                      85 %     D     ä z                Hä         z               

Punktzahl befinden und demzufolge durchschnittlich im Mittel bewertet wurden. Einerseits impli-

ziert dies ein großes Potenzial der betrachteten Datensätze im Hinblick auf Open Data, andererseits 

auch den punktspezifischen Nachholbedarf in den jeweiligen Kategorien. Um festzustellen, ob die 

Datensätze nach den in der Studie gewählten Kriterien zu der Gruppe der offenen Daten zu zählen 

sind, wird eine detailliertere Aufschlüsselung nach Kategorien benötigt. Um sich für die Gruppe der 

offenen Daten zu qualifizieren, müssen die Kriterien Maschineninterpretierbarkeit, Nutzungsbe-

stimmungen und Nutzungskosten zumindest größtenteils (mindestens zweithöchste Bewertung, ein 

Punkt) erfüllt sein (I-3.3).  

Abbildung IV-3 illustriert die Verteilung aller betrachteten Datensätze über die neun Merkmale be-

züglich der Punktebewertung. Bei den Schlüsselkriterien für offene Daten wie Nutzungsbedingun-

gen und -                       87 %                  D     ä z                   V          

               z                                  60 4 %     D     ä z          H                

weitere Schlüsselkriterium Maschineninterpretierbarkeit gar nicht bis gering weiterverarbeitbar. 

Aufgrund der Vielzahl von Datensätzen, die im PDF-                            97 6 %        e-

trachteten Datensätze bereits offene Standards. 
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Die Kriterien Zugang, Auffindbarkeit, Nutzungsbedingungen und -kosten sowie offene Standards 

werden besonders häufig von den Datensätzen erfüllt. Ein Großteil der betrachteten Datensätze ist 

bereits innerhalb von Portalen hinterlegt, mit ausreichend Metadaten versehen sowie auf Grundla-

            V             z                z           untergesetzliche Regelungen, bereitgestellt. 

Dies gewährleistet, dass die Datensätze für den Nutzer leicht zugänglich sowie auffindbar sind. Die 

niedrige Punktzahl in den Kategorien Verfügbarkeit und Aktualisierungsrate sind größtenteils auf 

fehlende Informationen zu diesen Bereichen zurückzuführen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass 

die betrachteten Datensätze dieses Kriterium teilweise oder vollständig erfüllen. Es ist allerdings 

ohne nähere Angaben der Datenbereitsteller nicht ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand festzu-

stellen, wie lange ein angebotener Datensatz zur Verfügung stehen wird oder wie häufig die Daten 

aktualisiert werden. Die Kategorie Aggregation betrachtet das Aggregationsniveau der zugesandten 

D     ä z   D  z     auch eine Vielzahl von Jahresberichten in den Portalen öffentlicher Stellen 

dargeboten werden, ist es nicht verwunderlich, dass zwei Drittel der Datensätze in diesem Kriteri-

um in Bezug auf Open Data als unzureichend beurteilt werden. Im Bereich Maschineninterpretier-

barkeit hingegen, das als Schlüsselkriterium für die Verwendung und Weiterverarbeitung von Daten 

in Anwendungen und Webseiten unerlässlich ist, herrscht gesichert großer Nachholbedarf. Nur 

0 4 %     z            D     ä z                V    ä                         llständig ma-

schineninterpretierbar, während circa zwei Drittel der Datensätze gering oder gar nicht von Ma-

schinen weiterverarbeitet werden können. Diese hohe Zahl ist auf die bevorzugte Verwendung von 

PDF-Dateien in der untersuchten Stichprobe zurückzuführen. Eine stichprobenartige Analyse der 

zugesendeten Dateien ergab, dass es sich dabei teilweise um umgewandelte XLS-Dateien handelt. 

Weitergehende Analysen würden zeigen, in welcher Größenordnung es sich bei den Dateien um 

umgewandelte Dokumente handelt, die auch ohne größeren Aufwand als überwiegend maschinen-

interpretierbare Formate zur Verfügung gestellt werden könnten und somit den Nutzen der ange-

botenen Dateien drastisch erhöhen würden. 

 

 

Abbildung IV-3: Aufteilung der im Rahmen der manuellen Bestandserfassung untersuchten Datensätze nach 
Kategorien (zur Erläuterung der einzelnen Kategorien siehe Abschnitt IV-3.1.1) 
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Abbildung IV-4: Aufteilung der im Rahmen der manuellen Bestandserfassung untersuchten Datensätze in 
offene Verwaltungsdaten und Datensätze mit Potenzial zu offenen Daten 

 

Abbildung IV-4 zeigt den Anteil der Datensätze, die nach den zugrunde gelegten Kriterien als Open 

Data bezeichnet werden können. Dazu müssen die Daten mindestens überwiegend maschinenin-

terpretierbar (Kategorie Maschineninterpretierbarkeit) sein und dürfen für mindestens nicht-

kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden (Kategorien Nutzungsbedingungen und Nut-

zungskosten). Über ein Drittel der betrachteten Datensätze lassen sich nach diesem Verständnis zu 

Open Data zählen, wobei der Grad der Offenheit noch nicht abschließend beurteilt werden kann. 

Dieser beträchtliche Betrag ist mit dem großen Anteil von Datensätzen des Portals des Bundesam-

tes für Statistik Destatis (1129) zu begründen, die seit 2006 unter dem Gebot der Namensnennung 

auch für kommerzielle Zwecke kostenfrei genutzt werden können und mit den Formaten CSV, XLS 

und HTML weiterverarbeitbar sind. Allerdings ist dies nur eine Momentaufnahme, da die Aufnahme 

weiterer Datensätze den Anteil der Gruppe der Datensätze, die als Open Data bezeichnet werden 

können, stark verändern kann. Derzeit konnten hingegen nur die zugesandten Datensteckbriefe 

und URLs zu einigen Datensätzen berücksichtigt werden. Die Anzahl der Datensätze innerhalb des 

Open-Data-Bereichs, aufgeteilt nach den Institutionen, befindet sich in Tabelle IV-5. 

Tabelle IV-5: Anzahl je Institution der im Rahmen der manuellen Bestandserfassung untersuchten Datensätze, 
die als offene Daten eingestuft wurden 

Institution Anzahl der Datensätze 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 335 

Destatis 1129 

Land Baden-Württemberg 39 

Land Bremen 33 

Open Data Berlin 54 

Stadt Münster 2 

Stadt Ulm 2 

Statistikamt Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein 146 

Statistisches Amt München 19 
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Abbildung IV-5: Darstellung der Datensätze, die im Rahmen der manuellen Bestandserfassung untersucht und 
dabei nicht als offene Daten eingestuft wurden, entlang von Schlüsselkategorien. 

 

In Abbildung IV-5 werden die Schlüsselkategorien Maschineninterpretierbarkeit, Nutzungsbedin-

gungen und Nutzungskosten der Datensätze betrachtet, die als potenzielle offene Daten gesehen 

werden, aber noch nicht als Open Data gelten können. Zu dieser Gruppe zählen 2780 Datensätze. 

C     80 %     I                        R                     W                           

folglich sowohl kostenfrei als auch kommerziell genutzt werden. Fast ausnahmslos sind die be-

trachteten Datensätze gar nicht bis gering maschineninterpretierbar.  

Die Nutzungsbedingungen und Nutzungskosten erfüllen damit größtenteils die Kriterien für offene 

Daten. Die fehlende Maschineninterpretierbarkeit hindert diese Datensätze allerdings daran, in den 

Bereich der offenen Daten aufgenommen zu werden. Ein Großteil der betrachteten Daten sind 

PDF-Dateien, deren Inhalt sich nicht automatisch erschließt. Hier wären, wie bereits oben erwähnt, 

weitere Analysen notwendig, um das Potenzial dieser Datensätze in Bezug auf Open Data beurtei-

len zu können. 

Eine nähere Betrachtung der Datensätze, die bereits als offene Daten bezeichnet werden können 

(1759 Datensätze), erfolgt über alle neun Bewertungskriterien in Abbildung IV-6, um die Güte der 

D     ä z              S   ä           z              99 1 %          z       D     ä z     

               z         z                                                          19 %   r-

        S     ä                        20 4 %         t mit standardisierten Metadaten ausge-

zeichnet beurteilt. 

Bei nahezu allen Datensätzen konnten die Kriterien Zugang, offene Standards sowie Nutzungsbe-

dingungen und -                                     24 2 %     D     ä z    z           A   a-

lisierungsrat      15 %   z           V                   z                    D             ß  n-

teils an einer fehlenden Auszeichnung mit den Metadaten, ob bzw. wie oft die Datensätze auf ihre 

Aktualität hin überprüft werden respektive wie lange die Daten für die Nutzer bereitgestellt wer-

den. Vor dem Hintergrund von Open Data rückt das fast ausnahmslos nicht vollständig erfüllte 

Kriterium der Maschineninterpretierbarkeit in den Fokus. Eine »vollständige« Maschineninterpre-

tierbarkeit mittels Verwendung von Formaten wie z     X        RD   ä      z         n-

schenswert. Dies sind gleichzeitig Ansatzpunkte für eine weitere Aufwertung der Datensätze im 

Hinblick auf ihre Offenheit, wie z. B. eine bessere Auszeichnung mit Metadaten oder die Verwen-

dung von leichter verarbeitbaren Formaten. 
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Abbildung IV-6: Aufteilung der im Rahmen der manuellen Bestandserfassung untersuchten Datensätze, die als 
offene Daten eingestuft wurden, nach Kategorien 

 

Abbildung IV-7 verdeutlicht die Verteilung der Datensätze, die innerhalb der Studie zu der Gruppe 

der offenen Daten zu zählen sind, nach Punkten. Um den Grad der Offenheit näher zu bestimmen, 

ist eine Klassifikation der Datensätze innerhalb eines Open-Data-Spektrums nötig. Offensichtlich 

ist, dass der Großteil der betrachteten Datensätze mit 13 Punkten und mehr bewertet wurde.  

Datensätze, die nach den gewählten Schlüsselkriterien als offene Daten bezeichnet werden kön-

nen, befinden sich schon weitestgehend am äußeren Rand des Open-Data-Bereichs. Damit zeich-

nen sich diese Daten bereits durch einen hohen Grad an Offenheit aus, der durch eine bessere 

Auszeichnung mit Metadaten und die Verwendung von maschineninterpretierbaren, leicht weiter-

verarbeitbaren Formaten noch stark gesteigert werden kann. 

 

 

Abbildung IV-7: Verteilung der als offene Daten eingestuften Datensätze, die im Rahmen der manuellen Be-
standserfassung untersucht wurden  
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Exkurs: Geoportal.DE 

Das Datenangebot von Geoportal.DE ist zu umfangreich, um manuell per Datensteckbrief erfasst 

werden zu können. Die Koordinierungsstelle der GDI-DE hat im Rahmen der Untersuchung daher 

Informationen zur Quantität sowie zu den vorliegenden Dateiformaten und Nutzungsbestimmungen 

zur Verfügung gestellt, mit denen ein Überblick über das Gesamtangebot gewonnen werden konn-

te. 

Quantität (Menge der Datensätze/Ressourcen) 

Alle in Geoportal.DE verfügbaren Dienste und Datensätze werden unter 

http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/Suche/suche.html?lang=de&what=* angezeigt: Im Reiter 

Karten sind dies zurzeit 4917 Treffer, im Reiter Geodaten 82329 Treffer (Stand: 25. 04. 2012). 

Formate (vorliegende Dateiformate, Schnittstellen) 

Im Reiter Karten werden vorwiegend Metadaten zu Kartendiensten angezeigt, welche die offene 

Schnittstelle OGC WMS (Web Map Service, vorwiegend Version 1.1.1, teils 1.3) implementieren. 

Zum Teil sind hier auch andere Diensttypen enthalten wie OGC WFS (Zugriff auf Vektordaten) oder 

Katalogdienste (OGC CSW). 

Im Reiter Geodaten werden Metadaten zu Geodaten angezeigt. Die Dateiformate der beschriebe-

nen Geodaten sind unterschiedlich: OGC GML, ESRI Shapefiles, Rastergrafiken (*.tif) etc. Eine 

systematische Auswertung des Datenbestandes in dieser Hinsicht ist bislang noch nicht durchge-

führt worden. 

Nutzungsbestimmungen und -kosten des Angebots  

Die Nutzungsbestimmungen und -kosten der auffindbaren Daten und Dienste sind sehr unter-

schiedlich; in der Detailansicht eines Treffers werden im Reiter »Beschränkungen« ebensolche für 

Zugriff, Nutzung und Sonstige angezeigt. Die Gebühren eines Datensatzes werden als Freitextfeld 

dezentral beschrieben, diese Informationen sind noch nicht systematisch ausgewertet. 

Exkurs: PortalU – Umweltportal Deutschland 

Das Datenangebot von PortalU ist zu umfangreich, um manuell per Datensteckbrief erfasst werden 

zu können. Die Koordinierungsstelle PortalU hat im Rahmen der Untersuchung daher Informatio-

nen zur Quantität sowie zu den vorliegenden Dateiformaten und Nutzungsbestimmungen zur Ver-

fügung gestellt, mit denen ein Überblick über das Gesamtangebot gewonnen werden konnte. Die 

bereitgestellten Informationen werden im Folgenden wiedergegeben. 

Quantität (Menge der Datensätze/Ressourcen) 

Im PortalU sind knapp 12.000 Metadatensätze verzeichnet (Stand: 22. 05. 2012). Diese Metadaten-

sätze können auf sehr unterschiedliche, dezentral liegende Ressourcen verweisen, von einer ein-

zelnen Datei bis hin zu einer Datenbank. Zahlen zur Menge der im PortalU verzeichneten Datensät-

ze sind daher nicht verfügbar. Im PortalU werden auch Datensätze verzeichnet, auf die nicht über 

das Internet zugegriffen werden kann. 

Formate (vorliegende Dateiformate, Schnittstellen) 

Bei den im PortalU verzeichneten Daten bestehen keine Einschränkungen bezüglich Dateiformate; 

so werden z. B. auch Daten im ZIP-Dateiformat bereitgestellt. Eine Übersicht zur Verteilung der 

vorliegenden Dateiformate besteht nicht. 

Nutzungsbestimmungen und -kosten des Angebots 

Daten und Dienste, die innerhalb von PortalU bereitgestellt werden, sind frei verfügbar. Zu Daten 

und Diensten, die im PortalU verzeichnet sind, können Angaben zu notwendigen Geldleistungen 

getroffen werden. Die Nutzungsbestimmungen variieren mit den jeweiligen Daten und Diensten 

und werden von den Bereitstellern festgelegt. 
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Handlungsempfehlung 41 

Automatisierte Anbindung der auf CSW basierenden georeferenzierten Datensätze 

Technik kurzfristig 

Während der Laufzeit des Prototyps für die Open Government Plattform Deutschland (OGPD) ist zu evalu-

ieren, wie ein INSPIRE-basierter Datenkatalog (insbesondere Geoportal.DE) automatisiert ausgelesen 

(bspw. über CSW) und über CKAN bereitgestellt werden kann. Dabei ist ein Vorgehen zu erarbeiten, wie 

der Import bestehender INSPIRE-basierter Metadaten effizient für den OGPD-Prototyp gestaltet werden 

kann. 

3.2 TEILAUTOMATISIERTE BESTANDSERFASSUNG 

In Ergänzung zur manuellen Bestandserfassung wurde eine teilautomatisierte Bestandserfassung 

durchgeführt. Dazu wurden die Webauftritte von verschiedenen Institutionen auf Bundes-, Landes- 

und Kommunal           z                  z  ä        D     ä z      D         (      R s-

sourcen) untersucht. Die gewonnenen Stichproben ergeben Indikatoren für die Potenziale von 

Open Government Data in Deutschland. 

3.2.1 Ziele der teilautomatisierten Bestandserfassung 

Die teilautomatisierte Bestandserfassung zielt auf die im Internet verfügbaren Datensätze und Do-

                                           (z                    )                        n-

den Aspekte analysiert: 

1 beispielhafte Ermittlung der Anzahl öffentlicher Ressourcen ausgewählter Institutionen auf 

Bundes-, Landes- und Kommunalebene 

2 Bestimmung der Datenformate der ermittelten Datenbestände  

3 Ermittlung der Dateigrößen der gefundenen Ressourcen  

4 Verteilung der Ressourcen über die Webangebote der ausgewählten Institutionen  

5 weitere Statistiken über die gefundenen Ressourcen 

3.2.2 Methodische Vorgehensweise 

Im ersten Schritt wurden verschiedene frei verfügbare Crawlingtechnologien bezüglich ihrer Ein-

setzbarkeit für die Studie analysiert. Dabei steht Crawling für den Prozess des Durchsuchens des 

Internets auf der Basis der Verlinkung zwischen einzelnen Seiten: Ein Crawler (Computerpro-

gramm) wird auf einer ausgewählten Webseite gestartet und verfolgt sukzessive ausgehende 

Links, bis eine vorgegebene Abbruchbedingung erfüllt ist. Im Rahmen der Studie wurde jeweils ein 

Crawler für jede der ausgewählten Webseiten auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene einge-

setzt. Dabei wurde der Suchprozess auf die Domain des Webauftritts begrenzt,      , Links, die auf 

andere Domains zeigen, wurden nicht verfolgt.  

Um repräsentative Stichproben zu analysieren, wurden Behörden und Institutionen des Bundes, 

wie auf bund.de870 beschrieben, das Behördenverzeichnis des Bundeslandes Brandenburg871 und 

                                                
 

870  http://www.bund.de. 
871  http://service.brandenburg.de. 



IV  DIE TECHNISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

  

402  
 

3 BESTANDSANALYSE EXISTIERENDER DATEN ÖFFENTLICHER STELLEN 

IN DEUTSCHLAND 

alle Kommunen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW)872 untersucht. Dabei ist zu beach-

ten, dass die Behördenlisten sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene insoweit unscharf sind, 

als sie viele Institutionen einschließen, die nicht im engeren Sinne zur öffentlichen Verwaltung ge-

hören, wie bspw. Stiftungen. Um die Analyse auf Webauftritte der Verwaltungen zu beschränken, 

wurde Folgendes festgelegt: 

Nicht zur Bundesverwaltung zählen: 

 Wissenschaftseinrichtungen (Leibniz, Helmholtz, Fraunhofer etc., Ausnahme: echte Bundes-

hochschulen, z. B. DHV Speyer) 

 Selbstverwaltungseinrichtungen (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Kammern)  

 geförderte private Einrichtungen (private Stiftungen und GmbHs) 

Nicht zu Landesverwaltungen zählen:  

 Kommunen (Landkreise, Ämter)  

 kommunale Unternehmen (Stadtwerke, Sparkassen etc.)  

 Selbstverwaltungseinrichtungen (Krankenkassen, Kammern) 

 Wissenschaftseinrichtungen (außer »echten« Landesuniversitäten)  

 geförderte private Einrichtungen (private Stiftungen und GmbHs) 

Unter dieser Maßgabe verblieben 226 Webauftritte auf Bundesebene, 134 Webauftritte auf Lan-

desebene (Brandenburg) und 359 Webauftritte auf Kommunalebene (NRW). Um die insgesamt 719 

ausgesuchten Webauftritte mit vertretbarem Zeitaufwand zu crawlen, wurde die Suchzeit innerhalb 

eines Webauftritts auf vier Stunden und die Suchtiefe auf einen Wert von vier begrenzt. Dabei 

steht die Tiefe einer gefundenen Ressource für die Anzahl der verfolgten Links innerhalb des Web-

auftritts, die zur Auffindung des Dokuments oder Datensatzes geführt haben. 

3.2.3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der teilautomatisierten Bestandserfassung auf Bundes-, Lan-

des- und Kommunalebene präsentiert. Es wurden insgesamt 67.634 Dokumente und Datensätze 

gefunden, davon 25.523 auf Bundesebene, 12.097 in Brandenburg und 30.014 in den Kommunen 

in Nordrhein-Westfalen. Die Statistiken der gefundenen Ressourcen werden im Folgenden grafisch 

aufbereitet, analysiert und interpretiert.  

3.2.3.1 Auswertung der Ergebnisse auf Bundesebene 

Die verschiedenen Datenformate der Datensätze und Dokumente auf Bundesebene und ihre Vertei-

lung ist in Abbildung IV-8 dargestellt. Die Dominanz des PDF-            80 %              – siehe 

auch Abbildung IV-9, die die absolute Anzahl von ermittelten Ressourcen je Datenformat darstellt. 

Neben den dominanten PDF-Ressourcen wurden große Mengen an Excel-Tabellen im XLS(X)- und 

CSV-Format, Textdateien (»Plain«), XML-Dateien und binäre Datenströme (»Stream«) gefunden. 

                                                
 

872  http://www.kommunen-in-nrw.de. 
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Abbildung IV-8: Anteil der Datenformate in den gefundenen Ressourcen auf Bundesebene 

 

 

 

 

 

Abbildung IV-9: Logarithmische Darstellung der Anzahl der Ressourcen pro Datenformat auf Bundesebene 
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Abbildung IV-10: Logarithmische Darstellung der Volumen gefundener Ressourcen pro Datenformat auf  
Bundesebene 

 

Zudem wurde das Volumen der Daten als akkumulierte Dateigrößen ermittelt, siehe Abbildung 

IV-10. Die akkumulierte Größe von PDF-Dokumenten (circa 12 Gigabyte) dominiert das Histo-

gramm. Man sieht zudem, dass einige Datenformate leichtgewichtiger sind als andere.  

So wurde bspw. eine große Anzahl von Textdateien gefunden (siehe Abbildung IV-9), was sich aber 

nicht in einem entsprechend großen Datenvolumen der Textdateien (Abbildung IV-10) widerspiegelt.  

 

 

Abbildung IV-11: Balkendiagramm der Ressourcen je Domain auf Bundesebene  
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Im Folgenden wird die Verteilung der gefundenen Ressourcen analysiert. Abbildung IV-11873 zeigt, 

dass eine Mehrzahl der durchsuchten Webangebote auf Bundesebene nur wenige Ressourcen an-

bietet, während einige wenige Webangebote eine große Anzahl an Datensätzen und Dokumenten 

bereitstellen.  

Tabelle IV-6 zeigt eine Liste der zehn Webauftritte von Institutionen auf Bundesebene, die die 

   ß   A z       R                         D                z          z                      z e-

hung der bereitgestellten Dokumente und Datensätze in das föderale Datenportal vorzubereiten.  

Die beiden folgenden Abbildungen stellen die Auffindbarkeit der Ressourcen dar. Abbildung IV-12 

zeigt die Klicktiefe der gefundenen Ressourcen, wobei Klicktiefe die Anzahl der Ebenen eines We-

bauftritts bezeichnet, durch die sich ein Anwender durchklicken muss, um zu einer Ressource zu 

gelangen. Abbildung IV-12 zeigt, dass Ressourcen typischerweise auf tieferen Ebenen bereitgestellt 

werden.  

Tabelle IV-6: Die zehn Webauftritte auf Bundesebene, bei denen die größte Anzahl an Ressourcen gefunden wurde 

Domain-URL Anzahl gefundener Ressourcen 

http://www.bam.de 2170 

http://www.bundesbank.de 2094 

http://www.bfr.bund.de 1875 

http://www.bibb.de 1412 

http://www.bafa.de 1098 

http://www.umweltbundesamt.de 1007 

http://www.auswaertiges-amt.de 919 

http://www.dguv.de 831 

http://www.bundestag.de 808 

http://www.giz.de 713 

 

                                                
 

873  Zur Vereinfachung der Darstellung endet die x-Achse in Abbildung IV-11 bei 500; es wurden jedoch auch Webauftritte 
analysiert, die deutlich mehr als 500 Ressourcen aufwiesen. 
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Abbildung IV-12: Verteilung der Klicktiefe der gefundenen Ressourcen auf Bundesebene 

 

Zusätzlich wurde die Anzahl der Links ermittelt, die innerhalb des Webauftritts auf ein Dokument 

oder einen Datensatz zeigen. Dabei wurde festgestellt, dass die gefundenen Ressourcen fast aus-

schließlich nur einmal innerhalb des dazugehörigen Webauftritts verlinkt sind. Zusammen mit der 

großen Klicktiefe zu den Ressourcen wird deutlich, dass viele dieser Ressourcen relativ schwer 

gefunden werden können, sodass die Auffindbarkeit der bereitgestellten Datensätze und Dokumen-

te durch einen Datenkatalog für Open Government Data in Deutschland erheblich verbessert werden 

kann – vorausgesetzt, dass der Datenkatalog eine nutzerfreundliche und effiziente Suche nach Da-

tensätzen und Dokumenten ermöglicht. 

3.2.3.2 Auswertung der Ergebnisse auf Landes- und Kommunalebene 

Die folgenden Abschnitte präsentieren die Ergebnisse der Analyse auf Landes- und Kommunalebe-

ne, wobei die Behörden des Bundeslandes Brandenburg sowie die Kommunen Nordrhein-

Westfalens gecrawlt wurden.  

Die Datenformate der gefundenen Ressourcen in Brandenburg und den Kommunen in NRW sind in 

Abbildung IV-13 respektive Abbildung IV-14 dargestellt. Auch hier ist PDF das dominierende Daten-

format, wobei mit jeweils mehr als 90 % die Dominanz von PDF auf Landes- und Kommunalebene 

noch stärker ausgeprägt ist als auf Bundesebene.  

Die absolute Anzahl der gefundenen Datensätze und Dokumente in den entsprechenden Daten-

formaten wird für die Behörden in Brandenburg in Abbildung IV-15 und für die Kommunen in NRW 

in Abbildung IV-16 dargestellt. Es zeigen sich auch hier eine beträchtliche Anzahl an »Nicht-PDF«- 

Ressourcen, viele davon in maschinenlesbaren Formaten (XML, RSS), sodass auch die Landes- und 

die Kommunalebene wesentliche Ressourcen zum OGPD-Angebot werden beitragen können. 
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Abbildung IV-13: Anteil der Datenformate in den gefundenen Ressourcen in Brandenburg 

 

 

 

 
Abbildung IV-14: Anteil der Datenformate in den gefundenen Ressourcen in NRW 
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Abbildung IV-15: Logarithmische Darstellung der Anzahl der Ressourcen pro Datenformat auf  
Behördenebene in Brandenburg 

 

 

 

 

Abbildung IV-16: Logarithmische Darstellung der Anzahl der Ressourcen pro Datenformat auf  
Kommunalebene in NRW 
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Das Volumen der gefundenen Ressourcen ist für die Brandenburger Behörden in Abbildung IV-17 

und für die Kommunen in NRW in Abbildung IV-18 dargestellt. Mit über einem Gigabyte macht PDF 

einen Großteil des ermittelten Datenvolumens aus. Die akkumulierten Dateigrößen, die sich aus 

den restlichen Formaten ergeben, sind minimal. Aufgrund der verstärkten Veröffentlichung von 

PDF-Dokumenten durch viele Behörden in Deutschland ist zu erwarten, dass analoge Analysen in 

anderen Ländern und Kommunen zu vergleichbaren Ergebnisse führen werden.  

 
Abbildung IV-17: Logarithmische Darstellung der Volumen der gefundenen Ressourcen pro Datenformat auf 
Behördenebene in Brandenburg 

 

 

 
Abbildung IV-18: Logarithmische Darstellung der Volumen der gefundenen Ressourcen pro Datenformat auf 
Kommunalebene in NRW 
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Im Folgenden werden die Verteilung und die Auffindbarkeit der gefundenen Ressourcen darge-

stellt. In Abbildung IV-19874 ist zu erkennen, dass viele der untersuchten Webauftritte keine oder 

nur wenige Ressourcen enthalten. Es sind auch hier wenige Webauftritte zu finden, die viele Res-

sourcen bereitstellen. In Tabelle IV-7 und Tabelle IV-8 sind die zehn Webauftritte der Landesebene 

Brandenburg und der Kommunalebene NRW genannt, bei denen die meisten Ressourcen gefunden 

wurden. Auch hier wäre eine Kooperation mit den Datenbereitstellern möglich, um ihre Angebote 

in das Open-Government-Portal für Deutschland einzubinden.  

 

 

Abbildung IV-19: Balkendiagramme der Ressourcen je Webauftritt (oben Brandenburg, unten NRW) 

                                                
 

874  Analog zur Ergebnisanalyse auf Bundesebene endet die Darstellung in Abbildung IV-19 aus Gründen der Anschaulichkeit 
bei 500 auf der x-Achse.  
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Tabelle IV-7: Die zehn Webpräsenzen brandenburgischer Behörden, bei denen die größte Anzahl von Res-
sourcen gefunden wurde 

Domain-URL Anzahl gefundener Ressourcen 

http://www.hnee.de 1585 

http://www.mugv.brandenburg.de 1216 

http://www.statistik-berlin-brandenburg.de 1069 

http://www.mil.brandenburg.de 770 

http://www.mbjs.brandenburg.de 636 

http://www.lda.brandenburg.de 537 

http://www.schulaemter.brandenburg.de 517 

http://www.hff-potsdam.de 472 

http://www.rbb-online.de 454 

http://www.mdf.brandenburg.de 434 

 
 
 
Tabelle IV-8: Die zehn Webpräsenzen von Kommunen in NRW, bei denen die größte Anzahl von Ressourcen 
gefunden wurde 

Domain-URL Anzahl gefundener Ressourcen 

http://www.lotte.de 1657 

http://www.bruehl.de 1276 

http://www.swisttal.de 949 

http://www.lengerich.de 723 

http://www.werne.de 721 

http://www.steinheim.de 713 

http://www.hoerstel.de 703 

http://www.gummersbach.de 696 

http://www.radevormwald.de 647 

http://www.arnsberg.de 646 

 

 

Abschließend ist in Abbildung IV-20 die Klicktiefe der gefundenen Ressourcen dargestellt. Zusätz-

lich wurde, wie auf Bundesebene, die Anzahl der Links untersucht, die innerhalb eines Webauftritts 

auf ein Dokument oder einen Datensatz verweisen. Dabei wurde festgestellt, dass in fast allen 

Fällen nur ein Link auf einen Datensatz oder ein Dokument verfügbar ist. Bei Klicktiefe und Anzahl 

der Links decken sich die Ergebnisse mit denen auf Bundesebene. Das untermauert den Bedarf an 

einem zentralen Datenkatalog, der die Auffindbarkeit der Datensätze und Dokumente in Deutsch-

land verbessert. 
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Abbildung IV-20: Verteilung der Klicktiefe der gefundenen Ressourcen auf Behördenebene (Brandenburg, 
oben) und Kommunalebene (NRW, unten) 

 

3.2.3.3 Untersuchung der gefundenen PDF-Ressourcen 

In Anbetracht des großen Anteils an gefundenen PDF-Dateien stellt sich die Frage, wie viele von 

diesen strukturierte Informationen enthalten. Auch wenn Informationen strukturiert vorliegen, 

lassen sie sich aus einer PDF-Datei in der Regel nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

rekonstruieren und sind somit im Sinne von Open Data nicht verfügbar. PDF-Dokumente stellen ein 

Potenzial für Open Data dar – einige davon wurden aus Daten erstellt bzw. enthalten diese: Für 

diese Dokumente sollten zusätzlich die zugrunde liegenden Daten veröffentlicht werden. 
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Um zu bestimmen, wie viele PDF-Dateien dies ungefähr betrifft, wurden Stichproben von jeweils 50 

Dokumenten aus den im Rahmen der teilautomatisierten Bestandserfassung ermittelten PDF-

Ressourcen zufällig ausgewählt und manuell evaluiert. Die Stichproben wurden aus den PDF-

Ressourcen der folgenden Bereiche gezogen: auf Bundes- und Landesebene875 jeweils die drei 

Bereitsteller mit den meisten Ressourcen und auf kommunaler Ebene alle Webpräsenzen.  

Die Ergebnisse der Bewertung der Stichproben sind in Tabelle IV-9 dargestellt. Im Rahmen der 

Stichprobe ist das Potenzial auf Bundes- und Landesebene größer als auf kommunaler Ebene. Dar-

über hinaus ist festzuhalten, dass die Bandbreite der gefundenen datenbasierten PDF-Dokumente 

sehr groß ist: Einige enthalten umfangreiche Tabellenwerke, andere einfache Adresssammlungen. 

Die Vorteile einer Veröffentlichung in einem geeigneteren Format als PDF (bspw. in dem jeweils 

vorliegenden Quellformat) sind jedoch in allen gefundenen datenbasierten PDF-Dokumenten gege-

ben. Die Ergebnisse der Stichprobe legen nahe, dass ohne größeren Aufwand durch die Entschei-

dung für besser maschinenverarbeitbare Formate viele weitere Datensätze öffentlicher Stellen in 

Deutschland zur Verfügung gestellt werden können, insbesondere auf Bundes- und Landesebene. 

Tabelle IV-9: Anteil der PDF-Dateien in ausgewählten Bereichen 

Ebene Domain Anteil der PDF-Dateien 

Bund www.bam.de 56 % 

Bund www.bundesbank.de 24 % 

Bund www.bfr.bund.de 18 % 

Land www.mugv.brandenburg.de 48 % 

Land www.hnee.de 26 % 

Land www.mil.brandenburg.de 14 % 

Kommunen alle Kommunen NRWs 8 % 

3.3 ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSERGEBNISSE 

Es wurden knapp 200 Behörden und Gebietskörperschaften aller föderalen Ebenen im Rahmen der 

manuellen Bestandserfassung einbezogen. Die Rücklaufquote ausgefüllter Datensteckbriefe und als 

Alternativlösung gemeldeter URLs liegt mit circa 10 % im Bereich des Üblichen bei einer schriftli-

chen Befragung.  

Mit der manuellen Bestandserfassung konnten Grundlagen für einen Datenkatalog gelegt werden. 

Von 4539 gemeldeten Datensätzen wurden 1759 als offene Datensätze eingestuft.876 Dieser be-

trächtliche Umfang ist mit dem großen Anteil von Datensätzen des Portals des Bundesamtes für 

Statistik Destatis (1129) zu begründen, die seit 2006 unter dem Gebot der Namensnennung auch 

für kommerzielle Zwecke kostenfrei genutzt werden können und mit den Formaten CSV, XLS und 

HTML weiterverarbeitbar sind. Hauptgründe für die Einordnung der verbleibenden Datensätze als 

noch nicht offen sind eine zu geringe Maschineninterpretierbarkeit, die Verfügbarkeit lediglich für 

eine private Nutzung und die Erhebung von Geldleistungen für die Datennutzung. 

                                                
 

875  Außen vor gelassen wurde auf Landesebene der Auftritt des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg, da das Datenange-
bot dieser Einrichtung den Auftragnehmern bereits bekannt ist. 

876  Um die Weiterverarbeitbarkeit zu vereinfachen werden die im Rahmen dieser Untersuchung als offen eingestuften 
Datensätze in einer separaten Datei zur Verfügung gestellt. 
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Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Weiterverarbeitbarkeit in der Gruppe als offen einge-

stufter Datensätze sind z. B. die klarere Kommunikation von Nutzungsbestimmungen und die Um-

wandlung in noch leichter nutzbare Formate. Innerhalb der Gruppe der Datensätze, die nicht als 

offene Daten eingeordnet wurden, ergeben sich aus der Analyse folgende Ansätze für eine Verbes-

serung: bei strukturierten Inhalten die Bereitstellung in leichter verarbeitbaren Formaten und zu-

mindest die Erlaubnis zur nichtkommerziellen Weiterverwendung der Datensätze.  

Vor dem Hintergrund des Ansatzes von Linked Open Data (IV-4.5.6) rückt auch bei bereits als of-

fen eingestuften Datensätzen bei der manuellen Bestandserfassung das fast ausnahmslos nicht 

vollständig erfüllte Kriterium der Maschineninterpretierbarkeit in den Fokus. Eine möglichste hohe 

Maschin                              V                           z     X        RD   ä      -

zufolge mittel- bis langfristig wünschenswert. 

Der festgestellte Anteil an offenen Daten an der Gesamtmenge der im Rahmen der manuellen Be-

standserfassung ermittelten Datensätze kann kaum als Indiz für die tatsächliche Verteilung inner-

halb des öffentlichen Sektors gewertet werden, da dies stark abhängig von den einbezogenen Da-

tenbereitstellern ist. 

Im Zuge der teilautomatisierten Bestandserfassung wurden 719 Webauftritte von Einrichtungen 

und Gebietskörperschaften auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene untersucht. Absolut gese-

hen, wurden in der teilautomatisierten Bestandserfassung über alle Ebenen hinweg 67.634 Doku-

mente und Datensätze gefunden. 

In der teilautomatisierten Bestandserfassung wurde ein Anteil von circa 90 %          D -Format 

an den untersuchten Ressourcen über alle föderalen Ebenen hinweg ermittelt. In einer stichpro-

benhaften manuellen Untersuchung der gefundenen PDF-Ressourcen wurde festgestellt, dass in 

einem teilweise nicht unerheblichen Anteil dieser Ressourcen (bei bestimmten Institutionen bis zu 

56 %) strukturierte Informationen vorliegen. In diesen Fällen könnte die Verarbeitbarkeit der Res-

sourcen relativ einfach über die Bereitstellung in anderen Formaten (z. B. XLS, CSV) erhöht wer-

den. 

Im Rahmen der teilautomatisierten Bestandserfassung konnten Einrichtungen und Gebietskörper-

schaften mit vergleichsweise großen Mengen an Datensätzen identifiziert werden. Es bietet sich an, 

diese Akteure in den schrittweisen Ausbau einer föderalen Open-Data-Plattform einzubeziehen. 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse machen deutlich, dass öffentliche Stellen selbstverständlich in 

der Lage sind, Datensätze als offene Daten bereitzustellen. Damit ist teilweise nicht einmal ein 

außergewöhnlich großer Aufwand verbunden. Gerade Institutionen, die bereits seit Langem mit der 

Bereitstellung von Geo- oder Umweltdaten oder statistischen Daten befasst sind, verfügen über 

enorme Erfahrungen in der Bereitstellung. Diese Akteure bieten wertvolle Kompetenzen, die hilf-

reich bei der Umsetzung offener Verwaltungsdaten sein können. 

Gleichzeitig wurde im Rahmen der Bestandsanalyse aber auch festgestellt, wie viel Potenzial für 

Verbesserungen besteht. Die untersuchten Datensätze werden heute im weit überwiegenden Teil 

im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Vielfach könnten hier alternative, einfacher weiterverarbeit-

bare Formate zum Einsatz kommen. Die Bedingungen, unter denen Datensätze weiterverwendet 

werden dürfen, sind ebenfalls häufig unklar. Die Verwendung von Nutzungsbedingungen mit leicht 

verständlichen Lizenzbedingungen ist ein wichtiger Schritt zur Vereinfachung der Weiterverwen-

dung. Auch die Angabe weiterer Informationen bezüglich Ansprechpartner, Aktualisierungsdatum 

und voraussichtlicher Verfügbarkeit des jeweiligen Datensatzes trägt zur stärkeren Öffnung von 

Datensätzen bei. Nicht zuletzt erleichtert auch der Zugang zu den Datensätzen über ein einheitli-

ches Portal die Weiterverwendung für Nutzer aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 

weiteren Zielgruppen. 
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 BEST PRACTICES UND TECHNISCHE STANDARDS 4
Ziel der technischen Analyse war es, die für Open Government Data Deutschland relevanten Tech-

nologien und Standards zu identifizieren, diese hinsichtlich ihrer Eignung zu bewerten und entspre-

chende Empfehlungen auszusprechen. 

Für die Untersuchung und Bewertung wurden zwei Verfahren kombiniert: zum einen die Best-

Practice-Analyse und zum anderen die Auswertung von SAGA. In der Best-Practice-Analyse wurden 

unterschiedliche E-Government-Angebote mit Vorbildcharakter für Open Government Data 

Deutschland berücksichtigt. Ebenfalls wurde SAGA hinsichtlich relevanter Standards für offene 

Verwaltungsdaten analysiert, da SAGA für Angebote des Bundes verpflichtend ist. Länder und 

Kommunen hingegen sind nicht zur Einhaltung von SAGA verpflichtet, auch legt SAGA nicht für alle 

Technologiebereiche Vorgaben fest. Trotzdem schien dies ein geeignetes Vorgehen zu sein, um 

einen initialen Vorschlag für Standards und Technologien dieser Bund-Länder-Kommunen-

Kooperation zu erstellen, da SAGA die Absprache auf der höchsten Ebene darstellt. 

In den folgenden drei Abschnitten werden zunächst die Vorgehensweise sowie die Auswahl der 

Best-Practice-Beispiele und die relevanten Eigenschaften von SAGA dargelegt. In den anschließen-

den Abschnitten IV-4.4 bis IV-4.7 werden die Aspekte Metadaten, Daten, Sicherheitsaspekte und 

Plattformen analysiert, jeweils aus Sicht von SAGA und den Best Practices. Der abschließende Ab-

schnitt fasst die Technologieempfehlungen zusammen. 

4.1 VORGEHENSWEISE: BEST PRACTICES UND SAGA 

Die Auswahl der Technologien und Standards hat einen großen Einfluss auf Architektur und Umset-

zung und somit auf den Erfolg des Onlineangebots. Daher ist es wichtig, schon im Vorfeld der Ent-

wicklung eines Prototyps mögliche Technologien zu sichten und zu bewerten. Erfolgskriterien sind 

Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sowie Interoperabili-

tät und Sicherheit. Darüber hinaus wurden erste Zwischenergebnisse der unabhängigen Bewertung 

frühzeitig interessierten Vertretern von Bundes- und Landeseinrichtungen in Workshops im Rah-

men der Studie präsentiert, um deren Einschätzung in die Ergebnisse der Studie einfließen zu las-

sen. 

Für die endgültige Auswahl von Standards wurden Soll- und Istzustand der gebräuchlichen Stan-

dards untersucht. Anhand der Analyse vergleichbarer E-Government-Angebote wurde der Istzu-

stand erfasst. Dabei wurden internationale Portale auf verschiedenen Verwaltungsebenen berück-

sichtigt, darunter auch solche, deren Gegenstand nicht direkt Open Government Data sind, 

sondern angrenzende Domänen, wie Partizipation und Datenanalyse. Außerdem wurde die Stan-

dardsammlung SAGA für die Skizzierung des Sollzustands des geplanten Angebots ausgewertet. 

Mit der Kombination der beiden Ansätze wurde die Absicht verfolgt, eine Schnittmenge aus prakti-

kablen Ansätzen sowie Empfehlungen und verbindlichen Standards des Bundes zu identifizieren. 

Im Rahmen der Untersuchung zeichnete sich jedoch ab, dass die Empfehlung weiterer Technolo-

gien, die in SAGA noch nicht Eingang gefunden haben, notwendig ist. 
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Abbildung IV-21: Elemente der technischen Dimension 

 

Dabei handelt es sich nicht um eine vollumfängliche Betrachtung aller Praxisbeispiele und SAGA-

Themen. Vielmehr wurden die vier Kernelemente Metadaten, Daten, Sicherheitsaspekte und Platt-

formtechnologien beleuchtet, die für eine Open-Government-Plattform essenziell erscheinen.  

Abbildung IV-21 den Zusammenhang dieser Aspekte mit Vorgehen und Zielen dar. 

Metadaten beschreiben die Informationen, die in einem bestimmten Informationsbündel zusam-

menhängen. Diese Informationsbündel werden häufig auch als (Menge von) Datensätzen bezeich-

net, die umgangssprachlich Daten genannt werden. Die Metadaten des Informationsbündels ent-

halten Angaben wie Autor, Veröffentlichungsdatum und Lizenz und verorten die Information 

zeitlich und räumlich. Für Metadaten existieren verschiedenste Standards, die die technische 

Schreibweise (Syntax), die Bedeutung von Bezeichnern (Semantik) und die Auswahl von Feldern 

festlegen, meist jedoch für spezielle Domänen wie Bibliotheken oder Geodaten. Daher gilt es, eine 

Technologie zu wählen, die so generisch und flexibel ist, dass sie alle Bereiche von Open Govern-

ment Data erfasst und außerdem über einen hohen Grad an Interoperabilität verfügt, damit die 

Daten von Dritten leicht weiterverarbeitet werden können. 

Noch höher ist die Zahl von Standards für die eigentlichen Datensätze, bedingt durch die große 

Vielfalt zu verwaltender Datentypen wie Tabellen, Dokumente, Geodaten, Sensordaten, Bilder und 

Audiomaterial, die wiederum unterschiedliche Formate kennen. Statt sich auf ein bestimmtes For-

mat einzuschränken, soll vielmehr die Fülle der vorhandenen Formate – zumindest für die wichtigs-

ten Typen – erfasst und entlang der Kriterien der Offenheit klassifiziert werden. Darauf aufbauend 

sollen die Formate entsprechend ihrer Eignung für das geplante Angebot eingestuft werden. 

In der derzeitigen Projektphase, also zur Erstellungszeit dieser Studie, lässt sich noch kein ab-

schließendes Sicherheitskonzept ausarbeiten, da keine konkrete Systemarchitektur existiert. Analog 

zu den anderen Bereichen lassen sich dennoch relevante Sicherheitsaspekte identifizieren, insbe-

sondere um die Interoperabilität mit anderen existierenden E-Government-Lösungen sicherzustellen. 

Ziele 

• Usability  • Attraktivität 

• Wirtschaftlichkeit • Nachhaltigkeit 

• Sicherheit  • Interoperabilität 

Vorgehen 

• Best Practices 

• SAGA 

Aspekte 

• Daten 

• Metadaten 

• Sicherheitselemente 

• Plattformen 
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Für Webanwendungen existieren unterschiedlichste Anwendungsszenarien. Dementsprechend sind 

viele verschiedene Plattformen und Web-Frameworks entstanden, die schon heute von E-Govern-

ment-Angeboten genutzt werden. Die Wahl der Plattform hat einen entscheidenden Einfluss auf 

alle weiteren Schritte der Umsetzung und des Betriebs sowie auf den Erfolg hinsichtlich Attraktivi-

tät, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Interoperabilität, Performance und Wartbarkeit der 

Software. Daher wurden die in der Praxis vorgefundenen und die in SAGA erfassten Plattformen 

untersucht und in einem eigenen Abschnitt behandelt. 

4.2 AUSWAHL DER BEST PRACTICES 

Für die Auswahl der Best-Practice-Beispiele wurde zunächst eine Liste der relevanten Webangebote 

erstellt. Diese beinhaltet öffentliche und private Angebote aus dem In- und Ausland sowie Beispiele 

von der kommunalen bis zur EU-Ebene, die sich primär mit Daten, Transparenz oder Partizipation 

beschäftigen. 

Um diese Liste auf wenige aussagekräftige Beispiele zu begrenzen, wurde ein Kriterienkatalog er-

stellt. Die Kriterien sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Sie umfassen technische Aspekte und 

solche, die Relevanz für ein deutsches Open-Data-Portal besitzen. 

Tabelle IV-10: Kriterien für die Best-Practice-Auswahl 

Name des Kriteriums Beschreibung 

Verwendung von Standards Werden vorranging etablierte Standards benutzt 

oder eher proprietäre Lösungen? 

Technologisch fortschrittlich Werden zeitgemäße Technologien eingesetzt, 

die voraussichtlich auch in der Zukunft noch Be-

stand haben werden? 

Relevanz für Verwaltungspraxis Wie nah ist das Beispiel an der Verwaltung? 

Bereitstellung von Daten in unterschiedlichen 

Formen und Formaten 

Werden verschiedene Formate bedient? 

Relevanz für Ansatz offener Daten Wie relevant ist das Beispiel bezüglich offener 

Daten: Innovation, Transparenz, effiziente Ver-

waltung, neue Geschäftsmöglichkeiten 

Nutzung durch Open-Government-Plattform-

Zielgruppen 

Inwieweit decken sich die Zielgruppen mit den 

hier identifizierten? 

Datenumfang Wie viele Daten werden angeboten bzw. refe-

renziert? 
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Alle Portale wurden mit ein bis drei Punkten pro Kriterium bewertet. Die Portale mit der höchsten 

Punktesumme wurden in die Best-Practice-Analyse aufgenommen und sind in Tabelle IV-11 aufge-

listet. Diese Auswahl wurde bereits vor Veröffentlichung der Studie der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

Open Government präsentiert und abgestimmt. 

Für die ausgewählten Best Practices wurden systematisch die für die weiteren Untersuchungen 

relevanten Merkmale erfasst, insbesondere die verwendete Webplattform-Technologie, das Back-

office, mit dem der Datenkatalog gepflegt wird, Metadaten- und Datenstandards sowie die vorge-

fundenen Sicherheitseigenschaften. Die in der folgenden Tabelle dargestellte Analysematrix erhebt 

nur insoweit Anspruch auf Vollständigkeit, als es die öffentlich verfügbare bzw. auf Anfrage zur 

Verfügung gestellte Dokumentation erlaubte.  

Tabelle IV-11: Liste der relevanten Best Practices 

Abk. URL Beschreibung Spezifikationsdokumente 

AA aachen-rechnet-mit-

ihnen.de 

Portal zur Bürgerbeteiligung 

am Haushalt der Stadt 

Aachen 

Zebralog  

BER daten.berlin.de Open-Data-Portal Berlin CKAN, Strategiestudie 

EU publicdata.eu europäischer Datenkatalog CKAN 

Fritz fritz.freiburg.de/fritz Fr.ITZ Online-Statistik Frei-

burg 

DUVA Informationsmanagement, 

Fr.ITZ-Anwendungshandbuch 

GDI geoportal.de Portal für eine Geodateninf-

rastruktur in Deutschland; 

Geoportal.DE 

Architektur der Geodaten-

infrastruktur Deutschland 2.0 

NRW lobid.org Linked-Open-Data-Dienst 

des Hochschulbibliotheks-

zentrums NRW 

CKAN 

Por U portalu.de Umweltportal Deutschland InGrid-Dokumentation 

Stat statista.de Privates Portal für Statistik-

daten 

 – 

UK data.gov.uk Open-Data-Portal für das 

Vereinigte Königreich 

CKAN 

Wien data.wien.gv.at Open-Data-Portal der Stadt 

Wien 

http://data.wien.gv.at/formate/, 

Open-Government-Data-

Weißbuch, Drupal 
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Tabelle IV-12: Analysematrix der Best Practices 

  Frontend-

Plattform 

Backoffice-

Datakatalog 

Metadaten Datensätze Sicherheitsas-

pekte 

AA 

 

Drupal-basiert proprietär proprietär     

Ber 

 

Drupal CKAN CKAN-basiert v. a. Statistiken   

EU 

 

 

 

 

 

CKAN  CKAN CKAN-

Schnittmenge 

der angebun-

denen Katalo-

ge  

700; aus 10 Daten-

katalogen föderiert 

  

Fritz 

 

 

 

 

 

HTML-Seiten proprietär  proprietär statistische Da-

tensätze verfügbar 

in Tabellenform 

und hinterlegt als 

Karte 

  

GDI Geoportal.DE, 

Government Site 

Builder: Portlets 

nach JSR-168 

Geodatenkata-

log-DE 

ISO 19115, 

CSW 

Bund und Länder SAML, Shibbo-

leth, WAYF, 

XACML, WS-

Sec., XML Digi-

tal Signature, 

XML Encryption 

NRW 

 

Confluence CKAN CKAN-basiert Linked OGD   

PorU Open Source 

Framework 

Jetspeed-2, Port-

lets nach JSR-168 

InGrid Catalog: 

Oracle/MS-SQL 

Server/MySQL 

und Hibernate 

als Abstraktions- 

layer 

konform zu 

ISO 19115, 

INSPIRE, CSW, 

OGC 

Umwelt-

Datenkatalo-

ge/Datenbanken 

von 14 Bundeslän-

dern sind ange-

bunden 

spezielle Privacy 

Policy (Anmel-

dung, Aktionen 

werden proto-

kolliert etc.) 

Stat Prado/PHP   proprietär zahlreiche veredel-

te Reports 

Log-in erforder-

lich 

UK Drupal CKAN CKAN-basiert über 8.000   

Wien Drupal/PHP SQL XML 96, meist auch CSV   

 

Auf die prominentesten vorgefunden Standards und Technologien wird in den Abschnitten IV-4.4 

bis IV-4.7 genauer eingegangen. 
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4.3 SAGA 

SAGA ist eine Zusammenstellung von Referenzen auf Spezifikationen und Methoden für Software-

systeme der öffentlichen Verwaltung.  

Für die Bundesverwaltung ist die Anwendung von SAGA bei der Auswahl ihrer Informationstechno-

logien gemäß dem Beschluss des Rates der IT-Beauftragten vom 3. November 2011877 verbindlich, 

damit die Auswahl von Technologien in allen IT-Projekten nach transparenten Kriterien und ein-

heitlichen Qualitätsanforderungen erfolgt. Die Vorgaben von SAGA gelten für alle neuen Software-

systeme und werden bei Beschaffung, Erstellung und Weiterentwicklung von Softwaresystemen 

angewendet. Schwerpunktfelder in SAGA sind Kommunikationsschnittstellen, Datenaustauschfor-

mate und Standards der IT-Sicherheit. 

Bei der Erarbeitung von SAGA 5 wurde der IT-Planungsrat – und damit Länder und Kommunen – 

von Beginn an einbezogen. 

4.3.1 Ziele von SAGA und der Open-Government-Plattform für Deutschland 

SAGA bezieht sich auf Softwaresysteme, Open Data beziehen sich auf die Daten, die als Teilbereich 

der Softwaresysteme betrachtet werden können.  

Für SAGA wurden sieben Ziele aufgestellt:878 Wirtschaftlichkeit, Agilität, Offenheit, Sicherheit, In-

teroperabilität, Wiederverwendbarkeit und Skalierbarkeit. 

Die Kriterien von Open Data wurden in Abschnitt I-3.3 beschrieben: Zugang, Maschineninterpre-

tierbarkeit, Auffindbarkeit, Nutzungsbedingungen, Nutzungskosten, Vollständigkeit, Aggregation, 

Verfügbarkeit und offene Standards.  

In Abbildung IV-22 werden enge Relationen zwischen den Zielen von SAGA und Open Data durch 

farbliche Gleichheit hervorgehoben. Offenheit und Interoperabilität für SAGA-konforme Systeme 

wird für Open Data durch Maschineninterpretierbarkeit der Daten in Zusammenhang mit der Nut-

zung von offenen Standards für die Beschreibung der Formate der Daten erreicht. Das SAGA-Ziel 

Wiederverwendbarkeit spiegelt sich für Open Data in der Auffindbarkeit der Daten durch leichten 

Zugang und in der Verfügbarkeit des Datenangebots wider. 

                                                
 

877  Rat der IT-Beauftragten (2011). 
878  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (2011a). 
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Abbildung IV-22: Relation zwischen SAGA-Zielen und Open-Data-Zielen 
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4.3.2 SAGA-Module 

SAGA ist modular aufgebaut: 

 Grundlagen: Das SAGA-Modul »Grundlagen«879 beschreibt die Ziele, Rahmenbedingungen, 

Grundprinzipien, das Klassifikationssystem für Standards sowie die Prozesse zur Erstellung 

und Fortschreibung von SAGA.  

 Konformität: Das SAGA-Modul »Konformität« 880  erläutert, wie die SAGA-Konformität von 

Softwaresystemen gesichert und erklärt werden kann. Die SAGA-Konformität eines Soft-

waresystems kann anhand des im SAGA-Modul »Konformität« beschriebenen Verfahrens 

beurteilt werden. 

 Technische Spezifikationen: Im SAGA-Modul »Technische Spezifikationen«881 befinden sich 

die eigentlichen Vorgaben und Empfehlungen von IT-Spezifikationen für neue und beste-

hende Softwaresysteme, für Produkte und Individualentwicklungen. 

4.3.3 SAGA-Klassifikationssystem 

Ein Ziel von SAGA ist die Verwendung von offenen Spezifikationen in Softwaresystemen der öffent-

lichen Verwaltung. Dazu werden Mindestanforderungen an die Offenheit882 gestellt. Das SAGA-

Modul »Grundlagen« definiert eine Methodik für Vorschläge, Bewertung, Klassifikation und den 

Lebenslauf klassifizierter Spezifikationen. Das Klassifikationssystem883 für die technischen Spezifika-

tionen von SAGA unterscheidet Spezifikationen wie folgt:  

Tabelle IV-13: SAGA-Klassifikationssystem 

Klassifikation Beschreibung 

Verbindlich Spezifikationen haben sich in der Praxis bewährt und stellen die einzige bevorzugte 

Lösung dar 

Empfohlen Spezifikationen haben sich in der Praxis bewährt, es gibt aber weitere geeignete 

Spezifikationen 

Beobachtet Spezifikationen folgen einer erwünschten Entwicklungsrichtung und sind finalisiert, 

haben sich aber ggf. noch nicht ausreichend in der Praxis bewährt. 

Bestandsgeschützt Besser geeignete (höher klassifizierte) konkurrierende Spezifikationen existieren, 

aber in der Vergangenheit hatten sie am Markt eine große Relevanz 

Vorgeschlagen Initiale Klassifikationen 

Verworfen Abgewiesene Spezifikationen 

 

Für die OGPD-relevanten Spezifikationen wird auf die Klassifikationen »Vorgeschlagen« und »Ver-

worfen« vorerst verzichtet, bis ein ggf. noch zu etablierendes Gremium bzw. eine Organisations-

einheit für die Vorschläge, die Bewertung und den Lebenslauf der OGPD-relevanten Spezifikationen 

zuständig ist. 

                                                
 

879  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (2011a). 
880  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (2011b). 
881  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (2011c). 
882  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (2011a), S  12f. 
883  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (2011 )  S  13f. 
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4.3.4 Domänenspezifische Varianten von SAGA-Modulen 

SAGA bietet die Möglichkeit, domänenspezifische Varianten von SAGA-Modulen zu erstellen, sodass 

die SAGA-Module an die unterschiedlichen Anforderungen ihrer Anwender angepasst werden kön-

nen. Das Modul »Grundlagen« und das Modul »Konformität« sind sinngemäß für alle Varianten 

gültig. Abgeleitete, domänenspezifische Varianten884 von SAGA-Modulen können 

 nicht verbindliche Festlegungen weglassen, 

 nicht verbindliche Festlegungen verbindlich machen, 

 Festlegungen (nicht verbindliche und verbindliche) ergänzen. 

Jedoch ist die Abschwächung verbindlicher Festlegungen für nachgeordnete Domänen nicht zulässig.  

Diese Regelungen gelten auch für die Festlegung von relevanten Spezifikationen für offene Verwal-

tungsdaten und die Open-Government-Plattform für Deutschland. Grundsätzlich wird für Spezifika-

tionen, die in SAGA gelistet sind und die für die Open-Government-Plattform für Deutschland über-

nommen werden, ebenfalls die SAGA-Klassifikation übernommen.  

4.3.5 SAGA-Themengebiete 

Die technischen Spezifikationen in SAGA sind in unterschiedliche Themengebiete strukturiert. Eine 

bestimmte technische Spezifikation kann dabei in mehreren Themengebieten aufgeführt werden. 

 

 

Abbildung IV-23: SAGA-Themengebiete mit Relevanz für offene Daten 

 

                                                
 

884  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (2011a), S. 11f.  
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SAGA-Themengebiete mit Relevanz für offene Verwaltungsdaten und die Open-Government-

Plattform für Deutschland sind in Abbildung IV-23 dargestellt und umfassen folgende Aspekte: 

 IT-Sicherheitskonzeption: Die IT-Sicherheitskonzeption ist erforderlich, um IT-Sicherheits-

ziele und die IT-Sicherheitsstrategie zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen zu planen 

und umzusetzen. Eine Betrachtung der Sicherheitsaspekte erfolgt in IV-4.6.  

 Datenmodelle: Metadaten beschreiben Datensätze, damit diese über das Portal aufgefun-

den und abgerufen werden können. Vokabulare für Metadaten spezifizieren die konkreten 

Metadaten, die zu einem Objekt angegeben werden sollten. Metadaten werden in IV-4.4 

behandelt. 

 Applikationsarchitektur: Im Themengebiet Applikationsarchitektur werden Programmier-

sprachen und Technologien zur Realisierung der Applikationsarchitektur festgelegt. Diese 

werden hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für die OGPD in IV-4.7 untersucht. 

 Präsentation: Der Austausch von offenen Daten zwecks Weiterverarbeitung ist die Kernauf-

gabe der Open-Government-Plattform für Deutschland. Die Datensätze werden dabei von 

Datenbereitstellern in unterschiedlichen Formaten bereitgestellt. Relevante technische Spe-

zifikationen werden in IV-4.5 beschrieben. 

 Kommunikation: Die Kommunikation zwischen Applikationen bzw. Systemen umfasst Proto-

kolle, Schnittstellen und Dienste. OGPD-bezogene Kommunikation wird in IV-4.7 behandelt, 

Geodienste werden in IV-4.5 aufgeführt. 

4.4 METADATEN 

Metadaten sind Daten über Daten, im Falle einer Open-Government-Plattform für Deutschland sind 

es Beschreibungen der in der Plattform registrierten Datensätze, also der Ressourcen, zu denen die 

Plattform einen zentralen Zugang bietet. Insoweit ist die wichtigste Funktion der Metadaten, dass 

effektive Auffinden der eigentlichen Datensätze zu ermöglichen. 

Ein Standard für Metadaten legt deren Syntax und Semantik fest,       die Auswahl, Struktur und 

Bedeutung der einzelnen Metadatenfelder. Die Wahl eines geeigneten Metadatenstandards wirkt 

sich langfristig auf die Funktionalität der Open-Government-Plattform für Deutschland und auf die 

Akzeptanz seitens der Datenbereitsteller aus, die den Standard einhalten müssen. Daher müssen 

verschiedene Anforderungen und Ziele bei der Auswahl berücksichtigt werden: 

 Leichtgewichtigkeit: Das Metadatenschema muss leichtgewichtig sein,      , es sollte nur wenige 

obligatorische oder schwierig zu erzeugende Felder umfassen. Außerdem sollten die Einträge 

mit einfachen und frei verfügbaren Werkzeugen zu erstellen sein und nicht nur mit Spezialsoft-

ware, die u. U. nicht vorliegt oder erst aufwendig angepasst werden muss. 

 Universalität: Der Metadatenstandard muss domänenübergreifend nutzbar sein, da die Open-

Government-Plattform für Deutschland einen zentralen Einstiegspunkt zu verschiedenen Berei-

chen darstellen soll. Daher sind etablierte Standards spezieller Domänen ggf. als Standard un-

geeignet – der Standard muss jedoch kompatibel zu den etablierten Standards gestaltet wer-

den. 

 Leichtgewichtige Erweiterungen sollten möglich und kontrollierbar sein. Da unterschiedlichste 

Domänen angebunden werden sollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass in regelmäßigen Abstän-

den neue Felder oder Schlagwörter im Metadatenschema zu ergänzen sind. Dies sollte ohne ei-

ne langwierige Änderung des Standards möglich sein. Insbesondere wegen der föderalen Struktur 

Deutschlands ist es wichtig, dass Variationen bzw. Dialekte des Standards aufwandsarm genutzt 

werden können. 
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 Bereits existierende Open-Data-Initiativen im In- und Ausland sollten mit dem gewählten Stan-

dard kompatibel sein, um keine Insellösung zu erzeugen, sondern eine direkte Vernetzung und 

Föderation zu ermöglichen. 

 Es ist nicht Ziel der Open-Government-Plattform für Deutschland, bestehende Register wie 

Geodaten, Umweltdaten oder Bibliografien vollständig oder teilweise nachzubilden und zu erset-

zen. Vielmehr geht es um ein zusätzliches, zentralisiertes Angebot, das domänen- und ebenen-

übergreifend Metadaten der verschiedenen Datenangebote zusammenführt und das für die an-

gebundenen Datenbereitsteller mit möglichst wenig Aufwand erzeugbar sein sollte. 

Im Hinblick auf eine Empfehlung für OGPD müssen diese Anforderungen bei der Analyse der Meta-

datenstandards der Best-Practice-Beispiele berücksichtigt werden. 

Unter den Best Practices sind vor allem zwei Gruppen von Standards vorzufinden (Tabelle IV-12). 

Die erste Gruppe kommt aus dem Bereich der Geodaten und baut vor allem auf dem ISO-Standard 

19115885 auf. Dem gegenüber stehen die Portale, die als Datenkatalog das Comprehensive Know-

ledge Archive Network (CKAN)886 der Open Knowledge Foundation887 nutzen, das wiederum auf 

dem dcat-Vokabular888 bzw. Dublin Core889, also dem Semantic-Web-Ansatz basiert. 

ISO 19115 »Geographic Information – Metadata« ist ein Standard der Internationalen Organisation 

für Normung890, der 2003 verabschiedet und bereits weit verbreitet ist. Prominente Vertreter in 

Deutschland sind naheliegenderweise die Betreiber von Geoportalen, vor allem Geoportal.DE, so-

wie PortalU und Destatis. Diese verwenden den »Catalogue Service for the Web«, einen Schnitt-

stellenstandard, der auf ISO 19115 aufbaut. Das I                      IS  19115 sowie die da-

rin festgelegten Begrifflichkeiten sind sehr umfangreich: Es wurden nahezu alle potenziell für 

Geodaten relevanten Metadatenfelder und -begriffe festgehalten. Zudem können standardkonfor-

me Erweiterungen und Profile erstellt werden. Dem CSW liegt der ISO 19115 zugrunde, wobei nur 

eine geringe Anzahl von Metadatenfeldern des ISO-Standards verwendet werden (circa 40). Die im 

CSW enthaltenen Metadatenfelder sind konform mit den Vorgaben des Dublin Core. Unter anderem 

mit GeoNetwork891 und InGridCatalog®892 steht der Verwaltung auch Datenkatalogsoftware bereit, 

die diesen Standard umsetzt. 

Wichtigster Vertreter der DCAT/CKAN-Gruppe ist das britische Portal data.gov.uk. Die für dieses 

Portal entwickelte Software CKAN ist im Open-Data-Umfeld weit verbreitet. Dementsprechend hat 

sich das eingesetzte Metadatenformat als Quasistandard etabliert. Dieser ist nicht eindeutig festge-

legt, sondern basiert lose auf den im dcat-Vokabular festgelegten Einträgen, die das gut etablierte 

Dublin-Core-Vokabular verwenden. CKAN-Metadaten verfügen außerdem über einen als »Extras« 

bezeichneten Bereich, in dem beliebige weitere Schlüssel-Wert-Paare hinterlegt werden können. In 

der Praxis orientieren sich neue Portale an den bestehenden Portalen; nur in Ausnahmefällen wird 

vom Vorbild data.gov.uk abgewichen. Im Gegensatz zu ISO 19115 wurde bei DCAT/CKAN nicht 

versucht, alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten vorab zu standardisieren. Vielmehr wird hier ein 

minimaler Satz an Feldern festgelegt, der gerade ausreicht, um Datensätze hinreichend beschreib-

bar und auffindbar zu machen. Wollen Datenbereitsteller zusätzliche Metadaten angeben, können 

sie Informationen ohne aufwendige Absprachen hinzufügen und dezentral definieren, wie die An-

gabe zu verstehen ist, beispielsweise mithilfe des Semantic Webs bzw. mit Linked Data. 

                                                
 

885  Koordinierungsstelle GDI-DE (2008). 
886  http://ckan.org. 
887  http://okfn.org. 
888  Maali, Cyganiak & Peristeras 2010. 
889  Hillmann 2005. 
890  http://www.iso.org. 
891  http://geonetwork-opensource.org. 
892  Koordinierungsstelle PortalU (2012b). 

http://ckan.org/
http://okfn.org/
http://www.iso.org/
http://geonetwork-opensource.org/
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Die formalen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind in der folgenden Tabelle IV-14 noch 

einmal kurz zusammengefasst. 

Tabelle IV-14: Gruppen der Metadatenstandards 

 CSW DCAT/CKAN 

Vertreter Umweltverwaltungen von Bund 

und Ländern (PortalU), GDI-DE 

(Geodatenkatalog.DE, Geopor-

tal.DE), EU (INSPIRE-Verordnung, 

Geoportal.EU) 

data.gov.uk, EU-Kommission, NRW, 

Berlin  

Reifegrad hoch mittel 

Umfang eher groß eher klein 

Erweiterung/Änderung erfordert Absprache dezentral möglich 

Serialisierung XML JSON 

Domäne Geodaten und alle Geodaten refe-

renzierenden Daten 

digitale Ressourcen 

 

In jedem Fall wird es Aufgabe der OGPD sein, Metadaten beider Standards von Datenbereitstellern 

zu akzeptieren, insbesondere um ein Harvesting zu ermöglichen, also einen regelmäßigen automa-

tischen Import von Metadaten. Dies gilt unabhängig davon, welchen Standard OGPD intern ein-

setzt. Denn es kann nicht von Datenbereitstellern verlangt werden, dass sie vom einen in das an-

dere Format konvertieren oder neu implementieren, falls sie bereits einen Metadatenkatalog 

befüllen. Für CKAN existiert eine entsprechende INSPIRE-Import-Erweiterung893, mit der bspw. 

Geo-Metadaten nach data.gov.uk geharvestet werden. Wie komplex die Übertragung von INSPIRE-

Metadaten deutscher Institutionen nach CKAN ist, sollte möglichst frühzeitig an realen Metadaten 

erprobt werden. D              R        −                             D               CKAN 

                                         z                           −                      e-

trachtet werden, weil OGPD offene Metadaten allgemeiner sind und die Metadaten der Datenbe-

reitsteller immer als ein Spezialfall offener Daten zu betrachten sind. 

Als interner Standard für das Open-Government-Data-Portal des Bundes wird in Anbetracht der 

aufgeführten Anforderungen und dieser Gegenüberstellung empfohlen, den DCAT/CKAN-

Metadatenstandard einzusetzen. Dieser hat sich speziell in domänenübergreifenden und verwal-

tungsrechtlich heterogenen Szenarien bewährt und ist im Open-Data-Umfeld weit verbreitet. Mit 

Blick auf die vielen unterschiedlichen Datenbereitsteller, für die die Anpassung an ein starres, do-

mänenspezifisches Schema sehr aufwendig wäre, eignet sich ein schlanker, flexibler Standard bes-

ser. Entsprechend wird im Rahmen von Kapitel IV-4.4 dieser Studie  ein DCAT/CKAN-basiertes 

Metadatenschema für den OGPD-Prototyp vorgeschlagen. Gemäß der Idee von Linked Data können 

die deutschen Länder, Kommunen und Institutionen hier selbstständig eigene Bezeichner in Form 

von URLs einführen, ohne die Konsistenz des zentralen Datenkatalogs zu beeinträchtigen. Hinzu 

kommt, dass SAGA für allgemeine Metadaten RDF und Dublin Core empfiehlt, sich also eher für 

den Linked-Data-Ansatz als für einen speziellen Metadatenstandard ausspricht. Mit der Verwen-

dung von DCAT/CKAN muss allerdings sichergestellt werden, dass die bereits umfangreich vorhan-

denen Metadaten, wie die zu Geo- und Umweltdaten, ohne Aufwand und ohne Informationsverluste 

integriert werden können, soweit diese für Open Data relevant sind, also aufrufbare Referenzen zu 

maschinenverarbeitbaren Ressourcen und leicht nachvollziehbare Nutzungsbestimmungen aufweisen. 

                                                
 

893 https://github.com/okfn/ckanext-inpire. 

https://github.com/okfn/ckanext-inpire
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Damit die dezentrale Erweiterbarkeit schlussendlich nicht in einer unübersichtlichen, nicht hand-

habbaren Menge von beliebigen Feldern, Bezeichnern und Schlüsselwörtern endet, muss das 

kontinuierliche Beobachten und Pflegen von eingesetzten Linked-Data-Konzepten als eine zentrale 

Aufgabe der OGPD verstanden werden. 

4.5 DATEN UND DIENSTE 

Offene Daten können direkt als Datensätze bzw. über Dienste bereitgestellt werden. Geeignete 

Spezifikationen für den Datenaustausch werden in den folgenden Abschnitten hinsichtlich des Da-

tentyps in Tabellen, Daten, Dokumente, Bilder, Geoinformationen, Geodienste und Linked Open 

Data unterschieden. Sofern ein Standard bereits in SAGA klassifiziert wurde, wird die Klassifikation 

(IV-4.3.3) übernommen.  

W       S  z                          SA A                (        A. für »keine Angabe« in den 

Tabellen gekennzeichnet), erhalten eine OGPD-Klassifikation, die auf der Auswertung der Best-

Practice-Beispiele (Anhang A.3) und den Diskussionen in den technischen Workshops beruht. Diese 

Spezifikationen werden in Anhang A.3 beschrieben, da noch keine SAGA-Beschreibung existiert. 

4.5.1 Austauschformate für Tabellen 

Die häufigste Bereitstellungsform für offene Daten sind Tabellen. Tabellenformate für offene Daten 

werden nicht wie in SAGA hinsichtlich Informationsaustausch und Weiterbearbeitung unterschie-

den, da beide Verwendungszwecke für einen Tabellendatensatz in der OGPD unterstützt werden 

sollten. Häufige Verwendung in Portalen für offene Daten finden Tabellen in den Formaten CSV, 

Excel/OOXML (XLS und XLSX) und JSON. Tabelle IV-15 enthält die Austauschformate für Tabellen. 

Die Austauschformate für Dokumente und andere strukturierte Daten werden separat im folgenden 

Abschnitt IV-4.5.2 klassifiziert. 

Tabelle IV-15: Austauschformate für Tabellen 

Abk.  Format  Beschreibung  SAGA  OGPD 

CSV Comma Separated Value 

(CSV)  

Tabellen mit einfach struktu-

rierten Daten  

Empfohlen Empfohlen 

ODF Open Document Format 

(ODS) 

Version 1.1  

XML-basiertes Format zur 

Darstellung von Tabellen 

Beobachtet Beobachtet 

OOXML Office Open XML (XLSX) 

ISO/IEC 29500 Strict und 

Transitional  

XML-basiertes Format zur 

Darstellung von Tabellen  

Beobachtet Beobachtet 

XLS Microsoft Excel (XLS)  Microsoft-Excel-Tabellen, 

Microsoft Office 97–2003  

Bestands- 

geschützt 

Bestands-

geschützt 

JSON JavaScript Object Notation Datenaustauschformat in 

einfach lesbarer Textform  

genannt in ECMAS-

cript Language 

Specification, 5th 

Edition  

Empfohlen 
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Handlungsempfehlung 42 

Strukturierte Daten 

Technik kurzfristig 

Die Möglichkeiten der Weiternutzung von Dokumenten sind stark eingeschränkt, wenn diese nur für An-

zeige und Ausdruck erstellt werden. Das gilt insbesondere für PDF- und HTML-Dokumente. Daher sind 

möglichst schnell die strukturierten Daten zu veröffentlichen, die für die Erzeugung der Textdokumente 

genutzt werden. Ist dies nicht möglich, sollten sie in die Formate XLS oder CSV exportiert werden. 

 

4.5.2 Austauschformate für Daten und Dokumente 

Offene Daten können auch als Dokumente oder als strukturierte Daten bereitgestellt werden. Do-

kumente (TXT, PDF, ODF, OOXML, DOC, PPT) eignen sich besonders zum Informationsaustausch 

und für das Betrachten durch Menschen, strukturierte Daten (XML, HTML, XHTML, RSS) hingegen 

werden meist in Anwendungen für die Aggregation bzw. zur Darstellung in Webbrowsern verwendet.  

       j        z                      D                              D     (z     T x   T   l-

len) enthalten sein können, die mit geeigneten Tools (bspw. das Java API894 zu OOXML, Open XML 

SDK895, Apache ODF Toolkit896, Talend Open Studio897) extrahiert werden können. Daher wird für 

offene Daten auf eine Unterscheidung in Informationsaustausch und Weiterbearbeitung wie in 

SAGA verzichtet. Lediglich der Aufwand, um Daten für die Weiterbearbeitung bereitzustellen, ist für 

bestimmte Formate höher. 

XÖV-Standards 898  sind fachliche/semantische Standards für den elektronischen Datenaustausch 

innerhalb und mit der öffentlichen Verwaltung.899 Da diese XÖV-Standards auf XML basieren, ist 

deren Verwendung auch für offene Verwaltungsdaten geeignet. 

Tabelle IV-16: Austauschformate für Daten und Dokumente 

Abk.  Format  Beschreibung  SAGA  OGPD 

XML Extensible Markup Language 

(XML) 

Version 1.0  

Beschreibungssprache zur 

Darstellung von strukturierten 

Daten in lesbarer Form  

Empfohlen900 Empfohlen 

HTML Hypertext Markup Language 

(HTML) 

Version 4.01 

Beschreibungssprache zur 

Darstellung von Inhalten für 

Webbrowser  

Empfohlen Empfohlen 

                                                
 

894  http://poi.apache.org/. 
895  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=5124. 
896  http://incubator.apache.org/odftoolkit/. 
897  http://www.talend.com/. 
898  http://www.xoev.de/. 
899  http://www.xoev.de/sixcms/detail.php?gsid=&template=20_glossar_d&begriff=X%D6V#glossar_2087. 
900  Die Klassifikation für XML bezieht sich hier auf das Austauschformat für Daten (in SAGA ist XML 1.0 für Daten »Empfoh-

len«, als Austauschformat für Textdokumente zur Weiterbearbeitung jedoch nur »Bestandsgeschützt«). 

http://poi.apache.org/
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=5124
http://incubator.apache.org/odftoolkit/
http://www.talend.com/
http://www.xoev.de/
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Abk.  Format  Beschreibung  SAGA  OGPD 

XHTML Extensible Hypertext Markup Lan-

guage (XHTML) 

Version 1.0 

Neuformulierung von 

HTML 4.01 in XML  

Empfohlen Empfohlen 

RSS Really Simple Syndication (RSS)  einfaches Nachrichtenformat 

für RSS-Feeds; basiert auf XML  

k. A. Empfohlen 

TXT klassische Textdateien (TXT) bestehen aus darstellbaren 

Zeichen  

Empfohlen Empfohlen 

PDF Portable Document Format (PDF) 

Version 1.4 

Präsentationsformat für elekt-

ronische Dokumente  

Empfohlen901 Empfohlen 

ODF Open Document Format  

(ODT u. a.) 

Version 1.1  

XML-basiertes Format zur 

Darstellung von Dokumenten 

Beobachtet Beobachtet 

OOXML Office Open XML  

(DOCX u. a.) 

ISO/IEC 29500 Strict und Transi-

tional  

XML-basiertes Format zur 

Darstellung von Dokumenten 

Beobachtet Beobachtet 

DOC Microsoft Word (DOC)  Microsoft-Word-Dokumente, 

Microsoft Office 97–2003  

Bestands- 

geschützt 

Bestands-

geschützt 

PPT Microsoft Powerpoint (PPT)  Microsoft-Powerpoint-

Präsentationen, Microsoft 

Office 97–2003  

Bestands- 

geschützt 

Bestands-

geschützt 

                                                
 

901  Die Klassifikation für PDF bezieht sich hier auf das Austauschformat für Tabellen und Präsentationen als Dokumente (in 
SAGA ist PDF 1.4 für Tabellen und Präsentationen zum Informationsaustausch »Empfohlen«, als Austauschformat für 
Textdokumente zum Informationsaustausch jedoch »Verbindlich«). 
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4.5.3 Austauschformate für Bilder 

             z               und Grafiken, eignen sich weniger für die Verwendung als offene Daten, 

           K                                                  (z     bei Einsatz von Bildauswer-

tungssoftware) erfüllen und somit auch die Aggregation mit anderen Daten erschwert wird. Sollten 

Bilder bzw. Grafiken als Datensätze bereitgestellt werden, dann eignen sich die in SAGA definierten 

Austauschformate für Bilder, die in Tabelle IV-17 aufgelistet sind.902 

Tabelle IV-17: Austauschformate für Bilder 

Abk.  Format  Beschreibung  SAGA  OGPD 

JPEG Joint Photographic Ex-

perts Group (JPG, JPEG)  

Format für die Speicherung und 

den Austausch von Fotos und 

Grafiken mit Farbverläufen  

Verbindlich Verbindlich 

PNG Portable Network Gra-

phics (PNG)  

Version 1.2 

Grafikformat, das 16 Mio. Farben, 

verlustfreie Kompression und 

inkrementelle Anzeige unterstützt  

Empfohlen Empfohlen 

GIF Graphics Interchange 

Format (GIF) 

Version v89a 

Format mit Komprimierung für 

Bilder mit geringer Farbtiefe  

Empfohlen Empfohlen 

TIFF Tagged Image File For-

mat (TIFF, TIF)  

Version 6.0 

Format zur Speicherung geraste-

ter Bilder  

Empfohlen Empfohlen 

SVG Scalable Vector Graphics 

(SVG)  

Version 1.1 

Spezifikation zur Beschreibung 

von zweidimensiona-

len Vektorgrafiken  

Beobachtet Beobachtet 

JPEG 

2000 

Joint Photographic Ex-

perts Group 2000 (JPEG 

2000)/Part 1 

Nachfolger von JPEG; kann Me-

tadaten aufnehmen  

Beobachtet Beobachtet 

 

                                                
 

902  Die Austauschformate für Geoinformationen werden in Abschnitt IV-4.5.4. 
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4.5.4 Austauschformate für Geoinformationen 

Für die Bereitstellung von Geodatensätzen bzw. in den Geodiensten903 werden die in SAGA aufge-

führten Austauschformate für Geoinformationen verwendet. Aufgrund der häufigen Nutzung in 

Portalen für offene Daten wurde zusätzlich das Shapefile-Format in die Klassifikation aufgenom-

men. Die um Geoinformationen angereicherten Formate von RSS und JSON sind GeoRSS und 

GeoJSON, die für offene Daten zukünftig an Bedeutung gewinnen könnten, da die räumliche Veror-

tung von Informationen diese aufwertet. 

Tabelle IV-18 enthält die Austauschformate für Geoinformationen. Die in SAGA nicht klassifizierten 

Formate (Shape, GeoRSS und GeoJSON) werden in Anhang A.3.2 beschrieben. 

 

Tabelle IV-18: Austauschformate für Geoinformationen 

Abk.  Format  Beschreibung  SAGA  OGPD 

GML Geography Markup  

Language (GML)  

Auszeichnungssprache zum Aus-

tausch und zum Speichern von geo-

grafischen Informationen im Vek-

torformat  

Verbindlich Verbindlich 

KML Keyhole Markup Language 

(KML/KMZ)  

XML-basierte Sprache für geografi-

sche Informationen zwecks Darstel-

lung in 3-D-Betrachtern  

Empfohlen Empfohlen 

CityGML  City Geography Markup 

Language  

Datenmodell für Speicherung und 

Austausch von 3-D-Stadt- und Land-

schaftsmodellen  

Empfohlen Empfohlen 

GeoTIFF  Geo-TIFF-Format  

(GeoTIFF, TIFF, TIF) 

Erweiterung von TIFF; Daten für die 

Georeferenzierung sind als Metada-

ten enthalten 

Empfohlen Empfohlen 

Shape ESRI Shapefile Format (SHP, 

SHX, DBF) 

Einfaches Geodatenformat im Desk-

top-GIS-Umfeld  

k. A. Empfohlen 

GeoRSS  GeoRSS (RSS) Nachrichtenformat für RSS-Feeds 

mit Geodaten; basiert auf XML 

k. A. Beobachtet 

GeoJSON  Geographic JavaScript Object 

Notation 

Geodatenformat, basierend auf 

JSON  

k. A. Beobachtet 

                                                
 

903  Geodienste werden in IV-4.5.5 aufgeführt. 
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4.5.5 Geodienste 

Ein Geodienst ist ein Dienst der GDI-DE-Architektur904, der Geodatensätze bereitstellt, verarbeitet 

oder recherchierbar macht. Die Bereitstellung von Geodaten oder Funktionen mit Geobezug erfolgt 

in der GDI-DE über Dienste. Die Nutzbarkeit der Dienste wird durch vereinbarte Schnittstellen ge-

währleistet, die das Kommunikationsformat und das Verhalten des Dienstes definieren. 

Alle Spezifikationen in diesem Abschnitt entsprechen den Spezifikationen für Geodienste in SAGA. 

Das GDI-DE-Architekturkonzept enthält außerdem weitere Empfehlungen, die über die in SAGA 

klassifizierten Spezifikationen hinausgehen.905 

Tabelle IV-19: Geodienste 

Abk.  Format  Beschreibung  SAGA  OGPD 

CSW OpenGIS® Catalogue 

Services Specification – 

ISO Metadata Application 

Profile  

Spezifikation von Diensten zum Suchen 

von Metadaten über Geodaten, Geodiens-

te und Geoanwendungen; Application 

Profile für Metadaten gemäß ISO 

19115/ISO 19119  

Verbindlich  Verbindlich  

WCS Web Coverage Service 

(WCS)  

Downloaddienst, um mehrdimensionale 

gerasterte Geodaten bereitzustellen  

Verbindlich  Verbindlich  

WFS Web Feature Service 

(WFS)  

Downloaddienst bzw. optional zur Mani-

pulation von Geodaten im Format GML  

Verbindlich  Verbindlich  

WMS Web Map Service (WMS)  Dienst, um Kartensichten auf geografische 

Informationen in Bildformaten anzuzeigen  

Verbindlich  Verbindlich  

WMTS Web Map Tile Service 

(WMTS)  

Dienst für den standardisieren Zugriff auf 

vorberechnete gekachelte Kartensichten  

Beobachtet  Beobachtet  

SFA Simple Feature Access – 

Part 2: SQL Option (SFA-2) 

(1.1.0/1.2.1)  

SQL-Schema für die Speicherung, Abfrage 

und Manipulation von raumbezogenen 

Informationen; auch ISO 19125  

Empfohlen/ 

Beobachtet  

Empfohlen 

Vers. 1.1.0 

Beobachtet 

Vers. 1.2.1  

                                                
 

904  Lenkungsgremium GDI-DE (2010).  
905  Grundsätzlich sind die Empfehlungen in SAGA und die der GDI-DE abgestimmt, sodass es bei deren Beachtung zu 

keinen Inkonsistenzen führt. 
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4.5.6 Linked Open Data  

Die Bereitstellung offener Daten im Internet eröffnet die Möglichkeit, diese Daten über Domänen 

und Organisationsgrenzen hinweg zu vernetzen. Dies wird als »Linked Open Data« (Linked-Data-

Ansatz: siehe auch Abschnitt I-3.4.2) bezeichnet und basiert auf Konzepten von Tim Berners‐

Lee.906 Das Veröffentlichen von Daten bildet somit einen ersten Schritt, der Verbund der offenen 

Daten einen weiteren Schritt zum semantischen Web. 

Exkurs: Linked Data 

Daten sind in der Regel nur in der vom Datenbereitsteller gewählten Perspektive interpretierbar  

– im sogenannten Kontext sind Struktur, Begrifflichkeiten und deren Bedeutung eindeutig und ver-

ständlich. Bspw. sind wichtige Elemente eines OGD-Kontexts die Gebietskörperschaft und die Fach-

richtung. Als Beispiele seien die Bezeichnungen »Bezirk«, »Neustadt« oder »Position« genannt, die 

verstanden werden können, wenn feststeht, ob der Kontext etwa Wahlen in einem österreichischen 

Bundesland oder Fußballvereine in Berlin sind. 

Linked Data sind ein Ansatz, um Daten über ihren Originalkontext hinaus verständlich zu machen. 

Entscheidend ist dabei, dass Strukturen und Vokabulare nicht vorab statisch fixiert werden, son-

dern dynamisch den Erfordernissen angepasst werden können. Da ebenen- und fachübergreifende 

Ansätze mittels Linked Data einen interessanten Ansatz für Open Data darstellen, werden die 

Kernpunkte hier zusammengefasst; siehe auch http://linkeddatabook.com/editions/1.0/. 

Die Kernidee von Linked Data ist, dass sich Datensätze (und ihre Fakten) als Tripel aus Subjekt, 

Prädikat und Objekt darstellen lassen, wobei alle drei Elemente des Tripels durch eine global ein-

deutige Internetadresse adressiert sind – den Uniform Resource Identifier des Hypertext Transfer 

Protocols (HTTP URI). Diese Darstellungsform wird als RDF-Datenmodell bezeichnet. Die URIs 

erlauben auch die Dereferenzierung und zeigen auf, wo weitere Informationen (weitere Fakten) zu 

den so bezeichneten Konzepten abgerufen werden können. So kann beispielsweise eindeutig be-

schrieben werden, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist.907 

Subjekt: http://dbpedia.org/resource/Germany 

Prädikat: http://dbpedia.org/property/capital 

Objekt: http://dbpedia.org/resource/Berlin 

Der Mehrwert dieser Kodierung entfaltet sich in dem Maß, wie Datenbereitsteller sich bemühen, 

allgemein anerkannte Bezeichner für die Strukturen und ihre Vokabulare zu verwenden. Mithilfe 

von Ontologiesprachen wie der Web Ontology Language lassen sich fehlende Verknüpfungen nach-

ziehen, und zwar sowohl durch die Datenbereitsteller als auch durch Dritte, und das sogar im 

Nachhinein. Bspw. verknüpft der folgende Fakt zwei Namensräume, indem zwei Bezeichner für 

Deutschland miteinander identifiziert werden. 

Subjekt: http://dbpedia.org/resource/Germany 

Prädikat: http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs 

Objekt: http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/factbook/resource/Germany 

                                                
 

906 Berners‐Lee 2006. 
907 DBPedia ist ein Projekt, welches das Wissen der Wikipedia als Linked Data bereitstellt. http://dbpedia.org. 

http://linkeddatabook.com/editions/1.0/
http://dbpedia.org/
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Beim Linked-Data-Ansatz beschreiben sich die Daten insoweit selbst, als jede Entität angibt, wo 

mehr Informationen über sie zu finden sind. Als Forschungsgebiet unter der Bezeichnung »Seman-

tic Web« oder »Semantisches Netz« sind die Konzepte bereits gut untersucht und etabliert. In der 

Praxis spielt die Technologie jedoch noch eine Nebenrolle. Open Data stellen sich aber als erste 

mögliche Erfolgsgeschichte des Semantic Webs dar – in naher Zukunft sind weitere Ergebnisse zur 

Erfassung von Open Data als Linked Data zu erwarten. Dazu müssen Linked Data von Anfang an 

mitgedacht werden, da eine nachträgliche Anreicherung aufwendig und fehleranfällig ist. 

Gerade für Open Government in Deutschland ist die Bedeutung von Linked Data nicht zu unter-

schätzen, sowohl wegen des föderalen Aufbaus von Deutschland als auch wegen des domänen-

übergreifenden Auftrags. Der auf den OGPD-Metadaten aufbauende Linked-Data-Ansatz sollte mit 

mehr Freiheiten für die Datenbereitsteller aus Bund, Ländern und Kommunen und mehr Effizienz 

und Komfort für die Datennutzer verbunden sein. Es lassen sich so bspw. die Metadaten verschie-

dener Datenbereitsteller in Relation stellen (im nationalen und internationalen Kontext). 

Auf Datenebene werden Linked Data noch eine Weile die Ausnahme sein. Trotzdem sollten sie als 

eine gute, da derzeit interoperabelste Beschreibung von Daten anerkannt werden. So könnten 

schon heute URIs statt Zeichenketten als Referenzen auf die ODPD-Datensätze gewählt werden, 

selbst wenn das Gesamtformat eines Datensatzes bspw. eine Tabelle ist. 

 
 
Handlungsempfehlung 43 

OGPD für Linked Data vorbereiten 

Technik mittelfristig 

Über die Etablierung einheitlicher, semantisch reichhaltiger Zugänge zu offenen Daten der Verwaltung 

wird der Nutzen für verschiedene Zielgruppen erhöht. So sollte ein zielgruppenspezifisches Angebot durch 

die OGPD von Anfang an mitkonzipiert werden. Hier kommen z. B. gesonderte Zusammenstellungen der 

Daten und möglicher Werkzeuge sowie eigene Communityangebote infrage. Dazu können Mehrwerttech-

nologien semantischer Daten (Linked Data) angebunden bzw. später in das OGPD-Angebot integriert wer-

den. Zudem ist dabei die zielgruppenorientierte Festlegung frei wählbarer Schlüssel-/Wertepaare im 

OGPD-Metadatenschema zur Adressierung zielgruppenspezifischer Informationen in wichtiges Element.  

 

Wenn Datenbestände, die zuvor noch nicht miteinander verknüpft waren, miteinander kombiniert 

werden, ergeben sich neue Informationsmehrwerte. Mit Unterstützung von »Uniform Resource 

Identifiern« (URI) und des »Resource Description Frameworks« (RDF) lassen sich Teile von Daten, 

Informationen und Wissen aufbereiten, teilen, exportieren und vernetzen.908 

RDF basiert auf einem einfachen Datenmodell mit gerichteten Graphen. Von dem Datenmodell sind 

die möglichen Repräsentationsformate für RDF-Daten zu unterscheiden. RDF und die Einbettung 

von RDF in HTML bzw. XML wurde bereits in SAGA 5.0 festgelegt. Weitere Serialisierungsformate, 

die auf eine Einbettung in andere Mark-up-Sprachen verzichten und RDF in einer kompakten 

Schreibweise darstellen, sind Notation 3 (N3) und Turtle. Weit verbreitet ist bereits die Anfrage-

sprache SPARQL für RDF-Daten. Das Einbetten und Extrahieren von RDF in und aus XHTML wird 

durch RDFa und GRDDL unterstützt, die allerdings noch relativ selten verwendet werden. Der Ein-

satz von OWL 2 für die Modellierung von Ontologien im semantischen Web ist zu beobachten.  

                                                
 

908  V                    2010  S  3  



IV  DIE TECHNISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA  
 

435 
 

4 BEST PRACTICES UND TECHNISCHE STANDARDS 

Tabelle IV-20 enthält die Formate für Linked Open Data. Die in SAGA nicht klassifizierten Formate 

werden in Anhang A.3.2 beschrieben. 

Tabelle IV-20: Spezifikationen für Linked Open Data 

Abk.  Format  Beschreibung  SAGA  OGPD 

RDF Resource Description 

Framework  

Sprache zur Beschreibung von 

Informationen über Ressourcen, 

die durch eindeutige Bezeichner 

(URIs) identifiziert werden  

Empfohlen Empfohlen 

SPARQL SPARQL Protocol And RDF  

Query Language  

Anfragesprache für RDF k. A. Empfohlen 

RDFa  Resource Description 

Framework – in Attributes  

Spezifikation von Attributen und 

Regeln, um RDF in XHTML einzu-

betten  

k. A. Beobachtet 

GRDDL Gleaning Resource Descrip-

tions from Dialects of Lan-

guages  

Auszeichungssprache, um RDF aus 

XML oder XHTML zu extrahieren  

k. A. Beobachtet 

RDF/HTML RDF/HTML Einbetten von RDF in HTML-

Dateien 

in RDF Empfohlen 

RDF/XML RDF/XML Serialisierung von RDF in XML  in RDF Empfohlen 

RDF/N3 Notation3 Serialisierung von RDF in  

Notation 3 (nicht XML)  

k. A. Beobachtet 

RDF/Turtle Terse RDF Triple Language Serialisierung von RDF in Turtle 

(Subset von N3)  

k. A. Beobachtet 

OWL 2 Web Ontology Language Beschreibungssprache für 

die Modellierung von Ontologien  

k. A. Beobachtet 

 
 
Handlungsempfehlung 44 

»Verbindliche« Standards festlegen 

Technik kurz- bis mittelfristig 

Sofern ein Standard bereits in SAGA klassifiziert wurde, wurde die Klassifikation übernommen. Für be-

stimmte Datenkategorien sind daher nur »empfohlene« Standards gelistet. Grundsätzlich sollte mindes-

tens ein Standard für Tabellen und ggf. auch für weitere Datenkategorien als »verbindlich« klassifiziert 

werden, um die Interoperabilität zu steigern.  
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4.6 SICHERHEITSASPEKTE 

Informationssicherheit hat den Schutz von Informationen als Ziel. Die Open-Government-Plattform 

für Deutschland muss durch ein Informationssicherheitsmanagement geschützt werden. Dem BSI-

Standard 100–2909 gemäß ist ein geeigneter Prozess zur Herstellung von Informationssicherheit 

aufzubauen und kontinuierlich umzusetzen. 

Im Rahmen dieser Studie werden die relevanten Sicherheitsaspekte betrachtet, indem eine Grob-

einschätzung der Wertigkeit von Informationen und Aufgaben der OGPD vorgenommen wird, um 

den Schutzbedarf zu ermitteln.  

Die Sicherheitsbetrachtung beschränkt sich auf die OGPD. Externe Systeme von Behörden, die 

Datensätze bereitstellen bzw. externe Anwendungen (Apps), die die offenen Daten nutzen, werden 

nur hinsichtlich ihrer Schnittstellen zur OGPD betrachtet. In Abbildung IV-24 werden die relevanten 

Sicherheitsaspekte dargestellt. 

 

 

Abbildung IV-24: Sicherheitsaspekte der Open-Government-Plattform für Deutschland 

 
 

Die Dienstleistungen der Open-Government-Plattform für Deutschland sind verfahrensübergreifend. 

Um die Sicherheitsanforderungen zu strukturieren, werden die folgenden Zonen definiert und die 

relevanten Standards und Dokumente referenziert, aus denen Maßnahmen für die IT-Sicherheit 

abgeleitet werden können. 

                                                
 

909  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2008b). 
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Tabelle IV-21: Zonenmodell für Sicherheitsanforderungen 

Zone Zielbereich Maßnahmen 

Zone 1 Internet/Bürger BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit910,911
 

Zone 2 OGPD-Portal (mit Unterzonen 

Präsentations-

schicht/Applikationsschicht) 

IT-Grundschutz912, SAGA , Sichere Client-Server-

Architekturen für E-Government913, Hochverfüg-

barkeitskompendium des BSI914, ISi-Reihe des BSI915  

Zone 3 aus dem Internet zugänglicher 

Bereich der Behörde 

IT-Grundschutz, Sichere Client-Server-Architekturen für 

E-Government 

Zone 4 persistente Datenhaltung im be-

hördeninternen Netz 

Die behördeninternen Quellen der offenen Verwal-

tungsdaten werden hier nicht betrachtet. Geeignete 

Prozesse sind zu etablieren, die die offenen Verwal-

tungsdaten in die Zone 3 exportieren 

 

Zusätzlich zu diesen Vorgaben sind bezüglich des Sicherheitsmanagements (ISMS) in Zone 2 bis 4 

die Vorgaben der zukünftigen IT-Sicherheitsleitlinie916 des IT-Planungsrats, die gemeinsame Stan-

dards in der öffentlichen Verwaltung etablieren soll, zu berücksichtigen.  

 

Handlungsempfehlung 45 

Sicherheitskonzeption für die Open-Government-Plattform  

Sicherheit kurz- bis mittelfristig 

Für die Open-Government-Plattform für Deutschland ist ein Sicherheitskonzept zu erstellen. Die einge-

setzte Portalsoftware (ggf. CKAN) sollte auf Schwachstellen hinsichtlich Angreifbarkeit im Zusammenhang 

mit der Webpräsentation (Penetrationstests), der Kommunikation zum Backend und der Datenverarbei-

tung und Datenhaltung getestet werden. In regelmäßigen Abständen sollten Penetrationstests durchge-

führt werden. 

 
 
 
Handlungsempfehlung 46 

Sicherheitsvorschriften für Applikationen  

Sicherheit mittel- bis langfristig 

Apps sind externe Systeme und werden nicht direkt auf der Open-Government-Plattform bereitgestellt. 

Sollten in zukünftigen Ausbaustufen Apps auch auf der Open-Government-Plattform angeboten werden, 

so sind diesbezüglich konkrete Sicherheitsvorschriften zu etablieren und die Apps zu prüfen. 

 

                                                
 

910  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/cs_Empfehlungen_node.html. 
911  https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Home/home_node.html. 
912  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2011). 
913  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2005). 
914  https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Hochverfuegbarkeit/HVKompendium/hvkompendium.html. 
915  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/ISi-Reihe/ISi-Reihe_node.html. 
916  Noch nicht veröffentlicht. 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/Empfehlungen/cs_Empfehlungen_node.html
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4.6.1 Schutzbedarf und Grundwerte 

Der Schutzbedarf eines Objekts (hier der OGPD) orientiert sich an dem Ausmaß der Schäden, die 

entstehen können, wenn seine Funktionsweise beeinträchtigt ist. Der BSI-Standard 100–1 »Ma-

nagementsysteme für Informationssicherheit«917 definiert drei Schutzbedarfskategorien:  

Tabelle IV-22: Schutzbedarfskategorien 

Schutzbedarf Schadensauswirkung 

Normaler Schutzbedarf Die Schadensauswirkungen sind begrenzt und überschaubar. 

Hoher Schutzbedarf Die Schadensauswirkungen können beträchtlich sein. 

Sehr hoher Schutzbedarf Die Schadensauswirkungen können ein existenziell bedrohliches, kata-

strophales Ausmaß erreichen. 

 

Der Schutzbedarf wird separat für jeden Grundwert918 (Tabelle IV-23) ermittelt, um die erforderli-

chen Sicherheitsmaßnahmen zu bestimmen. 

Tabelle IV-23: Grundwerte 

Grundwerte  Definition  

Vertraulichkeit  Vertraulichkeit ist der Schutz vor unbefugter Preisgabe von Informationen. Vertrau-

liche Daten und Informationen dürfen ausschließlich Befugten in der zulässigen 

Weise zugänglich sein. 

Integrität  Integrität bezeichnet die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten 

und der korrekten Funktionsweise von Systemen. Wenn der Begriff Integrität auf 

»Daten« angewendet wird, drückt er aus, dass die Daten vollständig und unverän-

dert sind. 

Verfügbarkeit  Die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Funktionen eines IT-Systems, IT-

Anwendungen oder IT-Netzen oder auch von Informationen ist vorhanden, wenn 

diese von den Anwendern stets wie vorgesehen genutzt werden können. 

 

Jede Institution muss für jedes Schadensszenario jedoch individuell festgelegen, wie »normal«, 

»hoch« und »sehr hoch« bezüglich der Grundwerte zu interpretieren sind. Auch bei »normalem« 

Schutzbedarf sind ggf. IT-Grundschutzmaßnahmen der Kategorie A, B oder C umzusetzen. 

Im Folgenden werden die Grundwerte und ihr Schutzbedarf für die offenen Verwaltungsdaten nä-

her erläutert. Der Schutzbedarf und Schutzmaßnahmen für weitere Daten, bspw. Zugangs- und 

Administrationsdaten für die OGPD, werden hier nicht näher betrachtet, sondern sind Teil des Si-

cherheitskonzepts der OGPD. 

4.6.2 Vertraulichkeit 

Das Ziel von offenen Daten ist ein einfacher Zugang zu Daten der öffentlichen Verwaltung bzw. 

weiterer Organisationen. Metadaten, die über die OGPD bereitgestellt werden, sind inhärent keine 

vertraulichen Daten. Der Schutzbedarf wird daher als »normal« festgelegt. 

                                                
 

917  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2008a). 
918  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html. 
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4.6.2.1 Zugangsbeschränkte Daten 

Werden bestimmte Daten nur für bestimmte Nutzergruppen bereitgestellt, dann ist für diese Daten 

gesondert zu prüfen, ob ein höherer Schutzbedarf erforderlich ist. Eingeschränkt zugänglich kön-

    z                      A                  A                                    sein. Je 

nach Art und Verwendungszweck dieser zugriffsbeschränkten Daten muss das mögliche Schadens-

     ß                 z                                 von gesetzlichen Auflagen und Verträgen, 

der Höhe möglicher Regressforderungen sowie, Konsequenzen für die Institution durch die uner-

laubte Veröffentlichung von Daten.  

Initial wird die OGPD nur die Metadaten für Datensätze der öffentlichen Verwaltung bereitstellen. 

Diese sind nicht zugangsbeschränkt. Die Datensätze, die von Datenbereitstellern angeboten wer-

den, können zugangsbeschränkt sein, wobei der Datenbereitsteller den Schutzbedarf und die Si-

cherungsverfahren festlegt. 

4.6.2.2 Personenbezogene Daten 

Offene Daten dürfen aus Datenschutzgründen keinen Personenbezug offenbaren, damit der Einzel-

ne nicht in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Somit ist von den Datenbereitstellern 

bereits im Vorfeld der Veröffentlichung darauf zu achten, dass Daten so anonymisiert werden, dass 

kein Personenbezug abgeleitet werden kann (II-3.3.1).  

Durch das Zusammenführen von Datensätzen von verschiedenen Datenbereitstellern könnten je-

doch personenbezogene Daten »entstehen« (II-3.9.2). Dies kann grundsätzlich nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Technische Lösungen bzw. Methoden für eine diesbezügliche vorausge-

hende und kontinuierliche Risikoanalyse919 zur Erkennung und Vermeidung der Deanonymisierung 

sind derzeit noch Forschungsgegenstand.  

 
Handlungsempfehlung 47 

Organisatorische Prozesse für die Reanonymisierung etablieren 

Organisation kurz- bis mittelfristig 

Sollte ein Personenbezug festgestellt werden, sind geeignete organisatorische Prozesse zu etablieren, die 

eine Reanonymisierung bewirken, z. B. indem bestimmte Datensätze nicht mehr veröffentlicht werden 

oder indem die ursprüngliche Anonymisierungsfunktion angepasst wird (z. B. Granularität ändern: Stadt-

teil statt Straße, Erhöhung der Mindesteinheit pro Eintrag oder Ähnliches). 

 

4.6.3 Integrität 

Die OGPD stellt die Metadaten bereit. Sollten diese verfälscht oder unvollständig sein, so hat das 

keinen Einfluss auf die Datensätze, da diese von den Datenbereitstellern angeboten werden. Der 

Schutzbedarf für die Integrität der Metadaten wird daher als »normal« eingestuft. Auch die offe-

nen Datensätze der Datenbereitsteller unterliegen einem normalen Schutzbedarf, da durch die 

dezentrale Datenbereitstellung eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Veränderung nur den je-

weiligen Datensatz betrifft. 

                                                
 

919  Thomsen  2010. 
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Um eine Veränderung von statischen Datensätzen oder Metadaten zu erkennen, wird das Hinzufü-

                                    y         z             S          nen erzeugten Datensät-

zen kann dies jedoch entfallen. 

Sollten in zukünftigen Ausbaustufen der OGPD Daten mit hohem Integritätsschutzbedarf (bspw. 

Bezahldaten) verarbeitet werden, dann müssen kryptografische Verfahren für die Gewährleistung 

von Integrität und ggf. Authentizität der Daten eingesetzt werden, wie Hashfunktionen, Message 

Authentication Codes oder digitale Signaturen.  

4.6.4 Verfügbarkeit 

Ein Ausfall der OGPD beeinflusst nicht die Verfügbarkeit der offenen Verwaltungsdaten, da diese 

dezentral bereitgestellt werden. Gemäß den definierten Verfügbarkeitsklassen920, 921 wird die Ein-

           VK1        normale V             (                             99 %     A      z      

von weniger als 8 Stunden im Monat und weniger als 88 Stunden im Jahr), als ausreichend be-

trachtet. Die einfache Anwendung des IT-Grundschutzes erfüllt diese Anforderungen. 

Ein Spiegelungskonzept für die Metadatenbereitstellung auf dem Portal der OGPD ist derzeit nicht 

erforderlich, da das Portal der OGPD ein Metadatenportal ist und nur in Ausnahmefällen auch Da-

tensätze bereithält.  

Da die Metadaten öffentlich und frei sind, können App-Anbieter diese spiegeln, um die Auswirkun-

gen von Ausfällen des Portals auf ihre Apps zu minimieren.  

Sofern zukünftig eine höhere Verfügbarkeit des Portals für Dienstleistungen erforderlich ist, können 

in Abhängigkeit vom Betreibermodell auch andere Verfügbarkeitsmodelle durch entsprechende 

Service Level Agreements angeboten werden. 

 
Handlungsempfehlung 48 

Spiegelungskonzept für die offenen Verwaltungsdaten auf den Portalen der Datenbereitsteller 

Sicherheit mittelfristig 

Ein Spiegelungskonzept für die offenen Verwaltungsdaten auf den Portalen der Datenbereitsteller wäre 

aus Verfügbarkeitsgründen mittelfristig sinnvoll.  

 

Aktuelle Entwicklungen wie bspw. Cloud Computing zur Auslagerung der Datensatzbereitstellung 

durch einzelne Datenbereitsteller werden in der Studie nicht betrachtet, da die Datensatzbereitstel-

lung in der Verantwortung der Datenbereitsteller liegt. 

4.6.5 Authentisierung 

Mit Authentisierung922 wird der Nachweis eines Akteurs bezeichnet, dass er tatsächlich derjenige 

ist, der er vorgibt zu sein. Eine Authentisierung ist immer dann erforderlich, wenn bestimmte Akti-

vitäten nur für Berechtigte erlaubt sein sollen.  

Die Nutzung der OGPD ist für Nutzer kostenfrei und ohne Authentisierung möglich.  

                                                
 

920  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2009a), Tabelle 3, S. 31. 
921                S                 I                   (2009 )  A         5  S  11  
922  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html. 
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Datenbereitsteller können jedoch bei Bedarf eine Authentisierung der Nutzer für ihr Datenangebot 

anfordern, bspw. für Bezahlfunktionen bei kostenpflichtigen Angeboten. In diesem Fall sind die 

folgenden Authentisierungsvarianten bzw. eine Kombination der Varianten vorstellbar: 

 Dezentral: Der Benutzer authentisiert sich bei jedem Datenbereitsteller separat. Der Daten-

bereitsteller entscheidet, wie die Registrierung für sein Datenangebot erfolgen soll und wel-

che Authentisierungsverfahren angeboten werden. 

 Föderiert: Der Benutzer besitzt verschiedene Identitäten bei unterschiedlichen Datenbereit-

stellern, die in eine Vertrauensgemeinschaft eingebunden sind. Um Single Sign on zu er-

möglichen, werden die verschiedenen Identitäten miteinander föderiert. In der Praxis be-

deutet das, dass ein Benutzer, der von einer als vertrauenswürdig geltenden Instanz 

(Identity Provider) identifiziert worden ist, auf Daten und Dienste der Vertrauensgemein-

schaft zugreifen kann, ohne sich jedes Mal neu ausweisen zu müssen. 

 Zentral: Der Benutzer authentisiert sich am Portal der OGPD. Im Gegensatz zur föderierten 

Variante ist es nicht notwendig, bei jedem Datenbereitsteller einen eigenen Nutzeraccount 

zu besitzen. Die Datenbereitsteller vertrauen den Zusicherungen des OGPD-Identity-

Providers bezüglich der Authentisierung eines Nutzers. Datenbereitsteller bzw. Dienste, die 

eine Authentisierung erfordern, erhalten die Authentisierungsdaten entweder direkt vom 

Identity Provider oder über den Benutzer, der den Authentisierungsnachweis vom Identity 

Provider angefordert hat.  

Für den initialen Betrieb der OGPD wird die dezentrale Authentisierung empfohlen.  

Metadatenbereitsteller sind Mitarbeiter einer Behörde oder Organisation, die die Metadaten für ihre 

offenen Verwaltungsdaten über das OGPD-Portal bereitstellen. Da das Einstellen und Ändern von 

Metadatensätzen nur für Berechtigte möglich sein darf, ist eine Authentisierung der Metadatenbe-

reitsteller am Portal erforderlich. Die Authentisierung kann beispielsweise mit den Zertifikaten der 

Verwaltungs-PKI923 erfolgen. Die Festlegung des Authentisierungsverfahrens erfolgt im Sicherheits- 

bzw. Betriebskonzept der Plattform. 

Für Mitarbeiter des Portalbetreibers ist eine Authentisierung notwendig, da Betrieb und Wartung 

des OGPD-Portals nur für die Berechtigten erlaubt sein darf. Insbesondere muss der Zugang für 

Administratoren geschützt werden, da diese meist mit umfangreichen Rechten ausgestattet sind.  

App-Entwickler benötigen keine Authentisierung am Portal, um Metadaten abzurufen. Apps sind 

externe Systeme, die nicht auf der OGPD gehostet werden.  

In einer zukünftigen Ausbaustufe der OGPD mit partizipativen Anwendungen (siehe Partizipation in 

Abschnitt I-3.1) kann eine Authentisierung der Bürgerinnen und Bürger erforderlich sein, wobei in 

diesem Fall zwischen den suchenden (ohne Authentisierung) und kommentierenden (mit Authenti-

sierung) OGPD-Nutzern zu unterscheiden ist. Jedoch wird auch in diesem Fall eine dezentrale Lö-

sung bevorzugt. 

4.6.6 Autorisierung, Rollen und Rechte 

Bei einer Autorisierung wird geprüft, ob eine Person, IT-Komponente oder Anwendung zur Durch-

führung einer bestimmten Aktion berechtigt ist. Um Berechtigungen nicht direkt an einzelne Perso-

nen zu binden, können Rollen vergeben werden. Eine Rolle umfasst dabei bestimmte Rechte, die 

                                                
 

923  https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Verwaltungspki/AllgInformation/vpkiallgemeines.html. 



IV  DIE TECHNISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

  

442  
 

4 BEST PRACTICES UND TECHNISCHE STANDARDS 

häufig den Funktionen oder Aufgaben in einer Organisation entsprechen. Eine Person kann so, in 

Abhängigkeit von ihren jeweiligen Aufgaben oder Tätigkeiten, unterschiedliche Rollen annehmen. 

Authentisiert sich eine Person, werden ihr in Abhängigkeit von den Authentisierungsinformationen 

bestimmte Rollen zugeordnet. Aufgrund dieser Rollenzuordnung erhält die Person die Berechtigun-

gen, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Bspw. darf ein Metadatenbereitsteller den eigenen 

Metadatensatz löschen und verändern, aber für andere Metadaten erhält er nur lesenden Zugriff.  

Generell kann die Festlegung von Rollen und die Zuordnung von Berechtigungen statisch (feste 

R                         )                     x (z        x      R        ell und Zuordnung der 

Berechtigungen durch einen Autorisierungsdienst, basierend auf Policies) erfolgen, wie es auch den 

Best-Practice-Beispielen (Anhang A.3.3) zu entnehmen ist.  

Aufgaben und Funktionen für Rollen in der OGPD werden in Abschnitt II-3.6.3 beschrieben. Für die 

OGPD wird ein einfaches Rollenkonzept empfohlen, das den Rollen bestimmte Berechtigungen 

statisch zuordnet. Ohne Authentisierung erhält ein Nutzer die Rolle »Direkter Nutzer«, die einen 

lesenden Zugriff gestattet. Mit Authentisierung (Metadatenbereitsteller und Portalbetrieb) werden 

einem Nutzer durch die Nutzerverwaltung seine Rolle und damit seine Berechtigungen zugeordnet. 

Eine detaillierte Festlegung der Rollen und Berechtigungen muss im Betriebskonzept der OGPD 

erfolgen.  

4.7 PLATTFORMEN 

Eine wichtige Voraussetzung für die Freigabe von Open Government Data sind Datenplattformen, 

die den Zugang zu Daten und deren Veröffentlichung vereinfachen und gleichzeitig die Möglichkeit 

bieten, Daten zu teilen und wiederzuverwenden. Derartige Datenplattformen fördern einerseits die 

Partizipation von Bürgern und Unternehmen und andererseits die von öffentlichen Behörden. Im 

folgenden Abschnitt wird ein Überblick über bereits bestehende Plattformen und damit verbundene 

Technologien gegeben, die für die Bereitstellung von Open Government Data genutzt werden. In 

Ergänzung zu den in Tabelle IV-11 genannten Best Practices werden führende Open-Source-

Content-Management-Systeme (CMS) sowie vorhandene Software für Datenkataloge näher erläu-

tert. Darüber hinaus werden die Empfehlungen für SAGA diskutiert, die sich auf die Entwicklung 

von Applikationen und Architekturen beziehen. 

4.7.1 Ein Überblick über vorhandene Lösungen für Datenplattformen 

Innerhalb der letzten Jahre entstanden verschiedene Plattformen für Open Government Data wie 

bspw. data.gov in den USA, data.gov.uk im Vereinigten Königreich, data.wien.gv.at in Wien oder 

auch www.hri.fi in Helsinki. Die aktuellen Datenplattformen variieren von einheitlichen Komplettlö-

sungen über integrierte, lose verbundene Lösungen bis hin zu individuellen Komponenten wie ei-

nem Datenkatalog oder einem Webportal. Tabelle IV-24 klassifiziert bestehende Plattformlösungen 

danach, wie folgende Feature-Sets unterstützt werden und ob sie plattformspezifische Komponen-

ten haben oder integrierte und bereits vorhandene Software nutzen: 

 Features in Bezug auf Metadaten: Dieses Set umfasst alle Prozesse, die sich auf Metadaten 

beziehen, wie das Veröffentlichen, Bereitstellen, Suchen, Finden und Herunterladen von Da-

tensätzen. Zusätzliche Features beinhalten Metadaten-APIs und bieten ein flexibles Metada-

tenschema an. Ein Datenkatalog ist eine Schlüsselkomponente der Plattform, die diese Fea-

tures unterstützt.  
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 Features in Bezug auf Daten: Dieses Set umfasst alle Prozesse, die sich auf Daten beziehen, 

wie das Hochladen und Speichern von Daten sowie deren Veränderung, Verwaltung und Vi-

sualisierung genauso wie Daten-APIs. Ein Datenspeicher ist eine Hauptkomponente der 

Plattform, die diese Features ermöglicht.  

 Features in Bezug auf Web 2.0 und Communitys: Diese Gruppe deckt Social-Media- und 

Community-Features ab wie bspw. Foren, Blogs oder Microblogs. Darüber hinaus beinhaltet 

dieses Set weitere Web-2.0-Features wie RSS-Feeds, Tagging, Kommentare und Bewer-

tung. Ein Datenportal ist eine Frontend-Plattformkomponente, die all diese Funktionen un-

terstützt. Viele bereits vorhandene Open-Source-CMS haben diese Features bereits inte-

griert. Deshalb werden die meisten Open-Data-Portale auf Basis eines CMS errichtet.  

 

Tabelle IV-24: Klassifikation von Open-Data-Plattformen 

Klassifikation Beschreibung Unterstützte 
Features 

Lösungen Beispiele 

einheitliche 
Komplettlösung 

komplette Lösung, basie-
rend auf plattformspezifi-
schen Komponenten wie 
Datenportal, Datenkatalog 
und Datenspeicher 

 Metadaten be-
treffende Features 

 Daten betreffende 
Features 

 Web-2.0- und Com-
munity-Features 

Socrata924
 data.gov 

data. 
seattle.gov 

 

integrierte, lose-
verbundene Lö-
sung 

integrierte Lösung auf 
Basis von vorhandener 
Software, vorrangig Da-
tenkataloge und CMS-
basierte Datenportale 

 Metadaten be-
treffende Features 

 Web-2.0- und Com-
munity-Features 

Drupal und 
CKAN 

 

data.gov.uk 

daten.berlin.de 

individuelle Kom-
ponente 

(Datenkatalog) 

Lösung auf Basis von be-
stehender Software für 
Datenkataloge  

 Metadaten be-
treffende Features 

 

CKAN PublicData.eu 

individuelle Kom-
ponente 

(Webportal) 

Lösung für die Veröffentli-
chung von Inhalten und 
die Unterstützung von 
Bürgerbeteiligung, basie-
rend auf einem CMS  

 Web-2.0- und Com-
munity-Features 

Drupal925
 aachen-

rechnet-mit-
ihnen.de 

 

Wie in der Tabelle dargestellt, bietet eine einheitliche Komplettlösung alle Features, die Metadaten 

und Daten betreffen, sowie Web-2.0- und Community-Features. Sie stellt eine vollständige Lösung 

dar, die auf plattformspezifischen Komponenten wie Datenkatalogen, Datenspeicher und einem 

Datenportal basiert. Gegenwärtig ist Socrata eines der umfangreichsten Open-Government-Portale; 

es wird vorwiegend in den USA eingesetzt. Bei allen Vorzügen ist Socrata nicht als Open-Source-

Software verfügbar. Integrierte Lösungen sind lose verbundene Lösungen, die vorrangig aus einem 

auf CMS basierenden Datenportal und vorhandener Datenkatalogsoftware bestehen. Um solche 

Lösungen zu ermöglichen und zu unterstützen, sind Integrationsmodule wie Drupal und CKAN926 

                                                
 

924 http://www.socrata.com. 
925 http://www.drupal.org. 
926 http://drupal.org/project/ckan.  

http://data.gov/
https://data.seattle.gov/
https://data.seattle.gov/
http://data.gov.uk/
http://daten.berlin.de/
http://publicdata.eu/
http://www.aachen-rechnet-mit-ihnen.de/
http://www.aachen-rechnet-mit-ihnen.de/
http://www.aachen-rechnet-mit-ihnen.de/
http://www.socrata.com/
http://www.drupal.org/
http://drupal.org/project/ckan
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oder Liferay927 und CKAN928 als Open Source zugänglich. Die letzten beiden Klassifikationen sind 

lediglich ein CKAN-Datenkatalog und     W             C S     z     D        

In den folgenden Abschnitten werden Software und Technologien für Datenportale und -kataloge 

diskutiert. 

4.7.2 Software und Technologien für Datenportale 

Das Datenportal bildet das Frontend und ist somit eine zentrale Komponente einer Open-

Government-Data-Plattform. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Datenportale auf der 

Basis von CMS implementiert werden, ist es wichtig, ein CMS auszuwählen, das die Anforderungen 

an eine Open-Government-Plattform bestmöglich erfüllt. Einige Features sollten dabei betrachtet 

            z      n das System integrierte Features und Zusatzfeatures, Systemverwaltung, Si-

cherheit, Benutzerfreundlichkeit sowie Hilfe und Support. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der ange-

sprochen werden muss, sind die CMS-Technologien. 

 

Tabelle IV-25: Technologie der Datenportale 

Datenportal- 
plattformen 

SAGA OGPD Open Source 

CMS Leaders 

JEE (Java-basiert) 
empfohlen für große 
Projekte 

empfohlen für große 
Projekte 

Liferay  

Alfresco929
 

PHP-basiert 
empfohlen für kleine 
Projekte 

empfohlen für kleine 
Projekte 

Drupal 

WordPress930
 

Joomla!931
 

 

Tabelle IV-25 unterscheidet zwischen Java- und PHP-basierenden Content-Management-Systemen. 

Gemäß den SAGA-Empfehlungen ist die Java Platform Enterprise Edition (JEE) für Großprojekte 

geeignet, wohingegen das PHP-basierte Framework für kleinere Projekte zu empfehlen ist. 

Java-basierte CMS: Liferay und Alfresco zählen zu den Marktführern unter Open-Source-CMS. Im 

Umfeld der deutschen Bundesverwaltung wird die Government Site Builder932 (GSB) CMS Lösung 

eingesetzt.  Da diese Lösungen Java-basiert sind, bilden sie die Stärken von Java-Plattformen ab. 

Zu den Stärken von Java-Plattformen gehören Sicherheit, Pflegbarkeit, plattformübergreifende 

Funktionsfähigkeit und Support von Portalstandards, insbesondere der JSR-168/286-

Spezifikationen. 

Derartige CMS sind auf den bekannten Servlet-Containern und Anwendungsservern wie Apache 

Tomcat oder Oracle Glassfish lauffähig. Diese stellen eine Vielzahl integrierter Features wie Wiki, 

Forum, Blog, Instant Messenger und E-Mail zur Verfügung. Java basierte CMS sind systematisch 

auf der Basis von weit verbreiteten Standards aufgebaut. Als konkretes Beispiel unterstützt der 

                                                
 

927 http://www.liferay.com. 
928 https://github.com/fraunhoferfokus/opendata-platform. 
929  http://www.alfresco.com. 
930  http://wordpress.org. 
931  http://www.joomla.org. 
932    http://www.government-site-builder.de/ 

http://www.liferay.com/
https://github.com/fraunhoferfokus/opendata-platform
http://www.alfresco.com/
http://wordpress.org/
http://www.joomla.org/
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Government Site Builder Java-Portlets nach dem JSR Standard. GSB bietet die Möglichkeit zu einer 

schnellen und leicht konfigurierbaren Umsetzung von Webauftritten für die Bundesbehörden. Dabei 

ist der GSB eine Lösung, die stark an den Bedürfnissen der deutschen Bundesverwaltung orientiert 

ist. Der GSB läuft in einem Tomcat Servlet Container und baut auf der proprietären CoreMedia933 

CMS Software auf. Diese zentrale GSB -Lösung für die Webangebote der Bundesverwaltung bleibt 

damit als Option für die Zukunft, da die für den Prototyp entwickelten Komponenten im Verhältnis 

zu Nicht-Java-Lösungen recht aufwandsarm angepasst werden können.  

Laut Gartner´s Magic Quadrant for Horizontal Portal Products934 gehörte Liferay 2011 zu den füh-

renden Anwendungen, da es ausgereift ist, verbreitet eingesetzt wird und weil großes Potenzial zur 

Weiterentwicklung erkennbar ist. Zusammen mit Alfresco wurde Liferay im Open Source CMS Mar-

ket Share Report935 2011 außerdem als Marktführer unter den Java-basierten CMS anerkannt. 

PHP-basierte CMS: Drupal, WordPress und Joomla! zählen zu den führenden PHP-basierten 

Open-Source-CMS. Sie haben sich aufgrund ihrer leichtgewichtigen Frameworks bewährt. Da sie 

PHP-basiert sind, unterstützen sie viele traditionelle Portalstandards, darunter JRS 168/286, nicht. 

Daher können sie ausschließlich in Multiportalumgebungen eingesetzt werden. Wie die ausgewähl-

ten Best Practices zeigen, ist Drupal ein oft verwendetes CMS für Open-Data-Plattformen. Trotz-

dem ist es als leichtgewichtiges Frontend vom Funktionsumfang her für kleine Projekte besser 

geeignet als für größere Portalarchitekturen. 

4.7.3 Software für Open-Data-Kataloge 

Ein großer Teil der vorhandenen Software für Open-Data-Kataloge besteht aus maßgefertigten 

Anwendungen, die für ein bestimmtes Portal oder Projekt entwickelt wurden. Bezüglich Open-

Source-Datenkatalogen im Open-Data-Bereich ist CKAN der einzige weitverbreitete Datenkatalog. 

Von der Open Knowledge Foundation936 vorangetrieben, wird CKAN von vielen europäischen Da-

tenportalen für die Katalogisierung von Datensätzen genutzt, u.a. von der britischen, der nieder-

ländischen und der norwegischen Regierung und auch von dem paneuropäischen Projekt publicda-

ta.eu. CKAN ermöglicht das Veröffentlichen, Teilen und Finden von Datensätzen. Dafür nutzt es ein 

vordefiniertes Katalogisierungschema, das auf Metadatenschemata ähnlich dem Dublin-Core-

Standard (vgl. Abschnitt IV-4.4) aufbaut. CKAN ist de facto als Standard innerhalb der Open-Data-

Gemeinde anerkannt und bietet eine stabile Software mit einer aktiven Entwickler- und Nutzerge-

meinde. 

Darüber hinaus existieren Datenkatalogprodukte in einzelnen Anwendungsbereichen. Diejenigen, 

die für eine Open-Data-Plattform am ehesten in Frage kommen, sind InGridCatalog® und GeoNet-

work. 

InGrid® ist eine Technologie für Umweltportale, mit der sowohl Webseiten als auch Daten und 

Metadaten eingebunden werden können. Wichtigste Funktionen von InGrid® sind eine fach- und 

geothesaurusbasierte Suche, die Visualisierung digitaler Karten über einen integrierten Kartenklien-

ten und der Transfer von InGrid®-Metadaten in Geodateninfrastrukturen wie die GDI-DE über die 

CSW-Schnittstelle (vgl. Abschnitt IV-4.4). InGrid® besteht aus unterschiedlichen Modulen, eins 

davon ist der InGrid®Catalog. Mit dem InGrid®Catalog können Metadaten von umweltrelevanten 

Daten, Karten und Dokumenten erfasst, aktualisiert und recherchiert werden. InGrid® wird für den 

Betrieb mehrerer Landesumweltportale und PortalU verwendet und basiert auf Open-Source-

Technologien. 

                                                
 

933    http://www.coremedia.com 
934  Gartner (2011). 
935  Water and Stone (2011). 
936  http://okfn.org. 

http://okfn.org/


IV  DIE TECHNISCHE DIMENSION VON OPEN GOVERNMENT DATA 

  

446  
 

4 BEST PRACTICES UND TECHNISCHE STANDARDS 

GeoNetwork ist ein Open-Source-Geo-Metadatenkatalog. Er basiert auf Standards des Open Geo-

spatial Consortiums (OGC) und bietet eine OGC-konforme CSW-Schnittstelle an. Wichtigste Funk-

tionen sind lokale und verteilte Geosuche, interaktive Kartendarstellung, Metadatenpflege 

und -synchronisation zwischen CSW-Katalogen. 

Prinzipiell wären auch diese Werkzeuge als Metadatenkatalog für allgemeine offene Daten geeig-

net. Jedoch gibt es im Gegensatz zu CKAN noch keine Anwendungsbeispiele, bei denen sie für 

Open-Data-Kataloge eingesetzt wurden. Insofern wäre eine Wahl dieser Werkzeuge mit nicht un-

erheblichen Risiken verbunden. 

4.8 ZUSAMMENFASSUNG 

Bei der Auswahl geeigneter Technologien für die prototypische Umsetzung einer Datenplattform 

gilt es, einerseits die bestehenden Initiativen zu berücksichtigen, insbesondere die erfolgreichen 

wie data.gov.uk oder PortalU. Andererseits existieren in SAGA klar definierte Technologieempfeh-

lungen für verschiedene Bereiche, die ebenfalls eingehalten werden sollten. 

In diesem Abschnitt wurden beide Aspekte miteinander abgeglichen sowie Empfehlungen ausge-

sprochen und für die speziellen Anforderungen einer föderalen Open-Government-Data-Plattform 

für Bund, Länder und Kommunen in Deutschland begründet.  

Hinsichtlich der Metadatenstandards ist festzuhalten, dass sowohl ISO/CSW als auch DCAT/CKAN 

nahtlos unterstützt werden müssen. Angesichts der gewünschten Flexibilität und der EU-weiten 

und domänenübergreifenden Verbreitung wird DCAT/CKAN als interner Standard empfohlen. 

Auf Datenebene wird empfohlen, verschiedenste Formate zuzulassen. Einzelne Formate sind auf-

grund ihrer technischen Offenheit jedoch besser geeignet als andere, insbesondere bieten Tabellen 

im XLS- oder CSV-Format klare Vorteile gegenüber Daten, die nur als PDF-Bericht veröffentlicht 

werden. Empfehlungen für Formate und Vorgehensweisen, die eine Vereinheitlichung befördern, 

sollten zudem ausgearbeitet werden. 

Sicherheitsrelevante Aspekte wurden aufgelistet und klassifiziert, ohne eine einschränkende Emp-

fehlung abzugeben. 

Hinsichtlich der Plattformtechnologie kommen hauptsächlich Drupal oder Java-basierte Frameworks 

in Fragen. Um die für große Portale besser geeignete Java-Technologie nutzen zu können und 

gleichzeitig Kompatibilität mit dem Government Site Builder herzustellen, wird das verbreitete Java-

Portalsystem Liferay vorgeschlagen. Liferay basiert auf Java und ist kompatibel mit einer Reihe von 

Internet WWW Standards, unter anderem: offene Standards für Webinhalte, Portlets, Webservices 

und Weboberflächen-Technologien. 

 
Handlungsempfehlung 49 

OGPD-Prototyp zur Evaluierung nutzen 

Technik kurzfristig 

Eine sorgfältige Wahl der Architektur, der Komponenten und Werkzeuge für die OGD-Plattform wird ein 

Garant für die nachhaltige Nutzbarkeit und Erweiterbarkeit der OGD-Plattform sein. Der OGD-Prototyp 

sollte genutzt werden, um Fragen wie die Wahl des Metadatenschemas, der Schlüsselwörter, der Portal-

technologie, der Registertechnologie, der Plattformabsicherung etc. zu bearbeiten und zu klären. Der 

OGD-Prototyp sollte keine Fakten schaffen, sondern vielmehr als technisch realisierte Referenz für die 

Entscheidungen zu Technologien und Prozessen der OGD-Plattform dienen. 
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Handlungsempfehlung 50 

Diskriminierungsfreier Zugang 

Technik kurzfristig 

Alle Daten sollten grundsätzlich allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Nur in gut begründeten Ein-

zelfällen sollte eine explizite Einschränkung des Nutzerkreises durch Registrierung, Identifikation, Bezah-

lung oder Ähnliches zugelassen werden. 

 

Handlungsempfehlung 51 

Barrierefreier Zugang 

Technik mittelfristig 

Offene Daten sollten allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Es muss daher dafür gesorgt 

werden, dass Daten auf eine barrierefreie Weise veröffentlicht werden. 

 

 
Handlungsempfehlung 52 

Nachhaltiges Angebot schaffen 

Technik mittelfristig 

Open Government Data dürfen keine einmalige Anstrengung bleiben, sondern müssen als anhaltende 

Aufgabe verstanden werden, in der es regelmäßig Handlungs-, Verbesserungs-, Anpassungs- und Instand-

haltungsbedarf gibt. Der Grund dafür ist, dass professionelle Nutzer nur an einem Angebot interessiert 

sind, das Nachhaltigkeit vermittelt. 
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 EIN METADATENSCHEMA FÜR DEN OGPD-5
PROTOTYP 

Im Folgenden wird ein Metadatenschema inklusive seiner Metadatenfelder und Wertebereiche dar-

gestellt, das sich aus der Analyse der Best-Practice-Beispiele ergeben hat und für den OGPD-

Prototyp vorgeschlagen wird. Dieses Metadatenschema soll nicht nur für Datensätze, sondern 

ebenso (ggf. in Anpassungen) für Dokumente und Applikationen auf der Open-Government-

Plattform für Deutschland genutzt werden. 

Die Erarbeitung dieses Vorschlags wurde davon geleitet, eine möglichst leichtgewichtige Metada-

tenstruktur für die Beschreibung der Datensätze zu finden, die es ermöglicht, die Datensätze all-

gemein zu charakterisieren, zu erläutern und so leicht auffindbar und auswertbar zu machen. 

Fachspezifische Informationen werden zugänglich (und so erreichbar) gemacht, jedoch als weiter-

führende Information verlinkt und nicht direkt aufbereitet. So werden nur die Informationen er-

fasst, die zur Auffindbarkeit und Nutzbarkeit eines Datensatzes direkt beitragen, sodass unnötiger 

Aufwand bei Datenbereitstellern und Portalbetreibern vermieden wird. 

Für die Auffindbarkeit sind folgende Angaben notwendig: Herkunft der Daten, Titel, Beschreibung, 

freie und vorgegebene Schlagwörter (Letztere werden häufig auch als Kategorien bezeichnet) so-

wie räumlicher und zeitlicher Bezug. Um die Ressourcen für weiterführende Leistungen und Ange-

bote nutzen zu können, ist die Angabe der elektronischen Adresse, des zugehörigen Formats sowie 

der Lizenz notwendig. Genauere Angaben zur Herkunft bezüglich Ansprechpartnern und Verant-

wortlichkeit sind für die Nutzbarkeit insoweit wichtig, als sie einen Rückkanal eröffnen, über den 

Datennutzer sich aktiv an der Qualitätssicherung beteiligen und auch Fragen klären können. 

In Tabelle IV-26 ist der konsolidierte Vorschlag für das OGPD-Metadatenschema dargestellt, der 

sich aus den Best-Practice-Beispielen, den oben genannten Anforderungen und den Diskussionen 

der Workshops der Bund-Länder-Arbeitsgruppen ergibt. Die Bezeichner der Felder beziehen sich 

auf den CKAN/DCAT-Standard. 

 

Tabelle IV-26: Vorschlag für Metadatenfelder 

Metadateneintrag Pflicht Bezeichner Wertebereich 

Titel x title frei 

eindeutiger Bezeichner x name URL 

Beschreibung  notes frei 

Kategorien x group festgelegte Liste 

Schlagwörter  tags frei 

Kontaktinformation Daten Na-

me/Stelle (Ersteller/creator) 

x author frei 

Kontaktinformation Daten URL x author_url URL 
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Kontaktinformation Metadaten Na-

me/Stelle (publisher) 

x maintainer frei 

Kontaktinformation Metadaten URL x maintainer_url URL 

Veröffentlichungsdatum x extras:date_released ISO-8601-Datum 

Änderungsdatum  extras:date_updated ISO-8601-Datum 

Webadresse zu weiteren Informa-

tionen über den Datensatz 

 url URL 

Lizenz x license_id festgelegte Liste 

Ressourcen x resources  

 URL x url URL 

 Format x format festgelegte Liste 

 Beschreibung  description frei, mit max. Länge 

 Sprache  language ISO-639-2-Code 

 URL Dokumentation  doc URL 

 SHA2-Prüfsumme  hash Hexstring, wahlweise 

URL zu Zertifikat 

geografische Abdeckung  extras: geographical_

coverage 

Linked Data URI 

geografische Granularität  extras: geographical_

granularity 

festgelegte Liste 

Zeitraum von  extras: temporal_

coverage-from 

ISO-8601-Datum 

Zeitraum bis  extras: temporal_

coverage-to 

ISO-8601-Datum 

zeitliche Granularität  extras: temporal_

granularity 

festgelegte Liste 

URL Original-Metadateneintrag  extras:metadata_original  

URLs für weitere Schlagwortquellen  extras:tag_sources URL 

URLs für Thesauri  extras: thesauri URL 
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Für die festgelegten Listen werden die Werte in den Tabellen Tabelle IV-27 bis Tabelle IV-30 vor-

geschlagen. Eine kontinuierliche Pflege dieser Listen muss Teil des OGPD-Betriebs sein. Für die 

initiale Version im OGPD-Prototyp wurden die Werte des Berliner Datenportals937 genutzt und ent-

sprechend den OGPD-Anforderungen erweitert. Die möglichen Werte für das Ressourcenformat 

ergeben sich aus den Formatabkürzungen in Abschnitt IV-4.5. 

 

Tabelle IV-27: Werte für das Feld Kategorie 

Name Id 

Wirtschaft wirtschaft 

Transport und Verkehr transport 

Umwelt und Klima umwelt 

Ver- und Entsorgung verentsorgung 

Geografie und Stadtplanung geo 

Gesundheit gesundheit 

Verbraucherschutz verbraucher 

Öffentliche Sicherheit sicherheit 

Wohnen und Immobilien wohnen 

Bildung bildung 

Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern verwaltung 

Gesetze und Justiz justiz 

Demografie demografie 

Arbeitsmarkt arbeit 

Wahlen wahl 

Sozialleistungen sozial 

Kunst und Kultur kultur 

Sport und Erholung erholung 

Tourismus tourismus 

Jugend jugend 

Sonstiges sonstiges 

                                                
 

937 Both und Schieferdecker (2012). 
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Tabelle IV-28: Werte für das Feld Lizenz 

license_id Lizenzname 

apache Apache Software License 

bsd-license New and Simplified BSD Licenses 

cc-by Creative Commons Namensnennung 

cc-by-sa Creative Commons Weitergabe unter gleichen Bedingungen 

cc-nc Creative Commons Nicht-Kommerziell 

cc-zero Creative Commons Zero 

gfdl GNU Free Documentation License 

gpl-3.0 GNU General Public License version 3.0 (GPLv3) 

mit-license MIT-Lizenz 

mozilla Mozilla Public License 1.0 (MPL) 

mozilla1.1 Mozilla Public License 1.1 (MPL) 

notspecified keine Angabe 

odc-odbl OKD Compliant::Open Data Commons Open Database License (ODbL) 

 

 

Tabelle IV-29: Werte für die geografische Granularität 

Geografische Granularität 

Bund Bezirk Block Quartiersmanagement 

Bundesland Ortsteil Einschulbereich Wohnanlage 

Regierungsbezirk Prognoseraum Kontaktbereich Wahlkreis 

Landkreis Bezirksregion PLZ Hausnummer 

Gemeinde Planungsraum Stimmbezirk GPS-Koordinaten 

 

 

Tabelle IV-30: Werte für die zeitliche Granularität 

Zeitliche Granularität 

5 Jahre Monat Stunde 

Jahr Woche Minute 

Quartal Tag Sekunde 
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Handlungsempfehlung 53 

OGPD-Metadatenschema standardisieren 

Technik kurz- bis mittelfristig 

Die OGPD-Plattform wird dann zu einem gut nutzbaren Informationsportal, wenn die in der OGPD-

Plattform bereitgestellten Metadaten einem einheitlichen und von allen Akteuren getragenen Metadaten-

schema folgen. Daher ist für den Prototyp ein OGPD-Metadatenschema auf Basis der Ausarbeitungen der 

Studie zu entwickeln. Dieses ist entlang nationaler und internationaler Entwicklungen kontinuierlich zu 

aktualisieren. So ist eine Verankerung des OGPD-Metadatenschemas bei der KoSIT empfehlenswert. Zu-

dem sollten sich die OGPD-Verantwortlichen auf EU-Ebene engagieren, um ein zum deutschen kompatib-

les europäisches Open-Government-Data-Metadatenschema mitzugestalten. 

 

 
Handlungsempfehlung 54 

Vorausschauende Konzeption von Erweiterungen der Open-Government-Plattform  

Technik kurz- bis mittelfristig 

Über die Etablierung einheitlicher Zugänge zu offenen Daten der Verwaltung wird der Nutzen für die ver-

schiedenen Zielgruppen erhöht. Darüber hinaus gilt es jedoch, aufbauend auf den Erfahrungen unter-

schiedlicher Fachdomänen und des initialen Betriebs der Open-Government-Plattform einen weiteren 

zielgruppenspezifischen Ausbau zu fördern. Hier kommen z. B. gesonderte Zusammenstellungen der Daten 

und möglicher Werkzeuge sowie eigene Communityangebote infrage. Zudem ist die Open-Government-

Plattform so zu konzipieren, dass Mehrwerttechnologien zur Erstellung und Verarbeitung semantischer 

Daten (Linked Data) sowie zur Auswertung der Daten (Business Analytics) von Nutzern angebunden bzw. 

später in das Angebot der Open-Government-Plattform integriert werden können. Ein wichtiges Element 

ist dabei die zielgruppenorientierte Festlegung der frei wählbaren Schlüssel-/Wertepaare im Open-

Government-Data-Metadatenschema zur Adressierung zielgruppenspezifischer Informationen.  
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Im Folgenden werden auf Basis der vorangegangenen Untersuchungen in den Bereichen Strategie, 

Recht, Organisation und Technik Empfehlungen zur Umsetzung von Open Government in Deutsch-

land gegeben. Die Handlungsempfehlungen wurden in den einzelnen Kapiteln vorgestellt und wer-

den hier gesammelt wiederholt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Empfehlungen für die Realisie-

rung des Teilbereichs Open Government Data. Dieser wird als wesentliche Basis für die 

Fortentwicklung der Aspekte Partizipation und Zusammenarbeit gesehen. Für die Beteiligung an 

Prozessen und Entscheidungen von Politik und Verwaltung benötigen Bürger, zivilgesellschaftliche 

                                                      S                      D         I      tio-

nen. Auch die verstärkte Zusammenarbeit, bis hin zur gemeinsamen Leistungserstellung von Ver-

waltung und Bürgern, setzt eine einheitliche Wissensbasis voraus. 

Die Empfehlungen bestehen jeweils aus einem Titel und einer kurzen Beschreibung. Sie sind je-

weils den Dimensionen Strategie, Recht, Organisation und Technik zugeordnet. Jede Empfehlung 

ist mit einem Zeithorizont versehen. Folgende zeitliche Einteilungen wurden vorgenommen: kurz-

fristig (circa 1,5 Jahre), kurz- bis mittelfristig, mittelfristig (2-3 Jahre), mittel- bis langfristig und 

langfristig (circa 5 Jahre). Die Nummerierung der Empfehlungen stellt keine Priorisierung dar, son-

dern dient lediglich der Übersichtlichkeit. 
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Tabelle V-1: Übersicht der Handlungsempfehlungen 

Nr. Titel der Handlungsempfehlung Zeithorizont 
Seite im 

Doku-
ment 

1 
Open Government ganzheitlich denken – Open-Data-, Partizipations- 
und Kooperationsangebote systematisch verknüpfen 

mittel- bis lang-
fristig 

30 

2 
Neue Zugangskanäle eröffnen und die Mitwirkung fördern – Bereit-
stellung von Programmierschnittstellen (sogenannter APIs) zu Daten-
beständen zentraler Verzeichnisse 

kurzfristig 47 

3 
Strategische Dimension offener Verwaltungsdaten durch Kooperatio-
nen und Partnerschaften realisieren 

mittel- bis lang-
fristig 

48 

4 
Datenangebot nicht nur auf offene Verwaltungsdaten beschränken – 
           D     D            z                                 Da-
ten, Wissenschafts- oder Wirtschaftsdaten, öffnen 

kurz- bis mittel-
fristig 

58 

5 
Offene Verwaltungsdaten als Instrument der Wirtschaftsförderung 
einsetzen 

kurz- bis mittel-
fristig 

69 

6 
Datenkompetenz systematisch fördern – Fachkräftemangel und digita-
le Spaltung reduzieren 

mittel- bis lang-
fristig 

75 

7 Aktiv Angebot offener Daten schaffen und Nachfrage berücksichtigen 
kurz- bis mittel-
fristig 

77 

8 
Zielgruppenorientierte Ausgestaltung von Open-Government-Data-
Angeboten 

kurz- bis mittel-
fristig 

77 

9 
Open Government Data zielgruppenspezifisch kommunizieren – Da-
tenbereitsteller motivieren, Verwaltungsnutzen aufzeigen 

kurz- bis mittel-
fristig 

77 

10 
In der Datenbereitstellung ist Zusammenarbeit wichtiger als Allein-
gang. Föderale Open-Government-Plattform aufbauen 

kurzfristig 83 

11 
Verständigung auf einheitliche Begriffe und ebenen- und fachüber-
greifende Verwendung in gesetzlichen Grundlagen des Informations-
verwaltungsrechts 

mittelfristig 96 

12 
Einbeziehung aller relevanten staatlichen Bereiche in die Open-Data-
Aktivitäten 

mittelfristig 112 

13 
Wahlfreiheit hinsichtlich der Aufgabenerfüllung nutzen – verbindliche 
Festlegung eines öffentlich-rechtlichen Veröffentlichungsregimes von 
Daten 

kurzfristig 119 

14 
Sicherung der »Verwertungsrechte« und entsprechender Einflussrech-
te bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in kooperativer oder 
privatrechtlicher Form 

mittelfristig 124 

15 
Trennungsgebot technisch und organisatorisch absichern, ggf. ergän-
zende rechtliche Maßnahmen ergreifen 

mittelfristig 126 

16 
Soweit rechtlich zulässig, sollten frühe Bearbeitungsstände veröffent-
licht werden 

mittelfristig 128 

17 Argumentationshilfen für Ermessensentscheidung formulieren kurzfristig 132 
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18 
Zukünftige Verträge mit externen Datenerstellern oder -aufbereitern 
so ausgestalten, dass eine Veröffentlichung zulässig ist 

kurzfristig 135 

19 
Verstärkte gesetzliche Normierung von proaktiven Veröffentlichungs-
pflichten 

mittelfristig 140 

20 
Veröffentlichung staatlicher Daten und Gestattung der Weiterverwen-
dung als staatliche Aufgabe begreifen 

kurzfristig 141 

21 
Festlegen von Regeln zur Entscheidung über die Veröffentlichung in 
jeder Organisation bzw. Behörde 

kurzfristig 144 

22 
Weitgehende Berücksichtigung der Open-Data-Kriterien im Rahmen 
der behördlichen Ermessensentscheidung 

kurzfristig 146 

23 
Schaffung eines kohärenten Systems von Zugangsansprüchen und 
proaktiver Veröffentlichung 

kurzfristig 152 

24 
Definition von Zugang und Weiterverwendung, klare Strukturierung 
der gesetzlichen Grundlagen 

kurzfristig 160 

25 
Abgrenzung zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Nut-
zungszwecken transparent und rechtssicher gestalten 

kurzfristig 165 

26 Widmungsakt erkennbar dokumentieren kurzfristig 168 

27 Formulierung einer Verwaltungsvereinbarung für ein OGD-Portal kurzfristig 175 

28 
Nutzung vorhandener oder Schaffung neuer Instrumente zur Sicher-
stellung der Einheitlichkeit von Metadatenstandards, Nutzungsbe-
stimmungen und Geldleistungsmodellen 

langfristig 178 

29 
Zusammenführung bestehender ebenenübergreifender Datenportale 
auf einer einheitlichen rechtlichen Grundlage 

langfristig 182 

30 
Der Rechtsrahmen für Bund, Länder und Kommunen ist im Hinblick 
auf eine rechtssichere Veröffentlichung und Datennutzung weiterzu-
entwickeln. 

mittel- bis lang-
fristig 

209 

31 Standardnutzungsbestimmungen formulieren kurzfristig 271 

32 
Größtmögliches Datenangebot hat Priorität – verschiedene Geldleis-
tungsmodelle auf der Open-Government-Plattform zulassen 

kurzfristig 322 

33 
Gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung vereinba-
ren  

mittelfristig 323 

34 Beim Abrechnungsdienst Kooperation und Standardisierung anstreben 
mittel- bis lang-
fristig 

326 

35 
Politischen Powersponsor für Open Government gewinnen, politische 
Unterstützung auf allen Ebenen fördern 

kurzfristig 331 

36 Handlungsfähige Governancestrukturen aufbauen kurzfristig 344 
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37 
Governance für Beteiligung öffnen – gesellschaftliche Akteure als 
Ideengeber nutzen 

kurz- bis mittel-
fristig 

346 

38 
Institutionelle Verortung als Erfolgsfaktor – Verantwortung für Open-
Government-Plattform auf hoher politisch-administrativer Ebene an-
siedeln 

kurzfristig 352 

39 
Betreiberorganisation mit Ressourcen für den Regelbetrieb ausstatten 
– Personal als erfolgsentscheidende Grundvoraussetzung für Open 
Government Data 

kurz- bis mittel-
fristig 

369 

40 
Kurzfristig Entscheidung über Kooperation treffen, Betreiberorganisa-
tion zeitnah einsetzen 

kurzfristig 379 

41 
Automatisierte Anbindung der auf CSW basierenden georeferenzierten 
Datensätze 

kurzfristig 401 

42 Strukturierte Daten kurzfristig 428 

43 OGPD für Linked Data vorbereiten mittelfristig 434 

44 »Verbindliche« Standards festlegen 
kurz- bis mittel-
fristig 

435 

45 Sicherheitskonzeption für die Open-Government-Plattform 
kurz- bis mittel-
fristig 

437 

46 Sicherheitsvorschriften für Applikationen 
mittel- bis lang-
fristig 

437 

47 Organisatorische Prozesse für die Reanonymisierung etablieren 
kurz- bis mittel-
fristig 

439 

48 
Spiegelungskonzept für die offenen Verwaltungsdaten auf den Porta-
len der Datenbereitsteller 

mittelfristig 440 

49 OGPD-Prototyp zur Evaluierung nutzen kurzfristig 446 

50 Diskriminierungsfreier Zugang kurzfristig 447 

51 Barrierefreier Zugang mittelfristig 447 

52 Nachhaltiges Angebot schaffen mittelfristig 447 

53 OGPD-Metadatenschema standardisieren 
kurz- bis mittel-
fristig 

453 

54 
Vorausschauende Konzeption von Erweiterungen der Open-
Government-Plattform 

kurz- bis mittel-
fristig 

453 
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Handlungsempfehlung 1 

Open Government ganzheitlich denken – Open-Data-, Partizipations- und Kooperationsangebote  

systematisch verknüpfen 

Inhaltliche Dimension: Strategie Zeithorizont: mittel- bis langfristig 

Das Leitbild eines Open Governments umfasst die Dimensionen Transparenz, Partizipation und Kooperation. 

Die Schaffung von Transparenz über die Bereitstellung von Open Government Data kann dabei eine we-

sentliche Grundlage für eine informierte Beteiligung und Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen 

und Bürgern darstellen. Damit diese Potenziale realisiert werden können, müssen alle drei Dimensionen 

von Open Government verknüpft werden. Im Rahmen von Bürgerbeteiligungsverfahren bei politischen 

Entscheidungen bedeutet dies z. B., dass die für die Entscheidung relevanten Basisdaten frühzeitig und im 

Zusammenhang veröffentlicht werden bzw. ein Hinweis auf ihr Vorliegen erfolgt. So sollten etwa bei ei-

nem Bürgerhaushalt u. a. Haushaltsdaten als offene Verwaltungsdaten vorliegen, um so lokalen Initiativen 

eigene Auswertungen zur Information der Bürger zu erleichtern.  

  

Handlungsempfehlung 2 

Neue Zugangskanäle eröffnen und die Mitwirkung fördern – Bereitstellung von Programmierschnittstellen 

(sogenannter APIs) zu Datenbeständen zentraler Verzeichnisse 

Strategie/Technik kurzfristig 

In Deutschland gibt es im öffentlichen Sektor verschiedene Projekte, bei denen die Aggregation von Daten 

und Wissen sowie deren Nutzung zentrale Bestandteile sind. Die einheitliche Behördennummer 115 und 

der Leistungskatalog (LeiKa) sind nur zwei Beispiele. Es ist offensichtlich, dass damit große Datenmengen 

in der Verwaltung vorliegen, an denen auch Dritte ein Nutzungs- und Weiterverwendungsinteresse haben. 

Für die Verwaltung liegt in der Öffnung der Verzeichnisse und Inhalte der Wissensmanagementsysteme 

einerseits die Chance, neue Zugangskanäle zu eröffnen und dadurch die Mitwirkung und Beteiligung zu 

fördern, andererseits durch die offene Strategie die Verzahnung der einzelnen Projekte zu fördern und 

damit größere Verbreitungs- und Vernetzungseffekte zu erzielen.  

Die Datenbestände zentraler Verzeichnisse wie 115 und LeiKa sollten über die Bereitstellung von Pro-

grammierschnittstellen zugänglich gemacht werden. Ähnlich wie in den USA über die »Open-311«-

Schnittstelle muss es interessierten Bürgern, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen über den 

Zugang zu den Datenbeständen ermöglicht werden, eigene (Web-)Anwendungen für diese Schnittstellen 

zu programmieren und zur Verfügung zu stellen.  

 

Handlungsempfehlung 3 

Strategische Dimension offener Verwaltungsdaten durch Kooperationen und Partnerschaften realisieren 

Strategie mittel- bis langfristig 

Informationen und strukturierte Daten spielen in Prozessen und Entscheidungen öffentlicher Stellen eine 

zentrale Rolle. Die systematische Bereitstellung von Daten ist ein zentraler Aspekt vieler Vorhaben zur 

Verwaltungsreform. Der Aspekt der Öffnung staatlicher Daten kann neue Impulse für informationsbasierte 

Reformprojekte und -strategien bringen. Offene Verwaltungsdaten können in diese Projekte einbezogen 

werden. Umgekehrt können Daten, die in Prozessen dieser Vorhaben eine Rolle spielen, teilweise als offe-

ne Daten bereitgestellt werden (vgl. auch Handlungsempfehlung 2). 

Die Vernetzung sollte durch Kooperationen und Partnerschaften mit weiteren Vorhaben auf den unter-

schiedlichen föderalen Ebenen erfolgen. Um dieses Nutzenpotenzial in Angriff nehmen zu können, bedarf 

es einer systematischen Vernetzung der vielfältigen Angebote u.  a. über die Open-Government-Plattform 

für Deutschland.  
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Handlungsempfehlung 4 

Datenangebot nicht nur auf offene Verwaltungsdaten beschränken – Zugang für Daten Dritter, wie z. B. 

von Freiwilligen gesammelte Daten, Wissenschafts- oder Wirtschaftsdaten, öffnen 

Strategie/Technik kurz- bis mittelfristig 

Aus Bürgersicht kann eine Bündelung offener Daten und darauf aufbauender Angebote entsprechend 

relevanten Lebenslagen respektive Alltagssituationen von Vorteil sein. Aus Nutzerperspektive sollte es dabei 

idealerweise keine Rolle spielen, ob es sich um Daten von öffentlichen, privaten oder Non-Profit-Anbietern 

handelt. Daher sollte prinzipiell die Möglichkeit geschaffen werden, neben reinen Verwaltungsdaten auch 

Daten Dritter, wie z. B. von Freiwilligen gesammelte Daten, Wissenschafts- oder Wirtschaftsdaten, klar 

gekennzeichnet zu integrieren, sodass ein für die Zielgruppen möglichst relevantes Datenangebot bereit-

gehalten werden kann. So würde es für die Zielgruppe Bürger leichter werden, auf Daten, die für ihre je-

weilige Lebenslage relevant sind, unabhängig von der organisatorischen Herkunft der Daten zuzugreifen. 

Bei der zielgruppenspezifischen Bündelung sollten die Zielgruppen mitwirken können und eingebunden 

werden. Mit einer Open-Government-Plattform für Deutschland sollte es mittelfristig auch Dritten möglich 

werden, ihre Daten entsprechend gemachten Vorgaben einzupflegen. 

 

Handlungsempfehlung 5 

Offene Verwaltungsdaten als Instrument der Wirtschaftsförderung einsetzen 

Strategie kurz- bis mittelfristig 

Für wissensbasierte Unternehmen können einfach weiterverarbeitbare Verwaltungsdaten eine Unterstüt-

zung in der Fortentwicklung ihres Geschäfts darstellen. Über offene Verwaltungsdaten können Unterneh-

men in ihren Tätigkeiten gefördert werden, u. a. da die Hürden zur Erstellung wissens- bzw. datenbasierter 

Produkte und Dienstleistungen reduziert werden. Daten können sodann in innovativer und eventuell ur-

sprünglich nicht vorgesehener Weise zu neuen Mehrwertdiensten kombiniert werden. Deshalb sollten 

offene Daten als Instrument der Wirtschaftsförderung aller föderalen Ebenen eingesetzt und bei der Ent-

wicklung entsprechender Strategien berücksichtigt werden.  

 

Handlungsempfehlung 6 

Datenkompetenz systematisch fördern – Fachkräftemangel und digitale Spaltung reduzieren 

Strategie mittel- bis langfristig 

Verschiedene gesellschaftliche Gruppen stehen der Herausforderung gegenüber, dass sie zunehmend 

neue Qualifikationen für den Umgang mit großen Datenmengen im Allgemeinen und offenen Verwal-

tungsdaten im Speziellen benötigen. Fehlen diese Qualifikationen oder sind sie unzureichend, kann dies zu 

einem höheren Arbeitsaufwand oder gar einer Behinderung der Arbeit führen. Gleichzeitig wird der Arbeit 

mit zunehmend großen Datenmengen großes wirtschaftliches Potenzial prognostiziert.  

Der absehbar steigende Bedarf an Datenkompetenz u. a. in den Bereichen der Datenanalyse und des Da-

tenmanagements sollte – ggf. im Rahmen des weiteren Feldes der Förderung der Medienkompetenz – in 

die Bildungs-, Ausbildungs- und Fortbildungspläne integriert werden. Hierbei sollte insbesondere in Fort-

bildungsangebote für Zielgruppen investiert werden, die absehbar vermehrt mit Daten arbeiten werden 

(wie z. B. Datenbereitsteller in öffentlichen Stellen) oder die als Multiplikatoren relevanter Qualifikationen 

fungieren (wie z. B. Lehrkräfte in Jugend- und Erwachsenenbildung).  

Um gerade ressourcenarmen Zielgruppen die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen u. a. auf Grundlage 

offener Daten zu erleichtern, kommt Bildungsangeboten für mehr Datenkompetenz eine besondere Rolle 

im Umgang mit Chancenunterschieden beim Zugang zu Informations- und Kommunikationstechniken 

(»digitale Spaltung«) zu. Der Umgang mit offenen Daten erfordert auch ein Verständnis für ihre Bedeutung 

im Rahmen von Beteiligungs- und Kooperationsprozessen im Open Government. 
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Handlungsempfehlung 7 

Aktiv Angebot offener Daten schaffen und Nachfrage berücksichtigen  

Strategie kurz- bis mittelfristig 

Ein wesentliches Element des Ansatzes offener Daten ist die Vorstellung, dass verschiedene Zielgruppen 

Daten der Verwaltung zu unterschiedlichen Zwecken einsetzen und durch die Öffnung von Datenbestän-

den für Dritte bislang nicht realisierte Nutzungen der Daten entwickelt werden. Daher ist eine proaktive 

Veröffentlichung von Daten durch öffentliche Stellen notwendige Voraussetzung, um ein attraktives Ange-

bot für potenzielle Datennutzer zu schaffen und kreative Nutzungen zu fördern (siehe auch Handlungs-

empfehlung 19, Handlungsempfehlung 20 und Handlungsempfehlung 32). Gleichzeitig bedarf es einer 

zeitnahen Überprüfung der Nutzung bereitgestellter Daten, um die Angebotsorientierung um eine Nach-

frageorientierung zu ergänzen und so die Bereitstellung zu optimieren. Zur Ermittlung der Nachfrage nach 

Daten können über eine Open-Government-Plattform für Deutschland Mechanismen für Anfragen zu 

Datensätzen und die Einreichung von Vorschlägen für Anwendungen auf Basis offener Verwaltungsdaten 

realisiert werden. Die Nutzungsstatistiken der Plattform liefern Anhaltspunkte für das Interesse an einzel-

nen Datensätzen. 

 

Handlungsempfehlung 8 

Zielgruppenorientierte Ausgestaltung von Open-Government-Data-Angeboten  

Strategie/Organisation kurz- bis mittelfristig 

Eine wesentliche Komponente des Leitbilds Open Government ist die Fortsetzung des Trends der Orientie-

rung an den Bedürfnissen der Kunden, d. h. der Adressaten von öffentlichen Angeboten. Im Kontext des 

Angebots der Offenlegung von Daten haben verschiedene Zielgruppen unterschiedliche Interessen, res-

pektive kann die Gewichtung der Interessen variieren. So interessieren sich Bürger möglicherweise stärker 

für Daten mit einem lokalen Bezug sowie für Themen der Transparenz und Teilhabe, während Unterneh-

men ggf. stärker an Daten einer bestimmten Qualität z. B. hinsichtlich der Granularität oder der Lizenzbe-

stimmungen interessiert sind. Die unterschiedlichen Interessen sollten bei der Ausgestaltung von Open-

Government-Data-Angeboten berücksichtigt werden.  

Dies kann im Rahmen einer Open-Government-Data-Plattform für Deutschland bspw. über die zielgrup-

penspezifische Gruppierung von Daten, Anwendungen und Werkzeugen sowie über flexible Mechanismen 

zur Suche und Auswahl von Daten auf der Plattform erfolgen (vgl. auch Handlungsempfehlung 54). 

Um die notwendigen Informationen über die Bedürfnisse der Zielgruppen zu erhalten und kontinuierlich 

anzupassen, sollten Mechanismen angestrebt werden, die eine Kooperation und einen Austausch zwi-

schen Datenbereitstellern und zentralen Akteuren der unterschiedlichen Zielgruppen ermöglichen.  

 

Handlungsempfehlung 9 

Open Government Data zielgruppenspezifisch kommunizieren – Datenbereitsteller motivieren, Verwal-

tungsnutzen aufzeigen 

Strategie/Organisation kurz- bis mittelfristig 

Open Government Data haben zahlreiche Zielgruppen. Sie haben unterschiedliche Anforderungen, Inte-

ressen und Rollen in Bezug auf Open Government Data. Bei der Kommunikation sollte aus den Erfahrun-

gen zahlreicher E-Government-Angebote, die an geringer Nutzung leiden, gelernt und in eine systemati-

sche Kommunikation investiert werden. Um die Zielgruppen zu erreichen und zur Beteiligung zu 

aktivieren, sollte eine zielgruppenspezifische Kommunikation zur Einführung erfolgen. Dabei sollten so-

wohl gruppenspezifische Botschaften formuliert als auch Kommunikationsformate und Medien definiert 

werden. Neben dem Einsatz geeigneter Kommunikationsmedien (wie z. B. einfach verständlicher, leicht verb-

reitbarer Animationen) wird empfohlen, Multiplikatoren zu identifizieren, die Aufklärungs- und Überzeu-
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gungsarbeit leisten, den kontinuierlichen Dialog pflegen und ein Bindeglied zwischen den Zielgruppen bilden. 

In der gegenwärtigen Diskussion um Open Government Data wird vor allem der Nutzen für Wirtschaft und 

Bürger betont, obwohl Open Government Data ebenso große Nutzenpotenziale für die Verwaltung ber-

gen. Damit die Bereitschaft zur Datenbereitstellung und Investition in Open Government Data seitens der 

Verwaltung gesteigert wird, gilt es, den übergreifenden Nutzen als Kernbotschaft im Rahmen der Einfüh-

rung zu kommunizieren. Der Umgang mit offenen Daten erfordert darüber hinaus ein Verständnis für ihre 

Bedeutung im Rahmen von Beteiligungs- und Kooperationsprozessen im Open Government. Die Kommu-

nikation ist entscheidend, um einen Veränderungsprozess im verwaltungsinternen Umgang mit Daten und 

Informationen anzustoßen. 

 

Handlungsempfehlung 10 

In der Datenbereitstellung ist Zusammenarbeit wichtiger als Alleingang. Föderale Open-Government-

Plattform aufbauen. 

Strategie kurzfristig 

Ein föderales Portal mit dem Schwerpunkt auf dem Zugang zu offenen Verwaltungsdaten von Bund, Län-

dern und Kommunen zu realisieren, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung von Open 

Government in Deutschland. Es bildet in der Informations- und Wissensgesellschaft zukünftig einen wich-

tigen Baustein. Es bietet u. a. folgende Vorteile für Datenbereitsteller und -nutzer:  

Nutzerorientierung und Innovationsförderung durch deutschlandweit einheitlichen Zugang zu offenen 

Verwaltungsdaten (»One Stop Shop«), umfangreichere Weiterverwendung von Verwaltungsdaten, Unter-

stützung der Vereinheitlichung von Standards, Prozessen und Richtlinien zur Bereitstellung offener Ver-

waltungsdaten sowie eine verbesserte Außendarstellung teilnehmender Stellen durch erhöhte nationale 

und internationale Sichtbarkeit regionaler Datenangebote und Anwendungen. 

 

Handlungsempfehlung 11 

Verständigung auf einheitliche Begriffe und ebenen- und fachübergreifende Verwendung in gesetzlichen 
Grundlagen des Informationsverwaltungsrechts 

Recht mittelfristig  

Der derzeit geltende Rechtsrahmen für die Veröffentlichung staatlicher Daten und Gestattung der Weiter-

verwendung lässt sich nicht nur aufgrund der Aufsplitterung in verschiedene gesetzliche Grundlagen 

schwer erfassen. Hinzu kommt, dass die Rechtsgrundlagen unterschiedlichen Begriffsverständnissen  

– insbesondere von Daten und Informationen – folgen. Eine fach- und ebenenübergreifende Verständi-

gung auf Begriffe würde die zukünftige Handhabung durch datenbereitstellende Behörden und Datennut-

zer wesentlich erleichtern. Perspektivisch ließen sich die Vorgaben zu Zugangsansprüchen, Grenzen des 

Zugangs (die sowohl für Gewährung von Zugang auf Ersuchen als auch die proaktive Veröffentlichung 

gelten) und Modalitäten des Zugangs zusammenfassen. 

 

Handlungsempfehlung 12 

Einbeziehung aller relevanten staatlichen Bereiche in die Open-Data-Aktivitäten 

Strategie  mittelfristig 

Angesichts der Bedeutung der Datensätze auch anderer staatlicher Stellen als der Administration und 

Regierung im engeren Sinne erscheint es zielführend, die Open-Data-Aktivitäten so auszugestalten, dass 

auch weitere Einheiten an diesen partizipieren können, bspw. Daten in ein gemeinsames Portal einpfle-

gen. Dies gilt neben gesetzgebenden Körperschaften und Gerichten vor allem auch für die kommunale und 

funktionale Selbstverwaltung sowie öffentliche und gemischt-wirtschaftliche Unternehmen. Unter rechtli-

cher Perspektive sind zwar ggf. Besonderheiten zu berücksichtigen, grundlegende Bedenken gegenüber 

einer Erweiterung bestehen aber nicht.  



V  HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN  
 

465 
 

Handlungsempfehlung 13 

Wahlfreiheit hinsichtlich der Aufgabenerfüllung nutzen – verbindliche Festlegung eines öffentlich-

rechtlichen Veröffentlichungsregimes von Daten  

Recht kurzfristig 

Aufgrund der im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestehenden Wahlfreiheit sollte jede Organisationsein-

heit eine Entscheidung treffen, ob sie die Veröffentlichung und Gestattung der Weiterverwendung als 

Zurverfügungstellung öffentlicher Sachen in Form einer Widmung begreift (öffentlich-rechtliche Lösung) 

oder im Rahmen eines zivilrechtlichen Vertragsverhältnisses realisieren will. Für alle zukünftig neu veröf-

fentlichten Daten sollte diese Grundentscheidung beibehalten und nach außen erkennbar dokumentiert 

(siehe Handlungsempfehlung 26) werden; »Altdaten« könnten – soweit möglich – auf das favorisierte 

Modell überführt werden. Es sollte eine ebenenübergreifende Abstimmung über das zugrundliegende 

Rechtsregime erfolgen; eine verbindliche Vorfestlegung auf ein Modell ist nicht möglich und nicht zielfüh-

rend. Aufgrund der Einordnung der Veröffentlichung staatlicher Daten als öffentliche Aufgabe liegt ein 

öffentlich-rechtliches Modell nahe. 

  

Handlungsempfehlung 14 

Sicherung der »Verwertungsrechte« und entsprechender Einflussrechte bei der Wahrnehmung öffentli-

cher Aufgaben in kooperativer oder privatrechtlicher Form 

Recht mittelfristig  

Um einen möglichst großen Bestand an Daten zur Verfügung zu haben, der auch zur Weiterverwendung 

veröffentlicht werden kann, empfiehlt sich die Einbeziehung aller staatlicher Bereiche 

(Handlungsempfehlung 12). Dies betrifft gerade auch die Wahrnehmung von Veraltungsaufgaben in ko-

operativen Strukturen oder in Privatrechtsform. Aufgrund des dann geltenden Rechtsrahmens ist es not-

wendig, sich als öffentliche Verwaltung Einflussrechte vertraglich oder gesellschaftsrechtlich zusichern zu 

lassen, die z. B. die Veröffentlichung von Verkehrsdaten der Verkehrsbetriebe, Daten von kommunalen 

Energieversorgern etc. ebenfalls ermöglichen. Aufgrund der eigenständigen Rechtspersönlichkeit liegt die 

Entscheidung ansonsten eigenverantwortlich bei diesen verselbstständigten Organisationseinheiten. 

  

Handlungsempfehlung 15 

Trennungsgebot technisch und organisatorisch absichern, ggf. ergänzende rechtliche Maßnahmen ergreifen 

Recht/Technik mittelfristig 

Auch wenn nur in Teilbereichen ein Trennungsgebot – also die Verpflichtung, personenbezogene Daten 

und andere von Beginn an separiert zu handhaben – normativ verankert ist, besteht dennoch eine rechtli-

che Verpflichtung, die ohnehin geltenden rechtlichen Restriktionen durch geeignete technisch-

organisatorische Maßnahmen abzusichern. Dies gilt nicht nur für personenbezogene Daten, sondern lässt 

sich als allgemeiner Grundsatz auf alle geheimhaltungsbedürftigen oder -würdigen Daten ausdehnen. Diese 

Trennung von Beginn an erleichtert den beteiligten Behörden den späteren Vorgang der Veröffentlichung 

nachhaltig und dient zugleich dazu, die von den Geheimhaltungsvorschriften betroffenen Rechtsgüter 

effektiv zu schützen. 
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Handlungsempfehlung 16 

Soweit rechtlich zulässig, sollten frühe Bearbeitungsstände veröffentlicht werden 

Recht/Strategie mittelfristig 

Angesichts der Zielsetzungen von Open Data sollte die öffentliche Verwaltung dazu übergehen, möglichst 

frühe Bearbeitungsstände (im Sinne von Roh- oder Basisdaten bzw. der Primärquelle) zu veröffentlichen, 

soweit gesetzliche Vorgaben nicht entgegenstehen. Zum Teil ist eine bestimmte Aufbereitung zwingend 

(zur Qualitätssicherung oder zur Beseitigung des Personenbezugs), zum Teil sachgerecht, um Haftungs-

quellen zu minimieren. Wo derartige Restriktionen nicht bestehen, kann auch die Gefahr des Verlust der 

Deutungshoheit nicht eingewendet werden; es ist den betroffenen Verwaltungen klar zu kommunizieren, 

dass »ihre« Interpretations- und Aufbereitungsbefugnis nicht eingeschränkt, sondern lediglich weitere 

Akteure hinzutreten.  

 

Handlungsempfehlung 17 

Argumentationshilfen für Ermessensentscheidung formulieren  

Strategie kurzfristig 

Da die Veröffentlichung staatlicher Daten zur Weiterverwendung derzeit kaum gesetzlich eingegrenzt oder 

vorbestimmt wird, handelt es sich um eine Ermessensentscheidung der eigenverantwortlich handelnden 

Behörden. Gleiches gilt für die Festlegung von Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodellen. Um 

eine weitergehende Veröffentlichungspraxis zu stimulieren, erscheint es zielführend, die für eine Veröf-

fentlichung und Gestattung der Weiterverwendung streitenden Argumente klar zu benennen und qualita-

tiv und quantitativ zu untermauern, z. B. indem erwartbare Entlastungseffekte oder zusätzliche Steuerein-

nahmen beziffert werden. Dies kann die Bereitschaft zur Veröffentlichung angesichts angespannter 

Haushaltslagen nachhaltig verbessern.  

 

Handlungsempfehlung 18 

Zukünftige Verträge mit externen Datenerstellern oder -aufbereitern so ausgestalten, dass eine Veröffent-
lichung zulässig ist 

Recht kurzfristig 

Wie auch bei der Erstellung oder Aufbereitung von Daten durch die öffentliche Verwaltung in Formen des 

Privatrechts oder in kooperativen Organisationen (Handlungsempfehlung 14), sollte die Verwaltung auch 

reguläre Auftragsverhältnisse so ausgestalten, dass die Daten, die von Externen erhoben oder aufbereitet 

wurden, auch ohne Einschränkungen veröffentlicht werden können. Hierzu müssen entsprechende Ver-

tragsklauseln entwickelt und zukünftig standardmäßig in Dienstleistungsaufträge aufgenommen werden. 

 

Handlungsempfehlung 19 

Verstärkte gesetzliche Normierung von proaktiven Veröffentlichungspflichten  

Recht mittelfristig 

Im Zuge der Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen (siehe auch Handlungsempfehlung 23 und 

Handlungsempfehlung 24) sollten nach dem Vorbild fachspezifischer Vorgaben (z. B. § 10 UIG) oder lan-

desrechtlicher Gesetze (IFG Bremen) verstärkt proaktive Veröffentlichungspflichten seitens des Gesetzge-

bers normiert werden. Dies wäre auch zielführend, um etwaigen Bedenken, ob die Veröffentlichung ei-

genverantwortlich seitens der Verwaltung als Aufgabe definiert werden kann, entgegenzutreten. Zudem 

ließen sich Umfang und Modalitäten sachgerecht definieren sowie Grundlagen für Gebührenerhebungen 

und Haftungsausschlüsse normieren (siehe auch Handlungsempfehlung 30). 
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Handlungsempfehlung 20 

Veröffentlichung staatlicher Daten und Gestattung der Weiterverwendung als staatliche Aufgabe begreifen 

Strategie kurzfristig 

Es erscheint für zahlreiche rechtliche Aspekte erforderlich, deutlich herauszustellen, dass die Veröffentli-

chung staatlicher Daten zum Zwecke der Weiterverwendung als staatliche Aufgabe verstanden wird. Hin-

tergrund ist die Daseinsvorsorge-Funktion des Staates, die Verpflichtung, demokratische Offenheit zu 

gewährleisten, in Teilen auch die Wirtschaftsförderung. Einhergehend mit einer »neuen« Aufgabe müssen 

nachfolgend die rechtlichen Grundlagen weiterentwickelt werden (siehe Handlungsempfehlung 23 und 

Handlungsempfehlung 24). Die Charakterisierung als öffentliche Aufgabe hilft auch, etwaigen Bedenken 

gegenüber einer Kompetenz der Verwaltung, Daten eigenverantwortlich zu veröffentlichen, entgegenzu-

wirken und die Akzeptanz für etwaige mit der neuen Aufgabe einhergehende Kosten zu erhöhen. 

  

Handlungsempfehlung 21 

Festlegen von Regeln zur Entscheidung über die Veröffentlichung in jeder Organisation bzw. Behörde 

Recht kurzfristig 

Wo Behörden eigenverantwortlich über die Veröffentlichung und die Weiterverwendung entscheiden 

können, empfiehlt es sich, wo gesetzliche Regeln nicht existieren, die proaktive Veröffentlichung behör-

den- bzw. organisationsintern verbindlich, z. B. in Form von Dienstanweisungen oder Verwaltungsvor-

schriften zu regeln. So erscheint es denkbar, festzulegen, wer in welchem Verfahren über die Veröffentli-

chung entscheidet und welche Nutzungsbestimmungen standardmäßig verwendet werden sollen, soweit 

noch keine ebenen- oder fachübergreifende Verständigung auf Standards erfolgt ist. 

  

Handlungsempfehlung 22 

Weitgehende Berücksichtigung der Open-Data-Kriterien im Rahmen der behördlichen  
Ermessensentscheidung  

Recht kurzfristig 

Mangels umfassender gesetzlicher Regelungen sind sowohl die Grundentscheidung über die Veröffentli-

chung staatlicher Daten als auch die Wahl der Rechtsform, die Ausgestaltung von Nutzungsbestimmungen 

und Geldleistungsmodellen in das Ermessen der zuständigen Behörde gestellt. Im Rahmen dieser Ermes-

sensentscheidung können auch die Open-Data-Kriterien Berücksichtigung finden. Die zum Teil als Maxi-

malforderung formulierten Kriterien finden zwar keine Grundlage im geltenden Recht (Ausnahme in Tei-

len: Diskriminierungsfreiheit in Form des Gleichheitssatzes und dem Gebot der Barrierefreiheit), eine 

Orientierung an diesen ist aber umgekehrt gesetzlich nicht verwehrt und sollte als Ausgangspunkt von 

Open-Data-Aktivitäten dienen. 

  

Handlungsempfehlung 23 

Schaffung eines kohärenten Systems von Zugangsansprüchen und proaktiver Veröffentlichung 

Recht kurzfristig 

Angesichts der gleichlaufenden Grenzen der Veröffentlichung bei der Erfüllung von Informationsersuchen 

und der proaktiven Veröffentlichung erscheint es zielführend, beide Konstellationen in ein kohärentes 

rechtliches System zu bringen, bspw. indem beide Aspekte einheitlich in einem allgemeinen Informations-

gesetzbuch erfasst werden. Aber auch ohne eine derartige Zusammenführung ist es im geltenden rechtli-

chen Rahmen möglich, Widersprüche zwischen der Erfüllung von Ansprüchen und der proaktiven Veröf-

fentlichung zu vermeiden. So ist die umfassende und vollständige Veröffentlichung geeignet, die Anzahl 

der Ersuchen zu reduzieren und muss ohnehin die in den Zugangsgesetzen normierten Einschränkungen 

(z. B. aus Datenschutzgesichtspunkten) berücksichtigen. 
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Handlungsempfehlung 24 

Definition von Zugang und Weiterverwendung, klare Strukturierung der gesetzlichen Grundlagen  

Recht kurzfristig 

Um den Umgang mit staatlichen Daten rechtssicher zu ermöglichen, bedarf es einer Abgrenzung von Zu-

gang und Weiterverwendung, die in den bisherigen gesetzlichen Regelungen nicht trennscharf vollzogen 

ist. Insbesondere ist nicht sicher geklärt, ob Zugangsansprüche auch Weiterverwendungsrechte mit um-

fassen und wenn dies so ist, welche Nutzungsarten und -zwecke konkret abgedeckt sind. Eine Begriffsklä-

rung – fach- und ebenenübergreifend – wäre zielführend (siehe auch Handlungsempfehlung 11), insbe-

sondere ist der Gesetzgeber frei, bestimmte Handlungsformen gezielt zuzuordnen. 

  

Handlungsempfehlung 25 

Abgrenzung zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Nutzungszwecken transparent und rechts-

sicher gestalten 

Recht kurzfristig 

Will die datenbereitstellende Behörde hinsichtlich der Nutzungsbedingungen und/oder bei Geldleistungs-

modellen zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung differenzieren, erscheint es zielfüh-

rend, im Vorfeld zu definieren, welche Nutzungszwecke beiden Varianten konkret zugeordnet werden 

sollen. Auch außerhalb einer gesetzlichen Definition erscheint es denkbar, im Rahmen der Ermessensent-

scheidung in die Nutzungsbestimmungen »Legaldefinitionen« aufzunehmen und so den Datennutzern die 

erforderliche Rechtssicherheit zu geben. 

  

Handlungsempfehlung 26 

Widmungsakt erkennbar dokumentieren  

Recht kurzfristig 

Entscheidet sich die Behörde für ein öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Modell, ist einerseits 

sicherzustellen, dass dies zukünftig für alle in Betracht kommenden Daten dieser Organisation einheitlich 

gehandhabt und andererseits diese Entscheidung für den Datennutzer nach außen erkennbar dokumen-

tiert wird. Die derzeitige Situation ist demgegenüber unbefriedigend, da im Zweifel weder die behördliche 

Seite eine klare Vorstellung darüber hat, unter welchem Rechtsregime sich die Datenveröffentlichung und 

Weiterverwendung vollzieht und die Nutzer kaum über detaillierte Kenntnisse im Lizenz- und Urheber-

recht verfügen dürften. Insofern bietet es sich an, sich eindeutig in einer der beiden denkbaren Varianten 

zu bewegen und ausschließlich die jeweils üblichen Begrifflichkeiten zu verwenden; auch ergänzende Hin-

weise im Rahmen der Bereitstellung sind geeignet, die Wahl der Rechtsform verbindlich zu dokumentieren. 

  

Handlungsempfehlung 27 

Formulierung einer Verwaltungsvereinbarung für ein OGD-Portal 

Recht kurzfristig 

Angesichts der Möglichkeit, auf bestehende Fachdatenportale und andere Kooperationen zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen zurückzugreifen, erscheint eine kurzfristige Formulierung einer Verwaltungsver-

einbarung denkbar und zielführend. Diese ist weitaus besser geeignet, allen beteiligten Ebenen Rechtssi-

cherheit zu vermitteln, als eine »Projektstruktur« – dies insbesondere deshalb, weil die im Rahmen des 

Projekts getroffenen Entscheidungen (z. B. zu Metadatenstandards, Nutzungsbestimmungen, Geldleis-

tungsmodellen) nachfolgend kaum mehr infrage gestellt werden dürften, die Akzeptanz bei Akteuren, die 

nicht mitgewirkt haben, dadurch aber erheblich eingeschränkt sein dürfte. Eine offene Formulierung der 

Verwaltungsvereinbarung, die einen Beitritt weiterer Stellen ermöglicht, lässt sich rechtssicher ausgestal-

ten (Beispiel: D115). 
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 Handlungsempfehlung 28 

Nutzung vorhandener oder Schaffung neuer Instrumente zur Sicherstellung der Einheitlichkeit von Meta-

datenstandards, Nutzungsbestimmungen und Geldleistungsmodellen 

Recht langfristig 

Die bestehende Uneinheitlichkeit hinsichtlich von Metadatenstandards, Nutzungsbestimmungen und 

Geldleistungsmodellen ist der Rechtssicherheit abträglich. Insofern ist eine kooperative Zusammenarbeit 

und Verständigung zwischen den Ebenen über die gemeinsame Plattform zwar zunächst zielführend, per-

spektivisch sollten aber rechtsverbindlichere Mechanismen genutzt werden, um eine einheitliche Handha-

bung sicherzustellen. Je nach »Vereinheitlichungsgegenstand« sind unterschiedliche Instrumente denkbar 

(IT-Planungsratsbeschluss, gesetzliche Regelung), wobei die dann festgeschriebenen Grundsätze sich an 

den auf informeller oder vertraglicher Grundlage verabredeten orientieren können. 

  

Handlungsempfehlung 29 

Zusammenführung bestehender ebenenübergreifender Datenportale auf einer einheitlichen rechtlichen 

Grundlage 

Recht langfristig 

Zielsetzung sollte es perspektivisch sein, die Vielfalt und das Nebeneinander von unterschiedlichen Struk-

turen der Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen im Bereich offener Daten, ggf. auch dar-

über hinaus, zu überwinden und einheitliche Strukturen zu schaffen bzw. vorhandene zu nutzen. Denkbar 

ist einerseits die Zusammenführung der auf der Grundlage verschiedener Verwaltungsvereinbarungen 

(GDI-DE, PortalU, ggf. OGD-Portal) geschaffenen Lenkungsgremien und Geschäftsstellen, andererseits ist 

die Zuweisung einzelner Funktionen an bestehende Gremien (z. B. den IT-Planungsrat) geeignet, Doppel-

strukturen abzubauen. 

  

Handlungsempfehlung 30 

Der Rechtsrahmen für Bund, Länder und Kommunen ist im Hinblick auf eine rechtssichere Veröffentli-

chung und Datennutzung weiterzuentwickeln. 

Recht mittel- bis langfristig 

Insbesondere um die Bereitstellung in öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung zu ermöglichen, ist ggf. der 

Rechtsrahmen für Bund, Länder und Kommunen anzupassen. Wo erforderlich, bedarf es z. B. einer Er-

mächtigung zur Veröffentlichung, der Schaffung von Rechtsgrundlagen für eine Gebührenerhebung, für 

Haftungsausschlüsse und zur einseitigen Definition von Nutzungsbestimmungen. Es ist darauf zu achten, 

dass der kommunalen Ebene – wo dies bisher nicht der Fall ist (bspw. bei Haftungsausschlüssen) – ein 

hinreichend flexibler Rechtsrahmen zur Verfügung gestellt wird. 

  

Handlungsempfehlung 31 

Standardnutzungsbestimmungen formulieren 

Recht kurzfristig 

Um den Umgang mit staatlichen Daten und die Gestattung der Weiterverwendung auf eine rechtssichere 

Basis zu stellen, sollten Standardnutzungsbestimmungen formuliert werden.  

Es sind Nutzungsbestimmungen anzustreben, die eine Gestattung der Weiterverwendung staatlicher Da-

ten sowohl in einem öffentlich-rechtlichen Regime als auch auf zivilvertraglicher Grundlage ermöglichen. 

Die Erarbeitung sollte kooperativ erfolgen und sich an den marktüblichen Lizenzen und existierenden Lö-

sungen für Open Data orientieren. 

Die zeitnahe Formulierung von Standardnutzungsbestimmungen ist Basis einer einheitlichen Rechtsan-

wendung über die verschiedenen Ebenen hinweg – ob und in welchem Verfahren diese ggf. verbindlich 

gemacht werden, muss in einer längerfristigen Perspektive entschieden werden. Kurzfristig sind die Stan-

dardnutzungsbestimmungen als Angebot für die teilnehmenden Verwaltungen zu verstehen. 
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 Handlungsempfehlung 32 

Größtmögliches Datenangebot hat Priorität – verschiedene Geldleistungsmodelle auf der Open-

Government-Plattform zulassen 

Organisation kurzfristig 

Die Schaffung eines größtmöglichen Angebots an Daten und die Vernetzung der Datenbestände sind ein 

prioritäres Ziel in der Aufbauphase der Open-Government-Plattform. Um insbesondere staatliche Geoda-

ten, für die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bestehen, nicht auszuschließen und den vereinenden 

Charakter der Open-Government-Plattform zu betonen, sollten auch geldleistungspflichtige Daten über 

die Plattform angeboten werden dürfen. Der Schwerpunkt der angebotenen Daten sollte jedoch auf geld-

leistungsfreien Open Government Data liegen. Die Bepreisung der geldleistungspflichtigen Daten sollte 

sich mittelfristig an gemeinsamen Grundsätzen orientieren (siehe Handlungsempfehlung 33). Ein durch ein 

transparentes Datenangebot induzierter Wettbewerb kann mittel- bis langfristig zu einer Angleichung der 

Preise und einer Ausweitung des Angebots führen. Aus Gründen der Nutzerfreundlichkeit sollten geldleis-

tungsfreie und geldleistungspflichtige Verwaltungsdaten jeweils deutlich gekennzeichnet werden.  

 
 Handlungsempfehlung 33 

Gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung vereinbaren  

Organisation mittelfristig 

Vor dem Hintergrund der Heterogenität bei den Geldleistungsmodellen und zur Förderung der ebenen-

übergreifenden Kompatibilität sollten gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung in 

Deutschland vereinbart werden. 

  
Handlungsempfehlung 34 

Beim Abrechnungsdienst Kooperation und Standardisierung anstreben 

Organisation mittel- bis langfristig 

Die Bereitstellung eines Abrechnungsdienstes sollte als mittel- bis langfristige, optionale (Erweiterungs-) 

Komponente für die Open-Government-Plattform betrachtet werden. Aus Gründen der Praktikabilität und 

zur Förderung eines größtmöglichen Angebots sollte die Abrechnung mittelfristig dezentral durch den 

Datenbereitsteller erfolgen. Eine Insellösung im Bereich von Abrechnungsdiensten wäre weder effizient im 

ökonomischen Sinn noch effektiv im IT-strategischen Sinn. Bei der potenziellen Identifikation eines geeig-

neten einheitlichen Abrechnungsdienstes sollten sowohl die aktuellen Entwicklungen im Geodatensektor 

als auch bestehende Lösungen der Privatwirtschaft berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund, dass 

Geldleistungen vor allem im staatlichen Geodatensektor erhoben werden, sollte wenn möglich eine Ko-

operation mit den Akteuren aus dem GDI-DE-Umfeld Priorität haben und eine (Mit-)Nutzung der GDI-DE-

Abrechnungskomponente angestrebt werden.  

Handlungsempfehlung 35 

Politischen Powersponsor für Open Government gewinnen, politische Unterstützung auf allen Ebenen fördern  

Organisation kurzfristig 

Erfolgreiches Open Government bedarf einer breiten politischen Unterstützung auf allen politischen Ebe-

nen (»Commitment«) aufgrund seiner übergreifenden Bedeutung und des notwendigen Kulturwandels in 

Politik und Verwaltung. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen, einen Powersponsor und weitere 

Unterstützer auf hoher politischer Ebene für das Vorhaben zu gewinnen, die sich mit der Entwicklung von 

Open Government identifizieren. 

Die Ziel- und Nutzergruppen von Open Government – speziell Open Government Data – können die Ge-

winnung politischer Unterstützer »bottom-up« durch den Einsatz neuer Medien befördern. 
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Handlungsempfehlung 36 

Handlungsfähige Governancestrukturen aufbauen 

Organisation kurzfristig 

Open Government Data bedürfen einer effektiven, ebenenübergreifenden Koordinierung. Im Rahmen der 

föderalen Koordinierung in der Governance sollten gemeinsame Grundsätze und Standards für ebenen-

übergreifende Open Government Data erarbeitet und vereinbart werden. Gemeinsame Grundsätze und 

Standards sollten mindestens in Bezug auf Nutzungsbestimmungen, Metadaten und Geldleistungen ver-

einbart werden. Dies setzt eine entscheidungsfähige Governance mit hoher politisch-administrativer Un-

terstützung und effektiven Eskalationsmechanismen voraus. Zur zeitnahen Einrichtung der Governance 

durch Bund und Länder empfiehlt es sich, auf bewährten Strukturen aufzubauen. 

Für den Aufbau der Open-Government-Plattform ist zu empfehlen, sich zunächst auf eine »kompakte« 

Governancestruktur zu verständigen (im Sinne des Minimalmodells, siehe dazu III-4.5.2). Die Gover-

nancestruktur sollte abhängig von der künftigen Schwerpunktsetzung des Open-Government-Prozesses 

sukzessive weiterentwickelt und zugunsten einer Beteiligung der Gesellschaft geöffnet werden (im Sinne 

des Maximalmodells, siehe dazu III-4.5.3; siehe auch die Handlungsempfehlung »Governance für Beteili-

gung öffnen – gesellschaftliche Akteure als Ideengeber nutzen«). 

  

Handlungsempfehlung 37 

Governance für Beteiligung öffnen – gesellschaftliche Akteure als Ideengeber nutzen 

Organisation kurz- bis mittelfristig 

Open Government Data müssen »ihrem Namen gerecht werden« und eine konsequente, systematische 

und frühzeitige Einbeziehung der Ziel- und Nutzergruppen vorsehen. Das Format der Interaktion sollte in 

offener Abstimmung mit den Ziel- und Nutzergruppen erarbeitet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass moderne Partizipation elektronische Formate (»E-Partizipation«) umfasst, die mitunter eher den 

Neigungen der Ziel- und Nutzergruppen entsprechen (siehe III-4.5.3 und III-5.3.2.2). Es kommt folglich 

darauf an, nicht nur die Beteiligungswünsche angemessen aufzugreifen, sondern auch die richtigen Betei-

ligungsformate zu finden und diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Governance sollte die themati-

sche Weiterentwicklung in Richtung Open Government gestalten und vorantreiben. Um gesellschaftliche 

Impulse, Ideen, Feedbacks und Anforderungen in den Diskurs einzubringen, bedarf es eines Gremiums mit 

gesellschaftlichen Akteuren in der Governance (Open-Government-Beirat). Dieses Gremium sollte der 

Verwaltung bei der Weiterentwicklung von Open Government beratend zur Seite stehen. Gleichzeitig 

sollte dieses Gremium die beteiligten Verwaltungen »herausfordern«, Innovationen umzusetzen und neue 

Wege in der Zusammenarbeit zu gehen, sowie die Umsetzungsarbeiten der Verwaltungen kritisch verfol-

gen. Mit dem Open-Government-Beirat wird ein Vorschlag für ein solches Gremium im Rahmen der 

Governance unterbreitet. 

 

Handlungsempfehlung 38 

Institutionelle Verortung als Erfolgsfaktor – Verantwortung für Open-Government-Plattform auf hoher 

politisch-administrativer Ebene ansiedeln 

Organisation kurzfristig 

Der institutionellen Verortung der Open-Government-Plattform kommt, den Erfahrungen im europäischen 

Ausland folgend, eine erfolgskritische Bedeutung zu. Die Verantwortung für die Koordination von über-

greifenden Open Government Data und den Betrieb der Open-Government-Plattformen liegt in allen be-

trachteten Staaten auf hoher politisch-administrativer Ebene. 

Vor diesem Erfahrungshintergrund wird auch für die deutsche Open-Government-Plattform eine Veror-

tung auf hoher politisch-administrativer Ebene empfohlen. 



V  HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

  

472  
 

 Handlungsempfehlung 39 

Betreiberorganisation mit Ressourcen für den Regelbetrieb ausstatten – Personal als erfolgsentscheidende 

Grundvoraussetzung für Open Government Data 

Organisation kurz- bis mittelfristig 

Die Betreiberorganisation der Open-Government-Plattform muss mit qualifiziertem Personal und hinrei-

chenden Ressourcen für den Regelbetrieb ausgestattet werden. Die Ausstattung mit Personal und Res-

sourcen ist erforderlich, wenn man Open Government Data professionell betreiben und zur Kernkompe-

tenz entwickeln möchte. 

Da Open Government Data einer ebenenübergreifenden Koordinierung und Förderung bedürfen, ist eine 

Bündelung der Ressourcen zugunsten des Erfolgs und der Wirtschaftlichkeit von Open Government Data in 

Deutschland zu favorisieren. 

Eine signifikante Unterschreitung der notwendigen Personalressourcen oder eine Limitierung der Betrei-

berrolle auf den technischen Betrieb hätte eine Open-Government-Plattform ohne nennenswerte Vernet-

zung und Nutzung zur Folge habe. Man sollte sich daher vor Realisierung einer Open-Government-

Plattform verdeutlichen, dass eine lebendige Plattform einen handlungsfähigen Betreiber erfordert, dessen 

Personal zur Schaffung attraktiver Angebote auf der Plattform beiträgt. Die personelle Ausstattung der Be-

treiberorganisation wird somit zur erfolgsentscheidenden Grundvoraussetzung für Open Government Data. 

  
Handlungsempfehlung 40 

Kurzfristig Entscheidung über Kooperation treffen, Betreiberorganisation zeitnah einsetzen 

Organisation kurzfristig 

Bund und Länder sollten kurzfristig über eine Kooperation sowie die Rolle und die Einsetzung einer Betrei-

berorganisation für die Open-Government-Plattform entscheiden, sodass die Open-Government-Plattform 

bzw. der Prototyp in die Verantwortung eines qualifizierten Betreibers übergehen kann. Es ist von hoher 

Bedeutung, dass vor dem Regelbetrieb mit der Gewinnung von Datenbereitstellern und der konzeptionel-

len Entwicklung der Open-Government-Plattform begonnen wird, sodass vom Start des Regelbetriebs an 

attraktive Datenangebote bereitgestellt werden. 

Als operativ für die Plattform Verantwortlicher trägt der Betreiber maßgeblich zur Gestaltung der Open-

Government-Plattform bei und hat somit großen Einfluss auf den Erfolg der Plattform. 

 
Handlungsempfehlung 41 

Automatisierte Anbindung der auf CSW basierenden georeferenzierten Datensätze 

Technik kurzfristig 

Während der Laufzeit des Prototyps für die Open Government Plattform Deutschland (OGPD) ist zu evalu-

ieren, wie ein INSPIRE-basierter Datenkatalog (insbesondere Geoportal.DE) automatisiert ausgelesen 

(bspw. über CSW) und über CKAN bereitgestellt werden kann. Dabei ist ein Vorgehen zu erarbeiten, wie 

der Import bestehender INSPIRE-basierter Metadaten effizient für den OGPD-Prototyp gestaltet werden 

kann. 

  
Handlungsempfehlung 42 

Strukturierte Daten 

Technik kurzfristig 

Die Möglichkeiten der Weiternutzung von Dokumenten sind stark eingeschränkt, wenn diese nur für An-

zeige und Ausdruck erstellt werden. Das gilt insbesondere für PDF- und HTML-Dokumente. Daher sind 

möglichst schnell die strukturierten Daten zu veröffentlichen, die für die Erzeugung der Textdokumente 

genutzt werden. Ist dies nicht möglich, sollten sie in die Formate XLS oder CSV exportiert werden. 
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 Handlungsempfehlung 43 

OGPD für Linked Data vorbereiten 

Technik mittelfristig 

Über die Etablierung einheitlicher, semantisch reichhaltiger Zugänge zu offenen Daten der Verwaltung 

wird der Nutzen für verschiedene Zielgruppen erhöht. So sollte ein zielgruppenspezifisches Angebot durch 

die OGPD von Anfang an mitkonzipiert werden. Hier kommen z. B. gesonderte Zusammenstellungen der 

Daten und möglicher Werkzeuge sowie eigene Communityangebote infrage. Dazu können Mehrwerttech-

nologien semantischer Daten (Linked Data) angebunden bzw. später in das OGPD-Angebot integriert wer-

den. Zudem ist dabei die zielgruppenorientierte Festlegung frei wählbarer Schlüssel-/Wertepaare im 

OGPD-Metadatenschema zur Adressierung zielgruppenspezifischer Informationen in wichtiges Element.  

  

Handlungsempfehlung 44 

»Verbindliche« Standards festlegen 

Technik kurz- bis mittelfristig 

Sofern ein Standard bereits in SAGA klassifiziert wurde, wurde die Klassifikation übernommen. Für be-

stimmte Datenkategorien sind daher nur »empfohlene« Standards gelistet. Grundsätzlich sollte mindes-

tens ein Standard für Tabellen und ggf. auch für weitere Datenkategorien als »verbindlich« klassifiziert 

werden, um die Interoperabilität zu steigern.  

  

Handlungsempfehlung 45 

Sicherheitskonzeption für die Open-Government-Plattform  

Sicherheit kurz- bis mittelfristig 

Für die Open-Government-Plattform für Deutschland ist ein Sicherheitskonzept zu erstellen. Die einge-

setzte Portalsoftware (ggf. CKAN) sollte auf Schwachstellen hinsichtlich Angreifbarkeit im Zusammenhang 

mit der Webpräsentation (Penetrationstests), der Kommunikation zum Backend und der Datenverarbei-

tung und Datenhaltung getestet werden. In regelmäßigen Abständen sollten Penetrationstests durchge-

führt werden. 

 

Handlungsempfehlung 46 

Sicherheitsvorschriften für Applikationen  

Sicherheit mittel- bis langfristig 

Apps sind externe Systeme und werden nicht direkt auf der Open-Government-Plattform bereitgestellt. 

Sollten in zukünftigen Ausbaustufen Apps auch auf der Open-Government-Plattform angeboten werden, 

so sind diesbezüglich konkrete Sicherheitsvorschriften zu etablieren und die Apps zu prüfen. 

  

Handlungsempfehlung 47 

Organisatorische Prozesse für die Reanonymisierung etablieren 

Organisation kurz- bis mittelfristig 

Sollte ein Personenbezug festgestellt werden, sind geeignete organisatorische Prozesse zu etablieren, die 

eine Reanonymisierung bewirken, z. B. indem bestimmte Datensätze nicht mehr veröffentlicht werden 

oder indem die ursprüngliche Anonymisierungsfunktion angepasst wird (z. B. Granularität ändern: Stadt-

teil statt Straße, Erhöhung der Mindesteinheit pro Eintrag oder Ähnliches). 
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Handlungsempfehlung 48 

Spiegelungskonzept für die offenen Verwaltungsdaten auf den Portalen der Datenbereitsteller 

Sicherheit mittelfristig 

Ein Spiegelungskonzept für die offenen Verwaltungsdaten auf den Portalen der Datenbereitsteller wäre 

aus Verfügbarkeitsgründen mittelfristig sinnvoll.  

  

Handlungsempfehlung 49 

OGPD-Prototyp zur Evaluierung nutzen 

Technik kurzfristig 

Eine sorgfältige Wahl der Architektur, der Komponenten und Werkzeuge für die OGD-Plattform wird ein 

Garant für die nachhaltige Nutzbarkeit und Erweiterbarkeit der OGD-Plattform sein. Der OGD-Prototyp 

sollte genutzt werden, um Fragen wie die Wahl des Metadatenschemas, der Schlüsselwörter, der Portal-

technologie, der Registertechnologie, der Plattformabsicherung etc. zu bearbeiten und zu klären. Der 

OGD-Prototyp sollte keine Fakten schaffen, sondern vielmehr als technisch realisierte Referenz für die 

Entscheidungen zu Technologien und Prozessen der OGD-Plattform dienen. 

  

Handlungsempfehlung 50 

Diskriminierungsfreier Zugang 

Technik kurzfristig 

Alle Daten sollten grundsätzlich allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Nur in gut begründeten Ein-

zelfällen sollte eine explizite Einschränkung des Nutzerkreises durch Registrierung, Identifikation, Bezah-

lung oder Ähnliches zugelassen werden. 

  

Handlungsempfehlung 51 

Barrierefreier Zugang 

Technik mittelfristig 

Offene Daten sollten allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Es muss daher dafür gesorgt 

werden, dass Daten auf eine barrierefreie Weise veröffentlicht werden. 

  

Handlungsempfehlung 52 

Nachhaltiges Angebot schaffen 

Technik mittelfristig 

Open Government Data dürfen keine einmalige Anstrengung bleiben, sondern müssen als anhaltende 

Aufgabe verstanden werden, in der es regelmäßig Handlungs-, Verbesserungs-, Anpassungs- und Instand-

haltungsbedarf gibt. Der Grund dafür ist, dass professionelle Nutzer nur an einem Angebot interessiert 

sind, das Nachhaltigkeit vermittelt. 
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Handlungsempfehlung 53 

OGPD-Metadatenschema standardisieren 

Technik kurz- bis mittelfristig 

Die OGPD-Plattform wird dann zu einem gut nutzbaren Informationsportal, wenn die in der OGPD-

Plattform bereitgestellten Metadaten einem einheitlichen und von allen Akteuren getragenen Metadaten-

schema folgen. Daher ist für den Prototyp ein OGPD-Metadatenschema auf Basis der Ausarbeitungen der 

Studie zu entwickeln. Dieses ist entlang nationaler und internationaler Entwicklungen kontinuierlich zu 

aktualisieren. So ist eine Verankerung des OGPD-Metadatenschemas bei der KoSIT empfehlenswert. Zu-

dem sollten sich die OGPD-Verantwortlichen auf EU-Ebene engagieren, um ein zum deutschen kompatib-

les europäisches Open-Government-Data-Metadatenschema mitzugestalten. 

 

 
Handlungsempfehlung 54 

Vorausschauende Konzeption von Erweiterungen der Open-Government-Plattform  

Technik kurz- bis mittelfristig 

Über die Etablierung einheitlicher Zugänge zu offenen Daten der Verwaltung wird der Nutzen für die ver-

schiedenen Zielgruppen erhöht. Darüber hinaus gilt es jedoch, aufbauend auf den Erfahrungen unter-

schiedlicher Fachdomänen und des initialen Betriebs der Open-Government-Plattform einen weiteren 

zielgruppenspezifischen Ausbau zu fördern. Hier kommen z. B. gesonderte Zusammenstellungen der Daten 

und möglicher Werkzeuge sowie eigene Communityangebote infrage. Zudem ist die Open-Government-

Plattform so zu konzipieren, dass Mehrwerttechnologien zur Erstellung und Verarbeitung semantischer 

Daten (Linked Data) sowie zur Auswertung der Daten (Business Analytics) von Nutzern angebunden bzw. 

später in das Angebot der Open-Government-Plattform integriert werden können. Ein wichtiges Element 

ist dabei die zielgruppenorientierte Festlegung der frei wählbaren Schlüssel-/Wertepaare im Open-

Government-Data-Metadatenschema zur Adressierung zielgruppenspezifischer Informationen.  
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App 

Der Begriff ist die Kurzform von Applikation, also einer Softwareanwendung. Grundsätzlich kann 

damit jede Anwendung bezeichnet werden. In den letzten Jahren hat sich der Begriff als Bezeich-

nung speziell von Softwareanwendungen für mobile Endgeräte etabliert. 

Bericht  

Im Rahmen der Bewertung der Datensätze hinsichtlich des Grades der Offenheit bezeichnet »Be-

richt« ein Textdokument, das auch Daten (z     in Form von Tabellen) enthält. 

 

Blog, Weblog 

Einfache Redaktionssysteme zur Veröffentlichung von Inhalten im Internet. 

 

Datenbereitsteller 

Datenbereitsteller ist diejenige Stelle, welche Inhalte über eine Plattform für Nutzer proaktiv zu-

gänglich macht (»bereitstellt«). Die Hoheit über die angebotenen Inhalte verbleibt bei der datenbe-

reitstellenden Behörde, wenn eine andere Plattform auf das Angebot dieser Behörde verlinkt. Sie 

entscheidet über die Veröffentlichung als solche, die Nutzungsbestimmungen, Formate und Geld-

leistungsmodelle. 

 

Datennutzer 

Datennutzer ist jede natürliche oder juristische Person, die die seitens des Datenbereitstellers ver-

öffentlichten Daten auf eine der eingeräumten Nutzungsarten für eigene Zwecke (siehe Nutzungs-

zweck) nutzt. 

 

Datensatz 

Im Kontext von Open Data meint Datensatz eine Menge von Daten, die eine inhaltlich naheliegen-

de Einheit darstellen. Kennzeichnend für einen Datensatz ist der Inhalt, in der Regel eine elektroni-

sche Ressource, und die Metadaten, die diesen Inhalt beschreiben. Dabei ist entscheidend, dass 

der Datensatz eine geeignete Modularität hat: Er sollte möglichst klein sein, also nur die hinsicht-

lich des Themas notwendigen Daten enthalten (starker innerer Zusammenhang bzw. Kohärenz), 

andererseits muss er alle Daten enthalten die zur Interpretation nötig sind (schwache Außenbin-

dung). Die Metadaten sollten sich auf alle enthaltenen Daten beziehen. Was genau ein geeigneter 

Umfang für einen bestimmten Datensatz ist, hängt stark vom Einzelfall ab. 
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Grundsätzlich kann ein Datensatz mehrere Ressourcen enthalten oder referenzieren. Einzelne Res-

sourcen können dabei verschiedene Formate abdecken. Außerdem können sie notwendige Zusatz-

informationen wie Schlüssellisten, Abkürzungen oder Legenden enthalten oder einzelne Sprachen, 

Zeitscheiben oder Regionen, falls diese sich nicht auf eine geeignete Art innerhalb der Daten posi-

tionieren lassen. 

 

E-Government 

E-Government wird hier definiert als Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien in 

öffentlichen Verwaltungen in Verbindung mit organisatorischen Änderungen und neuen Fähigkei-

ten, um öffentliche Dienste und demokratische Prozesse zu verbessern und die Gestaltung und 

Durchführung staatlicher Politik zu erleichtern.  

 

Elektronische Ressource 

Als elektronische Ressource werden allgemein digitale Objekte bezeichnet, die über einen digitalen 

Kanal unter einer bestimmten Adresse verfügbar sind. Typischerweise wird in zwei Arten von Res-

sourcen unterschieden: Statische Ressourcen werden als Dateien bezeichnet, sie existieren unab-

hängig vom Aufruf durch Nutzer und werden im Moment des Aufrufs einfach übertragen. Dynami-

sche Ressourcen werden als Dienste bezeichnet, ihre Adressen werden auch Endpunkte genannt. 

Ihre Ausprägung wird erst im Moment des Aufrufs und in Abhängigkeit von den Aufrufdetails er-

zeugt.  

 

Geldleistung 

Im Rahmen der Studie wird der Begriff der Geldleistung sowohl für eine Vereinnahmung von pri-

vatrechtlichen Entgelten als auch von öffentlich-rechtlichen Gebühren für die Bereitstellung von 

Daten verwendet. Der Terminus Geldleistung stammt aus dem Geodatensektor und bezeichnet 

dort die Zahlung von Gebühren und Entgelten, welche für die Nutzung von Geodaten oder Geo-

diensten von einer geodatenhaltenden Stelle vereinnahmt wird. 

Geldleistungsmodell 

Ein Geldleistungsmodell ist ein Schema bzw. eine Systematik für die Bepreisung der Nutzung staat-

licher Daten. Geldleistungsmodelle umfassen nicht nur die geldleistungspflichtige (d. h. durch Ent-

gelte oder Gebühren), sondern auch die geldleistungsfreie Nutzung von Daten. Geldleistungsmo-

delle stellen damit eine Bandbreite möglicher Preisschemata für die Nutzung staatlicher Daten dar. 

 

Geldleistungspflicht 

Geldleistungspflicht ist ein Überbegriff für Gebühren und Entgelte, die bei der Datennutzung infolge 

geltender Nutzungsbedingungen anfallen können. Geldleistungsfreiheit stellt im Gegenzug die ge-

bühren- und entgeltfreie Nutzung der Daten dar. 
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Governance  

Der Begriff Governance bezeichnet im Rahmen der die ebenenübergreifende Koordinierung der an 

der Weiterentwicklung von Open Government in Deutschland arbeitenden Akteure. Governance-

Struktur bezeichnet hingegen die Organisation der Zusammenarbeit mitsamt der Gesamtheit der 

Institutionen. 

 

Government 2.0 

Government 2.0 ist ein Sammelbegriff vor allem für den Einsatz von Web 2.0-Technologien in der 

internen und externen Kommunikation von öffentlichen Stellen. Die Begriffe Open Government und 

Government 2.0 werden häufig synonym verwendet. Government 2.0 ist jedoch nicht zwangsläufig 

mit Open Government verbunden. 

 

Harvesting 

Vom englischen Wort für Ernten. Im Zusammenhang mit Datenkatalogen bezeichnet Harvesting 

den Vorgang, bei dem Metadaten von einem Quellkatalog in einen Zielkatalog kopiert bzw. impor-

tiert werden. In der Regel geschieht dieses Kopieren automatisch und regelmäßig, sodass so der 

Zielkatalog hinsichtlich der geharvesteten Metadaten den Quellkatalog wiederspiegelt. Es müssen 

dabei nicht alle Einträge kopiert werden, zum Teil werden nur die für den Zielkatalog relevanten 

übernommen.  

 

Lizenz 

Eine Lizenz ist die Festlegung von Nutzungsbestimmungen für die Verwendung eines Schutzgegen-

standes. Ein Rechteinhaber räumt durch eine Lizenz einem Lizenznehmer gewisse Nutzungsrechte 

an einem zu schützenden Gegenstand zu bestimmten Nutzungsbedingungen ein. Der Begriff ent-

stammt dem urheberrechtlichen Kontext; daher sollte hinsichtlich anderer Inhalte von Nutzungsbe-

stimmungen gesprochen werden. »Klare, einfach handhabbare und einheitliche Nutzungsbedin-

gungen fördern die Weiterverwendung und Weiterverbreitung. Diese Nutzungsbedingungen sind 

unabhängig von etwaigen Entgeltregelungen. Orientierung können die Standard-Lizenzverträge 

des Creative Commons geben.« 938 

 

Maschinenlesbarkeit/Maschineninterpretierbarkeit 

»Grundsätzlich sind alle von Software interpretierbaren Daten maschinenlesbar. Im Zusammen-

hang mit Open Data werden darunter vor allem solche Datenformate verstanden, die eine Weiter-

verarbeitung ermöglichen. Die zu Grunde liegende Datenstruktur und entsprechende Standards 

müssen öffentlich zugänglich sein und sollten vollständig publiziert und kostenfrei erhältlich sein. «939 

 

                                                
 

938  Offenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe des IT-Planungsrats (2011). 
939  Ebd. 
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Mashup 

Eine Webanwendung in der Daten und Services von mehr als einer Quelle zusammengeführt wer-

den. Über den Ansatz, existierende Services wiederzuverwenden, können Mashup-Anwendungen 

mit vergleichsweise geringem Aufwand entwickelt werden. 

 

Near Field Communication 

Standard zur kontaktlosen Übertragung von digitalen Daten über sehr kurze Entfernungen. 

 

Nutzungsart 

Nutzungsart beschreibt die konkrete Verwendung eines Schutzgegenstandes. Bekannte Nutzungs-

arten sind beispielsweise Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder das öffentliche Zugänglichma-

chen von Inhalten oder Werken. 

 

Nutzungsbedingungen 

Nutzungsbedingungen werden den Nutzern geschützter Inhalte durch den Rechteinhaber, zumeist 

in Kombination mit Nutzungsrechten, auferlegt. Sie legen fest, unter welchen Vorbehalten der 

Schutzgegenstand verwendet werden darf. Beispielsweise Veränderungsverbot oder Namensnen-

nung. 

 

Nutzungsbestimmungen 

Die Nutzung von Inhalten und Werken, an denen ausschließliche oder faktische Rechte bestehen, 

durch Dritte wird gemeinhin über eine klare Festlegung und Benennung der für die Nutzung einge-

räumten Rechte (siehe Nutzungsrechte) und der im Gegenzug auferlegten Bedingungen (siehe 

Nutzungsbedingungen) für die Nutzung reglementiert. Diese beiden Aspekte finden sich grundsätz-

lich – auch dann, wenn auf die Benennung von Bedingungen verzichtet wird. Da die Bezeichnung 

»Nutzungsrechte« zu kurz greift, bietet sich der Begriff Nutzungsbestimmungen an; er bildet die 

Kombination aus Rechten und Bedingungen ab. 

 

Nutzungsrechte 

Das Recht zur Nutzung eines Schutzgegenstandes obliegt zunächst dem Rechteinhaber. Dieser 

kann Nutzungsrechte an andere Personen übertragen, die den Inhalt verwenden wollen. Nutzungs-

rechte sind somit Rechte, die festgelegte Nutzungsarten und -zwecke für geschützte Inhalte reg-

lementieren. 

 

Nutzungszweck 

Von der Nutzungsart abzugrenzen ist der Nutzungszweck. Dieser beschreibt, zu welchem »Zweck« 

ein Inhalt genutzt wird: bspw. kommerziell oder nicht-kommerziell, zu wissenschaftlichen oder 

journalistischen Zwecken o. ä. 
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Offene Daten 

Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit ohne jedwede Einschränkung zur freien Nut-

zung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden 

 

Offene Verwaltungsdaten 

Datenbestände des öffentlichen Sektors, die von Staat und Verwaltung im Interesse der Allgemein-

heit ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiter-

verwendung frei zugänglich gemacht werden. 

 

Öffentliche Stelle 

Der Begriff öffentliche Stelle bezeichnet den Staat, Gebietskörperschaften, Einrichtungen des öf-

fentlichen Rechts und Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körperschaften oder Einrich-

tungen bestehen. 

 

Open Data > siehe: Offene Daten 

 

Open Government 

Open Government beschreibt die weitere Öffnung von Regierung und Verwaltung gegenüber Bür-

gerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Wissenschaft. Damit sollen Transparenz, Teilhabe und Zu-

sammenarbeit gefördert werden. Diese Öffnung erfolgt verstärkt mittels moderner Informations- 

und Kommunikationstechniken (u. a. Soziale Medien). Die verschiedenen Teilbereiche von Open 

Government können im Rahmen von Open-Government-Projekten unterschiedlich stark ausgeprägt 

sein. Die Grenzen können fließend sein. 

 

Open Government Data > siehe: Offene Verwaltungsdaten 

 

Plattform 

Der Begriff Plattform bezeichnet in der Informatik eine einheitliche Grundlage für Anwendungen, 

die auf dieser Basis ausgeführt werden können. 

 

Primärquelle / Primärdaten 

Primärdaten umfassen Rohdaten und Basisdaten. Primärdaten liegen vor, solange die erhobenen 

Daten nicht akkumuliert und noch nicht bewertet wurden (Rohdaten). Im Einzelfall können die 

Daten bereits bearbeitet sein, um sie handhabbar zu machen oder um rechtliche Vorgaben (z     

Datenschutz, Statistikgeheimnis) zu erfüllen (Basisdaten).940  

 

                                                
 

940 In Anlehnung an Offenen Bund-Länder-Arbeitsgruppe des IT-Planungsrats (2011). 
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Portal 

Eine Anwendung, die mit Hilfe von Webtechnologien einen zentralen Zugriff auf personalisierte 

Inhalte sowie auf Prozesse zur Verfügung stellt. Charakteristisch hierbei sind die Verknüpfung und 

der Datenaustausch zwischen heterogenen Anwendungen über eine Portalplattform.  

 

Rohdaten > Primärquelle 

 

Scraping 

Vom englischen Wort für Kratzen/Abschaben. Im Zusammenhang mit Open Data bezeichnet Scra-

ping den Vorgang, bei dem Daten von einem Medium, das für das Lesen durch Menschen gedacht 

ist, durch ein Programm in ein maschinenlesbares Format überführt werden. Dabei werden typi-

scherweise HTML-Seiten aus dem World Wide Web automatisiert analysiert, um die enthaltenen 

Daten zu extrahieren. 

Scraping wird dann eingesetzt, wenn Datenbereitsteller die Daten nicht in maschinenlesbarer Form 

veröffentlichen können oder wollen, aber gleichzeitig Dritte großes Interesse daran haben. Dadurch, 

dass Scraping in der Regel von Dritten und zum Teil gegen den Willen der Bereitsteller durchge-

führt wird, sind die gescrapten Daten nicht unbedingt von der gleichen Qualität wie die Originalda-

ten. 

 

Semantisches Web 

In menschlicher Sprache ausgedrückte Informationen im Internet sollen im semantischen Web mit 

einer eindeutigen Beschreibung ihrer Semantik versehen werden, die auch von Computern »ver-

standen« oder zumindest verarbeitet werden kann.  

 

Soziale Medien 

Technologien mit deren Hilfe Nutzer sich untereinander austauschen und Inhalte vereinfacht allei-

ne oder gemeinsam erstellen können. 

 

Web 2.0 > siehe: Soziale Medien 

 

Weiterverwendung 

Der Begriff Weiterverwendung bezeichnet die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher 

Stellen sind, durch natürliche oder juristische Personen für kommerzielle oder nicht-kommerzielle 

Zwecke, die sich von dem ursprünglichen Zweck im Rahmen des öffentlichen Auftrags, für den die 

Dokumente erstellt wurden, unterscheiden. 
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A.3 STANDARDS, ERGÄNZUNGEN ZU SAGA, 

ROLLENKONZEPTE 

A.3.1 KATALOG MIT STANDARDS FÜR OFFENE VERWALTUNGSDATEN 

Für die Auswahl und Bewertung von technischen Standards und Spezifikationen wurden 11 Best 

Practice Portale untersucht, die in Tabelle A-1: Übersicht – Best Practice Portale aufgelistet sind. 

Zielsetzung der Untersuchung war die Erfassung relevanter Spezifikationen für offene Daten, die 

sich einerseits aus den Best Practice Beispielen ergeben und andererseits bereits klassifizierte Spe-

zifikationen in SAGA umfassen. 

Die ausgewählten Portale repräsentieren verschiedene Einsatzgebiete für offene Daten. Die Abkür-

zungen für die untersuchten Portale werden in den folgenden Tabellen wiederverwendet. 

Für die Untersuchung relevanter Spezifikationen wurden Spezifikationsdokumente der jeweiligen 

Portale, Ergebnisse der technischen Workshops und Stichproben verwendet. Zugangsbeschränkte 

Varianten wurden nicht untersucht.  

Tabelle A-1: Übersicht – Best Practice Portale 

Abk.  Name  Beschreibung  

UK  Data.gov.uk  Open-Data-Portal für Großbritannien 

Fritz  Fr.ITZ  Online-Statistik Freiburg  

Por U  Portal U  Umweltportal Deutschland  

GDI  GDI-DE  Portal für eine Geodateninfrastruktur in Deutschland; Geopor-
tal.DE 

EU  Publicdata.eu  Europäischer Datenkatalog 

Wien  Datenportal Wien  Open-Data-Portal der Stadt Wien 

Stat  Statista  Portal für wirtschaftliche Strukturdaten 

AA  Bürgerhaushalt Aachen  Portal zur Bürgerbeteiligung am Haushalt der Stadt Aachen 

HBZ  HBZ NRW (lobid)  Linked-Open-Data-Dienst des Hochschulbibliothekszentrums 
NRW  

US  Data.gov  US Open Data Portal 

BER Open Data Berlin Open Data Portal Berlin 

 

Tabellenformate werden in den meisten Portalen häufig verwendet, insbesondere die Formate CSV, 

Excel/OOXML (XLS und XLSX) und JSON.  

Tabelle A-2: Best Practice Portale – Austauschformate für Tabellen  

Abk.  UK Fritz Por U GDI EU Wien Stat AA HBZ US BER 

CSV            

ODF               

OOXML                

XLS            

JSON            
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Austauschformate für Daten und Dokumente umfassen sowohl Formate für strukturierte Daten 

(z     XML), die primär der Weiterverarbeitung dienen, als auch Dokumentenformate die im we-

sentlichen für den Informationsaustausch/Präsentation für menschliche Nutzer vorgesehen sind 

(z     PDF). Alle Formate können für die Weiterverarbeitung genutzt werden, müssen aber ggfs. 

mit entsprechenden Werkzeugen aufbereitet werden. Häufig verwendet wurden in den Portalen 

XML, HTML, RSS, TXT und PDF. Die Tabellenformate für ODF und OOXML wurden in Tabelle A-2 

betrachtet, in der folgenden Tabelle werden die weiteren Formate (z     Word, Powerpoint) aufge-

führt, die aber vergleichsweise selten als offene Daten bereitgestellt werden. 

Tabelle A-3: Best Practice Portale – Austauschformate für Daten und Dokumente 

Abk.  UK Fritz Por U GDI EU Wien Stat AA HBZ US BER 

XML            

HTML            

XHTML            

RSS            

TXT            

PDF            

ODF               

OOXML                

DOC            

 PPT            

 

Verschiedene Bildformate wurden in den Portalen verwendet, jedoch in einem sehr minimalen Um-

fang in Vergleich zu den Tabellen- und Datenformaten. 

Tabelle A-4: Best Practice Portale – Austauschformate für Bilder 

Abk.  UK Fritz Por U GDI EU Wien Stat AA HBZ US BER 

JPEG            

PNG            

GIF            

TIFF            

SVG            

JPEG 
2000 

           

 

Geoinformationen stellen einen essenziellen Anwendungsbereich für offene Daten dar. Insbesonde-

re wurden die Formate GML, KML und Shape vielfach in den Portalen verwendet. 

Tabelle A-5: Best Practice Portale – Austauschformate für Geoinformationen 

Abk.  UK Fritz Por U GDI EU Wien Stat AA HBZ US BER 

GML            

KML            
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Abk.  UK Fritz Por U GDI EU Wien Stat AA HBZ US BER 

CityGML             

GeoTIFF             

Shape            

GeoRSS             

GeoJSON            

 

Geodienste für die Bereitstellung bzw. Suche von Geodatensätzen werden in einigen Portalen be-

reits unterstützt.  

Tabelle A-6: Best Practice Portale – Geodienste 

Abk.  UK Fritz Por U GDI EU Wien Stat AA HBZ US BER 

CSW                

WCS             

WFS                  

WMS                  

WMTS              

SFA             

 

Linked Open Data dient als Grundlage für das semantische Web. Basis ist die RDF Spezifikation. 

Weitere diesbezügliche Spezifikationen für Linked Open Data wurden explizit betrachtet (in SAGA 

sind RDF/XML und RDF/HTML im Abschnitt RDF nur implizit enthalten). Zum einen sind das Spezi-

fikationen die RDF Informationen auszeichnen bzw. extrahieren können (RDFa und GRDDL), wobei 

nur RDFa in den untersuchten Portalen verwendet wurde. Weiterhin werden verschiedene Seriali-

sierungsformate verwendet (häufig RDF/XML, aber auch neuere Formate wie N3 und Turtle). 

SPARQL wird als Anfragesprache für RDF häufig unterstützt.  

Tabelle A-7: Best Practice Portale – Formate für Linked Open Data 

Abk.  UK Fritz Por U GDI EU Wien Stat AA HBZ US BER 

RDF                   

SPARQL               

RDFa               

GRDDL            

RDF/HTML            

RDF/XML              

RDF/N3             

RDF/Turtle              

OWL 2            
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A.3.2 KATALOG MIT STANDARDS ALS ERGÄNZUNG ZU SAGA 

Empfohlen: JavaScript Object Notation (JSON)  

JSON941 ist ein schlankes Datenaustauschformat, das einfach lesbar und maschineninterpretierbar 

ist. Es basiert auf einer Untermenge der ECMAScript Language Specification ECMA-262.  

Die JSON-Notation ist im Standard ECMA-262 5.1 Edition942 integriert. 

JSON baut auf zwei Strukturen auf: Name/Wert Paare und eine geordnete Liste von Werten. Da 

ein JSON-Dokument ein ausführbares JavaScript bereitstellt, sind Risiken943 beim Parsing bzw. In-

terpretieren zu beachten. 

 

Empfohlen: Really Simple Syndication (RSS) 2.0 

RSS ist ein Dialekt von XML. RSS-formatierte Daten müssen konform zur XML 1.0 Spezifikation 

sein.  

Die RSS 2.0944 Spezifikation Version 2.0.11 wurde vom RSS Advisory Board im März 2009 veröf-

fentlicht. 

RSS ist eine Familie von Formaten für die einfache und strukturierte Veröffentlichung von Ände-

rungen auf Webseiten (z     News, Blogs, Audio-/Video-Logs etc.) oder für die Integration von In-

formationen in andere Webseiten. RSS-Dienste können über sogenannte RSS-Channels angeboten 

werden (RSS-Feeds), wobei ein RSS-Channel den Adressaten z     mit kurzen Informationsblöcken, 

die aus einer Schlagzeile mit kurzem Textanriss und einem Link zur Originalseite bestehen, oder 

auch mit Volltextinformationen versorgt. 

 

Empfohlen: Shapefile (bzw. Shape) 

Das Dateiformat Shapefile ist einfaches Format für Geodaten und hat sich zu einem Quasi-

Standard im GIS-Umfeld verbreitet. In diesem Format stehen sehr viele Kartendaten zur Verfü-

gung. 

Das Dateiformat Shapefile945 (oft Shapedaten oder Shape genannt) wurde von ESRI im Juli 1998 

veröffentlicht. 

Das Shape-Format besteht aus mindestens 3 Dateien pro »Shapefile«. Die SHP-Datei dient zur 

Speicherung der Geometriedaten. Die SHX-Datei dient als Index der Geometrie zur Verknüpfung 

der Sachdaten (auch Attributdaten genannt), die in der DBF-Datei (dBase) vorliegen.  

 

                                                
 

941  http://www.json.org/json-de.html 
942  http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf 
943  Siehe auch BSI, Gefahren und Risiken im Umgang mit JavaScript/Jscript, 

https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Internet_Sicherheit/Gefaehrdungen/AktiveInhalte/definitionen/javascript
gefahren.html 

944  http://www.rssboard.org/rss-specification 
945  http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf 

http://www.json.org/json-de.html
http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf
https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Internet_Sicherheit/Gefaehrdungen/AktiveInhalte/definitionen/javascriptgefahren.html
https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/Internet_Sicherheit/Gefaehrdungen/AktiveInhalte/definitionen/javascriptgefahren.html
http://www.rssboard.org/rss-specification
http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
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Beobachtet: GeoRSS 

GeoRSS ein einfaches Format, das RSS-Feeds mit geografischen Information anreichert. 

Die GeoRSS946 Spezifikation ist öffentlich verfügbar. 

Derzeit sind zwei Varianten spezifiziert: das einfache GeoRSS-Simple und das wesentlich umfang-

reichere GeoRSS-GML. GeoRSS-GML ist ein Profil von GML Version 3.1.1. 

 

Beobachtet: GeoJSON 1.0 

GeoJSON ist ein Datenformat zur Beschreibung geografischer Daten. Es ist eine Erweiterung von 

JSON. GeoJSON orientiert sich an der geometrischen Beschreibung von Geodaten, wobei Objekte 

der realen Welt mit Hilfe von drei grundlegenden Geometrietypen abgebildet werden: Punkt, Linien 

und Fläche. 

GeoJSON947 wurde im Juni 2008 veröffentlicht. 

GeoJSON unterstützt die maschineninterpretierbare Bereitstellung von verbundenen Sach- und 

Geo-Informationen bspw. in GIS-Systemen oder mobilen Apps.  

 

Empfohlen: SPARQL Protocol And RDF Query Language (SPARQL) 

SPARQL ist eine Anfragesprache für RDF.948 SPARQL sollte verwendet werden, um Anfragen über 

verschiedene Datenquellen auszuführen, wobei die Daten dort nativ als RDF vorliegen oder über 

eine Middleware als RDF zur Verfügung gestellt werden können. Die Ergebnisse der SPARQL-

Anfragen können Ergebnismengen oder RDF-Graphen sein. 

SPARQL949 wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) als Recommendation im Januar 2008 

veröffentlicht. 

Ebenfalls spezifiziert sind das SPARQL Protocol for RDF950 für die Übermittlung der Anfragen und 

Ergebnisse, sowie das SPARQL Query Results XML Format951, ein XML Dokumentenformat für die 

Ergebnisse der Anfrage. 

 

Beobachtet: Resource Description Framework – in – attributes (RDFa) 

RDFa ist eine Menge von Attributen und Verarbeitungsregeln die (X)HTML erweitern, um RDF zu 

unterstützen. 

RDFa952 wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) als Recommendation im Oktober 2008 

veröffentlicht.  

                                                
 

946  http://www.georss.org  
947  http://geojson.org/geojson-spec.html 
948  SAGA-Spezifikation (2011), S.18, Abschnitt 4.3 Beschreibungssprachen für Metadaten 
949  http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 
950  http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/ 
951  http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/ 

http://www.georss.org/
http://geojson.org/geojson-spec.html
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/
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RDFa ist nicht auf bestimmte Themengebiete beschränkt, wie bspw. Mikroformate953 oder Mikroda-

ten 954 , die ebenfalls (X)HTML-Inhalte mit zusätzlichen semantischen Informationen anreichern 

können.955 An einem minimalen RDFa Subset (RDFa Lite 1.1) wird derzeit im W3C gearbeitet. 

 

Beobachtet: Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages (GRDDL) 

GRDDL ist eine Auszeichnungssprache, um in XML/XHTML Dokumenten RDF-kompatible Daten zu 

kennzeichnen und Verarbeitungsregeln (meist XSLT) für deren Extraktion anzubinden. 

GRDDL956 wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) als Recommendation im September 

2007 veröffentlicht.  

Mit GRDDL kann Software automatisch Informationen von entsprechend strukturierten Webseiten 

extrahieren und diese für das semantische Web verwenden.  

 

Empfohlen: RDF/XML 

Von dem RDF-Datenmodell sind die Repräsentationsformate für RDF-Daten zu unterscheiden. RDF-

Daten können im XML-Format RDF/XML serialisiert werden. 

RDF/XML957 wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) als Recommendation im Februar 2004 

veröffentlicht.  

 

Beobachtet: Notation3 (N3) 

Von dem RDF-Datenmodell sind die Repräsentationsformate für RDF-Daten zu unterscheiden. RDF-

Daten können im Notation 3 (N3) Format als Alternative zu RDF/XML beschrieben werden. 

Notation 3958 (auch bekannt als N3) wurde als W3C Team Submission im März 2011 veröffentlicht. 

N3 ist eine nicht-XML Serialisierung von RDF, die einfacher lesbarer ist für Menschen. 

 

Beobachtet: Terse RDF Triple Language Reference (Turtle) 

Von dem RDF-Datenmodell sind die Repräsentationsformate für RDF-Daten zu unterscheiden. RDF-

Daten können im Turtle-Format als Alternative zu RDF/XML beschrieben werden. 

Turtle959 wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) als Working Draft im August 2011 veröf-

fentlicht. 

Turtle ist ein Subset von N3 und gut lesbar für Menschen. 

                                                                                                                                              
 

952  http://www.w3.org/TR/rdfa-syntax/ 
953  http://microformats.org/  
954  W3C HTML Microdata, http://dev.w3.org/html5/md/Overview.html 
955  Siehe auch W3C HTML Data Guide, http://www.w3.org/TR/html-data-guide/ 
956  http://www.w3.org/TR/grddl/ 
957  http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ 
958  http://www.w3.org/TeamSubmission/n3/ 
959  http://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/ 

http://www.w3.org/TR/rdfa-syntax/
http://microformats.org/
http://dev.w3.org/html5/md/Overview.html
http://www.w3.org/TR/html-data-guide/
http://www.w3.org/TR/grddl/
http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
http://www.w3.org/TeamSubmission/n3/
http://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/
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Beobachtet: Web Ontology Language (OWL2) Version 2 

OWL ist eine Beschreibungssprache, um Ontologien zu modellieren. OWL basiert auf der RDF-

Syntax. 

OWL2960 wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) als Recommendation im Oktober 2009 

veröffentlicht.  

Ziel ist es das Vokabular einer Domäne und deren Beziehungen formal zu beschreiben. Fachbegrif-

fe, die in bestimmten Bereichen verwendet werden, können so spezifisch genutzt und die damit 

verknüpften Informationen von anderen ausgewertet werden.  

A.3.3 KATALOG ROLLENKONZEPTE IN BEST PRACTICE PORTALEN 

InGrid (PortalU®) 

Im InGrid Betriebshandbuch961 wird ein statisches Rollenkonzept für den Zugang zu Administrati-

onsbereichen beschrieben. Die Zuweisung der Rechte erfolgt bei Nutzereinrichtung. Fünf Rollen 

werden definiert962: user, admin-provider, admin-partner, admin-portal, mdek. 

CKAN  

In CKAN ist ein rudimentäres Rollenkonzept integriert, das in der CKAN Dokumentation, Kapitel 

»Set and Manage Permissions«963, beschrieben wird. Für eine Rolle werden bestimmte Berechti-

gungen für ein Objekt (z     Datensatz) definiert, die dann einem Nutzer zugeordnet werden kön-

nen. Aufgrund der Rolle werden bestimmte Aktionen auf Objekten gestattet. Basisrollen sind: rea-

der (Objekt lesen), anon editor (nicht-authentifizierte Nutzer können ein Objekt lesen und 

editieren), editor (können Objekte editieren, lesen und neue Objekte erzeugen), admin (darf alles, 

inkl. editieren, lesen, löschen, Berechtigungen ändern). In CKAN können weitere Rollen definiert 

werden. 

GDI-DE  

In der GDI-DE Testföderation964 wird ein föderiertes Identity Management erprobt,       ein Kon-

zept wie Nutzer mehrerer Organisationen mit jeweils unterschiedlichen Berechtigungen auf ge-

schützte Daten und Dienste verteilter Geodaten zugreifen können. Jeder Benutzer, der zugriffsge-

schützte Daten oder Dienste in der GDI-DE nutzen möchte, authentifiziert sich bei der 

Nutzerverwaltung seiner Heimatorganisation, die als Identity Provider fungiert. Die Heimatorgani-

sation ist in eine Vertrauensgemeinschaft eingebunden. Daher kann der Nutzer auch auf andere 

geschützte Dienste innerhalb der Vertrauensgemeinschaft in Abhängigkeit seiner Rechte zugreifen, 

ohne sich erneut anmelden bzw. authentifizieren zu müssen. Somit existieren in der Vertrauens-

gemeinschaft »viele« Identity Provider. Alle Identity Provider erheben die erforderlichen Attribute, 

wobei die Menge der Attribute und Rollen föderationsweit festgelegt werden muss (auch die Sem-

antik). Die Zugriffsrechte werden mit den Attributen der Nutzer verknüpft. Das Betriebskonzept der 

GDI-DE definiert, welche Rollen existieren, welche Berechtigungen an die Rollen geknüpft werden 

und welche Nutzer welche Rollen einnehmen können. Für die technische Umsetzung wurde die 

Open Source Software Shibboleth® 965 verwendet. 

                                                
 

960  http://www.w3.org/TR/owl-overview/ 
961  http://kst.portalu.de/foswiki/bin/view/InGrid3/InGridBetriebshandbuch 
962  Häufig gestellte Fragen zur PortalU®-Administration, 

http://www.kst.portalu.de/ingrid/dokumente/FAQs_PortalU_Administration.pdf,  
963  CKAN Dokumentation, http://docs.ckan.org/en/ckan-1.6/authorization.html 
964  Testföderation GDI-DE: Zugriffsschutz für Daten und Dienste, https://sp.gdi-de.org/ 
965 Shibboleth Webseite, http://shibboleth.internet2.edu/ 

http://www.w3.org/TR/owl-overview/
http://kst.portalu.de/foswiki/bin/view/InGrid3/InGridBetriebshandbuch
http://www.kst.portalu.de/ingrid/dokumente/FAQs_PortalU_Administration.pdf
http://docs.ckan.org/en/ckan-1.6/authorization.html
https://sp.gdi-de.org/
http://shibboleth.internet2.edu/
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A.4 BESTANDSERMITTLUNG 
Tabelle A- 8: Übersicht der Adressaten: Kommunen, alphabetisch nach Bundesländern und Einwohnerzahl 
Nr. Gebietskörperschaften Einwohner Kategorie Nr. Gebietskörperschaften Einwohner Kategorie 

                

Baden-Württemberg Bremen  

1 Stuttgart (H) 573104 G 35 Bremen (H) 547340 G 

2 Karlsruhe 294761 G 36 Bremerhaven 113366 G 

3 Mannheim 313174 G         

4 Ulm 122801 G Hamburg 

5 Esslingen am Neckar 91869 GM 37 Hamburg 1796077 G 

6 Friedrichshafen 59002 GM         

7 Lörrach 48380 KM         

8 Rheinfeldern 32330 KM Hessen 

9 Lahr/Schwarzwald 43827 KM 38 Wiesbaden (H) 275976 G 

10 Sulz am Neckar 12159 K 39 Frankfurt am Main 679664 G 

11 Bad Waldsee 19938 K 40 Offenbach 120435 G 

12 Hohenfels 2008 L 41 Butzbach 24971 KM 

13 Straßberg 2598 L 42 Kelkheim 27883 KM 

        43 Braunfels 10908 K 

        44 Bischofsheim 12659 K 

Bayern 45 Ranstadt 4894 L 

14 München (H) 1353186 G 46 Messel 3792 L 

15 Nürnberg 505664 G         

16 Augsburg 264708 G         

17 Coburg 41076 KM Mecklenburg-Vorpommern 

18 Ansbach 40253 KM 39 Schwerin (H) 95220 G 

19 Friedberg 28947 KM 40 Rostock 202735 G 

20 Straubing 44450 KM 41 LK Ludwigslust Parchim 18362 G 

21 Eichstädt 13788 K 42 Neustrelitz 21207 KM 

22 Moosburg an der Isar 17554 K 43 Wismar 44397 KM 

23 Sankt Wolfgang 4312 L 44 Bergen 14030 K 

24 Fraunberg 3354 L 45 Anklam 13433 K 

        46 Züssow 1365 L 

        47 Marlow 4770 L 

Berlin         

25 Berlin 3490445 G         

        Niedersachsen 

        48 Hannover (H) 522686 G 

Brandenburg 49 Braunschweig 248867 G 

26 Potsdam (H) 156906 G 50 Osnabrück 164119 G 

27 Brandenburg an der Havel 71778 GM 51 Oldenburg 162173 G 

28 Frankfurt (Oder) 60330 GM 52 Delmenhorst 74361 GM 

29 Eisenhüttenstadt 31132 KM 53 Lüneburg 72983 GM 

30 Neuruppin 31599 KM 54 Soltau 21829 KM 

31 Lübben 14122 K 55 Papenburg 35032 KM 

32 Angermünde 14360 K 56 Wildeshausen 19209 K 

33 Britz 2156 L 57 Harsefeld 12330 K 

34 Schönewalde 3307 L 58 Hoya 3714 L 

        59 Westerholt 2310 L 

        

G – Großstadt | L – Landstadt | GM – Große Mittelstadt | K – Kleinstadt | KM – Kleine Mittelstadt 
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Nr. Gebietskörperschaften Einwohner Kategorie  Nr. Gebietskörperschaften Einwohner Kategorie 

                

Nordrhein-Westfalen 95 Freiberg 41342 KM 

60 Düsseldorf (H) 588735 G 96 Torgau 19688 K 

61 Dortmund 580444 G 97 Grimma 18711 K 

62 Essen 574635 G 98 Johanngeorgenstadt 4681 L 

63 Bonn 324899 G 99 Eibau 4583 L 

64 Aachen 258664 G         

65 Witten 98233 GM Sachsen-Anhalt 

66 Gütersloh 96404 GM 100 Magdeburg (H) 231525 G 

67 Iserlohn 94966 GM 101 Halle 232963 G 

68 Werne 29901 KM 102 Dessau-Roßlau 86906 GM 

69 Rheinsberg 31587 KM 103 Halberstadt 42605 KM 

70 Rommerskirchen 13001 K 104 Merseburg 42605 KM 

71 Hilchenbach 15520 K 105 Klötze 10803 K 

72 Dahlem 4116 L 106 Thale 18464 K 

73 Heimbach 4440 L 107 Freyburg 4940 L 

        108 Eisleben 3899 L 

                

Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein 

74 Mainz (H) 199237 G 109 Kiel (H) 239526 G 

75 Ludwigshafen am Rhein 164351 G 110 Lübeck 210232 G 

76 Kaiserslautern 99184 GM 111 Flensburg 88759 GM 

77 Worms 81736 GM 112 Neumünster 76830 GM 

78 Idar-Oberstein 30379 KM 113 Geesthacht 29228 KM 

79 Andernach 29542 KM 114 Itzehoe 32368 KM 

80 Remagen 16093 K 115 Fehmann 12942 K 

81 Boppard 5745 K 116 Niebüll 9315 K 

82 Rennerod 3767 L 117 Wilster 4487 L 

83 Nassau 4665 L 118 Bosau 3458 L 

                

                

Saarland Thüringen 

84 Saarbrücken (H) 175741 G 119 Erfurt(H) 204994 G 

85 Neunkirchen 47398 KM 120 Gera 99262 GM 

86 Blieskastel 21885 KM 121 Weimar 65479 GM 

87 Dillingen 20808 KM 122 Eisenach 42750 KM 

88 Lebach 19784 K 123 Altenburg 34972 KM 

89 Sulzbach/Saar 17452 K 124 Friedrichroda 7410 K 

        125 Hermsdorf 8384 K 

Sachsen 126 Tonna 2797 L 

90 Dresden (H) 523058 G 127 Bad Sulza 2973 L 

91 Leipzig 522883 G         

92 Chemnitz 243248 G         

93 Zwickau 93750 GM         

94 Hoyerswerda 37379 KM         

                

        

G – Großstadt | L – Landstadt | GM – Große Mittelstadt | K – Kleinstadt | KM – Kleine Mittelstadt 
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Tabelle A- 9: Übersicht der Adressaten: Bund-Länder, alphabetisch 
 Nr. Bund-Länder 

1 Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

2 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

3 Bundesministerium des Innern, Referat O7 

4 Deutscher Landkreistag 

5 Deutscher Städte- und Gemeindebund 

6 Deutscher Städtetag 

7 Finanzbehörde Hamburg 

8 Geschäftsstelle des IT-Planungsrat im Bundesministerium des Innern  

9 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  

10 Innenministerium Baden-Württemberg 

11 Innenministerium für Inneres und Sport - Mecklenburg-Vorpommern 

12 IT-Innovationszentrum Saarland 

13 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern 

14 Ministerium des Innern - Sachsen-Anhalt 

15 Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 

16 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur - Rheinland-Pfalz 

17 Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 

18 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

19 Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa 

20 Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen 

21 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Berlin 

22 Staatskanzlei Saarland 

23 Thüringer Finanzministerium 

 

 
 
 
 
Tabelle A- 10: Übersicht der Adressaten: Ressorts, alphabetisch 

 Nr. Ressort 

1 Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien 

2 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

3 Bundeskanzleramt 

4 Bundesministerium der Finanzen 

5 Bundesministerium der Justiz  

6 Bundesministerium der Verteidigung 

7 Bundesministerium für Bildung und Forschung 

8 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

9 Bundesministerium für Gesundheit 

10 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  

11 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  

12 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

13 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

14 Bundesverwaltungsamt 

15 Bundeszentrale für politische Bildung 

16 Deutscher Bundestag 

17 Statistisches Bundesamt Deutschland 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=bmvbs&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FBundesministerium_f%25C3%25BCr_Verkehr%2C_Bau_und_Stadtentwicklung&ei=uCtOT8b0Hs3DtAb7mrCWDw&usg=AFQjCNHKSkuSuZJH5Nc1m9JSvq3TlMd8Mg&sig2=C4NrheZ8bVh7SMJJrC7Q5Q
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Abbildung A- 1: Beispiel eines ausgefüllten Datensteckbriefs 

 

Datensatz 1

Weihnachtsmärkte-Verzeichnis 2011 für den Raum Berlin-Brandenburg. 

Für Berlin geordnet nach Bezirken mit Informationen zu Öffnungszeiten 

und Standort.

Weihnachtsmärkte Berlin-Brandenburg 2011

http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/service/maerkte.html

Tourismus

Nicht bekannt

Senat für Wirtschaft, Technologie und Forschung

07.11.2011

11.11.2011

muf@senwtf.berlin.de
Berlin

Bezirk

01.11.2011

31.01.2012

Jahr

Creative Commons Namensnennung

n/a

n/a

Weihnachten, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmärkte

URL
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

wirtschaft/maerkte/weihnachtsmaerkte.xls?download.html
Anmerkung zur Ressource

Format .xls

Sprache Deutsch

URL
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

wirtschaft/maerkte/weihnachtsmaerkte.csv?download.html
Anmerkung zur Ressource

Format .csv

Sprache Deutsch

URL

Anmerkung zur Ressource

Format

Sprache

Zeitraum bis

Veröffentlichungsdatum

Aktualisierungsdatum

Kontaktinformation E-Mail

Geographische Abdeckung

Geographische Auflösung

Kontaktinformation Name

Zeitraum von

Aktualisierungszyklus

2

3

Zeitliche Auflösung

Lizenz

Schlagwörter

Ressourcen

1

  Nutzungskosten

Verwendung des Datensatzes in 

Visualisierungen oder Anwendungen

Name

Beschreibung

Kategorie

Veröffentlichende Stelle

  Anlass der Veröffentlichung

Webadresse zu weiteren Informationen über 

den Datensatz
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Abbildung A- 2: Erläuterungen zu den Datenfeldern 

 

Datenfelder Beschreibung

Name Tragen Sie eine Bezeichnung für den Datensatz ein (z.B. Dateiname, Dokumentenname).

Beschreibung Kurze Beschreibung des Datensatzes zum besseren Verständnis für Datennutzer

Webadresse zu weiteren 

Informationen über den Datensatz
Tragen Sie die Url ein, unter der weitere Informationen zu dem Datensatz einzusehen sind.

Kategorie Tragen Sie die passende Kategorie zu dem Datensatz ein (z.B. Arbeitsmarkt, Bildung).

Anlass der Veröffentlichung
Tragen Sie hier den Anlass der Veröffentlichung ein. Als Angaben kommen hier infrage "Formale 

Vorgaben", "Freiwillige Veröffentlichung", "Nicht veröffentlicht" oder "Nicht bekannt".

Veröffentlichende Stelle Geben Sie an, welche Institution den Datensatz veröffentlicht hat.

Veröffentlichungsdatum
Geben Sie an, wann der Datensatz zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Format: 

JJJJ-MM-TT

Aktualisierungsdatum Geben Sie bitte hier an, wann der Datensatz zum letzten Mal geändert wurde. Format: JJJJ-MM-TT

Aktualisierungszyklus
Bitte geben Sie an, wie häufig der Datensatz ungefähr aktualisiert wird. Z.B. täglich, quartalsweise oder 

jährlich.

Kontaktinformation Name

Tragen Sie den Namen des Ansprechpartners zu diesem Datensatz ein. (Der Ansprechpartner kann, 

aber muss nicht der Halter oder Ersteller des Datensatzes sein). Diese Information wird benötigt, falls 

Fragen bzgl. des Datensatzes auftreten sollten.

Kontaktinformation E-Mail

Tragen Sie die E-Mailadresse des Ansprechpartners zu diesem Datensatz ein. (Der Ansprechpartner 

kann, aber muss nicht der Halter oder Ersteller des Datensatzes sein). Diese Information wird benötigt, 

falls Fragen bzgl. des Datensatzes auftreten sollten.

Geographische Abdeckung
Geben Sie an für welche Region die Daten erhoben wurden (z.B. Deutschland, Nordrhein-Westfalen, 

München).

Geographische Auflösung Geben Sie auf welcher räumlichen Ebene die Daten erhoben wurden (z.B. Land, Kreis, Kommune).

Zeitraum von Geben Sie den Anfangszeitpunkt der Daten im Datensatz an (z.B. 2008, Januar 2009).

Zeitraum bis Geben Sie den Endzeitpunkt der Daten im Datensatz an (z.B. 2011, Dezember 2010).

Zeitliche Auflösung
Geben Sie an in welchen zeitlichen Abständen die Daten erhoben wurden. Mögliche Einträge sind:

Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr 

Lizenz

Beschreiben Sie mögliche  Regeln, die für die Verarbeitung der Daten festgelegt sind. Mögliche Einträge 

sind:

Creative Commons Namensnennung; Creative Commons Namensnennung - nicht kommerziell; Creative 

Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen; GNU-Lizenz für freie 

Dokumentation; Keine Lizenz, siehe Website des Datensatzes; Nicht bekannt 

Nutzungskosten
Geben Sie an, ob die Nutzung des Datensatzes für Dritte mit Geldleistungen (Entgelt oder Gebühren) 

verbunden ist. Wenn ja, beschreiben Sie bitte kurz die Nutzungskosten.

Verwendung des Datensatzes in 

Visualisierungen oder 

Anwendungen

Tragen Sie bitte ein, wenn der Datensatz in Softwareanwendungen (Desktop-, Web- oder mobile 

Anwendungen) oder aufbereitet in Visualisierungen Verwendung findet. Nach Möglichkeit unter Angabe 

einer URL.

Schlagwörter
Tragen Sie Schlagwörter ein, die den Inhalt des Datensatzes kurz beschreiben. Z.B. Umwelt Arbeit 

Gastronomie

Ressourcen
Benutzen Sie bitte für unterschiedliche Ressourcen immer ein neues Feld. Sollte z.B. ein Datensatz 

sowohl als .CSV und als .XLS verfügbar sein, handelt es sich um zwei unterschiedliche Ressourcen.

       URL
Tragen Sie die URL ein, unter der der Datensatz einzusehen ist. Sollte der Datensatz nicht online 

verfügbar sein, können Sie dies alternativ hier vermerken.

       Anmerkung zur Ressource Hier können Sie Besonderheiten der Ressource kurz beschreiben.

       Format

Listen Sie alle Formate auf, in denen der Datensatz zur Verfügung steht. Je Format ist eine neue 

Ressource zu verwenden. Mögliche Einträge sind: 

  x          x                        x                    …         j     j                    x           z  

.wms, .wfs, .wmts, .rss, .json

       Sprache

Weisen Sie aus, ob der Datensatz in einer oder in mehreren Sprachen vorliegt und listen alle 

vorhandenen Sprachen auf. Je Sprache ist eine neue Ressource zu verwenden. Mögliche Einträge sind:

Deutsch, Englisch und Sonstige
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Tabelle A- 11: Ausprägungen der Kriterien zur Bewertung des Datenbestandes 

 
 

 

 

 

Kriterium niedrige Bewertung (0 Pkt.) mittlere Bewertung (1 Pkt.) hohe Bewertung (2 Pkt.)

Zugang Nicht veröffentlicht Freiwill ig veröffentlicht Formale Vorgaben

Maschineninterpretierbarkeit Gar nicht bis gering Überwiegend Vollständig

Auffindbarkeit Keine Auszeichnung mit Metadaten Nicht-standardisierte Auszeichnung mit Metadaten Standardisierte Auszeichnung mit Metadaten

Nutzungsbedingungen Privatnutzung durch Dritte zugelassen Nicht-kommerzielle Weiterverwendung Kommerzielle Weiterverwendung

Nutzungskosten Nutzung nur gegen Geldleistung Nicht-kommerz. Nutzung geldleistungsfrei Kommerzielle Nutzung geldleistungsfrei

Aggregation Bericht (Text mit Datenwerten) Sekundärdaten Primärdaten

Verfügbarkeit Undefiniert Definiert, aber begrenzt Definiert und unbegrenzt

Offene Standards Proprietäre Formate Standardisierte, aber nicht offene Formate Standardisierte, offene Formate

Aktualisierungsrate Nein Ja  –
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